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Wir haben uns in Bayern in den vergangenen Jahrzehnten ein hohes Maß an Gerechtigkeit, Freiheit, Sicherheit und 
Wohlstand erarbeitet. Das Erfolgsmodell Soziale Marktwirtschaft bringt das Zusammenspiel von Wettbewerb und 
sozialer Gerechtigkeit, von Freiheit und Solidarität in eine bestmögliche Balance. Soziale Gerechtigkeit bedeutet 
eben nicht nur bloßes Geld verteilen. Sozialpolitik war und ist ein entscheidender Erfolgsfaktor unseres Wohlstands. 
Sozialpolitik schafft Teilhabe: Seien es etwa die langzeitarbeitslosen Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslo-
sengeld II, die im Zuge des erfolgreichen Abbaus der Arbeitslosigkeit in Bayern wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt 
Tritt fassen, oder unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund, die in konsequenter Umsetzung 
des Grundsatzes „Fördern und Fordern“ in die Gesellschaft integriert werden, oder unsere Mitmenschen mit 
Behinderung, deren Einschränkungen u. a. mit Hilfe des Bayerischen Gesetzes zur Gleichstellung, Integration und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung kompensiert werden. Sozialpolitik schafft aber auch Sicherheit: Sie bietet 
Schutz vor Notfällen und Schutz in Notfällen. Sie ist das Schutzschild, das für inneren Frieden sorgt – noch bevor 
Polizei, Justiz und die Strafrechtsordnung eingreifen. Investitionen in Bildung, Hilfen für Kinder und Jugendliche, 
arbeitsmarktpolitische und integrative Maßnahmen sind deshalb ganz sicher kein überfl üssiger Luxus.

Sozialpolitik war und ist eine besonders anspruchsvolle und wichtige Aufgabe, die insbesondere vor dem Hinter-
grund der fortschreitenden Globalisierung und Technologisierung sowie des demografi schen Wandels immer 
wieder neue Ideen erfordert. Hier ist es uns jedoch gelungen, notwendige Reformen um- bzw. in Gang zu setzen, 
zugleich den friedensstiftenden Charakter bayerischer Sozialpolitik zu wahren und deren wertbewusste und wertorien-
tierte Weiterentwicklung fortzuführen.

Der Zweite Bericht der Staatsregierung zur sozialen Lage in Bayern liefert wichtige, detaillierte Informationen zur 
sozialen Wirklichkeit im Freistaat. Um den immer rasanteren Entwicklungen in unserer Gesellschaft Rechnung zu 
tragen, werden wir künftig jährlich in vereinfachter Form zur sozialen Lage in Bayern berichten. Diese fortlaufenden 
Berichte werden sich thematisch auf Kernindikatoren beschränken.  

Wir danken allen Autorinnen und Autoren sowie allen an der Entstehung des Berichts Beteiligten für die geleistete Arbeit.

Christine Haderthauer
Staatsministerin für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen

Markus Sackmann
Staatssekretär für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen
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EINLEITuNg

Bayerns Bürgerinnen und Bürger genießen heute im 
Durchschnitt einen Wohlstand, eine soziale Sicherheit, 
eine Freiheit und einen Frieden, wie es in Europa auf 
diesem Niveau nach wie vor etwas Besonderes ist. Die 
Verbindung von wirtschaftlichem Erfolg und Leistungs-
willen, sozialem Engagement, Achtung und Rücksicht-
nahme gegenüber Schwächeren wie auch der Förde-
rung der Eigeninitiative hat in Bayern eine gute Tradi-
tion und hat zu Lebensverhältnissen geführt, die für 
Leistungsstärkere wie für Leistungsschwächere, für 
Jüngere und Ältere, Einheimische wie Menschen mit 
Migrationshintergrund beste Voraussetzungen für ein 
selbstbestimmtes Leben bieten.

Auf diesem Erfolg will und wird sich die Bayerische 
Staatsregierung aber nicht ausruhen. Es ist unser Be -
streben, Wohlstand, Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden 
zu mehren und insbesondere auf der Grundlage 
christlicher Werte zu bewahren. Die Verbindung von 
wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Rücksichtnahme ist 
Teil des Erfolgsrezeptes nachhaltiger bayerischer Politik, 
gerade zum Wohle auch der wirtschaftlich Leistungs-
schwächeren. Dies erfordert eine vorbehaltlose wissen-
schaftlich gestützte Bestandsaufnahme und Analyse 
sozialer Entwicklungen. Für dieses Anliegen kann der 
aktuelle Bericht zur sozialen Lage in Bayern einen um-
fassenden Beitrag leisten. Möglichst gute und zeitnahe 
Informationen über die soziale Lage in Bayern sind für 
die Politik und für mündige, engagierte, aktive Bürge-
rinnen und Bürger eine wertvolle Informationsquelle. 

Gemäß Beschluss des Bayerischen Landtags vom 
19.03.1996 (LT-Drs. 13/4406) hat die Staatsregierung in 
jeder Legislaturperiode einen Bericht zur sozialen Lage 
in Bayern vorzulegen. Dieser muss die soziale Lage 
benachteiligter Personengruppen in Bayern beschrei-
ben, sie auf ihre Ursachen hin untersuchen und Vor-
schläge unterbreiten, wie insbesondere durch Maßnah-
men und Hilfen der Landespolitik sowie Änderungen 
der bundespolitischen Rahmenbedingungen die 
festgestellten Probleme gelöst und Defizite beseitigt 
werden können. Wie der Bayerische Landtag in vorge-
nanntem Beschluss weiter ausgeführt hat, ist zudem 
auch zu prüfen, inwiefern die bestehenden sozialen 
Transferleistungen ihrer Zielsetzung noch gerecht 
werden, wobei der Bericht möglichst auf der Grundlage 
einer Auswertung vorhandenen statistischen Materials 
ohne zusätzliche eigene Erhebungen erstellt werden soll.

Mit einem weiteren Beschluss vom 19.03.1996 (LT-Drs. 
13/4365) hat der Bayerische Landtag den Auftrag zur re-
gelmäßigen Sozialberichterstattung u. a. dahingehend 
weiter konkretisiert, dass dabei insbesondere die Le-
benslagen von Arbeitslosen, von kinderreichen Fami-
lien und Alleinerziehenden, von älteren Menschen, ins-
besondere älteren Frauen, und von Ausländern zu be-
rücksichtigen sind.

Dieser Beschlusslage ist die Bayerische Staatsregierung 
nachgekommen, indem sie 1999 einen umfassenden 
Bericht zur sozialen Lage in Bayern veröffentlicht hat. 
Die Erstellung eines neuen Berichts verschob sich u. a. 
aufgrund der so genannten Hartz-Reformen und den 
damit verbundenen tiefgreifenden Umstellungen im 
Sozialsystem, den Veränderungen in den Lebenslagen 
der betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie auf-
grund der vorhandenen Datenlage. So waren die Ein-
kommensdaten aus der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe 2003, der besten wissenschaftlichen Grund-
lage für eine Berichterstattung auf Landesebene, erst im 
Jahr 2007 für Bayern verfügbar. Ebenso werden die 
Daten des Mikrozensus immer erst mit größerem zeit-
lichem Abstand nach Abschluss der Datenerhebung 
bereit gestellt. So lagen die Daten des Mikrozensus 
2006, welche zur Erstellung dieses Berichts benötigt 
wurden, um die Aktualität und Detailliertheit der 
Informationen zu optimieren, erst Mitte April 2008 bei 
den Statistischen Ämtern vor.

Zwischenzeitlich hat der Bayerische Landtag mit 
Beschluss vom 13.02.2003 (LT-Drs. 14/11647) die 
Staatsregierung aufgefordert, in ihrem Bericht zur 
sozialen Lage in Bayern in besonderer Form auch auf 
die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen sowie 
die kinder- und jugendpolitischen Maßnahmen der 
Staatsregierung einzugehen, wobei auch die Leis-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe zu berücksichtigen 
sind. Darüber hinaus hat er mit einem weiteren Be-
schluss vom 06.07.2006 (LT-Drs. 15/5944) zum Ausdruck 
gebracht, dass die Sozialberichterstattung des Bundes 
und der Länder vergleichbar sein muss, damit aussage-
fähige Daten zur sozialen Lage gewonnen werden kön-
nen. Zugleich wurde die Staatsregierung gebeten, da-
rauf hinzuwirken, dass Bund und Länder gemeinsam 
transparente Kriterien und Strukturen für eine vergleich-
bare Armuts- und Reichtumsberichterstattung in 
Deutschland entwickeln, auf deren Grundlage dann je-
weils länderspezifische Auswertungen erfolgen können. 
Vor diesem Hintergrund werden dem vorliegenden 
Bericht, soweit möglich, die Indikatoren zugrunde 
gelegt, die auch der Bund und die anderen Länder im 
Rahmen ihrer Armuts- und Reichtumsberichterstat-

EINLEITuNg

070_SOZ_EV_Vorwort_RZ.indd   16 13.02.2009   12:36:41 Uhr



17

tung1  verwenden. So hat z. B. der Europäische Rat auf 
seiner Tagung im Dezember 2001 in Laeken eine Reihe 
von Indikatoren für die soziale Eingliederung bzw. 
Ausgrenzung von Menschen in einer Gesellschaft 
beschlossen und dadurch neue Standards gesetzt. 
Einige dieser „Laeken-Indikatoren“ werden auch im 
vorliegenden Bericht zur Messung monetärer Armut 
herangezogen. 

Dessen ungeachtet hat die Staatsregierung fortlau-
fend über die Entwicklung sozialer Lebenslagen be-
richtet, so z. B. mit
•	 	„Leben	in	Bayern	–	familienfreundlich,	sozial,	leis-
  tungsstark“ (http://www.stmas.bayern.de/sozialpo-

litik/leben-by/index.htm)
•	 	„ifb-Familienreport	2006“,	Tabellenband	2007	

(http://www.arbeitsministerium.bayern.de/familie/
report.htm)

•	 	„Beschäftigungstrends	im	Freistaat	Bayern	2007	
− Repräsentative Analysen auf Basis des IAB-Be-
triebspanels 2007“ (http://www.arbeitsministerium.
bayern.de/arbeit/panel/)

•	 	„Dritter	Bericht	der	Bayerischen	Staatsregierung	
über die Umsetzung des Bayerischen Gesetzes zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern“ (http://
www.arbeitsministerium.bayern.de/frauen/er-
werbsleben/bayglg-bericht3.pdf)

•	 	„Leben	in	stationären	Wohnformen	für	Erwachsene	
mit geistiger Behinderung − Abschlussbericht der 
Studie zu Lebenszufriedenheit, individuellen 
Entscheidungsmöglichkeiten, sozialem Netzwerk 
und Unterstützungsressourcen“ (http://www.
arbeitsministerium.bayern.de/cgi-bin/publikat.
pl?BEREICH=behinderte)

•	 	„Integration	von	Spätaussiedlern	in	Bayern“	(http://
www.arbeitsministerium.bayern.de/migration/
material/berichte.htm#aussied)

•	 	„Qualitätssicherung	und	Personalausstattung	in	der	
Hauswirtschaft und im Schnittstellenbereich 
Hauswirtschaft/Pflege von stationären Altenhilfe-
einrichtungen“ (http://www.arbeitsministerium.
bayern.de/cgi-bin/publikat.pl?BEREICH=pflege)

•	 	„Kommunale	Altenhilfekonzepte	für	kleine	Gemein-
den“ (http://www.arbeitsministerium.bayern.de/
cgi-bin/publikat.pl?BEREICH=senioren)

•	 	„Bildungsberichterstattung	2006“	(http://www.isb.
bayern.de)

•	 	„Bayerischer	Agrarbericht	2008“	(http://www.
agrarbericht.bayern.de).

Zudem hat die Staatsregierung am 18.04.2005 (LT-Drs. 
15/3204) die Antwort auf die Interpellation der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zur sozialen Lage in Bayern 
zu 762 Fragen zu zwölf Themenbereichen an den Land-
tag übermittelt. Diese Antwort mit 196 Seiten Antwort-
text und 762 Seiten statistischem Anhang gab einen 
umfassenden und aktuellen Überblick über die soziale 
Lage in Bayern.

Entsprechend dem eingangs genannten Beschluss
vom 19.03.1996 (LT-Drs. 13/4406) wurde bei Aufnahme 
der Arbeiten zu diesem Zweiten Landessozialbericht 
auch ein Beirat gegründet, in dem die betroffenen 
Verbände und Sozialpartner Gelegenheit hatten, ihre 
Expertise und ihren Sachverstand einzubringen. Die enga-
gierte Beratung hat dazu geführt, dass eine Vielzahl von 
Anregungen in diesen Bericht Eingang gefunden hat.

Wie bereits der vorangegangene folgt auch der nun 
vorgelegte Sozialbericht dem Lebenslagenansatz, der 
sich vorrangig dadurch auszeichnet, dass verschie-
dene Bereiche materieller und sozialer Versorgung in 
einen Gesamtzusammenhang gestellt werden. Damit 
wird die Perspektive einer Sozialberichterstattung, die 
sich auf den materiellen Aspekt, insbesondere das 
Einkommen, konzentriert, erweitert. Das Lebenslagen-
konzept strebt einen so umfassenden Informations-
rahmen an, dass anhand dessen beispielsweise die 
Auswirkungen politischer Entscheidungen in ihrem 
Gesamtzusammenhang und ihrer Komplexität besser 
bewertet werden können.

Insbesondere spricht für den Lebenslagenansatz, dass 
sich Lebenslagen oftmals nicht ausschließlich durch z. B. 
Einkommen oder Vermögen beschreiben lassen, auch 
wenn dies zentrale Indikatoren persönlicher Gestal-
tungsfreiheit, Sicherheit und Zufriedenheit sind, weil 
objektive wie subjektiv empfundene Chancen oder 
Benachteiligungen oftmals in hohem Maße mit den 
Einkommen korrelieren. Der Lebenslagenansatz stellt 
daher grundsätzlich folgende Fragen: 

Welcher Handlungsspielraum eröffnet sich den Men-
schen (neben Einkommen und Vermögen) durch andere 
Ressourcen und Rahmenbedingungen wie beispiels-
weise Bildung, Integration in das Erwerbs- und Fami-
lienleben, Wohnbedingungen, Gesundheit, soziale Un-
terstützung durch Netzwerke, Freiheit und Sicherheit, 
soziale Anerkennung usw.?

1  Z. B. „Lebenslagen in Deutschland – Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung“ (2008), „Lebenslagen in Brandenburg. Chancen gegen Armut“ 
(2008), „2. Armuts- und Reichtumsbericht des Landes Sachsen-Anhalt“ (2008), „Sozialbericht NRW 2007 – Armuts- und Reichtumsbericht“, „Niedersächsischer 
Armuts- und Reichtumsbericht 2007“, „Sozialbericht 2006 – Lebenslagen in Sachsen“. 
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Wie werden Situationen, Rahmenbedingungen und 
Lebenslagen subjektiv bewertet?2

Wie kommt es zu bestimmten und gruppenspezifischen 
Lebenslagen? Was trägt z. B. zu sozialer Integration und 
Exklusion, bestimmten Wohlstandspositionen und ge-
sellschaftlichen Teilhabechancen bei?

Dies führt zu einer multidimensionalen Analyse von Ar-
mut, Wohlstand, Freiheit und Wohlbefinden. Deshalb 
bezieht der Lebenslagenansatz neben auf einen einzelnen 
Zeitpunkt bezogenen Querschnittsdaten beispielsweise 
auch Entwicklungsdaten soweit als möglich mit ein.3

Allerdings kann der vorliegende Bericht zur sozialen 
Lage in Bayern nicht zum Ziel haben, die Komplexität 

aller Ursache-Wirkungsketten im Rahmen eines allge-
meinen Lebenslagenansatzes darzustellen. Dies würde 
den Umfang eines allgemeinen Sozialberichts bei wei-
tem sprengen und muss speziellen, multidimensionalen 
(Längsschnitt-)Analysen mit spezifischen Fragestellungen 
vorbehalten bleiben. 

Der vorliegende Bericht zur sozialen Lage zeigt umfas-
send, dass die Situation der Bürgerinnen und Bürger in 
Bayern grundsätzlich äußerst positiv zu bewerten ist. 
Die naturgemäß auch vorhandenen Problembereiche 
wird die Bayerische Staatsregierung im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten und der verfügbaren Haushaltsmittel 
weiterhin mit Nachdruck und Entschlossenheit angehen.

EINLEITuNg

2   So genannte Zufriedenheitsmaße.

3  Durch den Nobelpreisträger Amartya Sen hat sich eine ähnliche Konzeption zur Erfassung der Verwirklichungschancen (Capabilities Approach) im Rahmen der 
Messung von Lebensstandard und Wohlstand und ihrer internationalen Vergleichbarkeit etabliert. Dieser Ansatz findet beispielsweise im Human Development 
Index Verwendung, der neben dem Bruttoinlandsprodukt Fortschritte in der Lebenserwartung und Bildung beim internationalen Wohlfahrtsvergleich berücksichtigt.
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VORBEMERKuNg DER INSTITuTE

EINfüHRuNg

Ralph Conrads, Ernst Kistler, Thomas Staudinger, Daniela 
Wörner, INIFES

Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen (StMAS) hat im Sommer 
2007 die Erarbeitung von „Situationsanalysen zum 
Zweiten Bayerischen Sozialbericht“ öffentlich ausgeschrie-

ben. Im Rahmen des Auswahl- und Vergabeverfahrens 
wurde das Angebot einer Bietergemeinschaft bayerischer 
Institute1  ausgewählt und – ergänzt um ein Angebot der 
Firma empirica – der Auftrag mit Projektbeginn zum 
03.12.2007 erteilt. Darüber hinaus wurden einzelne Kapitel 
bzw. Abschnitte von verschiedenen Staatsinstituten bzw. 
Ministerien erstellt. Die nachfolgende Übersicht zeigt, 
welche Institutionen an der Berichterstellung beteiligt 
und für welche Kapitel verantwortlich waren.

1 Zu dieser Bietergemeinschaft gehören auch das Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg (ifb) und das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP).

Kapitel

Internationales Institut für Empirische 
Sozialökonomie (INIFES)
Haldenweg 23
86391 Stadtbergen

2/3.3/3.5/5/14
Gesamtkoordination

Augsburg Integration Plus GmbH (AIP)
Maximilianstraße 66
86150 Augsburg

10

empirica AG
Kurfürstendamm 234
10719 Berlin

4/8/9/11

GP Forschungsgruppe
Nymphenburger Straße 47
80335 München

1.6/5/7

Staatsinstitut für Familienforschung an der 
Universität Bamberg (ifb)
Heinrichsdamm 4
96047 Bamberg

6

TNS Infratest Sozialforschung
Landsberger Straße 338
80687 München

1/12

Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP)
Winzererstraße 9
80797 München

3.1

Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung (ISB)
Schellingstraße 155
80797 München

3.2

Übersicht: Die Bearbeiter der Situationsanalysen zum Zweiten Bayerischen Sozialbericht

070_SOZ_EV_Vorwort_RZ.indd   20 13.02.2009   12:36:48 Uhr



21

Mit einigen Nachlieferungen wurden die vorläufigen 
Endfassungen der Entwürfe der Situationsanalysen 
vertragsgemäß Ende Juni 2008 dem StMAS überge-
ben, wobei erst Mitte April 2008 per Fernabfrage bei 
den Statistischen Ämtern die Daten des Mikrozensus 
2006 vorlagen. 

DAS KONZEpT

Entsprechend des Beschlusses des Bayerischen 
Landtages war der Bericht sehr breit anzulegen (Sozial-
bericht bzw. Armuts- und Reichtumsbericht). Er sollte 
nicht nur auf einzelne Politikfelder eingehen, sondern 
– einem weit verstandenen Konzept von Lebenslagen 
folgend – auch einzelne Bevölkerungsgruppen in den 
Fokus stellen. Darüber hinaus wurde im Auftrag fest-
gelegt – „wo sinnvoll und machbar“ – die Ergebnisse zu 
regionalisieren und mit anderen Bundesländern (ins-
besondere mit Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen, die aufgrund von Größe und Struktur am 
besten mit Bayern vergleichbar sind) bzw. den (west-)
deutschen Werten zu vergleichen. Die Ergebnisse des 
(dann allerdings erst Mitte Mai 2008 als unabgestimmter 
Entwurf veröffentlichten) 3. Armuts- und Reichtumsbe-
richt der Bundesregierung sollten ebenfalls berück-
sichtigt werden.

Aufgrund des großen zeitlichen Abstands zum ersten 
Bayerischen Sozialbericht lautete die Vorgabe im Sinne 
einer erneuten Bestandsaufnahme, vor allem auf die 
Breite und Differenzierung der zeitnächsten empi-
rischen Datengrundlagen zu achten (soweit die Daten-
lage dies zulässt). Stattdessen sollte auf eine Fort-
schreibung des Ersten Berichts verzichtet werden. Dies 
wäre aus wissenschaftlicher Sicht angesichts massiver 
Veränderungen in der Sozialpolitik (z. B. Hartz-Gesetze) 
und einer Reihe von Brüchen in den amtlichen Statis-
tiken (z. B. VGR-Revision, veränderte Wirtschaftszwei-
gesystematik) im gegebenen Rahmen auch nur sehr 
begrenzt leistbar gewesen. Als „Grundregel“ wurde 
daher vereinbart, dass die Darstellung zeitlicher Ent-
wicklungen – soweit datenseitig möglich – mit dem 
Jahr 2000 beginnen sollte. Im Falle fehlender Ergeb-
nisse aus den Hauptdatenquellen sollte am aktuellen 
Rand auch auf andere, aufgrund unzureichender Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten (zu kleine Fallzahlen für 
Bayern) suboptimale Datengrundlagen zurückge-
griffen werden.

Derartige Hinweise auf jüngste Entwicklungen in der 
sozialen Lage werden, wo sie sinnvoll und möglich sind, 
gegebenenfalls beschränkt auf der Ebene nationaler 

Zahlen dargestellt. Damit sollten die aktuellen, im 
Erstellungszeitraum noch recht positiven Trends in der 
Ökonomie und speziell am Arbeitsmarkt, die ggf. einen 
Teil der sozialen Probleme lösen, berücksichtigt 
werden.

Es ist sicherlich richtig: Ein gewichtiger Teil der detail-
lierten Analysen stützt sich aus Gründen der Datenver-
fügbarkeit auf Quellen, die sich auf die Jahre 2003 oder 
2005 beziehen – Jahre einer ausgesprochenen Rezession. 
Wie die zusätzlich dargestellten Trends aus anderen 
Datenquellen am aktuellen Rand jedoch zeigen, beste-
hen viele der sozialen Probleme weiter – manche lösen 
sich sogar nur auf den ersten Blick oder vergrößern sich 
trotz des Aufschwungs.

pROBLEME uND SCHwIERIgKEITEN BEI DER 
BEARBEITuNg

Die nachfolgenden Ausführungen sind nicht als Klagen 
oder Rechtfertigungen zu sehen – für beides gibt es 
keinen Anlass. Sie sollen vielmehr dem Leser die 
Hintergründe einiger getroffener Entscheidungen er-
läutern und Hinweise zu künftigen Planungen vergleich-
barer Vorhaben geben.

Ein zentrales Bearbeitungsproblem bestand in der 
schon angesprochenen – inhaltlich und politisch sicher 
sinnvollen – gewählten Breite des Ansatzes. Es war nur 
mit sehr großem Einsatz fast aller Beteiligten möglich, 
die Vielfalt der in der Ausschreibung und dann zu 
Projektbeginn seitens der Staatsregierung aufgewor-
fenen Einzelfragestellungen zu bearbeiten. Der begrüßens-
werte partizipative Ansatz – aus dem Beirat mit rund 50 
Vertretern gesellschaftlich relevanter Organisationen 
und Gruppen kamen zahlreiche weitere Fragestel-
lungen und Auswertungswünsche – hat die an die 
Bearbeiter herangetragenen Aufgaben um ein Mehr-
faches erhöht. In eine Bearbeitungszeit von nur sieben 
Monaten sollte dies bei einem künftigen Sozialbericht 
jedenfalls nicht mehr gezwängt werden. Dieses zweite 
Problem – der Zeitfaktor – hat auch mit der Wahl des 
Berichtstermins zu tun. Die Ausschreibung bzw. die 
Bearbeitungszeit fiel in einen außerordentlich un-
günstigen Zeitraum hinsichtlich der verwendbaren 
Datengrundlagen.

Eine der zentralen Vorgaben für den vorliegenden 
Zweiten Bericht zur sozialen Lage in Bayern war es, 
weitestgehend auf aktuelle Daten aus der offiziellen 
Statistik zurückzugreifen. Deshalb entschied sich das 
Konsortium dafür, im Kern mit den jeweils neuesten 
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verfügbaren Mikrodatensätzen aus der offiziellen 
Statistik zu arbeiten. Dies sind die Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe aus dem Jahr 2003 (Scientific-
Use-File2 als Personen- und Haushaltsdatensatz), die 
für den Großteil der Einkommensberechnungen 
genutzt wurde, die Lohn- und Einkommensteuerstatis -
tik aus dem Jahr 2001 (Originaldatensatz) für Vermö-
gensberechnungen sowie der Mikrozensus aus den 
Jahren 2000 bis 2005/2006 (Scientific-Use-File bzw. 
Datenfernabfrage)3  für Gesundheits-, Migrations-, 
Wohn- und Arbeitsmarktberechnungen. Ein Grund für 
die Wahl dieser Datensätze sind die relativ geringen 
Besetzungszahlen alternativer Datenquellen wie des 
Sozioökonomischen Panels und der Erhebung EU-
SILC4, die aufgrund ihrer Stichprobengröße selbst für 
ein großes Land wie Bayern keine tiefer gliederbaren 
Ergebnisse liefern und – im Falle von EU-SILC – bis 
Juni 2008 für die Berechnung auf Bundesländerebene 
nicht bereitgestellt werden konnten. Nähere Angaben 
hierzu liefern die Ausführungen im Qualitätsbericht 
des Statistischen Bundesamtes zur EU-SILC. An vielen 
Stellen wurde auf sonstige Daten der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder, die Statistiken der 
Bundesagentur für Arbeit und weitere Datenquellen 
(Rentenversicherung, Krankenkassen, Verbände 
etc.) zurückgegriffen.

Ein wichtiges Kriterium für einen Bericht, der die Si-
tuation der Bevölkerung in ihren Lebenslagen darstellen 
soll, ist die Aktualität der verwendeten Daten bzw. der 
dargestellten Ergebnisse. Allerdings unterliegen viele 
Daten gewissen zeitlichen Einschränkungen. So wird die 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, die aufgrund 
ihrer Detailschärfe als zentrale Quelle für Einkommens-
berechnungen in diesem Bericht verwendet wird, nur 
alle fünf Jahre erhoben (also wieder zeitgleich zur Er-
stellung des Berichts im Jahr 2008; die Daten für Bayern 
werden dann voraussichtlich 2011 zur Verfügung stehen). 
Ebenso werden die Daten des jährlich erhobenen Mikro-
zensus immer erst mit größerem zeitlichem Abstand 
nach Abschluss der Datenerhebung bereitgestellt. Bei 
Verzögerungen aufgrund von Datenbereinigungen etc. 
kann dies eventuell noch länger dauern – so auch 
diesmal. Außerdem weist der Mikrozensus gewisse 

thematische Schwerpunkte auf, welche zwar regelmäßig, 
aber mit einem bestimmten zeitlichen Abstand be-
handelt werden. Dazu gehören beispielsweise die 
Themen „Gesundheit“ (darunter fallen z. B. Fragen zu 
Rauchgewohnheiten oder zu Menschen mit Behinde-
rung) sowie „Menschen mit Migrationshintergund“, 
welche nur im Jahrgang 2005 und dann erst wieder 
2009 enthalten sind.

Diese Anmerkungen verdeutlichen, weshalb die im 
Bericht ausgewiesenen Ergebnisse teilweise auf 
unterschiedlichen Datengrundlagen (bezüglich der 
Herkunft der Daten wie deren Zeitbezug) beruhen. Das 
Konsortium war zwar stets bemüht, die für das je-
weilige Themenfeld aktuellsten Daten einzubringen, 
trotzdem machen es die berichtsspezifischen Auswer-
tungen nötig, sich auf eine möglichst einheitliche Da-
tenbasis im Falle der verwendeten Mikrodatensätze zu 
beziehen. Das heißt: Die Ergebnisse aus Veröffentli-
chungen des Statistischen Bundesamtes oder der 
Landesämter (z. B. zum Mikrozensus) sind nicht mit 
eigenen Berechnungen zu vermischen. Es bedeutet 
auch, dass Ergebnisse im Bericht aufgrund von Unter-
schieden in der Auswahl der Sub-Stichproben der 
verwendeten Datensätze (d. h. der Scientific-Use-Files) 
von offiziellen Veröffentlichungen abweichen können, 
die von den Ämtern mit dem gesamten Datensatz (100 % 
aller Befragten) berechnet werden.

Solche nur scheinbar widersprüchlichen Ergebnisse 
erzeugen jedoch beim Leser eines Berichts häufig den 
Eindruck von Ungenauigkeiten sozialwissenschaft-
licher Methoden.5 In der Öffentlichkeit fehlt beispiels-
weise auch das Verständnis, dass Stichproben immer 
mit gewissen „statistischen Standardfehlern“ verse-
hen sind. Dass verschiedene Fragen, die nur scheinbar 
das Gleiche messen, zu abweichenden Ergebnissen 
führen können, ist ebenfalls zu wenig bekannt. Die 
beiden konkurrierenden Angaben im 3. Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung zum Anteil der 
Personen mit Armutsrisiko nach Sozialtransfers in 
Deutschland sind ein solches Beispiel – 13 Prozent laut 
EU-SILC und 18 Prozent laut SOEP (vgl. Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales 2008: 316).

2  Das ist eine faktisch anonymisierte Substichprobe, mit der Auswerter direkt arbeiten können. Als problematisch muss der Zugang zu den Scientific-Use-Files (dies 
gilt für alle Scientific-Use-Files, hier den MZ und die EVS) bezeichnet werden, da zwei der Bearbeiterinstitute nicht den Vorgaben eines solchen Datenzugangs ent-
sprachen, keinerlei kommerzielle Interessen zu verfolgen (vgl. hierzu Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder).

3  Dabei musste beim Mikrozensus 2006 auf die zeit- und arbeitsaufwändigen Fernabfragen zurückgegriffen werden, da die Einzeldatenauslieferung sich entgegen 
der Planungen der Ämter verzögerte.

4  Dies ist eine 2004 erstmals erhobene große europaweite Repräsentativbefragung („Leben in Europa“: Statistics on Income and Living Conditions), die auch im 3. Ar -
  muts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung verwendet wurde. Die Teilstichproben nach Bundesländern, die das Konsortium auswerten wollte, sind aber 

wegen „erheblicher Dateninkonsistenzen“ bisher nicht zugänglich (vgl. dazu auch Hauser 2007).

5  Dass dies z. B. sogar in der Physik – spätestens bekannt seit den Arbeiten Heisenbergs – teilweise ähnlich ist, wird kaum zur Kenntnis genommen.
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Auch „Prozessdaten“, d. h. im Verwaltungsvollzug ent-
stehende Daten, sind häufig mit Problemen behaftet. Wo 
z. B. keine strikte Meldepflicht besteht, unterlassen 
Unternehmen häufig exakte Meldungen – die vielen 
fehlenden oder inaktuellen Berufsangaben in den 
Versichertendaten der Bundesagentur für Arbeit und der 
Deutschen Rentenversicherung sind hierfür Beispiele. Bei 
den amtlichen Schuldaten fehlt bisher die Möglichkeit, 
die Bildungsbeteiligung von Schülerinnen und Schülern 
differenziert nach sozialem Hintergrund zu beschreiben 
und den Bildungsverlauf für einzelne Schülergruppen 
(z. B. Wiederholer, Schulartwechsler) darzustellen.

Daneben gibt es Bereiche – zu denen im Beirat (durch-
aus ernst gemeint) exakte, differenzierte Aussagen ge-
wünscht wurden – deren Eigenheit es leider ist, nicht 
erfassbar zu sein: Es wäre z. B. nicht seriös, auch nur 
annähernd wissenschaftlich exakte Daten zur Obdachlo-
sigkeit oder Schwarzarbeit liefern zu wollen.

Bei Einkommensanalysen ist auf das Thema Daten-
ungenauigkeit explizit hinzuweisen (vgl. dazu detail-
lierter auch die Angaben an mehreren Stellen von 
Kapitel 1 des vorliegenden Berichts). Die Probleme 
beginnen bereits bei der Art der Datenerfassung. So 
arbeitet z. B. der Mikrozensus mit gruppierten Einkom-
mensklassen, was etwa Vergleiche über Jahre hinweg 
sehr schwierig macht. In der EVS sind die Daten „rechts-
zensiert“, da Haushalte mit einem monatlichen Haus-
haltsnettoeinkommen ab 18.000 Euro pro Monat in der 
Datei nicht enthalten sind. Reichtumsanalysen sind 
daher mit dieser Datei nicht möglich. Über die Genauig-
keit von Steuererklärungen soll hier nicht spekuliert 
werden – nur so viel: Das berührt auch die Möglich-
keiten der Arbeit mit den (sowieso recht alten) Lohn- 
und Einkommensteuerstichproben. 

Im Gesundheitswesen, um ein weiteres Beispiel zu 
nennen, konnte durch die kontinuierliche Gesundheits-
berichterstattung von Bund und Ländern inzwischen 
mehr Transparenz und Datenverfügbarkeit geschaffen 
werden. Hier haben beim Ersten Bayerischen Landesso-
zialbericht noch immense Datenbeschaffungsprobleme 
bestanden. Und es wurden dort auch einige Verbesse-
rungen zur Datenlage angestoßen. Trotzdem gibt es 
noch immer viele Daten entweder nur auf Bundesebene 
in ausreichender Stichprobengröße (z. B. die RKI-Surveys 
zum Gesundheitszustand der Bevölkerung) oder man ist 
insbesondere auf Bundesländerebene gezwungen, die 
Daten von einzelnen Versicherungsträgern oder Berufs-
genossenschaften (z. B. Arbeitsunfähigkeitsdaten 
oder Unfallstatistiken) zeitintensiv und arbeitsaufwän-
dig zusammenzutragen. 

Weiterhin führen Definitionsunterschiede (z. B. bei der 
Abgrenzung von Personen mit Migrationshintergrund 
oder verschiedene Erwerbstätigkeitskonzepte) immer zu 
Vergleichsproblemen zwischen verschiedenen Daten-
grundlagen und häufig über Zeit zu Konsistenzbrüchen, 
die die Bildung von Zeitreihen massiv einschränken.

EINIgE LESEHINwEISE

Der vorliegende Bericht ist aus den oben genannten 
Gründen recht umfangreich. 

Um sich in dem Band schneller zurechtzufinden, wurde 
dem Bericht ein detailliertes Inhaltsverzeichnis vorange-
stellt und mit so genannten Kopfzeilen mit den jewei-
ligen Kapitelbezeichnungen gearbeitet.

Es wurde Wert darauf gelegt, Fachausdrücke möglichst 
zu erklären. Rundungen können in den Darstellungen zu 
geringen Abweichungen von den Gesamtsummen führen. 
Abkürzungen werden jeweils beim ersten Gebrauch 
erläutert und finden sich in einem Verzeichnis am Ende 
dieses Berichts. Dort findet sich ebenfalls eine Über-
blickskarte mit den Kreis- und Regierungsbezirksgren-
zen im Freistaat.

In den Tabellen der Situationsanalysen finden sich an 
manchen Stellen die nachfolgend erläuterten Zeichen:
( ) Berechnung auf der Basis von Fallzahlen zwischen  
 25 und 100.
/ Keine Berechnung, da Fallzahlen unter 25.
- Kein Wert.
n Stichprobengröße.

Die Kapitel sind geschlechterneutral formuliert, d. h. es 
werden immer die weibliche und männliche Form ge-
nannt. In Darstellungen werden ebenfalls, wo immer 
möglich, die Formen beider Geschlechter angegeben.

ZuM ABSCHLuSS

Die Arbeiten an diesem Bericht veranlassen uns, der 
Politik an dieser Stelle einige Empfehlungen zu geben; 
nicht in inhaltlicher/politischer Hinsicht – für die 
Situationsanalysen wurden Empfehlungen von beiden 
Seiten im Konsens von Anfang an ausgeklammert –, 
sondern mit Blick auf den nächsten Bayerischen 
Sozialbericht:
•		Anzustreben	ist	eine	kontinuierliche	Landessozialbe-

richterstattung (insbesondere entlang eines Sets von 
Kernindikatoren). Das würde es auch erlauben, beim 
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  Dritten Bayerischen Sozialbericht nicht wieder alle 
Themen in voller Breite abzuhandeln, sondern bei einer 
Auswahl stärker in die Tiefe zu gehen. In jedem Fall se-

   hen wir auf Basis der vorliegenden Situationsanalysen 
eine ganze Reihe von Befunden und offenen Fragen von 
hoher Praxis- und Politikrelevanz, die eine Dauerbetrach-
tung und eine Vertiefung nahe legen. Was davon in ge-

  trennten Forschungsvorhaben ab zuarbeiten ist und was 
in einem nächsten Sozialbericht als eventuelle Schwer-
punktsetzungen eingehen sollte, sei hier dahingestellt.

•		Trotz	des	breiten	Ansatzes	im	vorliegenden	Bericht	
konnten naturgemäß nicht alle interessanten und 
wichtigen Themen behandelt werden. Tiefergehende 
Analysen nach den Ergebnissen und Wirkungen von 
Sozialpolitik, z. B. zur Frage „öffentlicher Armut“ und 
deren möglicher Ursachen und Folgen bleiben des-

 halb außen vor. 
•		Ein	dritter	Punkt	bezieht	sich	auf	den	Zeitaspekt.	

Unbedingt ist künftig auf eine wesentlich längere 

Bearbeitungszeit zu achten. Bei der Planung des 
nächsten Berichts sollte zudem stärker auf die Termine 
geachtet werden, zu denen zumindest die zentralen 
Datengrundlagen mit einiger Wahrscheinlichkeit relativ 
aktuell verfügbar sind.

Schließlich verbleibt, an dieser Stelle im Namen der 
Bearbeitergruppe ein Dankeschön zu sagen: Einerseits 
an diejenigen Personen und Institutionen, die durch das 
meist zügige und bereitwillige Einbringen von Daten 
und Informationen zum Gelingen dieses Berichts bei-
getragen haben und andererseits an das Team aus dem 
StMAS, das durch großes Engagement, Toleranz 
gegenüber den Diskurskulturen der Sozialwissen-
schaften und durch Verzicht auf Zensurversuche zu 
einem konstruktiven und menschlichen Arbeitsklima 
entscheidend beigetragen hat.
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NACHHALTIGE SOZIALPOLITIK FÜR 
CHANCENGERECHTIGKEIT, FREIHEIT, WOHL-
STAND UND SICHERHEIT

Würde, Stabilität und Dynamik durch gelebte Werte

Bayern ist ein im nationalen und internationalen Ver-
gleich sehr wohlhabendes Land mit einer u. a. ver-
gleichsweise breiten Einkommensverteilung, geringer 
Arbeitslosigkeit, familienfreundlichen Lebensbedin-
gungen und hoher Lebenserwartung. Das erreichte 
Niveau an Chancenvielfalt, Teilhabe, sozialem Frieden, 
Freiheit, Wohlstand und Sicherheit erweist sich – zuneh-
mend – als ein kostbares Gut, das auf der Basis hoher 
Arbeits- und Leistungswilligkeit und -fähigkeit, Solidari-
tät und Verantwortung, Freiheit und Gemeinwohlorien-
tierung gepflegt und immer wieder neu errungen wer-
den muss. Dies gilt umso mehr, als Grenzen offener 
werden, internationale Entwicklungen unmittelbarer 
wirken und die Gesellschaft sich demografisch, sozial, 
wirtschaftlich und kulturell wandelt. 

Dabei sind wir auf einen breiten Konsens über die Prin-
zipien, Rahmenbedingungen und Chancen einer Sozi-
alen Marktwirtschaft angewiesen, also auf ein glaub-
würdiges und akzeptiertes Zusammenspiel von Wettbe-
werb und sozialer Gerechtigkeit, von Arbeits- und Leis-
tungswilligkeit, von Leistungsfähigkeit neben Verant-
wortung und Verständnis für Leistungsschwächere, für 
Unterlegene. Die Nachhaltigkeit und Qualität einer Ge-
sellschaftsordnung basiert wesentlich auf diesen Wer-
ten. Das Streben nach Gerechtigkeit darf dabei die Leis-
tungsbereitschaft und -fähigkeit nicht beeinträchtigen. 
Umgekehrt darf das Streben nach eigenem Vorteil das 
Ideal möglichst gleicher Teilhabechancen nicht erdrücken. 
Freiheit und Vorteilsstreben sind immer dort Grenzen zu 
setzen, wo es dem Gemeinwohl zuwider läuft. 

So ist die Achtung der Schwächeren und Unterlegenen 
ein Wert für sich. Dabei darf allerdings ein aktivierendes 
Element zur Eigeninitiative, zur Verantwortung nicht 
außer Acht bleiben. Ausgangspunkt einer nachhaltigen, 
aktivierenden Sozialpolitik ist deshalb das Prinzip der 
Subsidiarität. Zu diesem Prinzip gehört zweierlei: Den 
Einzelnen zur Selbstverwirklichung und Teilhabe mög-
lichst chancengleich zu befähigen sowie zur Eigentätig-
keit und Verantwortung anzuregen. Damit sind Subsidi-
arität und Solidarität untrennbar miteinander verbun-
den. Und es braucht Tugenden und Verantwortungsbe-
reitschaft. Ein nur am Eigeninteresse orientiertes 
Handeln als oberster Wert ist zu wenig für Nachhaltig-

keit. Wenn beispielsweise die Arbeit und Leistung der Fa-
milien (verstärkt) politisch anzuerkennen ist, dann geht 
es dabei um Zuwendung, Rücksichtnahme, Verantwor-
tung, Hilfe und Fürsorge für Schwächere und unmittel-
bare Erlebensqualitäten menschlicher Nähe, ohne die 
keine Gesellschaft Lebensqualität hat, ohne die keine 
Wirtschaft im Wettbewerb nachhaltig funktionieren 
kann. Es wäre ein fataler Irrtum anzunehmen, Wettbe-
werbs- und Anreizstrukturen allein würden der Würde 
des Menschen gerecht. 

Wohlstand ist mehr als Geld

Gesellschaftliche Teilhabe- und Gestaltungschancen 
betreffen viele Bereiche über unmittelbare Einkom-
mens- und Vermögensaspekte hinaus. Es geht neben 
materiellen Gütern insbesondere um Bildung, um die 
Wahlfreiheit zwischen Familien- und Erwerbstätigkeit 
der Eltern, für Angehörigenbetreuung, um Chancen zur 
Erwerbstätigkeit, Gesundheit und Sicherheit, soziale 
Integration und Anerkennung sowie Chancengleichheit 
für Mann und Frau. Dementsprechend vielschichtig ist 
Wohlstand, Freiheit, Armut und Reichtum zu betrachten. 
So gehören zur Freiheit und Chancengerechtigkeit auch 
möglichst gleichmäßige Chancen und die Freiheit der 
Eltern, ihre Kinder selbst zu betreuen, es gehören dazu 
möglichst chancengleiche Erlebens- und Bildungschancen 
von Kindern und Jugendlichen, die Gesundheitsver-
sorgung und kulturelle Integration usw. Deshalb werden 
im vorliegenden Sozialbericht monetäre wie nichtmone-
täre Bereiche angesprochen und Schwerpunkte bei ver-
schiedenen Gruppierungen gesetzt (Familien, Kinder und 
Jugendliche, Ältere, Pflegebedürftige, Menschen mit 
Behinderung und mit Migrationshintergrund). Gleich-
wohl steht der materielle Wohlstand am Anfang dieses 
Berichts. Das verfügbare Einkommen und Vermögen hat 
mit den größten Einfluss auf Lebenschancen, Lebensper-
spektiven und Freiheiten, es beeinflusst über die un-
mittelbare materielle Gestaltungsfreiheit hinaus z. B. 
Anerkennung und Achtung, Sicherheit und Gesundheit, 
Wohlbefinden und Stress bis hin zur Stärkung der Demo-
kratie und Bürgerschaftlichem Engagement. 

Dieses Wertegerüst schließt gleichwohl die Akzeptanz 
und Notwendigkeit anstrengungs- und leistungsbezo-
gener Ungleichheiten nicht aus, sondern baut darauf 
auf. Wohlstand und Gemeinwohl werden (zunehmend) 
über Wettbewerbsprozesse gestaltet und von diesen 
getragen, bei denen der Einzelne durch sein individu-
elles Vorteilsstreben und seine Leistungsfähigkeit auch 
zum gesellschaftlichen Gesamtwohl beiträgt. Unsere 
Gesellschaft gewinnt gerade daraus ganz wesentlich 
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ihre Dynamik – und im Verbund mit dem Ideal sozialer 
Gerechtigkeit Würde, Stabilität und Zukunftsfähigkeit.

Hinter dem Sozialbericht steht damit eine Wertorientie-
rung, die der Vermeidung von Armut höchste Priorität 
gibt: Armut ver- und behindert besonders nachhaltig die 
Ausbildung und Erfahrung individueller Würde, Fähig-
keiten, Entwicklungs- und Erlebenschancen, Integrität 
und Freiheit – gerade in der Jugend. Armut kann in der 
Breite nicht als selbstverschuldet abgetan werden, in 
ganz besonderer Weise nicht bei Kindern und Jugend-
lichen, bei – trotz Arbeitswillen – Leistungsschwachen 
und Arbeitslosen, bei Langzeitkranken, bei Alleinerzie-
henden und Geschiedenen, großen und jungen Familien. 
Sie möglichst zu vermeiden ist u. a. Auftrag des Grund-
gesetzes (Artikel 1). Entsprechend der Bedeutung der Ar-
mutsvermeidung hat z. B. die Europäische Union das 
Jahr 2010 zum „Europäischen Jahr zur Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung“ erklärt. Für die 
Bayerische Staatsregierung steht eine fortlaufend 
möglichst erfolgreiche Wirtschafts- und Sozialpolitik im 
Vordergrund, die gerade auch Leistungsschwächeren, 
Familien und Älteren zu Gute kommt und gesellschaft-
liche Gräben vermeidet. 

Armut – oder Armutsrisiko (vgl. zu den Begriffen Kapitel 1) 
– ist in wirtschaftlich entwickelten Gesellschaften ein 
relativer Begriff. Es geht meist nicht um absolute Armut 
im Sinne einer unmittelbaren Gefährdung des physi-
schen Überlebens, sondern um soziale Benachteiligung 
im Sinne ungleicher Entwicklungs-, Erfahrungs- und 
Gestaltungschancen, ungleicher sozialer Sicherheit, 
Selbstverwirklichung und sozialen Anerkennung, die 
nicht in den (wohlverstandenen) Interessen der Perso-
nen angelegt sind. Die Quantifizierung von Armut ist 
dabei an statistische Maße gebunden, aber keineswegs 
nur ein statistisches Konstrukt. Materielle Armut – ge-
nauer: ein materielles Armutsrisiko – wird nachfolgend 
(wie europa- und bundesweit üblich) definiert als eine 
Situation, in der ein Haushalt über weniger als 60 
Prozent des mittleren (medianen) Nettoäquivalenzein-
kommens verfügen kann.

1  EINKOMMEN UND VERMÖGEN, ARMUT 
UND REICHTUM

Ab 2006 mehr Wohlstand als in den vergangenen Jahren

Die Analysen zu den gruppenspezifischen Einkommens- 
und Vermögensverhältnissen basieren vorrangig auf 
Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) 2003 und teils – bei weniger differenzierten 

Auswertungen, die eine geringere Fallzahl erfordern 
– des Sozioökonomischen Panels (SOEP) 2005 und 2006. 
Diese datentechnische Einschränkung erwies sich im 
Zuge der Auswertungen als unvermeidlich, da für 
Bayern repräsentative, verlässliche und zugleich tief 
differenzierte Einkommensanalysen aufgrund der Fall-
zahl und der Erhebungsmethodik nur auf Basis der EVS 
2003 möglich waren (die EVS 2008 wurde bis zum Jah-
resende 2008 erhoben, die für Auswertungen auf Län-
derebene erforderlichen Daten werden voraussichtlich 
ab 2011 zur Verfügung stehen). Soweit möglich wurde 
die zeitnahe Entwicklung der Einkommen und Vermö-
gen auf Basis anderer, ergänzender Datenquellen und 
Indikatoren bis zum Jahr 2007 berücksichtigt. 

Es ist insgesamt davon auszugehen, dass z. B. die Ar-
mutsrisikoquote (Anteil der Personen, die ein Einkom-
men unter 60 % des medianen Nettoäquivalenzeinkom-
mens haben) in Bayern 2007 keinesfalls höher war als 
2003 und in 2008 mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit unter das Niveau von 2003 sank. So ha-
ben sich – nach einer konjunkturellen Schwächephase 
bis einschließlich 2005 – die Arbeitsmarkt- und Einkom-
mensdaten für Bayern bis 2008 positiv entwickelt. Bei-
spielsweise sank die Arbeitslosenquote von 7,8 Prozent 
im Jahr 2005 auf 5,3 Prozent im Jahr 2007 und auf 4,2 Pro -
zent im Jahr 2008. Zum Vergleich: Im Jahr 2003 – dar-
auf beziehen sich etliche Einkommens- und Armuts-
analysen in diesem Bericht – lag die Arbeitslosenquote 
bei 6,9 Prozent. Der Anteil der Personen in Bedarfsge-
meinschaften mit Bezug von Arbeitslosengeld II und 
Sozialgeld lag in Bayern im Juni 2005 bei 5,1 Prozent, 
stieg bis Juni 2006 auf 5,7 Prozent und sank bis De-
zember 2007 auf 5,0 Prozent. Der Anteil der überschul-
deten Haushalte an allen Haushalten (Schuldnerquote) 
war in Bayern mit 7,8 Prozent im Jahr 2007 der nied-
rigste im Vergleich aller Bundesländer (Deutschland: 
10,9 %; Baden-Württemberg: 8,1 %; Nordrhein-West-
falen: 12,2 %).

Bayern: Ein Land mit hoher Lebensqualität

Bayern war und ist – trotz der konjunkturellen Schwan-
kungen – ein im Trend demografisch und wirtschaftlich 
starkes Land mit attraktiven Lebensbedingungen:
•	 	Das	Wirtschaftswachstum	(Bruttoinlandsprodukt	je	

Einwohner) betrug im Zeitraum von 2000 bis 2007 
real (um Preissteigerungen bereinigt) 11,6 Prozent 
(Deutschland: 8,4 %; Westdeutschland: 7,7 %). 

•	 	Die	nominal	verfügbaren	Einkommen	lagen	im	Jahr	
2006 – bezogen auf alle Einwohner – um 6 Prozent 
über dem Bundesdurchschnitt. 
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•	 	Das	verfügbare	Einkommen	bezogen	auf	alle	Einwoh-
ner nahm zwischen 2000 und 2006 im Gesamtdurch-
schnitt um real 2,0 Prozent zu (Deutschland: 2,4 %).

•	 	Die	Nettovermögen	je	Haushalt	waren	im	Jahr	2003	
um durchschnittlich 24 Prozent höher als z. B. in 
Westdeutschland.

•	 	Die	Arbeitslosenquote	von	5,3	Prozent	im	Jahr	2007	
war im Vergleich mit anderen Ländern niedrig 
(Westdeutschland: 7,5 %); der Zuwachs an sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung im Zeitraum von 
2000 bis 2007 war mit 2,9 Prozent überdurchschnitt-
lich (Westdeutschland: +1,4 %).

•	 	Das	Arbeitsvolumen	aller	Erwerbstätigen	(Gesamt-
zahl der geleisteten Arbeitsstunden aller Erwerbstäti-
gen) stieg im Zeitraum von 2003 bis 2007 um 3,6 
Prozent, die Erwerbtätigenquote (Anteil der Erwerbs-
tätigen an der Bevölkerung) um 2,9 Prozentpunkte. 
Dabei sank allerdings z. B. das Arbeitnehmerentgelt je 
Arbeitnehmer im Zeitraum von 2003 bis 2006 um real 
4,2 Prozent (Deutschland: -3,3 %), je Arbeitstunde um 
4,5 Prozent (Deutschland: -4,0 %), teils auch bedingt 
durch einen wachsenden Niedriglohnsektor. 

•	 	Die	Wohngeldbezugsquote	war	Ende	des	Jahres	2006	
mit 1,0 Prozent (zusammen mit dem Saarland) die nied-

  rigste in ganz Deutschland (Westdeutschland: 1,5 %; 
Baden-Württemberg: 1,2 %; Nordrhein-Westfalen: 1,7  %). 

•	 	Die	Armutsrisikoquote	war	mit	11,3	Prozent	im	Jahr	
2003 um rund einen halben Prozentpunkt niedriger 
als in Westdeutschland (11,8 %), soweit die westdeut-
sche Armutsrisikoschwelle zugrunde gelegt wird. Auf 
Basis der bayerischen Armutsrisikoschwelle betrug 
die Armutsrisikoquote im Jahr 2003 10,9 Prozent.1

•	 	Im	Dezember	2007	erhielten	5,0	Prozent	aller	Personen	
unter 65 Jahren Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld 
(Westdeutschland: 9,5 %; Deutschland: 10,6 %; Baden-
Württemberg: 5,5 %; Nordrhein-Westfalen: 11,5 %).

Vermeidung von Armut: Höchste Priorität

Die Analysen zeigen, dass bei allem hohen allgemeinen 
Wohlstand auch in Bayern Menschen leben, die im Hin-
blick auf das Ideal der Chancengerechtigkeit und Frei-
heit – insbesondere die Vermeidung von Armut – unter-
stützungsbedürftig sind:

Bezogen auf das Jahr 2003 zeigen die Berechnungen zu 

den Armutsrisikoquoten in Bayern, dass Frauen und Män-
ner von diesem Risiko nahezu gleichermaßen betroffen 
sind (Frauen: 11,1 %; Männer: 10,7 %). Betrachtet man 
die Gruppe der 65-Jährigen und Älteren, ist festzustellen, 
dass die Armutsrisikoquote zwischen Frauen und Männern 
stärker differiert (Frauen: 17,4 %; Männer: 14,8 %). Ur-
sachen sind u. a. das geringere Arbeitseinkommen sowie 
die oftmals unterbrochenen Erwerbsbiografien von Frauen.

Darüber hinaus zeigt sich, dass bayerische Kinder unter 
15 Jahren mit 8,8 Prozent2 ein etwas unterdurchschnitt-
liches Armutsrisiko haben, während die 15- bis unter 
25-Jährigen mit 12,4 Prozent ein überdurchschnittliches 
Armutsrisiko trifft.

Zudem tritt ein erhöhtes Armutsrisiko besonders bei 
(meist älteren) Ein-Personen-Haushalten sowie Alleiner-
ziehenden auf. So lag die Armutsrisikoquote für 
bayerische Rentnerinnen und Rentner im Jahr 2003 bei 
18,0 Prozent3. Das Armutsrisiko der Alleinerziehenden 
lag zum gleichen Zeitpunkt bei 23,2 Prozent, das der 
Ein-Personen-Haushalte bei 20,7 Prozent.

Zwischen 2003 und 2005 ist die Armutsrisikoquote ins-
besondere von Alleinerziehenden und Paaren mit Kin-
dern gestiegen. So nahm die Armutsrisikoquote von 
Alleinerziehenden in diesem Zeitraum um rund 8 Prozent-
punkte und von Paaren mit Kindern um knapp 6 Prozent-
punkte zu. Für Paare ohne Kinder stieg sie leicht um 
0,6 Prozentpunkte an.

Darüber hinaus zeigt sich, dass sich die Armutsrisiko-
quoten von Personen mit einer Lehr-, Meister-, Fach-
schul- oder Hochschulausbildung relativ wenig unter-
scheiden (zwischen 9,1 % und 10,9 %), wohingegen die 
Armutsrisikoquote von Personen mit Anlernausbildung 
mit 16,9 Prozent deutlich höher ausfällt. Bei den 65-Jäh-
rigen und Älteren differiert die Armutsrisikoquote aus-
geprägter nach dem Ausbildungsabschluss: Personen 
mit einem Hochschulabschluss hatten in dieser Alters-
gruppe eine Armutsrisikoquote von 10,7 Prozent, wäh-
rend die Armutsrisikoquote von Personen mit einer 
Lehre oder einem gleichwertigen Berufsfachschulab-
schluss 18,0 Prozent betrug.

Durch Sozialtransfers wird das Armutsrisiko erheblich 
reduziert. So lag die Armutsrisikoquote in der baye-
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1  In Abstimmung mit anderen Armuts- und Reichtums- bzw. Sozialberichten der EU, des Bundes und anderer Länder wird in diesem Bericht die Armutsrisikoquote 
unter Verwendung der so genannten neuen OECD-Skala berechnet (vgl. dazu Kapitel 1). Durch die Verwendung der neuen OECD-Skala werden im Vergleich zur 
alten OECD-Skala z. B. die Armutsrisikoquoten der Jüngeren etwas niedriger und die der Älteren etwas höher ausgewiesen. Nach der alten OECD-Skala berechnet 
betrug die bayerische Armutsrisikoquote im Jahr 2003 10,8 Prozent.

2  Nach der alten OECD-Skala würde das Armutsrisiko bei Kindern unter 15 Jahren bei 13,6 Prozent liegen.

3  Nach der alten OECD-Skala würde das Armutsrisiko der Rentnerinnen und Rentner bei 12,1 Prozent liegen.
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rischen Gesamtbevölkerung vor Sozialtransfers4 bei 21,3 
Prozent, nach Sozialtransfers aber nur noch bei 10,9 Pro-
zent. D. h., durch die Sozialtransfers wird die Armutsrisiko-
quote in etwa halbiert, was im europäischen Vergleich 
einen Mittelplatz bedeutet. Bei Kindern unter 15 Jahren 
sinkt das Armutsrisiko infolge von Sozialtransfers in 
Bayern von 28,1 Prozent auf 8,8 Prozent am deulichsten, 
bei den 65-Jährigen und Älteren hingegen von 18,2 Pro-
zent auf 16,2 Prozent am wenigsten. Letzteres beruht im 
Wesentlichen auf dem Umstand, dass bei der Berech-
nung Renten und Pensionen nicht als Sozialtransfers, 
sondern als Einkommen eingestuft werden und die sons-
tigen Sozialtransfers die Armutsrisikoquote in dieser 
Altersgruppe kaum verändern. Darüber hinaus vermin-
dern Sozialtransfers insbesondere bei Haushalten mit 
fünf und mehr Mitgliedern sowie bei Personen in be-
ruflicher Ausbildung und bei Studierenden das Armuts-
risiko. Sozialtransfers wirken zudem besonders Armuts-
risiko senkend bei Selbstständigen, Arbeiterinnen und 
Arbeitern, Arbeitslosen sowie sonstigen Nichterwerbs-
tätigen, nicht aber bei Rentnerinnen und Rentnern.

Abschließend ist noch festzuhalten, dass das Einkom-
men armutsgefährdeter Personen in Bayern im Durch-
schnitt um 17,9 Prozent (Westdeutschland: 17,3 %) unter 
der bayerischen Armutsrisikoschwelle von 877 Euro 
liegt (so genannte Armutsrisikolücke), d. h. es liegt bei 
rund 720 Euro (bezogen auf einen Ein-Personen-Haus-
halt). Besonders hoch ist die Armutsrisikolücke bei allein-
lebenden Männern, deren durchschnittliches Einkommen 
27,1 Prozent unter der Armutsrisikoschwelle liegt. 

Zunehmender Niedriglohnbereich

Niedrige Erwerbseinkommen können zu schwierigen 
wirtschaftlichen Verhältnissen führen. Daher muss die 
Entwicklung niedrig entlohnter Vollzeiterwerbstätigkeit 
näher betrachtet werden:5

Der Anteil der Vollzeiterwerbstätigen im Niedriglohn-
sektor stieg in Bayern von 14,6 Prozent im Jahr 2000 
auf 17,1 Prozent im Jahr 2006 (Westdeutschland: von 
15,4 % auf 17,9 %).

Frauen sind zu 29,7 Prozent Niedriglohnbezieher, Män-
ner zu 10,6 Prozent.

Niedriglohnbezieher sind vorrangig Erwerbstätige, die 
zu ihrer Ausbildung keine Angaben machten sowie 

Volks-, Haupt- und Realschüler ohne Berufsausbildung.

Niedriglohn ist in Bayern besonders verbreitet im 
Gastgewerbe (Anteil: 64,4 %), bei privaten Haushalten 
(61,3 %), bei Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeitern (65,5 %), 
bei sonstigen Dienstleistungsberufen (59,3 %) sowie bei 
Textil- und Bekleidungsberufen (40,9 %), in der Land- 
und Forstwirtschaft (40,3 %) sowie in Ernährungsberu-
fen (39,6 %).

Bei immerhin 29,7 Prozent der Haushalte macht der Nied-
riglohn 80 bis 100 Prozent des monatlichen Haushalts-
bruttoeinkommens aus Erwerbstätigkeit aus, bei rund 
40 Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte. Da jedoch 
nicht bekannt ist, in wieweit die betroffenen Haushalte 
neben dem Niedriglohn über ein höheres – oder über-
haupt ein weiteres/anderes – Einkommen verfügen, 
kann hieraus nicht hinreichend sicher abgeleitet wer-
den, dass ein zunehmender Niedriglohnbereich zu einer 
zunehmenden Armutsrisikoquote führt. Andererseits kann 
nicht unerwähnt bleiben, dass Arbeitsmöglichkeiten im 
Niedriglohnbereich – anstelle einer sonst eingetretenen 
Arbeitslosigkeit – tendenziell auch zu einer Verringerung 
der Armutsrisikoquote beitragen können, also durchaus 
erwünscht sind.

Zur Situation von Familien und Älteren

Im Jahr 2005 verfügten Paare ohne Kinder in Bayern 
über 117 Prozent (Westdeutschland: 123 %) des durch-
schnittlichen Wohlstands (Nettoäquivalenzeinkommen). 
Im Unterschied hierzu hatten Paare mit Kindern ein un-
terdurchschnittliches Wohlstandsniveau von 94 Prozent 
(Westdeutschland: 92 %), Alleinerziehende von 72 Pro-
zent (Westdeutschland: 68 %). Dabei nimmt das Wohl-
standsniveau mit steigender Kinderzahl kontinuierlich 
ab: Bei den Paaren mit einem Kind betrug das Wohl-
standsniveau im Jahr 2005 110 Prozent (Westdeutsch-
land: 106 %), bei Paaren mit zwei Kindern 93 Prozent 
(Westdeutschland: 88 %), bei drei oder mehr Kindern 75 
Prozent (Westdeutschland: 80 %), bei Alleinerziehenden 
mit einem Kind 77 Prozent (Westdeutschland: 76 %) und 
bei den Alleinerziehenden mit zwei oder mehr Kindern 
62 Prozent (Westdeutschland: 60 %).

Die wirtschaftliche Situation älterer Menschen (65 Jahre 
und älter) war im Jahr 2003 u. a. dadurch gekennzeich-
net, dass das Wohlstandsniveau insgesamt rund 11 Pro-
zent unter jenem der Haushalte mit einem Haushaltsvor-

4 Renten und Pensionen werden nicht als Sozialtransfers, sondern als Einkommen eingestuft. 

5  Niedriglohn definiert als zwei Drittel des Medianlohns. Dies entsprach in Bayern im Jahr 2006 einem Bruttomonatslohn von 1.754 Euro.
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stand unter 65 Jahren und einen Prozentpunkt unter 
dem westdeutschen Durchschnitt der Altersgruppe der 
65-Jährigen und Älteren lag. Die Armutsrisikoquote der 
65-Jährigen und Älteren betrug 16,2 Prozent, sie lag 
damit deutlich über dem bayerischen Durchschnitt von 
10,9 Prozent.6

Zudem lag das Wohlstandsniveau von Haushalten mit 
einem älteren weiblichen Haushaltsvorstand um rund 
21 Prozent unter jenem eines Haushalts mit männlichem 
Haushaltsvorstand. Darüber hinaus hatten Haushalte 
mit einem 65-jährigen und älteren Haushaltsvorstand 
mit Hochschulabschluss ein 52 Prozent höheres Wohl-
standsniveau als solche mit einem Haushaltvorstand mit 
einem Lehr- oder Berufsfachschulabschluss.

Das Nettoäquivalenzeinkommen der älteren Menschen 
in Bayern ist im Zeitraum von 1993 bis 2003 real – bei 
zunehmender Erwerbsbeteiligung der Frauen und da-
mit erhöhter eigener Altersvorsorge – um monatlich 
114 Euro gestiegen (erhöhte Zuzahlungen, Mehrwert-
steuer usw. aber nicht gegengerechnet).

Weiterhin ist zu beobachten, dass sich die wirtschaft-
liche Lage von Rentnerinnen und Rentnern grundlegend 
von jener der Pensionärinnen und Pensionäre unter-
scheidet. Während Rentnerinnen und Rentner beispiels-
weise im Zeitraum von 1983 bis 2003 in Westdeutsch-
land ihre relative Einkommensposition von 80 auf 84 Pro-
zent des durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens 
steigern konnten, nahm die Einkommensposition der 
Pensionärinnen und Pensionäre im gleichen Zeitraum 
von 114 auf 145 Prozent zu. Folglich ist die verbesserte 
Einkommensposition der Älteren vor allem auf die po-
sitive Entwicklung bei den Pensionären zurückzuführen, 
und nicht auf die der Rentner. Die Indikatoren sprechen 
für eine ähnliche Entwicklung in Bayern. 

Beim Vergleich der Äquivalenzeinkommen von Rentnern 
und Pensionären ist zu berücksichtigen, dass der Anteil 
der Beamten mit einem Hoch- oder Fachhochschulab-
schluss überproportional hoch ist, und sie zudem homo-
genere Erwerbsbiografien aufweisen; beides spiegelt 
sich in deren Altersversorgung wider. Die divergierende 
Entwicklung seit 1983 ist auch auf strukturelle Verän-
derungen im öffentlichen Dienst zurückzuführen, die 
sich insbesondere in der Ausweitung des Bereichs 
Bildung mit höherwertigen Stellen vollzog.

Zugleich zeigen die Daten, dass eine Diskussion über die 
wirtschaftliche Situation der Älteren der Thematik nur 
dann gerecht werden kann, wenn man zwischen Pen-
sionären und Rentnern, Männern und Frauen, Personen 
mit und ohne Kindererziehung sowie Bestands- und 
Neurentnern unterscheidet. 

Trotz der genannten Armutsrisikoquote nahmen nur 
rund 2,3 Prozent der 65-Jährigen und Älteren am Ende 
des Jahres 2006 Leistungen der Grundsicherung in 
Anspruch. Dafür sind mehrere Gründe maßgeblich. Zum 
einen ist die Armutsrisikoschwelle von 877 Euro pro Mo-
nat (Nettoäquivalenzeinkommen) höher als die Bedürf-
tigkeitsschwelle der Grundsicherung (347 € zzgl. Wohn-
kosten von im Mittel ca. 300 € monatlich). Zum anderen 
wird ein möglicherweise vorhandenes und vor Inan-
spruchnahme von Grundsicherung einzusetzendes Ver-
mögen bei Berechnung der Armutsrisikoquote nicht 
berücksichtigt, da insoweit auf das laufende verfügbare 
Einkommen abgestellt wird. So wohnt etwa ein Drittel 
der einkommensarmen Haushalte im selbstgenutzten 
Eigenheim bzw. in der selbstgenutzten Eigentumswoh-
nung. Etwa ein Viertel der einkommensarmen Haushalte 
verfügt über Ersparnisse von mehr als 25.000 Euro. 
Darüber hinaus wirken oftmals Unkenntnis, Unbehagen 
vor Bürokratie und bürokratischen Kontrollen, Überfor-
derung und die Angst vor einem Regress gegenüber 
Angehörigen einer Inanspruchnahme von Grundsiche-
rung entgegen.

Überdurchschnittliche Vermögen in Bayern

Hinsichtlich der allgemeinen Vermögensverteilung zei-
gen sich für Bayern Strukturen wie sie auch für Deutsch-
land zu beobachten sind, allerdings auf höherem Niveau:

Das durchschnittliche Nettogeldvermögen je Haushalt 
lag in Bayern im Jahr 2003 bei 54.604 Euro7, in West-
deutschland hingegen bei 44.067 Euro. Über Immobili-
envermögen verfügten 57,7 Prozent der Haushalte 
(Westdeutschland: 51,8 %).

30 Prozent der Haushalte hatten am Nettogesamtvermö-
gen (ohne Betriebsvermögen) einen Anteil von unter 
einem Prozent, 50 Prozent der Haushalte erreichten am 
Gesamtvermögen einen Anteil von 6,4 Prozent. 60 Pro-
zent der Haushalte verfügten über einen Nettovermö-
gensanteil von 13,6 Prozent. Die 20 Prozent der vermö-
gensstärksten Haushalte konnten hingegen über einen 

6 Armutsrisikoquote Älterer nach alter OECD-Skala: 11,7 Prozent, bei einer Gesamtarmutsrisikoquote von 10,8 Prozent. 

7  Durchschnittlicher Betrag über alle Haushalte.
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Anteil am Gesamtvermögen von 61,1 Prozent verfügen 
(nur Geld- und Immobilienvermögen, ohne Berücksichti-
gung von Produktivvermögen). Mit einem Gini-Koeffizi-
enten von 0,62 ist die Vermögensverteilung in Bayern 
etwas weniger ungleich als in Westdeutschland (0,66). 

Haushalte von Alleinerziehenden hatten durchschnittlich 
16.427 Euro Nettogeldvermögen, Paare ohne Kinder im 
Haushalt und sonstige Haushalte konnten über ein durch-
schnittliches Nettogeldvermögen von 71.929 Euro bzw. 
94.575 Euro verfügen.

2  ERWERBSTÄTIGKEIT UND ARBEITSLOSIGKEIT

Bayern ist seit Jahren volkswirtschaftlich Wachstumsspit-
zenreiter in Deutschland. Der wirtschaftliche Aufschwung 
der letzten Jahre hat sich positiv auf den Arbeitsmarkt 
ausgewirkt und zu einer im Bundesvergleich u. a. über-
durchschnittlichen Steigerung der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung und der Erwerbstätigkeit ge-
führt. Die Bayerische Staatsregierung wird diese wettbe-
werbs- und wachstumsstarken Strukturen weiter fördern. 
Sie sind entscheidend u. a. für niedrige Arbeitslosigkeit, 
soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Integration und 
damit für nachhaltigen Wohlstand und Freiheit. 

Erwerbstätigkeit

Bayerns Arbeitsmarkt war in den vergangenen Jahren von 
einer im Bundesvergleich überdurchschnittlichen Zunah-
me der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnisse und der Erwerbstätigkeit insgesamt gekennzeich-
net. So ist die Erwerbsbeteiligung in Bayern deutlich höher 
als im Bundesdurchschnitt. Die positive Entwicklung und 
Aufnahmefähigkeit des bayerischen Arbeitsmarktes wird 
u. a. durch die Tatsache, dass von 1970 bis Ende 2006 die 
Einwohnerzahl durch Wanderungen innerhalb Deutsch-
lands um über eine Million wuchs, dokumentiert. Allein im 
Jahr 2006 stieg die Bevölkerung um über 34.000 Einwoh-
ner. Als Arbeitskräfte kommen zusätzlich die Personen 
hinzu, welche täglich aus den anderen Bundesländern 
bzw. Ländern zu einer Arbeitsstelle in Bayern pendeln. Der 
Pendlersaldo betrug Mitte des Jahres 2007 für Bayern 
+69.000 Personen.

Der Zuwachs der Beschäftigung konzentrierte sich über-
wiegend auf höher qualifizierte Arbeitnehmer, während 
die Beschäftigung der Geringqualifizierten zurückging. 

Während die Beschäftigung in den südlichen Regionen 
anstieg, ist sie im Norden und Nord-Osten Bayerns ten-

denziell zurückgegangen.

Es zeigt sich außerdem die Tendenz zu einem leichten 
Rückgang der Vollzeitbeschäftigung bei gleichzeitigem 
Anstieg der Teilzeitbeschäftigung, vor allem von Frauen 
und Alleinerziehenden. Der Anstieg der Erwerbstätigkeit 
ist im Wesentlichen auf die Zunahme der Teilzeit- und 
geringfügigen Beschäftigung zurückzuführen.

Der Anteil der Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnsek-
tor steigt kontinuierlich, Bayern weist jedoch insge-
samt einen geringeren Anteil auf als Westdeutschland 
oder Deutschland.

Das Erwerbspersonenpotential in Bayern wird – mit re-
gionalen Unterschieden – aufgrund der Bevölkerungs-
entwicklung und einer zu erwartenden stärkeren Er-
werbsbeteiligung der Frauen und Älteren (Rentenein-
trittsalter) sowie einer voraussichtlich stärkeren Zuwan-
derung im nächsten Jahrzehnt noch zunehmen.

Arbeitslosigkeit

Während die Arbeitslosigkeit in Bayern im Zeitraum von 
2000 bis 2005 stufenweise von 5,5 Prozent auf 7,8 Pro-
zent anstieg, hat sich die Arbeitslosenquote seitdem mit 
einem Rückgang um 45 Prozent fast halbiert (2008: 4,2 %). 

Die Arbeitslosenquoten lagen und liegen klar unter dem 
Bundesdurchschnitt (2008: Westdeutschland: 6,4 %; 
Deutschland: 7,8 %; 2007: Bayern: 5,3 %; Westdeutschland: 
7,5 %; Deutschland: 9,0 %). 

In keinem anderen Land ist die durchschnittliche Ar-
beitslosigkeit so kurz wie in Bayern (durchschnittliche 
Dauer: Bayern: 35,0 Wochen; Westdeutschland: 41,0 
Wochen). Besonders erfreulich ist, dass davon auch 
benachteiligte Personengruppen wie Langzeitarbeitslose 
oder Ältere profitieren.

Insgesamt hat der Aufschwung der vergangenen Jahre 
alle bayerischen Regionen erfasst. Die Arbeitslosenquo-
ten sind zwischen 2005 und 2007 in allen sieben Re-
gierungsbezirken zwischen zwei und drei Prozentpunkten 
zurückgegangen, in der Oberpfalz und Oberfranken 
sogar jeweils um drei Prozentpunkte. Dennoch ist die 
Situation im Süden weiterhin günstiger als z. B. in den 
oberfränkischen Regionen.

Trotz der innerbayerischen Unterschiede hat auch der 
Norden Bayerns im Bundesvergleich gute Beschäfti-
gungs- und Arbeitsmarktzahlen vorzuweisen. So lag z. B. 
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der Arbeitsagenturbezirk Hof – als eine bayerische 
Region mit vergleichsweise hoher Arbeitslosigkeit – im 
Jahr 2007 mit einer Arbeitslosenquote von 8,4 Prozent 
noch unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von 9,0 
Prozent – und dies trotz der Tatsache, dass gerade die-
ser Agenturbezirk mit einer hohen Zahl von Einpendle-
rinnen und Einpendlern konfrontiert ist: Jeder fünfte 
Beschäftigte hat seinen Wohnsitz nicht im Agenturbe-
zirk, zwei Drittel kommen aus den neuen Ländern.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von 
Arbeitslosengeld II/Sozialgeld ist seit dem Jahr 2005 
zurückgegangen, der Anteil der Aufstocker (beschäftigte 
Leistungsbezieher) hat dagegen zugenommen und liegt 
in Bayern leicht über dem Bundesdurchschnitt. 

Erschließung des Arbeitsmarkts für alle

Erwerbsarbeit als wichtigste Voraussetzung gegen Ar-
mut und für gesellschaftliche Integration und Anerken-
nung muss allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen 
zugänglich sein. Für verschiedene Gruppen, wie bei-
spielsweise Frauen mit Kindern, Leistungsschwächere, 
ältere Erwerbsfähige, Menschen mit Behinderung oder 
mit Migrationshintergrund gestaltet sich der Zugang 
zum Arbeitsmarkt zum Teil nach wie vor schwierig. Hilfe 
und passende Rahmenbedingungen setzen unabdingbar 
staatliches Handeln voraus. So fördert die Bayerische 
Staatsregierung z. B. den verbesserten Zugang von Frau-
en zur Beschäftigung u. a. durch den Einsatz von Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds in Höhe von 19 Mio. Euro 
in der Förderperiode 2007 bis 2013. Darüber hinaus 
werden für die Verbesserung der Beschäftigungsfähig-
keit von Menschen mit Migrationshintergrund im Rah-
men einer kombinierten Förderung von sprachlichen 
und beruflichen Qualifikationen im Förderzeitraum 2007 
bis 2013 Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds in 
Höhe von 25,8 Mio. Euro eingesetzt.

Herausforderung Fachkräftebedarf

Analysen zeigen, dass in Deutschland und Bayern der-
zeit und mittelfristig nicht von einem generellen Fach-
kräftemangel auszugehen ist. Arbeitgeberbefragungen 
belegen, dass die meisten Betriebe mit externem Fach-
kräftebedarf auch in der jüngeren Vergangenheit zu je-
dem der untersuchten Zeitpunkte 2000, 2005 und 2007 
alle offenen Stellen für Fachkräfte besetzen konnten. Ob 
ein Betrieb vom Fachkräftemangel betroffen ist, hängt 
wesentlich von den eigenen Aktivitäten ab. Dazu zählt 
besonders die Weiterbildung eigener Beschäftigter. Die 

Bundesagentur für Arbeit unterstützt dies durch das Pro-
gramm „Weiterbildung Geringqualifizierter und be-
schäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen 
(WeGebAU)“ mit Zuschüssen für die Weiterbildung Ge-
ringqualifizierter und Älterer. Auch der Freistaat fördert 
die Weiterbildung Beschäftigter insbesondere in kleinen 
und mittleren Unternehmen. Im Förderzeitraum 2007 bis 
2013 stehen dafür 31,3 Mio. Euro aus dem Europäischen 
Sozialfonds zur Verfügung. Darüber hinaus engagiert 
sich Bayern auch in der Stärkung der Ausbildung bzw. 
der schulischen Bildung, um frühzeitig die Weichen für 
ein erfolgreiches Berufsleben zu stellen.

Nutzung des Potentials Älterer

Um die Integration Älterer in den Arbeitsmarkt zu ver-
bessern, hat die Bayerische Staatsregierung im Jahr 
2006 gemeinsam mit der Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft einen 9-Punkte-Plan erarbeitet. Zu den um-
gesetzten bzw. in Angriff genommenen Punkten zählen 
beispielsweise die Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
und die Beseitigung von Frühverrentungsanreizen. 
Weitere Punkte sind u. a. die Beseitigung von Einstel-
lungshemmnissen im Arbeitsrecht und in Tarifverträ-
gen sowie die Unterstützung nachhaltiger betrieblicher 
Personalpolitik, u. a. in den Bereichen Weiterbildung 
und Gesundheitsförderung.

Auf Bundesebene wurden in den vergangenen Jahren 
zusätzliche Programme gestartet, die einen längeren 
Verbleib älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Beruf bzw. einen Wiedereinstieg Älterer zum Ziel 
haben, wie z. B. die Initiative „Neue Qualität der Arbeit 
(IN-QA)“ oder die Initiative „Perspektive 50 Plus – Be-
schäftigungspakte in den Regionen“.

Niedriglohnsektor

Eine weitere Herausforderung des Arbeitsmarktes liegt 
in einem zunehmenden Niedriglohnsektor, von dem 
vorrangig Frauen betroffen sind. Der Anteil der Vollzeit-
beschäftigten im Niedriglohnbereich ist in Bayern von 
2000 bis 2007 um 2,5 Prozentpunkte gestiegen (Deutsch-
land: +2,0 %). Allerdings wies Bayern im Jahr 2007 mit 
17,1 Prozent weiterhin einen geringeren Anteil Vollzeit-
beschäftigter im Niedriglohnbereich aus als Deutsch-
land mit 19,8 Prozent. Dabei ist die Ausweitung des 
Niedriglohnbereichs durchaus zu begrüßen, soweit sie 
auf zusätzliche Arbeitsplätze zurückgeht und zu einem 
Abbau der Arbeitslosigkeit führt. 
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Gerade für Geringqualifizierte und Arbeitslosengeld II-
Empfängerinnen und -Empfänger kann der Niedrig-
lohnsektor Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. So 
beträgt der Anteil der Beschäftigten mit Berufsausbil-
dung oder Fach-/Hochschulabschluss im Niedriglohn-
sektor nur ein Viertel. 

Arbeitslosengeld II-Empfängerinnen und -Empfänger 
können bei Aufnahme einer Beschäftigung mit geringer, 
nicht existenzsichernder Entlohnung aufstockende 
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
erhalten. Der Anteil der Aufstocker an allen SGB II-
Leistungsempfängern lag in Bayern im April 2008 mit 
26,4 Prozent leicht über dem Bundesdurchschnitt von 
25,6 Prozent. 

Rund 50 Prozent der Aufstocker erzielen lediglich ein Ein-
kommen unter 400 Euro. Diese Entwicklung muss auf-
merksam beobachtet werden. Ziel ist es, dass mehr Be-
darfsgemeinschaften unabhängig von staatlichen Fürsor-
geleistungen werden. Die beschlossenen Änderungen zur 
Ausweitung von Kinderzuschlag und Wohngeld werden zu 
einer Verringerung des Personenkreises beitragen, der 
ergänzend zu Erwerbseinkommen Leistungen der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende benötigt. 

3 BILDUNG

Bildung ist entscheidend für Selbstentfaltung, Selbstver-
wirklichung und Teilhabe. Im Hinblick auf Armutsprä-
vention und die Vermeidung von sozialer Ausgrenzung 
kommt ihr hohe Bedeutung zu. Bildungspolitik ist damit 
wesentlicher Bestandteil der Sozial- und Wirtschaftspoli-
tik, sie muss auch in Zukunft oberste Priorität haben. 

Bayerische Bildungspolitik will Beteiligungsgerechtig-
keit. Dies bedeutet, allen jungen Menschen – aber auch 
Älteren durch Weiterbildung – unabhängig von ihrem 
familiären und sozialen Hintergrund Bildung, Ausbil-
dung und Weiterbildung zu ermöglichen. Dabei werden 
die Weichen für einen chancengerechten Zugang zu 
Bildung vorrangig in der Kindheit gestellt.

Frühkindliche Bildung

Der Freistaat Bayern hat mit dem am 01.08.2005 in Kraft 
getretenen Bayerischen Kinderbildungs- und -betreu-
ungsgesetz (BayKiBiG) die Weichen für eine quantitativ 
ausreichende und qualitativ hochwertige Kindertages-
betreuung gestellt. Der hiermit geschaffene einheitliche 
rechtliche Rahmen für alle Formen der Kindertagesbe-

treuung und die Stärkung der Planungsverantwortung 
der Kommunen sowie das Investitionskostenförderpro-
gramm von Bund und Freistaat haben zu einem massiven 
Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder geführt. 

So gab es am 01.01.2008 in Bayern 7.776 Kindertages-
einrichtungen (Kinderkrippen, Kindergärten, Horte, 
Netze für Kinder, Häuser für Kinder). Zusätzlich bestan-
den zu diesem Zeitpunkt 8.048 Tagespflegeverhältnisse. 
Die Besuchsquote (inkl. Tagespflege) für Kinder unter 
drei Jahren belief sich zu diesem Zeitpunkt auf knapp 14 
Prozent mit stark steigender Tendenz (01.01.2007: 10,1 %; 
01.01.2006: 7,0 %). Die Besuchsquote der 5-jährigen 
Kinder in Tagesbetreuung (inkl. Tagespflege) lag am 
15.03.2007 bei 94,8 Prozent. Die zum 01.01.2008 bestehen-
den Kindertageseinrichtungen wurden insgesamt von 
433.753 Kindern besucht. Von den 8.048 Kindern in 
Tagespflege nahmen 6.409 Kinder (15.03.2007) eine 
öffentlich geförderte Tagespflege in Anspruch, wobei 
diese mit 88,1 Prozent fast ausschließlich in der eigenen 
Wohnung der Tagespflegeperson durchgeführt wurde. 
Der Anteil der in Tagespflege Betreuten an allen unter 
14-Jährigen betrug 0,4 Prozent. Dabei stellten die unter 
3-Jährigen mit fast 60 Prozent den größten Anteil, wäh-
rend ihr Anteil an allen Kindern in Kindertagesbetreu-
ung lediglich 1,3 Prozent ausmachte. 

Bereits seit Jahren hat der Freistaat die Landesmittel für 
die laufenden Kosten der Kinderbetreuung stetig erhöht. 
Waren im Jahr 2000 noch 426,4 Mio. Euro hierfür im 
Sozialhaushalt eingestellt, so betrug der Haushaltsansatz 
im Jahr 2008 bereits 617,9 Mio. Euro. Dies entspricht einer 
Steigerung von 44,9 Prozent. Im Entwurf des Doppelhaus-
halts 2009/2010, der noch der Zustimmung des Landtags 
bedarf, wurden im Sozialhaushalt für das Jahr 2009 671,9 
Mio. Euro und für das Jahr 2010 711 Mio. Euro (Steige-
rung gegenüber 2000: 66,7 %) hierfür veranschlagt. 

Dies zeigt: Die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreu-
ungsangebotes gerade für Kinder unter drei Jahren hat 
auch weiterhin oberste Priorität. Aus diesem Grund för-
dert der Freistaat gemeinsam mit dem Bund im Rahmen 
eines Sonderprogramms Investitionen zur Schaffung 
neuer Betreuungsplätze für unter 3-Jährige. Hierfür 
stellt er zusätzlich zu den 340 Mio. Euro des Bundes 
weitere 100 Mio. Euro zur Verfügung. Darüber hinaus 
wird sich der Bund ab dem Jahr 2009 an den Betriebs-
kosten für Plätze von Kindern unter drei Jahren be-
teiligen. In Verbindung mit der kindbezogenen För-
derung des BayKiBiG werden die Kommunen damit in 
die Lage versetzt, bis zur Einführung des Rechtsan-
spruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab vollende-
tem ersten Lebensjahr am 01.08.2013 in Bayern ein be-
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darfsgerechtes Betreuungsangebot für Kinder unter drei 
Jahren bereitzustellen. Es besteht jedoch das ehrgeizige 
Ziel der Staatsregierung, den prognostizierten bedarfs-
gerechten Versorgungsgrad von 31 Prozent in enger 
Kooperation mit den Kommunen und den Trägern der 
freien Wohlfahrtspflege, aber auch sonstigen Träger-
gruppen (z. B. betriebliche Einrichtungen), möglichst 
bereits im Jahr 2012 zu erreichen. Nach Schätzungen liegt 
der Bedarf bei ca. 100.000 Plätzen für Kinder unter drei 
Jahren, so dass noch ca. 50.000 Plätze, die sich im Ver-
hältnis 70:30 auf institutionelle Einrichtungen und die 
Tagespflege verteilen sollen, zu schaffen sind.

Als elementare Bildungseinrichtungen haben Kinderbe-
treuungseinrichtungen einen eigenständigen Bildungs- 
und Erziehungsauftrag. Deshalb hat der Freistaat durch 
die gesetzlichen Vorgaben im BayKiBiG und in der 
AVBayKiBiG verbindliche Vorgaben zur Qualität in 
Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege 
gemacht und durch den Bildungs- und Erziehungsplan 
den hohen Wert frühkindlicher Bildung und die Wichtig-
keit hochwertiger pädagogischer Arbeit unterstrichen.

Mit der Einführung des BayKiBiG wurden die im Baye-
rischen Bildungs- und Erziehungsplan verankerten Bil-
dungs- und Erziehungsziele als Fördervoraussetzung 
statuiert. Zusammen mit einem Anstellungsschlüssel 
und einer Fachkraftquote wird hierdurch sichergestellt, 
dass bayerische Kindertageseinrichtungen Bildungsein-
richtungen sind und bleiben.

Diese pädagogischen Rahmenbedingungen gilt es wei-
ter zu verbessern. Oberste Priorität hat hierbei der An-
stellungsschlüssel, der das Verhältnis der Buchungszeit-
stunden der Kinder in einer Einrichtung zur Arbeitszeit 
des pädagogischen Personals wiedergibt. Der förderre-
levante Anstellungsschlüssel wurde bereits ab dem Kin-
dergartenjahr 2008/2009 von 1:12,5 auf 1:11,5 verbes-
sert. Mittelfristig ist geplant, den förderrelevanten An-
stellungsschlüssel auf 1:10 zu verbessern.

Darüber hinaus ist es der Bayerischen Staatsregierung 
ein wichtiges Anliegen, die Aus- und Fortbildung von 
Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern sowie Erziehe-
rinnen und Erziehern zu verbessern. Durch die Einfüh-
rung der neuen Studiengänge „Bildung und Erziehung 
im Kindesalter“ an der Fachhochschule München, der 
Katholischen Stiftungsfachhochschule München und 
der Evangelischen Fachhochschule Nürnberg wird das 
formale Ausbildungsniveau des pädagogischen Perso-
nals mittelfristig ansteigen. In den Kindertageseinrich-
tungen wird es immer mehr multiprofessionelle Teams 
geben. Ferner ist geplant, Kinderpflegerinnen und Kin-

derpflegern die Möglichkeit zur berufsbegleitenden 
Weiterbildung zur pädagogischen Fachkraft zu eröffnen.

Schulbildung

Aus der Grundschule traten im Schuljahr 2006/2007 39,0 
Prozent der Schülerinnen und Schüler an die Hauptschu-
le über, 23,1 Prozent an die Realschule und 37,4 Prozent 
an das Gymnasium. Wie in anderen deutschen Ländern 
zeigt sich auch in Bayern ein Rückgang bei den Übertrit-
ten an die Hauptschule und ein Anstieg bei den Übertrit-
ten an die Realschule und an das Gymnasium. Zwischen 
den 96 Landkreisen und kreisfreien Städten gibt es zum 
Teil erhebliche Unterschiede im Übertrittsverhalten. Die 
kreisfreien Städte weisen eine höhere Gymnasial- (42,9 %) 
und eine niedrigere Realschulquote (15,5 %) auf als die 
Landkreise (34,7 bzw. 24,8 %). Bei den durchschnitt-
lichen Übertritten an die Hauptschule unterschieden sich 
kreisfreie Städte und Landkreise mit Werten von 38,8 
bzw. 39,8 Prozent kaum. 

Bei den Schulabschlüssen gibt es eine Tendenz zu ge-
ringeren Quoten beim „erfolgreichen Hauptschulab-
schluss“ (11 %) und „ohne Schulabschluss“ (5 %) und 
gleichzeitig höhere Anteile beim „Qualifizierenden 
Hauptschulabschluss“ (20 %), beim „Mittleren Schulab-
schluss“ (41 %) und bei der „Hochschulreife“ (20 %).

Bei allen bisher durchgeführten Ländervergleichen im 
Zusammenhang mit internationalen Schulleistungsstu-
dien haben bayerische Schülerinnen und Schüler sehr 
gute Ergebnisse erzielt und zuletzt bei IGLU 2006 und 
PISA 2006 jeweils den zweiten Platz belegt. Der bei PISA 
2000 für Bayern im Ländervergleich vergleichsweise 
enge Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft 
und dem Besuch eines Gymnasiums hat sich beim 
PISA-Ländervergleich 2006 deutlich abgeschwächt und 
liegt nun unterhalb des bundesdeutschen Durchschnitts. 
Wie in allen deutschen Ländern gibt es jedoch große 
Leistungsunterschiede zwischen Kindern und Jugend-
lichen mit und ohne Migrationshintergrund.

Um das erreichte, im Ländervergleich insgesamt hohe Leis-
tungs- und Qualitätsniveau zu halten und die individuelle 
Förderung zu verbessern, werden die Rahmenbedingun-
gen für Unterricht und Erziehung an Bayerns Schulen 
durch die Einstellung von zusätzlichen Lehrkräften, den 
Abbau von großen Klassen, den Ausbau von Ganztagsan-
geboten und eine Erhöhung der Durchlässigkeit verbessert. 
Ein Ziel der bayerischen Bildungspolitik ist die Senkung 
der Wiederholerquoten. Zwar lagen im Schuljahr 
2006/2007 die bayerischen Wiederholerquoten in der 
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Grundschule und den unteren Jahrgangsstufen der 
Hauptschule unter bzw. im bundesweiten Durchschnitt, 
für die Abschlussklassen der Hauptschule, einzelne 
Jahrgangsstufen der Real-/Wirtschaftsschule und des 
Gymnasiums lagen sie zum Teil jedoch deutlich darüber, 
was zumindest teilweise auch auf freiwillige Wiederho-
lungen zurückzuführen ist.

Bei der Senkung der Wiederholerquoten kann es aller-
dings nicht um eine Niveauabsenkung gehen. Ange-
bracht sind vielmehr zusätzliche Fördermaßnahmen. 
Dem dienen Förderstunden an Grund- und Hauptschule 
und an der Realschule, wo es im zweiten Schulhalbjahr 
zur Vermeidung von Klassenwiederholungen für ver-
setzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler entspre-
chende Angebote gibt. Auch die Intensivierungsstunden 
am Gymnasium dienen der Festigung des Erlernten und 
der Vermeidung von Klassenwiederholungen. Nicht 
zuletzt eröffnet auch der Ausbau der Ganztagsangebote 
an Schulen zusätzliche Lern- und Übungsmöglichkeiten 
zur Verbesserung der individuellen Förderung.

Jugendliche mit Migrationshintergrund in Bayern erreich-
ten in den bisherigen Ländervergleichen zwar höhere 
Kompetenzwerte als in anderen deutschen Ländern, 
blieben aber deutlich hinter dem Leistungsniveau von 
bayerischen Schülerinnen und Schülern ohne Migrati-
onshintergrund zurück. Deshalb sollen mit im Umfang 
deutlich erweiterten Sprachförderkursen schon im Kinder-
garten sowie mit Sprachlerngruppen und Sprachlern-
klassen in der Schule die Bildungschancen von Kindern 
mit Migrationshintergrund verbessert werden. Diesem 
Ziel dient auch die in der Koalitionsvereinbarung festge-
legte Absicht, in den Klassen, in welchen die Anzahl der 
Kinder mit Migrationshintergrund 50 Prozent übersteigt, 
ab dem Schuljahr 2009/2010 die Klassenhöchstzahl 
generell zu senken.

Mit der im Schuljahr 2006/20007 begonnenen Haupt-
schulinitiative soll u.a. die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler, die bisher die Hauptschule ohne Abschluss 
verlassen (5 %), weiter gesenkt werden. Die Hauptschü-
lerinnen und Hauptschüler, die nach der Schule Proble-
me beim Eintritt in eine Ausbildung haben, erhalten 
Unterstützung durch das Berufsvorbereitungsjahr, das 
Berufseinstiegsjahr und das Berufsintegrationsjahr.

Im Schuljahr 2008/2009 wurde flächendeckend die Be-
rufliche Oberschule als zweiter gleichwertiger Weg zur 
Fachhochschulreife, zur fachgebundenen Hochschulrei-
fe und zum Abitur eingeführt. Flächendeckend wurden 
auch die Brückenangebote etwa für Absolventinnen und 
Absolventen des M-Zuges von Hauptschulen ausgebaut. 

Außerdem gibt es seit dem laufenden Schuljahr mehr 
Möglichkeiten, neben der beruflichen Ausbildung die 
Fachhochschulreife zu erwerben, etwa mit den Modell-
versuchen „Berufsschule plus“ oder „Duale Berufsaus-
bildung und Fachhochschulreife“. Diese Maßnahmen 
dienen der Umsetzung des Ziels „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“ und erhöhen die Durchlässigkeit des baye-
rischen Schulsystems. 

Berufliche Bildung

Der Übergang von der Schule in Berufsausbildung und 
Erwerbstätigkeit ist in Bayern für die jungen Menschen 
zu einem höheren Anteil gelungen als im Bund. So hat 
in Bayern die Zahl der unversorgten Bewerberinnen und 
Bewerber zum Ende des Beratungsjahres 2007/2008 im 
Vergleich zum Vorjahr um 2.412 bzw. 70,6 Prozent ab-
genommen. In Westdeutschland und Deutschland be-
trug der Rückgang lediglich 56,1 Prozent bzw. 57,7 Pro-
zent. In Bayern entfielen auf 100 unversorgte Bewerbe-
rinnen und Bewerber 566 unbesetzte Stellen (Stand: 
September 2008), womit Bayern über dem Schnitt von 
Westdeutschland und Deutschland liegt. Trotz dieser 
Entwicklung ist es erforderlich, auch in Bayern die An-
strengungen fortzusetzen, um die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen geringer Qualifikation zu vermeiden.

Bedingt durch die konjunkturelle Lage und strukturelle 
Entwicklungen des Arbeitsmarktes ging die Zahl der neu 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge bis zum Jahr 
2000 zurück und stieg dann wieder an. Dabei kam es in 
Bayern im Bereich der Wirtschaftskammern bis zum 
30.09.2008 zum Abschluss von 83.981 neuen Ausbil-
dungsverträgen, das sind 4,8 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Bei demografiebedingt steigender Zahl von Schul-
abgängerinnen und Schulabgängern war dies eine 
erhebliche Herausforderung für die Erreichung eines 
ausgeglichenen Ausbildungsstellenmarktes in Bayern. 

Durch zwei wichtige Beiträge ist dies gelungen: Zum einen 
hat die bayerische Wirtschaft die im Nationalen Pakt 
für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs gegebenen 
Zusagen für die Schaffung von neuen Ausbildungsplät-
zen und Einstiegsqualifizierungen gehalten. Zum anderen 
hat die Bayerische Staatsregierung durch ihre Programme 
Fit for Work seit 2004 die Schaffung von zusätzlichen Aus-
bildungsstellen erreicht, was sich auch in dem vergleichs-
weise niedrigen Altbewerberanteil 2007 von 44.690 zeigt.

Wichtig ist und bleibt jedoch auch, den noch nicht aus-
bildungsreifen Jugendlichen eine Perspektive zu ge-
ben. So mündeten im Jahr 2006 25,9 Prozent der baye-
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rischen Neuzugänge der beruflichen Bildungsteilsys-
teme8 in das Übergangssystem9 ein. In Deutschland 
lag deren Anteil bei 39,7 Prozent. Neben Maßnahmen 
der Bundesagentur für Arbeit werden deshalb die be-
währten Angebote der Berufsvorbereitung an den Be-
rufsschulen, wie das vollzeitschulische Berufsvorberei-
tungsjahr, verstärkt durch so genannte „kooperative 
Maßnahmen“ zur Berufsvorbereitung ergänzt. Bei 
diesen arbeiten die Berufsschulen mit externen Koope-
rationspartnern zusammen, ergänzt durch Praktikums-
zeiten im Betrieb.

Hinsichtlich der Chancen auf eine berufliche Ausbildung 
gibt es in Bayern deutliche Unterschiede in Bezug auf das 
Geschlecht, die Staatsangehörigkeit und die schulische 
Bildung. Dies spiegelt sich auch im Anteil an Altbewerbe-
rinnen und Altbewerbern dieser Gruppen wider.

Im Jahr 2007 konnten von 51.044 Bewerberinnen in 
Bayern 2,9 Prozent nicht vermittelt werden; bei den 
männlichen Bewerbern belief sich der nicht vermittelte 
Anteil auf 2,6 Prozent. Der höhere Anteil von Frauen an 
den unversorgten Bewerbern erklärt sich u. a. durch die 
eingeschränktere Berufswahl von Mädchen, die den 
Übergang in Ausbildung erschwert. 

Über die Schwierigkeiten von Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund im Übergang von der Schule in die 
Ausbildung wurde vielfach publiziert. Sprachdefizite, die 
Haltung im Elternhaus und bei den Jugendlichen zu 
einer Berufsausbildung und das resultierende Bewer-
bungsverhalten erschweren einen erfolgreichen Über-
gang überproportional. Allerdings gelingt auch hier 
wie bei vielen anderen Kriterien der Übergang in Bayern 
besser. So lag die Quote der nicht vermittelten Auslän-
derinnen und Ausländer in Bayern im Jahr 2007 mit 
4,09 Prozent um mehr als einen Prozentpunkt niedriger 
als in Deutschland (5,35 %). Dieser Trend setzte sich 
im Jahr 2008 mit 1,63 Prozent in Bayern gegenüber 
2,9 Prozent in Deutschland fort. Ungeachtet dessen 
wird Bayern zukünftig in jedem Regierungsbezirk 
Ausbildungsplatzakquisiteure einsetzen, die speziell 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei der Suche 
nach einem dualen Ausbildungsplatz unterstützen. 

Hochschulbildung

Gab es im Jahr 2000 in Bayern noch 42.436 Studienanfän-
gerinnen und Studienanfänger, so waren es im Jahr 2007 
bereits 52.833. Die Zahl der Absolventinnen und Absol-
venten stieg im selben Zeitraum von 29.988 auf 40.257. 
Bedingt durch die demografische Entwicklung sowie 
maßgeblich durch den doppelten Abiturjahrgang 2011 
ist in den kommenden Jahren ein weiterer Anstieg der 
Studienanfängerzahlen um bis zu 30 Prozent zu erwar-
ten. Die Bayerische Staatsregierung hat deshalb bereits 
im Jahr 2007 ein Ausbauprogramm der staatlichen Uni-
versitäten und Fachhochschulen aufgelegt, mit dem 
flächendeckend insgesamt 38.000 zusätzliche Studienplätze 
geschaffen werden. Hierfür werden rund 3.000 zusätzliche 
Stellen bzw. Mittel im Umfang von rund einer Mrd. Euro in 
den Jahren 2008 bis 2013 bereit gestellt. 

In Bayern ist der Einfluss der sozialen Herkunft auf die 
Verteilung der Studierenden tendenziell stärker ausge-
prägt als im Durchschnitt der Länder. Die Bayerische 
Staatsregierung hat deshalb zahlreiche Maßnahmen 
ergriffen, um eine größere Durchlässigkeit der Bildungs-
wege zu ermöglichen. So wurden z. B. im Hochschulbe-
reich neben den bisherigen Studienberechtigungen 
weitere Möglichkeiten zur Aufnahme eines Fachhoch-
schulstudiums für besonders qualifizierte Berufstätige 
geschaffen. Dadurch wurde es Absolventinnen und 
Absolventen der Meisterprüfung, einer der Meisterprü-
fung gleichgestellten beruflichen Fortbildungsprüfung 
sowie Absolventinnen und Absolventen von Fachschu-
len und Fachakademien ermöglicht, ohne zusätzliche 
Prüfung ein Studium an einer bayerischen Fachhoch-
schule aufzunehmen. Bayern hat sich beispielsweise 
aber auch im Rahmen des 22. BAföG-Änderungsgesetzes 
mit einer Bundesratsinitiative dafür eingesetzt, dass die 
elternunabhängige Ausbildungsförderung für Berufso-
berschülerinnen und -oberschüler nach dem BAföG 
erhalten blieb. Damit besteht ein größerer Anreiz für 
junge Menschen, im Anschluss an eine abgeschlossene 
Berufsausbildung oder nach mehrjähriger Berufstätigkeit 
noch die Qualifikation für ein Hochschulstudium zu erwer-
ben und ein solches aufzunehmen.

8  Die beruflichen Bildungsteilsysteme lassen sich nach Bildungsziel und Rechtsstatus der Schülerinnen und Schüler in drei Sektoren der Berufsausbildung unter-
scheiden (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008):

				•		Duales	System:	Teilzeitberufsschule,	außerbetriebliche	Ausbildung,	kooperatives	Berufsgrundbildungsjahr.
				•		Schulberufssystem:	Vollzeitschulische	Ausbildung.
				•		Übergangssystem:	Maßnahmen	außerschulischer	Träger	und	schulische	Bildungsgänge	ohne	qualifizierenden	Berufsabschluss	 

(z. B. Einstiegsqualifizierung Jugendlicher, schulisches Berufsvorbereitungsjahr etc.).

9  Die Angebote des Übergangssystems sind dadurch charakterisiert, dass sie zu keinem Ausbildungsabschluss, sondern zur Verbesserung der individuellen 
Kompetenzen für die Aufnahme einer Ausbildung und im besten Fall zu einer anrechnungsfähigen Teilqualifizierung führen (vgl. Konsortium Bildungsbe-
richterstattung 2006: 81).
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Darüber hinaus sind im Bayerischen Hochschulgesetz 
im Zusammenhang mit den Studienbeiträgen Rege-
lungen für einen sozialen Ausgleich geschaffen worden. 
Zum einen bestehen verschiedene Befreiungsmöglich-
keiten, beispielsweise für Studierende aus kinderreichen 
Familien, für Studierende mit eigenem Kind unter zehn 
Jahren oder für allgemeine Härtefälle. Zum anderen 
besteht die Möglichkeit, dass Studierende die Studien-
beiträge auch über das Bayerische Studienbeitragsdar-
lehen finanzieren können. Dieses wird einkommensun-
abhängig, ohne Bonitätsprüfung, ohne Sicherheiten und 
unabhängig vom Studienfach gewährt. Es muss auch 
erst nach Beendigung des Studiums und einer Karenz-
phase von bis zu 24 Monaten zurückgezahlt werden, 
und dies auch nur dann, wenn ein bestimmtes Mindest-
einkommen erreicht wird und nur bis zu einer Höchst-
grenze von 15.000 Euro einschließlich von Darlehens-
verpflichtungen nach dem BAföG.

Nach wie vor nimmt der Anteil von Frauen in der Wis-
senschaft mit steigender Qualifikationsstufe deutlich ab. 
So lag der Anteil der von Frauen abgelegten Promotio-
nen im Prüfungsjahr 2006/2007 in Bayern bei 41,2 Pro-
zent, ihr Anteil an Habilitationen im Jahr 2007 bei 25,2 
Prozent und ihr Anteil an den Professuren im Jahr 2007 
bei rund 12 Prozent. Im Rahmen der Gleichstellungs- 
und der Hochschulpolitik ist daher die Erhöhung des 
Frauenanteils in der Wissenschaft, insbesondere an den 
Professuren, auch weiterhin ein wichtiges Ziel der 
Bayerischen Staatsregierung. Frauen sollen in allen Gre-
mien und Leitungsfunktionen der Hochschulen sowie im 
Hochschulrat vermehrt berücksichtigt werden. Die Grund-
sätze der geschlechtersensiblen Sichtweise (Gender 
Mainstreaming) sollen berücksichtigt und der Gleich-
stellungsauftrag als Querschnittsthema an den Hoch-
schulen verankert werden. 

Berufliche Fort- und Weiterbildung

Vor dem Hintergrund immer kürzerer Innovationszyklen, 
der demografischen Entwicklung und steigender Fach-
kräftebedarfe ist lebenslanges Lernen und berufliche 
Fort- und Weiterbildung ein entscheidender Wettbe-
werbsfaktor für Arbeitnehmer und Unternehmen. 

Dabei wird die Notwendigkeit betrieblicher Weiterbil-
dung von den Unternehmen in Bayern zunehmend er-
kannt. Dies zeigt sich im steigenden Anteil der Betriebe 
mit Weiterbildungsförderung. 2007 lag der Anteil dieser 
Betriebe bei 47 Prozent, fünf Prozentpunkte höher als 
2005. Negativ zu bewerten ist jedoch, dass durchschnitt-
lich weniger Beschäftigte in einem Unternehmen von 

der Weiterbildungsförderung profitieren, denn der An-
teil der Beschäftigten in betrieblichen Weiterbildungs-
maßnahmen stagniert bei 22 Prozent.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang die in 
Bayern überproportional hohe Selektivität zu Lasten 
gering qualifizierter und älterer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Während im Jahr 2007 nur 9 Pro-
zent der bayerischen Beschäftigten für einfache Tä-
tigkeiten in die Weiterbildungsförderung einbezogen 
wurden, waren es bei den Angestellten und Beamtinnen 
bzw. Beamten mit (Fach-)Hochschulabschluss 39 Prozent. 
Um für Arbeitslose und Beschäftigte eine nachhaltige 
Integration am Arbeitsmarkt zu erreichen, muss die 
Weiterbildungsbeteiligung aller, insbesondere jedoch 
der gering qualifizierten Menschen gesteigert werden.
 
Die Bayerische Staatsregierung fördert daher zielgrup-
penspezifische Maßnahmen zur beruflichen Integration, 
zur Qualifizierung und zur Förderung der Beschäftigung 
aus Mitteln des Arbeitsmarktfonds und des Europä -
ischen Sozialfonds. Mit Mitteln des Arbeitsmarktfonds 
wurden von 2000 bis 2008 358 Projekte mit insgesamt 
gut 58,4 Mio. Euro gefördert. Darüber hinaus wurden 
und werden aus dem Arbeitsmarktfonds diverse Maß-
nahmen und Programme zur Verbesserung der Ausbil-
dungsstellensituation unterstützt. Aus dem Europä -
ischen Sozialfonds standen im Förderzeitraum 2000 bis 
2006 insgesamt 403,7 Mio. Euro für knapp 4.400 Pro-
jekte zur Verfügung. Diese Förderung soll auch in Zu-
kunft fortgesetzt werden. Der Europäische Sozialfonds 
kann im Förderzeitraum 2007 bis 2013 mit insgesamt 
rund 310 Mio. Euro zielgruppenspezifische Qualifizie-
rungs- und Integrationsmaßnahmen fördern.

4 WOHNEN

Die Wohnsituation in Bayern ist zufriedenstellend. So 
stieg der Wohnungsbestand binnen zehn Jahren um 11 
Prozent auf 5,76 Mio. Wohnungen in 2006. Auch die 
Wohnflächenversorgung im Freistaat steigt kontinuier-
lich. Mit 2,12 Personen und 92,6 m² je Wohnung liegt 
Bayern über den Vergleichswerten für die alten Länder. 
Dies gilt auch hinsichtlich der Wohnfläche pro Person 
(43,7 m²) und der Wohnräume je Person (2,2). Nach 
Werten der EVS betrug die durchschnittliche Wohnflä-
che eines bayerischen Haushalts im Jahr 2003 99 m² 
(Deutschland: 92 m2); die durchschnittliche Pro-Kopf-
Wohnfläche belief sich auf 45 m² (Deutschland: 43 m2).
Gleichwohl hat sich infolge geringer Bautätigkeit bei 
gleichzeitigem Anwachsen der Haushalte ein Woh-
nungsfehlbestand von bayernweit 218.000 Wohnungen 
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aufgebaut, vor allem im Bereich des Ein- und Zweifami-
lienhausbaus. Zusammen mit dem prognostizierten 
Neubaubedarf benötigt Bayern in den Jahren bis 2025 
rund 1,1 Mio. zusätzliche Wohnungen. Dabei stellt sich 
die Versorgungslage differenziert dar. So kommt es 
regional und sektoral auch im Freistaat zu Wohnungs-
leerständen. Verglichen mit anderen Regionen Deutsch-
lands ist das Leerstandsniveau in Bayern mit 1,8 Prozent 
aber niedrig. 

Ungeachtet dessen muss die Bautätigkeit mittelfristig 
wieder deutlich zunehmen, damit es nicht zu Anspan-
nungen auf den Wohnungsmärkten kommt. Die Baye-
rische Staatsregierung bekennt sich zu ihrer wohnungs-
politischen Verantwortung. Es ist erforderlich, die Wohn-
raumförderung auf hohem Niveau zu halten und sie 
gezielt zur Schaffung von bedarfsgerechten Mietwoh-
nungen in Mehrfamilienhäusern, aber auch von Eigen-
wohnungen einzusetzen. Mit der Förderung des Miet-
wohnungsbaus unterstützt die Bayerische Staatsregie-
rung Haushalte, die aus eigener Kraft nicht in der Lage 
sind, sich angemessen mit Wohnraum zu versorgen. 
Die Förderung der Wohneigentumsbildung sieht die 
Bayerische Staatsregierung als ein wichtiges Element 
nicht nur der Wohnungs-, sondern auch der Familien- 
und der Altersvorsorgepolitik.

Der Freistaat Bayern fördert deshalb im Bayerischen 
Wohnungsbauprogramm sowohl den Bau von Mietwoh-
nungen als auch den Bau von Eigenwohnungen. Die 
Mietraumförderung besteht aus einer Grundförderung 
mit einem Darlehen für den Grundstückseigentümer 
und einer Zusatzförderung mit einem laufenden 
Zuschuss zur Wohnkostenentlastung der Mieterinnen 
und Mieter. Mit der Grundförderung werden Belegungs-
rechte an Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern be-
gründet, wobei die zulässige Erstvermietungsmiete die 
örtliche Durchschnittsmiete für neugeschaffenen Miet-
wohnraum ist. 

Die Förderung von Eigenwohnungen erfolgt mit dem 
Bayerischen Wohnungsbauprogramm und dem Baye-
rischen Zinsverbilligungsprogramm. Im Bayerischen 
Wohnungsbauprogramm erhält der Bauherr beim Neu-
bau ein Darlehen in Höhe von 30 Prozent der Gesamtko-
sten. Beim Zweiterwerb kann ein Darlehen in Höhe von 
35 Prozent der förderfähigen Kosten gewährt werden. 
Das Darlehen ist 15 Jahre mit 0,5 Prozent zu verzinsen. 
Haushalte mit Kindern erhalten zusätzlich einen Zu-
schuss in Höhe von 1.500 Euro je Kind. Im Bayerischen 
Zinsverbilligungsprogramm wird von der Bayerischen 
Landesbodenkreditanstalt mit Unterstützung der KfW 
Förderbank ein Darlehen in Höhe von 30 Prozent der 

Gesamtkosten ausgereicht, höchstens jedoch in Höhe 
von 100.000 Euro. Das Darlehen ist zehn Jahre gegen-
über dem Kapitalmarktzins um rund einen Prozentpunkt 
im Zins verbilligt. 

Die beiden „Megatrends“ demografischer Wandel und 
Klimawandel erfordern verstärkte Anstrengungen zur 
Sanierung und Erneuerung des Wohnungsbestandes. Er 
muss modernisiert werden, damit die alten Menschen 
möglichst lange selbstständig wohnen können. Zudem 
wird angesichts des Klimawandels und des damit ein-
hergehenden Zwangs zur CO2-Einsparung maßvoller 
Primärenergieverbrauch immer wichtiger. Im Baye-
rischen Wohnungsbauprogramm kann deshalb ins-
besondere die Gebäudeänderung und Erweiterung von 
bestehendem Wohnraum mit günstigen Tilgungsdarle-
hen gefördert werden. Anpassungsmaßnahmen an die 
Bedürfnisse einer Behinderung können sogar mit 
leistungsfreien Darlehen (faktisch Zuschüssen) unter-
stützt werden. Die Modernisierung des Mietwohnungs-
bestandes unterstützt der Freistaat mit dem Bayerischen 
Modernisierungsprogramm. Zur Förderung der Moder-
nisierung von Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern 
gewährt z. B. die Bayerische Landesbodenkreditanstalt 
mit Unterstützung der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
Darlehen von bis zu 100 Prozent der förderfähigen 
Kosten, die mit Zuschüssen der Bayerischen Landesbo-
denkreditanstalt im Zins weiter verbilligt werden. 

Die Bayerische Staatsregierung hält die Mittel für die 
Wohnraumförderung trotz der erheblichen Mittelkür-
zungen zur Konsolidierung des Staatshaushalts auf 
hohem Stand. Seit 1999 wurden mit Mitteln der Wohn-
raumförderung in Höhe von über 2 Mrd. Euro der Bau 
bzw. Erwerb von knapp 18.000 Mietwohnungen und 
knapp 40.000 Eigenwohnungen gefördert. Auch blieb 
die Wohnraumförderung trotz des drastischen Rück-
gangs bei der Wohnungsbautätigkeit in den letzten 
Jahren auf konstant hohem Niveau. Im Zusammenwir-
ken mit den Kommunen und der Wohnungswirtschaft 
haben diese wohnungspolitischen Anstrengungen des 
Freistaats vor allem bewirkt, dass bei Versorgung mit 
Wohnraum auch der sozial schwächsten Haushalte 
keine eklatanten Probleme auftraten. 

Unbeschadet dessen steht die Wohnraumförderung 
weiter vor großen Herausforderungen. So ist die Zahl 
derer, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich 
mit ausreichendem und für sie finanziell tragbaren 
Wohnraum zu versorgen, seit 1999 nicht kleiner ge-
worden. Für immer mehr Haushalte sind die steigenden 
Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt eine übermäßi-
ge Belastung. Mit der wachsenden Zahl älterer Men-
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schen in unserer Gesellschaft und durch die Zuwande-
rung geht ein Anstieg der Zahl sozial Schwacher einher. 
Auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, vor allem 
jene aus dem so genannten Niedriglohnbereich, sind 
ohne staatliche Unterstützung vielfach nicht in der Lage, 
sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen. Die 
Bayerische Staatsregierung greift diese Herausforde-
rungen auf. Trotz aller Anstrengungen wird es aber nicht 
möglich sein, den Abgang sozial gebundener Wohnungen 
zahlenmäßig durch Neubauförderung auszugleichen. 

5 GESUNDHEIT

In Deutschland hat sich die Lebenserwartung der Men-
schen in den letzten 100 Jahren verdoppelt. Dabei liegt 
die Lebenserwartung in Bayern über dem Bundesdurch-
schnitt: Sie beträgt bei den Männern nach der Sterbetafel 
2004/2006 inzwischen 77,2 Jahre, bei den Frauen 82,4 Jah-
re (Deutschland: Männer: 76,6 Jahre; Frauen: 82,1 Jahre). 

Eine günstige sozioökonomische Lage wirkt sich grund-
sätzlich lebensverlängernd aus. Diese sozioökonomischen 
Einflüsse spiegeln sich auch im Krankheitsgeschehen 
sowie in der subjektiven Einschätzung der Gesundheit 
in der Bevölkerung wider. Einkommensstärkere und 
besser gebildete Gruppen sind gesünder als sozial 
schwächere Gruppen. 

Erwerbsarbeit ist ein weiterer wichtiger Einflussfaktor 
auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung. Der 
Krankenstand der erwerbstätigen Bevölkerung liegt in 
Bayern gegenüber Deutschland bei den häufigsten 
Diagnosegruppen etwas niedriger. Dabei stehen Muskel-
Skeletterkrankungen, Atemwegserkrankungen und 
zunehmend psychische Störungen im Vordergrund. 

Demgegenüber liegt Bayern bei den Verletzungen etwas 
über dem Bundesdurchschnitt, was u. a. auf die Ar-
beitsunfälle zurückzuführen ist. Betrachtet man das Un-
fallgeschehen der Gesamtbevölkerung, so liegt die Rate 
tödlicher Unfälle in Bayern etwas unter dem Bundes-
durchschnitt, die Rate der im Krankenhaus zu behan-
delnden Verletzungen etwas darüber. Auffällig ist, 
dass die häuslichen Unfälle mit tödlichem Ausgang 
ansteigen, wovon vor allem ältere Menschen betroffen 
sind. Hier sind für beide Geschlechter Sturzverletzungen 
die häufigste Unfallursache. 

Bei den Todesursachen stehen heute Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Krebs im Vordergrund. Dies ist auch 
eine Folge der hohen Lebenserwartung: beides sind 

zumeist Krankheiten des höheren Lebensalters. Bei den 
so genannten „modernen Volkskrankheiten“ spielt – zu-
sammen mit der sozialen Lage – auch das Gesundheits-
verhalten eine wichtige Rolle.

Die Staatsregierung wird sich mit der im Bundesvergleich 
günstigen gesundheitlichen Lage der bayerischen Bevöl-
kerung nicht zufrieden geben. Der Ausbau der Prävention 
wird im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel weiter 
vorangetrieben. Dazu wird die Gesundheitsinitiative 
„Gesund.Leben.Bayern.“ durch weitere Schwerpunkte, 
z. B. im Bereich der psychischen Gesundheit sowie der 
Gesundheit im Alter ergänzt. In der arbeitsweltbezo-
genen Prävention wird weiterhin OHRIS (Occupational 
Health- and Risk-Managementsystem) insbesondere in 
kleinen und mittelgroßen Unternehmen vom Freistaat 
gefördert. Die Prävention von psychischen Fehlbelas-
tungen, Muskel-Skelett- und Hauterkrankungen wird im 
Rahmen der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutz-
strategie intensiviert. Das hohe Niveau der ärztlichen 
Versorgung wird aufrechterhalten. Dabei wird beson-
ders darauf zu achten sein, dass dies auch in der Fläche 
sichergestellt werden kann. 

Auch in Zukunft werden daher z. B. eine kontinuierliche 
Investitionsförderung notwendig sein, um weiterhin 
eine hochwertige Krankenhausmedizin in allen Landes-
teilen auch außerhalb der Ballungsräume gewährleisten 
zu können. Damit die Krankenhäuser für diese Aufga-
ben zusätzliche finanzielle Spielräume erhalten, hat der 
Bayerische Landtag erst 2008 den Etat für die Kranken-
hausförderung um 25 Mio. Euro auf rund 478 Mio. Euro 
erhöht. Zudem hat sich die Bayerische Staatsregierung 
auf Bundesebene dafür eingesetzt, die angespannte 
finanzielle Situation der Krankenhäuser zu verbessern. 
Durch das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz wer-
den die Krankenhäuser um ca. 3 Mrd. Euro entlastet. 
Der „Sanierungsbeitrag“ zu Gunsten der gesetzlichen 
Krankenversicherung entfällt. 

Bei der immer wichtiger werdenden geriatrischen Ver-
sorgung kann gleichfalls eine positive Zwischenbilanz 
gezogen werden. So wurde auf der Grundlage des 
bayerischen Geriatriekonzepts aus dem Jahr 1990 ein 
flächendeckendes Netz geriatrischer Rehabilitationsein-
richtungen aufgebaut. Damit stehen der älteren Genera-
tion Einrichtungen zur Verfügung, die ein Leben in größt-
möglicher Gesundheit und Selbstbestimmung ermögli-
chen und das Schicksal der Pflegebedürftigkeit soweit 
als möglich vermeiden helfen. Vom Jahr 2000 bis Sep-
tember 2008 hat sich die Anzahl geriatrischer Rehabilita-
tionseinrichtungen von 45 auf 67, die Anzahl der vor-
gehaltenen Betten von 2.102 auf 2.841 erhöht. Ambu-
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lante geriatrische Rehabilitationsleistungen bieten 
derzeit neun Einrichtungen mit rund 150 Plätzen an. 
Daneben gibt es vier akutgeriatrische Schwerpunkte an 
Krankenhäusern mit insgesamt 265 Betten und 95 tages-
klinischen Plätzen. Die Einrichtungen sind bei steigen-
den Kapazitäten sehr gut ausgelastet.

Die ambulante Hospizversorgung wird in Bayern durch 
130 Hospizvereine mit rund 4.000 ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern sichergestellt. Neben dem Erwach-
senenbereich entwickelt sich zunehmend auch der Be-
reich der ambulanten Kinderhospizarbeit, bei dem vor 
allem der psychosozialen Betreuung der betroffenen Fa-
milien große Bedeutung zukommt. Neben – vor allem 
im Großraum München aktiven – speziellen ambulanten 
Kinderhospizdiensten, verfügen auch die vorhandenen 
Erwachsenenhospizvereine zunehmend über speziell für 
die Belange der Kinderhospizarbeit geschulte Helfe-
rinnen und Helfer. 

Auch im Bereich der stationären Palliativ- und Hospiz-
versorgung wurde vom Jahr 2000 bis September 2008 
die Versorgung schwer kranker und sterbender Patien-
tinnen und Patienten erheblich verbessert. Die Anzahl 
der Palliativstationen an Krankenhäusern wuchs von 
fünf Stationen mit insgesamt 61 Betten im Jahr 2000 auf 
34 Stationen mit insgesamt 308 Betten im September 
2008. Die Zahl der stationären Hospize erhöhte sich im 
gleichen Zeitraum von fünf auf elf, die darin vorgehal-
tenen Plätze von 42 auf 107.

Die Bayerische Staatsregierung hat von 2000 bis 2007 
die Errichtung von Palliativstationen, stationären Hos-
pizen sowie Palliativakademien zur Qualifizierung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit mehr als 4 Mio. 
Euro gefördert. Die Bayerische Landesstiftung hat in 
diesem Zeitraum den Ausbau von Palliativstationen und 
stationären Hospizen mit zusätzlich rund 2 Mio. Euro ge-
fördert. Der Ausbau von Palliativstationen und Hospizen 
wird weiter fortgesetzt. 

Darüber hinaus hat der Freistaat im Jahr 1999 3,6 Mio. 
Euro für die Gründung der Bayerischen Stiftung Hospiz 
bereitgestellt und verfügt damit als einziges Bundesland 
über eine eigene Hospizstiftung. Aufgabe der Stiftung 
ist die Verbesserung der Sterbebegleitung, vor allem im 
ambulanten Bereich. Seit ihrer Gründung bis Ende 2007 
wurden rund 1,7 Mio. Euro zur Erfüllung des Stiftungs-
zwecks ausgereicht.

6 FAMILIEN

Bayern ist ein attraktiver Standort für Familien. Die ge-
ringste Arbeitslosenquote, die höchste Erwerbstätigen-
quote von Frauen, die mit großem Abstand niedrigste 
Quote von Kindern, die auf Leistungen der Grundsiche-
rung angewiesen sind, und die in Schulleistungsverglei-
chen ausgewiesene Spitzenposition weisen den Frei-
staat als Land aus, in dem Familien mit die besten 
Rahmenbedingungen vorfinden. Die Staatsregierung 
wird daher ihren Weg einer nachhaltigen, lebenslagen-
bezogenen Familienpolitik, die Familien nicht bevor-
mundet, sondern in der Wahrnehmung ihrer Verantwor-
tung für die Erziehung und Bildung ihrer Kinder best-
möglich stärkt, weiter fortsetzen. Im Mittelpunkt unse-
rer Familienpolitik stehen deshalb die Ziele, verlässliche 
Rahmenbedingungen für ein Leben mit Kindern zu ge-
währleisten, den Eltern Wahlfreiheit insbesondere bei der 
Aufteilung ihrer Familien- und Erwerbstätigkeit zu er-
möglichen und ein möglichst günstiges Entwicklungs-
klima für Kinder und Jugendliche zu schaffen (insbe-
sondere Bildung, Integration, Gewaltfreiheit).

Die Entwicklung der familialen Lebensformen in Bayern 
unterscheidet sich nicht von der in anderen (alten) Län-
dern: Während die Zahl der verheirateten Paare mit Kin-
dern zurückgeht, wächst der Anteil der Alleinerziehen-
den und nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit 
Kindern stark an. Eine höhere Kinderzahl wird vor allem 
von verheirateten Paaren realisiert. Ein Grund hierfür 
dürfte in der besseren Absicherung durch die Ehe liegen. 

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Kinderzahl ist das 
Alter der Mütter bei der ersten Geburt. Ein früher Start 
ins Familienleben erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine 
dritte oder vierte Geburt. Förderlich für die Kinderzahl 
ist auch eine positive Entwicklung des Lebensstan-
dards. Gut situierte Familien können sich „auch ein Kind 
mehr leisten“: Während 17,9 Prozent der kinderreichen 
Familien in Bayern über mehr als 4.000 Euro monatlich 
verfügen können, liegt der Anteil bei allen Familien bei 
16,1 Prozent.

Erwerbstätigkeit ist in Deutschland der wichtigste Schlüs-
sel zu Einkommen und sozialer Sicherung. Mütter mit 
minderjährigen Kindern in Bayern wiesen mit einer 
Erwerbstätigenquote von 66,8 Prozent im Jahr 2006 im 
Vergleich zum früheren Bundesgebiet (63,0 %) eine weit 
über dem Durchschnitt liegende Erwerbsbeteiligung 
auf. Die Erwerbsbeteiligung alleinerziehender Frauen 
liegt durchwegs über den Erwerbsquoten der Mütter in 
Paarfamilien. Zugleich sind Alleinerziehende in beson-
derer Weise mit dem Problem der Vereinbarkeit von 
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Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung konfrontiert, was 
sich u. a. in ihrer überdurchschnittlich hohen Betroffen-
heit von Arbeitslosigkeit bemerkbar macht.

30,9 Prozent der (Ehe-)Paare mit minderjährigen Kin-
dern praktizieren – zumindest phasenweise – eine 
100-prozentige Form der so genannten „Versorgerehe“, 
d. h. der Mann ist allein berufstätig ohne jeglichen 
Hinzuverdienst der Frau. Dies ist insbesondere bei 
kinderreichen Ehepaaren der Fall. Mehrheitlich sind 
heute jedoch in den Familien beide Elternteile – wenn 
auch mit erheblich unterschiedlichem Anteil – erwerbs-
tätig (62,3 %). Gerade in der intensiven Familienphase, 
wenn das jüngste Kind unter drei Jahre alt ist, ist der 
Mann oft der alleinige Ernährer (47,0 %).

Zwei Haushaltsformen – Paarhaushalte ohne sowie mit 
einem Kind – haben eine überdurchschnittliche Wohl-
standsposition. So hatten kinderlose Paare im Jahr 2005 
in Bayern mit 117 Prozent das höchste durchschnittliche 
Äquivalenzeinkommen (Durchschnitt aller bayerischen 
Haushalte: 100 %).

Anhand der Daten des SOEP kann die Entwicklung der 
Armutsrisikoquoten für verschiedene Familienformen in 
Bayern für die Jahre 2000 bis 2005 nachgezeichnet wer-
den: Während sich die Armutsrisikoquote für die Haus-
halte insgesamt wenig veränderte (2005: 12 %), zeigt sich 
ein kontinuierlicher Anstieg bei den Alleinerziehenden 
(von 25 % auf 35 %). Eine ähnliche Tendenz zeigt sich auch 
für die kinderreichen Paare (Anstieg von 14 % auf 20 %), 
allerdings mit starken Schwankungen zwischen den 
Jahren. Paare ohne Kinder im Haushalt hatten den Daten 
des SOEP im Jahr 2005 zufolge eine Armutsrisikoquote 
von nur 8 Prozent. 16,7 Prozent der Alleinerziehenden 
hatten im Jahr 2006 in Bayern ein monatliches Nettoein-
kommen von weniger als 900 Euro pro Monat.

Der Anteil der unter 15-Jährigen in Bedarfsgemein-
schaften, die Leistungen gemäß SGB II beziehen, an 
allen unter 15-Jährigen in Bayern lag im März 2008 bei 
7,9 Prozent und war damit knapp halb so hoch wie der 
Durchschnitt im früheren Bundesgebiet (14,7 %).

Ein Schlüssel für mehr Wahlfreiheit und bestmögliche 
Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit liegt in 
der Schaffung eines qualitativ hochwertigen und be-
darfsgerechten Angebots zur Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern. Kindertageseinrichtungen in 
Bayern verstehen sich als familienergänzende Einrich-
tungen, die Eltern partnerschaftlich in ihrer Erziehungs-
aufgabe unterstützen. Im Zentrum der Bemühungen der 
Bayerischen Staatsregierung steht neben dem forcierten 

Ausbau vor allem die Sicherung und Verbesserung der 
Qualität der Kinderbetreuung.

Bereits im Jahr 2001 wurde deshalb das „Gesamtkon-
zept zur kind- und familiengerechten Betreuung, Bildung 
und Erziehung von Kindern und Jugendlichen“ beschlos-
sen, in dessen Mittelpunkt der Ausbau der Betreuungs-
plätze für Kinder unter drei Jahren sowie für Schüle-
rinnen und Schüler steht. Hierfür setzte die Staatsre-
gierung zusätzliche Mittel in Höhe von 313 Mio. Euro 
ein. Die zur Verfügung gestellten Platzkontingente 
(30.000 neue Plätze) wurden vollständig ausgeschöpft.

Im Anschluss hieran hat der Bayerische Landtag das 
Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, das 
am 01.08.2005 in Kraft getreten ist, mit folgenden 
Eckpunkten verabschiedet:

•	 	Einheitlicher	gesetzlicher	Rahmen	für	alle	Formen	der	
Kinderbetreuung.

•	 	Förderung	aller	Betreuungsformen	ohne	jegliche	
Begrenzung auf Platzkontingente.

•	 	Einheitliche	kindbezogene	Förderung	für	alle	Einrich-
tungsformen.

•	 	Verpflichtung	der	Gemeinden	zur	Sicherstellung	eines	
rechtzeitigen und ausreichenden Betreuungsangebots.

•	 Landesweite	staatliche	Förderung	von	Tagespflegean-	
 geboten und Tagespflegestrukturen.
•	 	Planungssicherheit	und	transparente	Finanzierungs-

basis für Kommunen, die einen gesetzlichen Förder-
 anspruch gegen den Freistaat erhalten.

Mit dem zum 01.01.2008 in Kraft getretenen Sonderpro-
gramm zur Investitionskostenförderung soll bis zum 
Jahr 2012 ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für 
Kinder unter drei Jahren geschaffen werden. Der 
Bedarf in Bayern liegt – wie bereits erwähnt – nach 
Schätzungen bei 31 Prozent, d. h. bei ca. 100.000 Plätzen. 
Im August 2008 gab es in Bayern ca. 50.000 Betreuungs-
plätze für Kinder unter drei Jahren. Rund 50.000 wei-
tere Plätze sind somit noch zu schaffen.

Darüber hinaus unterstützt der Freistaat seit 1989 seine 
jungen Familien und Eltern mit dem Landeserziehungs-
geld (Gesamtvolumen seit 1989: über 2 Mrd. €). Damit 
wird die Erziehungsleistung bayerischer Mütter und Vä-
ter anerkannt und die finanzielle Planung in den ersten 
Lebensjahren erleichtert. Mit dem neuen Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz (Inkrafttreten: 01.01.2007) 
wurde das bis dahin geltende Bundeserziehungsgeldge-
setz abgelöst, was auch ein Überdenken und Anpassen 
des Bayerischen Landeserziehungsgeldgesetzes not-
wendig machte. Der Bayerische Landtag hat die grund-

070_SOZ_EV_Vorwort_RZ.indd   41 13.02.2009   12:36:52 Uhr



42

ZuSAMMENfASSuNg

sätzliche Zielsetzung aufrechterhalten und im Gesetz zur 
Neuordnung des Bayerischen Landeserziehungsgeldge-
setzes vom 09.07.2007 das Landeserziehungsgeld um-
gestaltet und neue Akzente gesetzt:

•	 	Das	Landeserziehungsgeld	wird	im	Anschluss	an	das	
Bundeselterngeld – also in der Regel zwölf bzw. 14 
Monate nach der Geburt – bezahlt.

•	 	Das	Bayerische	Landeserziehungsgeld	schafft	für	
diejenigen Familien, die sich für eine Betreuung und 
Erziehung der Kinder in der Familie über den Zeit-

 raum des Elterngeldes hinaus entscheiden, eine Per-
 spektive. Familienpolitisch ist das Landeserziehungsgeld  
 das sozialpolitische Gegenstück zum Ausbau der   
 Kinderbetreuung.
•	 	Das	Landeserziehungsgeld	setzt	die	Vorlage	einer	

Bestätigung über die Durchführung der Früherken-
nungsuntersuchung (U6, U7) voraus. Es erinnert 
Eltern damit an die rechtzeitige Durchführung der 
Früherkennungsuntersuchung und bietet zugleich 
einen Anreiz zu deren Durchführung.

•	 	Das	Landeserziehungsgeld	wird	in	Dauer	und	Höhe	
nach der Kinderzahl gestaffelt: Die Leistung beträgt 
beim ersten Kind 150 Euro (sechs Monate), beim 
zweiten Kind 200 Euro (zwölf Monate) und beim 
dritten und weiteren Kindern 300 Euro (zwölf Monate). 
Damit wird der besonderen Situation von Mehrkindfa-
milien Rechnung getragen.

•	 	Für	Geburten	ab	01.04.2008	sollen	die	Einkommens-
grenzen des Landeserziehungsgeldes deutlich ange-

 hoben werden. Damit bleibt sichergestellt, dass die  
 überwiegende Zahl der bayerischen Familien auch in  
 Zukunft von dieser Leistung profitieren kann.

Zur Stabilisierung und Verbesserung der Einkommens-
situation von Familien sind weitere Maßnahmen not-
wendig. Deshalb hat sich die Bayerische Staatsregie-
rung frühzeitig über den Bundesrat für eine vorgezo-
gene Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibe-
trages eingesetzt (vgl. BR-Drs. 444/08). Weiter setzt sie 
sich auch dafür ein, die Regelleistung für Kinder nach 
dem SGB II sowie die Regelsätze nach dem SGB XII un-
verzüglich neu zu bemessen und als Grundlage hierfür 
eine spezielle Erfassung des Kinderbedarfs vorzuneh-
men. Dabei ist insbesondere sicherzustellen, dass die 
besonderen Bedarfe der Kinder im Hinblick auf die Mit-
tagsverpflegung in Ganztagsschulen oder Schulen mit 
einem Bildungs- und Betreuungsangebot am Nachmit-
tag und in Kindertageseinrichtungen durch die Leis-
tungen nach dem SGB II und dem SGB XII abgedeckt 
werden. Es sollte des Weiteren geprüft werden, in-
wieweit über Sachleistungen die chancengerechte Teil-
habe der Kinder besser gewährleistet werden kann als 

durch Geldleistungen. Da der Bund dieser in seinem 
Verantwortungsbereich liegenden Aufgabe bislang nicht 
nachgekommen ist, wird derzeit eine bayerische Über-
gangslösung in Aussicht genommen.

Um Wahlfreiheit zu gewährleisten, setzt sich die Baye-
rische Staatsregierung auf Bundesebene auch vehement 
für eine finanzielle Leistung für Eltern ein, die ihre Kin-
der von ein bis drei Jahren selbst betreuen (Betreuungs-
geld). Darüber hinaus sieht sie auch für die Zukunft 
weiteren Reformbedarf beim Kinderzuschlag. In der 
gegenwärtigen Fassung bietet das Kinderzuschlagsrecht 
kein wirkliches Wahlrecht der Betroffenen zwischen 
Leistungen der Grundsicherung und den vorgelagerten 
Leistungen (Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld).

Die frühzeitige Förderung von Kindern setzt möglichst 
kompetente Eltern voraus. Durch die begleitende För-
derung der Erziehungskompetenz der Eltern werden von 
Anfang an bestmögliche Entwicklungschancen für die 
Kinder angestrebt. Hierzu hat z. B. der Bayerische Land-
tag über die bereits im Jahr 2000 gefassten Beschlüsse 
hinaus am 27.02.2007 ein umfassendes Antragspaket 
„Frühkindliche Bildung und Erziehung“ beschlossen 
(LT-Drs. 15/7571). Dieses Gesamtkonzept soll differen-
zierte und aufeinander aufbauende Beratungs- und Hilfs-
angebote enthalten und so ausgestattet sein, dass es 
auf die lokalen Gegebenheiten und auf die unterschied-
lichen Bedarfslagen Rücksicht nimmt. Grundsätzlich soll 
das Angebot der Eltern- und Familienbildungsstätten 
alle Eltern erreichen. 

7 KINDER UND JUGENDLICHE

Die Gewährleistung eines effektiven Kinderschutzes ist 
eine Daueraufgabe höchster Priorität. Vielfältige Ange-
bote und Maßnahmen fügen sich bereits jetzt zu einem 
beachtlichen Gesamtkonzept zusammen. Auf den in 
Bayern etablierten Kinder- und Jugendhilfestrukturen 
aufbauend wird der Kinderschutz fortlaufend weiter op-
timiert. Oberstes Ziel ist es dabei zunächst, Eltern bei 
Anzeichen von Überforderungssituationen früh zu un-
terstützen. Wirksamer Kinderschutz ist dabei nicht nur 
auf eine „Kultur des Hinsehens“, sondern auch auf eine 
„Kultur des Miteinanders“ angewiesen: In der Vernet-
zung der unterschiedlichen mit Kindern befassten Pro-
fessionen liegt häufig der Schlüssel zum Erfolg. 

Insoweit wurden durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes 
(GDVG) und des Bayerischen Gesetzes über das Er-
ziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) vom 
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16.05.2008 (LT-Drs. 15/9366) landesgesetzliche Verbesse-
rungen geschaffen. Neben einer verbindlichen Zusam-
menarbeit von öffentlichem Gesundheitsdienst und der 
Kinder- und Jugendhilfe wird darin insbesondere ge-
regelt, dass alle Eltern in Bayern aus Gründen der Ge-
sundheitsvorsorge verpflichtet sind, die Teilnahme ihrer 
Kinder an den Früherkennungsuntersuchungen (U1 bis 
U9 und J1) zu gewährleisten. Durch die Teilnahme-
pflicht soll die Teilnahmequote an diesen wichtigen 
Untersuchungen weiter gesteigert werden. Dies ist 
gerade mit Blick auf die Teilnahmeprobleme sozial 
benachteiligter Gruppen, insbesondere in Gebieten mit 
einem hohen Anteil von Menschen mit Migrationshin-
tergrund, erforderlich. 

Darüber hinaus hat die Bayerische Staatsregierung am 
12.02.2008 beschlossen, die Kommunen bei der Eta-
blierung sozialer Frühwarn- und Fördersysteme zu un-
terstützen. Hierzu sollen im Verantwortungsbereich der 
Jugendämter Koordinierende Kinderschutzstellen (KoKi) 
geschaffen werden. Die Koordinierenden Kinderschutz-
stellen sollen vor Ort ein interdisziplinäres Netzwerk 
(z. B. Kliniken, Ärzte, Hebammen, Beratungsstellen für 
Schwangerschaftsfragen, Erziehungsberatungsstellen) 
aufbauen und pflegen. 

Zentrale Aufgabe des Jugendschutzes ist, eine positive 
gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen zu sichern und ihre Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit zu fördern. Zu den Gefährdun-
gen, denen junge Menschen ausgesetzt sind, zählen 
heute insbesondere übermäßiger Alkoholkonsum, der 
Konsum von Tabakwaren sowie Drogenmissbrauch und 
unkontrollierter Medienkonsum. Erfolgversprechend 
sind auf diesem Feld nur ganzheitliche Ansätze, die 
sowohl die Kinder und Jugendlichen, die Eltern, aber 
auch ihre Umgebung wie Kindertageseinrichtungen 
und Schule sowie die Peer-Group in den Blick nehmen. 

Die Bayerische Staatsregierung setzt sich vehement für 
eine weitere Stärkung des erzieherischen Jugend-
schutzes ein. Deshalb wird die Aktion Jugendschutz, 
Landesarbeitsstelle Bayern e.V. institutionell gefördert. 
Darüber hinaus wird das Projekt ELTERNTALK, das sich 
an Eltern in Form von moderierten Gesprächsrunden 
zur Eltern- und Erziehungskompetenz rund um die 
Themen Erziehung und Fernsehen, Computer- und 
Konsolenspiele, Handy, Internet sowie Konsum und 
Sucht wendet, finanziell unterstützt. Weitere Projekte im 
Zusammenhang mit Alkohol auffälligen Jugendlichen 
sind z. B. „HaLT – Hart am LimiT“, das gezielt Jugendli-
che berät, die wegen Alkoholmissbrauch oder Alkohol-

vergiftung auffällig und in Krankenhäuser eingeliefert 
wurden. Neben dem erzieherischen Jugendschutz gilt 
es, auch den gesetzlichen Jugendschutz weiter voranzu-
bringen. So ist z. B. für den Bereich des Jugendmedien-
schutzes am 01.07.2008 das Erste Gesetz zur Änderung 
des Jugendschutzgesetzes in Kraft getreten, welches 
insbesondere die leichtere Indizierbarkeit von Gewalt-
darstellungen und die bessere Sichtbarkeit der Alters-
kennzeichen zum Gegenstand hat. 

Bei jungen Menschen aus sozial benachteiligten Fami-
lien ist oftmals eine Häufung von Risikofaktoren und 
Phänomenen wie Unfällen, Krankheiten, Übergewicht, 
Umweltbelastungen, eine schlechtere gesundheitliche 
Versorgung und psychische Auffälligkeiten festzustellen. 
Auch korrelieren die schulischen und beruflichen Chan-
cen mit dem sozialen Status. Es ist der Bayerischen Staats-
regierung daher ein zentrales Anliegen, allen jungen Men-
schen möglichst große Teilhabechancen zu eröffnen. Ge-
mäß § 13 SGB VIII soll jungen Menschen, die zum Aus-
gleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung 
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf 
Unterstützung angewiesen sind, im Rahmen der Ju-
gendhilfe sozialpädagogische Hilfe angeboten werden, 
die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Ein-
gliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Inte-
gration fördert. 

Beispielhaft sei das staatliche Regelförderprogramm 
„Jugendsozialarbeit an Schulen“ (JaS) genannt, das 
sich durch eine intensive Form der Vernetzung von 
Jugendhilfe und Schule durch die frühzeitige sozialpä-
dagogische Unterstützung sozial benachteiligter Schü-
lerinnen und Schüler auszeichnet. Der Freistaat unter-
stützt mit dieser freiwilligen Leistung die Landkreise 
und kreisfreien Städte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 
JaS trägt erfolgreich zur Vermeidung von Gewalt bei 
und fördert den sozialen Frieden an Schulen. Befra-
gungen zufolge steigt die Fähigkeit, Konfliktlösungsstra-
tegien anzuwenden, um 70 Prozent und die Gewaltbe-
reitschaft sinkt um über 50 Prozent, wenn diese Form 
der Jugendhilfe zum Einsatz kommt. Deshalb werden 
wir auch das Ausbauziel von 350 Stellen an ca. 500 
Schulen bereits zum 01.09.2009, also drei Jahre früher 
als ursprünglich geplant, verwirklichen. 

Weitere Maßnahmen sind z. B. jene der arbeitsweltbezo-
genen Jugendsozialarbeit (AJS), um die Chancen dieser 
jungen Menschen auf dem Ausbildungsstellen- und Ar-
beitsmarkt zu erhöhen, wenn die ersten Versuche fehl-
geschlagen sind. Der Freistaat Bayern hat zur Förderung 
der Jugendsozialarbeit (JaS und AJS) allein für 2008 rund 
9,1 Mio. Euro Landesmittel in den Haushalt eingestellt.
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Hinzu kommen jährlich rund 6,5 Mio. Euro aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds.

Das beste und effektivste Mittel Jugendkriminalität zu 
bekämpfen bzw. zu verhindern ist, junge Menschen zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeiten zu erziehen, ihnen Entwicklungschancen 
anzubieten. Wesentliche Bausteine hierfür sind vor 
allem die Förderung von Sozial- und Konfliktlösungs-
kompetenzen, das Ermöglichen einer erfolgreichen 
Schulbildung und eine erfolgreiche berufliche sowie 
gesellschaftliche Integration. Chancengerechtigkeit für 
junge Menschen ist ein wesentliches Element einer nach-
haltigen Bekämpfung der Jugendgewalt.

Angesichts der vielfältigen Ursachen von Jugendkrimi-
nalität ist ein konsequentes ganzheitliches Vorgehen un-
abdingbar. Daneben ist im Rahmen der Prävention die 
Schaffung eines ausreichenden Angebots von niedrig-
schwelligen Hilfen für gewaltgeneigte, von Straffällig-
keit bedrohte oder bereits straffällig gewordene Kinder 
und Jugendliche von großer Bedeutung. Mit ihrem 
Förderprogramm zur Erziehungshilfe gegen Straffällig-
keit (Jugendgerichtshilfe) und Gewalt unterstützt die 
Staatsregierung die Landkreise und kreisfreien Städte 
bei diesem Ziel. Bei den Angeboten handelt es sich um 
ambulante Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe, Hilfen 
für strafrechtlich auffällige, aber strafunmündige Kinder 
sowie Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Ju-
gendschutzes, die die Verhinderung von Jugenddelin-
quenz und Gewalt zum Ziel haben. 

Nach wie vor gibt es auch Mehrfach- und Intensivtäter 
mit dissozialen und delinquenten Verhaltensweisen, bei 
denen ein massiver erzieherischer Handlungsbedarf be-
steht. Auch für diesen Personenkreis wurden in Bayern 
wirksame Strategien entwickelt, um eine Verfestigung 
des delinquenten Verhaltens zu verhindern (vgl. Rah-
menkonzept „Wege aus der Delinquenz – Schritte in 
eine positive Zukunft“). 

8 ÄLTERE

Ältere sind die am stärksten wachsende Bevölkerungs-
gruppe. Mitte des 21. Jahrhunderts wird gut jeder dritte 
Einwohner Bayerns 60 Jahre oder älter sein (gegenüber 
gut einem Fünftel derzeit). Den älteren Menschen kommt 
dabei keineswegs nur die Rolle der zu Betreuenden und 
zu Versorgenden zu. Vielmehr wollen ältere Menschen 
so lange wie möglich ein selbstständiges und selbstbe-
stimmtes Leben führen. Ältere Menschen bilden eine 
heterogene Gruppe mit einer Lebensspanne von über 

40 Jahren. Sie unterscheiden sich deutlich in ihrer kör-
perlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, ihrer Lebens-
zufriedenheit, ihren Lebensbedingungen und Lebens-
stilen sowie ihrem Engagement.

Die Verhältnisse im Alter sind so vielgestaltig wie die 
zugrunde liegenden Biografien. Insgesamt kann jedoch 
gesagt werden, dass sich der Wohlstand der Älteren 
sowohl in Bayern als auch im früheren Bundesgebiet im 
Zeitraum von 1993 bis 2003 günstiger entwickelt hat als 
der Wohlstand der unter 65-Jährigen. Insbesondere 
haben sich die früher hohen Armutsrisikoquoten der 
Älteren vermindert, vor allem bei Personen im Alter von 
80 und mehr Jahren. 

Bei allen verschiedenen Berechnungsverfahren sind die 
Armutsrisikoquoten der über 65-Jährigen in Bayern aber 
immer noch überdurchschnittlich hoch und höher als im 
Durchschnitt Westdeutschlands: So betrug die Armutsri-
sikoquote der Älteren in Bayern im Jahr 2003 auf Basis der 
neuen OECD-Skala ohne Eigentümermiete 16,2 Prozent, in 
Westdeutschland 13,7 Prozent (Gesamtdurchschnitt Bay-
ern: 10,9 %). Dabei lag die Armutsrisikoquote der Frauen 
mit 17,4 Prozent über jener der Männer (14,8 %). Dieser 
Unterschied zu Westdeutschland dürfte darauf zurück-
zuführen sein, dass Bayern noch bis in die 1970er Jahre 
hinein eher ländlich geprägt war und die Renten der 
älteren Menschen aus diesem Grund in Bayern nied-
riger als in anderen Gebieten sind.

Die Nettoäquivalenzeinkommen der 65-Jährigen und 
Älteren lagen mit 1.585 Euro pro Monat im Jahr 2003 
unter allen anderen Altersgruppen mit Ausnahme der 
unter 25-Jährigen. Bei einem durchschnittlichen Netto-
äquivalenzeinkommen aller Haushalte in Höhe von 
1.732 Euro verfügten Rentnerhaushalte lediglich über 
1.450 Euro, Pensionäre hingegen über 2.219 Euro.

Im Zeitraum von 2000 bis 2007 sanken die Rentenzahl-
beträge bei Neurentnerinnen und Neurentnern in den 
alten Bundesländern netto und nominal um 5,1 Prozent, 
was real, unter Berücksichtigung einer Inflation in Höhe 
von 12,1 Prozent, einen Rückgang um 15,3 Prozent be-
deutet. Gegenläufig dazu sind zwischen 2003 und 2006 
die durchschnittlichen Renteneinkommen je Haushalt 
preisbereinigt um 2,9 Prozent gestiegen. Ursächlich 
hierfür ist die Zunahme der „Doppelrentenhaushalte“ 
infolge der in den vergangenen Jahrzehnten gestie-
genen Frauenerwerbsquote. 

Um der gesetzlichen Rentenversicherung auch für die 
Zukunft eine tragfähige finanzielle Grundlage zu erhal-
ten und zugleich die Beitragslast für die Erwerbstäti-
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gen und ihre Arbeitgeber in einem vertretbaren Rahmen 
zu halten, mussten und müssen auch die Rentnerinnen 
und Rentner an den sich u. a. aus der demografischen 
Entwicklung ergebenden Lasten beteiligt werden. Be-
reits die heutigen Rentnerinnen und Rentner hatten des-
halb – wie auch die Erwerbstätigen – in den letzten Jah-
ren teils sinkende verfügbare Einkommen zu verzeich-
nen. Dem Rentenversicherungsbericht 2007 der Bun-
desregierung zufolge wird das Rentenniveau (Sicher-
ungsniveau vor Steuern) von heute rund 51 Prozent bis 
zum Jahr 2021 auf 46,1 Prozent sinken (ca. 10 % nie-
drigeres Rentenniveau). Vor diesem Hintergrund nimmt 
die Staatsregierung die Sorge um eine zunehmende 
Altersarmut sehr ernst. Sie wird deshalb die Einkom-
mens- und Vermögensentwicklung der Seniorinnen 
und Senioren mit größter Aufmerksamkeit weiter ver-
folgen, auch wenn sie mit landespolitischen Maßnah-
men relativ wenig vom Freistaat unmittelbar beein-
flusst werden können.

9 PFLEGEBEDÜRFTIGE

Die pflegerische Versorgung der Bevölkerung ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Länder, Kommunen, 
Pflegeeinrichtungen und Pflegekassen sind gefordert, 
die strukturellen Rahmenbedingungen für eine lücken-
lose, qualitativ hochwertige pflegerische Versorgung zu 
schaffen und die Bereitschaft zur Pflege zu unterstützen.

Hinsichtlich der individuellen Wohn- und Lebensbedin-
gungen äußert die überwiegende Zahl der älteren 
Menschen den Wunsch, selbstbestimmt und möglichst 
lange in den eigenen vier Wänden wohnen zu können. 
Diesem Wunsch muss Rechnung getragen werden, 
indem der ambulante Sektor konsequent ausgebaut 
und zukünftig auf eine verstärkte Kooperation und 
Vernetzung präventiver, medizinischer, pflegerischer, 
rehabilitativer und sozialer Angebote hingewirkt wird. 
In diesem Zusammenhang gilt es deutlich zu machen, 
dass der notwendige Ausbau des ambulanten Bereichs 
den stationären Sektor nicht überflüssig macht. Not-
wendig ist eine gelungene Mixtur unterschiedlicher, 
abgestufter, aufeinander abgestimmter und durchläs-
siger ambulanter, teilstationärer und vollstationärer 
Versorgungsformen. Dies gilt vor allem mit Blick auf 
die zunehmende Zahl demenzerkrankter Menschen. 
So sind bayernweit nach Expertenschätzungen bereits 
jetzt mehr als 160.000 Menschen an Demenz erkrankt, 
wobei innerhalb der nächsten 15 Jahre noch mit einer 
weiteren Zunahme um ca. 40 Prozent zu rechnen ist. 
Zur Unterstützung der durch die Pflege Demenzkranker 
stark belasteten Angehörigen fördert die Bayerische 

Staatsregierung bereits seit dem Jahr 1998 so genann-
te Fachstellen für pflegende Angehörige. Darüber hi-
naus werden zur Weiterentwicklung der Versorgungs-
strukturen und -konzepte für Menschen mit Demenzer-
krankung 15 Modellprojekte mit einem Gesamtvolu-
men von rund 2,55 Mio. Euro (einschließlich Kommu-
nen und Pflegeversicherung) unterstützt. Zudem stellt 
der Freistaat besonders für den Ausbau von alterna-
tiven Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen für De-
menzkranke (z. B. ambulant betreute Wohngemein-
schaften) zusätzliche Fördermittel bereit. 

Insgesamt lebten Ende des Jahres 2005 302.706 Pfle-
gebedürftige, die Leistungen nach dem SGB XI er-
hielten, in Bayern. Damit waren 2,4 Prozent der 
bayerischen Bevölkerung pflegebedürftig. Bei Annah-
me einer konstanten altersspezifischen Pflegewahr-
scheinlichkeit wird die Zahl der Pflegebedürftigen in 
Bayern bis 2020 um 37,8 Prozent bzw. rund 115.000 
Pflegebedürftige steigen. 

Diese Entwicklung stellt die bestehende Pflegeinfra-
struktur vor eine große Herausforderung. Ein wichtiger 
Schritt zu deren Bewältigung ist das seit 01.08.2008 
geltende Bayerische Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, 
welches erstmals eine klare Definition und einen recht-
lichen Rahmen für ambulant betreute Wohngemein-
schaften setzt. Weitere Verbesserungen bringt das 
Pflege- und Wohnqualitätsgesetz auch im Hinblick auf 
Qualitätsfragen, Transparenz und unangemeldete 
Heimkontrollen. 

Der in Bayern zwischen den Jahren 1999 und 2005 
überdurchschnittliche Anstieg der Zahl der Pflegehei-
me und der Pflegeplätze hat dazu geführt, dass der 
aktuelle Bedarf an stationären Pflegeeinrichtungen in 
Bayern im Durchschnitt gedeckt ist. Von rund 125.000 
Heimplätzen standen am 15.12.2006 rund 8.900 leer.

Nach einer Umfrage des „Deutschen Altenpflegemoni-
tors 2004“ konnten sich nur 34 Prozent der befragten 
über 50-Jährigen einen Umzug in ein Alten- und Pfle-
geheim vorstellen, davon hatte nur ein Viertel die sta-
tionäre Altenpflege wirklich präferiert. Dennoch stieg 
in Bayern zwischen 1999 und 2005 die Zahl der in 
stationären Einrichtungen Versorgten um 22,4 Prozent 
(bei gleichzeitigem Anstieg der Zahl der durch ambu-
lante Einrichtungen Betreuten um 12,8 % und gleichzei-
tiger Abnahme der Zahl der reinen Pflegegeldempfän-
ger um 11,9 %). Hier scheint die Suche nach Sicherheit 
bei eingeschränkter Selbstversorgungsfähigkeit und 
bei zurückgehendem familiären Betreuungspotential 
entgegen den eigenen Wünschen zur Lebensgestal-
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tung zu einem Rückgriff auf traditionelle Versorgungs-
angebote in der Pflege zu führen. Individuelle Pflege-
arrangements, die dem eigenen Bedarf an Pflegeleis-
tungen, hauswirtschaftlicher Versorgung und per-
sönlicher Betreuung entsprechen und weiterhin eine 
selbstständige Lebensführung ermöglichen, werden 
noch nicht als Alternative wahrgenommen. Angesichts 
dessen gilt es, die Ansätze des am 01.07.2008 in Kraft 
getretenen Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes ver-
stärkt zu nutzen und insbesondere durch eine quali-
fizierte, neutrale und wohnortbezogene Pflegebera-
tung und Pflegebegleitung die einzelnen Pflegebe-
dürftigen umfassend und zielgerichtet zu unterstüt-
zen. Ein Element ist die stufenweise Errichtung von 
Pflegestützpunkten in Bayern. Hierfür entwickelt die 
Staatsregierung in Zusammenarbeit mit den Verbän-
den der Pflege- und Krankenkassen in Bayern sowie 
den Kommunalen Spitzenverbänden ein Strukturkon-
zept für ein plurales Angebot, das eine effiziente Be-
ratung sicherstellt und bürokratische Doppelstrukturen 
vermeidet.

Die prognostizierte Entwicklung der Pflegebedürfti-
genzahlen lässt vermuten, dass der gesamtwirtschaft-
liche Aufwand für professionelle Pflegeleistungen 
schon in naher Zukunft dramatisch erhöht werden 
muss, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen. 
Selbst wenn in Zukunft Angehörige in wachsendem 
Umfang für die Pflege bereit stünden, müsste sich die 
Zahl der professionellen Pflegekräfte in den nächsten 
Jahrzehnten möglicherweise mehr als verdoppeln. 

Personalgewinnung liegt in erster Linie in der Verant-
wortung der ambulanten und stationären Einrich-
tungen. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt die 
Einrichtungen jedoch bei der internen Personalgewin-
nung mit 3.000 Euro pro zusätzlich geschaffenem Aus-
bildungsplatz. Dafür stehen im Förderzeitraum 2007 
bis 2013 insgesamt 3,5 Mio. Euro aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds zur Verfügung.

Neben der Herausforderung, in Zukunft genügend pro-
fessionelles Pflegepersonal zu gewinnen, werden auch 
die Anforderungen an die Pflegekräfte selbst steigen. Die 
zu erwartende Zunahme an schwerstpflegebedürftigen, 
multimorbiden und insbesondere demenzerkrankten 
Menschen erfordert qualifiziertes Pflegepersonal. Die 
Bayerische Staatsregierung unterstützt daher auch hier 
die ambulanten und stationären Einrichtungen der Alten-
pflege – allein in den letzten zehn Jahren wurden über 14 
Mio. Euro an Fördergeldern für Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen für professionell Pflegende ausgereicht. 

Die Stützen der häuslichen Versorgung sind pflegende 
Angehörige, sie tragen die Hauptlast. Dem trägt der 
Freistaat durch die Förderung von Angehörigenfach-
stellen sowie von niedrigschwelligen Betreuungsange-
boten, durch welche sich ein vielfältiges Beratungs- 
und Entlastungsangebot etabliert hat, besonders 
Rechnung. Derzeit bestehen 100 Fachstellen für pfle-
gende Angehörige, deren Aufgabe es ist, die Pflegebe-
reitschaft und die Pflegefähigkeit der pflegenden An-
gehörigen zu erhalten bzw. zu sichern. Zusätzlich ha-
ben sich 160 Angehörigengruppen, 107 Betreuungs-
gruppen für altersverwirrte Menschen und 61 ehren-
amtliche Helferkreise etabliert.

10 MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Die Behindertenpolitik ist seit langem ein Schwerpunkt 
bayerischer Sozialpolitik. Grundsätze sind dabei der 
Schutz des Lebens und die Würde von Menschen mit 
Behinderung sowie die Stärkung der Fähigkeit und 
Möglichkeit von Menschen mit Behinderung, über ihr 
Leben selbst zu bestimmen bzw. selbst zu gestalten. 
Im Zentrum bayerischer Behindertenpolitik steht 
daher der Paradigmenwechsel von der Fürsorge und 
Versorgung hin zur gleichberechtigten Teilhabe für 
Menschen mit Behinderung, der jetzt mit der UN-Kon-
vention zum Schutz von Menschen mit Behinderung 
erstmals weltweit verbindlich festgelegt wurde. 
Vorrangiges Ziel der bayerischen Behindertenpolitik ist 
deshalb, die volle und gleichberechtigte Integration 
der Menschen mit Behinderung in Gesellschaft und 
Beruf zu erreichen. Mit Aufnahme des Verbots der 
Benachteiligung von Menschen mit Behinderung in die 
Bayerische Verfassung im Jahr 1998 wurde daher ein 
wichtiges Ziel bayerischer Behindertenpolitik erreicht. 
Gleichzeitig wurde durch die Aufnahme eines staatli-
chen Schutz- und Förderauftrags eine wichtige Weichen-
stellung für die zukünftige Behindertenpolitik vorgenom-
men. Das zum 01.08.2003 in Kraft getretene Bayerische 
Behindertengleichstellungsgesetz konkretisiert diesen 
Verfassungsauftrag für den Bereich des öffentlichen 
Rechts. 

Zur Erreichung gleichwertiger Lebensbedingungen 
von Menschen mit und ohne Behinderung sind auch in 
Zukunft weitere Anstrengungen erforderlich. Dies gilt 
insbesondere hinsichtlich der Mobilität, beruflichen In-
tegration und gesellschaftlichen Teilhabe behinderter 
Menschen. Denn in Bayern hat die Zahl der Menschen 
mit amtlich anerkannter Behinderung seit 1995 kontinu-
ierlich zugenommen. Dies ist insbesondere auf die 
Zunahme der Menschen mit anerkannter Schwerbehin-
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derung zurückzuführen. Deren Zahl hat sich zwischen 
1995 und 2005 von knapp 950.000 auf ca. 1,06 Mio. 
erhöht. Am 30.06.2008 lebten fast 1,1 Mio. schwerbe-
hinderte Menschen in Bayern. 

Die Zahl arbeitsloser schwerbehinderter Menschen in 
Bayern hat sich in den letzten zwei Jahren im Durch-
schnitt von 23.005 (2006) auf ca. 20.700 (2007), d. h. um 
8,8 Prozent verringert (Oktober 2008: 17.986). Erfreulich 
ist, dass die Beschäftigungsquote von schwerbehinder-
ten Menschen in den vergangenen Jahren in Bayern 
deutlich gestiegen ist, und zwar sowohl bei privaten als 
auch bei öffentlichen Arbeitgebern. Im Jahr 2006 waren 
3,9 Prozent der Beschäftigten schwerbehinderte Men-
schen. Bei privaten Arbeitgebern belief sich deren Be-
schäftigungsquote auf 3,4 Prozent, bei öffentlichen Ar-
beitgebern auf 5,7 Prozent. Auch im Jahr 2007 hat der 
Freistaat – wie im Vorjahr – mehr als 5 Prozent der Ar-
beitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzt, 
konkret rund 5,2 Prozent, womit die gesetzlich gefor-
derte Beschäftigungsquote erfüllt ist.

Immer mehr Menschen mit Behinderung werden auf-
grund qualifizierter Förderung und verbesserter medizi-
nischer Möglichkeiten das Seniorenalter erreichen. Vor 
diesem Hintergrund ist auch in Zukunft eine qualitativ 
und quantitativ ausreichende Versorgung älterer Men-
schen mit Behinderung in Bayern sicherzustellen. Der 
hierzu initiierte „Runde Tisch – Zukunft der Behinder-
tenhilfe in Bayern“ hat nach rund zweijährigen Verhand-
lungen im August 2007 Leitlinien für eine bedarfsge-
rechte Versorgung von älteren Menschen mit Behin-
derung beschlossen. Diese Leitlinien sollen die Grundla-
ge für eine individuell auf den einzelnen Menschen be-
zogene Hilfeplanung bilden. 

Zukunftsorientierte Politik für Menschen mit Behinde-
rung hat auch in der Wohnraumförderung eine hohe 
Priorität. Als Leitlinie gilt dabei, dass es behinderten 
Menschen ermöglicht werden sollte, so zu wohnen, wie 
auch Menschen ohne gesundheitliche Beeinträchtigung 
leben. Daher werden im Bayerischen Wohnungsbaupro-
gramm über die Förderung von Plätzen für Menschen 
mit Behinderung in Wohnheimen, Wohnpflegeheimen 
und Pflegeheimen hinaus im ambulanten Bereich über 
die allgemeine Miet- und Eigenwohnraumförderung 
Fördermittel gezielt zur Schaffung von bedarfsgerechten 
Miet- und Eigenwohnungen (betreutes Wohnen, inte-
griertes Wohnen, barrierefreie Wohnungen) eingesetzt. 
Ebenso wird die Anpassung von Wohnraum an die Be-
dürfnisse einer Behinderung gefördert. 

Eine möglichst selbstbestimmte Lebensführung ist in 
der Familie, in einer eigenen Wohnung oder in einer 
Wohngemeinschaft insbesondere dann möglich, wenn 
geeignete ambulante Dienste zur Verfügung stehen, die 
die erforderlichen Hilfeangebote zur Verfügung stellen. 
Dem tragen die regionalen und überregionalen Dienste 
der Offenen Behindertenarbeit Rechnung, die der Frei-
staat seit 1988 finanziell fördert. Aufgabe dieser Dienste 
ist die Sicherstellung der ambulanten Betreuung und 
hauswirtschaftlichen Versorgung von Menschen mit 
Behinderung oder chronischer Krankheit, Hilfe bei der 
Führung eines selbstständigen und selbstbestimmten 
Lebens und Unterstützung sowie Entlastung von Fa-
milien mit behinderten Angehörigen. Dabei ist es ge-
lungen, mit 200 Diensten der Offenen Behinderten-
arbeit ein nahezu bayernweit flächendeckendes Netz 
aufzubauen.

11  INTEGRATION VON MENSCHEN MIT 
 MIGRATIONSHINTERGRUND

Erfolgreiche Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft 
von herausragender Bedeutung. Integration ist eine 
ständige Herausforderung der Betroffenen. Sie ist ein 
wechselseitiger Prozess, den alle Beteiligten aktiv ge-
stalten müssen. 

Im Jahr 2005 lebten in Bayern 2,3 Mio. Personen mit 
Migrationshintergrund. Dies entsprach einem Anteil an 
der Gesamtbevölkerung Bayerns von 18,7 Prozent. Von 
diesen haben 1,6 Mio. eigene Migrationserfahrung, 
wohingegen mit ca. 715.000 Personen gut 30 Prozent 
aufgrund ihrer Geburt in Deutschland keine eigene 
Migrationserfahrung haben und damit zur so genann-
ten zweiten Generation gehören.

Die monatlichen Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen 
der Personen mit Migrationshintergrund betragen in 
Bayern durchschnittlich 1.275 Euro und liegen damit 
20,2 Prozent niedriger als die der Mehrheitsbevölke-
rung (früheres Bundesgebiet: -23,2 %). Entsprechend 
der niedrigeren Einkommen sind die Armutsrisikoquo-
ten der Personen mit Migrationshintergrund in Bayern 
mit 25,4 Prozent rund zweieinhalb mal so hoch wie die 
der Personen ohne Migrationshintergrund (früheres 
Bundesgebiet: 30,3 %). 

Die Erwerbstätigenquote der Personen mit Migrations-
hintergrund ist mit 72 Prozent deutlich niedriger als bei 
Personen ohne Migrationshintergrund (85 %). Im Ge-
gensatz dazu ist die Arbeitslosenquote mit 13,1 Prozent 
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bei den 25- bis unter 55-jährigen Personen mit Migrati-
onshintergrund gegenüber 5,1 Prozent bei Personen 
ohne Migrationshintergrund mehr als zweieinhalb Mal 
so hoch. 

Eine generelle Ursache für die unterdurchschnittliche 
Erwerbstätigenquote und die deutlich höhere Arbeitslo-
senquote ist die oftmals unzureichende sprachliche und/
oder berufliche Qualifikation, die allenfalls Beschäfti-
gungen in un- oder angelernten Tätigkeiten zulässt.

Die Beherrschung der deutschen Sprache, die Eingliede-
rung in die Arbeitswelt und Hilfestellungen bei der so-
zialen Integration sind deshalb die für die Integration 
von Personen mit Migrationshintergrund bedeutendsten 
Handlungsfelder. Die Bayerische Staatsregierung legt 
dementsprechend den Schwerpunkt ihrer Integrations-
politik auf die Sprachförderung in Kindertageseinrich-
tungen und Schulen, auf die Verbesserung der beruf-
lichen Bildung sowie auf die Verbesserung der gesell-
schaftlichen Teilhabe. Das Gelingen von Integration 
hängt entscheidend davon ab, dass Menschen mit Mi-
grationshintergrund die Integrationsangebote anneh-
men und sich selbst in die Gesellschaft einbringen. 
Dabei sind „Fördern und Fordern“ die maßgeblichen 
Ansatzpunkte bayerischer Integrationspolitik. 

Die Staatsregierung hat am 10.06.2008 die „Aktion In-
tegration“ beschlossen mit u. a. folgenden Elementen:

•	 	Verstärkung	der	frühkindlichen	Sprachförderung	mit	
einer Ausweitung der Vorkurse Deutsch von bisher 
160 auf künftig 240 Stunden;

•	 	Handlungsplan	„Integration	durch	Bildung“	für	die	
bayerischen Schulen mit dem Schulversuch „Komm-
MIT“ (ab dem Schuljahr 2008/2009), einer Fortbil-
dungsoffensive für die Lehrkräfte und flankierenden 
Maßnahmen wie dem stetigen Ausbau der Ganztags-
angebote und der Senkung der Klassenstärken (ab 
dem Schuljahr 2009/2010); 

•	 	Verbesserung	der	beruflichen	Bildungschancen	für	
Jugendliche ohne Ausbildungsplatz durch Ausbau 
des Berufsvorbereitungsjahres und insbesondere 
durch die Schaffung eines Berufsintegrationsjahres, 
die Einführung eines Berufseinstiegsjahres und 
Erweiterung des Programms „Fit for Work“ durch 
eine Integrationskomponente.

12  POLITISCHES INTERESSE UND BÜRGER-
SCHAFTLICHES ENGAGEMENT 

Politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind 
Voraussetzung für die Lebendigkeit einer Demokratie. 
Im Jahr 2005 interessierten sich 38 Prozent der 
bayerischen Bürgerinnen und Bürger stark oder sehr 
stark für Politik.

Freiwilliges und uneigennütziges Engagement für das 
Gemeinwohl ist für den Zusammenhalt unserer Gesell-
schaft von zentraler Bedeutung. In Bayern waren im 
Jahr 2004 3,8 Mio. Menschen in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens bürgerschaftlich engagiert.
 
Das freiwillige Engagement in Bayern bewegt sich auf 
einem insgesamt sehr hohen Niveau. Dabei ist beson-
ders bemerkenswert, dass die Bereitschaft zum Enga-
gement bei bislang noch nicht freiwillig oder ehren-
amtlich Tätigen im Zeitraum von 1999 bis 2004 von 23 
Prozent auf 30 Prozent gestiegen ist. 

Bayerische Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren zäh-
len mit 42 Prozent mit zu den engagiertesten Bevölke-
rungsgruppen, wobei Spitzenreiter die Altersgruppe der 
35- bis 44-Jährigen ist (44 %). Die größte Wachstumsgrup-
pe für Bürgerschaftliches Engagement stellt die Alters-
gruppe der 55- bis 64-Jährigen dar (42 %). Die Angehöri-
gen dieser Gruppe wollen gezielter als in der Vergangen-
heit ihre freie Zeit nach der Familien- oder Erwerbsphase 
sinnvoll und interessant verbringen. Hier sind insbeson-
dere die Frauen bürgerschaftlich aktiv geworden.

Ähnlich wie auf Bundesebene gestaltet sich der Ein-
fluss des Haushaltsnettoeinkommens auf das freiwilli-
ge Engagement. So ist z. B. ein Zusammenhang zwi-
schen höherem Einkommen und höherem Engagement 
erkennbar. Zusätzlich beeinflussen Merkmale wie z. B. 
Schulbildung, Größe des Bekanntenkreises und Kir-
chenbindung die Engagementwerte.

Um die neuen Formen des Bürgerschaftlichen Engage-
ments durch eine Selbstverwaltungsstruktur zu för-
dern, hat der Freistaat im Jahr 2003 das Landesnetz-
werk Bürgerschaftliches Engagement eingerichtet. Es 
hat die Aufgabe, Anlaufstellen des Bürgerschaftlichen 
Engagements und kommunalpolitisch Verantwortliche 
ressortübergreifend über Themen des Bürgerschaft-
lichen Engagements zu informieren, zu beraten, fort-
zubilden und zu vernetzen. 

Um die Motivation für Bürgerschaftliches Engagement 
insgesamt durch verminderte Haftungsrisiken zu för-
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dern, hat der Freistaat darüber hinaus zum 01.04.2007 
die Bayerische Ehrenamtsversicherung eingerichtet. 
Sie besteht aus einer Haftpflicht- und einer Unfallversi-
cherung. Der gebotene Versicherungsschutz ist nach-
rangig: Jede anderweitig bestehende Haftpflicht- oder 
Unfallversicherung (gesetzlich oder privat) geht im 
Schadensfalle der Landesversicherung vor. 

Um dem wachsenden Bedürfnis nach gezieltem Bürger-
schaftlichen Engagement zu entsprechen, ist zudem 
geplant, weitere Anreize zu einem flächendeckenden 
Ausbau der Freiwilligenagenturen zu setzen und hier-
durch zu einer weiteren Erschließung des Engage-
mentpotentials beizutragen. Des Weiteren unterstützt 
der Freistaat auch die Initiative der Sozialverbände, in 
Bayern einen „Ehrenamtsnachweis. Engagiert im so-
zialen Bereich“ einzuführen. Schließlich soll die Einfüh-
rung von Ehrenamtscards, die besonders engagierten 
Ehrenamtlichen verliehen werden und zu Vergünsti-
gungen berechtigen sollen (z. B. im kommunalen 
Bereich), unterstützt werden.

13 KRIMINALITÄT 

Ein Höchstmaß an Innerer Sicherheit ist notwendige 
Voraussetzung für Freiheit, Gerechtigkeit sowie für 
wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand. 

Der Freistaat Bayern ist seit Jahren „Marktführer“ der 
Inneren Sicherheit. Ein Kernpunkt des bayerischen Er-
folgsmodells „Innere Sicherheit“ ist, dass unter der 
Prämisse größtmöglicher Bürgernähe gegen Kriminali-
tät aller Art konsequent vorgegangen wird. Dabei 
gelten vor allem die Grundsätze „Deeskalation durch 
Stärke“ sowie „Opferschutz vor Täterschutz“. Durch 
wirkungsvolle Kriminalprävention soll erreicht werden, 
dass Straftaten erst gar nicht begangen werden. Dabei 
setzt Bayern auf umfassende gesamtgesellschaftliche 
Sicherheitspartnerschaften. 

Das konsequente Vorgehen gegen Kriminalität aller Art 
hat auch im Jahr 2007 dafür gesorgt, dass die Zahl der 
in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfassten 
Straftaten erneut zurückgegangen ist. Mit 666.807 
Straftaten wurden im Vergleich zum Vorjahr 1,0 Pro-
zent weniger Fälle zur PKS gemeldet, im 10-Jahresver-
gleich beträgt der Rückgang 3,1 Prozent. Gleichzeitig 
nahm auch die Kriminalitätsbelastung ab: Mit 5.338 
Straftaten je 100.000 Einwohner lag diese im Jahr 2007 
1,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Im 10-Jahresver-
gleich beträgt der Rückgang 6,4 Prozent. Wie bei der 
PKS konnte auch in der Strafverfolgungsstatistik zwi-

schen 2006 und 2007 ein Rückgang um 1,0 Prozent 
verzeichnet werden. 2007 wurden von bayerischen 
Gerichten 139.421 Personen rechtskräftig verurteilt. Im 
10-Jahresvergleich ist ein Rückgang von 12,6 Prozent 
festzustellen. Damit hat Bayern nicht nur – wie in den 
vergangenen Jahren – die niedrigste Kriminalitätsbelas-
tung aller Länder, sondern auch den besten Wert seit 
16 Jahren erzielt. Die Qualität und der Erfolg der poli-
zeilichen Arbeit in Bayern zeigen sich auch bei der Auf-
klärungsquote. 2007 gelang es, knapp zwei Drittel aller 
registrierten Straftaten aufzuklären (64,3 %). 

14  GLEICHSTELLUNG VON FRAUEN UND 
MÄNNERN

Die Situation von Mädchen und Frauen in Bayern hat 
sich in den letzten Jahren in allen Lebensbereichen ver-
bessert. Das gilt für den schulischen Bereich ebenso 
wie für die Ausbildung, den Arbeitsmarkt usw. Trotz 
aller positiven Entwicklungen und Fortschritte ist eine 
wirkliche Chancengleichheit im Alltag aber noch längst 
nicht erreicht.

Die Gleichstellung von Frauen und Männern in Bayern 
ist geprägt vom einsetzenden Bewusstseinswandel in 
Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. 
Diesen gilt es weiter voranzutreiben. Die wichtigs-
ten Handlungsfelder sind dabei Erwerbsarbeit, Ein-
kommen, Gesundheit, Pflege, Migration und Integra-
tion sowie Bürgerschaftliches Engagement. Dabei 
stellen die Erwerbstätigkeit von Frauen, die Vereinbar-
keit von Familie und Erwerbsarbeit für Frauen und 
Männer sowie die Einkommensdifferenz zwischen 
Frauen und Männern besonders wichtige Merkmale für 
eine chancengerechte gesellschaftliche Teilhabe dar.

Die Einkommensdifferenz zwischen Frauen und Männern 
verringert sich kontinuierlich. Während 1995 das durch-
schnittliche Nettoeinkommen von Frauen in Bayern 
noch 32 Prozent unter dem der Männer lag, erhalten 
Frauen in Deutschland inzwischen 78 Prozent des Brutto-
stundenlohns von Männern. In Bayern liegt der Anteil 
der Frauen mit einem Bruttomonatseinkommen unter-
halb der Niedriglohnschwelle deutlich über dem der 
Männer (Beamtinnen: 18,6 %, Beamte: 6,4 %; weibliche 
Angestellte: 25,6 %, männliche Angestellte: 9,3 %; 
Arbeiterinnen: 41,4 %, Arbeiter: 9,9 %).

In Bayern war 2006 die Frauenerwerbsquote mit 71,2 
Prozent bundesweit am höchsten. Die Erwerbsbeteili-
gung von Frauen war jedoch umso niedriger, je jünger 
ihre Kinder sind und je mehr Kinder sie haben (Vollzeit-
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quote: Frauen 34,2 %, Männer 73,1 %; Teilzeitquote: 
Mütter mit einem Kind 58,3 %, mit zwei Kindern 75,8 
%). Die Hauptzuständigkeit für die Kinderbetreuung 
liegt nach wie vor bei den Müttern. Drei Viertel der 
abhängig beschäftigten Väter in Deutschland wün-
schen sich jedoch eine Verkürzung der tatsächlichen 
Arbeitszeit.

Auch die Arbeitslosenquote von Frauen ist im Vergleich 
zur Arbeitslosenquote der Männer höher, im Vergleich 
zu Frauen-Arbeitslosenquoten in anderen Bundeslän-
dern jedoch nach Baden-Württemberg am zweitnied-
rigsten (2007: Bayern: Frauen 6,6 %, Männer 5,6 %; 
Deutschland: Frauen 10,4 %, Männer 9,8 %). 

Schließlich sind Frauen in Führungspositionen (Frauen-
anteil in erster Führungsebene: Bayern: 24 %; Deutsch-
land: 25 %) und in Wissenschaft und Forschung an 
bayerischen Hochschulen unterrepräsentiert, wobei der 
Frauenanteil im Zeitvergleich angestiegen ist (Habilitati-
onen 2007: 25,2 %; 1995: 9,8 %; Professorinnen 2007: 
12,0 %; 1995: 5,6 %; hauptberufliches wissenschaftliches 
Personal 2007: 31,6 %; 1995: 21,1 %).

Bedingt durch geringere Arbeitseinkommen als Män-
ner und andere Erwerbsbiografien unterliegen Frauen 
im Alter einem höheren Armutsrisiko (durchschnitt-
liche Zahlbeträge der gesetzlichen Rentenversicherung 
für Renten aus eigener Versicherung in Bayern: Frauen 
498 €, Männer 955 €; Armutsrisikoquote in Deutsch-
land 2006: Frauen 14,5 %, Männer 11,4 %).
 
Um Chancengerechtigkeit im Erwerbsleben zu errei-
chen, muss der Anteil von Frauen in Führungspositi-
onen, in technischen und naturwissenschaftlichen Be-
rufen sowie bei den Existenzgründungen erhöht wer-
den. Nötig ist weiterhin eine Steigerung des Männer-
anteils in den sozialen Berufen. Die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit und die eigenständige 
Existenzsicherung von Frauen müssen verbessert und 
die Einkommensdifferenz zwischen Frauen und Män-
nern verringert werden. Die Bayerische Staatsregie-
rung setzt bei der Verwirklichung dieser Ziele nicht auf 
Quoten und Zwang, sondern auf die Sensibilisierung 
aller Beteiligten. Von den hierzu durchgeführten Maß-
nahmen seien beispielhaft die Folgenden genannt:

•	 	Die	von	der	Staatsregierung	2008	durchgeführte	
Kampagne „Schluss mit dem Unsinn“ zum Thema 
Einkommensdifferenz erreichte bislang 4,8 Mio. 
Zuschauer im Kino, per Fernsehen und über das Inter-

  net. Die Resonanz und insbesondere die Diskussionen 
auf rund 85 Internet-Plattformen zeigen das große 

Interesse an diesem Thema. 
•	 	Um	die	Erfolge	einer	chancengerechten	Arbeits-

welt aufzuzeigen und gelungene Beispiele aus den 
Unternehmen stärker bekannt zu machen, lobt die 
Staatsregierung den Bayerischen Frauenförderpreis 
aus. Bereits zum achten Mal wurden im Jahr 2008 
Unternehmen ausgezeichnet, die Erfolgsmodelle für 
eine frauen- und familienfreundliche Arbeitswelt 
entwickelt und verwirklicht haben. 

•	 	Bei	der	Einführung	von	familienfreundlichen	Maßnah-
men spielen die Führungskräfte in den Unternehmen 
eine entscheidende Rolle. Die Bayerische Staatsregie-
rung fördert zusammen mit der Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft das Projekt „Effizient familien-
bewusst führen! – Führungsinstrumente zukunftsfähig 
gestalten“. In diesem Projekt werden zusammen mit 
Führungskräften aus bayerischen Unternehmen Tools 
und Instrumente entwickelt, die dazu beitragen, im 
Spannungsfeld zwischen Beschäftigten- und Unter-
nehmensinteressen eine effiziente und familienbe-
wusste Führungsarbeit zu leisten. Ab Mai 2009 startet 
das Herzstück des Projekts: ein interaktives Internet-
Portal für Führungskräfte, in dem u. a. ganz konkrete 
Situationen aus Unternehmen beschrieben und an-

 schließend praxiserprobte Lösungen vorgeschlagen  
 werden.
•	 	Die	Förderung	des	unternehmerischen	Potentials	

von Frauen ist das Ziel des Projekts „GUIDE – Bera-
tung und Unterstützungsangebote für Existenzgrün-
derinnen“. Erwerbssuchende und gründungsinteres-
sierte Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Frauen der 
Generation 50plus erhalten umfassend Motivation, 
Information, Qualifizierung und Begleitung. 

•	 	Die	Bayerische	Staatsregierung	unterstützt	gut	aus-
 gebildete Frauen, die an einem Aufstieg in Führungs- 
 positionen interessiert sind durch Mentoring-Projekte,  
 u. a. „ZAK Zentrum für angewandte Kompetenz von  
 Frauen für Frauen“.
•	 	Um	Mädchen,	Eltern,	Lehrkräfte	und	Unternehmen	

dafür zu gewinnen, die naturwissenschaftlichen und 
technischen Fähigkeiten der Mädchen stärker zu ent-

  wickeln, werden gezielt Maßnahmen unterstützt 
  (z. B. Girls’Day, Schnupperpraktika, Ferien-Technik-

Camps der Hochschulen, Mädchen-Computer-Clubs 
an Schulen, Mentoring-Programme der Hochschu-
len, Berufsbildungskongresse und Fachtagungen für 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren).

ZuSAMMENfASSuNg
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gRuNDSäTZE uND ZIELE DER BAyERISCHEN 
SOZIALpOLITIK

DIE MASSSTÄBE DER SOLIDARISCHEN 
LEISTUNGSGESELLSCHAFT: CHANCEN-
GERECHTIGKEIT UND LEISTUNGSANREIZE

Die Bayerische Staatsregierung kommt in ihrer Ein-
schätzung der gruppenspezifischen Lebenslagen, ins-
besondere der Einkommens-, Vermögens- und Armuts-
entwicklung, zu weitgehend gleichen oder ähnlichen 
Ergebnissen wie die mit der Erstellung der Analysen 
beauftragten wissenschaftlichen Institute: Der Lebens-
standard, die materielle Sicherheit und die Teilhabe-
chancen sind in Bayern im Vergleich zu Westdeutschland 
und Deutschland überdurchschnittlich. 

Gleichwohl gibt es Gruppierungen, insbesondere unter 
den Leistungsschwächeren, Familien, Jugendlichen und 
Älteren sowie Personen mit Migrationshintergrund, de-
nen weiter besondere Aufmerksamkeit gilt. Bei allen 
Fortschritten im Hinblick auf das insgesamt erreichte 
Wohlstandsniveau, den sozialen Frieden und die soziale 
Mobilität bleiben große Herausforderungen. Denn bei 
allen gesamtwirtschaftlichen und sozialen Erfolgen hat 
das Ideal der Chancengerechtigkeit und Freiheit – auch 
für Leistungsschwächere – für die Bayerische Staatsregie-
rung höchsten Stellenwert.

Gerechtigkeit und Freiheit sind keine grundsätzlichen 
Gegensätze, es gibt einen hinreichenden Gestaltungs-
freiraum zwischen einer z. B. ungebührlichen Gleichma-
cherei einerseits und einer kaltherzigen Ellenbogenge-
sellschaft andererseits. 

Freiheit ist der primäre Ausgangspunkt, denn Zwang, 
der nicht notwendig ist, schließt die Entwicklung und 
Befriedigung von Interessen grundlos und damit will-
kürlich aus. Dies widerspräche unserer freiheitlichen 
Verfassung, derzufolge jede rechtlich nicht notwendige 
Beschränkung der Freiheit Unrecht ist. Dies ist z. B. auch 
Basis des Subsidiaritätsprinzips, des Vorrangs der Eigen-
verantwortung und Selbsttätigkeit, demzufolge eine Hil-
fe oder Maßnahme durch eine übergeordnete Instanz 
erst dann erfolgen soll, wenn die kleinere Einheit sich 
nicht selbst helfen kann. 

Freiheit ist ethisch stets durch das Prinzip der Gerechtig-
keit eingeschränkt, denn Freiheit ist kein Freibrief für die 
Missachtung der Interessen anderer. Richtig verstandene 
Freiheit ist also auch immer an die Achtung der In-

teressen und der Würde anderer Menschen gebunden 
und somit Teil des Ideals der Chancengerechtigkeit.

Das Ideal der Chancengerechtigkeit – mit welchen Be-
grifflichkeiten auch immer variiert (z. B. Teilhabe-, Ge-
nerationen-, Bildungs-, Zugangs-, Leistungs-, Bedarfs-, 
Geschlechter-, Befähigungsgerechtigkeit usw.) – ist die 
Basis jedes Interessenausgleichs. Chancengerechtigkeit 
bedeutet: Jeder sollte – soweit als möglich, denn dies 
kann nur ein Ideal sein – die gleiche reale Möglichkeit 
erhalten, seine Interessen zu entwickeln und zu realisie-
ren. Das bedeutet nicht Uniformität, nicht Vorgabe von 
Lebensmodellen, nicht Ergebnisgleichheit bei z. B. un-
terschiedlich arbeitswilligen Menschen. Aber es schließt 
z. B. für Leistungsschwächere und Familien Kompensa-
tionen wirtschaftlicher Schwäche bzw. erhöhter Lebens-
haltungskosten mit ein. Denn bei den materiellen Be-
dürfnissen sind sich die Menschen oft viel ähnlicher als 
in ihrer Leistungsfähigkeit oder den in ihrem Lebensbe-
reich bestehenden Einkommensmöglichkeiten. Das Stre-
ben nach Chancengerechtigkeit (die immer auch eine 
gewisse Chancengleichheit sein muss) kann aber nicht 
so weit gehen, die Leistungsanreize, die für den Wohl-
stand aller notwendig sind, auszuhebeln.

Es ist deshalb staatliche Aufgabe, auch mit den Mitteln 
der Sozial- und Bildungspolitik die Entwicklungspotenti-
ale möglichst aller Menschen so gut wie möglich zu er-
schließen und unterschiedliche Teilhabechancen und 
Belastungen möglichst auszugleichen, um Initiative, 
Eigentätigkeit und Selbstentfaltung als Teile geglückter 
Selbstverwirklichung zu fördern. Auch für unterdurch-
schnittlich Leistungsfähige muss dabei eine Orientie-
rung am durchschnittlichen gesellschaftlichen Wohl-
stand gelten, denn dies ist faktisch und ethisch eine der 
wichtigsten Orientierungsgrößen in Gesellschaften.

Vor diesem Hintergrund ist die Bayerische Staatsregie-
rung ausdrücklich 

•	 	der	Meinung,	dass	Armut	in	einer	Gesellschaft	
grundsätzlich vermeidbar ist. Vom Ideal möglichst 
hoher Chancengleichheit darf daher nicht abgerückt 
werden. Vergleiche mit z. B. anderen EU-Staaten 
zeigen, dass das Ziel einer noch geringeren Armutsri-
sikoquote bei hohem durchschnittlichen Lebensstan-
dard grundsätzlich erreichbar ist, auch wenn es 
europaweit im Jahr 20061 nur wenige Länder mit 
einer niedrigeren Armutsrisikoquote als Bayern gab. 
So war damals die Armutsrisikoquote nur in den 
Niederlanden, der Schweiz und in Norwegen sowie 
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1 Aktuellste europaweit vergleichbare Daten.

070_SOZ_EV_Vorwort_RZ.indd   52 13.02.2009   12:36:55 Uhr



53

innerhalb Deutschlands in Baden-Württemberg rund 
ein bis zwei Prozentpunkte niedriger als in Bayern, 
soweit die Armutsrisikoschwelle von Westdeutsch-
land zugrunde gelegt wird.

•	 	nicht	der	Auffassung,	dass	Menschen,	die	von	
Armutsrisiko oder geringem, prekären Wohlstand2 
betroffen sind, dies grundsätzlich selbst verschuldet 
haben oder sich aus jeweils eigener Kraft durchaus 
befreien könnten. Die Tatsache, dass Menschen trotz 
bestem Willen z. B. durch Schicksalsschläge, Leis-

  tungsschwäche, Krankheit oder Arbeitslosigkeit oft 
nicht nur kurzfristig in ihrem Wohlstand und ihrer 
materiellen Gestaltungsfreiheit stark eingeschränkt 
sind, wird von der Bayerischen Staatregierung mit 
keinerlei allgemeinen „selbst-schuld-Bewertungen“ 
bagatellisiert.

•	 	in	Sorge,	dass	die	soziale	Durchlässigkeit,	die	soziale	
Mobilität, die Aufstiegs- und Teilhabechancen insbe-

  sondere für Leistungsschwächere und andere benach-
  teiligte Gruppen noch kein zufriedenstellendes Aus-
  maß erreicht haben. Denn die Bayerische Staats-

regierung sieht langfristig in besseren Zugangschan-
cen, in Hilfen zur Selbsthilfe (strukturelle Chancen-

  gleichheit) mehr nachhaltige Veränderungsmöglich-
keiten als nur durch eine auf die Korrektur von 
Markteinkommen konzentrierte Sozialpolitik, wenn 
auch das eine das andere nicht ersetzen kann.

•	 	der	Meinung,	dass	die	Wahl	eines	Lebensmodells,	das	
eigene Kindererziehung bzw. Pflege von Angehörigen 
beinhaltet, nicht ein Weg in Armut oder prekären Le-

  bensstandard sein darf. Die Leistungen der Familien 
sind nicht nur für sie selbst, sondern auch für das 
Wohlergehen der Gesellschaft essentiell. Familien 
erbringen eine Leistung, die in Geld nicht bewertet 
werden kann.3

•	 	der	Auffassung,	dass	mehr	Chancen	und	Chancenge-
rechtigkeit nur dann möglich sind, wenn die Wirt-

  schaftsentwicklung auf der Basis marktwirtschaft-
licher Leistungsanreize und Rahmenbedingungen 
gestaltet und zugleich mit der Achtung vor Leistungs-
schwächeren, Eltern und Kindern, Älteren und an-

  deren Menschen mit eingeschränkter Marktdurchset-
zungsfähigkeit fortlaufend verbunden wird. 

•	 	der	Ansicht,	dass	es	die	Aufgabe	bayerischer	Politik	ist,	
die „Fliehkräfte“ der Gesellschaft in Grenzen zu hal-

 ten. Das Auseinanderdriften von Arm und Reich, von   
  Familien mit Kindern und Kinderlosen, von Menschen 

ohne und mit Migrationshintergrund, von Jüngeren und 
Älteren, von Leistungsschwachen und Eliten usw. ist 
eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Solche „Fliehkräfte“ 
in der Gesellschaft zerstören auf Dauer auch demokra-
tische Strukturen. Eine Sozialpolitik, die Chancen er-

 öffnet und versucht, alle Menschen mitzunehmen, sorgt  
  dafür, dass die Menschen aus eigenem Antrieb eine le-
 benswerte Gesellschaft anstreben. Deshalb muss Sozial-
  politik vorrangig Basissicherheiten gewähren, um allen 

Menschen zuverlässige Teilhabechancen zu eröffnen.

2 Nettoäquivalenzeinkommen in Höhe von 60 bis 75 Prozent des Medianeinkommens.

3  Vgl. die Berechnungen von Wingen, Max (2003): Familien und Familienpolitik zwischen Kontinuität und Wandel – 50 Jahre Bundesfamilienministerium, 
Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin, S. 14.
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PRINZIPIEN SOZIALER ORDNUNG: SUBSIDIA-
RITÄT UND SOLIDARITÄT ALS BASIS EINER 
SOLIDARISCHEN LEISTUNGSGESELLSCHAFT

Vor dem Hintergrund dieser Grundsätze sind die ord-
nungspolitischen Prinzipien der Subsidiarität und So-
lidarität als Leitlinien der Sozialpolitik der Bayerischen 
Staatsregierung besonders hervorzuheben.

Subsidiarität bedeutet: Grundsätzlich hat die Eigeninitia-
tive Vorrang vor jeglicher Fremdhilfe. Der Versuch der 
Selbsthilfe steht zunächst vor einem Fordern von an-
deren. Der „kleineren“ Einheit muss der Freiraum zu 
eigenem Handeln erhalten bleiben oder geschaffen 
werden, bevor eine größere Einheit eingreift. Subsidiari-
tät betont damit – wie die Solidarität – die Personalität 
des Menschen, d. h. seine Würde, Individualität, Un-
verwechselbarkeit, Handlungsfähigkeit, Kompetenzen 
und Einmaligkeit. 

Das Subsidiaritätsprinzip verdeutlicht die für eine nach-
haltige Sozialpolitik notwendige Orientierung an der 
Selbstverantwortung. Eigeninitiative und Eigenverant-
wortung sind in unserer Gesellschaft unverzichtbare 
Motoren der Selbstentfaltung und des Wohlstands. 
Zugleich wendet sich das Subsidiaritätsprinzip gegen 
eine Neidgesellschaft des Forderns ohne Gegenleis-
tungsbereitschaft: Derjenige, der die Hilfe anderer 
erfährt, muss zu Eigen- und Gegenleistung im Rahmen 
des ihm Möglichen bereit sein. Nachhaltige Solidarität 
braucht die grundsätzliche Leistungsbereitschaft der 
Begünstigten, auch damit Hilfe nicht zur Abhängigkeit 
und damit wiederum zur Ursache von Hilfe führt. 

Subsidiarität setzt zwingend eine chancengerechte, ide-
alerweise chancengleiche Befähigung zur Selbsthilfe 
voraus. Wo diese Bedingung nicht erfüllt ist, ist Solidari-
tät gefordert. Subsidiarität und Solidarität sind deshalb 
immer im Zusammenhang zu sehen. Denn ohne mög-
lichst chancengleiche Rahmenbedingungen und Hilfen 
für Leistungsschwächere wäre das Subsidiaritätsprinzip 
von der Achtung der Menschen auf die Missachtung 
Leistungsschwächerer verkürzt, also nur die Freiheit der 
Leistungsstarken. Das Subsidiaritätsprinzip basiert auf 
der solidarischen Ermöglichung von Selbstverantwor-
tung, es ist kein Prinzip z. B. zur rigorosen Privatisierung 
von Risiken.

Selbst bei chancengleichen Rahmenbedingungen wird 
es immer Leistungsschwächere und von Schicksals-
schlägen und besonderen (materiellen wie immateriel-
len) Belastungen betroffene Menschen geben, bei de-
nen Benachteiligungen nicht vermieden oder aufgefan-
gen werden können. Für diesen Personenkreis sind 
fortlaufende solidarische Hilfen unverzichtbar, eine 
„Startchancengerechtigkeit“ kann einen fortlaufenden 
Ausgleich der Chancen nicht ersetzen. 

Subsidiarität und Solidarität beschränken Ziele und 
Maßnahmen keineswegs von vornherein auf Minimalsi-
cherheiten, denn dies wäre eine Reduzierung des Ideals 
der Chancengleichheit auf ein Minimum und damit nur 
mehr minimale Chancengerechtigkeit. Wir verengen 
den Zweck des Sozialstaats nicht auf eine reine „Da-
seinsfürsorge“ (Sicherung eines Existenzminimums), 
sondern weisen ihm auch die Aufgaben der „Freiheits-
fürsorge“4  und „Demokratiefürsorge“5  zu.

Gleichwohl muss sich Sozialpolitik oftmals auf gewisse 
Basissicherheiten beschränken, um nicht Leistungsanreize 
und Eigenverantwortung zu ersticken, wobei dieser Ab -
wägungsprozess je nach Situation immer wieder vorzu-
nehmen ist. Bei aller Idealität muss die Sozialpolitik darauf 
bedacht sein, die Balance zwischen Leistungsanreizen, 
Leistungsbereitschaft und Chancenausgleich zu erhalten 
– für ein möglichst dynamisches Wirtschaftssystem zum 
Wohle aller, auch der Leistungsschwachen. 

Die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft wird auch da-
von abhängen, ob die Integration von Wettbewerb und 
sozialem Ausgleich entsprechend den hier genannten 
Prinzipien immer wieder neu und für die meisten Men-
schen glaubhaft geschaffen werden kann. Risikoschutz, 
Bildungszugang und Beteiligung schaffen eine soziale 
Kultur für mehr Leistung und mehr Chancengleichheit, 
sie fördern ein besseres Funktionieren von Markt und 
Wettbewerb und sie unterstützen den Wettbewerb in 
seiner Funktion als Motivationsanreiz und Instrument 
der Handlungskoordination.

Sozialpolitik auf Basis von Subsidiarität und Solidarität 
ist eine langfristig angelegte Investitionspolitik in den 
sozialen Frieden, in unerschlossene Entwicklungspoten-
tiale, in eine nachhaltige gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Stabilität, die u. a. zu (mehr) akzeptierten Ge-
sellschaftsstrukturen beiträgt, Integration und Loyalität 
verbessert, „Reibungskosten“ senkt, Bildungsinvestiti-

gRuNDSäTZE

4   „Freiheitsfürsorge“ in diesem Sinne heißt insbesondere durch bestimmte Grundgüter ein hinreichendes Maß an Autonomie, gesellschaftlicher Teilhabe 
und Integration zu ermöglichen, z. B. auch Wahlfreiheit zwischen Erwerbs- und Familientätigkeit.

5   „Demokratiefürsorge“ in diesem Sinne heißt insbesondere Verbesserung der Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliche Solidarität, z. B. beim Ehrenamt.
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onen sichert und Sicherheit schafft. So ist es einseitig, z. B. 
über Sozialleistungsquoten zu diskutieren, ohne ne-
ben diesem Input den langfristigen Output der Sozialpo-
litik, ihren Gewinn in Form von Zufriedenheit, Teilhabe, 
Freiheit, Stabilität und Loyalität usw. in den Blick zu 
nehmen. Wir sehen deshalb die Zukunft der Sozialpolitik 
auch nicht in einer reinen Existenzminimumsicherung in 
einem minimalistischen „Nachtwächterstaat“, das „All-
heilmittel“ eines voll funktionsfähigen Marktes ist in 
diesem Zusammenhang bisweilen eine zu vereinfa-
chende Typisierung. 

Die Bayerische Staatsregierung stellt sich gegen ein 
„Durchregieren“ gegen Menschen, die auf Transfers 
angewiesen sind. Wir setzen nicht die Leistungs-
starken in Opposition zu den Leistungsschwachen, wir 
kündigen nicht den weniger Leistungsfähigen das 
Gemeinschaftsgefühl, für uns sind weniger Leistungs-
fähige niemals „überflüssig“ und wir müssen mög-
lichst vermeiden, dass sie am Rande stehen. Wir 
wollen keine Demütigung der Leistungsschwachen, 
auch nicht jener Menschen, die sich statt einer Erwerbs-
karriere z. B. der Kindererziehung und der Pflege An-
gehöriger widmen. Sozialpolitik ist ein Weg, Brücken zu 
bauen und Integration zu schaffen, damit erkennbare 
Unterschiede, Spannungen und Konflikte nicht weiter 
wachsen, gesellschaftlich wichtige Aufgaben nicht ver-
loren gehen und politisch extreme Interessengruppen 
nicht an Gewicht gewinnen. 

Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip beinhalten 
einen steten Gestaltungsauftrag. Sie stehen im 
Gegensatz zu jeglichem „Gewähren und Treiben 
lassen“, jeglichem gleichgültigen „Abschieben“ von 
Problemen auf den Einzelnen („Problemindividuali-
sierung“), jeglicher ethischen Beliebigkeit und je-
glichem Laisser-faire. Zugleich widerspricht ein alles 
regulierender Sozialstaat unserem Leitbild des sub-
sidiären Sozialstaats: Er überfordert durch Staatsver-
schuldung und Abgabenbelastung viele Bürgerinnen 
und Bürger, schränkt Freiheiten durch Überreglemen-
tierungen teils ungebührlich ein und geht zu stark zu 
Lasten kommender Generationen. Allerdings müssen 
wir akzeptieren, dass die Komplexität und der Ent-
scheidungsdruck des modernen Lebens nicht wenige 
Menschen überfordert oder nicht ihren Präferenzen 
entspricht und eine z. B. überschaubare staatliche 
Grundversorgung vielen Menschen hilft, sich zu 
orientieren und auf die ihnen wichtigen Lebensbe-
reiche zu konzentrieren.

Wir sehen, dass ein menschenwürdiges Leben auf ei-
nem sozialen Ausgleich ohne Lähmung der eigenen 

Kräfte beruht, um Freiheit und Chancengerechtigkeit 
bei unterschiedlichen Startbedingungen und unver-
schuldeten Belastungen zu ermöglichen. Ein z. B. 
einklagbares Recht auf Arbeit würde aber den Staat 
überfordern. Es kann auch nicht um eine Reprivatisie-
rung elementarer Lebensrisiken gehen. Dies würde 
dem Auftrag eines Sozialstaats und dem christlichen 
Menschenbild widersprechen und gesellschaftliche 
Spaltungstendenzen vertiefen. Es geht aber – auch im 
Hinblick auf die Generationengerechtigkeit – um ein 
Korrektiv überzogener Erwartungen, damit der Staat 
nicht insgesamt in Gefahr gerät.

Wir stehen – etwa unter dem Schlagwort der Subsidi-
arität – nicht für eine Herauslösung der Marktwirt-
schaft aus ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung, den 
Wohlstand möglichst aller zu fördern und der demo-
kratischen Entwicklung, dem inneren Frieden und 
dem Ideal der Chancengerechtigkeit zu dienen. Wir sehen 
vielmehr, dass sich Marktwirtschaft, Subsidiarität und 
Solidarität, Personalität, Familie und Partnerschaft 
gegenseitig (er)fordern und positiv fördern können.

Wir sehen in einer praktizierten Subsidiarität und So-
lidarität eine lebendige Sozialkultur gegen Gleichgül-
tigkeit, gegen Kränkungen und Demütigungen von 
Benachteiligten, gegen Vereinsamung und soziale 
Kälte, aber auch gegen Faulheit zu Lasten anderer. 
Dafür muss der Sozialstaat immer wieder die Förde-
rung der Familien und der Eigen- wie Mitverantwor-
tung zum Ziel haben, um z. B. durch ein möglichst 
geglücktes Familienleben, lebendiges Bürgerengage-
ment, Einsatzbereitschaft und Nähe zum Nächsten 
bestmögliche Ausgangspunkte zu schaffen und ge-
sellschaftliche Brücken zu schlagen.

HANDLUNGSAUFTRÄGE AN DIE BAYERISCHE 
SOZIALPOLITIK

Die oben genannten Prinzipien sind für die Bayerische 
Staatsregierung keine leeren Floskeln. Dementspre-
chend sind beispielsweise

•	 	die	Teilhabe	möglichst	vieler	Menschen	an	der	posi-
 tiven wirtschaftlichen Entwicklung,

•	 	die	Bekämpfung	der	Armut	bei	Leistungsschwachen,	bei	
Familien, bei Älteren und Menschen mit Behinderung,

•	 	eine	noch	breitere	Teilhabe	und	Zugang	zu	Bildung,

•	 die	weitere	Verbesserung	der	Arbeitsmarktchancen,
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•	 weitere	Verbesserungen	für	Familien	und

•	 	die	Integration	von	Menschen	mit	Migrationshintergrund

Bewährungsproben für die Zukunft. Persönliche Ver-
antwortung für Kinder zu übernehmen darf nicht mit 
Armutsrisiken einhergehen. Es ist eine der größten 
Herausforderungen, Existenzsicherung aus eigener 
Kraft ohne permanente Abhängigkeit von Staatstrans-
fers, staatlicher Kontrolle und Bürokratie zu ermögli-
chen. Es darf nicht sein, dass Menschen, die am Ar-
beitsmarkt weniger leistungsfähig sind, den Anschluss 
an durchschnittliche gesellschaftliche Standards ver-
lieren. Es bedarf neuer Weichenstellungen, wenn Bil-
dungschancen gruppenspezifisch ungleich sind und 
sich verfestigen. Es braucht weitere Anstrengungen, 
wenn Menschen mit Migrationshintergrund Integrations-
probleme haben. 

Wir wollen und müssen mit unserer Politik immer 
wieder ermutigen statt auszugrenzen, aktivieren statt 
wegzusehen und aufzugeben. Die Basis ist für uns die 
subsidiär organisierte solidarische Leistungsgesell-
schaft, in der Verantwortung und Freiheit zusammen-
gehören. Wir stehen zu der Aussage, dass Eigentum 
verpflichtet. Wir weichen der Auseinandersetzung 
nicht aus, auf der einen Seite in der reichsten Gesell-
schaft, die es je gab, zu leben, auf der anderen Seite 
ein zunehmendes Auseinanderdriften bei den Lebens-
standards und der Freiheit verschiedener Gruppen 
beobachten zu müssen. Armut, ungleiche Chancen 
und mangelnde soziale Integration sind nicht nur Privat-
sache, sondern auch Auftrag zur Gestaltung des 
öffentlichen Lebens.

gRuNDSäTZE
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WIRtscHAftlIcHE UND GEsEllscHAft-
lIcHE RAHMENBEDINGUNGEN

Bevölkerung in Bayern

allgemeine Strukturen und entwicklungen

rund 12,5 Mio. Menschen leben derzeit in Bayern. Dies 
entspricht 15,2 Prozent der Bürger Deutschlands. im 
Zeitraum von 1997 bis 2007 nahm die Bevölkerung in 
Bayern – ausschließlich durch Zuwanderung − um rund 
450.000 Bürger zu. Bis 2020 wird sie vermutlich nochmals 
um rund 250.000 Personen wachsen (s. u.).1

Mit einem Flächenanteil von 19,8 Prozent ist Bayern der 
größte Flächenstaat Deutschlands mit einem ausge-
prägtem ländlichen raum (vgl. Darstellung r1). Dies be -
einflusst die lebenslagen, die Wirtschafts- und Sozialin-
frastruktur sowie die anforderungen an die Sozialpolitik. 
So lebten zum Jahresende 2007 rund 58 Prozent der 
Menschen in eher ländlich geprägten räumen und 42 Pro- 
zent in verdichtungsräumen.2 Das Bevölkerungswachs-
tum konzentrierte sich jedoch vorrangig auf die ver- 
dichtungsräume. Symptomatisch ist z. B., dass die Zahl 
der kinder unter sechs Jahren im Zeitraum von 1997 bis 
2007 in ländlich geprägten räumen um rund 21 Prozent 
zurückging, in verdichtungsräumen hingegen „nur“ um  
7 Prozent.

Bayern hatte im Zeitraum von 2000 bis 2007 mit 2,4 Pro- 
zent nach Hamburg das höchste Bevölkerungswachstum 
aller länder. Bundesweit nahm das Bevölkerungswachs-
tum in diesem Zeitraum um rund 0,1 Prozent ab. Das Be- 
völkerungswachstum in Bayern beruhte insbesondere 
auf einem positiven innerdeutschen Wanderungssaldo, 
der auch künftig voraussetzung für die prognostizierte 
Bevölkerungszunahme bis etwa 2025 ist (s. u.), da die 
Zahl der geborenen unter jener der gestorbenen liegt, 
mithin bereits heute die natürliche Bevölkerungsentwick- 
lung in Bayern negativ ist (vgl. Darstellungen r37 und 
r38 im anhang). So hatte Bayern zwischen 1997 und 2007 
mit rund 517.000 Personen den höchsten positiven Wan- 
derungssaldo aller länder (beinahe zwei Fünftel des Wan- 

derungssaldos innerhalb und nach Deutschland). allein 
im Jahr 2007 betrug der Wanderungssaldo knapp 39.000 
Menschen (bundesweite Wanderung über die grenzen: 
rund 44.000), was vorrangig auf die attraktivität Bayerns 
und die arbeits- und lebensbedingungen zurückzuführen 
ist. Die Zuwanderung konzentrierte sich vorrangig auf die 
verdichtungsräume, ländliche räume waren häufiger von 
abwanderungen betroffen. Die Bevölkerungsdichte lag 
in Bayern im Jahr 2007 rund 23 Prozent unter dem Bun- 
desdurchschnitt.

1 auf Bundesebene ist bereits seit 2003 eine leicht rückläufige Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen.

2  Die regionale abgrenzung von ländlichem raum und verdichtungsraum basiert nicht direkt auf der im landesentwicklungsprogramm vorgenommenen ab- 
 grenzung auf gemeindeebene, sondern auf einer möglichst passgenauen abgrenzung über die landkreise und kreisfreien Städte, da die meisten Daten nur auf 
dieser ebene verfügbar sind.

BY D

flächenanteil in % von D 19,8 100,0

Bevölkerung 2007

in % von D gesamt 15,2 100,0

in 1.000 im Jahr 2007 12.520,3 82.217,8

Davon ländlicher raum in % 57,8 –

Davon verdichtungsraum in % 42,2 –

veränderung 2000-2007 in % 2,4 -0,1

Davon ländlicher raum 0,9 –

Davon verdichtungsraum 4,4 –

Bevölkerungsdichte (Einwohner je km2) 177 230

Wanderungssaldo Bayern gesamt 38.967 43.910

Davon ländlicher raum 7.547 –

Davon verdichtungsraum 38.967 –

Darstellung r1: Flächen- und Bevölkerungsanteile von By und D 2007 (Millionen und Prozent)

Quelle: BayLfStaD; eigene Darstellung  

070_SOZ_EV_Rahmenbedingungen_RZ.indd   58 13.02.2009   13:08:05 Uhr



59

Mehr als ein Drittel der bayerischen Bürgerinnen und 
Bürger lebt derzeit in Oberbayern (vgl. Darstellung r2). 
Zugleich hatte Oberbayern im Zeitraum von 1997 bis 
2007 mit +8,1 Prozent den höchsten Bevölkerungszu-

wachs. eine bereits im letzten Jahrzehnt schrumpfende 
Bevölkerungszahl war für Oberfranken zu beobachten, 
das auch das höchste Durchschnittsalter der Bevölke-
rung aufweist (vgl. auch Darstellungen r32 und r33).

eine analyse auf gemeindeebene zeigt, wie in den Bal- 
lungsräumen und deren umfeld die Bevölkerung zuge- 
nommen hat, während sie in ballungsraumfernen landes- 
teilen eher rückläufig war (vgl. Darstellung r3). Demnach 
hat der gesamte großraum um München bis augsburg, 
ingolstadt und regensburg in den zehn Jahren zwischen 

1997 und 2007 einen Bevölkerungszuwachs erfahren, 
während viele gemeinden an der landesgrenze – insbe-
sondere in Ober- und unterfranken sowie in der Ober- 
pfalz – einen teils erheblichen Bevölkerungsrückgang zu 
verzeichnen hatten.

Darstellung r2: Bevölkerung in By nach regierungsbezirken (Tausend, Jahre und Prozent)

Quelle: BayLfStaD; eigene Darstellung  

Regierungsbezirke Bevölkerung in 2007
Veränderung

1997 - 2007
Durchschnitts-

alter 2007
Ausländer-

anteil

 in 1.000 in % in % Jahre in %

Oberbayern 4.313 34,5 8,1 42,1 13,4

niederbayern 1.194 9,5 3,1 42,1 5,6

Oberpfalz 1.087 8,7 2,1 42,0 4,8

Oberfranken 1.089 8,7 -2,2 43,3 5,1

Mittelfranken 1.714 13,7 2,2 42,6 10,2

unterfranken 1.335 10,7 0,6 42,4 6,9

Schwaben 1.788 14,3 3,2 42,0 9,1

BY gesamt 12.520 100,0 3,8 42,2 9,5
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Darstellung r3: veränderung des Bevölkerungsstandes in den baye-
rischen gemeinden 1997-2007 (Prozent)

Darstellung r4: Durchschnittsalter der Bevölkerung in den bayeri-
schen gemeinden 2007

Quelle: BayLfStaD 2008, Statistik interMaptiv – Bayern Quelle: BayLfStaD 2008, Statistik interMaptiv – Bayern 

Da zumeist jüngere Menschen in Zentren oder ballungs-
raumnahe gebiete abwandern, ist in den regionen mit 
einem Bevölkerungsrückgang auch ein erhöhtes Durch- 
schnittsalter und in wachsenden regionen eher ein etwas 
unterdurchschnittliches Durchschnittsalter zu beobach-
ten (Durchschnittsalter Bayern 2007: 42,2 Jahre; vgl. 
Darstellung r4).

ein weiterer Faktor der Bevölkerungsentwicklung ist die 
zusammengefasste geburtenziffer (durchschnittliche 
kinderzahl je Frau). Die geburtenziffer 2007 entsprach in 
Bayern mit 1,36 nahezu der rate in Deutschland von 
1,37 (vgl. Darstellung r5). Die geburtenraten für Bayern 
und Deutschland befinden sich seit Mitte der 1970er Jah- 
re auf einem weitgehend konstanten niveau. eine ge- 
burtenziffer von 1,36 kindern pro Frau bedeutet, dass 
jede elterngeneration nur zu etwa zwei Drittel durch ei- 
gene kinder ersetzt wird. ein in den letzten Jahren in 
Bayern zu verzeichnender geringer geburtenrückgang 
setzte sich 2007 nicht fort. So lag die bayernweite gebur- 
tenziffer im Jahr 2007 1,5 Prozent über dem Wert des 
Jahres 2005 und 2,9 Prozent höher als im vorjahr.

relativ wenige unterschiede bestehen dabei zwischen 
den regierungsbezirken in Bayern. eine etwas niedri-
gere geburtenziffer war z. B. in den Jahren 2005, 2006 
und 2007 für Ober- und unterfranken zu beobachten. 
kontinuierlich etwas über dem bayerischen Durchschnitt 
liegen die geburtenziffern für Schwaben.

ein weiterer Faktor der Bevölkerungsentwicklung ist die 
lebenserwartung. insoweit gibt es innerhalb Deutsch-
lands wie auch in Bayern deutliche unterschiede. nach 
Baden-Württemberg hat Bayern die bundesweit höchste 
lebenserwartung. im Berechnungszeitraum 2004/2006 
betrug die durchschnittliche lebenserwartung in Bayern 
bei geburt für Jungen 77,2 Jahre und für Mädchen 82,4 
Jahre (vgl. Darstellung r6). Die Spanne zwischen dem 
land mit der höchsten und demjenigen mit der gering-
sten lebenserwartung neugeborener umfasste im Zeit- 
raum 2004/2006 bei Jungen 3,5 Jahre und bei Mädchen 
2,3 Jahre.

n  unter -1 n  3 bis unter 7 
n  -1 bis unter 3 n  7 und mehr 
n  Werte nicht vorhanden (-)

Jahre 

n  unter 40 n  41 bis unter 42 
n  40 bis unter 41 n  42 und mehr 
n  Werte nicht vorhanden (-)

070_SOZ_EV_Rahmenbedingungen_RZ.indd   60 13.02.2009   13:08:14 Uhr



61

Regierungsbezirk

Geburtenziffer je frau Veränderung der Geburtenziffer in %

2005 2006 2007 2006 2007 2005-2007

Oberbayern 1,35 1,33 1,38 -1,5 3,6 2,2

niederbayern 1,36 1,33 1,35 -2,2 1,5 -0,7

Oberpfalz 1,32 1,31 1,31 -0,8 0,0 -0,8

Oberfranken 1,27 1,27 1,30 0,0 2,3 2,4

Mittelfranken 1,31 1,29 1,35 -1,5 4,4 3,1

unterfranken 1,30 1,29 1,29 -0,8 0,0 -0,8

Schwaben 1,41 1,38 1,43 -2,1 3,5 1,4

Bayern 1,34 1,32 1,36 -1,5 2,9 1,5

Deutschland 1,34 1,33 1,37 -0,7 2,9 2,2

Deutschland West (ohne Berlin) 1,36 1,34 1,38 -1,5 2,9 1,5

Deutschland Ost (ohne Berlin) 1,30 1,30 1,37 0,0 5,1 5,4

Darstellung r5: Zusammengefasste geburtenziffern je Frau im verhältnis zu allen Frauen im alter zwischen 15 und 49 Jahren in By nach 
regierungsbezirken 2005-2007

Quelle: Daten des Statistischen Bundesamtes und des BayLfStaD; eigene Berechnung

länder

lebenserwartung bei Geburt Abweichungen gegenüber Deutschland

Jungen Mädchen Jungen Mädchen

Deutschland 76,64 82,08

Früheres Bundesgebiet** 76,91 82,15 +0,3    +0,1    

neue länder** 75,49 81,83  -1,15 -0,25

Baden-Württemberg 78,02 83,02 +1,4    +0,9    

Bayern*** 77,20 82,38 +0,6    +0,3    

Berlin 76,27 81,57 -0,37 -0,51

Brandenburg 75,39 81,54 -1,25 -0,54

Bremen 75,64 81,51 -1,00 -0,57

Hamburg 76,65 81,8 0,0    -0,28

Hessen 77,24 82,23 +0,6    +0,2    

Mecklenburg-vorpommern 74,53 81,38 -2,11 -0,70

niedersachsen 76,47 81,97 -0,17 -0,11

nordrhein-Westfalen 76,17 81,53 -0,47 -0,55

rheinland-Pfalz 76,53 81,64 -0,11 -0,44

Saarland 75,37 80,77 -1,27 -1,31

Sachsen 76,09 82,35 -0,55 +0,3    

Sachsen-anhalt 74,55 81,12 -2,09 -0,96

Schleswig-Holstein 76,55 81,7 -0,09 -0,38

Thüringen 75,36 81,55 -1,28 -0,53

Darstellung r6: länderspezifische lebenserwartung in D 2006*

* Berechnungszeitraum 2004/2006. 
** Ohne Berlin.
*** Die Werte für Bayern wurden aufgrund einer länderspezifischen Methodik ermittelt.

Quelle: BayLfStaD; Statistisches Bundesamt 2007 
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Darstellung r7: lebenserwartung in By 2005

Quelle: Eigene Darstellung nach BRR 2007; INIFES

Darstellung 5.2: Mittlere Lebenserwartung von Männern in BY 2005

Mittlere Lebenserwartung von Männern 2005 (Häufigkeit)

■ 73,1  =<  73,9  (4) ■ 76,3   =< 77,2    (15)
■ 73,9  =<  74,7    (12) ■ 77,2   =<   78,0    (20) 
■ 74,7  =<  75,5 (14)  ■ 78,0 =< 78,8 (6)
■ 75,5  =<  76,3 (22) ■ 78,8 =< 79,7 (3) 

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (INKAR) 2008

Darstellung 5.1: Mittlere Lebenserwartung von Frauen in BY 2005 

Mittlere Lebenserwartung von Frauen 2005 (Häufigkeit)

■ 78,6  =<  79,2 (2) ■   81,1 =<  81,7  (31)
■ 79,2  =<  79,8 (5) ■   81,7 =<  82,3  (20) 
■ 79,8  =<  80,5 (11)  ■   82,3 =<  83,0    (9)
■ 80,5  =<  81,1  (14) ■   83,0 =<  83,7    (4) 

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (INKAR) 2008

Die verteilung der regionalen Sterblichkeitsunterschiede 
in Bayern ist hinsichtlich des nord-Süd-gefälles seit Jahr- 
zehnten relativ stabil. es gibt aber auch kreise und kreis- 
freie Städte, die ihre Position signifikant verändern konn-
ten. Die gründe für derartige regionale unterschiede in 
der lebenserwartung sind vielschichtig. Sozioökonomi-
sche Faktoren haben einen großen einfluss, bei den Män- 
nern meist in stärkerem ausmaß als bei den Frauen. So 
haben beispielsweise wirtschaftlich stärkere bzw. prospe- 
rierende regionen in der Tendenz eine höhere lebenser-
wartung. Zudem ist die Differenz zwischen männlicher 

und weiblicher lebenserwartung geringer als in wirt- 
schaftlich schwächeren regionen. regional tradierte le- 
bensweisen, Migrationseffekte und verhaltensbezogene 
risikofaktoren gelten als weitere ursachen. So korreliert 
die lebenserwartung z. B. mit dem verfügbaren einkom- 
men je einwohner regional bei den Männern um 0,46 3,  
bei den Frauen aber um 0,22. Zwar beschreiben derartige 
korrelationen keinen direkten Zusammenhang, gleich- 
wohl weisen sie darauf hin, dass mit dem einkommen 
zusammenhängende lebensstile, Berufstätigkeiten usw. 
eine Wirkung auf die lebenserwartung haben (können). 

3  Der korrelationskoeffizient kann Werte zwischen -1 und +1 annehmen. eine z. B. mit -1 errechnete negative korrelation weist auf einen völlig gegenläufigen 
(linearen) Zusammenhang zwischen zwei variablen hin, d. h. wenn die eine variable höhere Werte aufweist, nimmt die andere variable tendenziell niedrigere  
Werte an. ein korrelationskoeffizient von 0 deutet darauf hin, dass zwischen zwei variablen wohl kein Zusammenhang besteht. 

auch innerhalb von Bayern bestehen erhebliche regio- 
nale unterschiede in der lebenserwartung. Sowohl bei 
Frauen wie Männern war in Straubing, Weiden und 
Tirschenreuth die lebenserwartung am niedrigsten (2,1 
bis 3,7 lebensjahre unter dem landesdurchschnitt). 

Demgegenüber lag sie bei den Männern in den land-
kreisen München und Starnberg um 2,6 bzw. 2,9 Jahre 
über dem landesdurchschnitt. Bei den Frauen war sie 
in Fürstenfeldbruck am höchsten (+1,5 lebensjahre über 
landesdurchschnitt; vgl. Darstellung r7).
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So beträgt beispielsweise die korrelation zwischen ver- 
fügbarem einkommen und der regionalen Hausarztdichte 
rund 0,5. Die arbeitslosigkeit korreliert mit der lebens-
erwartung gegenläufig (negative korrelation), bei den 
Männer um -0,75 und bei den Frauen um -0,66. Zudem 
korreliert beispielsweise auch der regionale Wanderungs- 
saldo um 0,38 positiv mit dem verfügbaren einkommen, 
d. h. einkommensstärkere regionen ziehen tendenziell 
mehr Zuwanderung an. Hingegen korrelieren z. B. die 
altenheimplätze je 1.000 einwohner ab 65 Jahren und 
die Betreuungsquoten für kleinkinder nicht typisch mit 
dem verfügbaren einkommen je region. auch die Zahl 
der krankenhausbetten je einwohner korreliert relativ 
wenig mit dem verfügbaren einkommen je region 
(Stand: 2005; im Übrigen vgl. auch Darstellungen r32 
und r33).

ein wesentliches demografisches Merkmal einer region 
ist der anteil der ausländerinnen und ausländer und 
Menschen mit Migrationshintergrund. im Jahr 2007 leb- 
ten ca. 1,2 Mio. ausländerinnen und ausländer in Bayern. 
Das entspricht einem anteil von 9,5 Prozent an der gesamt-
bevölkerung. Der anteil der ausländischen Bevölkerung ver-

harrt damit seit 1993 relativ konstant bei rund 9 Prozent.
Der anteil der Personen mit Migrationshintergrund4 ist 
dabei wesentlich höher. etwa 2,36 Mio. bzw. 18,9 Pro- 
zent der Menschen in Bayern haben einen Migrationshin- 
tergrund (bundesweit: 18,6 %). Seit 1950 sind 4.447.924 
Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler in das Bundes-
gebiet eingewandert, 641.565 bzw. 14,4 Prozent davon 
nach Bayern. Der höchste Jahreswert wurde in Bayern 
1990 mit 64.201 Spätaussiedlerinnen und Spätaussied-
lern erreicht und reduzierte sich bis zum Jahr 2007 auf 
864 Personen. insgesamt sind seit 1990 374.467 Spätaus- 
siedlerinnen und Spätaussiedler nach Bayern zugewan-
dert, u. a. zu 74,1 Prozent aus der ehemaligen udSSr, 
20,6 Prozent aus rumänien sowie 4,5 Prozent aus Polen.

regional weisen die Städte einen deutlich höheren an- 
teil von ausländerinnen und ausländern und Menschen 
mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung auf als 
die ländlicher geprägten räume. Über die Hälfte der aus- 
länderinnen und ausländer lebt dabei in Oberbayern, 
knapp über ein viertel allein in der landeshauptstadt 
München (vgl. Darstellung r8).

4   neben ausländern sind dies insbesondere Spätaussiedler mit deutscher Staatsbürgerschaft, in Deutschland geborene kinder von ausländern und Spätaussiedlern 
sowie eingebürgerte ausländer.
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Ausländeranteil in %

  Häufigkeit  Häufigkeit

■      bis unter 4              27 ■   6 bis unter 8              14
■   4 bis unter 6              26 ■   8 oder mehr              29

Minimum: Lkr. Freyung-Grafenau 1,6 % Maximum: Krfr. St. München 22,8 %

Darstellung r8: anteil der ausländerinnen und ausländer an der gesamtbevölkerung in den bayerischen landkreisen und kreisfreien 
Städten (Stand: 31.12.2007; Prozent)

Quelle: BayLfStaD 2008, S. 5
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Darstellung r9: ausländische Bevölkerung nach aufenthaltsdauer in By (Stand: 31.12.2007; Prozent)

Quelle: Darstellung nach BayLfStaD 2007a

ein weiterhin kontinuierlicher integrationsbedarf resul- 
tiert u. a. aus dem meist recht kurzen Zeitraum, den die 
ausländerinnen und ausländer in Bayern leben. rund 
63 Prozent der ausländerinnen und ausländer leben seit 

mindestens zehn Jahren im Freistaat, seit mindestens 
20 Jahren sind dies lediglich rund 35 Prozent. rund 
440.000 ausländerinnen und ausländer sind erst seit 
weniger als zehn Jahre in Bayern (vgl. Darstellung r9).

30 oder mehr Jahre

25 bis unter 30 Jahre

20 bis unter 25 Jahre

15 bis unter 20 Jahre 10 bis unter 15 Jahre

8 bis unter 10 Jahre

6 bis unter 8 Jahre

4 bis unter 6 Jahre

1 bis unter 4 Jahre

Unter 1 Jahr

22,4 

4,3

10,3

7,1 

7,4 

6,7 

14,5 14,2 

5,9 

7,2 

Haushalts- und Familienstrukturen: Mehr und kleinere 
Haushalte

Mit dem demografischen und gesellschaftlichen Wandel 
(insbesondere der alterung der Bevölkerung und der Plu- 
ralisierung der lebensformen) verändert sich auch die 
Zahl der Privathaushalte sowie deren größe und Zusam- 
mensetzung. So sank die durchschnittliche Haushalts-
größe seit 1970 von 2,75 Personen pro Haushalt auf 2,23 
im Jahr 2000 und 2,14 im Jahr 2007 (jeweils ergebnisse 
des Mikrozensus). Die anzahl aller Privathaushalte in 
Bayern stieg im Zeitraum zwischen 1970 und 2007 von 
3,68 Mio. auf 5,90 Mio. ursache hierfür ist die erhebliche 

Steigerung der anzahl der ein- und Zwei-Personen-Haus-
halte (von 0,9 Mio. auf 2,24 Mio. bzw. von 0,95 Mio. auf 
1,91 Mio.; vgl. Darstellung r10). Die Zahl der Drei- und 
vier-Personen-Haushalte nahm im gleichen Zeitraum nur 
leicht zu (von 0,72 Mio. auf 0,80 Mio. bzw. von 0,56 Mio. 
auf 0,70 Mio.). Die Zahl der vier-Personen-Haushalte war 
zuletzt leicht rückläufig, die Zahl der Haushalte mit fünf 
oder mehr Personen halbierte sich von 0,55 Mio. auf 
0,26 Mio. Waren z. B. 1970 24,6 Prozent aller Haushalte 
ein-Personen-Haushalte, so stieg dieser anteil bis zum 
Jahr 2007 auf 37,9 Prozent, der anteil der Zwei-Personen-
Haushalte erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 25,9 Pro-
zent auf 32,4 Prozent.
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Darstellung r10: Privathaushalte nach Haushaltsgröße in By 1970-2007 (anzahl und Prozent)

Quelle: Darstellung nach BayLfStaD 2007b

Jahr

Insgesamt

Ein- 
Personen- 
Haushalte

Mehrpersonenhaushalte mit ... Personen
Haushalts-
mitglieder 
insgesamt

Personen 
je Haus-

haltZusammen 2 3 4

5 und mehr

Haushalte Personen

 In 1.000 Anzahl

1970 3.678 904 2.774 951 719 556 548 3.211 10.397 2,75

1980 4.286 1.237 3.048 1.204 776 622 447 2.521 10.980 2,56

1990 4.916 1.673 3.243 1.434 820 678 311 1.687 11.400 2,32

2000 5.521 1.946 3.575 1.759 822 700 294 1.568 12.298 2,23

2006 5.927 2.284 3.643 1.875 813 689 266 1.405 12.636 2,13

2007 5.902 2.238 3.664 1.909 801 695 259 1.368 12.607 2,14

 In % von insgesamt pro Jahr 

1970 100,0 24,6 75,4 25,9 19,5 15,1 14,9 30,9  –  –

1980 100,0 28,9 71,1 28,1 18,1 14,5 10,4 23,0  –  –

1990 100,0 34,0 66,0 29,2 16,7 13,8 6,3 14,8  –  –

2000 100,0 35,2 64,8 31,9 14,9 12,7 5,3 12,8  –  –

2006 100,0 38,5 61,5 31,6 13,7 11,6 4,5 11,1  –  –

2007 100,0 37,9 62,1 32,4 13,6 11,8 4,4 10,9  –  –

Prognostiziert wird bis 2020 eine weitere verringerung 
der durchschnittlichen Haushaltsgröße in Bayern von 
2,14 Personen im Jahr 2007 auf 2,03 Personen im Jahr 
2020.5 Diese entwicklung wird vermutlich in etwa in allen 
westdeutschen Flächenländern ähnlich verlaufen. Der 
Trend zu kleineren Haushalten sowie die noch voraus-
sichtlich ein Jahrzehnt in Bayern wachsende Bevölke-
rung lässt einen anstieg der Zahl der Privathaushalte 
von 5,87 Mio. auf 6,22 Mio. erwarten (+5,9 %; westdeut-
sche Flächenländer: +3,9 %; Deutschland: +2,4 %), so 
dass in vielen wachsenden Ballungsräumen mit keiner 
allgemeinen entspannung beispielsweise des Mietwoh-
nungsmarktes zu rechnen ist. Der anstieg bis 2020 er- 
folgt ausschließlich bei den ein- und Zwei-Personen-Haus-
halten, deren anteil auf rund 40,0 Prozent bzw. 34,5 Pro- 
zent zunehmen könnte (anteile 2007: 37,9 % bzw. 32,4 %), 
während Drei-Personen-Haushalte auf 12 Prozent (-1,6 Pro- 
zentpunkte) und Haushalte mit vier oder mehr Personen 
auf 13,3 Prozent (rund -3 Prozentpunkte) zurückgehen 
könnten.

im Zuge des gesellschaftlichen Wandels wird sich auch 
die Struktur der lebensformen innerhalb der Haushalte 
weiter verändern (vgl. Darstellung r11). So nahm im Zeit- 
raum von 2000 bis 2007 der anteil der lebensformen ohne 

kind um 10,7 Prozent zu. Damit hat diese lebensform in- 
zwischen einen anteil von 67,1 Prozent (2000: 64,6 %). 
Dem gegenüber sank der anteil der Familien6 mit kin- 
dern von 35,4 Prozent im Jahr 2000 auf 32,9 Prozent im 
Jahr 2007. Darüber hinaus hat die traditionelle lebens- 
und Familienform der ehe statistisch weiter an Bedeu-
tung verloren. gleichzeitig ist der anteil alternativer le- 
bens- und Familienformen gestiegen. So haben ehepaare 
ohne kinder im Jahr 2007 einen anteil von 23,2 Prozent. 
Der anteil anderer lebensformen ohne kinder beträgt 
inzwischen 43,9 Prozent. auch die Zahl der ehepaare mit 
kindern ist rückläufig (-3,3 Prozentpunkte im Zeitraum 
2000-2007), ihr anteil beträgt nunmehr nur noch 25,0 Pro- 
zent. Dagegen nahm die Zahl anderer lebensformen mit 
kindern leicht um 0,7 Prozentpunkte auf 7,9 Prozent im 
Jahr 2007 zu. auch der anteil der alleinerziehenden an 
allen Familien ist im Zeitraum von 2000 bis 2007 gestie- 
gen, und zwar von 16,6 Prozent auf 19,7 Prozent (davon 
85,4 % alleinerziehende Mütter). Die Zahl der lebensge-
meinschaften mit kindern nahm gleichfalls um 20 Prozent 
zu und erreichte einen anteil von 4,3 Prozent an allen 
Familien. Der anteil der ehepaare mit kindern an allen 
lebensformen mit kindern hingegen ging von 79,8 Pro- 
zent im Jahr 2000 auf 76,0 Prozent im Jahr 2007 zurück.

5 Basis: Haushaltsvorausberechnung der Statistischen Ämter des Bundes und der länder 2007 (vgl. Darstellung r36 im anhang).

6  Begriff der Familie: entsprechend der Definition im Mikrozensus, d. h. alle eltern-kind-gemeinschaften im Haushalt. lebensformen ohne kinder im Haushalt 
stellen statistisch seit dem Jahr 2005 keine Familie mehr dar.
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Darstellung r11: lebensformen in By 2000-2007 (Tausend und Prozent)

Quelle: Darstellung nach BayLfStaD 2007c und weitergehenden Auswertungen

 Anzahl in 1.000 Anteil in % Veränderung 2000-2007

2000 2007 2000 2007 In 1.000 In %

lebensformen insgesamt 5.562 5.921 100,0 100,0 359 6,5

lebensformen ohne Kind 3.591 3.974 64,6 67,1 383 10,7

ehepaare 1.324 1.373 23,8 23,2 49 3,7

alternative lebensformen 2.267 2.601 40,8 43,9 334 14,7

Davon

alleinstehende 2.066 2.365 37,1 39,9 299 14,5

lebensgemeinschaften 201 236 3,6 4,0 35 17,4

familien mit Kind(ern) 1.971 1.947 35,4 32,9 -24 -1,2

ehepaare 1.573 1.479 28,3 25,0 -94 -6,0

alternative lebensformen 398 468 7,2 7,9 70 17,6

Davon

alleinerziehende 328 384 5,9 6,5 56 17,1

lebensgemeinschaften 70 84 1,3 1,4 14 20,0

entsprechend dem Trend bei den lebensformen ist auch 
die Zahl der eheschließungen in Bayern rückläufig. nach 
einem vorübergehenden Höhepunkt im Jahr 1990 mit 6,6 
eheschließungen je 1.000 einwohner sank die Quote der 
eheschließungen auf 5,2 im Jahr 2000 und nur mehr rund 
4,6 im Jahr 2007. gleichwohl liegt Bayern bei den ehe- 
schließungen über, bei den ehescheidungen unter dem 
Bundesdurchschnitt. Für die bayerischen Bürgerinnen und 
Bürger hat damit die ehe – zumindest statistisch – noch 
einen etwas höheren Stellenwert als im Bundesdurch-
schnitt. insgesamt gab es im Jahr 2007 je 1.000 einwoh-
ner in Bayern 4,6 eheschließungen und 2,2 ehescheidun-
gen, im Bundesgebiet hingegen 4,5 eheschließungen 
und 2,3 ehescheidungen.

künftige Bevölkerungsentwicklung in Bayern – Prognosen

Bis etwa zum Jahr 2020 wird die Bevölkerung in Bayern 
nach einer aktuellen mittleren Prognose7 von heute 12,5 
Mio. Menschen auf rund 12,75 Mio. Menschen zunehmen 
und etwa ab 2025 langsam zurückgehen (vgl. Darstel-
lung r12). Hinter dieser relativ geringen veränderung der 
gesamtzahl der Bürgerinnen und Bürger stehen erheb- 
liche strukturelle veränderungen (regionale verteilung, 
alters-, Haushalts- und Familienstrukturen, erwerbsper-
sonenpotential), was zu einem – auch sozialpolitisch – aus- 
geprägten regionalen und altersspezifischen anpassungs- 
bedarf führen wird.

7 variante W1a; die varianten W2 und W1 stellen tendenziell eher unter- und Obergrenzen eines entwicklungskorridors dar.
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Darstellung r12: Bevölkerungsvorausberechnung für By bis 2025 (anzahl)

Quelle: BayLfStaD 2007d, S. 6

12,9

Millionen Personen

11. kBVB*
Variante W2

Variante W1a

11. kBVB*
Variante W1

*kBVB: 
koordinierte Bevölkerungs-
vorausberechnung

2005 2025202020152010

12,7

12,6

12,5

12,4

0

12,8

annahmen hinter all diesen Prognosen sind u. a., dass 
die Zuwanderung – auch die innerdeutsche – nach Bayern 
aufgrund der anziehungskraft des Freistaats weiterhin 
anhaltend positiv bleibt (annahmen zum einwohnerzu-
wachs in Bayern in variante W1 und W1a: rund 18.200 
Personen Wanderungssaldo gegenüber dem ausland, in 
W2: rund 36.400 Personen; jeweils pro Jahr)8, da die so 
genannte natürliche Bevölkerungsentwicklung (verhält-
nis der geburten zu den gestorbenen) bereits heute für 
Bayern negativ ist (Saldo zwischen geborenen und ge- 
storbenen in Bayern 2007: -12.000; vgl. Darstellung r37 
im anhang). Zudem wird davon ausgegangen, dass sich 
die geburtenziffer nicht ändert (seit Jahrzehnten bei rund 
1,3 bis 1,4 kindern je Frau) und die lebenserwartung in 
etwa wie bisher weiter zunimmt (anstieg bei Männern 
von derzeit 77,2 Jahren auf 83,7 Jahre im Jahr 2050, bei 
Frauen von derzeit 82,4 Jahren auf 88 Jahre).

Hinsichtlich der altersstruktur ist für Bayern zu erwarten, 
dass bei den unter 3- sowie den 3- bis unter 6-Jährigen vom 
Jahr 2010 an bis etwa zum Jahr 2025 eine in etwa kon- 
stante Bevölkerungszahl gegeben ist. Die Zahl der 6- bis 
unter 19-Jährigen wird bis etwa zum Jahr 2020 rascher 
und dann langsamer zurückgehen. Das erwerbsperso-
nenpotential (19- bis 65-Jährige) wird etwa bis zum Jahr 
2015 zunehmen und dann langsam sinken. Demgegenü-
ber wird die Zahl der Älteren (ab 60 Jahren) insbesonde-
re zwischen den Jahren 2017 und 2030 stark ansteigen.

Darstellung r13 zeigt, dass in Bayern erst etwa nach dem 
Jahr 2025 bis etwa zum Jahr 2045 aufgrund demogra-
fischer veränderungen mit einschneidenden Folgen (z. B. 
für die infrastruktur) zu rechnen ist 9, da in dieser Zeitspan- 
ne die Zahl junger Menschen deutlich ausgeprägt rück- 
läufig sein und zugleich die Zahl Älterer beschleunigt an- 
steigen wird. nach 2045 werden die einzelnen Bevölke- 
rungsaltersgruppen relativ stabile anteile haben.

8   Der angenommene Wanderungssaldo für Bayern gegenüber dem ausland erhöht sich von momentan geringen ausgangswerten nach der Prognosevariante W1 
(sowie im zeitlichen Übergang unterschiedlich auch für variante W1a) auf jährlich 18.200 Personen, nach W2 auf 36.400. Der unterschied der deutschlandweiten 
varianten W1 und W2 gegenüber der bayerischen variante W1a besteht in der annahme, dass der Wanderungssaldo in Bayern gegenüber dem übrigen Bundes- 
gebiet nicht gegen null konvergiert, sondern sich langfristig auf 20.000 Personen jährlich belaufen wird.

9  Bei Daten bis 2050 wird aufgrund der verfügbarkeit der Prognosedaten bis 2050 die Prognosevariante W2 herangezogen, die der variante W1a am meisten 
entspricht.
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Darstellung r13: entwicklung der Bevölkerung Bayerns nach altersgruppen und varianten 1988-2050 (anzahl)

Quelle: BayLfStaD 2007d, S. 103

1990´88 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

1.500.000

1.000.000

500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

0

Altersgruppen ab 60 Jahre

60 bis unter 75 
(Senioren)

75 oder älter 
(Betagte)

1990´88 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Altersgruppen 19 Jahre bis unter 60 Jahre

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

0

40 bis unter 60 
(Erwerbstätigkeit)

25 bis unter 40 
(Haushaltsgründung, Erwerbstätigkeit)

19 bis unter 25 
(Uni, FH, Berufl. Qualifikation)

1990´88 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Altersgruppen 6 Jahre bis unter 19 Jahre

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

0

10 bis unter 16 
(Sekundarstufe 1)

6 bis unter 10 
(Grundschule)

16 bis unter 19 
(Sekundarstufe 2, Berufl. Bildung)

1990´88 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

440.000

400.000

360.000

320.000

280.000

240.000
0

Altersgruppen bis unter 6 Jahre

3 bis unter 6 
(Kindergarten)

0 bis unter 3 
(Kleinkinderbetreuung)

Ist-Wert
Variante W1
Variante W2
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■   Jugendquotient  ■  Altenquotient

*  Unter 20-Jährige je 100 20- bis 65-Jährige.
**  Über 65-Jährige je 100 20- bis 65-Jährige.
*** Bevölkerungsprognose W2.

aufgrund der alterszusammensetzung wird der alten- 
quotient, das ist die relation der über 65-Jährigen zu den 
20- bis 65-Jährigen, von heute rund 32 Älteren je 100 Per- 
sonen zwischen 20 und 65 Jahren bis zum Jahr 2050 auf 
rund 60 ansteigen. Der stärkste anstieg ist nach dem Jahr 
2020 bis etwa zum Jahr 2035 zu erwarten, d. h. die alters- 
bedingten veränderungen mit ihren erheblichen Folgen 
für die sozialen Sicherungssysteme und die infrastruktur 

werden erst nach dem Jahr 2025 eintreten. Bis etwa 2015 
wird sich der gesamtbelastungsquotient, das ist die Sum- 
me der unter 20-Jährigen und über 65-Jährigen in relati- 
on zu den 20- bis 65-Jährigen, sogar noch leicht vermin- 
dern (vgl. Darstellung r14). Die höchsten Finanzierungs- 
belastungen treten – aus demografischen gründen – erst 
ab 2035 auf.10

Hinsichtlich der Bevölkerungszahl werden bis etwa 2025 
tendenziell11 insbesondere Oberbayern und Teile von 
niederbayern und Schwaben zu den wachsenden regi- 
onen gehören, während nordbayerische regionen – mit 
ausnahme der Ballungszentren um nürnberg/Fürth und 
Bamberg – zu den teils stark schrumpfenden regionen 
zählen werden (vgl. Darstellung r15). 

Bis zum Jahr 2025 reicht die entwicklungsspanne von 
einem möglichen Bevölkerungsrückgang im landkreis 
Wunsiedel von rund -15 Prozent bis zu einer Bevölke-
rungszunahme im landkreis erding um rund +13 Prozent 
(bayernweit: +2,2 %). eher ländlich geprägte räume wer- 

den Bevölkerungsverluste hinnehmen müssen, während 
es im umfeld von Ballungsräumen zu einer weiteren 
Bevölkerungszunahme kommt. Dies wird u. a. einen er- 
heblichen anpassungsbedarf in der öffentlichen infrastruk- 
tur, insbesondere ihrer „alterspassgenauigkeit“ auslösen. 
So wird allein bis zum Jahr 2025 z. B. die Zahl der über 
75-Jährigen in den landkreisen Fürstenfeldbruck, 
München, ebersberg und landsberg gegenüber dem 
Jahr 2005 um rund 75 Prozent und mehr zunehmen, in 
den kreisfreien Städten Würzburg, Coburg, Hof, Schwein-
furt und kaufbeuren werden es nur 11 Prozent bis 15 Pro-
zent sein.

Darstellung r14: Jugend-* und altenquotient** für By 2006-2050***

Quelle: Eigene Berechnungen nach BayLfStaD 2007d

10 Berechnung auf Basis der Prognose W2, da die variante W1a nur bis 2025 vorliegt und diese im ergebnis eher der variante W2 entspricht.

11  Die regionale entwicklung basiert auf der annahme, dass sich die Binnenwanderung innerhalb Bayerns entsprechend der tatsächlichen Binnenfortzugsraten 
zwischen den Jahren 2000 bis 2005 fortsetzt, also trendmäßig weiterhin zugunsten der verdichtungsräume verläuft.
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Veränderungen gegenüber 2005 in %

  Häufigkeit  Häufigkeit

■       bis unter -7,5 8 ■   -2,5 bis unter 0  11
■   -7,5 bis unter -5 10 ■    0 bis unter 2,5  24
■   -5 bis unter -2,5 8 ■    2,5 oder mehr  35

Minimum: Lkr. Wunsiedel -15,4  Bayern: 2,2  Maximum: Lkr. Erding 13,4

Darstellung r15: regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für By 2005-2025 (variante W1a; Prozent)

Quelle: BayLfStaD 2007d, S. 9

Regierungsbezirke
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im Zusammenhang mit Bevölkerungsprognosen wird bis- 
weilen die Befürchtung geäußert, aufgrund des demogra-
fischen Wandels würden in Bayern für ein positives Wirt- 
schaftswachstum je einwohner künftig allgemein zu wenig 
Personen im erwerbsfähigen alter von 20 bis 65 Jahren 
leben, d. h. die überwiegend erwerbsfähige altersgruppe 
würde künftig zu klein sein, es käme deshalb zwangsläu-
fig zu allgemeinen Wachstumslimitierungen je einwohner. 
Diese sehr allgemeine Befürchtung, die z. B. nicht auf spe- 
zifische Qualifikationen von erwerbstätigen abstellt, ist 
derzeit aufgrund der demografischen entwicklung nicht 
hinreichend begründet. So wird die Zahl der Personen im 
alter zwischen 20 und 65 Jahren im Jahr 2025 in etwa je- 
ner des Jahres 2008 entsprechen und bis zum Jahr 2050 
um ca. 15 Prozent zurückgehen.12 Daraus allein kann aber 
volkswirtschaftlich nicht auf eine Begrenzung des Wohl- 
standswachstums je einwohner geschlossen werden, um 
z. B. eine generell erhöhte Zuwanderung zu rechtfertigen. 
Denn zusätzlich zur entwicklung der altersgruppe der 20- 
bis 65-Jährigen sind u. a. die entwicklung der volkswirt-
schaftlichen Produktivität, steigende erwerbsquoten u. a. 
von Frauen und Älteren13, eine absenkung der Teilzeit-
quote (z. B. auf die Zahlen wie in der ersten Hälfte der 
1990er Jahre) sowie eine absenkung der arbeitslosigkeit 
und der Stillen reserve zu berücksichtigen. unter plausi- 
blen volkswirtschaftlichen annahmen insbesondere zu 
den vorgenannten Parametern und auf Basis der Bevöl- 
kerungsprognose könnte in Bayern vermutlich mindes-
tens bis zum Jahr 2050 ein allgemeines arbeitsvolumen 
realisiert werden, das Wirtschaftswachstumsraten je ein- 
wohner über denen der letzten zehn Jahre zulässt. aspek- 
te eines strukturellen Mangels, z. B. Fachkräftebedarf und 
-angebot in spezifischen Berufsgruppen, Branchen und re-
gionen, die auch unabhängig von demografischen ent-
wicklungen immer wieder aufgetreten sind und weiterhin 
auftreten werden, sind damit natürlich nicht angesprochen.

WirTSCHaFTliCHe enTWiCklung unD 
MaTerieller WOHlSTanD – SOliDe BaSiS, 
HOHe DynaMik, BreiTe STreuung

Solides Wirtschaftswachstum in Bayern

Die gesamtwirtschaftliche entwicklung Bayerns verlief 
aktuell und längerfristig gut. Die Zukunftsprognosen 
sind vergleichsweise günstig. So verzeichnete Bayern 
im Jahr 2007 zusammen mit Baden-Württemberg und 
Hamburg deutschlandweit das höchste reale Wachstum 

des Bruttoinlandsprodukts (+2,8 %, d. h. 0,3 Prozentpunk- 
te über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 2,5 %). 

auch im längerfristigen vergleich war Bayerns reale Wirt- 
schaftsentwicklung gut. in den letzten zehn Jahren stieg 
die bayerische Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt: 
BiP) real (preisbereinigt) um 29,3 Prozent und damit am 
stärksten unter allen ländern (Bundesdurchschnitt: 
+16,5 %; allerdings wuchs auch die einwohnerzahl in 
Bayern um 3,7 %, in Deutschland nur um 0,3 %). Dies 
bedeutet eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 
des realen BiP von 2,6 Prozent im Zeitraum von 1997 
und 2007 (Deutschland: +1,5 %; früheres Bundesgebiet: 
+1,6 %; Baden-Württemberg: +1,8 %; nordrhein-Westfa-
len: +1,2 %). 

Den derzeit zur regionalen Struktur verfügbaren Zahlen 
zufolge wurden im Jahr 2006 42,1 Prozent der bayerischen 
Wirtschaftsleistung in den kreisfreien Städten erbracht 
und 57,9 Prozent in den landkreisen. Die landkreise konn-
ten dabei ihren anteil um 2,3 Prozentpunkte seit 1996 
steigern (vgl. auch Darstellungen r32 und r33).

Bei kommunaler Betrachtung auf Basis des BiP je erwerbs- 
tätigem – als bester allgemein verfügbarer indikator zur 
regionalen Wirtschaftskraft – zeigt sich, dass die unter- 
schiede zwischen den kreisfreien Städten und landkrei-
sen Bayerns relativ gering sind. Bei den kreisfreien Städ- 
ten liegt die Wirtschaftskraft nur 2,4 Prozentpunkte über, 
bei den landkreisen 1,7 Prozentpunkte unter dem bay- 
erischen Durchschnitt. 

auf regierungsbezirksebene lag das oberbayerische BiP 
je erwerbstätigem im Jahr 2006 bei 115 Prozent des bay- 
erischen Durchschnitts, Schwaben wies ein BiP je erwerbs- 
tätigem von 94 Prozent auf, Mittelfranken von 93 Prozent, 
die Oberpfalz von 91 Prozent, unterfranken von 90 Pro- 
zent, niederbayern von 89 Prozent und Oberfranken von 
88 Prozent. Oberbayern erwirtschaftete insgesamt 42,0 
Prozent, Mittelfranken 13,2 Prozent, Schwaben 12,7 Pro- 
zent, unterfranken 9,2 Prozent, niederbayern 8,0 Prozent, 
die Oberpfalz 7,7 Prozent und Oberfranken 7,3 Prozent des 
gesamten BiP. Dieses betrug im Jahr 2007 434,1 Mrd. euro.

Wenn man die Bevölkerungsentwicklung berücksichtigt 
und das Wirtschaftswachstum je einwohner betrachtet 
(veränderung des BiP je einwohner), so hatte Bayern von 
allen alten ländern und Flächenstaaten14 im Zeitraum 
von 2000 bis 2007 mit +11,6 Prozent nach dem Saarland 

12 Prognosevariante W2 (variante W1a deckt nur den Zeitraum bis 2025 ab).
13  unter anderem wegen eines erhöhten renteneintrittsalters, einer ggf. z. B. um ein Jahr kürzeren Schul-/Berufsausbildung, mehr erwerbstätigkeit insbesondere von 

Müttern usw.
14 ein vergleich mit Stadtstaaten und den neuen ländern wäre verzerrend.
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das zweithöchste reale Wirtschaftswachstum je einwoh-
ner unter den westdeutschen ländern (Westdeutschland: 
+7,7 %; durchschnittliches Wachstum pro Jahr in Bayern: 
1,6 %). Darüber hinaus hatte der Freistaat im Jahr 2007 

zusammen mit Hessen das höchste Bruttoinlandspro- 
dukt je einwohner (Deutschland = 100 %; Bayern: 118 %; 
Hessen: 121 %; alte Bundesländer: 107 %; in absolut-
werten: Bayern 34.716 €; alte Bundesländer 31.400 €).

Begleitet war dieses relativ hohe Wirtschaftswachstum 
in Bayern von einer hohen Steigerung der Produktivität 
je geleisteter arbeitsstunde. Während die Produktivität 
z. B. in den alten ländern einschließlich Berlin im Zeit- 
raum von 2000 bis 2007 um real 8,5 Prozent anstieg, 
nahm sie in Bayern um 12,8 Prozent zu. Da das Wachs- 
tum in Bayern etwas über dem rationalisierungstempo in 
der Wirtschaft lag, nahm im Freistaat das arbeitsvolumen 
(Summe aller geleisteten arbeitsstunden der erwerbstä-
tigen) im Zeitraum von 2000 bis 2007 um 1,6 Prozent zu 
(Deutschland: -1,2 %, früheres Bundesgebiet: -0,1 %). 
gleichzeitig stieg im Freistaat die Zahl der erwerbstätigen 
um 3,4 Prozent (früheres Bundesgebiet: +1,5 %), so dass 
die arbeitszeit je erwerbstätigem mit -1,7 Prozent in Bay- 
ern rückläufig war (durch Zunahme von Teilzeitbeschäfti-

gung, auch anstelle von vollzeitbeschäftigung; früheres 
Bundesgebiet: +2,3 %).

Trotz der höheren wirtschaftlichen Wachstums- und nach- 
fragedynamik in Bayern stiegen die verbraucherpreise 
im Zeitraum von 2000 bis 2007 nur etwas mehr als im 
gesamten Bundesgebiet. Der Preisanstieg lag in Bayern 
bei 13,6 Prozent, bundesweit bei 12,1 Prozent.

im gesamtdurchschnitt positive einkommensentwick-
lung, zunehmende Bedeutung von kapitaleinkünften

Hinsichtlich der volkswirtschaftlichen einkommensarten 
und -quellen der privaten Haushalte zeigt sich für Bayern 

Bundesland

In jeweiligen Preisen Preisbereinigt

In Euro
Index,  

Deutschland = 100

Veränderung  
2006 – 2007 

in %

Entwicklung:  
Index 2000 – 2007

(2000 = 100)

Baden-Württemberg 32.840 111 2,7 107,0

Bayern 34.716 118 2,6 111,6

Berlin 24.536 83 1,8 96,3

Brandenburg 20.678 70 2,5 107,9

Bremen 40.014 136 2,8 108,1

Hamburg 50.567 172 2,1 106,2

Hessen 35.701 121 2,4 107,4

Mecklenburg-vorpommern 20.352 69 3,4 111,4

niedersachsen 25.864 88 2,0 105,4

nordrhein-Westfalen 29.396 100 2,8 106,5

rheinland-Pfalz 25.791 88 2,7 106,0

Saarland 28.782 98 3,0 113,4

Sachsen 21.828 74 3,1 119,0

Sachsen-anhalt 20.988 71 3,3 115,4

Schleswig-Holstein 25.489 87 1,3 102,5

Thüringen 20.926 71 3,0 117,3

Deutschland 29.465 100 2,6 108,4

Alte Bundesländer

Ohne Berlin 31.400 107 2,5 107,7

Neue Bundesländer

Ohne Berlin 21.106 72 3,0 114,9

Darstellung r16: Bruttoinlandsprodukt je einwohner 2007 und veränderung 2000-2007 im ländervergleich (euro und Prozent)

Quelle: Darstellung nach BayLfStaD 2008a
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eine in etwa parallele entwicklung zu jener auf Bundese-
bene. Das reale (preisbereinigte) Primäreinkommen (im 
weitesteten Sinne: Markteinkommen) je einwohner stag- 
nierte in Bayern zwischen 2000 und 2006 nahezu. einem 
real gesunkenen arbeitnehmerentgelt steht ein Zuwachs 
der vermögenseinkommen gegenüber. So stieg das Pri- 
märeinkommen der privaten Haushalte15 (einschließlich 
privater Organisationen ohne erwerbszweck) in Bayern 
nominal (in den Preisen des jeweiligen Jahres) je einwoh- 
ner in diesem Zeitraum um 10,9 Prozent auf 23.351 euro. 
inflationsbereinigt verlor das Primäreinkommen pro kopf 
nach einem geringfügigen anstieg im Jahr 2001 jedoch 
bis zum Jahr 2005 an Wert und stieg erst im Jahr 2006 
wieder leicht an, lag aber mit 99,2 Prozent noch knapp 
unter dem ausgangswert des Jahres 2000 (vgl. Darstel-
lung r17). aufgrund der wirtschaftlichen entwicklung ist 
aber davon auszugehen, dass die Primäreinkommen im 
Jahr 2007 das niveau des Jahres 2006 real übertroffen 
haben. 

Der reale Wertverlust des Primäreinkommens je einwoh- 
ner beruhte seit dem Jahr 2002 auf einer inflationären 
entwertung des arbeitnehmerentgelts. real sanken zwi- 

schen 2000 und 2006 die arbeitnehmerentgelte (je inlän- 
dischem arbeitnehmer, Wohnortbezug) um 4,2 Prozent 
(vgl. Darstellung r17), ebenso die Betriebsüberschüsse 
und Selbstständigeneinkommen (wobei die gruppe der 
Selbstständigen u. a. wegen der Zunahme der Zahl der 
ich-ags inhomogener geworden ist), während die vermö- 
genseinkommen in den Jahren 2005 und 2006 erheblich 
anstiegen und seit dem Jahr 2000 pro kopf eine reale 
Wertsteigerung von 20,7 Prozent erfuhren. 

Der anteil des arbeitnehmerentgelts am Primäreinkom-
men der Haushalte sank von 69,1 Prozent im Jahr 2000 
auf 66 Prozent im Jahr 2006, der anteil der vermögens-
einkommen stieg um 3,7 Prozentpunkte auf 21 Prozent. 
gleichwohl ist nach wie vor das niveau des arbeitnehmer- 
entgelts je arbeitnehmer in Bayern nominal überdurch-
schnittlich.16 Dabei war im Zeitraum von 2000 bis 2006 
das arbeitnehmerentgelt je arbeitnehmer real um 4,2 
Prozent rückläufig, bundesweit aber um 4,5 Prozent (ver- 
braucherpreissteigerung 2000 bis 2006: Bayern: 11,1 %; 
Deutschland: 9,6 %). Diese entwicklung führte dazu, dass 
die arbeitnehmerentgelte in Bayern im Jahr 2006 real um 
etwa 1.000 euro höher waren als im Bundesdurchschnitt.

15  Primäreinkommen privater Haushalte: arbeitnehmerentgelte einschließlich Sozialbeiträgen der arbeitgeber, Betriebsüberschuss und Selbstständigeneinkommen 
plus vermögenseinkommen abzüglich der unternehmens- und vermögenseinkommen der kapitalgesellschaften und des Staates.

16  arbeitnehmerentgelt 2007: 4,8 Prozentpunkte über Bundesdurchschnitt; vgl. volkswirtschaftliche gesamtrechnungen der länder (http://www.statistik-bw.de/
arbeitskreis_vgr/home.asp). ursache sind überdurchschnittliche verdienste für angestellte im Produzierenden gewerbe, nicht für arbeiterinnen und arbeiter,  
vgl. Darstellung r19.

Darstellung r17: entwicklung volkswirtschaftlicher einkommen in realen Werten je einwohner in By 2000-2006 (Prozent; 2000=100)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen; Kaufkraftbereinigung entsprechend bayerischem Verbraucherpreisindex
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Dieser einkommensvorsprung verteilt sich aber nicht 
gleichmäßig auf alle arbeitnehmergruppen (vgl. Dar- 
stellung r18). So lagen die nominalen arbeiterverdiens-
te im Produzierenden gewerbe in Bayern im Jahr 2006 
pro Stunde nur 0,8 Prozent über dem Bundesdurchschnitt, 
die Bruttomonatsverdienste aufgrund einer etwas niedri- 
geren bezahlten Wochenstundenzahl sogar 0,7 Prozent-
punkte unter dem Bundesdurchschnitt. Demgegenüber 

lagen die Bruttomonatsverdienste der angestellten im 
Produzierenden gewerbe in Bayern nominal rund 5 
Prozent über dem Bundesdurchschnitt, während sie im 
Handel weitgehend dem bundesweiten verdienstniveau 
entsprachen. Die arbeiterverdienste im Handwerk in 
Bayern lagen im Jahr 2006 hingegen rund 3 Prozent 
unter dem verdienstniveau im Bundesgebiet.

Darstellung r18: arbeitsverdienste in By und D 2006 (euro, Stunden und Prozent)

Quelle: Darstellung nach BayLfStaD 2007e

Deutschland Bayern

Werte für Bayern  
in % vom Bundes-

durchschnitt

Arbeiterverdienste im Produzierenden Gewerbe, Oktober 2006

Bruttostundenverdienst insgesamt € 15,57 15,69 100,8

männlich € 16,06 16,16 100,6

weiblich € 12,13 12,54 103,4

Bezahlte Wochenstunden insgesamt Std. 38,5 38,0 98,7

männlich Std. 38,6 38,1 98,7

weiblich Std. 37,8 37,1 98,1

Bruttomonatsverdienst insgesamt € 2.607 2.589 99,3

männlich € 2.696 2.676 99,3

weiblich € 1.992 2.024 101,6

Bruttomonatsverdienst der Angestellten, Oktober 2006

im Produzierenden gewerbe insgesamt € 3.962 4.170 105,2

männlich € 4.278 4.484 104,8

weiblich € 3.088 3.229 104,6

im Handel insgesamt € 3.074 3.072 99,9

männlich € 3.414 3.391 99,3

weiblich € 2.610 2.625 100,6

im Prod. gewerbe und Handel insgesamt € 3.526 3.686 104,5

männlich € 3.906 4.068 104,1

weiblich € 2.799 2.887 103,1

Arbeiterverdienste im Handwerk, Mai 2006

Bruttostundenverdienst € 13,16 12,75 96,9

Bezahlte Wochenstunden Std. 39,1 39,3 100,5

Bruttomonatsverdienst € 2.234 2.179 97,5
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entgegen der realen Primäreinkommensentwicklung im 
gesamtzeitraum von 2000 bis 200617 führten insbeson-
dere sinkende Steuern und erhöhte monetäre Sozialleis-
tungen dazu, dass das reale verfügbare einkommen im 
Durchschnitt je einwohner etwas anstieg (2,3 %). Der re- 
ale Zuwachs des verfügbaren einkommens fand im We- 
sentlichen bis zum Jahr 2004 statt. Bezogen nur auf den 

Teilzeitraum von 2004 bis 2006 verlief die entwicklung 
etwas anders. So führte der damalige reale anstieg des 
Primäreinkommens je einwohner um ein Prozent auf- 
grund steigender Steuern und Sozialabgaben sowie 
rückläufiger Sozialleistungen zu einem geringfügigen 
realen rückgang der verfügbaren einkommen um 0,2 Pro-
zent (vgl. Darstellung r19).

Das positive und solide Wirtschaftswachstum in Bayern 
kam damit den Bürgerinnen und Bürgern letztlich mit 
einer realen Steigerung der verfügbaren einkommen je 
einwohner zugute (vgl. Darstellung r20). So nahmen im 
Zeitraum vom 2000 bis 2006 die verfügbaren einkommen 
je einwohner im Freistaat real (bei einem BiP-Wachstum 
je einwohner real um 8,8 %) um insgesamt 2,0 Prozent 
zu (Baden-Württemberg: 2,3 %; Hessen: 6,0 %; nordrhein-
Westfalen: 1,8 %; Deutschland: 2,4 %). Das niveau der 
verfügbaren einkommen je einwohner lag im Jahr 2006 
im bayerischen gesamtdurchschnitt bei 106,3 Prozent 

(Deutschland: 100 %). ein etwas höheres niveau verzeich- 
nete von den Flächenstaaten nur noch Baden-Württem-
berg mit 109,4 Prozent (Hessen: 103,8 %; nordrhein-West- 
falen: 105,3 %). allerdings berücksichtigt diese Zahl nicht 
die Preisniveauunterschiede zwischen den ländern (keine 
Daten dazu aktuell verfügbar). Durch den im Zeitraum von 
2000 bis 2007 etwas höheren verbraucherpreisanstieg in 
Bayern als im Bundesgebiet entspricht der unterschied 
bei den nominaleinkommen damit nicht exakt den real- 
einkommensunterschieden.

17 Für den Zeitraum ab 2006 sind noch keine aussagen möglich.

Darstellung r19: entwicklung ausgewählter einkommensgrößen der volkswirtschaftlichen gesamtrechnung (vom Primäreinkommen 
zum verfügbaren einkommen) für By 2000-2006 (in realen Werten je einwohner; 2000=100)

Quelle: BayLfStaD 2008b; eigene Berechnungen; Kaufkraftbereinigung erfolgte auf Grundlage des bayerischen Verbraucherpreisindexes (Deflator)
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innerhalb von Bayern zeigen sich hinsichtlich der verfüg- 
baren einkommen je einwohner erhebliche unterschiede. 
So lag das verfügbare einkommen (nicht korrigiert um 
Preisniveauunterschiede zwischen den regionen) in der 
Oberpfalz im Jahr 2006 je einwohner bei 17.426 euro pro 
Jahr, während es in Oberbayern 21.082 euro betrug (vgl. 
Darstellung r21). Damit unterschieden sich die nomina-
len einkommen allein innerhalb Bayerns um mehr als 20 
Prozent. Starke „ausreißer nach oben“ waren die land- 
kreise Starnberg (44,9 % über dem bayerischen Durch- 
schnitt des Jahres 2006) und München (26,0 % über dem 
bayerischen Durchschnitt des Jahres 2005), die untere 
Schwelle lag in den regionen Freyung-grafenau (18,3 % 
unter dem landesdurchschnitt), regen, amberg-Sulz-
bach, Cham und Tirschenreuth (18,3 % bis 15,1 % unter 

dem landesdurchschnitt; vgl. Darstellungen r39 und 
r40 im anhang). 

unterschiede zeigen sich auch in der entwicklungsdyna-
mik. Während z. B. in unterfranken das verfügbare ein- 
kommen je einwohner real18 im Zeitraum von 2000 bis 
2006 um 4,0 Prozent und in niederbayern sogar um 5,1 
Prozent zunahm, stieg es in Oberbayern im gleichen Zeit- 
raum nur um 0,3 Prozent und blieb in Mittelfranken un- 
verändert (Bayern insgesamt: +2,0 %). insgesamt sind im 
Zeitraum von 2000 bis 2006 die verfügbaren einkommen 
je einwohner – gemessen am bayerischen Durchschnitt 
– in niederbayern und unterfranken besonders gestie-
gen und in Mittelfranken und Oberbayern relativ etwas 
zurückgegangen.

18  Die Preisbereinigung erfolgte anhand des verbraucherpreisindexes für Bayern, da keine Daten auf regierungsbezirksebene erhoben werden. es ist jedoch durchaus 
denkbar, dass unterschiedliche Preisentwicklungen, konsumstrukturen und -veränderungen ebenso wie unberücksichtigte Preisniveauunterschiede beim vergleich 
nominaler Werte den vergleich zwischen den regierungsbezirken verzerren.

Darstellung r20: verfügbares einkommen je einwohner in D 2006 (euro und Prozent)

Darstellung r21: verfügbares einkommen je einwohner in By 2000−2006* (euro und Prozent)

Quelle: Berechnungen nach den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder 2008

Quelle: Berechnungen nach den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder 2008

*  Preisbereinigt mit länderspezifischem Preisindex für privaten Verbrauch, da die verfügbaren Einkommen zu rund 90 Prozent in den privaten 
Verbrauch fließen.

*  Realeinkommen = preisbereinigte Veränderung; berechnet mit dem Preisindex für privaten Verbrauch für Bayern, da verfügbare Einkommen 
zu rund 90 Prozent in privaten Verbrauch fließen.

Bundesland

Nominales verfügbares Einkommen (in jeweiligen Preisen)
Preisbereinigtes*  

verfügbares Einkommen

EUR Deutschland = 100
Entwicklung: Index

(2000 = 100)

Baden-Württemberg 19.845 109,4 102,3

Bayern 19.285 106,3 102,0

Hessen 18.833 103,8 106,0

nordrhein-Westfalen 19.104 105,3 101,8

Deutschland 18.135 100,0 102,4

Region

2000 2006 Differenz zum Durch-
schnitt in BY 2006

Nominale Verände-
rung 2000-2006

Reale Veränderung 
2000-2006*

                    In Euro          In %

Oberbayern 18.794 21.082 9,3 12,2 0,3

niederbayern 14.883 17.495 -9,3 17,6 5,1

Oberpfalz 15.176 17.426 -9,6 14,8 2,7

Oberfranken 15.902 18.284 -5,2 15,0 2,8

Mittelfranken 17.099 19.111 -0,9 11,8 0,0

unterfranken 15.654 18.197 -5,6 16,2 4,0

Schwaben 16.355 18.926 -1,9 15,7 3,5

BY gesamt 16.906 19.285 0,0 14,1 2,0
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Derartige starke regionale einkommensunterschiede sind 
z. B. auch bei den monatlichen rentenzahlbeträgen vor- 
zufinden (vgl. Darstellung r22). Während beispielsweise 
die verfügbaren einkommen je einwohner in niederbayern 
im Jahr 2006 um 9,3 Prozent unter dem bayernweiten 
Durchschnitt lagen, waren die durchschnittlichen mo- 
natlichen rentenzahlbeträge um 10 Prozent niedriger als 
im bayerischen Durchschnitt. Hingegen lag das verfügbare 

einkommen je einwohner in Oberbayern um 9,3 Prozent 
über dem bayerischen Durchschnitt, bei den monatlichen 
rentenzahlbeträgen waren es 5,6 Prozent. Festzuhalten 
bleibt, dass in jedem regierungsbezirk, in dem das ver- 
fügbare einkommen über- oder unterdurchschnittlich war, 
auch der durchschnittliche monatliche rentenzahlbetrag 
über- oder unterdurchschnittlich war.

nach dem regional noch tiefer differenzierten vergleich 
der entwicklung der verfügbaren einkommen im Zeitraum 
von 2000 bis 2006 erzielt die Spitzenposition mit dem no- 
minal höchsten anstieg von 34,9 Prozent die kreisfreie 
Stadt rosenheim, gefolgt von den landkreisen Donau- 
ries (26,5 %), kitzingen (26,3 %) und kronach (22,9 %; vgl. 
Darstellung r40 im anhang). Da nach diesen landkrei-
sen auch drei niederbayerische landkreise und auf Platz 
12 der landkreis neumarkt in der Oberpfalz folgen, ver- 
teilt sich die Spitzengruppe über Bayern und seine regie-
rungsbezirke.19 Demgegenüber verlief die entwicklung in 
den bayerischen großstädten nürnberg, München und 
augsburg, die zusammen mit den kreisfreien Städten 
landshut und Schwabach sowie dem landkreis Starnberg 
mit nominalen Zunahmen zwischen 6,4 Prozent und 8,4 
Prozent die geringsten Steigerungen erfuhren, etwas 
schlechter. Diese entwicklung führte tendenziell zu einer 

verringerung der regionalen unterschiede (Preisniveau-
unterschiede bleiben unberücksichtigt).20

längerfristige Hinweise auf wirtschaftliche entwicklungs- 
unterschiede liefern z. B. die veränderungsraten der ver- 
fügbaren einkommen je einwohner im Zeitraum zwischen 
1991 und 2006, wobei diese nicht nur wirtschaftliche 
entwicklungsunterschiede, sondern auch veränderungen 
beispielsweise in der altersstruktur widerspiegeln. Wäh- 
rend in Bayern insgesamt die verfügbaren einkommen 
je einwohner in diesem Zeitraum nominal um 40,4 Pro- 
zent zunahmen, stiegen die verfügbaren einkommen in 
15 kreisfreien Städten, darunter alle größeren außer 
regensburg und Fürth, sowie den vier landkreisen Fürth, 
München, Starnberg und ebersberg nur zwischen 24,5 
Prozent und 34,9 Prozent (vgl. Darstellung r23). 

Darstellung r22: Durchschnittliche monatliche rentenzahlbeträge in By 2006 (euro und Prozent)

Quelle: Daten der Deutschen Rentenversicherung

Regierungs-  
bezirk

Renten insgesamt 
(sGB VI)

Wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit Wegen Alters Renten wegen todes

Differenz 
zum 

Durch-
schnitt Männer frauen Männer frauen

Zusam-
men

Darunter

Witwen-
renten

Witwer-
renten

Waisen-
renten

euro % euro

Oberbayern 683 5,6 784 668 1.002 532 505 557 234 161

niederbayern 582 -10,0 783 640 899 403 437 481 203 162

Oberpfalz 593 -8,3 774 637 921 412 460 506 203 162

Oberfranken 632 -2,3 786 660 940 500 467 513 238 164

Mittelfranken 672 3,9 780 661 1.005 526 498 550 240 162

unterfranken 629 -2,8 786 639 985 421 486 536 207 165

Schwaben 642 -0,8 761 653 974 481 480 532 220 161

Bayern insges. 647 0,0 779 655 975 497 483 533 225 162

D, früheres 
Bundesgebiet

646 – 773 648 969 465 499 547 220 159

19  Der erste mittelfränkische landkreis findet sich mit ansbach auf Platz 39.

20  So stieg die ungewichtete Standardabweichung (ein statistisches verteilungsmaß zur Messung der Streuung der Werte um den Durchschnittswert) zwischen 2000 
und 2006 zwar leicht, in relation zum erheblich stärker gestiegenen ungewichteten Durchschnittswert sank sie jedoch um beinahe 8 Prozent.
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Den oberen rand des entwicklungskorridors markieren 
vornehmlich ländlich geprägte landkreise, u. a. (begin-
nend mit der höchsten Steigerung) erlangen-Höchstadt, 
Donau-ries, Cham, neustadt an der Waldnaab, Freyung-
grafenau, Schwandorf, Straubing-Bogen, Passau, kronach 
und regensburg, in denen die verfügbaren einkommen 
in diesem Zeitraum zwischen 52,8 Prozent und 60,5 Pro- 
zent anstiegen.

insgesamt zeigt sich in diesem Zeitraum aber die Tendenz, 
dass sich die verfügbaren einkommen in Bayern eher 

angeglichen als auseinander entwickelt haben. Dies offen- 
bart sich recht deutlich auf regierungsbezirksebene, wo- 
nach Oberbayern, Mittelfranken und Schwaben mit den 
verhältnismäßig nominal höchsten verfügbaren ein- 
kommen je einwohner zwischen 1991 und 2006 mit 36,2 
Prozent, 37,7 Prozent bzw. 41,9 Prozent die geringsten 
Steigerungen erfuhren, während insbesondere die Ober-
pfalz mit 48,0 Prozent und niederbayern mit 47,1 Prozent 
aufholten (vgl. Darstellung r21).
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Veränderung in %

  Häufigkeit  Häufigkeit

■          bis unter 35,0 19 ■   45,0 bis unter 50,0 16
■   35,0 bis unter 40,0 15 ■        50,0 oder mehr 17
■   40,0 bis unter 45,0 29

Minimum: Krfr. St. Hof 24,5 %  Bayern: 40,4 %  Maximum: Lkr. Erlangen-Höchstadt 60,5 %

Darstellung r23: veränderung des verfügbaren einkommens der privaten Haushalte je einwohner in den bayerischen landkreisen 
und kreisfreien Städten 1991-2006 (Prozent)

Quelle: BayLfStaD 2008b
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Darstellung r24: regionaler Miet- und kaufpreisindex für bayerische regionen 2005 (Hof=100)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

allerdings können die vorgenannten regionalen einkom-
mensunterschiede nicht als dementsprechende Wohl- 
standsunterschiede interpretiert werden (vgl. Darstel-
lungen r39 und r40 im anhang). Hierzu müssten auch 
die regionalen Preisniveauunterschiede berücksichtigt 
werden, genauer gesagt, es müsste berücksichtigt wer- 
den, welche kaufkraft das einkommen in der jeweiligen 
region hat. So unterscheiden sich insbesondere die 
Wohn- und Wohneigentumskosten21 regional erheblich, 
wobei regionen mit einem höheren verfügbaren ein- 
kommen meist auch ein höheres Preisniveau aufweisen. 
Diese regionalen Preisniveauunterschiede relativieren 
die einkommensunterschiede, ohne dass dieser effekt 
repräsentativ und flächendeckend derzeit für Bayern be- 
rechnet werden könnte (keine entsprechenden regionalen 
Preisindizes verfügbar). allerdings können regionale 
Wohnkostenerhebungen zumindest Hinweise darauf ge- 
ben, wie stark sich die Preise für Wohnen regional unter- 
scheiden und damit einkommensunterschiede relativie-
ren (vgl. Darstellung r24). So ist das Mietpreisniveau z. B. 
in München fast dreimal so hoch wie in Hof. in rosen- 
heim oder ingolstadt ist das Mietpreisniveau fast dop- 

pelt so hoch wie in Hof. Während die Mietpreise in der 
Stadt München fast 200 Prozentpunkte höher sind als in 
Hof, unterscheiden sich die verfügbaren einkommen 
(die allerdings ein größeres volumen als die Mietkosten 
haben) in den kreisfreien Städten um bis zu 35 Prozent-
punkte, die weitaus meisten um weniger als 20 Prozent-
punkte (vgl. Darstellung r24). Damit ist es durchaus mög- 
lich und oftmals real gegeben, dass die durchschnittlich 
niedrigeren verfügbaren einkommen in Hof einen höhe- 
ren wirtschaftlichen lebensstandard ermöglichen als bei- 
spielsweise in der Stadt München.

gemessen am Mietpreisniveau und den durchschnitt-
lichen verfügbaren einkommen haben am ehesten Bür- 
gerinnen und Bürger aus regionen wie beispielsweise 
Hof, Weiden, ansbach und amberg einen relativ hohen 
realen lebensstandard, während Bürgerinnen und Bür- 
ger z. B. aus München, regensburg, ingolstadt, nürn- 
berg und augsburg – mit nicht den erhöhten Mietkosten 
entsprechenden überdurchschnittlichen oder mit gar 
unterdurchschnittlichen verfügbaren einkommen – letzt-
lich ein teils geringeres Wohlstandsniveau haben können.

21  Die ausgaben für Wohnen, energie und Wohnungsinstandhaltung binden im Durchschnitt aller Haushalte in Bayern rund 22 Prozent des verfügbaren einkommens; 
(Quelle: evS 2003).

Kreisfreie stadt
Mietpreisindex für Geschoss-

wohnungen (Hof = 100)*
Kaufpreisindex für EtW  

(Hof = 100)*
Verfügbares Einkommen  

je Einwohner (Hof = 100)**

München 293 371 134

regensburg 223 270 111

rosenheim 194 241 131

ingolstadt 192 273 106

erlangen 191 230 113

aschaffenburg 172 214 115

Würzburg 172 204 111

nürnberg 171 180 108

augsburg 171 185 99

landshut 166 225 116

Fürth 165 194 126

Bamberg 159 260 106

Schwabach 159 185 116

kempten (allgäu) 154 190 115

Memmingen 150 194 121

Passau 144 163 108
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Quelle:  Berechnungen auf Basis 
*    des empirica Miet- und Kaufpreis-Ranking im 4. Quartal 2005 und  
**  von Daten des BayLfStaD 2008b

Quelle: Timm (2008)

* Ohne Wohnheime. ** 2006 ohne Berlin. *** 2002: und Berlin-Ost; 2006: und Berlin.

Kreisfreie stadt
Mietpreisindex für Geschoss-

wohnungen (Hof = 100)*
Kaufpreisindex für EtW  

(Hof = 100)*
Verfügbares Einkommen  

je Einwohner (Hof = 100)**

Bayreuth 143 162 108

Straubing 139 168 113

Coburg 137 135 119

Schweinfurt 137 183 100

kaufbeuren 137 143 109

amberg 131 154 103

ansbach 128 177 108

Weiden i.d.OPf. 111 161 107

Hof 100 100 100

Fortsetzung Darstellung r24: regionaler Miet- und kaufpreisindex für bayerische regionen 2005 (Hof=100)

Darstellung r25: Bewohnte Mietwohnungen* nach der durchschnittlichen Bruttokaltmiete im ländervergleich 2002-2006 (euro je  
Wohnung und euro je m2)

insgesamt lag dabei im Jahr 2006 das Mietpreisniveau 
in Bayern in etwa 4,6 Prozent über dem im früheren 
Bundesgebiet und 6,6 Prozent über jenem in Deutsch-

land. von den Flächenstaaten hatte nur Hessen im Schnitt 
ein nochmals etwas höheres Mietpreisniveau (vgl. Dar- 
stellung r25).

Gegenstand der Nachweisung

Durchschnittliche Bruttokaltmiete in EUR je

                       Wohnung                        m2

2002 2006 2002 2006

Bayern 452 456 6,14 6,33

Deutschland 405 410 5,79 5,94

Früheres Bundesgebiet** 428 430 5,93 6,05

neue länder*** 323 353 5,17 5,60

Baden-Württemberg 432 438 5,67 5,95

Berlin 385 423 5,80 6,35

Brandenburg 324 338 5,23 5,44

Bremen 392 370 6,17 5,92

Hamburg 461 481 6,99 7,47

Hessen 474 475 6,45 6,58

Mecklenburg-vorpommern 296 318 4,94 5,33

niedersachsen 400 390 5,43 5,38

nordrhein-Westfalen 412 416 5,91 5,98

rheinland-Pfalz 414 399 5,31 5,26

Saarland 366 387 4,83 5,05

Sachsen 317 317 5,10 5,13

Sachsen-anhalt 320 319 5,03 5,21

Schleswig-Holstein 437 420 6,27 6,21

Thüringen 325 319 4,97 5,16
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Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

Darstellung r26: Durchschnittliche nettogeldvermögen von Haushalten in By 2003 (in Tausend euro und Prozent)

ein weiterer aussagefähiger Wohlstandsindikator ist das 
durchschnittliche nettogeldvermögen je Haushalt (vgl. 
Darstellung r26).22 im gesamtdurchschnitt verfügte je- 
der Haushalt in Bayern über ein nettogeldvermögen in 
Höhe von 52.400 euro (früheres Bundesgebiet: 42.100 €). 
Berücksichtigt man nur die Haushalte, die ein positives 
nettogeldvermögen hatten, so ergibt sich ein Durchschnitt 
von insgesamt 55.800 euro je Haushalt (früheres Bundes- 
gebiet: 46.100 €). insgesamt ist somit das nettogeldver-
mögen der Haushalte in Bayern um mehr als 20 Prozent 
höher als im früheren Bundesgebiet. 

ein positiver abstand zum übrigen Bundesgebiet besteht 
im Durchschnitt bei Haushalten in Bayern mit einem mo- 
natlichen Haushaltsnettoeinkommen unter 5.000 euro23 
und bei allen Haushalten mit einem Haupteinkommens-
bezieher unter 70 Jahren. Bei keiner der in Darstellung 
r26 ausgewiesenen gruppen unterschreiten bayerische 
Haushalte das nettogeldvermögen der Haushalte im 
früheren Bundesgebiet.

Das nettogeldvermögen nimmt mit dem Haushaltsnet-
toeinkommen überproportional zu. So lag das netto-
geldvermögen bei den einkommensstärksten Haushal-
ten (nettoeinkommen über 5.000 €) auf dem zehnfachen 
niveau der Haushalte mit einem nettoeinkommen bis 
zu 900 euro, d. h. die nettovermögensunterschiede sind 
weitaus stärker als die nettoeinkommensunterschiede.

Bis zum 65. lebensjahr steigt das nettogeldvermögen im 
gesamtdurchschnitt in Bayern um rund das vierfache an. 
Haushalte mit einem Haupteinkommensbezieher im al- 
ter von 55 bis 65 Jahren erreichen ein nettogeldvermö-
gen von durchschnittlich rund 78.000 euro. Menschen 
ab dem 70. lebensjahr und rentnerinnen und rentner 
können im gesamtdurchschnitt über rund 50.000 euro 
nettogeldvermögen verfügen. 

Die Betrachtung nach der sozialen Stellung der hauptein- 
kommensbeziehenden Person ergibt, dass die Selbst-
ständigen mit durchschnittlich 103.000 euro nettogeld- 
vermögen die mit abstand geldvermögensstärkste grup- 
pe sind. Demgegenüber können arbeiterhaushalte nur 
auf durchschnittlich 33.600 euro nettogeldvermögen 
zurückgreifen, die gruppe der angestellten auf 50.900 
euro. nach den Selbstständigen sind Pensionärinnen 
und Pensionäre mit 87.500 euro die gruppe mit dem 
meisten nettogeldvermögen.

Differenziert man nach dem Haushaltstyp, so kann im 
Durchschnitt die gruppe der alleinerziehenden auf nur 
minimale nettogeldvermögen zurückgreifen (12.600 €), 
während Paare ohne kinder sowie sonstige Haushalte 
über das meiste nettogeldvermögen verfügen können 
(68.800 € bzw. 80.600 €).

22 alle Daten beziehen sich nachfolgend auf das Jahr 2003 und basieren auf der evS. Die Durchschnittswerte beziehen sich hier auf alle Haushalte.

23  Bei Haushalten mit einem monatlichen nettoeinkommen über 5.000 euro zeigen die Daten keinen unterschied. Dies dürfte an der Datenbasis – der evS – liegen, 
die Haushalte mit höheren einkommen kaum erfasst.

Durchschnittliches Nettogeldvermögen in 1.000 Euro (2003) je …

Haushalt

Haushalt mit 
Nettogeldver-

mögen Haushalt

Haushalt mit 
Nettogeldver-
mögen Haushalt

Haushalt mit 
Nettogeldver-

mögen

        früheres Bundesgebiet                   Bayern

       Bayern, in % zu 
Westdeutschland  

Westdeutschland = 100

Haushalte insgesamt 42,1 46,1 52,4 55,8 124 121

Haushalte mit ... Person(en)                                                                                      

1 26,2 30,7 32,1 35,9 123 117

2 53,8 57,2 63,1 66,3 117 116

3 43,5 45,8 60,7 62,7 140 137

4 50,1 51,8 64,0 65,0 128 125

5 und mehr 59,5 61,9 69,4 70,2 117 113
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Quelle: Darstellung nach Statistisches Bundesamt 2005 und BayLfStaD 2005

Fortsetzung Darstellung r26: Durchschnittliche nettogeldvermögen von Haushalten in By 2003 (in Tausend euro und Prozent)

Durchschnittliches Nettogeldvermögen in 1.000 Euro (2003) je …

Haushalt

Haushalt mit 
Nettogeldver-

mögen Haushalt

Haushalt mit 
Nettogeldver-

mögen Haushalt

Haushalt mit 
Nettogeldver-

mögen

früheres Bundesgebiet                   Bayern

       Bayern, in % zu 
Westdeutschland 

 Westdeutschland = 100

Haushalte mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von … bis unter … Euro

unter 900 11,8 16,7 15,9 20,0 135 120

900-1.300 19,3 22,4 25,8 28,8 134 129

1.300-1.500 28,2 30,4 35,8 38,6 127 127

1.500-2.000 33,2 34,9 38,3 39,9 115 114

2.000-2.600 42,0 43,4 52,2 53,2 124 123

2.600-3.600 55,9 57,0 68,0 69,0 122 121

3.600-5.000 81,5 82,3 92,0 92,8 113 113

5.000-18.000 156,9 159,1 159,7 160,8 102 101

Haushalte nach dem Alter des/der Haupteinkommensbeziehers/bezieherin von … bis unter … Jahren

unter 25 6,4 7,8 13,5 14,9 211 191

25-35 17,5 18,9 24,6 25,8 141 137

35-45 31,1 33,4 42,4 44,3 136 133

45-55 50,0 54,1 65,1 68,6 130 127

55-65 62,8 68,9 78,0 83,8 124 122

65-70 55,9 61,7 71,5 78,3 128 127

70-80 44,4 49,5 51,2 55,3 115 112

80 und mehr 50,3 56,6 52,1 59,3 104 105

Haushalte nach der sozialen stellung des/der Haupteikommensbeziehers/bezieherin

Selbstständige 93,8 99,0 103,0 106,7 110 108

Beamte/innen 53,0 53,9 62,9 63,3 119 117

angestellte 41,5 43,4 50,9 52,2 123 120

arbeiter/innen 24,5 26,3 33,6 36,0 137 137

arbeitslose 16,0 23,0 24,2 28,8 151 125

nichterwerbstätige 43,0 48,6 52,2 57,7 121 119

Davon rentner/innen 42,7 48,1 49,1 54,2 115 113

Davon Pensionäre/innen 67,5 69,9 87,5 89,2 130 128

Haushalte nach dem Haushaltstyp                                                           

alleinlebende – – 32,1 35,9  – –

Davon Männer 29,0 35,1 36,9 43,4 127 124

Davon Frauen 24,5 28,3 29,1 31,7 119 112

alleinerziehende 10,0 11,8 12,6 13,9 126 118

Paare 51,6 54,0 61,1 63,2 118 117

Ohne kinder 59,1 62,0 68,8 71,7 116 116

Mit kindern 39,4 41,2 49,9 51,1 127 124

Sonstige Haushalte 60,3 63,3 80,6 82,9 134 131
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allerdings spiegelt sich dieser positive abstand der bay- 
erischen Haushalte beim nettogeldvermögen nicht ent- 
sprechend z. B. beim eigentum an immobilien wider, wo- 
für u. a. Preisniveauunterschiede mit ausschlaggebend 
sein können. So liegt der anteil der von eigentümerinnen 

und eigentümern bewohnten Wohnungen (eigentümer-
quote) in Bayern im vergleich der westdeutschen Flächen- 
staaten lediglich vor Hessen und nordrhein-Westfalen 
(vgl. Darstellung r27).

neben dem BiP, dem verfügbaren einkommen je ein- 
wohner und den nettogeldvermögen belegen auch an- 
dere indikatoren, dass sich die wirtschaftlichen rahmen-
bedingungen in Bayern im Durchschnitt positiv von den 
meisten anderen ländern, insbesondere den Flächen-
staaten, unterscheiden. Beispielhaft können folgende 
indikatoren genannt werden:

Mit 11,5 Prozent hatten die privaten Haushalte in Bayern 
– nach Baden-Württemberg (12,0 %) – die zweithöchste 
Sparquote in Deutschland (10,5 %).

Mit 79 insolvenzen (bezogen auf 10.000 unternehmen) 
hatte Bayern im Jahr 2006 in Deutschland eine der 
geringsten insolvenzquoten (Deutschland insgesamt: 
100; Baden-Württemberg: 58; Hessen: 82). allerdings 
haben auch in Bayern die insolvenzen privater Haus- 
halte stark zugenommen (vgl. Darstellung r41 im an- 
hang), allein im Zeitraum von 2006 bis 2007 um rund 10 
Prozent, insbesondere in niederbayern und Mittelfran-
ken (+25,4 % bzw. +26,5 %).

Quelle: Timm 2008

Darstellung r27: anteil der von eigentümerinnen und eigentümern bewohnten Wohnungen* im ländervergleich 2006

60 %50403020100

* In Wohngebäuden, ohne Wohnheime.

Saarland

Rheinland-Pfalz

Niedersachsen

Baden-Würtemberg

Schleswig-Holstein

Bayern

Hessen

Deutschland

60 %50403020100

Thüringen

Brandenburg

Nordrhein-Westfalen

Sachsen-Anhalt

Bremen

Meckl.-Vorpommern

Sachsen

Hamburg

Berlin

Darstellung r28: insolvenzen in By 2000-2007 (anzahl und Prozent)

Merkmal

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Veränderung 2000 - 2007

Absolut Absolut In %

verarbeitendes gewerbe 413 449 550 603 466 455 410 383 -30 -7,3

Baugewerbe 621 786 843 783 765 686 568 535 -86 -13,8

Handel 642 717 916 943 883 881 883 778 136 21,2

verkehr und  
nachrichtenübermittlung

212 292 372 344 313 318 361 276 64 30,2

Dienstleistungen von unter-
nehmen und freien  Berufen

869 1.330 1.576 1.711 1.641 1.520 1.545 1.402 533 61,3

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Quelle: BayLfStaD, Genesis-Datenbank (Internet)

Fortsetzung Darstellung r28: insolvenzen in By 2000-2007 (anzahl und Prozent)

Merkmal

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Veränderung 2000 - 2007

Absolut Absolut In %

gastgewerbe 250 288 319 292 362 280 400 351 101 40,4

Übrige Wirtschaftsbereiche 66 81 111 142 134 149 133 106 40 60,6

erwerbsunternehmen 
zusammen

3.073 3.943 4.687 4.818 4.564 4.289 4.300 3.831 758 24,7

Andere Gemeinschuldner 1.736 2.137 5.425 7.029 8.958 11.232 13.976 14.970 13.234 762,3

Dar. verbraucher 1.393 1.809 2.385 3.361 4.986 7.241 9.922 10.962 9.569 686,9

ehemals selbstständig Tätige x  x  2.581 3.163 3.436 3.458 3.608 3.603 1.022 39,6

nachlässe 279 263 289 334 353 350 317 317 38 13,6

Insgesamt 4.809 6.080 10.112 11.847 13.522 15.521 18.276 18.801 13.992 291,0

Der anteil der empfängerinnen und empfänger sozialer 
Mindestsicherung24 lag in Bayern 2006 bei 5,5 Prozent. 
in keinem anderen land war die Quote niedriger (Deutsch- 
land: 10,1 %). 

Der anteil der empfängerinnen und empfänger von 
grundsicherung im alter und bei erwerbsminderung 
betrug in Bayern nur 0,8 Prozent (Deutschland: 1,0 %), 
bei den empfängerinnen und empfängern von arbeits- 
losengeld ii bzw. Sozialgeld lag die Quote im Freistaat 
bei 5,4 Prozent (Deutschland: 11,0 %). Die Bafög-Quote 
lag in Bayern bei 22,1 Prozent (2005), in Deutschland  
bei 25,2 Prozent.

Bei den Wohngeldempfängerinnen und -empfängern lag 
die durchschnittliche Mietbelastung je Quadratmeter im 
Jahr 2006 in Bayern bei 5,56 euro, je einwohner mussten 
aber nur 9 euro Wohngeld gezahlt werden (Deutschland: 
14 €; früheres Bundesgebiet: 13 €).

Der BayeriSCHe arBeiTSMarkT

Über 80 Prozent der Primäreinkommen sind in Bayern 
einkommen aus nichtselbstständiger und selbststän-
diger arbeit. Dies spiegelt die überragende Bedeutung 
des arbeitsmarktes für die entwicklung des Wohlstands 
und der lebensqualität wider. verschiedene indikatoren 
zum arbeitsmarkt zeigen, dass die Situation in Bayern 
vergleichsweise günstig ist (vgl. Darstellung r29).

Das arbeitsvolumen stieg in Bayern im Zeitraum von 
2000 bis 2007 um 1,6 Prozent (bei einem realen Wirt- 

schaftswachstum von 14,5 %), im früheren Bundesgebiet 
(alte länder ohne Berlin) stagnierte das arbeitsvolumen, 
in Deutschland insgesamt ging es im gleichen Zeitraum 
um 1,2 Prozent zurück (bei einem realen Wirtschaftswachs- 
tum von 8,5 %).

Trotz des gestiegenen arbeitsvolumens in Bayern war 
die Zahl der geleisteten arbeitsstunden je erwerbstäti-
gem im Zeitraum von 2000 bis 2007 um 1,7 Prozent rück- 
läufig, was auf den zunehmenden anteil von Teilzeitbe-
schäftigten zurückzuführen ist. in den alten ländern be- 
trug der rückgang im statistischen Durchschnitt sogar 
2,3 Prozent.

Die Zahl der erwerbstätigen nahm im Zeitraum von 2000 
bis 2007 in Bayern um 3,4 Prozent zu, in den alten län- 
dern (ohne Berlin) stieg deren Zahl nur um 2,4 Prozent. 
noch positiver war der abstand bei den sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten, die in Bayern um 2,9 Pro- 
zent zunahmen, während der Zuwachs in den alten län- 
dern nur 1,4 Prozent betrug.

Bei der entwicklung der arbeitslosenquote konnte Bayern 
seinen positiven abstand gegenüber den alten ländern 
im Zeitraum von 2000 bis 2007 noch geringfügig verbes- 
sern. Das niveau der arbeitslosenquote liegt in Bayern 
(2008) weiterhin mehr als zwei Prozentpunkte unter dem 
der alten länder. im Zeitraum von 2005 bis 2007 sank 
die arbeitslosenquote von 7,8 Prozent auf 5,3 Prozent, für 
2008 beträgt die Quote 4,2 Prozent, womit die arbeitslo-
senquote innerhalb von nur drei Jahren fast halbiert 
worden ist.

24  arbeitslosengeld ii bzw. Sozialgeld, laufende Hilfe zum lebensunterhalt außerhalb von einrichtungen, grundsicherung im alter und bei erwerbsminderung, 
regelleistungen nach dem asylbewerberleistungsgesetz, laufende leistungen der kriegsopferfürsorge.
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Darstellung r29: kennziffern zum arbeitsmarkt in By und D 2000-2007

Bayern hat nicht nur eine um rund 30 Prozent niedrigere 
arbeitslosenquote als die alten länder, sondern mit 72,7 
Prozent zugleich auch eine deutlich höhere erwerbstäti-
genquote (2007; alte länder: 69,6 %).25 Die niedrigere 
arbeitslosenquote im Freistaat war und ist damit keines- 

wegs durch eine niedrigere erwerbsquote bedingt, son- 
dern insgesamt ist das Beschäftigungsniveau in Bayern 
höher und damit sind die Chancen auf ein erwerbsein-
kommen besser.

25  erwerbstätigenquote bezogen auf erwerbstätige und Bevölkerung im alter von 15 bis unter 65 Jahren, ergebnisse des Mikrozensus 2007.

land 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

In % - Punkten
Veränderung seit 2000, 

Index 2000=100

Zum Vergleich 
BIP 2000-
2007, In %

Arbeitsvolumen in Mill. stunden (geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen)

Bayern 9.246 9.304 9.198 9.064 9.142 9.120 9.197 9.390 101,6 114,5

Deutschland 57.659 57.339 56.509 55.727 56.049 55.740 5.001 56.943 98,8 108,5

Davon    

  alte länder 
ohne Berlin

45.938 45.949 45.447 44.863 45.178 44.980 45.190 45.953 100,0  –

  neue länder 
mit Berlin

11.721 11.390 11.062 10.864 10.872 10.760 10.811 10.990 93,8  –

 Erwerbstätige am Arbeitsort, in 1.000 

Bayern 6.324 6.402 6.379 6.317 6.333 6.362 6.421 6.536 103,4 114,5

Deutschland 39.144 39.316 39.096 38.726 38.880 38.846 39.088 39.737 101,5 108,5

Davon   

  alte länder 
ohne Berlin

31.661 31.935 31.832 31.551 31.684 31.695 31.880 32.406 102,4  –

  neue länder 
mit Berlin

7.483 7.381 7.264 7.175 7.196 7.151 7.208 7.331 98,0  –

 Arbeitnehmer/innen am Arbeitsort, in 1.000 

Bayern 5.541 5.616 5.598 5.534 5.530 5.540 5.596 5.702 102,9 114,5

Deutschland 35.229 35.333 35.093 34.653 34.658 34.490 34.696 35.291 100,2 108,5

Davon   

  alte länder 
ohne Berlin

28.437 28.660 28.545 28.222 28.252 28.173 28.339 28.824 101,4 –

  neue länder 
mit Berlin

6.792 6.673 6.548 6.432 6.406 6.317 6.357 6.467 95,2  –

 Geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätige/r, in stunden 

Bayern 1.462 1.453 1.442 1.435 1.444 1.434 1.432 1.437 98,3 114,5

Deutschland 1.473 1.458 1.445 1.439 1.442 1.435 1.433 1.433 97,3 108,5

Davon    

  alte länder 
ohne Berlin

1.451 1.439 1.428 1.422 1.426 1.419 1.418 1.418 97,7  –

  neue länder 
mit Berlin

1.566 1.543 1.523 1.514 1.511 1.505 1.500 1.499 95,7  –

 Arbeitslosenquoten (bezogen auf alle Erwerbspersonen), in % In % - Punkten

Bayern 5,5 5,3 6,0 6,9 6,9 7,8 6,8 5,3 -0,2 114,5

Deutschland 9,6 9,4 9,8 10,5 10,5 11,7 10,8 9,0 -0,6 108,5

Davon   

  alte länder 
ohne Berlin

7,6 7,2 7,6 8,4 8,5 9,9 9,1 7,5 -0,1  –

  neue länder 
mit Berlin

17,1 17,3 17,7 18,5 18,4 18,7 17,3 15,1 -2,0  –

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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land 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

In % - Punkten
Veränderung seit 2000, 

Index 2000=100

Zum Vergleich 
BIP 2000-2007, 

in %

Erwerbstätigenquoten (Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung) in % In % - Punkten

Bayern  70,5  71,2  70,4  69,8  69,4 70,0 71,6 72,7 2,2  – 

Deutschland  65,4  65,8  65,4  64,9  64,3 65,4 67,1 68,9 3,5  – 

Davon    

 alte länder  66,1  66,8  66,3  65,8  65,1 66,5 68,1 69,6 3,5  – 

neue länder  62,3  61,9  61,4  61,2  60,5  61,2 63,4 66,0 3,7  -–

Quelle:  Darstellung nach Daten der Bundesagentur für Arbeit und dem Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder; 
Mikrozensus

Forsetzung Darstellung r29: kennziffern zum arbeitsmarkt in By und D 2000-2007

regional differenziert (vgl. Darstellung r30) ergab sich 
im Zeitraum von 2000 bis 2007 ein rückgang der arbeits- 
losenquote in allen regierungsbezirken mit ausnahme 
von Oberbayern und Schwaben, die aber auch im Jahr 
2007 die niedrigsten arbeitslosenquoten aufwiesen. ein 
besonders ausgeprägter Zuwachs an sozialversicherungs- 
pflichtiger Beschäftigung zeigt sich in der Oberpfalz und 
in Oberbayern, während Oberfranken und Mittelfranken 
vermutlich erst im Jahr 2008 bzw. 2009 das niveau sozial- 
versicherungspflichtiger Beschäftigung des Jahres 2000 
wieder erreichen werden.

am aktuellen zeitlichen rand (2005-2007) hatten Ober- 
franken (-3,1 Prozentpunkte) sowie die Oberpfalz (-3,0 
Prozentpunkte) und Mittelfranken (-2,7 Prozentpunkte) 
den stärksten rückgang der arbeitslosenquote. Zugleich 
hatte die Oberpfalz den stärksten Zuwachs an sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten. in allen bayerischen 
regierungsbezirken lag der Zuwachs an sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung zwischen 2,4 Prozent und 
4,8 Prozent.

Sowohl aktuell wie auch längerfristig zeigen die arbeits- 
marktindikatoren, dass die regionalen arbeitsmärkte sich 
nicht zunehmend auseinanderentwickelt haben, was auch 
darauf zurückzuführen ist, dass es eine ausgeprägte inner- 
bayerische arbeitskräftewanderung hin zu den entwick-
lungsstärksten Zentren, insbesondere den großen Bal- 
lungsräumen, gegeben hat und auch vermutlich weiter- 
hin geben wird.

in einer längerfristigen Perspektive (1997-2007) zeigt sich, 
dass insbesondere die regionen ingolstadt, regens-
burg, München, landshut und Donau-iller ein starkes 
Wachstum bei der Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten aufzuweisen hatten, während Oberfranken 
in der vergangenheit nicht an die entwicklungsdynamik 
der vorgenannten regionen anschließen konnte (vgl. Dar- 
stellung r31).

Quelle: Berechnung nach Daten der Bundesagentur für Arbeit, BayLfStaD

Darstellung r30: regionale arbeitsmarktindikatoren in By nach regierungsbezirken (Prozent und Prozentpunkte)

Regionalindikatoren zum Arbeitsmarkt
Ober-

bayern
Nieder-
bayern

Ober-
pfalz

Ober-
franken

Mittel-
franken

Unter-
franken

schwa-
ben

BY  
gesamt

Bruttoinlandsprodukt, reales Wachstum 2000-2006, in % 7,6 10,1 6,6 4,4 7,5 7,6 8,1 7,5

arbeitslosenquoten (bez. auf alle erwerbspersonen) 2007 4,7 5,1 5,7 7,1 6,5 5,0 4,9 5,3

veränderung arbeitslosenquote 2005-2007 in %-Punkten -2,0 -2,6 -3,0 -3,1 -2,7 -2,6 -2,5 -2,5

veränderung arbeitslosenquote 2000-2007 in %-Punkten 0,4 -0,5 -0,5 -0,3 -0,1 -1,0 0,1 -0,2

veränderung sozialvers. Beschäftigte 2005-2007 in % 3,0 3,8 4,8 2,4 3,2 2,9 3,8 3,3

veränderung sozialvers. Beschäftigte 2000-2007 in % 2,7 2,0 3,0 -5,8 0,5 -0,2 1,2 1,1
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lÄnDliCHer rauM unD verDiCHTungS-
rÄuMe26

Der ländliche raum stellt aufgrund seines hohen Flächen- 
anteils, seiner mittelständisch geprägten Wirtschafts-
struktur sowie der land- und Forstwirtschaft besondere 
anforderungen an die infrastruktur. Dank einer konse-
quenten – auch sozialpolitischen – landesentwicklungs-
politik hat sich der ländliche raum in den letzten Jahr- 
zehnten als attraktiver lebens- und Wirtschaftsraum erhal- 
ten und weiterentwickelt. Die These, der ländliche raum 
sei gegenüber verdichtungsräumen allgemein benach-
teiligt, bestätigt sich nicht. gleichwohl ist offenkundig, 
dass im ländlichen raum besondere Herausforderungen 
zu bewältigen sind. Das landesentwicklungsprogramm 
(aktuellste Fortschreibung: September 2006) hält des-
halb ausdrücklich an der Maxime gleichwertiger le-
bens- und arbeitsbedingungen in allen landesteilen 
Bayerns fest. 

Der ländliche raum erweist sich dabei oft besser als 
weithin angenommen (vgl. Darstellungen r32 und r33). 

So lebten im Jahr 2007 7,23 Mio. bzw. 57,8 Prozent Men- 
schen der bayerischen Bevölkerung im ländlichen raum, 
5,29 Mio. bzw. 42,2 Prozent in den verdichtungsräumen.
Dabei verlief die Bevölkerungsentwicklung im ländlichen 
raum im Zeitraum von 2002 bis 2007 mit einem leichten 
Bevölkerungsverlust von 16.417 einwohnern bzw. -0,23 
Prozent leicht negativ, während die bayerischen verdich-
tungsräume einen anstieg von 149.398 einwohnern bzw. 
2,83 Prozent erfuhren. insgesamt stieg damit die einwoh- 
nerzahl Bayerns um 132.981 Personen bzw. 1,07 Prozent, 
während Deutschland im gleichen Zeitraum einen Bevöl- 
kerungsverlust von 318.843 Personen bzw. -0,39 Prozent 
und damit einen relativ stärkeren verlust als Bayerns 
ländlicher raum verzeichnete.

Zuwanderer wählten vorrangig verdichtungsräume: 19,4 
Prozent siedelten sich in ländlichen räumen an, 80,6 Pro- 
zent in verdichtungsräumen.

Der ländliche raum erwirtschaftete im Jahr 2006 46,7 Pro- 
zent des bayerischen BiP, die verdichtungsräume 53,3 
Prozent. Die Wirtschaftskraft (BiP je erwerbstätiger) lag 

Quelle: Berechnung nach Daten der Bundesagentur für Arbeit

Darstellung r31: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den bayerischen regionen, veränderung der Beschäftigten am 
arbeitsort 1997-2007 (anzahl und Prozent)

Region 1997 2007 Veränderung 1997 - 2007 in%

ingolstadt 134.161 157.102 17,1

regensburg 214.544 241.087 12,4

München 993.397 1.102.318 11,0

landshut 130.247 141.449 8,6

Donau-iller 145.423 156.089 7,3

Bayern gesamt 4.168.958 4.411.875 5,8

augsburg 267.387 281.126 5,1

Westmittelfranken 120.336 126.020 4,7

Südostoberbayern 232.589 242.509 4,3

industrieregion Mittelfranken 500.720 521.032 4,1

Donau-Wald 197.749 204.892 3,6

Main-rhön 144.411 149.434 3,5

Oberland 116.434 120.354 3,4

Würzburg 166.378 171.740 3,2

allgäu 143.530 148.145 3,2

Bayerischer untermain 118.782 122.521 3,1

Oberpfalz-nord 155.959 158.797 1,8

Oberfranken-West 205.657 202.247 -1,7

Oberfranken-Ost 181.254 165.013 -9,0

26  Die regionale abgrenzung von ländlichem raum und verdichtungsraum basiert nicht direkt auf der im landesentwicklungsprogramm vorgenommenen abgren- 
zung auf gemeindeebene, sondern auf einer möglichst passgenauen abgrenzung über die landkreise und kreisfreien Städte, da die meisten Daten nur auf dieser 
ebene verfügbar sind. nach gemeindescharfer abgrenzung bilden den verdichtungsraum die großen verdichtungsräume augsburg, München und nürnberg/Fürth/
erlangen mit zusammen fast 4 Mio. einwohnern sowie die sonstigen verdichtungsräume aschaffenburg, Bamberg, ingolstadt, neu-ulm(/ulm), regensburg,  
Freilassing/Bad reichenhall (/Salzburg), Schweinfurt und Würzburg mit nochmals 1,45 Mio. einwohnern.
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im Jahr 2006 im ländlichen raum bei 58.578 euro und da- 
mit bei 90,7 Prozent des bayerischen Durchschnitts, in den 
verdichtungsräumen bei 70.975 euro bzw. 109,9 Prozent 
des bayerischen Durchschnittswertes von 64.595 euro.

Die verdichtungsräume wiesen im Jahr 2007 bei 2,22 
Mio. ein- und 1,85 Mio. auspendlern einen positiven 
Pendlersaldo von 371.578 sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten auf. Diese stammten größtenteils aus dem 
ländlichen raum mit einem negativen Pendlersaldo von 
302.559 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wo- 
bei 2,19 Mio. ein- und 2,49 Mio. auspendelten.27

im Jahr 2006 hatte jeder einwohner im ländlichen raum 
ein verfügbares einkommen in Höhe von durchschnittlich 
18.340 euro (95 % des bayerischen Durchschnitts). im 
verdichtungsraum betrug das verfügbare einkommen je 
einwohner 20.593 euro (107 % des bayerischen Durch- 
schnitts). unter Berücksichtigung z. B. oft erheblich höherer 
Wohnkosten in verdichtungsräumen drückt ein höheres 
verfügbares einkommen in einem verdichtungsraum 
keineswegs automatisch einen höheren materiellen le- 
bensstandard als im ländlichen raum aus. Zudem haben 
im vergleich zum Jahr 2000 die verfügbaren einkommen 
je einwohner im ländlichen raum deutlich aufgeholt. lag 
das niveau der verfügbaren einkommen im ländlichen 
raum im Jahr 2000 noch bei 85 Prozent und im verdich- 
tungsraum bei 110 Prozent, so betrug es im Jahr 2006 95 
Prozent bzw. 107 Prozent.

Die arbeitsmarktkennzahlen für den ländlichen raum sind 
oft besser als jene für den verdichtungsraum. So lag die 
arbeitslosenquote im ländlichen raum im Jahr 2007 mit 
5,0 Prozent unter der des verdichtungsraums mit 5,8 
Prozent (landesweiter Durchschnitt: 5,3 %). Dabei war 
auch der rückgang der arbeitslosenquote im Zeitraum 
von 2005 bis 2007 im ländlichen raum mit -2,5 Prozent-
punkten etwas höher als in den verdichtungsräumen mit 
-2,4 Prozent. im gleichen Zeitraum stieg auch die anzahl 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im ländli-
chen raum mit +3,6 Prozent deutlich mehr an als im 
verdichtungsraum mit +2,8 Prozent.

Betrachtet man sich z. B. die Betreuungsquote der unter 
3-Jährigen, so fiel diese im Jahr 2006 im ländlichen 
raum mit 5,6 Prozent deutlich geringer aus als in den 
verdichtungsräumen mit 11,7 Prozent. Die Betreuungsquo-
ten der 3- bis unter 6-Jährigen differierten allerdings kaum 
(ländlicher raum: 83,7 %; verdichtungsraum: 86,7 %).

auch die anzahl der altenheimplätze je 1.000 einwohner 
ab 65 Jahren war mit jeweils 53 im ländlichen raum und 
im verdichtungsraum identisch, wohingegen die Quote 
für Pflegeheimplätze im ländlichen raum mit 52 deutlich 
besser war als im verdichtungsraum mit 46.

Die anzahl der krankenhausbetten je 1.000 einwohner 
lag im Jahr 2006 im ländlichen raum bei 5,8 und war da- 
mit etwas geringer als jene im verdichtungsraum mit 7,4.

27 Die Differenz beschreibt einen positiven Pendlersaldo gegenüber anderen ländern sowie dem ausland.

Darstellung r32: regionalindikatoren für den ländlichen raum und verdichtungsraum in By

Indikatoren ländlicher Raum Verdichtungsraum BY gesamt

einwohner 2007 7.232.436 5.287.896 12.520.332

ausländeranteil 2007 in % 6,1 13,9 9,5

Wanderungssaldo 2007 7.547 31.420 38.967

BiP 2006 in Mio. € 193.569 221.220 414.789

BiP je erwerbstätiger 2006 58.578 70.975 64.595

verfügbares einkommen je einwohner 2006 18.340 20.593 19.285

verfügbares einkommen je einwohner 2006 in % v. bayer. Durchschnitt 95 107 100

verfügbares einkommen je einwohner 2000 in % v. bayer. Durchschnitt 85 110 100

arbeitslosenquote bezogen auf alle erwerbspersonen (eP) 2007 5,0 5,8 5,3

veränderung arblQuote 2005-2007 in %-Punkten (alle eP) -2,5 -2,4 -2,5

veränderung Sv-Beschäftigte 2005-2007 in % 3,6 2,8 3,3

Privatverschuldungsindex 2006* in %, Bayern = 100 919 804 832

Quote der empfänger von grundsicherung im alter (ab 65 Jahre) 2006 1,0 2,2 1,5

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

* Vgl. Schuldenkompass der Schufa.
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten der BA und des BayLfStaD

Fortsetzung Darstellung r32: regionalindikatoren für den ländlichen raum und verdichtungsraum in By

Darstellung r33: regionalindikatoren für By nach regierungsbezirken

Indikatoren ländlicher Raum Verdichtungsraum BY gesamt

Betreuungsquote kindertagesbetreuung von unter 3-Jährigen (2006) 5,6 11,7 8,2

Betreuungsquote kindertagesbetreuung von 3- bis unter 6-Jährigen (2006) 83,7 86,7 84,9

altenheimplätze 2006 je 1.000 einwohner ab 65 Jahre 53 53 53

Pflegeheimplätze 2005 je 1.000 einwohner ab 65 Jahre 52 46 50

krankenhausbetten 2006 je 1.000 einwohner 5,5 6,9 6,1

Indikatoren
Ober-

bayern
Nieder-
bayern Oberpfalz

Ober- 
franken

Mittel-
franken

Unter-
franken schwaben BY gesamt

einwohner 2007 (31.12.) 4.313.446 1.194.138 1.086.684 1.088.845 1.714.123 1.334.767 1.788.329 12.520.332

Durchschnittsalter 2007 42,1 42,1 42,0 43,3 42,6 42,4 42,0 42,2

ausländeranteil 2007 in % 13,4 5,6 4,8 5,1 10,2 6,9 9,1 9,5

Wanderungssaldo 2007 30.678 2.316 852 -1.726 3.856 -535 3.526 38.967

BiP 2006 in Mio. euro 54.797 33.062 174.199 30.219 31.754 52.667 38.090 414.789

BiP je erwerbstätiger 2006 74.213 57.419 58.843 57.100 60.300 58.226 60.784 64.595

verfügbares einkommen je einwoh-
ner 2006

21.082 17.495 17.426 18.284 19.111 18.197 18.926 19.285

verfügbares einkommen je einwohner 
2006 im bay. Durchschnitt

109 91 90 95 99 94 98 100

verfügbares einkommen je einwohner 
2000 im bay. Durchschnitt

111 88 90 94 101 93 97 100

arbeitslosenquote  
alle eP 2007

4,7 5,1 5,7 7,1 6,5 5,0 4,9 5,3

veränderung  arblQuote 2005-2007 in 
%-Punkten (alle eP)

-2,0 -2,6 -3,0 -3,1 -2,7 -2,6 -2,5 -2,5

veränderung Sv-Beschäftigte 2005-
2007 in %

3,0 3,8 4,8 2,4 3,2 2,9 3,8 3,3

Privatverschuldungsindex 2006* 709 986 908 1.065 887 900 909 832

Quote der empfänger von grundsi-
cherung im alter (ab 65 Jahre) 2006

1,7 1,3 1,3 1,1 1,9 1,2 1,4 1,5

Betreuungsquote kindertagesbetreu-
ung von unter 3-Jährigen (2006)

9,5 3,9 5,2 9,7 9,3 12,3 4,7 8,2

Betreuungsquote kindertagesbetreu-
ung von 3- bis unter 6-Jährigen (2006)

82,1 80,4 84,0 89,4 89,2 92,8 83,0 84,9

altenheimplätze 2006 je 1.000 ein-
wohner ab 65 Jahre

50 53 58 55 63 49 48 53

Pflegeheimplätze 2005  
je 1.000 einwohner 
ab 65 Jahre

43 54 57 55 55 47 51 50

krankenhausbetten 2006 je 1.000 
einwohner

6,3 5,8 6,5 6,0 6,0 6,1 5,4 6,1

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten der BA und des BayLfStaD

* Vgl. Schuldenkompass der Schufa.
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Die strategisch ausgerichtete Politik der Bayerischen 
Staatsregierung für die ländlichen räume in Bayern 
wird auch weiterhin konsequent fortgesetzt. Dabei wird 
das leitprinzip bayerischer landesentwicklungspolitik 
zur Schaffung gleichwertiger lebens- und arbeitsbedin-
gungen in allen landesteilen mit zwei neuen akzentset-
zungen besonders betont. nach dem vorhalteprinzip sol- 
len einrichtungen der Daseinsvorsorge möglichst auch 
dann bestehen bleiben, wenn sie aufgrund zurückgehen- 
der einwohnerzahlen unter den durchschnittlichen aus- 
lastungsgrad sinken. Beispielsweise werden besonders 
kleine gemeinden bei der erhaltung wohnortnaher kin- 
dergärten mit der „landkindergartenregelung“ unter-
stützt. Diese regelung sieht gerade für den ländlichen 
raum eine sehr weitgehende Sonderförderung vor, die 
es auch in den kleinen gemeinden ermöglicht, ein wohn- 
ortnahes angebot zu erhalten, wenn die kinderzahl auf 
bis zu sieben kinder sinkt. Dabei sind aus gründen der 
Wirtschaftlichkeit gegebenenfalls jedoch auch Mindest-
größen bzw. kooperationen anzustreben. Des Weiteren 
gibt es nur in Bayern ein vorrangprinzip zugunsten der 
strukturschwächeren ländlichen gebiete. es gilt für die 
versorgung mit infrastruktur ebenso wie für die abgren- 
zung von Fördergebieten, die Durchführung von Förder- 
maßnahmen und die verteilung von Finanzmitteln. 

Zudem wurde mit dem aktionsprogramm „Bayerns länd- 
licher raum“ ein umfassendes Handlungskonzept und 
ein breites, aufeinander abgestimmtes Maßnahmenbün-
del erstellt, das alle für den ländlichen raum relevanten 
Themen erfasst und mit einer vielzahl von Programmen, 
initiativen und Projekten auf die Herausforderungen des 
ländlichen raums reagiert. Zur konsequenten umsetzung 

und zur verleihung politischen nachdrucks wurde zudem 
im Jahr 2007 der Staatssekretärsausschuss „ländlicher 
raum in Bayern“ eingesetzt.

STaaTSverSCHulDung unD SOZialHauS-
HalT

Die positiven entwicklungen und rahmenbedingungen 
in Bayern spiegeln sich auch bei der Staatsverschuldung 
und dem Sozialhaushalt wider und leisten damit u. a. 
einen Beitrag, künftigen generationen einen möglichst 
soliden Staatshaushalt zu übergeben.

Zum 31.12.2006 wies Bayern mit einer Staatsverschul-
dung (Schuldenstand des landes und der gemeinden) 
von 3.070 euro je einwohner die geringste Pro-kopf-
verschuldung aller länder auf (Deutschland: 6.925 €). 
Zugleich lag das Steueraufkommen je einwohner z. B. 
bei den Steuern vom einkommen bei 3.102 euro (bun-
desweit: 2.609 €). 

Der bayerische Sozialhaushalt (Bayerisches Staatsministe-
rium für arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen so-
wie nachgeordnete Behörden im geschäftsbereich des Mi-
nisteriums) bewegt sich trotz der notwendigen konsolidie-
rung der Staatsfinanzen weiterhin auf einem hohen niveau. 
So standen allein im Jahr 2008 rund 2,19 Mrd. euro im 
bayerischen Sozialhaushalt zur verfügung. Dies enspricht 
rund 6 Prozent des bayerischen gesamthaushalts.

Quelle: Eigene Darstellung

Darstellung r34: Bayerischer Sozialhaushalt (einzelplan 10) 1980-2008 (Mrd. euro)

1980 1990 1991 1992 1993* 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001** 2002** 2003 2004 2005 ***2006**** 2007 2008

2,5

1,5

1,0

0,5

0,0

2,0

* Hohe Steigerung durch Zuständigkeitserweiterung. 
** Reduzierung durch Zuständigkeitsverlagerung.
*** Hohe Steigerung insbesondere wegen durchlaufender Bundesmittel nach dem SGB II (240 Mio. Euro).
**** Reduzierung durch Umsetzung von 60 Mio. Euro in den Epl. 13.

0,880

1,820 1,820 1,860 1,870 1,910
1,810 1,839 1,818

0,500

1,110 1,110

1,620
1,490

1,940
1,750

2,140 2,080 2,049
2,193
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Davon entfielen im Jahr 2008 allein 40,2 Prozent aller aus- 
gaben auf die Bereiche Jugend-, Familien-, Frauen- und 
altenhilfe. in diesen Bereichen wurde und wird auch wei- 
terhin ein deutlicher Schwerpunkt gesetzt. Weitere ausga- 

benschwerpunkte sind mit 12,9 Prozent die leistungen 
für arbeit und berufliche Bildung und mit ebenfalls 12,9 
Prozent die Förderung von Menschen mit Behinderung 
(vgl. Darstellung r35).

Quelle: Eigene Darstellung

Darstellung r35: ausgabenstruktur des bayerischen Sozialhaushalts 2008 (Prozent)

Jugend-, Familien-, 
Frauen- und Altenhilfe
40,2%

Kriegsfolgen, Aussiedler, 
Asylbewerber
5,4%

Arbeit, 
Berufliche Bildung
12,9%

Arbeits- und 
Sozialgerichtsbarkeit
3,8%

Behindertenhilfe
12,9%

Kriegsopferversorgung
4,7%

Ministerium
1,2%

Sonstiges
18,9%

Gesamtausgaben 2008
2,193 Mrd. Euro
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Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007, S. 33

Darstellung r36: veränderung der Haushalte nach Haushaltsgröße im ländervergleich 2005-2020 (Prozent)

Baden-Württemberg

Deutschland

Stadtstaaten

Neue Länder

Alte Flächenländer

Hamburg

Bremen

Berlin

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Schleswig-Holstein

Saarland

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Hessen

Bayern

■   mit 1 Person ■   mit 2 Personen ■   mit 3 Personen ■   mit 4 und mehr Personen

15
18

14
17

9
12

9
13

9
11

10
14

4
7

13
13

8
13

1
6

-2
2

-2
1

-1
5

9
3

13
4

15
6

11
14

0
6

9
11

11
4

-7
-15

-8
-14

-12
-17

-14
-21

-13
-18

-12
-19

-18
-25

-12
-19

-21
-31

-23
-32

-20
-27

-28
-35

-25
-32

-15
-19

-9
-16

-4 
-9

-11
-17

-23
-31

-13
-19

-11
-16
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Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2008

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2007, S. 20

* 2020: Ergebnisse der 11. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (Variante Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung).

 Darstellung r37: natürliche Bevölkerungsentwicklung in den ländern 2007 (Tausend)

Darstellung r38: Wanderungsgewinne/-verluste der länder 2006-2020* (Tausend)

land

Eheschließungen
Gerichtliche Ehe-

scheidungen lebendgeborene Gestorbene

Überschuss der 
Geborenen (+) bzw. 

Gestorbenen (-)

in 1.000

Baden-Württemberg 47 22 93 94 -1

Bayern 57 27 107 118 -12

Berlin 12 8 31 31 0

Brandenburg 11 5 19 27 -8

Bremen 3 2 6 7 -2

Hamburg 7 4 17 17 0

Hessen 27 15 53 59 -7

Mecklenburg-vorpommern 10 3 13 18 -5

niedersachsen 38 20 65 82 -17

nordrhein-Westfalen 80 43 151 185 -34

rheinland-Pfalz 20 10 33 42 -10

Saarland 5 3 7 12 -5

Sachsen 17 8 34 49 -15

Sachsen-anhalt 10 5 17 29 -12

Schleswig-Holstein 16 7 23 30 -7

Thüringen 9 4 17 26 -9

Deutschland 369 187 685 827 -142

Wanderungsgewinne/-verluste der länder 2006-2020*

in 1.000

alte Flächenländer

Bayern 525

Baden-Württemberg 328

Hessen 106

niedersachsen 129

nordrhein-Westfalen 237

rheinland-Pfalz 120

Saarland 11

Schleswig-Holstein 139

neue länder

Brandenburg 47

Mecklenburg-vorpommern -53

Sachsen -82

Sachsen-anhalt -127

Thüringen -100

Stadtstaaten

Berlin 20

Bremen 32

Hamburg 92
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Quelle: BayLfStaD 2008b

Darstellung r39: verfügbares einkommen der privaten Haushalte je einwohner der bayerischen landkreise und kreisfreien Städte 2006 
(Prozent; Bayern=100)

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner

  Häufigkeit  Häufigkeit

■              bis unter 90,0 20 ■   110,0 bis unter 120,0 7
■     90,0 bis unter 100,0 42 ■          120,0 oder mehr 2
■   100,0 bis unter 110,0 25

Minimum: Lkr. Freyung-Grafenau 81,7  Bayern: 100,0  Maximum: Lkr. Starnberg 144,9
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Darstellung r40: nominal verfügbare einkommen je einwohner in den bayerischen landkreisen und kreisfreien Städten, nach der verän-
derungsrate 2000-2006 aufsteigend sortiert (euro und Prozent)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

Region

1995 2000 2006

Differenz zum 
Durchschnitt 

in BY 2006
Veränderung 

2000-2006
Veränderung 

1995-2006

in Euro in %

nürnberg (krfr.St.) 15.745 17.296 18.404 -4,6 6,4 16,9

Starnberg (lkr.) 22.305 25.910 27.952 44,9 7,9 25,3

landshut (krfr.St.) 16.654 18.232 19.687 2,1 8,0 18,2

Schwabach (krfr.St.) 16.386 18.357 19.872 3,0 8,3 21,3

München (krfr.St.) 18.319 20.831 22.569 17,0 8,3 23,2

augsburg (krfr.St.) 14.396 15.545 16.845 -12,7 8,4 17,0

Coburg (lkr.) 17.112 17.784 19.291 0,0 8,5 12,7

aichach-Friedberg (lkr.) 15.482 18.346 19.987 3,6 8,9 29,1

erlangen (krfr.St.) 16.382 17.650 19.252 -0,2 9,1 17,5

neustadt a.d.Waldnaab (lkr.) 14.098 15.521 16.941 -12,2 9,1 20,2

Bamberg (krfr.St.) 15.878 16.677 18.310 -5,1 9,8 15,3

regensburg (krfr.St.) 15.311 17.256 18.949 -1,7 9,8 23,8

Schweinfurt (krfr.St.) 14.340 15.681 17.249 -10,6 10,0 20,3

ebersberg (lkr.) 17.684 19.738 21.729 12,7 10,1 22,9

Freising (lkr.) 15.421 17.435 19.262 -0,1 10,5 24,9

ansbach (krfr.St.) 16.650 16.799 18.592 -3,6 10,7 11,7

Weiden i.d.OPf. (krfr.St) 15.950 16.714 18.522 -4,0 10,8 16,1

Fürstenfeldbruck (lkr.) 17.166 18.968 21.043 9,1 10,9 22,6

Hof (lkr.) 15.613 16.756 18.619 -3,5 11,1 19,3

ingolstadt (krfr.St.) 14.711 16.152 17.950 -6,9 11,1 22,0

amberg (krfr.St.) 15.166 15.919 17.745 -8,0 11,5 17,0

München (lkr.) 19.154 21.667 24.294 26,0 12,1 26,8

lichtenfels (lkr.) 14.382 15.673 17.618 -8,6 12,4 22,5

Fürth (lkr.) 16.549 17.766 19.975 3,6 12,4 20,7

nürnberger land (lkr.) 16.952 18.662 21.014 9,0 12,6 24,0

Dachau (lkr.) 16.067 18.223 20.532 6,5 12,7 27,8

landsberg am lech (lkr.) 14.835 17.023 19.186 -0,5 12,7 29,3

Schweinfurt (lkr.) 13.336 15.148 17.099 -11,3 12,9 28,2

augsburg (lkr.) 15.583 17.215 19.456 0,9 13,0 24,9

Forchheim (lkr.) 14.448 16.366 18.532 -3,9 13,2 28,3

Bad Tölz-Wolfratshausen (lkr.) 17.070 18.879 21.379 10,9 13,2 25,2

Miesbach (lkr.) 17.452 19.536 22.188 15,1 13,6 27,1

Miltenberg (lkr.) 14.833 16.151 18.373 -4,7 13,8 23,9

roth (lkr.) 15.299 16.487 18.778 -2,6 13,9 22,7

Haßberge (lkr.) 13.640 14.663 16.720 -13,3 14,0 22,6

Main-Spessart (lkr.) 14.348 15.486 17.730 -8,1 14,5 23,6

Hof (krfr.St.) 15.090 15.116 17.344 -10,1 14,7 14,9

Schwandorf (lkr.) 13.144 14.626 16.786 -13,0 14,8 27,7

eichstätt (lkr.) 13.896 15.448 17.751 -8,0 14,9 27,7

Würzburg (krfr.St.) 16.322 16.520 18.986 -1,6 14,9 16,3

kulmbach (lkr.) 15.170 15.931 18.318 -5,0 15,0 20,8
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Fortsetzung Darstellung r40: nominal verfügbare einkommen je einwohner in den bayerischen landkreisen und kreisfreien Städten, 
nach der veränderungsrate 2000-2006 aufsteigend sortiert (euro und Prozent)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

Region

1995 2000 2006

Differenz zum 
Durchschnitt 

in BY 2006
Veränderung 

2000-2006
Veränderung 

1995-2006

in Euro in %

erlangen-Höchstadt (lkr.) 18.566 18.944 21.785 13,0 15,0 17,3

Mühldorf a.inn (lkr.) 14.918 16.071 18.517 -4,0 15,2 24,1

erding (lkr.) 14.998 16.567 19.097 -1,0 15,3 27,3

kaufbeuren (krfr.St.) 15.302 16.462 18.991 -1,5 15,4 24,1

Deggendorf (lkr.) 13.468 14.581 16.822 -12,8 15,4 24,9

Berchtesgadener land (lkr.) 14.589 15.641 18.052 -6,4 15,4 23,7

kempten (allgäu) (krfr.St.) 15.528 17.168 19.830 2,8 15,5 27,7

Weißenburg- 
gunzenhausen (lkr.)

13.825 15.219 17.579 -8,8 15,5 27,2

Passau (krfr.St.) 15.188 16.206 18.723 -2,9 15,5 23,3

Pfaffenhofen a.d.ilm (lkr.) 14.530 16.736 19.348 0,3 15,6 33,2

aschaffenburg (lkr.) 15.548 16.867 19.524 1,2 15,8 25,6

rosenheim (lkr.) 15.462 16.932 19.621 1,7 15,9 26,9

Dingolfing-landau (lkr.) 14.012 15.479 17.940 -7,0 15,9 28,0

garmisch-Partenkirchen (lkr.) 16.175 16.938 19.655 1,9 16,0 21,5

Tirschenreuth (lkr.) 13.753 14.111 16.379 -15,1 16,1 19,1

neuburg-Schrobenhausen (lkr.) 14.072 15.378 17.864 -7,4 16,2 26,9

ansbach (lkr.) 13.115 14.683 17.063 -11,5 16,2 30,1

regensburg (lkr.) 13.762 15.665 18.232 -5,5 16,4 32,5

Wunsiedel i.Fichtelgebirge (lkr.) 14.562 14.840 17.292 -10,3 16,5 18,7

neustadt a.d. aisch- 
Bad Windsheim (lkr.)

13.563 14.837 17.326 -10,2 16,8 27,7

Traunstein (lkr.) 14.910 16.094 18.819 -2,4 16,9 26,2

neu-ulm (lkr.) 15.475 16.427 19.226 -0,3 17,0 24,2

rhön-grabfeld (lkr.) 13.735 14.302 16.742 -13,2 17,1 21,9

kelheim (lkr.) 13.574 15.470 18.116 -6,1 17,1 33,5

Oberallgäu (lkr.) 14.434 15.987 18.750 -2,8 17,3 29,9

Fürth (krfr.St.) 16.776 18.518 21.762 12,8 17,5 29,7

amberg-Sulzbach (lkr.) 12.902 13.869 16.299 -15,5 17,5 26,3

Bad kissingen (lkr.) 14.113 14.845 17.449 -9,5 17,5 23,6

altötting (lkr.) 14.328 15.491 18.223 -5,5 17,6 27,2

lindau (Bodensee) (lkr.) 15.752 16.459 19.378 0,5 17,7 23,0

Bayreuth (lkr.) 13.491 14.486 17.059 -11,5 17,8 26,4

aschaffenburg (krfr.St.) 15.585 16.896 19.920 3,3 17,9 27,8

Cham (lkr.) 12.933 13.834 16.312 -15,4 17,9 26,1

Bamberg (lkr.) 13.256 14.785 17.483 -9,3 18,2 31,9

Ostallgäu (lkr.) 14.328 15.372 18.180 -5,7 18,3 26,9

unterallgäu (lkr.) 14.892 16.603 19.648 1,9 18,3 31,9

günzburg (lkr.) 13.697 15.632 18.522 -4,0 18,5 35,2

regen (lkr.) 12.912 13.488 15.984 -17,1 18,5 23,8

Freyung-grafenau (lkr.) 12.763 13.284 15.753 -18,3 18,6 23,4

Coburg (krfr.St.) 16.942 17.413 20.653 7,1 18,6 21,9
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Fortsetzung Darstellung r40: nominal verfügbare einkommen je einwohner in den bayerischen landkreisen und kreisfreien Städten, 
nach der veränderungsrate 2000-2006 aufsteigend sortiert (euro und Prozent)

Quelle: Berechnungen nach Daten des BayLfStaD 2008b

Region

1995 2000 2006

Differenz zum 
Durchschnitt 

in BY 2006
Veränderung 

2000-2006
Veränderung 

1995-2006

in Euro in %

Straubing (krfr.St.) 15.744 16.316 19.371 0,4 18,7 23,0

Bayreuth (krfr.St.) 16.480 15.767 18.734 -2,9 18,8 13,7

Passau (lkr.) 13.028 14.200 16.881 -12,5 18,9 29,6

neumarkt i.d.OPf. (lkr.) 14.072 15.197 18.075 -6,3 18,9 28,4

Würzburg (lkr.) 13.876 15.116 18.011 -6,6 19,2 29,8

rottal-inn (lkr.) 13.585 14.775 17.607 -8,7 19,2 29,6

Weilheim-Schongau (lkr.) 15.016 16.350 19.484 1,0 19,2 29,8

Dillingen a.d.Donau (lkr.) 14.062 16.212 19.342 0,3 19,3 37,5

landshut (lkr.) 14.163 15.265 18.232 -5,5 19,4 28,7

Straubing-Bogen (lkr.) 12.834 14.081 16.930 -12,2 20,2 31,9

Memmingen (krfr.St.) 16.345 17.379 20.948 8,6 20,5 28,2

kronach (lkr.) 15.947 16.320 20.056 4,0 22,9 25,8

kitzingen (lkr.) 15.107 15.519 19.597 1,6 26,3 29,7

Donau-ries (lkr.) 14.391 15.537 19.658 1,9 26,5 36,6

rosenheim (krfr.St.) 15.254 16.865 22.758 18,0 34,9 49,2

BY gesamt 15.432 16.906 19.285 0 14,1 25,0
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Darstellung r41: insolvenzverfahren in By 2007 (anzahl und Prozent)

Quelle: Berechnungen nach Daten des BayLfStaD, Genesis-Datenbank (Internet)

Verwaltungsbezirk

Verfahren  
insgesamt 

Zu- bzw. Ab-
nahme gegen-

über 2006
Davon  

Unternehmen 

Zu- bzw. Ab-
nahme gegen-

über 2006
Davon  

Verbraucher

Zu- bzw. Ab-
nahme gegen-

über 2006

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

BY  18.801 2,9 3.831 -10,9 10.962 9,7

       

kreisfreie Städte 7.124 2,8 1.465 -9,2 4.263 11,2

landkreise 11.677 2,9 2.366 -11,9 6.699 10,0

       

Oberbayern 6.046 2,5 1.441 -14,4 3.144 15,1

niederbayern 1.685 10,3 236 -31,0 1.087 25,4

Oberpfalz 1.473 -2,5 272 -7,2 959 3,1

Oberfranken 2.101 -8,1 359 -10,0 1.388 -7,4

Mittelfranken 2.618 7,1 529 -13,4 1.533 26,5

unterfranken 1.852 7,1 376 -6,0 1.055 14,2

Schwaben 3.026 5,1 618 8,0 1.796 2,1

070_SOZ_EV_Rahmenbedingungen_RZ.indd   102 13.02.2009   13:08:38 Uhr



KAPITEL 1

einkommens- und vermögensverhältnisse,   
armut und reichtum

070_SOZ_EV_Rahmenbedingungen_RZ.indd   103 13.02.2009   13:08:38 Uhr



1.  EinkommEns- und VErmögEnsVErhältnissE, Armut und rEichtum

104

In Bayern sind die Lebensverhältnisse günstig. So be-
trug beispielsweise das Wirtschaftswachstum (Bruttoin-
landsprodukt je Einwohner) im Zeitraum von 2000 bis 
2007 real, d. h. um Preissteigerungen bereinigt, 11,6 Pro-
zent, in Deutschland 8,4 Prozent und in Westdeutschland 
7,7 Prozent. Zudem lagen die verfügbaren Einkommen 
je Einwohner in Bayern im Jahr 2006 im Gesamtdurch-
schnitt um 6 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Die 
Nettovermögen je Haushalt waren 2003 sogar um durch-
schnittlich 24 Prozent höher als in Westdeutschland. 

Auch der bayerische Arbeitsmarkt bietet den Menschen 
gute Chancen: Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zu 
anderen Ländern niedrig. So betrug die Arbeitslosen-
quote in Bayern im Jahr 2007 5,3 Prozent, wohingegen 
der westdeutsche Jahresdurchschnittswert bei 7,5 Pro-
zent lag. Zudem hatte Bayern einen ausgeprägten Zu-
wachs an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 
(2000 bis 2007: +2,9 %; Westdeutschland: +1,4 %). 

Darüber hinaus zeigen die Analysen für Bayern, dass es 
im Zeitraum von 2000 bis 2006 einen kontinuierlichen 
Rückgang der Bedeutung der Arbeitseinkommen am 
Gesamteinkommen gab, vergleichbar der Entwicklung 
in Westdeutschland. Darüber hinaus ist diesen zu ent-
nehmen, dass die teils erheblichen regionalen Unter-
schiede bei den verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen 
durch regional stark unterschiedliche Preisniveaus 
relativiert werden, insbesondere durch Preisniveau-
unterschiede bei den Wohnkosten. 

Im Zeitraum von 2000 bis 2005 hat sich der reale materiel-
le Wohlfahrtsgewinn in Deutschland auf die Selbstständi-
genhaushalte konzentriert, verbunden mit einer zuneh-
menden Einkommensspreizung.1 In Bayern ist von einer 
ähnlichen Entwicklung auszugehen. Auf der anderen Seite 
verzeichneten Arbeiter- und Nichterwerbstätigenhaushalte 
im gleichen Zeitraum einen verhältnismäßig hohen realen 
Rückgang ihrer Haushaltsnettoeinkommen (-4,8 % und 
-4,0 %). Auf Basis des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) 
sind die Einkommen des obersten Einkommensquintils2 
um 5,3 Prozent gestiegen, wohingegen die des un-
tersten Quintils3 um 5,1 Prozent gefallen sind.4

Des Weiteren zeigen die Analysen, dass in Bayern insbe-
sondere Alleinerziehende, Paare mit drei und mehr Kin-
dern, Arbeitslose, sonstige Nichterwerbstätige, Landwir-

tinnen und Landwirte (bei oftmals hohem Vermögen) so-
wie Rentnerinnen und Rentner eine unterdurchschnitt-
liche Einkommensposition haben. Auch Einpersonen-
haushalte können sich oft nur einen unterdurchschnitt-
lichen Lebensstandard leisten. Erwartungsgemäß steigt 
aber die Einkommensposition mit zunehmender Quali-
fikation des Haupteinkommensbeziehers.

Bei dem hier – aus Gründen der Vergleichbarkeit mit der 
europaweiten und bundesdeutschen Armuts- und Reich-
tumsberichterstattung – verwendeten Konzept zur Mes-
sung des Armutsrisikos waren basierend auf der baye-
rischen Armutsrisikoschwelle 2003 10,9 Prozent der baye-
rischen Bürgerinnen und Bürger armutsgefährdet (unter 
60 % des Medianeinkommens). Nimmt man hingegen die 
westdeutsche Armutsrisikoschwelle zum Maßstab, ergibt 
sich für Bayern mit 11,3 Prozent eine um rund einen hal-
ben Prozentpunkt niedrigere Armutsrisikoquote als für 
Westdeutschland (11,8 %; vgl. Darstellung 1.01).5

Auch wenn sich die Armuts- und Reichtumsrelationen 
zwischen 2003 und 2007 nach allen vorliegenden Da-
ten vermutlich nicht grundlegend verändert haben, so 
kann doch festgehalten werden, dass mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die Situation in Bayern aufgrund der Ent-
wicklung seit 2006 im Vergleich zu 2003 aktuell nicht 
schlechter geworden ist. So sank z. B. im Zeitraum von 
Dezember 2005 bis Dezember 2007 der Anteil der Perso-
nen im Alter bis zu 65 Jahren mit Bezug von Leistungen 
der Grundsicherung nach dem SGB II an der Gesamtbe-
völkerung von 5,4 Prozent auf 5,0 Prozent. Nachstehen-
der Darstellung 1.02 ist anschaulich zu entnehmen, wie 
positiv sich dieser Trend in Bayern entwickelt hat.

1  Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.
2 Die 20 Prozent der Bevölkerung mit dem höchsten Einkommen.
3 Die 20 Prozent der Bevölkerung mit dem niedrigsten Einkommen.
4 Statistisches Bundesamt Datenreport 2006, Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 2006, S. 608ff. 
5  Berechnung auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2003, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts aktuellsten und für Analysen auf 

Länderebene repräsentativsten Datenquelle (vgl. Abschnitt 1.2.2 und Vorbemerkung der wissenschaftlichen Institute).

 Armutsrisikoquote auf Basis der 
Armutsrisikoschwelle …

 des jeweiligen 
gebiets

von West- 
deutschland

Bayern 10,9 11,3

Westdeutschland 11,8 11,8

Deutschland 11,7 –

Baden-Württemberg 11,2 10,0

Nordrhein-Westfalen 12,5 12,8

Darstellung 1.01: Armutsrisikoquoten 2003 (Prozent)

Quelle: Darstellung 1.12 (auszugsweise)
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Quelle: Eigene Darstellung

Polynomische Kurve: um kurzfristige Ausschläge geglättete Trendfunktion.

Darstellung 1.02: Erwerbsfähige und nichterwerbsfähige Hilfebedürftige mit Bezug von Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II und 
Sozialgeld) in BY, Januar 2005 bis Mai 2008 (Anzahl)

–  Insgesamt – –  unter 15 Jahren  Polynomisch (insgesamt)
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Auch die Arbeitslosigkeit, ein wichtiger Indikator der Ar-
mutsgefährdung, ging in Bayern im Vergleich zu 2003 
deutlich zurück. So sank die bayerische Arbeitslosenquote 
von 6,9 Prozent im Jahr 2003 über 7,8 Prozent im Jahr 
2005 auf 5,3 Prozent im Jahr 2007 und auf 4,2 Prozent 
im Jahr 2008. Gleichzeitig sank der Anteil der Personen 
in Bedarfsgemeinschaften, die Arbeitslosengeld II und Sozi-
algeld bezogen, von 5,1 Prozent im Juni 2005 über 5,7 
Prozent im Juni 2006 auf 5,0 Prozent im Dezember 2007.

Zugleich nahm die Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten von 2003 bis 2007 in Bayern um 3 Prozent 
zu, das Arbeitsvolumen aller Erwerbstätigen (Gesamt-
zahl aller geleisteten Arbeitsstunden) stieg um 3,6 Pro-
zent, die Erwerbstätigenquote (Anteil der Erwerbstätigen 
an der Bevölkerung) um 2,9 Prozentpunkte. 

WESENTLICHE STRUKTURDATEN

Primäre Einkommensverteilung

Die Primäreinkommen (am Markt erzielte Einkommen) 
in Bayern stiegen im Zeitraum von 2000 bis 2006 no-
minal (einschließlich Inflation) um 13,6 Prozent, je Ein-
wohner um 10,9 Prozent (Deutschland: 9,4 %). Aller-
dings nahmen im gleichen Zeitraum die Verbraucher-
preise um 11,8 Prozent zu (Deutschland: 10,1 %).

Die Bruttolohnquote (Anteil der Arbeitsentgelte am 
Volkseinkommen) ist in Bayern von 2000 bis 2006 um 
6,4 Prozentpunkte auf 64,1 Prozent zurückgegangen 
(Westdeutschland: -6,5 Prozentpunkte auf 64,2 %).

Die Anteile der Einkommen aus selbstständiger und 
nichtselbstständiger Tätigkeit am Primäreinkommen 
sind in Bayern im Zeitraum von 2000 bis 2006 um 0,6 
bzw. 3,1 Prozentpunkte zurückgegangen, während der 
Anteil der Vermögenseinkommen um 3,7 Prozentpunkte 
auf 20,9 Prozent gestiegen ist.

Verfügbare Einkommen

Insgesamt ist die Summe der verfügbaren Einkommen 
aller privaten Haushalte in Bayern von 2000 bis 2006 
nominal um 16,8 Prozent gestiegen, real (preisbereinigt) 
um 4,5 Prozent und je Einwohner um 2,0 Prozent (Deutsch-
land: 2,4 %). Dies entspricht einem verfügbaren Pro-Kopf-
Einkommen von 19.263 Euro (Westdeutschland: 18.800 E).

Der reale Anstieg des verfügbaren Pro-Kopf-Einkom-
mens von 2000 bis 2005 war mit 2,7 Prozent in Unter-
franken am höchsten, am niedrigsten in Oberbayern mit 
0,3 Prozent. Während Oberbayern 2005 mit einem Pro- 
Kopf-Einkommen von 20.643 Euro 9,9 Prozent über dem 
bayerischen Durchschnitt lag, stand den Einwohnern 
in Niederbayern im Durchschnitt nur ein Pro-Kopf-Ein-
kommen von 16.555 Euro zur Verfügung (11,8  % unter 
dem bayerischen Durchschnitt bei allerdings auch erheb-
lichen Preisunterschieden z. B. bei den Wohnkosten). 

Die Einkommensentwicklung im Zeitraum von 2000 bis 
2005 verlief gruppenspezifisch unterschiedlich: Lediglich 
die Einkommen der Selbstständigenhaushalte lagen 
2005 mit 4,3 Prozent über dem Einkommen von 2000. 
Von einem verhältnismäßig hohen Rückgang der Real-
einkommen waren die Arbeiter- und Nichterwerbstäti-
genhaushalte betroffen. Der prozentual auffällig hohe 
(dabei absolut geringe) Anstieg der Haushaltseinkom-
men in Haushalten, deren Haupteinkommensbezieher 
überwiegend Sozialhilfe bezog, ist auf einen Anstieg der 
Miet- und Energiekosten zurückzuführen, die im Rah-
men der Sozialhilfe übernommen werden. 

Äquivalenzgewichtete Haushaltsnettoeinkommen

Das durchschnittliche äquivalenzgewichtete Haushalts-
nettoeinkommen6 lag 2003 in Bayern nominal 67 Euro 
über dem westdeutschen Durchschnitt (bei etwas 
höherem Preisanstieg in Bayern als in Deutschland 
u. a. in den Jahren bis 2003). Ein besonders niedriges 
Äquivalenzeinkommen hatten dabei Haushalte von 
Alleinerziehenden mit einem Kind bzw. mehreren 
Kindern unter 18 Jahren (74,0 % des Durchschnittsein-
kommens), aber auch Paare mit drei und mehr Kindern 
unter 18 Jahren verfügten nur über 85,9 Prozent des 
Durchschnittseinkommens. 

Paare ohne Kinder, die häufig über zwei Erwerbsein-
kommen verfügen, und sonstige Haushaltstypen, zu 
denen insbesondere Eltern mit erwachsenen Kindern 
zählen, hatten ein überdurchschnittliches Äquiva-
lenzeinkommen. Gleiches gilt für Angestelltenhaus-
halte. Die höchsten Äquivalenzeinkommen erzielen 
Haushalte, deren Haupteinkommensbezieher selbst-
ständig, Pensionär oder Beamter war. Das niedrigste 
Äquivalenzeinkommen hatten Haushalte, deren Haupt-
einkommensbezieher arbeitslos war oder zu den sons-
tigen Nichterwerbstätigen zählte. Haushalte, deren 

6  Da für den monetären Wohlstand nicht zuletzt entscheidend ist, auf wie viele Personen sich das Haushaltsnettoeinkommen verteilt, wird im Folgenden auf das 
so genannte Äquivalenzeinkommen abgestellt, das die Zahl der Haushaltsmitglieder berücksichtigt. Im Einzelnen siehe unten stehende Ausführungen.
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Haupteinkommensbezieher Rentner oder Arbeiter war, 
verfügten in Bayern über 83,7 bzw. 91,0 Prozent des 
Durchschnittseinkommens (Westdeutschland: 87,6 
bzw. 89,5 %).

Während die 10 Prozent der einkommensstärksten Haus-
halte über 22,3 Prozent des Einkommens verfügten 
(Westdeutschland: 22,6 %), hatten die einkommens-
schwächsten 10 Prozent der Haushalte nur einen Ein-
kommensanteil von 3,7 Prozent (Westdeutschland: 3,8 %). 
Den untersten 10 Prozent stand in Bayern ein Äquiva-
lenzeinkommen von maximal 839 Euro zur Verfügung 
(Westdeutschland: 813 E). Dies entsprach bei einem 
Paar mit zwei Kindern unter 15 Jahren einem Haus-
haltsnettoeinkommen von maximal 1.762 Euro 
(Westdeutschland: 1.707 E).

Armutsrisikoquoten

Legt man die Armutsrisikoschwelle des jeweiligen Ge-
biets zugrunde, so betrug die Armutsrisikoquote 2003 
in Bayern 10,9 Prozent. Geht man hingegen einheitlich 
von der westdeutschen Armutsrisikoschwelle aus, so 
betrug die Armutsrisikoquote in Bayern 11,3 Prozent 
(Baden-Württemberg: 10,0 %, Westdeutschland: 11,8 %).

Verschiedene Altersgruppen haben unterschiedliche 
Armutsrisikoquoten: Kinder unter 15 Jahren 8,8 Pro-
zent (Westdeutschland: 10,4 %), in der Gruppe der 
unter 3-Jährigen bzw. der 3- bis unter 6-Jährigen 9,1 
Prozent bzw. 10,1 Prozent (Westdeutschland: 9,7 % 
bzw. 11,2 %). Während die Armutsrisikoquote in den 
mittleren Altersgruppen unter dem Durchschnitt liegt, 
ändert sich dies ab 55 Jahren. Am höchsten sind die 
Armutsrisikoquoten bei den 70- bis unter 75-Jährigen 
mit 17,1 Prozent und bei den 75- bis unter 80-Jährigen 
mit 17,9 Prozent (Westdeutschland: 13,4 % und 15,0 %). 
Haushalte, bei denen der Haupteinkommensbezieher 
Rentner/in ist, weisen mit 19,7 Prozent eine deutlich 
höhere Armutsrisikoquote auf als Pensionärshaushalte.

Überdurchschnittlich hoch ist auch die Armutsrisiko-
quote der Geschiedenen mit 18,5 Prozent (Westdeutsch-
land: 19,3 %) bzw. der dauernd getrennt Lebenden mit 
23,0 Prozent (Westdeutschland: 19,8 %). Gleiches gilt 
für alleinlebende Frauen und Männer, wobei die Quote 
bei den Männern mit 23,8 Prozent um 4,8 Prozentpunk-
te (Westdeutschland: 23,8 % bzw. 4,2 Prozentpunkte) 
höher ist als bei den Frauen. 

Ein hohes Armutsrisiko haben mit 23,2 Prozent auch 
Alleinerziehende (Westdeutschland: 28,0 %). Von den 
Paaren mit Kindern sind 6,9 Prozent armutsgefährdet 
(Westdeutschland: 7,8 %). Am höchsten ist dabei die 
Armutsrisikoquote in der Gruppe der Paare mit drei 
und mehr Kindern unter 18 Jahren (Bayern: 8,6 %; 
Westdeutschland: 10,4 %).

Das Armutsrisiko sinkt mit einer qualifizierten Berufs-
ausbildung. Doch auch in der Gruppe mit (Fach-)Hoch-
schulabschluss beträgt die Armutsrisikoquote immer-
hin noch 9,1 Prozent (Westdeutschland: 7,7 %). Zwi-
schen der sozialen Stellung des Haupteinkommensbe-
ziehers und der Höhe der Armutsrisikoquote besteht 
ein besonders enger Zusammenhang. Von den Per-
sonen in Haushalten, deren Haupteinkommen von Ar-
beitslosen oder sonstigen Nichterwerbstätigen erzielt 
wird, haben 34,4 Prozent bzw. 51,0 Prozent ein Äquiva-
lenzeinkommen unterhalb der Armutsrisikoschwelle 
(Westdeutschland: 49,0 % bzw. 56,1 %).

Eine Vollzeiterwerbstätigkeit von mindestens einem 
Haushaltsmitglied verringert zwar das Armutsrisiko 
deutlich, doch selbst wenn mindestens eine Person im 
Haushalt vollzeiterwerbstätig ist, beträgt die Armutsri-
sikoquote noch 5,3 Prozent (Westdeutschland: 5,2 %).

Die Armutsrisikoquote vor Sozialtransfers gibt an, wie 
viele Menschen unterhalb der Armutsrisikoschwelle 
lägen, wenn es keine öffentlichen Sozialtransfers gäbe. 
Rechnet man die Renten und Pensionen zum Einkom-
men hinzu, ergibt sich sowohl in Bayern als auch in 
Westdeutschland mit 21,3 Prozent eine etwa doppelt 
so hohe Armutsrisikoquote wie nach Berücksichtigung 
aller Sozialtransfers.

Vermögen - Immobilien- und Geldvermögen 

In der nachstehenden wissenschaftlichen Analyse er-
folgt die Berechnung der Durchschnittsvermögen auf 
der Basis der Haushalte, die im Jahr 2003 über die 
jeweilige Vermögensart verfügten und bei denen alle 
Angaben zur Höhe von Vermögen oder Verbindlich-
keiten vorlagen. Haushalte ohne Angaben zum Ver-
mögen bzw. Verkehrswert bleiben damit unberücksich-
tigt. Zudem werden auch Produktivvermögen nicht be-
rücksichtigt.

Danach verfügen in Bayern 57,7 Prozent der Haushalte 
über Immobilienvermögen. In Westdeutschland be-
läuft sich deren Anteil auf 51,8 Prozent, in Nordrhein-
Westfalen auf 46,1 Prozent und in Baden-Württemberg 
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auf 61,6 Prozent. Drei Viertel der Haushalte mit einem 
verheirateten, nicht getrennt lebenden Haupteinkom-
mensbezieher besitzen im Freistaat Immobilienvermö-
gen. Bei geschiedenen Haupteinkommensbeziehern 
sind es nur 37,7 Prozent. Von den Alleinerziehenden-
Haushalten besitzen lediglich 33,5 Prozent Immobilien, 
bei den Paarhaushalten mit Kindern dagegen 77,9 Pro-
zent. Einkommensschwächere Haushaltsgruppen 
verfügen viel seltener über Immobilien als Gruppen 
mit einem relativ hohen Einkommen.

50 Prozent der Bevölkerung hatten nur 6,4 Prozent des 
Nettogesamtvermögens (Geld und Immobilien), 30 Pro-
zent der Bevölkerung hatten nur 0,7 Prozent des Netto-
gesamtvermögens. Andererseits konnten die 20 Pro-
zent der vermögensreichsten Haushalte über 61,1 Pro-
zent der Nettovermögen verfügen. Angesichts einer 
solchen Verteilungsstruktur sind z. B. Angaben zum 
durchschnittlichen Nettogesamtvermögen je Haushalt 
allein (Bayern: 192.497 E; Westdeutschland: 146.115 E) 
für die weit überwiegende Mehrheit der Haushalte 
nicht aussagekräftig. 

Reichtum

Die Reichtumsschwellen wurden jeweils auf der Basis 
des Bruttomarkteinkommens 2001 festgelegt. Danach 
erzielen in Bayern 373.249 Steuerfälle (Anteil: 7,7 %) 
ein Einkommen von 200 und mehr Prozent des Durch-
schnittseinkommens, das Nettomarkteinkommen be-
trägt dabei durchschnittlich 100.942 Euro pro Jahr 
(brutto: 154.685 E).

Die 1.000 einkommensstärksten Steuerfälle konnten im 
Jahr 2001 über ein jährliches Bruttomarkteinkommen 
von 5,177 Mio. Euro (Nettomarkteinkommen: 3,01 Mio. E) 
verfügen, das oberste 1 Prozent der Steuerfälle hat-
te ein jährliches Bruttomarkteinkommen von 469.513 
Euro (Nettomarkteinkommen: 284.806 E).

Bei den Einkommensmillionären und den obersten 
1.000 Steuerfällen werden mehr als die Hälfte der Ein-
nahmen aus Gewerbebetrieb erzielt (52,2 % bzw. 59,2 %). 
Einnahmen aus Kapitalvermögen stehen mit 24,8 Pro-
zent bzw. 25,1 Prozent an zweiter Stelle. Einkommen 
aus nichtselbstständiger Arbeit folgen an dritter Stel-
le, tragen jedoch mit 15,2 Prozent bzw. 11,0 Prozent nur 
noch einen relativ geringen Teil zum Gesamtein-
kommen bei.

EinzElnE hErAusfordErungEn

UNTERDURCHSCHNITTLICHES ARMUTSRISIKO 
IN BAYERN

Methodik

Eine Analyse der Einkommens-, Vermögens- und Ar-
mutsstrukturen in Bayern ist nicht exakt vergleichbar 
mit europa- und bundesweiten Untersuchungen. Auf 
Europaebene erfolgen derartige Analysen vorrangig 
auf Basis des Europäischen Haushaltspanels (EU-
SILC), das für differenzierte Analysen auf Landesebene 
nicht ausreichend repräsentativ ist. Auf Bundesebene 
werden für entsprechende Analysen vorrangig sowohl 
EU-SILC als auch SOEP, als auch die EVS verwendet. 
Dabei bleibt zu beachten, dass dem SOEP aufgrund der 
Befragtenzahlen nur beschränkte Aussagekraft hin-
sichtlich einzelner Länder zukommt und die EVS 
zwar die genaueste Einkommens- und Vermögens-
analyse auf Landesebene erlaubt, aber nur alle fünf 
Jahre erhoben und erst mit weiterer zeitlicher Verzöge-
rung auswertbar ist (aktuell verfügbar: EVS 2003; EVS 
2008 wurde bis zum Jahresende 2008 erhoben, die für 
Auswertungen auf Länderebene erforderlichen Daten 
werden voraussichtlich ab 2011 zur Verfügung stehen). 
Darüber hinaus findet auf Bundesebene auch der Mi-
krozensus Verwendung, der aber für differenzierte 
Einkommens- und Armutsrisikoanalysen weniger ge-
eignet ist (u. a. werden die Haushaltsnettoeinkommen 
nur für weit gefasste Einkommenskategorien und nicht 
anhand konkreter Beträge erhoben).

Damit ist eine detaillierte und hinreichend verlässliche 
Berichterstattung zu Einkommens- und Vermögens-
strukturen in Bayern vorrangig auf Daten der EVS 2003 
angewiesen. Aktuellere Entwicklungen können nur 
relativ wenig differenziert auf Basis EU-SILC, SOEP, 
Mikrozensus und der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung sowie z. B. anhand von Verwaltungsdaten 
der Bundesagentur für Arbeit geschätzt werden. 

Darüber hinaus muss bei Einkommensverteilungsberech-
nungen und Aussagen zur Armutsgefährdung Folgendes 
beachtet werden: Materieller Wohlstand und Gestaltungs-
freiheit sind nur dann zwischen verschiedenen Haushalten 
vergleichbar, wenn berücksichtigt wird, wie viele Personen 
in einem Haushalt von dessen Einkommen leben müssen. 
Dabei kann aber nicht außer Acht gelassen werden, dass 
ein gemeinsames Wirtschaften in einem Haushalt mit 
Einsparungen verbunden ist. Hinzu kommt, dass je nach 
Alter eines Haushaltsmitglieds auch unterschiedlich kos-
tenintensive Bedürfnisse zu finanzieren sind. 
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Es ist daher unverzichtbar, die genannten Aspekte bei 
Einkommensvergleichen mittels so genannter Äquiva-
lenzziffern zu berücksichtigen. Deshalb wird jedem 
Haushaltsmitglied – meist je nach Alter und biswei-
len bei Sonderbedarf zusätzlich differenziert – eine 
standardisierte Gewichtung zugeordnet. Diese werden 
sodann je Haushalt zur so genannten Äquivalenzziffer 
aufaddiert und das Haushaltseinkommen hierdurch 
geteilt: Ist z. B. Haushalt A ein Einpersonenhaushalt 
mit einem Nettoeinkommen von 2.000 Euro, so wird 
dieses Einkommen nur durch die Zahl 1 geteilt, weil 
nur eine Person davon leben muss, d. h. das so ge-
nannte Nettoäquivalenzeinkommen beträgt 2.000 Euro. 
Ist im Gegensatz hierzu Haushalt B ein Vierpersonen-
haushalt (zwei Erwachsene, ein Kind ab 15 Jahren, ein 
Kind unter 15 Jahren) mit einem Nettoeinkommen von 
2.000 Euro, so wird dieses Nettoeinkommen durch eine 
Äquivalenzziffer von 2,3 geteilt und es ergibt sich ein 
Nettoäquivalenzeinkommen von 870 Euro, d. h. die-
ser Haushalt hat im Vergleich zu Haushalt A nur einen 
Wohlstand von 43,5 Prozent. Dabei errechnet sich die 
Äquivalenzziffer des gesamten Haushalts von 2,3 nach 
der in diesem Bericht verwendeten Äquivalenzgewich-
tung (so genannte neue OECD-Skala) wie folgt: Eine 
Verbrauchseinheit für den Haushaltsvorstand, 0,5 Ver-
brauchseinheiten für den Ehegatten, 0,5 Verbrauchs-
einheiten für ein Kind ab dem 15. Lebensjahr und 0,3 Ver-
brauchseinheiten für ein Kind unter 15 Jahren.

Seit mehr als 40 Jahren gibt es eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung über die Angemessenheit von 
Äquivalenzziffern oder Verbrauchseinheiten, ohne 
dass diese Debatte bis heute abschließend entschie-
den ist. Am gebräuchlichsten ist seit etwa einem Jahr-
zehnt die von der OECD, dem Statistischen Amt der 
Europäischen Union und der Bundesregierung verwen-
dete neue OECD-Äquivalenzziffern-Skala mit der oben 
dargestellten Abstufung. Diese wird im Interesse der 
Vergleichbarkeit auch diesem Bericht zugrunde gelegt. 
Daneben werden aber auch vereinzelt Werte auf Basis 
der so genannten „alten“ OECD-Skala referiert. Da-
nach werden für den Haushaltsvorstand 1,0, für jede 
weitere Person ab 15 Jahren 0,7 und für Kinder unter 
15 Jahren 0,5 Verbrauchseinheiten angesetzt. 

Je nach Äquivalenzziffern-Skala ergeben sich damit für 
einzelne Untergruppen teils unterschiedliche Armutsri-
sikoquoten. So sind z. B. die Armutsrisikoquoten der 
Jugendlichen und Familien nach der neuen OECD-Ska-

la etwas niedriger, die der Älteren und kleiner Haus-
halte etwas höher. Insgesamt gesehen verändern sich 
die Armutsrisikoquoten aber nur wenig (vgl. Dar-
stellung 1.03).

Des Weiteren wird im Interesse der Vergleichbarkeit mit 
den Armuts- und Reichtums- bzw. Sozialberichten der 
EU, des Bundes und anderer Länder in diesem Bericht 
die neue OECD-Skala ohne Eigentümermiete verwendet, 
d. h. der Mieterwert von Eigentümerwohnungen und 
-häusern wird dem Nettoeinkommen nicht hinzugerech-
net.7 Dadurch werden die Armutsrisikoquoten tendenzi-
ell etwas unterschätzt. Die These, dass auf Basis der 
neuen OECD-Skala mit Eigentümermiete die Armutsrisi-
koquote der Älteren aufgrund selbstgenutztem Immobi-
lienbesitz besonders sinke, bewahrheitet sich in dieser 
Pauschalität gleichwohl nicht, da die Einkommens- und 
insbesondere die Vermögensspreizung im Alter eher zu-
als abnimmt (vgl. Darstellung 1.03). 

Andererseits werden bei Zugrundelegung der neuen 
OECD-Skala ohne Eigentümermiete die Armutsrisiko-
quoten z. B. der Jüngeren etwas unter- und die der Äl-
teren möglicherweise etwas überschätzt (vgl. Darstel-
lung 1.04).8

Eine „amtliche“ Armutsrisikoschwelle gibt es nicht. In 
Diskussionen wird oftmals versucht, das einkommens-
steuerliche Existenzminimum oder das Niveau der Grund-
sicherung nach dem SGB II und SGB XII als offizielle Ar-

7  Grund hierfür ist, dass der Mietwert des selbst genutzten Eigentums keine unmittelbare Einnahme darstellt und diesem oftmals noch Tilgungs- und Reno- 
vierungslasten gegenüberstehen.

8  Insgesamt werden bei beiden Verfahren z. B. erhöhte Verbraucherpreissteigerungen, die möglicherweise besonders einkommensschwache Rentnerinnen und 
Rentner sowie Familien treffen, nicht separat berücksichtigt, was zu einer gewissen Unterschätzung der Armutsrisikoquoten Älterer und der Familien führen kann.

Darstellung 1.03: Armutsrisikoquoten auf Basis verschiedener Äquiva-
lenzziffern in BY 2003 (Prozent)

* gewichteter Durchschnitt

Quelle: Darstellung 1.11 (auszugsweise)

 Alte  
oEcd-skala

neue  
oEcd-skala

Alter in Jahren
ohne Eigen-
tümermiete

ohne Eigen-
tümermiete

mit Eigen-
tümermiete

Unter 15 13,6 8,8 11,1

15 bis unter 25 12,3 12,4 14,2

25 bis unter 35 7,6 8,6 11,4

35 bis unter 45 10,3 8,3 9,9

45 bis unter 55 9,9 9,7 9,7

55 bis unter 65 9,8 14,4 13,2

65 und mehr 11,7 16,2 15,0

Insgesamt* 10,8 10,9 11,9
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Einzelergebnisse

Bezogen auf das Jahr 2003 zeigen die Berechnungen zu 
den Armutsrisikoquoten in Bayern, dass Frauen und 
Männer von diesem Risiko nahezu gleichermaßen be-
troffen sind (Frauen: 11,1 %; Männer: 10,7 %). Betrachtet 
man die Gruppe der 65-Jährigen und Älteren, ist fest-
zustellen, dass die Armutsrisikoquote zwischen Frauen 
und Männern stärker differiert (Frauen: 17,4 %; Männer: 
14,8 %). Als Ursachen sind u. a. zu nennen, dass ältere 
Frauen nach dem Tod ihres Partners oftmals nur die 
abgeleitete niedrigere Witwenrente erhalten und zudem 
häufiger allein leben. 

Darüber hinaus zeigt sich, dass bayerische Kinder unter 
15 Jahren mit 8,8 Prozent9 ein etwas unterdurchschnitt-

liches Armutsrisiko haben, während die 15- bis unter 
25-Jährigen mit 12,4 Prozent ein überdurchschnittliches 
Armutsrisiko trifft.

Zudem tritt ein erhöhtes Armutsrisiko besonders bei 
(meist älteren) Einpersonenhaushalten sowie Alleiner-
ziehenden auf. So lag die Armutsrisikoquote für bayeri-
sche Rentnerinnen und Rentner im Jahr 2003 bei 18,0 Pro-
zent.10 Das Armutsrisiko der Alleinerziehenden lag zum 
gleichen Zeitpunkt bei 23,2 Prozent, das der Einpersonen-
haushalte bei 20,7 Prozent.11 Ohne die Gruppen der Allein-
erziehenden und Personen mit Migrationshintergrund 
würde die Armutsrisikoquote in Bayern bei 6,5 bis 7,0 Pro-
zent liegen. Die These, die Armutsdebatte könne im Kern 
auf Alleinerziehende und Personen mit Migrationshinter-
grund verkürzt werden, greift daher zu kurz.12 

9  Nach der alten OECD-Skala würde das Armutsrisiko bei Kindern unter 15 Jahren bei 13,6 Prozent liegen (vgl. Darstellung 1.03).

10   Nach der alten OECD-Skala würde das Armutsrisiko der Rentnerinnen und Rentner bei 12,1 Prozent liegen. Das gegenüber den mittleren Altersgruppen nach allen  
 OECD-Skalen erhöhte Armutsrisiko bei Rentnerinnen und Rentnern könnte u. a. darauf zurückzuführen sein, dass aufgrund der im Bundesvergleich stärkeren 
 landwirtschaftlichen Prägung bis in die 1970er Jahre die bayerischen Renten derzeit etwas niedriger ausfallen als im Bundesdurchschnitt, wobei sich dieser 
Unterschied aber kontinuierlich vermindert.

11  Berechnet nach Mikrozensus 2005 beträgt die Armutsrisikoquote der Personen mit Migrationshintergrund 25,4 Prozent.

12  Würde es z. B. gelingen, die Armutsrisikoquote der Alleinerziehenden und Personen mit Migrationshintergrund auf 15 Prozent zu senken, hätte dies für 2003 zu 
einer durchschnittlichen Armutsrisikoquote zwischen 8,5 und 9,0 Prozent geführt. Gelänge es, die Armutsrisikoquote der Älteren von 16,2 Prozent auf 12 Pro- 
zent zu senken, so würde dies rein rechnerisch zu einer durchschnittlichen Armutsrisikoquote von insgesamt etwa 10 Prozent führen.

mutsrisikoschwelle zu interpretieren. Dies wäre jedoch 
systematisch falsch, da die „Messung von Armut“ sich 
als Ungleichheitskonzept an einem durchschnittlichen 
oder mittleren Lebensstandardniveau orientieren muss. 
Nur so kann die Funktion als Orientierungshilfe im Hin-
blick auf das Ideal der Chancengleichheit, der Teilhabe-

gerechtigkeit, des Verfassungsauftrags zur Achtung der 
Würde der Person und eines Sozialstaats erfüllt werden. 
Außerdem folgen die Institute der Grundsicherung und 
des steuerlichen Existenzminimums einer Reihe anderer 
Überlegungen, so z. B. der Beachtung eines Lohnab-
standsgebots.

Lebensalter in Jahren

  alte OECD-Skala, ohne Eigentümermiete neue OECD-Skala, ohne Eigentümermiete   neue OECD-Skala, mit Eigentümermiete

Quelle: Kapitel 1, insbesondere Darstellung 1.28

 
Darstellung 1.04: Armutsrisikoquoten nach Lebensalter in BY 2003 (Prozent)
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Das Armutsrisiko von Paaren ohne Kinder lag in Bayern 
im Jahr 2003 bei 9,7 Prozent, von Paaren mit zwei Kin-
dern bei 5,7 Prozent und von Paaren mit drei und mehr 
Kindern bei 8,6 Prozent (vgl. Darstellung 1.13).

Zwischen 2003 und 2005 ist die Armutsrisikoquote ins-
besondere von Alleinerziehenden und Paaren mit Kin-
dern gestiegen. So nahm die Armutsrisikoquote von 
Alleinerziehenden in diesem Zeitraum um rund 8 Prozent-
punkte und von Paaren mit Kindern um knapp 6 Pro-
zentpunkte zu. Bei Paaren ohne Kinder stieg sie leicht 
um 0,6 Prozentpunkte an (vgl. Kapitel 6).

Darüber hinaus zeigt sich, dass sich die Armutsrisiko-
quoten von Personen mit einer Lehr-, Meister-, Fach-
schul- oder Hochschulausbildung relativ wenig unter-
scheiden (zwischen 9,1 und 10,9 %), wohingegen die 
Armutsrisikoquote von Personen mit Anlernausbildung 
mit 16,9 Prozent deutlich höher ausfällt. Bei den 65-Jäh-
rigen und Älteren differiert die Armutsrisikoquote aus-
geprägter je nach Ausbildungsabschluss: Personen mit 
einem Hochschulabschluss hatten in dieser Altersgrup-
pe eine Armutsrisikoquote von 10,7 Prozent, während 
die Armutsrisikoquote von Personen mit einer Lehre 
oder einem gleichwertigen Berufsfachschulabschluss 
18,0 Prozent betrug (vgl. Kapitel 8).

Durch Sozialtransfers wird das Armutsrisiko erheblich re-
duziert. So lag die Armutsrisikoquote in der bayerischen 
Gesamtbevölkerung vor Sozialtransfers13 bei 21,3 Prozent, 
nach Sozialtransfers aber nur noch bei 10,9 Prozent. D. h., 
durch die Sozialtransfers wird die Armutsrisikoquote in 
etwa halbiert, was im europäischen Vergleich einen Mittel-
platz bedeutet. Bei Kindern unter 15 Jahren sinkt infolge 
von Sozialtransfers das Armutsrisiko in Bayern von 28,1 
Prozent auf 8,8 Prozent am deutlichsten, bei den 65-Jäh-
rigen und Älteren hingegen von 18,2 Prozent auf 16,2 Pro-
zent am wenigsten. Darüber hinaus vermindern Sozial-
transfers insbesondere bei Haushalten mit fünf und mehr 
Mitgliedern sowie bei Personen in beruflicher Ausbildung 
und bei Studierenden das Armutsrisiko. Sozialtransfers 
wirken des Weiteren besonders Armutsrisiko senkend bei 
Selbstständigen, Arbeiterinnen und Arbeitern und Arbeits-
losen sowie sonstigen Nichtserwerbstätigen, nicht aber 
bei Rentnerinnen und Rentnern (vgl. Darstellung 1.15).

Abschließend ist noch festzuhalten, dass das Einkom-
men armutsgefährdeter Personen in Bayern im Durch-

schnitt um rund 18 Prozent unter der Armutsrisikoschwel-
le liegt (so genannte Armutsrisikolücke), d. h. es liegt 
bei rund 720 Euro (bezogen auf einen Einpersonenhaus-
halt) und damit um fast ein Fünftel unter der bayerischen 
Armutsrisikoschwelle von 877 Euro. Besonders hoch ist 
die Armutsrisikolücke bei alleinlebenden Männern, de-
ren durchschnittliches Einkommen 27,1 Prozent unter 
der Armutsrisikoschwelle liegt. 

ZUR SITUATION VON FAMILIEN UND ÄLTEREN

Familien

Im Jahr 2005 verfügten Paare ohne Kinder in Bayern 
über 117 Prozent des durchschnittlichen Wohlstands 
(Nettoäquivalenzeinkommen). Im Unterschied hierzu 
hatten Paare mit Kindern ein unterdurchschnittliches 
Wohlstandsniveau von 94 Prozent, Alleinerziehende von 
72 Prozent. Dabei nimmt das Wohlstandsniveau mit stei-
gender Kinderzahl kontinuierlich ab (vgl. Darstellung 6.7): 
Bei den Paaren mit einem Kind betrug das Wohlstands-
niveau im Jahr 2005 110 Prozent,14 bei Paaren mit zwei 
Kindern 93 Prozent, bei drei oder mehr Kindern 75 Pro-
zent, bei Alleinerziehenden mit einem Kind 77 Prozent und 
bei Alleinerziehenden mit zwei oder mehr Kindern 62 Pro-
zent. Entsprechend unterschiedlich sind z. B. auch die 
Fähigkeiten für ein Altersvorsorgesparen verteilt.

Ältere

Die wirtschaftliche Situation älterer Menschen (65 Jahre 
und älter) in Bayern war im Jahr 2003 u. a. dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Wohlstandsniveau (Nettoäquiva-
lenzeinkommen) insgesamt rund 11 Prozent unter je-
nem der Haushalte mit einem Haushaltsvorstand unter 
65 Jahren und einen Prozentpunkt unter dem westdeut-
schen Durchschnitt der Altersgruppe der 65-Jährigen 
und Älteren lag. Die Armutsrisikoquote der 65-Jährigen 
und Älteren betrug 16,2 Prozent, sie lag damit deutlich 
über dem bayerischen Durchschnitt von 10,9 Prozent.15

Zudem lag das Wohlstandsniveau von Haushalten mit ei-
nem weiblichen Haushaltsvorstand von 65 Jahren und 
älter um rund 21 Prozent unter jenem eines Haushalts 
mit männlichem Haushaltsvorstand. Darüber hinaus 
hatten Haushalte mit einem 65-jährigen und älteren 

13  Renten und Pensionen werden nicht als Sozialtransfers, sondern als Einkommen eingestuft.

14  Auf Bundesebene wurden auf Basis von Daten des EU-SILC für 2005 folgende Wohlstandsniveaus (Nettoäquivalenzeinkommen in Prozent, Durchschnitt aller 
Haushalte = 100 %) errechnet (vgl. 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, S. 85f.): Paare mit einem Kind: 106 Prozent, mit zwei Kindern 97 Pro- 
zent, mit drei und mehr Kindern 87 Prozent, Alleinerziehende 77 Prozent.

15  Armutsrisikoquote Älterer nach alter OECD-Skala: 11,7 Prozent (Gesamtquote: 10,8 %).
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Haushaltsvorstand mit Hochschulabschluss ein 52 Pro-
zent höheres Wohlstandsniveau als solche mit einem 
Haushaltvorstand mit einem Lehr- oder Berufsfach-
schulabschluss.

Das Nettoäquivalenzeinkommen der älteren Menschen 
in Bayern ist im Zeitraum von 1993 bis 2003 real – bei 
zunehmender Erwerbsbeteiligung der Frauen und damit 
erhöhter eigener Altersvorsorge – um monatlich 114 Eu-
ro gestiegen (erhöhte Zuzahlungen, Mehrwertsteuer 
usw. aber nicht gegengerechnet).

Weiterhin ist zu beobachten, dass sich die wirtschaftli-
che Lage von Rentnerinnen und Rentnern grundlegend 
von jener der Pensionärinnen und Pensionäre unter-
scheidet. Während Rentnerinnen und Rentner beispiels-
weise im Zeitraum von 1983 bis 2003 in Westdeutsch-
land ihre relative Einkommensposition von 80 auf 84 Pro-
zent des durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens 
steigern konnten, nahm die Einkommensposition der 
Pensionärinnen und Pensionäre von 114 auf 145 Prozent 
in 2003 zu. Folglich ist die verbesserte Einkommenspo-
sition der Älteren vor allem auf die positive Entwicklung 
bei den Pensionären zurückzuführen, und nicht auf die 
der Rentner. Die Indikatoren sprechen für eine ähnliche 
Entwicklung in Bayern. 

Beim Vergleich der Äquivalenzeinkommen von Rentnern 
und Pensionären ist zu berücksichtigen, dass der Anteil 
der Beamten mit einem Hoch- oder Fachhochschulab-
schluss überproportional hoch ist und sie zudem homo-
genere Erwerbsbiografien aufweisen; beides spiegelt 
sich in deren Alterversorgung wider. Die divergierende 
Entwicklung seit 1983 ist auch auf strukturelle Verän-
derungen im öffentlichen Dienst zurückzuführen, die 
sich insbesondere in der Ausweitung des Bereichs 
Bildung mit höherwertigen Stellen vollzog.

Zugleich zeigen die Daten, dass eine Diskussion über 
die wirtschaftliche Situation der Älteren der Thematik 
nur dann gerecht werden kann, wenn man zwischen Pen-
sionären und Rentnern, Männern und Frauen, Personen 
mit und ohne Kindererziehung sowie Bestands- und 
Neurentnern unterscheidet. 

Trotz der genannten Armutsrisikoquote nahmen nur rund 
2,3 Prozent der 65-Jährigen und Älteren am Ende des 
Jahres 2006 Leistungen der Grundsicherung in An-
spruch. Dafür sind mehrere Gründe maßgeblich. Zum 
einen ist die Armutsrisikoschwelle von 877 Euro pro 
Monat (Nettoäquivalenzeinkommen) höher als die Be-

dürftigkeitsschwelle der Grundsicherung (347 € zzgl. 
Wohnkosten von im Mittel ca. 300 € monatlich). Zum an-
deren wird ein möglicherweise vorhandenes und vor Inan-
spruchnahme von Grundsicherung einzusetzendes Vermö-
gen bei Berechnung der Armutsrisikoquote nicht berück-
sichtigt, da insoweit auf das laufende verfügbare Einkom-
men abgestellt wird. So wohnt etwa ein Drittel der ein-
kommensarmen Haushalte im selbstgenutzten Eigenheim 
bzw. in der selbstgenutzten Eigentumswohnung. Etwa ein 
Viertel der einkommensarmen Haushalte verfügt über 
Ersparnisse von mehr als 25.000 Euro. Darüber hinaus 
wirken oftmals Unkenntnis, Unbehagen vor Bürokratie 
und bürokratischen Kontrollen, Überforderung und die 
Angst vor einem Regress gegenüber Angehörigen einer 
Inanspruchnahme von Grundsicherung entgegen.

BEZUG VON LEISTUNGEN DER GRUNDSI-
CHERUNG 

Im Dezember 2007 erhielten 5,0 Prozent aller unter 
65-Jährigen in Bayern Arbeitslosengeld II (ALG II) bzw. 
Sozialgeld16, in Westdeutschland waren dies 9,5 Prozent, 
in Deutschland 10,6 Prozent, in Baden-Württemberg 
5,5 Prozent und in Nordrhein-Westfalen 11,5 Prozent. 
Die Anteile variieren in Bayern regional zwischen 1,7 Pro-
zent und 15,4 Prozent, wobei die Städte meist höhere 
Quoten als ihr Umland aufweisen.

Zwischen Juni 2005 und Dezember 2007 hat sich die so-
ziodemografische Zusammensetzung der SGB II-Be-
darfsgemeinschaften verändert: So ist der Anteil der 
Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 15 Jahren an 
allen SGB II-Bedarfsgemeinschaften zwischen 1,9 Pro-
zentpunkten (ein Kind unter 15 Jahren) und 0,5 Prozent-
punkten (drei und mehr Kinder unter 15 Jahren) gestie-
gen. Der Anteil der Alleinerziehenden nahm im gleichen 
Zeitraum um 3,1 Prozentpunkte zu, während der Anteil 
der Paare bzw. Lebensgemeinschaften mit Kindern nur 
um 0,4 Prozentpunkte gestiegen ist.

Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder 
erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht 
aus eigenen Mitteln bestreiten können, haben seit 2003 
einen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung. Die Zahl der Personen, 
die eine dieser Leistungen in Anspruch nahmen, ist von 
2003 auf 2006 um knapp 30 Prozent gestiegen, die Zahl 
der Leistungsempfängerinnen und -empfänger je 1.000 
Einwohner lag 2006 in Bayern bei 6,6, in Westdeutsch-
land bei 8,7.

16  Sozialgeld erhalten nichterwerbsfähige Personen, die in einer Bedarfsgemeinschaft mit einem ALG II-Bezieher leben (überwiegend Kinder).
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NIEDRIGE ERWERBSEINKOMMEN

Niedrige Erwerbseinkommen können zu schwierigen wirt-
schaftlichen Verhältnissen führen. Daher muss die Ent-
wicklung niedrig entlohnter Vollzeiterwerbstätigkeit 
näher betrachtet werden. Dabei werden in diesem Be-
richt diejenigen Personen, die weniger als zwei Drittel 
des Medianlohns verdienen, dem Niedriglohnsektor 
zugerechnet (vgl. Abschnitt 2.2.2). Danach lag die Nie-
driglohngrenze in Bayern im Jahr 2006 bei einem Brutto-
monatslohn von 1.754 Euro. Der Anteil der Vollzeiter-
werbstätigen, deren Einkommen unter dieser Niedrig-
lohngrenze liegt, stieg in Bayern im Zeitraum von 2000 
bis 2006 von 15,6 Prozent auf 17,1 Prozent (Westdeutsch-
land: Anstieg von 15,4 % auf 17,9 %). 40,9 Prozent der 
unter 25-jährigen Vollzeitbeschäftigten waren im Jahr 
2006 Niedriglohnbezieher (Westdeutschland: 45,2 %). In 
der Altersgruppe der 25- bis unter 35-jährigen Vollzeit-
beschäftigten betrug der Anteil der Niedriglohnbezieher 
17,3 Prozent (Westdeutschland: 20,2 %), bei den 35- bis 
unter 65-Jährigen lag er zwischen 13,0 Prozent und 14,5 
Prozent. Frauen sind zu 29,7 Prozent Niedriglohnbezie-
her, Männer zu 10,6 Prozent. Niedriglohnbezieher sind 
vorrangig Erwerbstätige, die zu ihrer Ausbildung keine 
Angaben machten sowie Volks-, Haupt- und Realschüler 
ohne Berufsausbildung. Niedriglohn ist in Bayern beson-
ders verbreitet im Gastgewerbe (Anteil: 64,4 %), bei pri-
vaten Haushalten mit Hauspersonal (61,3 %), bei Hilfs-
arbeiterinnen und Hilfsarbeitern (65,5 %), bei sonsti-
gen Dienstleistungsberufen (59,3 %) sowie bei Textil-
und Bekleidungsberufen (40,9 %), in der Land- und Forst-
wirtschaft (40,3 %) sowie in Ernährungsberufen (39,6 %). 
Bei immerhin 29,7 Prozent der Haushalte macht der Nie-
driglohn 80 bis 100 Prozent des monatlichen Haushalts-
bruttoeinkommens aus Erwerbstätigkeit aus. Bei rund 40 
Prozent der Haushalte beläuft sich sein Anteil auf mehr als 
die Hälfte des Bruttoerwerbseinkommens. Da jedoch nicht 
bekannt ist, in wieweit die betroffenen Haushalte neben 
dem Niedriglohn über ein höheres – oder überhaupt ein 
weiteres/anderes – Einkommen verfügen, kann hieraus 
nicht hinreichend sicher abgeleitet werden, dass ein zu-
nehmender Niedriglohnbereich zu einer zunehmenden 
Armutsrisikoquote führt. 

ÜBERDURCHSCHNITTLICHES NETTOVERMö-
GEN IN BAYERN 

Hinsichtlich der Vermögensverteilung zeigen sich für 
Bayern Strukturen, wie sie auch für Deutschland ins-
gesamt zu beobachten sind.

30 Prozent der Haushalte hatten am Nettogesamtvermö-
gen einen Anteil von unter einem Prozent, 50 Prozent der 
Haushalte erreichten am Gesamtvermögen einen Anteil 
von 6,4 Prozent. 60 Prozent der Haushalte verfügten 
über einen Nettovermögensanteil von 13,6 Prozent. Die 
20 Prozent der vermögensstärksten Haushalte konnten 
hingegen über einen Anteil am Gesamtvermögen von 
61,1 Prozent verfügen.17 Vor diesem Hintergrund hat die 
Quantifizierung eines durchschnittlichen Nettovermö-
gens je Haushalt von 202.558 Euro (ganz überwiegend 
Immobilienwert) nur sehr geringen Informationswert. 

Die Vermögensverteilung ist – wie bundesweit und 
in allen hochentwickelten Ländern, zu denen zeitnahe 
Vermögensverteilungen bekannt sind – sehr viel un-
gleicher als die Einkommensverteilung. Mit einem 
Gini-Koeffizienten von 0,62 ist die Vermögensverteilung 
in Bayern jedoch etwas weniger ungleich als in West-
deutschland (0,66). 

Das durchschnittliche Nettogeldvermögen je Haushalt 
lag in Bayern im Jahr 2003 bei 54.604 Euro18  bzw. 58.073 
Euro19, in Westdeutschland hingegen bei 44.067 Euro 
bzw. 47.892 Euro. Bei einer Betrachtung über alle Haus-
halte nach der sozialen Stellung des Haupteinkommens-
beziehers schwankt das durchschnittliche Nettogeld-
vermögen zwischen 25.231 Euro bei Haushalten mit 
einem sonstigen Nichterwerbstätigen als Hauptein-
kommensbezieher und Selbstständigenhaushalten mit 
107.248 Euro (vgl. Darstellung 1.47). Haushalte von Allein-
erziehenden haben danach 16.427 Euro Nettogeldver-
mögen, Paare ohne Kinder im Haushalt und sonstige 
Haushalte können über ein Nettogeldvermögen von 
71.929 Euro bzw. 94.575 Euro verfügen.

57,7 Prozent der Haushalte – 5,9 Prozentpunkte mehr als 
in Westdeutschland – verfügten 2003 über Immobilien-
vermögen, 51,7 Prozent nutzen ihr Wohneigentum bzw. 
Teile davon selbst. Das durchschnittliche Nettoimmobili-
envermögen betrug 137.945 Euro20 bzw. 242.089 Euro21.

17  Nur Geld- und Immobilienvermögen, ohne Berücksichtigung von Produktivvermögen, das bundesweit als nochmals ungleicher verteilt eingestuft wird.
18  Durchschnittlicher Betrag über alle Haushalte.
19  Durchschnittlicher Betrag über Haushalte mit Geldvermögen.
20  Vgl. Fußnote 18.
21  Vgl. Fußnote 19.
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Über das höchste Nettogesamtvermögen konnten erwar-
tungsgemäß die 45- bis 70-Jährigen verfügen. Haus-
halte mit einem Mann als Haupteinkommensbezieher 
hatten ein in etwa doppelt so hohes Vermögen als Haus-
halte mit einer Frau als Haupteinkommensbezieherin. 

REICHTUM IN BAYERN 

Bei der Beschreibung und Analyse von Einkommens-
reichtum ist als Einschränkung zu beachten, dass „natur-
gemäß“ die Datenlage über die Einkommensverhält-
nisse reicher Haushalte sehr lückenhaft ist. So sind in 
der EVS Haushalte mit einem Einkommen über 18.000 
Euro pro Monat generell nicht enthalten und somit 
Haushalte mit hohem Einkommen unterrepräsentiert. 
Allein auf Basis der Lohn- und Einkommensteuerstati-
stik 200122 können gewisse Anhaltspunkte über die Ver-
breitung von Reichtum in Bayern gewonnen werden.

Allerdings gibt es in Deutschland keine einheitliche Defi -
nition des Begriffs Reichtum. Zum Teil werden Haus-
halte als reich bezeichnet, deren Haushaltseinkommen 
um 200 Prozent und mehr über dem Durchschnittsein-
kommen (Bruttomarkteinkommen)23 liegt. Dies waren 
im Jahr 2001 in Bayern rund 7,7 Prozent aller Steuerfäl-
le. Andere wiederum sehen die Schwelle zum Reichtum 
bei einem Haushaltseinkommen von mindestens einer Mio. 
Euro pro Jahr. Dies waren 2001 in Bayern 2.884 Steuerfälle 
mit einem durchschnittlichen Bruttomarkteinkommen von 
2,6 Mio. Euro. Nach einer dritten Defi nition sind all diejeni-
gen als reich zu bezeichnen, die zu den obersten 1.000 Ein-
kommensbeziehern zu rechnen sind. Deren Bruttomarkt-
einkommen betrug im Durchschnitt rund 5 Mio. Euro.

Hinsichtlich der soziodemografi schen Merkmale von 
Haushalten, die nach der ersten der obigen Defi nitionen 
als reich bezeichnet werden, sind nur wenige Informati-
onen verfügbar. Reichtum konzentriert sich auf die Al-
tersgruppe der 20- bis unter 60-Jährigen, weit überpro-
portional sind es Haushalte ohne Kinder. Zudem fi ndet 
sich Reichtum insbesondere bei Haushalten mit Einkom-
men aus nichtselbstständiger Tätigkeit. Haushalte mit 
sehr großem Reichtum (eine Million und mehr Euro Ein-
kommen sowie die obersten 1.000 Steuerfälle) haben ein 
überwiegendes Einkommen aus einem Gewerbebetrieb.

ÜBERSCHULDUNG

Eine Überschuldung liegt vor, wenn der Schuldner die 
Summe seiner fälligen Zahlungsverpfl ichtungen in 
absehbarer Zeit nicht begleichen kann und ihm zur 
Deckung seines Lebensunterhalts weder Vermögen 
noch anderweitige Kreditmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen. Der Anteil der überschuldeten Haushalte an 
allen Haushalten (Schuldnerquote) war in Bayern im 
Jahr 2007 mit 7,8 Prozent der niedrigste im Vergleich 
aller Länder (Baden-Württemberg: 8,1 %; Nordrhein-
Westfalen: 12,2 %; Deutschland gesamt: 10,9 %), wobei 
die regionale Schuldnerquote stark mit der regionalen 
Arbeitslosenquote korreliert. In absoluten Zahlen aus-
gedrückt, waren das in Bayern 790.000 Schuldner und 
360.000 überschuldete Haushalte. Allerdings ist die Zahl 
der Privatinsolvenzen sowohl in Bayern wie in Deutsch-
land im Zeitraum zwischen 2004 und 2007 kontinuierlich 
angestiegen (Bayern 2004: 8.958; 2007: 14.970; Deutsch-
land 2004: 49.123; 2007: 105.238). 

Die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung durch 
eine Privatperson ist ein eindeutiges Kriterium für Zah-
lungsunfähigkeit und damit für Überschuldung. Die 
jährliche Zahl der eidesstattlichen Versicherungen und 
Haftanordnungen ist bundesweit von 1,65 Mio. im Jahr 
2004 auf 1,49 Mio. im Jahr 2007 gesunken und liegt 
damit wieder auf dem Niveau des Jahres 2003 (Daten 
für Bayern nicht vorhanden).

Besonders von Überschuldung gefährdete Personen-
kreise sind 25- bis 45-jährige Menschen in der Famili-
enaufbauphase, alleinstehende junge Männer, allein-
stehende ältere Frauen, alleinerziehende Frauen, Ge-
schiedene und Niedrigeinkommensbezieherinnen und 
-bezieher. Ursachen sind insbesondere Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Unfall oder Tod des Haupternährers, Tren-
nung oder Scheidung, Suchtverhalten und erhöhte 
fi nanzielle Belastung durch Instandhaltungs- oder Er-
satzkosten.

Die durchschnittliche Schuldensumme steigt von Jahr 
zu Jahr (Daten bis 2006). Sie betrug im Jahr 2006 36.780 
Euro. Schulden aufgrund von Hypotheken sind von der 
Summe her mit Abstand am höchsten (ca. 120.000 €). 
Es folgen Ratenkredite, die sich bei überschuldeten Per-
sonen auf eine Restschuldforderung von durchschnitt-
lich 24.465 Euro belaufen. Von der Schuldenhöhe her an 
dritter Stelle stehen Schulden gegenüber Finanzämtern 
(ca. 13.000 €) und Privatpersonen (ca. 12.500 €).

22  Neuere Daten sind derzeit nicht verfügbar.

23  Vgl. zur Defi nition von Bruttomarkteinkommen Abschnitt 1.5.2: Zieht man von den Markteinnahmen Werbungskosten und Betriebsausgaben ab und addiert die 
Steuervergünstigungen für Unternehmen und für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung laut Anlage ST, so gelangt man zum Bruttomarkteinkommen.
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1  EinkommEns- und VErmögEnsVEr-
hältnissE, Armut und rEichtum

Situationsanalyse von: Klaus Kortmann, Manuela Schmidt, 
TNS Infratest Sozialforschung (Abschnitte 1.1-1.5)
Unter Mitarbeit von Jochen Heckmann, TNS Infratest 
Sozialforschung (Abschnitte 1.1-1.5)
Dieter Korczak, GP Forschungsgruppe, Institut für 
Grundlagen- und Programmforschung (Abschnitt 1.6)

1.1 VorBEmErkung

Kapitel 1 analysiert die Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse in Bayern. Im Vordergrund steht die Frage, 
wie sich Einkommen und Vermögen auf die verschie-
denen soziodemografischen Bevölkerungsgruppen ve r-
 teilen und welche Personengruppen besonders häufig 
von Armut betroffen sind bzw. welche Personengruppen 
überdurchschnittlich häufig über Reichtum verfügen.

Um diesen und weiteren Fragen nachzugehen, wurden 
unterschiedliche Datenquellen verwendet. Die Daten 
aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) 
geben zunächst auf der Makroebene einen Überblick 
über die Entstehung, Verteilung, Entwicklung und   Ver - 
wendung der Einkommen in Bayern. 

Die anschließende Betrachtung auf der Mikroebene von 
Haushalten und Personen basiert aus Gründen, die 
später noch dargelegt werden, überwiegend auf Daten 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Sie 
werden für die Analyse der Einkommens- und Vermö-
gensverteilung, der Einkommensverwendung sowie der 
Einkommensarmut genutzt.

Da die EVS lediglich Haushalte umfasst, deren monatli-
ches Haushaltsnettoeinkommen 18.000 Euro nicht über- 
schreitet, ist diese Datenquelle nicht für Reichtumsana-
lysen geeignet. Für eine Analyse hoher Einkommen 
muss auf die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 
zurückgegriffen werden, auch wenn hier nur Daten aus 
dem Jahr 2001 verfügbar sind. 

Die Festlegung der so genannten Laeken-Indikatoren als 
Indikatoren für soziale Teilhabe durch den Europäischen 
Rat 2001 hat in der Armutsforschung neue Standards 
gesetzt. So werden Armutsrisikoquoten generell auf der 
Personenebene berechnet und u. a. vor und nach 
Sozialtransfers ausgewiesen. Letzteres setzt die Verwen-
dung entsprechend differenzierter Datenquellen bei der 

Berechnung der Armutsrisikoquoten voraus. Bedingt 
durch die neuen Standards sind die im vorangegan-
genen Sozialbericht für Bayern ausgewiesenen Armuts-
risikoquoten daher nicht mit denen im vorliegenden 
Bericht vergleichbar. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei 
der Wechsel von der Haushalts- auf die Personenebene.

1.2 EinkommEn

Abschnitt 1.2.1 gibt zunächst anhand der hochaggre-
gierten Daten der VGR einen Überblick über die funktio-
nelle und die personelle Einkommensverteilung in 
Bayern und Westdeutschland. 

Die funktionelle Einkommensverteilung beschreibt, 
welche Anteile des Volkseinkommens jeweils auf die 
Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital entfallen. 
Wichtige Kennziffern sind u. a. die Brutto- und Netto-
lohnquote. Die personelle Einkommensverteilung stellt 
die Verteilung des Volkseinkommens auf die einzelnen 
Bevölkerungsgruppen dar. Sie ergibt sich aus der 
primären und sekundären Einkommensverteilung. 

Während die primäre Einkommensverteilung aufzeigt, 
welcher Teil des Einkommens der privaten Haushalte 
auf Einkommen aus selbstständiger und nichtselbst-
ständiger Arbeit sowie Vermögenseinkommen entfällt, 
führt die sekundäre Einkommensverteilung zur Höhe 
des Einkommens, das den Haushalten tatsächlich für 
Konsum- und Sparausgaben zur Verfügung steht. Zu - 
sätzlich berücksichtigt werden dabei einerseits jegliche 
weitere Einkommen, u. a. staatliche Sozialleistungen, 
sowie andererseits Steuern und Sozialabgaben.

Abschnitt 1.2.2 geht anschließend auf der Basis der EVS 
der Frage nach, wie das Einkommen innerhalb der 
bayerischen Bevölkerung verteilt ist und wie sich die 
Einkommen soziodemografischer Gruppen unterschei-
den. In Abschnitt 1.2.3 wird zum Abschluss dieses Teils 
von Kapitel 1 die Einkommensverwendung der Haus-
halte dargestellt.

1.2.1  EINKOMMEN AUF DER VOLKSWIRT-
SCHAFTLICHEN EBENE (MAKROEBENE)

Die Entwicklung der funktionellen Einkommensverteilung

Die Bruttolohnquote, d. h. der Anteil der Arbeit-
nehmerentgelte1 am Volkseinkommen, ist in Bayern 

1  Das Arbeitnehmerentgelt umfasst die Bruttolöhne und -gehälter einschließlich aller Lohnkostenbestandteile, zu denen insbesondere die Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung zählen.
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von 2000 bis 2006 um 6,4 Prozentpunkte auf 64,1 Pro- 
zent zurückgegangen (WD: um 6,5 Prozentpunkte auf 
64,2 %). Ein besonders hoher Rückgang ist mit 2,8 Pro - 
zentpunkten in Bayern und 2,4 Prozentpunkten in 
Westdeutschland von 2003 auf 2004 zu verzeichnen. 

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch, wenn man 
den – vergleichsweise geringen – Rückgang der   Ar-
beitnehmerquote bei der Berechnung der Bruttolohn-
quote berücksichtigt („bereinigte Bruttolohnquote“, vgl. 
Darstellung 1.1).

Eine entsprechende Entwicklung fand auch bei der 
Nettolohnquote statt. Der Anteil der Nettolöhne und 
-gehälter am Volkseinkommen ist in Deutschland von 
37,4 Prozent in 2000 auf 34,6 Prozent in 2006 gesunken 
(vgl. Schäfer 2007).

Die personelle Einkommensverteilung

Basis für die Berechnung des Primäreinkommens der 
privaten Haushalte ist das Volkseinkommen. Dieses setzt 
sich zusammen aus den Arbeitnehmerentgelten – beste-
hend aus den Bruttolöhnen und -gehältern und den 
Sozialbeiträgen der Arbeitgeber –, dem Betriebsüber-
schuss sowie den Selbstständigen- und den Vermögens-

einkommen. Zieht man hiervon die Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen der Kapitalgesellschaften und 
des Staates ab, so erhält man das Primäreinkommen 
der privaten Haushalte (vgl. Scharmer 2006).

Die primäre Einkommensverteilung

Das Primäreinkommen der privaten Haushalte in Bayern 
ist im Zeitraum von 2000 bis 2006 nominal um 13,6   Pro- 
zent auf 291,4 Mrd. Euro angestiegen. Während sich die 
Einkommen aus selbstständiger und nichtselbstständiger 
Arbeit in diesem Zeitraum lediglich um 8,4 bzw. 8,5   Pro- 
zent erhöht haben, haben die Einkommen aus Vermögen 
um 38,1 Prozent zugenommen (vgl. Darstellung 1.2).

Darstellung 1.1: Arbeitnehmerquote und tatsächliche sowie bereinigte Bruttolohnquote in BY und WD 2000–2006 (Prozent)

*  Anteil der abhängig Beschäftigten an allen Erwerbstätigen (Inländer).
**  Anteil der Arbeitnehmerentgelte (Inländer) am Volkseinkommen.
*** Bereinigt um den Einfluss der Änderung der Erwerbstätigenstruktur. Hierfür wird die tatsächliche Bruttolohnquote mit der Arbeitnehmer- 
 quote des Basisjahres multipliziert und durch die Arbeitnehmerquote des Berichtsjahres geteilt.

Quelle: Statistische Ämter der Länder 2008; eigene Berechnungen

Arbeitnehmerquote* tatsächliche Bruttolohnquote** 
Bereinigte Bruttolohnquote*** 

Basisjahr = 2000

BY Wd BY Wd BY Wd

2000 87,5 89,7 70,5 70,7 70,5 70,7

2001 87,5 89,6 70,3 70,4 70,3 70,5

2002 87,6 89,5 70,3 70,2 70,2 70,4

2003 87,5 89,2 69,3 69,3 69,3 69,7

2004 87,2 88,9 66,5 66,9 66,7 67,4

2005 86,9 88,6 65,2 65,4 65,6 66,2

2006 87,0 88,6 64,1 64,2 64,5 65,0

Darstellung 1.2: Das Primäreinkommen der privaten HH und seine Komponenten in BY 2001–2006 (in jeweiligen Preisen (2000=100) und Mio. Euro)

Quelle: Statistische Ämter der Länder 2008 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

2000=100 mio. Euro

Einkommen aus nicht-
selbstständiger Arbeit

102,9 104,4 104,9 105,9 105,7 108,5 192.178

Einkommen aus  
selbstständiger Arbeit

100,9 103,5 101,7 103,3 104,8 108,4 38.172

Vermögenseinkommen 107,4 101,3 111,1 115,8 126,4 138,1 61.036

Primäreinkommen 103,4 103,7 105,5 107,2 109,1 113,6 291.386
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Diese ungleiche Entwicklung hat dazu geführt, dass die 
Anteile der Einkommen aus selbstständiger und nicht- 
selbstständiger Arbeit am Primäreinkommen in Bayern 
im Untersuchungszeitraum um 0,6 bzw. 3,1 Prozent-
punkte zurückgegangen sind, während der Anteil der 
Vermögenseinkommen um 3,7 Prozentpunkte auf 20,9 
Prozent gestiegen ist (vgl. Darstellung 1.3). Lediglich 
von 2001 auf 2002 war noch einmal eine gegenläufige 
Entwicklung zu verzeichnen.

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich für Westdeutsch-
land (vgl. Darstellung 1.37 und Darstellung 1.38 im 
Anhang). Hier fiel der Anstieg der Einkommen aus 
nichtselbstständiger Tätigkeit mit 5,0 Prozent allerdings 
noch geringer aus als in Bayern, und auch das Primär-
einkommen insgesamt war 2006 lediglich 10,3 Prozent 
höher als 2000. Wenngleich der Anstieg der Vermögens-
einkommen mit 32,0 Prozent niedriger war als in 
Bayern, so liegt der Anteil der Vermögenseinkommen 
am Primäreinkommen im westdeutschen Durchschnitt 
mit 21,9 Prozent um einen Prozentpunkt höher als in 
Bayern. Diese Differenz bestand bereits 2000.

Die sekundäre Einkommensverteilung

Ein wichtiger Indikator für den monetären Wohlstand 
einer Region ist das Einkommen, das der Bevölke-
rung letztlich für Konsum- und Sparzwecke zur 
Verfügung steht. 

Dieses verfügbare Einkommen errechnet sich aus dem 
Primäreinkommen durch den Abzug der von den Haus- 
halten geleisteten Transfers (u. a. Einkommen- und Ver- 
mögensteuer sowie Sozialbeiträge) und die Addition 
empfangener Transfers (insbesondere monetäre Trans- 
fers wie z. B. Renten, Pensionen, Arbeitslosenunter-
stützung und Kindergeld).

2006 zahlten die Haushalte in Bayern 13,4 Prozent des 
Primäreinkommens über Einkommen- und Vermögens-
steuern und weitere 25,8 Prozent in Form von Sozialbei- 
trägen an die öffentliche Hand. 56,0 Prozent dieser 
geleisteten Transfers flossen in Form von monetären 
Sozialleistungen direkt an die Haushalte zurück. Damit 
standen den Haushalten 2006 82,6 Prozent des Primär- 
einkommens (WD: 85,5 %) – insgesamt 240,6 Mrd. Euro 
– für Konsum- und Sparausgaben zur Verfügung (vgl. 
Darstellung 1.4). Dies entspricht einem verfügbaren 
Pro-Kopf-Einkommen von 19.263 Euro (WD: 18.800 Euro). 

Darstellung 1.3: Einkommensanteile der primären Einkommensver-
teilung in BY 2000–2006 (Prozent)

■ Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit
■ Einkommen aus selbstständiger Arbeit
■ Vermögenseinkommen

Quelle: Statistische Ämter der Länder 2008
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Im Jahr 2000 lag der Anteil des verfügbaren Einkom-
mens am Primäreinkommen noch bei 80,3 Prozent. Der 
Anstieg um 3,5 Prozentpunkte bis 2005 ist auf einen 
geringeren Anteil der geleisteten Einkommen- und 
Vermögensteuern (–1,9 Prozentpunkte) und einen 
höheren Anteil der empfangenen monetären Sozialleis-
tungen (+1,6 Prozentpunkte), jeweils bezogen auf das 
Primäreinkommen, zurückzuführen. Von 2005 auf 2006 
ist der Anteil des verfügbaren Einkommens am 
Pri märeinkommen um 1,2 Prozentpunkte gesunken. 
Dies ist insbesondere einem geringeren Anteil der 
empfangenen monetären Sozialleistungen (–0,8 Pro - 
zentpunkte) und einem höheren Anteil der geleisteten 
Einkommen- und Vermögensteuern (+0,5 Prozent-
punkte) geschuldet.

Insgesamt ist das verfügbare Einkommen der privaten 
Haushalte in Bayern von 2000 bis 2006 um 16,8 Prozent 
gestiegen (vgl. Darstellung 1.4). Im selben Zeitraum 
haben sich die Preise für private Konsumausgaben in 
Bayern um 11,8 Prozent erhöht. Berechnet man mit 
diesem Verbraucherpreisindex zunächst das verfüg-
bare Einkommen 2006 in Preisen von 2000 und be -
trachtet dann die Einkommensentwicklung, so er-
gibt sich – ohne Beachtung des Bevölkerungswachs-
tums – ein Anstieg der Realeinkommen von 2000 bis 
2006 um 4,5 Prozent.

Bezogen auf das verfügbare Einkommen ist der Anteil 
der monetären Sozialleistungen von 2000 bis 2003 
zunächst um 1,3 Prozentpunkte gestiegen und anschlie-
ßend bis 2005 um 0,5 Prozentpunkte gesunken (vgl. 
Darstellung 1.39 im Anhang). Mit 27,2 Prozent liegt der 
Anteil 2005 um 0,8 Prozentpunkte über dem Anteil in 
2000. 2006 ist er um 0,6 Prozentpunkte auf 26,6 Prozent 
zurückgegangen.

Die wichtigsten monetären Transfers sind im Jahr 2005 
die Leistungen der Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung – mit leicht rückläufiger Tendenz seit 2002/2003 
– mit einem Anteil von 16,3 Prozent am verfügbaren 
Einkommen sowie das Kindergeld mit 1,9 Prozent und 
das Arbeitslosengeld I mit 1,7 Prozent. Der Anteil aller 
weiteren monetären Sozialleistungen liegt unter einem 
Prozent (vgl. Darstellung 1.39 im Anhang). 

Die Einkommensverwendung auf der Basis der VGR

Der überwiegende Teil des verfügbaren Einkommens 
wird für Konsumausgaben verwendet. Der nicht 
konsumierte Teil – ergänzt um die Zunahme betrieb-
licher Versorgungsansprüche – entspricht in der VGR 
dem Sparen der privaten Haushalte. 2006 haben die 
privaten Haushalte in Bayern insgesamt 27,9 Mrd. Euro 

Darstellung 1.4: Einkommensverteilung: Vom Primäreinkommen der privaten HH zum verfügbaren Einkommen in BY 2000–2006 (in Prozent 
der Primäreinkommen und Mio. Euro)

* Saldo aus empfangenen und geleisteten sonstigen Transfers. Sonstige Transfers sind alle empfangenen oder geleisteten laufenden 
 Transfers, die nicht zu den Einkommen- und Vermögensteuern, Sozialbeiträgen, monetären Sozialleistungen oder Subventionen (im  
 Sinne der VGR) zählen: Nettoprämien für Schadenversicherungen, Schadenversicherungsleistungen sowie übrige laufende Transfers.
**  Nominaleinkommen, preisbereinigt mit dem Verbraucherpreisindex für den privaten Verbrauch in BY (Basisjahr = 2000).

Quelle: Statistische Ämter der Länder 2008; eigene Berechnung

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

mio. Euro

Primäreinkommen 256.593 265.401 266.209 270.819 275.165 280.033 291.386

%

Primäreinkommen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Abzgl. Eink.- u. Vermögenst. 14,8 14,5 14,2 13,6 12,8 12,9 13,4

Abzgl. Sozialbeiträge 25,8 25,5 26,1 26,3 26,1 25,9 25,8

Abzgl. sonst. lauf. Transfers* 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2

Zzgl. monet. Sozialleistungen 21,2 21,4 22,5 22,9 22,8 22,8 22,0

Verfügbares Einkommen 80,3 81,1 81,9 82,8 83,6 83,8 82,6

mio. Euro

Verfügbares Einkommen 206.039 215.251 218.136 224.295 230.067 234.797 240.647

2000 = 100

Verfügbares Einkommen 100,0 104,5 105,9 108,9 111,7 114,0 116,8

Verfügbares Realeinkommen** 100,0 102,3 102,1 103,7 104,3 104,1 104,5
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gespart – dies entspricht einer Sparquote von 11,4   Pro - 
zent.2 2000 war die Sparquote mit 10,2 Prozent noch 1,2 
Pro  zentpunkte niedriger. In Westdeutschland ist die   Spar- 
quote von 2000 bis 2006 um 1,3   Prozentpunkte von 9,4  
auf 10,7 Prozent gestiegen (vgl. Statistische Ämter der 
Länder 2008).

Das verfügbare Einkommen in Bayern nach Regionen 
auf der Basis der VGR

Das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in Bayern weist 
deutliche regionale Unterschiede auf und spiegelt damit 
die unterschiedlichen Wirtschafts- und Beschäftigungs-
strukturen in den einzelnen Regionen wider (vgl. Darstel-

lung 1.5). Während Oberbayern 2005 mit einem Pro-Kopf-
Einkommen von 20.643 Euro 9,9 Prozent über dem 
bayerischen Durchschnitt lag, stand der Bevölkerung in 
Niederbayern im Durchschnitt nur ein Pro-Kopf-Einkom-
men von 16.555 Euro zur Verfügung und damit 11,8 
Prozent weniger als dem bayerischen Durchschnitt. Der 
reale Anstieg des verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens von 
2000 bis 2005 ist in allen Regionen relativ niedrig. Am 
höchsten ist er mit 2,7 Prozent in Unterfranken, das 
Schlusslicht bildet Oberbayern mit 0,3 Prozent. Der im 
Vergleich zum verfügbaren Einkommen (vgl. Darstellung 
1.4) insgesamt geringere reale Anstieg des Pro-Kopf-Ein-
kommens ist auf ein Bevölkerungswachstum von 1,9 
Prozent zwischen 2000 und 2005 zurückzuführen.

Darstellung 1.40 im Anhang enthält die relative 
Einkommensposition der bayerischen Landkreise und 
kreisfreien Städte. Hier zeigen sich nicht nur die 
regionalen Unterschiede zwischen den Regierungsbe-
zirken, sondern auch die unterschiedlichen Einkom-
menspositionen von Kreisen und kreisfreien Städten 
innerhalb der einzelnen Regierungsbezirke. 

Besonders hohe durchschnittliche Einkommenspositi-
onen finden sich in Oberbayern. Hier ist der Landkreis 
Starnberg mit Abstand Spitzenreiter (relative Einkom-
mensposition 150,8), gefolgt vom Landkreis München 
(128,2) und der Stadt München (120,4). 

1.2.2  EINKOMMEN AUF DER HAUSHALTSEBENE 
(MIKROEBENE)

Die Einkommensentwicklung auf der Basis der VGR

Im Anschluss an die hochaggregierte Darstellung der 
Einkommensentwicklung auf der Basis der VGR werden 
die Einkommen im folgenden Abschnitt auf der Haus-
haltsebene und differenziert nach soziodemografischen 
Merkmalen betrachtet. 

Die Daten in der Darstellung 1.6 zeigen die Entwicklung 
der realen Haushaltsnettoeinkommen nach der 
überwiegenden Einkommensquelle der Haupteinkom-
mensbeziehenden (HEB) für Deutschland. Basis sind 

2  Die Sparquote entspricht dem Anteil des Sparens am verfügbaren Einkommen (letzteres ergänzt um die Zunahme der betrieblichen Versorgungsansprüche).

Darstellung 1.5: Entwicklung der verfügbaren Einkommen je Einwohnerin bzw. Einwohner in BY und in den Regierungsbezirken 2000–2005 
(Euro/Jahr und Prozent)

*  Nominaleinkommen, preisbereinigt mit dem Verbraucherpreisindex für 2005 für den privaten Verbrauch in BY (Basisjahr = 2000).

Quelle: BayLfStaD 2007a und 2008; eigene Berechnung

Einkommen 
je Einw.

realeinkommen* 
je Einw.

differenz z. bayer. 
durchschnitt

nominale 
Veränderung

reale 
Veränderung

Euro/Jahr Prozent

2000 2005 2005 2005 2000-2005 2000-2005

Oberbayern 18.794 20.643 18.852 9,9 9,8 0,3

Mittelfranken 17.099 18.975 17.329 1,1 11,0 1,3

Schwaben 16.355 18.235 16.653 -2,9 11,5 1,8

Oberfranken 15.902 17.766 16.225 -5,4 11,7 2,0

Unterfranken 15.654 17.598 16.072 -6,3 12,4 2,7

Oberpfalz 15.176 17.020 15.543 -9,4 12,1 2,4

Niederbayern 14.883 16.555 15.119 -11,8 11,2 1,6

Bayern insgesamt 16.906 18.775 17.147 0,0 11,1 1,4
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die Daten der VGR. Für die Verteilung dieser hochag-
gregierten Daten auf sozioökonomische Haushalts-
gruppen hat das Statistische Bundesamt Ergebnisse 

aus anderen Datenerhebungen – wie z. B. dem Mikro-
zensus, der EVS sowie der Lohn- und Einkommensteu-
erstatistik – herangezogen.3

3  Die für Darstellung 1.6 verwendeten Nettoeinkommen der Haushalte wurden vom Statistischen Bundesamt auf der Basis der verfügbaren Einkommen aus der 
VGR berechnet. Ausführlichere methodische Informationen finden sich in Klose und Schwarz 2006.

Wenngleich die Einkommensentwicklung im Zeitraum von 
2000 bis 2005 je nach Haushaltstyp unterschiedlich verlief 
und die realen Nettoeinkommen in einzelnen Jahren zu-
mindest teilweise höher waren als 2000, so lagen die Ein-
kommen 2005 doch fast ausnahmslos unter den Einkom-
men von 2000. Lediglich die Einkommen der Selbstständi-
genhaushalte sind von 2004 auf 2005 um 4,9 Prozent 
gestiegen und lagen damit 4,3 Prozent über dem Einkom-
men von 2000. Von einem verhältnismäßig hohen Rück-
gang der Realeinkommen waren die Arbeiterinnen- bzw. 
Arbeiter- und Nichterwerbstätigenhaushalte betroffen.
 
Der auffällig hohe Anstieg der Haushaltseinkommen in 
Haushalten, deren Haupteinkommensbeziehende überwie-
gend Sozialhilfe erhalten, ist auf einen Anstieg der Miet- 
und Energiekosten zurückzuführen, die im Rahmen der 
Sozialhilfe übernommen werden. Es handelt sich hierbei 
nicht um einen Anstieg von Einkommen, über das die 
Haushalte frei verfügen können.

Frick u. a. (2005: 61) vom Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) Berlin kommen für Deutschland 
auf der Basis des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) zu 
dem Ergebnis, dass die Entwicklung der realen Haushalts-
nettoeinkommen von 2000 bis 2003 je nach Einkom- 

mensposition unterschiedlich verlaufen ist. Während die 
Einkommen im obersten Einkommensquintil um 5,3 
Prozent gestiegen sind, sanken die Einkommen im 
untersten Einkommensquintil um 5,1 Prozent. 

Die Haushaltseinkommen und ihre Verteilung nach 
soziodemografischen Merkmalen

Der folgende Abschnitt weist anhand der EVS 2003 die 
Einkommensunterschiede zwischen verschiedenen so- 
ziodemografischen Gruppen aus. Vorangestellt werden 
Erläuterungen zur Auswahl der Datenquelle und zur Ab- 
grenzung des Einkommensbegriffs.

Die Auswahl der Datenquelle

Die Analyse der Haushaltseinkommen nach soziode-
mografischen Merkmalen erfolgte anhand eines 
Scientific-Use-Files der EVS 2003. Es handelt sich 
dabei um eine 80-Prozent-Stichprobe aus dem 
Haushaltsdatensatz der EVS, die auch den Analysen 
der Einkommensverwendung und der Vermögen 
zugrunde liegt. Für die Armutsanalysen wurde eine 

Darstellung 1.6: Entwicklung der realen Haushaltsnettoeinkommen nach überwiegender Einkommensquelle der Haupteinkommens-
beziehenden in D 2001–2005 (2000=100)

* Realeinkommen als preisbereinigte Nettoeinkommen, berechnet über den Preisindex für den privaten Verbrauch in D.
** Für 2005 liegen keine differenzierten Daten für die Nichterwerbstätigen vor.

Quelle: Statistisches Bundesamt 2004, 2006a und 2008a; eigene Berechnung

2001 2002 2003 2004 2005

Privathaushalte insgesamt* 100,8 99,2 99,0 98,9 98,5

selbstständigenhaushalte 102,2 100,3 99,4 99,4 104,3

Arbeitnehmer/innen-haushalte 100,9 99,6 100,5 101,1 98,4

Beamten/innen-Haushalte 101,7 100,3 100,5 101,2 98,6

Angestelltenhaushalte 100,8 98,9 99,9 101,2 98,0

Arbeiter/innen-Haushalte 100,0 99,4 99,0 99,0 95,2

nichterwerbstätigenhaushalte 100,4 99,6 99,0 96,5 96,0

dar.**: überwiegender lebensunterhalt aus:

Arbeitslosengeld/-hilfe 100,7 99,4 97,3 94,2 -

Rente 99,9 99,1 98,9 95,5 -

Pension 102,3 98,5 99,2 98,3 -

Sozialhilfe und Grundsicherung 98,8 99,8 102,6 104,0 -
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98-Prozent-Stichprobe aus dem Personendatensatz 
der EVS 2003 verwendet.

Da die EVS einerseits eine detaillierte Analyse der Haus- 
haltseinkommen in Bayern ermöglicht, andererseits aber 
nur alle fünf Jahre durchgeführt wird und die aktuellsten 
Daten aus dem Jahr 2003 stammen, wurde versucht, die 
EVS-Daten auf der Basis anderer Datenquellen in das Jahr 
2005 fortzuschreiben. 

Zunächst wurde hierfür die vom Statistischen Bundes-
amt berechnete Einkommensentwicklung gemäß VGR 
von 2000 bis 2005 nach der überwiegenden Einkom-
mensquelle der Haupteinkommensbeziehenden und 
nach Haushaltsgröße verwendet (Statistisches Bundes-
amt 2006a). Auswertungen der mit diesen Daten für 
2005 fortgeschriebenen Haushaltsnettoeinkommen der 
EVS 2003 führten bei einer Differenzierung nach so- 
ziodemografischen Gruppen in Bayern jedoch zu un- 
plausiblen Einkommensentwicklungen. 

Der Versuch, die Haushaltsnettoeinkommen der EVS mit 
der Einkommensentwicklung gemäß SOEP für Deutsch-
land fortzuschreiben und darauf basierend Auswertungen 
nach soziodemografischen Gruppen in Bayern vorzuneh-
men, führte zu dem gleichen Ergebnis. 

Da das Haushaltsnettoeinkommen im Mikrozensus 
(MZ) nur klassiert erhoben wird, konnte diese Daten-
quelle nicht für eine Einkommensfortschreibung der 
EVS herangezogen werden.

Eine Auswertung des SOEP bzw. des MZ anstelle der 
EVS kam aus methodischen Gründen nicht in Betracht. 
Zwar erfasst das SOEP die Haushaltseinkommen – je-
weils für das vergangene Jahr – recht detailliert, doch 
ist die Stichprobe in Bayern mit ca. 1.550 Haushalten 
für differenzierte Einkommens- und Armutsanalysen 
zu klein. Im MZ werden die Einkommensbestandteile 
nicht separat erhoben, sondern lediglich das ge-
samte Haushaltsnettoeinkommen in Einkommens-
klassen abgefragt. Damit sind differenzierte Einkom-
mensanalysen nicht möglich. Zudem liegen keine 
Angaben zu Ausgaben und insbesondere Vermögen 
vor. Hier hätte ohnehin auf die EVS zurück gegriffen 
werden müssen.

Auch das neue europäische Haushaltspanel EU-SILC 
enthält keine umfassenden Angaben zu Ausgaben und 
Vermögen. Darüber hinaus ist die Stichprobe in Bayern 
mit ca. 2.000 Haushalten (EVS: rund 6.600 Haushalte im 
verwendeten Scientific-Use-File) für differenzierte Einkom-
mens- und Armutsanalysen zu klein und wird für 2005 von 

den Statistischen Ämtern entgegen der Ankündigung 
noch nicht freigegeben. 

Auf zusätzliche Analysen mit dem MZ, dem SOEP oder 
dem EU-SILC – und sei es auf der Ebene von Deutschland 
– wird in diesem Kapitel daher verzichtet. Die in den 
jeweiligen Datenquellen verwendeten Einkommensab-
grenzungen sind so verschieden, dass die Ergebnisse 
nicht vergleichbar wären. 

Eine Differenzierung von Personen mit und ohne Mi - 
grationshintergrund ist in der EVS aufgrund fehlender 
Abgrenzungsmerkmale nicht möglich. Für Informati-
onen zur Einkommenssituation von Menschen mit Mi- 
grationshintergrund sei daher an dieser Stelle auf das 
Kapitel 11 verwiesen. 

Auch Auswertungen nach deutscher und ausländischer 
Staatsangehörigkeit sind mit der EVS nicht möglich, da 
Ausländerinnen und Ausländer in der EVS erheblich 
unterrepräsentiert sind. Zudem beschränkt sich diese 
Gruppe auf ausländische Personen mit sehr guten 
Deutschkenntnissen. Diese Gruppe dürfte nicht reprä-
sentativ für alle Ausländerinnen und Ausländer sein.

Die Abgrenzung des verwendeten Einkommensbegriffs

Die Basis für die Einkommensanalysen ist das Haushalts-
nettoeinkommen. Es wurde jedoch nicht das Nettoeinkom-
men verwendet, das bereits als Variable in der EVS   vor - 
handen ist und weitgehend für die Einnahmen- und 
Ausgabenrechnung im Rahmen der Wirtschaftsrech-
nungen des Statistischen Bundesamtes (vgl. Fachserie 15) 
verwendet wird, sondern eine andere Abgrenzung  ge - 
wählt. Sie wird in Darstellung 1.7 erläutert.

Um zum verwendeten Einkommensbegriff zu gelangen, 
wurden einzelne Positionen, die im Haushaltsnettoeinkom-
men der EVS enthalten sind, herausgerechnet. Dies betrifft 
zunächst den Mietwert von Eigentumswohnungen und 
-häusern sowie Garagen und Stellplätzen, der keine un - 
mittelbare Einnahme darstellt. Zudem geht dieser   un ter- 
stellte Mietwert häufig mit Belastungen für Zinsen und 
Tilgung von Baudarlehen einher.

Ferner wurden Beihilfen im öffentlichen Dienst, Erstat-
tungen und Leistungen privater Versicherungen sowie die 
freiwilligen Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich 
der Beiträge zur privaten Krankenversicherung vom 
Haushaltsnettoeinkommen der EVS abgezogen.

Ebenso wie bei den Beihilfen im öffentlichen Dienst   han - 
delt es sich auch bei den Erstattungen und Leistungen 
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privater Versicherungen um zweckgebundene Transfers. 
Sie erstatten lediglich Kosten – überwiegend im Gesund-
heitsbereich –, die den Berechtigten zuvor entstanden 
sind. Sie sind keine Einnahmen, über die die Haushalte frei 
verfügen können. Werden sie den Einkommen zugerech-
net, so führt dies darüber hinaus zu einer künstlichen 
Erhöhung der Einkommen von Selbstständigen- und 
Beamtinnen- bzw. Beamtenhaushalten. Gleiches gilt, wenn 
die freiwilligen Beiträge zur Sozialversicherung einschließ-
lich der Beiträge zur privaten Krankenversicherung nicht 
vom Einkommen abgezogen werden. 

Eine Analyse der Haushaltseinkommen – und im weiteren 
Verlauf der Armutsgefährdung – nach sozialer und beruf- 

licher Stellung würde nicht unerhebliche Verzerrungen 
aufweisen und insbesondere die Armutsrisikoquote in der 
Gruppe der Selbstständigen unterschätzen. Zudem 
würden die Einkommen der Beamtinnen und Beamten 
deutlich zu hoch ausgewiesen. Dies verhindert die für das 
Einkommenskapitel gewählte modifizierte Abgrenzung 
des Haushaltsnettoeinkommens.4

  
Die Verteilung der Haushaltseinkommen nach soziodemo-
grafischen Merkmalen

Da für den monetären Wohlstand nicht zuletzt entschei-
dend ist, auf wie viele Personen sich das Haushaltsnetto-
einkommen verteilt, wird im Folgenden für jeden Haushalt 
auch ein Äquivalenzeinkommen ausgewiesen, das die 
Zahl der Haushaltsmitglieder berücksichtigt. Dabei wird 
unterstellt, dass Mehrpersonenhaushalte durch das 
gemeinsame Wirtschaften im Vergleich zu Einpersonen-
haushalten eine relative Kostenersparnis haben. Das 
Haushaltseinkommen wird deshalb nicht durch die Zahl 
der Haushaltsmitglieder, sondern durch einen niedrigeren 
Gewichtungsfaktor geteilt. Die Gewichtung erfolgte 
anhand der neuen OECD-Skala, die dem Haushaltsvor-
stand den Faktor 1, weiteren Personen ab 15 Jahren den 
Faktor 0,5 und Personen unter 15 Jahren den Faktor 0,3 
zuweist. Ein Haushalt, in dem ein Paar mit zwei Kindern 
unter 15 Jahren lebt, hat danach den Gewichtungsfaktor 
2,1. Nähere Informationen zu den verschiedenen Gewich-
tungsskalen enthält der Abschnitt 1.3.2.

Neben den Netto- und Nettoäquivalenzeinkommen weist 
die Darstellung 1.8 auch die relative Einkommensposition 
der einzelnen soziodemografischen Haushaltsgruppen, 
bezogen auf den Einkommensdurchschnitt in Bayern, aus. 
Grundlage ist dabei das Äquivalenzeinkommen.

Alle nachfolgenden Angaben beziehen sich jeweils auf 
Haushalte.

4  Der hier verwendete Einkommensbegriff stimmt nicht vollständig mit dem Einkommensbegriff in der VGR überein. Direkte Vergleiche einzelner Zahlen sind des halb 
nicht möglich.

Darstellung 1.7: Schematische Darstellung des verwendeten 
Einkommensbegriffs

summe aus:

- Einkommen aus selbstständiger und unselbstständiger Arbeit

- Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

- Kalkulatorische Eigentümermiete

- Einnahmen aus Geldvermögen

- Einkommen aus öffentl. und nichtöffentl. Transferzahlungen 

  einschl. Renten  und Pensionen

= Bruttoeinkommen gemäß EVs 2003

Abzüglich

- Einkommen- und Vermögensteuer

- Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung

= nettoeinkommen gemäß EVs 2003

Abzüglich

- Kalkulatorische Eigentümermiete

- Beihilfen im öffentlichen Dienst

- Erstattungen und Leistungen privater Versicherungen

- Freiwillige Beiträge zur Sozialversicherung einschl. Beiträge zur

  privaten Krankenversicherung

= Verwendeter Einkommensbegriff

Darstellung 1.8: Haushaltseinkommen in BY, WD, D, BW und NW und nach Haushaltsmerkmalen in BY und WD 2003 (Euro/Monat und Prozent)

nettoeinkommen* äquivalenzgewichtet**

nettoeinkommen relative Einkommensposition

Gebiet

BY 2.677 1.732 100,0

WD 2.507 1.665 100,0

D 2.428 1.610 -

BW 2.669 1.726 -

NW 2.410 1.592 -

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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nettoeinkommen* äquivalenzgewichtet**

nettoeinkommen relative Einkommensposition

BY Wd BY Wd BY Wd

geschlecht der hEB

Frauen 1.955 1.871 1.563 1.523 90,2 91,5

Männer 3.054 2.871 1.821 1.746 105,1 104,9

Alter der hEB

Unter 25 Jahre 1.760 1.427 1.331 1.124 76,8 67,5

25 bis unter 35 Jahre 2.522 2.240 1.746 1.583 100,8 95,0

35 bis unter 45 Jahre 3.015 2.847 1.754 1.696 101,3 101,9

45 bis unter 55 Jahre 3.345 3.059 1.889 1.797 109,0 107,9

55 bis unter 60 Jahre 2.737 2.896 1.795 1.888 103,6 113,4

60 bis unter 65 Jahre 2.589 2.363 1.816 1.704 104,8 102,3

65 bis unter 70 Jahre 2.193 2.097 1.627 1.585 93,9 95,2

70 bis unter 75 Jahre 2.094 2.182 1.595 1.650 92,1 99,1

75 bis unter 80 Jahre 1.939 2.019 1.528 1.580 88,2 94,9

80 Jahre und älter 1.895 1.962 1.573 1.588 90,8 95,4

65 Jahre und älter 2.050 2.081 1.585 1.604 91,5 96,3

ältere hEB nach geschlecht

65 Jahre und älter, Frauen 1.409 1.558 1.363 1.477 78,7 88,7

65 Jahre und älter, Männer 2.478 2.407 1.734 1.682 100,1 101,0

familienstand der hEB

Ledig 1.969 1.821 1.635 1.558 94,4 93,6

Verheiratet, zusammen lebend 3.392 3.200 1.845 1.774 106,5 106,5

Verwitwet 1.721 1.719 1.622 1.608 93,6 96,6

Geschieden 1.808 1.789 1.524 1.506 88,0 90,4

Dauernd getrennt lebend 2.047 1.930 1.689 1.580 97,5 94,9

haushaltstyp

Alleinlebende Frauen 1.468 1.470 1.468 1.470 84,7 88,3

Alleinlebende Männer 1.736 1.682 1.736 1.682 100,2 101,0

Alleinerziehende*** 1.938 1.871 1.281 1.226 74,0 73,6

Alleinerziehende mit 1 Kind**** 1.751 1.744 1.266 1.233 73,1 74,1

Alleinerziehende  
mit 2+ Kindern****

(2.330) 2.133 (1.312) 1.212 (75,7) 72,8

Paare mit Kind(ern)*** 3.525 3.433 1.634 1.605 94,4 96,4

Paare mit 1 Kind**** 3.388 3.254 1.745 1.674 100,8 100,5

Paare mit 2 Kindern**** 3.512 3.469 1.609 1.591 92,9 95,5

Paare mit 3+ Kindern**** 3.812 3.791 1.487 1.471 85,9 88,4

Paare ohne Kinder 2.974 2.816 1.983 1.878 114,5 112,8

Sonstige Haushaltstypen 3.992 3.545 1.946 1.762 112,3 105,8

haushaltsgröße 

1 Person 1.564 1.543 1.564 1.543 90,3 92,7

2 Personen 2.861 2.711 1.917 1.816 110,6 109,0

3 Personen 3.586 3.251 1.881 1.713 108,6 102,9

4 Personen 3.730 3.605 1.672 1.620 96,5 97,3

Fortsetzung Darstellung 1.8: Haushaltseinkommen in BY, WD, D, BW und NW und nach Haushaltsmerkmalen in BY und WD 2003 (Euro/
Monat und Prozent)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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5  Die Daten in dieser Darstellung sind nicht direkt mit den Daten auf der Basis der VGR in Darstellung 1.5 vergleichbar. Basis für die Berechnung des Pro-Kopf-
Einkommens nach der VGR sind die Einkommen aller privaten Haushalte sowie der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck. Letztere sind in der EVS nicht 
enthalten. Auch Haushalte mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 18.000 Euro sowie Einkommen von Personen in Einrichtungen sind in 
der EVS – im Gegensatz zur VGR – nicht enthalten. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Unterschieden bei der Abgrenzung des Einkommens.

nettoeinkommen* äquivalenzgewichtet**

nettoeinkommen relative Einkommensposition

BY Wd BY Wd BY Wd

haushaltsgröße

5 Personen und mehr 3.984 3.995 1.486 1.490 85,8 89,5

höchster beruflicher Ausbildungsabschluss der hEB

Noch in berufl. Ausbildung, 
Studierende

(1.122) 1.039 (1.022) 897 (59,0) 53,9

Kein berufl. Ausb.-Abschluss, nicht 
in berufl. Ausbild., Schüler/innen

1.491 1.528 1.189 1.175 68,6 70,6

Anlernausbildung, berufl. Praktikum 1.766 1.896 1.316 1.367 76,0 82,1

Lehrausbildung, BFS-Abschluss 2.463 2.305 1.588 1.523 91,7 91,5

Meister/innen, Techniker/innen,  
Fachschule

2.853 2.603 1.759 1.683 101,6 101,1

(Fach-)Hochschulabschluss 3.585 3.237 2.303 2.136 132,9 128,3

soziale stellung der hEB

Selbstständige (ohne Landwirte/
innen)

3.776 3.668 2.263 2.233 130,7 134,1

Selbstständige Landwirte/innen 2.828 2.872 1.182 1.408 68,3 84,6

Beamte/innen 3.687 3.489 2.231 2.175 128,8 130,6

Angestellte 3.154 2.946 2.002 1.909 115,6 114,6

Arbeiter/innen 2.850 2.686 1.577 1.491 91,0 89,5

Arbeitslose 1.549 1.386 1.152 1.014 66,5 60,9

Rentner/innen 1.865 1.875 1.450 1.458 83,7 87,6

Pensionäre/innen 3.082 3.035 2.219 2.199 128,1 132,0

Sonstige Nichterwerbstätige 1.147 1.115 997 945 57,6 56,7

Einkommensposition der hh (nettoäquivalenzeinkommen)

 1. Dezil 834 831 644 635 37,2 38,1

 2. Dezil 1.421 1.322 962 917 55,5 55,1

 3. Dezil 1.778 1.656 1.147 1.095 66,2 65,7

 4. Dezil 2.064 1.904 1.300 1.245 75,0 74,8

 5. Dezil 2.257 2.141 1.445 1.389 83,4 83,4

 6. Dezil 2.598 2.388 1.616 1.546 93,3 92,9

 7. Dezil 2.823 2.661 1.809 1.731 104,4 104,0

 8. Dezil 3.238 3.015 2.061 1.970 119,0 118,3

 9. Dezil 3.893 3.614 2.472 2.359 142,7 141,7

10. Dezil 5.862 5.541 3.868 3.765 223,3 226,1

Insgesamt 2.677 2.507 1.732 1.665 100,0 100,0

(  ) Berechnung auf der Basis von Fallzahlen zwischen 25 und 100.
* Ohne kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7).
** Gewichtet nach neuer OECD-Skala (Gew.-Faktoren: HHV: 1; ab 15 J.: 0,5; unter 15 J.: 0,3).
*** Alleinerziehende und Paare mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.
**** Kinder unter 18 Jahren.

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003 5

Fortsetzung Darstellung 1.8: Haushaltseinkommen in BY, WD, D, BW und NW und nach Haushaltsmerkmalen in BY und WD 2003 (Euro/
Monat und Prozent)
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situAtionsAnAlYsE: 1.  EinkommEns- und VErmögEnsVErhältnissE, 
 Armut und rEichtum

Das durchschnittliche äquivalenzgewichtete Haushalts-
nettoeinkommen lag 2003 in Bayern 67 Euro über dem 
westdeutschen Durchschnitt und entsprach mit 1.732 
Euro etwa dem Einkommen in Baden-Württemberg. Es 
war deutlich höher als das Einkommen in Nordrhein-
Westfalen, das mit 1.592 Euro noch unter dem Bundes-
durchschnitt lag. 

Die Einkommen der soziodemografischen Gruppen 
unterscheiden sich zum Teil deutlich. Allerdings ist zu 
beachten, dass es sich bei den Angaben um Durch-
schnittswerte handelt und die Einkommen der einzelnen 
Haushalte teilweise recht weit von den Durchschnitts-
werten der jeweiligen Gruppe abweichen.

Ein besonders niedriges durchschnittliches Äquiva-
lenzeinkommen haben Haushalte von Alleinerziehenden 
mit einem Kind bzw. mehreren Kindern unter 18 Jahren 
(74,0 % des Durchschnittseinkommens), aber auch 
Paare mit 3 und mehr Kindern unter 18 Jahren verfü-
gen in Bayern nur über 85,9 Prozent des Durchschnitts-
einkommens. Während das Einkommen alleinlebender 
Männer dem Gesamtdurchschnitt entspricht, liegen 
alleinlebende Frauen mit einem Wert von 84,7 Prozent 
in Bayern unter dem Durchschnitt. Dies erklärt sich nicht 
zuletzt durch den hohen Anteil von Frauen ab 65 Jahren 
an allen alleinlebenden Frauen und das im Durchschnitt 
relativ geringe Einkommen alleinlebender Frauen ab 65 
Jahren (vgl. Abschnitt 8.1 und 8.2.1). Die Gründe für die 
unterdurchschnittlichen Alterseinkommen von alleinle-
benden Frauen ab 65 Jahren sind vielfältig: Trotz An- 
rechnung von Kindererziehungsjahren kürzere Versi-
cherungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung, 
höhere Anteile von Teilzeitarbeit, unterdurchschnittliche 
schulische und berufliche Qualifizierung und daraus re - 
sultierende niedrigere Erwerbseinkommen (besonders 
bei sehr alten Frauen), geringere Erwerbseinkommen 
bei vergleichbaren Tätigkeiten gegenüber Männern, 
ebenfalls geringere Anteile in den Systemen der 
Beamtenversorgung und der berufsständischen 
Versorgung für verkammerte Freiberufler, früherer 
Einstieg in die Verrentung und damit einhergehend 
höhere Rentenabschläge. Zudem liegt der Anteil der 
Frauen mit ergänzenden Alterseinkommensanwart-
schaften aus der betrieblichen Altersversorgung nie- 
driger als bei Männern und ggf. fließende Leistungen 
sind durchschnittlich niedriger als die der Männer. Diese 
im Vergleich zu Männern negativen Faktoren können 
auch durch eventuelle Witwenrenten nicht ausgegli-
chen werden, zumal sie bei Vorliegen eigener Renten-
einkommen gekürzt werden und darüber hinaus auch 
Männer ggf. Anspruch auf eine Witwerrente haben. 

Aufgrund der Vorschriften zur Anrechnung eigener Ein- 
kommen beziehen Witwer mit durchschnittlich höheren 
eigenen Renten im Vergleich zu Witwen allerdings sel- 
tener Hinterbliebenenrenten. Zudem sind die Zahlbeträge 
bei Männern niedriger als bei Frauen. 

Paare ohne Kinder, die häufig über zwei Erwerbsein-
kommen verfügen, und sonstige Haushaltstypen, zu 
denen insbesondere Eltern mit erwachsenen Kindern 
zählen, haben ein überdurchschnittliches Äquivalenzein-
kommen. Gleiches gilt für Angestelltenhaushalte. Die 
höchsten Äquivalenzeinkommen erzielen Haushalte, 
deren Haupteinkommensbeziehende selbstständig, 
Pensionärin bzw. Pensionär oder Beamtin bzw. Beamter 
sind. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die 
drei Gruppen überdurchschnittlich häufig über einen 
Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluss verfügen. Im 
Gegensatz zur Situation bei Arbeitern und Angestellten 
gibt es zudem bei Beamten keine „ungelernten“ Kräfte, 
da eine abgeschlossene Lehre in der Regel die Ein-
gangsvoraussetzung für den einfachen Dienst ist. Das 
niedrigste Äquivalenzeinkommen haben Haushalte, 
deren Haupteinkommensbeziehende arbeitslos sind 
bzw. zu den sonstigen Nichterwerbstätigen zählen oder 
– insbesondere in Bayern – Landwirtin bzw. Landwirt 
sind. Auch Haushalte, deren Haupteinkommensbezie-
hende Rentnerin bzw. Rentner oder Arbeiterin bzw. 
Arbeiter sind, verfügen in Bayern lediglich über 83,7 
bzw. 91,0 Prozent des Durchschnittseinkommens 
(WD: 87,6 bzw. 89,5 %).

Mit dem Alter der Haupteinkommensbeziehenden 
steigt auch das Äquivalenzeinkommen zunächst an. 
Bei den 65-Jährigen und Älteren sinken die Einkom-
men dann wieder unter den Durchschnitt. Dabei ist die 
Einkommensposition der ab 65-Jährigen in West-
deutschland etwas besser als in Bayern. Auffällig ist 
der hohe Unterschied zwischen den Einkommen von 
Haushalten, in denen der größte Teil des Einkommens 
von einer Frau ab 65 Jahren bezogen wird, und sol- 
chen, in denen der Haupteinkommensbeziehende ein 
Mann ab 65 Jahren ist. Während die Einkommen der 
Haushalte mit einem männlichen Haupteinkommens-
beziehenden ab 65 Jahren sehr nahe am Gesamtdurch-
schnitt liegen, müssen Haushalte, bei denen der 
größte Teil des Haushaltseinkommens von einer Frau 
ab 65 Jahren erzielt wird, mit einem Äquivalenzein-
kommen von 78,7 Prozent des Gesamtdurchschnitts in 
Bayern (WD: 88,7 %) auskommen (vgl. Darstellung 1.8). 
Dies hängt damit zusammen, dass Haushalte, in denen 
eine Frau über 65 Jahren Haupteinkommensbeziehende 
ist, zu 90 Prozent Haushalte alleinlebender Frauen sind 
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und diese Gruppe im Durchschnitt über relativ niedrige 
Äquivalenzeinkommen verfügt (siehe oben).

Erwartungsgemäß steigt das Äquivalenzeinkommen 
mit zunehmender beruflicher Qualifikation der Haupt - 
einkommensbeziehenden. Allerdings geht lediglich 
ein Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluss mit 
einer deutlich überdurchschnittlichen Einkommens-
position einher.

Die Einkommensverteilung nach Dezilen des Nettoäqui-
valenzeinkommens weist noch einmal darauf hin, wie 
stark sich die Einkommen in der Bevölkerung unter-
scheiden. Während den Haushalten im untersten Ein - 
kommensdezil in Bayern lediglich 37,2 Prozent des 
durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung stehen, 
sind es im obersten Dezil 223,3 Prozent (WD: 38,1 bzw. 
226,1 %). Der Unterschied wäre noch größer, wenn auch 
Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen 
über 18.000 Euro in der EVS enthalten wären.

Entsprechend ungleich verteilt sich die Summe aller 
Haushaltsäquivalenzeinkommen auf die Einkommens-
dezile (vgl. Darstellung 1.9). Während die Haushalte im 
obersten Dezil über 22,3 Prozent des Gesamteinkom-
mens verfügen (WD: 22,6 %), kommt das unterste Dezil 
lediglich auf 3,7 Prozent (WD: 3,8 %). Die oberen drei 
Einkommensdezile verfügen zusammen über knapp die 
Hälfte der Einkommenssumme. 

Den Haushalten im untersten Einkommensdezil steht 
in Bayern ein Äquivalenzeinkommen von maximal 839 
Euro zur Verfügung (WD: 813 €). Dies entspricht bei 
einem Paar mit zwei Kindern unter 15 Jahren einem tat- 
sächlichen – d. h. nicht äquivalenzgewichteten – Haus-
haltsnettoeinkommen von 1.762 Euro(WD: 1.707 €).6 

6  Um aus dem Äquivalenzeinkommen das Haushaltsnettoeinkommen zu errechnen, muss das Äquivalenzeinkommen mit dem Gewichtungsfaktor für die jeweilige 
Haushaltszusammensetzung multipliziert werden. Für ein Paar mit 2 Kindern unter 15 Jahren ist dies nach der neuen OECD-Skala der Faktor 2,1 (1 für den 
Haushaltsvorstand, 0,5 für die zweite erwachsene Person und jeweils 0,3 für Kinder unter 15 Jahren).

Darstellung 1.9: Verteilung des Haushaltsäquivalenzeinkommens nach Einkommensdezilen in BY und WD 2003 (Prozent und Euro/Monat)

*  Ohne kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7); gewichtet nach neuer OECD-Skala (Gew.-Faktoren: HHV: 1; ab 15 J.: 0,5; unter 
15 J.: 0,3).

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003

Anteil am nettogesamteinkommen*
kum. Anteil am netto-

gesamteinkommen*
durchschnittliches 

äquivalenzeinkommen* obergrenze des dezils

BY Wd BY BY BY

                Einkommensdezile (nettoäquivalenzeinkommen*)

1. Dezil 3,7 3,8 3,7 644 839

2. Dezil 5,6 5,5 9,3 962 1.067

3. Dezil 6,6 6,6 15,9 1.147 1.224

4. Dezil 7,5 7,5 23,4 1.300 1.373

5. Dezil 8,3 8,3 31,7 1.445 1.527

6. Dezil 9,3 9,3 41,1 1.616 1.705

7. Dezil 10,4 10,4 51,5 1.809 1.920

8. Dezil 11,9 11,8 63,4 2.061 2.220

9. Dezil 14,3 14,2 77,7 2.472 2.798

10. Dezil 22,3 22,6 100,0 3.868 12.811

Insgesamt 100,0 100,0 100,0 1.732 -
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situAtionsAnAlYsE: 1.  EinkommEns- und VErmögEnsVErhältnissE, 
 Armut und rEichtum

Ein Koeffizient, der die Ungleichverteilung der Einkom-
men in einer Gesellschaft beschreibt, ist der Gini-Koef-
fizient. Er nimmt bei einer völligen Gleichverteilung 
den Wert 0 und bei einer maximalen Ungleichvertei-
lung den Wert 1 an. Bezogen auf die Äquivalenzein-
kommen auf Haushaltsebene beträgt der Gini-Koeffizi-
ent in Bayern 0,268 und in Westdeutschland 0,270.

Während der Gini-Koeffizient die Einkommensvertei-
lung über alle Einkommen hinweg abbildet und ins - 
besondere sensibel auf Änderungen im mittleren Ein  - 
kommensbereich reagiert, ist die Quintil-Ratio ein 
Maß, das die Ungleichverteilung an den Rändern 
beschreibt. Sie setzt die Einkommenssumme, die vom 
obersten Quintil erzielt wird, ins Verhältnis zur Summe 
des untersten Quintils. In Bayern beträgt die Quintil-
Ratio 4,2. D. h., die Haushalte im obersten Einkom-
mensquintil verfügen zusammen über eine Einkom-
menssumme, die 4,2 mal so hoch ist wie die Summe, 
die dem untersten Quintil zur Verfügung steht. Die 
Quintil-Ratio in Westdeutschland ist mit 3,9 etwas 
niedriger als in Bayern. An dieser Stelle sei noch ein - 
mal darauf hingewiesen, dass die EVS nur Haushalte 
mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen bis 
18.000 Euro einschließt. Könnte man auch die Haus-
halte mit höheren Einkommen berücksichtigen, so 
wäre die Quintil-Ratio noch höher als mit den Daten 
der EVS berechnet.

1.2.3 EINKOMMENSVERWENDUNG

Ein weiterer Anhaltspunkt für den Wohlstand einer 
Gesellschaft sowie einzelner soziodemografischer 
Gruppen ist die Einkommensverwendung. Je höher 
der Anteil des Einkommens ist, der für Ausgaben zur 
Sicherung des Lebensunterhalts aufgewendet werden 
muss, desto weniger Geld ist frei verfügbar und kann 
für kulturelle und soziale Aktivitäten genutzt bzw. für 
größere Anschaffungen, unvorhergesehene Ausga-
ben oder das Alter zurückgelegt werden. 

Darstellung 1.10 und Darstellung 1.41 im Anhang wei- 
sen die Anteile der Ausgaben für den Lebensunterhalt, 
die soziale Teilhabe und die Geldvermögensbildung 
am Nettoeinkommen der Haushalte aus. 

Zu den Ausgaben für den Lebensunterhalt zählen 
Aufwendungen für das Wohnen, Nahrungsmittel, 
Gesundheitspflege sowie Bekleidung und Schuhe. Die 

Ausgaben für soziale Teilhabe umfassen Aufwen-
dungen für Verkehr, Nachrichtenübermittlung, Freizeit, 
Kultur und Unterhaltung, Bildungswesen, Beherber-
gungs- und Gaststättenwesen und sonstige Konsum-
ausgaben.7 Zur Berechnung der Nettoausgaben für die 
Geldvermögensbildung wurden von der Summe der 
Aufwendungen die Einnahmen aus der Auflösung von 
Geldvermögen, einschließlich der Rückzahlung ver- 
liehener Gelder, abgezogen (siehe auch Erläuterungen 
in Darstellung 1.10). 

Subtrahiert man von dem Haushaltsnettoeinkommen 
die Aufwendungen für den Lebensunterhalt, die so - 
ziale Teilhabe und die Geldvermögensbildung, so er- 
gibt sich ein Restbetrag. Hierbei kann es sich um Beträ-
ge handeln, die für Ausgaben verwendet werden, die 
in den aufgeführten Aufwendungen nicht enthalten 
sind. Hierzu gehören z. B. Versicherungsbeiträge, Aus-
gaben für die Anschaffung von Sachvermögen und 
Raten für die Rückzahlung von Krediten.

7  Ausgaben für Innenausstattung sowie Haushaltsgeräte und -gegenstände sind hierin nicht enthalten.
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haushaltsnetto- 
einkommen*     Ausgaben** für: 

lebensunterhalt soziale teilhabe
geldvermögens-

bildung sonst.

gebiet

BY 2.677 32,5 35,8 10,0 21,7

WD 2.507 36,1 35,3 9,1 19,5

D 2.428 36,5 35,4 9,0 19,1

BW 2.669 33,6 34,7 10,1 21,6

NW 2.410 38,7 35,7 7,8 17,8

haushaltstyp

Alleinlebende Frauen 1.468 42,7 34,5 4,2 18,7

Alleinlebende Männer 1.736 32,7 37,0 6,5 23,8

Alleinerziehende*** 1.938 44,4 41,2 7,1 7,3

Alleinerziehende mit 1 Kind**** 1.751 46,5 42,1 5,0 6,4

Alleinerziehende mit 2+ Kindern**** (2.330) (41,1) (39,8) (10,4) (8,7)

Paare mit Kind(ern)*** 3.525 29,8 34,4 10,7 25,1

Paare mit 1 Kind**** 3.388 29,7 34,1 10,3 25,8

Paare mit 2 Kindern**** 3.512 29,7 35,2 10,8 24,3

Paare mit 3+ Kindern**** 3.812 30,2 33,2 11,0 25,6

Paare ohne Kinder 2.974 32,4 36,5 10,2 20,9

Sonstige Haushaltstypen 3.992 28,0 36,1 14,7 21,1

Einkommenposition des hh (nettoäquivalenzeinkommen)*****

 1. Dezil 834 69,2 51,8 -27,0 6,1

 2. Dezil 1.421 48,0 37,6 0,2 14,2

 3. Dezil 1.778 43,4 38,7 1,9 16,0

 4. Dezil 2.064 39,3 40,3 2,5 17,9

 5. Dezil 2.257 36,5 38,4 8,2 17,0

 6. Dezil 2.598 35,6 38,6 7,8 18,0

 7. Dezil 2.823 32,2 36,4 8,5 22,9

 8. Dezil 3.238 29,2 35,5 13,8 21,5

 9. Dezil 3.893 26,8 33,5 12,0 27,6

10. Dezil 5.862 20,8 29,6 21,6 28,0

Darstellung 1.10: Einkommensverwendung in BY, WD, D, BW und NW und nach Haushaltsmerkmalen in BY 2003 (Euro/Monat und Pro-
zent des Haushaltsnettoeinkommens)

(  ) Berechnung auf der Basis von Fallzahlen zwischen 25 und 100.
*  Ohne kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7).
**  Ausgabenart Lebensunterhalt: Ausgaben für Wohnen (Miete einschl. Nebenkosten, Energie und Warmwasser), Nahrungsmittel (ein- 
  schl. Getränke und Tabakwaren), Gesundheitspflege (direkte Kosten ohne Versicherungsbeiträge), Bekleidung und Schuhe.
  Ausgabenart soziale Teilhabe: Verkehr, Nachrichtenübermittlung, Freizeit, Kultur und Unterhaltung, Bildungswesen, Beherbergungs-  
  und Gaststättenwesen, sonst. Konsumausgaben. 
   Ausgabenart Geldvermögensbildung: Einzahlungen auf Bausparverträge und sonstige Anlagen, Kauf von Aktien, Rentenwerten, 

Fonds und sonst. Wertpapieren, Beiträge für Lebens-, Ausbildungs-, Aussteuer- und Sterbegeldversicherungen, Verleihen von Geld an 
Privatpersonen, Restzahlungen aller Art abzgl. Einnahmen aus der Auflösung von Geldvermögen.

*** Alleinerziehende und Paare mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.
**** Zahl der Kinder unter 18 Jahren.
***** Ohne kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7); gewichtet nach neuer OECD-Skala (Gew.-Faktoren: HHV: 1; ab 15 J.: 0,5;  
  unter 15 J.: 0,3).

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003
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Je niedriger das Haushaltsäquivalenzeinkommen ist, 
desto höher ist der Einkommensanteil, der für den 
Lebensunterhalt benötigt wird. Haushalte im ersten 
Einkommensdezil geben im Durchschnitt 69,2 Prozent 
ihres Haushaltsnettoeinkommens für den Lebensunter-
halt aus.8 Der Betrag, der für die Bildung von Geldver-
mögen aufgewendet wird, ist in dieser Gruppe niedrig- 
er als die Entnahmen aus dem Geldvermögen, d. h. 
diese Haushalte finanzieren einen Teil ihrer Ausgaben 
aus Ersparnissen. Auch das zweite Dezil benötigt noch 
fast die Hälfte seines Einkommens für den Lebensun-
terhalt, während das oberste Dezil hierfür nur ein 
Fünftel ausgibt. 

Entsprechend müssen auch die soziodemografischen 
Gruppen mit einem niedrigen Haushaltsäquivalenzein-
kommen einen hohen Anteil ihres Nettoeinkommens 
für den Lebensunterhalt aufwenden. Dies sind Allein- 
erziehende und alleinlebende Frauen, Haushalte mit 
Haupteinkommensbeziehenden unter 25 oder ab 65 
Jahren sowie Haushalte, deren Haupteinkommensbe-
ziehende geschieden sind, nur über eine geringe beruf- 
liche Qualifikation verfügen, arbeitslos oder Rentnerin 
bzw. Rentner sind bzw. zu den sonstigen Nichterwerbs- 
tätigen zählen.9

Der hohe Anteil der Ausgaben für den Lebensunterhalt 
schränkt den finanziellen Spielraum ein. Folglich ist es 
nicht erstaunlich, dass diese Gruppen einen geringeren 
Anteil ihres Einkommens für die Bildung von Geldver-
mögen aufwenden als der bayerische Durchschnitt. Die 
niedrige Sparfähigkeit weist darauf hin, dass insbeson-
dere Teilen der Alleinerziehenden, der Langzeitarbeitslo-
sen und der Personen mit niedriger beruflicher Qualifi-
kation nicht genügend Mittel für eine zusätzliche private 
Altersvorsorge zur Verfügung stehen.

Die weiter oben dargestellten Einkommensunterschie-
de zwischen Bayern, Westdeutschland, Deutschland, 
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen spie- 
geln sich tendenziell in den Anteilen der Ausgaben  
für den Lebensunterhalt und die Bildung von Geldver-
mögen wider. Dies gilt nicht für die soziale Teilhabe. 
Hierfür wird durchgängig etwas mehr als ein Drittel 
des Haushaltseinkommens aufgewendet. Die Anteile 
der Ausgaben für soziale Teilhabe schwanken auch in 

den verschiedenen soziodemografischen Gruppen we- 
niger stark als die Ausgaben für den Lebensunterhalt. 

Personen, die ohnehin schon einen großen Teil ihres 
Einkommens für den Lebensunterhalt aufwenden, sind 
in besonderem Maße von Preisanstiegen in diesem 
Bereich betroffen. Während die Preise für Bekleidung in 
Bayern in den letzten Jahren nahezu unverändert ge- 
blieben sind, stiegen die Kosten für Nahrungsmittel und 
Wohnen von 2000 bis 2007 um 11,5 bzw. 16,3 Prozent. 
Bei den Kosten für Gesundheitspflege war 2004 ein 
besonders hoher Anstieg – bedingt u. a. durch verän-
derte Zuzahlungsregelungen und die Praxisgebühr – zu 
verzeichnen. In welchem Maße sich der Anstieg der 
Kosten für Bildung in 2007, der insbesondere auf die 
Einführung der Studiengebühren zurückzuführen ist10, in 
höheren Anteilen dieser Ausgabeposition am Haushalts-
nettoeinkommen niederschlägt, bleibt abzuwarten (vgl. 
Darstellung 1.42 im Anhang). 

1.3 EinkommEnsArmut

1.3.1 VORBEMERKUNG 

Ursprünglich wurde Armut vorrangig unter finanziellen 
Aspekten betrachtet. Inzwischen hat sich ein umfas-
senderer Ansatz, wie er sich im Lebenslagenansatz und 
in Amartya Sens Konzept der Verwirklichungschancen 
widerspiegelt, durchgesetzt. Danach wird Armut als 
Mangel an Verwirklichungschancen betrachtet, der nicht 
nur durch finanzielle Armut bedingt ist, sondern von 
weiteren individuellen und gesellschaftlichen Faktoren 
abhängt. Zu den individuellen Faktoren des Sen’schen 
Konzepts zählen neben der finanziellen Ausstattung die 
Güterausstattung sowie Gesundheit, Behinderung und 
Bildung. Die gesellschaftlich bedingten Chancen um- 
fassen u. a. den Zugang zu einem leistungsfähigen Ge- 
sundheitssystem, zu Schul- und Berufsausbildung, 
Erwerbstätigkeit und angemessenem Wohnraum (vgl. u. 
a. Arndt/Volkert 2006). Die einzelnen Faktoren stehen 
dabei in enger und vielfältiger Wechselwirkung. So 
erleichtert z. B. eine qualifizierte Berufsausbildung den 
Zugang zu Erwerbstätigkeit und verringert die Wahr-
scheinlichkeit, längere Zeit arbeitslos zu sein. Eine 
schwere chronische Krankheit kann zu Erwerbsunfähig-

8   Bezogen auf das erste Dezil sei aber bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ein kleiner Teil dieser Gruppe über ein sehr hohes Vermögen verfügt – 5,5 
Prozent der Haushalte im untersten Einkommensdezil gehören zum obersten Vermögensdezil (vgl. Darstellung 1.48 im Anhang).

9   Der hohe Anteil der Ausgaben für den Lebensunterhalt bei den Pensionärinnen und Pensionären ist auf hohe Gesundheitsausgaben zurückzuführen, die aber zu 
einem großen Teil über die Beihilfe bzw. private Krankenversicherungen erstattet werden. 

10   Lt. Pressemitteilung 50/2007/35/M des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 30.04.2007 sind die Ausgaben im Bildungsbereich 
aufgrund der Einführung der Studiengebühren von März 2007 bis April 2007 um 31,8 Prozent gestiegen.
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keit und in Folge zur Abhängigkeit von Sozialtransfers 
und einem niedrigen Einkommen führen. 

Ein solch umfassendes Konzept von Armut bildet auch 
die Basis des vorliegenden Bayerischen Sozialberichts. 
Während hier in Kapitel 1 zunächst die monetäre Armut 
im Mittelpunkt steht, gehen die folgenden Kapitel der 
Frage nach, ob und in welchem Ausmaß bestimmte so-
ziodemografische Gruppen auch in anderen Bereichen 
– wie z. B. Erwerbstätigkeit, Bildung, Gesundheit und 
Wohnen – benachteiligt sind.

Den finanziellen Möglichkeiten kommt allerdings eine 
zentrale Bedeutung zu, hat doch ein niedriges Einkom-
men oft Einschränkungen in anderen Bereichen zur Fol- 
ge. So erschwert ein niedriges Einkommen z. B. den 
Zugang zu angemessenem Wohnraum und kann dazu 
führen, dass Menschen auf einen notwendigen Arztbe-
such verzichten (vgl. Statistisches Bundesamt 2006c: 
30, 33). Ein hohes Einkommen hingegen ermöglicht, 
private Bildungseinrichtungen in Anspruch zu nehmen 
und verbessert damit die Chancen für einen guten 
Schulabschluss bzw. eine erfolgreiche berufliche Ent- 
wicklung. Beides trägt wiederum zu einem höheren 
Einkommen bei.

1.3.2 DIE MESSUNG MONETÄRER ARMUT

Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung im Dezember 
2001 in Laeken eine Reihe von Indikatoren für die soziale 
Eingliederung bzw. Ausgrenzung von Menschen in einer 
Gesellschaft beschlossen, darunter Indikatoren für mone- 
täre Armut. Einige dieser „Laeken-Indikatoren“ werden 
in Abschnitt 1.3.3 für die Analyse der Armutsgefährdung 
herangezogen. Gemeinsam ist diesen Indikatoren, dass 
sie Armut relativ zum Durchschnittseinkommen in der 
jeweiligen Gesellschaft definieren, also keine absolute 
Armutsgrenze festlegen. 

Der zentrale Indikator ist die Armutsrisikoquote, d. h. der 
Anteil der Personen11 mit einem verfügbaren Äquiva-
lenzeinkommen von weniger als 60 Prozent des medi- 
anen Äquivalenzeinkommens. Das mediane Äquiva-
lenzeinkommen ist der Wert, der die Reihung aller Per- 
sonen nach der Höhe ihres Äquivalenzeinkommens in 
der Mitte teilt. D. h. 50 Prozent aller Personen haben ein 
Äquivalenzeinkommen, das unter diesem Wert liegt, und 
die andere Hälfte hat ein Einkommen, das über diesem 
Wert liegt.

Die Basis für das Äquivalenzeinkommen ist das Haus- 
haltsnettoeinkommen (vgl. Abschnitt 1.2.2). Wie bei 
den Einkommensanalysen auf Haushaltsebene erfolgt 
auch hier die Berechnung des Äquivalenzeinkommens 
anhand der neuen OECD-Skala, die dem Haushaltsvor-
stand den Faktor 1, weiteren Personen ab 15 Jahren den 
Faktor 0,5 und Personen unter 15 Jahren den Faktor 0,3 
zuweist.

Exkurs: Der Einfluss der Einkommensabgrenzung und 
der Gewichtungsskala auf die Armutsrisikoquote

Die Berechnung der Armutsrisikoquoten im Rahmen der 
Sozialberichterstattung erfolgt in Deutschland keines-
wegs einheitlich. Sie basiert auf unterschiedlichen Da- 
tenquellen, Einkommensbegriffen und Gewichtungss-
kalen zur Berechnung des Äquivalenzeinkommens. 
Darstellung 1.11 vergleicht anhand einiger ausgewähl-
ter soziodemografischer Gruppen zunächst den Einfluss 
der alten und der neuen OECD-Skala auf die Armutsrisi-
koquote. 

11   Die Berechnung der Armutsrisikoquoten erfolgt entsprechend der Konvention des Europäischen Rats auf der Personenebene. Die Quoten beziehen sich ausdrück - 
  lich auf Personen – nicht auf Haushalte – und erlauben eine Aussage darüber, welcher Anteil der Personen armutsgefährdet ist. 
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Während die neue OECD-Skala unterstellt, dass in 
einem Mehrpersonenhaushalt im Vergleich zu einem 
Einpersonenhaushalt eine relativ hohe Kostenerspar-
nis durch ein gemeinsames Wirtschaften im Haushalt 
vorliegt, setzt die alte OECD-Skala diese Ersparnis 
niedriger an. Sie schreibt weiteren Personen im 
Haushalt ab 15 Jahren einen Gewichtungsfaktor von 
0,7 und Personen unter 15 Jahren von 0,5 zu (neue 
OECD-Skala: 0,5 und 0,3). Der Gewichtungsfaktor für 

den Haushaltsvorstand beträgt in beiden Skalen 1. Der 
Wechsel von der alten zur neuen OECD-Skala führt 
dazu, dass sich das Äquivalenzeinkommen von Per- 
sonen in Mehrpersonenhaushalten erhöht. So wird  
z. B. in einer Familie mit zwei Kindern unter 15 Jahren 
das Haushaltsnettoeinkommen nicht mehr durch den 
Faktor 2,7, sondern nur noch durch den Faktor 2,1 
geteilt, um zum Äquivalenzeinkommen zu gelangen. 
Hat diese Familie ein Haushaltsnettoeinkommen von 

Alte oEcd-skala neue oEcd-skala

ohne Eigent.-miete ohne Eigent.-miete mit Eigent.-miete

BY Wd BY Wd BY Wd

nachrichtlich: Euro/monat

Median 1.231 1.249 1.462 1.475 1.689 1.678

Armutsrisikoschwelle 739 749 877 885 1.013 1.007

%

insgesamt 10,8 11,5 10,9 11,8 11,9 13,0

geschlecht

Frauen 10,2 11,5 11,1 12,4 12,3 13,9

Männer 11,5 11,5 10,7 11,2 11,5 12,0

Alter

Unter 15 Jahre 13,6 14,6 8,8 10,4 11,1 12,5

15 bis unter 25 Jahre 12,3 16,7 12,4 16,6 14,2 19,1

25 bis unter 35 Jahre 7,6 10,7 8,6 11,6 11,4 15,4

35 bis unter 45 Jahre 10,3 10,3 8,3 9,5 9,9 10,9

45 bis unter 55 Jahre 9,9 9,4 9,7 9,7 9,7 10,4

55 bis unter 65 Jahre 9,8 10,2 14,4 12,5 13,2 11,7

65 Jahre und älter 11,7 10,0 16,2 13,7 15,0 13,0

Erwerbsstatus

Selbstständige  
(ohne Landwirte/innen)

12,7 11,8 12,2 11,6 11,2 10,9

Selbstständige  
Landwirte/innen

42,3 37,0 36,6 32,5 24,4 24,3

Arbeiter/innen 4,9 8,4 4,0 7,4 5,6 9,3

Arbeitslose 26,2 34,7 31,4 41,5 38,9 48,0

Rentner/innen 12,1 10,7 18,0 15,1 17,3 15,0

Personen in Einpersonenhaushalten

Frauen 9,2 11,4 19,0 19,6 22,7 23,0

Männer 17,3 16,5 23,8 23,8 29,1 28,4

Personen in haushalten mit kindern

Alleinerziehende* 24,4 29,9 23,2 28,0 31,7 38,0

Paare mit Kind(ern)* 11,2 11,4 6,9 7,8 7,9 8,5

Darstellung 1.11: Ausgewählte gruppenspezifische Armutsrisikoquoten auf Personenebene nach alter und neuer OECD-Skala sowie ohne 
und mit Eigentümermiete in BY und WD 2003 (Euro/Monat und Prozent)

*  Alleinerziehende und Paare mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003
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2.000 Euro, so entspricht dies nach der alten OECD-
Skala einem Äquivalenzeinkommen von 741 Euro und 
nach der neuen OECD-Skala einem Äquivalenzeinkom-
men von 952 Euro. 

In der Folge verschiebt sich der Median der Einkom-
mensverteilung nach oben und die Armutsrisikoschwel-
le (hier: 60 % vom Median) steigt. Die Armutsrisikoquote 
von Personen in Mehrpersonenhaushalten sinkt, denn 
ihr Äquivalenzeinkommen ist durch die niedrigeren 
Gewichtungsfaktoren stärker gestiegen als die Armutsri-
sikoschwelle. Gleichzeitig steigt die Armutsrisikoquote 
von Personen, die alleine leben, denn ihr Äquivalenzein-
kommen ist gleich geblieben (das Haushaltsnettoein-
kommen wurde bei alter wie neuer OECD-Skala durch 
den Faktor 1 dividiert, um das Äquivalenzeinkommen 
zu berechnen). 

Dieser Prozess führt in Bayern dazu, dass im Jahr 2003 
bei Verwendung der alten OECD-Skala 13,6 Prozent der 
Kinder unter 15 Jahren armutsgefährdet sind, bei der 
neuen OECD-Skala dagegen nur 8,8 Prozent. Auch die 
Armutsrisikoquote von Personen in Paarhaushalten mit 
Kindern sinkt von 11,2 auf 6,9 Prozent. Von den Frauen 
in Einpersonenhaushalten hingegen sind nach der alten 
OECD-Skala nur 9,2 Prozent armutsgefährdet, nach der 
neuen OECD-Skala sind es 19,0 Prozent. In der Gruppe 
der Personen ab 65 Jahren, in der alleinlebende Perso- 
nen einen relativ hohen Anteil ausmachen, steigt die 
Armutsrisikoquote bei Verwendung der neuen statt der 
alten OECD-Skala von 11,7 auf 16,2, bei den Rentnern 
von 12,1 auf 18,0 Prozent. Bei allen diesen Unterschie-
den handelt es sich um Skaleneffekte, hinter denen 
verschiedene Annahmen über die Ersparnis privater 
Haushalte durch gemeinsames Wirtschaften stehen. 
Das tatsächlich zur Verfügung stehende Einkommen 
hat sich nicht geändert.

Ebenso wie die Wahl der Gewichtungsskala hat auch 
die Abgrenzung des Nettoeinkommens einen Einfluss 
auf die Armutsrisikoquote einzelner sozialer Gruppen. 
Darstellung 1.11 vergleicht exemplarisch die Armutsri-
sikoquoten mit und ohne Einbeziehung des unterstell-
ten Mietwerts von Wohneigentum nach der neuen 
OECD-Skala. 

Wird eine unterstellte Eigentümermiete dem Einkom-
men zugerechnet, so steigt das mediane Äquiva-
lenzeinkommen und mit ihm die Armutsrisikoschwelle. 
In sozialen Gruppen, die überdurchschnittlich häufig 
über Wohneigentum verfügen, steigt das Äquiva-
lenzeinkommen stärker als die Armutsrisikoschwelle 
und die Armutsrisikoquote sinkt. In Gruppen, die 

seltener als der Durchschnitt über Wohneigentum 
verfügen, ist es umgekehrt. Ihr Äquivalenzeinkommen 
steigt nur geringfügig, und sie liegen häufiger unter-
halb der jetzt höheren Armutsrisikoschwelle. So sind in 
Bayern ohne Berücksichtigung der Eigentümermiete 
36,6 Prozent der Landwirte armutsgefährdet, mit 
Eigentümermiete sind es „nur“ noch 24,4 Prozent. Bei 
Personen in Alleinerziehendenhaushalten, die eher 
selten über Wohneigentum verfügen, steigt die 
Armutsrisikoquote dagegen durch die Einbeziehung 
der Eigentümermiete von 23,2 auf 31,7 Prozent, bei 
Arbeitslosen von 31,4 auf 38,9 Prozent. Auch hier hat 
sich an den tatsächlichen Einkommensverhältnissen 
nichts geändert.

Die Beispiele zeigen, dass Armutsrisikoquoten nur 
miteinander vergleichbar sind, wenn sie auf der glei- 
chen Basis beruhen, d. h. auf derselben Datenquelle, 
demselben Einkommensbegriff und derselben Berech-
nung des Äquivalenzeinkommens. Dies gilt für Zeitrei-
hen ebenso wie für Vergleiche zwischen verschie-
denen Gebieten.

1.3.3 RELATIVE EINKOMMENSARMUT 

Will man die Armutsrisikoquote in einem Bundesland 
ermitteln, so stellt sich die Frage, welche Armutsrisi-
koschwelle den Analysen zugrunde gelegt wird. Dies 
kann die Armutsrisikoschwelle des jeweiligen Bundes-
landes sein, doch denkbar ist auch, sich an der west-
deutschen oder gesamtdeutschen Armutsrisikoschwel-
le zu orientieren. Darstellung 1.12 zeigt, dass die Ent- 
scheidung einen Einfluss auf die Höhe der Armutsrisi-
koquote hat.

Legt man die Armutsrisikoschwelle des jeweiligen Ge-
bietes zugrunde, so beträgt die Armutsrisikoquote in 
Bayern 10,9 Prozent. In Baden-Württemberg liegt sie mit 
11,2 Prozent um 0,3 Prozentpunkte höher. Geht man hin-
gegen von der westdeutschen Armutsrisikoschwelle aus, 
so ist die Armutsrisikoquote in Bayern mit 11,3 Prozent um 
1,3 Prozentpunkte höher als in Baden-Württemberg.

Da der vorliegende Sozialbericht in erster Linie die Le- 
bensverhältnisse in Bayern betrachtet, basieren die 
nachfolgenden Armutsrisikoanalysen auf der bayerischen 
Armutsrisikoschwelle. Für die Berechnung der Vergleichs-
zahlen aus Westdeutschland wurde hingegen die west- 
deutsche Armutsrisikoschwelle herangezogen. Dies 
beeinträchtigt jedoch nicht die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse, denn der Unterschied zwischen den bei- 
den Armutsrisikoschwellen beträgt lediglich acht Euro.
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Die Armutsrisikoquote 

Die Armutsrisikoquote beträgt in Bayern 10,9 Prozent 
(WD: 11,8 %, vgl. Darstellung 1.13). Dabei bestehen z. T. 
allerdings erhebliche Unterschiede zwischen soziode-
mografischen Gruppen. 

Geschlecht und Alter

Während der Unterschied zwischen Frauen und Män-
nern mit 0,4 Prozentpunkten eher gering ausfällt, 
unterscheiden sich die verschiedenen Altersgruppen 
durchaus stärker. Von den Kindern unter 15 Jahren 
leben in Bayern 8,8 Prozent (WD: 10,4 %) in Haushalten 
mit einem Äquivalenzeinkommen unterhalb der 
Armutsrisikoschwelle. Etwas höher sind mit 9,1 und 
10,1 Prozent (WD: 9,7 und 11,2 %) die Anteile in der 
Gruppe der unter 3-Jährigen bzw. der 3- bis unter 
6-Jährigen. Dies hängt nicht zuletzt mit dem erhöhten 
Betreuungsbedarf in dieser Altersgruppe zusammen, 
der die Erwerbstätigkeit der Eltern einschränkt, gerade 
dann, wenn nicht in ausreichendem Umfang bedarfs-
gerechte Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung stehen. In der Gruppe der 3- bis unter 6-Jährigen 
entfällt zudem das Erziehungsgeld14  bzw. das baye-
rische Landeserziehungsgeld. 

Ein Anstieg der Armutsrisikoquote ist im Alter ab 15 
Jahren zu verzeichnen. Dieser Anstieg ist maßgeblich 

darauf zurückzuführen, dass Kinder mit 15 Jahren bei 
der Berechnung des Äquivalenzeinkommens einen 
höheren Gewichtungsfaktor erhalten (nach der neuen 
OECD-Skala den Gewichtungsfaktor 0,5 statt 0,3) und 
das Äquivalenzeinkommen nach Überschreiten dieser 
Altersgrenze sinkt.

Während die Armutsrisikoquote im mittleren Alter 
unter dem Durchschnitt liegt, ändert sich dies ab 55 
Jahren. Am höchsten sind die Armutsrisikoquoten bei 
den 70- bis unter 75-Jährigen mit 17,1 Prozent und bei 
den 75- bis unter 80-Jährigen mit 17,9 Prozent. In 
Westdeutschland liegen sie mit 13,4 und 15,0 Prozent 
etwas niedriger. Dieser Unterschied dürfte darauf 
zurückzuführen sein, dass Bayern noch bis in die 
1970er Jahre hinein eher ländlich geprägt war und die 
Renten der älteren Menschen aus diesem Grund in 
Bayern niedriger als in anderen Gebieten sind.

Frauen über 65 Jahren liegen etwas häufiger unterhalb 
der Armutsrisikoschwelle als Männer in diesem Alter. 

12   Bezogen auf Darstellung 1.8, die die Einkommen auf Haushaltsebene ausweist, ergeben sich im Ländervergleich auf der Personenebene leicht unterschiedliche 
Einkommensstrukturen. Diese sind neben den unterschiedlichen Haushaltsstrukturen in den einzelnen Gebieten darauf zurückzuführen, dass die Daten auf zwei 
verschiedenen Stichproben der EVS (80%-Stichprobe aus dem Haushaltsdatensatz und 98%-Stichprobe aus dem Personendatensatz) basieren und die Datensätze 
jeweils unterschiedliche Hochrechnungsfaktoren enthalten.

13   Die hier ausgewiesene Armutsrisikoschwelle für Deutschland unterscheidet sich von der Armutsrisikoschwelle, die im 2. Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung für 2003 genannt wird. Dies ist in erster Linie bedingt durch die unterschiedliche Einkommensabgrenzung. So ist z. B. im Bericht der Bundesre-
gierung die unterstellte Eigentümermiete Bestandteil des Einkommens. Dieses gilt nicht für die Einkommen, die an dieser Stelle Basis der Berechnung der 
Armutsrisikoschwelle sind (vgl. Darstellung 1.7).

14   Für Geburten ab 01.01.2007 wurde das Erziehungsgeld durch ein Elterngeld ersetzt.

d Wd BY BW nW

Median des Nettoäquivalenzeinkommens* (Euro) 1.437 1.475 1.462 1.533 1.465

Armutsrisikoschwelle (Euro) (60% des jeweiligen Medians) 862 885 877 920 879

Armutsrisikoquote (Basis: Armutsrisikoschwelle des jeweiligen Gebietes) (%) 11,7 11,8 10,9 11,2 12,5

Armutsrisikoquote (Basis: Armutsrisikoschwelle für D) (%) 11,7 10,8 10,3 9,6 11,7

Armutsrisikoquote (Basis: Armutsrisikoschwelle für WD) (%) - 11,8 11,3 10,0 12,8

Darstellung 1.12: Median des Nettoäquivalenzeinkommens, Armutsrisikoschwellen und Armutsrisikoquoten auf Personenebene in D, WD, BY, 
BW und NW 2003 (Euro und Prozent)

*  Ohne kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7); gewichtet nach neuer OECD-Skala (Gew.-Faktoren: HHV: 1; ab 15 J.: 0,5; unter 
15 J.: 0,3).

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 200312,13

070_SOZ_EV_Kapitel_1_RZ.indd   134 13.02.2009   11:57:34 Uhr



135

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

Darstellung 1.13: Armutsrisikoquote und Armutsrisikolücke auf Personenebene nach soziodemografischen Merkmalen in BY und WD 
2003 (Prozent)

Armutsrisikoquote* Armutsrisikolücke**

BY Wd BY Wd

insgesamt 10,9 11,8 17,9 17,3

geschlecht

Frauen 11,1 12,4 16,1 16,8

Männer 10,7 11,2 19,5 17,7

Alter

Unter 3 Jahre 9,1 9,7 (17,4) 14,7

3 bis unter 6 Jahre 10,1 11,2 (11,1) 13,9

6 bis unter 10 Jahre 7,7 10,1 (17,9) 12,6

10 bis unter 15 Jahre 8,6 10,3 16,9 13,1

Unter 15 Jahre 8,8 10,4 16,2 13,1

15 bis unter 18 Jahre 12,3 15,4 (14,2) 15,4

18 bis unter 25 Jahre 12,4 17,1 14,1 20,3

25 bis unter 35 Jahre 8,6 11,6 18,5 19,2

35 bis unter 45 Jahre 8,3 9,5 20,8 17,9

45 bis unter 55 Jahre 9,7 9,7 22,9 18,6

55 bis unter 60 Jahre 12,1 10,8 (18,0) 20,3

60 bis unter 65 Jahre 16,4 14,2 15,2 17,5

65 bis unter 70 Jahre 15,0 12,8 (14,6) 16,0

70 bis unter 75 Jahre 17,1 13,4 (14,8) 14,0

75 bis unter 80 Jahre 17,9 15,0 (16,3) 16,1

80 Jahre und älter 16,0 15,5 (18,0) 16,8

65 Jahre und älter 16,2 13,7 16,3 15,5

ältere nach geschlecht

65 Jahre und älter, Frauen 17,4 14,6 14,6 15,1

65 Jahre und älter, Männer 14,8 12,7 (17,8) 16,6

familienstand

Ledig 11,9 13,8 17,9 17,9

Verheiratet, zusammen lebend 8,5 8,7 17,8 15,8

Verwitwet 13,1 14,5 (15,4) 15,5

Geschieden 18,5 19,3 19,9 18,1

Dauernd getrennt lebend 23,0 19,8 (18,7) 20,5

haushaltstyp

Alleinlebende Frauen 19,0 19,6 14,9 18,9

Alleinlebende Männer 23,8 23,8 27,1 23,1

Alleinerziehende*** 23,2 28,0 14,9 14,1

Alleinerziehende mit 1 Kind**** 20,3 27,3 (17,0) 16,6

Alleinerziehende mit 2+ Kindern**** 27,1 28,9 (13,2) 13,1

Paare mit Kind(ern)*** 6,9 7,8 16,9 13,3

Paare mit 1 Kind**** 7,2 9,0 16,9 15,4

Paare mit 2 Kindern**** 5,7 5,6 13,8 11,7

Paare mit 3+ Kindern**** 8,6 10,4 18,6 12,5

Paare ohne Kinder 9,7 10,4 16,6 16,1

Sonstige Haushaltstypen 8,8 9,0 20,5 20,6
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Armutsrisikoquote* Armutsrisikolücke**

BY Wd BY Wd

haushaltsgröße 

1 Person 20,7 21,0 19,7 20,8

2 Personen 10,9 11,9 16,6 16,4

3 Personen 6,8 9,3 14,3 17,0

4 Personen 5,5 6,5 16,9 13,1

5 Personen und mehr 12,3 11,7 19,8 14,0

höchster beruflicher Ausbildungsabschluss 

Noch in berufl. Ausbild., Studierende 20,2 24,2 (18,0) 21,6

Kein berufl. Ausb.-Abschluss,  
nicht in berufl. Ausbild., Schüler/innen

11,8 13,7 16,2 15,5

Anlernausbildung, berufl. Praktikum 16,9 17,1 (17,1) 16,8

Lehrausbildung, BFS-Abschluss 9,5 10,8 18,1 16,4

Meister/innen, Techniker/innen, Fachschule 10,9 10,6 18,1 18,3

(Fach-)Hochschulabschluss 9,1 7,7 24,0 19,2

Eigene soziale stellung

Selbstständige (ohne Landwirte/innen) 12,2 11,6 (25,1) 25,8

Selbstständige Landwirte/innen 36,6 32,5 (26,1) 31,0

Mithelfende Familienangehörige 43,2 33,3 (31,1) (34,0)

Beamte/innen 1,5 1,4 / (5,3)

Angestellte 3,3 3,5 16,2 16,2

Arbeiter/innen 4,0 7,4 (11,6) 13,3

Arbeitslose 31,4 41,5 19,5 19,7

Rentner/innen 18,0 15,1 15,8 15,1

Pensionäre/innen 1,3 1,7 / (15,3)

Sonstige Nichterwerbstätige 13,9 16,5 18,6 17,6

soziale stellung der hEB

Selbstständige (ohne Landwirte/innen) 14,5 12,9 21,9 22,6

Selbstständige Landwirte/innen 41,8 37,2 29,0 34,0

Beamte/innen 1,1 1,1 / (3,6)

Angestellte 4,1 4,0 14,0 13,7

Arbeiter/innen 3,7 7,0 12,5 12,0

Arbeitslose 34,4 49,0 18,8 19,0

Rentner/innen 19,7 17,1 16,1 15,0

Pensionäre/innen 1,4 1,9 / (15,3)

Sonstige Nichterwerbstätige 51,0 56,1 22,0 22,7

haushalte mit mindestens  
einer/einem Erwerbstätigen (Vollzeit)

5,3 5,2 18,4 15,5

(  ) Berechnung auf der Basis von Fallzahlen zwischen 25 und 100.
/  Berechnung auf der Basis von Fallzahlen < 25. 
*  Berechnet auf der Basis des Nettoäquivalenzeinkommens ohne kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7); gewichtet  
  nach neuer OECD-Skala (Gew.-Faktoren: HHV: 1; ab 15 J.: 0,5; unter 15 J.: 0,3).
**  Differenz zwischen dem medianen Äquivalenzeinkommen von Personen unterhalb der Armutsrisikoschwelle und der Schwelle selbst, 
  in Prozent der Armutsrisikoschwelle. 
*** Alleinerziehende und Paare mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.
**** Kinder unter 18 Jahren.
Interpretationshilfe zur sozialen Stellung: Eigene soziale Stellung: 3,3 Prozent der Angestellten sind armutsgefährdet.Soziale Stellung der 
HEB: 4,1 Prozent der Personen, die in Haushalten leben, in denen die Haupteinkommensbeziehenden Angestellte sind, sind armutsgefährdet.

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003

Fortsetzung Darstellung 1.13: Armutsrisikoquote und Armutsrisikolücke auf Personenebene nach soziodemografischen Merkmalen in BY und 
WD 2003 (Prozent)
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Familienstand und Haushaltstyp

Besonders hoch ist auch die Armutsrisikoquote der Ge -
schiedenen mit 18,5 Prozent (WD: 19,3 %) bzw. der dau -
ernd getrennt Lebenden mit 23,0 Prozent (WD: 19,8 %). 

Gleiches gilt für alleinlebende Frauen und Männer, wobei 
die Quote bei den Männern mit 23,8 Prozent um 4,8 Pro- 
zentpunkte (WD: 23,8 % bzw. 4,2 Prozentpunkte) höher 
ist als bei Frauen. Ein hohes Armutsrisiko haben mit 23,2 
Prozent auch Alleinerziehende. In West-deutschland ist 
die Armutsrisikoquote in dieser Gruppe mit 28,0 Prozent 
noch einmal 4,8 Prozentpunkte höher. Von den Paaren 
mit Kindern sind 6,9 Prozent armutsgefährdet (WD: 7,8 %). 
Am höchsten ist dabei die Armutsrisikoquote in der 
Gruppe mit drei und mehr Kindern unter 18 Jahren (BY: 
8,6 %; WD: 10,4 %). 

Berufliche Qualifikation und soziale Stellung

Das Armutsrisiko sinkt mit einer qualifizierten Berufs-
ausbildung, doch auch in der Gruppe mit (Fach-)
Hochschulabschluss beträgt die Armutsrisikoquote 
immerhin noch 9,1 Prozent (WD: 7,7 %). 

Zwischen der sozialen Stellung der Haupteinkommens-
beziehenden und der Höhe der Armutsrisikoquote be- 
steht ein besonders enger Zusammenhang. Von den 
Personen in Haushalten, deren Haupteinkommen von 
Arbeitslosen oder sonstigen Nichterwerbstätigen erzielt 
wird, haben 34,4 bzw. 51,0 Prozent ein Äquivalenzein-
kommen unterhalb der Armutsrisikoschwelle. In West- 
deutschland sind sogar 49,0 Prozent der Personen in 
Haushalten mit arbeitslosen Haupteinkommensbezie-
henden betroffen (sonstige Nichterwerbstätige: 56,1 %). 
Ein Grund hierfür können Unterschiede bei der Höhe 
der Erwerbseinkommen sein, die sich dann beim Ar- 
beitslosengeld bzw. bei der (damaligen) Arbeitslosenhil-
fe fortsetzen. Ein weiterer Grund könnte der höhere 
Anteil Langzeitarbeitsloser in Westdeutschland und 
damit ein höherer Anteil von Bezieherinnen und Be- 
ziehern von Arbeitslosenhilfe sein.15 

Besonders hoch ist die Armutsrisikoquote mit 41,8 Pro- 
zent auch bei Personen in Haushalten, in denen Land-
wirtinnen bzw. Landwirte Haupteinkommensbeziehende 
sind (WD: 37,2 %). In dieser Gruppe verfügen allerdings 
die meisten Haushalte über Wohneigentum (vgl. Dar-

stellung 1.46 im Anhang). Zudem ist die Einkommens-
ermittlung bei Landwirtinnen und Landwirten recht 
schwierig. Dies betrifft nicht zuletzt die Bewertung der 
entnommenen eigenproduzierten Güter, die in der EVS 
zum Einkommen zählen.16 Aus diesem Grund mag die 
Armutsrisikoquote an dieser Stelle verzerrt sein.

Haushalte, bei denen die Haupteinkommensbeziehen-
den Rentnerinnen bzw. Rentner sind, weisen mit 19,7 
Prozent eine erheblich höhere Armutsrisikoquote auf als 
Haushalte von Pensionärinnen und Pensionären. In 
dieser Gruppe liegt die Armutsrisikoquote lediglich bei 
1,4 Prozent. Auch Haushalte, in denen das Haupteinkom-
men von Selbstständigen erzielt wird, liegen mit einer 
Armutsrisikoquote von 14,5 Prozent über dem baye-
rischen Durchschnitt. Im Zusammenhang mit der hohen 
durchschnittlichen Einkommensposition Selbstständiger 
(vgl. Darstellung 1.8) zeigt dies noch einmal, dass die 
Selbstständigen eine sehr heterogene Gruppe sind, in 
der die Einkommen extrem unterschiedlich sind. 
Während ein Teil sehr hohe Einkommen erzielt, liegt ein 
anderer Teil trotz Erwerbstätigkeit mit seinem Einkom-
men unter der Armutsrisikoschwelle. Personen in 
Haushalten, in denen das Haupteinkommen von Be- 
amtinnen bzw. Beamten, Angestellten und Arbeite-
rinnen bzw. Arbeitern erzielt wird, liegen mit einer 
Armutsrisikoquote von 1,1, 4,1 und 3,7 Prozent weit 
unter dem Durchschnitt.

Die Vollzeiterwerbstätigkeit von mindestens einem 
Haushaltsmitglied verringert die Wahrscheinlichkeit 
zwar, mit einem Äquivalenzeinkommen unterhalb der 
Armutsrisikoschwelle auskommen zu müssen, doch 
selbst wenn mindestens eine Person im Haushalt 
vollzeiterwerbstätig ist, beträgt die Armutsrisikoquote 
noch 5,3 Prozent (WD: 5,2 %).

Die Entwicklung der Armutsrisikoquote über 2003 
hinaus

Analysen für Deutschland kommen auf der Basis des 
SOEP zu dem Ergebnis, dass die Armutsrisikoquote 
zwischen 2003 und 2006 um etwas mehr als 2 Prozent-
punkte angestiegen ist (vgl. Strengmann-Kuhn 2008: 
123). Ob sich die Armutsrisikoquoten in Bayern auf der 
Basis der EVS von 2003 bis 2008 in ähnlicher Weise 
verändert haben, wird sich erst zeigen, wenn die Daten 
der EVS 2008 zur Verfügung stehen. 

15   So waren lt. Angaben der damaligen Bundesanstalt (heute: Bundesagentur) für Arbeit im September 2003 26,5 Prozent aller Arbeitslosen in Bayern länger als 1 Jahr 
arbeitslos, während der Anteil in Westdeutschland mit 32,3 Prozent 5,8 Prozentpunkte höher lag (Bundesanstalt für Arbeit 2003).

16   Der Mikrozensus verzichtet aus diesem Grund auf die Erhebung der Einkommen von Landwirtinnen und Landwirten.
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Die Armutsrisikolücke

Die Armutsrisikolücke ist ein Indikator dafür, wie weit 
die Einkommen der armutsgefährdeten Personen bzw. 
Personengruppen unterhalb der Armutsrisikoschwelle 
liegen. Berechnet wird sie als Differenz zwischen der 
Armutsrisikoschwelle und dem medianen Einkommen 
der Personen unterhalb der Armutsrisikoschwelle im 
Verhältnis zur Armutsrisikoschwelle. Da dieser Indikator 
nur für Personen unterhalb der Armutsrisikoschwelle 
berechnet wird, sind in Bayern die Angaben für eine 
Reihe soziodemografischer Gruppen aufgrund der nied- 
rigen Fallzahlen nicht aussagekräftig. Diese Zahlen 
wurden in Darstellung 1.13 in Klammern gesetzt bzw. 
bei besonders niedrigen Fallzahlen nicht ausgewiesen (/). 

Im Durchschnitt liegen die medianen Äquivalenzeinkom-
men der Personen unterhalb der Armutsrisikoschwelle 
um 17,9 Prozent (WD: 17,3 %) unter dieser. Besonders 
hoch ist die Differenz bei den 35- bis unter 45-Jährigen 
und den 45- bis unter 55-Jährigen in Bayern (20,8 bzw. 
22,9 %), bei den alleinlebenden Männern (BY: 27,1 %; WD: 
23,1 %) sowie bei Personen in einem Haushalt mit Selbst- 
ständigen oder Landwirtinnen bzw. Landwirten als 
Haupteinkommensbeziehenden (BY: 21,9 bzw. 29,0 %; 
WD: 22,6 bzw. 34,0 %).

Die Streuung um die Armutsrisikoschwelle

Ein weiterer Laeken-Indikator ist die Streuung um die 
Armutsrisikoschwelle. Sie entspricht dem Anteil der 
Personen mit einem verfügbaren Äquivalenzeinkommen 
von weniger als 40, 50 bzw. 70 Prozent des medianen 
Äquivalenzeinkommens.

Insgesamt haben 2,3 Prozent der Bevölkerung in Bayern 
(WD: 2,2 %) ein Äquivalenzeinkommen, das niedriger 
als 40 Prozent des medianen Äquivalenzeinkommens ist 
(vgl. Darstellung 1.14). Ihr Äquivalenzeinkommen liegt 
unter 585 Euro. Am häufigsten betroffen sind mithelfen-
de Familienangehörige mit 21,1 Prozent (WD: 17,8 %) 
und Haushalte, in denen Landwirtinnen bzw. Landwirte 
oder sonstige nichterwerbstätige Personen Hauptein-
kommensbeziehende sind (BY: 17,9 bzw. 13,9 %; WD: 
19,7 bzw. 15,6 %). Aber auch alleinlebende Männer mit 
7,9 Prozent (WD: 6,9 %), Personen in Haushalten mit 
arbeitslosen Haupteinkommensbeziehenden (BY: 5,7 %; 
WD: 7,7 %) sowie die 75- bis unter 80-Jährigen und die 
über 80-Jährigen (BY: 4,9 bzw. 4,2 %; WD: 2,5 bzw. 3,2 %) 
sind überdurchschnittlich häufig betroffen. 

5,8 Prozent der Menschen in Bayern (WD: 6,0 %) ver- 
fügen über ein Äquivalenzeinkommen in Höhe von 
maximal 50 Prozent des medianen Äquivalenzeinkom-
mens. Neben den Gruppen, deren Äquivalenzeinkom-
men bereits überdurchschnittlich häufig weniger als 40 
Prozent des medianen Äquivalenzeinkommens beträgt, 
sind insbesondere Alleinerziehende mit 9,1 Prozent 
(WD: 12,3 %) sowie Geschiedene und Getrenntlebende 
mit 10,7 bzw. 12,0 Prozent (WD: 10,5 bzw. 11,6 %) in 
stärkerem Ausmaß als andere Gruppen betroffen.

Der Anteil derjenigen mit Äquivalenzeinkommen unter 
70 Prozent des medianen Äquivalenzeinkommens liegt 
mit 18,1 Prozent in Bayern und 19,3 Prozent in West-
deutschland 7,2 bzw. 7,5 Prozentpunkte über der Armuts-
risikoquote. Soziodemografische Gruppen mit hoher 
Armutsrisikoquote sind auch hier überdurchschnittlich 
häufig betroffen (vgl. Darstellung 1.14).

Darstellung 1.14: Armutsrisikoquote auf Personenebene bei alternativen Armutsrisikoschwellen nach soziodemografischen Merkmalen in 
BY und WD 2003 (Euro und Prozent)

Armutsrisikoquoten* bei alternativen Armutsrisikoschwellen

                           40%                            50%                          70%

BY Wd BY Wd BY Wd

Euro

schwellenwert 585 590 731 738 1.023 1.033

%

insgesamt 2,3 2,2 5,8 6,0 18,1 19,3

geschlecht

Frauen 2,0 2,1 5,4 6,2 18,5 20,3

Männer 2,6 2,2 6,2 5,8 17,7 18,2

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung Darstellung 1.14: Armutsrisikoquote auf Personenebene bei alternativen Armutsrisikoschwellen nach soziodemografischen 
Merkmalen in BY und WD 2003 (Euro und Prozent)

Armutsrisikoquoten* bei alternativen Armutsrisikoschwellen

                       40%                      50%                      70%

BY Wd BY Wd BY Wd

Alter

Unter 3 Jahre 1,7 1,4 4,6 4,4 15,9 18,2

3 bis unter 6 Jahre 2,1 1,5 4,5 4,8 19,7 21,0

6 bis unter 10 Jahre 0,9 1,2 4,1 4,2 20,0 20,3

10 bis unter 15 Jahre 1,5 1,2 4,4 4,0 17,7 19,4

Unter 15 Jahre 1,5 1,3 4,4 4,3 18,5 19,8

15 bis unter 18 Jahre 1,4 2,5 5,8 7,2 21,9 26,1

18 bis unter 25 Jahre 2,2 3,7 5,8 9,9 19,1 25,1

25 bis unter 35 Jahre 2,2 2,5 4,6 6,4 14,1 18,8

35 bis unter 45 Jahre 2,0 2,0 5,1 5,0 14,9 15,9

45 bis unter 55 Jahre 2,7 1,9 6,2 5,3 14,6 15,2

55 bis unter 60 Jahre 2,8 2,3 6,8 6,4 18,4 16,7

60 bis unter 65 Jahre 2,4 2,5 7,4 7,3 24,2 21,9

65 bis unter 70 Jahre 2,6 1,9 7,2 6,3 22,8 20,1

70 bis unter 75 Jahre 2,2 2,1 7,5 5,6 25,9 21,7

75 bis unter 80 Jahre 4,9 2,5 8,9 7,0 27,5 24,8

80 Jahre und älter 4,2 3,3 9,3 7,7 23,3 24,3

65 Jahre und älter 3,2 2,2 7,9 6,4 24,5 22,0

ältere nach geschlecht

65 Jahre und älter, Frauen 2,9 2,2 7,7 6,6 26,0 23,6

65 Jahre und älter, Männer 3,5 2,3 8,2 6,2 22,7 20,0

familienstand

Ledig 2,6 2,8 6,2 7,3 20,3 22,5

Verheiratet, zusammen lebend 1,8 1,5 4,5 4,1 14,2 14,6

Verwitwet 2,7 2,3 6,5 6,5 23,2 23,9

Geschieden 3,5 3,0 10,7 10,5 26,1 29,2

Dauernd getrennt lebend 3,2 3,5 12,0 11,6 32,1 31,5

haushaltstyp

Alleinlebende Frauen 3,7 3,9 8,7 10,7 27,9 29,2

Alleinlebende Männer 7,9 6,9 17,2 15,6 32,5 32,4

Alleinerziehende** 2,3 3,1 9,1 12,3 40,0 46,3

Alleinerziehende mit 1 Kind*** 1,8 3,2 10,5 13,3 37,1 44,5

Alleinerziehende mit 2+ Kindern*** 3,0 2,9 7,3 11,0 43,7 48,6

Paare mit Kind(ern)** 1,3 1,1 3,5 3,3 14,8 15,3

Paare mit 1 Kind*** 0,9 1,4 3,7 4,2 12,4 14,2

Paare mit 2 Kindern*** 1,3 0,9 2,6 2,2 13,1 12,7

Paare mit 3+ Kindern*** 1,6 1,0 4,9 4,0 20,5 22,2

Paare ohne Kinder 1,9 1,6 4,9 5,0 14,6 16,2

Sonstige Haushaltstypen 2,2 2,3 5,4 5,3 13,4 14,2

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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*   Berechnet auf der Basis des Nettoäquivalenzeinkommens ohne kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7); gewichtet nach  
  neuer OECD-Skala (Gew.-Faktoren: HHV: 1; ab 15 J.: 0,5; unter 15 J.: 0,3).
**  Alleinerziehende und Paare mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.
*** Kinder unter 18 Jahren.

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003

                   Armutsrisikoquoten* bei alternativen Armutsrisikoschwellen

                   40%                    50%                    70%

BY Wd BY Wd BY Wd

haushaltsgröße 

1 Person 5,2 4,9 11,8 12,4 29,5 30,3

2 Personen 1,9 1,7 5,5 5,8 16,9 18,8

3 Personen 1,1 1,9 3,0 4,7 11,9 15,1

4 Personen 0,9 0,9 2,8 2,8 11,7 13,2

5 Personen und mehr 3,0 2,1 7,0 5,2 23,8 22,4

höchster beruflicher Ausbildungsabschluss 

Noch in berufl. Ausbild., Studierende 5,0 6,5 10,5 14,5 28,8 32,6

Kein berufl. Ausb.-Abschluss, nicht  
in berufl. Ausbild., Schüler/innen

2,0 2,0 5,8 6,5 22,1 23,6

Anlernausbildung, berufl. Praktikum 4,8 3,2 8,6 8,5 22,5 27,4

Lehrausbildung, BFS-Abschluss 1,7 1,7 5,2 5,3 15,7 17,9

Meister/innen, Techniker/innen, 
Fachschule

2,4 2,3 5,8 5,8 16,7 16,9

(Fach-)Hochschulabschluss 3,0 1,9 5,4 4,3 14,1 12,3

Eigene soziale stellung

Selbstständige (ohne Landwirte/innen) 4,3 4,1 7,7 7,6 18,1 17,7

Selbstständige Landwirte/innen 13,8 15,9 26,3 25,5 49,2 43,5

Mithelfende Familienangehörige 21,1 17,8 32,0 25,1 48,6 40,0

Beamte/innen 0,2 0,1 0,5 0,3 3,7 3,2

Angestellte 0,7 0,6 1,6 1,7 7,0 7,4

Arbeiter/innen 0,6 0,8 1,2 2,9 9,6 14,6

Arbeitslose 4,4 7,1 18,3 25,0 44,1 55,1

Rentner/innen 2,8 2,2 8,5 6,9 26,9 24,4

Pensionäre/innen 0,0 0,1 0,9 0,8 2,9 3,6

Sonstige Nichterwerbstätige 2,9 3,2 7,7 8,5 24,0 26,5

soziale stellung der hEB

Selbstständige (ohne Landwirte/innen) 4,0 4,3 8,9 8,2 21,9 19,7

Selbstständige Landwirte/innen 17,9 19,7 32,1 30,1 53,3 48,1

Beamte/innen 0,0 0,1 0,3 0,2 2,5 2,8

Angestellte 0,8 0,6 1,8 1,7 8,7 8,8

Arbeiter/innen 0,3 0,5 1,2 2,3 11,0 15,8

Arbeitslose 5,7 7,7 19,3 28,3 53,7 64,1

Rentner/innen 2,8 2,2 9,4 7,9 29,2 27,4

Pensionäre/innen 0,0 0,2 1,0 0,9 3,2 4,3

Sonstige Nichterwerbstätige 13,9 15,6 30,6 34,8 66,4 71,9

haushalte mit mindestens einer/
einem Erwerbstätigen (Vollzeit)

1,3 1,1 2,9 2,4 10,7 10,5

Fortsetzung Darstellung 1.14: Armutsrisikoquote auf Personenebene bei alternativen Armutsrisikoschwellen nach soziodemografischen 
Merkmalen in BY und WD 2003 (Euro und Prozent)
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Die Armutsrisikoquote vor Sozialtransfers

Die Armutsrisikoquote vor Sozialtransfers gibt an, wie 
viele Menschen unterhalb der Armutsrisikoschwelle 
lägen, wenn es keine öffentlichen Transfers gäbe. Da- 
bei werden grundsätzlich zwei Gruppen von öffent-
lichen Transfers unterschieden, die Renten und Pensi- 
onen auf der einen Seite und die sonstigen Sozialtrans- 
fers auf der anderen Seite.17  

Die Armutsrisikoquote vor Sozialtransfers wird einmal 
auf der Basis der Äquivalenzeinkommen einschließlich 
der Renten und Pensionen, aber ohne alle sonstigen 
Sozialtransfers, berechnet und einmal mit den Äquiva-
lenzeinkommen ohne sämtliche öffentliche Transfers. 
Armutsrisikoschwelle sind jeweils 60 Prozent des medi-
anen Äquivalenzeinkommens nach allen Sozialtransfers.

Zieht man sämtliche öffentliche Transfers von den 
Haushaltsnettoeinkommen ab und berechnet dann das 
Äquivalenzeinkommen und die Armutsrisikoquote 
über alle Personen, so liegen in Bayern 36,8 Prozent 
(WD: 40,5 %) der Bevölkerung unterhalb der Armutsri-
sikoschwelle von 877 Euro (WD: 885 €). Rechnet man 
die Renten und Pensionen wieder zum Einkommen da- 
zu, ergäbe sich sowohl in Bayern als auch in West-
deutschland mit 21,3 Prozent eine etwa doppelt so 
hohe Armutsrisikoquote wie bei Berücksichtigung aller 
öffentlichen Transfers (vgl. Darstellung 1.15).

Renten und Pensionen tragen in der Gruppe der Äl - 
teren erwartungsgemäß zu einer erheblichen Verringe-
rung der Armutsrisikoquote bei. Ohne jegliche öffent-
liche Transfers hätten 87,1 Prozent der 65-Jährigen und 
Älteren ein Äquivalenzeinkommen unterhalb der Armuts- 
risikoschwelle (WD: 88,8 %), nach Berücksichtigung der 
Renten und Pensionen sind es „nur“ noch 18,2 Prozent 
(WD: 15,1 %). Die sonstigen Sozialtransfers verringern 
die Armutsrisikoquote in dieser Gruppe kaum. 

Bei Personen in Haushalten, in denen die Hauptein-
kommensbeziehenden Pensionärin bzw. Pensionär 
sind, verringern Renten und Pensionen die Armutsrisi-
koquote von 91,7 auf 3,3 Prozent, d. h. um 88,4 Prozent-
punkte (WD: 88,5 Prozentpunkte). In Haushalten mit 
Rentnerinnen bzw. Rentnern als Hauteinkommensbe-
ziehenden sind es lediglich 67,5 Prozentpunkte (WD: 

71,3 Prozentpunkte). Ein entscheidender Grund hierfür 
sind die im Vergleich zu den Renten im Durchschnitt 
höheren Pensionen. 

Weitere soziodemografische Gruppen, in denen die Ren- 
ten und Pensionen einen erheblichen Beitrag zur Ver- 
ringerung der Armutsrisikoquoten leisten, sind die- 
jenigen mit einem hohen Anteil Älterer, wie z. B. verwit- 
wete Personen und alleinlebende Frauen. 

Die sonstigen Sozialtransfers verringern insbesondere 
bei Kindern und Jugendlichen die Armutsrisikoquoten. 
Kindergeld, aber auch Erziehungsgeld und in Bayern 
das Landeserziehungsgeld, dürften hierzu einen we- 
sentlichen Beitrag leisten. So wären ohne sonstige So- 
zialtransfers 28,1 Prozent der Kinder unter 15 Jahren 
armutsgefährdet (WD: 28,1 %), nach Sozialtransfers sind 
es noch 8,8 Prozent (WD: 10,4 %). Auch für Alleinerzie-
hende leisten die sonstigen Sozialtransfers einen wich-
tigen Beitrag zum Einkommen und verringern die Ar- 
mutsrisikoquote von 52,4 auf 23,2 Prozent (WD: von 59,2 
auf 28,0 %). Der Beitrag der sonstigen Transfers zur   Ver - 
ringerung der Armutsrisikoquote in der Gruppe der 
Paare mit Kindern ist nur etwa halb so groß. 

Von den Personen in Haushalten mit arbeitslosen 
Haupteinkommensbeziehenden hätten 84,9 Prozent 
ohne sonstige Sozialtransfers ein Äquivalenzeinkom-
men unterhalb der Armutsrisikoschwelle (WD: 91,0 %), 
nach Sozialtransfers sind es noch 34,4 Prozent (WD:  
49,0 %). Die Armutsrisikoquote von Personen in 
Haushalten mit mindestens einer bzw. einem Vollzeiter-
werbstätigen sinkt durch die sonstigen Sozialtransfers 
von 14,5 auf 5,3 Prozent (WD: von 13,2 auf 5,2 %).

17   Zu den Renten und Pensionen zählen die Alters- und Hinterbliebenenrenten (im Einzelnen Renten der gesetzlichen Rentenversicherung, berufsständischer    Ver- 
 sorgungswerke, der öffentlichen Zusatzversorgungskassen und der Kriegsopferversorgung) sowie öffentliche Pensionen. Die sonstigen Sozialtransfers umfassen 
Renten der gesetzlichen Unfallversicherung, Krankengeld, Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld, sonstige laufende Übertragungen der Arbeitsförderung (z. B. Um- 
schulung und Konkursausfallgeld), einmalige Übertragung der Arbeitsförderung und Sozialversicherung, Kindergeld, Mutterschaftsgeld der gesetzlichen 
Krankenkassen, Wohngeld, Unterhaltsvorschussleistungen, Sozialhilfe, Erziehungsgeld, BAföG, Arbeitslosenhilfe, Altersteilzeitgeld der Bundesagentur für Arbeit 
und die bedarfsorientierte Grundsicherung. 
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situAtionsAnAlYsE: 1.  EinkommEns- und VErmögEnsVErhältnissE, 
 Armut und rEichtum

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

Armutsrisikoquote* vor sozialtransfers
Armutsrisikoquote* nach

 sozialtransfers

o. renten/Pensionen m. renten/Pensionen

BY Wd BY Wd BY Wd

insgesamt 36,8 40,5 21,3 21,3 10,9 11,8

geschlecht

Frauen 38,9 43,1 21,4 22,0 11,1 12,4

Männer 34,6 37,7 21,3 20,5 10,7 11,2

Alter

Unter 3 Jahre 31,7 33,0 30,4 32,6 9,1 9,7

3 bis unter 6 Jahre 30,9 29,7 30,2 29,2 10,1 11,2

6 bis unter 10 Jahre 29,6 29,0 29,0 28,2 7,7 10,1

10 bis unter 15 Jahre 26,4 27,5 24,8 25,7 8,6 10,3

Unter 15 Jahre 29,2 29,2 28,1 28,1 8,8 10,4

15 bis unter 18 Jahre 27,9 32,8 26,3 30,0 12,3 15,4

18 bis unter 25 Jahre 26,0 32,2 22,2 27,4 12,4 17,1

25 bis unter 35 Jahre 19,7 23,5 18,0 21,5 8,6 11,6

35 bis unter 45 Jahre 21,1 21,2 19,6 19,4 8,3 9,5

45 bis unter 55 Jahre 22,1 22,8 16,8 17,2 9,7 9,7

55 bis unter 60 Jahre 40,9 39,5 24,3 23,2 12,1 10,8

60 bis unter 65 Jahre 67,7 69,0 26,3 22,4 16,4 14,2

65 bis unter 70 Jahre 86,3 87,6 17,8 14,5 15,0 12,8

70 bis unter 75 Jahre 88,3 89,8 18,4 14,6 17,1 13,4

75 bis unter 80 Jahre 89,0 91,2 19,0 16,2 17,9 15,0

80 Jahre und älter 84,9 86,8 17,7 16,8 16,0 15,5

65 Jahre und älter 87,1 88,8 18,2 15,1 16,2 13,7

ältere nach geschlecht

65 Jahre und älter, Frauen 88,5 89,7 19,1 16,1 17,4 14,6

65 Jahre und älter, Männer 85,4 87,7 17,0 14,1 14,8 12,7

familienstand

Ledig 29,8 32,0 25,6 26,6 11,9 13,8

Verheiratet,  
zusammen lebend

36,9 41,5 16,8 15,8 8,5 8,7

Verwitwet 81,4 83,1 17,1 17,6 13,1 14,5

Geschieden 48,8 53,9 27,9 29,5 18,5 19,3

Dauernd getrennt lebend 43,1 44,9 32,9 31,7 23,0 19,8

Darstellung 1.15: Armutsrisikoquote auf Personenebene vor und nach Sozialtransfers nach soziodemografischen Merkmalen in BY und 
WD 2003 (Prozent)
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Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

Fortsetzung Darstellung 1.15: Armutsrisikoquote auf Personenebene vor und nach Sozialtransfers nach soziodemografischen Merkmalen 
in BY und WD 2003 (Prozent)

Armutsrisikoquote* vor sozialtransfers
Armutsrisikoquote* nach 

sozialtransfers

o. renten/Pensionen m. renten/Pensionen

BY Wd BY Wd BY Wd

haushaltstyp

Alleinlebende Frauen 56,6 60,6 23,6 24,4 19,0 19,6

Alleinlebende Männer 48,0 50,1 32,1 30,4 23,8 23,8

Alleinerziehende** 53,5 61,3 52,4 59,2 23,2 28,0

Alleinerziehende mit 1 Kind*** 50,1 56,0 48,2 53,6 20,3 27,3

Alleinerziehende mit 2+ Kindern*** 58,0 68,2 58,0 66,4 27,1 28,9

Paare mit Kind(ern)** 22,5 21,7 21,7 20,7 6,9 7,8

Paare mit 1 Kind*** 16,4 19,1 15,1 17,3 7,2 9,0

Paare mit 2 Kindern*** 19,2 17,8 18,6 17,2 5,7 5,6

Paare mit 3+ Kindern*** 34,9 33,9 34,8 33,4 8,6 10,4

Paare ohne Kinder 51,6 57,4 14,3 14,9 9,7 10,4

Sonstige Haushaltstypen 27,7 30,3 17,0 17,2 8,8 9,0

haushaltsgröße 

1 Person 53,5 57,0 26,7 26,5 20,7 21,0

2 Personen 50,4 56,1 17,6 18,4 10,9 11,9

3 Personen 22,3 27,4 16,6 19,4 6,8 9,3

4 Personen 18,1 19,7 16,6 17,6 5,5 6,5

5 Personen und mehr 36,8 33,0 34,7 31,1 12,3 11,7

höchster beruflicher Ausbildungsabschluss 

Noch in berufl. Ausbild., Studierende 36,5 39,8 31,5 34,4 20,2 24,2

Kein berufl. Ausb.-Abschluss,  
nicht in berufl. Ausbild., Schüler/innen

35,9 36,8 28,4 28,9 11,8 13,7

Anlernausbildung, berufl. Praktikum 63,2 64,9 25,3 25,0 16,9 17,1

Lehrausbildung, BFS-Abschluss 37,8 44,0 17,9 19,0 9,5 10,8

Meister/innen, Techniker/innen, Fachschule 37,2 43,6 18,7 17,3 10,9 10,6

(Fach-)Hochschulabschluss 28,6 31,2 16,0 13,6 9,1 7,7

Eigene soziale stellung

Selbstständige (ohne Landwirte/innen) 20,8 20,5 18,7 17,6 12,2 11,6

Selbstständige Landwirte/innen 52,8 47,7 46,3 41,0 36,6 32,5

Mithelfende Familienangehörige 51,5 41,9 50,3 40,1 43,2 33,3

Beamte/innen 6,5 5,7 6,2 4,8 1,5 1,4

Angestellte 11,3 12,4 9,1 9,8 3,3 3,5

Arbeiter/innen 17,9 21,3 15,5 18,3 4,0 7,4

Arbeitslose 76,3 82,2 74,4 79,1 31,4 41,5

Rentner/innen 88,0 88,8 20,8 17,1 18,0 15,1

Pensionäre/innen 91,3 90,1 1,8 2,6 1,3 1,7

Sonstige Nichterwerbstätige 36,2 38,8 31,0 31,7 13,9 16,5
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situAtionsAnAlYsE: 1.  EinkommEns- und VErmögEnsVErhältnissE, 
 Armut und rEichtum

Der Gini-Koeffizient und die Quintil-Ratio auf Perso-
nenebene

Wie bereits dargestellt, ist der Gini-Koeffizient ein Maß 
für die Gleichverteilung bzw. Ungleichverteilung des 
Einkommens in einer Gesellschaft. Verfügt jede Person 
über das gleiche Einkommen, nimmt der Koeffizient den 
Wert 0 an, wird die komplette Einkommenssumme von 
einer einzigen Person bezogen, ist der Wert gleich 1.

Wie Darstellung 1.16 zeigt, unterscheiden sich die 
Gini-Koeffizienten auf Personenebene für Bayern, 
Westdeutschland, Deutschland, Baden-Württemberg 
und Nordrhein-Westfalen nur unwesentlich. Sie liegen 
zwischen 0,253 für Deutschland und 0,260 für Bayern 
und Baden-Württemberg.18

Größere Unterschiede zeigen sich, wenn man die 
Verteilung des Nettoäquivalenzeinkommens nach 
sozialer Stellung der Haupteinkommensbeziehenden 
betrachtet. So liegt der Gini-Koeffizient in der Gruppe 
der Personen, in deren Haushalt Selbstständige oder 
Landwirtinnen bzw. Landwirte den höchsten Beitrag 
zum Haushaltseinkommen leisten, mit 0,359 bzw. 0,335 

weit über dem Wert für Bayern insgesamt. Dies ent- 
spricht der sehr unterschiedlichen Höhe der Einkom-
men von Selbstständigen, aber auch unter den selbst-
ständigen Landwirtinnen und Landwirten. Besonders 
nie drig ist der Gini-Koeffizient mit 0,168 unter den Per-
sonen in Haushalten mit Arbeiterinnen bzw. Arbeitern 
als Haupteinkommensbeziehenden, aber auch bei 
Pensionärinnen bzw. Pensionären sowie Beamtinnen 
bzw. Beamten liegt der Gini-Koeffizient mit 0,217 und 
0,205 unter dem bayernweiten Durchschnitt. 

18   Die in Abschnitt 1.2.2 für Bayern und Westdeutschland auf Haushaltsebene berechneten Gini-Koeffizienten sind – ebenso wie die Quintil-Ratio – geringfügig höher 
als die Werte auf Personenebene und weisen auf eine etwas ungleichere Einkommensverteilung auf der Haushaltsebene hin.

*  Berechnet auf der Basis des Nettoäquivalenzeinkommens ohne kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7); gewichtet nach  
  neuer OECD-Skala (Gew.-Faktoren: HHV: 1; ab 15 J.: 0,5; unter 15 J.: 0,3).
** Alleinerziehende und Paare mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.
***  Kinder unter 18 Jahren.

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003

Armutsrisikoquote* vor sozialtransfers
Armutsrisikoquote* nach 

sozialtransfers

o. renten/Pensionen m. renten/Pensionen

BY Wd BY Wd BY Wd

soziale stellung der hEB

Selbstständige (ohne Landwirte/innen) 25,2 22,6 23,8 21,0 14,5 12,9

Selbstständige Landwirte/innen 57,8 53,5 52,6 47,7 41,8 37,2

Beamte/innen 5,4 5,3 4,8 4,6 1,1 1,1

Angestellte 12,8 13,1 11,3 11,5 4,1 4,0

Arbeiter/innen 19,8 22,8 18,5 21,3 3,7 7,0

Arbeitslose 86,4 92,0 84,9 91,0 34,4 49,0

Rentner/innen 90,3 91,0 22,8 19,7 19,7 17,1

Pensionäre/innen 91,7 92,1 3,3 3,6 1,4 1,9

Sonstige Nichterwerbstätige 77,5 83,0 72,5 76,9 51,0 56,1

haushalte mit mindestens  
einer/einem Erwerbstätigen (Vollzeit)

16,3 15,3 14,5 13,2 5,3 5,2

Forsetzung Darstellung 1.15: Armutsrisikoquote auf Personenebene vor und nach Sozialtransfers nach soziodemografischen Merkmalen 
in BY und WD 2003 (Prozent)
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Ein weiteres Maß für die Ungleichverteilung der Äqui- 
valenzeinkommen ist die bereits genannte Quintil-Ratio. 
Sie setzt die Einkommenssumme der 20 Prozent ein- 
kommensstärksten Personen (oberstes Quintil) ins 
Verhältnis zu den 20 Prozent einkommensschwächsten 
Personen (unterstes Quintil). Auch hier schlagen sich 
die Einkommensunterschiede innerhalb der Gruppe der 
Selbstständigen sowie der Landwirtinnen bzw. Land-
wirte deutlich nieder. Während die Quintil-Ratio für 
Bayern 3,7 beträgt, ist sie für Personen in Haushalten, in 
denen Selbstständige den größten Teil zum Haushalts-
einkommen beitragen, mit 7,3 fast doppelt so hoch. 
Auch in der Gruppe der Haushalte mit Landwirtinnen 
bzw. Landwirten als Haupteinkommensbeziehende 
verfügt das oberste Einkommensquintil über eine 
6,1mal so hohe Einkommenssumme wie das unterste 
Quintil. In fast allen anderen Gruppen liegt die Quintil-
Ratio sogar unter dem durchschnittlichen Wert für 
Bayern (vgl. Darstellung 1.16). Dabei ist zu beachten, 

dass die EVS keine Haushalte mit einem monatlichen 
Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 18.000 Euro 
einschließt und die tatsächliche Quintil-Ratio noch 
höher liegen würde. Dies gilt insbesondere für die 
Gruppe der Selbstständigen, in der die Einkommen 
besonders stark streuen.

1.3.4  STAATLICHE TRANSFERLEISTUNGEN 
GEM. SGB II UND SGB XII

Neben dem Konzept der relativen Einkommensarmut 
gibt es eine politisch-normative Definition von Armut. 
Danach ist arm, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus 
eigenen Mitteln finanzieren kann und zur Sicherung des 
soziokulturellen Existenzminimums auf staatliche 
Unterstützung angewiesen ist. Personen, die in diesem 
Sinne arm sind, erhalten staatliche Transferleistungen 
gem. SGB II bzw. SGB XII (Arbeitslosengeld II bzw. 
Sozialhilfe). Die folgenden beiden Abschnitte geben 
einen Überblick über die Zahl der Personen und Bedarfs-
gemeinschaften, die auf diese Leistungen angewiesen 
sind, beschreiben die Entwicklung im Zeitablauf und 
gehen der Frage nach, welche soziodemografischen 
Gruppen besonders häufig auf Existenz sichernde 
staatliche Transferleistungen angewiesen sind. 

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Personen, die erwerbsfähig sind, aber ihren Lebensun-
terhalt nicht aus eigenen Mitteln finanzieren können, 
erhalten seit 01.01.2005 Arbeitslosengeld II (ALG II). 
Nicht erwerbsfähige Personen, die in einer Bedarfsge-
meinschaft mit ALG II-Empfängerinnen und -Empfän-
gern leben, beziehen Sozialgeld. Dies sind überwiegend 
Kinder unter 15 Jahren (vgl. Darstellung 1.44 im Anhang).

Von Juni 2006 bis Dezember 2007 ist im Zuge sinkender 
Arbeitslosenquoten ein Rückgang des Anteils der 
Leistungsempfängerinnen und -empfänger gem. SGB II 
von 5,7 auf 5,0 Prozent zu verzeichnen. Im März 2008 
erhielten 5,1 Prozent aller unter 65-Jährigen in Bayern 
ALG II bzw. Sozialgeld. Damit ist der Anteil der Bezieher 
von Leistungen gem. SGB II in Bayern erheblich niedriger 
als die west- bzw. bundesdeutsche Quote und liegt 0,5 
Prozentpunkte unter dem Anteil in Baden-Württemberg. 

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch bei den unter 
15-Jährigen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Ihr Anteil 
an allen unter 15-Jährigen liegt mit 7,9 Prozent aller-
dings etwas höher (vgl. Darstellung 1.17). 

gini-koeffizient* Quintil-ratio*

gebiet

BY 0,260 3,7

WD 0,255 3,7

D 0,253 3,6

BW 0,260 3,7

NW 0,254 3,6

BY Wd BY Wd

soziale stellung der hEB

Selbstständige 
(ohne Landwirte/innen)

0,359 0,343 7,3 6,5

Selbstständige 
Landwirte/innen

0,335 0,353 6,1 7,1

Beamte/innen 0,205 0,196 2,7 2,6

Angestellte 0,230 0,229 3,2 3,1

Arbeiter/innen 0,168 0,176 2,3 2,4

Arbeitslose 0,278 0,243 3,8 3,2

Rentner/innen 0,246 0,238 3,4 3,3

Pensionäre/innen 0,217 0,214 2,9 2,9

Sonstige 
Nichterwerbstätige

0,257 0,234 3,8 3,3

Wir danken Frau Dr. Irene Becker für die Zur-Verfügung-Stellung des 
Programms zur Berechnung des Gini-Koeffizienten.

* Berechnet auf der Basis des Nettoäquivalenzeinkommens ohne  
 kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7); gewichtet  
 nach neuer OECD-Skala (Gew.-Faktoren: HHV: 1; ab 15 J.: 0,5;  
 unter 15 J.: 0,3).

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003

Darstellung 1.16: Verteilung des Nettoäquivalenzeinkommens 
auf Personenebene in BY, WD, D, BW und NW und nach sozialer 
Stellung der HEB in BY und WD 2003
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situAtionsAnAlYsE: 1.  EinkommEns- und VErmögEnsVErhältnissE, 
 Armut und rEichtum

Die Quote der SGB II-Empfängerinnen und -Empfänger 
ist bayernweit keineswegs einheitlich, sondern variiert 
zwischen den Landkreisen und kreisfreien Städten ganz 
erheblich. Sie reicht von 1,7 Prozent bis hin zu 15,4 Pro- 
zent und spiegelt die strukturellen Unterschiede in Bay- 
ern wider (vgl. Darstellung 1.43 im Anhang). 

Zwischen Juni 2005 und Dezember 2007 hat sich die sozio- 
demografische Zusammensetzung der SGB II-Bedarfsge-
meinschaften verändert (vgl. Darstellung 1.44 im Anhang).19  
So ist der Anteil der Gemeinschaften mit Kindern unter 15 
Jahren an allen SGB II-Bedarfsgemeinschaften zwischen 
1,9 Prozentpunkten (ein Kind unter 15 Jahren) und 0,5 Pro- 
zentpunkten (drei und mehr Kinder unter 15 Jahren) ge- 
stiegen. Dieser Anstieg geht einher mit einer Zunahme des 
Anteils von Alleinerziehenden um 3,1 Prozentpunkte von 
Dezember 2005 bis Dezember 2007. Der Anteil von Paaren 
bzw. Lebensgemeinschaften mit Kindern ist im gleichen 
Zeitraum nur um 0,4 Prozentpunkte gestiegen. Insgesamt 
waren im Dezember 2007 21,8 Prozent der SGB II-Bedarfs-
gemeinschaften Alleinerziehende mit ihren Kindern, wäh- 
rend der Anteil von Paaren bzw. Lebensgemeinschaften 
mit Kindern „nur“ 15,5 Prozent betrug. Damit beziehen 
Alleinerziehende im Vergleich zu ihrem Anteil in der 
Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich häufig ALG II. 

Ebenfalls angestiegen ist der Anteil von Paaren bzw. 
Lebensgemeinschaften ohne Kinder (+2,2 Prozent-

punkte). Der Zunahme des Anteils von Alleinerziehen-
den und Paaren bzw. Lebensgemeinschaften mit und 
ohne Kinder an allen SGB II-Bedarfsgemeinschaften 
steht ein Rückgang des Anteils der Alleinlebenden um 
7,4 Prozentpunkte gegenüber. Betrachtet man nur die 
Entwicklung von Juni bis Dezember 2007, so ist bei 
den Paaren und Lebensgemeinschaften mit und ohne 
Kinder ein geringer Anteilsrückgang zu verzeichnen, 
während der Anteil der Alleinlebenden stagniert.

Der Anteil der Frauen an allen erwerbsfähigen Per-
sonen in Bedarfsgemeinschaften ist von 50,1 auf 53,9 
Prozent gestiegen und liegt damit 7,8 Prozentpunkte 
über dem Anteil der Männer. Der Anteil der verschie-
denen Altersgruppen an den erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen hat sich ebenfalls unterschiedlich entwickelt. 
Während der Anteil der unter 25-Jährigen um 2,1 Pro-
zentpunkte gesunken ist, ist der Anteil der 55-Jährigen 
und Älteren um 3,2 Prozentpunkte gestiegen. 

Von den erwerbsfähigen Leistungsbezieherinnen und 
-beziehern waren im November 2007 in Bayern 26,3 
Prozent erwerbstätig (WD: 24,3 %; BW: 25,2 %; NW: 
22,3 %). Sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
waren rund 61.000 Leistungsempfängerinnen und 
-empfänger, 69,8 Prozent von ihnen in Vollzeit (vgl. 
Darstellung 1.45 im Anhang). 

19   Die Zahl der Leistungsempfängerinnen und -empfänger wurde zu Beginn des Jahres 2005 aufgrund der Systemumstellung noch nicht vollständig erfasst. Deshalb 
beginnt die Zeitreihe mit Juni 2005.

* 2005 und 2006 bezogen auf die Bevölkerung im jeweiligen Jahresdurchschnitt, 2007 und 2008 bezogen auf den Bevölkerungsstand zum  
 31.12.2006.
** Daten nach einer Wartezeit von drei Monaten (Stand: 16.07.2008). Vorläufige Daten weichen deutlich von den Daten nach Wartezeit ab und  
 werden hier nicht berücksichtigt.

Quelle: BA 2008a; Statistisches Bundesamt 2006b und 2007a; eigene Berechnung

Darstellung 1.17: Anteil der Personen mit Leistungsbezug gem. SGB II in BY, WD, D, BW und NW 2005–2008* (Prozent)

Juni 2005 dez. 2005 Juni 2006 dez. 2006 Juni 2007 dez. 2007 märz 2008**

Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften an der Bevölkerung bis zum Alter von 65 Jahren

BY 5,1 5,4 5,7 5,4 5,4 5,0 5,1

WD 8,9 9,4 9,8 9,7 9,8 9,5 9,6

D 10,2 10,6 11,2 11,0 11,0 10,6 10,8

BW 5,4 5,8 6,0 5,8 5,8 5,5 5,6

NW 10,5 11,1 11,7 11,7 11,7 11,5 11,6

Anteil der unter 15-Jährigen in Bedarfsgemeinschaften an allen unter 15-Jährigen

BY 7,3 7,8 8,3 8,2 8,2 7,8 7,9

WD 12,9 13,9 14,8 14,8 15,0 14,6 14,7

D 14,5 15,4 16,4 16,5 16,6 16,2 16,4

BW 7,9 8,6 9,1 9,1 9,0 8,7 8,7

NW 15,1 16,3 17,4 17,6 17,9 17,5 17,6
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Die Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch (SGB XII)

Im Zuge der Neugestaltung der Grundsicherung für er- 
werbsfähige Hilfebedürftige im Rahmen des SGB II ist die 
Zahl der Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt außer- 
halb von Einrichtungen gem. SGB XII beziehen, auch in 
Bayern von 2004 auf 2005 erheblich zurückgegangen 
(vgl. Darstellung 1.18). Der überwiegende Teil der ehe- 
maligen Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger ist 
in den SGB II-Bezug gewechselt. 

Aufgrund gesetzlicher Änderungen hat sich die Zahl 
der Bezieherinnen und Bezieher von laufender Hilfe 
zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen zum 
gleichen Zeitpunkt verdreizehnfacht (vgl. Darstellung 
1.18). Da der Lebensunterhalt einerseits und die statio- 
nären Leistungen oder Maßnahmen andererseits seit 
2005 als separate Leistungen bewilligt werden, zählen 
behinderte und pflegebedürftige Menschen in Einrich-
tungen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen 
Mitteln bestreiten können, seitdem zu den Empfänge-
rinnen bzw. Empfängern von laufender Hilfe zum 
Lebensunterhalt (vgl. Haustein/Dorn 2007).  

Seit 2003 haben Personen, die erwerbsgemindert sind 
oder das 65. Lebensjahr vollendet haben und ihren 
Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten 
können, Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung. Die Zahl der Personen, die eine 
dieser Leistungen in Anspruch nimmt, ist von 2003  
auf 2006 um rund 30 Prozent gestiegen. Neben einem 
vermehrten Bedarf könnte dies auch auf eine zunehmen-
de Bekanntheit der Leistung und ihrer Ausgestaltung 
zurückzuführen sein. So haben insbesondere ältere Men- 
schen bestehende Sozialhilfeansprüche nicht geltend 
gemacht, weil sie Angst hatten, dass ihre Kinder zu Unter- 
haltszahlungen herangezogen werden. Ein solcher Rück- 
griff auf Kinder – bzw. bezogen auf die Grundsicherung 
bei Erwerbsminderung auch auf Eltern – erfolgt bei der 
Grundsicherung in der Regel nicht (vgl. Haustein/Dorn 
2007). Für den Einfluss einer zunehmenden Bekanntheit 
der Leistung und ihrer Rahmenbedingungen spricht, 
dass der Anstieg von 2005 auf 2006 sehr viel niedriger 
war als zuvor. 

Mit dem Rückgang der Asylbewerberzahlen sind seit 
2003 auch die Leistungen nach dem Asylbewerberlei-
stungsgesetz zurückgegangen (vgl. Darstellung 1.18).

Je Person sind Mehrfachnennungen möglich.

*  Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung insgesamt, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer  
 sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen auf die Ge- 
 samtbevölkerung in BY und WD.
 Grundsicherung im Alter bezogen auf die Bevölkerung 65 Jahre und älter in BY und WD.
 Grundsicherung bei Erwerbsminderung bezogen auf die Bevölkerung von 18 bis unter 65 Jahren in BY und WD.

Quelle: BayLfStaD 2004–2007a; Statistisches Bundesamt 2007b und 2008b; eigene Berechnungen

Darstellung 1.18: Zahl der Empfängerinnen und Empfänger ausgewählter Sozialleistungen gem. SGB XII und Asylbewerberleistungsge-
setz in BY im Zeitablauf und in WD 2006 (Tausend und Zahl je 1.000 Einwohner, jeweils 31.12.)

2003 2004 2005 2006
Empfänger/-innen je 1.000 

Einw.* 2006

BY (in tausend) BY Wd

laufende hilfe zum lebensunterhalt insgesamt 226 237 47 47 3,8 3,7

Außerhalb von Einrichtungen 223 234 8 8 0,6 1,0

Innerhalb von Einrichtungen 3 3 39 39 3,1 2,7

nachrichtl.: Zahl d. Bedarfsgemeinschaften 121 126 46 46 - -

grundsicherung insgesamt 64 70 80 83 6,6 8,7

Grundsicherung im Alter 38 41 45 47 20,0 25,3

Grundsicherung bei Erwerbsminderung 25 29 34 36 4,5 6,0

Eingliederungshilfe für beh. menschen 82 83 80 86 6,9 6,1

hilfe zur Pflege 30 31 33 33 2,7 3,5

hilfe zur Überwindung besonderer soz. schwierig-
keiten und hilfe in anderen lebenslagen

2 2 3 3 0,2 0,4

leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz 22 17 14 13 1,0 2,4
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situAtionsAnAlYsE: 1.  EinkommEns- und VErmögEnsVErhältnissE, 
 Armut und rEichtum

In der Regel liegt die Zahl der Empfängerinnen und 
Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII bezogen 
auf 1.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohner in Bayern 
etwas niedriger als in Westdeutschland. Lediglich bei 
der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von 
Einrichtungen und bei den Eingliederungshilfen für 
Behinderte liegen die Quoten in Bayern über dem 
westdeutschen Durchschnitt.

Bedingt durch den Wegfall der Arbeitslosenhilfe und 
Änderungen bei den Grundsicherungsleistungen sind 
die Entwicklungen der Empfängerzahlen im weiteren 
Zeitablauf schlecht einzuschätzen. 

Darstellung 1.19 weist für Bayern im Zeitablauf die 
Quote derjenigen aus, die Arbeitslosenhilfe bzw. 
staatliche Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts erhalten haben. Diese Quote ist von 2004 auf 2005 
von 3,9 auf 5,5 Prozent, d. h. um 1,6 Prozentpunkte, 
angestiegen und in 2006 konstant geblieben. Der 
Anstieg von 2004 auf 2005 ist in erster Linie darauf 
zurückzuführen, dass nicht erwerbsfähige Hilfebedürf-
tige, die mit ALG II-Empfängerinnen bzw. -Empfängern 
in einer Bedarfsgemeinschaft leben, Sozialgeld erhalten 
und damit statistisch erfasst werden, während sie als 
Angehörige von Arbeitslosenhilfebezieherinnen und 
-beziehern keinen eigenen Leistungsanspruch hatten 
und nicht getrennt erfasst wurden. 

Zieht man die politisch-normative Abgrenzung von 
Armut auf der Basis des SGB II und XII heran, so wären 
nach Darstellung 1.19 in Bayern 5,5 Prozent der Bevölke-
rung arm. In Westdeutschland ist diese Quote mit 9,4 
Prozent erheblich höher. Da die Armutsrisikoschwelle 
nach dem Konzept der relativen Einkommensarmut in 
der Regel höher ist als die Einkommen, die Personen 
mit Grundsicherungsleistungen gem. SGB II und SGB 
XII zur Verfügung stehen, liegen die in diesem Abschnitt 
ermittelten Armutsquoten unter den Armutsrisikoquo-
ten im Abschnitt 1.3.3.20

1.4 VErmögEn

Der folgende Abschnitt geht zunächst der Frage nach, 
welcher Anteil der Haushalte Immobilien- bzw. Geldver-
mögen besitzt und zeigt Unterschiede zwischen ver-
schiedenen soziodemografischen Gruppen auf. Neben 
der durchschnittlichen Vermögenshöhe und den Ein-
nahmen aus Vermögen wird ausgewiesen, wie das 
Vermögen innerhalb der Bevölkerung verteilt ist und 
welcher Zusammenhang zwischen der Höhe von Ein-
kommen und Vermögen besteht. 

1.4.1 VORBEMERKUNG

Die Auswertungen zum Vermögen basieren auf einer 
80-Prozent-Stichprobe des EVS-Haushaltsdatensatzes. 
Durch die Stichprobenziehung und weitere Maßnahmen 
zur Anonymisierung der Daten können sich insbesonde-
re im oberen und unteren Vermögensbereich metho-
disch bedingte Abweichungen von Auswertungen mit 
dem Originaldatensatz der EVS ergeben. Dies ist bei 
einem Vergleich der nachfolgenden Daten mit anderen 
Publikationen zu berücksichtigen. Gleichzeitig ist zu 
beachten, dass die EVS keine Haushalte mit einem 
monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 
18.000 Euro enthält. Da ein Zusammenhang zwischen 
der Einkommens- und der Vermögenshöhe besteht, 
dürften Haushalte mit einem besonders hohen Vermö-
gen in der EVS unterrepräsentiert sein.

Generell werden im Folgenden zwei Arten von Vermö-
gen unterschieden: Geld- und Immobilienvermögen. 
Weitere Vermögensarten, etwa das Produktivvermögen 
als Besitz von bzw. Beteiligung an Betriebsvermögen, 
sind in der EVS nicht enthalten und können deshalb an 
dieser Stelle nicht berücksichtigt werden. Dies führt 

20   Bei erwerbstätigen Hilfeempfängerinnen und -empfängern kann das Einkommen aus der Grundsicherung – je nach Höhe des Erwerbstätigen-Freibetrags – die 
Armutsrisikoschwelle auch übersteigen (vgl. Becker 2008: 139).

Quelle: BayLfStaD 2004–2007a; Statistisches Bundesamt 2007b, 
2008b; BA 2008b

Darstellung 1.19: Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von 
Leistungen gem. SGB II und SGB XII sowie Asylbewerberleistungs-
gesetz in BY im Zeitablauf und in WD 2006 (Tausend und Prozent, 
jeweils 31.12.)

2003 2004 2005 2006 2006

BY BY BY BY Wd

Sozialhilfe (HLU insgesamt) 226 237 47 47 255

Arbeitslosenhilfe 140 163 - - -

Arbeitslosengeld II - - 398 392 3.870

Sozialgeld - - 153 158 1.566

Grundsicherung im Alter 38 41 45 47 339

Grundsicherung bei 
Erwerbsminderung

25 29 34 36 261

Asylbewerberleistung 22 17 14 13 169

insgesamt 440 482 692 692 6.459

Quote (Prozent) 3,6 3,9 5,5 5,5 9,4
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dazu, dass die Vermögen insbesondere im oberen Ver- 
mögensdezil unterschätzt werden (vgl. Ammermüller 
u. a. 2005: 81ff.).

Das nachfolgend ausgewiesene Geldvermögen umfasst 
Bau- und sonstige Sparguthaben, weitere Anlagen bei 
Banken und Sparkassen, Wertpapiere (Aktien, Renten-
werte, Aktienfonds und sonstige Wertpapiere sowie 
Vermögensbeteiligungen), verliehenes Geld an Privat-
personen sowie Versicherungsguthaben aus Lebens-, 
Sterbegeld-, Ausbildungs-, Aussteuer- und privaten 
Rentenversicherungen. Das Immobilienvermögen wird 
in Form des Verkehrswerts der jeweiligen Grundstücke 
und (Wohn-)Gebäude erfasst. 

Bei den von den Haushalten in der EVS angegebenen 
Vermögenswerten handelt es sich um Bruttovermögen. 
Für den materiellen Wohlstand sind jedoch in erster 
Linie die Nettovermögen, d. h. die Bruttovermögen 
abzüglich der Verbindlichkeiten, ausschlaggebend. Zur 
Ermittlung des Nettoimmobilienvermögens wurden von 
dem Verkehrswert die Restschulden aus Hypotheken, 
Baudarlehen u. ä. abgezogen. Das Nettogeldvermögen 
ergibt sich durch den Abzug der Restschulden aus 
Konsumentenkrediten vom Bruttogeldvermögen.

Die ausgewiesenen Anteile der Haushalte mit Vermö-
gensbesitz beziehen sich auf alle Haushalte in Bayern. 
Haushalten mit fehlenden Angaben zum Vorhandensein 
einer bestimmten Vermögensart wird unterstellt, sie wür-
den diese Vermögensart nicht besitzen. 

Die Berechnung der Durchschnittsvermögen erfolgt zum 
einen für alle Haushalte, und zum anderen auf der Basis 
der Haushalte, die über die jeweilige Vermögensart   ver- 
fügen. Haushalte, bei denen Angaben zur Höhe von 
Vermögen oder Verbindlichkeiten fehlen, werden in 
beiden Fällen aus der Durchschnittsberechnung der 
jeweiligen Vermögensart ausgeschlossen. Dies gilt z. B. 
auch für Haushalte, die Immobilienvermögen besitzen, 
aber keinen Verkehrswert genannt haben.21 Negative 
Vermögen gehen in die Durchschnittsberechnung ein.

Die Vermögen in der EVS werden jeweils für den Haus- 
halt insgesamt erhoben und können nicht einzelnen 
Haushaltsmitgliedern zugeordnet werden. Eine gleich-
mäßige Aufteilung des Vermögens auf alle Haushalts-
mitglieder wird in der Regel nicht den tatsächlichen 
Gegebenheiten entsprechen. So ist z. B. bei einem 
Familienhaushalt davon auszugehen, dass das Haus-

haltsvermögen vorrangig das Vermögen der Eltern und 
nicht das der Kinder ist. Aus diesem Grund wird die 
Haushaltsgröße bei der Berechnung der Durchschnitts-
vermögen nicht berücksichtigt.

1.4.2 VERMöGENSBESITZ

95,2 Prozent der Haushalte in Bayern besitzen Geld- 
oder Immobilienvermögen (vgl. Darstellung 1.46 im 
Anhang). In einigen Fällen sind die bestehenden Ver- 
bindlichkeiten allerdings höher als das Vermögen. So 
liegt der Anteil der Haushalte, die über ein positives 
Nettogesamtvermögen verfügen, mit 92,1 Prozent 
3,2 Prozentpunkte unter dem Anteil der Haushalte 
mit Bruttovermögen. 

Über Immobilienvermögen verfügen in Bayern 57,7 
Prozent der Haushalte, in Westdeutschland 51,8, in 
Nordrhein-Westfalen 46,1 und in Baden-Württemberg 
61,6 Prozent. Entsprechend variieren auch die Anteile 
der Haushalte mit selbst genutztem Wohneigentum. Sie 
liegen jeweils wenige Prozentpunkte unter den Anteilen 
der Haushalte mit Immobilienbesitz.

Während sich die Anteile der Haushalte mit Geldvermö-
gen in den soziodemografischen Gruppen nur um we- 
nige Prozentpunkte unterscheiden, zeigen sich beim 
Immobilienvermögen zum Teil erhebliche Unterschiede. 
Haushalte mit Haupteinkommensbeziehenden unter 25 
Jahren verfügen erwartungsgemäß mit 16,5 Prozent am 
seltensten über Immobilienvermögen. Mit zuneh-
mendem Alter der Haupteinkommensbeziehenden 
steigt zunächst der Anteil der Haushalte mit Immobilien-
besitz. 71,3 Prozent der Haushalte mit Haupteinkom-
mensbeziehenden im Alter von 45 bis unter 55 Jahren 
besitzen Immobilien. Bei den Haushalten mit Hauptein-
kommensbeziehenden von 65 Jahren und älter sind es 
nur noch 53,9 Prozent. 

Drei Viertel der Haushalte mit verheirateten, nicht 
getrennt lebenden Haupteinkommensbeziehenden 
besitzen Immobilienvermögen. Bei geschiedenen 
Haupteinkommensbeziehenden sind es nur 37,7 Pro- 
zent. Von den Alleinerziehenden-Haushalten besitzen 
lediglich 33,5 Prozent Immobilien, bei den Paarhaushal-
ten mit Kindern dagegen 77,9 Prozent. Leben drei und 
mehr Kinder unter 18 Jahren in dem Haushalt, steigt der 
Anteil auf 85,4 Prozent. 

21   Fehlende Verkehrswerte von Immobilien werden in der EVS 2003 – im Gegensatz zu fehlenden Versicherungsguthaben – nicht durch Imputation ersetzt.
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Haushalte mit einer Frau als Haupteinkommensbeziehe-
rin verfügen mit 41,9 Prozent erheblich seltener über 
Immobilienvermögen als Haushalte mit männlichem 
Haupteinkommensbezieher (66,0 %). Hierzu trägt auch 
die Struktur der zwei Teilgruppen bei. So sind 65,7 
Prozent der Haushalte mit einer Frau als Haupteinkom-
mensbezieherin Haushalte alleinlebender Frauen – der 
entsprechende Anteil bei den Männern beträgt 19,1 
Prozent – und sowohl alleinlebende Männer als auch 
alleinlebende Frauen besitzen mit 36,8 bzw. 35,1 Prozent 
verhältnismäßig selten Immobilien. 10 Prozent der 
Haushalte mit einer Haupteinkommensbezieherin sind 
darüber hinaus Alleinerziehenden-Haushalte, während 
dieser Anteil bei den männlichen Haupteinkommensbe-
ziehern nur 0,2 Prozent ausmacht. 

Der Anteil der Haushalte mit Immobilienbesitz steigt 
tendenziell mit zunehmender beruflicher Qualifikation 
der Haupteinkommensbeziehenden, wobei die Quote 
bei (Fach-)Hochschulabsolventinnen und -absolventen 
allerdings geringfügig niedriger liegt als bei Absolven-
tinnen und Absolventen mit Meister- oder Fachschul-
abschluss. 

Haushalte mit arbeitslosen oder sonstigen nichter-
werbstätigen Haupteinkommensbeziehenden verfügen 
mit 28,6 bzw. 21,6 Prozent am seltensten über Immobili-
en. An der Spitze des Immobilienbesitzes liegen mit 96,5 
Prozent Haushalte, deren Haupteinkommensbeziehende 
Landwirtinnen bzw. Landwirte sind, gefolgt von 
Pensionärinnen bzw. Pensionären, Beamtinnen bzw. 
Beamten und Selbstständigen mit jeweils über 70 
Prozent. Haushalte, in denen Rentnerinnen bzw. Rentner, 
Angestellte oder Arbeiterinnen bzw. Arbeiter den 
größten Teil zum Haushaltseinkommen beitragen, liegen 
mit 52,1 sowie 58,3 und 64,4 Prozent im Mittelfeld.

Einkommensschwächere Haushaltsgruppen verfügen 
sehr viel seltener über Immobilien als Gruppen mit 
einem relativ hohen Einkommen. Ebenso besteht ein 
Zusammenhang zwischen dem Einkommen und dem 
Vorhandensein eines positiven Nettovermögens. Wäh-
rend im unteren Einkommensdezil nur 77,4 Prozent der 
Haushalte ein positives Nettogeldvermögen besitzen, 
sind es im obersten Dezil 97,6 Prozent. 

Die Höhe des durchschnittlichen Vermögens über alle 
Haushalte unterscheidet sich beim Geld- und beim 
Gesamtvermögen nicht allzu sehr von dem Durchschnitt 
über die Haushalte mit Besitz der jeweiligen Vermö-
gensart (vgl. Darstellung 1.47 im Anhang). Dies hängt 
damit zusammen, dass die meisten Haushalte – und 

sei es auch nur in sehr geringem Umfang – über 
Geldvermögen verfügen. Anders sieht dies beim 
Immobilienvermögen aus. Je nach Anteil des Immobili-
enbesitzes in den einzelnen soziodemografischen 
Gruppen ist der Durchschnitt über die Haushalte, die 
über Immobilienbesitz verfügen, z. T. erheblich höher 
als der Durchschnitt über alle Haushalte.

Betrachtet man in allen soziodemografischen Gruppen 
nur diejenigen, die über das jeweilige Vermögen    ver - 
fügen, so zeigt sich, dass Gruppen, die seltener über 
Vermögen, insbesondere Immobilienvermögen, ver-
fügen, auch geringere Durchschnittsvermögen auf-
weisen. Dabei ist das Nettoimmobilienvermögen 
generell höher als das Nettogeldvermögen, in Bayern 
im Durchschnitt um den Faktor 4. 

Das Nettovermögen von Paarhaushalten mit Kindern ist 
2,7mal so hoch wie das von Alleinerziehenden-Haushal-
ten. Haushalte, deren Haupteinkommensbeziehende 
Landwirtin bzw. Landwirt sind, besitzen mit über 
427.000 Euro das höchste Durchschnittsvermögen. Bei 
arbeitslosen und sonstigen nichterwerbstätigen 
Haupteinkommensbeziehenden ist das Durchschnitts-
vermögen mit knapp 100.000 Euro am niedrigsten und 
liegt weit unter dem Durchschnitt aller bayerischen 
Haushalte mit Vermögen (rund 200.000 €).

Ein Befund fällt besonders aus dem Rahmen. Haushalte 
im untersten Einkommensdezil mit Immobilienvermö-
gen haben ein durchschnittliches Nettoimmobilienver-
mögen, das etwa dem des 8. Einkommensdezils ent-
spricht. Grund hierfür könnte eine kleine Gruppe von 
Haushalten mit niedrigem Einkommen, aber hohen 
Nettovermögen sein. So gehören 14,5 Prozent der 
Haushalte aus dem untersten Einkommensdezil zu 
einem der drei oberen Vermögensdezile und verfügen 
damit über ein Nettovermögen von mindestens 239.500 
Euro. 5,5 Prozent der Haushalte im ersten Einkommens-
dezil besitzen sogar ein Nettovermögen von mehr als 
468.400 Euro (vgl. Darstellung 1.48 im Anhang). Hierbei 
könnte es sich u. a. um Haushalte handeln, die ihr 
Vermögen zunächst bis auf den Freibetrag abschmelzen 
müssen, bevor sie Leistungen der Grundsicherung gem. 
SGB II oder SGB XII erhalten.

1.4.3 VERMöGENSVERTEILUNG

Der folgende Abschnitt beschreibt die Verteilung der 
Nettovermögenssumme auf die Haushalte in Bayern. 
Haushalte mit fehlenden Angaben zur Höhe von Ver- 
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mögen oder Verbindlichkeiten wurden aus den Analy-
sen ausgeschlossen. 

Innerhalb der Einkommensdezile entspricht die Vertei-
lung des Nettogesamtvermögens – mit nur kleinen 
Abweichungen – der Verteilung des Gesamteinkom-

mens. Auch hier fällt auf, dass auf das erste Einkom-
mensdezil 4,8 Prozent des gesamten Nettovermögens, 
aber nur 3,7 Prozent der Einkommenssumme entfallen. 
Das Durchschnittsvermögen steigt mit zunehmendem 
Einkommen deutlich an (vgl. Darstellung 1.20).

Die Verteilung des Nettogesamtvermögens auf die 
einzelnen Vermögensdezile ist sehr viel ungleicher als 
die Verteilung auf die Einkommensdezile. Sowohl das 
oberste Vermögensdezil als auch die ersten acht 
Vermögensdezile zusammen verfügen jeweils über ca. 
40 Prozent des Gesamtvermögens. Das durchschnitt-
liche Vermögen der ersten zwei Vermögensdezile 
zusammen ist negativ, während das oberste Vermö-
gensdezil über ein Durchschnittsvermögen von knapp 

790.000 Euro verfügt (vgl. Darstellung 1.20). Würde 
man die Betriebsvermögen einbeziehen, so wäre das 
Durchschnittsvermögen im obersten Vermögensdezil 
erheblich höher. Ammermüller u. a. (2005: 95) kom-
men auf der Basis des SOEP 2002 zu dem Ergebnis, 
dass der Anteil des Betriebsvermögens am Nettover-
mögen in den alten Bundesländern im obersten 
Vermögensdezil 17,4 Prozent beträgt.

Anteil am  
nettogesamtvermögen*

kumulierter Anteil am  
nettogesamtvermögen*

durchschnittl.  
nettogesamtvermögen*

nachrichtlich: Anteil am  
nettoäquivalenzeinkommen*

Einkommensdezile (nettoäquivalenzeink.**)

1. Dezil 4,8 4,8 93.346 3,7

2. Dezil 5,6 10,4 107.555 5,6

3. Dezil 6,4 16,8 122.596 6,6

4. Dezil 7,8 24,6 150.875 7,5

5. Dezil 8,6 33,2 164.878 8,3

6. Dezil 8,5 41,7 163.836 9,3

7. Dezil 10,0 51,8 193.281 10,4

8. Dezil 11,8 63,6 227.410 11,9

9. Dezil 13,6 77,2 262.355 14,3

10. Dezil 22,8 100,0 438.817 22,3

Vermögensdezile (nettogesamtvermögen)

1. Dezil -0,3 -0,3 -4.942 7,0

2. Dezil 0,2 -0,1 3.898 7,6

3. Dezil 0,8 0,7 14.495 8,6

4. Dezil 1,8 2,5 35.123 9,5

5. Dezil 3,9 6,4 75.523 10,3

6. Dezil 7,2 13,6 137.653 10,3

7. Dezil 10,7 24,3 206.327 10,2

8. Dezil 14,6 38,9 280.257 10,3

9. Dezil 20,1 59,0 386.861 11,7

10. Dezil 41,0 100,0 789.944 14,6

*  Haushalte mit fehlenden Angaben zur Höhe von Vermögen oder Verbindlichkeiten wurden bei der Berechnung ausgeschlossen. 
 Der kumulierte Anteil am Nettogesamtvermögen fasst die Anteile in den einzelnen Dezilen zusammen. Interpretationsbeispiel: 
 Die unteren fünf Einkommensdezile verfügen zusammen über 33,2 Prozent des Nettogesamtvermögens.
**  Ohne kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7); gewichtet nach neuer OECD-Skala (Gew.-Faktoren: HHV: 1; ab 15 J.: 0,5; 
  unter 15 J.: 0,3).

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003

Darstellung 1.20: Verteilung des Nettogesamtvermögens auf der Haushaltsebene in BY 2003 (Prozent und Euro)
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Die sehr ungleiche Vermögensverteilung spiegelt sich 
auch im Gini-Koeffizienten wider. Da das Berechnungs-
procedere für den Gini-Koeffizienten Werte kleiner oder 
gleich 0 ausschließt, wurden diese Vermögenswerte 
zunächst auf 1 gesetzt. Berechnet man unter Aus-
schluss der Haushalte mit fehlenden Angaben zur Höhe 
von Vermögen oder Verbindlichkeiten den Gini-Koeffizi-
enten, so ergeben sich Werte von 0,620 für Bayern und 
0,664 für Westdeutschland.22

Die Einbeziehung des Betriebsvermögens wirkt sich 
nach Berechnungen von Ammermüller u. a. (2005: 92, 
91) auf der Basis des SOEP 2002 nur geringfügig auf 
den Gini-Koeffizienten für das Nettogesamtvermögen 
aus.23 Betrachtet man jedoch nur das Betriebsvermögen, 
so liegt der Gini-Koeffizient mit 0,99 für die alten Bundes-
länder sehr nahe an 1 und zeigt, dass das Betriebsver-
mögen extrem ungleich verteilt ist. So verfügen z. B. 
lediglich 3,7 Prozent der Haushalte in den alten Bundes-
ländern über Betriebsvermögen (Ammermüller u. a. 
2005: 87).

Die Quintil-Ratio, also das Verhältnis der Vermögens-
summe im obersten Vermögensquintil zur Vermögens-
summe im untersten Vermögensquintil, lässt sich mit 
den tatsächlichen Werten nicht berechnen, da die 
Vermögenssumme im unteren Quintil negativ ist.24 

Würde man die negativen Vermögen auf Null setzen 
und unter Ausschluss der Haushalte mit fehlenden 
Angaben zur Höhe von Vermögen oder Verbindlich-
keiten die Quintil-Ratio berechnen, so würde sich ein 
unrealistischer, zu niedriger Wert ergeben, der die 
Ungleichheit der Vermögensverteilung nicht angemes-
sen abbilden würde. Zusätzlich ist die Quintil-Ratio 
durch die Stichprobenziehung und Maßnahmen zur 
Anonymisierung der Daten im oberen Vermögensbe-
reich verzerrt. Aus diesen Gründen wird auf eine Aus-
weisung der Quintil-Ratio für Vermögen verzichtet. 
Darstellung 1.48 im Anhang zeigt, wie sich die Haus-
halte in den einzelnen Einkommensdezilen auf die 
Vermögensdezile verteilen. Je höher das Einkommen 
ist, desto höher ist tendenziell auch das Vermögen. So 
liegt etwas mehr als die Hälfte der Haushalte im unteren 

Einkommensdezil in den unteren zwei Vermögensdezi-
len, und knapp 50 Prozent der Haushalte im obersten 
Einkommensdezil gehören zu den oberen zwei Vermö-
gensdezilen. Allerdings zählen auch 9,9 Prozent des 
untersten Einkommensdezils zu den oberen zwei Ver- 
mögensdezilen. Dies entspricht knapp einem Prozent 
aller Haushalte. 

Erbschaften und Vermögensverteilung

Ein Teil der Vermögensbildung erfolgt durch private 
Vermögenstransfers in Form von Erbschaften und 
Schenkungen. So werden in Deutschland durchschnitt-
lich 36 Mrd. Euro jährlich vererbt und weitere 14 Mrd. 
Euro im Wege von Schenkungen übertragen (vgl. Kohli 
u.a. 2005: 129-130). Dabei erben Personen und 
Haushalte mit einem höheren Einkommen und Vermö-
gen sowie höherer Bildung sowohl häufiger als auch 
höhere Beträge. Absolut gesehen tragen Erbschaften 
damit zu einer zusätzlichen Vergrößerung der Ungleich-
heit der Vermögensverteilung bei. Bezogen auf die 
relative Vermögensverteilung gilt dies jedoch nicht – die-
se nimmt durch die Erbschaften sogar etwas ab. Kohli 
u.a. (2005: 131) erklären dies damit, dass Erbschaften für 
Personen am unteren Ende der Vermögenshierarchie 
bedeutsamer sind und oft erst einen Vermögensaufbau 
ermöglichen, während Erbschaften für Erben, die 
bereits ein hohes Vermögen besitzen, weniger be-
deutsam sind.25

1.4.4 EINNAHMEN AUS VERMöGEN

Je höher das Haushaltseinkommen ist, desto eher steht 
Geld für die Vermögensbildung zur Verfügung. Das 
vorhandene Vermögen trägt wiederum durch Einnah-
men aus Vermögen zur Höhe des Haushaltseinkom-
mens und damit zum materiellen Wohlstand des 
Haushalts bei. 

Darstellung 1.21 und die ergänzende Darstellung 1.49 
im Anhang geben einen Überblick über die monatlichen 

22   Ammermüller u. a. (2005: 92) kommen auf der Basis des SOEP 2002 zu höheren Werten für den Gini-Koeffizienten (Nettovermögen ohne Betriebsvermögen: 0,78 
für die alten Bundesländer). Ein wesentlicher Grund hierfür dürfte der Ausschluss der Haushalte mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen über 18.000 
Euro aus der EVS sein, der zu einer Unterschätzung der Ungleichverteilung der Vermögen führt.

23   Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass das Betriebsvermögen nur am oberen Vermögensrand einen größeren Anteil am Gesamtvermögen ausmacht, 
während das Betriebsvermögen bezogen auf alle Haushalte einen eher geringen Teil zum Gesamtvermögen beiträgt.

   
24  Insgesamt haben 3,7 Prozent der Haushalte in Bayern ein negatives Nettovermögen (ausgeschlossen wurden diejenigen mit fehlenden Angaben zur Höhe von 

Vermögen bzw. Verbindlichkeiten). Zum Vergleich: Lediglich 0,2 Prozent der Haushalte in Bayern haben ein negatives Haushaltsnettoeinkommen (bei der in 
Darstellung 1.7 beschriebenen Einkommensdefinition).

 
25  Die Ergebnisse von Kohli u. a. (2005) beziehen sich auf Deutschland, doch ist davon auszugehen, dass sich die Tendenzen auf Bayern übertragen lassen. Die Daten 

basieren auf dem Sozio-ökonomischen Panel (SOEP) und dem Alters-Survey. Daneben wurde auch die Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik herangezogen.
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Einnahmen aus Vermögen. Unterschieden werden Ein-
nahmen aus Geldvermögen sowie aus Vermietung und 
Verpachtung. Die unterstellte Eigentümermiete ist ent-
sprechend der Einkommensdefinition im Abschnitt 
1.2.2 kein Bestandteil des Haushaltseinkommens und 
wird nur nachrichtlich ausgewiesen. Die Durchschnitts-
werte beziehen sich jeweils auf alle Haushalte der ein-
zelnen Gruppen. 

Generell entsprechen die Strukturen bei den Vermö-
genseinnahmen denen der Vermögensverteilung. 
Gruppen, die seltener über Vermögen verfügen und 
deren Durchschnittsvermögen niedriger sind, haben 
auch entsprechend geringere Einnahmen aus Vermö-
gen. Dies trifft insbesondere auf Alleinerziehenden-
Haushalte zu, deren monatliche Einnahmen aus Ver-
mögen mit 48 Euro knapp ein Drittel der Einnahmen 
von Paarhaushalten mit Kindern ausmachen. Ebenso 
niedrige Einnahmen aus Vermögen haben Haushalte, 
deren Haupteinkommensbeziehende arbeitslos sind. 
Selbstständigenhaushalte liegen mit Einnahmen von 
413 Euro an der Spitze, gefolgt von den Pensionä-
rinnen- bzw. Pensionärshaushalten mit 296 Euro. Die 

ungleiche Vermögensverteilung hat ein Pendant in den 
Vermögenseinnahmen nach Einkommensdezilen. 
Während die Einnahmen der ersten sechs Einkom-
mensdezile jeweils weniger als 100 Euro betragen, sind 
es im obersten Einkommensdezil im Durchschnitt 780 
Euro. Dabei resultiert der überwiegende Teil – nämlich 
544 Euro – aus Vermietung und Verpachtung. 

Die Vermögenseinnahmen steigen mit zunehmender 
beruflicher Qualifikation der Haupteinkommensbezie-
henden. Ebenso ist mit zunehmendem Alter der Haupt- 
einkommensbeziehenden zunächst ein Anstieg zu 
verzeichnen. Erst ab 70 Jahren liegen die Vermögensein-
kommen deutlich unter den Einnahmen der mittleren 
Altersgruppen (vgl. Darstellung 1.49 im Anhang).

Bundesweit werden Vermögenseinnahmen von durch-
schnittlich 123 Euro im Monat erzielt, in Westdeutsch-
land sind es 138 Euro. Bayern und Baden-Württemberg 
liegen mit 171 und 173 Euro weit darüber. Diese 
Durchschnittswerte haben allerdings angesichts der 
Ungleichverteilung der Vermögen – auch innerhalb 
soziodemografischer Gruppen – wenig Aussagekraft.

Darstellung 1.21: Durchschnittliche Haushaltseinkommen aus Vermögen nach Haushaltsmerkmalen in BY 2003 (Euro/Monat; Basis: alle 
Haushalte)

gesamteinnahmen 
aus Vermögen*

nachrichtl.: kalkulatorische 
Eigentümermiete

davon:
Einnahmen aus 
geldvermögen

Einnahmen aus Vermie-
tung und Verpachtung

gebiet

BY 171 61 111 329

WD 138 52 86 293

D 123 47 76 274

BW 173 59 114 340

NW 114 40 73 273

haushaltstyp

Alleinlebende Frauen 88 32 56 131

Alleinlebende Männer 109 49 60 141

Alleinerziehende** 48 12 36 170

Alleinerziehende mit 1 Kind*** 50 12 38 138

Alleinerziehende mit 2+ Kindern*** (45) (14) (31) (238)

Paare mit Kind(ern)** 158 44 114 522

Paare mit 1 Kind*** 140 45 95 441

Paare mit 2 Kindern*** 171 46 125 543

Paare mit 3+ Kindern*** 158 40 119 623

Paare ohne Kinder 243 97 146 350

Sonstige Haushaltstypen 285 82 203 561
 

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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1.5 rEichtum

1.5.1 VORBEMERKUNG

Ähnlich wie bei der Armut gibt es auch für Reichtum 
keine einheitliche Begriffsdefinition, und so basieren 
Reichtumsanalysen auf einer Vielzahl unterschiedlicher 
Reichtumsbegriffe und -abgrenzungen. Für die Reich-
tumsanalysen in diesem Abschnitt werden insgesamt 
vier unterschiedliche Reichtumsschwellen verwendet. 

Nach der ersten Abgrenzung gelten diejenigen als reich, 
deren Einkommen 200 und mehr Prozent des Durch-
schnittseinkommens beträgt. Diese Definition wird in 
der Reichtumsforschung zwar häufig verwendet, doch 
ist sie nicht unumstritten. Verwendet man diese sehr 

weit gefasste Abgrenzung, so gilt ein relativ großer Teil 
der Bevölkerung als reich und die starke Ungleichheit 
der Einkommen wird nicht angemessen abgebildet.

Die drei weiteren Abgrenzungen von Reichtum fassen 
die Grenzen deshalb enger. Reichtumsschwellen sind 
hier die Zugehörigkeit zum obersten 1 Prozent der Ein  - 
kommensbeziehenden, ein Einkommen von mindestens 
1 Mio. Euro sowie die Zugehörigkeit zu den obersten 
1.000 Einkommensbeziehenden.

Da im Rahmen der EVS nur Haushalte mit einem maxi - 
malen Haushaltsnettoeinkommen von 18.000 Euro im 
Monat befragt werden und die Erhebung deshalb nicht 
für Reichtumsanalysen geeignet ist, erfolgen die Ana- 
lysen mit der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 

(  )  Berechnung auf der Basis von Fallzahlen zwischen 25 und 100.
*  Ohne Mietwert von Eigentümerwohnungen, -häusern etc.
**  Alleinerziehende und Paare mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.
***  Zahl der Kinder unter 18 Jahren.
****  Ohne kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7); gewichtet nach neuer OECD-Skala (Gew.-Faktoren: HHV: 1; ab 15 J.: 0,5;  
  unter 15 J.: 0,3).

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003

gesamteinnahmen 
aus Vermögen*

nachrichtl.: kalkulatorische 
Eigentümermiete

davon:
Einnahmen aus 
geldvermögen

Einnahmen aus Vermie-
tung und Verpachtung

soziale stellung der hEB

Selbstständige (ohne Landwirte/innen) 413 110 303 466

Selbstständige Landwirte/innen 205 62 143 755

Beamte/innen 176 68 108 440

Angestellte 168 48 120 329

Arbeiter/innen 84 29 55 397

Arbeitslose 48 28 20 147

Rentner/innen 191 83 107 253

Pensionäre/innen 296 133 163 423

Sonstige Nichterwerbstätige 73 28 45 96

Einkommensposition des hh (nettoäquivalenzeinkommen)****

 1. Dezil 36 13 23 171

 2. Dezil 29 12 17 224

 3. Dezil 42 23 19 247

 4. Dezil 66 25 41 313

 5. Dezil 58 25 33 319

 6. Dezil 90 35 55 345

 7. Dezil 135 52 83 351

 8. Dezil 201 82 118 400

 9. Dezil 275 101 174 427

10. Dezil 780 236 544 491
 

Fortsetzung Darstellung 1.21: Durchschnittliche Haushaltseinkommen aus Vermögen nach Haushaltsmerkmalen in BY 2003 (Euro/Monat; 
Basis: alle Haushalte)
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2001.26  In dieser Statistik sind allerdings niedrige Ein- 
kommen unterrepräsentiert, so dass hier die relative 
Reichtumsschwelle von 200 Prozent des Durch-
schnittseinkommens zu hoch angesetzt wird. Könnte 
man die Einkommen der gesamten Bevölkerung in 
Bayern berücksichtigen, läge die relative Reichtums-
schwelle niedriger. 

Angaben über die jeweilige Haushaltsstruktur und das 
Einkommen weiterer Haushaltsmitglieder sind in der 
Lohn- und Einkommensteuerstatistik nur unzureichend 
bzw. gar nicht vorhanden. Aus diesem Grund ist eine 
Berechnung von Äquivalenzeinkommen, wie sie mit 
der EVS erfolgt ist, an dieser Stelle nicht möglich. Ein- 
kommen werden jeweils auf der Basis von Steuer -
fällen ausgewiesen. 

Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf den   Ein-
kommensreichtum – das vorhandene Vermögen wird 
lediglich indirekt über die Einnahmen aus Kapitalvermö-
gen sowie Vermietung und Verpachtung berücksichtigt. 

Im Einzelnen geht der folgende Teil des Kapitels der 
Frage nach, aus welchen Einnahmequellen Einkom-
mensreichtum entsteht und welche soziodemogra-
fischen Gruppen besonders häufig reich im Sinne der 
oben genannten Abgrenzungen sind. 

1.5.2 ENTSTEHUNG VON REICHTUM

Eine wesentliche Grundlage für Einkommensreichtum 
sind die am Markt erzielten Einnahmen. Diese Marktein-
nahmen umfassen im Einzelnen Einnahmen aus
•		Land-	und	Forstwirtschaft
•		Gewerbebetrieb
•	Selbstständiger	Arbeit
•	Nichtselbstständiger	Arbeit
•	Kapitalvermögen
•	Vermietung	und	Verpachtung
•		Sonstigen	Einnahmen	(z.	B.	Renten	und	Spekulations-

gewinne)
•	Einkommens-	und	Lohnersatzleistungen.
Zieht man von den Markteinnahmen Werbungskosten 
und Betriebsausgaben ab und addiert die Steuervergün-
stigungen für Unternehmen und für Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung laut Anlage ST, so gelangt 

man zum Bruttomarkteinkommen. Das Nettomarktein-
kommen erhält man, indem man das Kindergeld hin - 
zurechnet und die folgenden Positionen27 abzieht:
•	Sonderausgaben
•	Außergewöhnliche	Belastungen
•		Zinsen	und	Tilgung	für	Wohneigentum	in	Höhe	der	

Steuerbegünstigung für Wohnzwecke
•	Einkommensteuer
•	Solidaritätszuschlag
•	Sozialversicherungsbeiträge.28

Die Reichtumsschwellen wurden jeweils auf der Basis 
des Bruttomarkteinkommens festgelegt. Danach er-
zielten in Bayern 373.249 Steuerfälle ein Einkommen 
von 200 und mehr Prozent des Durchschnittseinkom-
mens, d. h. sie hatten 2001 ein Bruttomarkteinkommen 
von mindestens 79.951 Euro (vgl. Darstellung 1.22). 
Dies entspricht einem Anteil von 7,7 Prozent aller 
Steuerfälle. Das Markteinkommen in dieser Gruppe 
wird überwiegend – zu 56,6 Prozent – durch nicht-
selbstständige Arbeit erzielt. Einnahmen aus Gewerbe-
betrieb und selbstständiger Arbeit tragen mit 16,7 bzw. 
13,3 Prozent zu den Gesamteinnahmen bei, Kapitalver-
mögen mit 9,5 Prozent. 

Bereits bei den obersten 1 Prozent der Steuerfälle 
nimmt die Bedeutung der Einnahmen aus nichtselbst-
ständiger Tätigkeit ab und die der Einnahmen aus Ge -
werbebetrieb zu. Beide Einnahmearten tragen jeweils 
knapp ein Drittel (30,6 bzw. 30,5 %) zu den Gesamtein-
nahmen bei, Kapitalvermögen etwas weniger als ein 
Fünftel (17,1 %). Zu den obersten 1 Prozent der Steuer-
fälle zählen alle Steuerfälle mit einem Bruttomarktein-
kommen von mindestens 191.769 Euro.

Bei den Einkommensmillionärinnen und -millionären 
und den obersten 1.000 Steuerfällen werden mehr als 
die Hälfte der Einnahmen aus Gewerbebetrieb erzielt 
(52,2 bzw. 59,2 %). Einnahmen aus Kapitalvermögen 
stehen mit 24,8 bzw. 25,1 Prozent an zweiter Stelle. 
Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit folgen an 
dritter Stelle, tragen jedoch mit 15,2 bzw. 11,0 Prozent 
nur noch einen relativ geringen Teil zum Gesamtein-
kommen bei.

Einkommensmillionärinnen und -millionäre – hierzu 
zählen 2.884 Steuerfälle – haben im Durchschnitt   Brutto - 

26    Aktuellere Daten sind derzeit leider nicht verfügbar.

27    Neben den direkten Transfers an den Staat und die Sozialversicherung werden hier auch Ausgaben berücksichtigt, die Veranlagte mit höheren Einkommen bzw. 
bestimmten Einnahmearten steuemindernd geltend machen können.

28    Die Abgrenzung der Einkommen und der verschiedenen Einkommensbegriffe erfolgt analog zum Sozialbericht Nordrhein-Westfalen 2007 (vgl. Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 2007: 155ff.).
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markteinnahmen von 2,6 Mio. Euro, die obersten 
1.000 Steuerfälle von 5,0 Mio. Euro. Der Anteil der 
Nettomarkteinkommen – bezogen auf die Bruttomark-
teinkommen – beträgt in diesen Gruppen 58,5 bzw. 
58,2 Prozent. Zu den obersten 1.000 Steuerfällen zäh len 
diejenigen mit einem Bruttomarkteinkommen von min - 
destens 2.187.672 Euro.

Diejenigen, die 200 Prozent und mehr des durchschnitt-
lichen Einkommens erzielen, haben im Durchschnitt 
Bruttomarkteinnahmen in Höhe von rund 153.000 Euro, 
das oberste 1 Prozent der Steuerfälle von 452.000 Euro. 
Der Anteil der Nettomarkteinkommen an den Brutto-
markteinkommen ist in diesen zwei Gruppen mit 65,3 
bzw. 60,3 Prozent nur etwas höher als die entspre-
chenden Anteile in den zwei obersten Reichtumsgrup-
pen (vgl. Darstellung 1.22). 

reichtumsschwellen

200 % und mehr des 
durchschnitts-
einkommens*

oberste 1 % der
steuerfälle

1 mio. und mehr 
Euro*

oberste 1.000 der 
steuerfälle

Euro je steuerfall

Einnahmen aus

Land- und Forstwirtschaft 920 2.338 9.300 12.118

Gewerbebetrieb 25.668 137.664 1.367.894 2.959.726

Selbstständiger Arbeit 20.420 84.111 152.221 166.261

Nichtselbstständiger Arbeit 86.769 138.041 397.653 548.539

Kapitalvermögen 14.525 77.397 650.463 1.255.094

Vermietung und Verpachtung 39 4.324 13.756 13.527

Sonstige Einnahmen 4.470 7.480 26.920 44.312

Einkommens- und Lohnersatzleistungen 480 340 124 110

Markteinnahmen insgesamt 153.292 451.696 2.618.331 4.999.687

% von markteinnahmen

Einnahmen aus

Land- und Forstwirtschaft 0,6 0,5 0,4 0,2

Gewerbebetrieb 16,7 30,5 52,2 59,2

Selbstständiger Arbeit 13,3 18,6 5,8 3,3

Nichtselbstständiger Arbeit 56,6 30,6 15,2 11,0

Kapitalvermögen 9,5 17,1 24,8 25,1

Vermietung und Verpachtung 0,0 1,0 0,5 0,3

Sonstige Einnahmen 2,9 1,7 1,0 0,9

Einkommens- und Lohnersatzleistungen 0,3 0,1 0,0 0,0

Markteinnahmen insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0

zahl der steuerfälle 373.249 48.183 2.884 1.000

reichtumsschwelle (Euro) 79.591 191.769 1.000.000 2.187.672

nachrichtlich:

Bruttomarkteinkommen (Euro) 154.685 469.513 2.705.149 5.177.659

Nettomarkteinkommen (Euro) 100.942 284.806 1.583.495 3.013.364

Anteil Netto- an Bruttomarkteinkommen (%) 65,3 60,7 58,5 58,2

* Bezogen auf das Bruttomarkteinkommen.

Quelle: Berechnung des Forschungsdatenzentrums auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2001; eigene Berechnungen 

Wir danken dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen für die Zur-Verfügung-Stellung der Programmierung für den 
Sozialbericht NRW 2007 und dem Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für die Anpassung der Programmierung für Bayern.

Darstellung 1.22: Markteinnahmen je Steuerfall nach Einnahmequelle und Reichtumsschwelle in BY 2001
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1.5.3  REICHTUM NACH SOZIODEMOGRA-
FISCHEN MERKMALEN

Der folgende Abschnitt geht der Frage nach, inwieweit 
sich die Einkommensreichen in ihren soziodemogra-
fischen Merkmalen von der Grundgesamtheit aller Ver - 
anlagten unterscheiden. Hierfür stehen in der Lohn- und 
Einkommensteuerstatistik leider nur vier Merkmale zur 
Verfügung: das Geschlecht, das Alter, die Zahl der   Kin - 
der und die wichtigste Einnahmequelle. 

Die Auswertungen für das Geschlecht beziehen sich 
nur auf die Steuerfälle, in denen eine Einzel- bzw. 
getrennte Veranlagung erfolgt ist. 

Männer verfügen überdurchschnittlich häufig über Ein - 
kommensreichtum. Während 53,4 Prozent aller ein zeln 
bzw. getrennt Veranlagten männlich sind, be trägt ihr An-
teil an den Einkommensreichen rund zwei Drittel. Le - 
diglich 30 Prozent der einzeln bzw. getrennt Veranlagten 
mit einem Bruttomarkteinkommen von 1 Mio. Euro und 
mehr sind weiblich (vgl. Darstellung 1.23).

Einkommensreichtum wird vorrangig von den oberen 
Altersgruppen erzielt. In den unteren Altersgruppen sind 
Einkommensreiche hingegen deutlich unterrepräsentiert. 
Dies ändert sich für alle Reichtumsschwellen erst in der 
Gruppe der 40- bis unter 50-Jährigen. Mit stei gendem 
Alter zunehmende Erbschaften von Pro duktions- und   Ka-  
pitalvermögen könnten u. a. zu diesem Effekt beitragen.

Einkommensreiche haben häufiger zwei bzw. drei und 
mehr Kinder29 als alle Veranlagten. Während 66,1 
Prozent aller Veranlagten ohne Berücksichtigung von 
Kindern ver anlagt wurden, trifft dies nur auf 46,7 
Prozent des obersten 1 Prozents der Steuerfälle und auf 
58,3 Pro zent der obersten 1.000 Steuerfälle zu.

Die meisten Veranlagten (insgesamt 82,5 %) beziehen 
den größten Teil ihrer Einnahmen aus nichtselbststän-
diger Tätigkeit. Bei lediglich 6,1 bzw. 2,0 Prozent   über- 
wiegen die Einnahmen aus Gewerbebetrieb und Ka - 
pitalvermögen. Ganz anders sieht dies in der Gruppe 
der Einkommensreichen aus. Je höher die Reichtums-
schwelle, desto höher ist der Anteil derjenigen, die 
ihre überwiegenden Einnahmen aus Gewerbebetrieb 
und Kapitalvermögen beziehen. 61,1 Prozent der   ober - 
sten 1.000 Steuerfälle und 50,3 Prozent der Einkom-
mensmillionärinnen und -millionäre beziehen ihre 
Einnahmen überwiegend aus Gewerbebetrieb, für 
22,7 bzw. 22,2 Pro zent von ihnen sind Einnahmen aus 
Kapitalvermögen die Haupteinnahmequelle. Von den - 
jenigen, deren Einkommen 200 und mehr Prozent des 
Durchschnittseinkommens beträgt, beziehen zwar 
noch 69,6 Prozent ihre überwiegenden Einnahmen 
aus nichtselbstständiger Tätigkeit, doch liegt auch in 
dieser Gruppe der Anteil derjenigen mit überwie-
genden Einnahmen aus Gewerbebetrieb und Kapital-
vermögen mit 12,1 bzw. 2,9 Prozent über dem Durch-
schnitt aller Veranlagten (vgl. Darstellung 1.23).

29    Kinder in Ausbildung bis 27 Jahre.

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

Darstellung 1.23: Steuerfälle nach soziodemografischen Merkmalen und Reichtumsschwellen in BY 2001 (Prozent)

Reichtumsschwellen

200 % und mehr 
des Durchschnitts-

einkommens*
oberste 1 % der 

Steuerfälle
1 Mio. und mehr 

Euro* insgesamt

Einzel- und getrennt Veranlagte

Frauen 33,8 32,2 30,0 46,6

Männer 66,2 67,8 70,0 53,4

Alter der Veranlagten

Unter 20 Jahre 0,1 0,2 0,1 3,5

20 bis unter 30 Jahre 1,0 0,9 1,9 16,9

30 bis unter 40 Jahre 18,5 13,8 10,1 24,1

40 bis unter 50 Jahre 28,5 27,6 21,6 20,5

50 bis unter 60 Jahre 25,9 29,7 28,4 15,7

60 bis unter 65 Jahre 9,8 12,8 17,8 7,3

65 Jahre und älter 16,2 14,9 20,1

oberste 1.000 der
Steuerfälle

33,8

66,2

0,0

2,7

8,2

21,3

26,5

18,8

22,5 12,2
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1.6 ÜBErschuldung

1.6.1 EINLEITUNG

Das krisenhafte Umschlagen von dem sozial und ju ri- 
stisch geregelten, akzeptierten Vorgang der Verschul-
dung eines Haushaltes hin zu einer Lebenssituation, in 
der Verpflichtungen und Forderungen finanziell nicht 
mehr beglichen und psychisch nicht mehr bewältigt 
werden können, charakterisiert das Eintreten der Über- 
schuldung eines Haushaltes. Der Weg in die  Überschul-
dung ist ein Prozess. Dieser Prozess hat sozialisations-
spezifische wie strukturelle Ursachen, weist einen engen 
Zusammenhang mit niedrigen Bildungs- und Berufsqua-
lifikationen auf und resultiert häufig aus dem Eintreten 
kritischer Lebensereignisse (Arbeitslosigkeit, Trennung/
Scheidung, gescheiterte Selbstständigkeit; vorrangig 
betroffen: Einkommensschwache, Alleinlebende, Fami-
lien und Alleinerziehende). Oft ist bei Haushalten eine 
Kumulation unterschiedlicher Problemlagen anzutref-
fen. Überschuldung kann ein vorübergehendes 
Lebensereignis sein, sie kann sich als länger andau-
ernde Lebenslage manifestieren und sie kann zur 
Ausgrenzung der überschuldeten Personen und 
Haushalte führen. 

In dem ersten deutschen Überschuldungsgutachten, 
1990 für das Gebiet der alten Bundesländer erstellt, 
wurde daher Überschuldung definiert als „die Nichter-
füllung von Zahlungsverpflichtungen, die zu einer öko - 
nomischen und psychosozialen Destabilisierung von 
Schuldnern führt.“ (Korczak/Pfefferkorn 1992: XXI;7). 

Zur Abgrenzung des Eintretens von subjektiver, relativer 
und absoluter Überschuldung hat Korczak (2003: 24) im 
Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend folgende Definitionen vorgelegt:

„Subjektive Überschuldung ist dann gegeben, wenn 
sich eine Person psychisch und finanziell überfordert 
fühlt, Schulden zurückzuzahlen.“

„Relative Überschuldung ist dann gegeben, wenn trotz 
Reduzierung des Lebensstils der Einkommensrest nach 
Abzug der Lebenshaltungskosten (Miete, Energie, Ver- 
sicherung, Grundnahrungsmittel, öPNV, Telefon, Klei- 
dung etc.) nicht zur fristgerechten Schuldentilgung 
ausreicht.“

„Absolute Überschuldung (Insolvenz) liegt vor, wenn 
das Einkommen und Vermögen des Schuldners die 
bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr decken.“ 
Bayerische Daten zur Überschuldungssituation sind nur 

* Bezogen auf das Bruttomarkteinkommen.

Quelle: Berechnung des Forschungsdatenzentrums auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2001; eigene Berechnungen 

Wir danken dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen für die Zur-Verfügung-Stellung der Programmierung für den 
Sozialbericht NRW 2007 und dem Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für die Anpassung der Programmierung für Bayern.

Fortsetzung Darstellung 1.23: Steuerfälle nach soziodemografischen Merkmalen und Reichtumsschwellen in BY 2001

Reichtumsschwellen

200 % und mehr 
des Durchschnitts-

einkommens*
1 Mio. und mehr 

Euro*
oberste 1.000 der 

Steuerfälle insgesamt

Zahl der Kinder

Ohne Kind 50,6 55,7 58,3 66,1

1 Kind 18,4 14,9 14,2 14,9

2 Kinder 22,2 18,7 16,5 14,0

3 und mehr Kinder 8,8 10,6 11,0 5,0

Überwiegende Einnahmen aus

Land- und Forstwirtschaft 0,8 0,6 0,4 1,0

Gewerbebetrieb 12,1 50,3 61,1 6,1

Selbstständiger Arbeit 11,1 8,5 3,8 2,4

Nichtselbstständiger Arbeit 69,6 15,1 9,9 82,5

Kapitalvermögen 2,9 22,2 22,7 2,0

Vermietung und Verpachtung 2,7 2,6 1,5 1,7

Sonstige Einnahmen 0,8

oberste 1 % der 
Steuerfälle

46,7

17,3

24,0

12,0

0,7

23,5

25,2

36,9

8,5

4,6

0,6 0,8 0,6 4,4
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eingeschränkt vorhanden bzw. statistisch erfasst und 
ausgewertet. Zu Detailfragen wird deshalb auf bundes-
deutsche Daten Bezug genommen. 

1.6.2  URSACHEN UND AUSLöSER VON ÜBER-
SCHULDUNG

Individuelle Verschuldung und in noch stärkerem Maße 
Überschuldung sind in der Bevölkerung weitgehend 
Tabu-Themen. 95 Prozent der bundesdeutschen Be - 
völkerung ist es wichtig, keine finanziellen Sorgen zu 
haben, 82 Prozent ist es wichtig, keine Schulden zu 
haben (vgl. Zeitsensor 2/2007). Eine Ent-Stigmatisierung 
des Schuldenmachens innerhalb der Bevölkerung ist 
empirisch nicht zu beobachten.

Kurzfristige Überbrückungen von Liquiditätsengpässen 
durch die Inanspruchnahme eines eingeräumten Dis- 
positionskredites sind dagegen akzeptiert. 11 Prozent 
nutzen den eingeräumten Dispositionskreditrahmen 
jeden Monat vollständig aus (besonders häufig die 
35- bis 44-Jährigen). Weitere 6 Prozent überziehen ihr 
Konto sogar über den eingeräumten Kreditrahmen hi- 
naus (besonders häufig die 18- bis 24-Jährigen). Rund 
37 Prozent der Befragten haben im Zeitraum von 2004 
bis 2007 einen Raten- und/oder einen Immobilienkredit 
aufgenommen (vgl. Zeitsensor 4/2007). 

Neben finanziellen Verpflichtungen gegenüber Geldin-
stituten durch die Aufnahme von Konsumenten- und 
Immobilienkrediten stellen Schulden bei Vermietern, 
Energieunternehmen, dem (Versand-)Handel, Versiche-
rungen, Kommunikationsunternehmen, öffentlichen 
Institutionen, Freien Berufen und Privatpersonen die 
häufigsten Überschuldungsquellen dar. 

Ursachen für Zahlungsstörungen bei diesen Verpflich-
tungen können durch verschiedene Auslöser bzw. 
langfristig wirkende Faktoren hervorgerufen werden, 
insbesondere durch (vgl. Darstellung 1.24):
•	Reduzierung	des	Einkommens	durch	Arbeitslosigkeit	
•		Reduzierung	des	Einkommens	durch	Krankheit,	Unfall	

oder Tod des Haupternährers
•			Erhöhte	finanzielle	Belastung	durch	Trennung	oder	

Scheidung
•		Einkommensschwäche	und/oder	zusätzliche	wirtschaft-

liche Belastungen durch Haushalts- und/oder Familien-
gründung

•	Erhöhte	finanzielle	Belastung	durch	Suchtverhalten
•		Erhöhte	finanzielle	Belastung	durch	ungeplante	

Instandhaltungs- oder Ersatzkosten
•		Risikoreiche	Kreditaufnahmen	und	Bürgschafts-

 übernahmen
•		Langfristig	unwirtschaftliche	Haushaltsführung	bei	

Einkommensschwäche
•		Nachträgliche	Forderungen	(z.	B.	Steuerschulden,	

Strafbefehle, Betriebskostennachzahlungen etc.). 

Beim Auftreten dieser Faktoren ist es den später über- 
schuldeten Personen und Haushalten nicht gelungen, 
die Differenz zwischen Einkommen und Belastung(en) 
durch eine entsprechende Reduzierung von Ausgaben 
oder durch eine entsprechende Einkommenssteigerung 
zu kompensieren.

Die der Darstellung 1.24 zugrunde liegende Erhebung 
des Statistischen Bundesamtes bei Schuldnerberatungs-
stellen fragt nach dem Hauptgrund der Überschuldung 
und reduziert durch diese Abfrage die Komplexität des 
Überschuldungsprozesses. Frühere Untersuchungen, 
bei denen Mehrfachnennungen zugelassen wurden, 
weisen Arbeitslosigkeit und Trennung/Scheidung sowie 
dauerhaftem Niedrigeinkommen („working poor“) ein 
größeres Gewicht zu (vgl. Korczak 2001: 136).

Besonderes Augenmerk sollte auch auf die Altersabhän-
gigkeit einzelner Überschuldungsursachen gelegt 
werden (vgl. Korczak 2006). Unwirtschaftliche Haus-
haltsführung ist eine Überschuldungsursache, die 
hauptsächlich bei jungen Altersgruppen auftritt. Das 
Gleiche gilt für den Fall, dass durch Haushaltsgründung 
oder die Geburt eines Kindes Haushalte von jungen 
Menschen finanziell überfordert werden. In der frühen 
Phase der Familienbildung zwischen 26 und 35 Jahren 
ist es vor allem das Eintreten von Arbeitslosigkeit, in der 
mittleren Familienphase Trennung/Scheidung, die zur 

ProzentÜberschuldungsgründe

Arbeitslosigkeit 29,6

Trennung, Scheidung 13,1

Gescheiterte Selbstständigkeit 10,3

Unwirtschaftliche Haushaltsführung 8,5

Erkrankung, Sucht, Unfall 8,6

Gescheiterte Immobilienfinanzierung 3,9

Unzureichende Kreditberatung 3,4

Zahlungsverpflichtung aus Bürgschaft 1,5

Haushaltsgründung/ Geburt eines Kindes 1,0

Sonstiges 21,0

n = 33.141

Quelle: Statistisches Bundesamt, Basisstatistik Destatis 2006

Darstellung 1.24:  Hauptgrund der Überschuldung in D (Prozent), 
Klientenstatistik 2006
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Überschuldung führen. Mit zunehmendem Alter wird 
Überschuldung multi-faktoriell, d. h. Arbeitslosigkeit, 
Trennungen/Scheidungen, Krankheit/Sucht oder ge- 
scheiterte Selbstständigkeiten können gleichermaßen 

der Auslöser für das Eintreten von Überschuldung sein 
(vgl. Darstellung 1.25).

Es konnte bislang empirisch nicht belegt werden, dass 
eine so genannte „Schuldenneigung“, die sich in   risiko- 
reichen Geldeinstellungen und Geldverwendungen 
äußern soll, zu einem signifikant höheren Überschul-
dungsrisiko führt.30

1.6.3    ANZAHL DER ÜBERSCHULDETEN  
HAUSHALTE

Zur Bestimmung der Anzahl überschuldeter Personen 
oder überschuldeter Haushalte sind in der Vergangen-
heit verschiedene Verfahren eingesetzt worden. Korczak 
hat im Auftrag des Bundesfamilienministeriums ein 
Indikatorenmodell verwendet, auf dem die offizielle 
Schätzung der Überschuldungszahlen in Deutschland 
im Zeitraum von 1990 bis 2003 basierte (vgl. Korczak/
Pfefferkorn 1992; Korczak 1997; Korczak 2001; Korczak 
2004). Als Indikatoren wurden abgegebene eidesstatt-
liche Versicherungen, Haftanordnungen, Miet- und 
Energieschulden, Lohn- und Gehaltspfändungen (auch 
bei Arbeitslosen), Kreditkündigungen und die Statistik 
der Klientendaten von Schuldnerberatungsstellen 
herangezogen. Die Schufa lässt für den Schulden-Kom-
pass seit 2004 Berechnungen aus dem SOEP (auf der 
Basis von Pfändungsfreigrenzen und bedarfsgewichte-
ter Sozialhilferichtsätze als quantitative Bestimmung der 
Überschuldung) durchführen (vgl. Zimmermann 2007). 

Die Creditreform zieht ebenfalls seit 2004 die Anzahl von 
eidesstattlichen Versicherungen und andere bei ihr   ge - 
speicherten Negativmerkmale als Datenbasis für die 
Bestimmung überschuldeter Personen und Haushalte 
im SchuldnerAtlas heran (vgl. Creditreform 2007). 
Weitere Primär-Quellen sind die Insolvenz- und Basis-
statistik des Statistischen Bundesamtes sowie die An - 
zahl der eidesstattlichen Versicherungen im Schulden-
Barometer (vgl. Darstellung 1.26).

30    Die Schufa, die den Begriff der „Schuldenneigung“ 2004 verwendet hat, hat 2007 die Aussagekraft des Konzepts „Schuldenneigung“ selbst in Frage gestellt.

ursachen* (klienten) 19-25 J. (66) 26-35 J. (214) 36-45 J. (298) 46-55 J. (178) 56+ J. (100)

Unwirtschaftl. Haushaltsführung 52 30 24 23 23

Arbeitslosigkeit 36 36 33 27 24

Haushaltsgründung/ Geburt eines Kindes 21 10 4 2 1

Trennung, Scheidung, Tod des Partners 11 28 39 28 24

Erkrankung (Sucht), Unfall 12 16 15 24 24

Gescheiterte Selbstständigkeit 3 14 16 23 16

Zahlungsverpflichtung aus Bürgschaft 3 8 10 6 10

Gescheiterte Immobilienfinanzierung 0 3 10 12 7

* Mehrfachnennungen möglich.

n = 856

Quelle: GP Forschungsgruppe, Basisstatistik 2004 

Darstellung 1.25: Ursachen der Überschuldung nach Alter in D 2004 (Prozent) 
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Alle eingesetzten Verfahren haben spezifische Implikati-
onen (vgl. Anhang). Aufgrund der konstant hohen An - 
zahl abgegebener eidesstattlicher Versicherungen, des 
Klientenandrangs bei Schuldnerberatungsstellen32  und 
in Ermangelung einer schlüssigen Begründung für einen 
Rückgang der Überschuldungszahlen – wie von der 
Schufa (2007) und Zimmermann (2007) postuliert – wird 
zur Bestimmung der Anzahl überschuldeter Personen 
und Haushalte auf Daten der Creditreform zurückgegriffen.

Laut den Daten der Creditreform liegt die Schuldnerquo-
te innerhalb der deutschen Bevölkerung im Jahr 2007 
bei 10,85 Prozent. In Bayern gab es rund 790.000 
Schuldner und rund 360.000 überschuldete Haushalte. 
Mit einer Schuldnerquote von 7,79 Prozent weist Bayern 
damit in Deutschland die niedrigste Schuldnerquote auf 
(vgl. Darstellung 1.27). Die regionale Schuldnerquote 
korreliert hoch mit der regionalen Arbeitslosenquote 
(vgl. Creditreform 2007).

31  Als „quantitativ“ werden Datenquellen bezeichnet, die mit Repräsentativerhebungen oder Totalerhebungen arbeiten. „Qualitative“ Quellen basieren auf 
Sekundäranalysen, Falldarstellungen oder explorativen Studien.

32  So stieg die Zahl der Terminanfragen von Betroffenen, die vorher noch nie mit einer Schuldnerberatungsstelle Kontakt hatten, beispielsweise bei der Schuldnerbe-
ratung des Diakonischen Werks Augsburg von 193 Fällen im Jahr 2004 auf 378 Fälle im Jahr 2007 (pers. Mitteilung Schuldnerberatung Diakonisches Werk Augsburg 
vom 21.02.2008).

Quelle: Korczak 2007

Darstellung 1.26: Aktuelle Überschuldungsforschung31

Quelle Autor Erscheinungsperiode datenbasis

Schulden-Kompass Schufa Jährlich Vertragsdaten

SchuldnerAtlas Creditreform Jährlich Vertragsdaten

Schulden-Barometer Bürgel Jährlich Quantitativ

Schuldenreport vzbv u. a. Unregelmäßig Sekundäranalyse

IFF-Schuldenreport IFF Unregelmäßig Qualitativ

Evaluation SB KwuP Einmalig Quantitativ

Insolvenzstudie TU Chemnitz Einmalig Quantitativ

Insolvenzstatistik Destatis Monatlich Quantitativ

Eidesstattliche Vers. Destatis Jährlich Quantitativ

Basisstatistik SB Destatis Jährlich Quantitativ

SOEP DIW Jährlich Quantitativ

Sozialberichte Länder Unregelmäßig Qualitativ

Armuts- und Reichtumsbericht Bundesregierung Legislaturperiode Synthese
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Im Bundesgebiet wie in Bayern weisen die Städte hö-
here Schuldnerquoten auf als die Landkreise. Im Jahr 
2007 weisen die bayerischen Städte Hof (13,86 %), Fürth 
(12,68 %), Augsburg (11,84 %) und Kempten (11,77 %) 
einen überdurchschnittlichen Schuldneranteil auf. Die 
vier Landkreise mit den höchsten Schuldnerquoten sind 
Hof (9,14 %), Wunsiedel (8,63 %), Lindau (8,53 %) und 
Coburg (8,45 %) (vgl. Darstellung 1.28).

Quelle: Creditreform, SchuldnerAtlas Deutschland 2007

Darstellung 1.27: Ranking Schuldnerquoten in den Bundesländern 2004-2007 (Anzahl und Prozent)

Personen 2007 (mio.) schuldnerquoten (Prozent)

> 18 Jahre schuldner 2004 2007

Bayern 10,05 0,79 7,19 7,79

Baden-Württemberg 8,61 0,70 7,50 8,14

Sachsen 3,65 0,37 8,95 10,01

Hessen 4,98 0,55 9,57 10,91

Thüringen 1,99 0,22 10,01 10,90

Rheinland-Pfalz 3,28 0,36 10,13 10,96

Niedersachsen 6,43 0,74 10,13 11,39

Brandenburg 2,15 0,26 11,20 11,91

Nordrhein-Westfalen 14,60 1,79 10,68 12,22

Schleswig-Holstein 2,29 0,28 10,82 12,06

Mecklenburg-Vorpommern 1,43 0,18 11,50 12,18

Saarland 0,87 0,11 11,05 12,67

Hamburg 1,46 0,19 10,88 12,88

Sachsen-Anhalt 2,11 0,29 12,21 13,73

Berlin 2,84 0,44 14,02 15,25

Bremen 0,55 0,09 13,35 15,50

deutschland 67,29 7,34 9,74 10,85

Darstellung 1.28: Überschuldungsquoten in BY 2007

Schuldneranteil in Prozent (Häufigkeit)

■            <=   5,9 (13) ■   9,1   <=  10,7   (11)
■      5,9  <=   7,5 (45) ■   10,7 <=  12,3 (8) 
■      7,5  <=   9,1   (17)  ■   12,3 <=  13,9 (2)
 
Quelle: Creditreform, SchuldnerAtlas Deutschland 2007
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Entwicklung der eidesstattlichen Versicherungen und 
Haftanordnungen

Eidesstattliche Versicherungen zählen zu den gericht-
lichen Maßnahmen der Schuldbeitreibung. Erst nach-
dem Mahnverfahren und Pfändungen erfolglos geblie-
ben sind, kann der Gläubiger verlangen, dass der Schuld - 
ner ein Vermögensverzeichnis vorlegt. Dessen Vollstän-
digkeit und Richtigkeit muss der Schuldner an Eides 
statt versichern. Die Abgabe einer eidesstattlichen   Ver- 
sicherung durch eine Privatperson ist ein eindeutiges 
Kriterium für Zahlungsunfähigkeit und damit für Über- 
schuldung.33  Nur bei Zahlungsunfähigkeit bzw. bei droh- 
ender Zahlungsunfähigkeit kann das Verbraucherinsol-
venzverfahren beantragt werden. Laut dem Schulden- 
Barometer (vgl. Bürgel 2007) ist die jährliche Zahl der 
eidesstattlichen Versicherungen und Haftanordnungen 
von 1,65 Mio. Personen im Jahr 2004 auf 1,49 Mio .  Per- 
sonen im Jahr 2007 gesunken und liegt damit wieder 
auf dem Niveau des Jahres 2003 (vgl. Darstellung 1.29).

Die Aufgliederung der jährlich abgegebenen eidesstatt-
lichen Versicherungen, Haftanordnungen und Verbrau-
cherinsolvenzen nach Bundesländern weist für Bayern 
mit rund 2 Prozent der erwachsenen Bevölkerung eben- 
falls den niedrigsten Wert in Deutschland aus (vgl. Dar- 
stellung 1.30).

Besonders gefährdete Personenkreise

Die Klientenuntersuchungen der zurückliegenden 20 
Jahre (vgl. z. B. Korczak/Pfefferkorn 1992, Korczak 1997, 
TU München 1997, Zimmermann 2000, Korczak 2001) 
haben ein klares Profil der besonders von Überschul-
dung gefährdeten Personengruppen gezeigt:
•	Niedrigeinkommensbezieher
•		25-	bis	45-jährige	Menschen	in	der	Familienaufbauphase
•	Alleinstehende	junge	Männer
•	Alleinstehende	ältere	Frauen
•	Alleinerziehende	Frauen
•	Geschiedene.
Die Daten der Basisstatistik 2006 des Statistischen 
Bundes amtes bestätigen diese Risikoverteilung, wobei 
sich das Risikoalter nach diesen aktuellen Daten zur 
Gruppe der 45- bis unter 55-Jährigen hin erweitert hat 
(vgl. Darstellung 1.31). Ein signifikanter Anstieg der 
Überschuldung Jugendlicher und junger Erwachsener 
ist empirisch nicht erkennbar.

33    Nachdem ein Schuldner die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat, wird er für drei Jahre im Schuldnerverzeichnis geführt. Die Löschung erfolgt entweder 
automatisch nach drei Jahren oder nach Begleichung der offenen Forderung, die zum Eintrag in das Schuldenregister geführt hat.

Darstellung 1.29: Entwicklung der eidesstattlichen Versicherungen 
und Haftanordnungen (ohne Verbraucherinsolvenzen) in D 2000-2007

Eidesstattliche Versicherungen  Haftanordnungen

Quelle: Bürgel, Schulden-Barometer 2007
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2001 2005 2007

Baden-Württemberg 152.276 192.702 183.503

Bayern 162.427 219.964 206.364

Berlin 70.329 84.332 84.882

Brandenburg 40.589 61.899 51.186

Bremen 15.256 17.542 17.660

Hamburg 30.308 38.822 33.353

Hessen 96.908 127.896 119.631

Mecklenburg-Vorpommern 27.904 32.434 30.928

Niedersachsen 129.905 164.999 172.693

Nordrhein-Westfalen 323.929 434.653 395.788

Rheinland-Pfalz 69.272 90.690 88.242

Saarland 19.775 22.659 23.344

Sachsen-Anhalt 41.973 80.407 77.781

Sachsen 67.355 53.974 52.859

Schleswig-Holstein 47.044 53.888 52.730

Thüringen 38.109 45.794 43.259

deutschland 1.333.359 1.722.655 1.634.203

Quelle: Bürgel, Schulden-Barometer 2007

Darstellung 1.30: Eidesstattliche Versicherungen, Haftanordnungen 
und Verbraucherinsolvenzen von Privatpersonen 2001-2007 
(Anzahl)
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In Bayern ist die Zusammensetzung des Klientels   ähn- 
lich, wobei statistisch starke Schwankungen in der Aus- 
prägung soziodemografischer Merkmale zwischen 
einzelnen Schuldnerberatungsstellen zu erkennen sind. 
So reicht beispielsweise der Anteil ehemaliger Selbst-
ständiger unter den Klienten von 6 Prozent (z. B. AWO 
Ansbach-Land) bis 30 Prozent (z. B. Caritas Miesbach), je 
nach Stelle und Ort.34

Zusätzlich zur Statistik der Klienten in Schuldnerbera-
tungsstellen liegen erste Ergebnisse (vgl. Backert 2008) 
aus einer Erhebung bei Personen vor, die im Jahr 2005 
bzw. 2006 ein Verbraucherinsolvenzverfahren in Hessen, 
Niedersachsen und den neuen Bundesländern eröffnet 
haben. Es handelt sich somit nicht um Personen nach 
einer erfolgreich abgeschlossenen Verbraucherinsol-
venz, sondern in einem Insolvenzverfahren. Demnach 
waren die häufigsten Ursachen, die zur Beantragung 
einer Verbraucherinsolvenz geführt haben, Überschul-

dung aufgrund von Arbeitslosigkeit (42,8 %), aufgrund 
von Trennung oder Scheidung (36,4 %), aufgrund einer 
gescheiterten Selbstständigkeit (22 %) sowie aufgrund 
von unzureichender Erfahrung mit Konsum- und Bank- 
angeboten (21 %). Interessanterweise erwähnen auch 38 
Prozent als Überschuldungsursache, dass sie den Über- 
blick über ihre finanzielle Situation verloren haben.

Als Folgen der Überschuldung traten bei den Personen 
im Insolvenzverfahren vor allem Konto- (47 %), Lohn- 
und Gehaltspfändungen (38 %) sowie der Verlust des 
Kontos (40 %) und Probleme am Arbeitsplatz (22 %) auf. 
Trennung oder Scheidung führen nicht nur in die   Über- 
schuldung, sondern sind auch bei 22 Prozent Folgewir-
kung einer eingetretenen Überschuldung.

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung (7 %) finden sich 
überproportional viele Haushalte von Alleinerziehenden 
(16 %) unter den ein Insolvenzverfahren durchlaufenden 

34    Pers. Mitteilung Arbeiterwohlfahrt Ansbach-Stadt vom 27.02.2008 und Caritasverband der Erzdiözese München und Freising vom 05.03.2008.

n = 33.141

Quelle: Statistisches Bundesamt, Basisstatistik Destatis 2006

Darstellung 1.31: Soziodemografische Struktur von beratenen überschuldeten Personen in D 2006 (Prozent), Klientenstatistik 2006

merkmale von schuldnerberatungsklienten

geschlecht

Frauen 50

Männer 50

Altersgruppen

Unter 25 Jahre 9

25 bis unter 35 Jahre 24

35 bis unter 45 Jahre 30

45 bis unter 55 Jahre 23

55 bis unter 65 Jahre 10

65 bis unter 70 Jahre 2

70 Jahre und mehr 1

haushaltsgröße

Single 46

2-Personen-HH 25

3-Personen-HH 15

4-Personen-HH 9

5+-Personen-HH 5

familienzusammensetzung

Alleinlebende Frau 17,0

Alleinlebender Mann 27,7

Alleinerziehende Frau 13,9

Alleinerziehender Mann 1,8

(Ehe)Paar 15,8

Familie 20,8

Sonstige Lebensform 3,0

merkmale von schuldnerberatungsklienten

familienstand

Ledig 36

Verwitwet 3

Geschieden 23

Verheiratet 29

Getrennt lebend 9

Erwerbsstatus

Selbstständig 1

Arbeitslos, ehemals selbstständig 4

Arbeitslos 49

Abhängig erwerbstätig 29

Nicht erwerbstätig 17

monatliches haushaltsnettoeinkomen

Unter 900 Euro 44

900 bis unter 1.300 Euro 25

1.300 bis unter 1.500 Euro 9

1.500 bis unter 2.000 Euro 14

2.000 bis unter 2.600 Euro 6

2.600 Euro und mehr 2
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Haushalten. Die Einkommen der Haushalte von Singles 
und Alleinerziehenden, die in Westdeutschland das In - 
solvenzverfahren durchlaufen, liegen zu rund 40 Pro zent 
unter der (harten) Armutsrisikoschwelle (50 %-Median 
des Nettoäquivalenzeinkommens).

1.6.4  HöHE DER SCHULDEN UND ART DER 
VERBINDLICHKEITEN

Auch wenn überschuldete Personen bei Banken und 
Sparkassen die höchsten Schuldensummen haben, ist 
dies nicht die einzige Gläubigergruppe. Mehr als die 
Hälfte der Klienten von Schuldnerberatungsstellen hat 
fünf und mehr Gläubiger. Fast 10 Prozent haben sogar 
20 und mehr Gläubiger. Dieses Bild ist seit Jahren gleich 
(vgl. Darstellung 1.32). 

Die durchschnittlichen Schuldensummen steigen nach 
Informationen von Schuldnerberatungsstellen hingegen 
von Jahr zu Jahr.35  Die durchschnittliche Schuldensum-
me betrug in Deutschland im Jahr 2006 36.870 Euro pro 
beratener Person. Erwartungsgemäß sind Schulden 
aufgrund von Hypotheken mit Abstand am höchsten 
(ca. 120.000 €). Es folgen Ratenkredite, die sich bei 
überschuldeten Personen auf eine durchschnittliche 
Restschuldforderung von 24.465 Euro belaufen. Von der 
Höhe her an dritter Stelle befinden sich bereits die 
Schulden gegenüber den Finanzämtern (ca. 13.000 €) 
und Privatpersonen (ca. 12.500 €) (vgl. Darstellung 1.33).

Im Jahr 2007 wurden in Bayern aufgrund von Über-
schuldung 7.904 Immobilien zwangsversteigert, d. h. 
rund 0,3 Prozent des Wohngebäudebestands (vgl. 
Argetra 2008).

1.6.5 FOLGEN DER ÜBERSCHULDUNG

Überschuldung verringert die Möglichkeiten und Chancen 
zur gesellschaftlichen Teilhabe. Mit Überschuldung sind 
verschiedene Formen der gesellschaftlichen Exklusion 
assoziiert: finanzielle Ausgrenzung, soziale Ausgren-
zung, Selbst-Ausgrenzung (vgl. Korczak 2004). Mehrere 
Veröffentlichungen und Untersuchungen haben in der 
Vergangenheit z. B. auf den Kreislauf von Krankheit-
Überschuldung-Krankheit hingewiesen (vgl. Korczak 2001; 
Wilkinson 2001; Zimmermann 2001; Korczak 2002).

Gesundheitliche Folgen

Münster hat z. B. in einer jüngsten Veröffentlichung ge-
zeigt, dass seelische und körperliche Krankheiten 
so wohl Ursache wie Folge von Überschuldung sein 
können. 23 Prozent der Klienten von Schuldnerbera-
tungsstellen sind durch Krankheit, Unfall oder Sucht in 
die Überschuldung geraten, während 74 Prozent durch 
die Schuldensituation krank geworden sind. 79 Prozent 
die ser Klienten haben aktuell mindestens eine Erkran-

35    Konkrete Steigerungsraten können für die Gesamtzahl der Klienten nicht angegeben werden, da vor 2006 keine identische Erhebung erfolgte.

n = 33.141

Quelle: Statistisches Bundesamt, Basisstatistik Destatis 2006

Darstellung 1.32: Gläubigeranzahl in D 2006 (Prozent), Klientensta-
tistik 2006

Prozent

1-4 Gläubiger 40,6

5-9 Gläubiger 27,5

10-19 Gläubiger 22,5

20+ Gläubiger 9,3

Quelle: Statistisches Bundesamt, Basisstatistik Destatis 2006

Darstellung 1.33: Durchschnittliche Schulden pro Person und Gläu-
bigergruppe in D (Euro), Klientenstatistik 2006

Euro

Hypothekarkredit 119.828

Ratenkredit 24.465

Dispokredit 8.719

Versicherungen 1.429

Versandhäuser 1.975

Inkassobüros 7.190

Finanzämter 12.958

Sonstige öffentliche 2.965

Energieunternehmen 965

Vermieter 3.664

Telefongesellschaften 1.516

Gewerbetreibende 3.540

Freie Berufe 1.534

Privatpersonen 12.505

Aus Unterhaltsverpflichtungen 6.164

Aus unerlaubten Handlungen 10.622

insgesamt 36.870
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kung, am häufigsten psychische Erkrankungen (40 %), 
Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen (39 %) oder 
Bluthochdruck (25 %). Rund zwei Drittel der Klienten 
geben an, sich wegen Geldmangels keine ärztlich ver - 
schriebenen Medikamente gekauft zu haben oder in den 
letzten zwölf Monaten Arztbesuche unterlassen zu haben 
(vgl. Münster u. a. 2007). 

Soziale Ausgrenzung

Die Folgen in der psychischen Verfassung von Über-
schuldeten werden zusätzlich durch Elemente der so - 
zialen Stigmatisierung und Ausgrenzung verschärft. 
Dies trifft zum einen auf die Selbstausgrenzung zu. Es 
beginnt mit dem Verzicht auf alles, was existenziell nicht 
notwendig ist, z. B. Theater- und Kinobesuche, Urlaub, 
Tageszeitung, Versicherungen, Klassenfahrten und Be - 
gabtenförderung für die Kinder usw. Als Überlebens-
strategie werden laut Berichten von Schuldnerberatern 
Kleiderkammern und Möbelbörsen genutzt sowie kosten - 
los Lebensmittel kurz vor dem Verfallsdatum über die 
lokalen Tafeln bezogen.

Es setzt sich fort mit der (sichtbaren) Ausgrenzung durch 
Andere. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang die 
Praxis von Kreditinstituten, Girokonten auf Guthabenba-
sis zu verweigern sowie Kreditnehmer als „schlechte 
Risiken“ zu klassifizieren und mit höheren Kreditzinsen 
zu belegen.

1.6.6  MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG DER 
ÜBERSCHULDUNG

Für eine wirksame Überschuldungsprävention und -be- 
kämpfung ist es wichtig, die materielle und immaterielle 
Seite der Überschuldungssituation zu berücksichtigen. 
Dazu bietet sich – neben präventiven gesellschaftlichen, 
arbeitsmarkt- und familienpolitischen Rahmenbedin-
gungen usw. – u. a. eine entsprechende finanzielle und 
wirtschaftliche Bildung, beginnend bereits in jungen 
Jahren, an. Des Weiteren gehört dazu die Aufklärung 
über Risiken und Gefahren des Schuldenmachens sowie 
die Entwicklung von Angeboten für eine verantwor-
tungsbewusste Kreditvergabe und -aufnahme. Drittens 
leistet die Schuldnerberatung eine unverzichtbare Hilfe 
und Unterstützung bei der Schuldenregulierung und 
(psychosozialen) Stabilisierung von Schuldnern.

Die Bundesregierung hat im „Nationalen Aktionsplan für 
Deutschland zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung 2003-2005“ darauf reagiert und angekündigt,

•		das	Netz	der	Schuldnerberatungsstellen	weiter	
auszubauen,

•		die	Sicherung	der	nachhaltigen	Finanzierung	der	
Schuldnerberatung durch Länder und Kommunen neu 
auszurichten,

•		die	Wirtschaftsverbände	(Finanz-,	Kredit-	und	Versiche-
rungswirtschaft) in die Finanzierung der Schuldnerbe-
ratung einzubeziehen,

•		die	Beratungsqualität	durch	die	Erhebung	bundesein-
heitlich geltender Qualitätsstandards voranzutreiben.

Zur Lösung von Überschuldungsproblemen existieren 
in Bayern im Wesentlichen zwei Angebote: die außerge-
richtliche Schuldnerberatung und die Insolvenzberatung 
(überwiegend als integrierte Schuldner- und Insolvenz-
beratung). Am 31.12.2007 gab es in Bayern 181 Schuld-
nerberatungsstellen (einschließlich 17 Außenstellen), 
von denen 127 auch Insolvenzberatung anbieten (Adres - 
sen abrufbar unter www.stmas.bayern.de/sozial/
schuldnerberatung/bayern.htm). Die Träger der Bera-
tungsstellen sind Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, 
Paritä tischer Wohlfahrtsverband, Kommunen, 
Bayerisches Rotes Kreuz, Allgemeiner Rettungsverband, 
Bayerischer Landesverband für Gefangenenfürsorge 
und gewerbliche Anbieter. Rein rechnerisch steht in 
Bayern eine Schuldnerberatungsstelle für 53.900 Per  - 
sonen ab 18 Jahren und für 4.200 Schuldner zur Ver - 
fügung (vgl. Creditreform 2007: 46). Dabei bleibt 
jedoch unberücksichtigt, dass viele Schuldner- und 
Insolvenzberatungsstellen personell nur mit einer 
Beraterin bzw. einem Berater ausgestattet sind. Im 
Vergleich zum früheren Bundesgebiet hat Bayern auf 
die Anzahl der Schuldner bezogen rein rechnerisch die 
beste Relation (BW und NW jeweils eine Beratungs-
stelle auf 7.000 Schuldner).

Erfolge der außergerichtlichen Schuldenregulierung

Die Wirksamkeit außergerichtlicher Schuldenregulierung 
ist seit langem grundsätzlich bekannt. Bereits in 
eingangs genannter Untersuchung aus dem Jahr 1990 
zur Wirkung der Schuldnerberatung ist festgestellt 
worden, 
•		dass	der	Beratungszeitraum	sich	bis	zu	fünf	Jahren	

erstrecken kann (Median: 1,5 Jahre),
•		bei	einem	Drittel	der	Klienten	Abweichungen	vom	

ursprünglich vereinbarten Schuldenregulierungsplan 
auftreten,

•		bei	22	Prozent	die	Beratung	entweder	von	den	Klienten	
selbst oder von der Beratungsstelle abgebrochen wurde,

•		bei	abgeschlossenen	Beratungen	bei	zwei	Dritteln	eine	
Einzelregulierung oder Umschuldung erreicht werden 
konnte, bei einem Drittel jedoch nur ein Leben an der 
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Pfändungsfreigrenze möglich war (vgl. Korczak/
Pfefferkorn 1992: 296ff.).

Im 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung sind Hinweise auf ökonomische Wirkungen der 
Schuldnerberatung enthalten. Es wurde u. a. festge-
stellt, dass durch Schuldnerberatung die Schulden um 
ein Sechstel und die regelmäßigen Leistungen zum 
Unterhalt durch Sozialämter um ein Drittel gesenkt 
werden konnten (vgl. Hamburger u. a. 2004). Einer 
Untersuchung für den 3. Armuts- und Reichtumsbe-
richt zufolge sank die durchschnittliche Schuldenhöhe 
nach achtmonatiger Beratung von 16.929 Euro auf 
11.326 Euro. Der Anteil der sicher Beschäftigten konnte 
im gleichen Zeitraum von 29,4 auf 40,9 Prozent ge - 
steigert werden. Die Leistungen aus ALG I konnten um 
23,6 Prozent und die Grundsicherung nach dem SGB 
XII um 11,3 Prozent reduziert werden (vgl. Kuhlemann/
Walbrühl 2007). Die Einspareffekte durch Schuldnerbe-
ratung sind somit erheblich.

Ergebnisse der Insolvenzberatung

Seit Inkrafttreten der Insolvenzordnung (01.01.1999) 
haben bis zum Dezember 2007 rund 400.000 Privatper-
sonen in Deutschland die Eröffnung eines Verbrau-
cherinsolvenzverfahrens beantragt. In Bayern sind im 
Jahr 2007 14.970 Anträge (ca. 0,3 Prozent der Haus-
halte) gestellt worden – mit seit 2004 steigender Ten - 
denz (vgl. Darstellung 1.34). Bayern weist im Vergleich 
zum Bundesdurchschnitt (112 Insolvenzen je 100.000 
Einwohner) mit 79 Verbraucherinsolvenzen je 100.000 
Einwohner im Jahr 2006 die niedrigste Rate auf (vor 
Baden-Württemberg (82), Hessen (96) und Nordrhein-
Westfalen (98)). Im Jahr 2006 belaufen sich die aus 
den Verbraucherinsolvenzverfahren resultierenden 
Forderungen auf rund 5,6 Mrd. Euro, d. h. die durch-
schnittliche Schuldensumme im Verbraucherinsolvenz-
verfahren beträgt im Jahr 2006 rund 60.600 Euro pro 
Person (vgl. Angele 2007). 

1.6.7     VORBEUGENDE MASSNAHMEN UND PRÄ-
 VENTIONSANGEBOTE IM ENGEREN SINNE

Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass nicht 
nur die Rahmenbedingungen für Niedrigeinkommens-
bezieher und Familien, sondern auch die Allgemeinbil-
dung von Kindern und Jugendlichen verbessert und 
die soziale Vererbung von Bildungsarmut überwunden 
werden muss. Die Ergebnisse belegen, dass die wirt - 
schaftliche und finanzielle Bildung von Kindern und 
Jugendlichen hinter den veränderten Lebensbedin-
gungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Transformationsprozesses weit zurückgeblieben ist. 
Dies bedeutet konkret, dass Kinder und Jugendliche 
nicht ausreichend auf das komplexe und komplizierte 
Angebot an Finanzdienstleistungen und die Regeln des 
Geldverkehrs vorbereitet werden. Präventionsange-
bote beziehen sich auf die Eltern von Kleinkindern 
sowie auf Schülerinnen und Schüler an Grund- und 
Hauptschulen, Berufsschulen und Gymnasien (vgl. 
Darstellung 1.50 im Anhang).

Die zahlreich vorhandenen Präventionsmaterialien 
sind jedoch in aller Regel nicht auf ihre Wirkung hin 
evaluiert worden und zumeist auch nicht vernetzt. Eine 
Ausnahme bildet das Schuldenpräventionsprojekt der 
Stadt München. Sowohl das Kindergartenprojekt 
„Süßes Leben – Überquellendes Kinderzimmer“ wie 
das Projekt für Auszubildende „Cashless München“ 
sind evaluiert worden (vgl. Korczak 4/2007; 1/2008). 

In der Münchner Präventionsstudie bei Auszubilden-
den nimmt die Schuldenquote von Altersjahrgang zu 
Altersjahrgang zu und steigt bis zu rund 38 Prozent im 
Alter von 22 bzw. 23 Jahren. Zu beachten ist dabei 
jedoch:
•		Zum	einen	sind	in	der	Mehrzahl	der	Fälle	die	Gläubi-

ger die eigenen Eltern, Großeltern und Geschwister 
oder Freundinnen und Freunde. Das Leihen von Geld 
kann in diesem Kontext als familiale Transferzahlung 
oder Einüben von materiellen Tauschbeziehungen 
verstanden werden. Dies gilt in besonderem Maße 
für das Leihen von Geld bei Freundinnen und Freun-
den, denn vielfach sind die jugendlichen Schuldner 
gleichzeitig Gläubiger bei anderen Freundinnen und 
Freunden (vgl. Korczak 2008). Banken ebenso wie 
Handyunternehmen werden ab Eintritt der Geschäfts-
fähigkeit häufiger zu Gläubigern (vgl. Darstellung 
1.35). Hier sind die Daten der Schufa interessant, die 
zeigen, dass jährlich rund 300.000 junge Menschen 
im Alter von 20 bis unter 25 Jahren einen negativen 
Erst-Eintrag bei der Schufa aufgrund von Telekommu-
nikationsschulden erhalten.Quelle: Statistisches Bundesamt  2008

Darstellung 1.34: Verbraucherinsolvenzen in BY und D 2004-2007 
(Anzahl)

Privatpersonen

BY d

2004 8.958 49.123

2005 11.232 68.898

2006 13.976 92.310

2007 14.970 105.238
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•		Zum	zweiten	sind	die	Schuldensummen	zu	berücksich-
tigen. Das monatliche Ausbildungsentgelt liegt in der 
Größenordnung von 450 bis 550 Euro. Als risikobe-
haftete Schulden werden deshalb Schuldenbeträge 
in der Höhe eines Monatseinkommens bei Jugend-
lichen definiert. In diesem Sinne ist die Quote von 
Jugendlichen mit Risikoschulden bis zum Alter von 18 
Jahren sehr gering (< 5 %) und liegt noch bei 19- und 
20-Jährigen bei 10 Prozent. Erst ab 21 Jahren steigt sie 
deutlich (vgl. Darstellung 1.36).
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Darstellung 1.35: Schuldenquote von Jugendlichen und jungen Menschen in München 2007 (Anzahl und Prozent)

Alter 15 16 17 18 19 20 21 22 23+

Anzahl der Befragten 101 419 775 827 563 328 216 134 217

Schulden (in %) 10,9 13,8 19,1 23,2 30,4 30,2 35,2 38,8 38,7

gläubiger (in % der Personen, die schulden haben)

Eltern/Verwandte 81,8 63,8 64,2 55,2 47,4 43,4 42,1 46,1 33,3

Freundinnen/Freunde 9,1 37,9 32,4 34,9 37,4 23,2 21,1 17,3 25

Bank / 1,7 2,7 7,3 15,2 26,2 26,3 40,4 29,8

Handyunternehmen / 5,2 6,1 8,3 13,4 14,1 11,8 11,5 9,5
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Darstellung 1.36: Schulden über 500 Euro von Jugendlichen und 
jungen Menschen in München 2007 (Prozent)

n = 3.580

Quelle: Korczak 2008
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Quelle: Statistische Ämter der Länder 2008 

Darstellung 1.37: Das Primäreinkommen der privaten HH und seine Komponenten in jeweiligen Preisen in WD 2001–2006 (2000=100 
und Mio. Euro)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

2000=100 mio. Euro

Einkommen aus nicht-
selbstständiger Arbeit

102,0 102,9 103,2 103,8 103,2 105,0 1.002.552

Einkommen aus 
selbstständiger Arbeit

100,2 103,5 101,5 102,1 104,1 107,6 183.832

Vermögenseinkommen 107,3 101,6 108,3 111,9 121,4 132,0 331.813

Primäreinkommen 102,8 102,7 103,9 105,0 106,7 110,3 1.518.197

Darstellung 1.38: Einkommensanteile der primären Einkommensverteilung in WD 2000–2006 (Prozent)

■ Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit      ■ Einkommen aus selbstständiger Arbeit           ■ Vermögenseinkommen 

Quelle: Statistische Ämter der Länder 2008 
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Darstellung 1.40: Relative Einkommensposition der privaten Haus-
halte nach Kreisen und kreisfreien Städten in BY 2005 (Basis: ver-
fügbares Pro-Kopf-Einkommen; BY=100)

Relative Einkommensposition
(Bayern = 100)

■  80,8 =< 90  ■   110 =< 120
■     90  =< 100  ■   120 =< 150,8 
■   100 =< 110  

Quelle: BayLfStaD 2007a und 2008; eigene Berechnung

2000 2001 2002 2003 2004 2005

%

Alters- und Hinterbliebenenversorgung 16,1 16,2 16,9 16,8 16,6 16,3

ALG I/Arbeitslosengeld 1,4 1,4 1,7 1,9 1,9 1,7

ALG II/Sozialgeld - - - - - 0,5

Arbeitslosenhilfe 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 -

Sozialhilfe/Grundsicherung* 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,1

Wohngeld 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,04

Landeserziehungsgeld 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Bundeserziehungsgeld 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Kindergeld 1,8 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9

Nachrichtlich: Anteil aller monetären  
Sozialleistungen am verfügbaren Einkommen

26,4 26,4 27,5 27,7 27,3 27,2

mio. Euro

Verfügbares Einkommen 206.039 215.251 218.136 224.295 230.067 234.797

* Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (seit 2003) und HLU: Jeweils Ausgaben außerhalb von Einrichtungen.

Quelle: Statistische Ämter der Länder 2008 (Alters- und Hinterbliebenenversorgung, verfügbares Einkommen, monetäre Sozialleistungen 
insgesamt); Daten der BA 2008a, BayLfStaD 2003, BayLfStaD 2006 (ALG, Sozialgeld, Arbeitslosenhilfe, Kindergeld); BayLfStaD 2004-2007b, 
BayLfStaD 2005a, BayLfStaD 2005b, BayLfStaD 2007b (Wohngeld, HLU, Grundsicherung); Mühling u. a. 2007 (Landeserziehungsgeld); BMFS-
FJ 2008 (Bundeserziehungsgeld)

 
Darstellung 1.39: Anteil ausgewählter monetärer Sozialleistungen am verfügbaren Einkommen in BY 2000–2005 (Prozent und  
Mio. Euro)

Darstellung 1.40: Relative Einkommensposition der privaten Haus-
halte nach Kreisen und kreisfreien Städten in BY 2005 (Basis: ver-
fügbares Pro-Kopf-Einkommen; BY=100)

Relative Einkommensposition
(Bayern = 100)

■  80,8 =< 90  ■   110 =< 120
■     90  =< 100  ■   120 =< 150,8 
■   100 =< 110  

Quelle: BayLfStaD 2007a und 2008; eigene Berechnung
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Darstellung 1.41: Einkommensverwendung in BY, WD, D, BW und NW und nach Haushaltsmerkmalen in BY 2003 (Euro/Monat und Pro-
zent des Haushaltsnettoeinkommens)

haushalts-
nettoein-

kommen*

Ausgaben** für:

lebensunterhalt
soziale 

teilhabe

geldver-
mögens-
bildung sonstiges

dar.: nahrung Wohnen gesundh. dar.: Bildung

gebiet

BY 2.677 32,5 9,9 12,7 3,9 35,8 0,8 10,0 21,7

WD 2.507 36,1 10,7 15,4 3,8 35,3 0,8 9,1 19,5

D 2.428 36,5 10,8 15,8 3,6 35,4 0,8 9,0 19,1

BW 2.669 33,6 10,4 13,5 3,6 34,7 0,8 10,1 21,6

NW 2.410 38,7 11,3 16,6 3,9 35,7 0,8 7,8 17,8

geschlecht der hEB

Frauen 1.955 38,0 9,6 17,9 4,2 36,4 0,8 6,2 19,5

Männer 3.054 30,7 10,0 10,9 3,8 35,6 0,7 11,2 22,5

Alter der hEB

Unter 25 Jahre 1.760 36,0 8,4 18,1 2,4 42,8 0,7 4,6 16,6

25 bis unter 35 
Jahre

2.522 30,1 8,4 13,9 2,1 37,0 0,9 12,0 20,9

35 bis unter 45 
Jahre

3.015 30,2 10,3 11,4 2,4 34,5 1,2 11,3 24,0

45 bis unter 55 
Jahre

3.345 30,0 9,9 10,2 3,6 36,5 0,8 12,5 21,0

55 bis unter 60 
Jahre

2.737 35,1 10,4 13,6 4,7 37,8 0,5 7,2 19,9

60 bis unter 65 
Jahre

2.589 35,7 10,1 14,2 5,2 34,6 0,3 5,9 23,9

65 bis unter 70 
Jahre

2.193 37,5 11,1 14,1 6,2 42,2 0,2 -4,7 25,0

70 bis unter 75 
Jahre

2.094 38,1 10,7 14,7 7,1 34,8 0,2 9,8 17,4

75 bis unter 80 
Jahre

1.939 42,9 10,6 16,5 10,5 29,4 0,2 8,1 19,6

80 Jahre und 
älter

1.895 34,9 9,4 15,0 6,6 26,8 0,1 19,4 18,9

65 Jahre und 
älter

2.050 38,4 10,6 14,9 7,4 34,4 0,2 6,8 20,4

familienstand der hEB

Ledig 1.969 34,0 8,2 17,1 2,8 37,5 0,7 10,2 18,2

Verheiratet, 
zusammen 
lebend

3.392 30,6 10,5 10,0 4,0 35,4 0,8 11,1 22,9

Verwitwet 1.721 35,4 9,3 16,9 4,6 33,4 0,3 6,0 25,2

Geschieden 1.808 42,4 10,0 20,1 5,9 35,2 0,6 7,1 15,2

Dauernd ge-
trennt lebend

2.047 36,3 8,5 18,0 4,1 39,7 1,1 -4,7 28,8

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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haus-
halts-

nettoein-
kommen*

Ausgaben** für:

lebensunterhalt
soziale 

teilhabe

geldver-
mögens-
bildung sonstiges

dar.: nahrung Wohnen gesundh. dar.: Bildung

haushaltstyp

Alleinlebende Frauen 1.468 42,7 9,3 21,9 5,2 34,5 0,4 4,2 18,7

Alleinlebende Männer 1.736 32,7 7,4 17,3 3,4 37,0 0,5 6,5 23,8

Alleinerziehende*** 1.938 44,4 12,5 21,5 3,1 41,2 2,3 7,1 7,3

Alleinerziehende  
mit 1 Kind****

1.751 46,5 12,5 22,8 3,5 42,1 2,2 5,0 6,4

Alleinerziehende  
mit 2+ Kindern****

(2.330) (41,1) (12,4) (19,5) (2,5) (39,8) (2,4) (10,4) (8,7)

Paare mit 
Kind(ern)***

3.525 29,8 11,5 9,5 2,4 34,4 1,4 10,7 25,1

Paare mit 1 Kind**** 3.388 29,7 10,4 10,5 2,5 34,1 1,0 10,3 25,8

Paare mit  
2 Kindern****

3.512 29,7 11,6 9,3 2,4 35,2 1,5 10,8 24,3

Paare mit  
3+ Kindern****

3.812 30,2 12,8 8,6 2,3 33,2 1,9 11,0 25,6

Paare ohne Kinder 2.974 32,4 9,4 11,9 5,2 36,5 0,3 10,2 20,9

Sonstige  
Haushaltstypen

3.992 28,0 9,7 8,9 3,6 36,1 0,8 14,7 21,1

haushaltsgröße 

1 Person 1.564 38,7 8,5 20,1 4,5 35,5 0,4 5,1 20,7

2 Personen 2.861 33,0 9,5 12,5 5,1 36,5 0,4 10,0 20,5

3 Personen 3.586 29,0 9,9 10,0 3,2 35,4 0,9 13,6 22,0

4 Personen 3.730 29,0 11,1 9,1 2,5 35,2 1,3 12,2 23,6

5 Personen und mehr 3.984 30,3 12,7 8,3 2,5 35,3 1,6 9,7 24,8

höchster beruflicher Ausbildungsabschluss der hEB

Noch in berufl. Aus-
bild., Studierende

(1.122) (44,1) (10,3) (24,1) (1,7) (49,3) (0,8) (8,5) (-1,8)

Kein berufl. Ausb.-
Abschluss, nicht 
in berufl. Ausbild., 
Schüler/innen

1.491 40,3 11,7 19,0 4,4 32,1 0,2 6,8 20,8

Anlernausbildung, 
berufl. Praktikum

1.766 40,6 12,1 18,8 3,8 36,4 0,3 0,4 22,5

Lehrausbildung,  
BFS-Abschluss

2.463 33,3 10,7 13,2 3,1 35,7 0,7 10,9 20,1

Meister/innen, 
Techniker/innen, 
Fachschule

2.853 31,9 10,2 11,8 3,8 35,7 0,8 11,2 21,2

(Fach-)Hochschulab-
schluss

3.585 30,1 8,2 10,9 5,4 35,7 0,9 8,8 25,4

 
Fortsetzung Darstellung 1.41: Einkommensverwendung in BY, WD, D, BW und NW und nach Haushaltsmerkmalen in BY 2003 (Euro/Mo-
nat und Prozent des Haushaltsnettoeinkommens)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung Darstellung 1.41: Einkommensverwendung in BY, WD, D, BW und NW und nach Haushaltsmerkmalen in BY 2003 (Euro/Mo-
nat und Prozent des Haushaltsnettoeinkommens)

haus-
halts-

nettoein-
kommen*

Ausgaben** für:

lebensunterhalt
soziale 

teilhabe

geldver-
mögens-
bildung sonstiges

dar.: nahrung Wohnen gesundh. dar.: Bildung

soziale stellung der hEB

Selbstständige (ohne 
Landwirte/innen)

3.776 29,3 8,8 11,2 3,3 37,8 1,3 10,4 22,6

Selbstständige  
Landwirte/innen

2.828 36,5 15,2 11,2 2,8 38,0 1,0 9,4 16,1

Beamte/innen***** 3.687 30,9 8,4 8,9 7,8 35,4 0,7 16,0 17,7

Angestellte 3.154 28,9 8,7 11,7 2,5 36,2 0,8 10,4 24,5

Arbeiter/innen 2.850 30,8 11,4 11,2 2,0 34,5 1,0 12,9 21,9

Arbeitslose 1.549 43,3 12,4 22,4 2,0 33,2 0,6 7,4 16,0

Rentner/innen 1.865 38,2 11,3 16,6 4,5 35,1 0,2 4,3 22,3

Pensionäre/
innen*****

3.082 42,3 8,9 10,0 18,0 32,7 0,3 12,3 12,8

Sonstige  
Nichterwerbstätige

1.147 47,4 12,1 25,5 2,7 48,7 1,1 -1,6 5,5

Einkommensposition des hh (nettoäquivalenzeinkommen******)

 1. Dezil 834 69,2 21,3 34,0 4,3 51,8 1,0 -27,0 6,1

 2. Dezil 1.421 48,0 15,8 21,6 3,4 37,6 1,0 0,2 14,2

 3. Dezil 1.778 43,4 14,4 18,8 3,4 38,7 1,0 1,9 16,0

 4. Dezil 2.064 39,3 13,4 16,0 3,0 40,3 1,0 2,5 17,9

 5. Dezil 2.257 36,5 11,7 14,7 3,7 38,4 0,8 8,2 17,0

 6. Dezil 2.598 35,6 11,1 13,5 4,2 38,6 0,8 7,8 18,0

 7. Dezil 2.823 32,2 9,8 12,0 4,0 36,4 0,8 8,5 22,9

 8. Dezil 3.238 29,2 9,0 10,3 3,8 35,5 0,7 13,8 21,5

 9. Dezil 3.893 26,8 7,7 8,7 5,1 33,5 0,6 12,0 27,6

10. Dezil 5.862 20,8 5,2 7,6 3,8 29,6 0,6 21,6 28,0

(  ) Berechnung auf der Basis von Fallzahlen zwischen 25 und 100.
*  Ohne kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7). 
**  Ausgaben für Lebensunterhalt, soziale Teilhabe und Geldvermögensbildung vgl. Fußnote in Darstellung 1.10. Nahrung: Nahrungs- 
  mittel ohne alkoholische Getränke und Tabakwaren. Wohnen: Miete einschl. Nebenkosten, Instandhaltung, Energie und Warmwasser  
  ohne kalkulatorische Eigentümermiete. Gesundheit: direkte Ausgaben ohne Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Bildung: 
  Kinderbetreuung, Studien- und Prüfungsgebühren, Nachhilfe, Gebühren für Kurse u. ä.
*** Alleinerziehende und Paare mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.
**** Zahl der Kinder unter 18 Jahren. 
***** Der relativ hohe Anteil der Ausgaben für Gesundheit am Haushaltsnettoeinkommen bei Beamtinnen bzw. Beamten und Pensionär- 
  innen bzw. Pensionären ist darauf zurückzuführen, dass diese Gruppen Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Arzneimittel u. ä.  
  zunächst selbst zahlen müssen und die Kosten erst im Nachhinein über die Beihilfe und private Krankenversicherungen erstattet  
  werden. Da die Ausgaben für Gesundheit in den Ausgaben für den Lebensunterhalt enthalten sind, wird der Anteil der Ausgaben für 
  Lebenshaltungskosten am Haushaltsnettoeinkommen bei Beamtinnen bzw. Beamten und Pensionärinnen bzw. Pensionären überschätzt. 
****** Ohne kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7); gewichtet nach neuer OECD-Skala (Gew.-Faktoren: HHV: 1; ab 15 J.:  
  0,5; unter 15 J.: 0,3).

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003
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*  Nahrungsmittel: Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke.
**  Wohnung: Wohnungsmieten einschl. Nebenkosten, Haushaltsenergie, Instandhaltung.

Quelle: Statistisches Bundesamt 2004 und 2008a, BayLfStaD 2004 und 2008

Darstellung 1.42: Entwicklung des Verbraucherpreisindex für ausgewählte Waren und Dienstleistungen in BY und D 2001–2007 
(2000=100) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BY

Nahrungsmittel* 104,1 105,4 105,2 105,3 106,0 108,2 111,5

Bekleidung und Schuhe 101,6 103,5 103,6 103,8 103,0 102,3 103,0

Wohnung** 102,5 103,4 105,2 107,0 110,4 114,5 116,3

Gesundheitspflege 101,2 101,4 101,3 121,2 123,2 124,9 126,4

Freizeit, Unterhaltung, Kultur 100,4 101,1 100,8 100,0 100,2 100,6 101,4

Bildungswesen 101,6 104,1 107,5 112,0 118,1 122,5 156,3

Gesamtindex 102,1 103,7 105,0 107,1 109,5 111,8 114,3

d

Nahrungsmittel* 104,5 105,3 105,2 104,8 105,3 107,3 110,5

Bekleidung und Schuhe 100,8 101,5 100,7 100,0 98,1 97,2 98,1

Wohnung** 102,4 103,4 104,9 106,5 109,5 112,7 114,6

Gesundheitspflege 101,3 101,9 102,4 122,1 124,4 125,4 127,2

Freizeit, Unterhaltung, Kultur 100,6 101,3 100,7 99,7 99,8 99,9 100,6

Bildungswesen 101,3 104,0 106,2 109,7 112,1 115,0 140,5

Gesamtindex 102,0 103,4 104,5 106,2 108,3 110,1 112,5

Darstellung 1.43: Anteil der Personen mit Leistungsbezug gem. SGB 
II nach Kreisen und kreisfreien Städten in BY im Oktober 2007

Anteil in %

■   1,7 =<  4,5  ■  10,5 =<   13,5
■   4,5 =<  7,5   ■  13,5 =<   15,4
■   7,5 =<  10,5  

Hinweis: Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften an der 
Bevölkerung bis zum Alter von 65 Jahren (Bevölkerungsstand zum 
31.12.2006)

Quelle: BA 2008e, Statistisches Bundesamt 2007a; eigene Berechnung

Darstellung 1.43: Anteil der Personen mit Leistungsbezug gem. SGB 
II nach Kreisen und kreisfreien Städten in BY im Oktober 2007

Anteil in %

■   1,7 =<  4,5  ■  10,5 =<   13,5
■   4,5 =<  7,5   ■  13,5 =<   15,4
■   7,5 =<  10,5  

Hinweis: Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften an der 
Bevölkerung bis zum Alter von 65 Jahren (Bevölkerungsstand zum 
31.12.2006)

Quelle: BA 2008e, Statistisches Bundesamt 2007a; eigene Berechnung
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Juni 2005 dez. 2005 Juni 2006 dez. 2006 Juni 2007 dez. 2007

Anzahl (in tausend)

Bedarfsgemeinschaften 288 304 316 287 283 267

Anteil an Bedarfsgemeinschaften (%)

Bedarfsgemeinschaftsgröße

1 Person 56,5 56,6 56,5 52,0 51,8 52,1

2 Personen 21,1 21,0 20,9 22,5 22,5 22,8

3 Personen 12,1 12,1 12,1 13,6 13,6 13,2

4 Personen 6,9 6,9 6,9 7,8 7,8 7,6

5 und mehr Personen 3,5 3,5 3,5 4,2 4,3 4,3

zahl der erwerbsfähigen hilfebedürftigen

1 72,1 72,7 72,9 69,7 69,9 70,9

2 24,4 24,0 23,9 25,1 24,7 24,0

3 und mehr 3,5 3,3 3,2 5,2 5,4 5,0

zahl der kinder unter 15 Jahren

1 17,3 17,5 17,6 19,1 19,3 19,2

2 9,3 9,4 9,5 10,3 10,3 10,4

3 und mehr 3,7 3,8 3,8 4,1 4,1 4,2

Ausgewählte familientypen*

Alleinlebende x 56,6 56,5 52,0 49,2 49,2

Alleinerziehende insgesamt x 18,7 18,9 20,1 21,0 21,8

Davon

Alleinerziehende unter 18 J. x 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Alleinerziehende ab 18 J. mit … x 18,7 18,8 20,1 20,9 21,7

1 Kind x 11,3 11,5 12,2 12,8 13,2

2 Kindern x 5,4 5,4 5,8 6,0 6,2

3 und mehr Kindern x 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2

Paare/Lebensgemein. o. Kinder x 9,6 9,4 10,0 12,0 11,8

Paare/Lebensgem. m. Kindern insges. x 15,1 15,2 15,6 16,2 15,5

Davon mit …

1 Kind x 6,7 6,7 6,9 7,1 6,6

2 Kindern x 5,3 5,4 5,6 5,7 5,5

3 und mehr Kindern x 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4

Anzahl (in tausend)

Personen in Bedarfsgemeinschaften 521 551 574 550 543 510

Anteil an Personen in Bedarfsgemeinschaften (%)

geschlecht

Frauen 49,8 50,3 50,5 51,5 51,9 52,4

Männer 50,2 49,7 49,5 48,5 48,1 47,6

Alter

Unter 25 Jahre 40,8 41,3 41,5 40,8 40,9 40,8

15 bis unter 65 Jahre 73,3 72,9 72,8 72,2 72,1 71,6

 
Darstellung 1.44: Bezug von Leistungen gem. SGB II nach soziodemografischen Merkmalen in BY 2005–2007 (Tausend und Prozent)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Quelle: BA 2008d

Erwerbsfähige hilfebedürftige sozialversicherungspflichtig beschäftigte hilfebedürftige

absolut darunter: absolut               davon: 

(in tausend) erwerbstätig (%) (in tausend) Vollzeit (%) teilzeit (%)

BY 362 26,3 61 69,8 30,1

WD 3.744 24,3 524 67,8 32,2

D 5.110 25,2 771 70,6 29,3

BW 337 25,2 51 67,5 32,5

NW 1.176 22,3 138 68,5 31,4

x Keine Daten verfügbar.
* Abweichung von 100 Prozent aufgrund inkonsistenter Datenerhebung in den Kreisen.

Quelle: BA 2008c; eigene Berechnung

Juni 2005 dez. 2005 Juni 2006 dez. 2006 Juni 2007 dez. 2007

Anzahl (in tausend)

Erwerbsfähige hilfebedürftige 378 398 413 392 387 361

Anteil an erwerbsfähigen hilfebedürftigen (%)

geschlecht

Frauen 50,1 50,8 51,2 52,6 53,1 53,9

Männer 49,9 49,2 48,8 47,4 46,9 46,1

Alter

Unter 25 Jahre 19,2 19,5 19,4 17,8 17,8 17,1

25 bis unter 50 Jahre 58,5 58,3 58,3 58,5 57,8 56,9

50 bis unter 55 Jahre 9,1 9,0 9,0 9,3 9,4 9,7

55 Jahre und älter 13,1 13,2 13,4 14,4 15,0 16,3

staatsangehörigkeit

Deutsche x 75,1 75,2 74,7 74,7 74,5

Ausländer/innen x 24,9 24,8 25,2 25,2 25,3

Anzahl (in tausend)

Nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige 143 153 160 158 157 150

Anteil an nicht erwerbsfähigen hilfebedürftigen (%)

geschlecht

Frauen 48,9 48,9 48,8 48,9 48,8 48,8 

Männer 51,1 51,1 51,2 51,1 51,2 51,2 

Alter

Unter 15 Jahre 97,4 97,4 97,2 97,0 96,8 96,8 

15 Jahre und älter 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,2 

staatsangehörigkeit

Deutsche x 80,2 80,6 80,9 81,2 81,3 

Ausländer/innen x 19,7 19,4 19,1 18,7 18,5 

 
Fortsetzung Darstellung 1.44: Bezug von Leistungen gem. SGB II nach soziodemografischen Merkmalen in BY 2005–2007 (Tausend und Prozent)

Darstellung 1.45: Erwerbstätigkeit von erwerbsfähigen Leistungsbeziehern gem. SGB II in BY, WD, D, BW und NW im November 2007 
(Tausend und Prozent)
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Bruttoimmobilien- 
und/oder -geld-

vermögen
Bruttoimmobilien-

vermögen 
selbst genutztes 
Wohneigentum

Bruttogeldver-
mögen

positives nettoge-
samtvermögen*

gebiet

BY 95,2 57,7 51,7 94,3 92,1

WD 93,8 51,8 46,7 92,6 88,8

D 93,7 49,8 44,4 92,5 88,7

BW 95,9 61,6 55,4 94,7 92,3

NW 91,3 46,1 42,6 90,0 85,7

geschlecht der hEB

Frauen 93,0 41,9 35,5 92,0 89,5

Männer 96,4 66,0 60,1 95,4 93,4

Alter der hEB

Unter 25 Jahre 92,3 16,5 12,6 92,3 88,0

25 bis unter 35 Jahre 95,6 38,5 31,3 95,2 90,0

35 bis unter 45 Jahre 95,9 62,0 55,1 95,1 90,4

45 bis unter 55 Jahre 96,2 71,3 65,2 95,1 93,4

55 bis unter 60 Jahre 95,0 66,4 60,8 94,3 93,5

60 bis unter 65 Jahre 94,3 69,9 62,7 93,2 93,5

65 bis unter 70 Jahre 93,5 63,2 58,1 91,3 92,4

70 bis unter 75 Jahre 93,5 52,9 50,4 92,0 93,5

75 bis unter 80 Jahre 98,0 44,1 40,3 97,1 97,4

80 Jahre und älter 93,1 53,4 46,3 91,0 91,4

65 Jahre und älter 94,4 53,9 49,5 92,7 93,6

familienstand der hEB

Ledig 91,8 33,8 26,2 91,1 87,0

Verheiratet, zusammen lebend 98,4 75,2 70,2 97,9 96,3

Verwitwet 93,3 50,1 43,6 91,0 92,4

Geschieden 89,5 37,7 32,4 87,2 84,7

Dauernd getrennt lebend 94,3 42,6 29,9 93,0 87,5

haushaltstyp

Alleinlebende Frauen 91,7 35,1 28,9 90,7 88,4

Alleinlebende Männer 88,4 36,8 27,7 85,5 83,6

Alleinerziehende** 90,9 33,5 27,9 89,1 86,5

Alleinerziehende mit 1 Kind*** 88,9 30,3 24,7 86,3 84,0

Alleinerziehende mit 2+ Kindern*** (95,0) (40,1) (34,5) (95,0) (91,9)

Paare mit Kind(ern)** 99,2 77,9 72,7 98,9 95,5

Paare mit 1 Kind*** 98,5 73,0 64,7 98,0 95,4

Paare mit 2 Kindern*** 99,8 78,6 75,3 99,7 95,2

Paare mit 3+ Kindern*** 99,1 85,4 81,4 98,3 96,3

Paare ohne Kinder 97,3 63,1 56,6 96,6 95,2

Sonstige Haushaltstypen 98,2 81,5 78,6 98,0 96,0

Darstellung 1.46: Anteil der Haushalte mit Sach- und Geldvermögen in BY, WD, D, BW und NW und nach ausgewählten Haushaltsmerkmalen 
in BY 2003 (Prozent)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Bruttoimmobilien- 
und/oder -geld-

vermögen
Bruttoimmobilien-

vermögen 
selbst genutztes 
Wohneigentum

Bruttogeldver-
mögen

positives nettoge-
samtvermögen*

haushaltsgröße 

1 Person 90,5 35,7 28,5 88,9 86,7

2 Personen 96,4 60,3 53,9 95,6 94,1

3 Personen 98,4 74,1 68,8 98,2 95,5

4 Personen 99,8 81,7 78,0 99,4 95,9

5 Personen und mehr 99,4 86,4 82,9 98,9 96,8

höchster beruflicher Ausbildungsabschluss der hEB

Noch in berufl. Ausbild.,  
Studierende

(86,4) (4,8) (2,5) (85,2) (84,4)

Kein berufl. Ausb.-Abschluss, nicht 
in berufl. Ausbild., Schüler/innen

91,3 30,6 27,2 91,0 88,1

Anlernausbildung, berufl. Praktikum 89,2 45,5 41,2 86,8 86,6

Lehrausbildung, BFS-Abschluss 95,7 57,1 52,1 94,8 91,7

Meister/innen, Techniker/innen, 
Fachschule

96,3 66,6 59,3 95,3 94,5

(Fach-)Hochschulabschluss 96,1 64,5 55,9 94,9 93,4

soziale stellung der hEB

Selbstständige  
(ohne Landwirte/innen)

97,2 70,7 58,7 94,6 94,8

Selbstständige Landwirte/innen 100,0 96,5 96,5 98,8 100,0

Beamte/innen 99,8 71,0 64,2 99,5 96,6

Angestellte 97,8 58,3 49,8 97,5 94,4

Arbeiter/innen 96,4 64,4 60,4 95,8 90,7

Arbeitslose 80,1 28,6 26,5 78,4 74,1

Rentner/innen 93,3 52,1 47,8 91,8 91,8

Pensionäre/innen 98,7 74,3 69,1 98,0 97,6

Sonstige Nichterwerbstätige 83,5 21,6 17,7 81,2 81,3

Einkommensposition des hh (nettoäquivalenzeinkommen)****

 1. Dezil 80,0 33,7 30,0 78,0 77,4

 2. Dezil 90,9 41,6 39,3 89,0 86,2

 3. Dezil 94,0 46,1 42,9 93,8 89,0

 4. Dezil 95,4 54,0 50,7 94,5 92,9

 5. Dezil 97,3 56,8 52,9 96,7 94,7

 6. Dezil 97,7 58,8 54,9 96,7 94,0

 7. Dezil 98,9 62,6 54,9 98,5 95,1

 9. Dezil 99,2 73,2 63,8 98,6 96,9

10. Dezil 99,9 81,9 66,6 98,2 97,6

(  ) Berechnung auf der Basis von Fallzahlen zwischen 25 und 100.
*  Nettogesamtvermögen: Summe aus Bruttoimmobilienvermögen (Verkehrswert) und Bruttogeldvermögen abzüglich Baukreditschulden  
  und Konsumentenkrediten.
**  Alleinerziehende und Paare mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.
*** Zahl der Kinder unter 18 Jahren.
**** Ohne kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7); gewichtet nach neuer OECD-Skala (Gew.-Faktoren: HHV: 1; ab 15 J.: 0,5;  
  unter 15 J.: 0,3).

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003

Fortsetzung Darstellung 1.46: Anteil der Haushalte mit Sach- und Geldvermögen in BY, WD, D, BW und NW und nach ausgewählten Haus-
haltsmerkmalen in BY 2003 (Prozent)
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durchschnittlicher Betrag über alle haushalte* (Euro) durchschnittlicher Betrag über haushalte  
mit dem jew. Vermögen* (Euro)

nettoimmobilien- 
und -geldvermö-

gen insges.
nettoimmobili-

envermögen
nettogeld- 
vermögen

nettoimmobilien- 
und -geldvermö-

gen insges.
nettoimmobili-

envermögen
nettogeld- 
vermögen

gebiet

BY 192.496 137.945 54.604 202.558 242.089 58.073

WD 146.115 101.212 44.067 156.743 203.662 47.892

D 130.934 89.985 40.420 140.569 188.741 43.956

BW 185.781 131.139 53.781 194.392 216.720 57.007

NW 114.793 78.889 36.386 127.152 182.176 40.849

geschlecht der hEB

Frauen 122.734 84.366 37.279 132.291 205.077 40.653

Männer 229.071 166.162 63.652 238.095 254.364 66.849

Alter der hEB

Unter 25 Jahre 59.370 37.925 21.350 64.495 (233.416) 23.209

25 bis unter 35 Jahre 88.575 60.863 27.037 92.841 162.262 28.466

35 bis unter 45 Jahre 164.968 121.104 43.006 172.505 197.334 45.442

45 bis unter 55 Jahre 247.908 178.365 68.672 258.219 251.955 72.337

55 bis unter 60 Jahre 294.269 211.105 79.347 308.978 319.773 84.036

60 bis unter 65 Jahre 258.943 183.419 74.749 275.482 265.342 80.362

65 bis unter 70 Jahre 247.660 183.603 63.280 265.806 293.299 69.570

70 bis unter 75 Jahre 236.313 176.291 71.615 253.661 341.682 77.970

75 bis unter 80 Jahre 140.277 91.916 48.302 143.165 (212.356) 49.759

80 Jahre und älter 182.264 117.903 63.484 196.421 (222.073) 69.982

65 Jahre und älter 207.962 148.725 62.699 220.848 280.249 67.751

familienstand der hEB

Ledig 85.668 54.154 31.009 93.792 165.054 34.253

Verheiratet, 
zusammen lebend

271.575 199.675 73.103 276.059 267.022 74.735

Verwitwet 166.373 114.679 50.448 179.014 234.263 55.611

Geschieden 93.604 63.241 29.463 104.784 169.909 34.026

Dauernd  
getrennt lebend

128.099 94.854 29.922 136.434 (228.738) 32.355

haushaltstyp

Alleinlebende Frauen 90.144 59.784 29.769 98.584 174.422 32.980

Alleinlebende Männer 100.014 64.295 34.528 114.097 182.246 40.766

Alleinerziehende** 77.977 60.437 16.427 86.269 (183.080) 18.660

Alleinerziehende  
mit 1 Kind***

72.783 55.647 16.563 82.446 (187.983) 19.477

Alleinerziehende  
mit 2+ Kindern***

(88.795) (70.364) (16.139) (93.694) (175.573) (17.101)

Paare mit Kind(ern)** 234.956 180.074 53.915 236.940 232.562 54.580

Paare mit 1 Kind*** 202.949 149.206 52.711 206.213 205.792 53.850

Paare mit  
2 Kindern***

247.616 192.907 54.201 248.200 246.940 54.370

Paare mit  
3+ Kindern***

264.170 206.608 55.485 266.621 242.966 56.480

Darstellung 1.47: Durchschnittliches Sach- und Geldvermögen in BY, WD, D, BW und NW und nach ausgewählten Haushaltsmerkmalen in BY 
2003 (Euro)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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durchschnittlicher Betrag über alle haushalte* (Euro) durchschnittlicher Betrag über haushalte  
mit dem jew. Vermögen* (Euro)

nettoimmobilien- 
und -geldvermö-

gen insges.
nettoimmobili-

envermögen
nettogeld- 
vermögen

nettoimmobilien- 
und -geldvermö-

gen insges.
nettoimmobili-

envermögen
nettogeld- 
vermögen

Paare ohne Kinder 239.760 170.768 71.929 246.552 273.083 74.557

Sonstige  
Haushaltstypen

331.646 236.270 94.575 337.821 291.007 96.554

haushaltsgröße 

1 Person 93.653 61.384 31.474 103.954 177.249 35.661

2 Personen 222.667 158.199 66.714 231.233 265.226 69.868

3 Personen 253.016 179.985 71.126 257.179 244.104 72.504

4 Personen 278.506 216.000 63.459 279.232 265.835 63.885

5 Personen und mehr 290.278 220.859 67.473 292.062 256.275 68.273

höchster beruflicher Ausbildungsabschluss der hEB

Noch in berufl.
Ausbild., Stud.

(13.329) (6.665) (6.588) (15.460) (178.247) (7.730)

Kein berufl. Ausb.-
Abschluss, nicht 
in berufl. Ausbild., 
Schüler/innen

90.936 63.535 25.697 100.684 (229.101) 28.629

Anlernausbildung, 
berufl. Praktikum

120.447 80.709 38.171 136.018 (179.242) 44.474

Lehrausbildung,  
BFS-Abschluss

162.676 117.454 44.419 170.457 208.627 47.006

Meister/innen, 
Techniker/innen,  
Fachschule

230.145 172.403 63.511 239.306 260.841 66.679

(Fach-)Hochschul-
abschluss

280.863 194.946 84.307 292.349 304.206 88.788

soziale stellung der hEB

Selbstständige (ohne 
Landwirte/innen)

327.688 219.505 107.248 337.509 313.563 113.232

Selbstständige  
Landwirte/innen

427.428 322.978 100.516 427.428 335.481 101.791

Beamte/innen 247.517 182.941 62.461 248.090 258.662 62.849

Angestellte 181.315 127.667 52.823 185.535 220.253 54.228

Arbeiter/innen 166.667 126.083 39.974 173.314 198.698 41.890

Arbeitslose 78.473 51.894 26.561 99.157 (184.649) 34.447

Rentner/innen 184.007 132.386 54.404 197.751 259.477 59.428

Pensionäre/innen 318.481 232.703 85.216 322.694 314.214 87.005

Sonstige 
Nichterwerbstätige

82.471 56.724 25.231 99.533 (269.888) 31.606

Fortsetzung Darstellung 1.47: Durchschnittliches Sach- und Geldvermögen in BY, WD, D, BW und NW und nach ausgewählten Haushaltsmerk-
malen in BY 2003 (Euro)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung Darstellung 1.47: Durchschnittliches Sach- und Geldvermögen in BY, WD, D, BW und NW und nach ausgewählten Haushaltsmerk-
malen in BY 2003 (Euro)

durchschnittlicher Betrag über alle haushalte* (Euro) durchschnittlicher Betrag über haushalte  
mit dem jew. Vermögen* (Euro)

nettoimmobilien- 
und -geldvermö-

gen insges.
nettoimmobili-

envermögen
nettogeld- 
vermögen

nettoimmobilien- 
und -geldvermö-

gen insges.
nettoimmobili-

envermögen
nettogeld- 
vermögen

Einkommensposition des hh (nettoäquivalenzeinkommen)****

 1. Dezil 93.973 75.776 31.063 119.084 236.355 40.403

 2. Dezil 105.795 74.659 30.648 117.144 187.647 34.661

 3. Dezil 122.458 89.186 31.518 130.473 197.619 33.662

 4. Dezil 150.462 111.679 38.048 158.170 209.106 40.474

 5. Dezil 159.527 113.883 45.912 164.276 203.298 47.590

 6. Dezil 167.449 119.850 47.378 171.536 206.421 49.071

 7. Dezil 191.877 138.597 52.373 194.038 223.588 53.164

 8. Dezil 226.163 161.341 62.488 228.810 237.427 63.449

 9. Dezil 262.398 186.766 74.530 264.607 255.760 75.660

10. Dezil 437.943 305.004 130.968 438.314 373.469 133.462

(  ) Berechnung auf der Basis von Fallzahlen zwischen 25 und 100.
*  Ohne Haushalte, bei denen Angaben zur Höhe der jeweiligen Vermögen oder Verbindlichkeiten fehlen. Nettoimmobilienvermögen:  
  Differenz aus Bruttoimmobilienvermögen (Verkehrswert) und Baukreditschulden. 
  Nettogeldvermögen: Differenz aus Bruttogeldvermögen und Konsumentenkrediten.
**  Alleinerziehende und Paare mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.
*** Zahl der Kinder unter 18 Jahren.
**** Ohne kalkulatorische Eigentümermiete (vgl. Darstellung 1.7); gewichtet nach neuer OECD-Skala (Gew.-Faktoren: HHV: 1; ab 15 J.: 0,5;  
  unter 15 J.: 0,3).
Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003

Darstellung 1.48: Dezile des Nettoäquivalenzeinkommens nach Dezilen des Nettogesamtvermögens in BY 2003 (Zeilenprozent)

*   Ohne HH mit fehlenden Angaben zur Höhe von Vermögen oder Verbindlichkeiten. Nettoäquivalenzeinkommen ohne kalkulatorische Eigentü-
mermiete (vgl. Darstellung 1.7); gewichtet nach neuer OECD-Skala (Gew.-Faktoren: HHV: 1; ab 15 J.: 0,5; unter 15 J.: 0,3).

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003

dezile des nettogesamtvermögens* insges.

 1. dezil  2. dezil  3. dezil  4. dezil  5. dezil  6. dezil  7. dezil  8. dezil  9. dezil 10. dezil

dezile des nettoäquivalenzeinkommens*

 1. Dezil 31,3 21,0 11,3 5,7 6,0 5,7 4,4 4,6 4,4 5,5 100,0

 2. Dezil 18,0 18,6 13,9 8,0 7,8 8,4 8,6 7,9 4,5 4,2 100,0

 3. Dezil 12,8 13,3 14,1 11,8 9,5 8,6 9,0 9,0 8,5 3,5 100,0

 4. Dezil 9,2 8,9 10,6 15,2 8,2 10,6 12,4 11,6 7,6 5,7 100,0

 5. Dezil 6,1 9,5 11,6 11,9 10,2 12,2 12,6 11,1 9,7 5,1 100,0

 6. Dezil 6,7 10,2 8,9 11,5 12,9 12,2 11,2 9,8 9,9 6,5 100,0

 7. Dezil 6,0 5,8 8,8 14,8 12,7 10,4 9,9 11,3 11,8 8,5 100,0

 8. Dezil 3,6 6,1 9,7 7,9 11,4 10,3 11,8 12,4 13,6 13,3 100,0

 9. Dezil 3,8 4,6 6,1 7,8 12,1 11,5 11,7 12,8 13,0 16,6 100,0

10. Dezil 2,3 2,1 4,8 5,5 9,1 9,9 8,5 9,6 17,0 31,1 100,0

obergrenzen der Ver-
mögensdezile (Euro)

587 7.917 23.049 52.252 103.600 171.698 239.480 324.043 468.393
> 15 
Mio.
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Darstellung 1.49: Durchschnittliche Haushaltseinkommen aus Vermögen nach Haushaltsmerkmalen in BY 2003 (Euro/Monat; Basis: alle 
Haushalte)

(  )  Berechnung auf der Basis von Fallzahlen zwischen 25 und 100.
*  Ohne Mietwert von Eigentümerwohnungen, -häusern etc.

Quelle: Berechnung auf der Basis des Scientific-Use-Files der EVS 2003

gesamteinnahmen 
aus Vermögen*

nachrichtl.: kalkulato-
rische Eigentümermiete

davon:
Einnahmen aus  
geldvermögen

Einnahmen aus Vermie-
tung und Verpachtung

geschlecht der hEB

Frauen 126 37 89 192

Männer 195 73 122 400

Alter der hEB

Unter 25 Jahre 66 24 42 88

25 bis unter 35 Jahre 61 25 36 208

35 bis unter 45 Jahre 116 41 75 376

45 bis unter 55 Jahre 229 64 165 436

55 bis unter 60 Jahre 269 59 211 389

60 bis unter 65 Jahre 245 84 161 380

65 bis unter 70 Jahre 272 103 169 331

70 bis unter 75 Jahre 201 107 94 286

75 bis unter 80 Jahre 154 67 87 201

80 Jahre und älter 201 111 90 242

65 Jahre und älter 210 98 112 271

familienstand der hEB

Ledig 82 33 48 135

Verheiratet, zusammen lebend 234 80 154 478

Verwitwet 157 63 94 226

Geschieden 97 38 59 171

Dauernd getrennt lebend 124 20 104 198

haushaltsgröße 

1 Person 96 38 58 134

2 Personen 226 89 137 332

3 Personen 200 55 144 478

4 Personen 187 48 140 559

5 Personen und mehr 212 68 143 649

höchster beruflicher Ausbildungsabschluss der hEB

Noch in berufl. Ausbild., 
Studierende

(15) (3) (13) (18)

Kein berufl. Ausb.-Abschluss, nicht 
in berufl. Ausbild., Schüler/innen

100 33 67 135

Anlernausbildung,  
berufl. Praktikum

103 50 54 226

Lehrausbildung, BFS-Abschluss 125 49 75 316

Meister/innen, Techniker/innen, 
Fachschule

210 65 145 384

(Fach-)Hochschulabschluss 290 97 193 400
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Datensituation im Bereich der Überschuldungsforschung

Die vom Statistischen Bundesamt erhobene Basissta-
tistik liefert nur Informationen über die Klienten von 
Schuldnerberatungsstellen und wird gegenwärtig auf 
freiwilliger Basis erhoben. Im Jahr 2006 haben sich nur 
zwei bayerische Schuldnerberatungsstellen an der Er - 
hebung beteiligt. 2007 waren es zwölf Stellen, von Destatis 
liegen derzeit die entsprechenden Daten jedoch noch 
nicht vor.

Die Statistik der abgegebenen eidesstattlichen Versiche-
rungen und Haftanordnungen stellt nur eine Teilmenge 
der Überschuldungspopulation dar, da aus den Klien-
tenstatistiken der Schuldnerberatungsstellen bekannt 
ist, dass im Durchschnitt zwei Drittel der Klienten keine 
eidesstattliche Versicherung abgegeben haben.

Die Statistiken der Schufa und der Creditreform ba - 
sieren auf den bei diesen Unternehmen gespeicherten 
Vertragsdaten. Primärschulden (Miete, Energie), Schul- 
den beim Handel und bei Gewerbetreibenden, bei Fi- 
nanz- und Sozialämtern sowie bei Privatpersonen wer- 
den von den beiden Auskunfteien nicht erfasst. Im 
Durchschnitt mehrerer Jahre haben rund 50 Prozent der 
Klienten von Schuldnerberatungsstellen keine Schulden 
bei Kreditinstituten. Die von der Schufa und Creditre-
form gelieferten Überschuldungsdaten stellen somit 
eine Untererfassung der tatsächlichen Anzahl über-
schuldeter Haushalte dar.

Die Informationen aus dem SOEP basieren auf subjek-
tiven Angaben der Befragten zu ihrem Einkommen und 
ihren Ausgaben. Im Bereich der Schulden werden nur 
Bankschulden erfasst. Aus der Differenz der Angaben 
zu Einkommen und Ausgaben hat Zimmermann die 
Quote der Personen errechnet, die im SOEP unter der 
Pfändungsfreigrenze leben (vgl. Zimmermann 2007). 
Problematisch ist bei dieser Berechnung, dass erstens 
nur Bankschulden erfasst werden und zweitens unter- 
stellt wird, dass Befragte alle Einnahmen und Ausga-
ben angeben (können) – zum Beispiel auch die aus 
Transferzahlungen. 

Der Vergleich der Überschuldungszahlen für Deutsch-
land im Jahr 2006 von Zimmermann (errechnet für den 
Schulden-Kompass) und der Creditreform weist eine 
erstaunliche Diskrepanz auf: Zimmermann geht für das 
Jahr 2006 von 1,6 Mio. überschuldeten Haushalten in 
Deutschland aus, die Creditreform von 3,42 Mio. über- 
schuldeten Haushalten. Eine Erklärung für diese enorme 
Diskrepanz der Schätzungen liegt nicht vor. Zimmer-
mann geht weiterhin davon aus, dass die Zahl der 
überschuldeten Haushalte seit 2003 von 2,9 Mio. Haus- 
halten auf 1,6 Mio. Haushalte gesunken ist. Eine Erklärung, 
durch welche Entwicklungen dieser gravierende Rück-
gang bewirkt worden sein soll, wird nicht geliefert. 

Darstellung 1.50: Altersspezifische Präventionskonzepte

konzept zielgruppe (klasse) träger

Süßes Leben - überquellendes Kinderzimmer Kindergarten Caritas München

Money and Kids 1.- 4. MUNLV NRW

Kids und Knete 3.- 4. Schuldnerberatung Aachen

Finanzgenie 5.-10. Diakonie Passau

Unterrichtshilfe Finanzkompetenz 5.-13. AG SBV/ BMFSFJ

Kids und Kohle 6.-13. Stadt Neumünster

Bank und Jugend im Dialog ab 8. Diakonie Krefeld & Viersen

Alles im Griff 9.-10. MUNLV NRW

Cash for Kids 10. Caritas Taufkirchen

FinanzFührerschein 13-19 Jahre Verein Schuldnerhilfe Essen

Cashless München 8.-13. Stadt München
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Bayern ist seit Jahren Wachstumsspitzenreiter in Deutsch-
land. Im Kontext des nachhaltigen wirtschaftlichen Auf-
schwungs der letzten beiden Jahre hat sich dies auch auf 
den Arbeitsmarkt ausgewirkt und zu einer im Bundesver-
gleich überdurchschnittlichen Steigerung der sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung und der Erwerbstätig-
keit geführt. Diese Entwicklung gilt es, insbesondere vor 
dem Hintergrund der konjunkturellen Eintrübung, möglichst 
weiter zu forcieren, denn sie ist die beste Voraussetzung 
für eine positive und nachhaltige wirtschaftliche Entwick-
lung Bayerns. Sie ist aber auch ein ganz wesentlicher 
Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit in unserem Land. Arbeit 
ist das zentrale Instrument zur Bekämpfung und Vermei-
dung von Armut und Voraussetzung für gesellschaftliche 
Integration. Der bayerische Arbeitsmarkt ist in einer ver-
gleichsweise guten Ausgangslage. Wir können daher 
davon ausgehen, dass die negativen Folgen der Wirt-
schaftskrise unseren Arbeitsmarkt nicht in voller Härte 
treffen werden. Die Hauptaufgabe der Arbeitsmarktakteure 
wird in nächster Zeit darin liegen, die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer trotz des wirtschaftlichen Abschwungs 
in den Betrieben zu halten und damit einen Anstieg der 
Arbeitslosigkeit so weit als möglich zu verhindern. 

ErWErBStätIGKEIt

Bayerns Arbeitsmarkt war in den vergangenen Jahren 
von einer im Bundesvergleich überdurchschnittlichen 
Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnisse und der Erwerbstätigkeit insgesamt 
gekennzeichnet. Seit Beginn des Jahrzehnts war ins-
besondere ein Anstieg in der Erwerbstätigkeit der Frauen 
und – zum teil demografiebedingt – der älteren (50 Jahre 
und älter) zu verzeichnen. Insgesamt stieg die Zahl der 
Erwerbstätigen in Bayern zwischen 2000 und 2007 um 3,4 
Prozent (Deutschland: 1,5 %) auf 6,54 Mio.1, die Zahl der 
(sozialversicherungspflichtig) Beschäftigten im selben 
Zeitraum zwar nur um 1,1 Prozent, jedoch vor dem 
Hintergrund eines deutschlandweiten rückgangs um 
3,5 Prozent.

Der Beschäftigungszuwachs in Bayern gestaltete sich 
auf regionaler Ebene unterschiedlich. Während die Be-
schäftigung in den südlichen regionen weitestgehend 
anstieg, ist sie im Norden und Nordosten Bayerns ten-
denziell zurückgegangen. Gleichwohl erzielte der nord-
bayerische regierungsbezirk Oberpfalz mit 3,0 Prozent 
den höchsten Anstieg gefolgt von Oberbayern mit ei-

nem Plus von 2,7 Prozent, während Unter- und Ober-
franken Verluste von 0,2 bzw. 5,8 Prozent der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten zu verzeichnen hatten. 

Zudem konzentrierte sich der Zuwachs der Beschäfti-
gung überwiegend auf höher qualifizierte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, während die Beschäfti-
gung der Geringqualifizierten in den letzten Jahrzehnten 
stetig zurückging. Zwar lag der Anteil geringqualifi-
zierter Beschäftigter (ohne abgeschlossene Schulbil-
dung) an der Gesamtbeschäftigung in Bayern mit 11,7 
Prozent (Stand: 30.06.2007) etwas über dem Bundes-
durchschnitt von 10,2 Prozent und weist in Abhängig-
keit von der Wirtschaftsstruktur deutliche regionale 
Disparitäten auf. Gleichwohl sind auch in Bayern die 
Chancen für Geringqualifizierte, einen Arbeitsplatz zu fin-
den, schwieriger geworden. Die zunehmende Bedeutung 
schulischer und betrieblicher Ausbildung offenbart sich 
auch in den ansteigenden Beschäftigungsanteilen der 
hochqualifizierten Beschäftigungsgruppen.

Es zeigt sich außerdem die tendenz zu einem leichten 
rückgang der Vollzeitbeschäftigung bei gleichzeitigem 
Anstieg der teilzeitbeschäftigung, vorwiegend von 
Frauen und Alleinerziehenden. So ist der Anstieg der 
Erwerbstätigkeit im Wesentlichen auf die Zunahme der 
teilzeit- und geringfügigen Beschäftigung zurückzufüh-
ren. Demgegenüber haben befristete Arbeitsverhält-
nisse in Bayern einen etwa durchschnittlichen Stellen-
wert und nehmen mit abnehmendem Qualifikationsni-
veau sowie in den jüngeren Altersgruppen zu. Sonstige 
Nichtnormarbeitsverhältnisse, wie Midi-Jobs, Praktika etc., 
spielen zahlenmäßig nur eine untergeordnete rolle. Die 
regel ist aber nach wie vor das Normarbeitsverhältnis, 
wenngleich Nichtnormarbeitsverhältnisse zunehmen. 

Die im Bundesvergleich überdurchschnittliche Zunahme 
der Erwerbstätigkeit in Bayern ist zusätzlich vor dem 
Hintergrund einer ohnehin schon überdurchschnittlichen 
Erwerbsbeteiligung zu sehen. So liegt die Erwerbstäti-
genquote2 mit 72,7 Prozent deutlich höher als der Bun-
desdurchschnitt von 68,9 Prozent. Dabei sind trotz einer 
im bundesdeutschen Vergleich überdurchschnittlichen 
Erwerbstätigenquote der Frauen in Bayern von 66,0 Pro-
zent (Deutschland: 63,1 %) nach wie vor verhältnismä-
ßig mehr Frauen als Männer nicht erwerbstätig bzw. 
befinden sich in der so genannten Stillen reserve. Die 
männliche Erwerbstätigenquote liegt mit 79,3 Prozent 
13,3 Prozentpunkte über dem Vergleichswert der Frau-

1  Daten der Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder (Inlandskonzept).

2  Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung, jeweils im Alter von 15 bis unter 65 Jahren, Ergebnisse des Mikrozensus 2007.
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en, wobei die Differenz rückläufig ist (2000: noch 16,2 
Prozentpunkte). 

Während sich die Erwerbsquoten3 von deutschen und 
ausländischen Männern nicht wesentlich unterscheiden, 
liegt die Erwerbsbeteiligung der deutschen Frauen 
insbesondere in den mittleren Altersgruppen erheblich 
höher als die der ausländischen Frauen. So betrug die 
Erwerbsquote der deutschen Frauen im Alter von 25 bis 
34 Jahren in Bayern im Jahr 2007 81,4 Prozent gegenü-
ber 62,3 Prozent bei den ausländischen Frauen. Auch in 
der Altersgruppe von 35 bis 44 Jahren lagen die Werte 
mit 82,9 bzw. 67,7 Prozent annähernd weit auseinander.

Die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmerin und 
Arbeitnehmer lagen in Bayern im Jahr 2007 mit 28.401 
Euro 4,9 Prozent über dem gesamtdeutschen Niveau. 
Zudem verzeichneten sie in den letzten Jahren (2000 bis 
2007) mit einem Plus von 9,7 Prozent eine nominal 
höhere Steigerung als im gesamten Bundesgebiet mit 
7,9 Prozent. Dabei zeichnen sich jedoch deutliche Unter-
schiede zwischen Geschlechtern, Altersgruppen, Quali-
fikationen und Branchen sowie den einzelnen Berufsbe-
reichen ab. So stieg in den vergangenen Jahren der 
Anteil der Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnsektor 4 
bis zum Jahr 2006 kontinuierlich. Insgesamt weist 
Bayern mit 17,1 Prozent jedoch einen geringeren Anteil 
auf als Westdeutschland mit 17,9 Prozent oder Deutsch-
land mit 19,8 Prozent.

Entsprechend der im Bundesvergleich überdurchschnitt-
lichen Zunahme der Erwerbsbeteiligung in den ver-
gangenen Jahren ist den Vorausberechnungen zufolge 
mindestens bis zum Jahr 2015 mit einem leicht anstei-
genden Erwerbspersonenpotential in Bayern – ebenfalls 
mit regionalen Unterschieden – zu rechnen. Für die Zeit 
danach zeichnet sich zwar ein langsamer rückgang ab, 
aber erst nach dem Jahr 2025 wird das Erwerbsperso-
nenpotential unter das Niveau von 2005 sinken. Diese 
Entwicklung basiert auf der für Bayern im Gegensatz zu 
Deutschland prognostizierten Bevölkerungszunahme, 
einer zu erwartenden stärkeren Erwerbsbeteiligung 
der Frauen und der älteren Bürgerinnen und Bürger 
(z. B. infolge der Anhebung des renteneintrittsalters) 
sowie einer voraussichtlich stärkeren Zuwanderung 
nach Herstellung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in den 
nächsten Jahren.

ArBEItSLOSIGKEIt

In den letzten vier Jahrzehnten ist die Arbeitslosigkeit in 
Bayern zunächst bis zum Jahr 2005 stufenweise mit zwi-
schenzeitlichen Erholungsphasen angestiegen. So be-
trug die Arbeitslosenquote bezogen auf abhängig zivile 
Erwerbspersonen 1970 1,0 Prozent, 2000 6,3 Prozent 
und 2005 8,9 Prozent. Seit 2005 geht die Arbeitslosigkeit 
jedoch in großem Umfang zurück. Im Jahr 2007 betrug 
die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbs-
personen in Bayern nur noch 5,3 Prozent (2005: 7,8 %; 
Westdeutschland 2007: 7,5 %). Bis zum Dezember 2008 
sank sie weiter auf nur mehr 4,0 Prozent, was 262.770 
arbeitslos gemeldeten Personen und der geringsten Ar-
beitslosenquote unter den Ländern entspricht. Beson-
ders erfreulich an dieser positiven Entwicklung ist, dass 
davon auch benachteiligte Personengruppen wie Lang-
zeitarbeitslose oder ältere profitieren.

Bayern und Baden-Württemberg weisen eine im bundes-
deutschen Vergleich deutlich positive Arbeitsmarktbi-
lanz auf: Die Arbeitslosenquoten lagen im November 
2008 mit 3,6 bzw. 3,9 Prozent klar unter dem Bundes-
durchschnitt, der sich auf 7,1 Prozent belief. Zudem fällt 
der Anteil der Arbeitslosen im rechtskreis SGB II hier 
geringer aus (2007: Bayern: 54,1 %; Baden-Württemberg: 
57,5 %; Deutschland: 69,0 %). Dabei ist die Zahl der 
Bedarfsgemeinschaften im SGB II-Bereich gleichfalls 
seit 2005 zurückgegangen. Der Anteil der Aufstocker, 
das sind beschäftigte Leistungsbezieher, hat dagegen 
zugenommen und liegt in Bayern mit einem Anteil von 
26,4 Prozent an allen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
im April 2008 leicht über dem Bundesdurchschnitt von 
25,6 Prozent. 

Die Arbeitslosigkeit in Bayern weist regionale, gruppen-
spezifische und qualifikatorische Disparitäten auf. So 
erzielten im November 2008 Niederbayern mit 3,2 Pro-
zent und Schwaben mit 3,3 Prozent die niedrigsten 
Arbeitslosenquoten unter den regierungsbezirken. 
Demgegenüber betrug sie in Ober- und Mittelfranken 
jeweils 4,4 Prozent. Allerdings konnte die Spanne 
zwischen den Arbeitslosenquoten der bayerischen re-
gierungsbezirke z. B. alleine zwischen November 2007 
und November 2008 von 1,9 auf nur mehr 1,2 Prozent-
punkte reduziert werden. Im Verhältnis zur bayernwei-
ten Arbeitslosenquote bezogen auf abhängige zivile Er-
werbspersonen von 4,2 Prozent im November 2008 sind 
Frauen mit 4,5 Prozent und Ausländer mit 10,4 Prozent 

3  Anteil der Erwerbstätigen und Erwerbslosen an der Gesamtbevölkerung im jeweiligen Alter. 

4  Hierbei werden, der auch international üblichen Definitionen folgend, diejenigen Personen dem Niedriglohnsektor zugerechnet, die weniger als zwei Drittel des 
Medianlohns (Niedriglohnschwelle Bayern 2006: 1.754 E) verdienen. Datengrundlage bildet das BA-Beschäftigtenpanel, wobei aufgrund der Nichtberechenbarkeit 
arbeitszeitbereinigter Stundenlöhne nur Vollzeitbeschäftigte berücksichtigt werden.
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überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen. 
Demgegenüber weisen die Altersgruppen der Jüngeren 
unter 25 Jahren mit 2,3 Prozent und unter 20 Jahren mit 
sogar nur 1,4 Prozent erfreulicherweise weit unterdurch-
schnittliche Werte auf. In der Gruppe der Menschen 
ohne Berufsabschluss ist in langfristiger Perspektive 
allerdings ein übermäßiger Anstieg der Arbeitslosigkeit 
zu verzeichnen, der sich in den kommenden Jahren 
voraussichtlich noch fortsetzen wird.

Das Verhältnis Arbeitslose je offene Stellen, das als In-
dikator für die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes 
dient, hat sich erfreulicherweise in Bayern in den ver-
gangenen Jahren stets verbessert und ist auch nach wie 
vor günstiger als im Bundesdurchschnitt. So kamen in 
Bayern im Jahr 2007 4,4 Arbeitslose auf eine gemeldete 
offene Stelle, in Westdeutschland lag der Wert bei 5,1 
Arbeitslosen je gemeldeter offener Stelle.

Die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik (Eingliede-
rungstitel mit v. a. integrationsorientierten Instrumenten 
wie z. B. Eingliederungs-, Weiterbildungs- und Beschäf-
tigungszuschüssen sowie weitere Leistungen aktiver 
Arbeitsmarktpolitik) sind von 2006 auf 2007 deutlich 
gestiegen. Insbesondere profitieren von den Förderins-
trumenten männliche geringqualifizierte Jüngere.

einzelne Herausforderungen

ErSCHLIESSUNG DES ArBEItSMArKtS
FÜr ALLE

Arbeit als zentrales Instrument zur Bekämpfung und 
Vermeidung von Armut und Voraussetzung für gesell-
schaftliche Integration muss für alle Bevölkerungsgrup-
pen gleichermaßen zugänglich sein. Für verschiedene 
Gruppen, wie beispielsweise Frauen, ältere, Menschen 
mit Behinderung oder auch Menschen mit Migrations-
hintergrund, gestaltet sich der Zugang zum Arbeitsmarkt 
zum teil jedoch schwierig. Aufgabe des staatlichen 
Handelns muss es sein, dem entgegenzuwirken und 
allen Bevölkerungsgruppen einen gleichberechtigten 
Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dies ist 
sicherlich in konjunkturell guten Zeiten, in welchen die 
Nachfrage nach Arbeitskräften steigt, leichter als in Zei-
ten hoher Arbeitslosigkeit. Die zuletzt gute konjunktu-
relle Lage bot auch die Möglichkeit zur Arbeitsmarktin-
tegration benachteiligter Personengruppen.

Dementsprechend konnte die Erwerbstätigkeit von Frau-
en und älteren insbesondere in 2006 und 2007 erheblich 
gesteigert werden. Bei den Frauen zeigt sich jedoch, dass 

deren Erwerbsbeteiligung auch von anderen Faktoren 
beeinflusst wird. So ist diese stark vom Alter und der 
Anzahl der Kinder abhängig. Frauen sind darüber hi-
naus häufiger (insbesondere nach der Familienphase) in 
teilzeit und/oder in einem geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnis tätig. Dies führt zu Unterbrechungen in 
der Erwerbsbiografie mit häufig negativen Auswir-
kungen auf das weitere Berufsleben, mögliche Auf-
stiegschancen und zukünftige rentenansprüche. Ein 
weiterer Faktor ist die „statistische“ Diskriminierung 
jüngerer Frauen. Es ist nicht auszuschließen, dass Ar-
beitgeber sich im Falle einer Stellenbesetzung häufig 
„sicherheitshalber“ für einen Mann entscheiden, um der 
„Gefahr“ einer Schwangerschaft zu entgehen. Die 
Bayerische Staatsregierung fördert deshalb die Chan-
cengerechtigkeit im Erwerbsleben und den verbesserten 
Zugang von Frauen zur Beschäftigung u. a. durch den 
Einsatz von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozial-
fonds in Höhe von 19 Mio. Euro in der Förderperiode 
2007 bis 2013 (siehe auch Kapitel 14).

Problematisch ist der Zugang zum Arbeitsmarkt auch 
für Personen mit Migrationshintergrund. Der Freistaat 
weist, wie alle anderen westdeutschen Länder, einen 
im Verhältnis zum Anteil der Ausländer an der Ge-
samtbevölkerung hohen Anteil ausländischer Ar-
beitsloser auf. Das bedeutet, Ausländer sind einem 
höheren Arbeitsmarktrisiko ausgesetzt als Inländer. Die 
Ursachen hierfür sind insbesondere in sprachlichen De-
fiziten, unzureichender bzw. nicht anerkannter Qualifika-
tion und der sozialen Herkunft zu suchen. Die Bundesa-
gentur für Arbeit bietet daher als zusätzliches arbeits-
marktpolitisches Instrument über das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge berufsbezogene Deutsch-
Sprachförderung für arbeitslose Migrantinnen und Mi-
granten an. Damit soll für Personen mit Migrationshin-
tergrund die Voraussetzung für die Integration in den 
deutschen Arbeitsmarkt geschaffen werden. Darüber 
hinaus werden für die Verbesserung der Beschäfti-
gungsfähigkeit von Personen mit Migrationshintergrund 
im rahmen einer kombinierten Förderung von sprach-
lichen und beruflichen Qualifikationen im Förderzeit-
raum 2007 bis 2013 Mittel aus dem Europäischen Sozial-
fonds in Höhe von 25,8 Mio. Euro eingesetzt (siehe 
auch Kapitel 11).

Eine wesentliche arbeitsmarktliche Problemgruppe mit 
einem überproportional hohen Arbeitsmarktrisiko sind 
Erwerbspersonen ohne Berufsausbildung (so genannte 
Geringqualifizierte). In Bayern liegt der Anteil Gering-
qualifizierter an der Gesamtbeschäftigung etwas über 
dem Bundesdurchschnitt, variiert regional jedoch stark. 
Besonders in Nordostbayern ist die berufsfachliche und 
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qualifikationsspezifische Struktur der Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer aufgrund des zum teil unter-
durchschnittlichen Qualifikationsniveaus nur schwer mit 
der Arbeitskräftenachfrage in Einklang zu bringen. Für Ge-
ringqualifizierte in strukturschwächeren regionen wie in 
Nordostbayern mit rückläufiger Entwicklung der sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung ist es deshalb be-
sonders schwierig, einen Arbeitsplatz zu finden. 

Die Beschäftigungsgewinne der letzten beiden Jahr-
zehnte können fast ausschließlich der Gruppe der bes-
ser Qualifizierten und Hochqualifizierten zugerechnet 
werden. 2005 lag die Arbeitslosenquote der Personen 
ohne Berufsabschluss über sechsmal höher als die 
derjenigen mit Fach-/Hochschulabschluss. In Bayern 
werden anteilig deutlich weniger Personen für einfache 
tätigkeiten gesucht, als in den Betrieben derzeit be-
schäftigt sind. Auch dies zeigt den Wandel in der Ar-
beitswelt und die erhöhten Qualifikationsanforderungen 
in den Betrieben. In Bayern ist im Zuge des Auf-
schwungs am Arbeitsmarkt der Anteil der Vakanzen (of-
fene, sofort zu besetzende Stellen) für einfache tätig-
keiten zwischen 2006 und 2007 weit deutlicher als in 
Westdeutschland gesunken und lag 2007 mit 16 Prozent 
deutlich unterhalb des Anteils dieser Qualifikationsgrup-
pe am Beschäftigtenstand von 24 Prozent. Für Beschäf-
tigte mit Berufsausbildung betrug der Anteil der Vakan-
zen im Jahr 2007 65 Prozent und für Beschäftigte mit 
Fach-/Hochschulabschluss 19 Prozent und lag damit 
jeweils über dem entsprechenden Beschäftigtenstand 
(IAB-Betriebspanel Bayern 2007). Der Arbeitsmarkt bie-
tet damit für Geringqualifizierte immer weniger Chan-
cen. Eine qualifizierte Berufsausbildung ist die beste 
Grundlage für eine nachhaltige und erfolgreiche Er-
werbsbiografie des Einzelnen und für ein qualifiziertes 
Arbeitskräftepotential in Bayern. Sie liegt daher ebenso 
wie die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung im In-
teresse von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft sowie 
natürlich im Interesse jedes Einzelnen. Die Bayerische 
Staatsregierung setzt sich daher mit verschiedenen 
Maßnahmen für die Stärkung der Ausbildung sowie der 
Fort- und Weiterbildung ein (vgl. Kapitel 3).

FACHKräFtEBEDArF

Die Qualifikation und Arbeitsmarktintegration Gering-
qualifizierter ist auch im Hinblick auf die demografische 
Entwicklung und steigenden Fachkräftebedarfe eine 
wichtige Aufgabe von Wirtschaft und Staat. Studien und 
Analysen haben gezeigt, dass nicht von einem generel-
len Fachkräftemangel in Deutschland gesprochen wer-
den kann. Auswertungen aus dem IAB-Betriebspanel 

2007 für Deutschland (repräsentative Arbeitgeberbefra-
gung) zeigen, dass die meisten Betriebe mit externem 
Fachkräftebedarf zu jedem der untersuchten Zeitpunkte 
(2000, 2005 und 2007) alle offenen Stellen für Fachkräfte 
besetzen konnten. Einem Fünftel der Betriebe gelang 
dies allerdings nicht. Diese sind vor allem in West-
deutschland ansässig, sind Klein- und Kleinstbetriebe 
und können der Wissenswirtschaft (forschungsintensive 
Industrie und wissensintensive Dienstleistung) zuge-
rechnet werden. 

Ob ein Betrieb vom Fachkräftemangel betroffen ist, 
hängt sehr stark auch von seinen eigenen Aktivitäten 
ab. Viele Betriebe sind bei der Besetzung von Fach-
kräftestellen erfolgreich, weil sie – neben Neueinstel-
lungen – auch bestehende innerbetriebliche Möglich-
keiten ausschöpfen. Dazu zählt ganz wesentlich die 
Weiterbildung eigener Beschäftigter. Die Bundesagentur 
für Arbeit unterstützt dies durch das Programm „Weiter-
bildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer 
Arbeitnehmer in Unternehmen (WeGebAU)“, indem sie 
für die Weiterbildung des genannten Personenkreises 
Zuschüsse zahlt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
wird dieses Programm mittlerweile von den Betrieben 
und Beschäftigten gut angenommen. Auch der Freistaat 
Bayern ist in diesem Bereich aktiv und fördert die Wei-
terbildung Beschäftigter insbesondere in kleinen und 
mittleren Unternehmen. Im Förderzeitraum 2007 bis 
2013 stehen dafür 31,3 Mio. Euro aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds zur Verfügung. Darüber 
hinaus engagiert sich Bayern neben der bereits genann-
ten Stärkung der Ausbildung auch für eine Stärkung der 
schulischen Bildung, um frühzeitig die Weichen für ein 
erfolgreiches Berufsleben zu stellen (siehe Kapitel 3).

NUtZUNG DES POtENtIALS äLtErEr

Das Erwerbspersonenpotential in Bayern wird im nächs-
ten Jahrzehnt noch steigen, wobei der Anteil der Perso-
nen über 45 Jahren zunehmen, der Anteil der Jüngeren 
dahingegen abnehmen wird. Diese Entwicklung ist grund-
sätzlich nicht negativ zu beurteilen und es gilt, sie im 
Kontext wachsender Fachkräftebedarfe zum Vorteil 
der bayerischen Wirtschaft und Gesellschaft zu nutzen. 
Entscheidend dafür ist eine im Vergleich zu heute deut-
lich höhere Erwerbsbeteiligung älterer. 

Um dieses Ziel zu verwirklichen, hat die Bayerische 
Staatsregierung gemeinsam mit der Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft im Juni 2006 einen 9-Punkte-
Plan zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation älterer 
beschlossen. Dieses arbeitsmarktpolitische Programm 
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weist einerseits auf Bereiche hin, in denen der Staat 
gefordert ist, änderungen herbeizuführen. Andererseits 
enthält der 9-Punkte-Plan Vorschläge, deren Umsetzung 
den tarifvertragsparteien obliegt. Zu den bereits 
umgesetzten bzw. in Angriff genommenen Punkten 
zählen beispielsweise die Verlängerung der Lebensar-
beitszeit, die Beseitigung von Frühverrentungsanreizen 
sowie die Schaffung von Anreizen für eine rasche Einglie-
derung älterer. Weitere Punkte sind zum Beispiel die Be-
seitigung von Einstellungshemmnissen gegenüber älteren 
im Arbeitsrecht und in tarifverträgen sowie die Unterstüt-
zung nachhaltiger betrieblicher Personalpolitik, u. a. in den 
Bereichen Weiterbildung und Gesundheitsförderung.

Auf Bundesebene wurden in den vergangenen Jahren – 
zusätzlich zu den bestehenden gesetzlichen Fördermög-
lichkeiten für ältere im rahmen der Arbeitsförderung 
der Arbeitsagenturen und träger der Grundsicherung – 
verschiedene Programme gestartet, die einen längeren 
Verbleib älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Beruf bzw. einen Wiedereinstieg älterer zum Ziel 
haben, wie z. B. die Initiative „Neue Qualität der Arbeit 
(INQA)“ oder die Initiative „Perspektive 50 Plus – Be-
schäftigungspakte in den regionen“.

StrUKtUrELLEr WANDEL DEr ErWErBS-
tätIGKEIt

Die Struktur der Erwerbstätigkeit unterlag in den ver-
gangenen Jahren einem stetigen Wandel. Die Verände-
rungen beeinflussten auch das Arbeitsvolumen. Dieses 
ist in Bayern im Gegensatz zu Deutschland zwischen 
2000 und 2007 gestiegen, wobei der Anstieg vor allem 
auf die Entwicklung im Jahr 2007 zurückzuführen ist. 
Insgesamt steht in Bayern wie auch im gesamten Bun-
desgebiet einem leichten rückgang an vollzeitbeschäf-
tigten Erwerbstätigen ein starker Anstieg bei der teil-
zeitbeschäftigung gegenüber. 

teilzeitarbeit ist eine der flexiblen Beschäftigungsfor-
men, die sich in den vergangenen Jahrzehnten am Ar-
beitsmarkt herausgebildet haben. teilzeitarbeit ist je-
doch nicht mit geringfügiger Beschäftigung gleichzuset-
zen. Das IAB definiert „reguläre“ teilzeitarbeit als Be-
schäftigung mit einer höheren Stundenzahl als geringfü-
gige Beschäftigung. Nach einer Analyse des IAB aus 
dem Jahr 2006 arbeiten in Deutschland dieser Definition 
entsprechend in über einem Drittel aller Betriebe „re-
guläre“ teilzeitkräfte.

teilzeitarbeit entspricht vielfach den betriebswirtschaft-
lichen Erfordernissen von Unternehmen ebenso wie den 

individuellen Wünschen der Beschäftigten. teilzeit er-
höht die Flexibilität von wachsenden und schrumpfen-
den Betrieben, weil das Personal dem veränderten be-
trieblichen Arbeitsvolumen leichter angeglichen werden 
kann. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
und unter ihnen insbesondere für solche mit Familien-
pflichten, fördert sie die Partizipationschancen am Er-
werbsleben. Allerdings ist teilzeitarbeit auf Seiten der 
Arbeitnehmer auch ein risikofaktor für Karriere, Ein-
kommen und soziale Absicherung. teilzeitarbeit ist eine 
klassische Form der Frauenerwerbstätigkeit und wird in 
Branchen mit einem hohen Frauenanteil (z. B. soziale 
Dienstleistungen) stärker genutzt.

Insbesondere aus Sicht der Sozialversicherungssysteme 
ist als so genanntes Normarbeitsverhältnis die sozial-
versicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung anzustre-
ben. teilzeitbeschäftigung wird, wie andere abweichen-
de Beschäftigungsformen, zu den Nichtnormarbeitsver-
hältnissen gezählt. Es sollte dabei jedoch bedacht wer-
den, dass teilzeitarbeit in vielen Fällen eine Notwendig-
keit für die Erwerbstätigkeit beispielsweise von Er-
ziehenden oder Pflegenden ist. 

Der Anstieg der Erwerbstätigkeit in den letzten Jahren ist 
zu einem Großteil auf die Entwicklung der teilzeit- und der 
geringfügigen Beschäftigung (Minijobs) zurückzuführen. 
Andere Nichtnormarbeitsverhältnisse, wie Midi-Jobs, 
Praktika und befristete Beschäftigung, spielen zahlen-
mäßig nur eine untergeordnete rolle.

Die Leiharbeit hat gerade zu Beginn des wirtschaftlichen 
Aufschwungs wegen ihres flexiblen Charakters maß-
geblich zum Beschäftigungsaufbau beigetragen. Mit der 
Stabilisierung des Aufschwungs wurden dann vermehrt 
Normarbeitsverhältnisse geschaffen.

Nichtnormarbeitsverhältnisse sind nicht grundsätzlich 
gleichzusetzen mit prekärer Beschäftigung, d. h. mit 
einer schwierigen und unsicheren Beschäftigung für 
die Arbeitnehmerinnen bzw. den Arbeitnehmer. Inwie-
weit ein Beschäftigungsverhältnis als prekär einzustufen 
ist, hängt neben persönlichen Präferenzen insbesondere 
von der Einkommenssituation, der Beschäftigungsstabi-
lität, dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und den 
Arbeitnehmerschutzrechten ab. So wird z. B. auch ein 
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis zum teil von 
den Beschäftigten bewusst und gewollt gewählt. Von 
Mitte 2000 bis Mitte 2007 ist die Zahl der Minijobs in 
Bayern um 76,8 Prozent auf rund 1,12 Mio. gestiegen. 

Dies ist sicherlich auch auf die rechtsänderung zum 
April 2003 zurückzuführen, durch welche die Vorausset-
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zungen für geringfügige Beschäftigung sowie das Ver-
fahren zur Anmeldung und Abrechnung von Minijobs 
vereinfacht wurden. Außerdem wurde für Arbeitnehmer 
die Möglichkeit eröffnet, neben einem versicherungs-
pflichtigen Hauptberuf einen Minijob sozialversiche-
rungsbeitragsfrei auszuüben („Minijob im Nebenjob“). 
Geringfügige Beschäftigung ist damit für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer gleichermaßen attraktiver geworden. 

Der Anstieg der Nichtnormarbeitsverhältnisse ist 
grundsätzlich nicht negativ zu bewerten. Sie vermitteln 
dem Arbeitsmarkt deutlich mehr Flexibilität, ver-
bessern dessen Funktionsfähigkeit, senken Zugangsbar-
rieren auf Seiten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und 
ermöglichen so für viele Menschen eine bessere teil-
habe am Arbeitsleben. Dennoch ist es das Ziel der 
Bayerischen Staatsregierung, die sozialversicherungs-
pflichtige (Vollzeit)Beschäftigung zu fördern und zu 
steigern. Nichtnormarbeitsverhältnisse sind für die 
Flexibilität am Arbeitsmarkt wichtig und notwendig, 
sollten allerdings die Ausnahmen bleiben. Eine mög-
liche Beschränkung von Nichtnormarbeitsverhältnissen 
(z. B. durch gesetzliche Vorgaben) würde sich jedoch 
insgesamt negativ auf die Situation am Arbeitsmarkt 
auswirken. Eine schwierige Arbeitsmarktsituation, wie 
sie in konjunkturell schlechteren Zeiten zu erwarten ist, 
würde dadurch noch weiter erschwert. Eine stärkere Aus-
weitung von Nichtnormarbeitsverhältnissen hat aller-
dings über die persönlichen Folgen für den einzelnen 
betroffenen Arbeitnehmer hinaus auch Folgen für die 
Sozialversicherungssysteme. Die Beiträge aus Normar-
beitsverhältnissen würden immer weniger ausreichen, 
den Erfordernissen einer solidarischen Versicherung 
zu genügen. 

ALtErNAtIVEN ZUr ArBEItSLOSIGKEIt AUS-
SCHöPFEN

Eine weitere Herausforderung des Arbeitsmarktes stellt 
der wachsende Niedriglohnsektor dar. Der Niedriglohn-
bereich umfasst tätigkeiten mit geringen Stundenver-
diensten, die in den meisten Fällen von einfacher Art 
und geringer Produktivität sind. Geringfügige Beschäfti-
gung ist nicht gleichzusetzen mit tätigkeiten im Nied-
riglohnbereich, allerdings gibt es Überschneidungen.

Das thema Niedriglöhne ist in letzter Zeit, auch auf-
grund seiner steigenden Bedeutung, immer mehr ins 
Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt und wird 
kontrovers diskutiert. Der Anteil der Vollzeitbeschäf-
tigten im Niedriglohnbereich ist in Bayern von 2000 bis 
2007 um 2,5 Prozentpunkte gestiegen und damit stärker 

als in Deutschland (+2 Prozentpunkte). Allerdings wies 
Bayern im Jahr 2007 mit 17,1 Prozent trotzdem weiter-
hin einen geringeren Anteil Vollzeitbeschäftigter im 
Niedriglohnbereich als Deutschland mit 19,8 Prozent aus.

Da Geringqualifizierte aufgrund unzureichender berufs-
spezifischer oder allgemeiner Kenntnisse häufig nur 
einfache tätigkeiten übernehmen können, bietet der 
Niedriglohnsektor gerade für diese Personengruppe 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Dementsprechend be-
trägt der Anteil der Beschäftigten mit Berufsausbildung 
oder Fach-/Hochschulabschluss im Niedriglohnsektor 
auch nur ein Viertel. Da sich die Entlohnung einer tä-
tigkeit jedoch in erster Linie an den Anforderungen des 
Arbeitsplatzes und nur nachrangig an der Qualifikation 
des Arbeitnehmers bemisst, führt dies dazu, dass es auch 
unter den Beschäftigten im Niedriglohnbereich Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer mit qualifizierten Abschlüs-
sen gibt. Dies gilt insbesondere, wenn die Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer aufgrund veralteter oder nicht 
nachgefragter Qualifikation keinen ihrer Ausbildung ent-
sprechenden Arbeitsplatz bekommen haben. Allerdings 
sind deren Chancen, aus dem Niedriglohnbereich aufzu-
steigen, insbesondere in Verbindung mit einer Weiterbil-
dung meist deutlich höher als die der Geringqualifizierten.

Es ist unstrittig, dass gerade für Menschen ohne Schul- 
und/oder Berufsabschluss Arbeitsstellen mit einfachen 
tätigkeiten benötigt werden. Arbeitgeber werden diese 
jedoch nur bei einer der Produktivität entsprechenden 
niedrigen Entlohnung zur Verfügung stellen. Für die 
Arbeitsmarktperspektive des einzelnen Geringqualifi-
zierten ist sicherlich Aus- und Weiterbildung die beste 
Alternative. Da dies jedoch nicht immer möglich sein 
wird, ist auch eine Ausweitung des Angebots an ein-
fachen und niedrig entlohnten tätigkeiten anzustreben. 
Hierfür kommen als Stellschrauben z. B. eine größere 
qualifikatorische Lohnspreizung und/oder eine Senkung 
der Lohnnebenkosten in Frage. 

Durch eine größere qualifikatorische Lohnspreizung kann 
die Arbeitsnachfrage im Niedriglohnbereich erhöht und 
der Verdrängungswettbewerb zwischen Qualifizierten 
auf der einen und Geringqualifizierten auf der anderen 
Seite entschärft werden. Allerdings kann eine größere 
qualifikatorische Lohnspreizung für Geringqualifizierte 
nicht existenzsichernde Löhne zur Folge haben. Dies gilt 
insbesondere, wenn der Niedriglohn 80 bis 100 Prozent 
des gesamten Haushaltseinkommens darstellt, wie bei 
knapp 30 Prozent der Niedriglohnbezieherinnen und 
Niedriglohnbezieher in Bayern. In diesen Fällen ist es 
notwendig, das Haushaltseinkommen durch staatliche 
Leistungen zu ergänzen. Die im SGB II vorgesehene Auf-
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stockungsmöglichkeit für Beschäftigte mit niedrigem Ein-
kommen stellt eine solche Möglichkeit dar. 

Danach können Arbeitslosengeld II-Empfängerinnen und 
-Empfänger bei Aufnahme einer Beschäftigung mit ge-
ringer, nicht existenzsichernder Entlohnung aufstockende 
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende er-
halten. Diese Möglichkeit bietet eine Alternative zur 
Arbeitslosigkeit, auch wenn ein existenzsicherndes 
Einkommen nicht erreicht werden kann. 

Der Anteil der Aufstocker an allen SGB II-Leistungsem-
pfängern lag in Bayern im April 2008 mit 26,4 Prozent 
leicht über dem Bundesdurchschnitt von 25,6 Prozent. 
Es zeigt sich, dass die zum 01.01.2005 geschaffenen re-
geln zum Fördern und Fordern sowie die gesetzlichen 
änderungen bei den Hinzuverdienstregelungen zum 
01.10.2005 Anreize setzen, durch Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit einen Beitrag zur Existenzsicherung zu 
erbringen. Gleichwohl wird die weitere Entwicklung 
genau zu beobachten sein, insbesondere da 50 Prozent 
der Aufstocker Einkommen unter 400 Euro monatlich 
erzielen. Ziel ist, dass die jeweilige Bedarfsgemeinschaft 
von staatlichen Fürsorgeleistungen unabhängig wird. 
Die beschlossenen änderungen zur Ausweitung des 
Kinderzuschlags und des Wohngeldes werden zu einer 
Schrumpfung des Personenkreises beitragen, der ergän-
zend zu Erwerbseinkommen Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende benötigt. Aus Sicht der Baye- 
rischen Staatsregierung sind die Auswirkungen dieser 
änderungen abzuwarten. Anschließend ist zu prüfen, ob 
im Bereich der regelungen zur Einkommens- und Ver-
mögensanrechnung noch nachgesteuert werden muss.

Die nachhaltige Senkung der Lohnnebenkosten und da-
mit der Arbeitskosten ist ein erklärtes Ziel der Baye- 
rischen Staatsregierung. Deshalb haben wir die schritt- 
weise Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversiche-
rung von 6,5 Prozent in 2006 auf 3,0 Prozent seit 
01.01.2009 maßgeblich unterstützt. Die Höhe des Bei-
tragssatzes muss so bemessen sein, dass sie den Bei-
tragszahlerinnen und Beitragszahlern eine höchstmögliche 
Entlastung bietet und gleichzeitig der Bundesagentur 
für Arbeit eine über mehrere Jahre tragfähige Finanz-
ausstattung sichert. Bei der Senkung auf 3,0 Prozent ist 
dies gegeben. Die darüber hinaus von der Bundesre-
gierung beschlossene, seit Jahresbeginn geltende und 
bis Mitte 2010 befristete Senkung das Beitragssatzes 
auf 2,8 Prozent hat der Koalitionsausschuss am 12.01.2009 
im rahmen des Konjunkturpakets II nochmals bekräftigt:
„Gerade in wirtschaftlichen Krisen wie dieser müssen 
wir beim Beitragssatz antizyklisch agieren. Um mittel- 
bis langfristig Vertrauen zu schaffen, wird garantiert, 

dass der Beitragssatz auch bei einer länger anhaltenden 
Krise stabil bleibt. Dafür wird eine Ausgleichsverpflichtung 
des Bundeshaushalts durch ein Gesetz festgelegt.“

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass ein 
Niedriglohnbereich mit einfachen Arbeitsplätzen ver-
bunden mit der Möglichkeit, niedrige, nicht existenzsi-
chernde Löhne durch staatliche Leistungen zu ergänzen, 
erforderlich ist. Die Alternative hierzu wäre eine höhere 
Arbeitslosigkeit, die unbedingt verhindert werden muss.

DEr BAyErISCHE ArBEItSMArKt ALS 
ANZIEHUNGSMAGNEt

Infolge der Einführung des SGB II zum 01.01.2005 war 
die damalige jahresdurchschnittliche Arbeitslosenzahl 
nahezu doppelt so hoch wie 1989. Seitdem ist ein kon-
tinuierlicher rückgang der Arbeitslosenzahlen zu ver-
zeichnen. Der bayerische Arbeitsmarkt konnte von der 
konjunkturellen Belebung der letzten Jahre überdurch-
schnittlich profitieren. Die positive Entwicklung auf dem 
bayerischen Arbeitsmarkt ist auch vor dem Hintergrund 
bemerkenswert, dass Bayern an der Spitze der Zuwan-
derung aus den übrigen Bundesländern liegt. Von 1970 
bis Ende 2006 wuchs die Einwohnerzahl des Freistaats 
durch Wanderungen innerhalb Deutschlands um über eine 
Million. Allein im Jahr 2006 nahm die Bevölkerung um 
über 34.000 Einwohner zu. Als Arbeitskräfte kommen zu-
sätzlich die Personen hinzu, welche täglich aus den an-
deren Bundesländern bzw. Ländern zu einer Arbeits-
stelle in Bayern pendeln. Der Pendlersaldo betrug Mitte 
2007 für Bayern +69.000 Personen, d. h. 69.000 Menschen 
mehr sind zu einem Arbeitsplatz innerhalb Bayerns ge-
pendelt als umgekehrt. Dass Bayern dennoch eine 
derart positive Entwicklung insbesondere der Arbeits-
losenquoten vorweisen kann, unterstreicht die Dynamik 
und Stärke des bayerischen Arbeitsmarktes.

rEGIONALE DISPArItätEN AM BAyErISCHEN 
ArBEItSMArKt

Wie in allen Flächenländern sind bezüglich der Arbeits-
losigkeit auch in Bayern regionale Disparitäten zu ver-
zeichnen. Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass der 
Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt in allen bayerischen 
regionen angekommen ist. Die Arbeitslosenquoten sind 
zwischen 2005 und 2007 in allen sieben regierungsbe-
zirken zwischen 2 und 3 Prozentpunkten zurückgegan-
gen. Gerade auch in den regionen Oberpfalz und 
Oberfranken ist die Quote um jeweils 3 Prozentpunkte 
und damit überdurchschnittlich gesunken.
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Insgesamt stellt sich die Situation in den Jahren 2000 
bis 2007 im Süden Bayerns mit einem Beschäftigungs-
zuwachs und geringer Arbeitslosigkeit besser dar als im 
Norden mit einem Beschäftigungsrückgang und höherer 
Arbeitslosigkeit. Dennoch ist hervorzuheben, dass auch 
der Norden Bayerns im Bundesvergleich sehr gute 
Beschäftigungs- und Arbeitsmarktzahlen vorweisen 
kann. So lag beispielsweise der Arbeitsagenturbezirk 
Hof, als eine bayerische region mit vergleichsweise 
hoher Arbeitslosigkeit, im Jahresdurchschnitt 2007 mit 
einer Arbeitslosenquote von 8,4 Prozent noch unter dem 
bundesdeutschen Durchschnitt von 9 Prozent – und dies 
trotz der tatsache, dass gerade der Agenturbezirk Hof 
mit einer großen Zahl von Einpendlerinnen und Ein-
pendlern konfrontiert ist. Jeder fünfte Beschäftigte hat 
seinen Wohnsitz nicht im Agenturbezirk, zwei Drittel 
davon kommen aus den neuen Ländern. Dass hier 
dennoch Handlungsbedarf besteht ist unbestritten. Die 
im Verhältnis schlechtere Arbeitsmarktlage trägt auch zu 
einer negativen Wanderungsbilanz junger Menschen in 
den strukturschwächeren, ländlichen regionen Fran-
kens bei, d. h. die Zahl der Fortzüge übersteigt dort die 
der Zuzüge. Um die Funktions- und Entwicklungsfähig-
keit der strukturschwächeren, ländlichen regionen zu 
erhalten, müssen die Menschen in diesen regionen eine 
Zukunftsperspektive haben. Eine gute Arbeitsmarktsitua-
tion trägt dazu ganz wesentlich bei. Deshalb wurde in 
den letzten Jahren im ländlichen raum ein Schwer-
punkt in der Arbeitsmarktförderung gesetzt. Knapp 65 
Prozent der Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds 
und 60 Prozent der Mittel aus dem Arbeitsmarktfonds 
wurden dort investiert. Die Zielsetzung des Arbeits-
marktfonds, Qualifikations- und Arbeitsförderungsmaß-
nahmen in von Arbeitslosigkeit besonders betroffenen 
Gebieten zu unterstützen, bleibt auch in Zukunft er-
halten. Dem Europäischen Sozialfonds stehen in der 
Förderperiode 2007 bis 2013 rund 310 Mio. Euro zur 
Verfügung, davon wird ein Großteil – rund 177 Mio. 
Euro – den Menschen in ländlichen räumen und den 
Grenzregionen zugute kommen.

Auch mit der jüngsten Fortschreibung des Landesentwick-
lungsprogramms vom September 2006 wird ausdrück-
lich am Ziel gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen in allen Landesteilen Bayerns festgehalten. Das 
Mitte Juni 2007 beschlossene Aktionsprogramm „Bayerns 
ländlicher raum“ bietet hierfür ein umfassendes, weitrei-
chendes Handlungskonzept, auf dessen Grundlage der 
Staatssekretärsausschuss „Ländlicher raum in Bayern“ 
konsequent die Umsetzung vorantreibt. 
 

ENtWICKLUNG DEr BEDArFSGEMEIN-
SCHAFtEN

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie die Anzahl 
der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und die Anzahl der 
Leistungsbezieher sind zunächst bis März/April 2006 an-
gestiegen, seitdem aber mit leichten Schwankungen 
kontinuierlich gefallen. Der stärkere rückgang bei der 
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und die gleichzeitige 
Vergrößerung der durchschnittlichen Bedarfsgemein-
schaft haben nicht nur konjunkturelle Gründe. Diese 
Entwicklung lässt sich auch mit einer seit 01.07.2006 
geltenden gesetzlichen änderung bei der Definition der 
Bedarfsgemeinschaft erklären (Jugendliche unter 25 
Jahren bilden seitdem mit ihren Eltern eine gemein-
same Bedarfsgemeinschaft, wenn sie mit diesen zu-
sammenleben). Ab diesem Stichtag ist es definitionsge-
mäß zu rückgängen bei Bedarfsgemeinschaften auch in 
solchen Fällen gekommen, in denen die Zahl der Hilfe-
bedürftigen gleich geblieben ist. Es handelt sich um 
einen Einmaleffekt, dessen Wirkungen jedoch zeitlich 
nicht genau umrissen werden können.

DAUEr DEr ArBEItSLOSIGKEIt

Die Dauer der Arbeitslosigkeit nimmt mit zunehmendem 
Alter zu. Auch wenn die Situation in Bayern besser ist 
als im Bundesdurchschnitt, zeigt dies, wie wichtig Maß-
nahmen für eine Verbesserung der Arbeitsmarktsitua-
tion älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. 
Je länger die Arbeitslosigkeit dauert, umso schwieriger 
wird die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. 
Langzeitarbeitslose werden in vielen Fällen ungeachtet 
ihrer nachgewiesenen formalen Qualifikationen ähnlich 
wie Geringqualifizierte eingestuft, da sie durch anhal-
tende Arbeitslosigkeit wichtige Fertigkeiten und Kennt-
nisse verlieren. Die Bayerische Staatsregierung unter-
stützt daher ausdrücklich Bemühungen der Bundes-
agentur für Arbeit, einen möglichst übergangslosen 
Arbeitsplatzwechsel, wie beispielsweise Job-to-Job-
Vermittlung, zu ermöglichen.

BAyErISCHE ArBEItSMArKtPOLItIK

Der Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente der 
Bundesagentur für Arbeit war im Zuge der Hartz-re-
formen 2003 durch einen grundlegenden Paradigmen-
wechsel geprägt. Dies hat zunächst zu einem starken 
rückgang der Maßnahmen geführt. Seitdem steigt der 
Einsatz der arbeitsmarktpolitischen Instrumente und der 
finanziellen Mittel wieder, wobei diese jedoch gezielt auf 
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die Bedürfnisse der Arbeitslosen und der Arbeitgeber 
ausgerichtet werden. 

Gegenwärtig sind die arbeitsmarktpolitischen Instrumente 
einer weiteren Veränderung unterworfen. Mit dem am 
01.01.2009 in Kraft getretenen Gesetz zur Neuausrich-
tung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente wurde 
der Auftrag aus dem Koalitionsvertrag, „alle arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen auf den Prüfstand (zu) 
stellen. Das, was sich als wirksam erweist und zur Ver-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit oder zu Beschäf-
tigung führt, wird fortgesetzt. Das, was unwirksam und 
ineffizient ist, wird abgeschafft.“ umgesetzt. Leider 
bleibt die gesetzliche Neuregelung hinter den Erwar-
tungen zurück und wird den zentralen Zielsetzungen der 
Instrumentenreform – Zusammenfassung, reduzierung 
und Vereinfachung der Instrumente und mehr Hand-
lungsspielraum vor Ort – und damit einer umfassenden 
und grundlegenden Neuausrichtung der Arbeitsmarkt-
politik nicht gerecht. Die Bayerische Staatsregierung 
hat gemeinsam mit den anderen Ländern im Vorfeld 
und insbesondere über den Bundesrat versucht, 
wichtige änderungen am Gesetzentwurf durchzuset-
zen. Bedauerlicherweise hat die Bundesregierung nur 
einige wenige davon aufgegriffen.

Bayerische Arbeitsmarktpolitik ergänzt die Arbeitsmarkt-
politik der Bundesagentur für Arbeit und der Kommu-

nen nach dem SGB II und SGB III. Die Bayerische Staats-
regierung wird sich auch zukünftig mit allen Kräften für 
eine weitere Verbesserung der Arbeitsmarktsituation 
und eine Verbesserung der wirtschaftlichen und arbeits-
marktpolitischen rahmenbedingungen einsetzen. Die 
innovative und für den bayerischen Arbeitsmarkt maß-
geschneiderte aktive Arbeitsmarktpolitik wird auch 
weiterhin mit dem Ziel der Integration bzw. des Ver-
bleibs der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
ersten Arbeitsmarkt fortgeführt.

Seit 1997 wurden dafür aus dem Arbeitsmarktfonds 83,7 
Mio. Euro eingesetzt. Aus dem Europäischen Sozial-
fonds standen Bayern im Förderzeitraum 2000 bis 2006 
insgesamt 403,7 Mio. Euro zur Verfügung. Im Förderzeit-
raum 2007 bis 2013 erhält Bayern rund 310 Mio. Euro. 
Diese werden vor allem zur Förderung der Anpassungs-
fähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
der Unternehmen, für eine Stärkung des Leistungs-
potentials der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie für einen besseren Zugang zu Beschäftigung 
eingesetzt. Neben den Förderinstrumenten Arbeits-
marktfonds und Europäischer Sozialfonds gibt es eine 
Vielzahl weiterer Instrumente und Initiativen, die dazu 
beitragen, die erfolgreiche bayerische Arbeitsmarktpoli-
tik konsequent weiterzuführen und so auch künftig den 
Spitzenplatz Bayerns am Arbeitsmarkt zu behaupten.
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2   erwerbstätigkeit und 
 arbeitslosigkeit

Situationsanalyse von:  Thomas Staudinger, Ernst Kistler, 
Internationales Institut für Empirische Sozialökonomie
Mitarbeit: Stefan Böhme, Daniel Werner, Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
Ralph Conrads, Andreas Streng, INIFES

2.1 einfüHrung

Der Freistaat Bayern schneidet bei rankings zur Arbeits-
marktlage seit langer Zeit sehr gut ab und rangiert dabei 
immer auf dem oder den vordersten Plätzen. Dennoch gibt 
es auch in Bayern arbeitsmarktpolitische Fragen, die für 
einen Sozial- bzw. Armuts- und reichtumsbericht von 
zentraler relevanz sind. In diesem Kapitel werden solche 
themen dargelegt, die sich auch zu einem großen teil aus 
der allgemeinen, bundesweiten Arbeitsmarktentwicklung 
bzw. -lage ableiten. teils hängen sie jedoch auch mit 
landesspezifischen Besonderheiten zusammen.

Der erste Abschnitt dieses Kapitels gibt zunächst 
ei nen kurzen Überblick über einige zentrale trends 
von Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit. Aus 
diesen Grundtrends leiten sich bereits viele der in 
den nachfolgenden Abschnitten näher behandelten 
Probleme ab.

Darstellung 2.1 gibt einen Überblick über den Erwerbs-
status von Frauen und Männern nach Altersjahrgän-
gen. trotz der in Bayern im Vergleich zum westdeut-
schen Durchschnitt überproportionalen Frauener- 
werbsquoten (vgl. auch Darstellung 2.9 und Darstel-
lung 2.41 im Anhang) ist der Anteil von Erwerbstätigen 
unter den Frauen durchgängig geringer als bei den 
Männern. Frauen sind häufiger in der Stillen reserve1  
oder im Status „sonstige Nichterwerbspersonen“ (z. B. 
Schülerinnen und Schüler, Hausfrauen und -männer).

Außerdem verdeutlicht Darstellung 2.1 mehrere 
(erwerbs-)biographische Übergangszonen. In den 
unteren Jahrgangsgruppen ist der Übergang vom 
Bildungswesen in die Erwerbstätigkeit an den abneh-

1  Damit sind jene Personen gemeint, die grundsätzlich erwerbsbereit oder sogar Arbeit suchend sind, aber aufgrund schlechter Aussichten am Arbeitsmarkt oder 
anderer Gründe nicht in der offiziellen Statistik der Agenturen für Arbeit auftauchen.

Darstellung 2.1: Erwerbsstatus der 15- bis 64-Jährigen nach Geschlecht und Altersjahren in BY 2005 bzw. Altersgruppen für BY 2006* (Tausend)

60 Jahre

55 Jahre

50 Jahre

45 Jahre

40 Jahre

35 Jahre

30 Jahre

25 Jahre

20 Jahre

15 Jahre

2005

120,0 80,0 40,0 0,0 120,080,040,0

MännerFrauen

■ Erwerbstätige
■ Arbeitslose und 
 Arbeitsuchende
■ Stille Reserve

■ Ruhestand (Rente/Pension)
■ Sonstige Nichterwerbspersonen

55 bis unter 
65 Jahre 

2006

1.200  800  400 0 1.200800400

MännerFrauen

45 bis unter 
55 Jahre 

35 bis unter 
45 Jahre 

25 bis unter 
35 Jahre 

15 bis unter 
25 Jahre 

■ Erwerbstätige ■ Arbeitsuchende Nichterwerbspersonen
■ Erwerbslose ■ Sonstige Nichterwerbspersonen (inkl. Ruhestand)
 

* Für die Auswertung des Mikrozensus 2006 mussten in der Fern- 
   abfrage aufgrund von geringen Fallzahlen die Einzeljahre zu 
   Altersgruppen komprimiert werden.

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2005/2006
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menden Anteilen von Nichterwerbspersonen ablesbar 
– und ebenso ein Anstieg des Anteils von Arbeitslosen 
und Arbeitsuchenden um das 20. Lebensjahr.2 

Bei den Frauen steigt – nach einem leichten rückgang 
bis dahin – um das 25. Lebensjahr der Anteil derjeni-
gen in der Stillen reserve wieder etwas an. Die Zahl 
der Nichterwerbspersonen bleibt, im Gegensatz zu den 
Männern, sogar relativ konstant. Die Erwerbsbeteili-
gung von Frauen ist, trotz einer in Bayern im bundes-
weiten Vergleich sehr hohen Erwerbsbeteiligung, doch 
stark vom Alter und der Anzahl der Kinder abhängig 
(vgl. Abschnitt 6.2.1).

Eine weitere Zone erwerbsbiographischer Übergänge – 
die in der tendenz immer mit erhöhten Arbeitsmarktri-
siken und Problemen verbunden sind – findet sich im 
höheren Erwerbsalter. Ein leichter Anstieg des Anteils der 
Personen im ruhestand beginnt mit 50 Jahren, also etwa 
dort, wo das Durchschnittsalter des Eintritts in rente 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit liegt. Ab dem Alter 
von ca. 58 bis 60 Jahren ist ein deutlicher Anstieg zu 
verzeichnen. Im Alter von 60 Jahren sind knapp 30 
Prozent aller Personen im ruhestand; im Alter von 63 
Jahren sind es dann mehr als die Hälfte. Eine Sonderaus-
wertung des Mikrozensus 2006, welche aus Datenschutz-
gründen nur in Altersgruppen und ohne Differenzierung 
der Nichterwerbspersonen in eine weiter gefasste Grup pe 
der Personen in Stiller reserve (Arbeitsuchende plus Per- 
sonen mit Erwerbswunsch) sowie in ruhestand erfolgen 

konnte, bestätigt allerdings das Ergebnis für 2005. 

Alle genannten Phasen sind für das Geschehen am 
Arbeitsmarkt und die soziale Lage der Betroffenen von 
besonderer Bedeutung. Erstens wird in der Phase der 
schulischen und beruflichen Ausbildung der Grundstein 
für den weiteren Erwerbsverlauf mit gelegt. Zweitens 
hat die Familienphase (vor allem bei den Frauen) 
Implikationen für die Dauer des Erwerbslebens – also 
die Frage wie lang kann bzw. muss jemand vor seinem 
ruhestand erwerbstätig sein. Drittens zeigen die 
Übergänge in den ruhestand, dass für viele Erwerbstäti-
ge das Erwerbsaustrittsalter und das faktische renten-
eintrittsalter erheblich vom gesetzlichen rentenein-
trittsalter abweichen. Dies hat Konsequenzen etwa bei 
den Alterseinkommen.

Die Bedeutung der schulischen und betrieblichen 
Ausbildung – am Arbeitsmarkt und letztlich für die 
Lebenslagen – spiegelt sich auch in der folgenden 
Darstellung 2.2 wider. Deren Ergebnisse zeigen sich in 
ähnlicher Form auch für Westdeutschland. Der Anstieg 
der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
in Bayern zwischen 1987 und 2007 um 16,7 Prozent 
(von 3.559.289 auf 4.154.732 jeweils am 30.06.) wurde 
besonders von den sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten mit Fach- (+85,5 %) bzw. Hochschulab-
schluss (+141,0 %) getragen. Die zunehmende Bedeutung 
der Qualifikation zeigt sich auch im Anstieg des Anteils 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Fach- 

Darstellung 2.2: SvB nach Berufsausbildung (ohne Beschäftigte in beruflicher Ausbildung) in BY 1987-2007 (jeweils 30.06.; Prozent)

■ mit Hochschulabschluss          ■ mit Fachhochschulabschluss          ■ mit betrieblicher/schulischer Berufsausbildung
■ ohne abgeschlossene Berufsausbildung ■ Berufsausbildung unbekannt

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung
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2  An anderen Stellen in diesem Kapitel (z. B. Abschnitt 2.2.2) wird noch mehrmals auf die Ambivalenz hoher Erwerbstätigenanteile unter den Jungen einzugehen 
sein. In Bayern sind jedenfalls – atypisch für zumindest die westlichen Bundesländer – mehr als die Hälfte der 18-Jährigen bereits erwerbstätig.
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(von 2,5 % auf 4,0 %) bzw. Hochschulabschluss (von 3,0 % 
auf 6,3 %) an allen sozialversicherungspflichtig Be-   
schäftigten in Bayern im angegebenen Zeitraum (vgl. 
Darstellung 2.2). trotz eines Anstiegs der absoluten Zahl 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 
betrieblicher/schulischer Berufsausbildung um 13,5 
Prozent im selben Zeitraum sank hingegen deren Anteil 
an allen Beschäftigten von 65,5 auf 63,6 Prozent.3

Deutlich zeichnet sich andererseits der Beschäfti-
gungsrückgang bei den sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten ohne abgeschlossene Berufsausbildung 
ab. Insgesamt ging die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in dieser Gruppe um 39,2 
Prozent zurück, was einem Anteilsrückgang von 24,3 
Prozent im Jahr 1987 auf 12,6 Prozent im Jahr 2007 ent-
spricht. Gleichzeitig stieg allerdings auch der Anteil 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 
unbekannter Berufsausbildung, denen aufgrund 
fehlender Meldung durch die Betriebe kein Ausbil-
dungsstatus zugeordnet werden kann, von 4,7 Prozent 
auf 13,5 Prozent. Jedoch zeigen die Anteilswerte der 
beiden letztgenannten Gruppen, dass, selbst wenn 
man davon ausgehen würde, dass alle Personen mit 
unbekannter Ausbildung der Gruppe der Geringqualifi-
zierten zuzuordnen wären, der Anteil dieser Gruppe 
insgesamt leicht zurückgehen würde. Die Beschäfti-
gungsgewinne können demnach fast ausschließlich 
der Gruppe der besser Qualifizierten und Hochqualifi-
zierten zugerechnet werden. Anders gesagt: Die 
Chancen für Niedrigqualifizierte, einen Arbeitsplatz zu 
finden, sind auch im Freistaat schwieriger geworden.

Neben diesen gruppenspezifischen Schwierigkeiten 
am Arbeitsmarkt gibt es in Bayern auch deutliche 
regionale Unterschiede, die besonders zwischen 
Nord- (die drei fränkischen regierungsbezirke sowie 
die Oberpfalz) und Südbayern (Ober- und Niederbay -
ern sowie Schwaben) nun bereits seit Jahrzehnten 
anhalten. Die Landkreise bzw. kreisfreien Städte mit 
den geringsten Arbeitslosenquoten befinden sich 
1987 wie 2007 vorwiegend in Südbayern. Eine 
deutlich verbesserte Arbeitslosenquote gegenüber 

1987 weisen heute allerdings die Landkreise Freyung-
Grafenau, Passau, regen und Cham auf. Dem stehen 
besonders die kreisfreien Städte Amberg, Hof, 
Schweinfurt und Weiden i. d. Oberpfalz gegenüber, 
die 1987 wie 2007 zu den regionen mit den höchsten 
Arbeitslosenquoten zählen.

Schließlich ist als Grundtrend an dieser Stelle an-
zuführen: Veränderungen in der Arbeitswelt – teils 
befördert durch politische Maßnahmen, teils auch 
abgemildert – führen da zu, dass dauerhafte, vollzei-
tige und sozialversicherte Erwerbsarbeitsplätze (so 
genannte Normarbeitsverhältnisse) zunehmend 
durch befristete tätigkeiten, teilzeitarbeit, Leiharbeit, 
Mini-Jobs etc. abgelöst werden. Diese   Verände-
rungen machen es erforderlich, die Zahl der er-
werbstätigen Personen differenzierter zu betrachten. 
Hilfreich ist hierbei, zusätzlich das Arbeitsvolumen in 
die Analyse einzubeziehen. Das Arbeitsvolumen, also 
die Zahl der tatsächlich geleisteten bezahlten 
Arbeitsstunden aller Erwerbstätigen, sank in der 
Bundesrepublik zwischen 1970 und 1991 um rund 
sieben Prozent von 52.285 Millionen auf 48.730 
Millionen und in Deutschland insgesamt von 59.789 
Millionen in 1991 auf 56.001 Millionen in 2006 um 
weitere rund sechs Prozent (vgl. Deutsche rentenversi-
cherung Bund 2007: 219). In Bayern war aufgrund 
der positiven konjunkturellen Entwicklung im Jahr 
2007 gegenüber dem Jahr 2000 ein Anstieg des 
Arbeitsvolumens um 1,6 Prozent zu verzeichnen bzw. 
um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2006 (D: 1,7 %) 
(vgl. Darstellung 2.3). Einen geringeren Unterschied 
kann man dagegen bei der Entwicklung der geleis-
teten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen pro Jahr 
feststellen. In Bayern sank die Zahl der tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen 
zwischen 2000 und 2007 um 25 Stunden und in 
Deutschland um 40 Stunden (vgl. Arbeitskreis 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder 
2008). Die langfristige Entwicklung deutet jedenfalls 
bereits auf eine weiter unten näher dargestellte 
tendenz hin, nämlich den rückgang an Vollzeitbe-
schäftigung, welcher zu dem langfristigen rückgang 

3 Die angeführten Zahlen sind immer vor dem Hintergrund einer anhaltend leicht steigenden Zahl von Einwohnern und Erwerbspersonen zu sehen.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BY 9.304 9.198 9.064 9.142 9.120 9.197 9.391

D

2000

9.246

57.659 57.339 56.509 55.727 56.049 55.740 56.001 56.947

Darstellung 2.3: Entwicklung des Arbeitsvolumens in BY und D 2000-2007 (Millionen Stunden)

Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder 2008
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des Arbeitsvolumens – trotz eines weiterhin stei-
genden Erwerbspersonenpotenzials und gestiegener 
Zahl der Erwerbstätigen – führt.

2.2 erwerbstätigkeit

2.2.1 ENtWICKLUNG DEr ErWErBStätIGKEIt

Im Vergleich der Entwicklung der Erwerbstätigkeit 
mit der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
spiegeln sich diese Veränderungen ebenfalls wider, 
die zum teil für den rückgang des Arbeitsvolumens 
verantwortlich bzw. auch seine Folge sind. So steigt 
zwar in Bayern die Zahl der Erwerbstätigen zwischen 
2000 und 2007 um 3,4 Prozent (um 2,3 Prozent in 
Westdeutschland) an. In Westdeutschland sinkt da-
gegen im gleichen Zeitraum die Zahl der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten um 1,9 Prozent. Im 
Vergleich dazu führte in Bayern die positive Entwick-
lung zwischen 2006 und 2007, wie bereits beim Ar-
beitsvolumen, zu einem leichten Anstieg gegen über 
2000 um 1,1 Prozent (vgl. Darstellung 2.4). 

In der gruppenspezifischen Darstellung 2.38 im 
Anhang aus den Daten des Mikrozensus zeigt sich, 
dass zwischen 2000 und 2006/2007 besonders ein 
Anstieg in der Erwerbstätigkeit von Frauen und älteren 
zu verzeichnen war. Dies war mit einem etwas höheren 
Anstieg an sozialversicherungspflichtig beschäftigten 
Frauen gegenüber Männern in Bayern und Baden-
Württemberg verbunden, in Nordrhein-Westfalen, 
West- und Deutschland mit einem geringeren rück-
gang der sozialversicherungspflichtig beschäftigten 
Frauen. Außerdem ergab sich bundesweit ein Anstieg 
der sozialversicherungspflichtig beschäftigten älteren, 
bei einem gleichzeitigen rückgang in den jüngeren 
Altersgruppen. Insgesamt hat Bayern im genannten 
Zeitraum bis 2006 zwar einen geringeren Anstieg in 
der Erwerbstätigenzahl4 zu verzeichnen als West-
deutschland und Baden-Württemberg. Dies aber bei 
einer deutlich positiveren Entwicklung der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten bis 2007 im Vergleich 
zu den anderen Gebietseinheiten.

In den bayerischen regionen zeigen sich zwischen 
2000 und 2007 deutliche Unterschiede in der Entwick-
lung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Be - 
schäftigten. Die regierungsbezirkskarte in Darstel-
lung 2.5 verdeutlicht, dass der südlich gelegene teil 
Bayerns eher Beschäftigungsgewinne aufzuweisen 
hat – Oberbayern (+2,7 %) profitierte hier am stärk-
sten. In Nordbayern allerdings konnte die Oberpfalz 
sogar einen Anstieg um drei Prozent erreichen.

Darstellung 2.4: Entwicklung der Zahl der ET* und svB (jeweils 30.06.) 
in BY und WD 2000-2007 (Prozent; 2000=100)
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* Es ist zu beachten, dass die Zahlen zur ET des Arbeitskreises  „Er- 
 werbstätigenrechnung des Bundes und der Länder“ von den 
 später verwendeten Ergebnissen des Mikrozensus abweichen, da
  „vor allem marginale, vom Normarbeitsverhältnis abweichende 
 Beschäftigungsverhältnisse und die Suche nach derartigen Be-  
 schäftigungsverhältnissen im Mikrozensus bislang untererfasst 
 werden“ (Statistisches Bundesamt 2006).

Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der 
Länder“ 2008 und Statistik der BA 2008

—  ET in BY - -  ET in WD —  svB in BY - -   svB in WD

4  Die ersten Ergebnisse aus der Veröffentlichung des Mikrozensus 2007 zeigen, dass die Zahl der Erwerbstätigen in Bayern 2007 nochmals gestiegen ist (6.169.000 
Erwerbstätige nach BayLfStaD 2008).
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Die beiden nördlichsten regierungsbezirke Unter- und 
Oberfranken verlieren hingegen um 0,2 bzw. 5,8 Prozent 
an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Bei 
detaillierter Betrachtung ist zu erkennen, dass sich die 
stärksten Anstiege in den Landkreisen um die Landes-
hauptstadt München sowie in den räumen Ingolstadt, 
regensburg und Erlangen finden. Hervorheben lässt 
sich dabei besonders der Landkreis Freising, der einen 
Anstieg von 18,0 Prozent verzeichnet. Die stärksten 
rückgänge finden sich in den nördlich sowie östlich 
gelegenen Grenzlandkreisen sowie in der region Fürth 
und im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

In Bayern wird – allein schon demografisch (spezifisch 
durch Zuwanderung) bedingt – auch zukünftig ein 
(überdurchschnittlicher) Zuwachs an Arbeitsplätzen 
benötigt werden. Das Arbeitsangebot, also das Erwerbs-
personenpotenzial, wird sich in den kommenden Jahren 
trotz einer alternden Gesellschaft noch erhöhen, da 
davon auszugehen ist, dass die Erwerbsquoten beson-

ders der älteren in Zukunft noch stärker als bisher 
ansteigen werden.

Die Vorausberechnungen in Darstellung 2.6 verdeutli-
chen, dass mindestens bis 2015 mit einem leicht 
steigenden Erwerbspersonenpotenzial (2005: 6,64 Mio. 
und 2015: 6,96 Mio.) in Bayern gerechnet werden muss. 
Danach tritt zwar ein langsamer rückgang ein, aber erst 
nach 2025 wird das Erwerbspersonenpotenzial unter 
das Niveau von 2005 sinken. Auch bei der Vorausbe-
rechnung des Erwerbspersonenpotenzials zeigen sich 
bei regionaler Betrachtung sehr deutliche Unterschiede, 
die sich aus den unterschiedlichen regionalen Bevölke-
rungsentwicklungen ergeben. Dazu an dieser Stelle nur 
zwei Beispiele: Nach den Berechnungen ist für den 
Agenturbezirk Freising von 2005 bis 2025 ein Anstieg 
des Erwerbspersonenpotenzials von mehr als zehn 
Prozent zu prognostizieren. Im Agenturbezirk Hof ist im 
selben Zeitraum hingegen ein rückgang von 17 Prozent 
zu erwarten (vgl. Böhme/Kistler/Ebert 2007: 17).

Der Anstieg des Erwerbspersonenpotenzials ergibt sich 
für Bayern auch aus einem zu erwartenden weiteren 
Bevölkerungsanstieg in den kommenden Jahren. Für die 
Zeit nach 2011 – in der die Freizügigkeit für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in der EU auch für Deutsch-
land umgesetzt wird – deutet sich ein noch weiterge-
hender Zuwachs an (vgl. z. B. Brenke/Zimmermann 2007). 

Darstellung 2.5: Entwicklung der Zahl der svB in den bayerischen 
Landkreisen und kreisfreien Städten 2000-2007 (jeweils 30.06.; 
2000=100)

Entwicklung in % (Häufigkeit)

■ -15,4 =< -11,2 (5) ■   0,0 =<    5,5   (26)
■ -11,2 =<   -7,0 (8) ■   5,5 =<    9,7   (19) 
■   -7,0 =< -2,9 (11)  ■   9,7 =<  13,8     (4)
■   -2,9 =< 0,0  (21) ■ 13,8 =< 18,1     (2) 

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung

Darstellung 2.6: Vorausschätzung* des Erwerbspersonenpotenzials 
in BY von 2005-2025 nach Altersgruppen (Millionen)

■ 15 bis 24 Jahre ■ 25 bis 34 Jahre ■ 35 bis 44 Jahre     
■ 45 bis 54 Jahre      ■ 55 bis 64 Jahre

* Die Basis dieser Vorausschätzung bilden die Bevölkerungsvoraus- 
 berechnung Variante W1a des Bayerischen Landesamtes für Sta-
 tistik und Datenverarbeitung und die alters- und geschlechter-  
 spezifischen Erwerbsquoten, die die Prognos AG für ihren  
 Deutschlandreport 2030 verwendet. Aufgrund von Rundungen  
 ergeben sich leichte Abweichungen zwischen den  Teil- und den  
 Gesamtsummen.

Quelle: BayLfStaD 2007 und Daten der Prognos AG 2006; eigene 
Berechnung
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In die gleiche richtung gehen die Effekte aus einer als 
ebenfalls gesichert zu erwartenden höheren Erwerbsbe-
teiligung von Frauen, gerade in Westdeutschland, sowie 
von älteren. Letzteres ist bedingt durch die Maßnahmen 
zur Erhöhung des durchschnittlichen renteneintrittsalters 
in Deutschland und die Entwicklung der renteneinkom-
men (vgl. Abschnitt 14.2.1). Bereits in den vergangenen 
Jahren kann ein deutlicher Anstieg des durchschnitt-
lichen renteneintrittsalters in Bayern von 59,9 Jahren im 
Jahr 1996 auf 61,0 Jahre im Jahr 2006 – und damit eine 
Angleichung an den westdeutschen Durchschnitt – ver-
zeichnet werden (vgl. Darstellung 2.7).

Diese Entwicklung ist besonders durch einen Anstieg 
des durchschnittlichen renteneintrittsalters der Männer 
bedingt, der in Bayern im genannten Zeitraum 1,6 Jahre 
betrug (D: 1,5 Jahre; WD: 1,4 Jahre). Der Anstieg bei den 
Frauen, deren durchschnittliches renteneintrittsalter 

aufgrund eines geringeren Anteils an Erwerbsminde-
rungsrenten und eines höheren Anteils an regelalters-
renten von Haus aus höher lag, war mit 0,6 Jahren 
(D: 0,8 Jahre; WD: 0,4 Jahre) dagegen deutlich geringer.5  
Eine regionale Differenzierung belegt, dass in den 
wirtschaftlich stärkeren südbayerischen regierungsbe-
zirken das durchschnittliche renteneintrittsalter deutlich 
höher liegt als in den schwächeren Nordbayerns (vgl. 
Darstellung 2.39 im Anhang).

Die „rente mit 67“, als weitere große Maßnahme zur 
Erhöhung des durchschnittlichen renteneintrittsalters, 
wird in den kommenden Jahren ab 2012 zu einem 
weiteren Ansteigen des durchschnittlichen rentenein-
trittsalters führen, wobei die Möglichkeit, bis dahin 
gesund arbeiten zu können, nicht außer acht gelassen 
werden darf (vgl. Abschnitt 5.8.1). Dabei ist zu beachten, 
dass das renteneintrittsalter nicht mit dem Erwerbsaus-
trittsalter gleichzusetzen ist. Dazwischen klafft eine 
sozialpolitisch in vielen Fällen relevante Lücke von 
Zeiten der Arbeitslosigkeit, Nichterwerbstätigkeit oder 
Episoden in Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, die 
über die Jahre größer geworden ist (vgl. z. B. Brüssig, 
Wojtkowski 2007; Ebert, Kistler, trischler 2007).

2.2.2 StrUKtUr DEr ErWErBStätIGKEIt

Für eine Beschreibung der sozialen Konsequenzen reicht 
die bisherige Beschreibung der Entwicklung der Erwerbs-
tätigkeit nicht aus. Man muss auch die Struktur der 
Erwerbstätigkeit betrachten. Darstellung 2.8 belegt den 
anhaltenden leichten rückgang an vollzeitbeschäftigten 
Erwerbstätigen für Bayern wie für Deutschland, der 
einem starken Anstieg bei der teilzeitbeschäftigung 
gegenüber steht. Der wirtschaftliche Strukturwandel und 
das Beschäftigungsverhalten der Betriebe führen nun 
bereits seit Jahrzehnten zu einem erheblichen Abbau bei 
den Arbeiterinnen und Arbeitern, welcher durch den 
Anstieg an vollzeitbeschäftigten Angestellten nicht 
vollständig kompensiert werden kann. Hingegen 
begründet sich der Anstieg der teilzeitbeschäftigung 
besonders aus einer steigenden Zahl an Selbstständigen 
und Angestellten in teilzeit. Im Zeitraum von 2000 bis 
2005 ist weiterhin ein Anstieg in der Zahl der Personen 
mit einer zweiten Erwerbstätigkeit zu verzeichnen, der 
gerade Selbstständige – und dabei eher solche ohne 
Beschäftigte – und Angestellte in teilzeitbeschäftigung 
betrifft (vgl. Darstellung 2.40 im Anhang).

61,5

61,0

60,5

60,0

59,5

59,0

58,5
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Darstellung 2.7: Durchschnittliches Renteneintrittsalter der Versich- 
erten nach Geschlecht in BY, WD und D 1996-2006 (Jahresdurch-
schnittswerte; sortiert nach Größe)
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Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund; eigene Berechnung

WD insgesamt BY insgesamt D insgesamt

5  Bei den Frauen ist das durchschnittliche Zugangsalter in Altersrenten am aktuellen rand (in den alten Bundesländern 2006 und 2007) allerdings leicht auf 63,2 
Jahre zurückgegangen (Bayerische Werte liegen noch nicht vor). Dies hat seine Ursachen in vorübergehenden Kohorteneffekten (vgl. reimann 2008), die durch 
unterschiedlich stark besetzte Jahrgangsgruppen der zwischen 1941 und 1948 Geborenen begründet sind (vgl. auch Abschnitt 14.2.1).
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Darstellung 2.9 gibt einen Überblick zur Erwerbsbeteili-
gung der 15- bis 64-Jährigen differenziert nach den 
Geschlechtern. Dabei lässt sich eine erheblich höhere 
Erwerbsbeteiligung der Jüngeren unter 25 Jahren – 
Männer wie Frauen – im Freistaat gegenüber West- wie 
Deutschland erkennen. Die Frage, ob und ggfs. inwie-
weit die darin zum Ausdruck kommende geringere, selek- 
tivere Bildungsbeteiligung im Bereich von Gymnasien 
und anschließendem Studium (vgl. Abschnitt 3.2.1) lang- 
fristig zu Problemen führt, darf vor dem Hintergrund  
des trends zu steigender Qualifikation in der Arbeitskräf-
tenachfrage nicht vernachlässigt werden.

Die Beschäftigtenanteile nach Berufsausbildung und die 
Erwerbs(tätigen)quoten nach Qualifikationsniveau (vgl. 
Darstellung 2.2 und Darstellung 2.42 im Anhang) sowie 
die Arbeitskräftenachfrage der Betriebe nach Qualifikati-
onsniveau (vgl. Darstellung 2.50 im Anhang) bilden in 
ihrer Gesamtheit die bestehende Problemlage ab (vgl. 
Ebert u. a. 2008).

Die Erwerbsquote (der Anteil der Erwerbstätigen und 
der Erwerbslosen an allen 15- bis 64-Jährigen) liegt 
2006 mit 77,9 Prozent in Bayern insgesamt über der- 
jenigen Westdeutschlands (76,0 %), aber auch über der 

Vollzeit                                                     Teilzeit                                                       Entwicklung von 
                                                                                                                               2000-2006

2000 2005 2006 2000 2005 2006 Vollzeit Teilzeit

Tsd. Tsd. Tsd. Tsd. Tsd. Tsd. % %

BY 4.584 4.431 4.494 1.300 1.530 1.585 -2,0 21,9

Selbstständige ohne Beschäftigte 292 312 295 87 121 127 1,3 46,8

Selbstständige mit Beschäftigten 286 275 292 16 19 19 1,9 18,1

Mithelfende Familienangehörige 45 36 39 53 66 52 -13,8 -2,4

Beamte/innen, Richter/innen 261 247 247 52 67 69 -5,6 32,1

Angestellte 1.918 2.102 2.184 684 845 915 13,9 33,6

(Heim-)Arbeiter/innen 1.474 1.177 1.179 409 412 404 -20,0 -1,2

Kaufm./techn. Auszubildende 124 124 104 0 0 0 -16,5 /

Gewerbl. Auszubildende 114 105 106 0 0 0 -7,6 /

Zeit-/Berufssoldaten/innen 38 40 36 0 0 0 -4,3 /

Grundwehrdienstleistende 19 7 7 0 0 0 -60,1 /

Zivildienstleistende 12 7 5 0 0 0 -59,3 /

D 28.814 27.159 27.390 7.688 9.672 10.114 -4,9 31,5

Selbstständige ohne Beschäftigte 1.402 1.648 1.640 430 650 681 17,0 58,6

Selbstständige mit Beschäftigten 1.712 1.673 1.689 92 111 115 -1,3 25,3

Mithelfende Familienangehörige 130 148 126 185 286 267 -3,1 44,4

Beamte/innen, Richter/innen 1.671 1.586 1.598 292 383 372 -4,3 27,3

Angestellte 12.474 12.853 13.361 4.274 5.564 6.005 7,1 40,5

(Heim-)Arbeiter/innen 9.365 7.313 7.200 2.415 2.677 2.671 -23,1 10,6

Kaufm./techn. Auszubildende 800 830 724 0 0 0 -9,5 /

Gewerbl. Auszubildende 800 763 732 0 0 0 -8,6 /

Zeit-/Berufssoldaten/innen 229 235 223 0 0 1 -2,7 139,7

Grundwehrdienstleistende 128 46 47 0 0 0 -63,1 /

Zivildienstleistende 103 65 50 1 1 1 -51,9 9,6

Darstellung 2.8: ET nach Stellung im Beruf in BY und D 2000-2006* (Tausend und Prozent)

* Aufgrund methodischer Veränderungen zwischen dem Mikrozensus bis 2004 und dem Mikrozensus ab 2005 sind die Ergebnisse nur einge-
schränkt vergleichbar.

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2000, 2005 und 2006
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Deutschlands insgesamt (76,7 %). Die Differenzierung in 
Darstellung 2.41 im Anhang lässt weiterhin erkennen, 
dass die Frauen- und Männererwerbsquoten in Bayern 
über denen West- und Gesamtdeutschlands liegen. Dabei 
ist allerdings zu beachten, dass der Großteil der teilzeit-
beschäftigten Frauen sind und der oben angesprochene 
Anstieg an teilzeitbeschäftigung – wie die ausgewisenen 
Erwerbstätigenquoten6 zeigen – ebenfalls zu großen tei-
len von Frauen getragen wird: Eine tatsache, die sich nicht 
allein über die Zahl von teilzeitbeschäftigten Frauen als Zu-
verdiener in Familien ergibt, sondern auch beim Vergleich 
von alleinlebenden Frauen und alleinlebenden Männern 
bestehen bleibt. Die geringsten Erwerbsquoten liegen bei 
Alleinerziehenden vor, die außerdem (unabhängig vom 
räumlichen Bezug) die höchsten teilzeitquoten aufweisen. 
Ebenso liegt die teilzeitquote von Paaren mit Kind(ern) 
deutlich über der von Paaren ohne Kinder. Dies belegt die 
in Deutschland insgesamt immer noch erheblich schwie-
rigere Situation für (Allein-)Erziehende, einer Vollzeiter-
werbstätigkeit nachzugehen (vgl. Abschnitt 6.2.1).

Die niedrige Erwerbsquote sowie die überhaupt schwie-
rigeren Erwerbschancen für Geringqualifizierte (ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung) ist bereits ange-
sprochen worden. Allerdings bestehen deutliche re-
gionale Unterschiede in der Beteiligung Geringqualifi-
zierter an der Beschäftigung (zu den geringqualifi-
zierten Beschäftigten zählen im Folgenden keine 
Beschäftigten in Ausbildung). Darstellung 2.10 veran-
schaulicht den Anteil der geringqualifizierten sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigten an allen sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten in Bayern.

Grundsätzlich liegt deren Anteil mit 11,7 Prozent in 
Bayern am 30.06.2007 beim westdeutschen Durch-
schnitt (11,6 %; D: 10,2 %), aber unter dem Nordrhein-
Westfalens (12,3 %) und Baden-Württembergs (13,7 %). 
regional variiert der Unterschied zwischen 7,2 Prozent 
im Landkreis München und 18,8 Prozent im Landkreis 
Kronach. Diese regionalen Disparitäten lassen sich 
großteils mit der vorherrschenden regionalen Wirt- 
schaftsstruktur bzw. der Aufnahmefähigkeit des 
Arbeitsmarktes für bestimmte Berufsgruppen und 
tätigkeiten, aber auch mit dem Arbeitsangebot be - 
gründen. Deshalb befinden sich die niedrigsten An - 
 teilswerte von Geringqualifizierten in regionen um die 
Landeshauptstadt München und in der kreisfreien Stadt 
Würzburg mit einem hohen Anteil an qualifizierter

6  Die Erwerbstätigenquote bezeichnet, im Gegensatz zur Erwerbsquote, nur den Anteil der Erwerbstätigen (ohne die Erwerbslosen) an der Wohnbevölkerung 
zwischen 15 und 64 Jahren.

Darstellung 2.10: Anteil der Geringqualifizierten (ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung) an allen svB in den bayerischen Landkreisen und 
kreisfreien Städten 2007 (30.06.)

Anteil in % (Häufigkeit)

■  7,2 =<  9,1 (8) ■   13,0 =<  14,9   (16)
■  9,1 =< 11,1 (23) ■   14,9 =<  16,9   (10) 
■ 11,1 =< 13,0 (36)  ■   16,9 =<  18,9     (3)

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung

15
 J

ah
re

20
 J

ah
re

25
 J

ah
re

30
 J

ah
re

35
 J

ah
re

40
 J

ah
re

45
 J

ah
re

50
 J

ah
re

55
 J

ah
re

60
 J

ah
re

üb
er

 6
4 

Ja
hr

e

Darstellung 2.9: Erwerbsquoten nach Alter und Geschlecht in BY, 
WD und D 2005 (Prozent; Legende sortiert nach Höhe)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2005
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Dienstleistung im Kredit- und Versicherungswesen 
sowie wirtschaftlichen Dienstleistungen. Demgegen-
über treten die höchsten Anteile in strukturschwachen, 
peripheren und meist noch stark vom Produzierenden 
Gewerbe geprägten regionen auf, wie beispielsweise 
den Landkreisen Kronach, Freyung-Grafenau und 
Wunsiedel im Fichtelgebirge.

Eine zusätzliche Bedeutung gewinnen die oben ge-
troffenen Aussagen, wenn man die Entwicklung des 
nun bereits seit Jahrzehnten voranschreitenden 
Strukturwandels vom sekundären zum tertiären 
Sektor, also vom Produzierenden Gewerbe hin zum 
Dienstleistungsgewerbe, zwischen 2000 und 2007 
betrachtet. Dieser führte (und führt wahrscheinlich 
auch weiterhin) zu einem rückgang im Produzie-
renden Gewerbe, der besonders die sozialversiche-
rungspflichtigen Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse 
betraf. Hingegen stieg die Zahl der Erwerbstätigen 
im Wirtschaftsbereich Handel, Gastgewerbe und 
Verkehr leicht an – dies allerdings bei einer leicht 
rückläufigen Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten. Deutlicher ist der Anstieg der Er-
werbstätigenzahl in den sonstigen Dienstleistungen 
(dazu zählen Kredit- und Versicherungsgewerbe, 
Grundstückswesen, Vermietung, wirtschaftliche 
Dienstleistungen, öffentliche Verwaltung sowie 
öffentliche und private Dienstleistungen), wovon 
auch die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
profitierten (vgl. Darstellung 2.11).

Nachdem bereits die Struktur am Arbeitsmarkt sowie 
die sich daraus ergebenden Erwerbschancen darge-
stellt wurden, soll nun noch auf die entsprechende 
Entlohnung, die in verschiedenen Berufsgruppen zu 
beobachten ist, eingegangen werden. Nominal 
angestiegen sind zwischen 2000 und 2007 die Brut-
tolöhne (By: 9,7 %; D: 7,9 %) und in etwas geringerem 
Maße auch die Arbeitnehmerentgelte (By: 8,9 %; D: 7,0 %), 
also die Bruttolöhne zuzüglich der Sozialversicherungs-
beiträge der Arbeitgeber. Die Bruttolöhne je Arbeit-
nehmerin und Arbeitnehmer lagen in Bayern im Jahr 
2007 bei 28.401 Euro und damit um 4,9 Prozent über 
dem deutschen Wert von 27.083 Euro. Das Arbeit-
nehmerentgelt (inkl. Sozialversicherungsanteile der 
Arbeitgeber) je Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer lag 
im Freistaat bei 35.078 Euro und in Deutschland bei 
33.474 Euro. Dies entspricht einem Unterschied von 4,8 
Prozent (vgl. Darstellung 2.43 im Anhang; vgl. zur Lohn-
quote auch Abschnitt 1.2.1).

Bei den Bruttoentgelten zeichnen sich jedoch deut-
liche Unterschiede zwischen den Geschlechtern, 
Altersgruppen, Qualifikationen und Branchen sowie 
einzelnen Berufsbereichen ab, die in Darstellung 2.13 
und Darstellung 2.14 sowie Darstellung 2.44 im 
Anhang veranschaulicht sind. Zur Demonstration 
dieser Unterschiede wird an dieser Stelle das Kon-
zept des Niedriglohnsektors herangezogen. Die 
Abgrenzung des Niedriglohnsektors kann durch 
verschiedene Vorgehensweisen erfolgen. Als 
Niedriglohngrenze kann das soziokulturelle Existenz-
minimum oder das sozialstaatlich garantierte 
Einkommen (beispielsweise der Sozialhilfesatz oder 
das Arbeitslosengeld II zuzüglich Wohngeld) heran-
gezogen werden. Eine weitere Möglichkeit besteht 
darin, auf Grundlage der Lohnverteilung einen 
Lageparameter (beispielsweise den mittleren Lohn) 
zu ermitteln und mit dessen Hilfe die Niedriglohn-
schwelle zu bestimmen. Hier wurde das zweite 
Vorgehen gewählt, da sich dadurch bayerische Be-
sonderheiten besser berücksichtigen lassen als bei 
der Verwendung einer für ganz Deutschland gültigen 
Niedriglohngrenze wie dem Arbeitslosengeld II. Als 
Maß für den mittleren Lohn kann das arithmetische 
Mittel der Löhne oder der Medianlohn verwendet 
werden. Aufgrund der rechtszensierung der Lohn-
daten7  liefert das arithmetische Mittel systematisch 
einen zu niedrigen Wert für das mittlere Einkommen. 
Der Medianlohn charakterisiert den Punkt der 

ET SvB

2000 2007
Entwick-

lung in % 2000 2007
Entwick-

lung in %

Land- und 
Forstwirt-
schaft;
Fischerei

220 191 -13,2 36 34 -3,9

Produzie-
rendes
Gewerbe                         

1.991 1.886 -5,3 1.760 1.633 -7,2

Handel,
Gastge-
werbe und 
Verkehr

1.540 1.578 2,5 1.006 998 -0,9

Sonstige
Dienstleis-
tungen                      

2.574 2.881 12,0 1.562 1.747 11,9

Darstellung 2.11: Zahl der ET und svB (jeweils 30.06.) nach Wirt -
schaftsbereichen in BY 2000-2007 (Tausend)

Quelle: Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder sowie 
Statistik der BA 2008; eigene Berechnung

7      Löhne werden höchstens bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze gemeldet. Liegt der tatsächliche Lohn über der Beitragsbemessungsgrenze, steht somit 
keine Information zur Verfügung, um wie viel der tatsächliche Lohn die Beitragsbemessungsgrenze übersteigt.
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Lohnverteilung, an dem 50 Prozent der Löhne höher 
und die andere Hälfte niedriger liegt, unabhängig 
davon, welche absoluten Werte dahinter stehen. 
Daher erfolgt die Ermittlung des mittleren Einkom-
mens hier anhand des Medianlohns. Es werden – der 
auch international üblichen Definition folgend – die-
jenigen Personen dem Niedriglohnsektor zugerech-
net, die weniger als zwei Drittel des Medianlohns 
verdienen. Die Datengrundlage zur Analyse des 
bayerischen Niedriglohnsektors bildet das BA-Be-
schäftigtenpanel.8  Der Begriff „Lohn“ bezieht sich 
hier auf das monatliche sozialversicherungspflichtige 
Entgelt. Dies bedeutet, dass in den verwendeten 
Monatslöhnen auch Sonderzahlungen wie beispiels-
weise Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld oder Überstun-
denzuschläge enthalten sind. Da keine arbeitszeitbe-
reinigten Stundenlöhne berechnet werden können, 
berücksichtigt die vorliegende Analyse nur Vollzeit-
beschäftigte, um Verzerrungen zu vermeiden. Wei-
terhin werden Auszubildende (Lehrlinge, Anlernlinge, 
Praktikanten/innen, Volontäre/innen), Heimarbeite-
rinnen und Heimarbeiter bzw. Hausgewerbetreibende 
sowie Personen, die 65 Jahre und älter sind, von der 
Analyse ausgenommen.

Die Niedriglohngrenze lag für Bayern im Jahr 2006 
mit 1.754 Euro unter der westdeutschen von 1.782 
Euro und über der deutschen von 1.707 Euro. Die im 
Folgenden angesprochenen Anteile des Niedriglohn-
sektors beziehen sich immer auf diese regionalisier-
ten Grenzen. Das vorliegende Ergebnis einer deut-
lichen Ausweitung des Niedriglohnsektors in 
Deutschland in den vergangenen Jahren (vgl. Dar-
stellung 2.12) deckt sich mit den Ergebnissen 
anderer Studien (vgl. Kalina/Weinkopf 2008). 
Demnach ist in Deutschland etwa jeder fünfte 
Vollzeitbeschäftigte ein Niedriglohnbezieher.9 In 
Bayern zeigt der Vergleich mit West- und Deutsch-
land, dass hier der Niedriglohnsektor mit 17,1 Pro-
zent den geringsten Anteil aufweist (WD: 17,9 %; D: 
19,8 %), wobei aber der Anteilsanstieg in Bayern und 
Westdeutschland deutlicher ausfällt als in Ge-
samtdeutschland. Zwischen 2005 und 2006 – und 
damit im wirtschaftlichen Aufschwung – verzeichnet 
Darstellung 2.12 sowohl in Bayern, West- und 
Deutschland den stärksten Anteilsanstieg.

Darstellung 2.13 differenziert das bisherige Bild und ver-
anschaulicht die Gruppen, die besonders von Niedriglohn 
betroffen sind. Dies sind besonders Frauen, von denen 
knapp ein Drittel im Niedriglohnbereich arbeitet, gegenü-
ber „nur“ etwa jedem zehnten Mann. Seit 2000 hat der 
Anteil der Niedriglohnbezieher unter den Männern bis 
2006 mit drei Prozentpunkten jedoch stärker zugenommen 
als bei den Frauen mit 1,6 Prozentpunkten. Der Anteil an 
Niedriglohnbeziehern nach Altersgruppen ist am höchsten 
in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen, wobei Bayern 

8      In Kapitel 14 wird zur differenzierteren Darstellung von Geschlechterunterschieden auf Analysen zum Niedriglohnsektor aus der EVS 2003 zurückgegriffen. Die 
Vorgehensweise entspricht derjenigen, die auch an dieser Stelle für das BA-Beschäftigtenpanel beschrieben ist. Aufgrund der unterschiedlichen Datenerhebung 
und Stichprobe ergeben sich aber leichte Differenzen in den Ergebnissen der beiden Auswertungen.

9      Auswertungen im 3. Armuts- und reichtumsbericht der Bundesregierung, die auf Basis des SOEP für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (inkl. teilzeitbe-
schäftigte) durchgeführt wurden, kommen sogar auf einen Niedriglohnanteil von 36,4 Prozent im Jahr 2005 (BMAS 2008: 13). Nur bezogen auf Vollzeitbeschäftigte 
weist dieser Bericht für 2005 auf Basis des SOEP 9,3 Prozent Niedriglöhner unter den unselbstständig Beschäftigten aus (ebd. S. 14).

Euro Euro %

BY

2000 2.419 1.613 14,6

2001 2.465 1.643 14,8

2002 2.526 1.684 14,9

2003 2.563 1.709 15,6

2004 2.585 1.723 16,0

2005 2.608 1.739 16,3

2006 2.631 1.754 17,1

WD

2000 2.468 1.645 15,4

2001 2.513 1.675 15,6

2002 2.565 1.710 15,6

2003 2.603 1.735 16,2

2004 2.624 1.749 16,6

2005 2.655 1.770 17,0

2006 2.673 1.782 17,9

D

2000 2.355 1.570 17,8

2001 2.405 1.603 17,9

2002 2.459 1.639 18,0

2003 2.494 1.663 18,4

2004 2.513 1.675 18,8

2005 2.541 1.694 19,0

2006 2.560 1.707 19,8

Darstellung 2.12: Entwicklung des Medianlohns, Niedriglohns und 
des Anteils der niedriglohnbeziehenden Vollzeitbeschäftigten in BY, 
WD und D 2000-2006 (Euro und Prozent)

Quelle: Eigene Berechnung auf Grundlage des BA-Beschäftigten- 
panels 2000-2006

Medianlohn

Niedriglohn-
grenze (2/3 des 

Medianlohns)

Anteil der Vollzeitbe-
schäftigten, die unter der
Niedriglohngrenze liegen
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mit 40,9 Prozent hier klar besser liegt als West- und 
Deutschland mit jeweils 45,2 Prozent. Er sinkt in den mitt-
leren Altersgruppen, um dann im höheren Alter wieder 
leicht anzusteigen. Die Niedriglohnanteile nach Qualifikati-
on verdeutlichen die Bedeutung des Qualifikationsniveaus 
für die Lohnhöhe. 28,7 Prozent der Beschäftigten mit 
Volks- oder Hauptschulabschluss bzw. Mittlerer reife aber 

ohne Berufsausbildung arbeiteten 2006 in Bayern im 
Niedriglohnsektor, dagegen nur 2,4 Prozent der Beschäf-
tigten mit Hochschulabschluss. Eine aktuelle Studie des 
IAB zeigt weiterführend, dass jüngere und besser ausge-
bildete Niedriglohnbezieher auch eine deutlich höhere 
Chance haben aufzusteigen, dagegen Frauen und ältere 
den Aufstieg seltener schaffen (vgl. Schank u. a. 2008).

Geschlecht

Frauen 29,7 30,2 30,6

Männer 10,6 11,5 13,9

Altersgruppen

15 bis 24 Jahre 40,9 45,2 45,2

25 bis 34 Jahre 17,3 20,2 21,6

35 bis 44 Jahre 13,2 14,4 16,4

45 bis 54 Jahre 13,6 14,0 16,7

55 bis 64 Jahre 14,5 14,3 17,1

Qualifikation

Volks-/Hauptschule/Mittl.Reife o. Berufsausb. 28,7 27,6 26,5

Volks-/Hauptschule/Mittl.Reife m. Berufsausb. 14,4 14,7 18,1

Fach-/Abitur ohne Berufsausbildung 10,9 15,1 14,8

Fach-/Abitur mit Berufsausbildung 7,2 8,2 8,4

Fachhochschulabschluss 1,8 2,7 3,7

Hochschul-/Universitätsabschluss 2,4 3,1 3,2

Ausbildung unbekannt, keine Angabe 36,9 39,0 39,4

Wirtschaftszweige

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht 40,3 45,0 54,6

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 5,3 2,7 4,1

Verarbeitendes Gewerbe 9,1 8,9 11,4

Energie- und Wasserversorgung 1,6 1,6 1,6

Baugewerbe 10,5 12,4 17,4

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern 21,1 22,3 23,5

Gastgewerbe 64,4 69,2 68,1

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 18,0 18,6 20,2

Kredit- und Versicherungsgewerbe 4,4 4,4 4,5

Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung 
von wirtschaftlichen Dienstleistungen etc. 30,7 30,7 32,1

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 4,2 3,9 3,7

Erziehung und Unterricht 7,0 8,4 9,8

Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 21,6 23,7 24,2

Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen 25,9 26,7 28,2

Private Haushalte mit Hauspersonal 61,3 62,5 61,1

Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 8,5 9,8 8,2

Darstellung 2.13: Anteil der niedriglohnbeziehenden Vollzeitbeschäftigten nach Geschlecht, Altersgruppen, Qualifikation und Wirtschafts-
zweigen in BY,WD und D und 2006 (Prozent)

Quelle: Eigene Berechnung auf Grundlage des BA-Beschäftigtenpanels 2000-2006

BY WD D

070_SOZ_EV_Kapitel_2_RZ.indd   208 13.02.2009   12:20:34 Uhr



209

Der Niedriglohnsektor erstreckt sich außerdem nicht 
flächendeckend über alle Branchen und Berufsgruppen 
gleichermaßen. Hier reicht die Spanne in Bayern 2006 
von 1,6 Prozent in der Energie- und Wasserversorgung 
bis zu 64,4 Prozent im Gastgewerbe. Ebenso zeigen die 
Niedriglohnanteile nach Berufsbereichen deutlich, in 
welchen Berufen besonders häufig für einen geringen 
Lohn gearbeitet wird. Darunter stechen in Bayern wie in 
West- und Deutschland besonders folgende Berufsbe-
reiche hervor:10

•  Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeiter sowie sonstige 
Arbeitskräfte (Volontäre sowie mithelfende Familienan-
gehörige und Arbeitskräfte ohne genauere tätigkeits-
angabe)

•  Berufe in der Land-, Tier-, Forstwirtschaft und im 
Gartenbau

•  Textil- und Bekleidungsberufe sowie Lederherstellung
•  sonstige Dienstleistungsberufe (Körperpflegerinnen 

und Körperpfleger, Gästebetreuerinnen und Gästebe-
treuer, Hauswirtschaftliche Berufe und reinigungskräfte)

•  Warenkaufleute (alle Arten von Verkäuferinnen und 
Verkäufern)

•   Ernährungsberufe (Bäckerinnen und Bäcker, Fleische-
rinnen und Fleischer, Köchinnen und Köche etc.)

In allen genannten Berufsbereichen liegt der Anteil der 
Beschäftigten unterhalb der Niedriglohngrenze bei über 
25 Prozent und damit deutlich über den anderen Berufs-
bereichen (vgl. Darstellung 2.44 im Anhang).

Die genannten Berufsbereiche beinhalten Berufsgrup-
pen, in denen traditionell Frauen stark vertreten sind, 
wie sonstige Dienstleistungsberufe, Warenkaufleute, 
Sozial- und Erziehungsberufe. Aufgrund der Berufswahl 
von Frauen, den Verdienstmöglichkeiten in diesen Be-
rufen und der mit beidem zusammenhängenden ver-
tikalen und horizontalen Segregation (vgl. die Beschrei-
bung in Abschnitt 14.2.1) sowie dem immer noch über-
wiegend traditionellen rollenverhältnis und der Kinder-
erziehung, sind die (Karriere-)Chancen von Frauen am 
Arbeitsmarkt weiterhin eingeschränkt – und dies bei einem 
steigenden Singleanteil (vgl. Abschnitt 6.1 und 14.2).

Um die Bedeutung, die den Niedriglöhnen in den 
bayerischen und westdeutschen Haushalten bereits 
2003 zukam, zu demonstrieren, wurde anhand der Be-
rechnungen zum Niedriglohnsektor mit der EVS 2003 
(vgl. Abschnitt 14.2) der Anteil des Niedriglohns am 
Haushaltseinkommen aus Erwerbstätigkeit errechnet.11  

Daraus wurden fünf Gruppen gebildet, deren Häufigkeit 
wiederum durch den Anteil an allen Haushalten mit 
einem Niedriglohn veranschaulicht wird. Es zeigt sich, 
dass für 54,7 Prozent der bayerischen Haushalte mit 
mindestens einem Niedriglohnbezieher der Niedriglohn 
weniger als 40 Prozent des gesamten Haushaltseinkom-
mens aus Erwerbstätigkeit ausmacht. Allerdings macht 
er für 29,7 Prozent auch 80 bis zu 100 Prozent des 
Haushaltseinkommens aus Erwerbstätigkeit aus. In 
Westdeutschland ist dieser Anteil mit 35,6 Prozent 
nochmals deutlich höher. An dieser Stelle kann leider 
keine weitere Differenzierung anhand der Daten er-
folgen, allerdings zeigen die Ergebnisse, dass Niedrig-
lohn keineswegs nur einen „kleinen“ Zusatzverdienst 
für die Haushalte darstellt (vgl. Darstellung 2.14).

10      Zu bedenken ist dabei die Streuung innerhalb der Berufsbereiche. Die Angaben beziehen sich immer auf alle Berufe im jeweiligen Berufsbereich.

11      Das BA-Beschäftigtenpanel enthält keine haushaltsbezogenen Daten, weshalb diese Berechnung nur auf Basis der EVS erfolgen konnte.

Anteil des Niedriglohns am monatlichen 
HH-Bruttoeinkommen aus ET

Anteile an allen HH
 mit Niedriglohnanteil

unter 20% 34,7 25,3

20 bis unter 40% 20,0 18,2

40 bis unter 60% 10,9 14,1

60 bis unter 80% 4,7 6,8

80 bis 100% 29,7 35,6

Gesamt 100,0 100,0

Darstellung 2.14: Bedeutung des Niedriglohns aus unselbstständiger 
Tätigkeit für das Haushaltsbruttoeinkommen aus Erwerbstätigkeit in 
BY und WD 2003 (unabhängig von der HH-Größe und der Zahl der 
ET im HH; Prozent)

Lesehinweis: Für 29,7 Prozent der bayerischen Haushalte mit min-
destens einer Niedriglohnbezieherin bzw. einem Niedriglohnbezieher 
entspricht dieser Lohn zu 80 bis 100 Prozent dem gesamten Ein-
kommen aus Erwerbstätigkeit des Haushalts.

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnung nach EVS 2003

BY WD
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12   Die Unterschiede in der Erwerbsbeteiligung zwischen den jüngeren Deutschen und jüngeren Ausländern erklären sich dadurch, dass es bei den jüngeren 
Ausländern eine große Zahl an Personen ohne irgendeine Form von Erwerbs- oder schulischer Beteiligung gibt, sie also deutlich schwieriger ins Erwerbsleben 
integriert werden können (vgl. Abschnitt 11.4). Danach steigt die Erwerbsbeteiligung der ausländischen Männer deutlich an, wohingegen bei den deutschen 
Männern dann noch mehr in Nichterwerbstätigkeit verweilen (höhere Zahl an Studenten).

Darstellung 2.15: Frauen- und Männererwerbsquoten in BY nach Regierungsbezirken und Anpassungsschichten des Mikrozensus 2006 (Prozent)

Frauenerwerbsquoten 2006 (Häufigkeit)

■   67,7 =< 69,4   (12) ■   71,0 =< 72,7   (38)
■   69,4 =< 71,0   (25) ■   72,7 =< 74,5   (21)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2006 

Männererwerbsquoten 2006 (Häufigkeit)

■   82,2 =< 83,6   (21) ■   85,0 =< 86,5   (31)
■   83,6 =< 85,0   (38) ■   86,5 =< 88,0 (6) 

Ein deutlicher Unterschied in der Erwerbsbeteiligung 
lässt sich anhand der Betrachtung der Erwerbsquoten 
von Frauen und Männern nach Nationalität feststellen. 
Zwischen der Erwerbsquote von deutschen und 
ausländischen Männern bestehen über alle Altersgrup-
pen hinweg nur geringe Unterschiede (noch am 
stärksten in der jüngsten Altersgruppe12). Bei den 
Frauen sind die Unterschiede wesentlich markanter. 

Die Erwerbsquote von deutschen Frauen liegt – beson-
ders stark in den mittleren Altersgruppen – über der von 
ausländischen Frauen. Dies deutet einerseits auf ein 
stärker traditionell geprägtes Familienbild hin, muss 
aber andererseits auch auf die geringeren Erwerbschan-
cen von ausländischen Frauen (geringere Qualifikation, 
fehlende Sprachkenntnisse etc.) zurückgeführt werden 
(vgl. Darstellung 2.16).

2.2.3 ErWErBStätIGKEIt BEStIMMtEr   
 GrUPPEN

Einige gruppenspezifische Unterschiede in der 
Erwerbstätigkeit, speziell von Frauen und Männern, 
wurden im vorherigen Abschnitt bereits dargelegt. 
regional differenziert zeigt sich weiterhin, dass eine 
höhere Erwerbsbeteiligung besonders in den struk-
turschwächeren regionen Nord- und Ostbayerns 
vorherrscht. Dies begründet sich im Wesentlichen 

auch aus einer höheren Erwerbsbeteiligung von 
Frauen. In regionen mit hoher Arbeitslosigkeit und/
oder niedrigem Durchschnittseinkommen der 
Erwerbstätigen ist der Druck auf Frauen größer, 
durch Erwerbsbeteiligung das Haushaltseinkommen 
zu erhöhen. Ebenso ist die Erwerbsbeteiligung von 
Frauen auch im wirtschaftsstarken Agglomerations-
raum München höher, dies aber bei einer gleichzeitig 
niedrigeren Erwerbsbeteiligung von Männern (vgl. 
Darstellung 2.15).
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Ausländische und deutsche Beschäftigte sind auch 
unterschiedlich stark in bestimmten Branchen oder 
Betriebsgrößen tätig. Diese Differenzen deuten ebenfalls 
auf unterschiedliche Beschäftigungschancen hin (bedingt 
durch geforderte Qualifikationen/Fertigkeiten, Aufnahme-

bereitschaft in den einzelnen Marktsegmenten etc.). 
Darstellung 2.17 verdeutlicht, dass der größte Anteil der 
deutschen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
den sonstigen Dienstleistungen sowie in Klein- (10 bis 49 
svB) und Großbetrieben (ab 500 svB) tätig ist.

2005* 2006** 2007**

Deutsche Ausländer Deutsche Ausländer Deutsche Ausländer

Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer

BY

15 bis unter 
25 Jahre 55,1 60,2 47,7 56,0 53,7 59,3 45,1 58,2 54,5 59,1 47,3 57,1

25 bis unter 
35 Jahre 84,3 92,6 62,8 92,0 81,3 92,1 58,6 93,1 81,4 91,9 62,3 90,3

35 bis unter 
45 Jahre 83,7 97,8 65,8 94,0 83,6 97,4 68,6 95,2 82,9 97,4 67,7 95,1

45 bis unter 
55 Jahre 80,6 95,5 72,6 94,1 81,5 94,6 71,6 93,2 82,3 94,8 72,4 93,5

55 bis unter 
65 Jahre 46,4 65,4 48,5 64,2 47,3 65,1 48,4 66,7 49,6 67,6 47,1 61,6

D

15 bis unter 
25 Jahre 49,4 54,7 41,0 49,2 48,6 54,5 37,8 48,8 / / / /

25 bis unter 
35 Jahre 83,7 91,9 56,3 89,3 80,8 91,3 54,3 87,9 / / / /

35 bis unter 
45 Jahre 85,2 97,4 65,6 94,6 84,2 96,5 64,4 92,5 / / / /

45 bis unter 
55 Jahre 83,0 94,5 65,7 92,5 82,8 93,2 62,8 88,6 / / / /

55 bis unter 
65 Jahre 45,0 63,3 45,3 66,1 46,5 63,6 43,2 62,6 / / / /

/ Daten für Deutschland sind noch nicht erschienen.
* Scientific-use-file des Mikrozensus
** Veröffentlichungen zum Mikrozensus des BayLfStaD bzw. Statistischen Bundesamtes

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2005 bzw. BayLfStaD und Statistisches Bundesamt

Darstellung 2.16: Erwerbsquoten nach Altersgruppen, Nationalität und Geschlecht in BY und D 2005-2007 (Prozent)

Darstellung 2.17: SvB nach Staatsangehörigkeit und deren Verteilung auf die Wirtschaftsbereiche und Betriebsgrößenklassen in BY 2007 
(30.06.; Prozent)

500 svB und
mehr

200 - 499 svB
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1 - 9 svB
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■ Deutsch ■ EU ohne D. ■ Europa ohne EU ■ Übriges Ausland ■ Insgesamt

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung
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Der größte teil der Beschäftigten aus Europa, jedoch 
außerhalb der EU (türkei, Kroatien etc.), sind in Mittel- und 
Großbetrieben (ab 50 svB) im Produzierenden Gewerbe 
beschäftigt. Auffallend ist weiterhin die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung von Personen aus dem 
übrigen Ausland (außerhalb von Europa), die im Vergleich 
zu den übrigen Gruppen im Wirtschaftsbereich Handel, 
Gastgewerbe und Verkehr überrepräsentiert und auch im 
Vergleich deutlich häufiger in Kleinst- (bis 9 svB) und 
Mittelbetrieben (50 bis 199 svB) tätig sind.13

2.2.4 UMFANG DEr ErWErBStätIGKEIt

Der generelle Wandel des Erwerbstätigkeitsumfangs 
wurde bereits oben angesprochen. In nachstehender 
Darstellung 2.18 findet sich diese gegenläufige ten-
denz des Stellenanstiegs in der teilzeitbeschäftigung 
bzw. der geringfügigen Beschäftigung sowie des Stel-
lenabbaus in der Vollzeitbeschäftigung wieder (wobei 
sich hier zum teil auch eine methodische Veränderung 
im Mikrozensus auswirkt).

13   Zu den Spätaussiedlern ist das – bundesweite – Ergebnis von Brück-Klingberg u. a. (2007) zu beachten, wonach bei dieser Gruppe die Beschäftigungschancen ganz 
anders verteilt sind (höhere Arbeitslosigkeit bei Hochqualifizierten).

et (tsd.) davon: anteil der svb in %

2000 2005 2006 2000 2005 2006

bY 5.884 5.961 6.078 73,1 71,4 72,2

Männer 3.320 3.276 3.336 73,2 72,4 73,6

Vollzeitbeschäftigte 3.110 3.009 3.069 76,3 76,4 77,2

teilzeitbeschäftigte 98 124 144 58,8 57,5 60,3

geringfügig Beschäftigte 112 143 123 - - -

frauen 2.565 2.685 2.741 73,0 70,2 70,5

Vollzeitbeschäftigte 1.494 1.459 1.441 84,9 83,4 84,2

teilzeitbeschäftigte 712 802 875 85,0 83,3 82,2

geringfügig Beschäftigte 359 424 426 - - -

wd 30.506 31.069 31.499 74,6 71,2 71,2

Männer 17.321 17.063 17.243 75,1 73,1 73,2

Vollzeitbeschäftigte 16.226 15.483 15.443 78,0 77,6 78,1

teilzeitbeschäftigte 513 698 854 69,2 66,4 66,4

geringfügig Beschäftigte 582 882 946 - - -

frauen 13.185 14.006 14.256 73,8 68,9 68,8

Vollzeitbeschäftigte 7.659 7.404 7.296 85,1 83,3 83,7

teilzeitbeschäftigte 3.673 4.131 4.412 87,4 84,4 83,9

geringfügig Beschäftigte 1.853 2.471 2.548 - - -

d 36.502 36.831 37.359 76,0 72,2 72,2

Männer 20.621 20.134 20.366 76,1 73,5 73,6

Vollzeitbeschäftigte 19.397 18.295 18.295 78,8 77,9 78,4

teilzeitbeschäftigte 570 793 963 70,6 68,1 67,6

geringfügig Beschäftigte 654 1.046 1.108 - - -

frauen 15.882 16.697 16.993 76,0 70,7 70,5

Vollzeitbeschäftigte 9.736 9.257 9.128 86,2 84,0 84,3

teilzeitbeschäftigte 4.153 4.716 5.049 88,4 85,4 84,9

geringfügig Beschäftigte 1.992 2.724 2.816 - - -

Darstellung 2.18: Anteil der svB an den Et spezifiziert nach Geschlecht sowie nach Voll-, teilzeit- und geringfügiger Beschäftigung in By, WD 
und D 2000-2006* (tausend und Prozent)

*  Aufgrund methodischer Veränderungen zwischen dem Mikrozensus bis 2004 und dem Mikrozensus ab 2005 sind die Ergebnisse nur ein-
  geschränkt vergleichbar. Außerdem wird die Zahl geringfügiger Beschäftigung im Mikrozensus immer noch deutlich unterschätzt (vgl. An-
  merkung zu Darstellung 2.4).

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2000, 2005 und 2006
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Betrachtet man die Anteile der sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnisse für die angegebenen 
Jahre, so sind deutliche trends erkennbar (vgl. auch 
Ebert u. a. 2008). Zum einen ging im Zeitraum von 
2000 bis 2005 trotz steigender Erwerbstätigkeit der 
Anteil aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
von 73,1 auf 71,4 Prozent in Bayern bzw. von 74,6 auf 
71,2 Prozent in Westdeutschland zurück. Positiv ist 
dann aber der Anstieg des Anteils der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten in Bayern auf 72,2 Prozent 
von 2005 auf 2006 zu bewerten, gerade da in West- 
und Deutschland die Anteile gleich bleiben. Damit ist 
der rückgang in Bayern gegenüber 2000 deutlich 
geringer als in West- und Deutschland. Bezogen auf 
die Beschäftigungsverhältnisse sinken die Anteile der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigen über die 
Jahre besonders in der teilzeitbeschäftigung, außer 
bei männlichen teilzeitbeschäftigten in Bayern. Zum 
anderen ist der absolute Verlust an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten bis 2006 auf den rück-
gang der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbe-
schäftigten zurückzuführen. Der Anstieg der nicht 

sozialversicherungspflichtigen teilzeiterwerbstätigen 
führt dagegen ebenfalls zu einem Anteilsrückgang an 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in teilzeit-
stellen und dies trotz absoluter Zunahme an Personen 
in dieser Gruppe. Bei regionaler Betrachtung der 
Zahlen ist besonders darauf hinzuweisen, dass der 
Anteil männlicher teilzeitbeschäftigter (4,3 % bezogen 
auf alle Erwerbstätigen 2006; WD: 5,0 %; D: 4,7 %) in 
sozialversicherungspflichtigen Stellen in Bayern deut-
lich niedriger ausfällt (2006: 60,3 %) als in Deutschland 
(67,6 %) und in Westdeutschland (66,4 %).

Der trend zur atypischen Beschäftigung findet sich eben-
so in Darstellung 2.19. Im betrachteten Zeitraum von 
2001 bis 2007 stieg nach Angaben der Betriebe im Frei-
staat der prozentuale Anteil der teilzeit- plus geringfü-
gig Beschäftigten von 30 auf 37 Prozent. Den stärksten 
Zuwachs unter den atypischen Beschäftigungsformen 
verzeichnet bei genauer Betrachtung – allerdings von 
einem niedrigen Niveau aus – die Leiharbeit. Ebenfalls 
sehr stark nimmt die Befristung von Beschäftigungsver-
hältnissen zu.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007

Teilzeitbeschäftigte 20 22 22 21 23 26 24 24

Geringfügig/sonstige
Beschäftigte** 10 10 10 11 11 12 13 13

Midi-Jobs - - - 3 3 3 4 3

Befristet Beschäftigte 4 4 4 5 6 6 7 7

Aushilfen und 
Praktikanten/innen - 2 2 2 2 2 2 2

Freie Mitarbeiter/innen - 1 1 1 1 2 1 2

Leiharbeitskräfte - 1 1 1 1 1 2 2

Darstellung 2.19: Entwicklung atypischer Beschäftigung in Bayern 2001-2007 sowie der Stand in D 2007 (Prozent an allen Beschäftigten)*

*   Nur Betriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, ohne private Haushalte und exterritoriale 
Organisationen.

**     Zu den Beschäftigten eines Betriebes zählen im IAB-Betriebspanel auch tätige Inhaber, Vorstände etc. (also alle Erwerbstätigen).

Quelle: IAB-Betriebspanel 2001 bis 2007; eigene Berechnung

BY D

Inzwischen ist laut Angaben der hier befragten Arbeit-
geber gut jedes achte Beschäftigungsverhältnis im 
Freistaat ein Minijob. Bei den geringfügig Beschäf-
tigten ist zwischen solchen, die Minijobs haupt- bzw. 
nebenberuflich ausüben, zu unterscheiden. In Bayern 
ist laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit die Zahl 
der Minijobs von 633.866 am 30.06.2000 auf 1.120.409 
am 30.06.2007 um 76,8 Prozent angestiegen (West-
deutschland: 70,7 %). Dieser Anstieg ist besonders 

durch eine Ausweitung der Minijobs als Nebenjobs 
begründet, die in Bayern 2007 einen Anteil von 33,7 
Prozent an allen Minijobs ausmachten (2003 waren es 
noch 24,5 %). Dabei sind Minijobs überwiegend, aber 
mit sinkenden Anteilen, von Frauen besetzt. In Bayern 
waren 2007 66,9 Prozent aller Mini-Jobber Frauen. 
Unter den Personen, die einen Minijob hauptberuflich 
ausüben, beträgt der Anteil der Frauen 71,4 Prozent, 
unter den Personen, die ihn nebenberuflich
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ausüben, 58,1 Prozent. Auch das IAB-Betriebspanel weist 
einen vergleichbaren Anstieg nach (vgl. Ebert u. a. 2008). 

Die anderen in Darstellung 2.19 aufgeführten Nicht-
normarbeitsverhältnisse sind weit weniger verbreitet; 
obwohl auch hier eine deutliche Untererfassung nicht 
ausgeschlossen werden kann. So zeigen neue Studien 
– auf Bundesebene (vgl. Fuchs, Ebert 2008) –, dass 
sogar bei Personen mit Berufsausbildung/(Fach-)
Hochschulabschluss z. B. Berufseinstiege häufig über 
Praktika, freie Mitarbeit etc. erfolgen. Bei Personen ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung ist als gesichert 
anzunehmen, dass die Übergänge in die Berufstätig-
keit noch schwieriger sind.

Zu den Midi-Jobs (tätigkeiten mit einem Entgelt zwi-
schen 400,01 und 800 Euro mit Gleitzone bei den Sozial-
abgaben) ist Folgendes anzumerken: Laut IAB-Betriebs-
panel ergibt sich für Bayern und das Bundesgebiet im 
Wesentlichen ein einheitlicher Anteil von drei Prozent an 
allen Beschäftigten für die letzten Jahre, welcher in 
Bayern 2007 auf vier Prozent anstieg. Dieser Anteil 
erscheint niedrig, jedoch ist bemerkenswert, dass unter 
den Midi-Jobbern im Jahr 2004 ein Anteil von 19 Prozent 
in Bayern und von 16 Prozent in Deutschland eine Voll-
zeitbeschäftigung ausübte. Dieser Anteil ging zwar bis ins 
Jahr 2007 deutlich zurück, jedoch sind in Deutschland 
immer noch 13 Prozent der Midi-Jobber vollzeitbeschäf-
tigt. In Bayern ist der Anteil mit elf Prozent inzwischen 
wieder geringer (vgl. Darstellung 2.20).

Im Anhang findet sich mit Darstellung 2.45 eine weitere 
Veranschaulichung für die Entwicklung der teilzeitbe-
schäftigten im Freistaat, untergliedert in Nord- und 
Südbayern, sowie im alten Bundesgebiet. Der rückgang 
des Anteils der teilzeitbeschäftigten an allen Beschäftig-
ten in den Jahren 2003 für Nordbayern und 2004 für die 
restlichen Gebiete findet eine Begründung darin, dass in 
einem Abschwung der Wirtschaft diese Beschäftigungs-
verhältnisse tendenziell zuerst beendet werden. Der 
dann folgende Anstieg erklärt sich über das Anziehen 
der Konjunktur. Der Anteilsrückgang im Jahr 2007 
könnte aufgrund anhaltend guter wirtschaftlicher Lage 
in einer Umwandlung von teilzeit- in Vollzeitstellen 
begründet sein. Die höchsten Anteile an teilzeitbeschäf-
tigten sind eher in den kreisfreien Städten zu finden. 
2007 war der Landkreis mit der geringsten teilzeitquote 
der Landkreis München. Die höchste teilzeitquote war 
dagegen in der Stadt Kaufbeuren zu verzeichnen (vgl. 
Darstellung 2.46 im Anhang).

Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit, die in 
Darstellung 2.21 wiedergegeben sind, gibt es im Juni 
2007 in Bayern eine ausgeprägte geschlechts-, alters- 
und staatsangehörigkeitsbezogene Differenzierung in 
den Anteilen an Vollzeit-, teilzeit- und geringfügiger 
Beschäftigung. Generell sind atypische Beschäftigungs-
verhältnisse bei Ausländerinnen und Ausländern 
häufiger zu finden, abgesehen von etwas höheren 
Werten für teilzeit- und Minijobs bei deutschen Frauen 
nach der Familienphase. 

Hinsichtlich des Geschlechts zeigen sich in der 
Vollzeitbeschäftigung von Frauen nach wie vor die 
schon erwähnten Auswirkungen der Familienphase auf 
die Erwerbsbiographien. Der Anteil vollzeitbeschäf-
tigter Frauen fällt in der Gruppe der 35- bis 44-Jäh-
rigen deutlich ab. Bei deutschen Frauen ist auch nach 
der Familienphase kein Anstieg an Vollzeit-, sondern ein 
weiterer Zuwachs der teilzeit- und der geringfügigen 
Beschäftigung zu beobachten. Bei ausländischen Frauen 
findet sich dagegen ein Anstieg der Vollzeitbeschäfti-
gungen im zweiten Abschnitt ihres Erwerbslebens.

2004 2005 2006 2007

BY 19 21 14 11

WD 14 16 14 11

D 16 17 15 13

Darstellung 2.20: Anteil der Vollzeitbeschäftigten an den Beschäftigten 
mit Midi-Jobs in BY, WD und D 2004-2007 (jeweils 30.06.; Prozent)

Quelle: IAB-Betriebspanel 2004 bis 2007; eigene Berechnung

Anteil der Vollzeitbeschäftigten an Beschäftigten mit Midi-Jobs 

070_SOZ_EV_Kapitel_2_RZ.indd   214 13.02.2009   12:20:38 Uhr



215

Männer weisen einen viel höheren Anteil an Vollzeitbe-
schäftigung und einen sehr geringen Anteil an teilzeit-
beschäftigung auf. Unter den Männern ist der Anteil an 
geringfügig Beschäftigten in den Altersgruppen von 25 
bis 54 Jahren geringer als bei der jüngsten und der 
ältesten Altersgruppe. Bei den ausländischen männ-
lichen Beschäftigten ist der Anteil geringfügig Be-
schäftigter höher. Als Grund hierfür sind die Ausbil-
dung und das Qualifikationsniveau anzuführen.

Der höhere Anteil an männlichen teilzeitbeschäf-
tigten bei den 55- bis 64-Jährigen hat seine Ursache
in der Altersteilzeit, die weit überwiegend „ge-
blockt“ in Anspruch genommen wird. Von den 
insgesamt 132.528 teilzeitbeschäftigten im Alter von 
55 bis 64 Jahren in Bayern 2007 (Juni) waren 23.398 
(Dezemberwert) in Altersteilzeit (vgl. BA 2008: 11).
In der Altersgruppe unter 25 Jahren zeigt sich bei den 
ausländischen Männern gegenüber den deutschen
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Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung
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Männern auch deutlich die Schwierigkeit, eine 
Vollzeitbeschäftigung im ersten Arbeitsmarkt zu 
finden. Probleme, Ausbildungsplätze zu finden, 
betreffen stärker ausländische Männer (aber auch 
ausländische Frauen).

Die größeren Arbeitsmarktprobleme von Auslände-
rinnen und Ausländern können zu einem guten teil auf 
die ungleichen Einstiegsmöglichkeiten in Normarbeits-
verhältnisse, also unbefristete Vollzeitbeschäftigungen, 
zurückgeführt werden, jedoch sind hier weitere Untersu-
chungen von Nöten, vor allem im Hinblick auf verschie-
dene Migrationshintergründe.

Bei all den aufgezeigten neuen Entwicklungen darf nicht 
vergessen werden, dass in Bayern wie in Deutschland 
die Mehrheit der Beschäftigten immer noch ein so ge-
nanntes Normarbeitsverhältnis hat. Vom Normarbeits-
verhältnis abweichende, atypische Beschäftigungsfor-
men gewinnen jedoch stärker an Bedeutung, vor allem 
die bereits angesprochene teilzeitarbeit (vgl. z. B. 
Oschmiansky 2007). Im Folgenden werden hierzu noch 

einige sozial- und arbeitsmarktpolitisch besonders 
wichtige Differenzierungen wiedergegeben.

In Darstellung 2.22 finden sich Angaben aus dem 
Mikrozensus zur Verteilung atypischer Beschäftigung 
nach Wirtschaftszweigen in Bayern. Zu sehen ist eine 
Ausweitung der teilzeittätigkeit im primären Sektor, 
befristet wie unbefristet, bei Konstanz der Vollzeittätig-
keit bis 2005 und einem Anstieg in 2006. Im Produzie-
renden Gewerbe hingegen findet sich für den betrach-
teten Zeitraum ein rückgang der Vollzeitbeschäfti-
gungen für unbefristete tätigkeiten bei gleichzeitiger 
Ausweitung befristeter Voll- sowie un- und befristeter 
teilzeittätigkeiten. Der tertiäre Sektor wächst, bis auf 
leichte rückgänge unbefristeter Vollzeittätigkeiten in 
Handel, Gastgewerbe und Verkehr, generell. Auch hier 
gibt es jedoch viel stärkere Zuwächse bei befristeten 
und teilzeittätigkeiten. Im Bereich sonstiger Dienstleis-
tungen fällt der Wechsel zu befristeten tätigkeiten 
verhältnismäßig niedriger aus. Bei Vollzeit ist sogar 
eine annähernd gleiche Ausweitung unbefristeter 
tätigkeiten feststellbar.

Unbefristet Befristet Unbefristet Befristet

2000

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 27 7 9 8

Produzierendes Gewerbe 1.575 163 197 129

Handel, Gastgewerbe und Verkehr 706 100 287 223

Sonstige Dienstleistungen 1.217 221 495 274

2005

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 27 7 11 9

Produzierendes Gewerbe 1.364 168 189 130

Handel, Gastgewerbe und Verkehr 727 115 310 264

Sonstige Dienstleistungen 1.270 227 603 322

2006

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 31 7 11 10

Produzierendes Gewerbe 1.413 165 211 130

Handel, Gastgewerbe und Verkehr 704 118 338 268

Sonstige Dienstleistungen 1.265 230 639 330

Entwicklung 2000-2006 in %***

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 11,9 3,1 25,0 21,0

Produzierendes Gewerbe -10,3 1,1 7,3 0,8

Handel, Gastgewerbe und Verkehr -0,2 18,9 18,0 19,9

Sonstige Dienstleistungen 3,9 4,2 29,1

(1)
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34

72

(51,2)

80,5

113,6

46,8 20,5

Darstellung 2.22: Entwicklung atypischer Beschäftigung nach Wirtschaftsbereichen in BY 2000-2006 (Tausend)

* Daten nach Mikrozensus ohne Selbstständige und mithelfende Familienangehörige sowie fehlende Angabe.
** Daten jeweils zum 30.06. nach Statistik der BA 2008.
***  Aufgrund methodischer Veränderungen zwischen dem Mikrozensus bis 2004 und dem Mikrozensus ab 2005 sind die Ergebnisse nur 

eingeschränkt vergleichbar.

Quelle: BA 2008 und BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2000, 2005 und 2006

Vollzeittätigkeit* Teilzeittätigkeit* dar. ausschließlich geringfügig Beschäftigte**
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Eine nähere Betrachtung der Dauer der Befristungen 
zeigt für verschiedene Bundesländer des alten Bundes-
gebietes eine recht einheitliche Verteilung. In Bayern 
liegt der Anteil der befristeten Beschäftigungsverhält-
nisse leicht unter den Vergleichswerten von etwa 
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bzw. 
dem deutschen Durchschnitt. Die Dauer der Befris-
tungen zeigt aber einen merklich höheren Prozentsatz 
(55,8 % in 2005) bei denjenigen mit einem Zeitraum 
von 24 Monaten und darüber. Vor allem junge Beschäf-
tigte, Männer mehr als Frauen (dann aber mit eher 
längeren Befristungszeiten) sowie speziell die Gruppe 
der Beschäftigten ohne beruflichen Abschluss haben 
befristete tätigkeiten (erstere und letztere zu über 30 %). 
Jedoch sind diese dann mit über 65 Prozent für eine 
Dauer von über zwei Jahren abgeschlossen. Dieses 
Bild findet sich sowohl im Jahr 2000 als auch 2006. Das 
bestätigt ebenfalls den trend weg von „Norm-“ hin zu 
befristeten Arbeitsverhältnissen (vgl. Darstellung 2.47 
im Anhang).

Ein weiterer etwas näher zu betrachtender, in den 
letzten Jahren ausgehend von einem niedrigen Niveau 
stark angestiegener Bereich atypischer Beschäftigung 
ist die Leiharbeit. Zunächst wird in Darstellung 2.23 
der jährliche Anteil der Leiharbeiterinnen und Leihar-
beiter an allen sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten aufgezeigt. Bis auf einen leichten rückgang 
deutschlandweit im Jahr 2002 stieg die Leiharbeits-
quote stetig an. In Bayern nahm der Anteil der Leihar-
beit bis einschließlich 2006 kontinuierlich zu und fiel 
dann aber 2007 unter die Quote für Deutschland.

Betrachtet man die Struktur der Beschäftigten in der 
Leiharbeit im Vergleich zu allen sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, ist zu erkennen, dass überdurch-

schnittlich viele jüngere Männer – meist ohne abge-
schlossene Berufsausbildung – als Leiharbeiter 
beschäftigt sind. Unter 100 Leiharbeiterinnen und 
Leiharbeitern finden sich 67 unter 35 Jahren gegenüber 
nur 20, die über 45 Jahre sind (vgl. Darstellung 2.24).

2.3 arbeitslosigkeit

2.3.1  ENtWICKLUNG UND StrUKtUr DEr 
ArBEItSLOSIGKEIt

Arbeitslosigkeit (und auch schon die Angst vor einer 
solchen; vgl. die Beiträge in Badura u. a. 2006) stellt 
nicht nur für die betroffenen Personen, sondern auch 
für ihr familiäres und soziales Umfeld ein existenzielles 
Problem dar. Darüber hinaus verursacht sie für die 
Sozialversicherungen sowie öffentlichen Kassen hohe 
Kosten und stellt – wie jede andere Form der Unterbe-
schäftigung – eine volkswirtschaftliche ressourcenver-
schwendung dar. In den letzten vier Jahrzehnten sind 
die Arbeitslosenzahl und die Arbeitslosenquote stufen-
weise mit zwischenzeitlichen Erholungsphasen dra-
matisch angestiegen (AL-Quoten bezogen auf ab-
hängig zivile Erwerbspersonen in By / D: 1970: 1,0 / 
0,7 %; 2000: 6,3 / 10,7 %; 2005: 8,9 / 13 %). In Darstellung 
2.25 ist jedoch zu erkennen, dass in der gegenwärtigen 

Darstellung 2.23: Leiharbeitsquote in BY und D 1995-2007 
(30.06.; Prozent)

■ BY ■ D

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung
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Geschlecht

Frauen 44,4 31,6

Männer 55,6 68,4

Altersgruppen

unter 25 Jahre 13,7 26,3

25 bis unter 35 Jahre 22,0 30,7

35 bis unter 45 Jahre 28,8 22,1

45 bis unter 55 Jahre 24,1 16,5

55 und älter 11,3 4,3
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mit betriebl./schul. Berufsausbildung 63,6 52,4

mit FH-Abschluss 4,0 1,3

mit UNI-Abschluss 6,3 1,4

Ausbildung unbekannt 13,5 13,3

* SvB in Wirtschaftsklasse 74502 (Zeitarbeit); darunter fallen auch
die Vermittlungs- und Verwaltungskräfte in den Verleihbetrieben.

Darstellung 2.24: Vergleich von svB und Leiharbeiterinnen und 
Leiharbeitern* nach Geschlecht, Altersstruktur und Qualifikation in 
Bayern 2007 (30.06.; Prozent)

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung

svB Leiharbeitnehmer
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Boomphase in Bayern wie im gesamten Bundesgebiet 
die Zahl der Arbeitslosen sowie die Arbeitslosenquote 
seit 2005 deutlich sinken. In Bayern lag die absolute 
Arbeitslosenzahl im Jahr 2007 aber immer noch über 
den (absoluten) Werten der letzten Boomjahre 2000 und 
2001. Diese werden 2008 sowohl im Bund als auch – mit 
ein wenig Verzögerung – in Bayern erstmals wieder 

unterschritten. Gleichzeitig ist jedoch ein kontinuier-
licher Anstieg des Anteils der Langzeitarbeitslosen bzw. 
Arbeitslosen, die dem rechtskreis SGB II unterliegen, 
(ebenfalls bundesweit) zu verzeichnen.14 Es stellt eine 
spezielle Herausforderung dar, diese Gruppe durch 
Förderungen und Wiedereingliederungen in den Ar-
beitsmarkt zu bringen.

BY

AL absolut (Tsd.) 340 333 387 447 450 505 446 350

Anteil SGB II (%) - - - - - 48,1 51,0 54,1

AL-Quote 5,5 5,3 6,0 6,9 6,9 7,8 6,8 5,3

D

AL absolut (Tsd.) 3.890 3.853 4.061 4.377 4.381 4.861 4.487 3.776

Anteil SGB II (%) - - - - - 60,8 65,0 69,0

AL-Quote 9,6 9,4 9,8 10,5 10,5 11,7 10,8 9,0

BW

AL absolut (Tsd.) 282 264 295 337 341 385 349 273

Anteil SGB II (%) - - - - - 51,3 55,0 57,5

AL-Quote 5,4 4,9 5,4 6,2 6,2 7,0 6,3 4,9

NW

AL absolut (Tsd.) 778 766 812 880 899 1.058 1.013 855

Anteil SGB II (%) - - - - - 64,6 68,2 73,7

AL-Quote 9,2 8,8 9,2 10,0 10,2 12,0 11,4 9,5

Darstellung 2.25: Zahl der Arbeitslosen und Arbeitslosenquoten für BY, D, BW und NW 2000-2007 bzw. Anteil des Rechtskreises 
SGB II seit 2005 (Jahresdurchschnitt; Tausend bzw. Prozent)

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bekannt und aus der Darstellung ebenfalls ersichtlich ist 
die positive Bilanz der süddeutschen Bundesländer Bayern 
und Baden-Württemberg – im Vergleich etwa zu Nord-
rhein-Westfalen und Gesamtdeutschland, wodurch die 
Quoten stets unter diesen Vergleichsregionen liegen und 
der Anteil der SGB II-Arbeitslosen geringer ausfällt.

Bei den Männern ist im Vergleich der Jahre 2000 und 2007 
eine Zunahme der Arbeitslosigkeit in den Altersgruppen 
unter 55 Jahren zu beobachten (vgl. Darstellung 2.26). In 
der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen hingegen, die 
größte Gruppe im Jahr 2000, kam es zu einem rückgang 
von über 50 Prozent. Die Ursachen hierfür sind primär in 
den geburtsschwachen Kriegs- und Nachkriegsjahrgängen 
sowie in der Ausweitung der Altersteilzeit (vgl. Abschnitt 

2.2.4) zu finden und nicht in verringerten Arbeitsmarktpro-
blemen älterer. Künftig ist ein Anstieg der Einwohnerzahl 
dieser Alterskohorte zu verzeichnen, der auch einen An-
stieg der Anzahl älterer Arbeitsloser befürchten lässt (vgl. 
Böhme/Ebert/Kistler 2007).

In Bayern und Baden-Württemberg liegt die Zahl der 
arbeitslosen Frauen 2007 über derjenigen der Männer. 
Dies gilt für alle Altersgruppen, bei der Gruppe der unter 
25-Jährigen ist die Differenz sehr gering. Ebenso liegt der 
Anteil der arbeitslosen Ausländer in den beiden süd-
lichsten Bundesländern merklich über dem deutschen 
Durchschnitt. Dies wird nochmals deutlicher, wenn man 
sich den Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung im 
Vergleich zu den Anteilen an den Arbeitslosen betrachtet. 

14   Die Bundesagentur für Arbeit weist darauf hin, dass die Arbeitslosenzahlen und Arbeitslosenquoten wegen der Einführung des SGB II nur bedingt 
vergleichbar sind.
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Exemplarisch soll dies nur anhand der männlichen 
Ausländer in Bayern dargestellt werden. Deren Anteil an 
der Gesamtbevölkerung lag am 31.12.2006 in der 
Altersgruppe der 25- bis unter 34-Jährigen bei 17,1 
Prozent, ihr Anteil an den Arbeitslosen der selben 
Altersklasse lag dagegen mit 25,7 Prozent im Juni 2007 
wesentlich höher. Eine weitere Betrachtung nach den 
angegebenen Altersgruppen ergibt, dass die Differenz 
zwischen dem Bevölkerungs- und Arbeitslosenanteil bis 
zur mittleren Altersgruppe ansteigt, um dann wieder zu 

sinken. Letztendlich sind diese Differenzen in Bayern 
wesentlich stärker ausgeprägt als in Deutschland 
insgesamt, dagegen etwas geringer im Vergleich zu 
Baden-Württemberg. Aus den Zahlen in Darstellung 2.26 
ist ebenfalls eine einheitliche Verteilung des Anteils der 
Arbeitslosen mit gesundheitlichen Einschränkungen, 
deren Anzahl mit dem Alter stark zunimmt, erkenntlich. 
Positiv ist die zwischen 2000 und 2007 bundesweit zu 
verzeichnende Verringerung der Zahl der gesundheit-
lich eingeschränkten Arbeitslosen zu vermerken.

Insgesamt unter 25 25-54 55-64 Insgesamt unter 25 25-54 55-64

BY (Tsd.) 303 34 182 87 316 42 230 44

Frauen (Tsd.) 156 16 100 39 175 21 130 24

Anteile in %

Ausländerinnen 13,1 14,7 14,6 8,4 18,1 12,9 19,1 17,2

gesundh. Einschränkungen 30,4 10,5 26,0 49,8 17,3 5,6 16,1 34,2

Männer (Tsd.) 148 18 82 48 141 21 100 20

Anteile in %

Ausländer 17,5 16,7 20,1 13,3 19,7 15,1 21,4 16,4

gesundh. Einschränkungen 40,3 14,8 39,0 52,2 25,0 7,8 25,6 39,7

D ( Tsd.) 3.685 447 2.446 793 3.543 424 2.685 435

Frauen (Tsd.) 1.786 188 1.228 369 1.804 198 1.382 223

Anteile in %

Ausländerinnen 9,4 11,0 10,2 5,9 14,5 10,6 15,5 11,8

gesundh. Einschränkungen 22,7 9,0 20,4 37,3 13,7 4,6 13,1 25,7

Männer (Tsd.) 1.900 258 1.218 423 1.740 226 1.303 211

Anteile in %

Ausländer 14,1 12,1 15,6 11,1 15,5 11,1 17,0 11,0

gesundh. Einschränkungen 29,3 10,8 29,3 40,8 19,0 5,9 19,4 31,0

BW (Tsd.) 267 29 164 74 257 29 195 33

Frauen (Tsd.) 133 13 85 34 139 15 106 17

Anteile in %

Ausländerinnen 18,6 24,4 20,5 11,6 22,9 17,4 23,8 21,6

gesundh. Einschränkungen 26,8 9,3 23,6 41,8 14,6 4,9 13,6 28,9

Männer (Tsd.) 134 15 79 40 119 14 89 16

Anteile in %

Ausländer 25,1 26,6 27,7 19,3 25,1 19,3 27,0 20,2

gesundh. Einschränkungen 34,8 12,0 34,1 44,8 21,8 6,7 22,0 34,5

Darstellung 2.26: Arbeitslosigkeit von Frauen und Männern nach Alter, Nationalität und gesundheitlicher Einschränkung in BY, D und BW 
2000-2007 (jeweils 30.09.; Tausend und Prozent)

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung

2000 2007

070_SOZ_EV_Kapitel_2_RZ.indd   219 13.02.2009   12:20:42 Uhr



situationsanalYse: 2. ErwErbstätigkEit und ArbEitslosigkEit

220

Ein Blick auf die Verweildauer einzelner Altersgruppen 
in Arbeitslosigkeit in Darstellung 2.27 für Deutschland 
und Bayern im Jahr 2007 zeigt, dass die Dauer der 
Arbeitslosigkeit mit zunehmendem Alter deutlich 
ansteigt. Die Verweildauer in Arbeitslosigkeit nahm im 
Vergleich zum Jahr 2000 leicht zu. Der Vergleich 

zwischen Bayern und Deutschland zeigt ein positiveres 
Bild für Bayern, da hier sowohl der Anteil der kurzfristig 
Arbeitslosen höher als auch der Anteil der längerfristig 
Arbeitslosen geringer ist. Für Frauen und Männer ergibt 
sich hingegen eine sehr ähnliche Verteilung, so dass auf 
diese hier nicht gesondert eingegangen wird.

Darstellung 2.27: Dauer der Arbeitslosigkeit in Monaten nach Altersgruppen in BY und D 2007 (30.09.; Prozent)

■ unter 3 Monate   ■ 3 - unter 6 Monate         ■ 6 - 12 Monate          ■ über 12 Monate

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung
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In Darstellung 2.28 wird die regionale Verteilung der 
Arbeitslosenquoten in den bayerischen Landkreisen 
und kreisfreien Städten für das Jahr 2007 betrachtet. 
Aus der Karte wird ersichtlich, dass in Bayern auch 
diesbezüglich große regionale Unterschiede zu finden 
sind. Die niedrigste Arbeitslosenquote lag mit 2,2 
Prozent im Jahresdurchschnitt im Landkreis Eichstätt 
im regierungsbezirk Oberbayern. Hier fanden sich in 
den Landkreisen flächendeckend gute Quoten von 
unter sechs Prozent. Innerhalb Oberbayerns war in der 
Stadt rosenheim die höchste Quote mit 7,2 Prozent zu 
finden. Im Vergleich zu anderen bayerischen Städten 
war dieser Wert jedoch nur im oberen Mittel anzusie-
deln. Die höchsten Arbeitslosenquoten im Freistaat 
fanden sich in den Städten Hof, Weiden und Coburg 
und betrugen über zehn Prozent. Auch in der zweit-
größten Stadt Bayerns, Nürnberg, lag die Quote 
immerhin bei 9,7 Prozent.

Im Vergleich zur bayerischen Arbeitslosenquote von 
5,3 Prozent lag die baden-württembergische Quote im 

Jahr 2007 mit 4,9 Prozent leicht darunter, Westdeutsch-
land mit 7,5 Prozent, aber vor allem Nordrhein-Westfa-
len mit 9,5 Prozent und Ostdeutschland mit 15,1 
Prozent deutlich darüber.

Von den 96 bayerischen Landkreisen und kreisfreien 
Städten konnten knapp die Hälfte, insgesamt 47, ihre 
Arbeitslosenquoten im Zeitraum 2000 bis 2007 senken 
bzw. zumindest stabil halten, dagegen kam es bei 22  
zu einer Erhöhung um über zwölf Prozent. Die größten 
Veränderungen sind dabei vor allem in den kreisfreien 
Städten zu finden. In der Stadt Schweinfurt wurde in 
diesem Zeitraum mit minus 76,7 Prozent der stärkste 
rückgang erreicht. Eine Steigerung von 65,4 Prozent 
musste dagegen die Stadt Schwabach erleben. Ein 
Überblick über die Entwicklung der Arbeitslosigkeit 
innerhalb Bayerns findet sich in Darstellung 2.29.
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Darstellung 2.28: Jahresdurchschnitt der Arbeitslosenquoten be- 
zogen auf alle zivilen Erwerbspersonen in den bayerischen Land- 
kreisen und kreisfreien Städten 2007 (Prozent)

Arbeitslosenquoten bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen im 
Jahresdurchschnitt 2007 (Häufigkeit)

■   2,2  =<   3,7   (17) ■   6,6  =< 8,1  (9)
■   3,7  =<   5,1   (33) ■   8,1  =<   9,5   (10) 
■   5,1  =<   6,6   (23)  ■   9,5  =< 11,1   (4)

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung

Darstellung 2.29: Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den bayerischen 
Landkreisen und kreisfreien Städten 2000-2007 (jeweils 30.09.; Prozent)

Entwicklung in % (Häufigkeit)

■   -76,7   =<   -58,9     (2)   ■    0,0 =< 12,1 (26)
■   -58,9   =<   -41,2     (3)   ■   12,1 =<   29,9  (13) 
■   -41,2   =<   -23,4     (4)    ■   29,9 =<   47,6    (8)
■   -23,4   =<      0,0   (38)    ■   47,6 =<   65,5    (2)

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung
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2.3.2  ArBEItSLOSIGKEIt BEStIMMtEr 
GrUPPEN

Nachdem im Eingangsabschnitt zur Arbeitslosigkeit die 
Unterschiede nach Geschlecht und Nationalität bereits 
kurz angerissen wurden, werden diese im Folgenden 
vertieft. Im Anhang finden sich in Darstellung 2.48 Kar-
ten zur Arbeitslosigkeit der unter 25-Jährigen und ab 
55-Jährigen sowie die Darstellung der Frauenarbeitslo-
senquote jeweils für 2007. In Darstellung 2.30 wird die 
Arbeitslosenquote ausländischer Erwerbspersonen für 
2007 in Bayern gezeigt. Die Arbeitslosenquoten in 
diesen Karten beziehen sich immer nur auf abhängig 
zivile Erwerbspersonen.

Die Karten zeigen die höheren Arbeitslosenquoten im 
Jahresdurchschnitt 2007 in den strukturschwächeren 
Gebieten im Nordosten Bayerns auf. Bei den ab 
55-Jährigen und den Frauen ergibt sich dabei ein recht 
ähnliches Ergebnis. Für ganz Bayern liegt die Arbeitslo-
senquote der Frauen bei 6,6 Prozent, für ab 55-Jährige 
bei 7,9 Prozent.15 Die Ergebnisse der unter 25-Jäh-
rigen erscheinen in diesem Kontext eher flächen-
deckend niedrig; die Quote liegt für Bayern bei 5,2 
Prozent. Bei Betrachtung der Darstellung 2.30 ist zu 
beachten, dass hier der Skalierung wesentlich höhere 
Quoten zugrunde liegen. Erkenntlich sind vor allem die 
besonders hohen Werte in den regierungsbezirken 
Oberpfalz, Oberfranken und dem nördlichen teil Unter-
frankens. Mit einer Arbeitslosenquote der Ausländer in 
Bayern von 13,9 Prozent ist diese im Vergleich zu  West- 
deutschland (18,7 %) und Ostdeutschland (37,7 %) 
allerdings immer noch relativ niedrig. In Nordrhein-
Westfalen beträgt die Quote 24,2 Prozent.

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit von Frauen, 
Ausländern und Jugendlichen unter 25 Jahren wird 
– bezogen auf alle abhängigen zivilen Erwerbsper-
sonen – in Darstellung 2.31 im Zeitraum von 2000 bis 
2007 betrachtet. Für alle drei Gruppen zeigt sich eine 
ähnliche Entwicklung. Vom Ausgangsniveau im Jahr 
2000 ausgehend steigen die Quoten der Gruppen (bei 
den Frauen beginnt der aufsteigende trend im Jahr 
2001) kontinuierlich bis ins Jahr 2005 an und sinken in 
den anschließenden zwei Jahren wieder. Im Jahr 2007 
erreicht die Arbeitslosenquote der Frauen bundesweit 
in etwa wieder das Ausgangsniveau von 2000. Die 
Entwicklung der Arbeitslosenquote von Ausländern 
bleibt auch 2007 auf einem spürbar höheren Niveau als 
2000. Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen unter-
schreitet 2007 das Ausgangsniveau aus dem Jahr 2000 
in Deutschland, in Westdeutschland und Baden-Würt-
temberg. In Bayern liegt sie leicht über der Quote des 
Jahres 2000. Inwieweit sich daraus ein Zukunftspro-
blem ergeben kann, ist im Kontext von Ausbildungs-
markt, Bildungssystem und aktiver Arbeitsmarkt-
politik zu diskutieren. Anzumerken ist, dass die 
Jahres durchschnittswerte der Quoten in Darstellung 
2.31 aufgrund der Einführung des SGB II ab dem Jahr 
2005 nur bedingt mit den Quoten früherer Jahre 
vergleichbar sind.

Darstellung 2.30: Arbeitslosenquoten ausländischer Erwerbspersonen 
bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen in den bayerischen 
Landkreisen und kreisfreien Städten im Jahresdurchschnitt 2007 
(Prozent)

Arbeitslosenquote ausländischer Erwerbspersonen 2007 (Häufigkeit)

■     5,9 =<     9,1   (9) ■   18,7 =<   21,9   (12)
■     9,1 =<   12,3   (33) ■   21,9 =<   25,1   (11) 
■   12,3 =<   15,5   (12)  ■   25,1 =<   28,3     (2)
■   15,5 =<   18,7   (16) ■   28,3 =<   31,6     (1) 

Quelle: Statistik der BA 2008

15   In der Gruppe der ab 55-Jährigen gibt der Arbeitslosenquotient in der gewählten Definition die tatsächliche Unterbeschäftigung natürlich bei weitem nicht 
wieder, da ein hoher Anteil der Personen dieser Altersgruppe sich in Phasen der Verrentung befindet bzw. sich bis zum Eintritt in die regelaltersrente vom 
Arbeitsmarkt zurückgezogen hat.
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Abschließend soll an dieser Stelle noch ein Hinweis auf  
die Arbeitslosigkeit nach Qualifikation erfolgen. Die  
bisherigen Auswertungen haben bereits gezeigt, dass sich 
die Erwerbssituation von niedriger qualifizierten Personen 
viel schwieriger darstellt als bei Höherqualifizierten (vgl. 
Darstellung 2.2 sowie Darstellung 2.42 im Anhang). Dieser 
Unterschied zeigt sich ebenso bei der Entwicklung der 
Arbeitslosigkeit nach Qualifikationsgruppen. Bereits seit 
Ende der 1970er Jahre differenziert sich die Arbeitslosig-

keit bei insgesamt steigender Arbeitslosigkeit zwischen 
den einzelnen Qualifikationsgruppen deutlich aus, wobei 
besonders in der Gruppe der Arbeitslosen ohne Berufsab-
schluss ein übermäßiger Anstieg zu verzeichnen ist. Diese 
Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren voraus-
sichtlich noch fortsetzen, wodurch besonders die Perso-
nen mit fehlendem oder niedrigem Schulabschluss mit 
allen Konsequenzen bis hin zur Alterssicherung betroffen 
sein werden (vgl. Darstellung 2.32).16

Frauen

BY 6,4 6,0 6,5 7,4 7,5 8,9 8,1 6,6

BW 6,3 5,7 5,9 6,5 6,6 8,0 7,4 6,1

Ausländer/innen

BY 11,2 11,6 14,2 16,0 16,0 19,6 17,3 13,9

BW 11,2 10,8 12,4 13,8 13,9 16,7 15,2 12,0

unter 25-Jährige

BY 4,8 5,1 6,3 7,3 7,3 8,7 7,1 5,2

BW 4,7 4,4 5,4 6,0 6,0 7,1 5,7 4,0

Darstellung 2.31: Vergleich der Arbeitslosenquoten bestimmter Gruppen bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen in BY, WD, D 
und BW im Jahresdurchschnitt 2000-2007 (Prozent)

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung

D 10,9 10,2 10,3 10,8 10,8 12,7 12,0 10,4

WD 8,3 7,7 7,8 8,3 8,4 10,7 10,2 8,7

D 17,1 17,2 18,8 20,2 20,3 25,2 23,6 20,2

WD 15,8 15,8 17,4 18,8 18,9 23,5 22,1 18,7

D 9,5 9,1 9,7 9,9 9,9 12,5 10,8 8,5

WD 7,4 7,1 7,8 8,1 8,1 10,6 9,1 6,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

16   Aufgrund der methodischen Umstellungen im Mikrozensus 2005 gegenüber den Vorjahren sowie den Hartz-reformen sind über die Zeit vergleichende Aussagen 
zur Arbeitslosigkeit nach Qualifikationsgruppen laut reinberg und Hummel (2007) nur auf gesamtdeutscher Ebene vertretbar. Zusätzlich ist es der BA seit der 
Umstellung auf das neue Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystems „VerBIS“ im Jahr 2005 nicht mehr möglich, qualifikationsspezifische Auswertungen 
zu den Arbeitslosen sowie den zu besetzenden Stellen zu machen, weshalb an dieser Stelle darauf ebenfalls verzichtet werden muss.

Darstellung 2.32: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten 1975-2005 (jeweils 30.09.; Prozent)

Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen (ohne Auszubildende) gleicher Qualifikation; Erwerbstätige ohne Angabe zum Berufsab-
schluß nach Mikrozensus je Altersklasse proportional verteilt.

* ohne Verwaltungsfachhochschulen                    ■ ■ ■ ■ Ost (mit Berlin)   
** einschl. Verwaltungsfachhochschulen                    ■ ■ ■ ■ West

Quelle: Reinberg/Hummel 2007, S.1
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2.3.3  AKtIVE ArBEItSMArKtPOLItIK UND  
KOStEN DEr ArBEItSLOSIGKEIt

Während die passive Arbeitsmarktpolitik der sozialen 
Absicherung im Fall der Arbeitslosigkeit dient, soll die 
aktive Arbeitsmarktpolitik die (Wieder-)Eingliederung 
von Arbeitslosen in Beschäftigung unterstützen. Sie hat 
zum Ziel einen Ausgleich zwischen dem Arbeitsangebot 
und der Arbeitsnachfrage zu schaffen. Die Maßnahmen 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik sind im SGB II und SGB 
III geregelt. Eine Aufteilung der Ausgaben der Bundesa-
gentur für Arbeit für die verschiedenen Zwecke für die 
Jahre 2006 und 2007 zeigt Darstellung 2.33. Ein wich-
tiger Unterschied findet sich hier zwischen Ost- und 
Westdeutschland mit einem wesentlich höheren Anteil 
der Eingliederungstitel an den Ausgaben in Ostdeutsch-
land. Eingliederungstitel beinhalten vor allem integrati-
onsorientierte Instrumente, z. B. Eingliederungs- und 
Weiterbildungszuschüsse oder Zuschüsse und Maßnah-
men des Marktersatzes, z. B. Arbeitsbeschaffungs- und 
Infrastrukturmaßnahmen. 

Die Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit beliefen 
sich im Jahr 2005 auf 52,7 Mrd. Euro bei gleichzeitigem 
Finanzierungssaldo von minus 0,4 Mrd. Euro, im Jahr 2006 
auf 55,4 Mrd. Euro mit einem Saldo von plus 11,2 Mrd. 
Euro und im Jahr 2007 auf 42,8 Mrd. Euro bei einem 
Saldo von plus 6,6 Mrd. Euro.

In Bayern und Baden-Württemberg liegt der Anteil der 
weiteren Leistungen der aktiven Arbeitsförderung mit 

mehr als 27 Prozent im Jahr 2007 über dem bundeswei-
ten Durchschnitt. Hierunter finden sich die Förderung 
der Berufsausbildung, die Förderung der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer mit Behinderungen sowie die 
Unterstützung von Existenzgründungen.

In Darstellung 2.49 im Anhang werden die Agenturbe-
zirke in Bayern mit ihren Arbeitslosenquoten und den 
Förderquoten (Bestand der geförderten Arbeitslosen 
an allen Arbeitslosen) sowie die Quote der Neuzugän-
ge an Fördermaßnahmen (Zahl der Zugänge in 
Fördermaßnahmen an allen Arbeitslosen) für 2006 
dargestellt und verglichen. Als Förderinstrumente 
gelten Beratung und Unterstützung bei der Arbeits-
suche, Qualifizierungen, Berufsberatung und Förde-
rung der Berufsausbildung, beschäftigungsbegleitende 
Leistungen, Beschäftigung schaffende Maßnahmen 
und sonstige freie Förderungen. Bei der Quote der 
Zugänge wird unterschieden, ob es sich um Zugänge 
mit oder ohne Einmalleistungen (u. a. Vermittlungs-
gutscheine und Mobilitätshilfen) handelt.

Durch die Aufteilung in Nord- und Südbayern ist auch in 
regionaler Hinsicht eine klare tendenz sichtbar. So 
liegen die Werte – in allen Spalten von Darstellung 
2.49 – in den südbayerischen Agenturbezirken im Mittel 
niedriger als in Nordbayern. Die durchschnittliche 
Gesamtförderquote in Bayern liegt bei 38,4 Prozent, die 
Arbeitslosenquote bei 6,8 Prozent. So finden sich 
gerade einmal vier von 14 der südbayerischen Bezirke 
über dem Durchschnitt der Arbeitslosenquote und nur 
fünf von 13 der nordbayerischen darunter. Auffallend 
ist, dass sowohl bei den Arbeitslosenquoten als auch 
bei den Gesamtförderquoten die höchsten fünf Quoten 
in Nordbayern zu finden sind. Die höchste Gesamtför-
derquote findet sich in Weißenburg (48,3 %), die 
höchste Arbeitslosenquote in Hof (10,3 %). Die niedrigste 
Gesamtförderquote verzeichnet München (26,0 %) und 
bei der Arbeitslosenquote der Agenturbezirk Freising 
(3,8 %). Der Agenturbezirk Freising weist allerdings auch 
die höchste Gesamtförderquote Südbayerns und die 
sechsthöchste Bayerns auf. Diese regionalen Unter-
schiede sind neben den einzelnen regionalen Wirtschafts-
strukturen zum teil auch auf die jeweiligen Altersstruk-
turen, Nationalitäts-, Qualifikations- und Geschlechterver-
teilungen in den Bezirken zurückzuführen.

In Darstellung 2.34 werden für Bayern für ausgewählte 
Arbeitsmarktinstrumente (s. untere tabellenbeschrif-
tung) die einzelnen Anteile nach den oben aufgezählten 
Merkmalen angeführt. So finden sich beispielhaft vor 
allem in der Berufsberatung und der Förderung der 
Berufsausbildung zu über 60 Prozent gering qualifizierte 

2006

BY 4,8 23,7 63,2 8,3

WD 4,1 19,2 63,2 13,5

OD 10,5 20,6 56,7 12,3

D 5,6 19,6 61,6 13,2

BW 4,2 24,8 61,1 9,9

2007

BY 6,2 27,4 55,9 10,5

WD 5,5 21,7 55,8 16,9

OD 11,4 22,4 50,6 15,5

D 6,9 21,9 54,6 16,6

BW 6,0 27,3 54,9 11,9

Darstellung 2.33: Ausgabenverteilung der BA für Leistungen nach
dem SGB II und SGB III in BY, WD, OD, D und BW 2006-2007 (Prozent)

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung
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männliche Arbeitslose unter 25 Jahren. Dies liegt an der 
prioritären Ausrichtung auf Qualifizierung und Ausbil-
dung in diesem Förderbereich. Ein Instrument zur 
Unterstützung des Beschäftigungserhalts durch 
begleitende Maßnahmen wird hingegen bei über 70 
Prozent der nicht Geringqualifizierten angewandt. Deren 
Anteil liegt bei der Chancenverbesserung für den ersten 
Arbeitsmarkt in Bayern ebenfalls bei über 60 Prozent. 
trotzdem lässt sich aus den Zahlen in der Darstellung 
eindeutig festhalten, dass die Förderinstrumente der 

Bundesagentur für Arbeit häufiger männlichen Gering-
qualifizierten zugute kommen als anderen Gruppen.

Bei Betrachtung der Bedarfsgemeinschaften in Bayern 
ist ein rückgang von deren Anzahl im Zeitraum von 
2005 bis 2007 um 1,5 Prozent  zu verzeichnen, wobei 
aber gleichzeitig die Zahl der Personen in Bedarfsge-
meinschaften um 4,1 Prozent und die Zahl der erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen um 2,1 Prozent bezogen auf die 
Jahresdurchschnittswerte stiegen.

BY 100,0 23,6 34,4 21,6 12,9 1,3 6,2

Geschlecht

Frauen 42,9 50,8 43,2 36,7 37,3 40,9 44,9

Männer 57,1 49,2 56,8 63,3 62,7 59,1 55,1

Migrationshintergrund

Deutsch 87,4 85,4 90,2 87,4 87,5 90,1 78,7

Nicht deutsch 12,6 14,6 9,8 12,6 12,5 9,9 21,3

Alter bei Maßnahmeneintritt

Unter 25 Jahre 37,4 22,8 16,3 97,1 19,5 58,6 34,9

25 bis unter 50 Jahre 49,6 64,0 67,8 2,7 56,5 31,1 46,5

50 Jahre und älter 13,0 13,2 15,9 0,1 24,0 10,4 18,6

Qualifikation

Geringqualifiziert 42,2 28,4 19,5 99,3 35,6 20,7 39,8

Nicht geringqualifiziert 47,9 63,3 75,5 0,7 35,9 56,1 23,6

Keine Angabe 9,9 8,2 5,1 0,0 28,5 23,2 36,6

WD 100,0 24,5 29,1 20,0 17,7 1,9 6,8

Geschlecht

Frauen 40,6 46,0 40,1 37,9 35,5 40,8 43,8

Männer 59,4 54,0 59,9 62,1 64,5 59,2 56,2

Migrationshintergrund

Deutsch 86,5 84,9 89,2 87,9 87,1 89,3 74,2

Nicht deutsch 13,5 15,1 10,8 12,1 12,9 10,7 25,8

Alter bei Maßnahmeneintritt

Unter 25 Jahre 34,6 18,1 12,6 95,3 21,0 57,5 38,5

25 bis unter 50 Jahre 52,5 68,0 70,8 4,5 58,7 30,6 50,6

50 Jahre und älter 12,8 13,9 16,6 0,2 20,3 11,9 10,9

Qualifikation

Geringqualifiziert 43,8 31,7 21,4 99,3 38,8 25,0 38,1

Nicht geringqualifiziert 42,9 58,7 73,1 0,7 28,5 44,3 17,7

Keine Angabe 13,3 9,6 5,5 0,0 32,7 30,7 44,2

Darstellung 2.34: Teilnehmeranteile an ausgewählten arbeitsmarktpolitischen Instrumenten im Jahresdurchschnitt 2006 in BY und WD
(Prozent; ohne zugelassene kommunale Träger)

A Chancen auf 1. Arbeitsmarkt verbessern  B Beschäftigung begleitende Maßnahmen
C Berufsberatung u. Förd. d. Berufsausbildung D Beschäftigung schaffende Maßnahmen
E Freie Förderung - § 10 SGB III   F sonstige Förderung

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung

Insgesamt A B C D E F
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Eine andere wesentliche Entwicklung am Arbeitsmarkt ist 
in einem steigenden Anteil der beschäftigten Leistungs-
bezieher, insbesondere der „Aufstocker“ (ergänzender 
Leistungsbezug) zu sehen (vgl. dazu auch Bruckmeier/
Graf/rudolph 2007). Mit dem Begriff der beschäftigten 
Leistungsbezieher ist die Kombination von Erwerbsein-
kommen und dem zusätzlichen Leistungsbezug zur 
Grundsicherung, um das soziokulturelle Existenzmini-
mum zu erreichen, gemeint. Der Anteil der Aufstocker an 
allen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen lag in Deutsch-
land im Juni 2007 bei 23 Prozent, in Bayern bei 24,4 
Prozent, wobei sich die absoluten Zahlen der Aufstocker 
in Deutschland auf 1,224 Millionen und in Bayern auf 

94.131 beliefen. Von diesen erzielen in Bayern 50 Pro-
zent ein Bruttoeinkommen unter 400 Euro, 20 Prozent 
zwischen 400 und 800 Euro und 30 Prozent über 800 
Euro. Zum einen fallen in diese Gruppe Arbeitsstellen für 
Niedrigqualifizierte, deren Einkommen unter dem 
Existenzminimum liegen, sowie Leistungsbezieher, die 
ihre Sozialleistungen durch geringfügiges Erwerbsein-
kommen ergänzen. Zusätzlich beeinflussen die 
tendenzen hin zu immer weniger Vollzeitstellen und 
„flexibleren“ Arbeitseinkommen den Arbeitsmarkt, so 
dass immer mehr Erwerbstätige die „Aufstockung“ 
benötigen. In Darstellung 2.35 ist die Aufteilung dieser 
Gruppe nach verschiedenen Merkmalen abgebildet.

Vollzeit Teilzeit Frauen
unter 

25-Jährige Ausländer Frauen
unter 

25-Jährige Ausländer

BY 70,4 29,5 51,3 15,7 23,0 64,0 8,9 21,1

WD 67,7 32,3 51,0 14,8 21,8 58,1 9,6 20,2

D 70,8 29,1 50,0 15,9 15,2 57,6 9,3 15,9

BW 67,6 32,4 53,6 13,9 28,7 61,9 10,0 28,7

Darstellung 2.35: Anteil der beschäftigten Leistungsbezieher nach Erwerbsumfang, Geschlecht, Alter und Nationalität in BY, WD, D und BW 
2007 (30.06.; Prozent)

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung

SvB geringfügig Beschäftigte

2.4 Potentiale aM arbeitsMarkt – stille  
 reserve und offene stellen

2.4.1  StILLE rESErVE UND VErDECKtE  
UNtErBESCHäFtIGUNG

Um ein vollständiges Bild des Arbeitsmarktes und der 
Unterbeschäftigung in Bayern geben zu können, muss 
selbstverständlich auch die „Stille reserve“ betrachtet 
werden (vgl. Fuchs u. a. 2005). Neben der Zahl der 
registrierten Arbeitslosen sind damit auch jene Per-
sonen zu betrachten, die grundsätzlich erwerbsbereit 
oder sogar Arbeit suchend sind, aber aufgrund schlech-
ter Aussichten am Arbeitsmarkt oder anderer Gründe 
nicht in der offiziellen Statistik auftauchen, d. h. bei den 
Agenturen für Arbeit nicht als arbeitslos registriert sind.

Hierzu gehören die so genannten „discouraged workers“ 
(oftmals Frauen), die sich als „verdeckte Arbeitslose“ vom 
Arbeitsmarkt zurückziehen. Ebenso gehören teilneh-

merinnen und teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen, Personen im (unfreiwilligen) Vorruhestand, 
rentnerinnen und rentner „aus Arbeitsmarktgründen“ 
oder Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und 
Studenten, die „in Warteschleifen“ auf bessere Arbeits-
marktchancen warten, zur Stillen reserve.17  Die Messung 
dieser verdeckten Unterbeschäftigung ist schwierig. Das 
IAB legt regelmäßig regressionsanalytische Schätzungen 
der Stillen reserve für Westdeutschland vor.18 

Auf dieser Grundlage wurden 2007 im Jahresdurchschnitt 
ca. 976.000 Personen in Westdeutschland zur Stillen 
reserve gezählt (D: 1,377 Millionen), was mehr als einem 
Viertel der gesamten Unterbeschäftigung (Stille reserve 
und Arbeitslosigkeit) entspricht (vgl. Bach u. a. 2008). 
Prinzipiell ist zu sagen, dass in konjunkturell schlechten 
Zeiten die Stille reserve höher einzuschätzen ist als in 
besseren (vgl. OECD 2001). Meist sind mehr Frauen als 
Männer in der Stillen reserve vorzufinden, diese Werte 
nähern sich aber zunehmend an (vgl. Fuchs/Weber 2007).

17  Auch damit ist die tatsächliche Unterbeschäftigung nicht vollständig erfasst – so z. B. teilzeitbeschäftigte, die eigentlich länger arbeiten möchten (vgl. auch 
Abschnitt 14.3.1).

18   Auf Bundesländerebene gibt es wegen Schwierigkeiten im Messkonzept keine Zahlen des IAB hierzu. Auch sind frühere Annäherungen auf Bundesländerebene 
(vgl. z. B. für Sachsen Winkelvoss 2003) mit dem Mikrozensus aufgrund der geänderten rahmenbedingungen zur Erfassung der Arbeitslosigkeit im rahmen der 
Gesetze zur reform des Arbeitsmarktes zwischen 2003 und 2005 problematisch.
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2.4.2  GEMELDEtE OFFENE StELLEN UND 
FACHKräFtEBEDArF

Entscheidend für die Chancen der Arbeitslosen sowie der 
Personen in der Stillen reserve am Arbeitsmarkt ist des-
sen Aufnahmefähigkeit. Als Indikator für die Aufnahmefä-
higkeit des Arbeitsmarktes wird die Beziehung der Arbeits-
losen zu den der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten 

offenen Stellen19 herangezogen. Darstellung 2.37 
veranschaulicht dies für Bayern seit 1991. Dabei lassen 
sich seit Anfang der 1990er Jahre konjunkturelle 
Schwankungen erkennen, welche zu einem Ansteigen 
bzw. Sinken der Zahl der gemeldeten offenen Stellen 
und umgekehrt der Arbeitslosenzahlen führten. Setzt 
man die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Zahl 
der gemeldeten offenen Stellen, wird weiterhin 
deutlich, dass Bayern im Vergleich zu Westdeutschland 
über Jahre hinweg ein besseres Verhältnis aufwies. 
Das hat sich allerdings in den letzten vier Jahren stark 
angenähert. Im Jahr 2007 kamen demnach in Bayern 
4,4 Arbeitslose auf eine gemeldete offene Stelle (2000: 
3,5), in Westdeutschland lag der Wert bei 5,1 Arbeitslo-
sen je gemeldete offene Stelle (2000: 5,3). Diese Werte 
verdeutlichen die Annäherung der bayerischen an die 
westdeutsche Entwicklung. Allerdings sind die 
gemeldeten offenen Stellen bezüglich ihrer tätig-
keitsprofile sehr unterschiedlich. Unterschiede 
zwischen den Qualifikationen der Bewerberinnen und 
Bewerber und den zu besetzenden/vakanten Stellen 
verdeutlichen diese Anforderungsdifferenz (so 
genannter Mismatch).

Besonders in Bayern lag im vergangenen Jahr der 
Anteil der offenen Stellen für einfache tätigkeiten 
deutlich unter dem Beschäftigtenanteil der Un- und 
Angelernten (vgl. Darstellung 2.50 im Anhang). 
Damit werden wiederum der Wandel in der Arbeits-
welt und die erhöhten Qualifikationsanforderungen 
in den Betrieben deutlich. Dies hat weiterhin zur 
Folge, dass Personen mit multiplen Vermittlungs-
hemmnissen (z. B. fehlende Qualifikation, lange 
Arbeitslosigkeitsphasen, gesundheitliche Einschrän-
kungen) es deutlich schwerer haben, am Arbeits-
markt wieder Fuß zu fassen. Deshalb sind die 
höchsten Anteile an geförderten Stellen ebenfalls im 
Bereich von einfachen tätigkeiten zu finden (vgl. 
Darstellung 2.51 im Anhang).0
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Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung
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Darstellung 2.37: Arbeitslose und gemeldete offene Stellen* in BY 
jeweils im Jahresdurchschnitt ergänzt um die Arbeitslosen je gemel-
dete offene Stelle in BY und WD 1991-2007 (Tausend und Arbeitslose 
je offene Stelle)

    WD    OD  D

Quelle: Bach u. a. 2007, S. 7 und Bach u. a. 2008, S. 10
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Darstellung 2.36: Stille Reserve in WD, OD und D 1999-2007 (Tausend)

19  Bei diesen Zahlen muss betont werden, dass der Bundesagentur für Arbeit nur ein teil der verfügbaren Stellen gemeldet wird. Eine aktuelle Analyse des IAB 
spricht von 44 Prozent aller Stellen, mit den internetbasierten Diensten der Bundesagentur für Arbeit sogar von 59 Prozent aller Stellen (vgl. Kettner/Spitznagel 
2007). Des Weiteren geht mit einer der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Stelle keineswegs immer auch eine aktuelle Verfügbarkeit dieser Stelle einher (vgl. 
Baden/Schmid 2005).
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2000 2005 2006 Entw. 00-06 2007 Entw. 00-07 2000 2005 2006 Entw. 00-06

Tsd. Tsd. Tsd. % Tsd. % Tsd. Tsd. Tsd. %

BY 4.365 4.271 4.320 -1,0 4.412 1,1 5.884 5.961 6.078 3,3

Geschlecht

Frauen 1.916 1.913 1.929 0,7 1.959 2,3 2.565 2.685 2.743 6,9

Männer 2.449 2.357 2.391 -2,4 2.453 0,2 3.320 3.276 3.336 0,5

Altersgruppen

unter 30 Jahre 1.165 1.054 1.071 -8,1 1.099 -5,6 1.341 1.295 1.353 0,9

zwischen 30 und 50 Jahre 2.398 2.339 2.339 -2,5 2.348 -2,1 3.196 3.199 3.220 0,7

50 Jahre und älter 802 878 910 13,4 965 20,2 1.347 1.467 1.506 11,8

WD 23.237 22.220 22.364 -3,8 21.737 -6,5 30.506 31.069 31.583 3,5

Geschlecht

Frauen 10.079 9.924 9.964 -1,1 9.553 -5,2 13.185 14.006 14.290 8,4

Männer 13.158 12.296 12.401 -5,8 12.185 -7,4 17.321 17.063 17.294 -0,2

Altersgruppen

unter 30 Jahre 5.627 4.914 4.978 -11,5 4.896 -13,0 6.492 6.370 6.561 1,1

zwischen 30 und 50 Jahre 13.112 12.471 12.391 -5,5 11.817 -9,9 16.948 16.973 17.044 0,6

50 Jahre und älter 4.498 4.835 4.996 11,1 5.024 11,7 7.066 7.726 7.979 12,9

D 27.826 26.178 26.354 -5,3 26.855 -3,5 36.502 36.831 37.504 2,7

Geschlecht

Frauen 12.282 11.892 11.931 -2,9 12.085 -1,6 15.881 16.697 17.055 7,4

Männer 15.544 14.286 14.424 -7,2 14.770 -5,0 20.621 20.134 20.449 -0,8

Altersgruppen

unter 30 Jahre 6.674 5.746 5.835 -12,6 6.008 -10,0 7.880 7.624 7.882 0,0

zwischen 30 und 50 Jahre 15.743 14.601 14.493 -7,9 14.478 -8,0 20.305 20.040 20.107 -1,0

50 Jahre und älter 5.409 5.831 6.026 11,4 6.369 17,8 8.317 9.167 9.515 14,4

BW 3.802 3.716 3.741 -1,6 3.804 0,0 4.866 5.142 5.201 6,9

Geschlecht

Frauen 1.639 1.637 1.646 0,4 1.663 1,4 2.119 2.320 2.354 11,1

Männer 2.163 2.079 2.096 -3,1 2.141 -1,0 2.747 2.823 2.847 3,6

Altersgruppen

unter 30 Jahre 925 839 851 -8,0 875 -5,4 1.050 1.111 1.136 8,2

zwischen 30 und 50 Jahre 2.121 2.059 2.043 -3,7 2.036 -4,0 2.652 2.734 2.743 3,4

50 Jahre und älter 757 818 847 12,0 894 18,1 1.165 1.297 1.322 13,5

NW 5.907 5.556 5.561 -5,9 5.666 -4,1 7.558 7.668 7.815 3,4

Geschlecht

Frauen 2.468 2.412 2.410 -2,3 2.436 -1,3 3.184 3.432 3.506 10,1

Männer 3.440 3.144 3.151 -8,4 3.229 -6,1 4.374 4.237 4.310 -1,5

Altersgruppen

unter 30 Jahre 1.385 1.165 1.169 -15,6 1.207 -12,8 1.598 1.501 1.542 -3,5

zwischen 30 und 50 Jahre 3.393 3.179 3.141 -7,4 3.133 -7,7 4.283 4.280 4.322 0,9

50 Jahre und älter 1.129 1.212 1.251 10,8 1.326 17,4 1.676 1.888 1.952 16,4

Darstellung 2.38: Entwicklung der Zahl der ET* und der svB** (am 30.06.) nach Geschlecht und Alter in BY, WD, D, BW und NW 2000-2006/2007
(Tausend und Prozent)

*  Mikrozensus: Aufgrund methodischer Veränderungen zwischen dem Mikrozensus bis 2004 und dem Mikrozensus ab 2005 sind die Ergeb-
nisse nur eingeschränkt vergleichbar.

Quelle: Statistik der BA 2008** und BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2000, 2005 und 2006

svB ET
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Anteil in % (Häufigkeit)

■ <= 58,9  (1) ■ <= 59,9  (4) ■ <= 61,0  (14) 
■ <= 59,4  (4) ■ <= 60,4  (4) ■ <= 61,5  (13) 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund 2006; eigene Berechnung 

Darstellung 2.39: Durchschnittliches Renteneintrittsalter der Ver-
sicherten in den deutschen Regierungsbezirken 2006 (Jahre)
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Vollzeit Teilzeit Vollzeit Teilzeit

BY 3,3 4,5 3,9 5,8

Selbstständige ohne Beschäftigte (3,1) (6,5) 5,3 7,6

Selbstständige mit Beschäftigten (3,0) (5,0) (2,8) (5,8)

Mithelfende Familienangehörige / / / /

Beamte/innen, Richter/innen (4,4) (3,7) (3,9) (3,3)

Angestellte 3,3 5,1 4,0 6,6

(Heim-)Arbeiter/innen 3,7 3,5 4,3 4,7

Kaufm./techn. Auszubildende / / / /

Gewerbl. Auszubildende / / / /

Zeit-/Berufssoldaten/innen / / / /

Grundwehrdienstleistende / / 0,0 0,0

Zivildienstleistende / / / /

D 2,1 3,1 2,9 4,6

Selbstständige ohne Beschäftigte 2,8 6,1 4,0 7,6

Selbstständige mit Beschäftigten 2,0 5,2 2,4 7,2

Mithelfende Familienangehörige (2,3) (1,6) (1,7) (1,4)

Beamte/innen, Richter/innen 2,8 2,7 3,7 3,2

Angestellte 2,2 3,4 3,2 5,1

(Heim-)Arbeiter/innen 1,9 2,2 2,5 3,1

Kaufm./techn. Auszubildende (1,6) (0,0) (1,6) (0,0)

Gewerbl. Auszubildende (0,7) (0,0) (1,1) (0,0)

Zeit-/Berufssoldaten/innen / / / /

Grundwehrdienstleistende / / 0,0 0,0

Zivildienstleistende / / / /

Darstellung 2.40: Anteil der ET mit zweiter Erwerbstätigkeit nach Stellung im Beruf in BY und D 2000-2005* (Prozent)

* Aufgrund methodischer Veränderungen zwischen dem Mikrozensus bis 2004 und dem Mikrozensus ab 2005 sind die Ergebnisse nur einge -
schränkt vergleichbar.

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2000 und 2005

2000 2005
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Darstellung 2.41: Erwerbstätigenquoten und Erwerbsquoten nach Geschlecht und Haushaltstyp in BY, WD und D 2006 (Prozent)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2006

Vollzeitquote Teilzeitquote

BY 53,9 18,3 77,9

Geschlecht

Frauen 34,3 31,4 71,3

Männer 73,2 5,4 84,5

Haushaltstyp

Alleinlebende Frauen 57,6 17,1 81,3

Alleinlebende Männer 71,0 7,6 87,8

Alleinerziehende 30,8 30,7 74,0

Paare mit Kind(ern) 48,7 23,6 76,7

Paare ohne Kinder 55,3 15,4 75,9

sonstige Haushaltstypen 55,4 16,3 77,4

WD 49,5 18,6 76,0

Geschlecht

Frauen 31,6 30,6 69,3

Männer 67,3 6,8 82,5

Haushaltstyp

Alleinlebende Frauen 52,4 18,7 80,1

Alleinlebende Männer 62,8 10,1 86,8

Alleinerziehende 25,1 28,5 69,9

Paare mit Kind(ern) 45,0 22,9 73,8

Paare ohne Kinder 52,3 16,1 74,6

sonstige Haushaltstypen 50,7 17,1 75,3

D 49,8 17,8 76,7

Geschlecht

Frauen 33,0 29,2 70,6

Männer 66,3 6,6 82,6

Haushaltstyp

Alleinlebende Frauen 50,8 18,7 79,7

Alleinlebende Männer 61,3 9,9 87,0

Alleinerziehende 26,1 26,4 70,1

Paare mit Kind(ern) 46,1 21,9 74,8

Paare ohne Kinder 51,7 15,7 74,9

sonstige Haushaltstypen 52,0 16,1 76,8

Erwerbstätigenquote Erwerbsquote
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Darstellung 2.42: Erwerbstätigenquoten und Erwerbsquoten nach Qualifikation (höchster erreichter Berufsabschluss) in BY, WD und D 2006 
(Prozent)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2006

Vollzeitquote Teilzeitquote

BY 53,8 18,3 77,9

kein beruflicher Ausbildungsabschluss 35,2 14,9 57,8

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 51,2 19,3 79,2

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 57,6 20,8 84,0

Abschluss einer Fachschule der DDR 66,5 16,6 88,5

Meister-/Techniker oder gleichwertiger Fachschulabschluss 70,5 16,0 89,8

(Fach-) Hochschulabschluss 69,7 17,2 90,2

WD 49,5 18,6 75,9

kein beruflicher Ausbildungsabschluss 29,9 15,4 55,9

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 46,5 19,6 78,4

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 54,2 21,2 82,8

Abschluss einer Fachschule der DDR 58,9 19,3 87,3

Meister-/Techniker oder gleichwertiger Fachschulabschluss 70,2 15,1 89,5

(Fach-) Hochschulabschluss 68,0 18,0 90,0

D 49,8 17,8 76,6

kein beruflicher Ausbildungsabschluss 29,9 14,6 55,4

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 45,6 19,1 78,9

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 54,1 20,1 83,6

Abschluss einer Fachschule der DDR 56,6 20,3 85,4

Meister-/Techniker oder gleichwertiger Fachschulabschluss 69,0 15,3 89,3

(Fach-) Hochschulabschluss 68,3 17,3 90,1

Erwerbstätigenquote Erwerbsquote

Darstellung 2.43: Entwicklung der Bruttolöhne und Arbeitnehmerentgelte* in BY und D 2000-2007 (Euro)

* Lohnkosten je Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer .

 BY Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer/in   BY Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer/in
 D Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer/in  D Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer/in

Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder 2008
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Darstellung 2.44: Anteil der niedriglohnbeziehenden Vollzeitbeschäftigten nach Berufsabschnitten in BY, WD und D 2006 (sortiert nach den 
bayerischen Werten; Prozent)

Quelle: Eigene Berechnung auf Grundlage des BA-Beschäftigtenpanels 2006

IVa Ingenieure/Ingenieurinnen, Chemiker/innen, Physiker/innen, Mathematiker/innen 0,6 1,3 1,7

IVb Techniker/innen und technische Sonderfachkräfte 3,0 3,8 5,1

IIIt Maschinisten/Maschinistinnen und zugehörige Berufe a.n.g. 3,5 3,5 7,5

IIa Bergleute, Mineralgewinner/-aufbereiter 4,0 2,3 3,7

IIIn Hoch- und Tiefbauberufe 6,1 8,2 11,8

IIIf Berufe in der Metallerzeugung und -bearbeitung 6,3 5,8 9,3

Vb Dienstleistungskaufleute und zugehörige Berufe 6,7 7,6 8,0

Vh Sozial- und Erziehungsberufe a.n.g. und naturwissenschaftliche Berufe 8,4 10,7 11,4

IIIp Berufe in der Holz- und Kunststoffverarbeitung 9,7 13,8 19,7

IIIa Berufe in der Steinbearbeitung und Baustoffherstellung 10,2 12,4 16,7

Vf Schriftwerkschaffende, -ordnende und künstlerische Berufe 10,2 12,3 12,3

IIIg Metall-, Maschinenbau- und verwandte Berufe 10,3 10,1 14,7

IIIi Montierer/Montiererinnen und Metallberufe a.n.g. 10,5 12,5 14,1

IIIh Elektroberufe 11,1 10,9 15,1

Vd Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufe 12,6 13,3 13,8

IIId Berufe in der Papierherstellung, Papierverarbeitung und im Druck 12,9 10,7 11,8

IIIc Chemie- und Kunststoffberufe 13,1 10,2 12,3

IIIq Maler/innen, Lackierer/innen und verwandte Berufe 13,5 14,7 19,0

IIIb Keramik- und Glasberufe 15,7 13,4 16,9

IIIo Ausbauberufe, Polsterer/Polsterinnen 16,2 14,7 17,9

Ve Ordnungs- und Sicherheitsberufe 17,5 26,8 29,4

IIIe Berufe in der Holzverarbeitung, Holz- und Flechtwarenherstellung 18,2 18,2 21,2

Vc Verkehrsberufe 19,4 20,8 23,2

IIIr Warenprüfer/innen, Versandfertigmacher/innen 21,3 22,1 24,1

Vg Gesundheitsdienstberufe 24,7 26,4 26,0

Va Warenkaufleute 27,9 28,2 29,5

Ia Berufe in der Land-, Tier-, Forstwirtschaft und im Gartenbau 33,6 37,4 45,5

VI Sonstige Arbeitskräfte 34,1 36,0 39,3

IIIl Berufe in der Lederherstellung sowie der Leder- und Fellverarbeitung 38,8 35,6 38,4

IIIm Ernährungsberufe 39,6 43,2 44,8

IIIk Textil- und Bekleidungsberufe 40,9 36,6 39,2

Vi Sonstige Dienstleistungsberufe 59,3 60,5 61,0

IIIs Hilfsarbeiter/innen ohne nähere Tätigkeitsangabe 65,5 59,8 60,4

BY WD D
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■ 2001  ■ 2002  ■ 2003  ■ 2004  ■ 2005  ■ 2006  ■ 2007

Quelle: IAB-Betriebspanel 2001 bis 2007; eigene Berechnung

Darstellung 2.45: Anteil der Teilzeitbeschäftigten an allen Beschäftigten Mitte 2001 bis Mitte 2007 (Prozent)

Nordbayern Südbayern BY WD
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Darstellung 2.46: Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den svB in den 
bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 2007 (30.06.; Prozent)

Anteil in % (Häufigkeit)

■ 12,5 =<    14,1 (3) ■ 19,0 =<  20,6   (23)
■ 14,1 =<    15,8 (8) ■ 20,6 =<  22,3     (5) 
■ 15,8 =<    17,4 (26)  ■ 22,3 =<  23,9     (4)
■ 17,4 =<    19,0  (25) ■ 23,9 =<  25,6     (2) 

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung

070_SOZ_EV_Kapitel_2_RZ.indd   236 13.02.2009   12:20:56 Uhr



237

unter 12 Monate 12 bis unter 24 Monate 24 Monate und länger

2000

Gebiet

BY 18,1 57,4

D 23,9 52,5

BW 22,0 54,3

NW 22,3 54,7

Geschlecht

Frauen 20,0 57,4

Männer 16,6 57,4

Altersgruppen

unter 30 Jahre 14,3 65,7

zwischen 30 und 50 Jahre 28,0 37,5

50 Jahre und älter 25,3 35,6

Höchster beruflicher Abschluss

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 10,4 74,7

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 15,2 57,6

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 26,2 31,2

Abschluss einer Fachschule der DDR 33,3 11,1

Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschul-
abschluss

26,0 44,4

(Fach-) Hochschulabschluss 28,0 55,0

2006

Gebiet

BY 20,8 55,8

D 22,9 51,3

BW 23,7 52,1

NW 24,6 50,4

Geschlecht

Frauen 25,7 52,1

Männer 16,7 58,9

Altersgruppen

unter 30 Jahre 16,3 64,8

zwischen 30 und 50 Jahre 32,6 33,3

50 Jahre und älter 29,4 34,7

Höchster beruflicher Abschluss

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 10,9 72,2

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 19,0 47,8

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 32,5 31,4

Abschluss einer Fachschule der DDR* / /

Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschul-
abschluss

38,9 40,0

(Fach-) Hochschulabschluss

11,1

13,4

12,6

12,2

10,7

11,5

31,4

4,6

3,3

30,6

9,9

5,9

7,4

4,2

9,8

12,2

14,7

13,7

14,0

11,9

12,4

35,3

5,3

3,2

32,2

10,7

6,6

4,9

6,5

9,7

24,5

23,5

23,7

23,0

22,6

26,0

20,0

34,6

39,1

14,9

27,3

42,5

55,6

29,6

17,0

23,4

25,8

24,2

25,0

22,2

24,4

18,9

34,1

35,9

16,9

33,1

36,1

/

21,1

19,3 28,3 52,4

Darstellung 2.47: Abhängig Erwerbstätige nach Art des Arbeitsvertrages und Dauer der Befristung in BY, D, BW und NW sowie nach Alter, 
Qualifikation und Geschlecht in BY 2000-2006 (Prozent)

* 
  
Aufgrund geringer Fallzahlen wurde an dieser Stelle die Gruppe der Personen mit „Abschluss einer Fachschule der DDR“ in die Gruppe der 
„Meister/Techniker oder gleichwertiger Fachschulabschluss“ integriert.

Quelle: Statistik der BA 2008 und BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2000 und 2006

Anteil der befristeten Arbeitsverträge Dauer der Befristung:
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Darstellung 2.48: Arbeitslosenquoten von Frauen, unter 25-Jährigen und 55-Jährigen und Älteren* bezogen auf abhängige zivile Erwerbsper-
sonen in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten im Jahresdurchschnitt 2007 (Prozent)

Frauenarbeitslosenquote (Häufigkeit)

■    2,2 =< 3,9 (2) ■     9,1 =< 10,8   (10)
■    3,9 =< 5,6 (31) ■   10,8 =<   12,5 (5) 
■    5,6 =< 7,3 (25)  ■   12,5 =<   14,2 (3)
■    7,3 =< 9,1  (20) ■   14,2 =< 16,0    (0) 

Arbeitslosenquote unter 25-Jähriger (Häufigkeit)

■    2,2 =< 3,9 (23) ■     9,1 =< 10,8 (4)
■    3,9 =< 5,6 (38) ■   10,8 =<   12,5 (2) 
■    5,6 =< 7,3 (16)  ■   12,5 =<   14,2 (1)
■    7,3 =< 9,1 (12) ■   14,2 =< 16,0    (0) 

Arbeitslosenquote der 55-Jährigen und Älteren (Häufigkeit)

■    2,2 =< 3,9 (1) ■     9,1 =< 10,8   (16)
■    3,9 =< 5,6 (16) ■   10,8 =<   12,5 (7) 
■    5,6 =< 7,3 (32)  ■   12,5 =<   14,2 (1)
■    7,3 =< 9,1  (21) ■   14,2 =< 16,0    (2) 

* Für die Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen veröffentlicht die  
 BA keine Arbeitslosenquote. Der hier gerechnete Arbeitslosen- 
 quotient hat als Annäherung für die Nennergröße die Summe  
 aus sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, ausschließlich  
 geringfügig Beschäftigten und Arbeitslosen jeweils am 30.06.2007 
 am Wohnort.

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung
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al-Quote förderquote gesamt*
förderquote der zugänge 
ohne einmalleistungen**

förderquote der zugänge 
mit einmalleistungen**

nordbayern

Ansbach 6,2 37,5 7,1 15,3

Aschaffenburg 6,7 37,4 8,3 12,5

Bamberg 7,2 36,5 7,8 13,7

Bayreuth 9,2 44,4 8,5 15,3

Coburg 9,9 44,1 10,1 16,4

Hof 10,3 43,5 9,4 19,4

Nürnberg 8,7 33,7 6,2 9,4

regensburg 6,3 46,1 8,5 15,1

Schwandorf 7,8 35,2 6,7 10,0

Schweinfurt 7,4 41,7 7,7 12,7

Weiden 9,1 39,7 8,9 18,1

Weißenburg 6,5 48,3 8,3 13,7

Würzburg 5,8 42,0 8,4 12,9

südbayern

Augsburg 8,1 35,3 7,0 11,4

Deggendorf 7,4 40,2 8,3 11,5

Donauwörth 5,1 35,7 7,1 10,0

Freising 3,8 42,4 9,8 16,9

Ingolstadt 4,9 40,3 9,6 13,0

Kempten 5,5 41,8 8,2 13,3

Landshut 5,4 34,6 6,9 10,3

Memmingen 5,8 38,4 6,7 12,5

München 6,4 26,0 5,4 7,9

Passau 8,5 37,4 6,1 7,8

Pfarrkirchen 7 32,0 6,7 10,0

rosenheim 5,7 38,4 7,2 10,5

traunstein 5,4 39,4 10,4 15,6

Weilheim 5,6 36,3 7,5 13,2

Darstellung 2.49: Vergleich der regionalen Arbeitslosigkeit und des Gefördertenanteils nach Art der Förderung in den bayerischen Agentur-
bezirken (ohne zugelassene kommunale träger) 2006 (Jahresdurchschnittswerte; Prozent)

*  Die „Förderquote gesamt“ entspricht dem Anteil des Teilnehmerbestands an Maßnahmen im Jahresdurchschnitt an allen Arbeitslosen im 
Jahresdurchschnitt.

**  Die „Förderquote der Zugänge ohne/mit Einmalleistungen“ entspricht dem Anteil an neuen Teilnehmern in Maßnahmen ohne/mit Ein-
malleistungen im Jahresdurchschnitt an allen Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt.

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung
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Darstellung 2.50: Struktur der offenen Stellen im Vergleich zur 
Struktur des Personalbestandes in BY und WD Mitte 2007 (Prozent)

■ Beschäftigte für einfache Tätigkeiten
■ Beschäftigte mit Berufsausbildung
■ Beschäftigte mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss*

* einschl. tätige Inhaber, Geschäftsführer, Vorstände

Quelle: IAB-Betriebspanel 2007
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Offene Stellen dar. Anteil der geförderten Stellen

Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 9,6 24,6

Betriebl. / außerbetriebliche Ausbildung 39,3 1,9

Berufs-/Fachschule 3,5 3,4

Fach-/Hochschule 6,7 4,2

Keine Angabe 41,0 32,8

Darstellung 2.51: Anteil der offenen Stellen nach Qualifikationsgruppen sowie darunter der Anteil der geförderten Stellen* in BY im 
September 2005** (Prozent)

*  Geförderte Stellen umfassen Stellen für Personal Service Agenturen, Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung, Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen und Arbeitsgelegenheiten.

**  Aufgrund von Systemumstellungen bei der BA sind keine späteren Auswertungen zum Merkmal Qualifikation mehr möglich (vgl. Fußnote 16).

Quelle: Statistik der BA 2008; eigene Berechnung
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„Lernen ist Rudern gegen den Strom. Sobald man auf-
hört, treibt man zurück.“ Dieser Ausspruch des englischen 
Komponisten, Dirigenten und Pianisten Benjamin Britten 
gilt für jeden Einzelnen wie auch für die Bildungspolitik 
insgesamt. Bayern legt seit jeher größten Wert auf Bil-
dung und Ausbildung. Gute Erziehung und Bildung 
sind die Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft jedes 
Kindes und damit auch unseres Landes. Sie muss des-
halb auch in Zukunft oberste Priorität haben.

Dabei betrifft Bildung die Bürgerinnen und Bürger in al-
len Lebensphasen und Lebensbereichen und an ver-
schiedenen Lernorten: Begonnen bei der Bildung im 
frühkindlichen Alter, über die Schulbildung, Berufs- bzw. 
Hochschulbildung bis hin zur beruflichen Fort- und Wei-
terbildung zieht sie sich durch das Leben jedes Einzelnen. 

Durch die Stärkung und Erweiterung der individuellen 
Potentiale ist Bildung der Schlüssel für kulturelle und ge-
sellschaftliche Teilhabe. Primär aber schafft sie Zugang 
zum Arbeitsmarkt, sichert den Erhalt des Arbeitsplatzes 
und ermöglicht die Erschließung persönlicher Aufstiegs-
chancen. Im Hinblick auf Armutsprävention und die Ver-
meidung von sozialer Ausgrenzung kommt ihr daher ein 
hoher Stellenwert zu. Darüber hinaus dient sie mittel- 
und langfristig auch der Sicherung des Fachkräftepoten-
tials. Bildungspolitik ist damit wesentlicher Bestandteil 
der Sozial- und Wirtschaftspolitik der Zukunft.

Bayerische Bildungspolitik will Beteiligungsgerechtigkeit. 
Beteiligungsgerechtigkeit bedeutet, allen jungen Men-
schen unabhängig von ihrem familiären und sozialen 
Hintergrund Bildung und Ausbildung zu ermöglichen. 
Dabei werden die Weichen für einen chancengerechten 
Zugang zu Bildung in der Kindheit gestellt. Hier werden 
u. a. durch die Förderung der Lernfähigkeit und -motiva-
tion die Grundlagen für ein Lebenslanges Lernen gelegt. 
Anschließend steht in Schule und Ausbildung insbeson-
dere die Kompetenzentwicklung im Vordergrund. Hier 
werden über Fachkompetenz hinaus Basiskompetenzen 
wie Lern- und Sozialkompetenz, personale Kompetenzen 
und Teamfähigkeit vermittelt und somit die Grundlagen für 
den sozialen und kulturellen Zusammenhalt gelegt. 

Durch eine im nationalen und internationalen Vergleich 
sehr gute Bildung und Ausbildung befähigen wir die 
Menschen in Bayern, im weltweiten Wettbewerb und 
Wandel zu bestehen. Wissen und Können sind die ent-
scheidenden Voraussetzungen für Wettbewerbsfähigkeit 
und Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Bildung 
und Wissen sind ein starker Schutz vor sozialer Aus-
grenzung und Armut. Chancen durch Bildung zu schaf-
fen ist vorsorgende Sozialpolitik.
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Frühkindliche Bildung

Frühe Bildung bereitet auf das Leben vor. Die Hirnfor-
schung hat unmissverständlich klar gemacht, dass Bil-
dung spätestens bei der Geburt beginnt, dass in jungen 
Jahren die kognitive, emotionale und soziale Entwick-
lung eng miteinander verflochten sind und dass eine 
gelingende Bildungsbiografie liebevolle, stabile und 
von kommunikativem Austausch geprägte Beziehungen 
zu Bezugspersonen unabweisbar zur Voraussetzung hat, 
und zwar desto mehr, je jünger das Kind ist. Von zen-
traler Bedeutung für frühe Bildung ist das Gefühl der 
Selbstwirksamkeit. Ein selbstwirksames Kind ist über-
zeugt, Aufgaben und Probleme aufgrund eigener Kom-
petenzen bewältigen zu können, es ist zuversichtlich 
und voller Selbstvertrauen. Die Umwelt der Kinder 
muss so beschaffen sein, dass sie diese Basiskompetenz 
verbunden mit Forscherdrang und Neugier auf die Welt 
ausbilden können. Die Wissenschaft hat des Weiteren 
darauf hingewiesen, dass Bildung ein aufeinander auf-
bauendes Geschehen ist, bei dem bestimmte Erfah-
rungen zu bestimmten Zeiten gemacht werden müssen, 
weil andernfalls das Versäumte nur schwer nachgeholt 
werden kann.

Im Mittelpunkt früher Förderung in Kindertageseinrich-
tungen steht das Kind mit seinen Interessen und Bedürf-
nissen, es ist Mitgestalter seiner Bildung. Die Methode der 
Wahl ist das Spiel, Lernprozesse werden mit Angeboten, 
an denen das Kind freiwillig teilnimmt, gezielt angebahnt 
oder sie erfolgen beiläufig. Aufgabe der pädagogischen 
Kräfte ist es, jedes Kind individuell zu fördern, seinen Bil-
dungsprozess zu begleiten und für eine anregende Lern-
umwelt zu sorgen. Der Bildungs- und Erziehungsplan gibt 
hierzu Orientierung.

Zu den Hauptaufgaben verantwortungsvoller Bil-
dungspolitik gehört es daher, allen Kindern frühzeitig 
bestmögliche Bildungserfahrungen und -chancen zu 
bieten. Dies bestätigt auch der 3. Armuts- und Reich-
tumsbericht der Bundesregierung, der Bildung als den 
Schlüssel zur Teilhabe bezeichnet, die bereits im frü-
hen Kindesalter beginnen muss. Deshalb ist es wichtig 
und unumgänglich, Kindern und Eltern Angebote für 
eine frühe institutionelle Kinderbetreuung anzubieten 
und allen Kindern positive Entwicklungschancen zu 
ermöglichen. Der Besuch einer Kindertageseinrichtung 
hat positiven Einfluss auf den Zugang zur Grundschule, 
denn Sprachfähigkeit, soziale Kompetenzen und elemen-
tare Grundfertigkeiten werden bereits in den ersten 
Lebensjahren vor dem Übergang zur Schule vermittelt. 

Frühkindliche Bildung und Erziehung sind damit für die 
späteren Lebenschancen von Kindern von wesentlicher 
Bedeutung. Insbesondere bei Kindern aus bildungsfernen 
Elternhäusern und bei Kindern mit Migrationshintergrund 
hat der Besuch von Kindertageseinrichtungen positive 
Wirkungen für die spätere Entwicklung. Voraussetzung 
dafür sind eine hinreichend lange Teilnahme und eine 
hohe Qualität der pädagogischen Maßnahmen.

Der Freistaat Bayern hat mit dem am 01.08.2005 in Kraft 
getretenen Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungs-
gesetz (BayKiBiG) die Voraussetzungen für eine quanti-
tativ ausreichende und qualitativ hochwertige Kinderta-
gesbetreuung geschaffen, die die Interessen der Eltern 
und ihrer Kinder sowie der Kommunen als für die Auf-
gabe Kinderbetreuung originär zuständigen Gebiets-
körperschaften berücksichtigen. So hat es beispielsweise 
die Elternrechte gestärkt und den Eltern mehr Mitspra-
cherechte eingeräumt, indem es zwischen den Eltern und 
dem pädagogischen Personal eine Erziehungspartner-
schaft vorsieht. Weitere Maßnahmen, die der Stärkung 
der Elternrechte dienen, sind die jährliche Aktualisierung 
und Veröffentlichung der pädagogischen Konzeption, 
die Wahl eines Elternbeirats in allen Kindertageseinrich-
tungen, die Abstimmung bei der Fortschreibung der 
pädagogischen Konzeption mit dem Elternbeirat sowie 
die Qualitätssicherung durch jährliche Elternbefragungen 
oder andere gleichermaßen geeignete Maßnahmen.

Wie auch die Bundesregierung in ihrem 3. Armuts- und 
Reichtumsbericht ausführt, kommt der frühkindlichen 
Bildung und Betreuung von Kindern in zweifacher Hin-
sicht enorme Bedeutung zu: Zum einen verbessert sie 
die Startchancen der Kinder. Zum anderen spielt eine 
flexible und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung 
eine zentrale Rolle für die Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit. Deshalb muss das Bemühen um glei-
che Bildungschancen früh ansetzen, vor allem durch 
Schaffung eines qualitätsorientierten und bedarfsge-
rechten Bildungs- und Betreuungsangebots für Kinder 
aller Altersgruppen. 
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einzelne herausForderungen

SCHAFFUNG EINES BEDARFSGERECHTEN 
ANGEBOTS AN KINDERBETREUUNGSPLäTZEN

Die Schaffung eines einheitlichen rechtlichen Rahmens 
für alle Formen der Kindertagesbetreuung und die 
Stärkung der Planungsverantwortung der Kommunen 
durch das BayKiBiG sowie das gemeinsame Investi-
tionskostenförderprogramm von Bund und Freistaat 
Bayern haben zu einem massiven Ausbau der Betreu-
ungsangebote für Kinder geführt. Am 01.01.2008 gab es 
in Bayern 7.776 Kindertageseinrichtungen (Kinderkrip-
pen, Kindergärten, Horte, Netze für Kinder, Häuser für 
Kinder). Zusätzlich bestanden zu diesem Zeitpunkt 8.048 
Tagespflegeverhältnisse.

Im Rahmen des Ausbaus der Betreuungsangebote ha-
ben die Kommunen insbesondere dem in den letzten 
Jahren gewachsenen Bedarf an Betreuungsangeboten 
für Kinder unter drei Jahren Rechnung getragen und für 
diesen Personenkreis neue Betreuungsplätze geschaf-
fen. Gerade der Ausbau der Kinderkrippen hat in den 
letzten drei Jahren deutlich zugenommen (01.01.2005: 
366 Einrichtungen, 7.971 Plätze bzw. 8.165 Kinder; 
01.01.2008: 723 Einrichtungen, 14.526 Plätze bzw. 15.116 
Kinder). Zum 01.01.2008 betrug die Besuchsquote (inkl. 
Tagespflege) für Kinder unter drei Jahren nach Vorjahres-
werten von 7,0 (01.01.2006) bzw. 10,1 Prozent (01.01.2007) 
bereits knapp 14 Prozent mit stark steigender Tendenz.

Die zum 01.01.2008 bestehenden 7.776 Kindertagesein-
richtungen wurden von 433.753 Kindern besucht. Von 
den 8.048 Kindern in Tagespflege nahmen 6.409 Kinder 
(Bundesstatistik; Stichtag: 15.03.2007) eine öffentlich 
geförderte Tagespflege in Anspruch, wobei diese mit 
88,1 Prozent fast ausschließlich in der eigenen Woh-
nung der Tagespflegeperson durchgeführt wurde. Der 
Anteil der in Tagespflege Betreuten an allen unter 
14-Jährigen betrug 0,4 Prozent. Davon waren über 78 
Prozent dieser Kinder jünger als 6 Jahre. Dabei stellten 
die unter Dreijährigen mit fast 60 Prozent den größten 
Anteil, während ihr Anteil an allen Kindern in Kinderta-
gesbetreuung lediglich 1,3 Prozent ausmachte. Die 
Besuchsquote der 5-jährigen Kinder in Tagesbetreuung 
(inkl. Tagespflege) lag am 15.03.2007 bei 94,8 Prozent1, 
wobei fast alle Kinder im Jahr vor der Einschulung eine 
Einrichtung besuchten. 

Das BayKiBiG hat erstmals einen einheitlichen schlan-
ken rechtlichen Rahmen für alle Kindertageseinrich-
tungen und die Tagespflege geschaffen: Kinderkrippen, 
Kindergärten, Horte und Häuser für Kinder sowie die 
Tagespflege werden nunmehr in gleicher Weise fi-
nanziert und haben für ihre Arbeit mehr Planungssicher-
heit. Zudem wurden die Finanzierung und die Zustän-
digkeiten vereinheitlicht. Darüber hinaus wurde die 
Einführung des BayKiBiG dazu genutzt, den Bereich der 
Kindertagesbetreuung zu deregulieren. Nicht erforder-
liche staatliche Reglementierungen, wie beispielsweise 
räumliche oder strukturelle Vorgaben, wurden abge-
schafft, um den Trägern und Einrichtungen vor Ort 
größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen. Durch die im 
BayKiBiG vorgesehene Umstellung von der Personalko-
stenförderung auf die kindbezogene Förderung konnte 
mehr Fördergerechtigkeit erzielt werden. Im Mittelpunkt 
steht nicht mehr die pauschale Bezuschussung einer 
Gruppe unabhängig von der Anzahl der Kinder und 
deren Anwesenheit. Vielmehr bemisst sich die Förder-
höhe für das einzelne Kind nach der Buchungszeit der 
Eltern und dem Betreuungsbedarf des Kindes. Dadurch 
erhalten die Einrichtungen für Kinder, die einen län-
geren Zeitraum gebucht haben oder die einen nach 
Gewichtungsfaktoren bemessenen höheren Betreuungs-
bedarf haben, einen höheren Förderbetrag. Den Kom-
munen obliegt es, darauf aufbauend ggf. weitere Dif-
ferenzierungen vorzunehmen (z. B. durch zusätzliche 
einrichtungsbezogene Faktoren, wie beispielsweise einem 
Standortfaktor, einem Faktor für Kinder unter einem Jahr 
oder einem Faktor für sozial benachteiligte Kinder).

Durch das BayKiBiG haben die Kommunen eine größere 
Planungsverantwortung und mehr Mitspracherechte bei 
der Anerkennung von Plätzen in Kinderbetreuungsein-
richtungen erhalten. Die Stärkung der Rolle der Gemein-
den durch die Planungs- und Finanzierungsverantwor-
tung ermöglicht es, das Betreuungsangebot konkret auf 
die örtlichen Bedürfnisse auszurichten und auf verän-
derte Bedarfslagen flexibel zu reagieren. Nur durch die 
Stärkung der Rolle der Gemeinden im Rahmen der Be-
darfsplanung wird das erklärte Ziel, Bedarfsdeckung in 
allen Bereichen der Kinderbetreuung zu erreichen, ver-
wirklicht werden können. Das BayKiBiG mit seinen weit-
gehend einheitlichen Regelungen unterstützt die ört-
liche Bedarfsplanung und ist insbesondere für jede 
bedarfsgerechte Umstrukturierung der Einrichtung of-
fen. Insoweit zeigt sich, dass der Trend bei den Betreu-
ungsformen weg von Einrichtungen für eine bestimmte 
Altersgruppe hin zu altersgemischten Einrichtungen 

1  Plätze in Schulvorbereitenden Einrichtungen nicht erfasst.
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geht. Ebenso nehmen andere Betreuungsformen, wie 
die Ganztagspflege, die Ganztagsbetreuung oder die 
Mittagsbetreuung an Schulen, deutlich zu.

Die Kommunen müssen dieser neuen Herausforderung 
gerecht werden und sind deshalb zu einer örtlichen 
Bedarfsplanung verpflichtet, bei der sie den vorhan-
denen Angeboten die Wünsche und Bedürfnisse der 
Eltern und ihrer Kinder gegenüberstellen müssen. Im 
Endergebnis müssen sie ein an den Wünschen und 
Bedürfnissen der Eltern und ihrer Kinder orientiertes 
bedarfsgerechtes, plurales Angebot an Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten schaffen. Alle Plätze, die die Kom-
mune als bedarfsnotwendig anerkannt hat, werden von 
ihr und vom Freistaat gefördert.

Die Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsange-
bots gerade für Kinder unter drei Jahren hat auch wei-
terhin oberste Priorität. Aus diesem Grund fördert der 
Freistaat Bayern gemeinsam mit dem Bund im Rahmen 
eines Sonderprogramms die Schaffung neuer Betreu-
ungsplätze für unter Dreijährige. Hierfür stellt der 
Freistaat Bayern zunächst 100 Mio. Euro zur Verfügung 
– verbunden mit der Zusage, das großzügig ausgestat-
tete Sonderprogramm zur Förderung von Investitionen 
bis zum 31.12.2013 zu unveränderten Konditionen fort-
zuführen. Der Bund stellt dem Freistaat Bayern 340 Mio. 
Euro zur Verfügung. Darüber hinaus wird sich der Bund 
ab dem Jahr 2009 an den Betriebskosten für Plätze von 
Kindern unter drei Jahren beteiligen. In Verbindung mit 
der kindbezogenen Förderung des BayKiBiG werden die 
Kommunen damit in die Lage versetzt, bis zur Einfüh-
rung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz 
für Kinder ab vollendetem ersten Lebensjahr am 
01.08.2013 in Bayern ein bedarfsgerechtes Betreuungs-
angebot für Kinder unter drei Jahren bereitzustellen. Es 
besteht jedoch das ehrgeizige Ziel der Staatsregierung, 
den prognostizierten bedarfsgerechten Versorgungs-
grad von 31 Prozent in enger Kooperation mit den 
Kommunen und den Trägern der freien Wohlfahrtspfle-
ge, aber auch sonstigen Trägergruppen (z. B. betrieb-
liche Einrichtungen), möglichst bereits im Jahr 2012 zu 
erreichen. Nach Schätzungen des Deutschen Jugendin-
stituts liegt der Bedarf bei ca. 100.000 Plätzen für Kinder 
unter drei Jahren, so dass noch ca. 50.000 Plätze, die 
sich im Verhältnis 70:30 auf institutionelle Einrichtungen 
und die Tagespflege verteilen sollen, zu schaffen sind.

QUALITATIVER AUSBAU

Bayern versteht Kinderbetreuungseinrichtungen (Kin-
derkrippen, Kindergärten, Horte, Netze für Kinder und 

Häuser für Kinder) als elementare Bildungseinrichtungen 
mit einem eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauf-
trag, die nach entwicklungspsychologischen Erkenntnis-
sen wesentlich mehr leisten als nur die Vorbereitung 
auf den Schulbesuch. Der Freistaat hat deshalb durch 
die gesetzlichen Vorgaben im BayKiBiG und in der 
AVBayKiBiG verbindliche Vorgaben zur Qualität in Kin-
dertageseinrichtungen und in der Tagespflege gemacht 
und durch den Bildungs- und Erziehungsplan den hohen 
Wert frühkindlicher Bildung und die Wichtigkeit hochwer-
tiger pädagogischer Arbeit unterstrichen. Der Bildungs- 
und Erziehungsplan hat für eine bessere Förderung der 
sprachlichen, mathematischen, naturwissenschaftlichen 
und technischen Fähigkeiten der Kinder in Tageseinrich-
tungen gesorgt, die Bildungschancen von Kindern ge- 
stärkt und den Übergang in die Grundschule erleichtert.

Zudem haben sich 2004 die Jugendminister- und die 
Kultusministerkonferenz unter wesentlicher Beteiligung 
Bayerns einstimmig auf einen gemeinsamen Rahmen 
für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen ge-
einigt. Damit ist der Anstoß für einen weiteren qualitativen 
Ausbau der Kindertagesbetreuung gegeben. Der Schwer-
punkt wird in der Verbesserung der pädagogischen Rah-
menbedingungen liegen.

Mit der Einführung des BayKiBiG wurden die im Baye- 
rischen Bildungs- und Erziehungsplan verankerten Bil-
dungs- und Erziehungsziele als Fördervoraussetzung 
statuiert. Zusammen mit einem für die Förderung er-
forderlichen Anstellungsschlüssel und einer Fachkraft-
quote wird sichergestellt, dass bayerische Kindertagesein-
richtungen Bildungseinrichtungen sind und bleiben.

Diese pädagogischen Rahmenbedingungen gilt es wei-
ter zu verbessern. Oberste Priorität hat hierbei die nach-
haltige Verbesserung des Anstellungsschlüssels, der 
das Verhältnis der Buchungszeitstunden der Kinder in 
einer Einrichtung zur Arbeitszeit des pädagogischen 
Personals wiedergibt. Der förderrelevante Anstellungs-
schlüssel wurde bereits ab dem Kindergartenjahr 
2008/2009 von 1:12,5 auf 1:11,5 verbessert. Mit dieser 
Maßnahme wird das hohe Niveau der pädagogischen 
Arbeit in den Kindertageseinrichtungen gesichert und 
die Weichen dafür gestellt, den künftigen Anforderungen 
gewachsen zu sein. Mittelfristig plant die Bayerische 
Staatsregierung, den förderrelevanten Anstellungs-
schlüssel auf 1:10 zu verbessern.

Um einen optimalen Übergang vom Kindergarten in die 
Grundschule zu gewährleisten, wurden der Bildungs- und 
Erziehungsplan und der Grundschullehrplan in Koopera-
tion zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für 
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Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen und dem 
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kul-
tus bzw. dem Staatsinstitut für Frühpädagogik und dem 
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 
konzipiert. Gemeinsame Leitlinien für pädagogische 
Kräfte in Kindertageseinrichtungen und für Lehrkräfte 
zur Bildungs- und Erziehungsarbeit sind darüber hinaus 
geplant. Die gemeinsamen Fortbildungen des Personals 
in beiden Bildungsbereichen werden weiter ausgebaut.
Am 15.03.2007 waren in Bayern insgesamt 58.880 Per-
sonen in Kindertageseinrichtungen tätig, davon 32,3 Pro-
zent als Gruppenleitung und 39,6 Prozent als Zweit- oder 
Ergänzungskraft. Der Anteil des pädagogischen Perso-
nals mit akademischer Ausbildung lag mit 2 Prozent 
unter dem deutschlandweiten Wert von 3 Prozent. Auch 
der Anteil der Erzieherinnen und Erzieher lag mit 50,6 
Prozent unter dem deutschen Durchschnitt (70,2 %). 
Zudem gab es 3.030 Tagespflegepersonen. Von diesen 
hatten 989 (32,6 %) einen fachpädagogischen Berufs-
ausbildungsabschluss, 1.794 (59,2 %) einen anderen, 
nicht fachpädagogischen Berufsabschluss, 14 (0,5 %) 
waren noch in der Berufsausbildung und 233 (7,7 %) 
waren ohne abgeschlossene Berufsausbildung.

Ziel der Bayerischen Staatsregierung ist die Verbesse-
rung der Aus- und Fortbildung von Kinderpflegerinnen 
und Kinderpflegern sowie Erzieherinnen und Erziehern. 
Durch die Einführung der neuen Studiengänge „Bildung 
und Erziehung im Kindesalter“ an der Fachhochschule 
München, der Katholischen Stiftungsfachhochschule 
München und der Evangelischen Fachhochschule 
Nürnberg wird das formale Ausbildungsniveau des 
pädagogischen Personals mittelfristig ansteigen. In den 
Kindertageseinrichtungen wird es immer mehr multi-
professionelle Teams geben (B.A.2, Erzieher/in, Kinder-
pfleger/in). Ferner ist geplant, Kinderpflegerinnen und 
Kinderpflegern die Möglichkeit zur berufsbegleitenden 
Weiterbildung zur pädagogischen Fachkraft zu eröffnen.

Zudem ist auch eine Anhebung der tariflichen Vergü-
tung für die Steigerung der Attraktivität des Berufs-
feldes notwendig.

WEITERE MASSNAHMEN ZUR QUALITäTS-
VERBESSERUNG

Für eine gute Sprachentwicklung brauchen Kinder viel-
fältige und hochwertige sprachliche Anregungen. Sprach-, 
Lese- und Schreibkompetenz gehören nachweislich zu 

den wichtigsten Grundlagen für den Schulerfolg und für 
die Bildungslaufbahn von Kindern. Daher hat die Baye-
rische Staatsregierung das Sprachberaterprogramm 
aufgelegt. Das Konzept des Sprachberaters ist eine 
Maßnahme, durch die über eine fachliche Beratung des 
pädagogischen Personals die pädagogische Orientie-
rung sowie die Prozess- und Strukturqualität in Kinder-
tageseinrichtungen verbessert und der Bayerische Bil-
dungs- und Erziehungsplan im Bereich Sprache nach-
haltig implementiert werden soll.

Darüber hinaus werden die Maßnahmen zur Fort- und 
Weiterbildung ausgeweitet: Im Jahr 2008 standen für Fort-
bildungen insgesamt rund 1,6 Mio. Euro zur Verfügung. 

Zur intensivierten Umsetzung des Bildungs- und Er-
ziehungsplans werden Konsultationseinrichtungen aus-
gewählt. Dafür stehen von 2009 bis Ende 2011 Haus-
haltsmittel von insgesamt 1,2 Mio. Euro zur Verfügung. 
In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk und 
dem Staatsinstitut für Frühpädagogik wurde vom Baye- 
rischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen auch die Dokumentationsreihe „Fu-
ture Kids“ ins Leben gerufen. Darin wird in fünf Folgen 
zu je 30 Minuten über frühkindliche Bildung und Er-
ziehung informiert und dargestellt, wie der Bildungs- 
und Erziehungsplan in der täglichen Arbeit einer Kin-
dertageseinrichtung umgesetzt werden kann.

Anhand der Sprachentwicklungsbögen Sismik und 
Seldak und dem Beobachtungsbogen Perik soll das 
Personal die Entwicklung der Kinder begleiten und die 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern intensivieren. 
Die Sprachstandserhebung erfolgt spätestens im vor-
letzten Jahr vor der Einschulung.

Der Anteil der Kinder in Kindertageseinrichtungen mit 
Migrationshintergrund, d. h. der Kinder, deren vorrangig 
gesprochene Sprache nicht Deutsch ist, betrug 2007 
17,1 Prozent. Vor diesem Hintergrund ist die Sprachför-
derung von Kindern mit Migrationshintergrund von 
besonders großer Bedeutung. Daher wurde die Zahl der 
Vorkursstunden für Kinder mit Migrationshintergrund 
ab dem Kindergartenjahr 2008/2009 um 80 Stunden auf 
240 Stunden erhöht. 

Zudem bezuschusst der Freistaat Bayern im Rahmen des 
Projekts „Schlaumäuse“ die Anschaffung der notwen-
digen Hardware zur Nutzung der Software und stellt 
dafür den interessierten Einrichtungen in den Jahren 

2  Bachelor of Arts.
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2009 und 2010 insgesamt 500.000 Euro zur Verfügung.
Zusätzlich wird mit dem Projekt „Lesestart“ die Förde-
rung des Vorlesens in den Familien von Anfang an in 
den Fokus gestellt. Die Bayerische Staatsregierung för-
dert die Kampagne im Zeitraum 2008/2009 mit 350.000 
Euro. Damit ist sichergestellt, dass gemeinsam mit Mit-
teln der Stiftung Lesen die Kinder eines Jahrgangs über 
die Kinderärzte ein kostenloses Lesestartset bestehend 
aus Bilderbuch, Elternratgeber, Tagebuch und Buchemp-
fehlungsbroschüre erhalten.

MITTELFRISTIGE EINFÜHRUNG EINES BEI-
TRAGSFREIEN KINDERBETREUUNGSJAHRES

Mittelfristig soll ein beitragsfreies letztes Kinderbetreu-
ungsjahr eingeführt werden, das sich nicht nur auf den 
Kindergarten, sondern auf alle vorschulischen Betreu-
ungsformen des BayKiBiG bezieht. Hierdurch sollen 
einerseits die Familien finanziell entlastet werden, 
andererseits soll für Eltern ein Anreiz geschaffen 
werden, die Bildungsangebote der Kindertageseinrich-
tungen in Anspruch zu nehmen. Das beitragsfreie letzte 
Kinderbetreuungsjahr soll insbesondere dazu beitragen, 
die Dauer des Besuchs einer Kindertageseinrichtung 
bedarfsgerecht zu verlängern, damit dem pädago-
gischen Personal ausreichend Zeit zur Verfügung steht, 
die Kinder im Zusammenwirken mit den Eltern beim 
Erwerb der erforderlichen Basiskompetenzen zu unter-
stützen. So wird für die Umsetzung der Bildungs- und 
Erziehungsziele im Vorschulbereich eine Nutzung der 
Einrichtung von durchschnittlich fünf bis sechs Stunden 
täglich angestrebt. Darüber hinaus sollte das Kind vor 
der Einschulung einen Kindergarten idealerweise drei 
Jahre lang besuchen.  

schulBildung

Art. 128 der Bayerischen Verfassung (BV) garantiert den 
Anspruch des Einzelnen auf eine Ausbildung, die seinen 
erkennbaren Fähigkeiten und seiner inneren Berufung 
entspricht. In Art. 132 definiert die Bayerische Verfas-
sung den sich daraus ergebenden Aufbau des Schul-
systems: „Für den Aufbau des Schulwesens ist die 
Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für die Aufnahme 
eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine An-
lagen, seine Neigung, seine Leistung und seine innere 
Berufung maßgebend, nicht aber die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Stellung der Eltern.“ In einem Flächen-
staat setzt dies ein wohnortnahes, flächendeckendes 
Angebot von Bildungseinrichtungen voraus. Im Schul-
jahr 2007/2008 besuchten rund 1,87 Mio. Schülerinnen 

und Schüler die rund 5.480 Schulen in Bayern. Davon 
gingen rund 1,45 Mio. Schülerinnen und Schüler an all-
gemein bildende Schulen und rund 420.000 an beruf-
liche Schulen.

In allen Schulsystemen gibt es eine Ausdifferenzierung 
von Bildungswegen; Unterschiede bestehen im Aus-
maß und Zeitpunkt der Differenzierung. Bayern setzt auf 
ein gegliedertes Schulsystem mit der äußeren Differen-
zierung in einzelne Schularten, in denen durch entspre-
chende Anforderungsniveaus und Förderangebote den 
unterschiedlichen Lern- und Leistungsvoraussetzungen 
Rechnung getragen wird. Die Förderung individueller 
Stärken durch Schwerpunktsetzungen, z. B. durch die 
Wahl verschiedener Ausbildungsrichtungen oder 
Wahlpflichtfächergruppen innerhalb einer Schulart, 
stellt eine weitere Fördermöglichkeit dar. Für Kinder, die 
einer sonderpädagogischen Förderung bedürfen und 
deswegen an einer allgemeinen oder beruflichen Schule 
nicht oder nicht ausreichend gefördert und unterrichtet 
werden können, gibt es Förderschulen zur Diagnose, 
Erziehung, Unterrichtung, Beratung und Förderung.

Gegliederte Schulsysteme verlangen aufgrund äußerer 
Differenzierungen Übergangsentscheidungen, die 
mehrere Schullaufbahnen eröffnen. Der Verbesserung 
der Durchlässigkeit im Sekundarbereich I dienen z. B. 
die in der Koalitionsvereinbarung vom 27.10.2008 fest-
gelegten „Gelenkklassen“ in der Jahrgangsstufe 5. Der 
Anspruch „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wird auch 
umgesetzt durch den seit dem Schuljahr 2008/2009 er-
folgenden flächendeckenden Ausbau der Beruflichen 
Oberschule, die einen zweiten gleichwertigen Weg zum 
Abitur eröffnet. Schon jetzt werden über 40 Prozent der 
Hochschulzugangsberechtigungen in Bayern außer-
halb des Gymnasiums erworben.

Die Qualität bzw. Leistungsfähigkeit eines Schulsystems 
wird in nationalen und internationalen Vergleichsstu-
dien an der Bildungsbeteiligung und an der Qualität der 
Ergebnisse gemessen. Die in Bayern für alle Schulen 
verbindlich geltenden Lehrpläne, ein transparentes 
Leistungsprinzip sowie zentrale Abschlussprüfungen 
haben dem Freistaat bei allen bisherigen Vergleichsstu-
dien gute Ergebnisse bescheinigt.

Eine ausführliche Darstellung datengestützter zentraler 
Merkmale des bayerischen Schulsystems findet sich 
im Bayerischen Bildungsbericht, der im Jahr 2006 er -
schienen ist (www.isb.bayern.de) und dessen Fort-
schreibung im Jahr 2009 erfolgen wird. Im vorliegen-
den Zweiten Bayerischen Sozialbericht wird exempla-
risch auf die auch in der nationalen Bildungs berichter -
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stattung zentralen Themen Bildungsbeteiligung, Wieder-
holerquote, Ergebnisse internationaler Schulleistungs-
studien, allgemein bildende Schulabschlüsse sowie Ganz -
tagsbetreuung an Schulen eingegangen.

Im Einzelnen stellt sich die Lage in Bayern hierzu wie 
folgt dar:

Im Vergleich mit anderen deutschen Ländern hat Bayern 
eine hohe Übertrittsquote aus der Grundschule an die 
Hauptschule (39,0 % der im Schuljahr 2005/2006 in 
Jahrgangsstufe 4 der Grundschule befindlichen Kinder 
traten im folgenden Schuljahr an die Hauptschule über). 
Zum gleichen Zeitpunkt betrug die Gymnasialquote 37,4 
Prozent und der Anteil der Realschule 23,1 Prozent. 
Allerdings zeigt sich auch in Bayern ein Rückgang bei den 
Übertritten an die Hauptschule und ein Anstieg bei den 
Übertritten an die Realschule und an das Gymnasium. 
Zwischen den 96 Landkreisen und kreisfreien Städten 
gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede im Übertritts-
verhalten. Die kreisfreien Städte weisen eine höhere 
Gymnasial- (42,9 %) und eine niedrigere Realschulquo-
te (15,5 %) auf als die Landkreise (34,7 bzw. 24,8 %). Bei 
den durchschnittlichen Übertritten an die Hauptschule 
unterschieden sich kreisfreie Städte und Landkreise 
mit Werten von 38,8 bzw. 39,8 Prozent kaum (2006). 

In der Grundschule und den unteren Jahrgangsstufen 
der Hauptschule lagen die bayerischen Wiederholerquo-
ten im Schuljahr 2006/2007 unter bzw. im deutschland-
weiten Durchschnitt. Für die Abschlussklassen der 
Hauptschule, einzelne Jahrgangsstufen der Real-/
Wirtschaftsschule und des Gymnasiums lagen sie zum 
Teil deutlich über dem deutschen Durchschnitt. Dies ist 
zumindest teilweise auch auf freiwillige Wiederholungen 
zurückzuführen.

Die bayerischen Schülerinnen und Schüler belegten in 
der PISA-Studie 2006 im Vergleich der deutschen 
Länder den zweiten Platz hinter Sachsen, wobei der 
Abstand bei Lesen und Mathematik nur einen Punkt 
beträgt. Der bei PISA 2000 für Bayern im Länderver-
gleich festgestellte relativ enge Zusammenhang zwi-
schen der sozialen Herkunft und dem Besuch eines 
Gymnasiums hat sich beim PISA-Ländervergleich 
2006 deutlich abgeschwächt und liegt nun unterhalb
des bundesdeutschen Durchschnitts.

Bei den Schulabschlüssen bestätigte sich am Ende des 
Schuljahres 2005/2006 ein in den letzten Jahren erkenn-
barer Trend zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss 
(20 %), zum Mittleren Schulabschluss (41 %) und zur 
Hochschulreife (20 %). Im Vergleich mit dem Schuljahr 
2002/2003 sind die Quoten mit erfolgreichem Haupt-
schulabschluss (11 %) und ohne Schulabschluss (5 %) 
zurückgegangen. Die Möglichkeit, allgemein bildende 
Schulabschlüsse im beruflichen Schulwesen nachzuho-
len, wird verstärkt genutzt. Dies gilt in besonderer Weise 
für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund.

Bei Schulbesuch, Wiederholungen und Schulabschlüs-
sen erzielen Mädchen günstigere Werte als Buben. Die 
Vergleichsgruppe der Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund3 schneidet bei diesen Indika-
toren schlechter ab als Schülerinnen und Schüler 
ohne Migrationshintergrund. Sie treten fast doppelt so 
häufig an eine Hauptschule über und etwa halb so oft 
an eine Realschule oder ein Gymnasium. Bei PISA 2006 
erreichten Jugendliche mit Migrationshintergrund4 in 
Bayern höhere Kompetenzwerte als in anderen deutschen 
Ländern, blieben aber deutlich hinter dem Leistungsni-
veau von Schülerinnen und Schülern ohne Migrations-
hintergrund zurück.

Ganztägige Betreuungsangebote an Schulen (in offener 
oder gebundener Form) wurden seit 2002 ausgebaut. In 
den ersten Jahren wurden sie in Städten stärker nachge-
fragt und genutzt. Dies gilt auch für die Mittagsbetreuung.

einzelne herausForderungen

QUALITäTSSICHERUNG ALS LäNDERSPEZIFI-
SCHE UND LäNDERÜBERGREIFENDE AUFGABE

Die Länderzuständigkeit für den Bildungsbereich einer-
seits sowie die zunehmende Internationalisierung der 
Arbeitswelt andererseits führen dazu, dass bei Diskussi-
onen und Analysen des Bildungsbereichs die Begriffe 
Vergleichbarkeit und Chancengerechtigkeit eine zentrale 
Rolle spielen. Als Beitrag zur Vergleichbarkeit von Lern-
ergebnissen und Abschlüssen hat die Kultusminister-
konferenz deshalb die regelmäßige Teilnahme aller 
deutschen Länder an internationalen Schulleistungs-
studien beschlossen. 

3   Die bayerische Schulstatistik definiert den Migrationshintergrund über das Kriterium der Staatsangehörigkeit.

4   Die PISA-Studien differenzieren im Hinblick auf die Erfassung des Migrationshintergrundes grundsätzlich stärker. Es werden folgende Gruppen von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund unterschieden: Jugendliche mit einem im Ausland geborenen Elternteil; Jugendliche der Zweiten Generation (d. h. beide Elternteile 
sind im Ausland geboren, der Jugendliche selbst ist im Inland geboren); Jugendliche der Ersten Generation (d. h. beide Elternteile und der Jugendliche sind im 
Ausland geboren).
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In der Grundschule nimmt Deutschland an IGLU 
(=Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) und 
TIMSS (=Trends in Mathematics and Science Study) teil, in 
der Sekundarstufe I an der PISA-Studie (=Programme for 
International Student Assessment). Als unmittelbare 
Konsequenz aus den ersten, für Deutschland insgesamt 
eher enttäuschenden Ergebnissen bei internationalen 
Leistungsvergleichen hat die Kultusministerkonferenz 
die Entwicklung von Bildungsstandards beschlossen, d. h. 
für ausgewählte Fächer an Schnittstellen des Bildungs-
wesens wurden Standards entwickelt, in denen die 
Kompetenzen festgelegt sind, die Schülerinnen und 
Schüler bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer 
Schullaufbahn in einem bestimmten Fach erworben 
haben sollen. Bislang gibt es Bildungsstandards für 
das Fach Deutsch (Grundschule, Hauptschulabschluss, 
Mittlerer Schulabschluss), Mathematik (Grundschule, 
Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschluss), Eng-
lisch bzw. Französisch als erste Fremdsprache (Haupt-
schulabschluss, Mittlerer Schulabschluss) sowie für die 
Fächer Biologie, Chemie und Physik (Mittlerer Schulab-
schluss). Diese Bildungsstandards bilden die Grundlage 
für länderübergreifende Vergleichsarbeiten zur Verbes-
serung der Unterrichtsqualität und damit auch der Lern-
ergebnisse. Mit ihrer Hilfe soll in Ländervergleichen auch 
regelmäßig überprüft werden, inwieweit die einzelnen 
Länder die von ihnen als für den Unterricht verbindlich 
angenommenen Bildungsstandards erreichen. 

Darüber hinaus haben die Kultusministerkonferenz und 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung ver-
einbart, in zweijährigem Turnus einen gemeinsamen Be-
richt zur Bildung in Deutschland herauszugeben, der in 
zusammengefasster Form für die einzelnen bildungs-
biografischen Etappen wichtige Kennziffern erfasst und 
damit Entwicklungen aufzeigen kann. Der zweite ge-
meinsame Bericht wurde im Juni 2008 vorgestellt. 

BILDUNGSBETEILIGUNG/CHANCEN-
GERECHTIGKEIT

Auch wenn unstrittig ist, dass Bildung sich nicht aus-
schließlich auf die Vermittlung von unmittelbar verwert-
barem und messbarem Wissen reduzieren lässt, bringt 
es das Konzept der Vergleichsstudien sowie die auf In-
dikatoren angelegte Bildungsberichterstattung mit sich, 
dass vorzugsweise quantitative und kognitive Daten 
berichtet werden können. Zur umfassenden Bewertung 
und Nutzung dieser Daten als wichtige Rückmeldungen 

bzw. Steuerungswissen für Bildungsverwaltung und 
Bildungspolitik sind bisweilen ergänzende Studien bzw. 
Erläuterungen erforderlich. Die in der nachfolgenden 
Analyse erwähnten Übertrittsquoten nach der Grund-
schule an andere Schularten sind hierfür ein Beispiel. Im 
Bericht zum Ländervergleich von PISA 2003 haben die 
Wissenschaftler die Daten auch mit Blick auf beobacht-
bare Zusammenhänge zwischen der sozialen Herkunft 
und dem besuchten Bildungsgang untersucht: Trotz ver-
gleichbaren Leistungsstandes der Kinder werden von 
den Eltern je nach Sozialschichtzugehörigkeit oft unter-
schiedliche Schularten gewählt. Häufig entscheiden 
Eltern ganz bewusst, dass ihre Kinder die Realschule 
und nicht das Gymnasium besuchen sollen, nicht zuletzt 
auch, weil sie wissen (und bislang durch alle internatio-
nalen Schulleistungsstudien bestätigt bekommen), dass 
in Bayern auch in anderen Schularten qualitätvolle Ab-
schlüsse erzielt werden können und dass die dabei er-
worbenen Kompetenzen auch für weiterführende Bil-
dungsgänge qualifizieren.5 Die im PISA-Ländervergleich 
2006 für Bayern berichteten Werte deuten darauf hin, 
dass die vielfältigen Bemühungen zur rechtzeitigen Be-
ratung der Eltern zu Fragen der Schullaufbahn Erfolge 
zeitigen. Dazu soll auch die in der Koalitionsvereinba-
rung festgelegte kind- und begabungsgerechte Weiter-
entwicklung des Übertrittsverfahrens beitragen. 

SENKUNG DER WIEDERHOLERQUOTEN

Ein erklärtes Ziel der bayerischen Bildungspolitik ist 
die Senkung der Wiederholerquoten. In der Grund-
schule und den unteren Jahrgangsstufen der Haupt-
schule liegen sie unter bzw. im deutschlandweiten 
Durchschnitt. Für die Abschlussklassen der Haupt-
schule, einzelne Jahrgangsstufen der Real-/Wirt-
schaftsschule und des Gymnasiums liegen sie zum 
Teil jedoch deutlich darüber, auch wenn dies zumin-
dest teilweise auf freiwillige Wiederholungen zurück-
zuführen ist.

Im Rahmen der Senkung der Wiederholerquoten kann 
es allerdings nicht darum gehen, dies durch eine Ni-
veauabsenkung zu erreichen, sondern durch zusätz-
liche Fördermaßnahmen möglichst alle Kinder an das 
erforderliche Niveau heranzuführen. Dem dienen För-
derstunden an Grund- und Hauptschule, aber auch an 
der Realschule, wo es im zweiten Schulhalbjahr zur 
Vermeidung von Klassenwiederholungen für verset-
zungsgefährdete Schülerinnen und Schüler entspre-

5    PISA 2003: Der zweite Vergleich der Länder in Deutschland – Was wissen und können Jugendliche?, Waxmann-Verlag 2005, Seite 263ff.
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chende Angebote gibt. Auch die Intensivierungsstun-
den am Gymnasium dienen der Festigung des Erlern- 
ten und damit der Vermeidung von Klassenwiederho- 
lungen. Schließlich bieten sich durch die Ausweitung 
der Angebote zur ganztägigen Betreuung auch zusätz-
liche Lerngelegenheiten, die der Vermeidung von Klas- 
senwiederholungen und dem Erreichen von Schulab-
schlüssen dienen. Dies gilt in besonderem Maße für 
die Kinder und Jugendlichen, die aus unterschiedli-
chen Gründen von zu Hause keine oder nur wenig 
Unterstützung erfahren. 

FöRDERUNG VON KINDERN MIT 
MIGRATIONSHINTERGRUND

Schon nach dem vergleichsweise schlechten Abschneiden 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei der 
ersten PISA-Studie wurde mit Sprachförderung im 
Kindergarten begonnen, deren Wirkung sich erst in den 
nächsten Jahren zeigen wird. Mit im Umfang deutlich 
erweiterten Sprachförderkursen schon im Kindergarten 
sowie der Einrichtung von Sprachlerngruppen und 
Sprachlernklassen sollen die Bildungschancen von 
Kindern mit Migrationshintergrund verbessert werden. 
Diesem Ziel dient auch die in der Koalitionsvereinba-
rung festgelegte Absicht, in den Klassen, in welchen die 
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund 50 Prozent 
übersteigt, ab dem Schuljahr 2009/2010 die Klassen-
höchstzahl generell zu senken.

PERSöNLICHKEITSENTWICKLUNG UND 
WERTEERZIEHUNG

Weil bei Leistungsvergleichen und der Bildungsbericht-
erstattung die ebenso wichtigen Aufgaben von Schule 
und Bildung bei der Erziehung, Orientierung und Werte-
anbahnung der Kinder und Jugendlichen nicht erwähnt 
werden, wurde im Schuljahr 2006/2007 eine Initiative 
zur werteorientierten Persönlichkeitserziehung in der 
Schule gestartet. Sie steht unter dem Motto: „Werte 
machen stark“. In Ergänzung der qualitätssichernden 
Maßnahmen auf der Grundlage der Ergebnisse der 
Leistungsvergleichsstudien wendet sich diese Initiative 
wieder ganz gezielt dem Erziehungsauftrag der Schule 
zu, der nach Art. 131 Abs. 1 BV die Bildung von Herz 
und Charakter bewirken will. 

Werteorientierung wird zwar zunächst im Elternhaus er-
worben, aber durch den Erziehungsauftrag der Schule 
ergänzt. Die Schule hat neben dem Auftrag der Wis-
sensvermittlung auch die Aufgabe, die Persönlichkeits-

bildung und -entwicklung zu fördern, um die Eltern bei 
der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen. 

Aufgrund einer Ausschreibung des Bayerischen Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus gab es zahl -
reiche Meldungen von Schulen, die mit ihrem Schulpro-
fil besonders werteorientiert ausgerichtet sind. Viele 
Schulfamilien praktizieren eine gelebte Werteerziehung 
und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum 
Wertekonsens in unserer Gesellschaft. Dies zeigt sich z. B. 
in Schulprofilen, Schulverfassungen und -vereinba-
rungen zwischen Schülern, Eltern und Lehrern sowie in 
anderen sozialen, ehrenamtlichen, kulturellen und sport-
lichen Projekten. 

Neun bayerische Schulen wurden mit ihren Projekten 
zum Thema Werteerziehung für das Jahr 2007 ausge-
wählt und mit Kabinettsmitgliedern und prominenten 
Paten der öffentlichkeit vorgestellt. Zudem verfolgte ein 
Kongress an der Hochschule München am 20.02.2008 
das Ziel, die verschiedenen Ansätze zur schulischen 
Werteerziehung im Hinblick auf ihr Transferpotential auf 
andere Schulen zu sichten und zu systematisieren. Der 
Kongress und 60 Beispiele guter Praxis sind im Praxis-
handbuch zur Werteerziehung „Werte machen stark.“ 
dokumentiert.

Seit dem Schuljahr 2008/2009 unterstützen zudem 120 
Lehrkräfte als Werte-Multiplikatoren die Schulen bei der 
Entwicklung eines werteorientierten Schulprofils.

GEZIELTE MASSNAHMEN ZUR 
INDIVIDUELLEN FöRDERUNG

Internationale Schulleistungsvergleiche bewerten den 
Erfolg von Schulsystemen aufgrund von Ergebnissen in 
Kernbereichen: Lernergebnisse bzw. Kompetenzerwerb 
für jeden Einzelnen, Koppelung zwischen sozialer Her-
kunft und Kompetenzerwerb, Leistungsunterschiede 
zwischen den Geschlechtern sowie zwischen Kindern 
und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. 
Deutschland hat sich bei der IGLU-Studie 2006 im Ver-
gleich zu 2001 signifikant verbessert. Auch bei den bei 
PISA getesteten Bereichen Lesen, Mathematik und Na-
turwissenschaften hat Deutschland bei PISA 2006 seine 
Ergebnisse verbessert und liegt nun im OECD-Durch-
schnitt bzw. bei Naturwissenschaften erstmals über dem 
Durchschnitt. Bayern hat bei den PISA-Länderverglei-
chen 2000 und 2003 national den ersten Platz und 2006 
hinter Sachsen den zweiten Platz belegt. Dieses erfreu-
lich gute Abschneiden bestätigt die in der bayerischen 
Bildungspolitik eingeschlagene Richtung. Gleichzeitig 
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liefern die Studien Hinweise, wo weiterhin Maßnahmen 
erforderlich sind, um die guten Ergebnisse zu halten 
bzw. in Teilbereichen Verbesserungen zu erzielen. Dies 
gilt z. B. für die gezielte Förderung der so genannten 
leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler ebenso 
wie für die Förderung der besonders Begabten, aber 
auch für die nach wie vor feststellbaren deutlichen 
Leistungsunterschiede zwischen Mädchen und Buben 
in den getesteten Bereichen.

In der Zukunft gilt es, die begonnenen Maßnahmen zur 
individuellen Förderung, zu den ganztägigen Angeboten 
und zur Verbesserung der Durchlässigkeit des Schulsy-
stems fortzuführen und konsequent umzusetzen. Seit 
Jahren werden die Rahmenbedingungen für Unter-
richt und Erziehung an Bayerns Schulen durch die 
Einstellung von zusätzlichen Lehrkräften, den Abbau 
von großen Klassen, den Ausbau von Ganztagsschulen 
und die Verbesserung der Durchlässigkeit des Schulwe-
sens weiter verbessert. Damit wird der Anspruch der 
bestmöglichen individuellen Förderung in vielfältiger 
Weise umgesetzt. Dabei geht es sowohl um die Förde-
rung der Leistungsschwächeren als auch um die För-
derung von Begabten. Beispielhaft seien folgende 
Maßnahmen erwähnt: Ein zweites Institut, an dem 
Förderlehrer für Grund- und Hauptschulen ausgebildet 
werden, wird in Freising eingerichtet. In der Jahrgangs-
stufe 5 der Hauptschule wird zusätzlich eine Stunde für 
Fördermaßnahmen (ohne Lehrplanvorgaben) vorgese-
hen; die Modularisierung an der Hauptschule wird aus-
gebaut und fortgeführt. Weil individuelle Förderung aus-
drücklich auch die Förderung von begabten Kindern 
einschließt, sollen zum Schuljahr 2009/2010 alle Re-
gierungsbezirke an einem Gymnasium eine Hochbe-
gabtenklasse anbieten können.

Durch den seit Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009 
erweiterten Umfang der Sprachförderung von Kindern 
mit Migrationshintergrund im Vorschulalter um 50 Pro-
zent auf 240 Stunden wird eine gute Grundlage für die 
Beherrschung der deutschen Sprache und damit auch 
für erfolgreiches Lernen in der Schule gelegt.

Zur besseren Unterstützung von Eltern bei der Schul-
laufbahnwahl erhalten alle Grundschülerinnen und 
Grundschüler der Jahrgangsstufe 4 seit dem Schuljahr 
2008/2009 ein Übertrittszeugnis ohne gesonderte 
Antragstellung. Im Januar erhalten diese Schülerinnen 
und Schüler eine Zwischeninformation zum Leistungs-
stand. Durch eine stärkere Vernetzung der weiterfüh-
renden Schularten soll die Beratung der Eltern über die 
künftige Schullaufbahn weiter verbessert werden.

Mit der Hauptschulinitiative soll das gegliederte Schul-
system gestärkt werden. Ziel ist es auch, die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler, die bisher die Hauptschule 
ohne Abschluss verlassen (5 %), weiter zu senken. Die 
Hauptschülerinnen und Hauptschüler, die nach der 
Schule Probleme beim Eintritt in eine Ausbildung 
haben, erhalten Unterstützung durch das Berufsvorbe-
reitungsjahr, das Berufseinstiegsjahr und das Berufsin-
tegrationsjahr.

Die Durchlässigkeit des bayerischen Schulwesens wird 
weiter ausgebaut. Zum laufenden Schuljahr wurde flä-
chendeckend die Berufliche Oberschule als zweiter 
gleichwertiger Weg zur Fachhochschulreife, zur fachge-
bundenen Hochschulreife und zum Abitur eingeführt. 
Flächendeckend wurden auch die Brückenangebote 
etwa für Absolventinnen und Absolventen des M-Zuges 
von Hauptschulen ausgebaut.

Außerdem gibt es seit dem laufenden Schuljahr mehr 
Möglichkeiten, neben der beruflichen Ausbildung die 
Fachhochschulreife zu erwerben, etwa mit den Modell-
versuchen „Berufsschule plus“ oder „Duale Berufsaus-
bildung und Fachhochschulreife“. Zudem können Meis-
ter und Techniker seit Beginn des Wintersemesters 
2008/2009 das Studium an der Fachhochschule aufneh-
men. Mit diesen Maßnahmen soll das Ziel einer Quote 
von 40 Prozent Absolventen mit Hochschulzugangsbe-
rechtigung erreicht werden. 

AUSBAU VON GANZTAGSANGEBOTEN

Im Schuljahr 2008/2009 haben 177 neue Ganztagszüge 
begonnen, so dass an 320 Hauptschulstandorten (davon 
18 zweizügig) rhythmisierte Ganztagszüge bestehen, 
ebenso an 40 Grundschulen und erstmals an 30 Förder-
schulen. Alle genehmigungsfähigen Anträge auf Ein-
richtung einer Ganztagsschule konnten bewilligt wer-
den; allen genehmigungsfähigen Anträgen auf offene 
Ganztagsschulen wurde entsprochen. Rund 1.700 Grup-
pen bieten im laufenden Schuljahr erstmals eine ver-
längerte Mittagsbetreuung bis mindestens 15.30 Uhr 
an. Die Eckpunkte für den bedarfsgerechten Ausbau 
von Ganztagsangeboten an den allgemein bildenden 
Schulen (einschließlich Wirtschaftsschulen) in den 
nächsten Jahren wurden im Juni 2008 im Minister-
rat festgelegt. 

Der Ausbau eines flächendeckenden und bedarfsorien-
tierten Angebots an Ganztagsschulen in allen Schular-
ten bis zum Ende der Legislaturperiode ist auch Be-
standteil der Koalitionsvereinbarung vom 27.10.2008. 
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BeruFliche Bildung

Geringqualifizierte haben ein deutlich höheres Risiko 
arbeitslos zu werden. Auswertungen für Deutschland 
bzw. das frühere Bundesgebiet bis zum Jahr 2005 zeigen 
seit Ende der 1970er Jahre, dass sich die Arbeitslosig- 
keit bei insgesamt steigender Arbeitslosigkeit zwischen 
den einzelnen Qualifikationsgruppen deutlich ausdiffe-
renziert, wobei besonders in der Gruppe der Arbeitslo-
sen ohne Berufsabschluss ein übermäßiger Anstieg der 
Arbeitslosigkeit zu verzeichnen ist. Daher kommt der 
Berufsausbildung wirtschaftlich und sozial eine große 
Bedeutung zu. Dazu kommt das Bedürfnis der Wirt-
schaft nach ausgebildeten Fachkräften, die im Wesent-
lichen im Berufsbildungssystem herangebildet werden.

herausForderungen im einzelnen

ÜBERGANG VON DER SCHULE IN BERUFS-
AUSBILDUNG UND ERWERBSTäTIGKEIT

Der Übergang von der Schule in Berufsausbildung und 
Erwerbstätigkeit ist in Bayern für die jungen Menschen 
zu einem höheren Anteil gelungen als im Bund. So hat 
in Bayern die Zahl der unversorgten Bewerberinnen und 
Bewerber zum Ende des Berufsberatungsjahres 
2007/2008 im Vergleich zum Vorjahr um 2.412 bzw. 70,6 
Prozent abgenommen. In Westdeutschland und 
Deutschland betrug der Rückgang lediglich 56,1 bzw. 
57,7 Prozent. In Bayern entfielen auf 100 unversorgte 
Bewerberinnen und Bewerber 566 unbesetzte Stellen 
(Stand: September 2008), womit Bayern über dem 
Schnitt von Westdeutschland (165 unbesetzte Stellen 
auf 100 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber) und 
Deutschland (135 unbesetzte Stellen auf 100 unversorgte 
Bewerberinnen und Bewerber) liegt. Trotz dieser erfreu-
lichen Entwicklung ist es erforderlich, auch in Bayern die 
Anstrengungen fortzusetzen, um die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen geringer Qualifikation zu vermeiden.

Bedingt durch die konjunkturelle Lage und strukturelle Ent-
wicklungen des Arbeitsmarktes ging die Zahl der neu ab-
geschlossenen Ausbildungsverträge bis zum Jahr 2000 
zurück und stieg dann wieder an. Dabei kam es in Bayern 
im Bereich der Wirtschaftskammern bis zum 30.09.2008 
zum Abschluss von 83.981 neuen Ausbildungsverträgen 
(IHK: 56.284; HWK: 27.697), das sind im Vergleich zum 
Vorjahr 4,8 Prozent mehr. Bei demografiebedingt stei-
gender Zahl von Schulabgängerinnen und Schulabgän-
gern bedeutete dies eine steigende Herausforderung für 
die Erreichung eines ausgeglichenen Ausbildungsstel-
lenmarkts in Bayern.

Durch zwei wichtige Beiträge ist dies gelungen: Zum 
einen hat die bayerische Wirtschaft die im Nationalen 
Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs ge-
gebenen Zusagen für die Schaffung von neuen Aus-
bildungsplätzen und Einstiegsqualifizierungen einge-
halten. Zum anderen hat die Bayerische Staatsregie-
rung durch ihr Programm Fit for Work in jedem Be-
rufsberatungsjahr die Schaffung von zusätzlichen 
Ausbildungsstellen erreicht.

Durch die Neuauflage das Nationalen Pakts ist von ei-
nem steigenden Angebot auf hohem Niveau an Ausbil-
dungsstellen und Stellen für Einstiegsqualifizie-
rungen auszugehen. Die bayerische Wirtschaft hat 
bereits in der Vergangenheit die Paktvorgaben überer-
füllt. Die Bayerische Staatsregierung hat auch für die 
derzeit laufende Förderperiode Mittel aus dem Europä-
ischen Sozialfonds akquiriert, um in Anpassung an die 
Förderung aus dem SGB III Jugendlichen beim Über-
gang in Ausbildung eine Perspektive zu geben.

Wenn die bayerische Wirtschaft und das Land Bayern 
auch erhebliche Anstrengungen unternehmen, Jugend-
liche direkt in Ausbildung zu bringen, so ist das Über-
gangssystem in seinen verschiedenen Ausprägungen 
doch wichtig, um vor allem noch nicht ausbildungsrei-
fen Jugendlichen eine Perspektive zu geben. So mün-
deten im Jahr 2006 „lediglich“ 25,9 Prozent der baye-
rischen Neuzugänge der beruflichen Bildungsteilsysteme 
in das Übergangssystem ein. In Deutschland lag deren 
Anteil bei 39,7 Prozent. Im Hinblick auf das Übergangs-
system ist in Bayern die Einstiegsqualifizierung als 
besonders erfolgreich hervorzuheben.

Neben Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit wer-
den deshalb die bewährten Angebote der Berufsvorbe-
reitung an den Berufsschulen, wie das vollzeitschulische 
Berufsvorbereitungsjahr, verstärkt durch so genannte 
„kooperative Maßnahmen“ zur Berufsvorbereitung 
ergänzt. Bei diesen arbeiten die Berufsschulen mit 
externen Kooperationspartnern zusammen, ergänzt 
durch Praktikumszeiten im Betrieb. Die kooperativen 
Maßnahmen sollen sich an unterschiedliche Ziel-
gruppen wenden: Das kooperative Berufsvorberei-
tungsjahr für noch nicht ausbildungsreife Jugendliche, 
das neu konzipierte Berufsintegrationsjahr als Berufs-
vorbereitung für Jugendliche mit erhöhtem Sprachför-
derbedarf sowie das ebenfalls neue Berufseinstiegsjahr 
für ausbildungsreife Jugendliche, denen der Übergang 
in eine Berufsausbildung noch nicht sofort gelungen ist.
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Die Zunahme der Bewerberzahlen in Bayern erklärt sich 
neben der demografischen Entwicklung durch den 
starken Zuzug und durch Einpendler, insbesondere aus 
den neuen Bundesländern. Insofern musste Bayern 
besonders große Anstrengungen unternehmen, um 
neue Ausbildungsstellen zu schaffen. Der absolute 
Rückgang der Ausbildungsstellen ist vor allem dem 
Strukturwandel in der Wirtschaft geschuldet. In Bayern 
sind seit 1998 aus dem Arbeitsmarktfonds geförderte 
Ausbildungsplatzakquisiteure tätig, um neue Ausbil-
dungsstellen zu akquirieren. Die Ressourcen wurden in 
der Vergangenheit und auch jetzt in den Regionen 
verstärkt eingesetzt, in denen der Ausbildungsstellen-
markt noch nicht ausgeglichen ist. Neu kommt hinzu, 
dass sich in jedem Regierungsbezirk besondere Aus-
bildungsakquisiteure um Jugendliche mit Migrations-
hintergrund jeweils speziell kümmern. Ebenso wird das 
Programm Fit for Work jeweils regional angepasst.

AUSBILDUNGSBETRIEBE

Im Jahr 2007 bildeten 31 Prozent aller Betriebe in 
Bayern aus; der Anteil der Betriebe, die trotz Ausbil-
dungsberechtigung nicht durchgehend ausbildeten, 
belief sich auf 33 Prozent. Allerdings bilden auch diese 
Betriebe unregelmäßig aus, etwa wenn eine besonders 
geeignete Bewerberin oder ein besonders geeigneter 
Bewerber vorhanden ist. Der Anteil letztgenannter 
Betriebe an allen Betrieben mit Ausbildungsberechti-
gung lag in Bayern mit 52 Prozent über dem westdeut-
schen Durchschnitt von 48 Prozent.

Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist von vielen 
Faktoren abhängig. So wurde in der Vergangenheit 
insgesamt die Erwerbsarbeit in Bereichen, die höhere 
Qualifikationen erfordern und demzufolge weniger 
duale Ausbildungsmöglichkeiten nach sich ziehen, 
stärker ausgeweitet. Betrachtet man die Ausbildungs-
quoten nach Branchen, so wird deutlich, dass Bayern in 
einigen Branchen eine deutlich höhere Ausbildungsquo-
te hat als Westdeutschland. Insoweit sei beispielhaft die 
Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen genannt. 
Es ist also auch die regional unterschiedliche Ausprä-
gung von Branchen zu berücksichtigen. Dennoch sollte 
die Zahl der ausbildenden Betriebe gesteigert werden. 
Von Seiten des Freistaats Bayern kann dazu insgesamt 
die bereits angesprochene Förderung zusätzlicher Aus-
bildungsplätze beitragen. Auch die aus dem Arbeits-
marktfonds geförderten Ausbildungsplatzakquisiteure 
sprechen kontinuierlich nicht ausbildende Betriebe an.

AUSBILDUNG UND SOZIALE MERKMALE

Hinsichtlich der Einmündung in die berufliche Ausbildung 
gibt es in Bayern deutliche Unterschiede in Bezug auf das 
Geschlecht, die Staatsangehörigkeit und die schulische 
Herkunft. Dies spiegelt sich auch im Anteil an Altbewer-
berinnen und Altbewerbern dieser Gruppen wider.

Im Jahr 2007 konnten von 51.044 Bewerberinnen in 
Bayern 2,9 Prozent nicht vermittelt werden; bei den 
männlichen Bewerbern belief sich der nicht vermittelte 
Anteil auf 2,6 Prozent. Dieser höhere Anteil von Frauen 
an den unversorgten Bewerbern erklärt sich zum einen 
durch die eingeschränktere Berufswahl von Mädchen, 
die den Übergang in Ausbildung erschwert. 

Über die Schwierigkeiten von Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund im Übergang von der Schule in die Aus-
bildung wurde vielfach publiziert. Sprachdefizite, die Hal-
tung im Elternhaus und bei den Jugendlichen zu einer Be-
rufsausbildung und das resultierende Bewerbungsver-
halten erschweren einen erfolgreichen Übergang. Bei 
vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird 
beobachtet, dass diese und deren Eltern einem kurz-
fristig höheren Einkommen in einer ungelernten Tätigkeit 
Priorität einräumen. Allerdings gelingt auch hier wie bei 
vielen anderen Kriterien der Übergang in Bayern besser. In 
Bayern lag die Quote der nicht vermittelten Ausländerin-
nen und Ausländer 2007 um mehr als einen Prozentpunkt 
niedriger als in Deutschland (4,09 % gegenüber 5,35 %). 
Dieser Trend setzte sich im Jahr 2008 mit 1,63 Prozent in 
Bayern gegenüber 2,9 Prozent im Bund fort. Vergleicht 
man die Gesamtheit der unvermittelten Bewerberinnen 
und Bewerber und die ausländischen unvermittelten 
Bewerberinnen und Bewerber in Deutschland und in 
Bayern, so zeigt sich, dass sich der Abstand verringert 
(Deutschland 2007: alle: 4,4 %, Ausländer: 5,35 %; 2008: 
alle: 2,33 %, Ausländer: 2,9 %; Bayern 2007: alle: 3,16 %, 
Ausländer: 4,09 %, 2008: alle: 1,06 %, Ausländer: 1,63 %).

Wie bereits beschrieben, wird Bayern zukünftig in allen 
Regierungsbezirken Ausbildungsplatzakquisiteure ein-
setzen, die speziell Jugendliche mit Migrationshinter-
grund bei der Suche nach einem dualen Ausbildungs-
platz unterstützen.

Zudem soll zukünftig die Berufsorientierung und die Be-
rufsberatung an allgemeinbildenden Schulen durch ge-
eignete Maßnahmen noch optimiert werden. Dies kommt 
allen Gruppen von Bewerberinnen und Bewerbern zu-
gute. Ein Konzept wird derzeit erarbeitet.6

6  Zum Förderprogramm der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit vgl. Kapitel 7.
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hochschulBildung

Bayern strebt eine Steigerung der Zahl seiner Akademi-
kerinnen und Akademiker an, um seinen Rang als Wis-
senschafts- und Wirtschaftsstandort zu sichern.

„Mit einem Studium steigen die beruflichen Erfolgsaus-
sichten sowie die Verdienstmöglichkeiten, während das 
Risiko von Arbeitslosigkeit und Einkommensarmut sinkt. 
Gleichzeitig werden mehr Hochschulabsolventinnen 
und -absolventen benötigt, um einem zukünftigen 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken.“

Diese Quintessenz des 3. Armuts- und Reichtumsbe-
richts der Bundesregierung zur Hochschulbildung trifft 
genauso für Bayern zu.

Nach den Vereinbarungen des so genannten Bildungs-
gipfels vom 22.10.2008 wollen sich Bund und Länder 
dafür einzusetzen, dass alle, die studieren können und 
wollen, auch eine Studienchance bekommen. Insoweit 
liegt in den steigenden Studienanfängerzahlen eine 
große Chance.

Dabei geht Bayern von folgendem Status Quo im 
Hochschulbereich aus:

STUDIENANFäNGER/INNEN, STUDIERENDE 
SOWIE ABSOLVENTEN/INNEN AN BAyE-
RISCHEN HOCHSCHULEN (UNIVERSITäTEN, 
FACH- UND KUNSTHOCHSCHULEN)

Die bayerischen Zahlen an Studienanfängerinnen und 
Studienanfängern sowie Absolventinnen und Absol-
venten und damit auch Studierenden haben sich im 
Zeitraum von 2000 bis 2007 mit einzelnen Ausschlägen 
kontinuierlich erhöht. Im Jahr 2000 gab es in Bayern 
42.436 Studienanfängerinnen und Studienanfänger, im 
Jahr 2007 waren es 52.833. Die Zahl der Absolventinnen 
und Absolventen stieg im selben Zeitraum von 29.988 
auf 40.257 an. 

Diese seit Jahren kontinuierlich steigenden Zahlen von 
Studienanfängerinnen und Studienanfängern sowie 
Absolventinnen und Absolventen belegen das gestärkte 
Bewusstsein über die Bedeutung eines akademischen 
Abschlusses für die spätere berufliche Laufbahn. Neben 
rein demografischen Effekten ist dies auch ein Hinweis 
auf die Attraktivität des Hochschulstudiums in Bayern 
sowie das erfolgreiche Bemühen der Bayerischen Staats-
regierung, mehr Akademikerinnen und Akademiker 
zu gewinnen.

Geht man der Frage nach, wie viele Studienanfänge-
rinnen und Studienanfänger aus den einzelnen Ländern 
kommen, ist festzustellen, dass Bayern weniger Stu-
dienanfängerinnen und Studienanfänger hervorbringt 
als im Schnitt aller Länder und damit im Länderver-
gleich nur auf dem zwölften Rang rangiert. Als wesent-
lichen Erklärungsfaktor für diesen im Ländervergleich 
relativ geringen Anteil von Studienanfängerinnen und 
Studienanfängern an der Gesamtbevölkerung weist die 
nachfolgende Expertise auf die im Ländervergleich 
niedrigen Studienberechtigtenzahlen in Bayern hin. Ent-
scheidend ist allerdings die jahrgangsbezogene Prozent- 
zahl der erfolgreichen Studienabsolventinnen und -absol- 
venten. Hier liegt Bayern gleichauf zu anderen Flächen-
staaten mit höherem Anteil an Studienanfängerinnen und 
-anfängern. Wer also das bayerische Bildungswesen als zu 
stark selektiv bewerten wollte, muss einräumen, dass die 
Vergleichsländer ähnlich selektiv vorgehen.

Bedingt durch die demografische Entwicklung sowie maß-
geblich durch den doppelten Abiturjahrgang 2011 ist in den 
kommenden Jahren ein Anstieg der Studienanfängerzah-
len um bis zu 30 Prozent zu erwarten. Bayern hat voraus-
schauend agiert und mit Beschluss des Ministerrats vom 
12.06.2007 ein Ausbauprogramm der staatlichen Universi-
täten und Fachhochschulen aufgelegt, das in Zusammen-
arbeit mit den Hochschulen erarbeitet wurde. Flächende-
ckend werden insgesamt 38.000 zusätzliche Studienplätze 
geschaffen und hierfür rund 3.000 zusätzliche Stellen bzw. 
Mittel im Umfang von rund 1 Mrd. Euro in den Jahren 
2008 bis 2013 bereitgestellt. Nach 2011 sollen bei Finanzier-
barkeit weitere 10.000 Studienplätze zur Verfügung gestellt 
werden. Um die räumliche Versorgung der zusätzlichen 
Studierenden sowie des zusätzlichen Personals sicherzu-
stellen hat der Ministerrat zudem am 15.07.2008 ein 
Ausbaukonzept beschlossen, das vorsieht, über die 
laufenden Baumaßnahmen hinaus zusätzliche Flächen in 
einer Größenordnung von rund 130.000 m² durch neue 
Baumaßnahmen und Anmietungen bereitzustellen.

Bei der gemeinsamen Planung des Ausbaus durch die 
Hochschulen und das Wissenschaftsministerium wur-
den standortspezifische Bedarfe berücksichtigt, so dass 
über alle Regionen Bayerns hinweg eine ausgewogene 
Hochschullandschaft gesichert wird.

SOZIALE HERKUNFT DER STUDIERENDEN

Die 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks 
befasst sich u. a. mit der Entwicklung der sozialen Herkunft 
der Studierenden zwischen 1985 und 2006 in Deutschland 
und vergleicht sie mit den Entwicklungen in den Ländern. 
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Danach hat sich in Deutschland gemessen am höchsten 
akademischen Abschluss der Eltern seit 1985 die Ver-
teilung der Studierenden nach sozialer Herkunft deutlich 
verändert. 1985 hatte von 36 Prozent der Studierenden 
mindestens ein Elternteil einen akademischen Abschluss, 
2006 waren es 51 Prozent. Umgekehrt verhält es sich bei 
den Anteilen der Studierenden, von denen mindestens ein 
Elternteil einen Lehrabschluss oder Facharbeiterbrief er-
zielt hat: 1985 waren dies 42 Prozent der Studierenden, 
2006 waren es nur noch 27 Prozent. Der Bildungsab-
schluss der Eltern wurde dabei als stärkerer Einflussfaktor 
als die berufliche Stellung ausgemacht. Bei den Studieren-
den an Fachhochschulen ist der soziale Gradient weniger 
stark ausgeprägt. 

In Bayern ist der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Ver-
teilung der Studierenden tendenziell stärker ausgeprägt 
als im Durchschnitt der Länder (soziale Herkunft „hoch“ 
im Länderdurchschnitt 37,6 %, in Bayern 41,4 %; soziale 
Herkunft „gehoben“ im Länderdurchschnitt 25,4 %, in 
Bayern 23,5 %; soziale Herkunft niedrig im Länderdurch-
schnitt 13,3 %, in Bayern 12,2 %). Im Vergleich zu Baden-
Württemberg unterscheidet sich die Situation Bayerns 
nicht wesentlich. Zu anderen Ländern besteht teils ein 
deutlicherer Unterschied (z. B. Nordrhein-Westfalen: 
Studierendenanteil in der sozialen Herkunftsgruppe 
„niedrig“ 15 %, „gehoben“ 26 %, „hoch“ 36 %).

Die nachstehende wissenschaftliche Analyse weist außer-
dem darauf hin, dass nach dem Bildungsbericht 2008 im 
Auftrag der Kultusministerkonferenz die Wahrscheinlich-
keit, ein Hochschulstudium zu beginnen, immer noch sehr 
stark mit der sozialen Herkunft bzw. der Bildungsherkunft 
der Studierenden variiert. Hierzu führt der Bildungsbericht 
2008 aus: „Unter den Zugangswegen zum Hochschulstudi-
um dominiert im Universitätsbereich mit einem Anteil von 
über 90 Prozent der Studienanfängerinnen und -anfänger 
nach wie vor das Abitur. Die in den Ländern vorhandenen 
verschiedenen Sonderzugangswege für Berufstätige kom-
men hier gerade einmal auf 0,6 Prozent und sind damit 
nur von marginaler Bedeutung. Im Fachhochschulbereich 
stehen das Abitur und die verschiedenen Formen der 
Fachhochschulreife (durch Abschluss einer Fachoberschule 
oder Fachschule) etwa gleichgewichtig nebeneinander.“ 
Danach sei die variierende Wahrscheinlichkeit für die Auf-
nahme eines Studiums allerdings in erster Linie durch Ent-
scheidungen vor dem Übergang in die Hochschule bedingt. 

Die Verschiebungen bei der sozialen Herkunft der Studie- 
renden werden durch den Vergleich mit der Bildungsex-
pansion in der Gesamtbevölkerung stark relativiert. Im 
Zeitraum von 1982 bis 2004 hat sich in der Gesamtbevöl-
kerung der Akademikeranteil mehr als verdoppelt. Hatten 

1982 5,8 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 15 Jahren 
einen Hochschulabschluss, so waren es 1987 6,8 Prozent 
und 2004 bereits 11,8 Prozent. Vergleichbar dazu weisen 
die für Bayern verfügbaren Zahlen aus, dass im Jahr 1997 
noch 34,5 Prozent und im Jahr 2006 schon 41,4 Prozent 
der Studierenden, also rund 20 Prozent mehr, der sozialen 
Herkunft „hoch“ zuzuordnen waren. Es handelt sich damit 
um eine Perpetuierung der Entwicklung in der Bevölkerung.

Im Ländervergleich fehlt ein Vergleich mit den Akademi-
keranteilen in der Gesamtbevölkerung, so dass den dort 
festgestellten Abweichungen keine ausreichende Aussage-
kraft zukommt. Zu den in der nachfolgenden wissenschaft-
lichen Analyse getroffenen Ausführungen bezüglich der 
Studienberechtigungen ist darauf hinzuweisen, dass die 
Aussage, das Abitur mache 90 Prozent der Studienberech-
tigungen aus, im Hinblick auf die soziale Herkunft der 
Abiturientinnen und Abiturienten keine Aussage zulässt. 
Das Abitur ist über verschiedene schulische Wege zu 
erreichen, insbesondere über die Möglichkeiten des 
2. Bildungsweges (vgl. dazu im Einzelnen Abschnitt 3.2).

Die Bayerische Staatsregierung hat bereits zahlreiche 
Maßnahmen ergriffen, um eine größere Durchlässigkeit 
der Bildungswege zu ermöglichen. Dabei wurden viel-
fältige Wege zum Erreichen der Hochschulzugangsbe-
rechtigung geschaffen, die insbesondere auch jungen 
Menschen offenstehen, die nicht die „klassischen Wege“ 
durchlaufen haben. Im Einzelnen wird hierzu auf Ab- 
schnitt 3.2 der nachstehenden wissenschaftlichen Ana- 
lyse und die obigen Ausführungen hierzu verwiesen. 

Aber auch im Hochschulbereich wurden neben den bis-
herigen Studienberechtigungen weitere Möglichkeiten 
zur Aufnahme eines Fachhochschulstudiums geschaffen. 
Mit der Hochschulreform 2006 wurde im Freistaat der 
fachgebundene Zugang zur Fachhochschule für besonders 
qualifizierte Berufstätige eingeführt und inzwischen 
nochmals erweitert. Dadurch wurde es zunächst beson-
ders qualifizierten Absolventinnen und Absolventen der 
Meisterprüfung, einer der Meisterprüfung gleichgestellten 
beruflichen Fortbildungsprüfung sowie Absolventinnen 
und Absolventen von Fachschulen und Fachakademien 
ermöglicht, ohne zusätzliche Prüfung ein Studium an 
einer bayerischen Fachhochschule aufzunehmen. Als 
besonders qualifiziert galten bislang diejenigen Absol-
ventinnen und Absolventen, die zu den ersten 20 Prozent 
eines Prüfungstermins oder Abschlussjahrgangs zählten. 
Weitere Voraussetzung war, dass das jeweilige Zeugnis 
nach dem 31.12.1994 erworben wurde. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen wurden diese Mög-
lichkeiten erweitert. Nunmehr steht dieser Weg für alle 
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Absolventinnen und Absolventen der Meisterprüfung 
und ihnen Gleichgestellte sowie Absolventinnen und 
Absolventen von Fachakademien und Fachschulen of-
fen; außerdem ist die zeitliche Schranke entfallen. Bayern 
hat damit ein wichtiges Signal für die Durchlässigkeit 
seines Bildungssystems und die Gleichwertigkeit allge-
meiner und beruflicher Bildung gesetzt.

Schließlich hat sich Bayern im Rahmen des 22. BAföG-
änderungsgesetzes mit einer Bundesratsinitiative dafür 
eingesetzt, dass die elternunabhängige Ausbildungsför-
derung für Berufsoberschüler nach dem BAföG erhalten 
blieb. Damit besteht ein größerer Anreiz für junge Men-
schen, im Anschluss an eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung oder nach mehrjähriger Berufstätigkeit noch die 
Qualifikation für ein Hochschulstudium zu erwerben und 
ein solches aufzunehmen.

Im Bayerischen Hochschulgesetz sind auch im Zusammen-
hang mit den Studienbeiträgen Regelungen für einen 
sozialen Ausgleich geschaffen worden. Zum einen beste-
hen verschiedene Befreiungsmöglichkeiten, beispielsweise 
für Studierende aus kinderreichen Familien, d. h. aus 
Familien mit mindestens drei Kindern, für die Kindergeld-
berechtigung besteht, für Studierende mit eigenem Kind 
unter zehn Jahren oder für allgemeine Härtefälle. Zum 
anderen besteht die Möglichkeit, dass Studierende die 
Studienbeiträge auch über das Bayerische Studienbei-
tragsdarlehen finanzieren können. Dieses wird einkom-
mensunabhängig, ohne Bonitätsprüfung, ohne Sicher-
heiten und unabhängig vom Studienfach gewährt. Es 
muss erst nach Beendigung des Studiums und einer 
Karenzphase von bis zu 24 Monaten zurückgezahlt werden. 
Zurückgezahlt werden muss auch erst und nur dann, wenn 
ein bestimmtes Mindesteinkommen erreicht wird und nur 
bis zu einer Höchstgrenze von 15.000 Euro einschließlich 
von Darlehensverpflichtungen nach dem BAföG.

Weitere Erleichterungen sind geplant. So soll der Verwal-
tungskostenbeitrag zum Sommersemester 2009 abge-
schafft werden. Falls mehrere Kinder gleichzeitig studieren, 
sollen Studienbeiträge nur noch für ein Kind anfallen. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des 
Ausbauprogramms der Hochschulen 50 Prozent der zu-
sätzlichen Studienplätze an Fachhochschulen eingerich-
tet werden. Im Zusammenhang mit der geringeren Aus-
prägung des sozialen Gradienten an Fachhochschulen 
ist dies auch ein Beitrag zur Abmilderung der sozialen 
Staffelung bei den Studierenden in Bayern.

Insgesamt ist es Ziel der Bayerischen Staatsregierung, 
den Anteil von hochqualifizierten Menschen, insbeson-

dere Akademikerinnen und Akademikern, in Bayern zu 
erhöhen. Dazu soll das Begabungspotential der Bevöl- 
kerung verstärkt ausgeschöpft werden. Der Fokus ist da- 
bei gerade auch auf Personengruppen gerichtet, die 
bisher unter den Studierenden unterproportional vertre- 
ten waren. Das sind junge Menschen, die nicht der sozia- 
len Herkunftsgruppe „hoch“ zuzuordnen sind, darun- 
ter insbesondere auch Personen mit Migrationshinter- 
grund. Außerdem sollen mehr Frauen für Studiengänge 
gewonnen werden, in denen sie bisher unterdurchschnitt- 
lich vertreten waren (so genannte MINT-Fächer: Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik). 

WOHNSITUATION DER STUDIERENDEN

Insgesamt wohnten im Zeitverlauf (1997 bis 2006) mehr 
Studierende bei Eltern oder Verwandten und in Wohn-
gemeinschaften/Untermiete und weniger in einer Miet-/
Eigentumswohnung oder in Studentenwohnheimen. Al-
lerdings leben in Bayern im Vergleich zu Gesamtdeutsch-
land mehr Studierende in Studentenwohnheimen.

Diese Verschiebung hin zum Wohnen bei Eltern und 
Verwandten sowie in Wohngemeinschaften und zur Un-
termiete deutet auf die angespannte Immobiliensituati-
on in den Ballungsräumen hin.

Dass im Vergleich zu Gesamtdeutschland in Bayern 
mehr Studierende in Studentenwohnheimen wohnen, 
hängt mit dem im Länderdurchschnitt besseren diesbe-
züglichen Angebot in Bayern zusammen. So liegt Bayern 
bei der Versorgung der Studierenden mit Studenten-
wohnheimplätzen nach der Statistik des Deutschen 
Studentenwerks auf Rang 2 unter den Flächenstaaten.

Die Förderung der Schaffung von Wohnraum für Stu-
dierende erfolgt durch die Oberste Baubehörde im 
Bayerischen Staatsministerium des Innern. Mit 1.620 in 
Bau befindlichen bzw. geplanten Studentenwohnheim-
plätzen (Stand: 01.01.2007) wird derzeit bundesweit je-
der vierte neue Wohnheimplatz in Bayern errichtet. Be-
dingt durch die steigenden Studierendenzahlen wird ein 
weiterer Ausbau der Studentenwohnheime erforderlich. 

STUDIEREN MIT KIND

Bei der Betrachtung der besonderen Situation der Stu-
dierenden mit Kind stehen die Vereinbarkeit von Stu-
dium und Kindererziehung bzw. Familie sowie die 
Situation der Kinderbetreuung im Mittelpunkt. Dabei hat 
sich der Anteil von Studierenden mit Kind in Deutsch-
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land in den letzten 15 Jahren faktisch nicht verändert. Er 
schwankt zwischen sechs und sieben Prozent. 

Die Vereinbarkeit von Studium und Familie, insbesonde-
re Kindererziehung, ist ein familien- und hochschulpoli-
tisches Ziel der Bayerischen Staatsregierung. Die Staats-
regierung bezuschusst die Studentenwerke jährlich mit 
rund 2 Mio. Euro für die 600 Kinderbetreuungsplätze für 
unter dreijährige Kinder der Studierenden.

Darüber hinaus sind nach dem Bayerischen Hochschul-
gesetz in den Prüfungsbestimmungen der Hochschulen 
Mutterschutz und Elternzeit zu berücksichtigen; ihre In-
anspruchnahme darf zu keiner Benachteiligung der stu-
dierenden Eltern führen.

Mit dem 22. BAföG-änderungsgesetz wurde für Stu-
dierende (und andere nach dem BAföG förderberech-
tigte Auszubildende), die mit mindestens einem Kind 
unter zehn Jahren in einem Haushalt leben, ein Kinder-
betreuungszuschlag eingeführt. Er beträgt für das erste 
Kind 113 Euro und 84 Euro für jedes weitere Kind.

Der familiengerechte Ausbau der Hochschulen, insbe-
sondere der Ausbau der Kinderbetreuungsangebote an 
Hochschulen, soll weiter vorangetrieben werden. Dies ist 
– neben dem Ausbau der kommunalen Kinderbetreu-
ungsangebote – ein wichtiges Ziel der Bayerischen 
Staatsregierung. 

Die Hochschulen sollen in geeigneten Fällen auch eine 
Förderung nach dem Investitionsprogramm des Bundes 
Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013 oder nach 
dem aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finan-
zierten Förderprogramm betrieblich unterstützte Kin-
derbetreuung in Anspruch nehmen.  

Den Hochschulen wird empfohlen, durch Gestaltung 
des Studienbetriebs die Vereinbarkeit von Studium und 
Elternschaft für studierende Eltern zu ermöglichen, etwa 
durch virtuelle Lehrangebote, aber auch durch die 
entsprechenden räumlichen Einrichtungen (Wickelplätze, 
Eltern-Kind-Zimmer).

STUDIERENDE MIT MIGRATIONSHINTERGRUND

Daten über Studierende mit Migrationshintergrund an 
bayerischen Hochschulen liegen nicht vor. Die nachfol-

genden auf Deutschland bezogenen Aussagen sind aber 
in ihrer Grundtendenz auch auf Bayern übertragbar.

In Deutschland hatten acht Prozent der Studierenden 
des Sommersemesters 2006 einen Migrationshinter-
grund7 (ca. 136.000 Studierende).

Im Vergleich mit der Gesamtheit der Studierenden er-
geben sich bei diesen Unterschiede bei der sozialen 
Herkunft (Zuordnung zur sozialen Herkunftsgruppe 
„niedrig“ 41 % gegenüber 13 % bei den deutschen 
Studierenden), bei der BAföG-Quote (33 % gegenüber 
23 %). Auch in der Wohnsituation zeigen sich Unterschie-
de: Studierende mit Migrationshintergrund leben z. B. deut-
lich häufiger bei ihren Eltern (33,2 % gegenüber 22,8 %). 

Dass ein erheblicher Prozentsatz der Studierenden mit 
Migrationshintergrund es trotz Zuordnung zur sozialen 
Herkunftsgruppe „niedrig“ (41 %) geschafft hat, an deut-
schen Hochschulen zu studieren, ist als sehr positiv her-
vorzuheben. Hierdurch ist auch die gegenüber dem Ge-
samtdurchschnitt erhöhte BAföG-Quote bedingt. 

FRAUEN AN DEN HOCHSCHULEN IN BAyERN

Der Anteil von Frauen in der Wissenschaft nimmt mit 
steigender Qualifikationsstufe nach wie vor deutlich ab. 
So lag der Anteil der von Frauen abgelegten Promotio-
nen im Prüfungsjahr 2006/2007 in Bayern bei 41,2 Pro-
zent, ihr Anteil an Habilitationen im Jahr 2007 bei 25,2 
Prozent und ihr Anteil an den Professuren 2007 bei rund 
12 Prozent. Im Zeitvergleich haben sich die Anteile aber 
in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht (z. B. 
stieg der Anteil der Habilitationen von Frauen von 9,8 % 
im Jahr 1995 auf 25,2 % im Jahr 2007, der Anteil der 
weiblichen Professoren von 5,6 % am 01.12.1995 auf 
11,1 % am 01.12.2006 und 12,0 % am 01.12.2007). Zudem 
bewegt sich der Frauenanteil an den Neuberufungen 
von derzeit rund 20 Prozent langsam auf den Anteil 
von neu habilitierten Frauen zu.

Im Rahmen der Gleichstellungs- und der Hochschulpoli-
tik ist die Erhöhung des Frauenanteils in der Wissen-
schaft, insbesondere an den Professuren, Ziel der 
Bayerischen Staatsregierung.

7 In der 18. Sozialerhebung werden folgende Gruppen von Studierenden mit Migrationshintergrund erfasst:
 - Eingebürgerte Studierende
 - Studierende, die neben der deutschen eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen
 - Studierende mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben haben (so genannte Bildungsinländer).
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Seit 1991 wurden gemäß Bund-Länder-Programmen 
Maßnahmen zur Realisierung der Chancengleichheit für 
Frauen in Forschung und Lehre, insbesondere Maßnah-
men zur Qualifizierung von Frauen für eine Professur, in 
erheblicher Höhe gefördert, zuletzt mit mehr als 4 Mio. 
Euro jährlich. Nachdem in Folge der Föderalismusre-
form das Hochschul- und Wissenschaftsprogramm (HWP) 
nach Auslaufen ab dem Jahr 2007 nicht mehr verlängert 
wurde, hat der bayerische Haushaltsgesetzgeber un-
geachtet des Wegfalls der rechtlichen Verpflichtung im 
Bayerischen Staatshaushalt die Haushaltsstelle zur 
Förderung der Chancengleichheit für Frauen in For-
schung und Lehre fortgeführt und zunächst – aufsto-
ckend zu den übertragenen Restmitteln aus dem HWP – 
mit 175.000 Euro, im Nachtragshaushalt 2008 mit 2 Mio. 
Euro aus reinen Landesmitteln ausgestattet.

Hieraus werden wie schon bisher Qualifizierungsmaß-
nahmen für Nachwuchswissenschaftlerinnen in Ab-
stimmung mit den Frauenbeauftragten der Hochschulen 
finanziert, etwa Habilitations- und andere post-doc-
Stipendien an Universitäten, Promotionsstipendien, 
Weiterqualifizierungsstipendien für FH-Absolventinnen 
zum Erwerb der für eine FH-Professur erforderlichen 
wissenschaftlichen Qualifikation, Qualifizierungsstipen-
dien für Kunsthochschulabsolventinnen oder das 
Lehrauftragsprogramm an Fachhochschulen „Rein in 
die Hörsäle“.

Diese Qualifizierungsmaßnahmen von Frauen für eine 
Professur zeitigen bereits nachweisbare Erfolge (Frauen-
anteil an den Professuren im Jahr 1995 bei 5,6 %; im Jahr 
2005 bei 10,1 %, 2006 bei 11,1 und 2007 bei rund 12 %).

In den Jahren 2007 und 2008 wurden durch Bund-Län-
der-Vereinbarung neue Instrumente zur Erhöhung des 
Frauenanteils an den Professuren geschaffen: Nach der 
Bund-Länder-Vereinbarung gem. Art. 91b Abs. 1 Nr. 2 
des Grundgesetzes über das Professorinnenprogramm 
des Bundes und der Länder zur Förderung der Gleich-
stellung von Frauen und Männern in Wissenschaft und 
Forschung an deutschen Hochschulen (Professorinnen-
programm) mit den Richtlinien des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung zur Umsetzung des Profes-
sorinnenprogramms vom 10.03.2008 wurde ein Anreiz 
zur Erstberufung von Frauen auf möglichst neu geschaf-
fene Professuren geschaffen. Bundesweit sollen hier-
durch 200 zusätzliche Professuren für Frauen entstehen.

Insgesamt können die Hochschulen für maximal fünf 
Jahre von 2008 bis 2012 und in maximal drei Fällen eine 
hälftige Anschubfinanzierung von – bedarfsgerecht – bis 
zu 75.000 Euro jährlich je Professur (W 2 oder W 3) vom 

Bund erhalten, wenn eine erstberufene Frau im Rahmen 
des Programms auf eine unbefristete Professur, die 
frühestens am 01.12.2007 ausgeschrieben wurde, er-
nannt wird. Rein theoretisch könnte damit jede Hoch-
schule Bundesmittel von insgesamt 1.125.000 Euro für 
die gesamte Programmlaufzeit und bei maximaler In-
anspruchnahme des Programms mit drei Professorin-
nen erhalten.

Nach der Bund-Länder-Vereinbarung Hochschulpakt soll 
der zusätzliche Ausbau der Hochschulen auch dazu ge-
nutzt werden, den Anteil von Frauen bei der Besetzung 
von Professuren und sonstigen Stellen auszubauen. 
Dies wird in Verbindung mit dem bayerischen Programm 
zum Ausbau der Hochschulen mit 38.000 Studienplätzen 
bis 2011 umgesetzt werden.

Diese Programme zielen darauf ab, mehr Frauen auf 
neu ausgeschriebene bzw. geschaffene Professuren zu 
berufen. Sie setzen also das Vorhandensein einer aus-
reichenden Zahl von berufungsfähigen Frauen voraus. 
Deshalb setzt Bayern ergänzend auf die wissenschaft-
liche Nachwuchsförderung von Frauen, wie sie seit 1991 
erfolgreich praktiziert worden ist. 

Auch in Zukunft sollen die bewährten Maßnahmen zur 
wissenschaftlichen Nachwuchsförderung von Frauen 
mit dem Ziel der Erhöhung der Zahl von berufungsfä-
higen Frauen fortgeführt und die genannten Bund-
Länder-Programme umgesetzt werden. Fortgeführt wer-
den sollen auch die übrigen schon bisher verfolgten Stra-
tegien zur Umsetzung des Leitprinzips der tatsächlichen 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern in der Wissenschaft. 

Um die auf allen Ebenen der Hochschulen bereits in 
Gang gekommene Bewusstseinsänderung nachhaltig zu 
verankern soll dieser Prozess seitens der Bayerischen 
Staatsregierung weiter begleitet und unterstützt wer-
den. Dazu soll von der Staatsregierung der hohe Stellen-
wert der Gleichstellung mit dem Ziel der Erhöhung des 
Frauenanteils in der Wissenschaft weiterhin bei mög-
lichst vielen Gelegenheiten gegenüber den Hochschul-
verantwortlichen angesprochen und so im Sinne eines 
top-down-Prozesses in alle Ebenen der Hochschulen 
und der Wissenschaft transportiert werden. Wie schon 
bisher sollen bei allen sich bietenden Gelegenheiten 
Appelle an die Hochschulleitungen gerichtet werden, 
den Gleichstellungsauftrag und das neue Leitprinzip der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern an Hoch-
schulen aktiv und mit der Zielrichtung einer Erhöhung 
des Frauenanteils in der Wissenschaft, vor allem an den 
Professuren, umzusetzen.
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Frauen sollen in allen Gremien und Leitungsfunktionen 
der Hochschulen sowie im Hochschulrat vermehrt be-
rücksichtigt werden. Die Grundsätze der geschlechter-
sensiblen Sichtweise (Gender Mainstreaming) sollen be-
rücksichtigt und der Gleichstellungsauftrag als Quer-
schnittsthema an den Hochschulen verankert werden. 

Dieses Bündel von Maßnahmen soll die attraktiven Per-
spektiven einer wissenschaftlichen Laufbahn für Frauen 
aufzeigen, u. a. durch weibliche Vorbilder, und damit zu-
nehmend mehr Frauen zur Qualifizierung für eine Pro-
fessur motivieren.

In Kombination mit den Bund-Länder-Programmen – dem 
Professorinnenprogramm und dem Hochschulpakt – ist 
deshalb davon auszugehen, dass an bayerischen Hoch- 
schulen die Frauenanteile in der Wissenschaft weiter 
steigen werden und nachhaltig ein deutlich höheres 
Niveau erzielt wird. 

BeruFliche Fort- und WeiterBildung

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ – 
dieser Spruch hat in der heutigen Wissensgesellschaft 
seine Gültigkeit längst verloren. Lernen hört nach früh-
kindlicher Bildung, Schule, Ausbildung oder Studium 
noch längst nicht auf. Vor dem Hintergrund immer kür-
zerer Innovationszyklen, der demografischen Entwick-
lung und steigender Fachkräftebedarfe ist lebenslanges 
Lernen und damit die berufliche Fort- und Weiterbildung 
ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für Arbeitnehmer 
und Unternehmen. 

Dabei wird die Notwendigkeit betrieblicher Weiterbildung 
von den Unternehmen in Bayern zunehmend erkannt. 
Dies zeigt sich im steigenden Anteil der Betriebe mit 
Weiterbildungsförderung: 2007 lag der Anteil dieser 
Betriebe bei 47 Prozent, fünf Prozentpunkte höher als 
2005. Negativ zu bewerten ist jedoch, dass durchschnitt-
lich weniger Beschäftigte in einem Unternehmen von 
der Weiterbildungsförderung profitieren, denn der An-
teil der Beschäftigten in betrieblichen Weiterbildungs-
maßnahmen stagniert bei 22 Prozent.

Problematisch in diesem Zusammenhang ist die in 
Bayern überproportional hohe Selektivität zu Lasten ge-
ring qualifizierter und älterer Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Während im Jahr 2007 nur 9 Prozent der 
bayerischen Beschäftigten für einfache Tätigkeiten in 
die Weiterbildungsförderung einbezogen wurden, wa-
ren es bei den Angestellten und Beamtinnen bzw. Beam-
ten mit (Fach-)Hochschulabschluss 39 Prozent. Um für 

Arbeitslose und Beschäftigte eine nachhaltige Integrati-
on am Arbeitsmarkt zu erreichen und auch in Zukunft 
die Wettbewerbsfähigkeit bayerischer Unternehmen zu 
erhalten, muss die Weiterbildungsbeteiligung aller, ins-
besondere jedoch der gering qualifizierten Menschen 
gesteigert werden. 

Die Bayerische Staatsregierung fördert daher zielgrup-
penspezifische Maßnahmen zur beruflichen Integration, 
zur Qualifizierung und zur Förderung der Beschäftigung 
aus Mitteln des Arbeitsmarktfonds und des Europäischen 
Sozialfonds. Mit dem Arbeitsmarktfonds wurden von 2000 
bis 2008 358 Projekte mit insgesamt gut 58,4 Mio. Euro 
gefördert. Darüber hinaus wurden und werden aus dem 
Arbeitsmarktfonds diverse Maßnahmen und Programme 
zur Verbesserung der Ausbildungsstellensituation (Aus-
bildungsplatzakquisiteure, Programme Mobilitätshilfen, 
Fahrtkostenzuschüsse, Erwerb der Ausbildereignung) 
unterstützt. Aus dem Europäischen Sozialfonds standen 
im Förderzeitraum 2000 bis 2006 insgesamt 403,7 Mio. 
Euro für knapp 4.400 Projekte zur Verfügung. Diese För-
derung wird auch in Zukunft fortgesetzt. Der Europäische 
Sozialfonds kann im Förderzeitraum 2007 bis 2013 mit ins-
gesamt rund 310 Mio. Euro zielgruppenspezifische Qua-
lifizierungs- und Integrationsmaßnahmen fördern.

Bayern ist eine Wissensgesellschaft, die vom hohen 
Qualifikationsniveau und der Kreativität ihrer Menschen 
lebt. Bildung und Lebenslanges Lernen sind von enor-
mer Bedeutung. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die sich kontinuierlich weiterbilden, verbessern nicht 
nur ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, sie sichern auch 
ihre Beschäftigungsfähigkeit und steigern ihre Auf-
stiegs- und Einkommenschancen. Vor diesem Hinter-
grund hat die Bayerische Staatsregierung gemeinsam 
mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund Bayern (DGB) 
unter Beteiligung von Wirtschaftsvertretern und der 
Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit 
(RD) im Juni 2008 eine Arbeitsgruppe „Berufliche Wei-
terbildung in Bayern“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, die 
berufliche Weiterbildung in Bayern mit Blick auf die zu-
künftigen Herausforderungen weiterzuentwickeln und 
zu stärken. Die Bayerische Staatsregierung und der DGB 
Bayern haben darüber hinaus vereinbart, eine Rahmen-
vereinbarung zur Weiterbildung auszuarbeiten. Inhalt 
sollen gemeinsame Strategien, Konzepte und Aktionen 
sowie eine verstärkte Vernetzung aller Beteiligter sein.

Die Bundesregierung behandelt das Thema Weiterbil-
dung als eigenen Maßnahmeblock im Rahmen ihrer 
Qualifizierungsinitiative. Teil davon ist auch das „Bil-
dungssparen“ u. a. mit einer Weiterbildungsprämie für 
Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen. Um 
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die Menschen zum Lebenslangen Lernen zu motivieren 
und zu mobilisieren, führte die Bundesregierung Ende 
2008 mit der Bildungsprämie ein neues, aus drei Kom-
ponenten bestehendes Finanzierungsmodell ein. So 
können förderberechtigte Personen nach Durchfüh-
rung eines Beratungsgesprächs einen Prämiengut-
schein für die Erstattung der Kosten einer geeigneten 
Weiterbildungsmaßnahme in Höhe von max. 154 Euro 

erhalten. Darüber hinaus besteht zudem die Möglich-
keit, aus einem Sparvertrag vor Ablauf der Sperrfrist 
für die Finanzierung einer Weiterbildungsmaßnahme 
Guthaben zu entnehmen, ohne dass der Anspruch auf 
Arbeitnehmersparzulage verloren geht. Als dritte 
Komponente ist zudem die Ausreichung von Weiterbil-
dungsdarlehen für kostenintensivere Weiterbildungs-
maßnahmen vorgesehen.
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3 Bildung

Situationsanalyse von:
Bernhard Nagel, Staatsinstitut für Frühpädagogik 
(Abschnitt 3.1), Qualitätsagentur am Staatsinstitut für 
Schulqualität und Bildungsforschung (Abschnitt 3.2), 
Ralph Conrads, Internationales Institut für Empirische 
Sozialökonomie (Abschnitte 3.3 und 3.5), Bayerisches 
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst (Abschnitt 3.4), 
Mitarbeit: Stefan Böhme, Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, Ernst Kistler, Thomas Staudinger, 
Andreas Streng, Internationales Institut für Empirische 
Sozialökonomie

3.1 Frühkindliche Bildung

Einführung

Es ist heute unbestritten, dass frühkindliche Bildung und 
Erziehung für die späteren Lebenschancen von wesent-
licher Bedeutung sind. Bereits in seinen Empfehlungen 
von 1970 und 1973 postulierte der Deutsche Bildungsrat 
den Bildungsauftrag des Kindergartens. In Bayern wurde 
das Bayerische Kindergartengesetz (BayKiG) 1972 expli- 
zit als Bildungsgesetz erlassen.

In der öffentlichen Diskussion wird teils recht pauschal 
davon ausgegangen, dass eine möglichst frühe institutio-
nelle Kinderbetreuung u. a. die Entwicklungschancen der 
Kinder generell positiv beeinflussen könnte oder würde. 
Der Besuch einer Kindertageseinrichtung – vor allem in 
den letzten Jahren – wird hierbei als Instrument angese-
hen, z. B. unabhängig von sozialer Herkunft oder Geburts-
land den Zugang zum Bildungssystem positiver zu 
gestalten. Es wird zwar häufig von positiven Effekten 
vorschulischer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
berichtet, aufgrund von fehlenden Langzeitstudien in 
Deutschland, die aus der Wissenschaft schon seit Jahren 
gefordert werden, können die Effekte des Besuchs von 
Kindertageseinrichtungen allerdings noch nicht hinrei-
chend empirisch belegt werden. Den bisherigen Untersu-
chungen fehlt entweder die adäquate Datenbasis oder sie 
sind rein deskriptiv (Biedinger/Becker 2006: 24). Aller- 
dings kann man von einem nachweislich positiven Ein- 
fluss auf den Zugang zur Grundschule ausgehen. Der  
3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung  
(S. 98) stellt fest: „Sprachfähigkeit, soziale Kompetenzen 
und elementare Grundfertigkeiten werden bereits in den 
ersten Lebensjahren vor dem Übergang zur Schule ver- 
mittelt. Der Besuch einer Kindertagesstätte hat nachweis-
lich positiven Einfluss auf den Zugang zur Grundschule. 

[Eltern mit einem niedrigen Qualifikationsniveau fällt es 
aufgrund fehlender eigener Erfahrungen deutlich schwerer 
als anderen, ihre Kinder im Schulalltag zu unterstützen. 
Dies macht sich bereits vor dem Schuleintritt in der 
Sprachentwicklung der Kinder bemerkbar.] Die Verwirkli-
chungschancen der Kinder aus bildungsfernen Familien 
sind dadurch oftmals schon in der Grundschule geringer. 
Zudem schaffen sie seltener den Übergang auf das Gym- 
nasium.“ Auch Ergebnisse der IGLU-Studie (Bos u. a. 2007) 
sowie Befunde einer jüngsten Untersuchung, von der 
Kratzmann und Schneider (2008) berichten, sprechen für 
einen frühen Kindergartenbesuch, insbesondere bei Kin- 
dern aus bildungsfernen Elternhäusern und bei Kindern 
mit Migrationshintergrund. Es gibt Hinweise darauf, dass 
die kompensatorische Wirkung des Besuchs einer Kinder- 
tageseinrichtung bezüglich der Lesefähigkeit, der Kompe- 
tenzentwicklung und z. B. hinsichtlich des Risikos der 
Rückstellung beim Übertritt in die Grundschule bedeut-
sam ist, allerdings erst bei längerem Besuch. In internati-
onalen Studien (aus den letzten Jahren z. B. NICHD 2005, 
2006; Belsky 2007 oder auch etwas früher: Consortium of 
Longitudinal Studies 1983) wird von positiven Effek- 
ten vor allem bei Kindern aus sozial benachteiligten Fami-
lien (bildungsfern, schwächere Erziehungskompetenz) 
berichtet, was auch für die Bundesrepublik und Bayern 
grundsätzlich angenommen werden kann. Voraussetzung 
für diese Effekte sind allerdings vermutlich ein hinrei-
chend langer Besuch der Kindertageseinrichtung sowie 
eine hohe Qualität der pädagogischen Maßnahmen.  
Auf die Bedeutung der Qualität der Einrichtungen zur 
frühkindlichen Bildung weist auch die Expertise für die 
Enquête-Kommission „Chancen für Kinder“ des Land-
tages Nordrhein-Westfalen (Carle 2008: 95) hin, in der 
diese Qualität für erfolgsentscheidender gehalten wird 
als der Förderort als Institution. 

Man muss davon ausgehen, dass die Effekte von Bildung, 
Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen 
nicht unabhängig von der Bildung und Erziehung in der 
Familie bewertet werden können. Interaktionswirkungen 
zwischen familiärer und außerfamiliärer Betreuung wer- 
den bereits konsequenter in den Blick der Forschung ge- 
nommen (Ahnert 2007: 396). So wird in der englischen 
EPPE-Studie („Effective Provision of Preschool Educa-
tion“), der größten aktuellen Längsschnittstudie in Europa 
zur Entwicklung fremdbetreuter Kinder und zur Auswir-
kung von außerhäuslicher Betreuung, einerseits auf die 
positiven Effekte von Kindertagesbetreuung hingewiesen, 
andererseits auch der Einfluss der Qualität der häuslichen 
Erziehung und die Bedeutung einer guten Kooperation 
und Abstimmung mit den Eltern betont (vgl. z. B. Sylva u. 
a. 2003, 2004a, 2004b; Sammons u. a.  2007).
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Im Jahr 2009 ist eine Bildungsberichterstattung für Bay- 
ern vorgesehen, so dass im vorliegenden Bericht nicht 
auf alle Aspekte der frühkindlichen Bildung in Bayern ein- 
gegangen wird.

Datenlage

Mit Einführung des Bayerischen Kindergartengesetzes im 
Jahre 1972 wurde in Bayern auch die Erhebung einer 
amtlichen Statistik für den Kindergarten, d. h. für Kinder 
von drei Jahren bis zur Einschulung auf Einrichtungsebe-
ne geregelt. Für den Krippen- und den Hortbereich sowie 
den Tagespflegebereich erfolgten lediglich regelmäßige 
Fortschreibungen der Belegungszahlen in den Jugend-
ämtern. Stichtag war jeweils der 01.01.

Die im Rahmen dieser Erhebungen erfassten Zahlen wa- 
ren Grundlage der vom Statistischen Bundesamt regel- 
mäßig publizierten Situation zur Kindertagesbetreuung in 
Deutschland. Die unterschiedlichen landesspezifischen 
Ausgangslagen sowohl der gesetzlichen Grundlagen als 
auch der Datenerhebung machten einen Vergleich der 
Situation in den einzelnen Bundesländern sehr schwer. 
Mit dem Jahr 2006 (Stichtag 15.03.) wurde eine bundes- 
einheitliche statistische Erhebung für den gesamten Be- 
reich der institutionellen Kindertagesbetreuung einschließ- 
lich der Kindertagespflege eingeführt. Ein wesentlicher 
Unterschied dieser neuen Systematik liegt in der Umstel- 
lung von einer Angebotsstatistik auf eine kindbezogene 
Individualstatistik. Es wird also nicht das Platzangebot, 
sondern es werden die Kinder erfasst, die ein Angebot 
tatsächlich in Anspruch nehmen. Eine vergleichende Aus- 
wertung der ab 2006 gewonnenen Daten mit den Vor- 
jahren ist wegen des abweichenden Erfassungsansatzes 
nur erheblich eingeschränkt und zum Teil gar nicht mög- 
lich (vgl. auch Deutsches Jugendinstitut 2008).

Da nach Auskunft des Bayerischen Landesamtes für Sta- 
tistik und Datenverarbeitung die Daten des ersten Erhe-
bungsjahres 2006 teilweise meldebedingte Fehler aufwei- 
sen, werden diesem Bericht nur für das Jahr 2007 erho- 
bene Werte zugrunde gelegt.

In Bayern hat sich zusätzlich zu der Veränderung der bun- 
deseinheitlichen Erhebungssystematik mit der Einfüh-
rung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungs-
gesetzes (BayKiBiG) im Jahr 2005 auch die Angebots- 
struktur und damit die Grundlage der Daten verändert, 
so dass auch aus diesem Grund auf Bayernebene ein Ver- 
gleich mit den Jahren vor 2006 nur bedingt aussagekräftig 
ist. Die im Rahmen des neuen Gesetzes veränderte För- 
derung von der Einrichtungs- auf die Kindebene unter- 

stützt die neue Kinder- und Jugendhilfestatistik erheb- 
lich, da sie auf die tatsächliche Nutzung abstellt. Die im 
Rahmen der Abrechnung der Fördermittel zusätzlich ge- 
lieferten Informationen ermöglichen eine bayernspezi-
fische Ergänzung der bundeseinheitlichen amtlichen Sta- 
tistik. Stichtag dieser Statistik ist derzeit allerdings der 
01.01. gegenüber dem 15.03. der Bundesstatistik.

Einen Überblick über die Datenlage und die daraus resul- 
tierende Problematik hinsichtlich bestimmter Fragestel-
lungen zum Thema Kinderbetreuung gibt das Deutsche 
Jugendinstitut (2008).

3.1.1  ENTWICKLUNG DER INSTITUTIONELLEN 
KINDERBETREUUNG

 Entwicklung seit dem BayKiG (1972)

Die Entwicklung des Kindergartenwesens wird in Bayern 
seit Inkrafttreten des BayKiG im Jahr 1972 statistisch er- 
fasst und dokumentiert. Seit 1973, als gerade 46 Prozent 
der Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung einen Kin- 
dergarten besuchten, hat sich bis 2007 die Besuchsquote 
in der Altersgruppe der 3- bis unter 6-jährigen Kinder auf 
rund 88 Prozent erhöht. Seit über zehn Jahren besteht in 
einigen Regionen Nordbayerns für diese Altersgruppe 
sogar eine Vollversorgung.

Einen Überblick über die Entwicklung des Kindergartens 
seit 1997 gibt Darstellung 3.57 im Anhang.

Mit Einführung des BayKiBiG im Jahr 2005 wurde den 
strukturellen und pädagogischen Erfordernissen Rech-
nung getragen und die Förderung der im SGB VIII ver- 
ankerten Betreuungsformen bayernweit neu geregelt. 

a) Anzahl und Art

Im Jahr 2007 gab es laut Kinder- und Jugendhilfestatistik 
am 15.03. in Bayern 7.708 Kindertageseinrichtungen. 
Hierzu zählen Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte, 
Netz für Kinder und Häuser für Kinder. Während Kinder- 
krippen, Kindergärten und Kinderhorte nach wie vor im 
Wesentlichen durch eine hohe Altershomogenität 
geprägt sind, sind für die Einrichtungen Netz für Kinder 
und Häuser für Kinder eine große Altersspanne und 
damit Altersheterogenität charakteristisch. 

Wie bereits erwähnt, orientiert sich das BayKiBiG nicht 
mehr an der einzelnen Einrichtung bzw. an deren Platz- 
angebot, sondern an den Kindern und deren Bedarf. Da 

070_SOZ_EV_Kapitel_3_RZ.indd   263 13.02.2009   12:01:04 Uhr



264264

situationsanalYse: 3. Bildung

das Kind bzw. die Zeit, die das Kind in einer Einrichtung 
verbringt, gefördert wird, unabhängig davon wie alt das 
Kind ist und ob es in Krippe, Kindergarten, Hort oder 
einem Haus für Kinder ist, verliert die Art der Einrich-
tung zunehmend an Bedeutung und Aussagekraft. Ent- 
sprechendes gilt für eine Statistik, die auf der Einrich-
tungsart basiert.

Die Entwicklung der bisherigen Einrichtungsarten zeigt 
eindeutige Trends (vgl. Darstellung 3.1). Das Netz für 

Kinder, das als altersübergreifende Betreuungsform ge- 
dacht war, nimmt zahlenmäßig zugunsten der Häuser 
für Kinder ab. Der Ausbau der Kinderkrippen hat in den 
letzten drei Jahren deutlich zugenommen, während der 
Ausbau der klassischen Kindergärten und der Horte zu- 
rückging. Die Entwicklung von Kindergärten und Horten 
ist allerdings nur schwer zu interpretieren, da einerseits 
der Ausbau von Ganztagsschulen zunimmt, andererseits 
die Kindergärten in den letzten Jahren zunehmend Schul- 
kinder aufgenommen haben.

b) Strukturen

2007 besuchten laut Kinder- und Jugendhilfestatistik 
442.754 Kinder eine Kindertageseinrichtung. Die Alters- 
öffnung der Einrichtungsformen führt dazu, dass es immer 
weniger möglich ist, eine bestimmte Altersgruppe (unter 
3-Jährige, 3- bis 6-Jährige, Schulkinder) einer bestimmten 
Einrichtungsart (Kinderkrippe, Kindergarten, Hort) zuzu- 
ordnen. Im Jahr 2007 wurden bereits mehr unter 3-Jäh -
rige in Kindergärten als in Kinderkrippen betreut. 

Ein Überblick über die aktuelle strukturelle Situation (vgl. 
Darstellung 3.2) verdeutlicht, dass bereits zwei Jahre nach 
Einführung des BayKiBiG die Möglichkeit, Kinder verstärkt 
unabhängig von der Einrichtungsart betreuen zu lassen, 
in hohem Maße wahrgenommen wird. Für Familien be- 
deutet diese Entwicklung zum einen, dass sie eine größ- 
ere Auswahl unter den Kindertageseinrichtungen haben, 
zum anderen, dass sie Kinder unterschiedlichen Alters in 
derselben Einrichtung betreuen lassen können.

Darstellung 3.1: Entwicklung der Kinderbetreuung nach Einrichtungsart in By 2003-2008 (jeweils 01.01.)

2003 2004 2005 2006 2007 2008

tagespflegeverhältnisse

Kinder 6.183 5.891 5.590 5.613 6.378 8.048

kinderkrippen

Einrichtungen 262 309 366 438 640 723

Plätze 5.987 7.365 7.971 9.248 12.649 14.526

Kinder 6.422 7.256 8.165 9.973 13.218 15.116

kindergärten

Einrichtungen 5.974 5.991 6.005 6.011 5.938 5.864

Plätze 383.757 385.479 386.822 385.038 387.500 388.722

Kinder 382.272 373.771 373.711 378.708 362.973 360.026

kinderhorte

Einrichtungen 813 858 881 878 870 856

Plätze 33.251 37.838 39.159 40.039 41.347 39.763

Kinder 33.202 36.274 37.353 38.964 39.371 38.531

netz für kinder

Einrichtungen 128 121 114 112 103 93

Plätze 2.473 2.394 2.276 2.230 2.132 1.925

Kinder 2.557 2.498 2.438 2.397 2.279 2.064

häuser für kinder*

Einrichtungen 28 83 240

Plätze 1.990 7.389 19.524

Kinder 1.946 6.834 18.016

* Häuser für Kinder existieren erst seit dem Inkrafttreten des BayKiBiG. Daher sind für die Jahre 2003 bis 2005 keine Werte vorhanden.

Quelle: StMAS
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442.754 Kinder bzw. 14,9 Prozent aller Kinder in Deutsch-
land im Alter bis unter 14 Jahren besuchten 2007 eine 
Kindertageseinrichtung in Bayern. Es zeigt sich in Bayern 
eine Entwicklung, die einerseits dem erhöhten Bedarf an 
Betreuung der unter 3-Jährigen entspricht, andererseits 
den Rückgang der Anzahl der Geburten der letzten Jahre 
widerspiegelt. 

Darstellung 3.3 gibt einen Überblick der Entwicklung von 
2006 nach 2007 auf der Basis der seit 2006 gültigen Kinder-  

und Jugendhilfestatistik. Daraus ist ersichtlich, dass der 
Ausbau der Einrichtungen im Jahr 2007 in Bayern deut- 
lich stärker war als im Bundesgebiet, sowohl bezogen  
auf das frühere Bundesgebiet mit Berlin als auch auf Ge- 
samtdeutschland. Besonders profitiert von diesem Aus- 
bau haben die unter 3-Jährigen. Gegenüber 2006 stieg 
die Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung im Jahr 
2007 bei den unter 3-Jährigen um bundesweit 22.898. 
Mit 6.810 Kindern trug Bayern 30 Prozent zu diesem 
Anstieg bei.

Darstellung 3.2: Kinder in Einrichtungen nach Einrichtungsart und Altersgruppen in By 2006-2008 (jeweils 01.01.)

Darstellung 3.3: Einrichtungen und Kinder nach Altersgruppen in By, WD und D 2006-2007 (jeweils 15.03.; Anzahl und Prozent)

Quelle: StMAS

          kinder unter drei Jahren über drei Jahre bis zur einschulung          schulkinder

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Kinderkrippen 9.729 12.923 14.652 244 292 388 0 3 76

Kindergärten 9.472 14.281 21.286 361.623 338.738 324.227 7.613 9.954 14.513

Kinderhorte 21 7 15 346 172 193 38.597 39.192 38.323

Netze für Kinder 505 540 308 1.432 1.312 1.437 460 427 319

Häuser für Kinder 383 834 3.143 1.117 4.450 11.878 446 1.550 2.995

Tagespflege 2.912 4.202 4.935 1.321 1.106 1.674 1.380 1.070 1.439

insgesamt 23.022 32.787 44.339 366.083 346.070 339.797 48.496 52.196 57.665

einrichtungen

insgesamt 0 - 3
2 - 8

(ohne schulkinder)
5 - 14

(nur schulkinder)
kinder

aller altersgruppen

2007 anzahl

By 7.708 223 3.973 798 2.714

WD 40.286 737 24.346 1.951 13.252

D 48.652 798 25.335 3.100 19.419

2007 Prozent

By 2,9 51,5 10,6 35,2

WD 1,8 60,4 4,8 32,9

D 1,6 52,1 6,4 39,9

2006 anzahl

By 7.324 121 3.823 617 2.763

WD 39.861 539 24.628 1.853 12.841

D 48.201 606 25.687 2.966 18.942

2006 Prozent

By 1,7 52,2 8,4 37,8

WD 1,4 61,8 4,6 32,2

D 1,3 53,3 6,2 39,3

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Inanspruchnahme von Kinderbetreuung nach 
Altersgruppen 

Entsprechend der Umorientierung der Kinder- und 
Jugendhilfestatistik von einer angebots- zu einer 
kindbezogenen Individualstatistik macht es Sinn, 
weniger von Besuchsquoten bezogen auf bestimmte 
Einrichtungsarten als von der Inanspruchnahme des 
Angebots von Kindertagesbetreuung zu sprechen. Die 
seit 2006 erhobenen Daten lassen eine Zuordnung nach 
den klassischen Einrichtungsarten ohnehin nicht mehr 
zu. Ebenso wenig aussagekräftig ist der Begriff der Ver -
sorgungsquote, weshalb auf eine Darstellung ver -
zichtet wird. Die Versorgungsquote setzt die Zahl der 
(genehmigten) Plätze und die Zahl der Kinder einer 

Altersgruppe ins Verhältnis. Weder bedarfsgerechte 
Doppelbelegungen von Plätzen noch Überkapazitäten 
aufgrund der rückläufigen Kinderzahlen werden abge -
bildet. Betrachtet man die Gesamtinanspruchnahme 
von Kindertagesbetreuung und bezieht man diese In -
anspruchnahme auf den jeweiligen Jahrgang, so stellt 
sich für Bayern das Problem, dass Kinder im vorschu-
lischen Bereich nicht nur in den im Kinder- und Jugend-
hilfegesetz (KJHG) aufgeführten Einrichtungen und der 
Kindertagespflege gebildet, betreut und erzogen werden 
können, sondern z. B. auch in Heilpädagogischen Ta -
geseinrichtungen oder in Schulvorbereitenden Ein-
richtungen (SVE). Letztere wurden im Jahr 2007 allein 
von 8.338 Kindern besucht (vgl. auch Angaben in Dar -
stellung 3.4).

Fortsetzung Darstellung 3.3: Einrichtungen und Kinder nach Altersgruppen in By, WD und D 2006-2007 (jeweils 15.03.;  
Anzahl und Prozent)

kinder

insgesamt 0 - 3
2 - 8

(ohne schulkinder)
5 - 14

(nur schulkinder)
kinder

aller altersgruppen

2007 anzahl

By 442.754 31.091 359.299 51.701 663

WD 2.341.295 169.023 1.979.596 186.202 6.474

D 2.981.993 278.642 2.311.790 383.476 8.085

2007 Prozent

By 7,0 81,2 11,7 0,2

WD 7,2 84,6 8,0 0,3

D 9,3 77,5 12,9 0,3

2006 anzahl

By 433.468 24.281 362.653 43.291 3.243

WD 2.337.479 146.125 2.001.631 179.820 9.903

D 2.953.983 253.884 2.331.776 356.144 12.179

2006 Prozent

By 5,6 83,7 10,0 0,7

WD 6,3 85,6 7,7 0,4

D 8,6 78,9 12,1 0,4

Quelle: BayLfStaD; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen
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Die Erfassung der in diesen Einrichtungsarten betreuten 
(mindestens 10.000) Kinder erfolgt zum Teil außerhalb 
der Kinder- und Jugendhilfestatistik. Die amtlichen Zah -
len sind damit eher eine Unterschätzung der tatsächlich 
in Anspruch genommenen Betreuung im vorschulischen 
Bereich. Dies gilt auch hinsichtlich der 58.000 Vorschul-
kinder in Kindertageseinrichtungen, die das sechste 
Lebensjahr vollendet haben und in der Bundesstatistik 
unberücksichtigt bleiben.

Die vorliegenden Daten über Anzahl und Inanspruchnah-
me von Betreuung nach Altersgruppen unter Einbezie-
hung der öffentlich geförderten Tagespflege einschließ-
lich der SVEs belegen, dass bei den 1- bis unter 3-Jähri -
gen die Tagespflege und bei den 4- bis unter 6-Jährigen 
die SVEs mit jeweils über zwei Prozentpunkten einen 
bedeutsamen Anteil an der Gesamtversorgung haben.

Darstellung 3.4: Einrichtungen und Kinder nach Altersgruppen und Inanspruchnahme in By und D 2007 (Stand: 15.03.2007; Anzahl 
und Prozent)

Quelle: BayLfStaD; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen

BY d

in kinderta-
gesbetreuung

insgesamt
in tagesein-
richtungen

in kinder-
tagespflege

in anderer  
Betreuung

(sVe)

in kinderta-
gesbetreuung

insgesamt
in tagesein-
richtungen

in kinder-
tagespflege

anzahl anzahl

insgesamt 457.501 442.754 6.409 8.338 3.054.883 2.981.993 72.890

Unter 1 1.949 1.305 644 - 17.510 10.938 6.572

1 bis unter 2 8.739 7.024 1.715 - 93.480 74.973 18.507

2 bis unter 3 24.429 22.762 1.667 - 210.333 192.731 17.602

3 bis unter 4 85.827 84.724 587 516 570.861 564.505 6.356

4 bis unter 5 108.595 106.675 303 1.617 673.771 669.736 4.035

5 bis unter 6 114.625 111.305 239 3.081 698.657 695.035 3.622

6 bis unter 7 67.765 64.592 282 2.891 436.518 433.192 3.326

7 bis unter 8 15.263 14.816 214 233 113.644 110.683 2.961

0 bis 3 35.117 31.091 4.026 321.323 278.642 4.268

0 bis 6 309.047 302.704 1.129 5.214 1.943.289 1.929.276 14.013

Quoten der inanspruchnahme

BY d

in kinderta-
gesbetreuung

insgesamt
in tagesein-
richtungen

in kinder-
tagespflege

in anderer  
Betreuung

(sVe)

in kinderta-
gesbetreuung

insgesamt
in tagesein-
richtungen

in kinder-
tagespflege

Prozent Prozent

Unter 1 1,9 1,2 0,6 - 2,5 1,6 1,0

1 bis unter 2 8,0 6,5 1,6 - 13,2 10,6 2,6

2 bis unter 3 21,9 20,4 1,5 - 29,6 27,1 2,5

3 bis unter 4 76,0 75,0 0,5 0,5 78,8 77,9 0,9

4 bis unter 5 94,4 92,7 0,3 1,4 90,8 90,3 0,5

5 bis unter 6 97,4 94,5 0,2 2,6 90,1 89,6 0,5

6 bis unter 7 55,0 52,4 0,2 2,4 56,4 56,0 0,4

7 bis unter 8 12,2 11,9 0,2 0,2 14,6 14,2 0,4

0 bis 3 10,8 9,5 1,2 15,3 13,2 2,0

0 bis 6 89,4 87,5 0,3 1,5 86,7 86,1 0,6
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Mit 10,8 Prozent ist der Anteil der unter 3-Jährigen, die 
Tagesbetreuung (inkl. Tagespflege) in Anspruch nehmen, 
an allen Kindern dieser Altersgruppe mehr als doppelt so 
hoch wie vor vier Jahren. Er lag allerdings zum Erhe-
bungszeitpunkt noch 4,5 Prozentpunkte unter dem 
gesamtdeutschen Wert. Mit 89,4 Prozent bei den 0- bis 
6-Jährigen liegt Bayern jedoch fast drei Prozentpunkte 
über dem entsprechenden Bundeswert.

Während bei den 5- bis unter 6-Jährigen mit einem An -
teil von 97,4 Prozent in einer Einrichtung nahezu eine 
Vollversorgung besteht, ist der entsprechende Wert bei 
den 3- bis unter 4-Jährigen mit 76,0 Prozent deutlich 
geringer und auch unter dem vergleichbaren Bundes-
wert. In ländlich strukturierten Gebieten ist es – trotz freier 
Kapazitäten – noch nicht üblich, die Kinder unmittelbar 
nach dem dritten Geburtstag in den Kindergarten zu 
schicken. Der spätere Eintritt in Einrichtungen wird durch 
den oft noch festen Termin zur Aufnahme in den Kinder-
garten im September eines Jahres zusätzlich gefördert. 

Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen nach 
Regionen

Die regionalen Unterschiede in Bayern verdeutlicht ein 
Blick auf die Regierungsbezirke (vgl. Darstellung 3.58 im 
Anhang). Vergleicht man, wie viele Kinder einer be -
stimmten Altersgruppe (inkl. Schulkinder) eine Einrichtung 
besuchen, so zeigt sich, dass bei den 0- bis unter 
3-Jährigen in Oberbayern, Ober- und Mittelfranken dieser 
Anteil höher und in Unterfranken deutlich höher ist als der 
Bayerndurchschnitt. Unverändert deutlich ist eine 
Unterrepräsentation der unter 3-Jährigen in den Einrich-
tungen in den Regierungsbezirken Niederbayern, Ober- 
pfalz und Schwaben. Bei der Gruppe der 6- bis unter 
11-Jährigen liegt dieser Anteil in Oberbayern und Mittel-
franken deutlich über dem Bayerndurchschnitt (vgl. 
Darstellung 3.58 im Anhang). Berücksichtigt man nur die 
Kinder, die noch nicht in die Schule gehen und vergleicht 
die Anteile der einzelnen Altersgruppen der Kinder, die in 
den Einrichtungen sind (vgl. Darstellung 3.59 im Anhang), 
sind die Differenzen bei den 6- bis unter 11-Jährigen 
deutlich geringer. Das bedeutet, dass in Oberbayern und 
Mittelfranken der Anteil der Schulkinder in den Kin -
dertageseinrichtungen höher ist als in den anderen 
Regierungsbezirken.

Noch deutlicher zeigen sich regionale Unterschiede 
bei Vergleichen auf Kreisebene (vgl. auch Darstel-
lung 3.61 bis Darstellung 3.64 im Anhang für eine 
Differenzierung der Quoten der Inanspruchnahme 
nach Altersgruppen).

Bei den unter 3-Jährigen differiert die Quote der In-
anspruchnahme von Kindertageseinrichtungen (somit 
ohne Tagespflege) zwischen 2,3 und 21,6 Prozent bei 
einem bayernweiten Durchschnitt von 9,5 Prozent. 

Bei den 3- bis unter 6-Jährigen ist die Spannweite der 
Quote der Inanspruchnahme zwischen 71,8 und 99,7 Pro -
zent, wobei in nahezu allen Landkreisen und kreisfreien 
Städten von Unter- und Mittelfranken die Quoten über 
90 Prozent liegen, während die meisten der 24 Kreise 
mit einer Quote von unter 85 Prozent in Niederbayern, im 
Südosten Oberbayerns und in Schwaben zu finden sind.

Bei den 6- bis unter 10-jährigen Kindern liegen die 
Quoten zwischen 11,5 und 36,0 Prozent bei einem 
Durchschnitt von 19,6 Prozent, wobei die höchste 
Inanspruchnahme in den Großräumen München und 
Nürnberg zu finden ist.

Bei den 10- bis unter 14-Jährigen wird mit ganz wenigen 
regionalen Ausnahmen das Angebot der Kindertagesein-
richtungen kaum wahrgenommen. Bei einem Durch-
schnitt in Bayern von 1,7 Prozent reicht die Quote der 
Inanspruchnahme von praktisch 0 Prozent bis maximal 
11,8 Prozent. Die Aussagekraft der Werte für die 6- bis 
unter 14-Jährigen ist allerdings eingeschränkt, da Kinder 
dieser Altersgruppe, die z. B. eine Ganztagsschule be -
suchen oder eine Mittagsbetreuung an der Schule 
wahrnehmen, in der Kinder- und Jugendhilfestatistik 
nicht erfasst werden.

Inanspruchnahme von Kinderbetreuung nach Geschlecht

Mit einem Anteil der unter 8-jährigen Jungen von 51,3 
Pro zent und entsprechend 48,7 Prozent der Mädchen in 
den Kindertageseinrichtungen entspricht diese Vertei-
lung exakt der Verteilung der unter 8-Jährigen in der 
Bevölkerung in Bayern (Darstellung 3.74 im Anhang).

Inanspruchnahme von Kinderbetreuung nach Dauer des 
Besuchs

Die in Bayern am häufigsten gebuchten Nutzungszeiten 
sind fünf bis sieben Stunden, während am seltensten 
mehr als zehn Stunden gebucht werden. 34,4 Prozent der 
Kinder nehmen die Einrichtung bis zu fünf  Stunden, 42,3 
Prozent fünf bis sieben Stunden, 21,8 Prozent sieben bis 
zehn Stunden und 0,5 Prozent mehr als zehn Stunden in 
Anspruch. Die Vor- und Nachmittagsbetreuung ohne 
Betreuung über Mittag nimmt einen Anteil von 1,3 Pro -
zent ein (vgl. Darstellung 3.5).
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Während in allen Regierungsbezirken die Inanspruch-
nahme einer Betreuungszeit von mehr als zehn Stun- 
den nur eine geringe Rolle spielt und ähnliches mit 
Ausnahme von Unterfranken (4,0 %) auch für die Ganz- 
tagsbetreuung ohne Betreuung über die Mittagszeit gilt, 
bestehen hinsichtlich anderen Betreuungszeiten zwi -
schen den Regierungsbezirken zum Teil deutliche 
Unterschiede. Während in Mittel- und Unterfranken 23,4 
bzw. 24,1 Prozent der Kinder fünf Stunden oder weniger 
eine Einrichtung besuchen, sind dies in Nieder- 
bayern 55,0 Prozent bzw. 51,4 Prozent in der Oberpfalz. 
Geringer, aber ebenfalls deutlich sind die Unterschiede 
bei einer Besuchsdauer zwischen fünf und sieben Stun- 
den. Die Quoten liegen zwischen 37,0 Prozent in Nieder- 
bayern und 49,9 Prozent in Unterfranken. Deutlicher 
zeigen sich Differenzen in der Besuchszeit von sieben  
bis zehn Stunden. Hier reicht die Quote von 7,0 Prozent 
in Niederbayern und 10,2 Prozent in der Oberpfalz bis 
31,6 Prozent in Mittelfranken (vgl. Darstellung 3.60 
im Anhang).

Dauer des Besuchs nach Alter und altershomogenen 
Gruppen

Unterschiede bestehen in der Dauer des Besuchs nach 
Art der Einrichtung. So werden Einrichtungen für vor- 
nehmlich 0- bis 3-Jährige bis zu fünf Stunden von 36,3 
Prozent der Kinder dieser Altersgruppe besucht, fünf bis 
sieben Stunden von 32,7 Prozent und sieben bis zehn 
Stunden von 29,7 Prozent.

Einrichtungen für 2- bis 8-Jährige werden bis zu fünf 
Stunden von 35,7 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe 
besucht, fünf bis sieben Stunden von 42,2 Prozent und 
sieben bis zehn Stunden von 20,7 Prozent.

Einrichtungen für alle Altersgruppen werden bis zu fünf 
Stunden von 32,5 Prozent der Kinder, welche diese Ein- 
richtung in Anspruch nehmen, besucht, fünf bis sieben 
Stunden von 42,6 Prozent und sieben bis zehn Stunden 
von 23,2 Prozent.

Darstellung 3.5: Kinder in Kindertageseinrichtungen ohne Schulbesuch nach Alter und Betreuungszeiten in By 2007  
(Stand: 15.03.2007; Anzahl und Prozent)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

durchschnittlich vereinbarte Betreuungszeit (pro tag)

insgesamt Bis zu 5 stunden
mehr als 5 bis zu 

7 stunden
mehr als 7 bis zu 

10 stunden
mehr als 10 

stunden

Vor- und nach-
mittags ohne 

mittagsbe-
treuung

anzahl

insgesamt 391.053 134.568 165.370 85.149 973 4.993

Unter 1 1.305 339 516 436 7 7

1 bis unter 2 7.024 2.285 2.417 2.235 56 31

2 bis unter 3 22.762 10.636 6.912 4.941 110 163

3 bis unter 4 84.724 33.423 33.230 16.927 209 935

4 bis unter 5 106.675 36.378 46.068 22.632 226 1.371

5 bis unter 6 111.074 34.117 50.081 25.037 238 1.601

6 bis unter 7 56.826 17.151 25.897 12.790 126 862

7 bis unter 8 663 239 249 151 1 23

Prozent

insgesamt 100,0 34,4 42,3 21,8 0,2 1,3

Unter 1 100,0 26,0 39,5 33,4 0,5 0,5

1 bis unter 2 100,0 32,5 34,4 31,8 0,8 0,4

2 bis unter 3 100,0 46,7 30,4 21,7 0,5 0,7

3 bis unter 4 100,0 39,5 39,2 20,0 0,2 1,1

4 bis unter 5 100,0 34,1 43,2 21,2 0,2 1,3

5 bis unter 6 100,0 30,8 45,1 22,5 0,2 1,4

6 bis unter 7 100,0 30,2 45,6 22,5 0,2 1,5

7 bis unter 8 100,0 36,0 37,6 22,8 0,2 3,5
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situationsanalYse: 3. Bildung

Das bedeutet, in Einrichtungen, die der klassischen Kin- 
derkrippe entsprechen, ist der Anteil der Kinder, die sie- 
ben bis zehn Stunden die Einrichtung besuchen, höher 
als in Einrichtungen, die dem klassischen Kindergarten 
oder altersgemischten Häusern für Kinder entsprechen 
(vgl. Darstellung 3.60 im Anhang).

Noch deutlicher sind die Unterschiede in der Besuchs-
dauer bei Betrachtung einzelner Jahrgänge über alle 
Einrichtungsformen (vgl. Darstellung 3.6). So besuchen 
von den unter 2-Jährigen über 30 Prozent die Einrich-

tungen für die Dauer von sieben bis zehn Stunden, 
während bei den anderen Altersgruppen dies 20 bis 23 
Prozent tun. Bei der Inanspruchnahme von fünf bis sie- 
ben Stunden ist der Anteil bei den 5- bis 7-Jährigen mit 
über 45 Prozent am größten gegenüber etwa den 2- bis 
3-Jährigen mit 30,4 Prozent. Von den 2- bis unter 3-Jähri- 
gen besuchen 46,7 Prozent ihrer Altersgruppe ihre Ein- 
richtung bis fünf Stunden. Am geringsten wird diese Be- 
treuungszeit mit 26,0 Prozent bei den unter 1-Jährigen 
wahrgenommen.

Darstellung 3.6: Kinder in Kindertageseinrichtungen ohne Schulbesuch nach Alter und Betreuungszeiten in BY 2007 (Stand: 15.03.2007; Prozent)
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Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen
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Kinder mit Migrationshintergrund

Als Kinder mit Migrationshintergrund werden in diesem 
Kapitel entsprechend der Definition der Kinder- und Ju- 
gendhilfestatistik die Kinder verstanden, deren vorran-
gig gesprochene Sprache nicht Deutsch ist.

Im Jahr 2007 hatten von 391.053 Kindern, die in Bayern 
eine Kindertageseinrichtung besuchten, 66.896 bzw. 17,1 
Prozent einen so definierten Migrationshintergrund.

Den größten Anteil in den Kindertageseinrichtungen bil- 
deten diese Kinder in Mittelfranken (21,8 %) und Ober- 

bayern (21,5 %). Am geringsten war ihr Anteil in Nieder- 
bayern (11,0 %), Oberfranken (11,2 %) und der Oberpfalz 
(11,4 %). Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund 
ist vor allem in Regionen mit urbanen Strukturen bedeut- 
sam (vgl. Darstellung 3.68 im Anhang). 

Unterschiedliches Nutzungsverhalten zeigen Kinder mit 
Migrationshintergrund hinsichtlich der Art der Einrich-
tung. So ist der Anteil dieser Kinder in Einrichtungen für 
0- bis 3-Jährige geringer als in Einrichtungen für 2- bis 
8-Jährige oder in Einrichtungen für alle Altersgruppen. 
(vgl. Darstellung 3.65 und Darstellung 3.66 im Anhang).

Integrative Einrichtungen

Im Jahr 2007 gab es in Bayern 1.621 integrative Einrich-
tungen, in denen körperlich oder seelisch behinderte 
oder von Behinderung bedrohte Kinder gemeinsam mit 
nichtbehinderten Kindern gebildet, erzogen und betreut 
wurden. Mit 535 Einrichtungen befand sich ein Drittel da- 
von allein in Oberbayern (vgl. Darstellung 3.7).

Von den dort betreuten Kindern hatten 7.862 Kinder einen 
erhöhten Förderbedarf. Von diesen Kindern mit erhöhtem 
Förderbedarf, die 1,9 Prozent aller in Kindertagesein-
richtungen betreuten Kinder ausmachten, erhielten 41 
Prozent Eingliederungshilfe wegen körperlicher oder 
geistiger Behinderung nach dem SGB XII, 12,8 Prozent 
Eingliederungshilfe wegen seelischer Behinderung nach 
§ 35a SGB VIII und 46,2 Prozent erzieherische Hilfe nach 
§§ 27ff. SGB VIII (vgl. Darstellung 3.8).

Darstellung 3.7: Einrichtungen, Plätze und Kinder in integrativen 
Tageseinrichtungen nach Regierungsbezirken und ausgewählten 
Städten in By 2007 (Stand: 15.03.2007)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

integrative tageseinrichtungen

einrichtungen
insgesamt

Plätze
insgesamt

kinder
insgesamt

Oberbayern 535 34.730 32.908

München, Lh-Stadt 162 9.864 9.425

Niederbayern 143 10.332 10.948

Oberpfalz 114 8.512 8.918

Oberfranken 159 11.091 10.293

Mittelfranken 200 12.091 11.098

Nürnberg, Stadt 51 2.721 2.509

Unterfranken 228 15.932 14.121

Schwaben 242 16.936 15.716

By 1.621 109.624 104.002

kind erhält in der tageseinrichtung eingliederungshilfe wegen

insgesamt

körperlicher/geistiger  
Behinderung  

(nach dem sgB Xii)
seelischer Behinderung 

(nach § 35a sgB Viii)
erzieherische hilfe 

(nach §§ 27ff. sgB Viii)

anzahl anzahl Prozent anzahl Prozent anzahl Prozent

By 413.203 3.227 0,7 1.003 0,2 3.632 0,9

altersgruppen

Unter 1 1.305 7 0,5 / / 16 1,2

1 bis unter 2 7.024 13 0,2 2 0,0 82 1,2

2 bis unter 3 22.762 60 0,3 14 0,1 167 0,7

3 bis unter 4 84.724 437 0,5 128 0,3 479 0,6

4 bis unter 5 106.675 905 0,8 208 0,2 784 0,7

5 bis unter 6 111.305 980 0,9 354 0,3 1.094 1,0

6 bis unter 7 64.592 710 1,1 249 0,4 738 1,1

7 bis unter 8 14.816 115 0,8 48 0,3 272 1,8

Darstellung 3.8: Kinder in Kindertageseinrichtungen nach Alter und erhöhtem Förderbedarf in By 2007 (Stand: 15.03.2007; Anzahl und Prozent)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen
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situationsanalYse: 3. Bildung

Ein Vergleich der Kinder mit oben definiertem Migrations- 
hintergrund, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, 
mit allen Kindern mit Migrationshintergrund und vor- 
rangig gesprochener Sprache nicht Deutsch ist nicht mög- 
lich, da der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe für Bayern 
nach dieser Definition nicht erhoben wird. Der Anteil der 
Kinder mit Migrationshintergrund, die eine Kindertages-
betreuung in Anspruch nehmen, kann deshalb jeweils 
nur auf alle Kinder der jeweiligen Altersgruppe (unab-
hängig vom Besuch einer Kindertageseinrichtung), d. h. 
einschließlich der Kinder ohne Migrationshintergrund, 
bezogen werden (vgl. Darstellung 3.67 im Anhang). Der 
so berechnete Wert gibt einmal den Anteil der Kinder von 
0 bis unter 14 Jahren mit Migrationshintergrund, die ei- 
ne Kindertageseinrichtung besuchen, an allen Kindern 
dieser Altersgruppe an. Zum anderen gibt er Informati-
onen darüber, wie viele Kinder dieser Altersgruppe min- 
destens zur Gruppe der Kinder mit oben definiertem 
Migrationshintergrund gehören. Mit einem Anteil von 
über zehn Prozent ist diese Quote der Kinder mit 
Migrationshintergrund in München (11,0 %), Nürnberg 
(10,6 %) und Schweinfurt (10,4 %) am höchsten und in 
den Landkreisen Bayreuth, Tirschenreuth und Freyung-
Grafenau mit jeweils 0,9 Prozent am geringsten. 

Absolut und relativ ist die Zahl der Kinder mit Migrati-
onshintergrund am höchsten in Oberbayern, Mittelfran-
ken und Schwaben (vgl. Darstellung 3.68 im Anhang). 
Am häufigsten wurden von diesen Kindern Einrichtungen 
der Altersgruppe zwei bis acht Jahre (Kindergarten) in 

Anspruch genommen. Deutlich geringer ist die Nutzung 
der Einrichtungen für 0- bis 3-Jährige (Kinderkrippe). 
Allerdings ist, wenn die letztgenannte Einrichtungsart 
besucht wird, die Nutzungszeit bei über 50 Prozent der 
1- und 2-Jährigen sieben Stunden und mehr. 

Die erkennbare Konzentration von Familien mit Migrati-
onshintergrund auf bestimmte Regionen bzw. Kommu-
nen ist hinsichtlich der sozialen Integration der Kinder die- 
ser Familien sicher von Bedeutung. Nach dem Bildungs- 
bericht 2008 für Deutschland (Autorengruppe Bildungs- 
berichterstattung 2008: 53) besuchten im Jahr 2006 in 
Westdeutschland 32,4 Prozent aller Kinder mit nicht 
deutscher Familiensprache eine Einrichtung, in der 50 
Prozent und mehr der Kinder zu Hause ebenfalls nicht 
Deutsch sprachen. In Bayern waren es 34,5 Prozent (BW: 
27,2 %; NW: 32,2 %).

Von den 55.632 in Kindertageseinrichtungen betreuten 
Nichtschulkindern mit oben definiertem Migrationshin-
tergrund hatten 1.436 Kinder einen erhöhten Förderbe-
darf. Von diesen Kindern, die damit 2,6 Prozent der in 
Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder mit Migrati-
onshintergrund ausmachten, erhielten 27,5 Prozent Ein- 
gliederungshilfe wegen körperlicher oder geistiger Be- 
hinderung nach dem SGB XII, 10 Prozent Eingliederungs- 
hilfe wegen seelischer Behinderung nach § 35a SGB VIII 
und 62,5 Prozent erzieherische Hilfe nach §§ 27ff. SGB 
VIII (vgl. Darstellung 3.9).

Darstellung 3.9: Kinder in Kindertageseinrichtungen ohne Schulbesuch nach Alter und erhöhtem Förderbedarf in By 2007 mit Migrationshin-
tergrund: vorrangig gesprochene Sprache nicht Deutsch (Stand: 15.03.2007; Anzahl und Prozent)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

kind erhält in der  tageseinrichtung eingliederungshilfe wegen

insgesamt

körperlicher/geistiger  
Behinderung  

(nach dem sgB Xii)
seelischer Behinderung 

(nach § 35a sgB Viii)
erzieherische hilfe 

(nach §§ 27ff. sgB Viii)

anzahl anzahl Prozent anzahl Prozent anzahl Prozent

By 55.632 395 0,7 144 0,3 897 1,6

altersgruppen

Unter 1 153 2 1,3 / / 6 3,9

1 bis unter 2 846 / / / / 26 3,1

2 bis unter 3 2.673 6 0,2 4 0,2 47 1,8

3 bis unter 4 13.012 48 0,4 14 0,1 127 1,0

4 bis unter 5 15.922 123 0,8 28 0,2 218 1,4

5 bis unter 6 14.930 114 0,8 52 0,4 288 1,9

6 bis unter 7 7.924 95 1,2 44 0,6 177 2,2

7 bis unter 8 172 7 4,1 2 1,2 8 4,7
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Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund, die ei- 
ne Eingliederungshilfe wegen körperlicher/geistiger oder 
seelischer Behinderung erhielten, bezogen auf alle Nicht- 
schulkinder in den Einrichtungen, wich lediglich bei den 
7- bis unter 8-Jährigen von den Quoten für alle Kinder 
ab (4,1 % gegenüber 0,8 %). Bei den Kindern, die erziehe- 
rische Hilfe nach §§ 27ff. SGB VIII erhielten, waren die 
Anteile bei Kindern mit Migrationshintergrund in allen 
Altersgruppen höher als bei allen Kindern. Am deutlichs- 
ten waren die Unterschiede bei den unter 1-Jährigen 
(3,9 % gegenüber 1,2 %) und bei den 7- bis unter 8-Jähri- 
gen (4,7 % gegenüber 1,8 %).

Am längsten besuchten unter 2-jährige Kinder mit Migra- 
tionshintergrund eine Einrichtung. Über 50 Prozent die- 
ser Kinder sind mehr als sieben bis zehn Stunden in der 
Tageseinrichtung, während von allen Kindern dieser 
Altersgruppe dies etwas mehr als 30 Prozent sind. Das 
bedeutet, dass unter 2-jährige Kinder mit Migrationshin-
tergrund im Durchschnitt deutlich länger die Einrichtung 
besuchen als deutsche Kinder (vgl. Darstellung 3.10 und 
Darstellung 3.11 sowie Darstellung 3.69 im Anhang).

Darstellung 3.10: Kinder in Kindertageseinrichtungen ohne Schulbesuch nach Alter und Betreuungszeiten in BY 2007 mit Migrationshinter-
grund: vorrangig gesprochene Sprache nicht Deutsch (Stand: 15.03.2007; Prozent)

– – Insgesamt – – unter 1  – 1 bis unter 2 – 2 bis unter 3 – – 3 bis unter 4 – 4 bis unter 5  
– 5 bis unter 6 – – 6 bis unter 7  7 bis unter 8

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen
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situationsanalYse: 3. Bildung

Personal

Im Jahr 2007 waren in Bayern insgesamt 58.880 Personen 
in Kindertageseinrichtungen tätig, davon 19.038 (32,3 % 
gegenüber 34,7 % in Deutschland) als Gruppenleitung 

und 23.344 (39,6 % gegenüber 33,8 % in Deutschland) als 
Zweit- bzw. Ergänzungskraft. Geringer als im Bundes- 
gebiet war der ausschließlich mit Leitungsaufgaben be- 
traute Anteil des Personals (1,5 % gegenüber 3,1 %; vgl. 
Darstellung 3.12).

b) Mehr als fünf bis zu sieben Stunden

    ■ Alle Kinder     ■ Kinder mit Migrationshintergrund

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen
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Darstellung 3.11: Durchschnittlich vereinbarte Betreuungszeit nach Alter für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund: vorrangig gesprochene 
Sprache nicht Deutsch in BY 2007 (Stand: 15.03.2007; Prozent)

Darstellung 3.12: In den Kindertageseinrichtungen tätiges Personal in By und D 2007 (Stand: 15.03.2007; Anzahl und Prozent)

Quelle: BayLfStaD

BY d

anzahl Prozent anzahl Prozent

Tätige Personen insgesamt 58.880 100,0 425.547 100,0

davon 

Gruppenleitung 19.038 32,3 147.722 34,7

Zweit- bzw. Ergänzungskraft 23.344 39,6 143.984 33,8

Förderung von Kindern nach SGB VIII/SGB XII in der Einrichtung 901 1,5 13.016 3,1

Leitung 368 0,6 13.536 3,2

Verwaltung 722 1,2 3.057 0,7

Gruppenübergreifend tätig 4.863 8,3 44.857 10,5

Hauswirtschaftlicher/technischer Bereich 9.644 16,4 59.375 14,0
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Der Anteil der Zweit- bzw. Ergänzungskräfte liegt somit 
in Bayern deutlich über dem entsprechenden Anteil im 
Bundesgebiet. Mit 18.151 Kinderpflegerinnen und Kin- 
derpflegern waren allein in Bayern 27,8 Prozent aller Per- 
sonen bezogen auf das Bundesgebiet mit diesem Ausbil- 
dungsabschluss beschäftigt, während der auf das Bundes- 
gebiet bezogene Anteil der Erzieherinnen und Erzieher 
9,7 Prozent, der Anteil der Dipl.-Sozialpädagoginnen und 
Dipl.-Sozialpädagogen 10,2 Prozent betrug. Der hohe An- 
teil der Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger in Bayern 
kann mit der seit den 1970er Jahren praktizierten gene- 
rellen Förderung einer Kinderpflegerin als Zweitkraft  
pro Gruppe erklärt werden1. Entsprechend hoch ist in den 
Kindertageseinrichtungen in Bayern mit 36,9 Prozent  
(D: 12,9 %) der Anteil des pädagogischen Personals mit 
dieser Qualifikation. Infolgedessen liegt der Anteil der 
Erzieherinnen und Erzieher mit 50,6 Prozent in Bayern 
unter dem deutschen Durchschnitt von 70,2 %. Nach wie 

vor ist mit etwa zwei Prozent der Anteil des pädago-
gischen Personals mit akademischer Ausbildung in 
Bayern (gegenüber drei Prozent in Deutschland) sehr 
gering (vgl. Darstellung 3.13). Nachdem es seit 2007 
auch an bayerischen Hochschulen möglich ist, einen 
BA-Studiengang „Bildung und Erziehung in der Kind-
heit“ zu absolvieren, ist in den nächsten Jahren mit 
einem Anstieg des Anteils der Erzieherinnen und Erzieher 
mit akademischer Ausbildung zu rechnen.

1  Der Einsatz von Kinderpflegerinnen hat in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Tradition und ist unterschiedlich geregelt. In den westlichen Bundeslän-
dern gibt es generell deutlich mehr Zweit- oder Ergänzungskräfte als in den östlichen Bundesländern. Zum einen wirkt nach, dass es in der DDR diesen Ausbil-
dungszweig nicht gab, zum anderen sind die Gruppen meist kleiner und werden nur von einer Kraft betreut.

BY d

anzahl Prozent anzahl Prozent

Dipl.-Sozialpädagogen/innen, 
Dipl.-Sozialarbeiter/innen (Fachhochschule oder vergleichbarer Abschluss)

875 1,8 8.549 2,0

Dipl.-Pädagogen/innen, Dipl.-Sozialpädagogen/innen, 
Dipl.-Erziehungswissenschaftler/innen (Universität oder vergleichbarer Abschluss) 

193 0,1 3.076 0,8

Dipl.-Heilpädagogen/innen (Fachhochschule oder vergleichbarer Abschluss) 58 0,1 806 0,2

Erzieher/innen 24.933 50,6 257.020 70,2

Heilpädagogen/innen (Fachschule) 280 0,6 5.237 1,4

Kinderpfleger/innen 18.151 36,9 47.144 12,9

 Assistenten/innen im Sozialwesen 27 0,1 1.760 0,5

Sonstige soziale/sozialpädagogische Kurzausbildung 124 0,3 1.628 0,4

 Sonstige Sozial- und Erziehungsberufe 124 0,3 3.390 0,9

 (Fach-)Kinderkrankenpfleger, -schwestern, Krankenpfleger, -schwestern 79 0,2 1.337 0,4

Sonstige Gesundheitsdienstberufe 157 0,3 2.534 0,7

Lehrer/innen 101 0,2 1.513 0,4

Anderer Hochschulabschluss 112 0,2 947 0,3

Verwaltungs- und Büroberufe 499 1,0 2.013 0,5

Hauswirtschaftsleiter/innen, Wirtschafter/innen, 
ökotrophologen/innen, (Fach-)Hauswirtschafter/innen 

21 0,1 401 0,1

Sonstiger Berufsausbildungsabschluss 322 0,7 6.199 1,7

Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr 1.273 2,6 10.721 2,9

Anderweitig noch in Berufsausbildung 1.110 2,3 4.178 1,1

Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 797 1,6 7.719 2,1

insgesamt 49.236 100,0 366.172 100,0

Darstellung 3.13: In den Kindertageseinrichtungen tätiges pädagogisches und Verwaltungspersonal nach Qualifikation in By und D 2007 
(Stand: 15.03.2007; Anzahl und Prozent)

Quelle: BayLfStaD
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situationsanalYse: 3. Bildung

Mit 2,1 Prozent ist der Anteil der Männer am Personal in 
den Kindertageseinrichtungen in Bayern (D: 3,2 %) un- 
verändert gering. Am häufigsten arbeiten die Männer als 
Zweit- bzw. Ergänzungskraft (By: 40,4 %; D: 38,6 %). Eine 
differenzierte Übersicht gibt Darstellung 3.70 im 
Anhang.

Zu einer stundenbezogenen Relation Personal/Kinder 
kann auf dieser Datenbasis keine Aussage getroffen wer- 
den, da hierzu die tatsächliche Anwesenheitszeit der Kin- 
der und die tatsächliche Arbeitszeit des Personals bekannt 
sein müsste.

3.1.2 TRäGERVIELFALT

Im Jahr 2007 waren 30,6 Prozent der insgesamt 7.708 
Kindertageseinrichtungen in Bayern in kommunaler und 
69,4 Prozent in freier Trägerschaft. Den größten Anteil der 
freien Träger stellten Organisationen der beiden großen 
Kirchen mit zusammen 48,4 Prozent (Diakonisches Werk/ 
sonstige der EKD angeschlossene Träger: 14,0 %; Cari- 
tasverband/sonstige kath. Träger: 34,4 %). Die anderen 
Wohlfahrtsverbände vertraten 8,3 Prozent der Träger. Die 
übrigen 12,7 Prozent verteilten sich auf sonstige Religions- 
gemeinschaften (0,5 %), sonstige juristische Personen 

und andere Vereinigungen (10,9 %) sowie Wirtschaftsun-
ternehmen (1,3 %). Bei den Wirtschaftsunternehmen wie- 
derum werden bei 0,1 Prozent die Einrichtungen als Teil 
des Unternehmens bzw. des Betriebes geführt. Privatwirt- 
schaftlich geführt werden 1,2 Prozent der Einrichtungen.

Einen Überblick über die Trägervielfalt gibt Darstellung 
3.72 im Anhang.

3.1.3 TAGESPFLEGE

Im Jahr 2007 besuchten insgesamt 6.409 Kinder eine 
öffentlich geförderte Tagespflege. Dies waren 0,4 Prozent 
der unter 14-Jährigen. Lediglich die Stadt und der Land- 
kreis Rosenheim sowie die Städte Regensburg und Würz- 
burg wiesen einen Besuchsanteil von mehr als einem 
Prozent auf (vgl. Darstellung 3.14 sowie Darstellung 
3.71 im Anhang).

Mit fast 60 Prozent stellten den größten Anteil die unter 
3-Jährigen, die allerdings lediglich 1,3 Prozent der Kin- 
der in Kindertagesbetreuung ausmachten. Bei den 3- 
bis unter 6-Jährigen betrugen diese Quoten 17,6 bzw. 
0,3 Prozent. 

Quelle: BayLfStaD

kinder in kindertagespflege

insgesamt                           davon im alter von ... bis unter ... Jahren

0 - 3 3 - 6 6 - 11 11 - 14

Oberbayern 3.197 2.181 547 382 87

München, Lh-Stadt 906 747 99 47 13

Niederbayern 308 125 63 91 29

Oberpfalz 429 211 89 105 24

Oberfranken 357 209 79 55 14

Mittelfranken 906 673 109 103 21

Nürnberg, Stadt 342 265 46 27 4

Unterfranken 583 304 119 130 30

Schwaben 629 323 123 142 41

BY 6.409 4.026 1.129 1.008 246

Darstellung 3.14: Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege nach Altersgruppen in By 2007 (Stand: 15.03.2007)
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Personal in der Kindertagespflege

Im Jahr 2007 waren in Bayern 3.030 Personen in der Kin- 
dertagespflege tätig. Davon hatten 989 (32,6 %) einen 
fachpädagogischen Berufsausbildungsabschluss, 1.794 
(59,2 %) einen anderen, nicht fachpädagogischen Berufs- 
abschluss, 14 (0,5 %) waren noch in der Berufsausbildung 
und 233 (7,7 %) waren ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung (vgl. Darstellung 3.15 und Darstellung 3.73 im 
Anhang).
 

Als Ort der Betreuung gaben 8,5 Prozent der Tagespflege-
personen die Wohnung des Kindes/der Kinder an, 88,1 
Prozent die eigene Wohnung und 4,2 Prozent andere 
Räume.
 
Im Bundesvergleich wird in Bayern weniger häufig in der 
Wohnung des Kindes/der Kinder betreut (8,5 % gegenüber 
11,8 %), dafür häufiger in der eigenen Wohnung (88,1 % 
gegenüber 83,3 %). Die Möglichkeit zur Tagespflege in 
fremden Räumen hat der Freistaat Bayern erst mit dem 
BayKiBiG 2005 geschaffen (vgl. Darstellung 3.15). 

Darstellung 3.15: Qualifikation des Personals und Ort der Betreuung in der Tagespflege in By und D 2007 (Stand: 15.03.2007)

*  Fachhochschule oder vergleichbarer Abschluss. 
**  Mehrfachangaben möglich.
*** Gemäß landesrechtlichen Bestimmungen (§ 22 Abs. 1 SGB VIII).

Quelle: BayLfStaD

BY d

Personal insgesamt 3.030 33.136

Mit fachpädagogischem Berufsausbildungsabschluss 989 11.401

darunter

Dipl.-Sozialpädagogen/innen, Dipl.-Sozialarbeiter/innen* 52 492

Erzieher/innen 362 5.028

Kinderpfleger/innen 285 1.809

Mit anderem, nicht fachpädagogischem Berufsausbildungsabschluss 1.794 18.545

Noch in Berufsausbildung 14 302

Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 233 2.888

nachweis der Qualifikation

und zwar

Abgeschlossener Qualifizierungskurs 1.694 19.232

Anderer Nachweis der Qualifikation 1.019 12.302

In tätigkeitsbegleitender Grundqualifizierung 343 2.602

Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge und Kleinkinder 2.052 20.434

ort der Betreuung**

In der Wohnung des Kindes/der Kinder 259 3.899

In der eigenen Wohnung 2.669 27.615

In anderen Räumen*** 127 1.790
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Das Alter der Betreuungspersonen verteilt sich ohne 
Auffälligkeiten, wobei der Gipfel dieser Verteilung bei 
den 40- bis 45-Jährigen liegt. Es gibt hier zwischen 
Bayern und dem Bundesgebiet keinen Unterschied 
(vgl. Darstellung 3.16).

3.1.4 FINANZIERUNG

Neben der Förderung durch den Freistaat Bayern und die 
Kommunen werden die Tageseinrichtungen über einen 
Trägeranteil sowie Elternbeiträge finanziert. Während 
die Anteile von Land und Kommunen gesetzlich geregelt 
sind, gilt dies nicht für die Beiträge des jeweiligen Trägers 
und die Elternbeiträge. Letzte werden ausschließlich vom 
Träger festgelegt. Familien mit geringem Einkommen 
werden durch eine mögliche Sozialstaffelung der Beiträ- 
ge oder durch die wirtschaftliche Jugendhilfe entlastet.

3.1.5 QUALITäT

Neben der inhaltlichen Qualität, die durch den Bayerisch- 
en Bildungs- und Erziehungsplan maßgeblich unterstützt 
wird, und der Qualität des pädagogischen Personals ist 
die Zeit, die eine Betreuungsperson dem einzelnen Kind 
widmen kann, ein wichtiges Qualitätskriterium für die 
Kindertagesbetreuung. In einem kindbezogenen Förder- 
system, das die Möglichkeit offen lässt, ob sich Einrich-
tungen überhaupt in Gruppen organisieren, ist die Per- 
sonal-Kind-Relation anders zu definieren als in einem 
gruppenbezogen, d. h. einrichtungsbezogenen Fördersys-
tem. Hierzu kann der so genannte Anstellungsschlüssel 
herangezogen werden. Diese Kennzahl setzt die Summe 
der täglichen Betreuungszeit der Kinder mit der Summe 
der täglichen Arbeitszeit des pädagogischen Personals 

in Beziehung. Der in der AVBayKiBiG verankerte Mindest-
anstellungsschlüssel von 1:12,5 besagt, dass der Zeit, die 
12,5 Kinder in der Einrichtung anwesend sind, mindestens 
die gleiche Anwesenheitszeit einer pädagogischen Kraft 
entsprechen muss. Ist der Anstellungsschlüssel schlechter 
(z. B. 1:15), so bedeutet dies, dass eine pädagogische Kraft 
in der gleichen Zeit sich mehr Kindern widmen muss. 

In Bayern betrug im Februar 2007 der Anstellungsschlüs- 
sel durchschnittlich 1:10,86 und lag damit unter dem Min- 
destanstellungsschlüssel von 1:12,5. Am günstigsten war 
der Anstellungsschlüssel im Mittel in Oberbayern mit 
1:10,58 (vgl. Darstellung 3.17). Der für die kindbezogene 
Förderung relevante Anstellungsschlüssel wurde mit 
Wirkung ab 01.09.2008 auf 1:11,5 angehoben.

Da Bayern als einziges Bundesland mit einem Anstellungs- 
schlüssel arbeitet, ist ein Vergleich auf Bundesebene 
nicht möglich.

3.1.6  GRÜNDE FÜR DIE INANSPRUCHNAHME 
VON KINDERTAGESBETREUUNG

Gründe für die Inanspruchnahme von Kindertagesbe-
treuung können auf der Grundlage vorliegender Daten 
und Erhebungen nicht abgeleitet werden. 

Es kann zwar festgestellt werden, dass die Frauener-
werbstätigkeit in Niederbayern vergleichsweise hoch ist 
(vgl. Abschnitt 2.2.3) und zugleich die Quote der Inan- 
spruchnahme einer Kindertageseinrichtung am niedrigs-
ten ist, die Gründe hierfür sind jedoch nicht dokumentiert. 
Die geringere Inanspruchnahme kann z. B. sowohl in fehl- 
endem Platzangebot als auch in fehlendem Bedarf, etwa 
wegen innerfamilär geregelter Betreuung (z. B. durch 
Großeltern) begründet sein. ähnliches kann für Familien 
mit Migrationshintergrund festgestellt werden. Konkrete 
Aussagen können in letzterem Fall auch deshalb nicht 

Darstellung 3.16: Altersstruktur des Personals in der Tagespflege in 
BY und D 2007 (Stand: 15.03.2007; Prozent)

■ D ■ BY

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen
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Darstellung 3.17: Anstellungsschlüssel in den bayerischen Regie-
rungsbezirken 2007 (Stand: 01.02.2007)

Quelle: StMAS

mittelwert

BY 10,86

Oberbayern 10,58

Niederbayern 11,10

Oberpfalz 10,93

Oberfranken 11,25

Mittelfranken 11,00

Unterfranken 11,08

Schwaben 10,76
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gemacht werden, da nach der in der Kinder- und Jugend- 
hilfestatistik zugrunde gelegte Definition für den Migrati-
onshintergrund kein Bezug zur Gesamtpopulation her- 
gestellt werden kann. 

Hinsichtlich der zeitlichen Inanspruchnahme der Kinder- 
tageseinrichtungen kann seit Einführung des BayKiBiG 
wegen der Möglichkeit individueller Buchungszeiten eher 
davon ausgegangen werden, dass die Besuchsdauer dem 
Bedarf der Familien entspricht, zumindest für die 3- bis 
unter 6-Jährigen. In diesem Kontext wäre es interessant 
zu wissen, worin die Gründe der unterschiedlichen Inan- 
spruchnahme von Kindern mit Migrationshintergrund 
gegenüber deutschen Kindern bzw. Kindern mit Deutsch 
als vorrangig gesprochener Sprache – und hier vor 
allem bei den jüngeren Kindern – liegen. 

Bei der Inanspruchnahme einer Kindertagesbetreuung 
(einschließlich Kindertagespflege und anderer vorschu-
lischer Einrichtungen, die nicht der Kinder- und Jugend-
hilfe zuzurechnen sind) von ca. 95 Prozent bei den 4- bis 
unter 5-Jährigen und ca. 98 Prozent bei den 5- bis unter 
6-Jährigen ist die Frage nach den Gründen möglicher-
weise eine akademische. Bei einer Quote der Inanspruch- 
nahme von unter 80 Prozent bei der vergleichbaren Grup- 
pe der 3- bis unter 4-Jährigen wäre nach den Gründen 
der Nicht-Inanspruchnahme zu fragen, vor allem auch hin- 
sichtlich der eingangs berichteten Befunde von Effekten 
bei langem Kindergartenbesuch von drei Jahren. 

Mit Blick auf spezifische Arbeitszeiten liegt eine beson-
dere Herausforderung darin, für die betroffenen Fami- 
lien und Kinder besonders flexible oder überlange Betreu- 
ungszeiten zu ermöglichen. Da die Bereitstellung solcher 
Betreuungsangebote schwierig ist, wenn in den einzel- 
nen Einrichtungen nur wenige Kinder betroffen sind, 
sind hierfür besondere Betreuungsarrangements not- 
wendig. Das BayKiBiG ermöglicht grundsätzlich solche 
Betreuungsarrangements, z. B. durch Vernetzung von 
Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege. Da über 
den Bedarf dieser Betreuungsangebote und bereits 
existierende Vernetzungen zwar berichtet, sie aber nicht 
systematisch erfasst werden, können weder über den 
Bedarf noch über Art und Anzahl praktizierter Kooperati-
onen konkrete Angaben gemacht werden.

Die Kenntnis von Gründen, Bedingungen und Art der In- 
anspruchnahme bzw. Nicht-Inanspruchnahme von Kinder- 

tagesbetreuung ist sicher hilfreich, um das bestehende 
inhaltliche und strukturelle Angebot stärker dem Bedarf 
anzupassen und dadurch für alle Kinder gleiche Chancen 
hinsichtlich ihrer Bildungsbiographie zu schaffen. Die 
Erfassung und Bereitstellung dieser Informationen ist 
allerdings noch zu leisten.

3.2 schulBildung

Der Beitrag zur schulischen Bildung behandelt die Themen- 
felder Bildungsbeteiligung, Klassenwiederholungen, Er- 
werb kognitiver Kompetenzen in der Sekundarstufe I, 
allgemein bildende Schulabschlüsse und die Ganztags-
betreuung von Schülerinnen und Schülern. Diese Themen 
werden, soweit es die Datenlage erlaubt, im Hinblick auf 
soziale Faktoren (z. B. Geschlecht, Migrationshintergrund2), 
regionale Gegebenheiten (Kreise und kreisfreie Städte, 
Regierungsbezirke, Länder) und in ihrer zeitlichen Entwick- 
lung dargestellt. Die wichtigste Datengrundlage sind die 
Amtlichen Schuldaten, die vom Bayerischen Landesamt 
für Statistik und Datenverarbeitung jährlich erhoben 
werden. Es werden jeweils die aktuellsten verfügbaren 
Zahlen zugrundegelegt. Das sind für Bayern in der Regel 
Daten des Schuljahres 2006/2007. Für die Themenfelder 
Übertritte und Abschlüsse werden Daten des Schuljahres 
2005/2006 berichtet. Bei Ländervergleichen muss zum 
Teil auf ältere Daten zurückgegriffen werden.

Einen umfassenderen Überblick über das bayerische 
Schulwesen vermittelt die Bayerische Bildungsberichter-
stattung. Der erste Bericht wurde im Jahr 2006 veröffent- 
licht (vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs-
forschung Qualitätsagentur 2006), der zweite wird im 
Jahr 2009 folgen.

3.2.1  ÜBERTRITTE AUS DER GRUNDSCHULE 
IN DIE SEKUNDARSTUFE I UND RELA-
TIVER SCHULBESUCH IN DER JAHR-
GANGSSTUFE 8

Die Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die ver-
schiedenen Schularten ist ein Indikator für die Bildungsbe-
teiligung. Sie zeigt an, mit welchen schulischen Qualifika-
tionen junge Menschen in den nächsten fünf bis zehn Jah-
ren in das Erwerbsleben eintreten werden. Dabei ist im ge-
gliederten Schulsystem der Übertritt aus der Grundschule 
in die Jahrgangsstufe 5 von besonderer Bedeutung.3 

2  In diesem Abschnitt ist ein Migrationshintergrund dann gegeben, wenn eine Person entweder keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder in ihrer Familie überwiegend 
eine andere Sprache als Deutsch spricht. Für einige der hier betrachteten Bereiche, wie beispielsweise Übertrittsquoten und Schulabschlüsse, liegen nur Informationen zur 
Staatsangehörigkeit vor. In diesem Fall kann nur zwischen ausländischen Schülerinnen und Schülern (ohne deutsche Staatsangehörigkeit) und deutschen Schülerinnen und 
Schülern unterschieden werden. Die in Abschnitt 3.2.3 berichteten PISA-Ergebnisse unterliegen einer eigenen dort berichteten Definition von Migrationshintergrund. 

3  Eine Darstellung der Übertrittsregelungen findet sich unter: www.km.bayern.de/km/schule/schularten/allgemein/uebertritt/index.shtml (Abruf am 24.10.2008).
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Im Schuljahr 2005/2006 besuchten in Bayern insgesamt 
125.492 Kinder die Jahrgangsstufe 4 der Grundschule 
(vgl. Darstellung 3.18). 39,6 Prozent von ihnen setzten 
ihre Schullaufbahn an der Hauptschule fort. An die Real- 
schule (inklusive der Realschule zur sonderpädagogischen 
Förderung) traten 22,8 Prozent und an das Gymnasium 
36,5 Prozent der Grundschülerinnen und Grundschüler 

über. 1,2 Prozent der Viertklässlerinnen und Viertklässler 
wechselten an andere Schularten. Zu diesen „sonstigen 
Schularten“ gehören z. B. die Volksschule zur sonderpä-
dagogischen Förderung, die Freie Waldorfschule, die 
Integrierte Gesamtschule, die schulartunabhängige 
Orientierungsstufe sowie ausländische oder inter-
nationale Schulen.

Die Darstellung 3.18 zeigt auf verschiedenen Vergleichs-
ebenen zum Teil deutliche Unterschiede im Übertrittsver-
halten. In den Jahren 2003 bis 2006 haben die Übertritte 
an das Gymnasium um 3,8 Prozentpunkte und an die Re- 
alschule um 2,7 Prozentpunkte zugenommen.4 Die 
Übertritte an die Hauptschule nahmen in diesem Zeit- 
raum um 6,3 Prozentpunkte ab. Die Übertrittsquote der 
sonstigen Schularten blieb stabil. Jungen wechselten 
häufiger als Mädchen an die Hauptschule und dafür 

etwas seltener an eine Realschule oder ein Gymnasium. 
Dieses geschlechtsspezifische Muster blieb über die 
Jahre hinweg stabil. Wesentlich größere Unterschiede 
zeigen sich zwischen den Übertrittsquoten deutscher 
und ausländischer Schülerinnen und Schüler. Von den 
Grundschülerinnen und Grundschülern ausländischer 
Nationalität traten im Schuljahr 2005/2006 11,1 Prozent an 
eine Realschule und 18,2 Prozent an ein Gymnasium 
über. Unter den deutschen Schülerinnen und Schülern 

schüler/innen der Jgst. 4

davon traten über an ...

hauptschule realschule* gymnasium sonstige**

insgesamt

2006 125.492 39,6 22,8 36,5 1,2

2003 132.301 45,9 20,1 32,7 1,3

Jungen

2006 63.770 41,3 22,0 35,4 1,3

2003 67.026 48,0 19,1 31,5 1,4

mädchen

2006 61.722 37,7 23,5 37,6 1,1

2003 65.275 43,7 21,1 34,0 1,2

ausländer/innen***

2006 11.008 66,7 11,1 18,2 4,0

2003 11.856 72,7 8,5 14,7 4,1

deutsche

2006 114.484 36,9 23,9 38,2 0,9

2003 120.445 43,2 21,2 34,5 1,0

kreisfreie städte

2006 27.911 38,8 15,5 42,9 2,8

2003 28.326 45,4 13,6 38,0 2,9

landkreise

2006 97.581 39,8 24,8 34,7 0,8

2003 103.975 46,0 21,9 31,3 0,9

* Realschule inklusive der Realschule zur sonderpädagogischen Förderung.
** Sonstige: z. B. schulartunabhängige Orientierungsstufe, Freie Waldorfschule, Förderschule, Schulen im Ausland.
*** Ausländer/innen sind hier und im Weiteren Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. 

Quelle: Amtliche Schuldaten des BayLfStaD

Darstellung 3.18: Übertrittsquoten aus der Jahrgangsstufe 4 nach Geschlecht, Nationalität, Stadt und Land in By 2003 und 2006 (Anzahl 
und Prozent)

4  Der stetige Anstieg der Realschulquote kann mittlerweile nicht mehr durch die schrittweise Einführung der sechsstufigen Realschule verursacht sein. Seit dem 
Schuljahr 2003/2004 bieten alle Realschulen in Bayern die sechsstufige Form an; im Schuljahr 2004/2005 nahmen einige wenige Schulen zum letzten Mal  
Schülerinnen und Schüler in die Jahrgangsstufe 7 der vierstufigen Form auf.
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waren die Übertrittsquoten mit 23,9 Prozent (Realschule) 
und 38,2 Prozent (Gymnasium) gut doppelt so hoch. 
Zwei von drei ausländischen Kindern gingen im 
Anschluss an die Grundschule an eine Hauptschule, von 
den deutschen tat dies nur gut jedes dritte. Bei genauerer 
Betrachtung stellt man bei den ausländischen Schüle-
rinnen und Schülern erhebliche Differenzen zwischen
einzelnen Nationalitäten fest. Von den Kindern tür -
 kischer, irakischer, serbischer und albanischer Nationa-
lität gingen nach der Jahrgangsstufe 4 zwischen 70 und 
80 Prozent an eine Hauptschule. Dagegen traten nur 30 
bis 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit öster- 
reichischem, vietnamesischem oder ukrainischem Pass 
an eine Hauptschule über. Schülerinnen und Schüler 
dieser drei Nationalitäten wiesen besonders hohe
Gymnasialquoten auf, die über denen deutscher Schü- 
lerinnen und Schüler lagen. Die insgesamt feststell- 
baren Unterschiede zwischen ausländischen und deut- 
schen Schülerinnen und Schülern haben sich zwischen 
2003 und 2006 nicht verändert. Für beide Gruppen zeigte 
sich ein Trend hin zu höheren Übertrittsquoten an die 
Realschule und an das Gymnasium. 

Obwohl in den kreisfreien Städten die meisten auslän-
dischen Schülerinnen und Schüler leben, wiesen diese 
im Vergleich zu den Landkreisen eine höhere Gymnasial- 
und eine niedrigere Realschulquote auf. Hinsichtlich der 
durchschnittlichen Übertritte an die Hauptschule unter- 
schieden sich kreisfreie Städte und Landkreise kaum von- 
einander. Das Angebot an sonstigen Schularten ist in den 
Städten deutlich stärker ausgebaut als auf dem Land. Ein 
regional differenzierteres Bild ergibt sich, wenn man das 
Übertrittsgeschehen für die 96 Landkreise und kreisfrei- 
en Städte in Bayern betrachtet (vgl. Darstellung 3.75 bis 
Darstellung 3.77 im Anhang). Für die Übertritte an die 
Hauptschule lässt sich festhalten: Die niedrigsten Über- 
trittsquoten gab es in der Landeshauptstadt München 

und den angrenzenden Kreisen sowie in der Stadt Erlan- 
gen, wobei der Landkreis München (22,5 %) die mit Ab- 
stand niedrigste Quote aufwies. Besonders hohe Haupt- 
schulquoten fanden sich häufig im Osten Bayerns, vor 
allem in weiten Teilen der Oberpfalz. Spitzenreiter war 
die Stadt Hof mit 56,6 Prozent. Die Realschule wurde be- 
sonders stark in den ländlichen Teilen Niederbayerns und 
in den westlichen Landkreisen nachgefragt. Der schwä-
bische Landkreis Donau-Ries (34,3 %) und der niederbaye-
rische Landkreis Regen (34,1 %) wiesen die höchsten 
Realschulquoten Bayerns auf. Die niedrigsten Realschul-
quoten fanden sich in den kreisfreien Städten Hof (7,8 %) 
und Straubing (10,7 %). Die Übertritte an das Gymnasium 
stellten sich weitgehend komplementär zu den Haupt-
schulübertritten dar. Im Osten Bayerns, wo die Hauptschu-
le besonders stark nachgefragt wurde, fiel die Gymnasi-
alquote niedrig aus. Dagegen waren die Übertrittsquo- 
ten in München, im Münchner Umland und in Erlangen 
besonders hoch. Alle diese Kreise wiesen niedrige Über- 
trittsquoten an die Hauptschule auf. Die höchste Gymna- 
sialquote gab es im Landkreis München (57,4 %), die 
niedrigste in der kreisfreien Stadt Schweinfurt (25,1 %).

Ein Vergleich der Länder ist nur bedingt sinnvoll und aus- 
sagekräftig, weil die Länder unterschiedliche Schulstruk-
turen aufweisen; so gibt es nicht in allen Ländern eine 
Hauptschule. Die unterschiedliche Schulstruktur wirkt 
sich natürlich auf die Übertritte insgesamt aus. In Bayern 
gibt es nach wie vor viele Übertritte an die Hauptschule 
(vgl. Darstellung 3.19). Die Hauptschulquote überstieg im 
Schuljahr 2006/2007 die Nordrhein-Westfalens um das 
2,5-fache und lag 10,9 Prozentpunkte höher als in Baden-
Württemberg. Zugleich wies Bayern eine niedrige Real- 
schulquote auf. Sie lag um 4,8 Prozentpunkte unter der 
Nordrhein-Westfalens und um 10,3 Prozentpunkte unter 
der von Baden-Württemberg. Beim Gymnasialbesuch 
zeigten sich nur relativ geringe Differenzen.

Ohne Sonderschulen und Freie Waldorfschulen

* Westdeutschland ohne Berlin, denn dort erfolgt der Übertritt aufgrund der sechsjährigen Grundschulzeit erst in die Jahrgangsstufe 7.

Quelle: Konsortium Bildungsberichterstattung 2008: 253

 
Darstellung 3.19: Verteilung der Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, die im vorangegangenen Schuljahr die Grundschule besuchten, auf die 
Schularten in By, WD, D, BW und NW im Schuljahr 2006/2007 (Anzahl und Prozent)

land schülerzahl orientierungsstufe hauptschule realschule gymnasium
integrierte 

gesamtschule
schulart mit mehreren 

Bildungsgängen

By 123.931 0,2 39,0 23,1 37,4 0,2 -

WD* 651.462 1,9 20,6 27,0 40,0 8,9 1,7

D 709.890 1,7 18,9 24,8 39,9 8,4 6,3

BW 109.218 0,2 28,1 33,4 37,8 0,6 -

NW 180.245 - 15,2 27,9 39,3 17,5 -
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Die PISA-Studien von 2000 und 2003 zeigen, dass der Er- 
werb schulrelevanter Kompetenzen in allen beteiligten 
Staaten auch durch den sozialen, ökonomischen und 
kulturellen Hintergrund der Familie beeinflusst wird, wo-
bei es zwischen den einzelnen Staaten durchaus 
Unterschiede gibt (vgl. Abschnitt 3.2.3). Diesen Zusam-
menhang weist Ditton (2007a: 74) in ähnlicher Weise für 
das Übertrittsgeschehen in Bayern nach. Von den 
Schülerinnen und Schülern, deren Eltern höchstens 
einen Hauptschulabschluss erworben haben, wechselt 
der überwiegende Teil (62,3 %) an eine Hauptschule, 
während Schülerinnen und Schüler aus Familien, in 
denen von zumindest einem Elternteil das Abitur schon 
erreicht wurde, mit einer Wahrscheinlichkeit von 55,6 
Prozent eine gymnasiale Schullaufbahn einschlagen. 
Darstellung 3.20 zeigt die Schulanmeldungen in Abhän-
gigkeit von der sozioökonomischen Stellung der Familie 
anhand der EGP-Klassen.5

Zwischen den Schulanmeldungen und der Zugehörig-
keit zu den EGP-Klassen besteht ein stark ausgeprägter 
Zusammenhang. Die Hauptschulanmeldungen sinken 
von der Klasse der un- und angelernten Arbeiter von 74 
Prozent auf 11 Prozent für Angehörige der oberen Dienst- 
klasse (z. B. Selbstständige mit mehr als 10 Beschäftig-
ten, freiberuflich Tätige mit Hochschulabschluss, Richter 
etc.). Bei den Quoten für das Gymnasium zeigt sich ein 
komplementäres Bild. Sie steigen spiegelbildlich zu den 
Hauptschulquoten von 10 Prozent auf 73 Prozent an (vgl. 
Ditton 2007a: 74).

Seit einiger Zeit wird die Frage des Übertritts von der 
Grundschule in die Sekundarstufe I verstärkt diskutiert. 
Mit Blick auf den Aspekt der Bildungsgerechtigkeit sind 
dabei zwei Fragen von zentraler Bedeutung. Erstens: 
Welche Rolle spielen die kognitiven Kompetenzen für 
den Übertritt, und wie stellen sich dabei die Leistungen 
von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichem 
sozialen Hintergrund dar? Zweitens: Welche Rolle spielt 
der soziale Hintergrund von Schülerinnen und Schülern 
bei gleichen kognitiven Kompetenzen für den Übertritt? 
Die durch Kontexterhebungen bei internationalen Schul- 
leistungsstudien wie PISA (Programme for International 
Student Assessment) oder IGLU (Internationale Grund-
schul-Lese-Untersuchung) gewonnenen Erkenntnisse 
zeigen, dass der Übertritt von der Grundschule an die 
Realschule bzw. das Gymnasium auch stark von sozialen 
Faktoren abhängig ist. Baumert/Schümer (2001: 354) 
kommen für Deutschland anhand der PISA-Daten 2000 
zu dem Ergebnis, „dass der Grundschule die Form der 
Auslese nicht gelingt, die Grundlage des dreigliedrigen 
Schulsystems ist: Kinder nach Leistung zu sortieren, so 
dass homogene Gruppen in den weiterführenden Schul- 
en entstehen. Die Folge ist eine Bildungsbenachteiligung 
derjenigen Kinder, die trotz ausreichender Lesekompe-
tenz keine Gymnasialempfehlung erhalten.“ Die Auswer-
tung der bayernspezifischen Studie KOALA-S (Kompe-
tenzaufbau und Laufbahnen im Schulsystem) ergibt eine 
differenziertere Einschätzung: Die Abhängigkeit des 
Schulbesuchs vom sozioökonomischen Status wird dem- 
zufolge zu einem großen Teil durch unterschiedliche 
Schülerleistungen erklärt. Lehrerbeurteilungen beruhen 
also größtenteils auf Leistungsunterschieden (vgl. Stahl 
2007: 194). „Allerdings bestehen bei den Schullaufbahn-
empfehlungen auch noch Einflüsse der sozialen Herkunft 
der Schüler, die nicht durch Leistungsindikatoren (Testleis- 
tungen oder Urteile) vermittelt sind“ (Krüsken 2007: 61).

Schulleistungen und Schullaufbahnempfehlungen aus 
der Grundschule sind aber nicht die einzigen Gründe für 
soziale Unterschiede im Übertrittsverhalten: Ditton zeigt 
für Bayern, dass Eltern aus höheren sozialen Positionen 
eher bereit sind, die Schullaufbahnempfehlung „nach 
oben hin“ zu korrigieren, indem sie ihr Kind beim Probe-
unterricht an Realschule oder Gymnasium anmelden. An- 
gehörige niedrigerer sozialer Positionen nutzen dagegen 
zum Teil nicht einmal die erhaltene Schullaufbahnemp-
fehlung aus. Gründe für die unterschiedliche Ausschöp-
fung der gegebenen Möglichkeiten können sein: das 
Motiv des Statuserhalts sowie subjektive und sozialspe-

5  EGP-Klassen (Erikson-Goldthorpe-Portocarero-Klassen) sind ein in der Bildungssoziologie weit verbreiteter Indikator für die sozioökonomische Stellung. Er beruht 
auf der Berufssystematik International Standard Classification of Occupations (ISCO). Die Berufe werden unterschieden nach Art der Tätigkeit (z. B. manuell, nicht 
manuell), Stellung im Beruf (z. B. selbstständig, abhängig beschäftigt), der Weisungsbefugnis und der beruflichen Qualifikation.

Darstellung 3.20: Schulanmeldungen nach EGP-Klassen in BY 2004 
(Prozent)

* Die Gruppe der Selbstständigen ist sehr heterogen. Sie beinhaltet  
 Eigentümer kleinerer mittelständischer Unternehmen genauso  
 wie Kleingewerbetreibende.

■ Hauptschule ■ Realschule ■ Gymnasium

Quelle: Ditton 2007a: 73
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zifische Einschätzungen zu den Kosten, Nutzen und Er- 
folgsaussichten bei der Wahl einer bestimmten Schul-
form (vgl. Ditton 2007b: 113f.).

Vor allem zu Beginn der Sekundarstufe I finden Korrek-
turen der Schullaufbahn in erheblichem Umfang statt. 
Dadurch verlängert sich die Schulzeit in der Regel um 
ein Jahr. Im Jahr 2006 wechselten 7.401 (13,8 %) Haupt- 
schülerinnen und Hauptschüler der Jahrgangsstufe 5 
an die Realschule und 1.002 (1,9 %) an das Gymnasium. 
Aus der Jahrgangsstufe 6 wechselten 424 (0,9 %) Haupt- 
schülerinnen und Hauptschüler an die Realschule und  
45 (0,1 %) an ein Gymnasium. Der Wechsel von der Real- 
schule an das Gymnasium fand in deutlich geringerem 
Umfang statt. Aus der Jahrgangsstufe 5 traten 95 (0,3 %) 
Realschülerinnen und Realschüler und aus der Jahr- 
gangsstufe 6 60 (0,2 %) Realschülerinnen und Realschü-
ler über. Die Darstellung 3.21 zeigt die Verteilung der 
Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 8.

Ein Vergleich der Übertritte aus dem Schuljahr 2002/2003 
ins Schuljahr 2003/2004 mit der Verteilung drei Jahre 
später in der Jahrgangsstufe 8 des Schuljahres 2006/2007 
zeigt, dass während der Jahrgangsstufen 5 bis 8 relativ 
viele Hauptschülerinnen und Hauptschüler an andere 
Schularten wechselten (46 % beim Übertritt vs. 35 % in 
Jahrgangsstufe 8). Realschule und Wirtschaftsschule 
(beide vergeben den mittleren Schulabschluss) gewan-
nen während dieser Jahrgangsstufen an Schülerinnen 
und Schülern (20 % beim Übertritt vs. 32 % in Jahrgangs- 
stufe 8). Das liegt zum Teil daran, dass viele Übertritte 

an die Realschule aus der Jahrgangsstufe 5 der Haupt-
schule erfolgen und die Wirtschaftsschule erst mit 
der Jahrgangsstufe 7 beginnt. Das Gymnasium verlor 
hingegen Schüleranteile: Im Schuljahr 2003/2004 traten 
33 Prozent der Grundschülerinnen und Grundschüler 
an ein Gymnasium über, drei Jahre später besuchten 
von diesem Jahrgang noch 28 Prozent die Jahrgangs-
stufe 8 des Gymnasiums. 

Darstellung 3.22 gibt die Verteilung der Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 8 in den Regierungsbezirken 
für die Schuljahre 2002/2003 und 2006/2007 wieder.

Darstellung 3.21: Verteilung der Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 8 auf die Schularten in BY, Schuljahr 2006/2007 
(Anzahl und Prozent)

* Realschule inklusive der Realschule zur sonderpädagogischen  
 Förderung.

Quelle: Amtliche Schuldaten des BayLfStaD
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Darstellung 3.22: Verteilung der Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 8 auf die Schularten in By nach Regierungsbezirken in 
den Schuljahren 2002/2003 und 2006/2007 (Prozent)

regierungsbezirk hauptschule Förderschule realschule*

schuljahr 2006/2007

Oberbayern 31,8 3,6 28,4

Niederbayern 37,6 4,1 32,3

Oberpfalz 38,5 4,2 28,1

Oberfranken 34,8 3,6 26,9

Mittelfranken 33,0 5,3 25,7

Unterfranken 36,0 4,0 29,5

Schwaben 37,5 4,2 29,6

Bayern 34,7 4,1 28,6

schuljahr 2002/2003

Oberbayern 34,5 3,8 25,7

Niederbayern 42,5 4,5 27,3

Oberpfalz 43,9 4,4 23,4

Oberfranken 39,2 4,5 23,9

Mittelfranken 38,3 6,1 21,4

Unterfranken 41,3 4,4 24,5

Schwaben 41,1 4,4 26,9

Bayern 38,9 4,5 24,9

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Ein Vergleich mit anderen deutschen Ländern zeigt für 
das Schuljahr 2004/2005: Auch in der Jahrgangsstufe 9 
besuchen in Bayern (42,2 %) deutlich mehr Schülerinnen 
und Schüler die Hauptschule als in Baden-Württemberg 
(33,8 %) oder Nordrhein-Westfalen (26,5 %).6 Bei den 
Realschülerinnen und Realschülern nimmt Bayern (29,5 %) 
eine Mittelstellung zwischen Baden-Württemberg (34,2 %) 
und Nordrhein-Westfalen (27,8 %) ein. Was die Gymnasi-
astinnen und Gymnasiasten betrifft, so ist ihr Anteil in 
Bayern (27,6 %) etwas niedriger als in den beiden anderen 
westdeutschen Flächenstaaten (BW: 30,2 %; NW: 29,3 %; 
vgl. Darstellung 3.78 im Anhang). Da in Bayern etwa je- 
de fünfte Hauptschülerin bzw. jeder fünfte Hauptschüler 
den mittleren Schulabschluss erwirbt, entspricht der An- 
teil der Hauptschulabschlüsse in Bayern, trotz der im 
Vergleich zu anderen deutschen Ländern starken Haupt- 
schulorientierung, etwa dem von Baden-Württemberg 
(vgl. Abschnitt 3.2.4).

Jenseits der rein quantitativen Betrachtung von Schul- 
besuchsquoten und Anteilen an Schulabschlüssen muss 
auch die Frage des Übergangs von der Schule in die Aus- 
bildung betrachtet werden. Bayern weist die höchste Quo- 
te aller deutschen Länder beim unmittelbaren Übergang 
von der Schule in das duale Ausbildungssystem auf. 59,1 
Prozent von den Neuzugängen im beruflichen Ausbil-
dungssystem waren im Jahr 2006 in Bayern im dualen 
System. In Baden-Württemberg waren es 38,6 Prozent, in 
Nordrhein-Westfalen 36,4 Prozent und in Deutschland 
insgesamt 43,5 Prozent (vgl. Darstellung 3.79 im Anhang).

3.2.2  WIEDERHOLERINNEN UND  
WIEDERHOLER

Im folgenden Abschnitt werden unter Wiederholerinnen 
und Wiederholern gemäß der Definition der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister (KMK 2006: 23f.) all jene 
Schülerinnen und Schüler gefasst, die eine bestimmte 
Klassenstufe zum zweiten Mal durchlaufen. Die Art der 
Wiederholung wird hierbei nicht berücksichtigt, d. h., es 
wird nicht zwischen Nichtversetzung, freiwilliger Wieder- 
holung und einer mit einem Wechsel der Schulart verbun- 
denen Wiederholung unterschieden. 

In Darstellung 3.23 sind die Wiederholerquoten, nach 
Schulart und Jahrgangsstufe getrennt, im Länderver-
gleich dargestellt. Aus Gründen der länderübergreifen-
den Vergleichbarkeit sind nur in dieser bei den Angaben 
für Bayern unter die Realschulen ab der Jahrgangsstufe 
7 auch die Wirtschaftsschulen gefasst. Auf einen Länder- 
vergleich der Wiederholerquoten der Jahrgangsstufe 5 
der Realschule und des Gymnasiums wird verzichtet, da 
die sehr unterschiedlichen Länderregelungen für einen 
Übertritt aus der Jahrgangstufe 5 der Hauptschule an 
Realschule und Gymnasium die nach obiger Definition 
ermittelten Wiederholerquoten verzerren. So gehen im 
Schuljahr 2006/2007 91 Prozent der nach KMK-Definition 
ermittelten Wiederholungen in der fünften Jahrgangs-
stufe der Realschule in Bayern auf einen Übertritt aus 
der Hauptschule zurück.

* Inklusive der Realschule zur sonderpädagogischen Förderung.
** Integrierte/Teilintegrierte Gesamtschule und Freie Waldorfschule.

Quelle: Amtliche Schuldaten des BayLfStaD

Fortsetzung Darstellung 3.22: Verteilung der Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufe 8 auf die Schularten in By nach Regierungs-
bezirken in den Schuljahren 2002/2003 und 2006/2007 (Prozent)

regierungsbezirk
Wirtschafts-

schule gymnasium sonstige**

schuljahr 2006/2007

Oberbayern 3,2 31,9 1,0

Niederbayern 2,9 23,1 0,0

Oberpfalz 3,7 25,5 0,0

Oberfranken 4,1 28,9 1,7

Mittelfranken 5,4 29,8 0,8

Unterfranken 3,6 26,6 0,4

Schwaben 3,3 25,1 0,3

Bayern 3,7 28,3 0,7

schuljahr 2002/2003

Oberbayern 3,4 31,8 0,9

Niederbayern 3,4 22,3 0,0

Oberpfalz 3,3 25,0 0,0

Oberfranken 3,6 27,0 1,9

Mittelfranken 4,4 29,1 0,8

Unterfranken 2,8 26,8 0,2

Schwaben 2,9 24,4 0,3

Bayern 3,4 27,7 0,6

6  Die Hauptschulquote fällt in der Jahrgangsstufe 9 sogar höher aus als in der Jahrgangsstufe 8. Grund dafür sind die zahlreichen freiwilligen Wiederholerinnen und 
Wiederholer in der Jahrgangsstufe 9 der Hauptschule. Im Schuljahr 2004/2005 sind das 4.741.
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Sind die bayerischen Wiederholerquoten in der Grund- 
schule und den unteren Jahrgangsstufen der Haupt-
schule im deutschlandweiten Durchschnitt oder leicht da- 
runter, so liegen sie für die Abschlussklassen der Haupt- 
schule sowie einzelne Jahrgangsstufen der Realschule/
Wirtschaftsschule und des Gymnasiums über den Quoten 
von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sowie 
über den gesamtdeutschen Wiederholerquoten.

Ein Ansteigen der Wiederholerquoten in der Jahrgangs-
stufe 9 der Hauptschule ist in Bayern auf einen Anstieg 
der freiwilligen Wiederholungen zurückzuführen: Im 
Schuljahr 2006/2007 sind 87 Prozent der Wiederholungen 
in der Jahrgangsstufe 9 und 66 Prozent in der Jahrgangs-
stufe 10 der Hauptschule freiwillig.

Ein Vergleich der Wiederholerquoten des Schuljahres 
2006/2007 mit denjenigen des Schuljahres 2002/2003 
zeigt für die Grundschule und die meisten Jahrgangs-
stufen der Sekundarstufe I und II rückläufige Wiederho-
lerquoten (vgl. Darstellung 3.80 im Anhang). Ausnahmen 
hiervon bilden die Abschlussklassen der Haupt- und Wirt- 
schaftsschulen sowie die 5. und 6. Jahrgangsstufe der 
Realschule und die 6. Jahrgangsstufe des Gymnasiums. 
Die Zunahmen sind überwiegend auf einen Anstieg an 

freiwilligen Wiederholungen in den Abschlussklassen 
und auf die Übertritte in den Einstiegsklassen der Real- 
schule zurückzuführen.

Jungen wiederholten in allen Schularten häufiger eine 
Jahrgangsstufe als Mädchen. In der Grundschule war 
dieser Unterschied mit einem zehntel Prozentpunkt am 
geringsten. In der Sekundarstufe I lagen die absoluten 
Geschlechterunterschiede in den Wiederholerquoten 
zwischen einem und zweieinhalb Prozentpunkten in den 
unterschiedlichen Schularten. Relativiert man die Wieder- 
holerquote der Jungen an jener der Mädchen, so lag sie 
für die Jungen in der Haupt- und Wirtschaftsschule um 
etwa 20 Prozent, in der Realschule um 27 und in der Se- 
kundarstufe I des Gymnasiums um 34 Prozent höher als 
bei den Mädchen. Damit war der relative Unterschied 
zwischen den Geschlechtern in den Schularten größer, in 
denen Mädchen stärker vertreten waren.

Deutlich größere Unterschiede in den Wiederholerquo-
ten gab es jedoch zwischen Kindern mit deutscher und 
ausländischer Staatsangehörigkeit. In der Grundschule 
wiederholten Kinder mit ausländischer Staatsangehörig-
keit mehr als viermal so häufig eine Jahrgangsstufe wie 
ihre deutschen Mitschülerinnen und Mitschüler. In der 
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Darstellung 3.23: Wiederholerquoten nach Schulart und Jahrgangsstufe in BY, D, BW und NW im Schuljahr 2006/2007 (Prozent)
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Wirtschaftsschule waren die Wiederholerquoten der aus- 
ländischen Schülerinnen und Schüler eineinhalb Mal so 
hoch, in der Haupt- und Realschule waren ihre Wiederho-
lerquoten knapp doppelt und im Gymnasium mehr als 
doppelt so hoch. Auch auf der Basis eines erweiterten 
Migrationsbegriffs – keine deutsche Nationalität der 
Schülerinnen und Schüler oder eine nicht deutsche 
Familiensprache – ändern sich die dargestellten Relati-
onen nicht nennenswert.

Analysen der IGLU-Studie belegen für Deutschland, dass 
die relative Chance einer Gymnasialempfehlung für Kin- 
der mit Migrationshintergrund auch bei gleicher Leseleis- 
tung nur etwa halb so hoch ist. Diese Benachteiligung 
kann für Bayern nicht bestätigt werden (Bos u. a. 2004: 
211ff.). Aufgrund ihrer in der Regel schlechteren Lese-
kompetenzen treten Migrantenkinder aber insgesamt 
auch in Bayern unterdurchschnittlich häufig an das Gym- 
nasium über (vgl. Abschnitt 3.2.1). Zu denken geben 
muss demnach der Umstand, dass Kinder mit Migrati-
onshintergrund in Bayern zwar beim Übertritt in das 
Gymnasium im Berichtszeitraum über vergleichbare 
Kompetenzen verfügten wie Kinder ohne Migrationshin-
tergrund (Bos u. a. 2004: 211ff.), dass ihre Wiederholer-
quote aber mehr als doppelt so hoch war. 

Bei den Wiederholerquoten zeigten sich für alle Schularten 
Stadt-Land-Unterschiede: In kreisfreien Städten lagen 
die durchschnittlichen Wiederholerquoten um 0,6 Prozent- 
punkte bei den Gymnasien bis knapp 5 Prozentpunkte 
bei den Wirtschaftsschulen höher als in den Landkreisen. 
Der größte relative Unterschied war bei den Hauptschu-
len zu verzeichnen: Schülerinnen und Schüler in kreisfrei- 
en Städten wiederholten fast doppelt so häufig wie 
Hauptschülerinnen und Hauptschüler in Landkreisen. In 
Darstellung 3.81 im Anhang sind Wiederholerquoten für 
die einzelnen Kreise, getrennt nach Schulart, dargestellt. 

3.2.3 KOGNITIVE KOMPETENZEN

In der PISA-Studie der OECD werden alle drei Jahre kog- 
nitive Kompetenzen von 15-Jährigen (im Folgenden als 
Jugendliche bezeichnet) im internationalen Vergleich er- 
fasst.7 Die betrachteten Kompetenzbereiche sind Mathe- 
matik, Lesen und Naturwissenschaften; im Jahr 2003 lag 
der Schwerpunkt im Bereich Mathematik, weshalb nur für 
dieses Fach detaillierte Ergebnisse berichtet werden kön- 
nen. Die Möglichkeit, diese Kompetenzen mit einer Viel- 

zahl an Informationen zum familialen Hintergrund der 
Jugendlichen zu verknüpfen, die in den Amtlichen Schul- 
daten nicht zur Verfügung stehen, machen diese Studie zu 
einer wichtigen Informationsquelle der Bildungsberichter-
stattung. Im Folgenden werden Ergebnisse von PISA 
2003 im deutschen Ländervergleich berichtet (vgl. PISA- 
Konsortium Deutschland 2005). Der Vergleich der deutsch- 
en Länder für PISA 2006 lag zum Zeitpunkt der Bericht-
erstattung noch nicht vor.

Die bayerischen Schülerinnen und Schüler erreichten 2003, 
wie zuvor schon im Jahr 2000, im nationalen Vergleich 
in allen drei Kompetenzbereichen die höchsten Punktwer- 
te, zudem gehören sie mit ihren Leistungen im internati-
onalen Vergleich in allen Bereichen zur Spitzengruppe.

Migration

PISA 2003 berücksichtigt bei der Erfassung des Migrati-
onshintergrundes zwei Aspekte: das Geburtsland der 
Jugendlichen und ihrer Eltern sowie die in der Familie 
überwiegend gesprochene Sprache. Berücksichtigt man 
beide Kriterien, so hatten in Bayern 20,5 Prozent der 
15-Jährigen einen Migrationshintergrund. Dies war ein 
deutlich geringerer Anteil als in Baden-Württemberg 
(31,6 %) und Nordrhein-Westfalen (29,6 %). Er lag leicht 
unter dem gesamtdeutschen Anteil von 22,2 Prozent. In 
den fünf neuen deutschen Ländern lag der Anteil von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund jeweils unter 
zehn Prozent, sie werden deshalb in den folgenden 
Analysen nicht berücksichtigt.

Im Vergleich zu Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
aus anderen deutschen Ländern (vgl. Darstellung 3.82 
im Anhang) erzielten die bayerischen Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund in allen drei Kompetenzbereichen 
die höchsten Kompetenzwerte. Im Vergleich zu ihren bay- 
erischen Mitschülerinnen und Mitschülern ohne Migra- 
tionshintergrund schnitten diese Jugendlichen jedoch je 
nach Kompetenzbereich zwischen 59 (Lesen) und 69 Punk- 
ten (Naturwissenschaften) schlechter ab. Diese Unter-
schiede entsprechen etwa eineinhalb Schuljahren. Auch 
in allen anderen deutschen Ländern zeigten sich deut- 
liche Kompetenzunterschiede zwischen Jugendlichen mit 
und ohne Migrationshintergrund von 43 bis 79 Punkten.

7  Für den Ländervergleich von PISA 2003 wurden bundesweit an 1.527 Schulen etwa 45.000 Schülerinnen und Schüler getestet (vgl. PISA-Konsortium Deutschland 
2005: 15ff.). Sowohl die teilnehmenden Schulen als auch die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wurden mit einem Zufallsverfahren gezogen. Die bayerische 
Stichprobe setzt sich aus 24 Hauptschulen, 21 Realschulen, 19 Gymnasien, zehn Berufsschulen, zwei Integrierten Gesamtschulen und einer Förderschule zusammen. 
Schulartspezifische Auswertungen erfolgten nur für das Gymnasium, weil es nur diese Schulart in allen deutschen Ländern gibt.
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PISA 2003 ermöglicht eine Differenzierung zwischen 
Gruppen mit unterschiedlichem Migrationsstatus. Auf 
Basis des Geburtslands wird unterschieden zwischen 
•   Jugendlichen, von denen ein Elternteil im Ausland 

geboren ist, während der zweite Elternteil und sie 
selbst in Deutschland geboren sind,

•   erster Generation: die Jugendlichen selbst sind in 
Deutschland geboren, beide Elternteile aber im 
Ausland, und

•   zugewanderten Familien: die Jugendlichen und bei- 
de Elternteile sind im Ausland geboren.8

In Darstellung 3.24 sind die Kompetenzniveaus in Mathe- 
matik nach Migrationsstatus getrennt für die deutschen 
Länder dargestellt. In allen deutschen Ländern schnitten 
Jugendliche mit einem im Ausland und einem in Deutsch- 
land geborenen Elternteil besser ab als Jugendliche der 
ersten Generation oder aus zugewanderten Familien. 
Jugendliche aus zugewanderten Familien erzielten wie- 
derum in der Mehrzahl der deutschen Länder höhere 
Punktwerte als Jugendliche der ersten Generation. Für 
die Kompetenzbereiche „Lesen“ und „Naturwissenschaft- 
en“ liegen keine vergleichbaren Informationen vor.

Vergleicht man jeweils nur Jugendliche mit demselben 
Migrationsstatus, so belegten im deutschen Länderver-
gleich die bayerischen Jugendlichen aus zugewanderten 
Familien den ersten und die Jugendlichen mit einem im 
Ausland geborenen Elternteil den zweiten Rang. Die bay- 

erischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund der 
ersten Generation konnten hingegen an diese relativ 
gesehen guten Leistungen nicht anschließen und lagen 
im Vergleich mit Schülerinnen und Schülern der ersten 
Generation aus anderen deutschen Ländern im Mittel-

8  PISA verwendet somit eine Definition von Migration, die von derjenigen in Kapitel 11 „Integration von Menschen mit Migrationshintergrund“ in diesem Bericht 
abweicht. Soweit möglich hält man sich dort an die Begriffsbestimmung aus dem Mikrozensus. Diese grenzt ebenfalls Gruppen mit unterschiedlichem Migrations-
hintergrund voneinander ab; ausschlaggebend dafür sind die eigene Migrationserfahrung bzw. die Migrationserfahrung der Eltern sowie die Staatsangehörigkeit 
(vgl. Abschnitt 11.1).

Darstellung 3.24: Kompetenzniveaus in mathematischer Grundbildung von Jugendlichen nach Migrationsstatus in einigen deutschen 
Ländern 2003 (Punkte auf der PISA-Skala)

 ohne Migrationshintergrund  ein Elternteil im Ausland geboren  Erste Generation  Zugewandert

Für Länder mit Migrantenanteilen unter 10 Prozent werden keine Daten für diese Gruppen berichtet.

Quelle: PISA-Konsortium Deutschland 2005: 282
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feld. Dies führt dazu, dass in keinem anderen deutschen 
Land der Unterschied zwischen Jugendlichen mit unter- 
schiedlichem Migrationsstatus so groß war wie zwischen 
bayerischen Jugendlichen der ersten Generation und den 
anderen beiden Migrantengruppen.
 

Soziale Herkunft 

Die soziale Herkunft wird in PISA 2003 mit einem Index 
abgebildet, der ökonomische, soziale und kulturelle 
Familienmerkmale integriert (Index of Economic, Social 
and Cultural Status - im weiteren ESCS-Index)9. 

Der Zusammenhang zwischen dem ökonomischen, kul- 
turellen und sozialen Hintergrund der Schülerinnen und 
Schüler und dem erreichten Kompetenzerwerb der Ju- 
gendlichen in Mathematik wird bei PISA 2003 durch ei- 
nen „sozialen Gradienten“ quantifiziert. In der Darstel-
lung 3.83 im Anhang sind die Steigungen der sozialen 
Gradienten der mathematischen Kompetenz und der 
Lesekompetenz für die deutschen Länder aufgelistet. Für 
Deutschland betrug die Steigung des sozialen Gradien-
ten10 für die mathematische Kompetenz 42,6 Punkte und 
für die Lesekompetenz 37,8 Punkte. In allen deutschen 
Ländern zeigte sich ein enger Zusammenhang zwischen 
sozialer Herkunft und Kompetenzerwerb, allerdings in 
unterschiedlicher Höhe. In Bayern war die Steigung des 
sozialen Gradienten im Ländervergleich mit 26,2 Punkten 
für die Lesekompetenz am geringsten und wies mit 37,6 
Punkten für die mathematische Kompetenz nach Branden- 
burg den zweitniedrigsten Wert auf. Für Bayern zeigte 
sich, wie auch für Sachsen und Thüringen, ein relativ 
schwacher Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft 
und erreichter Kompetenz bei gleichzeitig hohem Kompe- 
tenzniveau (PISA-Konsortium Deutschland 2005).

Die soziale Herkunft von Schülerinnen und Schülern spielt 
auch bei der Entscheidung für bestimmte Bildungswege 
eine Rolle. So ist die gymnasiale Bildungsbeteiligung in 
allen deutschen Ländern ungleich auf die sozialen Schich- 
ten verteilt. Teilt man die Jugendlichen gemäß ihrem 
ESCS-Index in vier gleichgroße Gruppen (Quartile) ein, 
so besuchten in allen deutschen Ländern die Schülerin-
nen und Schüler aus der obersten Sozialschicht (75- 
100 %-Quartil) mehrheitlich das Gymnasium (D: 61,0 %; 
By: 57,2 %). Bei den 15-Jährigen der untersten Sozial-

schicht (0-25 %-Quartil) entsprach der Gymnasialanteil 
hingegen bei 8,0 Prozent in Bayern dem gesamtdeut-
schen Durchschnitt (vgl. Darstellung 3.84 im Anhang).

Bezieht man die zentralen Kompetenzen der Jugendlich-
en in Mathematik und Lesen mit ein (vgl. Darstellung 3.85 
im Anhang, Spalten Modell II), so war bei gleicher Kom- 
petenz die relative Wahrscheinlichkeit eines Jugendlich-
en aus der obersten Sozialschicht, das Gymnasium an- 
statt einer anderen Schulart zu besuchen, in Deutschland 
sowie in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen 
viermal so hoch wie für einen Jugendlichen aus dem 
zweituntersten Viertel (25-50 %-Quartil). In Bayern besuch-
 ten Jugendliche aus der obersten Sozialschicht bei gleich- 
er Kompetenz hingegen sechseinhalb Mal so oft das Gym- 
nasium wie Jugendliche des zweituntersten Quartils. Im 
Vergleich zum nationalen Durchschnitt waren ihre Chan- 
cen somit eineinhalb Mal so hoch. 

In der Literatur wird das Fehlen von Kompetenzen mit 
dem Konzept der „Kompetenzarmut“ beschrieben, um 
auf die kognitiven und kulturellen Implikationen von Ar- 
mut hinzuweisen. Nach Arnold u. a. (2007: 245) „gelingt 
es in Deutschland den vorschulischen Einrichtungen und 
der Grundschule nicht so gut wie möglicherweise in viel- 
en anderen Staaten, bestehenden sozialen Ungleich- 
heiten kompensierend zu begegnen.“

3.2.4  ALLGEMEIN BILDENDE  
SCHULABSCHLÜSSE

Die Statistik der Schulabschlüsse dokumentiert die Bil- 
dungsbeteiligung der Bevölkerung und bestimmter Be- 
völkerungsgruppen. Zugleich sind die Abschlüsse ent- 
scheidend dafür, welche Möglichkeiten den Absolventin- 
nen und Absolventen auf dem Arbeitsmarkt offen stehen. 
Das Fehlen von Bildungsabschlüssen wird in der Litera- 
tur häufig mit dem Begriff „Zertifikatsarmut“ beschrie-
ben und es wird auf einen Zusammenhang zur materiel-
len Armut hingewiesen. 

Allgemein bildende Schulen

Ein Fünftel der insgesamt 138.065 bayerischen Schul- 
abgängerinnen und Schulabgänger des Schuljahres 
2005/2006 erwarben die allgemeine oder fachgebun- 

 9  In diesen Index fließen Angaben zum ausgeübten Beruf der Eltern (ISEI), zum höchsten Bildungsabschluss der Familie sowie ein Indikator für kulturelle und lernun-
terstützende Besitztümer in der Familie (z. B. Anzahl der Bücher zu Hause, Internet-Anschluss, Kunstwerke) ein. Der Index ist auf der Ebene der OECD standardisiert 
und weist einen Mittelwert von 0 und eine Standardabweichung von 1 auf. Bayern liegt mit einem Mittelwert von 0,15 im gesamtdeutschen Mittelfeld (Berlin: 0,26; 
Bremen: 0,01).

10  Die Steigung des sozialen Gradienten gibt an, um wieviel höher der Kompetenzwert läge, wenn der Kennwert des ESCS-Index um eine Standardabweichung steigt. 
Je größer diese Steigung ist, desto enger ist der Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem Kompetenzerwerb der Jugendlichen.
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dene Hochschulreife, doppelt so viele den mittleren 
Schulabschluss. Über den qualifizierenden Hauptschulab- 
schluss verfügte ebenfalls ein Fünftel der Schulabgänge-
rinnen und Schulabgänger. Elf Prozent der Schülerinnen 
und Schüler erwarben einen Hauptschulabschluss, drei 
Prozent einen Förderschulabschluss und fünf Prozent der 
Schülerinnen und Schüler verließen die Schule ohne Ab- 
schluss (vgl. Darstellung 3.25). Ein Teil der hier aufgeführ- 
ten Personen erwirbt im beruflichen Schulwesen noch 
(weitere) allgemein bildende Abschlüsse (vgl. Darstel-
lung 3.88 im Anhang).

Im Vergleich zu den Schulabschlüssen des Jahres 
2002/2003 zeigt sich ein Trend zum qualifizierenden Haupt- 
schulabschluss, zum mittleren Schulabschluss und zur 
Hochschulreife. Die Schüleranteile mit erfolgreichem 
Hauptschulabschluss und ohne Schulabschluss sind ent- 
sprechend zurückgegangen (vgl. Darstellung 3.86 im 
Anhang).11

Beim Erwerb von Schulabschlüssen bestehen Unterschie- 
de zwischen verschiedenen Schülergruppen. So beende- 
ten im Schuljahr 2005/2006 Jungen häufiger als Mädchen 
ihre Schullaufbahn ohne Schulabschluss (6 % bzw. 3 % der 
Schulabgänger) und Mädchen erwarben häufiger das Abi- 
tur als Jungen (23 % bzw. 18 %). Von den Schülerinnen 
und Schülern mit ausländischer Staatsangehörigkeit ver- 

ließen 14 Prozent das allgemein bildende Schulwesen 
ohne Abschluss und sieben Prozent erwarben eine Stu- 
dienberechtigung, während von den deutschen Schüle-
rinnen und Schülern vier Prozent ohne Abschluss und 21 
Prozent mit Hochschulreife abgingen (vgl. Darstellung 
3.26). Informationen zum sozialen Hintergrund der 
Absolventinnen und Absolventen liegen derzeit nicht 
vor. Allerdings beeinflusst die soziale Herkunft und 
die Bildungsherkunft der Studienberechtigten immer 
noch die Chance auf ein Hochschulstudium (vgl. Ab-
schnitt 3.3).

11  Diese Veränderungen sind nicht etwa durch demografische Verschiebungen in der Altersstruktur bedingt, sondern lassen sich auch in Relation zur altersgleichen 
Bevölkerung feststellen.

Darstellung 3.25: Schulabschlüsse* an allgemein bildenden Schulen 
in BY 2006 (Anzahl und Prozent)

*  Einschließlich der Abgänger von Wirtschaftsschulen, ohne  
 Berücksichtigung von Übertritten, Berechnung in Prozent der  
 Schulabgänger.

Quelle: Amtliche Schuldaten des BayLfStaD

(Allgemeine)
Hochschulreife
(27.890)
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(56.421)

Schulabgänger/innen insgesamt: 138.065

Qualifizierender
Hauptschulabschluss

(27.434)

Hauptschulabschluss
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Förderschulabschluss
(4.176)

Ohne Abschluss
(6.287)
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Fortsetzung Darstellung 3.26: Schulabschlüsse* von ausländischen 
und deutschen Schülerinnen und Schülern in BY im Schuljahr 
2005/2006 (Prozent)

Darstellung 3.26: Schulabschlüsse* von ausländischen und deutschen 
Schülerinnen und Schülern in BY im Schuljahr 2005/2006 (Prozent)

*   Schulabschlüsse von Schulabgängerinnen und Schulabgängern  
   allgemein bildender Schulen (inklusive Wirtschaftsschulen) mit 
   ausländischer und deutscher Staatsangehörigkeit in Prozent der
   Schulabgänger. Ohne Übertritte an andere Schularten.
**   Abschluss Förderschule
*** ohne Abschluss

Quelle: Amtliche Schuldaten des BayLfStaD
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Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

070_SOZ_EV_Kapitel_3_RZ.indd   289 13.02.2009   12:01:18 Uhr



290290

situationsanalYse: 3. Bildung

Eine Auflistung der Schulabschlüsse für einzelne Nationa-
litäten findet sich in der Darstellung 3.87 im Anhang.12 In 
dieser Tabelle sind alle Staatsangehörigkeiten aufgelistet, 
die im Schuljahr 2005/2006 durch mindestens 150 Absol-
ventinnen und Absolventen sowie Abgängerinnen und 
Abgänger vertreten waren. Obwohl große Unterschiede 
zwischen den Migrantengruppen vorhanden sind, zeigt 
sich, dass die meisten am Erwerb von mittleren Schulab- 
schlüssen und Studienberechtigungen unterdurchschnitt-
lich beteiligt waren. 

Mit 29 Prozent waren im Berichtsjahr die österreicherin-
nen und österreicher die einzigen Ausländer, die häufiger 
als die deutschen Schülerinnen und Schüler das Abitur 
erwarben. Weitere Gruppen, die verhältnismäßig häufig 
zur Studienberechtigung gelangten, waren Schülerinnen 
und Schüler aus der Ukraine (19 %), aus der Russischen 
Föderation (18 %) und aus Polen (16 %).

Die Türkinnen und Türken stellten mit weitem Abstand die 
größte Migrantengruppe dar. Von ihnen blieben 15 Pro- 
zent ohne Abschluss, zwei Prozent erwarben eine Studien- 
berechtigung. Neben den Türkinnen und Türken wiesen 
die folgenden Nationalitäten besonders hohe Anteile von 
Schulabgängerinnen und Schulabgängern ohne Abschluss 
auf: Irak (25 %), Serbien und Montenegro (18 %) sowie 
Albanien (14 %). Auffällig ist außerdem, dass einige Na- 
tionalitäten auch bei den Abschlüssen der Volksschule zur 
sonderpädagogischen Förderung stark überrepräsentiert 
waren: Albanien (13 %), Serbien und Montenegro (9 %), 
Italien (8 %) und Irak (7 %). 

Zahlen auf der Ebene der sieben bayerischen Regierungs- 
bezirke zeigen unter anderem deutliche Unterschiede 
bei der Abiturientenquote. Während in Niederbayern 17 
Prozent der Schulabgängerinnen und Schulabgänger das 
Abitur erwarben, waren es in Oberbayern 23 Prozent. Für 
diese Abweichungen haben Stadt-Land-Unterschiede ei- 
nen hohen Erklärungsgehalt. Aufgrund des Pendelns viel- 
er Schülerinnen und Schüler zwischen Wohn- und Schulort 
ist eine Regionalisierung der Schulabschlüsse auf Kreis- 
ebene nicht sinnvoll.

Darstellung 3.86 im Anhang zeigt, welche Abschlüsse im 
Jahr 2006 an den einzelnen Schularten erworben wurden. 
Beispielsweise haben 87 Prozent der Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger vom Gymnasium eine Hochschulreife 
erworben, 97 Prozent der Realschülerinnen und Realschü-
ler und 85 Prozent der Wirtschaftsschülerinnen und Wirt- 
schaftsschüler erreichten den mittleren Schulabschluss. 
Von den Hauptschülerinnen und Hauptschülern beende-
te mit acht Prozent (4.537 Personen) ein größerer Teil als 
an den anderen Schularten die Schullaufbahn ohne Ab- 
schluss. Zugleich erwarben 20 Prozent von ihnen über den 
M-Zweig den mittleren Schulabschluss.

Berufliche Schulen

Sowohl an den Mittleren Beruflichen Schulen (Berufs-
schule, Berufsfachschule und Berufsfachschule des Ge- 
sundheitswesens) als auch an der Beruflichen Oberschu-
le (Fachoberschule und Berufsoberschule) werden allge- 
mein bildende Schulabschlüsse erworben (vgl. Darstel- 
lung 3.88 im Anhang). Im Schuljahr 2005/2006 erwarben 
an den Mittleren Beruflichen Schulen 2.385 Schülerinnen 
und Schüler den Hauptschulabschluss und 7.087 Schüler- 
innen und Schüler den mittleren Schulabschluss. An der 
Beruflichen Oberschule bekamen 17.017 junge Menschen 

Fortsetzung Darstellung 3.26: Schulabschlüsse* von ausländischen 
und deutschen Schülerinnen und Schülern in BY im Schuljahr 
2005/2006 (Prozent)

Darstellung 3.26: Schulabschlüsse* von ausländischen und deutschen 
Schülerinnen und Schülern in BY im Schuljahr 2005/2006 (Prozent)

*   Schulabschlüsse von Schulabgängerinnen und Schulabgängern  
   allgemein bildender Schulen (inklusive Wirtschaftsschulen) mit 
   ausländischer und deutscher Staatsangehörigkeit in Prozent der
   Schulabgänger. Ohne Übertritte an andere Schularten.
**   Abschluss Förderschule
*** ohne Abschluss

Quelle: Amtliche Schuldaten des BayLfStaD
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12  In der Absolventen- und Abgängerstatistik steht als Indikator für einen Migrationshintergrund ausschließlich die Staatsangehörigkeit zur Verfügung. Ein Vergleich 
mit anderen Kennzahlen, wie z. B. der zu Hause überwiegend gesprochenen Sprache zeigt, dass damit insbesondere die Schülergruppen mit russischem und 
polnischem Migrationshintergrund stark unterschätzt werden (vgl. Burgmaier/Traub 2007: 10).
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eine Studienberechtigung (Fachhochschulreife, fachge-
bundene Hochschulreife oder allgemeine Hochschulreife).

Die heute in hohem Maße gegebenen Möglichkeiten, 
schulische Abschlüsse in anderen als den traditionell da- 
für vorgesehenen Bildungsgängen zu erwerben, sind un- 
ter dem Aspekt der „Durchlässigkeit“ des Schulsystems 
positiv zu bewerten. Gerade für Schülergruppen, die ins- 
gesamt unterdurchschnittlich am Erwerb von Zertifikaten 
beteiligt sind, erweisen sich die zusätzlichen Wege zum Ab- 
schluss als besonders wertvoll. Im Schuljahr 2005/2006 
wurden 23 Prozent der mittleren Abschlüsse von auslän- 
dischen Schülerinnen und Schülern an einer Hauptschu-
le erworben, aber nur 18 Prozent der mittleren Abschlüs-
se von deutschen Schülerinnen und Schülern. Während 

47 Prozent der Studienberechtigungen der Ausländerin-
nen und Ausländer von Fachoberschulen und Berufso-
berschulen kamen, waren es 38 Prozent der Studienbe-
rechtigungen der deutschen Schülerinnen und Schüler.

Ländervergleich

Um in Zeitreihen Verzerrungen durch unterschiedlich star- 
ke Alterskohorten auszuschließen und um Absolventen ein -
zelner Schularten in ihrer Größenordnung richtig einschätzen 
zu können, ist es üblich, die Anzahl der erworbenen Abschlüs-
se nicht nur zur Gesamtzahl der Absolventinnen und Ab -
sol venten ins Verhältnis zu setzen, sondern auch zur gleich-
 altrigen Bevölkerung (vgl. Darstellung 3.27).

Die Prozentwerte in der Tabelle beziehen sich auf Anteile 
an der gleichaltrigen Bevölkerung. Dass sich in der Sum- 
me rechnerisch Werte von weit über 100 Prozent ergeben, 
liegt daran, dass die KMK-Statistik (im Gegensatz zu den 
bisher diskutierten bayerischen Daten) auch die Abschlüs- 
se von Schülerinnen und Schülern mitzählt, die an eine 
andere Schulart übertreten und dort weitere Abschlüsse 

erwerben. Da die Doppelzählung in den deutschen Län- 
dern unterschiedlich stark ins Gewicht fällt, macht am 
ehesten der Vergleich der Bevölkerungsanteile mit Stu- 
dienberechtigung (Fachhochschulreife, Allgemeine Hoch- 
schulreife) Sinn, denn diese Personen werden kaum noch 
weitere Schulabschlüsse erwerben: Der Anteil der 18- bis 
unter 21-Jährigen mit Studienberechtigung lag in Bayern 

ohne hauptschulabschluss hauptschulabschluss mittlerer abschluss Fachhochschulreife allgemeine hochschulreife

By

Anzahl 11.800 52.650 62.929 15.907 27.941

 % 8,4 37,5 45,9 11,8 20,7

WD*

Anzahl 63.688 247.334 403.205 110.599 208.790

 % 8,1 31,6 52,7 14,9 28,0

D

Anzahl 82.212 288.124 499.140 123.396 263.509

 % 8,5 29,9 52,2 13,2 28,3

BW

Anzahl 8.738 47.776 60.493 13.741 36.913

 % 7,0 38,3 49,7 11,5 30,8

NW

Anzahl 14.408 50.261 102.066 41.847 58.956

 % 6,9 24,0 49,8 21,5 30,3

Aus Gründen der Vergleichbarkeit zusammengefasst: „Ohne Hauptschulabschluss“ sind Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss, aber mit 
erfüllter Schulpflicht sowie Schülerinnen und Schüler mit Abschlüssen der Förderschulen; „Hauptschulabschluss“ beinhaltet das Abschluss-
zeugnis der Hauptschule und den Qualifizierenden Hauptschulabschluss.

Die gleichaltrige Bevölkerung sind für Schülerinnen und Schüler ohne und mit Hauptschulabschluss die 15- bis unter 17-Jährigen, mit mitt-
lerem Abschluss die 16- bis unter 18-Jährigen, mit Fachhochschulreife und allgemeiner Hochschulreife die 18- bis unter 21-Jährigen, jeweils 
zum 31.12.2003.

*  Westdeutschland inklusive Berlin.

Quelle: Konsortium Bildungsberichterstattung 2006: 251ff.

Darstellung 3.27: Absolventinnen und Absolventen aus allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen nach Abschlussart in By, WD, D, 
BW und NW 2004 (Anzahl und Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung)
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bei 32,5 Prozent, in Baden-Württemberg bei 42,3 Prozent 
und in Nordrhein-Westfalen bei 51,8 Prozent. Deutsch-
landweit errechnet sich ein Wert von 41,5 Prozent, für die 
westdeutschen Länder von 42,9 Prozent.

3.2.5 GANZTAGSBETREUUNG

Unterschieden werden die offene Ganztagsschule und die 
gebundene Ganztagsschule (vgl. BayLfStaD 2006: 13):

•   Offene Ganztagsschule: Die Nachmittagsangebote um- 
fassen an mindestens drei Wochentagen insgesamt 
mindestens sieben Zeitstunden. Die Teilnahme ist frei- 
willig, interessierte Schülerinnen und Schüler müssen 
sich aber jeweils für einen bestimmten Zeitraum ver- 
pflichten. Die Angebote stehen in einem konzeptionel-
len Zusammenhang mit dem vormittäglichen Unterricht, 

können aber unter Einbeziehung von Vereinen, Verbän-
den und anderen Organisationen gestaltet werden. ört- 
lich sind die Angebote entweder an die Schule oder an 
außerschulische Einrichtungen angegliedert.

•   Gebundene Ganztagsschule: Der Unterricht ist an min- 
destens vier Wochentagen für täglich mindestens vier 
Zeitstunden über den ganzen Tag verteilt und für alle 
Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Für die nach- 
mittäglichen Aktivitäten werden überwiegend Lehrkräf- 
te und Förderlehrkräfte eingesetzt.

Im Schuljahr 2006/2007 besuchten in Bayern 3,5 Prozent 
der Kinder und Jugendlichen an allgemein bildenden 
Schulen eine Ganztagsschule. Seitdem haben sich das 
Angebot und die Nutzung der Ganztagsbetreuung weiter- 
entwickelt, aktuellere Zahlen lagen zum Zeitpunkt der 
Berichterstellung noch nicht vor.

In der Verbreitung von Ganztagsangeboten gibt es Stadt- 
Land-Unterschiede, welche sich am Beispiel der Grund- 
schule zeigen lassen: 2,4 Prozent der bayerischen Grund- 
schülerinnen und Grundschüler besuchten im Schuljahr 
2006/2007 eine offene oder gebundene Ganztagsschule, 
in den Landkreisen waren es 1,1 Prozent, in den kreis- 
freien Städten 6,6 Prozent. Zusätzlich nutzten in den Städ- 
ten 0,7 Prozent der bayerischen Grundschülerinnen und 
Grundschüler Ganztagsangebote unter dem Mindestum-
fang und 8,3 Prozent die Mittagsbetreuung. Auf dem Land 
machten dagegen nur 0,1 Prozent der Grundschulkinder 
Gebrauch von Ganztagsangeboten unter dem Mindest-
umfang und 4,6 Prozent besuchten die Mittagsbetreuung. 

Inwiefern die Stadt-Land-Unterschiede angebots- oder 
nachfragebedingt sind, kann anhand der vorliegenden 
Daten nicht geklärt werden. 

Im Zeitraum zwischen 2002 und 2006 zeigt sich in Bayern 
ein Trend der Zunahme der in Ganztagsangeboten betreu- 
ten Schülerinnen und Schüler von 2,3 Prozent auf 3,5 Pro- 
zent. Dieser Trend setzt sich fort; die genauen Zahlen lie- 
gen derzeit noch nicht vor.

Darstellung 3.29 zeigt den Stand im Schuljahr 2006/2007 
in den deutschen Ländern.

*   Beinhaltet Angebote an der Schule und in angeschlossenen Einrichtungen, wie z. B. Tagesheimen oder heilpädagogischen Tagesstätten.
** Realschule inklusive Realschule zur sonderpäd. Förderung, Gymnasium ohne gymnasiale Oberstufe (also nur Jgst. 5-10).

Quelle: Amtliche Schuldaten des BayLfStaD

Darstellung 3.28: Schülerinnen und Schüler in Ganztagsbetreuung nach Schularten in By im Schuljahr 2006/2007 (Anzahl und Prozent)

schulart offene ganztagsschule* gebundene ganztagsschule zusammen Von schülerinnen und schülern insgesamt

Förderschule 10.335 0 10.335 59.496 17,4

Grundschule 10.708 1.326 12.034 506.722 2,4

Hauptschule 4.150 4.138 8.288 264.692 3,1

Realschule** 4.405 1.903 6.308 231.191 2,7

Wirtschaftsschule 656 283 939 26.015 3,6

Gymnasium 4.764 3.464 8.228 264.674 3,1

Sonstige 783 510 1.293 8.873 14,6

2006/2007 gesamt 35.801 11.624 47.425 1.361.663 3,5

2002/2003 24.164 7.518 31.682 1.378.835 2,3
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3.3 BeruFliche Bildung

Unabhängig von Region und Geschlecht liegen auch in 
Bayern die Arbeitslosenquoten von Geringqualifizierten 
deutlich über denen der beruflich Qualifizierten oder gar 
Akademikerinnen und Akademikern (vgl. Abschnitt 2.3.2 
und Reinberg/Hummel 2007). Ein möglichst gutes Ange- 
bot für die (berufliche Aus-)Bildung von Jüngeren sowie 
für die berufliche Fort- und Weiterbildung der Erwerbsbe- 
völkerung sind daher wirtschaftlich wie sozial wichtiger 
denn je. Die Mehrheit der Jüngeren muss beim Start ins 
Erwerbsleben zwei „Schwellen“ meistern: Den Einstieg 

in das Berufsbildungssystem nach der allgemein bilden- 
den Schule sowie den Übergang von der Berufsausbil-
dung in die Erwerbstätigkeit. An beiden Schwellen beste- 
hen Übergangsprobleme, die zu Jugendarbeitslosigkeit 
und beruflicher Selektion führen können. 

In Bayern waren 2006 vergleichsweise hohe 61,9 Prozent 
der Jüngeren ab 18 bis unter 25 Jahren erwerbstätig 
(Vollzeit- und Teilzeiterwerbstätigkeit; vgl. Darstellung 
3.30), 7,9 Prozent waren arbeitslos bzw. arbeitsuchend 
gemeldet (WD: 56,4 % erwerbstätig; 9,8 % arbeitslos 
bzw. arbeitsuchend).13 Für viele dieser erwerbstätigen 

Realschule inklusive Realschule zur sonderpäd. Förderung, Gymnasium ohne gymnasiale Oberstufe (also nur Jgst. 5-10).

Quelle: Konsortium Bildungsberichterstattung 2008: 260

Darstellung 3.29: Anteil der Schülerinnen und Schüler im Ganztagsbetrieb im Primar- und Sekundarbereich I im Schuljahr 2006/2007 im  
Ländervergleich (Prozent)

land schüleranteil im ganztagsbetrieb land schüleranteil im ganztagsbetrieb

Baden-Württemberg 11,9 Niedersachsen 16,0

Bayern 3,5 Nordrhein-Westfalen 20,4

Berlin 38,5 Rheinland-Pfalz 11,7

Brandenburg 27,1 Saarland 8,2

Bremen 13,4 Sachsen 46,8

Hamburg 35,6 Sachsen-Anhalt 16,1

Hessen 22,0 Schleswig-Holstein 16,7

Mecklenburg-Vorpommern 23,5 Thüringen 40,9

deutschland 17,6  
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Darstellung 3.30: Jüngere (18 bis unter 25 Jahre) in Erwerbstätigkeit, Schule/Studium und Arbeitslosigkeit in BY und WD 2006 (Prozent)

 ■ Kein Schulbesuch ■ Allg. Schule ■ Berufsschule/Berufliche Schule ■ (Fach-)Hochschule

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechung nach Mikrozensus 2006

13  Auch für die 15- bis unter 25-Jährigen weist Bayern 2006 eine ausgesprochen hohe Erwerbsquote auf, die über der der anderen Bundesländer liegt. So haben z. B. 
deutsche Männer in dieser Altersgruppe in Bayern eine Erwerbsquote von 59,3 Prozent (D: 54,5 %; vgl. Abschnitt 2.2.2 und 2.2.3). Dies ist ein Ausdruck der im Bun-
desvergleich niedrigeren bayerischen Abiturientenquote, die im Schuljahr 2004/2005 bei 34,1 Prozent lag (D: 42,5 %) (vgl. KMK 2007; Böhme 2007).
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Jüngeren bedeutet dies, dass sie gleichzeitig eine Berufs- 
schule/Berufliche Schule (20,5 %) oder (Fach-)Hochschule 
(2,7 %) zur Berufsausbildung besuchen. 25,0 Prozent der 
bayerischen Jüngeren sind weder in der Berufsausbil-
dung noch auf der Suche nach einer Erwerbstätigkeit, 
sondern befinden sich in einer Schul- oder Hochschul-
ausbildung (9,7 % (Fach-)Hochschule, 9,0 % allgemeine 
Schule). Nur 5,2 Prozent (WD: 5,7 %) besuchen weder 
eine Schule oder Hochschule, sind in keiner Berufsaus-
bildung und suchen keine Erwerbstätigkeit. Diese Zahlen 
belegen das hohe Ausmaß des Bewerberpotentials für 
den Ausbildungsmarkt und verdeutlichen, welch immen-
se Bedeutung dieser für die Jüngeren in Bayern hat.

3.3.1  ALLGEMEINE SITUATION AM  
AUSBILDUNGSMARKT

Mit 244.674 Auszubildenden (nach vorläufigen Daten der 
Bundesagentur für Arbeit zum 30.06.2007)14 ist deren 
Zahl gegenüber 2006 in Bayern um ca. 3.900 Personen 
angestiegen. Die Ausbildungsquote (Anteil der Auszubil-
denden an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten) liegt bei 5,5 Prozent und ist damit etwas höher als 
der westdeutsche Wert von 5,3 Prozent. Im Jahr 2007 
konnten in Bayern 102.204 neue Ausbildungsverträge ge- 
schlossen werden, was eine Fortsetzung der positiven 
Entwicklung seit dem Tiefpunkt 2005 bedeutet (vgl. Dar- 
stellung 3.31). Allerdings ist die absolute Zahl an dualen 
Ausbildungsverträgen seit den 1980er Jahren zurückge-
gangen, was sich nur zum Teil mit einem geänderten 
Bildungsverhalten hin zu weiterführenden Schulen und 
höheren schulischen Abschlüssen erklären lässt (vgl. 
Böhme 2007). Gleichzeitig steigen seit Anfang der 
1990er Jahre demografiebedingt die Zahlen der Schulab- 
gängerinnen und Schulabgänger allgemeinbildender 
Schulen und infolgedessen auch die Zahl der Bewerbe-
rinnen und Bewerber für Berufsausbildungstellen wie- 
der deutlich an. In Bayern und Westdeutschland wird die- 
ser Trend bis 2013 anhalten; erst danach nehmen die 
Absolventenzahlen wieder ab (vgl. BMBF 2007).

Die wachsende Differenz zwischen der Anzahl der Schul- 
abgängerinnen und Schulabgänger und der Anzahl neu 
abgeschlossener Ausbildungsverträge verdeutlicht die 
schwierige Lage vieler Jüngerer beim Übergang in eine 
qualifizierte Berufsausbildung in den letzten Jahren. Zu 
beachten ist hierbei aber auch, dass die zunehmenden 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit einer (Fach-) 
Hochschulreife, wenn auch bei steigender Tendenz, weni- 
ger häufig ein Ausbildungsverhältnis anstreben. Zudem ist 
im abgelaufenen Ausbildungsjahr 2006/2007 im Vergleich 
zum Vorjahr die Zahl der Schülerinnen und Schüler ohne 
Ausbildungsverhältnis in Bayern um ca. 2.000 gesunken.
Als ein weiteres Indiz für die Probleme an der Schwelle 
zwischen Schulabgang und Berufsausbildung kann der 
zunehmende Anteil Jüngerer im Übergangssystem15 be- 
trachtet werden. Zwischen 1995 und 2006 stieg dieser in 
Deutschland von 31,9 Prozent auf 39,7 Prozent (absolut: 
503.401) der Neuzugänge der beruflichen Bildungsteil-
systeme16 an. Gleichzeitig sind 43,5 Prozent der Neu- 
zugänge in Deutschland dem dualen System zuzuord-
nen. In Bayern hingegen lassen sich 2006 59,1 Prozent 
der Neuzugänge zum dualen System und nur 25,9 
Prozent in das Übergangssystem rechnen. Diese Entwick-
lungen sind ein Indiz dafür, dass das Übergangssystem 
strukturell zunehmend benötig wird, um die unversorgte 

14  Für das Ausbildungsjahr 2006/2007 sind in weiten Teilen nur vorläufige Werte der Bundesagentur für Arbeit bzw. des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) verfügbar. Viele der folgenden Darstellungen und Zahlen beziehen sich deshalb auf 2006.

15  Die Angebote des Übergangssystems sind dadurch charakterisiert, dass sie zu keinem Ausbildungsabschluss, sondern zur Verbesserung der individuellen 
Kompetenzen für die Aufnahme einer Ausbildung und im besten Fall zu einer anrechnungsfähigen Teilqualifizierung führen (vgl. Konsortium Bildungsbericht-
erstattung 2006: 81).

16  Die beruflichen Bildungsteilsysteme lassen sich nach Bildungsziel und Rechtsstatus der Schülerinnen und Schüler in drei Sektoren der Berufsausbildung unter-
scheiden (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008):

    •  Duales System: Teilzeitberufsschule, außerbetriebliche Ausbildung, kooperatives Berufsgrundbildungsjahr.
    •  Schulberufssystem: Vollzeitschulische Ausbildung.
    •  Übergangssystem: Maßnahmen außerschulischer Träger und schulische Bildungsgänge ohne qualifizierenden Berufsabschluss  

(z. B. Einstiegsqualifizierung Jugendlicher, schulisches Berufsvorbereitungsjahr etc.).

Darstellung 3.31: Zahl der Schulabgängerinnen bzw. Schulabgänger 
und neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in BY 1996-2007

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge
Schulabgänger/innen

Quelle: Berufsbildungsstatistik des Statistischen Bundesamtes 2008
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Ausbildungsnachfrage aufzufangen, wobei dies mehr 
auf Deutschland insgesamt als auf Bayern zutrifft. 

Über die Effekte des Übergangssystems, insbesondere 
ob es die Jüngeren zu einer qualifizierten Ausbildung 
hinführt, ist wenig bekannt (vgl. Konsortium Bildungs-
berichterstattung 2006: 81f.). Die Qualität der Maßnah-
men des Übergangssystems sowie die sich dabei er-
gebenden beruflichen Perspektiven für Jüngere (Chance 
auf qualifizierten Ausbildungsabschluss oder Zugang 
zum Arbeitsmarkt) sind sehr heterogen (vgl. Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung 2008: 97f.).  

Für die duale Ausbildung verdeutlicht Darstellung 3.32 
die auftretende Schere zwischen Bewerberinnen und 
Bewerbern für Berufsausbildungsstellen und den ge- 
meldeten Stellen in Bayern und Westdeutschland in den 
letzten Jahren. Die Zunahme der Bewerberzahlen sowie 
die Abnahme der gemeldeten Stellen sind in Bayern je- 
weils etwas stärker ausgeprägt als in Westdeutschland 
(vgl. BMBF 2006-2008). Im Beratungsjahr 2005/2006 stan- 
den in Bayern 109.000 Bewerberinnen und Bewerbern 
73.100 gemeldete Berufsausbildungsstellen gegenüber 
(WD: 589.090 Bewerberinnen und Bewerber; 373.454 
Stellen).

Letztlich konnte aber im Rahmen der Aktivitäten des Aus- 
bildungspaktes zwischen Bundesregierung und Wirtschaft 
für das Gesamtjahr 2006 in Bayern eine Vermitteltenquo- 
te von 95 Prozent erreicht werden (D: 94 %; vgl. Darstel-
lung 3.89 im Anhang). Nur 1.800 Bewerberinnen und Be- 
werber konnten am Ende nicht vermittelt werden. Eine 
weitere Besserung ist hierbei für 2007 zu verzeichnen: 
Die Vermitteltenquote stieg auf 97 Prozent (D: 96 %). We- 
sentlichen Anteil an diesem erfreulich hohen Grad der Ver- 
sorgung trägt die mit dem Ausbildungspakt eingerichtete 

Einstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQJ) mit 23.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Deutschland 2006. 

In der folgenden Darstellung 3.33 werden für Westdeutsch- 
land jene ausgewählten Berufsbereiche dargestellt, in 
denen viele Berufsausbildungsstellen nicht besetzt werden 
können, obwohl gleichzeitig etliche noch nicht vermittel-
te Bewerberinnen und Bewerber in dem Berufsbereich 
vorzufinden sind. Die Zahl der unbesetzten Berufsausbil-
dungsstellen ist seit 2005 in Westdeutschland um über 

Darstellung 3.32: Gemeldete Berufsausbildungsstellen und gemeldete Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen in BY und 
WD 1996-2006 (Prozent; 1996=100)

 BY - Gemeldete Stellen   BY - Gemeldete Bewerber/innen
 WD - Gemeldete Stellen   WD - Gemeldete Bewerber/innen

Quelle: BA; BIBB 2008
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4.000 auf insgesamt 15.827 im Jahr 2007 stark angewach- 
sen. Das stärkste „Mismatch“ zeigt sich bei Ernährungs-
berufen, Textil-, Bekleidungs- und Lederberufen sowie 
Körperpflege-, Gästebetreuer-, Hauswirtschafts- und 
Reinigungsberufen. Ursachen hierfür können die 

fehlende Eignung, regionale Unausgewogenheit 
zwischen Angebot und Nachfrage sowie persönliche 
Präferenzen bzw. Abneigungen der Bewerberinnen und 
Bewerber sein.

Die regionale Betrachtung innerhalb Bayerns zeigt star- 
ke Unterschiede in der quantitativen Entwicklung der 
Berufsausbildungsstellen17 (vgl. Darstellung 3.90 im An- 
hang). Mancherorts haben diese von 2006 auf 2007 
erheblich zugenommen. So hat z. B. der Agenturbezirk 
Bamberg eine Verdopplung erfahren. Seit 2000 stieg 
dort die Zahl der offenen Ausbildungsstellen um 25,1 
Prozent (By: 2,3 %). Auch die Agenturbezirke Freising, 
Memmingen, Rosenheim und Bayreuth verzeichnen 
zwischen 2000 und 2007 hohe Zunahmen, die zwischen 
10,6 und 17,4 Prozent liegen. Deutliche Rückgänge der 
offenen Ausbildungsstellen traten im gleichen Zeitraum 
in den Agenturbezirken Aschaffenburg (-10,6 %), Weilheim 
(-7,6 %) und München (-7,1 %) auf.

Diese regionale Varianz an Berufsausbildungsstellen 
schlägt sich teilweise auch in der Angebots-Nachfrage-
Relation der Ausbildungsstellen nieder. Mit einem Ge- 

samtangebot an Ausbildungsstellen 2007 (neu abge-
schlossene Ausbildungsverträge und unbesetzte Berufs- 
ausbildungsstellen) von 107.921 und einer Gesamtnach- 
frage von 105.214 (neue Ausbildungsverträge und nicht 
vermittelte Bewerberinnen und Bewerber) ergibt sich für 
Bayern eine sehr gute Angebots-Nachfrage-Relation von 
102,6 Prozent, die deutlich über dem westdeutschen bzw. 
deutschen Durchschnitt liegt (D: 98,3 %; WD: 99,1 %; vgl. 
BMBF 2008). 

Darstellung 3.34 verdeutlicht die Unterschiede innerhalb 
Bayerns. Vor allem in Regionen mit nicht so guten Ar- 
beitsmarktdaten ist auch am Ausbildungsmarkt ein Nach- 
frageüberhang (eine Angebots-Nachfrage-Relation klei- 
ner 100 %) zu erkennen. Dies trifft insbesondere auf frän- 
kische Agenturbezirke (Hof, Bayreuth etc.) zu, wo die An- 
gebots-Nachfrage-Relation auf 94 Prozent gesunken ist 
(vgl. Darstellung 3.91 im Anhang). Das entspricht einem 

*   Nur Ausbildungen im dualen System und ohne jene unbesetzten Ausbildungsstellen, die für die Bundesagentur für Arbeit regional nicht 
zuzuordnen sind.

   Durch eine geänderte regionale Zuordnung sind Vergleiche mit Zeiträumen vor 2005 nur eingeschränkt möglich.
   Nur Ausbildung im dualen System und ohne Bewerberinnen und Bewerber mit Wohnsitz im Ausland.

Quelle: BA; BIBB 2008

Darstellung 3.33: Zahl der unbesetzten Berufsausbildungsstellen und noch nicht vermittelten Bewerberinnen und Bewerber nach ausgewähl-
ten Berufsgruppen in WD 2005–2007 (Anzahl)

unbesetzte Berufsausbildungsstellen *
unbesetzte Berufsausbildungsstellen je noch nicht 
vermittelter Bewerberin/vermitteltem Bewerber *

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Berufsbereich

Textil-, Bekleidungs-  
und Lederberufe

68 70 128 0,6 0,5 1,3

Ernährungsberufe 1.173 1.351 1.738 1,0 0,9 2,1

Bau- und Baunebenberufe 
einschließlich Tischler/innen

595 705 799 0,3 0,3 0,8

Sicherheits-, Gesundheits-, 
Sozial- und Erziehungsberufe, 
künstlerische Berufe

1.026 1.180 1.235 0,5 0,5 0,8

Körperpflege-, Gästebetreuer-, 
Hauswirtschafts- und Reini-
gungsberufe

1.423 1.779 2.215 0,6 0,6 1,3

Übrige Fertigungsberufe 984 1.092 1.325 0,5 0,5 1,0

insgesamt 11.786 13.552 15.827 0,4 0,4 0,8

17  Hier ist das Gesamtangebot an offenen Berufsausbildungsstellen gemeint, das sich aus der Zahl der Ausbildungsverträge und den unbesetzten Stellen zusammen-
setzt. Die Einschaltung der Arbeitsagenturen hängt bewerber- und stellenseitig von der Angebots-Nachfrage-Relation ab. Bei einem Nachfrageüberhang steigt die 
Einschaltung der Arbeitsagenturen durch die Bewerberinnen und Bewerber und freie Ausbildungsstellen der Betriebe werden in geringerem Umfang gemeldet 
(vgl. Böhme 2007: 18).
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Rückgang von über elf Prozent seit dem Jahr 2000. Ver- 
gleichsweise günstig fiel die Situation am Ausbildungs-
markt 2007 hingegen in Ansbach, Memmingen und 
Traunstein aus (Angebots-Nachfrage-Relation von 114 
bzw. 108 %).

3.3.2 AUSBILDUNGSBETRIEBE

Durch das IAB-Betriebspanel lässt sich das Engagement 
bayerischer Betriebe in der Ausbildung abbilden. Erfreu- 
licherweise konnte der seit 2002 rückläufige Trend des 
Anteils ausbildender Betriebe an allen Betrieben 2006 
gestoppt werden (vgl. Darstellung 3.35). 

Für 2007 stagnieren die Werte. 31 Prozent aller Betriebe 
im Freistaat bildeten im Jahr 2007 aus (2006: ebenfalls 
31 %). Weitere 33 Prozent aller Betriebe waren zwar nach 
eigenen Angaben ausbildungsberechtigt, bildeten aber 
nicht aus. Der Anteil nicht ausbildender Betriebe trotz 
Ausbildungsberechtigung an allen Betrieben mit Ausbil- 
dungsberechtigung liegt in Bayern 2007 bei 52 Prozent.18 
Das liegt deutlich über dem westdeutschen Wert (WD: 
48 %).

Die Betrachtung der Ausbildungsquoten nach Branchen 
zeigt deutliche Unterschiede in der Ausbildungsleistung 
von Betrieben. Insbesondere der KFZ-Bereich und die 
Hotellerie tragen stark zur Gesamtausbildungsleistung bei. 

Darstellung 3.34: Angebots-Nachfrage-Relation bei Ausbildungsstellen in 
den bayerischen Agenturbezirken 2007 (Prozent)

Angebot-Nachfrage-Relation in %

Quelle: BA; BIBB 2008

■ 94,5 =< 97,8 (6)
■ 97,8 =< 101,1 (5)
■ 101,1 =< 104,5 (7)

■ 104,5 =< 107,8 (6)
■ 107,8 =< 111,1 (2)
■ 111,1 =< 114,4 (1)

Darstellung 3.35: Ausbildungsberechtigung und Ausbildungsbeteiligung der Betriebe in BY 2001–2007 (Prozent)

■ Ausbildende Betriebe ■ Nicht ausbildende Betriebe mit Ausbildungsberechtigung ■ Betriebe ohne Ausbildungsberechtigung

Quelle: IAB-Betriebspanel 2001–2007
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18  Gerade Kleinbetriebe bilden nicht jedes Jahr lückenlos aus. Über mehrere Jahre betrachtet ist der Anteil der ausbildungsaktiven Betriebe höher und liegt in 
Deutschland bei ca. 78 Prozent. 
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Gering sind die Quoten z. B. bei Datenverarbeitungs-
diensten und in der öffentlichen Verwaltung. Gerade vor 
dem Hintergrund des debattierten Fachkräftebedarfs deu- 

ten niedrige Ausbildungsquoten auf ein Handlungspo-
tential für ein stärkers Engagement hin.

Die meisten Ausbildungsverträge wurden im Kammer-
bereich Industrie und Handel abgeschlossen. Dieser trägt 
in Bayern mit 55,4 Prozent den Hauptanteil der Ausbil-
dungsverträge. Das Handwerk schließt ungefähr ein Drit- 
tel der Verträge ab, wobei seit 2000 eine Abnahme um 
mehr als 16 Prozent zu verzeichnen ist. In den so 
genannten freien Berufen (z. B. Heilkunde, Architektur 
oder Rechts-, Wirtschafts- und Steuerberatung) gehen 
hauptsächlich Frauen in die Ausbildung (fast 19 % aller 
weiblichen Auszubildenden). Einen weiteren Schwer-
punkt für Frauen in der Ausbildung bilden die Industrie 
und der Handel mit 57,3 Prozent (Männer 54,0 %). 
„Männlich“ hingegen bleibt das Handwerk, wo 41,4 
Prozent aller auszubildenden Männer zu finden sind 
(Frauen 19,4 %) (vgl. Darstellung 3.92 im Anhang).

3.3.3  AUSBILDUNG UND SOZIALE  
MERKMALE

In Bayern wie in Deutschland liegt im Jahr 2007 der An- 
teil der unversorgten (nicht vermittelten) Bewerberinnen 
über dem männlichen Anteil (Frauen By: 2,9 %, Männer 
By: 2,6 %; vgl. Darstellung 3.37). Deutlicher ist der Unter- 
schied aber noch zwischen Deutschen und Ausländern. 
In Bayern liegt die Quote der nicht vermittelten Auslän-
derinnen und Ausländer um einen Prozentpunkt höher 
als bei den Deutschen (3,7 gegenüber 2,7 %). Der Anteil 
der unversorgten Hauptschulabsolventinnen und Haupt- 
schulabsolventen ging in Bayern 2007 im Vergleich zum 
Vorjahr auf drei Prozent leicht zurück. 

Darstellung 3.36: Ausbildungsquoten (Anteil der Auszubildenden an den Beschäftigten) nach ausgewählten Branchen in BY und WD 2007 
(Prozent)

 ■ Bayern  ■ WD (ohne Berlin)

Quelle: Statistik der BA 2008
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Der Trend, dass vermehrt Studienberechtige auf den 
Ausbildungsmarkt drängen, setzte sich 2007 weiter 
fort.19 Allerdings zeigt sich auch hier ein hoher Anteil an 
unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern (vgl. 
Darstellung 3.37). Auffällig ist jedoch, dass fast zwei 

Drittel der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber 
nicht dem aktuellen Schulentlassjahrgang entstammen 
und somit zu den so genannten Altbewerberinnen und 
Altbewerbern gehören (vgl. BMBF 2008).

Altbewerberinnen und Altbewerber sind laut BIBB Perso- 
nen, die bei der Bundesagentur für Arbeit als Ausbil-
dungsstellensuchende gemeldet sind und die Schule 
bereits im Vorjahr oder noch früher verlassen haben. Mit 
bundesweit rund 385.000 Personen stellen sie inzwischen 
mehr als die Hälfte aller registrierten Bewerberinnen und 
Bewerber (vgl. BIBB 2008: 2). Die Zahl der Altbewerbe-
rinnen und Altbewerber nimmt in den letzten Jahren kon- 
tinuierlich zu. Im Berichtsjahr 2006/2007 waren in Bayern 
insgesamt 48.249 Bewerberinnen und Bewerber bereits 
im Vorjahr oder früher auf der Suche nach einer Ausbil-
dungsstelle (WD: 280.947). Das sind 44,6 Prozent aller 
Bewerberinnen und Bewerber, was deutlich unter dem 
westdeutschen Durchschnitt von 51,3 Prozent liegt. Laut 
Ergebnissen der BA/BIBB-Bewerberbefragung für Deutsch- 
land 200620 gehören im Vergleich zu allen Bewerberin-
nen und Bewerbern dieser Gruppe 38 Prozent mehr voll- 
jährige Personen an. Des Weiteren zeigt sich, dass die 
Altbewerber-Gesamtbewerber-Relation der Frauen um 
drei Prozent höher liegt als die der Männer. Ebenso ge- 
hören acht Prozent mehr Jüngere mit Migrationshinter-

grund zu den Altbewerberinnen und Altbewerbern als 
im Durchschnitt aller Bewerberinnen und Bewerber. Zu- 
dem sinken die Aussichten auf eine Ausbildungsstelle, 
umso länger die erste Bewerbung auf einen Ausbildungs- 
platz her ist (vgl. Ulrich/Krekel 2007).

Mit einem Anteil von 41,2 Prozent stellen Auszubildende 
mit Hauptschulabschluss die größte Gruppe der neuen 
Auszubildenden dar. Diese sind vor allem im Handwerk 
(60,9 %) und der Landwirtschaft (38,6 %) vertreten (vgl. 
Darstellung 3.38). Das Gros der neuen Auszubildenden 
bilden aber in vielen weiteren wirtschaftlichen Bereichen 
Personen mit Realschulabschluss (öffentlicher Dienst 
69,2 %, Freie Berufe 57,2 % und Industrie und Handel 
41,7 %). Sie stellen somit 35,9 Prozent aller neuen Auszu- 
bildenden im Freistaat. Zunehmende Bedeutung gewin- 
nen aber auch hier Jüngere mit Abitur oder anderer 
Studienberechtigung, was auch zur Verdrängung von Aus- 
zubildenden mit geringerer schulischer Vorbildung führt.

19  Das ist zumeist als Strategie von früher erfolglosen Ausbilungsbewerberinnen und -bewerbern zu sehen. Durch den zwischenzeitlichen Erwerb der Studienberechti-
gung erhoffen sich diese bessere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu erlangen (vgl. Ulrich/Krekel 2007).

20  Hierbei wurden die Altbewerberinnen bzw. Altbewerber als Personen, die sich „bereits einmal für einen früheren Ausbildungsbeginn als den des jeweils aktuellen 
Ausbildungsjahres beworben haben“ definiert (vgl. Ulrich/Krekel 2007: 2).

Quelle: Statistik der BA 2008

Darstellung 3.37: Zahl der Bewerberinnen und Bewerber und nicht vermittelten Bewerberinnen und Bewerber nach Geschlecht, Migrations-
hintergrund und Schulabschluss in By, WD und D 2007 (Anzahl und Prozent)

Bewerberinnen und Bewerber davon in Prozent: nicht vermittelt

BY Wd d BY Wd d

geschlecht

Frauen 51.044 257.302 339.745 2,9 3,9 4,1

Männer 57.085 290.240 394.343 2,6 3,6 3,8

migrationshintergrund

Deutsche 96.761 486.019 667.424 2,7 3,7 3,9

Ausländer/innen 11.368 61.523 66.664 3,7 4,4 4,9

schulabschluss

Ohne Hauptschulabschluss 6.109 19.709 36.374 2,8 3,0 2,9

Hauptschulabschluss 56.204 215.514 266.905 3,0 3,7 4,1

Realschulabschluss 38.731 231.092 318.419 2,3 3,6 3,8

Fachhochschulreife 3.474 42.688 49.197 4,9 5,7 5,7

Allgemeine Hochschulreife 2.636 32.450 55.232 4,1 4,0 4,2
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In Bayern gab es 2006 154.756 Absolventinnen bzw. Ab- 
solventen und Abgängerinnen bzw. Abgänger von beruf- 
lichen Schulen21 (Darstellung 3.93 im Anhang). Fast 22 
Prozent davon brechen vorzeitig ab. 72,2 Prozent durch- 
laufen den beruflichen Bildungsgang mit Erfolg. Bei Frau- 
en liegt die Erfolgsquote mit 74,7 Prozent deutlich über der 
der Männer (69,9 %). Geringe Erfolgsquoten zeigen die 
Ausländerinnen und Ausländer in Bayern (52,5 % mit er- 
folgreichem Abschluss; 37,2 % Abbrecher). Besonders er- 
folgreich sind hingegen die älteren Teilnehmergruppen: 
Frauen und Männer über 21 Jahren schließen den Bil- 
dungsgang an Berufsfachschulen zu 83 Prozent erfolg-
reich ab.

3.4 hochschulBildung

Die hier ausgewiesenen Daten zur Hochschulbildung be- 
ruhen neben den Zahlen aus der Hochschulstatistik auf 
der im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung durch das HIS Hochschul-Informations-System 
durchgeführten 18. Sozialerhebung des Deutschen Stu- 
dentenwerks „Die wirtschaftliche und soziale Lage der 
Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006“ 
(vgl. Isserstedt, W. u. a. 2007) sowie der hierzu durchge-
führten Sonderauswertung „Studieren mit Kind“. Die 
insoweit im Sommersemester 2006 durchgeführte Befra- 
gung von 16.590 deutschen Studierenden und studie-
renden Bildungsinländerinnen und Bildungsinländern22 
liefert nicht für alle dargestellten Aspekte ausreichende 
Stichprobengrößen für Bayern, so dass in einzelnen 
Bereichen lediglich die Daten für Deutschland ange-
geben werden.

Daneben wurden einige Ergebnisse des im Juni 2008 
erschienenen zweiten Berichts des „Konsortiums Bil- 
dungsberichterstattung“ im Auftrag der Ständigen Kon- 
ferenz der Kultusminister der Länder und des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung in dieses Kapitel 
aufgenommen. Zentral ist dabei folgendes Ergebnis: 
„Die Selektionsentscheidungen, die letztlich einen Hoch- 
schulzugang eröffnen oder verschließen, sind meist inner- 
halb der schulischen Bildungswege gefallen. Da diese 
Schullaufbahnentscheidungen wiederum mit dem sozio- 
ökonomischen Status und dem Bildungsstand der Eltern 
verknüpft sind, wirken sie als sozial selektive Muster fort“ 
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008: 211). 
Weitere – außerschulische – Faktoren kommen hinzu. So 
zeigt der „Bildungstrichter“ (Isserstedt u. a. 2007: 111, 
vgl. Darstellung 3.97 im Anhang), dass es beim Über- 
gang von der erfolgreich absolvierten Sekundarstufe II 
in die Hochschule eine selektive Schwelle gibt.

3.4.1  STUDIENANFäNGERINNEN UND STUDI-
ENANFäNGER, STUDIERENDE SOWIE 
ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN 
AN BAyERISCHEN HOCHSCHULEN (UNI- 
VERSITäTEN, FACH- UND KUNSTHOCH-
SCHULEN)

Im Studienjahr 2007 begannen 52.833 Studienanfängerin- 
nen und Studienanfänger ein Studium in Bayern, davon 
26.205 Frauen (vgl. Darstellung 3.39). Die Gesamtzahl der 
Studierenden betrug im Wintersemester 2007/2008 
253.366, davon 123.562 Frauen (vgl. Darstellung 3.94 im 
Anhang). Im Jahr 2007 lag die Zahl der Absolventinnen 
und Absolventen bei 40.257, davon waren 20.097 Frauen 
(vgl. Darstellung 3.40).

insgesamt
industrie und 

handel handwerk
Öffentlicher 

dienst Freie Berufe landwirtschaft

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 93.723 51.877 30.159 1.343 7.746 2.123

davon in Prozent nach letzter schulischer Vorbildung der neuen auszubildenden:

Ohne Hauptschulabschluss 2,8 0,8 6,0 0,0 1,3 8,0

Mit Hauptschulabschluss 41,2 32,1 60,9 14,0 29,4 38,6

Realschule 35,9 41,7 19,8 69,2 57,2 18,0

(Fach-)Hochschulreife 9,9 14,1 2,9 14,5 9,7 5,1

Sonstige 10,1 11,3 10,3 2,2 2,5 30,3

Quelle: Berufsbildungsstatistik des Statistischen Bundesamtes 2008

Darstellung 3.38: Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge nach ausgewählten Berufsbereichen und schulischer Vorbildung in By 2006 
(Anzahl und Prozent)

21  Ohne Fach- und Berufsoberschulen (FOS/BOS) sowie Wirtschaftsschulen (WS).

22  Studierende mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben haben.
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Quelle: BayLfStaD (CEUS/Fachserien)

Darstellung 3.39: Studienanfängerinnen und Studienanfänger nach Alter und Geschlecht in By 2000–2007 (Anzahl und Prozent)

altersgruppe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Frauen

Unter 21 Jahre 10.882 11.424 12.709 12.841 13.111 13.509 14.356 14.634

21 bis unter 25 Jahre 7.638 8.672 9.150 9.236 8.948 8.887 8.953 9.047

25 bis unter 30 Jahre 1.636 1.902 2.100 2.214 2.094 1.930 1.969 1.897

30 bis unter 35 Jahre 404 431 501 420 448 361 355 343

35 Jahre und älter 286 311 352 355 325 293 270 284

männer

Unter 21 Jahre 6.546 7.359 7.215 9.157 8.596 9.656 10.289 10.636

21 bis unter 25 Jahre 12.266 13.240 13.056 14.160 12.785 12.734 12.571 12.816

25 bis unter 30 Jahre 1.991 2.105 2.351 2.377 2.323 2.361 2.247 2.304

30 bis unter 35 Jahre 481 576 564 498 562 490 550 539

35 Jahre und älter 306 351 391 325 367 297 356 333

insgesamt 42.436 46.371 48.389 51.583 49.559 50.518 51.916 52.833

altersgruppe

Prozentual

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Frauen

Unter 21 Jahre 52,2 50,2 51,2 51,2 52,6 54,1 55,4 55,8

21 bis unter 25 Jahre 36,6 38,1 36,9 36,8 35,9 35,6 34,6 34,5

25 bis unter 30 Jahre 7,8 8,4 8,5 8,8 8,4 7,7 7,6 7,2

30 bis unter 35 Jahre 1,9 1,9 2,0 1,7 1,8 1,4 1,4 1,3

35 Jahre und älter 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,0 1,1

männer

Unter 21 Jahre 30,3 31,1 30,6 34,5 34,9 37,8 39,6 39,9

21 bis unter 25 Jahre 56,8 56,0 55,4 53,4 51,9 49,9 48,3 48,1

25 bis unter 30 Jahre 9,2 8,9 10,0 9,0 9,4 9,2 8,6 8,7

30 bis unter 35 Jahre 2,2 2,4 2,4 1,9 2,3 1,9 2,1 2,0

35 Jahre und älter 1,4 1,5 1,7 1,2 1,5 1,2 1,4 1,3
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Das Verhältnis von weiblichen und männlichen Studien-
anfängern, Studierenden sowie Absolventen ist damit 
seit Jahren nahezu ausgeglichen. In einzelnen Studien-
fächern liegt jedoch teilweise ein erhebliches Ungleich-
gewicht vor. Insgesamt ist bei Frauen und Männern im 

Zeitverlauf ein früherer Studienbeginn und Studienab-
schluss feststellbar. Die zunehmenden Anforderungen 
des Arbeitsmarktes an das Alter der Berufsanfänge-
rinnen und -anfänger mögen dabei eine Rolle spielen.

Quelle: BayLfStaD (CEUS/Fachserien)

Darstellung 3.40: Absolventinnen und Absolventen nach Alter und Geschlecht in By 2000–2007 (Anzahl und Prozent)

altersgruppe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Frauen

Unter 21 Jahre 12 6 2 12 7 6 10 11

21 bis unter 25 Jahre 2.061 2.064 2.230 2.465 2.839 3.486 3.821 4.347

25 bis unter 30 Jahre 7.978 8.401 8.902 9.194 9.527 10.714 11.550 12.368

30 bis unter 35 Jahre 2.041 2.008 2.108 1.805 1.829 2.113 2.145 2.308

35 Jahre und älter 903 910 1.118 904 908 1.030 1.065 1.063

männer

Unter 21 Jahre 4 2 3 2 2 3 8 7

21 bis unter 25 Jahre 1.144 1.070 1.136 1.173 1.438 1.735 1.808 2.135

25 bis unter 30 Jahre 10.701 10.222 10.746 10.646 11.080 12.299 12.433 13.284

30 bis unter 35 Jahre 3.929 3.710 3.708 3.136 3.244 3.267 3.238 3.372

35 Jahre und älter 1.215 1.140 1.347 1.130 1.287 1.339 1.297 1.362

insgesamt 29.988 29.533 31.300 30.467 32.161 35.992 37.375 40.257

altersgruppe

Prozentual

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Frauen

Unter 21 Jahre 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

21 bis unter 25 Jahre 15,9 15,4 15,5 17,1 18,8 20,1 20,6 21,6

25 bis unter 30 Jahre 61,4 62,7 62,0 63,9 63,1 61,8 62,1 61,5

30 bis unter 35 Jahre 15,7 15,0 14,7 12,6 12,1 12,2 11,5 11,5

35 Jahre und älter 6,9 6,8 7,8 6,3 6,0 5,9 5,7 5,3

männer

Unter 21 Jahre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 bis unter 25 Jahre 6,7 6,6 6,7 7,3 8,4 9,3 9,6 10,6

25 bis unter 30 Jahre 63,0 63,3 63,4 66,2 65,0 66,0 66,2 65,9

30 bis unter 35 Jahre 23,1 23,0 21,9 19,5 19,0 17,5 17,2 16,7

35 Jahre und älter 7,2 7,1 8,0 7,0 7,5 7,2 6,9 6,8
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Wie viele Studienanfängerinnen und Studienanfänger ein 
Land hervorgebracht hat, lässt sich anhand der Studien-
anfängerquote nach dem Land des Erwerbs der Hoch- 
schulzugangsberechtigung darstellen. Dabei gilt z. B. 
eine Studienanfängerin, die in Bayern ihre Hochschulzu-
gangsberechtigung erworben hat und in Hessen ein 
Hochschulstudium beginnt, als Studienanfängerin für das 
Land Bayern.

Das Statistische Bundesamt hat hierzu jüngst Zahlen ver- 
öffentlicht (vgl. Darstellung 3.41). Nach diesen Zahlen 
bringt Bayern deutlich weniger Studienanfängerinnen 
und Studienanfänger hervor als im Schnitt aller Länder 
und rangiert diesbezüglich nur auf dem zwölften Rang. 
Dies dürfte im Zusammenhang mit den im Länder-
vergleich niedrigen Studienberechtigtenzahlen in 
Bayern stehen.

3.4.2 SOZIALE HERKUNFT DER STUDIERENDEN

Die soziale Herkunft der Studierenden wurde im Rahmen 
der 18. Sozialerhebung erneut detailliert untersucht. Die 
befragten Studierenden wurden nach dem höchsten allge- 
mein bildenden Schulabschluss und dem höchsten berufs- 
qualifizierenden Abschluss sowie nach dem aktuell bzw. 
zuletzt ausgeübten Beruf der Eltern gefragt. Aus diesen 
Merkmalen wurde das Konstrukt der „sozialen Herkunfts- 
gruppe“ gebildet, die es in den folgenden Ausprägungen 
gibt: „hoch“, „gehoben“, „mittel“ und „niedrig“. Die Zuord- 
nung zu den einzelnen sozialen Herkunftsgruppen ergibt 
sich aus Darstellung 3.95 im Anhang, wobei hierbei so- 
wohl die berufliche Stellung der Eltern als auch das Bil- 
dungsniveau des Elternhauses Berücksichtigung finden.

Dabei zeigt sich für Deutschland folgendes Ergebnis: 
Nimmt man den höchsten erreichten beruflichen Ab- 
schluss der Eltern als Maß für die soziale Herkunft, so hat 

der Anteil der Studierenden, die aus einem Haushalt mit 
(mindestens einem) Akademiker kommen, von 1985 bis 
2006 deutlich von 36 auf 51 Prozent zugenommen. Der 
Anteil der Studierenden mit Mutter und/oder Vater, die 
eine Lehre absolviert oder einen Facharbeiterabschluss 
erworben haben, ist dagegen von 42 auf 27 Prozent zu- 
rückgegangen (vgl. Darstellung 3.42). Dabei wirkt natür- 
lich auch der allgemeine Trend der langjährigen Bildungs- 
expansion mit. So hatten 1982 Fachhochschul- und Hoch- 
schulabsolventen zusammengenommen einen Anteil von 
5,8 Prozent an der Bevölkerung ab 15 Jahre; 1987 waren 
es bereits 6,8 Prozent (vgl. Statistisches Bundesamt 1985: 
71; 1989: 72). Im Jahr 2004 lag der Anteil bei 11,8 Prozent 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2006: 78).

Bei den Fachhochschulstudierenden ist der soziale Gra- 
dient schwächer ausgeprägt als bei den Studierenden 
an Universitäten (vgl. Isserstedt u. a. 2007: 137).

Darstellung 3.41: Studienanfängerquoten 2006 nach dem Land des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung* (Prozent)

* Anteil der Studienanfänger an der Bevölkerung des entsprechenden Alters.

Quelle: Statistisches Bundesamt 2008: 39
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Darstellung 3.43 enthält die Entwicklung der sozialen Zu- 
sammensetzung der Studierenden nach Herkunftsgrup-
pen für Deutschland von 1982 bis 2006. Dabei zeigt sich, 
dass seit 1982 lediglich die Studierenden der Herkunfts-
gruppe „hoch“ einen beträchtlichen Zuwachs aufweisen. 
Für die anderen drei Herkunftsgruppen ergaben sich 
mehr oder weniger starke Einbußen.

In den vorliegenden Analysen zur 18. Sozialerhebung des 
Deutschen Studentenwerks erwies sich der Bildungsab-

schluss von Mutter und/oder Vater als stärkerer Erklä- 
rungsfaktor für die gruppenspezifischen Studienanfän-
gerquoten und Studierendenanteile als die berufliche 
Stellung der Eltern. Darstellung 3.44 zeigt dies; sie weist 
aber auch nach, dass die Bildungsbeteiligungsquote von 
Beamtenkindern23 an Hochschulen mit 65 Prozent und 
von Selbstständigenkindern mit 52 Prozent unabhängig 
vom Bildungsabschluss des Vaters deutlich über dem 
Durchschnitt liegt (34 %).

Darstellung 3.43: Entwicklung der sozialen Zusammensetzung der Studierenden nach Herkunftsgruppen in D 1982–2006 (Indexwerte; 1982=100)
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Quelle: Isserstedt u. a. 2007: 137

–  Hoch – –  Gehoben ●  ● Mittel ■  ■ Niedrig

23  Die HIS-Statistiken verwenden hier ein Konzept der Familienbezugsperson „der amtlichen Statistik, nach dem die Zuordnung von Haushalten zu bestimmten 
Gruppen nach den Merkmalen einer einzelnen Haushaltsperson erfolgt. Diese Person ist bei Familienhaushalten ganz überwiegend der Vater, bei Alleinerziehenden 
in der Regel die Mutter. Aus Gründen der Lesbarkeit wird oft verkürzend nur vom ‚Vater’ gesprochen“ (Isserstedt u. a. 2007: 63).

Darstellung 3.42: Studierendenanteile nach höchstem beruflichen Abschluss der Eltern in D* 1985–2006 (Prozent)**

Quelle: Isserstedt u. a. 2007: 130

Beruflicher Abschluss

■ Hochschule***

■ Meisterprüfung,Techniker-, Fachschulabschluss****

■ Lehre/Facharbeiterabschluss
■ keine Berufsausbildung

* Ab 1991 einschließlich neuer Länder.
** Rundungsdifferenzen möglich.
*** 1985 und 1988 einschließlich Ingenieurschule und Handels-
 akademie (Vorläufer der Fachhochschulen).
**** In den Jahren 1991–2003 waren Ingenieurschule und 
 Handelsakademie hier zugeordnet.
***** Ab 2006 einschließlich studierender Bildungsinländer/innen.

36

18

42

4

1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006*****

2 2 2 2 2 1 2

39

19

40

37

30

31

36

29

33

39

28

31

44

26

28

46

25

28

51

20

27
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Zwar ist (vgl. Darstellung 3.96 im Anhang) gemessen an 
Studienanfängerinnen und Studienanfängern der Chan- 
cenvorsprung von Kindern von Selbstständigen und 

Beamten gegenüber Arbeiterkindern in Ost- wie West- 
deutschland langfristig geringer geworden. Er beträgt 
aber immer noch das Drei- bzw. Vierfache.

Die soziale Staffelung im Bildungswesen Deutschlands 
zeigt eindrucksvoll die Darstellung 3.97 im Anhang, die 
die unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten im Hinblick auf 
das Erreichen eines Abschlusses der Sekundarstufe II  
und des Hochschulzugangs bei Kindern eines Vaters mit 
versus ohne akademischem Abschluss verdeutlicht. Von 
100 Kindern eines Vaters mit Hochschulabschluss er- 
reichen 88 einen Abschluss der Sekundarstufe II und 83 
beginnen dann auch ein Studium. Bei Kindern eines Vaters 

ohne Hochschulabschluss lauten die entsprechenden 
Zahlen 46 und 23.

Im Vergleich zu Deutschland waren in Bayern tendenziell 
mehr Studierende der sozialen Herkunftsgruppe „hoch“ 
(37,6 vs. 41,4 %) und weniger Studierende der Herkunfts-
gruppe „niedrig“ (13,3 vs. 12,2 %) bzw. „mittel“ (25,4 vs. 
23,5 %) zuzuordnen. Dabei zeigt sich im Zeitablauf sowohl 
für Bayern als auch für Deutschland eine Zunahme der 

24  Der Weg zu einem (ersten) akademischen Abschluss setzt in der Regel das erfolgreiche Durchlaufen des Schul- und Hochschulsystems voraus. Der Struktur des Bil-
dungssystems folgend, sind an den charakteristischen Übergangsstellen zwischen den einzelnen Bildungseinrichtungen fünf wesentliche Schwellen zu überwinden: 
1. Schwelle: Übergang vom Primarbereich zum Sekundarbereich I, d. h. Übergang an weiterführende Schulen 
2. Schwelle: Übergang vom Sekundarbereich I zum Sekundarbereich II (gymnasiale Oberstufe / 11.-13. Klasse) 
3. Schwelle: Erwerb einer Studienberechtigung 
4. Schwelle: Realisierung der Studienberechtigung durch Studienaufnahme 
5. Schwelle: Erwerb eines (ersten) Hochschulabschlusses.

Darstellung 3.44: Beteiligung der 19- bis 24-Jährigen an Hochschulen nach beruflicher Stellung des Vaters 2005 – Vergleich von Vätern mit und 
ohne Hochschulabschluss 2005 (Studienanfängerquoten) an der „vierten Schwelle“24 in D (Prozent)

Lesehilfe: Im Jahr 2005 haben 5 Prozent aller 19- bis unter 24-jährigen deutschen Jugendlichen einen Vater, der ohne Hochschulabschluss als 
Beamter tätig ist (war). Von diesen Jugendlichen nahm mehr als ein Drittel (37 %) ein Hochschulstudium auf.

* Die Quoten für die Bildungsbeteiligung „gesamt“ schließen die berufliche Stellung „Arbeiter“ mit ein. Aufgrund der geringen Anzahl an  
 Arbeitern mit Hochschulabschluss können keine entsprechend differenzierten Quoten ausgewiesen werden.

Quelle: Isserstedt u. a. 2007: 107

Bildungsbeteiligungsquote

34

23 27 38 37

83 76 88 95

82

18 27

10 9
4 5 4

40

52

65

Hochschulabschluss des Vaters

Berufliche Stellung und Hochschulabschluss
der Väter aller 19-24-Jährigen

(ohne Arbeiter: ∑= 60%)

■ mit ■ ohne ■ ges.

Gesamt* Angestellte Selbstständige Beamte
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Studierenden der Herkunftsgruppe „hoch“, die in erster 
Linie zu Lasten der Studierenden der mittleren und geho- 
benen sozialen Herkunftsgruppe ging. Im Geschlechterver- 

gleich und im Zeitablauf ergeben sich die in Darstellung 
3.45 dargestellten Quoten.

Der Vergleich mit Baden-Württemberg zeigt, dass es hier 
nur geringfügige Unterschiede in der sozialen Herkunft 
der Studierenden gibt. Der Herkunftsgruppe „niedrig“ 
sind in Baden-Württemberg wie in Bayern 12 Prozent 
der Studierenden zuzuordnen. Die Studierenden der ge- 
hobenen Herkunftsgruppe liegen mit einem Anteil von 27 
Prozent drei Prozentpunkte über dem bayerischen Wert, 
wohingegen die Studierenden der hohen Herkunftsgruppe 
mit 39 Prozent zwei Prozentpunkte unter der bayerischen 
Vergleichsgruppe liegen.

In Nordrhein-Westfalen liegt der Anteil der Studierenden, 
die der Herkunftsgruppe „hoch“ angehören, mit 36 Pro- 
zent fünf Prozentpunkte unter dem Wert für Bayern. Da- 
für stammen dort 15 bzw. 26 Prozent der Studierenden 
aus den Gruppen „niedrig“ bzw. „mittel“, so dass dort die 
soziale Zusammensetzung relativ ausgewogener ist. 

Gemäß dem „Bildungsbericht 2008“ im Auftrag der stän- 
digen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland und des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung variiert die Wahrschein-
lichkeit, ein Hochschulstudium zu beginnen, immer noch 
sehr stark mit der sozialen Herkunft bzw. der Bildungs-
herkunft der Studierenden.  Bedingt sei dies in erster 
Linie durch Entscheidungen, die vor dem Übergang in 
die Hochschule stattgefunden hätten (vgl. Autorengrup- 
pe Bildungsberichterstattung 2008: 171). In diesem Zu- 
sammenhang führt der Bildungsbericht 2008 auch aus: 
„Unter den Zugangswegen zum Hochschulstudium do- 
miniert im Universitätsbereich mit einem Anteil von 
über 90 Prozent der Studienanfängerinnen und -anfän-
ger nach wie vor das Abitur. Die in den Ländern vorhan- 
denen verschiedenen Sonderzugangswege für Berufstä-
tige kommen hier gerade einmal auf 0,6 Prozent und sind 
damit nur von marginaler Bedeutung. Im Fachhochschul-
bereich stehen das Abitur und die verschiedenen Formen 
der Fachhochschulreife (durch Abschluss einer Fachober-
schule oder Fachschule) etwa gleichgewichtig nebenei-
nander.“ (ebenda: 176).

gebiet soziale herkunft 1997 2000* 2003 2006

BY Frauen

Niedrig 11,7 - 11,6 11,8

Mittel 25,5 - 25,3 24,2

Gehoben 24,7 - 24,1 23,7

Hoch 38,1 - 38,9 40,3

männer

Niedrig 14,1 - 11,9 12,5

Mittel 27,7 - 25,9 23,1

Gehoben 27,2 - 23,8 22,0

Hoch 31,0 - 38,4 42,5

d Frauen

Niedrig 12,1 12,6 11,3 13,2

Mittel 27,8 27,2 26,7 25,5

Gehoben 26,6 25,3 24,2 23,3

Hoch 33,4 34,9 37,9 37,9

männer

Niedrig 14,7 13,2 12,7 13,4

Mittel 29,2 28,2 26,6 25,3

Gehoben 27,1 26,5 24,9 24,2

Hoch 29,0 32,1 35,8 37,2

* Für Bayern liegen für 2000 keine Daten vor.

Quelle: BMBF, 18. Sozialerhebung 2006

Darstellung 3.45: Soziale Herkunft der Studierenden nach Geschlecht in By und D 1997–2006 (Prozent)
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3.4.3 WOHNSITUATION DER STUDIERENDEN

Es lässt sich feststellen, dass gegenüber dem Vergleichs- 
jahr 1997 in 2003 und 2006 in Bayern mit 25 Prozent 
deutlich mehr Studierende bei Eltern oder Verwandten 
und in Wohngemeinschaften/zur Untermiete wohnen 
(vgl. Darstellung 3.46). Dabei wohnen insbesondere Män- 
ner vermehrt bei Eltern oder Verwandten, wohingegen 
Frauen eher Wohngemeinschaften bzw. Untermiete vor- 
ziehen. Bei Miet-/ Eigentumswohnungen bzw. Studenten- 
heimen ist dagegen im gleichen Zeitraum ein Rückgang 
festzustellen.

Im Vergleich zu Gesamtdeutschland wohnen mehr Stu- 
dierende in Studentenheimen (11 vs. 13 %) und – vor- 

allem Männer – bei Eltern/ Verwandten (23 vs. 25 %), 
aber weniger in einer Miet-/ Eigentumswohnung bzw. 
Wohngemeinschaft /Untermiete (67 vs. 62 %).

Bei der Frage, wo die Studierenden am liebsten wohnen 
würden, zeigen die Ergebnisse der 18. Sozialerhebung 
für Deutschland (ebenda: 348), dass sich nur acht Prozent 
der Studierenden ein Wohnen bei den Eltern oder 
Verwandten und nur neun Prozent ein Wohnen im 
Studentenheim wünschen. Die überwiegende Mehrzahl 
der Studierenden bevorzugt das Wohnen in einer 
Miet-/ Eigentumswohnung mit oder ohne Partner (56 %) 
oder in einer Wohngemeinschaft (25 %).

3.4.4 STUDIEREN MIT KIND

Studentinnen und Studenten mit Kind befinden sich in 
einer spezifischen Lebens- und Studiensituation. Sie 
sind durch die Kindererziehung und -betreuung und die 
Frage nach der Kinderbetreuung während den Vorlesung- 
en und sonstigen studiumsbedingten Veranstaltungen 

besonderen Belastungen ausgesetzt. Gerade der zeit-
liche Spagat zwischen Studium und Kindererziehung 
sowie ggf. Erwerbstätigkeit führt oft zu negativen Ein-
flüssen auf den Studienverlauf. Daher interessiert 
dieser Personenkreis insbesondere im Hinblick auf 
die Vereinbarkeit von Studium und Kind sowie die 
Situation der Kinderbetreuung.

* Für das Jahr 2000 liegen keine bayerischen Werte vor.

Quelle: BMBF, 18. Sozialerhebung 2006

Darstellung 3.46: Wohnsituation Studierender nach Geschlecht in By und D 1997–2006 (Prozent)

BY 1997 2000* 2003 2006

Frauen

Bei Eltern/Verwandten 18,0 - 19,6 19,4

Im Studentenheim 14,3 - 15,6 12,5

In Miet-/Eigentumswohnung 45,0 - 41,2 41,4

In Wohngemeinschaft/zur Untermiete 22,8 - 23,7 26,7

männer

Bei Eltern/Verwandten 23,5 - 29,9 30,2

Im Studentenheim 17,1 - 15,0 14,2

In Miet-/Eigentumswohnung 36,6 - 37,1 33,8

In Wohngemeinschaft/zur Untermiete 22,6 - 17,9 21,8

d 1997 2000 2003 2006

Frauen

Bei Eltern/Verwandten 18,2 18,4 18,4 19,1

Im Studentenheim 14,5 13,8 11,1 10,2

In Miet-/Eigentumswohnung 43,2 42,5 45,6 43,4

In Wohngemeinschaft/zur Untermiete 24,3 25,3 25,0 27,4

männer

Bei Eltern/Verwandten 25,0 23,5 24,5 26,2

Im Studentenheim 15,1 15,0 12,1 11,7

In Miet-/Eigentumswohnung 38,3 38,1 41,0 36,5

In Wohngemeinschaft/zur Untermiete 21,7 23,4 22,4 25,6
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Die Lage Studierender mit Kind wurde im Rahmen der 
Sonderauswertung „Studieren mit Kind“ der 18. Sozial- 
erhebung gesondert betrachtet. Anlass hierzu gaben die 
überdurchschnittlich langen Studienzeiten und die hohen 
Studienabbruchquoten dieses Personenkreises sowie das 
Bestreben, die Vereinbarkeit von Studium und Familie 
zu fördern. 

Der Anteil der Studierenden mit Kind hat sich danach in 
Deutschland in den letzten 15 Jahren faktisch nicht ver- 
ändert. Er schwankt seit 1991 zwischen sechs und sieben 
Prozent. Im Sommersemester 2006 waren etwa 123.000 
Studierende mit Kind25 an den deutschen Hochschulen 
immatrikuliert. Dies entsprach einem Anteil von etwa 
sieben Prozent an allen Studierenden. Darunter befanden 
sich 67.000 Frauen und 56.000 Männer (8 bzw. 6 %). Im 
Erststudium hatten erwartungsgemäß weniger Studie-
rende Kinder (79.000), wobei auch hier der Anteil der Stu- 
dentinnen mit Kind zwei Prozentpunkte über dem Anteil 
der Studenten mit Kind lag.

Darstellung 3.47 gibt die Zahlen Studierender mit Kind 
in Deutschland und Bayern wieder. Im Durchschnitt ha- 
ben in Bayern 6,9 Prozent der Studierenden Kinder, wo- 
bei sich zwischen den Geschlechtern ein deutlicher Unter- 
schied zeigt. Gegenüber 9,2 Prozent Studentinnen mit 
Kind studieren lediglich 4,6 Prozent der männlichen Stu- 
dierenden mit Kind. Der Vergleich zu Gesamtdeutschland 
zeigt, dass in Bayern mehr Frauen (9,2 % gegenüber 7,7 %), 
aber weniger Männer (4,6 % gegenüber 5,5 %) mit Kind 
studieren.

Dabei sind Studierende, die ihr Erststudium mit Kind ab- 
solvieren, in Deutschland im Durchschnitt 30 Jahre alt. 
Die durchschnittliche Kinderzahl liegt für diese bei 1,4. 
Mehr als zwei Drittel (68 %) dieser Studierenden sind 
Eltern eines Kindes, nur acht Prozent haben drei Kinder 
oder mehr. Fast die Hälfte aller Kinder von Studierenden 
ist bis zu drei Jahre alt. 22 Prozent der Kinder sind zwi- 

schen vier und sechs Jahren alt und gut ein Viertel (27 %) 
ist im schulpflichtigen Alter.

Etwa die Hälfte der Studierenden mit Kind ist verheira-
tet, mehr als ein Drittel hat eine feste Partnerschaft und 
etwa jeder sechste Studierende mit Kind (15 %) ist allein- 
erziehend. Allerdings haben 40 Prozent der alleinerzie-

herkunftsmerkmal studierende mit kind studierende ohne kind

höchster schulabschluss der eltern

Hochschulreife 48 57

Mittlere Reife 28 28

Hauptschule 21 13

Keinen Abschluss/ bzw. nicht bekannt 3 2

höchster berufsqualifizierender abschluss der eltern

Hochschulabschluss 43 51

Meister, Fachschul-/Technikerabschluss 22 19

Lehre, Facharbeiter/in 29 27

Keinen Abschluss/ bzw. nicht bekannt 6 3

soziale herkunftsgruppe

Hoch 31 37

Gehoben 21 24

Mittel 26 26

Niedrig 22 13

Quelle: BMBF, Studieren mit Kind 2006

Darstellung 3.48: Merkmale der sozialen Herkunft – Studierende im Erststudium mit und ohne Kind im Vergleich in D 2006 (Prozent)

25  Einschließlich Kinder, die älter als 15 Jahre sind. Die Auswertung der zusätzlichen Befragung beschränkt sich auf Studierende, deren (jüngstes) Kind bis einschließ-
lich 15 Jahre alt ist. Dazu gehören fünf Prozent der Studierenden, wobei die Analyse auf den Angaben von 885 Studierenden mit Kind beruht. Zum Teil legt die 
Sonderauswertung ihren Fokus auf Studierende im Erststudium. Von ihnen liegen der Auswertung 681 verwertbare Zusatzfragebogen zugrunde.

Quelle: BMBF, 18. Sozialerhebung 2006

Darstellung 3.47: Studierende mit Kind in By und D 2006 (Prozent)

gebiet kinder Frauen männer

BY Mit Kind(ern) 9,2 4,6

Ohne Kind 90,8 95,4

d Mit Kind(ern) 7,7 5,5

Ohne Kind 92,3 94,5
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henden Frauen eine feste Partnerschaft. Die übergroße 
Mehrheit der Alleinerziehenden ist weiblich (87 %).

Studierende mit Kind kommen seltener als die Studie-
renden ohne Kind aus Familien, in denen mindestens 
ein Elternteil die Hochschulreife abgelegt bzw. einen aka- 
demischen Abschluss erworben hat (vgl. Darstellung 
3.48). Entsprechend häufiger als diese gehören sie zu der 
sozialen Herkunftsgruppe „niedrig“. Dies ist ein Hinweis 
darauf, dass soziokulturelle Faktoren die Entscheidung 
für ein Kind bzw. ein Studium mit Kind beeinflussen.

Während sich die Studierenden mit Kind um ihr Studium 
kümmern, muss die Betreuung des Kindes bzw. der 
Kinder sichergestellt werden. Dabei zeigt sich, dass die 
Studierenden die Betreuung offenbar variantenreich und 
flexibel organisieren. Fast jeder vierte Befragte konnte 

sich nicht auf eine überwiegend genutzte Variante fest- 
legen und nutzt mehrere Betreuungsformen. Bei Unter- 
scheidung der Betreuungsformen in institutionelle (Kin- 
dertageskrippe/-garten, Halbtagsschule, Hort, Ganztags- 

schule) und außerinstitutionelle (Mitnahme des Kindes 
durch die Studierenden, Kind bleibt allein, wird vom 
Partner, von Verwandten, Freunden, Bekannten oder  
von Tageseltern betreut) zeigt sich die in Darstellung 3.49 
abgebildete Verteilung nach Alter des Kindes und Tages- 
abschnitten.26

3.4.5 FINANZIELLE SITUATION STUDIERENDER 

Den Daten zur finanziellen Situation der Studierenden 
liegt die in der 18. Sozialerhebung gewählte Definition 
von Studierenden zugrunde. Dort wurden die sog. „Nor- 
malstudenten“ erfasst, d. h. Studierende, die nicht mehr 
im Elternhaus wohnen, ledig sind und sich im Erststudi-
um befinden. Dies sind gut 65 Prozent der studierenden 
Deutschen sowie Bildungsinländerinnen und Bildungs-
inländer. 

Die monatlichen Einnahmen deutscher Studierender la- 
gen 2006 mit 770 Euro auf dem gleichen Niveau wie 2003. 
Bayerischen Studierenden standen im Durchschnitt 792 
Euro zur Verfügung, wobei sich hinter diesen Durchschnit- 
tswerten eine erhebliche Spannweite der individuell ver- 
fügbaren Einnahmen verbirgt. 

Dabei setzen sich die Einnahmen der Studierenden in der 
Regel aus unterschiedlichen Bausteinen zusammen. 
Neben finanzieller Unterstützung durch die Eltern (bzw. 
Partner oder Partnerinnen) und eigenem Verdienst aus 
Tätigkeiten, die sie beispielsweise während des Studiums 
ausüben, spielen auch die Einnahmen aus dem BAföG 
eine nicht unbedeutende Rolle. 2006 wurden die meisten 
der in Deutschland Studierenden (90 Prozent) nach wie 
vor von den Eltern unterstützt. Diese steuerten monatlich 
durchschnittlich 448 Euro bei. Zusätzlich erzielten 60 Pro- 
zent der Studierenden Einnahmen aus Tätigkeiten, die sie 
während des Studiums ausübten (308 € monatlich). 28,9 
Prozent der Studierenden erhielten BAföG in Höhe von 
monatlich durchschnittlich 376 Euro.

Betrachtet man die Zusammensetzung der monatlichen 
Einnahmen nach der Herkunft der finanziellen Mittel, er- 
gibt sich für Deutschland, dass die Eltern mit 52 Prozent 
den weitaus größten Teil der den Studierenden monatlich 
zur Verfügung stehenden Mittel zur Bestreitung des Le- 
bensunterhalts beisteuern. Der Anteil der Einnahmen aus 
eigenem Verdienst der Studierenden beläuft sich auf 24 
Prozent, der des BAföG auf 14 Prozent. Die übrigen Ein- 
nahmen stammen aus verschiedenen anderen Quellen, 

Darstellung 3.49: Organisationsform der Kinderbetreuung nach 
Alter des Kindes und Tagesabschnitt in D 2006 (Studierende mit 
Kind in Prozent)

Betreuungsform
 institutionell  außerinstitut.  gemischt

Quelle: BMBF, Studieren mit Kind 2006

59

24

17

63

28

9 27

33

40 31
35

34

15

39

46

bis 1

bis 1

2-3 4-6 7-15

2-3 4-6 7-15

23

24

53

Vormittagsbetreuung

Nachmittagsbetreuung

Alter des Kindes in Jahren

Alter des Kindes in Jahren

67

22

11
4

26

70

26  Wurden sowohl betreuende Institutionen als auch Personen angegeben, erfolgte die Zuordnung zur Gruppe „gemischt“. Erfasst sind hier sowohl Studierende im 
Erststudium als auch im postgradualen Studium.
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z. B. aus vor dem Studium angespartem Vermögen, von 
Verwandten, Bekannten, der Partnerin bzw. dem Partner 
oder aus Stipendien (vgl. Isserstedt u. a. 2007).

Die Gefördertenzahlen nach dem BAföG sind seit Inkraft- 
treten des Ausbildungsförderungsreformgesetzes im 
Jahr 2001 kräftig gestiegen (+49,4 %), stagnierten jedoch 
in den letzten Jahren bzw. waren sogar rückläufig, so 
dass der Bundesgesetzgeber einen weiteren Anpassungs-
bedarf gesehen hat. Mit dem 22. BAföG-änderungsge-
setz vom 23.12.2007, das am 01.01.2008 in Kraft getreten 
ist, wurde diesem entsprochen. Durch die Anhebung der 
Freibeträge und der Fördersätze zum Schuljahr bzw. Win- 
tersemester 2008/2009 ist wieder mit einer Steigerung 
der Zahl der Geförderten zu rechnen.

Viele Studierende27, die dem Grunde nach die Vorausset-
zungen für eine Ausbildungsförderung nach dem BAföG 
erfüllen (dem Grunde nach förderungsfähige Studieren-
de), erhalten aufgrund mangelnder Bedürftigkeit keine 
Förderung. Der Anteil der Geförderten an den dem Grun- 
de nach förderungsfähigen Studierenden wird durch die 
Gefördertenquote ausgedrückt. Der 17. Bericht nach § 35 
BAföG geht von einem Anteil von dem Grunde nach för- 
derungsfähigen Studierenden an der Gesamtzahl der Stu- 
dierenden von 71,3 Prozent aus. Die Gefördertenquote 
ist daher entsprechend höher als der Anteil der Geförder- 
ten an der Gesamtzahl der Studierenden (2006: 21,55 vs. 
15,36 %; vgl. Darstellung 3.50 und Darstellung 3.51).

Die Entwicklung der Anzahl der geförderten Studieren-
den und der Gefördertenquote zwischen 1998 und 2006 

ist Darstellung 3.52 zu entnehmen.

* Ohne Verwaltungsfachhochschulen.
Quelle: BayLfStaD

Darstellung 3.50: Anzahl der nach dem BAföG geförderten Studierenden sowie Anteil der geförderten Studierenden an der Gesamtzahl der 
Studierenden in By 2005-2006 (Anzahl und Prozent)

                 geförderte                  studierende                 anteil

2006 2005 2006        2005 2006       2005

Fachhochschulen* 13.673 14.140 73.109 71.841 18,70 19,68

Kunsthochschulen 343 381 3.297 3.443 10,40 11,06

Universitäten 25.148 25.214 178.525 174.384 14,09 14,45

Summe 39.164 39.735 254.931 249.668 15,36 15,91

Darstellung 3.51: Anzahl der nach dem BAföG geförderten Studierenden sowie Anteil an den dem Grunde nach förderungsfähigen Studenten 
nach dem 17. Bericht nach § 35 BAföG in By (Gefördertenquote; Anzahl und Prozent)

                 geförderte                  studierende                 anteil

2006 2005 2006 2005 2006      2005

(71,3 % der in Darstellung 3.50 genannten Studierenden)

Fachhochschulen* 13.673 14.140 52.127 46.527 26,23 29,60

Kunsthochschulen 343 381 2.350 2.318 14,59 16,64

Universitäten 25.148 25.214  127.288 114.503 19,76 21,74

Summe 39.164 39.735 181.765 163.348 21,55 23,93

Quelle: BayLfStaD

Darstellung 3.52: Entwicklung der Anzahl der geförderten Studierenden und der Gefördertenquote (berechnet in Verhältnis zu den dem Grun-
de nach förderungsfähigen Studierenden nach dem 17. Bericht nach § 35 BAföG) in By 1998–2006 (Anzahl und Prozent)

Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Quote 20,00 21,93 19,92 22,35 24,45 24,73 24,15 23,93 21,55

Geförderte 25.854 25.361 26.029 30.213 35.474 37.997 39.455 39.735 39.164

27  Die nun folgenden Ausführungen zum BAföG beziehen sich nicht auf die in der 18. Sozialerhebung gewählte Definition von Studierenden, sondern umfassen alle 
Studierenden.

* Ohne Verwaltungsfachhochschulen.
Quelle: BayLfStaD
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Für die studierenden BAföG-Empfänger mit Kind wurde 
mit dem 22. BAföG-änderungsgesetz der so genannte 
Kinderbetreuungszuschlag eingeführt. Dieser eröffnet 
diesen Studierenden die Möglichkeit, gezielt Betreuungs- 
leistungen für ihr Kind in Anspruch zu nehmen, um z. B. 
Lehrveranstaltungen auch am Abend oder am Wochen-
ende besuchen zu können. Dabei erhöht sich der Bedarfs- 
satz für das erste anrechenbare Kind (eigene Kinder, die 
das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben) um 113 
Euro monatlich, für jedes weitere um 85 Euro monatlich.

3.4.6  STUDIERENDE MIT MIGRATIONS- 
HINTERGRUND

Die 18. Sozialerhebung erfasst drei Gruppen von Studie- 
renden mit Migrationshintergrund:
• Eingebürgerte Studierende
•    Studierende, die neben der deutschen eine  

weitere Staatsangehörigkeit besitzen
•    Studierende mit ausländischer Staatsange- 

hörigkeit, die ihre Hochschulzugangsbe- 
rechtigung in Deutschland erworben haben.

Bei der letztgenannten Gruppe handelt es sich um die so 
genannten Bildungsinländerinnen und Bildungsinländer. 
Die Gruppe der Bildungsausländerinnen und Bildungs-
ausländer (Studierende mit ausländischer Staatsangehö-
rigkeit, die erst zum Zweck des Studiums nach Deutsch-
land kommen) bleibt hier außer Betracht.

Bezogen auf Deutschland hatten acht Prozent der Studie- 
renden des Sommersemesters 2006 einen (wie vorge- 
nannten) Migrationshintergrund. Damit waren ca. 136.000 
Studierende mit Migrationshintergrund an deutschen 
Hochschulen immatrikuliert, von denen 46 Prozent einge- 
bürgert, 43 Prozent Bildungsinländerinnen und Bildungs- 
inländer und 11 Prozent im Besitz einer doppelten Staats- 
angehörigkeit waren.

Der Vergleich der sozialen Herkunft Studierender mit Mi- 
grationshintergrund mit der Gesamtheit der Studieren-
den zeigt erhebliche Unterschiede. 41 Prozent der Studie- 
renden mit Migrationshintergrund sind der Herkunfts- 
gruppe „niedrig“ zuzuordnen. Bei der Gesamtzahl der 
Studierenden liegt dieser Anteil bei nur 13 Prozent (vgl. 
Darstellung 3.53). Die deutlichsten Unterschiede ergeben 
sich bei den Gruppen der Bildungsinländerinnen und 
Bildungsinländer sowie der Eingebürgerten, wohingegen 
die soziale Herkunft der Studierenden mit doppelter 
Staatsangehörigkeit am ehesten der sozialen Herkunft 
der Gesamtheit der Studierenden entspricht. Auch bei 
den Bildungsinländerinnen und Bildungsinländern gibt 

es einen sozialen Rekrutierungseffekt, er ist jedoch 
nicht so stark ausgeprägt wie bei den studierenden 
Deutschen (vgl. Isserstedt u. a. 2007: 127 und 43ff.).

Gleichzeitig ergibt sich bezogen auf die Studierenden mit 
Migrationshintergrund eine höhere BAföG-Quote (33 %) 
als unter allen an deutschen Hochschulen eingeschrie-
benen Studierenden (23 %), wobei mit 42 Prozent die ein- 
gebürgerten Studierenden den größten Anteil innerhalb 
der Gruppe der Studierenden mit Migrationshintergrund 
haben.

Auch in der Wohnsituation zeigen sich Unterschiede: 
Studierende mit Migrationshintergrund leben im Vergleich 
zu allen Studierenden häufiger bei ihren Eltern (33,2 vs. 
22,8 %), dafür aber seltener in einer Wohngemeinschaft 
(16,8 vs. 24,9 %) und seltener in einer allein genutzten 
Wohnung (17,0 vs. 20,1 %).

Die Entwicklung der Anzahl der studierenden Bildungs-
inländerinnen und Bildungsinländer in Bayern zwischen 
2000 und 2006 ergibt sich aus Darstellung 3.98 im 
Anhang.

Darstellung 3.53: Studierende nach Migrationshintergrund und 
sozialer Herkunft in D 2006 (Prozent)

Soziale Herkunft

■ niedrig ■ mittel  ■ gehoben  ■ hoch

Quelle: Isserstedt u. a. 2007: 437

Bildungsin-
länder/innen

doppelte 
Staatsange-

hörigkeit

Einge-
bürgerte

Migrations-
hintergrund

insg.

Studie-
rende 

insgesamt

28

13

17 23

14

42

21

16

19

26

15

18

38

24

25

13
21

42
4144

070_SOZ_EV_Kapitel_3_RZ.indd   311 13.02.2009   12:01:30 Uhr



312312

situationsanalYse: 3. Bildung

3.4.7  FRAUEN AN DEN HOCHSCHULEN IN 
BAyERN

Der Anteil von Frauen in der Wissenschaft28 nimmt mit 
steigender Qualifikationsstufe nach wie vor deutlich ab 
(vgl. Darstellung 3.54).

Absolut haben sich die Anteile aber in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich erhöht. Der Frauenanteil an den 
Promotionen hat im Prüfungsjahr 2006/2007 41,2 Pro- 
zent erreicht (Prüfungsjahr 1994/1995: 31,4 %). Von den 
im Kalenderjahr 2007 angefertigten Habilitationen stam- 
men 25,2 Prozent von Frauen (1995: 9,8 %). Am hauptbe- 
ruflichen wissenschaftlichen Personal machten Frauen 
zum 31.12.2006 30,1 Prozent aus (zum 01.12.1995: 21,1 %) 
und an den Professuren 11,1 Prozent (zum 01.12.1995: 
5,6 %). Der Frauenanteil an den Neuberufungen von 
derzeit rund 20 Prozent bewegt sich langsam auf den 
Anteil von neu habilitierten Frauen von 25,2 Prozent zu.

3.5 BeruFliche Fort- und WeiterBildung

Weiterbildung ist ein elementarer Bestandteil guter Ar- 
beitsbedingungen (vgl. Fuchs 2006; DGB 2007). Gemäß 
dem IAB-Betriebspanel 2007 wird deutlich, dass auch von 
den Betrieben die Notwendigkeit der betrieblichen Weiter- 
bildung zunehmend erkannt wird. Zwischen 2005 und 
2007 ist der Anteil der Betriebe/Dienststellen in Bayern, 
die über schriftlich fixierte Pläne für die Personalentwick-
lung und Weiterbildung verfügen, von 26 auf 44 Prozent 
angestiegen. Bei denjenigen Betrieben, die über (ge- 
plante) innerbetriebliche Maßnahmen zur Deckung des 
künftigen Fachkräftebedarfs berichten, nimmt die Forcier- 
ung der betrieblichen Weiterbildung nach der Förderung 

* Abschlüsse erfolgreicher Absolventinnen und Absolventen.

Quelle: BayLfStaD (CEUS/Fachserien)

Darstellung 3.54: Frauen an den Hochschulen in By 1995-2008 (Stand: 07.07.2008; Anzahl und Prozent)

merkmal zeit insgesamt davon Frauen anteil in % 

Studienanfänger/in (1. HS) Studienjahr 1995 34.859 16.470 47,2

Studienanfänger/in (1. HS) Studienjahr 2007 52.833 26.205 49,6

Studierende Wintersemester 1995/1996 247.084 104.399 42,3

Studierende Wintersemester 2007/2008 253.366 123.562 48,8

Prüfungen insgesamt * Prüfungsjahr 1994/1995 36.540 14.134 38,7

Prüfungen insgesamt * Prüfungsjahr 2006/2007 40.505 20.229 49,9

Davon Promotionen* Prüfungsjahr 1994/1995 3.809 1.195 31,4

Davon Promotionen * Prüfungsjahr 2006/2007 3.810 1.570 41,2

Habilitationen Kalenderjahr 1995 266 26 9,8

Habilitationen Kalenderjahr 2007 313 79 25,2

Hauptberufl. wiss. Personal insgesamt 01.12.1995 21.064 4.455 21,1

Hauptberufl. wiss. Personal insgesamt 01.12.2006 24.761 7.445 30,1

Davon Professoren/innen 01.12.1995 4.859 270 5,6

Davon Professoren/innen 01.12.2006 5.276 586 11,1

Davon Universitäten und Kunsthochschulen 01.12.2006 3.261 375 11,5

Davon Fachhochschulen 01.12.2006 2.015 211 10,5

Wissenschaftl. und künstl. Mitarbeiter/in 01.12.1995 12.425 3.391 27,3

Wissenschaftl. und künstl. Mitarbeiter/in 01.12.2006 16.109 5.822 36,1

Davon auf Dauer 01.12.2006 6.170 2.086 33,8

Davon auf Zeit 01.12.2006 9.939 3.736 37,6

28  Vgl. zu den Anteilen der Studienanfängerinnen, Studentinnen und Absolventinnen Abschnitt 3.4.1.
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des innerbetrieblichen Erfahrungsaustausches mit 45 Pro- 
zent die zweithöchste Priorität ein.

Nach einer Stagnation zwischen 2001 und 2003 beträgt 
der Anteil von Betrieben mit Weiterbildungsförderung 
im Freistaat 2007 47 Prozent – gegenüber 2005 ein Zu- 
wachs um rund fünf Prozentpunkte! – und liegt damit 

über dem westdeutschen Durchschnitt von 45 Prozent 
(vgl. Darstellung 3.55). Der Anstieg betrifft praktisch alle 
Betriebsgrößenklassen, wobei der Anteil mit der Betriebs- 
größe generell deutlich zunimmt. Der Anteil der Betriebe 
mit Weiterbildungsförderung im Kammerbereich (IHK: 
47 %; HwK: 41 %) liegt dabei nur im bzw. unter dem bay- 
erischen Durchschnitt (47 %).

Allerdings stagnieren die Weiterbildungsquoten (Anteil 
der Beschäftigten mit Weiterbildungsmaßnahmen an 
allen Beschäftigten) in Bayern und im Schnitt der alten 
Bundesländer seit 2003. Lediglich 22 Prozent aller Be- 
schäftigten haben in Bayern und Westdeutschland 2007 
eine betriebliche Weiterbildung erfahren (vgl. Darstel-
lung 3.55). Bei den Betrieben mit geförderten Weiterbil-
dungsmaßnahmen liegt die Weiterbildungsquote bei 29 
Prozent. Der Steigerung des Anteils an weiterbildungs-
aktiven Betrieben steht innerhalb dieser Betriebe und 
Dienststellen also eine Konzentration auf weniger geför- 
derte Beschäftigte gegenüber. Zudem ist eine soziale 
Selektivität der Weiterbildungsförderung festzustellen: 
ältere und vor allem geringer Qualifizierte nehmen erheb- 

lich seltener als Beschäftigte mittleren Alters und höher 
Qualifizierte bzw. Personen mit höherem beruflichen 
Status an Weiterbildungsmaßnahmen teil (vgl. Conrads 
u. a. 2007; Ebert/Kistler 2007). 

Während 2007 nur neun Prozent der bayerischen Beschäf- 
tigten für einfache Tätigkeiten in die Weiterbildungsför-
derung einbezogen wurden (2005: 10 %), waren es bei 
den Angestellten/Beamtinnen und Beamten mit (Fach-)
Hochschulabschluss 39 Prozent (2005: 38 %). Die Gruppen- 
differenzen und somit auch das Ausmaß der sozialen 
Selektivität sind dabei in Bayern höher als in Westdeutsch- 
land (vgl. Darstellung 3.56).

anteil der Betriebe mit Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen an allen Betrieben

2001 2003 2005 2007

By 39 38 42 47

WD 37 41 42 45

anteil der geförderten Weiterbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer an allen Beschäftigten

2001 2003 2005 2007

By 19 23 22 22

WD 18 23 21 22

Quelle: IAB-Betriebspanel 2001 bis 2007

Darstellung 3.55: Anteil der Betriebe mit Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen an den Betrieben insgesamt und der geförderten Weiter-
bildungsteilnehmerinnen und –teilnehmern an allen Beschäftigten in By und WD 2001–2007 (jeweils erstes Halbjahr; Prozent)

             insgesamt a B c Frauen männer

2003 2005 2007

gebiet

By 23 22 22 9 29 39 24 21

Nordbayern 22 21 25 10 33 45 27 24

Südbayern 24 22 20 9 25 34 21 19

WD 23 22 22 10 27 35 23 20

Darstellung 3.56: Anteil der Weiterbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer* an den Beschäftigtengruppen aller Betriebe nach Qualifikations-
gruppen und Geschlecht in By und WD 2003–2007 (Prozent)

A  Beschäftigte für einfache Tätigkeiten.
B  Angestellte/Beamte/innen mit Berufsausbildung.
C Angestellte/Beamte/innen mit (Fach-)Hochschulabschluss.

Quelle: IAB-Betriebspanel 2003 bis 2007

*  Umrechnung der Teilnahmefälle in Personen.
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Die Gruppenspezifität des Weiterbildungsgeschehens be- 
legt auch das Berichtssystem Weiterbildung (vgl. Dar- 
stellung 3.99 im Anhang), wonach Höherqualifizierte seit 
1979 eine deutlich stärker zunehmende Teilhabe am Wei- 
terbildungsgeschehen erfahren als z. B. jene ohne Be- 
rufsausbildung. Der Anfang 2008 veröffentlichte Bericht 
„Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland“ (vgl. Rosen- 
bladt/Bilger 2008) bestätigt eindeutig, dass die Weiterbil-
dungsbeteiligung bildungsabhängig ist: Je besser die 
schulische Bildung ist, umso größer fällt die Weiterbil-

dungsbeteiligung aus.29 Berechnungen im aktuellen Bil- 
dungsbericht Deutschland 2008 belegen deutlich, dass 
Nichterwerbspersonen und Arbeitsuchende, ältere über 
50 Jahre, Personen mit Migrationshintergrund sowie Per- 
sonen mit geringer Schulbildung deutlich geringere Chan- 
cen auf eine Weiterbildungsbeteiligung haben als z. B. 
deutsche Facharbeiterinnen und Facharbeiter unter 50 
Jahren (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2008: 141).

29  Zudem schneidet Deutschland in internationalen Vergleichen bei der beruflichen Weiterbildungsbeteiligung generell unterdurchschnittlich ab (vgl. z. B. European 
Commission 2006: 129). Hinzu kommt ein geringes Wissen bei Betrieben über Fördermöglichkeiten der beruflichen Weiterbildung und eine bislang zu geringe 
Inanspruchnahme der bereitgestellten Instrumente, beispielsweise der Bundesagentur für Arbeit (vgl. Lott/Spitznagel 2007). 
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Darstellung 3.57: Entwicklung des Kindergartens nach Einrichtungen, Plätzen und Kindern in By 1997-2007

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

geburten kindergärten Plätze kinder

1997 130.517 5.671 353.886 373.840

1998 126.529 5.793 363.101 374.109

1999 123.244 5.822 365.523 369.864

2000 120.765 5.857 368.504 368.422

2001 115.964 5.895 373.130 373.044

2002 113.818 5.915 378.673 378.101

2003 111.536 5.974 383.757 382.272

2004 111.165 5.991 385.479 377.575

2005 107.308 6.005 386.822 373.771

2006 104.200 6.011 385.038 378.708

2007 106.870 5.938 387.500 362.973

Darstellung 3.58: Kinder in Kindertageseinrichtungen nach Alter, Regierungsbezirken und ausgewählten Städten in By 2007 (Stand: 
15.03.2007; Anzahl und Prozent)

insgesamt

davon kinder im alter von ... bis unter ... Jahren

    0 - unter 3         3 - unter 6          6 - unter 11         11 - unter 14

    zahl Prozent* zahl    Prozent* zahl   Prozent* zahl   Prozent*

Oberbayern 159.669 12.749 10,6 104.084     85,8 41.677    19,4 1.159     0,9

München, Lh-Stadt 51.643 6.712 17,9 28.697    86,7 15.850    30,6 384     1,4

Niederbayern 38.291 1.645 5,4 27.967    83,4 8.108    12,7 571 1,4

Oberpfalz 35.396 1.647 6,0 25.995    87,0 7.539    13,1 215    0,6

Oberfranken 37.322 3.060 12,1 25.685    90,8 8.226    15,2 351    1,0

Mittelfranken 63.553 4.470 10,4 41.231    90,7 17.184    20,3 668 1,3

Nürnberg, Stadt 17.506 942 7,6 10.441    86,3 5.899    28,7 224     1,8

Unterfranken 47.651 4.502 13,7 33.271    93,6 9.542    14,1 336     0,5

Schwaben 60.872 3.018 6,4 44.471    85,7 13.075    13,4 308 0,5

BY 442.754 31.091 9,5 302.704    87,5 105.351   16,5 3.608     0,9

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

*  Die Prozentzahlen geben an, wie groß der Anteil der Kinder der jeweiligen Altersgruppe der jeweiligen Region ist – bezogen auf alle Kinder 
dieser Altersgruppe in dieser Region –, die eine Kindertageseinrichtung besuchen.

  Lesebeispiel: In Oberbayern nehmen 12.749 Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren einen Platz in einer Kindertageseinrichtung in Anspruch. 
Das sind 10,6  Prozent aller Kinder zwischen 0 bis unter 3 Jahren in diesem Regierungsbezirk.
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Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

Darstellung 3.59: Kinder in Kindertageseinrichtungen nach Alter ohne Schulbesuch und nach Regierungsbezirken in By 2007 (Stand: 15.03.2007; 
Anzahl und Prozent)

insgesamt

davon kinder im alter von ... bis unter ... Jahren

         0 - unter 3          3 - unter 6         6 - unter 11

  zahl       Prozent        zahl      Prozent  zahl       Prozent

Oberbayern       136.165 12.749         9,4 103.986       76,4 19.430       14,3

München, Lh-Stadt 39.785 6.712       16,9 28.644       72,0 4.429       11,1

Niederbayern    35.327 1.645     4,7 27.957       79,1 5.725       16,2

Oberpfalz       32.820 1.647         5,0 25.984       79,2 5.189       15,8

Oberfranken     33.545 3.060         9,1 25.662       76,5 4.823       14,4

Mittelfranken   53.309 4.470         8,4 41.209       77,3 7.630       14,3

Nürnberg, Stadt           13.308  942         7,1 10.435       78,4 1.931       14,5

Unterfranken    43.537 4.502       10,3 33.225       76,3 5.810       13,3

Schwaben        56.350 3.018         5,4 44.450       78,9 8.882       15,8

BY 391.053 31.091         8,0    302.473       77,3 57.489       14,7
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durchschnittlich vereinbarte Betreuungszeit (pro tag)

insgesamt Bis zu 5 stunden
mehr als 5 bis 
zu 7 stunden

mehr als 7 bis 
zu 10 stunden

mehr als 10 
stunden

Vor- und nach-
mittags ohne 

mittagsbetreuung

anzahl

gebiet

By             391.053 134.568 165.370 85.149 973 4.993

Oberbayern               136.165 43.644 57.608 33.840 434 639

München, Landeshauptstadt          39.785 6.236 15.183 17.790 313 263

Niederbayern             35.327 19.416 13.073 2.476 100 262

Oberpfalz                32.820 16.856 12.400 3.344 50 170

Oberfranken              33.545 8.927 15.663 8.445 55 455

Mittelfranken            53.309 12.481 23.323 16.829 129 547

Nürnberg, Stadt                    13.308 2.291 4.188 6.667 52 110

Unterfranken             43.537 10.496 21.740 9.552 24 1.725

Schwaben                 56.350 22.748 21.563 10.663 181 1.195

altersgruppen

0 - 3                                      3.746 1.360 1.224 1.115 38 9

2 - 8 (ohne Schulkinder)                   231.181 82.488 97.575 47.759 461 2.898

Mit Kindern aller Altersgruppen 156.126 50.720 66.571 36.275 474 2.086

Prozent

gebiet

By             100 34,4 42,3 21,8 0,5 1,3

Oberbayern               100 32,1 42,3 24,9 0,3 0,5

München, Landeshauptstadt          100 15,7 38,2 44,7 0,8 0,7

Niederbayern             100 55,0 37,0 7,0 0,3 0,7

Oberpfalz                100 51,4 37,8 10,2 0,2 0,5

Oberfranken              100 26,6 46,7 25,2 0,2 1,4

Mittelfranken            100 23,4 43,8 31,6 0,2 1,0

Nürnberg, Stadt                    100 17,2 31,5 50,1 0,4 0,8

Unterfranken             100 24,1 49,9 21,9 0,1 4,0

Schwaben                 100 40,4 38,3 18,9 0,8 2,1

altersgruppen

0 - 3                                      100 36,3 32,7 29,7 1,0 0,2

2 - 8 (ohne Schulkinder)                   100 35,7 42,2 20,7 0,2 1,3

Mit Kindern aller Altersgruppen 100 32,5 42,6 23,2 0,3 1,3

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

Darstellung 3.60: Vereinbarte Betreuungszeit für Kinder in Kindertageseinrichtungen ohne Schulbesuch in By nach Regierungsbezirken und 
nach Altersgruppen 2007 (Stand: 15.03.2007; Anzahl und Prozent)
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Darstellung 3.61: Quoten der Inanspruchnahme von Kindertageseinrich-
tungen von Kindern unter 3 Jahren in den bayerischen Landkreisen und 
kreisfreien Städten 2007 (Stand: 15.03.2007; Prozent)

Quote der Inanspruchnahme in % (Häufigkeit)

■  bis unter  5,0  (22) 
■  5,0 bis unter  10,0  (40)
■  10,0 bis unter  15,0  (23)
■  15,0 bis unter  20,0  (9)
■  20,0 und mehr (2)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

Minimum: Lkr. Straubing-Bogen     2,3 %
Maximum: Krfr. Stadt Coburg    21,6 %
Bayern:    9,5 %

Darstellung 3.62: Quoten der Inanspruchnahme von Kindertageseinrich-
tungen von Kindern von 3 bis unter 6 Jahren in den bayerischen 
Landkreisen und kreisfreien Städten 2007 (Stand: 15.03.2007; Prozent)

Quote der Inanspruchnahme in % (Häufigkeit)

■  bis unter  80,0  (3) 
■  80,0 bis unter  85,0  (24)
■  85,0 bis unter  90,0  (30)
■  90,0 bis unter  95,0  (31)
■  95,0 und mehr (8)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

Minimum: Lkr. Berchtesgadener Land    71,8 %
Maximum: Krfr. Stadt Coburg             99,7 %
Bayern:          87,5 %
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Darstellung 3.63: Quoten der Inanspruchnahme von Kindertageseinrich-
tungen von Kindern von 6 bis unter 10 Jahren in den bayerischen 
Landkreisen und kreisfreien Städten 2007 (Stand: 15.03.2007; Prozent)

Quote der Inanspruchnahme in % (Häufigkeit)

■  bis unter  12,0  (2) 
■  12,0 bis unter  17,0  (50)
■  17,0 bis unter  22,0  (20)
■  22,0 bis unter  27,0  (14)
■  27,0 und mehr (10)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

Minimum: Lkr. Straubing-Bogen 11,5 %
Maximum: Krfr. Stadt Passau  36,0 %
Bayern:   19,6 %

Darstellung 3.64: Quoten der Inanspruchnahme von Kindertages-
einrichtungen von Kindern von 10 bis unter 14 Jahren in den 
bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 2007 (Stand: 
15.03.2007; Prozent)

Quote der Inanspruchnahme in % (Häufigkeit)

■  bis unter 2,0 (69) Minimum: 0,0 %
■  2,0  bis unter 6,0  (22) Maximum: 
■  6,0  bis unter 10,0  (4) Krfr. Stadt Straubing  11,8 %
■  10,0  oder mehr  (1) Bayern:  1,7 %

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen
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Darstellung 3.65: Deutsche Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund in Kindertageseinrichtungen in By nach Regierungsbezirken 2007 
(Stand: 15.03.2007; Anzahl und Prozent)

insgesamt

deutsche bzw. migranten/innen mit  
vorrangig gesprochener sprache

deutsch

migranten/innen mit  
vorrangig gesprochener sprache

nicht deutsch

anzahl Prozent anzahl Prozent

oberbayern               136.165 106.852 78,5 29.313 21,5

0 - 3                                      1.391 1.206 86,7 185 13,3

2 - 8 (ohne Schulkinder)                   89.239 72.699 81,5 16.540 18,5

5 - 14 (nur Schulkinder)                   - 4.975

Mit Kindern aller Altersgruppen            45.535 37.922 83,3 7.613 16,7

München, Lh-Stadt          39.785 23.220 58,4 16.565 41,6

0 - 3                                      671 564 84,1 107 15,9

2 - 8 (ohne Schulkinder)                   26.791 17.546 65,5 9.245 34,5

5 - 14 (nur Schulkinder)                   - 3.556

Mit Kindern aller Altersgruppen 12.323 8.666 70,3 3.657 29,7

niederbayern             35.327 31.435 89,0 3.892 11,0

0 - 3                                      65 64 98,5 1 1,5

2 - 8 (ohne Schulkinder)                   23.580 21.190 89,9 2.390 10,1

5 - 14 (nur Schulkinder)                   - 482

Mit Kindern aller Altersgruppen            11.682 10.663 91,3 1.019 8,7

oberpfalz                32.820 29.091 88,6 3.729 11,4

0 - 3                                      132 123 93,2 9 6,8

2 - 8 (ohne Schulkinder)                   21.236 18.956 89,3 2.280 10,7

5 - 14 (nur Schulkinder)                   - 443

Mit Kindern aller Altersgruppen            11.452 10.455 91,3 997 8,7

oberfranken              33.545 29.787 88,8 3.758 11,2

0 - 3                                      519 502 96,7 17 3,3

2 - 8 (ohne Schulkinder)                   13.513 12.302 91,0 1.211 9,0

5 - 14 (nur Schulkinder)                   - 407

Mit Kindern aller Altersgruppen            19.513 17.390 89,1 2.123 10,9

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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insgesamt

deutsche bzw. migranten/innen mit 
vorrangig gesprochener sprache

deutsch

migranten/innen mit  
vorrangig gesprochener sprache

nicht deutsch

anzahl Prozent anzahl Prozent

mittelfranken            53.309 41.701 78,2 11.608 21,8

0 - 3                                      803 715 89,0 88 11,0

2 - 8 (ohne Schulkinder)                   28.135 21.837 77,6 6.298 22,4

5 - 14 (nur Schulkinder)                   - 1.904

Mit Kindern aller Altersgruppen            24.371 21.053 86,4 3.318 13,6

Nürnberg, Stadt                    13.308 7.184 54,0 6.124 46,0

0 - 3                                      342 300 87,7 42 12,3

2 - 8 (ohne Schulkinder)                   9.015 5.446 60,4 3.569 39,6

5 - 14 (nur Schulkinder)                   - 1.119

Mit Kindern aller Altersgruppen            3.951 2.557 64,7 1.394 35,3

unterfranken             43.537 38.315 88,0 5.222 12,0

0 - 3                                      599 566 94,5 33 5,5

2 - 8 (ohne Schulkinder)                   19.544 17.414 89,1 2.130 10,9

5 - 14 (nur Schulkinder)                   - 344

Mit Kindern aller Altersgruppen            23.394 20.679 88,4 2.715 11,6

schwaben                 56.350 46.976 83,4 9.374 16,6

0 - 3                                      237 218 92,0 19 8,0

2 - 8 (ohne Schulkinder)                   35.934 30.405 84,6 5.529 15,4

5 - 14 (nur Schulkinder)                   - 811

Mit Kindern aller Altersgruppen            20.179 17.164 85,1 3.015 14,9

BY                   391.053 324.157 82,9 66.896 17,1

0 - 3                                      3.746 3.394 90,6 352 9,4

2 - 8 (ohne Schulkinder)                   231.181 194.803 84,3 36.378 15,7

5 - 14 (nur Schulkinder)                   - 9.366

Mit Kindern aller Altersgruppen            156.126 135.326 86,7 20.800 13,3

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

Fortsetzung Darstellung 3.65: Deutsche Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund in Kindertageseinrichtungen in By nach Regierungsbezirken 
2007 (Stand: 15.03.2007; Anzahl und Prozent)

070_SOZ_EV_Kapitel_3_RZ.indd   324 13.02.2009   12:01:36 Uhr



325325

Darstellung 3.66: Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund mit vorrangig gesprochener Sprache nicht Deutsch nach Art der Einrichtung in 
BY nach Regierungsbezirken 2007 (Stand: 15.03.2007; Anzahl und Prozent)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

Anteil der Kinder  
mit Migrationshintergrund in %  (Häufigkeit)
■  bis unter 10,0  (0)
■  10,0 bis unter 15,0  (4)
■  15,0 bis unter 20,0  (1)
■  20,0 oder mehr   (2)

 Regierungsbezirke/ 

 Kinder mit Migrationshintergrund

 Oberbayern

 Mittelfranken

 Schwaben

 Unterfranken

Niederbayern

 Oberfranken

 Oberpfalz

 Bayern/ Kinder mit 
 Migrationshintergrund

11.608
9.374

5.222

3.892

3.758

3.729

29.313

Anteil der Kinder  
mit Migrationshintergrund in %  (Häufigkeit)
■  bis unter 10,0  (1)
■  10,0 bis unter 15,0  (3)
■  15,0 bis unter 20,0  (2)
■  20,0 oder mehr   (1)

 Regierungsbezirke/ 

 Kinder mit Migrationshintergrund

 Oberbayern

 Mittelfranken

 Schwaben

 Niederbayern

 Oberpfalz

 Unterfranken

 Oberfranken

 Bayern/ Kinder mit 
 Migrationshintergrund

6.298
5.529

2.390

2.280

2.130

1.211

16.540

Anteil der Kinder  
mit Migrationshintergrund in %  (Häufigkeit)
■  bis unter 10,0  (5)
■  10,0 bis unter 15,0  (2)
■  15,0 bis unter 20,0  (0)
■  20,0 oder mehr   (0)

 Regierungsbezirke/ 

 Kinder mit Migrationshintergrund

 Oberbayern

 Mittelfranken

 Unterfranken

 Schwaben

 Oberfranken

 Oberpfalz

 Niederbayern

 Bayern/ Kinder mit 
 Migrationshintergrund

88
33

19

17

9

1

352

185

Anteil der Kinder  
mit Migrationshintergrund in % (Häufigkeit)
■  bis unter 10,0  (2)
■  10,0 bis unter 15,0  (4)
■  15,0 bis unter 20,0  (1)
■  20,0 oder mehr   (0)

 Regierungsbezirke/ 

 Kinder mit Migrationshintergrund

 Oberbayern

 Mittelfranken

 Schwaben

  Unterfranken

 Oberfranken

 Niederbayern

 Oberpfalz

 Bayern/ Kinder mit 
 Migrationshintergrund

3.318
3.015

2.715

2.123

1.019

997

7.613

Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund
in allen Einrichtungen

Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund
in Einrichtungen mit Kindern bis 3 Jahren

Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund
in Einrichtungen mit Kindern von 2 bis 8 Jahren

Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund
in Einrichtungen mit Kindern aller Altersgruppen

66.896

36.378

20.800
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Darstellung 3.67: Quoten* der Inanspruchnahme von Kindertages-
einrichtungen von 0- bis 14-jährigen Kindern mit Migrationshinter-
grund: vorrangig gesprochene Sprache nicht Deutsch in BY 2007 
(Stand: 15.03.2007)

Quote der Inanspruchnahme in % (Häufigkeit)

■  bis unter  1,0 (3) 
■  1,0  bis unter  5,0  (71) 
■  5,0  bis unter 10,0  (19) 
■  10,0  oder mehr  (3)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

* Bezogen auf alle Kinder dieser Altersgruppe in Bayern (unabhängig  
 vom Besuch einer Kindertageseinrichtung) einschließlich der  
 deutschsprachigen Kinder.

Minimum: Lkr. Freyung-Grafenau 0,7 %
Maximum: Krfr. Stadt München  11,0 %
Bayern:   3,9 %
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Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

Darstellung 3.68: Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund mit vorrangig gesprochener Sprache nicht Deutsch in Kindertageseinrichtungen 
nach Art der Tageseinrichtung in By nach Regierungsbezirken 2007 (Stand: 15.03.2007; Anzahl und Prozent)

anteil der kinder mit migrationshintergrund in allen einrichtungen

alle kinder migrantenkinder

Anzahl Prozent

Oberbayern 136.165 29.313 21,5

Niederbayern 35.327 3.892 11,0

Oberpfalz 32.820 3.729 11,4

Oberfranken 33.545 3.758 11,2

Mittelfranken 53.309 11.608 21,8

Unterfranken 43.537 5.222 12,0

Schwaben 56.350 9.374 16,6

BY 391.053 66.896 17,1

anteil der kinder mit migrationshintergrund in allen einrichtungen mit kindern bis 3 Jahren

alle kinder migrantenkinder

Anzahl Prozent

Oberbayern 1.391 185 13,3

Niederbayern 65 1 1,5

Oberpfalz 132 9 6,8

Oberfranken 519 17 3,3

Mittelfranken 803 88 11,0

Unterfranken 599 33 5,5

Schwaben 237 19 8,0

BY 3.746 352 9,4

anteil der kinder mit migrationshintergrund in allen einrichtungen mit kindern von 2 - 8 Jahren

alle kinder migrantenkinder

Anzahl Prozent

Oberbayern 89.239 16.540 18,5

Niederbayern 23.580 2.390 10,1

Oberpfalz 21.236 2.280 10,7

Oberfranken 13.513 1.211 9,0

Mittelfranken 28.135 6.298 22,4

Unterfranken 19.544 2.130 10,9

Schwaben 35.934 5.529 15,4

BY 231.181 36.378 15,7

anteil der kinder mit migrationshintergrund in allen einrichtungen mit kindern aller altersgruppen

alle kinder migrantenkinder

Anzahl Prozent

Oberbayern 45.535 7.613 16,7

Niederbayern 11.682 1.019 8,7

Oberpfalz 11.452 997 8,7

Oberfranken 19.513 2.123 10,9

Mittelfranken 24.371 3.318 13,6

Unterfranken 23.394 2.715 11,6

Schwaben 20.179 3.015 14,9

BY 156.126 20.800 13,3
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durchschnittlich vereinbarte Betreuungszeit (pro tag)

insgesamt Bis zu 5 stunden
mehr als 5 bis zu 

7 stunden
mehr als 7 bis zu 

10 stunden
mehr als 10 

stunden
Vor- und nachmittags 

ohne mittagsbetreuung

By 55.632 14.199 19.923 20.406 189 915

altersgruppen

Unter   1 153 25 43 83 1 1

1 bis unter   2 846 176 263 399 5 3

2 bis unter   3 2.673 904 788 939 15 27

3 bis unter   4 13.012 4.006 4.514 4.254 54 184

4 bis unter   5 15.922 4.111 5.819 5.689 42 261

5 bis unter   6 14.930 3.256 5.458 5.889 50 277

6 bis unter   7 7.924 1.675 2.974 3.095 22 158

7 bis unter   8 172 46 64 58 - 4

Prozent

By 100,0 25,5 35,8 36,7 0,3 1,6

altersgruppen

Unter   1 100,0 16,3 28,1 54,2 0,7 0,7

1 bis unter   2 100,0 20,8 31,1 47,2 0,6 0,4

2 bis unter   3 100,0 33,8 29,5 35,1 0,6 1,0

3 bis unter   4 100,0 30,8 34,7 32,7 0,4 1,4

4 bis unter   5 100,0 25,8 36,6 35,7 0,3 1,6

5 bis unter   6 100,0 21,8 36,6 39,4 0,3 1,9

6 bis unter   7 100,0 21,1 37,5 39,1 0,3 2,0

7 bis unter   8 100,0 26,7 37,2 33,7 0,0 2,3

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

Darstellung 3.69: Kinder in Kindertageseinrichtungen ohne Schulbesuch nach Alter und Betreuungszeiten in By 2007 mit Migrationshinter-
grund: vorrangig gesprochene Sprache nicht Deutsch (Stand: 15.03.2007; Anzahl und Prozent)

Darstellung 3.70: Pädagogisches Personal in den Tageseinrichtungen nach Geschlecht in By und D 2007 (Stand: 15.03.2007; Anzahl und Prozent)

arbeitsbereich

BY d

insgesamt

anteil* im  
arbeitsbereich  

in Prozent

anteil von  
zusammen  
in Prozent insgesamt

anteil* im  
arbeitsbereich  

in Prozent

anteil von  
zusammen  
in Prozent

insgesamt 

Gruppenleitung 19.038 147.722

Zweit- bzw. Ergänzungskraft 23.344 143.984

Förderung von Kindern nach SGB 
VIII/SGB XII in der Tageseinrichtung

901 13.016

Leitung 368 13.536

Verwaltung 722 3.057

Gruppenübergreifend tätig 4.863 44.857

Insgesamt 49.236 366.172

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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* Der Anteil im Arbeitsbereich gibt an, wieviel Prozent des in diesem Bereich tätigen Personals Männer bzw. Frauen sind.

Quelle: BayLfStaD; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen

Fortsetzung Darstellung 3.70: Pädagogisches Personal in den Tageseinrichtungen nach Geschlecht in By und D 2007 (Stand: 15.03.2007; An-
zahl und Prozent)

Darstellung 3.71: Quoten der Inanspruchnahme von öffentlich geförderter Kindertagespflege von Kindern bis unter 14 Jahren in den 
bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 2007 (Stand: 15.03.2007; Prozent)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen 

Quote der Inanspruchnahme in % (Häufigkeit)

■ keine Inanspruchnahme (7) Minimum: 0,0 %
■    bis unter 0,5  (61) Maximum: 
■   0,5  bis unter 1,0  (23) Krfr. Stadt Schwabach                2,0 %
■  1,0  oder mehr    (5) Bayern:  0,4 %

arbeitsbereich

BY d

insgesamt

anteil* im  
arbeitsbereich  

in Prozent

anteil von  
zusammen  
in Prozent insgesamt

anteil* im  
arbeitsbereich  

in Prozent

anteil von  
zusammen  
in Prozent

männer

Gruppenleitung 277 1,5 27,1 2.974 2,0 25,6

Zweit- bzw. Ergänzungskraft 414 1,8 40,4 4.492 3,1 38,6

Förderung von Kindern nach SGB 
VIII/SGB XII in der Tageseinrichtung

27 3,0 2,6 583 4,5 5,0

Leitung 29 7,9 2,8 803 5,9 6,9

Verwaltung 95 13,2 9,3 461 15,1 4,0

Gruppenübergreifend tätig 182 3,7 17,8 2.324 5,2 20,0

Zusammen 1.024 2,1 100,0 11.637 3,2 100,0

Frauen

Gruppenleitung 18.761 98,5 38,9 144.748 98,0 40,8

Zweit- bzw. Ergänzungskraft 22.930 98,2 47,6 139.492 96,1 39,3

Förderung von Kindern nach SGB 
VIII/SGB XII in der Tageseinrichtung

874 97,0 1,8 12.433 95,5 3,5

Leitung 339 92,1 0,7 12.733 93,1 3,6

Verwaltung 627 86,8 1,3 2.596 84,9 0,7

Gruppenübergreifend tätig 4.681 98,3 9,7 42.533 94,8 12,0

Zusammen 48.212 97,9 100,0 354.535 96,8 100,0
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Freie träger

davon:

Zusammen Arbeiterwohlfahrt
Deutscher Paritätischer

Wohlfahrtsverband Deutsches Rotes Kreuz

einrichtungen anzahl

5.351  313  214  100

Prozent

69,4 4,1 2,8 1,3

art der einrichtung Plätze

insgesamt 316.068 18.515 9.185 5.534

0 - 3                             3.100  234  258  58

2 - 8 (ohne Schulkinder)          160.264 6.568 4.542 2.803

5 - 14 (nur Schulkinder)          20.449 3.988  819  744

Mit Kindern aller Altersgruppen   132.255 7.725 3.566 1.929

kinder

insgesamt 301.001 17.465 8.602 5.364

0 - 3                             3.195  273  265  67

2 - 8 (ohne Schulkinder)          152.755 6.121 4.161 2.699

5 - 14 (nur Schulkinder)          18.342 3.649  757  721

Mit Kindern aller Altersgruppen   126.709 7.422 3.419 1.877

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

Öffentliche  träger

davon:

Insgesamt Zusammen örtliche Träger
Gemeinden ohne 

Jugendamt

einrichtungen anzahl

7.708 2.357 931 1.426

Prozent

100,0 30,6 12,1 18,5

art der einrichtung Plätze

insgesamt 465.772  149.704 57.142 92.562

0 - 3                             3.625 525  215  310

2 - 8 (ohne Schulkinder)          243.398 83.134 28.061 55.073

5 - 14 (nur Schulkinder)          39.288 18.839 15.702 3.137

Mit Kindern aller Altersgruppen   179.461 47.206 13.164 34.042

kinder

insgesamt 442.754 141.753 54.994 86.759

0 - 3                             3.746  551  208  343

2 - 8 (ohne Schulkinder)          231.181 78.426 27.363 51.063

5 - 14 (nur Schulkinder)          35.760 17.418 14.483 2.935

Mit Kindern aller Altersgruppen   172.067 45.358 12.940 32.418

Darstellung 3.72: Genehmigte Plätze und Kinder in Kindertageseinrichtungen nach Art der Tageseinrichtung und Art des Trägers in By 2007 
(Stand: 15.03.2007; Anzahl und Prozent)
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Freie träger

davon:

Diakon.Werk/ sonst. der 
EKD angeschl. Träger

Caritasverband/  
sonstige kath. Träger

Zentralwohlfahrtsstelle 
d. Juden in Deutschl.

Sonstige Religions-
gemeinschaften  

öffentl.Rechts

einrichtungen anzahl

1.080 2.655  2  40

Prozent

14,0 34,4 0,1 0,5

art der einrichtung Plätze

insgesamt 67.197 182.694  148 2.416

0 - 3                              642  552 - -

2 - 8 (ohne Schulkinder)          30.976 100.357  106 1.241

5 - 14 (nur Schulkinder)          2.992 8.322  42  240

Mit Kindern aller Altersgruppen   32.587 73.463 -  935

kinder

insgesamt 64.081 174.356  128 2.158

0 - 3                              656  602 - -

2 - 8 (ohne Schulkinder)          29.405 96.551  90 1.115

5 - 14 (nur Schulkinder)          2.884 7.003  38  195

Mit Kindern aller Altersgruppen   31.136 70.200 -  848

Fortsetzung Darstellung 3.72: Genehmigte Plätze und Kinder in Kindertageseinrichtungen nach Art der Tageseinrichtung und Art des Trägers in 
By 2007 (Stand: 15.03.2007; Anzahl und Prozent)

Freie träger

davon:

Jugendgruppen, 
-verbände, -ringe

Sonstige jur. 
Personen, andere 

Vereinigungen

Davon: 

Wirtschafts- 
unternehmen

Unternehmens-/ 
Betriebsteil Privatgewerblich

einrichtungen anzahl

 4  841  102  11  91

Prozent

0,1 10,9 1,3 0,1 1,2

art der einrichtung Plätze

insgesamt  167 27.274 2.938  328 2.610

0 - 3                             - 1.076  280  52  228

2 - 8 (ohne Schulkinder)           125 12.384 1.162  100 1.062

5 - 14 (nur Schulkinder)           42 3.106  154  15  139

Mit Kindern aller Altersgruppen   - 10.708 1.342  161 1.181

kinder

insgesamt  158 25.949 2.740  273 2.467

0 - 3                             - 1.039  293  56  237

2 - 8 (ohne Schulkinder)           116 11.482 1.015  92  923

5 - 14 (nur Schulkinder)           42 2.914  139  12  127

Mit Kindern aller Altersgruppen   - 10.514 1.293  113 1.180

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen
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anzahl

Diplomsozialpädagogen/innen, Diplomsozialarbeiter/innen 52

Dipl.-Pädagogen/innen, Dipl.-Soziologen/innen, Erziehungswissenschaftler/innen 40

Dipl.-Heilpädagogen/innen 1

Erzieher/innen 362

Heilpädagogen/innen FH 9

Kinderpfleger/innen 285

Heilerzieher/innen, Heilerzieherpfleger/innen 85

Familienpfleger/innen 9

Assistenten/innen im Sozialwesen 4

Soziale und medizinische Helferberufe 127

Sonst. soziale/sozialpädagogische Kurzausbildung 15

Anderer nicht fachpädagogischer Berufsausbildungsabschluss 1.794

Noch in Berufsausbildung 14

Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 233

insgesamt 3.030

Quelle: BayLfStaD

Darstellung 3.73: Qualifikation des Personals in der Kindertagespflege in By 2007 (Stand: 15.03.2007) 

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen

Darstellung 3.74: Kinder in Kindertageseinrichtungen nach Geschlecht in By nach Regierungsbezirken und ausgewählten Städten 2007 (Stand: 
15.03.2007; Anzahl und Prozent)

insgesamt                    Frauen                     männer

anzahl anzahl      Prozent anzahl      Prozent

Oberbayern      159.669 77.827      48,7 81.842       51,3

München, Lh-Stadt 51.643 25.265      48,9 26.378       51,1

Niederbayern    38.291 18.598      48,6 19.693       51,4

Oberpfalz       35.396 17.409      49,1 17.987       50,9

Oberfranken     37.322 18.170      48,7 19.152       51,3

Mittelfranken   63.553 30.696      48,3 32.857       51,7

Nürnberg, Stadt           17.506   8.487      48,5   9.019      51,5

Unterfranken    47.651 23.278      48,8 24.373       51,2

Schwaben        60.872 29.828      49,0 31.044       51,0

BY 442.754  215.806      48,7 226.948      51,3
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Darstellung 3.75: Übertritte aus der Jahrgangsstufe 4 an die Haupt-
schule in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 2006 
(aus dem Schuljahr 2005/2006 in das Schuljahr 2006/2007; Prozent)

Hauptschule

■ Unter 32 % (6 Kreise) 
■ 32 % bis unter 37 % (11 Kreise)
■ 37 % bis unter 42 % (38 Kreise)
■ 42 % bis unter 47 % (33 Kreise)
■ 47 % und mehr (8 Kreise)

Quelle: Amtliche Schuldaten des BayLfStaD

Darstellung 3.76: Übertritte aus der Jahrgangsstufe 4 an die Real-
schule in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 2006 
(aus dem Schuljahr 2005/2006 in das Schuljahr 2006/2007; Prozent)

Realschule

■ Unter 15 % (12 Kreise) 
■ 15 % bis unter 20 % (15 Kreise)
■ 20 % bis unter 25 % (34 Kreise)
■ 25 % bis unter 30 % (30 Kreise)
■ 30 % bis unter 35 % (5 Kreise)

Quelle: Amtliche Schuldaten des BayLfStaD
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Ohne Schülerinnen und Schüler an Förderschulen; Westdeutschland inklusive Berlin.

Quelle: Konsortium Bildungsberichterstattung 2006: 239

 Darstellung 3.78: Verteilung der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 auf die Schularten in By, WD, D, BW und NW im Schuljahr 
2004/2005 (Anzahl und Prozent)

land schülerzahl hauptschule realschule gymnasium integrierte gesamtschule
Freie  

Waldorfschule
schulart mit mehreren 

Bildungsgängen

By 144.299 42,2 29,5 27,6 0,3 0,0 -

WD 782.452 28,9 29,6 29,9 9,0 0,7 1,8

D 875.463 25,6 26,6 30,3 7,2 0,6 9,6

BW 126.613 33,8 34,2 30,2 0,5 1,3 -

NW 211.359 26,5 27,8 29,3 15,8 0,6 -

Darstellung 3.77: Übertritte aus der Jahrgangsstufe 4 an das Gymna-
sium in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 2006 
(aus dem Schuljahr 2005/2006 in das Schuljahr 2006/2007; Prozent)

Gymnasium

■  25 % bis unter 30 % (21 Kreise) 
■  30 % bis unter 35 % (31 Kreise)
■  35 % bis unter 40 % (22 Kreise)
■  40 % bis unter 45 % (8 Kreise)
■  45 % und mehr (14 Kreise)

Quelle: Amtliche Schuldaten des BayLfStaD
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Darstellung 3.80: Vergleich der Wiederholerquoten nach Schulart und Jahrgangsstufe in BY in den Schuljahren 2002/2003 und 
2006/2007 (Prozent)

■ 2002/2003 ■ 2006/2007

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland: Fachserie 11; Amtliche Schuldaten des BayLfStaD

30

25

20

15

10

5

0
1     2     3     4 

Grundschule Hauptschule Realschule Wirtschaftsschule Gymnasium

5     6     7    8    9    10 7    8    9    10    11 5    6    7     8     9    10            11     12         135     6     7    8    9    10

* Westdeutschland inklusive Berlin.

Quelle: Konsortium Bildungsberichterstattung 2008: 276

Darstellung 3.79: Verteilung der Neuzugänge auf die drei Sektoren des beruflichen Ausbildungssystems in By, WD, D, BW und NW 2006 (An-
zahl und Prozent)

land duales system schulberufssystem übergangssystem duales system schulberufssystem übergangssystem

anzahl Prozent

By 102.844 26.120 44.960 59,1 15,0 25,9

WD* 459.451 163.625 441.141 43,2 15,4 41,5

D 551.434 212.984 503.401 43,5 16,8 39,7

BW 70.175 31.833 79.568 38,6 17,5 43,8

NW 108.355 43.386 145.530 36,4 14,6 49,0
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landkreis / kreisfreie stadt grundschule hauptschule realschule Wirtschaftsschule
gymnasium

sek. i
gymnasium

sek. ii

oberbayern

SK Ingolstadt 1,5 6,9 9,7 13,4 3,9 3,0

SK München 1,2 7,8 10,9 23,6 4,8 3,9

SK Rosenheim 1,5 5,1 11,6 15,0 5,5 2,9

LK Altötting 1,0 3,4 6,4 x 2,9 1,8

LK Berchtesgadener Land 0,8 3,2 7,1 x 3,8 2,3

LK Bad Tölz-Wolfratshausen 0,9 3,4 10,1 x 3,0 2,7

LK Dachau 1,1 2,2 8,5 3,4 2,8 2,6

LK Ebersberg 0,4 3,6 9,0 x 3,4 3,2

LK Eichstätt 0,7 3,1 6,5 x 2,4 1,4

LK Erding 0,9 5,3 7,5 x 3,7 3,2

LK Freising 0,8 5,7 11,5 11,9 4,1 2,0

LK Fürstenfeldbruck 0,9 5,0 9,4 x 3,3 2,0

LK Garmisch-Partenkirchen 0,8 3,9 9,0 10,7 4,2 3,1

LK Landsberg a.Lech 1,0 2,6 8,1 x 3,7 2,8

LK Miesbach 1,0 3,4 9,6 11,3 4,8 1,1

LK Mühldorf a.Inn 1,1 5,2 8,4 10,0 3,4 1,9

LK München 0,6 6,0 9,5 x 2,6 2,4

LK Neuburg-Schrobenhausen 0,6 5,1 5,7 5,6 3,2 1,8

LK Pfaffenhofen a.d.Ilm 1,2 5,6 9,7 x 2,8 2,9

LK Rosenheim 0,8 3,6 8,1 7,8 3,6 2,9

LK Starnberg 0,9 2,9 7,9 x 3,9 3,0

LK Traunstein 0,7 3,0 7,7 16,3 4,4 3,1

LK Weilheim-Schongau 1,0 2,6 8,0 18,1 3,4 1,3

niederbayern

SK Landshut 0,8 6,2 7,3 9,7 3,4 2,7

SK Passau 1,5 5,0 9,0 10,0 3,2 2,6

SK Straubing 0,4 7,7 7,4 13,7 2,7 1,5

LK Deggendorf 1,0 2,7 5,7 10,8 3,7 2,2

LK Freyung-Grafenau 0,4 2,5 5,5 x 2,4 2,0

LK Kelheim 0,8 3,4 5,0 x 3,1 2,6

LK Landshut 0,6 2,9 7,3 x 2,4 2,7

LK Passau 1,0 3,8 6,8 x 2,0 1,8

LK Regen 0,4 2,7 4,4 x 0,7 1,8

LK Rottal-Inn 0,7 3,2 6,0 x 3,5 1,0

LK Straubing-Bogen 0,4 2,7 7,5 x 2,4 1,0

LK Dingolfing-Landau 0,6 2,8 6,9 x 2,2 0,8

oberpfalz

SK Amberg 1,2 5,8 7,5 11,1 2,7 2,7

SK Regensburg 1,1 5,0 7,8 10,4 3,9 3,8

SK Weiden i.d.OPf. 1,5 11,1 10,8 12,4 5,2 3,4

LK Amberg-Sulzbach 0,7 4,9 5,7 x 2,6 2,6

 
Darstellung 3.81:  Wiederholerquoten* nach Schulart in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten im Schuljahr  
2006/2007 (Prozent)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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landkreis / kreisfreie stadt grundschule hauptschule realschule Wirtschaftsschule
gymnasium

sek. i
gymnasium

sek. ii

oberpfalz

LK Cham 0,7 1,6 5,6 8,2 2,5 1,3

LK Neumarkt i.d.OPf. 0,8 2,1 6,9 x 2,5 2,5

LK Neustadt a.d.Waldnaab 0,7 2,9 7,4 8,2 2,4 2,7

LK Regensburg 0,8 3,3 8,4 x 2,5 2,9

LK Schwandorf 0,9 2,0 6,7 x 2,1 2,4

LK Tirschenreuth 0,6 3,1 5,7 x 3,3 2,9

oberfranken

SK Bamberg 1,1 9,1 12,7 13,5 4,2 4,9

SK Bayreuth 1,6 11,1 11,2 14,0 3,1 3,2

SK Coburg 1,6 9,4 11,3 13,1 4,6 1,8

SK Hof 1,8 10,8 12,6 18,1 4,4 2,5

LK Bamberg 0,5 4,8 7,1 x x x

LK Bayreuth 0,7 3,8 6,3 x 4,5 1,0

LK Coburg 1,1 8,5 10,5 x 4,0 2,8

LK Forchheim 1,0 5,0 9,8 x 3,1 1,5

LK Hof 1,5 6,2 9,4 x 3,1 2,3

LK Kronach 1,0 3,5 7,5 x 1,6 2,3

LK Kulmbach 0,9 4,7 8,0 x 3,8 2,2

LK Lichtenfels 1,1 6,0 7,2 27,1 2,2 4,1

LK Wunsiedel i. Fichtelgebirge 1,3 9,8 10,3 21,1 3,4 3,5

mittelfranken

SK Ansbach 1,3 6,4 11,7 16,6 4,0 2,8

SK Erlangen 0,9 8,2 8,0 13,8 3,0 3,3

SK Fürth 2,3 8,4 14,2 16,6 5,2 5,6

SK Nürnberg 2,2 8,0 11,6 24,5 5,6 4,6

SK Schwabach 1,4 7,9 12,1 9,8 4,0 2,9

LK Ansbach 0,8 5,4 7,5 6,3 2,7 1,9

LK Erlangen-Höchstadt 1,0 5,7 7,8 x 2,5 3,3

LK Fürth 0,9 6,0 9,2 x 3,2 4,4

LK Nürnberger Land 1,1 5,3 8,4 x 2,9 3,1

LK Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 0,7 3,8 8,7 5,3 2,5 2,7

LK Roth 0,7 4,5 9,1 x 2,9 1,3

LK Weißenburg-Gunzenhausen 1,2 4,7 7,0 7,8 2,6 2,8

unterfranken

SK Aschaffenburg 1,6 8,2 8,6 7,0 2,8 2,2

SK Schweinfurt 1,6 7,6 9,8 15,9 3,4 2,9

SK Würzburg 1,3 6,3 8,8 15,5 3,1 2,8

LK Aschaffenburg 1,0 5,4 8,2 10,1 2,8 2,7

LK Bad Kissingen 0,9 3,0 9,0 10,7 3,7 2,6

LK Rhön-Grabfeld 0,9 5,6 7,9 x 2,8 2,6

LK Hassberge 0,7 4,5 7,7 x 1,9 2,1

 
Fortsetzung Darstellung 3.81:  Wiederholerquoten* nach Schulart in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten im Schuljahr 
2006/2007 (Prozent)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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landkreis / kreisfreie stadt grundschule hauptschule realschule Wirtschaftsschule
gymnasium

sek. i
gymnasium

sek. ii

unterfranken

LK Kitzingen 1,1 5,1 8,9 10,4 3,6 2,8

LK Miltenberg 1,5 5,1 7,2 x 2,7 2,2

LK Main-Spessart 0,7 4,7 6,8 x 2,2 1,9

LK Schweinfurt 0,3 2,9 3,7 x x x

LK Würzburg 0,6 4,8 7,5 x 2,0 4,5

schwaben

SK Augsburg 1,7 7,4 9,9 15,5 5,0 4,8

SK Kaufbeuren 1,6 7,1 8,6 14,9 2,9 1,3

SK Kempten 1,1 8,8 8,0 8,2 3,6 2,4

SK Memmingen 1,3 7,6 7,5 8,4 5,5 1,2

LK Aichach-Friedberg 0,8 4,9 7,5 x 2,4 1,3

LK Augsburg 0,9 5,1 6,6 x 3,8 2,1

LK Dillingen a.d. Donau 1,0 3,8 5,4 x 3,2 3,7

LK Günzburg 1,2 5,0 6,7 2,5 2,3 2,0

LK Neu-Ulm 1,5 4,8 7,1 11,0 2,1 2,0

LK Lindau 0,8 4,4 6,7 x 3,6 2,3

LK Ostallgäu 1,0 3,6 6,1 x 4,2 1,4

LK Unterallgäu 0,8 3,1 7,1 15,0 3,0 1,6

LK Donau-Ries 0,6 4,1 5,8 8,8 3,2 1,6

LK Oberallgäu 0,9 3,8 7,8 13,7 2,4 1,7

kreisfreie städte 1,5 7,7 10,1 15,8 5,7 3,5

landkreise 0,9 4,1 7,6 11,0 3,9 2,4

Bayern insgesamt 1,0 4,9 8,2 14,2 3,5 2,9

*  Als Wiederholerinnen und Wiederholer (freiwillig oder nichtversetzt) werden die Schülerinnen und Schüler gezählt, die im vorange- 
 gangenen Schuljahr dieselbe Klassen-/Jahrgangsstufe besucht haben. Wenn das Wiederholen außerdem mit einem Schulwechsel verbun- 
 den ist, werden die Schülerinnen und Schüler bei der aufnehmenden Schule gezählt, d. h. Schülerinnen und Schüler, die im Gymnasium  
 nicht versetzt werden und dieselbe Klassenstufe in der Realschule z. B. wiederholen, erscheinen in der Realschule als Wiederholer. Der  
 Nachweis erfolgt ohne die Schularten Integrierte Gesamt-, Freie Waldorf- und Sonderschulen.

x = Schulart ist im Kreis nicht vorhanden.

Quelle: Amtliche Schuldaten des BayLfStaD

Fortsetzung Darstellung 3.81:  Wiederholerquoten* nach Schulart in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten im Schuljahr 
2006/2007 (Prozent)
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            mathematik              lesen                  naturwissenschaften

ohne migr. mit migr. ohne migr. mit migr. ohne migr. mit migr.

Baden-Württemberg 538 477 533 467 543 468

Bayern 553 486 536 477 550 481

Berlin 511 452 502 444 516 454

Bremen 496 443 495 433 507 441

Hamburg 506 454 508 449 518 451

Hessen 527 455 513 439 522 443

Niedersachsen 511 468 499 448 518 459

Nordrhein-Westfalen 511 457 507 446 518 451

Rheinland-Pfalz 510 463 501 456 513 467

Saarland 512 465 501 446 523 460

Schleswig-Holstein 513 459 503 449 517 446

Für Länder mit Migrantenanteil unter zehn Prozent werden keine Daten für diese Gruppen berichtet.

Quelle: PISA-Konsortium Deutschland 2005: 72, 96, 114, 132 (in Auszügen)

Darstellung 3.82: Kompetenzen in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern mit 
und ohne Migrationshintergrund im Ländervergleich, PISA 2003 (Punkte auf der PISA-Skala)

Quellen: PISA-Konsortium Deutschland 2005: 60, 88, 254 sowie PISA 2003, Nachberechnungen durch das IPN (vgl. Konsortium Bildungsbe-
richterstattung 2006: 249) (in Auszügen)

Darstellung 3.83: Vergleich des sozialen Gradienten der mathematischen Kompetenz und der Lesekompetenz in den deutschen Ländern, PISA 
2003 (Punkte auf der PISA-Skala und Anstieg um Punkte pro Einheit des ESC-Index)

                           kompetenzniveaus                  steigung des sozialen gradienten 

mathematik lesen mathematik lesen

Baden-Württemberg 512 507 44,9 39,9

Bayern 533 518 37,6 26,2

Berlin 488 481 41,6 39,5

Brandenburg 492 478 37,5 31,8

Bremen 471 467 45,1 47,7

Hamburg 481 478 41,4 43,8

Hessen 497 484 43,6 38,6

Mecklenburg-Vorpommern 493 473 48,3 35,0

Niedersachsen 494 481 44,4 41,8

Nordrhein-Westfalen 486 480 43,4 42,2

Rheinland-Pfalz 493 485 42,2 31,2

Saarland 498 485 39,6 38,9

Sachsen 523 504 38,8 32,8

Sachsen-Anhalt 502 482 43,3 38,0

Schleswig-Holstein 497 488 46,2 44,0

Thüringen 510 494 39,8 29,3

deutschland 503 491 42,6 37,8
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Darstellung 3.84:  Expansionsgrad des Gymnasiums und Gymnasialbeteiligung nach Sozialschicht in den deutschen Ländern, PISA 2003 (Prozent)

land anteil der gymnasiasten

escs

0-25 %-Quartil 25-50 %-Quartil 50-75 %-Quartil 75-100 %-Quartil

Baden-Württemberg 27,8 6,2 15,8 32,4 61,1

Bayern 26,3 8,0 14,6 28,7 57,2

Berlin 34,5 13,4 30,9 44,2 66,6

Brandenburg 30,8 13,0 25,2 36,7 55,6

Bremen 30,6 10,8 18,0 33,7 66,5

Hamburg 33,4 10,5 28,2 42,6 74,7

Hessen 31,7 12,5 22,2 40,5  62,0

Mecklenburg-Vorpommern 25,8 6,1 17,1 31,6 62,1

Niedersachsen 26,6 7,4 16,8 31,1 56,6

Nordrhein-Westfalen 28,8 6,1 18,8 37,3 65,1

Rheinland-Pfalz 25,8 5,9 14,7 31,5 58,7

Saarland 25,7 6,2 16,0 30,2 56,0

Sachsen 32,0 10,6 24,9 42,0 59,8

Sachsen-Anhalt 30,6 8,0 18,2 38,0 69,9

Schleswig-Holstein 25,2 4,6 17,1 27,7 56,3

Thüringen 30,5 10,0 23,5 41,8 61,2

deutschland 28,6 8,0 18,7 34,7 61,0

Quelle: PISA-Konsortium Deutschland 2005: 260

Modell I = ohne Kontrolle von Kovariaten, Modell II = Kontrolle von Lese- und Mathematikkompetenz.

Quelle: PISA-Konsortium Deutschland 2005: 262

Darstellung 3.85: Relative Wahrscheinlichkeit des Gymnasialbesuchs nach Sozialschicht in den deutschen Ländern, PISA 2003 (Odds-Ratios)

escs

       75-100 %-Quartil        50-75 %-Quartil          25-50 %-Quartil          0-25 %-Quartil

modell i modell ii modell i modell ii modell i modell ii modell i modell ii

Baden-Württemberg 8,41 4,40 2,57 1,94 1 1 0,35 0,65

Bayern 7,77 6,65 2,35 2,06 1 1 0,51 0,93

Berlin 4,45 2,67 1,77 1,57 1 1 0,34 0,79

Brandenburg 3,71 2,38 1,72 1,70 1 1 0,44 0,84

Bremen 9,06 2,83 2,32 1,39 1 1 0,55 1,05

Hamburg 7,53 3,55 1,89 1,63 1 1 0,30 0,53

Hessen 5,70 2,71 2,38 1,55 1 1 0,50 0,81

Mecklenburg-Vorpommern 7,96 3,47 2,24 1,58 1 1 0,31 0,50

Niedersachsen 6,45 2,63 2,24 1,52 1 1 0,40 0,73

Nordrhein-Westfalen 8,07 4,35 2,57 2,04 1 1 0,28 0,61

Rheinland-Pfalz 8,28 4,60 2,68 2,03 1 1 0,37 0,61

Saarland 6,71 3,48 2,28 2,51 1 1 0,35 0,57

Sachsen 4,49 2,79 2,19 1,72 1 1 0,36 0,69

Sachsen-Anhalt 10,44 6,16 2,76 2,30 1 1 0,39 0,68

Schleswig-Holstein 6,24 2,88 1,85 1,25 1 1 0,23 0,45

Thüringen 5,13 3,23 2,34 2,53 1 1 0,36 0,56

deutschland 6,87 4,01 2,30 1,79 1 1 0,37 0,68
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Inklusive der Abgängerinnen und Abgänger von Wirtschaftsschulen, ohne Berücksichtigung von Übertritten; Berechnung in Prozent der Schul-
abgängerinnen und Schulabgänger.

Quelle: Amtliche Schuldaten des BayLfStaD

Darstellung 3.86: Schulabschlüsse an allgemein bildenden Schulen nach Schularten in By im Schuljahr 2005/2006 (Anzahl und Prozent)

ohne abschluss 
abschlüsse der 

Förderschule
hauptschul-

abschluss
Qualifizierender 

hauptschulabschluss
mittlerer 

abschluss hochschulreife

Förderschule

Anzahl 734 4.176 436 179 77 -

 % 13,1 74,5 7,8 3,2 1,4 -

hauptschule

Anzahl 4.537 2 14.359 26.061 11.501 -

 % 8,0 0,0 25,4 46,2 20,4 -

realschule

Anzahl 462 0 559 127 33.839 -

 % 1,3 0,0 1,6 0,4 96,7 -

Wirtschaftsschule

Anzahl 192 0 164 924 7.066 -

 % 2,3 0,0 2,0 11,1 84,7 -

gymnasium

Anzahl 215 0 311 54 3.611 27.681

 % 0,7 0,0 1,0 0,2 11,3 86,9

sonstige

Anzahl 145 0 28 89 327 209

 % 18,2 0,0 3,5 11,2 41,0 26,2

insgesamt

Anzahl 6.285 4.178 15.857 27.434 56.421 27.890

 % 4,6 3,0 11,5 19,9 40,9 20,2

2002/2003

Anzahl 7.637 4.216 20.019 25.412 50.173 25.460

 % 5,7 3,2 15,1 19,1 37,7 19,2
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staatsangehörigkeit
absolventen 

und abgänger
ohne 

abschluss 
abschlüsse der 

Förderschule
hauptschul-

abschluss
Qualifizierender 

hauptschulabschluss
mittlerer

abschluss hochschulreife

Deutschland 127.346 3,8 2,8 10,6 19,3 42,1 21,3

Türkei 4.504 15,0 5,8 25,8 29,6 21,4 2,4

Italien 705 12,2 8,2 22,8 27,4 25,2 4,1

Serbien u. Montenegro 695 17,6 9,1 23,6 27,5 18,4 3,9

(Griechenland* 450 23,3 7,6 19,8 32,4 12,9 4,0)

Kroatien 402 7,7 2,7 13,7 20,6 46,5 8,7

Bosnien u. Herzegowina 353 5,4 4,0 25,2 23,8 35,7 5,9

österreich 302 7,0 4,6 10,3 16,6 32,5 29,1

Russische Föderation 292 13,4 0,7 12,7 19,2 36,3 17,8

Ukraine 277 8,3 1,1 11,2 15,9 44,4 19,1

Polen 236 7,2 1,3 12,7 25,4 37,7 15,7

Albanien 196 13,8 13,3 31,1 28,1 13,8 0,0

Afghanistan 188 9,6 3,2 16,0 28,2 36,2 6,9

Irak 154 25,3 7,1 25,3 29,9 11,7 0,6

Sonstige 1.965 14,4 3,6 18,0 21,9 30,1 12,0

insgesamt 138.065 4,6 3,0 11,5 19,9 40,9 20,2

Inklusive der Abgängerinnen und Abgänger von Wirtschaftsschulen, ohne Berücksichtigung von Übertritten; Berechnung in Prozent der Schul-
abgängerinnen und Schulabgänger.

*  Die Angaben über die griechischen Schülerinnen und Schüler sind nur bedingt aussagekräftig: Zusätzlich zu den 450 griechischen Absol- 
 venten/innnen und Abgänger/innen bayerischer Schulen müssten eigentlich die 226 Absolventen/innen und Abgänger/innen von den  
 privaten griechischen Lyzeen berücksichtigt werden. Allerdings liegen über die Abschlüsse dieser Personen keine Informationen vor.

Quelle: Amtliche Schuldaten des BayLfStaD

Darstellung 3.87: Schulabschlüsse an allgemein bildenden Schulen nach Staatsangehörigkeit in By im Schuljahr 2005/2006 (Anzahl und Prozent)

Ohne Wirtschaftsschule, Berufsfachschule inklusive Berufsfachschule des Gesundheitswesens.

* Teilqualifikation.

Quelle: Amtliche Schuldaten des BayLfStaD

 
Darstellung 3.88: An beruflichen Schulen erreichte allgemein bildende Schulabschlüsse der Abgängerinnen und Abgänger in By im Schuljahr 
2005/2006 (Anzahl und Prozent)

ohne  
abchluss

hauptschul-
abschluss

mittlerer 
schulabschluss Fachhochschulreife

Fachgebundene 
hochschulreife

allgemeine 
hochschulreife

Berufsschule

Anzahl 112.348 2.313 5.152 11* x x

 % 93,8 1,9 4,3 0,0 x x

Berufsfachschule

Anzahl 24.060 72 1.935 x x x

 % 92,3 0,3 7,4 x x x

Fachoberschule

Anzahl 4.414 x x 11.139 162 193

 % 27,7 x x 70,0 1,0 1,2

Berufsoberschule

Anzahl 2.117 x 96 3.474 810 1.239

 % 27,4 x 1,2 44,9 10,5 16,0

insgesamt

Anzahl 142.939 2.385 7.183 14.624 972 1.432

 % 84,3 1,4 4,2 8,6 0,6 0,8
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Quelle: Statistik der BA 2008

Darstellung 3.90: Entwicklung des Angebots an offenen Ausbildungsstellen in den bayerischen Agenturbezirken 2000-2007 (Anzahl und Prozent)

2000 2003 2006 2007 entwicklung 2000-2007 in %

BY 105.489 94.956 96.501 107.921 2,3

nordbayern  

AA Ansbach 2.690 2.394 2.365 2.792 3,8

AA Aschaffenburg 3.422 2.956 2.788 3.058 -10,6

AA Bamberg 2.062 1.656 1.251 2.579 25,1

AA Bayreuth 2.055 1.854 1.973 2.272 10,6

AA Coburg 2.340 2.048 2.256 2.392 2,2

AA Hof 1.900 1.791 1.846 2.046 7,7

AA Nürnberg 10.879 10.112 10.468 11.568 6,3

AA Regensburg 4.794 4.664 4.724 4.997 4,2

AA Schwandorf 3.659 3.331 3.491 3.900 6,6

AA Schweinfurt 4.071 3.603 3.422 4.017 -1,3

AA Weiden 1.713 1.501 1.577 1.820 6,2

AA Weißenburg 1.440 1.292 1.207 1.413 -1,9

AA Würzburg 4.304 3.997 3.906 4.346 1,0

südbayern  

AA Augsburg 5.072 4.520 4.803 5.564 9,7

AA Deggendorf 3.254 2.779 2.818 3.130 -3,8

AA Donauwörth 1.892 1.705 1.760 1.891 -0,1

AA Freising 1.819 1.772 1.914 2.136 17,4

AA Ingolstadt 3.998 3.546 3.538 4.019 0,5

AA Kempten 4.114 3.753 4.004 4.420 7,4

AA Landshut 2.899 2.807 2.695 2.875 -0,8

AA Memmingen 3.967 3.441 3.775 4.509 13,7

AA München 18.090 15.767 15.376 16.812 -7,1

AA Passau 2.938 2.659 2.695 3.181 8,3

AA Pfarrkirchen 2.872 2.582 2.603 2.920 1,7

AA Rosenheim 3.872 3.764 3.874 4.309 11,3

AA Traunstein 2.399 2.082 2.176 2.408 0,4

AA Weilheim 2.757 2.084 2.222 2.547 -7,6

Darstellung 3.89: Entwicklung der Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen und des Anteils der Vermittelten in BY und D 
2000-2007 (Prozent; 2000=100)

Quelle: BayLfStaD 2008

■  BY - Anteil Vermittelte ■ D - Anteil Vermittelte
 BY - Bewerber/innen  D - Bewerber/innen
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2000 2003 2006 2007 entwicklung 2000-2007 in %

Bayern 105 99 98 103 -2,7

nordbayern

AA Ansbach 105 100 101 114 8,7

AA Aschaffenburg 103 97 97 101 -1,6

AA Bamberg 102 96 95 98 -4,0

AA Bayreuth 101 87 91 96 -4,9

AA Coburg 99 95 98 99 -0,2

AA Hof 95 92 88 96 0,4

AA Nürnberg 101 98 100 101 0,5

AA Regensburg 107 103 100 102 -5,0

AA Schwandorf 104 100 102 107 2,8

AA Schweinfurt 101 101 96 96 -5,1

AA Weiden 101 96 91 97 -3,7

AA Weißenburg 110 99 98 102 -7,5

AA Würzburg 103 100 100 102 -1,2

südbayern

AA Augsburg 103 95 98 101 -1,7

AA Deggendorf 117 104 97 103 -12,3

AA Donauwörth 106 100 96 94 -11,1

AA Freising 103 102 104 105 2,0

AA Ingolstadt 108 102 96 97 -9,6

AA Kempten 105 98 96 102 -2,6

AA Landshut 111 103 95 98 -11,6

AA Memmingen 105 96 98 108 2,8

AA München 110 102 101 106 -3,0

AA Passau 103 103 93 106 3,2

AA Pfarrkirchen 109 101 98 102 -7,1

AA Rosenheim 104 101 101 105 1,5

AA Traunstein 109 103 95 108 -0,7

AA Weilheim 114 97 99 106 -6,9

Quelle: Statistik der BA 2008

Darstellung 3.91: Entwicklung der Angebots-Nachfrage-Relation bei Ausbildungsstellen in den bayerischen Agenturbezirken 2000-2007 (Prozent)
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Quelle: Berufsbildungsstatistik des Statistischen Bundesamtes 2008

Darstellung 3.92: Entwicklung der Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge nach ausgewählten Berufsbereichen und Geschlecht in By, WD 
und D 2000-2006 (Anzahl und Prozent)

BY Wd d

2006 entw. 2000-2006 in % 2006 entw. 2000-2006 in % 2006 entw. 2000-2006 in %

Insgesamt

Frauen 39.456 -8,5 190.383 -9,5 238.770 -11,2

Männer 54.267 -1,7 268.061 -1,6 342.411 -3,3

Insgesamt 93.723 -4,7 458.444 -5,1 581.181 -6,7

davon in % 

Industrie und 
Handel

Frauen 57,3 -2,7 57,6 -3,3 59,1 -5,7

Männer 54,0 9,9 56,0 8,6 57,1 8,0

Insgesamt 55,4 4,0 56,7 3,2 57,9 1,8

Handwerk

Frauen 19,4 -21,5 18,1 -14,8 17,6 -16,5

Männer 41,4 -14,4 38,5 -14,3 37,0 -18,0

Insgesamt 32,2 -16,3 30,0 -14,4 29,1 -17,6

öffentlicher 
Dienst

Frauen 2,1 -9,9 3,5 -9,6 3,7 -11,2

Männer 1,0 -1,8 1,5 -4,2 1,5 -3,6

Insgesamt 1,4 -6,9 2,3 -7,7 2,4 -8,6

Freie Berufe

Frauen 18,8 -9,5 18,2 -20,2 16,5 -21,7

Männer 0,6 -12,8 0,6 -13,4 0,6 -11,6

Insgesamt 8,3 -9,7 7,9 -19,9 7,1 -21,2

Hauswirtschaft

Frauen 1,2 6,7 1,4 -15,2 1,6 -13,7

Männer 0,0 -6,3 0,1 -1,3 0,1 23,4

Insgesamt 0,5 6,3 0,6 -14,5 0,7 -11,5

Landwirtschaft

Frauen 1,2 -14,4 1,3 -12,5 1,5 -13,2

Männer 3,0 17,5 3,2 16,4 3,6 17,0

Insgesamt 2,3 8,3 2,4 8,5 2,7 8,5

absolventinnen bzw. 
absolventen und 

abgängerinnen bzw. 
abgänger

davon haben den beruflichen Bildungsgang

Vollständig durchlaufen
Vor Beendigung 

der ausbildungszeit 
abgebrocheninsgesamt

davon

mit erfolg ohne erfolg

absolut  %  %  %  %

Insgesamt 154.756 78,4 72,2 6,2 21,6

geschlecht

Frauen 73.489 79,4 74,7 4,7 20,6

Männer 81.267 77,6 69,9 7,7 22,4

alter

Unter 18 Jahre 19.155 51,3 43,3 8,0 48,7

18 bis unter 21 Jahre 78.941 78,6 71,4 7,3 21,4

21 bis unter 25 Jahre 39.085 87,9 83,2 4,7 12,1

25 Jahre und älter 17.575 86,1 82,8 3,3 13,9

migrationshintergrund

Deutsche 142.486 79,8 73,9 5,9 20,2

Ausländer/innen 12.270 62,8 52,5 10,4 37,2

Quelle: BayLfStaD 2008

Darstellung 3.93: Zahl der Absolventinnen bzw. Absolventen und Abgängerinnen und Abgänger an beruflichen Schulen (ohne FOS/BOS und WS) 
nach Geschlecht, Alter, Nationalität und jeweiligem Erfolg in By 2006 (Anzahl und Prozent)
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Quelle: BayLfStaD (CEUS/Fachserien)

Darstellung 3.94: Entwicklung der Anzahl der Studierenden in Bayern nach Geschlecht, 2000 bis 2007 (Anzahl und Prozent)

altersgruppe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Frauen

Unter 21 Jahre 15.337 16.225 17.886 18.610 18.995 19.546 20.673 21.035

21 bis unter 25 Jahre 45.359 48.287 52.092 56.008 58.374 60.157 61.640 61.738

25 bis unter 30 Jahre 27.626 28.772 30.568 32.994 33.894 33.950 34.041 31.987

30 bis unter 35 Jahre 6.799 6.459 6.281 6.528 6.195 5.859 5.876 5.310

35 Jahre und älter 4.389 4.222 4.289 4.502 4.402 4.180 4.018 3.492

männer

Unter 21 Jahre 7.978 8.937 9.131 11.098 11.284 12.525 13.751 14.272

21 bis unter 25 Jahre 49.738 52.029 54.562 58.015 60.016 60.728 61.935 62.248

25 bis unter 30 Jahre 41.182 41.214 42.196 43.810 43.703 43.953 44.383 42.764

30 bis unter 35 Jahre 10.088 9.479 9.013 8.734 8.035 7.618 7.680 7.020

35 Jahre und älter 4.805 4.196 4.416 4.524 4.233 3.982 3.901 3.500

Insgesamt 213.301 219.820 230.434 244.823 249.131 252.498 257.898 253.366

altersgruppe

in Prozent

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Frauen

Unter 21 Jahre 15,4 15,6 16,1 15,7 15,6 15,8 16,4 17,0

21 bis unter 25 Jahre 45,6 46,4 46,9 47,2 47,9 48,6 48,8 50,0

25 bis unter 30 Jahre 27,8 27,7 27,5 27,8 27,8 27,4 27,0 25,9

30 bis unter 35 Jahre 6,8 6,2 5,7 5,5 5,1 4,7 4,7 4,3

35 Jahre und älter 4,4 4,1 3,9 3,8 3,6 3,4 3,2 2,8

männer

Unter 21 Jahre 7,0 7,7 7,7 8,8 8,9 9,7 10,4 11,0

21 bis unter 25 Jahre 43,7 44,9 45,7 46,0 47,2 47,1 47,0 48,0

25 bis unter 30 Jahre 36,2 35,6 35,4 34,7 34,3 34,1 33,7 32,9

30 bis unter 35 Jahre 8,9 8,2 7,6 6,9 6,3 5,9 5,8 5,4

35 Jahre und älter 4,2 3,6 3,7 3,6 3,3 3,1 3,0 2,7
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Quelle: Isserstedt u. a. 2007: 493

Darstellung 3.95: Übersicht über die Bildung sozialer Herkunftsgruppen

Berufliche Stellung
Bildungsherkunft

Mit Hochschulabschluss Ohne Hochschulabschluss

Größere(r) Selbständige(r)/freiberuflich
z.B. Unternehmer(in) mit großem Betrieb bzw. hohem Einkommen

Beamter/Beamtin des höheren Dienstes
ab Regierungsrat/rätin, Lehrer(in) ab Studienrat/rätin aufwärts

Angestellte(r) in gehobener Position
z.B. Lehrer(in), wiss. Mitarbeiter(in), Prokurist(in), Abteilungsleiter(in)

Mittlere(r) Selbständige(r)/freiberuflich
z.B. Einzelhändler(in) mit großem Geschäft, Hauptvertreter(in), größere(r) Landwirt(in)

Beamter/Beamtin des gehobenen Dienstes
z.B. Inspektor(in), Oberinspektor(in), Amtmann/frau, Amtsrat/rätin

Angestellte(r) mit qualifizierter Tätigkeit in mittlerer Position
z.B. Sachbearbeiter(in), Buchhalter(in), Werkmeister(in), Krankenschwester/-pfleger

Kleinere(r) Selbstständige(r)/freiberuflich/Meister(in), Polier
z.B. Einzelhändler(in) mit kleinem Geschäft, Handwerker(in), kleine(r) Landwirt(in)

Beamter/Beamtin des einfachen und mittleren Dienstes
z.B. Schaffner(in), Amtshilfe, Sekretär(in)

Angestellte(r) mit ausführender Tätigkeit
z.B. Stenotypist(in), Verkäufer(in)

Facharbeiter(in), unselbständige(r) Handwerker(in)

Ungelernte(r), angelernte(r) Arbeiter(in)

soziale herkunftsgruppen hoch gehoben mittel niedrig
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Darstellung 3.96: Chancenverhältnis bei der Beteiligung an Hochschulen – Kinder von Beamten, Selbstständigen bzw. Angestellten im 
Vergleich zu Kindern von Arbeitern im Zeitverlauf 1985-2005 in den alten Ländern* **

Kinder von...
  Beamten
 Selbstständigen

  Angestellten

Im Vergleich zu Kindern von
 Arbeitern

Kinder von...
  Angestellten/Beamten
 Selbstständigen

Im Vergleich zu Kindern von
 Arbeitern

*  Nur deutsche Studienanfänger/innen in den alten Ländern.

**  Für die Jahre 1997, 1999, 2001, 2002 und 2004 liegen keine Daten vor, weshalb die Werte für diese Jahre in der Abbildung interpoliert  
 wurden. Quellen: StBA: Bevölkerungsstatistik; StBA: Hochschulstatistik; StBA: Sonderauswertungen verschiedener Mikrozensus; HIS:  
 Studienanfängerbefragungen verschiedener Jahre; eigene Berechnungen.

Quelle: Isserstedt u. a. 2007: 104 f.
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Darstellung 3.97: Bildungstrichter 2005: Schematische Darstellung sozialer Selektion – Bildungsbeteiligung von Kindern nach akademischem 
Abschluss des Vaters (Prozent)

Quelle: Isserstedt u. a. 2007: 111

Übergangsquote

Übergangsquote

Übergangsquote

88%

94%

46%

50%

88 Kinder
Schwelle 2

Kinder von Akademikern

100 Kinder 100 Kinder 

Kinder von Nicht-Akademikern

Sekundarstufe ll

46 Kinder

83 Kinder

Schwelle 4

Hochschulzugang
23 Kinder
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staatsangehörigkeit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Türkei 1.050 1.019 1.009 954 906 849 865

österreich 661 634 636 615 563 545 521

Kroatien 465 459 429 427 412 406 421

Ukraine 56 100 141 179 235 295 314

Italien 260 257 252 252 283 262 252

Russische Föderation 55 93 122 175 212 242 263

Polen 114 133 159 183 199 231 247

Serbien und Montenegro - - - 221 201 207 209

Bosnien und Herzegowina 151 169 194 200 198 206 201

Griechenland 205 169 184 181 156 141 152

Sonstige 1.566 1.634 1.692 1.584 1.548 1.620 1.599

Quelle: BayLfStaD (CEUS/Fachserien)

Darstellung 3.98: Studierende Bildungsinländerinnen und Bildungsinländer in Bayern nach Nationalität, 2000-2006 (10 wichtigste Herkunfts-
länder)

Quelle: Rosenbladt/Bilger 2008 (Berichtsdaten Weiterbildung)

Darstellung 3.99: Anteil Weiterbildungsaktive nach Qualifikation in D 1979-2007 (Prozent)

1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2007

Weiterbildung insgesamt

Keine Berufsausbildung 12 11 9 18 18 19 24 20 23 23

Lehre/Berufsfachschule 21 27 22 32 33 39 45 40 38 40

Meister-, andere Fachschule 32 36 39 49 48 52 58 54 55 53

Hochschulabschluss 45 58 50 53 59 64 69 63 62 62

allgemeine Weiterbildung

Keine Berufsausbildung 10 10 11 14 13 15 19 12 16 16

Lehre/Berufsfachschule 16 20 15 20 20 24 29 24 23 24

Meister-, andere Fachschule 20 22 26 27 25 27 34 31 32 38

Hochschulabschluss 31 38 32 34 36 40 45 41 38 40

Berufliche Weiterbildung

Keine Berufsausbildung 4 2 1 5 7 5 9 9 11 8

Lehre/Berufsfachschule 10 11 12 16 18 21 28 27 24 26

Meister-, andere Fachschule 20 19 24 32 34 36 42 42 38 32

Hochschulabschluss 24 36 27 34 39 43 48 43 44 40
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Die Bayerische Staatsregierung widmet der Wohnungs-
politik seit jeher besondere Aufmerksamkeit, denn die 
Versorgung mit Wohnraum gehört zu den Grundbedürf-
nissen des Menschen. Die Wohnung ist deshalb in den 
Augen der Staatsregierung nicht nur ein Wirtschafts-
gut, sondern auch ein Sozialgut.

Vorrangiges Ziel der bayerischen Wohnungspolitik ist 
es, für alle Bevölkerungsschichten eine angemessene 
Wohnungsversorgung zu erreichen. Dabei misst die 
Staatsregierung der Wohneigentumsbildung hohe Be-
deutung bei. Mit keiner anderen Investition identifizie-
ren sich die Bürgerinnen und Bürger mehr, als mit dem 
Bau ihrer eigenen vier Wände. Keine andere Form des 
Sparens schafft so dauerhaftes und wertbeständiges 
Vermögen. Keine andere Vermögensanlage verhilft zu 
einer vergleichbaren wirtschaftlichen Unabhängigkeit 
und zu mietfreiem Wohnen im Alter. 

Der andere Schwerpunkt der Wohnungspolitik der Staats-
regierung ist die Wohnraumversorgung sozial schwä-
cherer Haushalte oder der Haushalte mit Zugangspro-
blemen zum Wohnungsmarkt. Die Erfahrung zeigt, dass 
es immer Haushalte gab und wohl auch immer geben 
wird, die ohne Hilfe des Staates am Wohnungsmarkt 
keinen angemessenen Wohnraum finden können. Wohn-
raumförderung ist daher eine Daueraufgabe des Staates 
und der Kommunen.

Vor diesem Hintergrund kommt die nachstehende wis-
senschaftliche Analyse bezüglich des Wohnens in Bayern 
zu einem insgesamt zufriedenstellenden Resultat.

So stieg der Wohnungsbestand binnen zehn Jahren um 
11 Prozent auf 5,76 Mio. Wohnungen in 2006. Gleich-
wohl hat sich nach der nachstehenden wissenschaft-
lichen Analyse infolge geringer Bautätigkeit bei gleich-
zeitigem Anwachsen der Haushalte ein Wohnungsfehl-
bestand von bayernweit 218.000 Wohnungen aufgebaut, 
vor allem im Bereich des Ein- und Zweifamilienhaus-
baus. Zusammen mit dem prognostizierten Neubaube-
darf benötigt Bayern in den Jahren bis 2025 rund 1,1 Mio. 
zusätzliche Wohnungen. Hinsichtlich der Versorgungs-
lage ist allerdings zu differenzieren: So kommt es re-
gional und sektoral auch im Freistaat zu Wohnungsleer-
ständen. Verglichen mit anderen Regionen Deutsch-
lands ist das Leerstandsniveau in Bayern in Höhe von 
1,8 Prozent aber immer noch niedrig. 

Im Jahr 2008 unterlagen 176.000 Wohnungen einer Miet-
preis- und Belegungsbindung. In Folge des Auslaufens 
der Bindungen vermindert sich der Bestand der sozial 
gebundenen Mietwohnungen allerdings kontinuierlich. 

Ohne Berücksichtigung des Zugangs neu geförderter 
Wohnungen wird der Bestand an belegungsgebundenen 
Wohnungen bis 2018 auf zwei Drittel des genannten 
Bestandes zurückgehen. 

Im langfristigen Trend steigt der Anteil der Haushalte in 
selbst genutztem Wohneigentum. Bei der Wohneigen-
tumsquote nimmt Bayern einen vorderen Platz unter 
den Ländern ein. Die statistische Verteilung von Wohn-
eigentum belegt, dass der Erwerb von Wohneigentum 
häufig im Zusammenhang mit Familiengründung und 
Geburt der Kinder erfolgt. Infolge der Wohneigentums-
bildung verfügen die selbst nutzenden Eigentümerhaus-
halte im Alter über eine deutlich bessere Vermögens-
ausstattung als Mieterhaushalte.

Die Wohnflächenversorgung im Freistaat steigt kontinu-
ierlich. Gemäß der Wohnungsbestandsstatistik 2006 
liegt Bayern mit rechnerisch 2,12 Personen und 92,6 m² 
je Wohnung über den Vergleichswerten für die alten 
Länder. Dies gilt auch hinsichtlich der Wohnfläche pro 
Person (43,7 m²) und der Wohnräume je Person (2,2). 
Nach Werten der EVS betrug die durchschnittliche 
Wohnfläche eines bayerischen Haushalts im Jahr 2003 
99 m² (Deutschland: 92 m2); die durchschnittliche 
Pro-Kopf-Wohnfläche belief sich auf 45 m² (Deutschland: 
43 m2). Typischerweise steigt die Wohnflächenversor-
gung im Lebenszyklus und nach Einkommen an, wobei 
ältere Generationen zeitlebens kleinere Wohnflächen 
hatten als nachfolgende. Das erklärt die im statistischen 
Schnitt ermittelte geringere Wohnflächenversorgung 
der älteren Haushalte (Kohorteneffekt). 

Anders als im Bundesdurchschnitt lebt gut die Hälfte 
aller bayerischen Haushalte in den bevorzugten Ein- und 
Zweifamilienhausgebieten (rund 54 % gegenüber rund 
47 %). Die weit überwiegende Mehrheit der bayerischen 
Wohnungen entspricht und übertrifft die Mindestan-
forderungen an den aktuellen Standard. In Bayern wie 
auch bundesweit sind sieben von zehn Wohnungen in 
gutem Zustand und nicht renovierungsbedürftig. Ab-
striche bei der Wohnqualität sind allerdings vor allem 
bei jener Gruppe von Haushalten auszumachen, die 
maximal einen Raum pro Kopf und eine Wohnfläche 
unterhalb der ALG II-Grenzen zur Verfügung haben. 

Die Wohnkostenbelastungen von Mieterhaushalten lie-
gen im Landesdurchschnitt bei 23 Prozent des Nettoein-
kommens und damit unter dem Vergleichswert für das 
Bundesgebiet und das frühere Bundesgebiet (jeweils 
26  %). Erwartungsgemäß liegt dieser Wert bei den Wohn-
eigentümerinnen und Wohneigentümern im Ge-
samtdurchschnitt mit 16 Prozent (Deutschland: 17 %; 
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früheres Bundesgebiet: 19 %) niedriger als bei den 
Mieterinnen und Mietern. Allerdings verbergen sich 
hinter der mittleren Einkommensbelastung der Haus-
halte enorme Streuungen. Diese sind zum einen auf die 
regional unterschiedlichen Immobilienpreise zurückzu-
führen. Zum anderen sinken bei den Eigentümerinnen 
und Eigentümern die Belastungen im Lauf der Abzah-
lungsphase, bei den Mieterinnen und Mietern hängt die 
Belastung vor allem von der Einkommenssituation ab. 
Mehr als 30 Prozent ihres Haushaltseinkommens geben 
ein Fünftel der Wohneigentümer (21 %) und ein Drittel 
der Mieterhaushalte (32 %) im Freistaat für das Wohnen 
aus. Gleichwohl sind hohe Belastungen in Bayern im-
mer noch seltener zu finden als in anderen westdeut-
schen Ländern.

Mit Inkrafttreten des SGB II zum 01.01.2005 gab es beim 
Wohngeld grundlegende Veränderungen: Transferleis-
tungsbezieherinnen und -bezieher sind seit diesem 
Zeitpunkt in der Regel vom Wohngeld ausgeschlossen. 
Dadurch haben sich die Struktur der Wohngeldempfän-
gerinnen und -empfänger sowie der Wohngeldleistun-
gen grundlegend verändert. Die den im Jahr 2006 rund 
62.000 berechtigten Haushalten (1 % aller bayerischen 
Haushalte; 2004: 312.999 berechtigte Haushalte) ge-
zahlte Wohngeldhöhe lag bei durchschnittlich 89 Euro 
pro Monat. Dieser Wert – abhängig von den geschul-
deten Mieten und der Einkommenssituation des Em-
pfängerhaushalts – liegt unter dem Vergleichswert für 
das frühere Bundesgebiet von 96 Euro. Weit überwie-
gend wurde im Jahr 2006 Wohngeld in der Form des 
Mietzuschusses gezahlt, nur 9 Prozent der Wohngeldbe-
zieherinnen und Wohngeldbezieher bezogen als Eigen-
tümer einen Lastenzuschuss. Mit gut 29.000 Haushalten 
waren knapp die Hälfte aller bayerischen Wohngeld-
empfängerinnen und -empfänger Alleinlebende. Mit gut 
35.000 bzw. 57 Prozent waren etwas mehr als die Hälfte 
der Wohngeldempfänger Frauen. Das Wohngeld senkt 
die Wohnkostenbelastung von 40 Prozent auf etwa das 
übliche Niveau vergleichbarer Haushalte ohne Wohn-
geldbezug. Die größte Wohngelddichte weisen erwar-
tungsgemäß die bayerischen Städte auf. (Zur Versor-
gungssituation von Familien und Menschen mit Behin-
derung vgl. Kapitel 6 bzw. Kapitel 10).

Durch diese Ergebnisse der nachstehenden wissenschaft-
lichen Analyse wird bestätigt, dass die Bürgerinnen und 
Bürger in Bayern, landesweit betrachtet, weit überwie-
gend quantitativ und qualitativ ausreichend bis gut mit 
Wohnraum versorgt sind. Weiter zeigt die wissenschaft-

liche Analyse, dass sich die Haushalte auf den Märkten 
größtenteils aus eigener Kraft mit angemessenem Wohn-
raum zu für sie tragbaren Bedingungen versorgen können.

Dieses positive Ergebnis geht auch auf die vorausschau-
ende und wirkungsvolle Wohnungspolitik im Freistaat 
zurück. Denn die Bayerische Staatsregierung hat sich in 
den zurückliegenden Jahren durchaus nicht mit dem 
Erreichten zufrieden gegeben, sondern das in ihren 
Kräften stehende getan, die Wohnsituation aller Haus-
halte in Bayern weiter zu verbessern. Und auch in Zu-
kunft werden wir unsere Wohnungspolitik weiterhin mit 
Kontinuität und Augenmaß fortführen.

EiNzElNE HErausfOrdEruNgEN

WOHNRAUMVERSORGUNGSENGPäSSE VER-
MINDERN BZW. VERHINDERN

Im Zeitraum von 1999 bis 2007 konnte der Wohnungs-
bestand in Bayern um knapp 8 Prozent, das sind 423.849 
Wohnungen, auf 5.931.720 Wohnungen ausgeweitet 
werden. Dadurch steigerte sich die relative Wohnraum-
versorgung im Freistaat bis zum Jahr 2007 auf 475 
Wohnungen je 1.000 Einwohner. 1999 lag diese Zahl erst 
bei 453.

Gleichwohl hat sich, wie bereits erläutert, ein nicht un-
erheblicher Neubaubedarf aufgestaut. In den letzten 
Jahren ist die Bautätigkeit in Bayern deutlich zurückge-
gangen. In der ganzen Nachkriegszeit war sie nicht so 
gering wie in den letzten Jahren. So sind die Zahlen für 
die Baufertigstellungen 2007 die niedrigsten seit Beginn 
der Zeitreihe im Jahr 1951; lediglich 43.923 Wohnungen 
wurden fertiggestellt. Das waren nochmals rund 24 Pro-
zent weniger als im Vorjahr. Damit lag die Bautätigkeit in 
Bayern unter dem erforderlichen Neubaubedarf.1

Dieser überaus starke Rückgang der Wohnungsbaupro-
duktion auf den bayerischen Märkten ist nur teilweise 
ein notwendiger Normalisierungsprozess nach dem 
Bauboom in den 1990er Jahren. Mit der für den Woh-
nungsbaubereich typischen zeitlichen Verzögerung spü-
ren wir die nachteiligen Wirkungen auf die Investitions-
bereitschaft, die von den Verschlechterungen der Rah-
menbedingungen im Wohnungsbau durch die rot-grüne 
Bundesregierung herrühren. So wurden seit 1999 der 
Sparerfreibetrag abgesenkt, die Verlustverrechnung 
beschränkt, die so genannte Spekulationsfrist verlängert 

1  So wurden in Bayern in den Jahren 2005 bis 2007 im Mittel jährlich 49.900 Wohnungen neu errichtet. Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung hat in 
seiner Raumordnungsprognose 2020/2050 für diese Jahre hingegen einen jährlichen Neubaubedarf von durchschnittlich 57.100 Wohnungen ermittelt.
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und asymmetrische Kündigungsfristen für Mieter und 
Vermieter eingeführt sowie die Förderung mit der Ei-
genheimzulage mehrmals vermindert und schließlich 
zum Jahresanfang 2006 gänzlich abgeschafft. Die Ini-
tiative der Bayerischen Staatsregierung von 2001, steuer-
politisch gegenzusteuern, blieb bekanntlich ergebnislos.

Die derzeit geringe Bautätigkeit ist aber zu einem erheb-
lichen Teil auch als Ausdruck einer verbreiteten Skepsis 
hinsichtlich der künftigen Marktperspektiven zu werten. 
Ursächlich sind hier neben den bereits erwähnten Diskus-
sionen über die steuerlichen Rahmenbedingungen eine 
ausgeprägte Unsicherheit über die zukünftige wirtschaft-
liche Entwicklung sowie den demografischen Wandel.

Die immer noch schwache Investitionsneigung der Inves-
toren steht allerdings im Freistaat weithin im Wider-
spruch zu der zu erwartenden demografischen Entwick-
lung. So ist der Bau weiterer Wohnungen schon vor dem 
Hintergrund weiter wachsender Bevölkerungs- und 
Haushaltszahlen unerlässlich. Die Bevölkerung wird 
bayernweit bis 2020 moderat wachsen. Da jedoch der 
Trend zu kleineren Haushalten ungebrochen ist, ist für 
einen langen Zeitraum von einem überproportionalen 
Wachstum der Haushaltszahlen auszugehen. Allein bis 
2020 wird für Bayern eine Zunahme der Privathaushalte 
um 6 Prozent prognostiziert. 

Innerhalb unseres Landes haben wir es allerdings mit 
höchst unterschiedlichen Entwicklungen zu tun. Die 
prosperierenden Ballungsräume werden weiter wachsen. 
So wird für die Region München bis zum Jahr 2025 mit 
einer Zunahme der Haushalte um 12,8 Prozent, das sind 
190.000 Haushalte, gegenüber dem Jahr 2005 gerech-
net. In einigen ländlichen Regionen Bayerns mit un-
günstiger Wirtschaftsstruktur geht demgegenüber be-
reits heute die Tendenz in eine andere Richtung.

Der festgestellte Neu- und Ersatzwohnungsbaubedarf 
rührt auch daher, dass ein großer Teil des Wohnungsbe-
standes den Bedürfnissen und Anforderungen des wach-
senden Anteils älterer und in ihrer Mobilität eingeschränk-
ter Menschen nicht mehr genügt.

Darüber hinaus sind vor allem in Kernstädten der Ballungs-
räume nach wie vor viele Haushalte nicht in der Lage, 
sich selbst mit angemessenem und für sie finanziell 
tragbarem Wohnraum zu versorgen. Im Jahr 2007 hat-
ten über 700.000 Haushalte in Bayern (12 % aller Haus-
halte) ein monatliches Nettoeinkommen von weniger 
als 900 Euro. Rund 1,3 Mio. Haushalte (22 %) konnten 
mit einem Einkommen zwischen 900 und 1.500 Euro 
wirtschaften. Die Haushalte dieser unteren Einkom-

mensgruppen tun sich bei der Suche nach ausreichend 
großem Wohnraum zu tragbaren Preisen nach wie vor 
sehr schwer. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Haushalte 
(Alleinerziehende, kinderreiche Familien, Menschen mit 
Behinderung, Ausländerinnen und Ausländer, Aussiedler-
innen und Aussiedler u. a.), die nur erschwert Zugang 
zum Wohnungsmarkt finden, weil sie vielfach auf Vorbe-
halte bei den Vermieterinnen und Vermietern stoßen.

Auch aus diesem Grund muss die Bautätigkeit mittelfris-
tig wieder deutlich zunehmen, damit es nicht zu erneu-
ten Anspannungen auf den Wohnungsmärkten kommt. 
Die Bayerische Staatsregierung bekennt sich zu ihrer 
wohnungspolitischen Verantwortung. Infolge der Föde-
ralismusreform, die u. a. den Übergang wesentlicher 
Kompetenzen für das Wohnungswesen vom Bund auf 
die Länder gebracht hat, ist die Bedeutung der Woh-
nungspolitik noch größer geworden. Es ist daher erfor-
derlich, die Wohnraumförderung auf hohem Niveau zu 
halten und sie gezielt zur Schaffung von bedarfsge-
rechten Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern, aber 
auch von Eigenwohnungen einzusetzen.

Der Freistaat Bayern fördert den Bau von Mietwohnungen 
in Mehrfamilienhäusern im Bayerischen Wohnungsbau-
programm. Die Förderung besteht aus einer Grundför-
derung mit einem Darlehen für den Grundstückseigen-
tümer und einer Zusatzförderung mit einem laufenden 
Zuschuss zur Wohnkostenentlastung der Mieterinnen 
und Mieter. Mit der Grundförderung werden Belegungs-
rechte an Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern 
begründet, wobei die zulässige Erstvermietungsmiete 
die örtliche durchschnittliche Miete für neugeschaffenen 
Mietwohnraum ist. 

Die Grundförderung besteht aus einem objektabhängi-
gen und einem belegungsabhängigen Darlehen. Das ob-
jektabhängige Darlehen wird zu einem Zinssatz von 0,5 
Prozent vergeben und beträgt bei einer 25-jährigen Be-
legungsbindung – je nach Bauort der Immobilie – bis zu 
700 Euro je m2 Wohnfläche. Diese Darlehensbeträge 
reduzieren sich um 20 Prozent bei einer nur 15-jährigen 
Belegungsbindung, erhöhen sich jedoch bei besonders 
förderungswürdigen Wohnungen (z. B. für Rollstuhlfah-
rer) um bis zu 15 Prozent. Das belegungsabhängige Dar-
lehen ist mit 5,75 Prozent zu verzinsen und so bemes-
sen, dass die laufenden Zinseinnahmen die Zuschussbe-
träge decken, die für die Zusatzförderung an die Mieter 
aufzubringen sind. Die Darlehenshöhe hängt damit auch 
von der zwischen dem Vermieter und der Bewilligungs-
stelle vereinbarten Belegungsstruktur des geförderten 
Objekts ab. Die Wohnungen sind entsprechend des 
örtlichen Wohnungsbedarfs zu belegen. Dabei soll in 
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der Regel ein Drittel der geförderten Wohnungen mit 
Wohnungssuchenden belegt werden, deren Einkommen 
die Grenzen der untersten Einkommensstufe nicht über-
steigt. Die übrigen Wohnungen können auch an solche 
Personen vermietet werden, deren Einkommen darüber 
liegen, aber innerhalb der vom Bayerischen Wohnraum-
förderungsgesetz gezogenen Einkommensgrenzen. 

Um die vorhandenen Mittel möglichst wirkungsvoll ein-
setzen zu können, werden diese vor allem auf den Groß-
raum München und die Industrieregion Mittelfranken 
konzentriert. Dort ist die Wohnungssituation, insbeson-
dere für Familien mit Kindern, immer noch prekär. Hier 
ist der Staat gefordert, finanzielle Anreize für Investoren 
zum Bau auch größerer Wohnungen mit vier oder fünf 
Zimmern zu bieten, die aber noch zu einer für die Ein-
kommens- und Vermögenssituation eines Familienhaus-
halts tragbaren Gesamtmiete angeboten werden kön-
nen: Wohnen muss nicht nur familienfreundlich, son-
dern auch bezahlbar sein.

Aber nicht nur in den großen Ballungszentren, sondern 
auch in anderen Gebieten Bayerns sind preisgünstige 
Wohnungen nach wie vor Mangelware. Zur Entlastung 
des Wohnungsmarktes – die wiederum auch den sozial 
Schwächeren zugute kommt – sind private Investitio-
nen im Miet-, aber auch im Eigenheim-Wohnungsbau 
von besonderer Bedeutung. Um die seit Jahren festzu-
stellende Stagnation insbesondere im Miet-Wohnungs-
bau aufzubrechen, hat die Bayerische Staatsregierung 
ein Steuerkonzept über den Bundesrat in das Gesetzge-
bungsverfahren eingebracht.

Dieses Steuerkonzept enthält auch eine Initiative zur Sta-
bilisierung des Wohnungsbaus und zur steuerlichen Flan-
kierung der Klimaschutzziele. Danach soll der Neubau 
von Mietwohnungen durch eine Verdoppelung des Ab-
schreibungssatzes stimuliert werden: jährlich 4 Prozent 
degressiv in den ersten acht Jahren statt der derzeitigen 
Normalabschreibung von 2 Prozent. Soweit beim Neu-
bau von Mietwohnungen die Höchstwerte der Energie-
einsparverordnung um mindestens 30 Prozent unter-
schritten werden, beträgt die degressive Abschreibung 
in den ersten acht Jahren sogar 8 Prozent. Darüber hi-
naus sollen die Aufwendungen für die energetische 
Sanierung vermieteter Wohnungen im Bestand sofort 
als Erhaltungsmaßnahmen abgesetzt oder auf bis zu 
fünf Jahre verteilt werden können, wenn durch die Mo-
dernisierung das Energieverbrauchsniveau einer Neu-
bauwohnung erreicht wird. Maßnahmen zur energeti-
schen Modernisierung von Gebäuden und Wohnungen, 
die für eigene Wohnzwecke genutzt werden, sollen für 
einen befristeten Zeitraum durch eine einmalige Steuer-

ermäßigung von bis zu 4.500 Euro gefördert werden, 
wenn durch die Modernisierung das Energiesparniveau 
einer Neubauwohnung erreicht wird. Mit einer ebenso 
hohen Steuerermäßigung soll die Anschaffung oder 
Herstellung einer neuen Wohnung, die für eigene Wohn-
zwecke genutzt wird, gefördert werden, wenn die Höchst-
werte der Energieeinsparverordnung um mindestens 
30 Prozent unterschritten werden.

SANIERUNG UND ERNEUERUNG DES 
WOHNUNGSBESTANDES

Die beiden „Megatrends“ demografischer Wandel und 
Klimawandel erfordern verstärkte Anstrengungen zur 
Sanierung und Erneuerung des Wohnungsbestandes. 
Aufgrund des demografischen Wandels wird der Anteil 
der älteren Menschen in der Bevölkerung stetig größer 
und gleichzeitig erweist sich ein großer Teil des Woh-
nungsbestandes als nicht altersgerecht. Er muss moder-
nisiert werden, damit die alten Menschen möglichst lange 
selbstständig wohnen können. Dies ist nicht nur der 
Wunsch fast aller älterer Menschen, sondern ist auch weit 
kostengünstiger als das Wohnen im Heim. Davon abgese-
hen ist die kontinuierliche qualitative Verbesserung und 
Aufwertung des Wohnungsbestandes eine entscheidende 
Voraussetzung dafür, dass er marktfähig bleibt. 

Angesichts des Klimawandels und des damit einherge-
henden Zwangs zur CO2-Einsparung wird maßvoller Pri-
märenergieverbrauch immer wichtiger. Fast 32 Prozent 
der gesamten Energie wird bundesweit – ähnliches 
dürfte für Bayern gelten – für Raumwärme verbraucht. 
Gerade im Gebäudebereich besteht deshalb großes 
Potential zur Energieeinsparung und CO2-Reduktion.

Die steigenden Energiekosten haben bereits in den ver-
gangenen Jahren zu einer überproportionalen Belastung 
der Eigentümer und Mieter geführt. Die „zweite Miete“ 
wird vor allem für die einkommensschwächeren Haus-
halte zu einer immer schwerer lastenden Bürde. Muss-
ten Verbraucherinnen und Verbraucher im Jahr 1990 
für einen Liter leichtes Heizöl umgerechnet 25 Cent 
zahlen, waren es 2002 schon 35 Cent und im Juni 2008 
sogar 91 Cent je Liter. 

Zur Entlastung der Mieter und Eigentümer von unange-
messenen Belastungen durch Wohnnebenkosten, vor 
allem aber angesichts des Klimawandels und der drohen-
den Verknappung verschiedener Rohstoffe, zielt die Po-
litik der Bayerischen Staatsregierung auf eine zügige 
und nachhaltige Verbesserung der Energieeffizienz aller 
bayerischen Gebäude sowohl beim Neubau als auch im 
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Bestand. Auch in den neuen Wohnraumförderungsbe-
stimmungen 2008 wurde den Themen kosten- und 
umweltschonendes Bauen ein hoher Stellenwert beige-
messen. Die Planung und Ausstattung der Gebäude soll 
darauf hinwirken, dass umweltverträglich gebaut und 
ein gesundes Wohnen ermöglicht wird.

Im Bayerischen Wohnungsbauprogramm kann insbe-
sondere die Gebäudeänderung und Erweiterung von 
bestehendem Wohnraum mit günstigen Tilgungsdarle-
hen gefördert werden. Anpassungsmaßnahmen an die 
Bedürfnisse einer Behinderung können sogar mit 
leistungsfreien Darlehen (faktisch Zuschüssen) unter-
stützt werden.

Die Modernisierung des Mietwohnungsbestandes unter-
stützt der Freistaat Bayern mit dem Bayerischen Moderni-
sierungsprogramm. Zur Förderung der Modernisierung 
von Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern und Pfle-
geplätzen in stationären Altenpflegeeinrichtungen (vgl. 
auch Kapitel 8 und 9) gewährt die Bayerische Landesbo-
denkreditanstalt mit Unterstützung der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW Förderbank) Darlehen von bis zu 
100 Prozent der förderfähigen Kosten, die mit Zuschüs-
sen der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt im Zins 
weiter verbilligt werden. Ziele dieser Förderung sind die 
Erhöhung des Gebrauchswerts von Wohnraum (z. B. 
Barrierefreiheit nach DIN 18 025), Verbesserung der all-
gemeinen Wohnverhältnisse, Einsparung von Heizener-
gie oder Wasser, CO2-Minderung infolge einer Moderni-
sierung, Erhaltung und Wiederherstellung der städte-
baulichen Funktion älterer Wohnviertel sowie eine sozial-
verträgliche Miete nach einer Modernisierung. Der Zins-
satz ist für zehn Jahre festgeschrieben und die Tilgung be-
trägt 1,5 Prozent zuzüglich ersparter Zinsen. Der Zinssatz 
richtet sich nach dem für die Refinanzierungsmittel der 
KfW Förderbank geltenden Zinssatz. Nach zehn Jahren 
wird der Zins an das Kapitalmarktzinsniveau angepasst.

Zudem initiiert der Freistaat Bayern Modellvorhaben 
des Experimentellen Wohnungsbaus, um gemeinsam 
mit der Wohnungswirtschaft innovative ökologische 
und energiesparende Konzepte und Techniken zu er-
proben. Um neuen planerischen und gestalterischen 
Konzepten im Wohnungsbau zum Durchbruch zu ver-
helfen und damit frühzeitig die Weichen für zukunfts-
orientierte Wohnformen zu stellen, startete bereits 
vor einigen Jahren die Initiative „Zukunft des Woh-
nungsbaus“ mit verschiedenen Modellvorhaben. Exem-
plarisch wird hier aufgezeigt, wie alten- und familienge-
recht gebaut und effizient mit Energie umgegangen 
werden kann. Ziel des im vergangenen Jahr begonnenen 
Modellvorhabens „e % – Energieeffizienter Wohnungs-

bau“ ist es, Konzepte im Neubau und Bestand zu ent-
wickeln, bei denen die Anforderungen der Energieein-
sparverordnung um mindestens 40 Prozent bei der 
Modernisierung und um mindestens 60 Prozent bei den 
Neubauvorhaben noch übertroffen werden. 

RECHT DER WOHNRAUMFöRDERUNG 
WEITERENTWICKELT

Im Zuge der Föderalismusreform I sind wesentliche 
Kompetenzen für das Wohnungswesen vom Bund auf 
die Länder übergegangen. Bayern hat darauf umgehend 
reagiert und zum 01.05.2007 ein eigenes Bayerisches 
Wohnraumförderungsgesetz in Kraft gesetzt. 

Auf dieser gesetzlichen Grundlage fördert die Bayerische 
Staatsregierung das Schaffen von Mietwohnraum in 
Mehrfamilienhäusern durch Neubau, änderung oder 
Erweiterung von Gebäuden, den Bau und den Erwerb 
von Eigenwohnraum in Form von Einfamilienhäusern, 
Zweifamilienhäusern (einschließlich darin befindlichen 
Mietwohnraums) und Eigentumswohnungen. Von der 
Förderung umfasst sind aber auch bauliche Maßnah-
men beim Neubau von Eigenwohnraum sowie im Be-
stand von Mietwohnraum und Eigenwohnraum zur An-
passung an die Belange von Menschen mit Behinde-
rung (vgl. § 2 Abs. 1 SGB IX) sowie Heime für Menschen 
mit Behinderung und für Studierende.

Mit dem Bayerischen Wohnraumförderungsgesetz wur-
den die Regelungsdichte gegenüber dem früher anzu-
wendenden Bundesgesetz reduziert und ganz neue Spiel-
räume bei der Ausgestaltung geschaffen. Beispielhaft zu 
erwähnen sind die zukunftsorientierten Weichenstel-
lungen für den Bau neuer Wohnungen, die den Anforde-
rungen älterer Menschen und Menschen mit Behinde-
rung genügen (vgl. auch Kapitel 9 und 10). Dazu gehö-
ren auch Wohnungen, die ein betreutes oder integrier-
tes Wohnen (z. B. das Mehrgenerationenwohnen unter 
einem Dach oder Altenwohngemeinschaften) ermögli-
chen, Barrierefreiheit inbegriffen. 

WOHNRAUMFöRDERUNG FORTGEFÜHRT

Die Bayerische Staatsregierung hält die Mittel für die 
Wohnraumförderung trotz der Mittelkürzungen zur 
Konsolidierung des Staatshaushalts auf hohem Stand. 
Darin unterscheidet sich die Bayerische Wohnungspoli-
tik deutlich von der Politik in anderen Ländern. Seit 1999 
wurden mit Mitteln der Wohnraumförderung in Höhe 
von über 2 Mrd. Euro der Bau bzw. Erwerb von knapp 
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18.000 Mietwohnungen und knapp 40.000 Eigenwoh-
nungen gefördert. Auch blieb die Wohnraumförderung 
trotz des drastischen Rückgangs bei der Wohnungsbau-
tätigkeit in den letzten Jahren auf konstant hohem Ni-
veau. Die Wohnraumförderung hat sich damit einmal 
mehr als eine wichtige Stütze der Bauwirtschaft und des 
Arbeitsmarkts erwiesen. Im Zusammenwirken mit den 
Kommunen und der Wohnungswirtschaft haben diese 
wohnungspolitischen Anstrengungen der Bayerischen 
Staatsregierung aber vor allem bewirkt, dass bei der Ver-
sorgung mit Wohnraum auch der sozial schwächsten 
Haushalte keine eklatanten Probleme auftraten. 

Unbeschadet dessen steht die Wohnraumförderung auch 
weiter vor großen Herausforderungen. So ist die Zahl 
derer, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich 
mit ausreichendem und für sie finanziell tragbaren Wohn-
raum zu versorgen, seit 1999 nicht kleiner geworden. 
Für immer mehr Haushalte sind die steigenden Mieten 
auf dem freien Wohnungsmarkt eine übermäßige 
Belastung. 

Mit der wachsenden Zahl älterer Menschen in unserer 
Gesellschaft und durch die Zuwanderung geht ein An-
stieg der Zahl sozial Schwacher einher. Auch Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, vor allem jene aus dem so 
genannten Niedriglohnbereich sind ohne staatliche Un-
terstützung nicht in der Lage, sich mit angemessenem 
Wohnraum zu versorgen. 

Die Bayerische Staatsregierung greift diese Herausfor-
derungen auf. Wohnraumförderung ist für uns auch Aus-
druck politischer Verantwortung. Wir werden dieser 
Verantwortung gerecht werden. Trotz aller Anstren-
gungen wird es aber nicht möglich sein, den Abgang 
sozial gebundener Wohnungen zahlenmäßig durch Neu-
bauförderung auszugleichen.

WOHNEIGENTUMSqUOTE ERHöHEN

In der Bildung von Wohneigentum sehen wir ein wich-
tiges Element nicht nur der Wohnungs-, sondern auch 
der Familien- und Altersvorsorgepolitik. 

57 Prozent der deutschen Mieterhaushalte2 wünschen 
sich eigene vier Wände zu erwerben. Dass sie diesen 
Wunsch bisher nicht realisierten, begründen 84 Prozent 
damit, dass sie nicht über ausreichend Eigenkapital ver-
fügen. Familien stehen oft vor der Situation, dass der 

Markt überhaupt keine ausreichend großen Mietwoh-
nungen für sie bereitstellt. Diese Familien können sich 
dann nur über den „Umweg“ der Wohneigentumsbil-
dung mit angemessenem Wohnraum versorgen. 

Für etliche Haushalte ist nach Wegfall der Förderung 
durch die Eigenheimzulage die Wohneigentumsbildung 
erheblich schwieriger geworden. Aus Landesmitteln 
kann Bayern jedoch den Wegfall der Eigenheimzulage 
nicht kompensieren. Wir haben uns aber bei den Koaliti-
onsverhandlungen auf Bundesebene im Jahr 2005 
vehement dafür eingesetzt, dass im Gegenzug zum 
Wegfall der Eigenheimzulage die selbstgenutzte Wohn-
immobilie gleichwertig in die geförderte Altersvorsorge 
einbezogen wird. Als Stichtag für die Einführung der so 
genannten Wohn-Riester-Förderung nennt der Koaliti-
onsvertrag den 01.01.2007. Aufgrund unterschiedlicher 
Auffassungen der beiden Koalitionspartner über die Aus-
gestaltung ist daraus jedoch nichts geworden. Lange 
Zeit sah es auch nicht danach aus, dass es noch zu einer 
Einigung kommt. Dass sich die Koalitionspartner im 
November 2007 doch noch auf ein Modell geeinigt ha-
ben, ist maßgeblich dem Einsatz der Bayerischen Staats-
regierung zu verdanken. Inzwischen ist die Wohn-Ries-
ter-Förderung im Zuge des Eigenheimrentengesetzes 
(EigRentG) beschlossen. Seit 01.08.2008 können Haus-
halte ihr angespartes Vorsorgekapital auch für die Fi-
nanzierung ihres Eigenheims einsetzen und die Tilgungs-
leistungen berechtigen als Vorsorgeleistungen zum 
Prämienbezug.

Zudem fördert der Freistaat Bayern den Bau und Erwerb 
von Eigenwohnungen mit dem Bayerischen Wohnungs-
bauprogramm und dem Bayerischen Zinsverbilligungs-
programm. Im Bayerischen Wohnungsbauprogramm 
erhält der Bauherr beim Neubau ein Darlehen in Höhe 
von 30 Prozent der Gesamtkosten. Beim Zweiterwerb 
kann ein Darlehen in Höhe von 35 Prozent der förderfä-
higen Kosten gewährt werden. Das Darlehen ist 15 Jah-
re mit 0,5 Prozent zu verzinsen. Ab dem 16. Jahr wird 
der Darlehenszins an den Kapitalmarktzins angepasst, 
es sei denn, im Einzelfall liegen besondere Gründe für 
eine weitere Förderung vor. Haushalte mit Kindern er-
halten zusätzlich einen Zuschuss in Höhe von 1.500 Euro 
je Kind. Im Bayerischen Zinsverbilligungsprogramm 
wird von der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt mit 
Unterstützung der KfW Förderbank ein Darlehen in Höhe 
von 30 Prozent der Gesamtkosten ausgereicht, höchs-
tens jedoch in Höhe von 100.000 Euro. Das Darlehen ist 
zehn Jahre gegenüber dem Kapitalmarktzins um rund 

2  quelle: LBS Research/TNS Emnid.

070_SOZ_EV_Kapitel_4_RZ.indd   357 13.02.2009   12:02:43 Uhr



358358

4. WOHNEN

358

einen Prozentpunkt im Zins verbilligt. Die Höhe des Zin-
ses bestimmt sich nach dem zum Zeitpunkt der Darle-
henszusage geltenden KfW-Refinanzierungszinssatz. 
Werden zur Finanzierung keine staatlichen Darlehen des 
Bayerischen Wohnungsbauprogramms gewährt, wird 
der Zins aus Mitteln des Freistaats Bayern und der 
Bayerischen Landesbodenkreditanstalt nochmals zu-
sätzlich verbilligt. 

WOHNGELDLEISTUNGEN ERHöHT

In der Diskussion um eine Leistungsnovelle beim Wohn-
geld hat die Bayerische Staatsregierung bereits im 
Januar 2008 finanzielle Verbesserungen gefordert. Bayern 
hat auch auf die Beratungen der Bauministerkonferenz 
in dieser Frage maßgeblich Einfluss genommen. Im 
Juni 2008 hat der Vermittlungsausschuss beim Wohn-
geld schließlich eine Einigung zur Erhöhung der Wohn-
geldleistungen erzielt. Die Bayerische Staatsregierung 
hat sich daher mit ihrer Forderung, das Wohngeld unter 
Berücksichtigung der hohen Heizkosten deutlich zu er-
höhen, durchgesetzt. Das Wohngeld wird im Durchschnitt 
um etwa 50 Euro monatlich, in vielen Fällen sogar mehr 
steigen. Vor allem Rentnerinnen und Rentner, Gering-
verdienerinnen und Geringverdiener und ALG I-Emp-
fängerinnen und -Empfänger profitieren seit dem 
01.01.2009 von dieser wirksamen Entlastung von den 
drastisch gestiegenen Heizkosten. 

ANGEBOT AN WOHNRAUM FÜR STUDIERENDE 
AUSGEWEITET

Für die Dauer ihrer Hochschulausbildung müssen viele 
junge Menschen ihren Wohnsitz wechseln. Zwar stellen 
die Studentinnen und Studenten im Allgemeinen keine 
besonders hohen qualitätsanforderungen an ihre Woh-
nung. Dennoch fehlt es oft an den nötigen finanziellen 
Mitteln, neben dem Studium eine angemessene Unter-
kunft zu bezahlen. Auf dem Markt konkurrieren die Stu-
dierenden deshalb mit anderen einkommensschwachen 
Haushalten um preisgünstigen Wohnraum. Zur Entlas-
tung sowohl des örtlichen Wohnungsmarktes als auch 
der Studentinnen und Studenten unterstützen wir daher 
den Bau und die Sanierung von Studentenwohnraum in 
den Universitätsstädten und den Fachhochschulstandor-
ten. Für die Studentenwohnraumförderung wurden von 
1999 bis 2007 staatliche Mittel in Höhe von rund 166 Mio. 
Euro bewilligt. Knapp 7.000 Wohnheimplätze wurden in 
der Zeit von 1999 bis 2007 gefördert. 

Angesichts des doppelten Abiturjahrgangs, der 2011 an 
die Hochschulen wechselt, sowie auch im Hinblick auf die 
wachsende Zahl ausländischer Studierender ist die weite-
re Förderung von Wohnraum für Studierende notwendig.

ATTRAKTIVE GESTALTUNG DES WOHN-
UMFELDES

Die Maßnahmen der Städtebauförderung zielen von 
jeher insbesondere auch auf eine attraktive Gestaltung 
des Wohnumfeldes. Denn die Wohnqualität wird nicht 
nur von der qualität der Wohnung bestimmt, sondern 
auch von der Attraktivität ihres Umfeldes und der un-
mittelbaren Umgebung. Hierzu zählen neben einer ge-
eigneten verkehrlichen Anbindung des Wohnstandorts 
und einer entsprechenden Ausstattung an sozialer In-
frastruktur auch die Aufenthaltsqualität der Freiräume, 
die fußläufige Erreichbarkeit von Geschäften, Kinderta-
gesstätten, Schulen, Spiel- und Sportflächen sowie 
wohnungsnahe Kultur-, Erholungs- und Freizeitange-
bote für alle Bevölkerungsgruppen. Vor allem für die 
von den Kommunen festgelegten Erneuerungsgebiete 
gilt es, deren Attraktivität für alle Bewohnergruppen 
nachhaltig zu verbessern und dadurch eine ausgewo-
gene Sozialstruktur sicherzusstellen. 

Eine besondere Bedeutung haben diese Maßnahmen im 
Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Soziale 
Stadt“. Seit dem Start dieses Programms im Jahr 1999 
ist es vielerorts gelungen, Gebiete, die aufgrund der 
Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der 
darin lebenden und arbeitenden Menschen erhebliche 
städtebauliche und soziale Missstände aufwiesen, zu 
stabilisieren und aufzuwerten. Auch im Sinne der Prä-
vention werden derartige Erneuerungsmaßnahmen Dau-
eraufgaben bleiben. Denn es ist auch unter rein volks-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten immer kostengünstiger, 
rechtzeitig den genannten Missständen entgegenzuwir-
ken als abzuwarten, bis sich Problemgebiete mit sozialer 
Sprengkraft gebildet haben, wie etwa in den Pariser 
Vorstädten.

Gleichzeitig sichern bestandsaufwertende Maßnahmen 
die Attraktivität gewachsener Wohnquartiere. So wer-
den im Rahmen des Modellvorhabens des Experimentel-
len Wohnungsbaus „LWq – Lebendige Wohnquartiere für 
Jung und Alt“ Vorschläge entwickelt, die das Zusammen-
leben der quartiersbewohner durch die Aufwertung des 
unmittelbaren Wohnumfeldes und die Errichtung gemein-
schaftlich nutzbarer Einrichtungen fördern.
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SCHUTZ DER WOHNEIGENTÜMER BEIM WEI-
TERVERKAUF VON KREDITFORDERUNGEN

Um die Stellung von Kreditnehmern beim Weiterverkauf 
von Darlehensforderungen, insbesondere der Bauherrn 
und Erwerber selbstgenutzten Wohnraums, zu stärken, 
startete die Bayerische Staatsregierung eine Bundesrats-
initiative mit dem Ziel, den gutgläubigen einrede-
freien Erwerb der Sicherungsgrundschuld durch einen 
Finanzinvestor auszuschließen. Sie ging damit über 
Gesetzgebungsvorschläge der Bundesregierung hinaus, 
die den Kreditnehmern keinen ausreichenden Schutz 
gewährt und andererseits die Banken unnötig belastet 
hätten. Der Deutsche Bundestag hat mit dem am 
27.06.2008 verabschiedeten Risikobegrenzungsgesetz 
den bayerischen Vorschlag aufgegriffen. Der Immobilien-
besitzer, der seinen Kredit ordentlich abbezahlt, wird 
sich in Zukunft auch jedem Erwerber des Kredits ge-
genüber darauf berufen und eine Zwangsversteigerung 
verhindern können. 

RECHTE DER MIETER UND VERMIETER IM 
GLEICHGEWICHT GEHALTEN

Um einerseits Mieterinnen und Mietern die notwendige 
Sicherheit zu gewährleisten und andererseits im Hinblick 
auf die historisch niedrige Bautätigkeit die Investitionsnei-
gung im Wohnungsbau zu stärken, ist es uns ein beson-
deres Anliegen, Rechte der Mieterinnen und Mieter und 
Rechte der Vermieterinnen und Vermieter in einem aus-
gewogenen Verhältnis zu halten. So haben wir mit dem 
neuen Bayerischen Zweckentfremdungsgesetz die durch 
die Föderalismusreform neu gewonnene Gesetzgebungs-
kompetenz im Bereich des Wohnungswesens genutzt. In 
Kommunen mit Wohnraummangel leistet das Gesetz ei-
nen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung 
der Wohnraumbilanz. Um den Kommunen ausreichend 
Zeit zu geben, trat das Gesetz erst zu Beginn des Jahres 
2009 in Kraft. Die Wohnungseigentümerinnen und 
-eigentümer sollen aber durch das Gesetz nicht übermäßig 
benachteiligt werden. Deshalb werden für die Einführung 
eines Zweckentfremdungsverbots im Gesetz hohe Hürden 
gesetzt. Die Kommunen müssen zunächst versuchen, 
einem Wohnraummangel mit anderen Mitteln zu begeg-
nen, z. B. mit der Wohnraumförderung oder mit Einheimi-
schenmodellen. Erst wenn solche Instrumente nicht 
fruchten – und dies müssen die Kommunen nachweisen – 
können sie die Zweckentfremdung in ihrem Gemeindege-

biet verbieten. Auf diese Weise schafft das Gesetz einen 
Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit an 
ausreichender Wohnraumversorgung und den Interessen 
der Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer.

Die Gewährleistung dieses Interessenausgleichs ist auch 
der Grund dafür, warum wir das vielfach geforderte Um-
wandlungsverbot in Gebieten mit Erhaltungssatzungen 
ablehnen. Die Befürworterinnen und Befürworter eines 
Umwandlungsverbots sehen in der hierfür notwendigen 
Verordnung ein Instrument, um potentielle Investoren 
abzuschrecken. Sie berufen sich dabei auf Erfahrungen der 
Hansestadt Hamburg, dem einzigen Bundesland, das von 
der Verordnungsermächtigung Gebrauch gemacht hat. 
Abschreckung gefährdet nach unserer Auffassung jedoch 
die dringend erforderlichen Investitionen in die Moderni-
sierung und in das Wohneigentum. Deshalb wäre es völlig 
kontraproduktiv, neue bürokratische Hindernisse zu schaf-
fen und so das Investitionsklima erneut zu belasten. Der 
Schutz des vorhandenen Milieus, der als Argument für ein 
Umwandlungsverbot angeführt wird, wird aus unserer 
Sicht durch die schon bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften in der überwiegenden Zahl der Fälle 
ausreichend sichergestellt. 

KONKRETE HILFSANGEBOTE FÜR 
WOHNUNGSLOSE

Als wohnungslos gelten Menschen, die nicht über ei-
genen Wohnraum verfügen, die vorübergehend in Un-
terkünften oder unterstützenden Einrichtungen unterge-
bracht sind oder auf der Straße leben; dabei handelt es 
sich bei der zuletzt genannten Gruppe um die im Sprach-
gebrauch als „Obdachlose“ bezeichneten Personen. 
Statistisches Zahlenmaterial zur Anzahl der Wohnungs-
losen in Bayern ist nicht vorhanden. Schätzungen gehen 
für den Freistaat von derzeit 20.000 bis 25.000 Woh-
nungslosen aus.3 

Wohnungslosigkeit ist ein gravierendes soziales Pro-
blem, das allerdings in alleiniger Zuständigkeit der Kom-
munen liegt. Der umfassende Komplex an Hilfebedarf, 
Hilfeleistung und Hilfeangeboten erfordert ein moderie-
rendes Handeln von Seiten des Freistaats, um die Si-
tuation wohnungsloser Menschen landesweit zu ver-
bessern. Die Bayerische Staatsregierung setzt daher 
staatliche Mittel zur Entwicklung von Modellprojekten 
ein. So werden neben den beiden Koordinationsstellen 

3  Die in der nachstehenden wissenschaftlichen Analyse genannte Zahl von 4.303 alleinstehenden Wohnungslosen beruht auf einer Stichtagserhebung der 
Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, die aufgrund der Erhebungsmethode die tatsächliche Anzahl von Wohnungslosen in 
Bayern unterschätzen dürfte. Denn erfasst wurden nur Wohnungslose, die am Stichtag mit einer Hilfsorganisation oder dem Sozialamt in Kontakt standen.

070_SOZ_EV_Kapitel_4_RZ.indd   359 13.02.2009   12:02:44 Uhr



4. WOHNEN

360

Nord- und Südbayern auch Projekte wie beispielswei-
se die Etablierung eines Hilfeverbundes in Hochfranken 
oder die Begleitung eines Modellprojekts zur Betreuung 
obdachloser Menschen in Pensionen bezuschusst.

Zum Umfeld der wohnungslosen Menschen gehört 
auch die Klientel der Bahnhofsmissionen, die in den 
letzten Jahren einen enormen Zuwachs an Betreuungs-
bedarf bei Menschen mit besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten zu verzeichnen hatten. Die landesweite Ko-
ordinierung und Vernetzung der Bahnhofsmissionsar-
beit wird deshalb auch von Seiten der Bayerischen 
Staatsregierung und der Bayerischen Landesstiftung 
finanziell unterstützt.

Wohnungssuchenden, denen Obdachlosigkeit droht, 
oder die bereits obdachlos sind, helfen die zuständigen 
Stellen beim Erhalt der bisherigen Wohnung oder bei 

der Beschaffung einer neuen Wohnung. Besonders 
hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die 
Hilfen zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung 
einer vergleichbaren Notlage (etwa Übernahme von 
Mietrückständen oder von Stromkosten) sowie ins-
besondere die persönliche Hilfe und Beratung durch 
die Sozialbehörden. Denn häufig ist Obdachlosigkeit 
die Folge nicht nur der allgemeinen Wohnungsmarktsi-
tuation, sondern wird vom Betroffenen als scheinbar 
einziger bleibender Ausweg angesichts von Schulden 
und vielen anderen persönlichen Problemen angesehen. 
In Fällen plötzlich auftretender Obdachlosigkeit (Verlust 
der Wohnung) oder bei akuten Krisensituationen, bei 
denen Gefahren für das Leben und die Gesundheit der 
Obdachlosen bestehen (z. B. bei einem plötzlichen Käl-
teeinbruch), treten die Sicherheitsbehörden ein. Die 
Gemeinden sind verpflichtet, Obdachlose unterzubrin-
gen und erfüllen diese Pflicht auch. 
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4 WOHNEN 

Situationsanalyse von: Reiner Braun, empirica ag

4.1 sTrukTur dEs WOHNuNgsbEsTaNdEs

4.1.1 ZAHL UND BAUALTER DER WOHNUNGEN

In Bayern lag die Zahl der Wohnungen in Wohngebäu-
den Ende des Jahres 2006 bei 5,76 Mio. Einheiten, das 
sind 11 Prozent mehr als Ende 1996 (vgl. Darstellung 
4.8 im Anhang). Mit 54 Prozent befanden sich wie auch 
schon zehn Jahre zuvor (53 % im Jahr 1996) mehr als 
die Hälfte aller Wohnungen in Ein- oder Zweifamilien-
häusern. Damit liegt die Geschosswohnungsquote mit 
46 Prozent unter dem Durchschnitt des früheren Bundes-
gebietes (mit Berlin) von 49 Prozent und deutlich unter 
der quote Nordrhein-Westfalens von 57 Prozent. Die 
höchste quote an Ein-/Zweifamilienhäusern gibt es in 
der Region Landshut (73 %; vgl. Darstellung 4.10 im 
Anhang), die höchste Geschosswohnungsquote in der 
Stadt München (88 %). Knapp neun von zehn bayerischen 
Wohnungen gehören privaten Eigentümerinnen und 
Eigentümern (vgl. Darstellung 4.9 im Anhang). Weitere 
sieben Prozent sind genossenschaftliche, drei Prozent 
kommunale und ein Prozent Betriebs- oder Werkswoh-
nungen.

Rund die Hälfte aller Wohnungen wurde in den Jahren 
1949 bis 1978 errichtet, weitere 19 Prozent davor und 
vier Prozent in den Jahren ab 2001 (vgl. Darstellung 
4.11 im Anhang). Anteilsmäßig die meisten Neubau-
wohnungen (2000 oder später errichtet) stehen in der 
Region Oberland (6,4 %), die wenigsten in der Stadt 
Nürnberg (1,2 %; vgl. Darstellung 4.12 im Anhang).

Knapp 176.000 oder drei Prozent aller bayerischen 
Wohnungen sind belegungsgebundene Sozialwoh- 
nungen. Darüber hinaus befinden sich zum Jahresbe- 
ginn 2008 noch weitere 3.763 solcher Wohnungen im 
Bau. In den kommenden zehn Jahren bis 2018 werden 
durchschnittlich knapp 6.000 Wohnungen jährlich aus 
der Bindung entfallen (vgl. Darstellung 4.13 im Anhang). 
Damit stehen in Bayern zu Beginn des Jahres 2018 noch 
rund 117.000 Wohnungen mit Belegungsbindung zur 
Verfügung, das sind zwei Drittel des heutigen Bestan- 
des. Eine Übersicht über die regionale Veränderung 

der Belegungsbindungen bis zum Jahr 2016 findet 
sich in Darstellung 4.14 im Anhang.

4.1.2 GRöSSE DER WOHNUNGEN 

Rein statistisch entfallen im Jahr 2006 auf jede bayerische 
Wohnung in Wohn- und Nichtwohngebäuden 2,12 
Einwohnerinnen und Einwohner und stehen jeder 
Person 2,2 Wohnräume zur Verfügung; laut Wohnungs-
bestandsstatistik liegt die rechnerische Wohnfläche 
bei 43,7 m2 pro Kopf bzw. 92,6 m2 pro Wohnung (vgl. 
Darstellung 4.15 im Anhang). Die im Durchschnitt 
größten Wohnflächen pro Wohnung gibt es in der Region 
Landshut (114 m2), die kleinsten in der Stadt München 
(71 m2; vgl. Darstellung 4.17 im Anhang). Die rechne-
rische Anzahl Personen je Wohnung liegt in den Regio-
nen Ingolstadt, Landshut, Main-Rhön und Augsburg 
(2,4 Personen) am höchsten und in der Stadt München 
(1,8 Personen) am niedrigsten (vgl. Darstellung 4.18 
im Anhang). Allerdings sind Wohnungsbestandsstatistik 
und EVS nicht kompatibel.1 Deswegen weist Darstellung 
4.1 eine mittlere Wohnfläche pro Kopf von 45 m2 und 
eine mittlere Wohnfläche pro Haushalt von 99 m2 aus.

1 Auch der Mikrozensus 2006 zeigt Abweichungen von der Wohnungsbestandsstatistik. 
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Die mittlere Wohnfläche steigt im Altersquerschnitt im 
Zuge der Familiengründung an und erreicht ein Maxi-
mum in der Altersklasse der 45- bis 55-Jährigen. Der 
Rückgang bei den älteren Haushalten resultiert weniger 
aus Umzügen in kleinere Wohnungen, sondern vielmehr 
aus einem Kohorteneffekt: ältere Generationen hatten 

zeitlebens kleinere Wohnflächen als nachfolgende. Weil 
ältere in kleineren Haushalten leben, steigt die Pro-Kopf-
Wohnfläche bis ins hohe Alter weiter an. Neben diesen 
Lebenszykluseffekten (Alter, Familienstand, Haushaltstyp) 
existiert auch ein ausgeprägter Einkommenseffekt: Je 
höher Haushaltsnettoeinkommen, Bildungsstand und 

Darstellung 4.1: Mittlere Wohnfläche und Wohnfläche pro Kopf in BY 2003 (m2)

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnung

Charakteristika 
Haupteinkommens-
bezieher Wohnfläche m2 …pro kopf m2

Charakteristika 
Haupteinkommensbezieher Wohnfläche m2 …pro kopf m2

geschlecht gemeindegrößenklassen

Frauen 79 54 Unter 5.000 Einwohner 122 46

Männer 110 43 5.000 bis unter 20.000 Einwohner 104 45

alter 20.000 bis unter 100.000 Einwohner 85 46

Unter 25 Jahre 63 41 100.000 bis unter 500.000 Einwohner 73 43

25 bis unter 35 Jahre 86 41 500.000 und mehr Einwohner 67 43

35 bis unter 45 Jahre 108 37 Höchster beruflicher ausbildungsabschluss

45 bis unter 55 Jahre 114 44 Kein berufl. Ausbildungsabschluss 75 50

55 bis unter 65 Jahre 103 57 In Ausbildung 44 36

65 bis unter 75 Jahre 97 62 Anlernausbildung, berufl. Praktikum 86 50

75 Jahre und älter 89 63 Lehrausb., gleichw. BFS-Abschluss 99 44

Nationalität Meister/in/Techniker/in oder gleichwertig 107 45

Deutsch 100 46 Fachhochschule 105 48

Nicht deutsch 79 34 Hochschule 110 49

familienstand Haushaltstyp

Ledig 68 49 Alleinlebende Frauen 68 68

Verheiratet 123 40 Alleinlebende Männer 70 70

Verwitwet 89 80 Alleinerziehende 90 36

Geschieden 80 58 Paare ohne Kinder 105 53

Dauernd getrennt lebend 86 52 Paare mit Kind(ern) 130 33

Verpartnert / / Sonstige Haushaltstypen 134 43

soziale stellung Haushaltsnettoeinkommen in Euro pro Monat

Landwirt/in 170 48 Unter 1.000 61 53

Selbstständige/r 123 46 1.000 bis unter 2.000 78 54

Beamter/in 107 44 2.000 bis unter 3.000 106 42

Angestellte/r 97 44 3.000 bis unter 4.000 119 41

Arbeiter/in 111 37 4.000 bis unter 5.000 126 42

Arbeitslose/r 76 44 5.000 und mehr 143 46

Rentner/in 89 60 Wohnstatus

Pensionär/in 110 62 Mieter/in 74 42

Student/in 39 34 Eigentümer/in mit Restschulden 132 44

Sonst. Nichterw. 78 49 Eigentümer/in ohne Restschulden 121 53

Äquivalenzeinkommen

bayern insgesamt 99 45<60% Median (Bayern) 75 44
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soziale Stellung, desto größer die bewohnte Wohnung. 
Entsprechend wohnen einkommensarme Haushalte in 
deutlich kleineren Wohnungen. Mieterhaushalte wohnen 
in kleineren Einheiten als Eigentümerhaushalte. Weil die 
Wohneigentumsquote mit der Einwohnerzahl sinkt, sinkt 
auch die Wohnfläche mit steigender Gemeindegröße. 
Allerdings wohnen Familien eher im Eigentum, weshalb 
die Wohnfläche pro Kopf bei Eigentümerhaushalten kaum 
höher liegt als bei Mieterhaushalten. Erst wenn die Kinder 
ausgezogen sind (und die Baukredite getilgt sind), steht 
den Eigentümerhaushalten pro Kopf mehr Wohnfläche 
zur Verfügung. Wenn Frauen Haupteinkommensbezieher 
sind, handelt es sich überdurchschnittlich oft um ältere 
(Verwitwete). So erklärt sich deren unterdurchschnittliche 
Gesamtwohnfläche2 und deren überdurchschnittliche 
Pro-Kopf-Wohnfläche.

Seit 1993 ist die Wohnfläche der bayerischen Haus-
halte von 97 auf 99 um zwei quadratmeter angestie-
gen (pro Kopf von 41 um vier auf 45 m2; vgl. Darstel-
lung 4.16 im Anhang). Für die Zukunft lassen empirica-
Prognosen einen weiteren Anstieg auf 110 m2 im Jahr 
2020 erwarten (vgl. Darstellung 4.19 im Anhang). 
Infolge der Alterung und damit einhergehenden Zu-
nahme der Einpersonenhaushalte stehen dann 54 m2 
Wohnfläche pro Kopf zur Verfügung. Allerdings dürf-
ten die Wohnflächen der Wohneigentümer etwa doppelt 
so stark ansteigen wie die der Mieterhaushalte.

4.2 WOHNsTaTus dEr HausHalTE

Im langfristigen Trend sinkt der Anteil der Mieterhaus-
halte in Bayern. Im Jahr 1993 lebten noch 54 Prozent 
und damit mehr als die Hälfte aller bayerischen Haus-
halte zur Miete. Neun Jahre später waren es nur noch 
52 Prozent. Der Mikrozensus 2006 weist erstmals wieder 
einen Anstieg der Mieterhaushalte um zwei Prozent-
punkte auf (vgl. Darstellung 4.21 im Anhang). Allerdings 
scheint es beim Mikrozensus 2006 Probleme infolge der 
Umstellung auf unterjährige Erhebung und Probleme 
mit dem (fortgeschriebenen) Hochrechnungsfaktor für 
Wohnungen zu geben, weswegen ein Vergleich mit den 
2002er Werten für die Wohneigentumsquote proble-
matisch ist. Meines Erachtens ist die Wohneigentums-
quote zwischen 2002 und 2006 nicht gefallen.

Bei der Wohneigentumsquote nimmt Bayern unter den 
Ländern einen vorderen Platz ein. Im früheren Bundes-
gebiet (mit Berlin) wohnten zuletzt 45 Prozent und 
damit deutlich weniger als die Hälfte der Haushalte in 
den eigenen vier Wänden, bundesweit sind es nur 42 
Prozent. Die höchste bayerische Eigentumsquote weist 
die Region Augsburg auf (62 %; ohne die Stadt Augsburg). 
Die niedrigsten quoten finden sich in den größeren 
Städten, an erster Stelle München (17 %), gefolgt von 
Nürnberg (27 %) und Augsburg (30 %; vgl. Darstellung 
4.22 im Anhang).

Wohneigentum wird typischerweise im Alter zwischen 
30 und 40 Jahren erworben. Entsprechend steigt die 
quote der Eigentümer in diesen Altersklassen steil an. 
Bei den über 55-Jährigen scheint die Wohneigentums-
quote wieder zu sinken. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
im Rentenalter aus Eigentümer- wieder Mieterhaushalte 
werden. Vielmehr hatten diese älteren Geburtsjahrgänge 
zeitlebens seltener Wohneigentum als nachfolgende Jahr-
gänge (Kohorteneffekt). Im Umkehrschluss kann man 
davon ausgehen, dass künftige über 55-Jährige eine 
höhere Wohneigentumsquote haben werden als heu-
tige. Dies erklärt zum Teil auch die niedrigere Eigentümer-
quote von Haushalten in denen Frauen Haupteinkom-
mensbezieher sind. Denn dabei handelt es sich über-
durchschnittlich häufig um ältere Alleinlebende.3 Da-
rüber hinaus sind bei Frauen als Haupteinkommensbe-
zieher die Haushaltsnettoeinkommen geringer (Ein-
kommenseffekt). Denn so sind beispielsweise Haushalte 
mit einem Nettoeinkommen zwischen 3.000 und 4.000 
Euro monatlich doppelt so oft Wohneigentümer als 
Haushalte mit 1.000 bis 2.000 Euro monatlich. Dieser 
überragende Einkommenseffekt ist auch hauptverant-
wortlich dafür, dass deutsche Haushalte häufiger als 
Haushalte anderer Nationalität Wohneigentümer sind 
und erklärt zudem viele Unterschiede des Wohnstatus 
nach sozialer Stellung, Einkommensarmut oder höch-
stem Ausbildungsabschluss.4  Wenn – trotz überdurch-
schnittlicher Einkommen – Angestellte dennoch seltener 
Wohneigentümer sind als Arbeiterinnen und Arbeiter 
und vor allem Akademikerinnen und Akademiker nicht 
häufiger als Haupteinkommensbezieherinnen und 
Haupteinkommensbezieher mit Lehrausbildung, dann 
hängt dies u. a. auch mit dem Wohnort zusammen. 
Denn Angestellte bzw. Akademikerinnen und Akade-

2 In der Regressionsschätzung (vgl. Darstellung 4.20 im Anhang), die nur den „echten“ Partialeffekt des Geschlechts herausrechnet, ist der Geschlechtereffekt bei der  
 Wohnfläche nicht signifikant.

3 In der Regressionsschätzung (vgl. Darstellung 4.24 im Anhang), die nur den „echten“ Partialeffekt des Geschlechts herausrechnet, ist der Geschlechtereffekt bei der  
 Wohneigentumsquote nicht signifikant.

4  In der Regressionsschätzung (vgl. Darstellung 4.24 im Anhang), in der um Einkommensunterschiede kontrolliert wird, sind daher auch nur die Partialeffekte von  
 „kein berufl. Ausbildungsabschluss“ und „Arbeitsloser“ signifikant, während in Darstellung 4.2 auch andere Ausprägungen von „sozialer Stellung“ und „höchs-
 tem beruflichen Ausbildungsabschluss“ deutliche Unterschiede in der Wohneigentumsquote aufzeigen.
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miker wohnen öfter als andere in Großstädten und dort 
wohnen jeweils mehr Haushalte zur Miete. Niedrigere 
Wohneigentumsquoten in Großstädten kennt man auch 
in anderen Ländern. Dafür verantwortlich sind hohe 
Objektpreise in Ballungsgebieten, aber auch unterschied-

liche Angebotsstrukturen. So steigt mit zunehmender 
Einwohnerzahl der Anteil an Geschosswohnungen, die 
wiederum weniger eigentumsfähig sind als Wohnun-
gen in Ein- oder Zweifamilienhäusern (vgl. Pfeiffer/
Braun 2006).

Der Erwerb von Wohneigentum ist aber auch eine 
Lebensstilentscheidung. Erwerb von Wohneigentum 
und Familiengründung stehen in einem engen Kau-
salzusammenhang. Die Selbstnutzerquote ist bei 
Zwei-Eltern-Familien am höchsten. Weil zuvor das 

erforderliche Eigenkapital angespart werden muss, 
wird Wohneigentum meist erst nach der Geburt des 
ersten Kindes erworben. Deswegen steigt die quote 
mit zunehmender Kinderzahl. 

Darstellung 4.2: Wohneigentumsquote in BY 2003 (Prozent)

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnung

Charakteristika
Haupteinkommensbezieher

Wohneigentumsquote 
anteil Haushalte

Charakteristika 
Haupteinkommensbezieher

Wohneigentumsquote 
anteil Haushalte

geschlecht gemeindegrößenklassen

Frauen 34 Unter 5.000 Einwohner 65

Männer 58 5.000 bis unter 20.000 Einwohner 53

alter 20.000 bis unter 100.000 Einwohner 42

Unter 25 Jahre 12 100.000 bis unter 500.000 Einwohner 29

25 bis unter 35 Jahre 31 500.000 und mehr Einwohner 23

35 bis unter 45 Jahre 54 Höchster beruflicher ausbildungsabschluss

45 bis unter 55 Jahre 63 Kein berufl. Ausbildungsabschluss 27

55 bis unter 65 Jahre 59 In Ausbildung 3

65 bis unter 75 Jahre 52 Anlernausbildung, berufl. Praktikum 39

75 Jahre und älter 43 Lehrausb., gleichw. BFS-Abschluss 50

Nationalität Meister/in/Techniker/in oder gleichwertig 57

Deutsch 50 Fachhochschule 55

Nicht deutsch 28 Hochschule 51

familienstand Haushaltstyp

Ledig 25 Alleinlebende Frauen 27

Verheiratet 69 Alleinlebende Männer 29

Verwitwet 43 Alleinerziehende 29

Geschieden 32 Paare ohne Kinder 55

Dauernd getrennt lebend 30 Paare mit Kind(ern) 72

Verpartnert / Sonstige Haushaltstypen 77

soziale stellung Haushaltsnettoeinkommen in Euro pro Monat

Landwirt/in 96 Unter 1.000 22

Selbstständige/r 58 1.000 bis unter 2.000 32

Beamter/in 59 2.000 bis unter 3.000 55

Angestellte/r 45 3.000 bis unter 4.000 65

Arbeiter/in 59 4.000 bis unter 5.000 74

Arbeitslose/r 24 5.000 und mehr 78

Rentner/in 46 Äquivalenzeinkommen

Pensionär/in 68 <60% Median (Bayern) 31

Student/in 1

bayern insgesamt 49Sonst. Nichterw. 39
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Selbst wenn künftige junge Haushalte nicht öfter als 
heute in den eigenen vier Wänden leben, wird die 
Wohneigentumsquote im Freistaat weiter ansteigen. 
Dieser Effekt resultiert aus dem oben beschriebenen 
Kohorteneffekt (vgl. auch Braun 2004). empirica-Prog-
nosen schätzen bis zum Jahr 2010 einen Anstieg der 
Wohneigentumsquote um zwei Prozentpunkte und 
um weitere drei Prozentpunkte bis zum Jahr 2020 (vgl. 
Darstellung 4.23 im Anhang).

Wohneigentum und Altersvorsorge

Wohneigentümer sind bei identischem Haushaltsein-
kommen schon heute besser abgesichert als Mieter-
haushalte. Das zeigt eine empirica-Untersuchung 50- 
bis 59-jähriger Haushalte (Braun 2007c): Im früheren 
Bundesgebiet verfügen diese Eigentümerhaushalte 
über fast doppelt so hohe Geldvermögen wie gleich-
altrige Mieterhaushalte derselben Einkommensklasse. 
Wohneigentümer haben aber im Unterschied zu Mie-
terhaushalten einen weiteren Aktivposten: den Wert 
der selbst genutzten Immobilie. Und der ist etwa acht 
Mal höher als das Geldvermögen vergleichbarer Mieter-
haushalte. Selbst nach Abzug der noch ausstehenden 
Bauschulden wiegt das Nettovermögen der Immobilie 
noch gut sechs Mal mehr als das Geldvermögen der 
Mieter. Wenn Wohneigentümer bei vergleichbaren Ein-
kommen zum Eintritt in den Ruhestand höhere Ver-
mögen aufgebaut haben, so hat dies mehrere Ursa-
chen: Während der Tilgungsphase sind öfter als bei 
Mietern beide Lebenspartner erwerbstätig, Wohnei-
gentümer finanzieren ihren Konsum (Urlaubsreise, 
größere Anschaffungen) seltener mit Konsumenten-
krediten und sind schließlich bereit, für die Tilgung 
ihrer Baukredite beachtliche Teile ihres Einkommens 
zusätzlich zu sparen. Im Ergebnis kommt es zu einer 
enormen Ungleichheit in der Vermögensausstattung 
von Mieter- und Eigentümerhaushalten.

4.3  allgEMEiNE VErsOrguNgssiTuaTiON 
MiT WOHNrauM

4.3.1 qUANTITATIVE VERSORGUNG 

Wie in der gesamten Bundesrepublik werden auch in 
Bayern seit Mitte der 1990er Jahre immer weniger 
neue Wohnungen fertig gestellt (vgl. Darstellung 4.25 
im Anhang). Die Verlangsamung des Bevölkerungs-

wachstums scheint dies zu rechtfertigen. Allerdings 
fragen Haushalte und nicht einzelne Personen Woh-
nungen nach. Da aber die Haushalte immer kleiner 
werden, steigt deren Zahl und damit die Wohnungs-
nachfrage selbst bei leicht sinkender Bevölkerung 
noch an. In der Folge hat sich in den letzten Jahren ein 
Nachholbedarf von rund 218.000 Wohnungen aufge-
staut. Zusammen mit dem künftigen Neubaubedarf 
benötigt Bayern in den Jahren bis 2025 rund 1,1 Mio. 
zusätzliche Wohnungen. Das sind jährlich etwa 57.000 
Wohnungen oder ein Prozent des Wohnungsbestan-
des. Das Gros dieses Zusatzbedarfs betrifft Ein-/Zwei-
familienhäuser und konzentriert sich auf die nähere 
Zukunft bis 2014.5

Die Alternative zum Neubau ist Wohnungsmangel. 
Dieser führt jedoch zu steigenden Mieten bzw. Kauf-
preisen. Weil einkommensschwächere Haushalte 
ohnehin größere Teile ihres Einkommens für das Woh-
nen ausgeben, sind sie bei zunehmendem Mangel 
stärker betroffen als einkommensstärkere Haushalte. 
Gleichwohl profitieren Einkommensschwache auch 
dann vom Neubau, wenn dort andere Einkommens-
schichten einziehen. Denn diese ziehen andere Woh-
nungen frei. In der Folge kommt es zu komplexen „Um-
zugsketten“, die im Ergebnis allen sozialen Schichten 
zugute kommen. Insbesondere steigt auch durch den 
Bau von Einfamilienhäusern das freie Angebot an ver-
mietbaren Geschosswohnungen.

Wohnungsleerstand

Wohnungsleerstand bzw. Abriss und paralleler Neubau 
schließen sich heutzutage nicht mehr aus, auch nicht in 
ein und derselben Region. Denn die Präferenzen der 
Nachfrager und die qualität des bestehenden Angebotes 
klaffen auseinander. Deswegen steigt die Leerstands-
quote in Bayern trotz Nachholbedarfs seit Jahren an: von 
einem Prozent bzw. 25.900 Wohnungen im Jahr 2001 
auf 1,8 Prozent bzw. 47.000 Wohnungen im Jahr 2006 
(vgl. Darstellung 4.27 im Anhang). Am häufigsten stehen 
die ganz großen Wohnungen mit mehr als 100 m2 leer 
(2,4 %), gefolgt von den ganz kleinen Wohnungen mit 
weniger als 50 m2 (2,1 %). Am geringsten fällt der Leer-
stand bei Wohnungen mit 50 bis 60 m2 aus (1,2 %).

Verglichen mit anderen Regionen ist das Leerstandsni-
veau in Bayern immer noch niedrig: Im früheren Bundes-
gebiet stehen 2,7 Prozent, in Nordrhein-Westfalen 3,3 Pro-
zent und bundesweit 4,0  Prozent aller Wohnungen leer 

5 Regionale Unterschiede werden in der Studie „Wohnungsmarkt Bayern 2007“ der BayernLabo dargestellt (vgl. Braun/Metzger 2007b).
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(vgl. Darstellung 4.26 im Anhang). Allerdings liegt die 
quote in Baden-Württemberg immer noch unter 1,5 
Prozent. Die höchsten Leerstandsquoten innerhalb 
Bayerns mit mehr als drei Prozent und stark steigender 
Tendenz sind in den Regionen Würzburg und Main-Rhön 
zu finden, die niedrigsten mit weniger als einem Prozent 
und geringer Zunahme in der Region Ingolstadt (vgl. 
Darstellung 4.28 und Darstellung 4.29 im Anhang).

4.3.2 qUALITATIVE VERSORGUNG

Die weit überwiegende Mehrheit der bayerischen Woh-
nungen entspricht den Mindestanforderungen an den 
aktuellen Standard: Küche, Innenbad und -toilette sowie 
Warmwasser finden sich in nahezu jeder Wohnung 
(>98 %; vgl. Darstellung 4.34 im Anhang). Balkon oder 
Terrasse bieten dagegen nur acht von zehn Wohnungen, 
Garten(-nutzung) nur sechs von zehn und Alarmanla-
gen weit weniger als eine von zehn Wohnungen, wobei 
Bayern bei den Merkmalen Balkon/Terrasse und Garten
(-nutzung) im Bundesvergleich eher vorne liegt. 

Es gibt allerdings Teilgruppen, deren Wohnung we-
niger gut ausgestattet ist, beispielsweise Haushalte in 
„beengten“ Wohnverhältnissen mit maximal einem 
Raum pro Kopf und einer Wohnfläche unterhalb der 
ALG II-Grenzen.6,7 Das betrifft zunächst die Grundaus-
stattung der Wohnung, denn 15 Prozent dieser Haus-
halte in Bayern haben keinen extra Küchenraum. Man 
kann jedoch unterstellen, dass in den meisten dieser 
Haushalte dennoch eine Kochgelegenheit vorhanden 
ist (Wohnküche, Pantry-Küche). Das Wohnumfeld von 
gut der Hälfte aller bayerischen Haushalte besteht aus 
Ein-/Zweifamilienhäusern, während im Bundesdurch-
schnitt gut die Hälfte aller Haushalte im Umfeld von 
Geschosswohnungen lebt. Haushalte in „beengten“ 
Wohnverhältnissen leben jedoch auch in Bayern eher 
auf der Etage. Eine Geschosswohnung muss per se nicht 
schlechter sein als Ein-/Zweifamilienhäuser. Allerdings 
kann man unterstellen, dass zumindest große Mehrfamili-
enhäuser (mit neun und mehr Wohnungen) aufgrund der 
dort herrschenden Anonymität ein tendenziell schlech-
teres Wohnumfeld bieten. In Bayern wie auch bundes-
weit sind sieben von zehn Wohnungen in gutem Zustand 
und nicht renovierungsbedürftig. Allerdings gilt dies 

nur für sechs von zehn Haushalten in „beengten“ 
Wohnverhältnissen. Die insgesamt etwas schlechtere 
Wohnqualität bei Haushalten in „beengten“ Wohnver-
hältnissen kommt schließlich auch in einer geringeren 
Zufriedenheit der Betroffenen zum Ausdruck: Wäh-
rend bayernweit fast zwei von drei Haushalten angeben, 
mit der Wohnung sehr zufrieden zu sein, kann das nur 
ein gutes Drittel aller Bewohner in „beengten“ Wohn-
verhältnissen von sich behaupten. Sehr unzufrieden ist 
jeweils weniger als einer von zehn (vgl. Darstellung 
4.34 im Anhang).

4.4  VErsOrguNgssiTuaTiON spEziEllEr 
pErsONENgruppEN

4.4.1  VERSORGUNGSSITUATION VON FAMILIEN 

Nur jeder achte bayerische Haushalt, aber jede fünfte 
bayerische Familie8 wohnt in „beengten“ Verhältnis-
sen (vgl. Darstellung 4.3). Dabei spielt es bei Paaren 
kaum eine Rolle, wie viele Kinder im Haushalt leben.9 
Dennoch wohnen Alleinlebende und nicht die Fami-
lien überdurchschnittlich häufig in Sozialwohnungen. 
Allerdings stehen Familien in Bayern etwas besser da 
als im früheren Bundesgebiet (mit Berlin) insgesamt: 
Dort wohnt nicht nur jede fünfte, sondern sogar jede 
vierte Familie in „beengten“ Verhältnissen. Weitere 
Analysen der Wohnverhältnisse von Familien finden 
sich in Abschnitt 6.2.5.

6  ALG II-Grenzen der Wohnflächen: Eine Person <50 m2, zwei Personen <60 m2, drei Personen <80 m2, vier Personen <90 m2, für jede weitere Person zusätzliche 15 m2.

7  In solchen Wohnverhältnissen leben vorwiegend Alleinerziehende und Paare mit Kindern, seltener Alleinlebende und kinderlose Paare. Daneben fallen Haushalte  
 mit nicht-deutscher Nationalität, Arbeitslose und Mieter überdurchschnittlich häufig in diese Gruppe (vgl. Darstellung 4.33 im Anhang).

8  Familien sind Haushalte mit mind. einem Kind unter 17 Jahren.

9 Alleinerziehende sind in ihrer Wohnungsversorgung seltener so eingeschränkt, dies ist ein direkter Effekt des fehlenden zweiten Elternteils.
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4.4.2  VERSORGUNGSSITUATION VON MEN-
SCHEN MIT BEHINDERUNG

Die Wohnungsversorgung von Menschen mit Behin-
derung10 scheint sich auf den ersten Blick kaum von 
der Versorgung aller Haushalte zu unterscheiden. 
Allerdings ist die weit überwiegende Mehrheit der 
Menschen mit Behinderung 50 Jahre oder älter. Eine 
Analyse der Wohnungsversorgung von Menschen mit 
Behinderung muss deswegen die altersspezifischen 
Effekte der Wohnungsversorgung berücksichtigen: 
insbesondere die Pro-Kopf-Wohnfläche und die 
Wohneigentumsquote steigen im Alter an. Deswegen 
wird im Folgenden die Wohnungsversorgung der 
50-jährigen und älteren Menschen mit Behinderung 
mit derjenigen von 50-jährigen und älteren Menschen 

ohne Behinderung verglichen. Weitere Analysen der 
Wohnverhältnisse von Menschen mit Behinderung 
finden sich in Abschnitt 10.2.4.

10 In diesem Abschnitt werden unter Menschen mit Behinderung Menschen mit einem GdB von 50 und mehr (Schwerbehinderte) verstanden.

Haushaltstyp
Haushalte in "beengten" 

Wohnverhältnissen* Eigentumsquote

anteil Haushalte in sozialwohnung

mit sozialbindung insgesamt

Haushalte in bayern

Nicht familien

Sonstige 17 70 2 4

Alleinlebende Frauen 9 40 3 5

Alleinlebende Männer 11 33 5 6

Paare ohne Kinder 10 52 2 5

familien

Alleinerziehende (14) (30) (6) (6)

Paare mit 1 Kind 20 48 2 3

Paare mit 2 Kindern 20 61 2 3

Paare mit 3 u.m. Kindern (18) (66) (2) (5)

insgesamt 13 49 3 5

regionalvergleich

BY 19 54 3 4

WD 24 47 5 7

D 25 46 5 7

BW 23 51 3 5

NW 28 43 7 10

Darstellung 4.3: Versorgungssituation von Familien in BY und Regionalvergleich 2006 (Prozent)

Definition: Familien sind Haushalte mit mindestens einem Kind unter 17 Jahren. 

* Haushalte mit maximal einem Raum (>6 m2) pro Kopf und einer Wohnfläche unterhalb der ALG II-Grenzen wohnen in „beengten“
  Wohnverhältnissen. 

Hinweis: Das SOEP weist zwar ausreichend Fallzahlen für bayerische Haushalte auf, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Ergebnisse für 
den Freistaat dennoch nicht ausreichend repräsentativ sein könnten. Insofern sind SOEP-Auswertungen für bayerische Haushalte mit Vorsicht 
zu interpretieren.

Quelle: SOEP 2006; eigene Berechnung
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Innerhalb der Altersgruppe der 50-Jährigen und älteren 
zeigt sich eine schlechtere Wohnungsversorgung der 
Menschen mit Behinderung. Mit 12 Prozent wohnt ein 
größerer Anteil in „beengten“ Verhältnissen als bei den 
gleichaltrigen Menschen ohne Behinderung (8 %). 
Außerdem wohnen Menschen mit Behinderung etwas 
seltener in selbst genutztem Wohneigentum (54 % gegen-
über 60 %) und dreimal häufiger in Sozialwohnungen 
(15 % gegenüber 5 %).

4.5 kOsTEN dEs WOHNENs

4.5.1   ALLGEMEINE SITUATION UND ENT-
WICKLUNG

Die Ausgaben für das Wohnen bilden noch vor den Aus-
gaben für Nahrungs- und Genussmittel oder den Ausga-
ben für Verkehr den größten Ausgabenblock der privaten 
Haushalte. Bundesweit zahlen die Mieterhaushalte durch-
schnittlich ein Viertel ihres Nettoeinkommens (26 %) oder 
460 Euro monatlich für die Warmmiete, in Bayern liegen 
die Werte mit 23 Prozent und 431 Euro pro Monat etwas 
darunter (vgl. Darstellung 4.36 im Anhang). Die Einkom-
mensbelastung der Wohneigentümer liegt bundesweit 
mit 17 Prozent und in Bayern mit 16 Prozent um etwa ein 
Drittel niedriger. Allerdings hängt die individuelle Be-

lastung durch Wohneigentum sehr stark von den Finan-
zierungskosten für nicht getilgte Kredite ab. Bei älteren, 
weitgehend schuldenfreien Wohneigentümern wiegt 
diese Last weniger. Trotz der geringeren relativen Ein-
kommensbelastung kostet die Wohneigentümer ihre Un-
terkunft monatlich mit 681 Euro bundesweit bzw. 661 
Euro in Bayern aber mehr als die Mieter. Die niedrigere 
relative Belastung resultiert also aus höheren Einkom-
men.11 In vergleichbaren Ländern wie Baden-Württemberg 
oder Nordrhein-Westfalen liegen die Wohnkosten der 
Mieter im Mittel etwas höher. Dies dürfte vor allem in 
Nordrhein-Westfalen durch die dichtere Besiedlung und 
die daraus resultierenden höheren Mieten und Grund-
stückspreise verursacht sein.

Der bayerische Preisindex für Wohnungsmieten ist von 
1997 bis 2007 um durchschnittlich 1,5 Prozent p.a. ange-
stiegen (1,6 % von 2002 bis 2007; vgl. Darstellung 4.39 
im Anhang), der Index der bayerischen Wohnungsneben-
kosten jedoch um 1,9 Prozent p.a. (1,1 % von 2002 bis 
2007). Bundesweit lag der indexierte Mietpreisanstieg nur 
bei 1,1 Prozent p.a. (1,0 % von 2002 bis 2007), der An-
stieg der Nebenkosten bewegte sich aber mit 1,9 Prozent 
p.a. (1,7 % von 2002 bis 2007) in ähnlichen Größenord-
nungen. Als Folge sind seit Anfang der 1990er Jahre die 
Einkommensanteile für die warmen Wohnkosten bei 
Mieterhaushalten kontinuierlich angestiegen (vgl. 

11 Dabei sind höhere Einkommen nicht (nur) Voraussetzung, sondern (auch) Folge des Immobilienerwerbs: In Eigentümerhaushalten sind öfter beide Lebenspartner  
 erwerbstätig, um die anfänglich hohen Finanzierungslasten besser tragen zu können (vgl. Braun u. a. 2001).

Darstellung 4.4: Versorgungssituation von Menschen mit Behinderung (GdB >= 50) in BY 2006 (Prozent)

*  Haushalte mit maximal einem Raum (>6 m2) pro Kopf und einer Wohnfläche unterhalb der ALG II-Grenzen wohnen in „beengten“  
 Wohnverhältnissen. 

Hinweis: Das SOEP weist zwar ausreichend Fallzahlen für bayerische Haushalte auf, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Ergebnisse 
für den Freistaat dennoch nicht ausreichend repräsentativ sein könnten. Insofern sind SOEP-Auswertungen für bayerische Haushalte mit 
Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: SOEP 2006; eigene Berechnung

alter altersklasse
behinderte im 

Haushalt

Haushalte in 
"beengten" 

Wohnverhältnissen* Eigentumsquote

anteil Haushalte in sozialwohnung

mit sozialbindung insgesamt

<50 Jahre nein 17 48 1 2

ja (23) (39) (23) (23)

Insgesamt 17 48 2 3

ab 50 Jahre nein 8 61 3 5

ja 12 54 7 15

Insgesamt 9 55 4 7

Insgesamt nein 13 49 2 3

ja 14 52 9 16

Insgesamt 13 49 3 5
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Darstellung 4.35 im Anhang). Mit neun Prozentpunkten 
sind die Mietbelastungen in Ostdeutschland am stärks-
ten angestiegen, während Bayern mit einem Anstieg 
um zwei Punkte noch unter dem westdeutschen Mittel-
wert liegt. Anders sieht die Entwicklung bei Wohnei-
gentümern aus. Hier bestimmen neben den Kaufprei-
sen vor allem die Zinskonditionen die Einkommensbe-
lastung. Während in den frühen 1990er Jahren hohe 
Zinsen verlangt wurden, sind die Belastungen bis Ende 
der 1990er Jahre zunächst gefallen. Der darauf 
folgende Anstieg lässt schließen, dass die Kaufpreise 
in der jüngsten Vergangenheit schneller angestiegen 
sind als die Einkommen, da sich die Finanzierungskon-
ditionen zwischen 1998 und 2003 nur unwesentlich 
verändert haben.

Allerdings verbergen sich hinter der mittleren Einkom-
mensbelastung der Haushalte durch Wohnkosten enorme 
Streuungen (vgl. Darstellung 4.37 im Anhang). So liegt 
zwar die mittlere Mietbelastung in Bayern bei 23 Prozent. 
Aber fast ein Drittel aller bayerischen Mieterhaushalte 
(32 %) gibt mehr als 30 Prozent ihres Haushaltsnettoein-
kommens für die Wohnung aus, jeder sechzehnte Mieter-
haushalt (6 %) sogar mehr als die Hälfte. Gleichwohl 
sind hohe Belastungen in Bayern immer noch seltener 
zu finden als in anderen westdeutschen Bundesländern. 
Anders als bei Mieterhaushalten liegt der Schwerpunkt 
der Wohnkostenbelastung von bayerischen Eigentümer-
haushalten deutlich unter der 30 Prozent-Grenze. Nur 
jeder fünfte Wohneigentümer (21 %) gibt hierzulande mehr 
als 30 Prozent seines Einkommens für das Wohnen aus. 
Dagegen liegt bei einem Drittel aller Selbstnutzerhaus-
halte (33 %) die Belastung unter 10 Prozent. Nimmt man 
Mieter- und Eigentümerhaushalte zusammen, kostet die 
warme Wohnung fast jeden vierten bayerischen Haushalt 
(24 %) weniger als zehn Prozent, aber auch gut jeden 
vierten Haushalt (27 %) mehr als 30 Prozent. 

Weitergehende Analysen zeigen, dass die Höhe der Wohn-
kosten und der Wohnkostenbelastung maßgeblich von 
drei Faktoren bestimmt wird: dem Alter, dem Einkommen 
und dem Wohnstatus (vgl. Darstellung 4.5). Bei Mieter-
haushalten steigen die Wohnkosten mit zunehmendem 
Alter zunächst an. Dahinter verbergen sich Umzüge in 
größere Wohnungen, die in engem Zusammenhang mit 
der Familienbildung stehen (die mittlere Wohnfläche 
steigt mit der Haushaltsgröße; vgl. Abschnitt 4.1.2). Die 
niedrigeren Wohnkosten bei über 55-jährigen Haushal-
ten resultieren dagegen nicht aus Umzügen in kleinere 
Wohnungen (vgl. Braun/Pfeiffer 2005). Vielmehr wohnen 

die heute älteren Mieterhaushalte schon immer in klei-
neren und damit preiswerteren Wohnungen als nachfol-
gende Generationen (Kohorteneffekt). Der Belastungs-
sprung in der Altersklasse der 55- bis unter 65-Jährigen 
ist auf den Einkommensrückgang zum Erwerbsaustritt 
zurückzuführen. Anders entwickeln sich die Kosten bei 
Wohneigentümern: Infolge sinkender Finanzierungsbe-
lastung (Zins und Tilgung) schrumpfen die Ausgaben für 
die Wohnung im Alter. Die Einkommensbelastung sinkt 
durchgehend ab – trotz der Einkommensverluste beim 
Renteneintritt. Die größten Unterschiede in den Wohnkos-
ten lassen sich jedoch durch Einkommensunterschiede 
erklären: Einkommensarme Haushalte haben zwar ge-
ringere Wohnkosten, ihre Einkommensbelastung liegt 
jedoch als Mieterhaushalt rund 1,6-mal höher und als 
Eigentümerhaushalt rund 1,3-mal höher als der Mittel-
wert aller Haushalte. Zu analogen Ergebnissen führt ein 
Vergleich verschiedener Klassen des Haushaltsnettoein-
kommens: Verglichen mit Haushalten der Einkommens-
klasse „<1.000 Euro/Monat“ geben Mieterhaushalte der 
Einkommensklasse „>5.000 Euro/Monat“ mehr als das 
Doppelte, Eigentümerhaushalte sogar mehr als das Fünf-
fache für ihre Unterkunft aus. Im Unterschied zu Mietern 
unterscheidet sich die Einkommensbelastung bei Selbst-
nutzern in einzelnen Einkommensklassen kaum. Wohn-
eigentümer wählen in der Regel eine ihren finanziellen 
Verhältnissen angepasste Kreditbelastung.12 Hauptkrite-
rium für die Einkommensbelastung sind stattdessen die 
Restschulden an Baukrediten.

12 Parameter sind dabei die Höhe des Eigenkapitals (und damit die Dauer der Ansparphase), die Objektgröße, -lage und -qualität (und damit der Objektpreis) sowie  
 die Tilgungshöhe (und damit die monatliche Belastung sowie die Kreditlaufzeit).
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Charakteristika 
Haupteinkommens-
bezieher

Mieter Eigentümer

Einkommens-
belastung (warm) 

warme kosten 
Euro/Monat 

kalte kosten 
Euro/Monat

Einkommens-
belastung (warm) 

warme kosten 
Euro/Monat

kalte kosten 
Euro/Monat

Median (prozent) arithmetischer Mittelwert Median (prozent) arithmetischer Mittelwert

geschlecht

Frauen 28 406 327 18 583 459

Männer 20 454 358 15 686 544

alter

Unter 25 Jahre 21 293 235 / / /

25 bis unter 35 Jahre 22 415 339 24 848 737

35 bis unter 45 Jahre 22 491 392 20 822 690

45 bis unter 55 Jahre 25 495 393 14 727 575

55 bis unter 65 Jahre 29 484 391 14 628 477

65 bis unter 75 Jahre 26 403 308 12 363 236

75 Jahre und älter 25 358 278 11 308 178

Nationalität

Nicht deutsch 28 490 401 21 807 661

Deutsch 23 429 341 16 659 521

familienstand

Ledig 23 371 303 19 565 450

Verheiratet 19 524 407 15 733 585

Verwitwet 29 366 283 14 348 232

Geschieden 31 446 361 18 537 423

Dauernd getrennt lebend 26 436 351 19 568 431

Sonstige / / / / / /

soziale stellung

Landwirt/in / / / 12 464 296

Selbstständige/r 21 585 482 16 950 774

Beamter/in 18 470 375 13 825 688

Angestellte/r 21 472 386 18 813 676

Arbeiter/in 21 439 340 19 737 601

Arbeitslose/r 35 400 316 20 570 410

Rentner/in 29 377 293 13 351 229

Pensionär/in 15 477 372 9 521 391

Student/in / / / / / /

Sonst. Nichterw. 38 417 331 19 284 148

gemeindegrößenklassen

Unter 5.000 Einwohner 19 376 284 16 666 520

5.000 bis unter 
20.000 Einwohner

22 419 327 15 664 524

20.000 bis unter 
100.000 Einwohner

25 418 334 16 634 511

100.000 bis unter 
500.000 Einwohner

27 435 355 15 584 465

500.000 und mehr Einwohner 27 558 474 18 816 696

Darstellung 4.5: Kalte und warme Wohnkosten* sowie Wohnkostenbelastung für Mieter und Eigentümer in BY 2003 (Euro/Monat und Prozent)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

* Wohnkosten = Kaltmiete (Mieter) bzw. Zins, Tilgung, Instandhaltung (Eigentümer) und Heizung
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13 Entsprechend ergeben sich hier unter ceteris paribus-Bedingungen in den Regressionsschätzungen (vgl. Darstellung 4.40 im Anhang) weitaus geringere Ausschläge  
 als bei der deskriptiven Auswertung in Darstellung 4.5.

Die meisten anderen Unterschiede hinsichtlich Höhe und 
Einkommensbelastung durch Ausgaben für die Unterkunft 
lassen sich durch Einkommenseffekte erklären. Insbeson-
dere Nationalität, soziale Stellung und höchster beruflicher 
Ausbildungsabschluss korrelieren sehr stark mit dem Ein-

kommen.13 Abweichende Wohnkosten je nach Haus-
haltstyp und Familienstand (vgl. Darstellung 4.5) reflektie-
ren dagegen unterschiedliche Haushaltsgrößen und damit 
ungleiche Wohnflächenbedarfe (vgl. Abschnitt 4.2.2). Da-
rüber hinaus korrelieren diese beiden Dimensionen auch 

Fortsetzung Darstellung 4.5: Kalte und warme Wohnkosten* sowie Wohnkostenbelastung für Mieter und Eigentümer in BY 2003 (Euro/Monat 
und Prozent)

* Wohnkosten = Kaltmiete (Mieter) bzw. Zins, Tilgung, Instandhaltung (Eigentümer) und Heizung

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnung

Charakteristika 
Haupteinkommens-
bezieher

Mieter Eigentümer

Einkommens-
belastung (warm) 

warme kosten 
Euro/Monat 

kalte kosten 
Euro/Monat

Einkommensbe-
lastung (warm) 

warme kosten 
Euro/Monat

kalte kosten 
Euro/Monat

Median (prozent) arithmetischer Mittelwert Median (prozent) arithmetischer Mittelwert

Höchster beruflicher ausbildungsabschluss

Kein berufl. 
Ausbildungsabschluss

27 318 239 16 476 331

In Ausbildung 26 247 201 / / /

Anlernausbildung, berufl. 
Praktikum

27 374 296 16 431 301

Lehrausb., gleichw. BFS-
Abschluss

24 424 334 16 588 463

Meister/in/Techniker/in 
oder gleichwertig

23 435 344 15 703 556

Fachhochschule 20 523 419 16 764 619

Hochschule 22 569 477 14 911 742

Haushaltstyp

Alleinlebende Frauen 29 374 305 18 429 323

Alleinlebende Männer 24 353 286 16 432 335

Alleinerziehende 28 471 370 18 736 591

Paare ohne Kinder 18 473 370 13 592 453

Paare mit Kind(ern) 19 585 459 20 868 724

Sonstige Haushaltstypen 21 544 420 13 670 499

Haushaltsnettoeinkommen in Euro pro Monat

Unter 1.000 38 307 249 20 204 117

1.000 bis unter 2.000 27 380 303 16 366 255

2.000 bis unter 3.000 21 502 398 16 582 452

3.000 bis unter 4.000 15 493 380 17 713 571

4.000 bis unter 5.000 13 610 489 15 879 720

5.000 und mehr 11 750 623 12 1.121 937

Äquivalenzeinkommen

<60% Median (Bayern) 38 328 263 20 298 169

Haushalte mit baukrediten

Schulden, Eigentümer/in - - - 23 969 825

Keine Schulden, 
Eigentümer/in

- - - 9 321 190

bayern insgesamt 23 431 344 16 661 523
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mit dem Alter: Verwitwete sind überdurchschnittlich alt, 
Alleinlebende meist entweder sehr jung oder überdurch-
schnittlich alt, während Haushalte mit Kindern überwie-
gend den mittleren Altersklassen 35- bis unter 55-Jähriger 
angehören. Die Unterschiede in einzelnen Gemeindegrö-
ßenklassen schließlich reflektieren abweichende Grund-
stückspreise und damit auch unterschiedliche Mietpreise. 
Vor allem in Gemeinden mit mehr als 500.000 Einwohnern 
– also in München und Nürnberg – sind die Wohnkosten 
deswegen deutlich höher als anderswo. Die Auswirkungen 
auf die mittlere Einkommensbelastung werden abge-
mildert, weil dort auch überdurchschnittliche Einkom-
men gezahlt werden. Dessen ungeachtet müssen Gering-
verdiener in München und Nürnberg weit überdurch-
schnittlich hohe Anteile ihres Einkommens für ihre Un-
terkunft aufbringen. 

Regionale Streuung der Einkommensbelastung bei 
Neuvertragsmieten 

In den einzelnen Regionen Bayerns sind ganz unter-
schiedliche Miet- und Einkommensniveaus zu beobach-

ten. Nicht immer treffen hohe Mieten und hohe Durch-
schnittseinkommen zusammen. Daraus ergeben sich 
erhebliche Unterschiede in den Einkommensbelas-
tungen innerhalb und zwischen den Regionen (vgl. Dar-
stellung 4.6). So belasten in Westmittelfranken die im 
Jahr 2007 inserierten 75 m2-Mietwohnungen das Ein-
kommen eines durchschnittlichen Mieterhaushaltes 
mit 11 bis 19 Prozent – je nach qualität der Wohnung. 
In der Region München liegen die Durchschnittsein-
kommen der Mieter zwar höher. Berechnungen auf 
Basis der angebotenen Wohnungen zeigen jedoch, 
dass infolge des überproportional höheren Mietenni-
veaus deren Einkommen mit 17 bis 38 Prozent belastet 
wird. Bei Mietern mit unterdurchschnittlichen Einkom-
men verschlingen die Mieten noch höhere Einkom-
mensanteile bzw. schrumpft das bezahlbare Wohnungs-
angebot drastisch zusammen. Weil Neuvertrags-
mieten typischerweise deutlich höher sind als Be-
standsmieten sind mobile – und damit vorwiegend 
auch junge – Haushalte von hohen Mietenniveaus 
besonders betroffen.

Darstellung 4.6: Regionale Bandbreiten der Einkommensbelastung durch Neuvertragsmieten in BY 2007 (Prozent)

Lesebeispiel: Der waagrechte Strich gibt den mittleren Wert an (Median), die Box gibt die Spannbreite der mittleren 50 Prozent aller Angebote 
an (Quartile), die senkrechten Striche zeigen die Grenze der jeweils 5 Prozent preiswertesten bzw. teuersten Angebote (Extremwerte). In der Re-
gion München belasten somit die 5 Prozent preiswertesten Mietpreisangebote das durchschnittliche Einkommen eines Mieters mit bis zu 17 Pro-
zent, die 5 Prozent teuersten Mietpreisangebote belasten dessen Einkommen mit mehr als 38 Prozent. Die mittleren 50 Prozent aller Miet-
preisangebote führen zu einer Einkommensbelastung zwischen 23 und 30 Prozent, das mittlere Mietpreisangebot belastet mit 26 Prozent.

Berechnungsparameter: Inserierte Kaltmiete pro Quadratmeter für Dreizimmerwohnungen (kein Neubau), Mietbelastung berechnet für 75 m2-Woh-
nung und durchschnittliches regionales Haushaltsnettoeinkommen eines Mieters (angenommen als 75 % des Durchschnitts aller Haushalte). 

Quelle: Destatis; empirica-Preisdatenbank
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qualitative Mietpreisprognose

Die Ausgaben für Miete und Nebenkosten werden in 
den meisten Regionen Bayerns auch künftig weiter an-
steigen. Für einen weiteren Anstieg der Nebenkosten 
werden hauptsächlich Energiepreissteigerungen verant-
wortlich sein. Die Entwicklung der Kaltmiete wird durch 
die Wohnungsnachfrage geprägt. Vor allem im Süden 
und Westen des Freistaates werden die Mieten nach 
empirica-Schätzungen weiterhin stark ansteigen (vgl. 
Darstellung 4.38 im Anhang). In den Regionen 
Main-Rhön, Oberfranken, Oberpfalz und Donau-Wald 
dagegen werden die Mieten ohne Berücksichtigung 
inflationärer Mietpreissteigerungen gleich bleiben oder 
sogar leicht fallen. Gleichwohl muss man unterstellen, 
dass in diesen Regionen auch die Erwerbseinkommen 
unterdurchschnittlich ansteigen werden, so dass die 
Mietbelastung nicht notwendig zurückgehen wird.

Mietschulden

Offizielle Statistiken für die Höhe von Mietschulden 
liegen nicht vor. Schätzungen der Mietrückstände im 
Jahr 2006 des Verbandes für Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer „Haus & Grund“ ergeben bundesweit 
Größenordnungen von rund 2,2 Mrd. Euro und damit 
knapp zwei Prozent der jährlichen Mietzahlungen in Höhe 
von insgesamt etwa 114 Mrd. Euro. Damit hätten sich die 
Mietschulden im Vergleich zur letzten Erhebung des Ver-
bandes im Jahr 2005, die noch einen Anstieg um zehn 
Prozent auf etwa 2,2 Mrd. Euro auswies, auf hohem Ni-
veau stabilisiert. Nicht gezahlte Betriebskosten bleiben 
dabei unberücksichtigt. Gründe für die hohen Mietrück-
stände sind nach Aussage des Verbandes die zuneh-
mende Verschuldung privater Haushalte, Arbeitslosig-
keit und steigende Energiepreise. Da die Nettokaltmie-
ten seit Jahren nur wenig angezogen haben, kommen 
sie als Grund für die Rückstände kaum in Betracht. 

Vergleichswerte für Bayern werden von „Haus & Grund“ 
nicht veröffentlicht. Allerdings gibt es Vergleichswerte 
für die im Gesamtverband der deutschen Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen (GdW) organisierten 
Wohnungsunternehmen. Dort sind rund 3.000 kommu-
nale, genossenschaftliche, kirchliche, privatwirtschaft-
liche, landes- und bundeseigene Wohnungs- und Immo-
bilienunternehmen organisiert, die zusammen etwa 30 
Prozent aller Mietwonungen in Deutschland bewirt-

schaften. Die Mietrückstände in diesem Teilbestand 
summieren sich bundesweit auf 606 Mio. Euro; für Bayern 
wird eine Summe von 31,3 Mio. Euro genannt.14 Hoch-
gerechnet mit der Schätzung von „Haus & Grund“ er-
gäben sich daraus Mietrückstände für alle bayerischen 
Mietwohnungen in einer Größenordnung von etwa 
114 Mio. Euro. 

4.5.2 WOHNGELD

Das Wohngeld wird einkommensschwachen Haushalten 
gewährt, damit sie angemessenen Wohnraum finanzie-
ren können. Seit Anfang 2005 ist der vormals für Sozial-
hilfebezieher und -bezieherinnen gezahlte besondere 
Mietzuschuss weggefallen; seither erhalten Bezieherinnen 
und Bezieher derartiger Sozialleistungen (nunmehr: 
Grundsicherung für Arbeitsuchende bzw. Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung; vgl. Abschnitt 
4.6.3) in der Regel kein Wohngeld mehr, da bei Berechnung 
dieser Sozialleistungen Kosten der Unterkunft bereits be-
rücksichtigt worden sind. Das seither nur noch gewährte 
allgemeine Wohngeld ist grundsätzlich für Niedrigeinkom-
mensbezieherinnen und -bezieher bestimmt. Am 25.04.2008 
hat der Bundestag eine Neufassung des Wohngeldge-
setzes beschlossen, die 2009 in Kraft treten und die 
durchschnittlichen Ansprüche deutlich erhöhen wird.

Entwicklung

Der über Jahre hinweg ansteigende Trend der Fallzahlen 
bei Bezieherinnen und Beziehern von Wohngeld wurde 
mit Inkrafttreten des Gesetzes für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) zu Beginn des 
Jahres 2005 abrupt gebremst. Von 312.299 Haushalten im 
Jahr 2004 fiel die Zahl der Wohngeldempfängerinnen und 
Wohngeldempfänger auf knapp 70.000 im Jahr 2005 und 
weiter auf knapp 62.000 im Jahr 2006 (vgl. Darstellung 
4.41 im Anhang).15 Damit bezog zuletzt ein Prozent aller 
bayerischen Haushalte noch Wohngeld. Im Vergleich mit 
dem früheren Bundesgebiet (mit Berlin) ist dies rund ein 
Drittel weniger, selbst in Baden-Württemberg beziehen 
noch 1,2 Prozent aller Haushalte Wohngeld. Die durch-
schnittliche Wohngeldhöhe im Jahr 2006 lag in Bayern bei 
89 Euro im Monat und damit niedriger als in Baden-Württ-
emberg (98 E), Nordrhein-Westfalen (97 E) oder im 
früheren Bundesgebiet (mit Berlin; 96 E). Infolge der 
beschlossenen Wohngeldnovelle, die im Jahr 2009 in Kraft 

14 Da diese Werte aus den Bilanzen der Mitgliedsunternehmen entnommen sind, lassen sich keine Informationen über mittlere Mietschulden oder Fallzahlen ableiten.

15 Nach bisher vorliegenden Zahlen bezogen im Jahr 2007 noch 55.000 Haushalte Wohngeld.
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treten wird, ist mit der Zusammenwirkung der Ausweitung 
des Kinderzuschlages nach dem Bundeskindergeldgesetz 
zu erwarten, dass einerseits die Zahl der Empfängerinnen 
und Empfänger von ALG II sinkt und die Zahl der Empfän-
gerinnen und Empfänger von Wohngeld steigt.

Die größte Wohngelddichte weisen innerhalb Bayerns die 
kreisfreien Städte auf: Dort beziehen oft neun und mehr 
von 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern Wohngeld 
(vgl. Darstellung 4.43 im Anhang). Die geringsten re-
gionalen Wohngelddichten haben die Landkreise 
München (1,7 pro 1.000 Einwohner), Eichstätt (1,8) und 
Erlangen-Höchstadt (1,8), die höchste Dichte ist mit 13,7 
pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in der 
kreisfreien Stadt Rosenheim zu finden, gefolgt von Hof 
(13,6) und Kempten (12,6).

Struktur der Wohngeldbezieher

Im Jahr 2006 bezogen 91 Prozent der rund 62.000 baye-
rischen Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldemp-
fänger Mietzuschuss, neun Prozent bezogen Lastenzu-
schuss. Das Wohngeld kommt also vorwiegend Mieter-
haushalten zugute. Mit gut 29.000 Haushalten sind knapp 
die Hälfte aller Empfängerinnen und Empfänger 
Alleinlebende, gut 35.000 und mit 57 Prozent etwas 
mehr als die Hälfte sind Frauen (vgl. Darstellung 4.42 im 
Anhang). Auswertungen der EVS des Jahres 2003 für 
Wohngeldbezieherinnen und Wohngeldbezieher mit 
einem Haushaltsnettoeinkommen von weniger als 
1.000 Euro im Monat ergeben eine Einkommensbelas-
tung für die Warmmiete von 40 Prozent vor Wohngeld-
bezug und 29 Prozent nach dem Bezug von Wohngeld. 
Haushalte derselben Einkommensklasse ohne Wohn-
geldbezug geben 26 Prozent ihres Haushaltsnettoein-
kommens für die Warmmiete aus. Das Wohngeld redu-
ziert demnach die Wohnkostenbelastung der Beziehe-
rinnen und Bezieher in etwa auf das „übliche“ Niveau.

4.5.3  LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND 
HEIZUNG NACH SGB II

Seit Inkrafttreten des Gesetzes für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) zum 01.01.2005 
werden Leistungen für Unterkunft und Heizung – an-
ders als beim bisherigen Tabellenwohngeld – nunmehr 
in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, 
soweit diese als angemessen angesehen werden. Die 
Ermittlung der Angemessenheit der getragenen Kos-
ten obliegt den einzelnen Kommunen. Im Folgenden 
werden auf Grundlage einer Kommunalbefragung die 

Angemessenheitskriterien der Städte München, Nürnberg, 
Erlangen und Fürth dargestellt, sowie die individuellen 
Verfahrensweisen im Hinblick auf Kostenüberschreitungen 
und die voraussichtlichen Auswirkungen auf die lokalen 
Wohnungsmärkte diskutiert.

Angemessenheitskriterien Unterkunft 

Bei der Angemessenheit der Unterkunftskosten stellt die 
am regionalen Wohnungsmarkt orientierte Mietober-
grenze in den Kommunen das zentrale Bewertungskrite-
rium dar. Bei der Festlegung dieser Grenze werden die 
ortspezifischen Verhältnisse am Wohnungsmarkt be-
rücksichtigt, indem z. B. auf den örtlichen Mietspiegel 
oder Wohngeldobergrenzen abgestellt wird. Die in-
dividuellen Charakteristika der Wohnung einer Bedarfs-
gemeinschaft werden durch die Staffelung der Miet-
obergrenze nach verschiedenen Kriterien erfasst. So wird 
die festgelegte Mietobergrenze in Erlangen und Fürth 
ausschließlich nach der Personenanzahl in einer Woh-
nung aufgegliedert. In Nürnberg und München werden 
zusätzlich die Wohnungsgröße und die Baualtersklasse, 
in München zudem ein Richtwert für den quadratmeter-
preis hinzugezogen (vgl. Darstellung 4.44 im Anhang).

Angemessenheitskriterien Heizkosten 

Bei der Bemessung der Heizkosten gilt in Fürth ein 
Höchstbetrag von 1,80 Euro pro m², während in 
Nürnberg nach Haushaltsgröße gestaffelte Grenzwerte 
festgelegt wurden. In München und Erlangen werden 
die Heizkosten grundsätzlich in angemessenem Rahmen 
übernommen, wobei in München als Vergleichsmaß-
stab der Durchschnittsverbrauch aller Mieteinheiten 
einer Wohnanlage herangezogen wird.

Angemessenheitskriterien Wohneigentümer

Für Wohneigentümer gelten dieselben Angemessenheits-
kriterien wie für Mieter. Die getragenen Kosten schlie-
ßen Zinszahlungen und Nebenkosten ein. Tilgungsra-
ten werden in der Regel nicht übernommen. In München 
und Nürnberg werden Tilgungsraten in Einzelfällen über-
gangsweise auf Darlehensbasis übernommen, sofern 
die zulässigen Mietobergrenzen nicht überschritten 
werden. Bei Wohneigentum geht der Angemessenheits-
prüfung der Kosten für Unterkunft und Heizung bereits 
die Vermögensprüfung im Rahmen der Bedürftigkeits-
prüfung als Voraussetzung für die Gewährung von 
Leistungen nach dem SGB II voraus. Diese Prüfung ist 
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jedoch grundsätzlich unabhängig von der Übernahme 
der Kosten für Unterkunft und Heizung an sich. Die Ein-
stufung, ob ein Wohneigentum angemessen ist, hat 
allerdings Einfluss darauf, ob die Leistungen möglicher-
weise nur auf Darlehensbasis getätigt werden.

Vorgehensweise bei Überschreitungen

Für den Fall einer Überschreitung werden die Leistungs-
empfänger aufgefordert, die Kosten auf das angemessene 
Niveau zu senken. Werden sie nicht tätig, erfolgt eine Ab-
senkung auf die festgelegte Mietobergrenze. Wenn es 
nicht möglich ist, die Aufwendungen durch Wohnungs-
wechsel, Untervermietung etc. zu senken, werden die hö-
heren Mietkosten für maximal sechs Monate übernom-
men. Grundsätzlich wird bei marginalen Überschreitun-
gen geprüft, ob die entstehenden Umzugskosten in 
Relation zu den übersteigenden Kosten stehen. Bei 
Neubezug einer Wohnung werden in der Regel auch 
geringfügige Überschreitungen nicht akzeptiert.

Um nachzuweisen, dass innerhalb der sechsmonatigen 
Frist keine kostengünstigere Alternativwohnung gefun-
den werden konnte, müssen die Leistungsempfänger 
ihre Bemühungen schriftlich darlegen. In Erlangen wer-
den die wöchentlichen Wohnungsmarktangebote be-
obachtet und den Leistungsempfängern konkrete 
Angebote vorgelegt, die angenommen werden müs-
sen. Wird ein Umzug notwendig, werden in der Regel 
die Kosten für einen Umzugswagen und Verpackungs-
material übernommen. Grundsätzlich besteht kein 
Anspruch auf Übernahme so genannter Helferkosten. 

Einzelfallprüfungen und Härtefälle

In München wird eine Überschreitung von bis zu zehn 
Prozent geduldet, sofern die Wohnung bereits seit 
drei Jahren bewohnt wird und Veränderungen der 
Miethöhe oder der Familiengröße während des Leis-
tungsbezuges eintreten. Entsprechend wird auch in 
Fällen verfahren, in denen eine Schwangerschaft vor-
liegt oder eine Eheschließung bevorsteht. In Nürnberg 
gibt es zur Gewährleistung einer einheitlichen Behand-
lung einen Leitfaden mit Bearbeitungshinweisen. In 
Fürth und Erlangen wird die Mietobergrenze um eine 
Klasse angehoben, wenn bei der Leistungsempfängerin 
bzw. dem Leistungsempfänger eine schwere Behin-
derung vorliegt.

Abschätzung des landesweiten Ausmaßes der 
Überschreitung

Offizielle Statistiken zur Überschreitung der als ange-
messen bezeichneten Wohnflächen bzw. Unterkunfts-
kosten gibt es nicht. Vorsichtige Schätzungen lassen 
sich jedoch anhand der Daten des SOEP vornehmen.16 
Allerdings sind die Fallzahlen für Bayern dort sehr 
klein, so dass hilfsweise auch auf die Fallzahlen für das 
frühere Bundesgebiet (mit Berlin) zurückgegriffen 
werden muss.

Rund die Hälfte aller ALG II-Empfängerinnen bzw. ALG 
II-Empfänger überschreiten die Grenzen der als ange-
messen bezeichneten Wohnflächen. Damit unterschei-
den sich die Wohnungsgrößen der ALG II-Empfänge-
rinnen und ALG II-Empfänger im Durchschnitt nicht 
von denen der Wohngeldempfängerinnen und Wohn-
geldempfänger. In der Gesamtbevölkerung dagegen 
liegen etwa vier von fünf und damit deutlich mehr Haus-
halte über den einschlägigen Flächenvorgaben. 

Anders sieht es bei der Einhaltung der als angemessen 
bezeichneten Unterkunftskosten aus. Diese werden im 
früheren Bundesgebiet (mit Berlin) immerhin von knapp 
zwei Dritteln aller ALG II-Empfängerinnen und ALG 
II-Empfänger eingehalten. Wird darüber hinaus berück-
sichtigt, dass im Allgemeinen eine geringfügige Über-
schreitung um bis zu zehn Prozent toleriert wird, dann 
wohnen im früheren Bundesgebiet (mit Berlin) 72 Pro-
zent aller ALG II-Empfängerinnen und ALG II-Empfän-
ger in Wohnungen mit angemessenen Unterkunftskos-
ten. Die vorliegenden Daten erlauben leider keine regio-
nale Differenzierung. Tatsächlich werden aber in Groß-
städten höhere Mieten als angemessen akzeptiert, wes-
halb die 72 Prozent eine Untergrenze darstellen. Würde 
man die (hohen) Münchner Grenzwerte landesweit an-
wenden, wären 96 Prozent aller Unterkunftskosten von 
ALG II-Empfängerinnen und ALG II-Empfängern ange-
messen. Dieser Prozentwert stellt eine Obergrenze für 
den „wahren“ Anteil dar. Im Ergebnis dürften demnach 
im früheren Bundesgebiet (mit Berlin) die Unterkunfts-
kosten von etwa 70 Prozent bis 90 Prozent aller ALG    II-Em-
pfängerinnen und ALG II-Empfänger angemessen sein. 
Die entsprechenden Vergleichswerte für Bayern sind 
zwar wegen der geringen Fallzahlen nur eingeschränkt 
repräsentativ, legen aber ein ähnliches Niveau nahe.

16   EVS und Mikrozensus bieten zwar umfangreichere Stichproben, allerdings stammen die aktuellsten Datensätze mit Bezügen zu Unterkunftskosten aus dem Jahr 
2003 (EVS) bzw. 2002 (Mikrozensus).

070_SOZ_EV_Kapitel_4_RZ.indd   376 13.02.2009   12:02:49 Uhr



377

Exkurs: Auswirkungen auf die lokalen Wohnungsmärkte

Die Recherchen zur kommunalen Vollzugspraxis zeigen, 
dass es bislang nicht zu massenhaften Umzügen von 
ALG II-Empfängerinnen bzw. ALG II-Empfängern ge-
kommen ist. Deswegen lassen sich potentielle Effekte 
nur theoretisch ableiten. Demnach würden infolge mas-
senhafter Umzüge von ALG II-Empfängerinnen bzw. 
ALG II-Empfängern die Mieten im unteren Marktseg-
ment zunächst ansteigen. Das Ausmaß hängt von der 
bisherigen Anspannung am lokalen Wohnungsmarkt ab. 
Gleichzeitig sinkt die Nachfrage in den frei gezogenen 
Wohnungsbeständen im mittleren Preissegment. Dort 
kommt es zu Mietpreissenkungen. Dadurch werden Um-
zugsketten in Gang gesetzt. Zuerst profitieren Haus-
halte mit Einkommen leicht oberhalb des ALG II-Niveaus, 
die jetzt in die preiswerter gewordenen Bestände zie-
hen. Über Sickereffekte kommen weitere Umzugsketten 
in Gang, am Ende profitieren die Nachfragerinnen und 
Nachfrager aller Teilmärkte (mit Ausnahme des preis-
wertesten Teilmarktes). 

Langfristig locken die gestiegenen Preise im preiswer-
ten Teilsegment neue Anbieterinnen und Anbieter an. 
Über Filteringeffekte steigt hier das Angebot (unterlas-
sene Instandhaltung, Wohnungsteilung etc.). Die Preise 
bewegen sich wieder Richtung Ursprungsniveau. Das 
gilt auch für die „besseren“ Wohnungen, die zunächst 
preiswerter geworden sind. Allerdings sind Mietpreise 
sehr unflexibel. Mieten bewohnter Wohnungen passen 
sich langsamer an als Neuvertragsmieten, deswegen 
wohnen die „Profiteuere“ länger preiswert. In der Ten-
denz wird es langfristig ceteris paribus ein neues Markt-
gleichgewicht mit einem größeren Teilsegment für preis-
wertes Wohnen zu geringfügig höheren Mieten geben. 
Gleichwohl kann es zu einer räumlichen Verlagerung 
und ggf. zu einer (zusätzlichen) räumlichen Konzentrati-
on der preiswerten Wohnungen und ihrer Bewohner-
schaft kommen. 

gebiet

                 anteil Haushalte mit angemessener Wohnfläche*                    anteil Mieter mit angem. unterk.kosten**

mit Wog mit alg ii alle HH mit Wog mit alg ii alle HH

BY (53) (51) 18 (47) (67) 33

WD 51 50 19 55 61 34

D 55 51 21 66 66 39

BW (50) (24) 17 (51) (57) 32

NW (51) (48) 18 (58) (55) 32

gebiet

               anteil Mieter mit angem. unterk.kosten**

                   …bei bis zu 10% Überschreitung                   … bei Münchener grenzwerten***

mit Wog mit alg ii alle HH mit Wog mit alg ii alle HH

BY (64) (73) 41 (94) (98) 68

WD 71 72 44 96 96 78

D 79 76 49 97 97 81

BW (64) (63) 38 (94) (96) 78

NW (73) (70) 44 (97) (93) 80

Darstellung 4.7: Vergleich der Wohnungsversorgungsstrukturen der Empfängerinnen und Empfänger von ALG II vs. Wohngeldempfänge-
rinnen und Wohngeldempfänger vs. alle Haushalte in BY, WD, D, BW und NW 2006 (Prozent)

* Angemessene Wohnflächen: Eine Person <50 m2, zwei Personen <60 m2, drei Personen <80 m2, vier Personen <90 m2, für jede weitere  
 Person zusätzliche 15 m2. 

** Angemessene Unterkunftskosten: Eine Person <300 €, zwei Personen <365 €, drei Personen <435 €, vier Personen <505 €, fünf Personen  
 <580 €, für jede weitere Person zusätzliche 70 €.

*** Münchener Grenzwerte: Eine Person <429,50 €, zwei Personen <644,30 €, drei Personen <760,80 €, vier Personen <837,50 €, fünf Per- 
 sonen <907,30 €, für jede weitere Person zusätzliche 104,70 €.

Hinweis: Das SOEP weist zwar ausreichend Fallzahlen für bayerische Haushalte auf, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Ergebnisse 
für den Freistaat dennoch nicht ausreichend repräsentativ sein könnten. Insofern sind SOEP-Auswertungen für bayerische Haushalte mit 
Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: SOEP 2006; eigene Berechnung
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4.6  WOHNuNgslOsE uNd kOMMuNalE 
NOTuNTErkÜNfTE

4.6.1 WOHNUNGSLOSE IN BAYERN

Bei den Wohnungslosen sind die „Wohnungslosen im 
engeren Sinne“, welche im Rahmen entstehender Woh-
nungslosigkeit von den Kommunen untergebracht wer-
den, von den Obdachlosen, die auf der Straße leben, zu 
unterscheiden. Die Ursachen für Wohnungslosigkeit 
sind zahlreich und treten häufig in Kombination auf. 
Diese können sowohl persönlicher als auch gesellschaft-
licher Natur sein. So können u. a. die Kündigung und 
Räumungsklage auf Grund von Mietschulden, die Tren-
nung vom Lebensgefährten, Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
Alkohol- und Drogenabhängigkeit genauso wie die 
fehlende Resozialisierung nach Haftentlassung oder 
Stigmatisierung aufgrund der Herkunft Wohnungslosig-
keit herbeiführen.

Offizielle Statistiken zur Zahl der Wohnungslosen gibt es 
nicht. Es gibt jedoch eine Stichtagserhebung der Landes-
arbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohl-
fahrtspflege aus dem Jahr 2003. Damals wurde in allen 
Einrichtungen und Diensten der Wohnungslosenhilfe 
sowie bei Sozialämtern der Kommunen und Landkreise 
bayernweit eine schriftliche Befragung durchgeführt. Da-
bei wurden 4.303 allein stehende Wohnungslose erfasst, 
die sich auf die städtischen Gebiete München (49 %) und 
den Raum Nürnberg-Fürth-Erlangen (25 %) konzentrierten, 
während in den einzelnen Landkreisen nur ein kleiner 
Anteil lebte (17 %).17 Der Anteil der Obdachlosen an den 
erfassten Wohnungslosen lag bei 4,1 Prozent.

Die Mehrheit dieser Wohnungslosen ist zwischen 31 
und 60 Jahren alt, ledig, männlich und bestreitet ihren 
Lebensunterhalt aus bedarfsorientierten Transferein-
kommen in Form von laufender Hilfe zum Lebensunter-
halt im Rahmen der Sozialhilfe. Ausländische Woh-
nungslose waren unter den Betroffenen in etwa im sel-
ben Verhältnis vorzufinden, wie in der bayerischen 

Gesamtpopulation (vgl. Darstellung 4.45 und Darstel-
lung 4.46 im Anhang). Die Mehrheit der Wohnungslo-
sen verteilt sich in etwa gleichen Teilen auf die stabilen 
Unterkünfte18 (45 %) und die instabilen Einrichtungen 
(48 %). Etwa ein Drittel der Wohnungslosen ist kurz-
fristig, d.h. unter einem Jahr wohnungslos. 37 Prozent 
befinden sich mittelfristig zwischen einem und fünf 
Jahren und immerhin 27 Prozent mehr als fünf Jahre in 
der Wohnungslosigkeit. 

4.6.2  KOMMUNALE NOTUNTERKÜNFTE IN 
MÜNCHEN, NÜRNBERG, FÜRTH UND 
ERLANGEN

München

Ende 2006 betrug die Zahl der akut Wohnungslosen in 
Wohnungsloseneinrichtungen19  in München 2.330, die 
der sonstigen Wohnungslosen 4.280.20  Eine Erhebung 
aus dem Jahr 2007 der Arbeitsgemeinschaft Wohnungs-
losenhilfe München und Oberbayern schätzt eine Ob-
dachlosenzahl von 339. Die Zahl der Plätze in Einrich-
tungen freier Träger belief sich im Februar 2008 auf ca. 
1.700, bei einer durchschnittlichen Auslastung von 85 
bis 95 Prozent.

Nürnberg

Zum 31.12.2007 wurden in Nürnberg 1.360 Wohnungs- 
und Obdachlose registriert. Von diesen befanden sich 
etwa 600 in einer Pension, 310 (140 Haushalte) in städti-
schen Obdachlosenwohnungen, 50 in Wohnungen der 
Stadtmission sowie 350 in Heimen freier Träger. Die 
Zahl der Obdachlosen belief sich auf etwa 50. Die Zahl 
der Plätze in Notschlafstellen betrug 79.

17  Die Landesarbeitsgemeinschaft weist darauf hin, dass diese Zahl aufgrund der Erhebungsmethode den tatsächlichen Wert deutlich unterschätzen dürfte: So wur-
den nur die Wohnungslosen erfasst, die am Stichtag in Kontakt mit einer Hilfsorganisation oder dem Sozialamt standen. Die Leistungen dieser Einrichtungen 
werden von den Hilfebedürftigen jedoch nur in unregelmäßigen Abständen in Anspruch genommen. Zum Vergleich: Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen geht von einer Wohnungslosenzahl von 20.000 bis 25.000 aus. Die deutliche Diskrepanz der beiden Schätzungen zeigt die 
Schwierigkeit der Erfassung von Wohnungslosigkeit und legt präzisere Erhebungsmethoden nahe.

18  Stabile Unterkunftsarten sind stationäre Einrichtungen in Form von Wohnheimen oder betreutem Wohnen. Unter instabilen Unterkünften sind temporäre 
Unterbringungen wie Pensionen, Notunterkünfte und Übernachtungsstellen zu verstehen.

19  Diese umfassen sowohl die Obdachlosen als auch jene Wohnungslosen, die kurzfristig in Pensionen, städtischen Notquartieren bzw. Einrichtungen freier Träger 
unterkommen.

20  Dabei handelt es sich um Menschen, welche aufgrund ihres Alters und ihrer gesundheitlichen Einschränkung mittel- oder langfristig, zum Teil auch auf Lebenszeit, 
in städtischen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und freier Träger verbleiben. Des Weiteren sind Personen eingeschlossen, die sich im Rahmen spezieller 
Programme im Übergang zum dauerhaften Wohnen in angemieteten Wohnungen und städtischen Unterkünften befinden und nach einer Bewährungszeit von ein 
bis zwei Jahren Mietverträge erhalten oder in adäquateren Wohnformen untergebracht werden. Die Einteilung der Wohnungslosen in akute und sonstige 
Wohnungslose wird in dieser Form nur in München vorgenommen.
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Fürth

In Fürth waren am 31.01.2008 136 Wohnungslose in 
Übergangswohnheimen der Stadt untergebracht, die 
über drei dieser Wohnungsloseneinrichtungen verfügt. 
Einrichtungen freier Träger bieten ca. 60 Plätze für Hil-
fesuchende. Die „inoffizielle“ Zahl der Obdachlosen in 
Fürth beträgt ca. fünf Personen. Als Notunterkünfte 
fungieren Pensionen, wobei eine Einweisung im Jahr 
2007 aufgrund der hinreichenden Plätze in den städti-
schen Unterkünften nicht genutzt werden musste.

Erlangen

Die Stadt Erlangen verfügt über 300 Verfügungswoh-
nungen, in denen im Februar 2008 421 Personen unter-
gebracht waren. Für die auf der Straße lebenden Ob-
dachlosen unterhält die Stadt ein Übernachtungswohn-
heim. Die Zahl der unregelmäßig wiederkehrenden 
Hilfesuchenden beläuft sich auf 12 - 14 Personen. Unter-
künfte freier Träger existieren nicht.

Obdachlosigkeit und ALG II

Bei der Feststellung der Obdachlosenzahl hat sich nach 
Einführung von ALG II eine besondere Problematik er-
geben: Während den Obdachlosen zuvor seitens des 
Sozialamts ein „Taschengeld“ in Form von Tagessät-
zen ausgehändigt wurde und ein relativ regelmäßiger 
Kontakt zwischen Amt und einem Großteil der Betrof-
fenen bestand, wurde diese Unterstützung ab dem 
01.01.2005 hinfällig. Obdachlose müssen seitdem 
einen Antrag auf ALG II stellen, um weiterhin finanzi-
elle Unterstützung zu erhalten. Da dies in der Regel 
nicht wahrgenommen wird, ist die Feststellung der 
Obdachlosenzahl deutlich erschwert worden, die 
(finanzielle) Lage der Obdachlosen dürfte sich ver-
schlechtert haben.
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Darstellung 4.8: Entwicklung des Wohnungsbestandes nach Gebäudeart in BY 1993-2006 und Regionalvergleich 2006 (Anzahl und Prozent)

* in Wohngebäuden.

Quelle: Destatis Fachserie 05 Reihe 3; BayLfStaD, Wohnbestandsstatistik

Jahr gebiet
Wohnungen
insgesamt *

darunter in

Ein-/zweifamilienhäusern Mehrfamilienhäusern

anzahl Wohnungen

1993 BY 4.876.105 2.621.373 2.254.732

1994 BY 4.982.942 2.665.580 2.317.362

1995 BY 5.084.589 2.704.614 2.379.975

1996 BY 5.167.040 2.739.513 2.427.527

1997 BY 5.241.486 2.775.587 2.465.899

1998 BY 5.313.570 2.814.530 2.499.040

1999 BY 5.384.934 2.855.301 2.529.633

2000 BY 5.453.356 2.895.645 2.557.711

2001 BY 5.507.225 2.928.495 2.578.730

2002 BY 5.559.651 2.961.509 2.598.142

2003 BY 5.608.583 2.992.882 2.615.701

2004 BY 5.662.700 3.026.443 2.636.257

2005 BY 5.707.730 3.054.473 2.653.257

2006 BY 5.760.557 3.082.346 2.678.211

anteil Wohnungen in prozent

2006 BY 100 54 46

WD 100 51 49

D 100 47 53

BW 100 51 49

NW 100 43 57

Darstellung 4.9: Eigentümerstrukturen der vermieteten Wohnungen in BY, WD, D, BW und NW 2006 (Prozent)

Achtung: Der Mikrozensus weist abweichende Anteile selbst nutzender Eigentümer auf (vgl. Darstellung 4.21).

Hinweis: Das SOEP weist zwar ausreichend Fallzahlen für bayerische Haushalte auf, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Ergebnisse 
für den Freistaat dennoch nicht ausreichend repräsentativ sein könnten. Insofern sind SOEP-Auswertungen für bayerische Haushalte mit 
Vorsicht zu interpretieren.

Ohne „weiß nicht“ und „keine Angabe“.

Quelle: SOEP 2006; eigene Berechnungen

bY Wd d bW NW

Mieter

Kommunale Wohnung 3 3 5 3 2

Genossenschaftliche Wohnung 7 10 11 8 10

Betriebs-, Werkswohnung 1 1 1 1 1

Privater Eigentümer 37 40 38 37 45

selbst nutzende Eigentümer 52 46 45 51 42

insgesamt 100 100 100 100 100

Nachrichtl.: private Eigentümer als Mieter oder Selbstnutzer 89 86 83 88 87
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Darstellung 4.10: Ein-/Zweifamilienhausquoten in den Regionen 
Bayerns 2006 (Anpassungsschichten21; Prozent)

EZFH-Quote

■  12 bis 45 %
■  50 bis 59 %
■  62 bis 65 %
■  68 bis 70 %
■  71 bis 73 %

Klasseneinteilung nach Quintilen

Quelle: MZ 2006

Darstellung 4.11: Baualtersstruktur der Wohnungen in BY, WD, D, BW und NW 2006 

Ohne Wohnheime, mit Wohnungen in sonstigen Gebäuden mit Wohnraum.

Quelle: MZ 2006

Wohneinheiten davon errichtet von ... bis ...

insgesamt
dar. 

unbewohnt bis 1918 1919-1948 1949-1978 1979-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2004
2005 u. 
später

BY 5.837 390 539 584 2.811 941 400 338 181 44

WD 30.686 2.084 3.515 3.626 15.680 4.017 1.312 1.490 840 206

D 39.550 3.175 5.673 5.389 18.301 5.237 1.630 2.023 1.061 237

BW 4.877 340 581 506 2.451 737 225 211 129 38

NW 8.418 661 912 1.072 4.597 971 195 389 225 56

21 In Anpassungsschichten werden jeweils mehrere Landkreise/kreisfreie Städte zusammengefasst.  
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Darstellung 4.13: Zeitliche Entwicklung der Belegungsbindungen in BY 2008-2020

Quelle: Sonderauswertung Oberste Baubehörde/BayernLabo

Jahr 1. förderweg 3. förderweg insgesamt index (2008=100) 

2008 149.987 25.863 175.850 100

2009 146.179 25.417 171.596 98

2010 140.840 24.921 165.761 94

2011 137.634 22.544 160.178 91

2012 135.868 19.181 155.049 88

2013 133.718 14.961 148.679 85

2014 128.329 11.591 139.920 80

2015 125.276 9.234 134.510 76

2016 116.023 7.645 123.668 70

2017 113.156 6.484 119.640 68

2018 110.961 5.775 116.736 66

2019 110.276 5.529 115.805 66

2020 109.493 5.355 114.848 65

Darstellung 4.12: Anteil Neubauwohnungen (2000 oder später errichtet) in den Regionen Bayerns 2006 (Anpassungsschichten; Prozent)

Neubauanteil (nach 2000)

■  keine Angabe
■  unter 3 %
■  3 % bis unter 4 %
■  4 % bis unter 5 %
■  5 % bis unter 6 %
■  6 % und mehr

Quelle: MZ 2006 
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Darstellung 4.15: Entwicklung des Wohnungsbestandes nach Wohnungsgröße in BY 1993-2006 und Regionalvergleich 2006 (Anzahl und m²)

*  in Wohn- und Nichtwohngebäuden
**  alle Flächenangaben in m2

Quelle: Destatis Fachserie 05 Reihe 3; BayLfStaD, Wohnbestandsstatistik

Jahr gebiet
Wohnungen
insgesamt*

personen
pro Wohnung

Wohnräume
insgesamt

Wohnräume
pro person

Wohnfläche
insgesamt**

Wohnfläche
pro person

Wohnfläche
pro Wohnung

1993 BY 4.987.110 2,38 22.724.171 1,9 4.498.998 37,9 90,2

1994 BY 5.096.351 2,34 23.208.418 1,9 4.601.469 38,6 90,3

1995 BY 5.200.208 2,31 23.662.114 2,0 4.697.008 39,2 90,3

1996 BY 5.284.510 2,28 24.041.456 2,0 4.778.020 39,7 90,4

1997 BY 5.361.105 2,25 24.402.179 2,0 4.855.883 40,2 90,6

1998 BY 5.434.752 2,22 24.766.517 2,0 4.933.689 40,1 90,8

1999 BY 5.507.881 2,21 25.140.812 2,1 5.013.532 41,2 91,0

2000 BY 5.577.859 2,19 25.506.617 2,1 5.091.437 41,6 91,3

2001 BY 5.632.985 2,19 25.801.808 2,1 5.154.888 41,8 91,5

2002 BY 5.686.650 2,18 26.092.544 2,1 5.218.008 42,1 91,8

2003 BY 5.736.448 2,17 26.365.915 2,1 5.277.228 42,5 92,0

2004 BY 5.791.399 2,15 26.662.813 2,1 5.342.096 42,9 92,2

2005 BY 5.837.093 2,14 26.911.086 2,2 5.397.041 43,3 92,5

2006 BY 5.890.775 2,12 27.181.239 2,2 5.457.447 43,7 92,6

WD 30.887.335 2,13 139.734.682 2,1 27.758.260 42,3 89,9

D 39.753.733 2,07 175.195.906 2,1 34.213.840 41,6 86,1

BW 4.909.937 2,19 22.457.480 2,1 4.495.010 41,9 91,5

NW 8.460.531 2,13 36.622.751 2,0 7.162.900 39,7 84,7

Darstellung 4.14: Prozentuale Veränderung der Belegungsbindungen in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 2008-2016 (Prozent)

Prozentualer Rückgang Belegungsrechte

■  < -50 % 
■  -40 bis -50 % 
■  -30 bis -40 %  
■  -20 bis -30 %
■  > -20 % 

Quelle: Sonderauswertung Oberste Baubehörde/BayernLabo 
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region

Jahr             1993            1998             2003

Wohnfläche
m2

…pro kopf
m2

Wohnfläche
m2

…pro kopf
m2

Wohnfläche
m2

…pro kopf
m2

BY 97 41 100 44 99 45

WD 90 40 92 43 95 45

D 85 38 89 41 92 43

BW 91 40 97 44 101 46

NW 87 39 87 41 92 43

Darstellung 4.16: Entwicklung der Wohnfläche und der Wohnfläche pro Kopf in BY, WD, D, BW und NW 1993-2003 (m²)

Quelle: EVS 1993, 1998, 2003; eigene Berechnung

Darstellung 4.17: Mittlere Wohnflächen in den Regionen Bayerns 
2006 (Anpassungsschichten; m2)

Fläche je Wohneinheit (m2)

■  unter 95
■  95 bis unter 100
■  100 bis unter 105
■  105 bis unter 110
■  110 und mehr

Quelle: MZ 2006 

Darstellung 4.18: Mittlere Anzahl Personen je Wohnung in den Regionen 
Bayerns 2006 (Anpassungsschichten)

Personen je Wohneinheit 

■  weniger als 2,0
■  2,0 bis unter 2,1
■  2,1 bis unter 2,2
■  2,2 bis unter 2,3
■  2,3 und mehr

Quelle: MZ 2006 
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 2020  2010   2003

Quelle: Braun und Pfeiffer (2005); eigene Berechnung

Darstellung 4.19: Prognose der mittleren Wohnfläche nach Alter des Haupteinkommensbeziehers im Haushalt in BY 2003-2020 (m² pro Haushalt)
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Charakteristika Haus-
haltsbezugsperson

Wohnfläche m2 …pro kopf in m2

Charakteristika Haus-
haltsbezugsperson

Wohnfläche m2 …pro kopf in m2

koeffizient sign. koeffizient sign. koeffizient sign. koeffizient sign.

Konstante 55,3 * 29,5 * Höchster beruflicher ausbildungsabschluss

gebiet Anlernausbildung, berufl. 
Praktikum

-2,4 * -1,5 *

BY -0,7 -0,9 * (Fach-)Hochschule 2,5 * 1,5 *

WD 13,1 * 7,5 * Lehrausb., gleichw. BFS-
Abschluss

r r

NW 1,3 * 1,2 * In Ausbildung -6,0 * -6,5 *

geschlecht Kein berufl. Ausbildungs-
abschluss

-3,4 * -1,4 *

Frauen r r Meister/in/Techniker/in 
oder gleichwertig

1,2 * 0,2

Männer -0,5 -3,3 * Haushaltstyp

alter Alleinlebende -13,4 * 27,9 *

Unter 25 Jahre -1,6 -2,8 * Paare ohne Kinder r r

25 bis unter 35 Jahre -1,5 * -1,0 * Paare mit 1 Kind 10,4 * -10,3 *

35 bis unter 45 Jahre r r Paare mit 2 Kindern 18,3 * -18,8 *

45 bis unter 55 Jahre 4,8 * 2,7 * Paare mit 3 u.m. Kindern 32,3 * -24,6 *

55 bis unter 65 Jahre 9,6 * 7,2 * Alleinerziehende 3,7 * -3,6 *

65 bis unter 75 Jahre 13,0 * 10,0 * Sonstige Haushaltstypen 14,3 * -13,4 *

75 Jahre und älter 11,3 * 9,4 * Haushaltsnettoeinkommen in Euro pro Monat

Nationalität Unter 1.000 -11,9 * -14,1 *

Deutsch r r 1.000 bis unter 1.500 -6,7 * -6,4 *

Nicht deutsch -6,8 * -2,7 * 1.500 bis unter 2.000 -3,2 * -2,0 *

soziale stellung 2.000 bis unter 2.500 r r

Arbeitslose/r 0,4 1,8 * 2.500 bis unter 3.000 3,8 * 1,6 *

Arbeiter/in -1,7 * -1,0 * 3.000 bis unter 3.500 7,2 * 2,8 *

Beamter/in 0,8 0,0 3.500 bis unter 4.000 10,2 * 2,9 *

Angestellte/r r r 4.000 und mehr 17,8 * 4,6 *

Nichterwerbstätige/r 0,6 0,5 Wohnstatus

Rentner/in/Pensionär/in -0,8 -1,1 Mieter/in r r

Selbstständige/r 13,6 * 5,2 * Eigentümer/in mit 
Restschulden

25,8 * 13,2 *

gemeindegrößen-
klassen

Eigentümer/in ohne 
Restschulden

27,2 * 16,3 *

Unter 20.000 Einwohner 9,2 * 4,8 *

20.000 bis unter 
100.000 Einwohner

r r

100.000 und mehr 
Einwohner

-6,9 * -4,1 *

Darstellung 4.20: Wohnfläche und Wohnfläche pro Kopf in D 2003 – Regressionsergebnisse (Kleinst-quadrate-Methode)

* = signifikant auf dem 1%-Niveau
R = Referenzhaushalt

Lesebeispiel: Der Referenzhaushalt hat eine weibliche Bezugsperson, die zwischen 35 und unter 45 Jahren alt ist, deutsche Staatsange-
hörigkeit hat, als Angestellte in einer Gemeinde mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern zur Miete lebt, eine Lehrausbildung absolviert hat und als 
kinderloses Paar ein Haushaltsnettoeinkommen von monatlich 2.000 bis unter 2.500 Euro zur Verfügung hat. Dieser Referenzhaushalt hat in 
Bayern eine Wohnfläche von 55 m2 (=55,3-0,7=54,6 = Summe der Koeffizienten aus Konstante und Region „Bayern“). Wäre die Bezugs-
person Eigentümer mit Restschulden läge die Wohnfläche bei 80 m2 (=55,3-0,7+25,8=80,4 = Summe der Koeffizienten aus Konstante, Region 
„Bayern“ und Wohnstatus „Eigentümer mit Restschulden“). 

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnung
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Darstellung 4.21: Entwicklung der Wohneigentumsquoten in BY und Regionalvergleich 1993-2006 (Anzahl und Prozent)

* Wohneigentumsquote = Anteil Selbstnutzer an allen Haushalten.

** 49 Prozent Wohneigentumsquote laut EVS 2003. 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Mikrozensusergebnisse) 

Jahr

bY regionalvergleich

Tsd. Haushalte
insgesamt

darunter (in Tsd.): Wohneigentumsquoten* in prozent

Mieter untermieter selbstnutzer bY** Wd d bW NW

1993 4.773 2.505 70 2.198 46 42 38 46 35

1998 5.063 2.540 140 2.383 47 43 40 47 37

2002 5.325 2.600 148 2.577 48 44 42 48 39

2006 5.540 2.916 95 2.529 46 44 41 48 38

Darstellung 4.22: Wohneigentumsquoten in den Regionen Bayerns 
2006 (Anpassungsschichten; Prozent)

Wohneigentumsquote

■  unter 30 %
■  30 bis unter 40 %
■  40 bis unter 50 %
■  50 bis unter 60 %
■  60 % und mehr

Quelle: MZ 2006 

Darstellung 4.23: Prognose der Wohneigentumsquote nach Altersklas-
sen des Haupteinkommensbeziehers im Haushalt in BY 2003-2020 
(Prozent)

 2020  2010   2003

Quelle: Braun, Pfeiffer (2005); eigene Berechnung

70

60

50

40

30

20

10

0
<25 25-34 35-44 45-54

Altersklassen

55-64 65-74 75+

A
n

te
il 

H
au

sh
al

te

070_SOZ_EV_Kapitel_4_RZ.indd   389 13.02.2009   12:02:57 Uhr



390390

aNHaNg: 4. Wohnen

Charakteristika Haushaltsbezugsperson koeffizient sign. Charakteristika Haushaltsbezugsperson koeffizient sign.

Konstante -0,45 * gemeindegrößenklassen

gebiet Unter 20.000 Einwohner 0,67 *

BY -0,18 * 20.000 bis unter 100.000 Einwohner r

WD 0,76 * 100.000 und mehr Einwohner -0,73 *

NW 0,08 Höchster beruflicher ausbildungsabschluss

geschlecht Anlernausbildung, berufl. Praktikum -0,29

Frauen r (Fach-)Hochschule -0,05

Männer 0,11 Lehrausb., gleichw. BFS-Abschluss r

alter In Ausbildung -0,51

Unter 25 Jahre -1,30 * Kein berufl. Ausbildungsabschluss -0,47 *

25 bis unter 35 Jahre -0,80 * Meister/in/Techniker/in oder gleichwertig 0,09

35 bis unter 45 Jahre r Haushaltstyp

45 bis unter 55 Jahre 0,42 * Alleinlebende -0,40 *

55 bis unter 65 Jahre 1,02 * Paare ohne Kinder r

65 bis unter 75 Jahre 0,90 * Paare mit 1 Kind 0,45 *

75 Jahre und älter 0,72 * Paare mit 2 Kindern 0,83 *

Nationalität Paare mit 3 u.m. Kindern 1,07 *

Deutsch r Alleinerziehende -0,48 *

Nicht deutsch -0,82 * Sonstige Haushaltstypen 0,53 *

soziale stellung Haushaltsnettoeinkommen in Euro pro Monat

Arbeitslose/r -0,43 * Unter 1.000 -0,79 *

Arbeiter/in 0,00 1.000 bis unter 1.500 -0,60 *

Beamter/in 0,16 1.500 bis unter 2.000 -0,19

Angestellte/r r 2.000 bis unter 2.500 r

Nichterwerbstätige/r 0,01 2.500 bis unter 3.000 0,23 *

Rentner/in/Pensionär/in 0,03 3.000 bis unter 3.500 0,45 *

Selbstständige/r 0,20 3.500 bis unter 4.000 0,69 *

4.000 und mehr 0,51 *

Darstellung 4.24: Wohneigentumsquote in D 2003 – Logistische Regression

* = signifikant (Wald-Statistik > 20.000)
R = Referenzhaushalt

Lesebeispiel: Der Referenzhaushalt hat eine weibliche Bezugsperson, die zwischen 35 und unter 45 Jahren alt ist, deutsche Staatsangehörig-
keit hat, als Angestellte in einer Gemeinde mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern lebt, eine Lehrausbildung absolviert hat und als kinderloses 
Paar ein Haushaltsnettoeinkommen von monatlich 2.000 bis unter 2.500 Euro zur Verfügung hat. Dieser Referenzhaushalt ist in Bayern mit ei-
ner Wahrscheinlichkeit von 34,7 Prozent Wohneigentümer (Z=-0,45-0,18=-0,63 und P(Z)=1/(1+exp(-Z))=0,347 mit Z als Summe der Koeffizienten 
aus Konstante und Region „Bayern“). Wäre die Bezugsperson 10 Jahre älter und hätte der Haushalt 1.000 Euro mehr Einkommen im Monat, 
läge die Wahrscheinlichkeit bei 72,3 Prozent (Z=-0,45-0,18+1,02+0,45=0,96 = Summe der Koeffizienten aus Konstante, Region „Bayern“, 
Alter „55 bis unter 65 Jahre“ und Einkommen „3.000 bis unter 3.500 Euro“).

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnung
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Darstellung 4.25: Wohnungsbedarf in BY – Entwicklung, heute und in der Zukunft (Anzahl und Prozent)

Prognosebasisjahr = 2005

*(**) bezogen auf die Anzahl Wohnungen in Ein-/Zweifamilienhäusern (Mehrfamilienhäusern)

Definitionen: Fertigstellungen = Fertigstellungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden (Neu- und Ausbau). Akuter Wohnungsnachholbedarf = 
Differenz Anzahl Wohnungen einerseits und Anzahl Haushalte plus 1 Prozent Fluktuationsreserve andererseits (unsaldierter Bedarf = keine 
Saldierung regionaler Überschüsse mit Nachholbedarf in anderen Regionen). Langfristiger Wohnungsnachhol- und Neubaubedarf (inkl. 
Ersatzbedarf von 0,3 Prozent p.a. bei konstantem Leerstand) = Summe unsaldierter akuter Wohnungsnachholbedarf und künftiger Neubaube-
darf inkl. Ersatzbedarf.

Quelle: Braun, Metzger 2007b

anzahl Wohnungen Je 1.000 Einwohner des Jahres 2006 bezogen auf den Wohnungsbestand 2006

Tsd. anzahl %

Historische Entwicklung

Fertigstellungen 1991-1995 p.a. 92,0 7,4 1,6

Fertigstellungen 1995-1999 p.a. 77,2 6,2 1,3

Fertigstellungen 2000-2005 p.a. 53,9 4,3 0,9

Fertigstellungen 2006 56,6 4,5 1,0

Heute und in der zukunft

Akuter Nachholbedarf 2006 218 17 3,8

Neubaubedarf bis 2025 915 73 15,9

darunter:

in Ein-/Zweifamilienhäusern 585 47 19*

in Mehrfamilienhäusern 330 26 12,3**

zusatzbedarf insg. 1.133 91 19,7

Jährlicher Zusatzbedarf insg. 57 5 1,0

Darstellung 4.26: Entwicklung der marktaktiven Leerstandsquote in 
BY, WD, D, BW und NW 2001-2006 (Prozent)

 D – – NW  WD  BY  BW

Quelle: Techem-empirica-Leerstandsindex
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Darstellung 4.27: Marktaktiver Leerstand und Wohnungsgröße in BY 2001-2006 (Anzahl und Prozent; 2001=100)

Quelle: Techem-empirica-Leerstandsindex

Wohnfläche von … bis unter … m2 (prozent) bayern insg. anz. Wohnungen

<50 50-60 60-80 80-100 100-120 (prozent) (auf 100 gerundet)

2001 1,4 0,7 0,7 0,9 1,2 1,0 25.900

2002 1,3 0,8 0,9 0,9 1,5 1,1 27.700

2003 1,6 0,9 0,9 1,1 1,7 1,3 33.500

2004 1,6 1,0 1,1 1,2 1,9 1,4 35.800

2005 1,9 1,2 1,3 1,4 2,1 1,6 41.800

2006 2,1 1,2 1,4 1,6 2,4 1,8 47.000

Index 2006 
(2001=100)

149,3 174,3 194,3 181,1 200,0 175,5 175,5

Darstellung 4.28: Leerstandsquote in den Regionen Bayerns 2006 
(Anpassungsschichten; Prozent)

Leerstand 2006

■  unter 1 %
■  1 % bis unter 2 %
■  2 % bis unter 3 %
■  3 % und mehr

Quelle: Techem-empirica-Leerstandsindex 

Darstellung 4.29: Veränderung der Leerstandsquote in den Regionen 
Bayerns 2001-2006 (Anpassungsschichten; Prozentpunkte)

Veränderung des Leerstandes
2001 bis 2006

■  unter 0,5 %
■  0,5 % bis unter 1 %
■  1 % und mehr

Quelle: Techem-empirica-Leerstandsindex
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Wohneinheiten 
insgesamt

in Tsd.

anteil mit überwiegend verwendeter Energieart… (prozent)

fernwärme gas
Elektrizität 

(strom) Heizöl
briketts, 

braunkohle
koks, 

steinkohle
Holz oder sonstige 
erneuerb. Energien ohne angabe

Krfr. Stadt Ingolstadt, Lkr. Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d.Ilm

 175 3 31 3 55 / / 7 -

Lkr. Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, München, Starnberg

 532 4 39 3 48 / / 5 -

Krfr. Stadt München

 680 26 45 4 24 / / / -

Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Weilheim-Schongau

 187 3 33 3 49 / / 12 -

Krfr. Stadt Rosenheim, Lkr. Altötting, Berchtesgadener Land, Mühldorf a.Inn, Rosenheim, Traunstein

 324 3 19 3 64 / / 10 -

Krfr. Stadt Landshut, Lkr. Dingolfing-Landau, Kelheim, Landshut, Rottal-Inn

 213 / 22 4 57 / / 15 -

Krfr. Stadt Passau, Straubing, Lkr. Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau, Regen, Straubing-Bogen

 270 / 23 3 58 / / 16 -

Krfr. Stadt Amberg, Weiden i.d.OPf., Lkr. Amberg-Sulzbach, Neustadt a.d.Waldnaab, Schwandorf, Tirschenreuth

 210 / 29 3 50 / / 16 -

Krfr. Stadt Regensburg, Lkr. Cham, Neumarkt i.d.OPf., Regensburg

 244 / 30 2 53 / / 12 -

Krfr. Stadt Bamberg, Coburg, Lkr. Bamberg, Coburg, Forchheim, Kronach, Lichtenfels

 256 / 34 5 51 / / 8 -

Krfr. Stadt Bayreuth, Hof, Lkr. Bayreuth, Hof, Kulmbach, Wunsiedel i.Fichtelgebirge

 227 / 37 5 47 / / 9 -

Krfr. Stadt Ansbach, Lkr. Ansbach, Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Weißenburg-Gunzenhausen

 167 / 28 / 53 / / 15 -

Lkr. Erlangen-Höchstadt, Fürth, Nürnberger Land, Roth

 222 / 27 / 60 / / 7 -

Krfr. Stadt Erlangen, Fürth, Schwabach

 121 12 48 / 37 / - - -

Krfr. Stadt Nürnberg

 247 24 49 5 20 / / / -

Krfr. Stadt Aschaffenburg, Lkr. Aschaffenburg, Miltenberg

 152 / 47 5 43 / / 5 -

Krfr. Stadt Würzburg, Lkr. Kitzingen, Main-Spessart, Würzburg

 222 6 46 3 38 / / 6 -

Krfr. Stadt Schweinfurt, Lkr. Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt

 182 / 31 5 49 / / 12 -

Darstellung 4.30: Bewohnte Wohneinheiten nach überwiegender Beheizungsart in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 2006 
(Anzahl und Prozent)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Wohneinheiten 
insgesamt

in Tsd.

anteil mit überwiegend verwendeter Energieart… (prozent)

fernwärme gas
Elektrizität 

(strom) Heizöl
briketts, 

braunkohle
koks, 

steinkohle
Holz oder sonstige 
erneuerb. Energien ohne angabe

Lkr. Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen a.d.Donau, Donau-Ries

 237 / 37 5 48 / / 9 -

Krfr. Stadt Augsburg

 129 9 63 / 25 / - / -

Krfr. Stadt Memmingen, Lkr. Günzburg, Neu-Ulm, Unterallgäu

 189 / 25 4 58 / / 11 -

Krfr. Stadt Kaufbeuren, Kempten (Allgäu), Lkr. Lindau (Bodensee), Oberallgäu, Ostallgäu

 218 / 29 5 54 / / 11 -

bY

5.406 7 35 4 46 / / 8 -

Fortsetzung Darstellung 4.30: Bewohnte Wohneinheiten nach überwiegender Beheizungsart in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien 
Städten 2006 (Anzahl und Prozent)

Quelle: MZ 2006 

Wohneinheiten insgesamt

anteil mit beheizungsart… (prozent)

fernheizung block-/zentralheizung Etagenheizung Einzel-/Mehrraumöfen ohne angabe

Krfr. Stadt Ingolstadt, Lkr. Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d.Ilm

 175 3 89 / 7 -

Lkr. Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, München, Starnberg

 532 4 87 2 7 -

Krfr. Stadt München

 680 26 59 7 8 -

Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Weilheim-Schongau

 187 3 84 3 10 -

Krfr. Stadt Rosenheim, Lkr. Altötting, Berchtesgadener Land, Mühldorf a.Inn, Rosenheim, Traunstein

 324 3 85 / 10 -

Krfr. Stadt Landshut, Lkr. Dingolfing-Landau, Kelheim, Landshut, Rottal-Inn

 213 / 81 / 16 -

Krfr. Stadt Passau, Straubing, Lkr. Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau, Regen, Straubing-Bogen

 270 / 84 / 16 -

Krfr. Stadt Amberg, Weiden i.d.OPf., Lkr. Amberg-Sulzbach, Neustadt a.d.Waldnaab, Schwandorf, Tirschenreuth

 210 / 81 5 12 -

Krfr. Stadt Regensburg, Lkr. Cham, Neumarkt i.d.OPf., Regensburg

 244 / 85 / 12 -

Krfr. Stadt Bamberg, Coburg, Lkr. Bamberg, Coburg, Forchheim, Kronach, Lichtenfels

 256 / 81 4 14 -

Krfr. Stadt Bayreuth, Hof, Lkr. Bayreuth, Hof, Kulmbach, Wunsiedel i.Fichtelgebirge

 227 / 81 4 15 -

Darstellung 4.31: Bewohnte Wohneinheiten nach überwiegender verwendeter Energieart für die Heizung in den bayerischen Landkreisen und 
kreisfreien Städten 2006 (Anzahl und Prozent)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung Darstellung 4.31: Bewohnte Wohneinheiten nach überwiegender verwendeter Energieart für die Heizung in den bayerischen 
Landkreisen und kreisfreien Städten 2006 (Anzahl und Prozent)

Quelle: MZ 2006

Wohneinheiten insgesamt

anteil mit beheizungsart… (prozent)

fernheizung block-/ zentralheizung Etagenheizung Einzel-/Mehrraumöfen ohne angabe

Krfr. Stadt Ansbach, Lkr. Ansbach, Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Weißenburg-Gunzenhausen

 167 / 86 / 13 -

Lkr. Erlangen-Höchstadt, Fürth, Nürnberger Land, Roth

 222 / 88 3 7 -

Krfr. Stadt Erlangen, Fürth, Schwabach

 121 12 77 6 5 -

Krfr. Stadt Nürnberg

 247 24 50 13 13 -

Krfr. Stadt Aschaffenburg, Lkr. Aschaffenburg, Miltenberg

 152 / 84 6 10 -

Krfr. Stadt Würzburg, Lkr. Kitzingen, Main-Spessart, Würzburg

 222 6 75 7 12 -

Krfr. Stadt Schweinfurt, Lkr. Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt

 182 / 80 3 15 -

Lkr. Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen a.d.Donau, Donau-Ries

 237 / 88 / 11 -

Krfr. Stadt Augsburg

 129 9 74 5 12 -

Krfr. Stadt Memmingen, Lkr. Günzburg, Neu-Ulm, Unterallgäu

 189 / 85 / 11 -

Krfr. Stadt Kaufbeuren, Kempten (Allgäu), Lkr. Lindau (Bodensee), Oberallgäu, Ostallgäu

 218 / 84 / 13 -

bY

5.406 7 79 4 11 -

Einhaltung 
alg ii-grenze

anzahl räume (>6 m2) pro kopf

gesamtmax. 1 1-2 mehr als 2

Ja 13 5 <1 18

Nein 9 41 32 82

Insgesamt 21 46 32 100

Definition: Haushalte mit maximal einem Raum (>6 m2) pro Kopf und einer Wohnfläche unterhalb der ALG II-Grenzen (vgl. Abschnitt 4.3.2).

ALG II-Grenzen der Wohnflächen: Eine Person <50 m2, zwei Personen <60 m2, drei Personen <80 m2, vier Personen <90 m2, für jede weitere 
Person zusätzliche 15 m2.

Hinweis: Das SOEP weist zwar ausreichend Fallzahlen für bayerische Haushalte auf, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Ergebnisse 
für den Freistaat dennoch nicht ausreichend repräsentativ sein könnten. Insofern sind SOEP-Auswertungen für bayerische Haushalte mit 
Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: SOEP 2006; eigene Berechnung

Darstellung 4.32: Definition von Haushalten in „beengten“ Wohnverhältnissen in BY 2006 (Prozent)
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aNHaNg: 4. Wohnen

Charakteristika Haupteinkommensbezieher
anteil

Haushalte Charakteristika Haupteinkommensbezieher
anteil

Haushalte

geschlecht Haushaltstyp

Frauen 13 Alleinlebende Frauen 9

Männer 13 Alleinlebende Männer 11

alter Alleinerziehende (14)

Unter 25 Jahre (19) Paare ohne Kinder 10

25 bis unter 35 Jahre 24 Paare mit Kind(ern) 20

35 bis unter 45 Jahre 15 Sonstige Haushaltstypen 17

45 bis unter 55 Jahre 10 Haushaltsnettoeinkommen in Euro pro Monat

55 bis unter 65 Jahre 8 Unter 1.000 15

65 bis unter 75 Jahre 6 1.000 bis unter 2.000 18

75 Jahre und älter 15 2.000 bis unter 3.000 13

Nationalität 3.000 bis unter 4.000 4

Nicht deutsch 48 4.000 bis unter 5.000 7

Deutsch 10 5.000 und mehr 10

familienstand Wohnstatus

Ledig 15 Mieter/in 21

Verheiratet 14 Eigentümer/in 4

Verwitwet 10

bayern insgesamt 13Geschieden 8

Dauernd getrennt lebend 11

soziale stellung

Landwirt/in /

Selbstständige/r 18

Beamter/in 19 Nachrichtl.: andere gebiete

Angestellte/r 9 WD 13

Arbeiter/in 16 BW 12

Arbeitslose/r 22 NW 13

Rentner/in/Pensionär/in 10

Darstellung 4.33: Anteil Haushalte in „beengten“ Wohnverhältnissen in BY 2006 (Prozent)

Definition: Haushalte mit maximal einem Raum (>6 m2) pro Kopf und einer Wohnfläche unterhalb der ALG II-Grenzen wohnen in „be-
engten“ Wohnverhältnissen. 

Alleinerziehende und Paare mit Kind(ern) mit mindestens einem Kind unter 17 Jahren.

Hinweis: Das SOEP weist zwar ausreichend Fallzahlen für bayerische Haushalte auf, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Ergebnisse 
für den Freistaat dennoch nicht ausreichend repräsentativ sein könnten. Insofern sind SOEP-Auswertungen für bayerische Haushalte mit 
Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: SOEP 2006; eigene Berechnung
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bY d

alle
Haushalte

Haushalte in "beengten" 
Wohnverhältnissen* differenz

alle
Haushalte

Haushalte in "beengten 
Wohnverhältnissen* differenz

Wohnung mit…

Küche 98 85 13 99 94 5

Innenbad/-dusche 99 95 4 99 98 1

Warmwasser, Boiler 99 97 3 99 99 0

Innen-WC 99 96 3 99 99 1

Zentral-/Etagenheizung 93 90 3 96 96 0

Balkon, Terrasse 82 63 19 77 65 12

Keller, Abstellräume 93 83 11 93 85 9

Garten/-benutzung 63 37 26 56 26 30

Alarmanlage 3 4 -1 4 4 0

Wohnumfeld

Landwirt. Wohngeb. (3) (4) / 3 2 1

Freist.Ein-/Zweifam.H. 36 10 26 30 9 21

Ein-/Zweifam.Reihenh. 15 5 10 15 6 9

Wohnhaus 3-4 Whg. 11 11 -1 12 12 0

Wohnhaus 5-8 Whg. 20 33 -13 22 32 -10

Wohnhaus 9 u.m.Whg. 14 33 -19 17 35 -19

Hochhaus (1) (4) / 2 5 -3

Sonstige Gebäude (0) (0) / (0) (0) /

Wohnquartier

Reines Wohngeb.Altb. 26 29 -3 34 33 1

Reines Wohngeb.Neub. 43 34 9 39 34 5

Mischgebiet 28 32 -4 26 31 -5

Geschäftszentrum (1) (4) / (1) (2) /

Industriegebiet (1) (1) / (0) (1) /

Sonstiges (1) (0) / (0) (0) /

zustand des Hauses, in dem man wohnt

In gutem Zustand 71 60 10 69 61 8

Teilw. renov.bedürftig 27 37 -10 28 34 -6

Ganz renov.bedürftig (3) (3) / 3 4 -1

Abbruchreif (0) (0) / (0) (1) /

zufriedenheit Wohnung

0-2 (sehr unzufrieden) 3 6 -4 2 7 -5

3-7 33 56 -22 36 57 -21

8-10 (sehr zufrieden) 64 38 26 62 36 26

Darstellung 4.34: qualität der Wohnungen in BY und D 2006 (Prozent)

*  Haushalte in Wohnungen mit maximal einem Raum (>6 m2) pro Kopf und einer Wohnfläche unterhalb der ALG II-Grenzen (eine Person <50 m2, 
zwei Personen <60 m2, drei Personen <80 m2, vier Personen <90 m2, für jede weitere Person zusätzliche 15 m2) wohnen in „beengten“ 
Wohnverhältnissen.

Hinweis: Das SOEP weist zwar ausreichend Fallzahlen für bayerische Haushalte auf, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Ergebnisse 
für den Freistaat dennoch nicht ausreichend repräsentativ sein könnten. Insofern sind SOEP-Auswertungen für bayerische Haushalte mit 
Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: SOEP 2006; eigene Berechnung
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aNHaNg: 4. Wohnen

Darstellung 4.35: Zeitliche Entwicklung der mittleren Wohnkostenbelastung (warm) für Mieter und Eigentümer in BY, WD, D, BW und NW 
1993-2003 (Prozent)

Wohnkosten = Kaltmiete (Mieter) bzw. Zins, Tilgung, Instandhaltung (Eigentümer) und Heizung

Quelle: EVS 1993, 1998, 2003; eigene Berechnung

gebiet

Mieter Eigentümer

1993 1998 2003 1993 1998 2003

Median Median

BY 21 22 23 18 15 16

WD 22 25 26 19 16 17

D 21 24 26 18 16 17

BW 22 24 24 18 15 16

NW 22 25 27 19 16 18

gebiet

                   Mieter                    Eigentümer

Einkommens-
belastung (warm) 

in prozent
warme kosten 

Euro/Monat
kalte kosten 
Euro/Monat

Einkommens-
belastung (warm) 

in prozent
warme kosten 

Euro/Monat
kalte kosten 
Euro/Monat

Median arithmetischer Mittelwert Median arithmetischer Mittelwert

BY 23 431 344 16 661 523

WD 26 400 317 19 640 485

D 26 460 368 17 681 528

BW 24 468 373 16 674 520

NW 27 494 396 18 681 522

Darstellung 4.36: Kalte und warme Wohnkosten sowie Wohnkostenbelastung für Mieter und Eigentümer in BY, WD, D, BW und NW 2003 
(Euro/Monat und Prozent)

Wohnkosten = Kaltmiete (Mieter) bzw. Zins, Tilgung, Instandhaltung (Eigentümer) und Heizung

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnung

Darstellung 4.37: Streuung der Wohnkostenbelastung (warm) für Mieter und Eigentümer in BY, WD, D, BW und NW 2003 (Prozent)

Wohnkosten = Kaltmiete (Mieter) bzw. Zins, Tilgung, Instandhaltung (Eigentümer) und Heizung

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnung

gebiet

              belastung Mieter               belastung Eigentümer          belastung alle HH

<10% >30% >50% <10% >30% >50% <10% >30% >50%

anteil Haushalte

BY 16 32 6 33 21 6 24 27 6

WD 9 38 7 28 22 7 18 31 7

D 8 38 7 27 23 7 16 31 7

BW 11 37 8 30 23 8 22 29 8

NW 6 41 7 25 21 6 14 32 7
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Darstellung 4.39: Index der Wohnungsmieten und Wohnungsnebenkosten in BY, D, BW und NW 1995-2007 (Prozent; 2000=100)

Werte für das frühere Bundesgebiet sind nicht mehr verfügbar.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Nettokaltmieten Wohnungsnebenkosten

Jahr bY d bW NW bY d bW NW

1995 91,3 91,4 93,6 90,7 84,9 85,4 87,6 85,1

1996 93,7 94,4 95,6 93,5 88,1 89,1 90,5 88,6

1997 96,1 96,7 97,1 96,3 90,7 93,0 93,2 93,5

1998 97,5 97,9 98,1 97,3 93,8 96,3 94,7 97,4

1999 98,8 98,8 98,9 98,3 97,2 98,1 96,0 98,8

2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2001 101,3 101,1 101,8 101,5 102,1 101,8 101,9 104,0

2002 102,8 102,5 104,1 102,8 103,8 103,2 103,0 105,8

2003 104,4 103,6 105,7 103,7 104,9 104,9 104,4 109,3

2004 105,7 104,5 107,0 104,6 107,8 107,3 107,4 111,6

2005 107,4 105,4 108,2 105,5 109,0 108,9 108,7 113,6

2006 109,7 106,5 109,4 106,4 109,1 110,5 112,0 114,8

2007 111,4 107,6 111,1 107,3 109,4 112,2 113,3 116,8

mittlerer jährlicher anstieg in den Jahren (prozent)

2002-2007 1,6 1,0 1,3 0,9 1,1 1,7 1,9 2,0

1997-2007 1,5 1,1 1,4 1,1 1,9 1,9 2,0 2,2

Darstellung 4.38: Qualitative Mietpreisprognose für die bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte 2005-2010 (Basisjahr 2005)

Qualitative Mietpreisprognose bis 2010

■  fällt 
■  gleichbleibend bis fallend 
■  gleichbleibend bis steigend  
■  steigt

Jeder Region wird entsprechend der Prognose künftiger Wohnungs-
überschüsse ein Wert „++“, „+“, „0“, „--“ oder „-“ als qualitative 
Prognose der künftigen Mietentwicklung zugewiesen. 

Quelle: empirica-Regionaldatenbank
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aNHaNg: 4. Wohnen

Darstellung 4.40: Wohnkosten und Wohnkostenbelastung (warm) für Mieter und Eigentümer in D 2003 – Regressionsergebnisse (Kleinst-
quadrate-Methode)

Charakteristika Haushaltsbezugsperson

        Wohnkostenbelastung             Wohnkosten (warm)

Eigentümer sign. Mieter sign. Eigentümer sign. Mieter sign.

Konstante 0,303 * 0,352 * -186 * -13 *

gebiet

BY -0,016 -0,028 -26 -35 *

WD 0,013 0,014 33 70 *

NW -0,010 0,003 -38 -7

geschlecht

Frauen r r r r

Männer 0,001 -0,017 -37 -30 *

alter

Unter 25 Jahre -0,032 -0,055 * -163 -50 *

25 bis unter 35 Jahre 0,004 -0,032 25 -32 *

35 bis unter 45 Jahre r r r r

45 bis unter 55 Jahre -0,034 * 0,010 -87 * 13

55 bis unter 65 Jahre -0,039 * 0,005 -98 * 24 *

65 bis unter 75 Jahre -0,062 * -0,007 -117 * 8

75 Jahre und älter -0,064 * -0,017 -134 * -11

Nationalität

Deutsch r r r r

Nicht deutsch 0,060 0,011 187 * 13

soziale stellung

Arbeitslose/r -0,005 -0,012 -29 -5

Arbeiter/in 0,019 -0,023 -13 -19 *

Beamter/in 0,003 -0,004 -7 -9

Angestellte/r r r r r

Nichterwerbstätige/r 0,031 0,008 -96 -30 *

Rentner/in/Pensionär/in 0,023 -0,023 -4 -11

Selbstständige/r 0,000 0,043 31 46 *

gemeindegrößenklassen

Unter 20.000 Einwohner -0,003 -0,016 -41 -42 *

20.000 bis unter 100.000 Einwohner r r r r

100.000 und mehr Einwohner -0,005 0,003 -38 23 *

Höchster beruflicher ausbildungsabschluss

Anlernausbildung, berufl. Praktikum -0,010 -0,004 6 -14

(Fach-)Hochschule 0,018 -0,003 64 * 27 *

Lehrausb., gleichw. BFS-Abschluss r r r r

In Ausbildung -0,007 -0,071 * -21 -44 *

Kein berufl. Ausbildungsabschluss -0,005 -0,018 17 -26 *

Meister/in/Techniker/in oder gleichwertig -0,010 0,032 * -22 0

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Charakteristika Haushaltsbezugsperson

Wohnkostenbelastung Wohnkosten (warm)

Eigentümer sign. Mieter sign. Eigentümer sign. Mieter sign.

Haushaltstyp

Alleinlebende 0,000 -0,055 * -35 -81 *

Paare ohne Kinder r r r r

Paare mit 1 Kind 0,003 0,013 43 68 *

Paare mit 2 Kindern 0,016 0,021 86 * 105 *

Paare mit 3 u. m. Kindern -0,002 0,028 44 139 *

Alleinerziehende 0,022 -0,022 -58 7

Sonstige Haushaltstypen 0,001 -0,008 -27 30 *

Haushaltsnettoeinkommen in Euro pro Monat

Unter 1.000 0,147 * 0,294 * -130 * -85 *

1.000 bis unter 1.500 0,057 * 0,126 * -104 * -50 *

1.500 bis unter 2.000 0,034 * 0,046 * -33 -31 *

2.000 bis unter 2.500 r r r r

2.500 bis unter 3.000 -0,007 -0,031 89 * 29 *

3.000 bis unter 3.500 -0,036 * -0,057 * 120 * 57 *

3.500 bis unter 4.000 -0,039 * -0,076 * 214 * 80 *

4.000 und mehr -0,079 * -0,111 * 414 * 172 *

Wohnstatus

Keine Schulden Eigentümer/in -0,099 * - -359 * -

* = signifikant auf dem 1%-Niveau
R = Referenzhaushalt

Lesebeispiel: Der Referenzhaushalt hat eine weibliche Bezugsperson, die zwischen 35 und unter 45 Jahren alt ist, deutsche Staatsan-
gehörigkeit hat, als Angestellter in einer Gemeinde mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern lebt, eine Lehrausbildung absolviert hat und als 
kinderloses Paar ein Haushaltsnettoeinkommen von monatlich 2.000 bis unter 2.500 Euro zur Verfügung hat. Dieser Referenzhaushalt hat 
als bayerischer verschuldeter Eigentümer eine Wohnkostenbelastung von 28,6 Prozent (=0,303-0,016 = die Summe der Koeffizienten aus 
Konstante und Region „Bayern“). Wäre die Bezugsperson 10 Jahre älter und hätte der Haushalt alle Bauschulden getilgt, läge die Belas-
tung nur bei 14,9 Prozent (=0,303-0,016-0,039-0,099 = die Summe der Koeffizienten aus Konstante, Region „Bayern“, Alter „55 bis unter 65 
Jahre“ und Wohnstatus „keine Schulden“).

Wohnkosten = Kaltmiete (Mieter) bzw. Zins, Tilgung, Instandhaltung (Eigentümer) und Heizung

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnung

Fortsetzung Darstellung 4.40: Wohnkosten und Wohnkostenbelastung (warm) für Mieter und Eigentümer in D 2003 – Regressionsergeb-
nisse (Kleinst-quadrate-Methode)

070_SOZ_EV_Kapitel_4_RZ.indd   401 13.02.2009   12:03:05 Uhr



402402

aNHaNg: 4. Wohnen

Darstellung 4.41: Wohngeldhaushalte in BY 2001-2006 und Regionalvergleich 2006 (Anzahl und Prozent)

gebiet Jahr

Wohngeldhaushalte

insgesamt
anteil an allen Haus-

halten (prozent)

mit allgemeinem Wohngeld 2

mit besonderem Mietzuschuss 1zusammen Mietzuschuss lastenzuschuss

BY 2001 224.998 4,0 131.746 123.150 8.596 93.525

2002 257.094 4,6 146.200 136.751 9.449 110.894

2003 289.360 5,1 173.843 164.118 9.725 115.517

2004 312.299 5,4 178.513 168.722 9.791 133.786

2005 69.835 1,2 69.835 63.385 6.450 -

BY 2006 61.745 1,0 61.745 55.928 5.817 -

WD 2006 481.549 1,5 481.549 429.024 52.525 -

D 2006 665.892 1,7 665.892 591.285 74.607 -

BW 2006 61.821 1,2 61.821 56.728 5.093 -

NW 2006 145.048 1,7 145.048 131.157 13.891 -

Nur reine Wohngeldhaushalte (seit 2005 gibt es auch wohngeldrechtliche Teilhaushalte, in denen einzelne Haushaltsmitglieder Empfänger 
von Transferleistungen sind und damit nicht selbst wohngeldberechtigt sind, dafür aber andere Haushaltsmitglieder).

1  Aufgrund der änderungen wohngeldrechtlicher Bestimmungen entfällt seit 01.01.2005 der besondere Mietzuschuss. Den Angaben ab 2005 
liegen Daten für die „reinen Wohngeldhaushalte“ zugrunde; die so genannten wohngeldrechtlichen Teilhaushalte in Mischhaushalten 
bleiben außer Betracht.

2  Bis zum Jahr 2000 wurde das allgemeine Wohngeld als so genanntes „Tabellenwohngeld“ bezeichnet.

Quelle: Wohngeldstatistik
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Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

gegenstand der Nachweisung Empfängergruppe bY Wd d bW NW

Empfänger von Wohngeld

Insgesamt Wohngeld insgesamt 61.745 481.549 665.892 61.821 145.048

Mietzuschuss (Prozent) 91 89 89 92 90

Lastenzuschuss  (Prozent) 9 11 11 8 10

Nach der Haushaltsgröße

Einpersonenhaushalte Wohngeld insgesamt 29.119 226.226 345.871 28.496 66.281

Mietzuschuss (Prozent) 96 96 96 97 98

Lastenzuschuss  (Prozent) 4 4 4 3 2

Mehrpersonenhaushalte Wohngeld insgesamt 32.626 255.323 320.021 33.325 78.767

Mietzuschuss (Prozent) 86 83 81 87 84

Lastenzuschuss  (Prozent) 14 17 19 13 16

davon mit

2 Familienmitgliedern Wohngeld insgesamt 9.606 70.471 100.011 9.059 20.495

Mietzuschuss (Prozent) 94 94 92 95 95

Lastenzuschuss  (Prozent) 6 6 8 5 5

3 Familienmitgliedern Wohngeld insgesamt 6.532 46.880 62.171 6.424 13.284

Mietzuschuss (Prozent) 91 91 87 93 93

Lastenzuschuss  (Prozent) 9 9 13 7 7

4 Familienmitgliedern Wohngeld insgesamt 8.895 70.087 83.114 8.762 22.065

Mietzuschuss (Prozent) 84 82 78 88 84

Lastenzuschuss  (Prozent) 16 18 22 12 16

5 Familienmitgliedern Wohngeld insgesamt 4.925 41.848 46.412 5.477 13.984

Mietzuschuss (Prozent) 76 72 70 81 76

Lastenzuschuss  (Prozent) 24 28 30 19 24

6 und mehr Familienmitgliedern Wohngeld insgesamt 2.668 26.037 28.313 3.603 8.939

Mietzuschuss (Prozent) 67 58 57 66 61

Lastenzuschuss  (Prozent) 33 42 43 34 39

Nach der Wohnungsfläche von … bis unter … m²

Unter 40 Wohngeld insgesamt 10.563 73.961 114.043 12.750 18.422

Mietzuschuss (Prozent) 100 100 100 100 100

Lastenzuschuss  (Prozent) 0 0 0 0 0

40 - 60 Wohngeld insgesamt 16.591 135.524 215.259 14.926 42.303

Mietzuschuss (Prozent) 99 99 99 98 99

Lastenzuschuss  (Prozent) 1 1 1 2 1

60 - 80 Wohngeld insgesamt 15.619 122.653 156.817 15.526 39.837

Mietzuschuss (Prozent) 96 96 96 95 97

Lastenzuschuss  (Prozent) 4 4 4 5 3

80 - 100 Wohngeld insgesamt 9.890 74.734 87.016 10.627 23.756

Mietzuschuss (Prozent) 90 89 86 90 91

Lastenzuschuss  (Prozent) 10 11 14 10 9

100 und mehr Wohngeld insgesamt 9.082 74.677 92.757 7.992 20.730

Mietzuschuss (Prozent) 56 49 44 63 50

Lastenzuschuss  (Prozent) 44 51 56 37 50

Darstellung 4.42: Struktur der Wohngeldbezieher in BY, WD, D, BW und NW 2006 (Anzahl und Prozent)
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Fortsetzung Darstellung 4.42: Struktur der Wohngeldbezieher in BY, WD, D, BW und NW 2006 (Anzahl und Prozent)

Quelle: Destatis Fachserie 14 Reihe 4

gegenstand der Nachweisung Empfängergruppe bY Wd d bW NW

Nach geschlecht

Weiblich Wohngeld insgesamt 35.137 119.232 368.812 32.381 70.569

Mietzuschuss (Prozent) 93 92 93 95 95

Lastenzuschuss  (Prozent) 7 8 7 5 5

Männlich Wohngeld insgesamt 26.608 65.111 297.080 29.440 74.479

Mietzuschuss (Prozent) 87 81 83 88 86

Lastenzuschuss  (Prozent) 13 19 17 12 14

Darstellung 4.43: Wohngelddichte in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 2006 (Wohngeldempfänger pro 1.000 Einwohner)

Wohngeldempfänger pro Tsd. Einwohner

■  unter 3 
■  3 bis unter 5
■  5 bis unter 7  
■  7 bis unter 9
■  9 und mehr  

Quelle: Wohngeldstatistik 2006
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* möbliertes Untermietzimmer inkl. aller NK.

**  Baualtersklassen 
 1: bis einschl. 1966 
 2: 1967 - 1977 
 3: ab 1978

*** Baualtersklassen:
 1: bis einschl. 1959 
 2: 1960 - 1976 
 3: 1977 - 1990 
 4: ab 1991

Quelle: Telefon-Recherchen im Frühjahr 2008

Darstellung 4.44: Kommunale Vollzugspraxis „angemessene Unterkunftskosten“ in BY 2008

anzahl 
personen

München Nürnberg Erlangen fürth

Wohnungs-
größe

baualters-
klasse**

max.  
m2-preis

E/m2

Mietober-
grenze (kalt) 

E/Monat
Wohnungs-

größe
baualters-
klasse***

Mietober-
grenze (kalt)

E/Monat

Mietober-
grenze (kalt) 

E/Monat

Mietober-
grenze (kalt)

E/Monat

1 Untermiet-
zimmer 

möbliert*

279,20 Untermiet-
zimmer 

möbliert*

- - - -

1 20-45 1
2
3

12,40
12,90
13,50

397,30
413,40
429,50

Max. 45 1
2
3
4

312
322
344
370

300 300

2 35-60 1
2
3

11,60
11,90
12,40

590,60
617,40
644,30

Max. 60 1
2
3
4

392
403
453
489

365 365

3 50-75 1
2
3

10,50
10,80
11,30

649,10
684,00
760,80

Max. 75 1
2
3
4

490
503
566
611

435 435

4 65-90 1
2
3

10,20
10,50
10,80

711,90
753,70
837,50

Max. 90 1
2
3
4

581
607
657
706

505 505

5 80-100 1
2
3

10,20
10,50
10,80

774,70
816,60
907,30

Max. 105 1
2
3
4

678
708
767
823

580 580

6 95-110 1
2
3

10,00 
10,50 
11,00

858,50 
914,30 

1.012,00

Für jede 
weitere 
Person

1 
2 
3 
4

97 
101 
110 
118

für jede 
weitere Person 

+ 70

für jede 
weitere Person 

+ 70

7 110-135 1 
2 
3

9,70 
10,20 
10,80

949,20 
1.005,00 
1.116,70

Für jede 
weitere 
Person

+ 15 m² 1 
2 
3

+ 99,7 
+ 99,7 
+ 99,7
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Darstellung 4.45: Umfang und Struktur alleinstehender Wohnungsloser nach Alter, Geschlecht, Nationalität und Familienstand in BY 2003

* Reduzierte Basis wegen Fällen ohne Angaben.

Quelle: Wohnungslosenhilfe Bayern (Stichtagserhebung 17.11.2003) 

gebiet insgesamt München Nbg.-fürth-Erlangen Übrige krfr. städte landkreise

anzahl insgesamt 4.303 2.113 1.077 394 719

Verteilung… (prozent)

Summe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

...nach alter

Bis 20 Jahre 2,0 1,8 2,6 4,6 0,9

21-25 Jahre 6,1 5,9 7,0 9,1 4,3

26-30 Jahre 5,6 5,9 4,8 8,1 3,8

31-40 Jahre 18,2 18,9 21,1 20,1 13,2

41-50 Jahre 25,6 26,1 24,9 29,7 22,1

51-60 Jahre 24,1 25,3 21,9 19,3 24,5

61-64 Jahre 7,6 7,4 8,5 3,0 10,3

Über 64 Jahre 10,8 8,7 9,1 6,1 20,9

K.A. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

...nach geschlecht

Weiblich 15,4 16,1 13,9 31,0 5,7

Männlich 84,6 83,9 86,1 69,0 94,3

...nach Nationalität*

Deutsch 90,9 89,6 90,3 88,5 95,0

Nicht deutsch 9,1 10,4 9,7 11,5 5,0

...nach familienstand*

Ledig 61,5 61,6 62,8 61,0 60,6

Verheiratet 2,7 3,9 1,0 3,1 0,9

Getrennt 6,2 6,4 5,7 8,7 3,9

Geschieden 27,5 25,9 27,7 25,9 32,9

Verwitwet 2,1 2,2 2,7 1,3 1,7

Einkommensquelle insgesamt München Nbg.-fürth-Erlangen Übrige krfr. städte landkreise

Kein Einkommen 4,5 1,3 9,1 8,7 4,5

Laufende HLU 61,4 63,0 61,4 52,4 63,7

HLU-Tagessätze 10,9 3,4 5,5 13,2 25,5

Arbeitslosengeld, -hilfe 12,1 15,1 12,2 13,7 6,1

Rente 7,1 5,5 8,3 2,5 11,4

Jobs, Gelegenheitsarbeit 2,1 2,0 1,6 4,8 1,0

Arbeits-, Erwerbseinkommen 5,5 9,8 2,2 4,3 1,4

Hilfe zur Arbeit 0,5 0,3 0,2 1,3 0,8

Krankengeld 0,4 0,5 0,6 0,3 0,3

Sonstiges 2,7 2,5 3,9 4,6 1,1

Summe* 107,2* 103,4* 105,0* 105,8* 115,8*

Darstellung 4.46: Einkommen und Anzahl der Einkünfte Wohnungsloser nach bayerischen Regionen 2003 (Prozent)

* Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Wohnungslosenhilfe Bayern (Stichtagserhebung 17.11.2003)
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Gesundheit ist ein hohes Gut. Die Sicherstellung einer 
flächendeckenden, qualitativ hochwertigen medizinischen 
Versorgung der Bevölkerung zählt zu den herausra-
genden und unverzichtbaren Kernelementen eines mo-
dernen Sozialstaats. Die wohnortnahe ambulante Ver-
sorgung durch niedergelassene Haus-, Fach-, und Zahn-
ärzte sowie durch inhabergeführte Apotheken ist ein 
zentraler Pfeiler der Patientenversorgung im Freistaat, 
ebenso wie die gute stationäre wohnortnahe Versor-
gung durch Krankenhäuser.

Die ambulante Gesundheitsversorgung stellt sich in 
Bayern gegenüber dem Bundesdurchschnitt besonders 
günstig dar, wobei auch hier Unterschiede zwischen   Nord- 
und Südbayern und zwischen ländlichen und städtischen 
Regionen erkennbar werden. 

Die Krankenhäuser bilden das Rückgrat der Versorgung 
der Bevölkerung im Krankheitsfall. Sie haben als innova-
tiver Wirtschafts- und Wachstumsfaktor auch erhebliche 
beschäftigungspolitische Bedeutung. Fast 1,1 Mio. Be-
schäftigte arbeiten bundesweit im Krankenhaus. Vieler-
orts sind Kliniken, Krankenhäuser und Rehabilitations-
einrichtungen die größten Arbeitgeber. Die Zukunfts-
branche Gesundheitswesen hat besondere Bedeutung 
für den Arbeitsmarkt, sei es als Leistungserbringer im 
Bereich der Rehabilitation (Stichwort: Bäderland Bayern), 
sei es im Bereich der Medizintechnik oder als Standort-
faktor dank des hervorragenden Renommees bayerischer 
Mediziner im Ausland.

Die vorliegenden Daten zur gesundheitlichen Lage der 
Bürgerinnen und Bürger in Bayern lassen erkennen, dass 
sich die Situation im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 
und damit auch gegenüber den meisten deutschen Län-
dern positiv abhebt. Das in Bayern vorhandene Nord-
Süd-Gefälle beim Gesundheitszustand der Bürgerinnen 
und Bürger ist in Folge der früheren Randlage zwar wei-
terhin vorhanden. Hier schafft der Freistaat aber z. B. 
mit seiner erfolgreichen Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
politik die Grundlagen für eine weitere Verbesserung 
der Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger.

In Deutschland hat sich die Lebenserwartung der Men-
schen in den letzten 100 Jahren verdoppelt. Dabei liegt 
im Freistaat die Lebenserwartung über dem Bundes-
durchschnitt: Die Menschen in Bayern haben mit 
denen in Baden-Württemberg die höchste Lebenser-
wartung in Deutschland. Eine wesentliche Ursache 
stellt dabei die günstige sozioökonomische Lage dar. 
Bei Männern beträgt die Lebenserwartung nach der 
Sterbetafel 2004/2006 inzwischen 77,2 Jahre, bei den 
Frauen 82,4 Jahre. Die höhere Lebenserwartung der 

Frauen in Bayern ist dabei in erster Linie durch Fak-
toren der Lebensweise bedingt.

Die sozioökonomischen Einflüsse spiegeln sich auch im 
Krankheitsgeschehen sowie in der subjektiven Einschät-
zung der Gesundheit in der Bevölkerung wider. Einkom-
mensstärkere und besser gebildete Gruppen sind ge-
sünder als sozial schwächere Gruppen.

Bei den Todesursachen stehen heute Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Krebs im Vordergrund. Dies ist auch 
eine Folge der hohen Lebenserwartung: beides sind zu-
meist Krankheiten des höheren Lebensalters. Demge-
genüber sind die früher bestimmenden Infektionskrank-
heiten in den Hintergrund getreten. Bei den so genann-
ten „modernen Volkskrankheiten“ (z. B. Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Krebs, Diabetes, Allergien) spielt – zu-
sammen mit der sozialen Lage – auch das Gesundheits-
verhalten eine wichtige Rolle. Dabei gibt es zwischen 
beiden Einflussebenen Wechselwirkungen. So steht 
beispielsweise das Rauchen in engem Zusammenhang 
mit der sozialen Lage. Dies wiederum erklärt, dass Bayern 
mit die geringste Quote an Raucherinnen und Rauchern 
in Deutschland aufweist.

Arbeit ist ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf den 
Gesundheitszustand der Bevölkerung. Der Krankenstand 
der erwerbstätigen Bevölkerung liegt in Bayern gegen-
über Deutschland bei den häufigsten Diagnosegruppen 
etwas niedriger. Dabei stehen Muskel-Skelett-Erkran-
kungen, Atemwegserkrankungen und zunehmend psy-
chische Störungen im Vordergrund. Bei den Arbeits-
unfällen liegt Bayern bedingt vor allem durch seine 
Wirtschaftsstruktur, z. B. einem größeren Anteil an 
kleinbäuerlichen Betrieben, etwas über dem Bundes-
durchschnitt. Auch die Arbeitsunfallrate war jedoch in 
den letzten Jahren in Bayern rückläufig.

Betrachtet man das Unfallgeschehen der Gesamtbevöl-
kerung, also nicht nur im betrieblichen Bereich, so liegt 
die Rate tödlicher Unfälle in Bayern etwas unter dem 
Bundesdurchschnitt, die Rate der im Krankenhaus zu 
behandelnden Verletzungen etwas über dem Bundes-
durchschnitt. Auffällig ist, dass die häuslichen Unfälle 
mit tödlichem Ausgang ansteigen, wobei vor allem 
ältere Menschen betroffen sind. Hier sind für beide 
Geschlechter Sturzverletzungen die häufigste Unfallur-
sache. Dies unterstreicht die Bedeutung von Präventions-
maßnahmen zur Sturzprophylaxe, von speziellen Trainings 
bis hin zur altersgerechten Wohnraumanpassung.

Selbsttötungen stellen in der Todesursachenstatistik ins-
gesamt eine seltene Todesursache dar. Jedoch liegt die 
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Suizidrate in Bayern seit Jahren etwas über dem Bundes-
durchschnitt. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Im 
Rahmen der Gesundheitsinitiative „Gesund.Leben.
Bayern.“ wird daher auch vor diesem Hintergrund ein 
Schwerpunkt in der Prävention psychischer Störungen 
gesetzt werden. Mit Blick auf die Suizidprävention kön-
nen dabei auch Erfahrungen aus dem „Bündnis gegen 
Depression“ aufgegriffen werden, das ursprünglich als 
Modell in Nürnberg entwickelt wurde und inzwischen 
europaweite Aktivitäten aufweisen kann.

Bayern wird sich mit der erreichten, im Bundesvergleich 
günstigen gesundheitlichen Lage seiner Bevölkerung 
nicht zufrieden geben. Der Ausbau der Prävention wird 
im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel weiter vorange-
trieben. Dazu wird die Gesundheitsinitiative „Gesund.
Leben.Bayern.“ durch weitere Schwerpunkte, z. B. im 
Bereich der psychischen Gesundheit sowie der Ge-
sundheit im Alter ergänzt. In der arbeitsweltbezoge-
nen Prävention wird weiterhin OHRIS (Occupational 
Health- and Risk-Managementsystem) insbesondere in 
kleinen und mittelgroßen Unternehmen vom Freistaat 
gefördert. Weiterhin wird die bayerische Gewerbeauf-
sicht durch fachliche Begleitung der Unternehmen dafür 
sorgen, dass die Arbeitsplätze sowohl den Ansprüchen 
der Beschäftigten auf angemessene Arbeitsbedin-
gungen als auch den wirtschaftlichen Herausforde-
rungen gerecht werden. Im Rahmen der gemeinsamen 
deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) wird neben 
anderem die Prävention von psychischen Fehlbelas-
tungen, Muskel-Skelett- und Hauterkrankungen inten-
siviert. Das hohe Niveau der ärztlichen Versorgung wird 
aufrechterhalten. Dabei wird besonders darauf zu ach-
ten sein, dass dies auch in der Fläche weiterhin sicher-
gestellt werden kann. Besondere Herausforderungen 
werden künftig die gesundheitlichen Folgen des demo-
grafischen Wandels sowie des Klimawandels darstellen. 

einzelne herausforderunGen

Die gesetzliche Grundlage für die Gesundheitsberichter-
stattung bildet Art. 10 des Gesundheitsdienst- und 
Verbraucherschutzgesetzes vom 01.08.2003. Dort ist 
allen Ebenen des öffentlichen Gesundheitsdienstes in 
Bayern die Gesundheitsberichterstattung als Pflichtauf-
gabe vorgegeben. Im Rahmen der Gesundheitsbericht-
erstattung wurden auch einige der Themen, die in der 
nachstehenden wissenschaftlichen Analyse angespro-
chen werden, bereits eingehender untersucht. Dazu ge-

hören z. B. die Lebenserwartung mit den wichtigsten To-
desursachen (Gesundheitsmonitor 3/2006), die Gesund-
heit der Beschäftigten (Gesundheitsmonitor 3/2005), das 
Unfallgeschehen in Bayern (Gesundheitsmonitor 
1/2008), die Risikofaktoren Übergewicht, Rauchen und 
Alkoholkonsum (Gesundheitsmonitore 2/2004, 1/2005, 
2/2005) sowie die psychische Gesundheit (Gesundheits-
monitor 1/2007). Aufgrund der besonderen Bedeutung 
der regionalen Unterschiede bei der Lebenserwartung, 
die auch von den Medien wiederholt thematisiert wur-
den, wurde das Bayerische Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (LGL) beauftragt, diese Pro-
blematik vertieft zu untersuchen. Dazu liegen Forschungs-
berichte über die regionalen Sterblichkeitsunterschiede 
sowie über eine im Anschluss daran durchgeführte Be-
fragung zum Gesundheitsverhalten vor. Beide Berichte 
sind auf der Internetseite des LGL abrufbar.1 Es zeigte 
sich, dass tatsächlich bei wichtigen verhaltensbedingten 
Einflussfaktoren auf die Lebenserwartung wie Überge-
wicht oder Bluthochdruck sowie bei gesundheitlichen 
Verhaltensweisen wie z. B. die sportliche Aktivität die 
gleichen regionalen Unterschiede festzustellen sind wie 
bei der Lebenserwartung selbst, so dass ein Kausalzu-
sammenhang nahe liegt.

Durch die kontinuierliche Gesundheitsberichterstattung 
des LGL und die seit zehn Jahren bestehende bevölke-
rungsbezogene Krebsregistrierung kann die gesundheit-
liche Situation der Bevölkerung in Bayern im Hinblick 
auf wichtige Eckdaten beobachtet werden. Daran lassen 
sich im Bedarfsfall auch weitergehende wissenschaft-
liche Studien zu einzelnen Fragen anschließen. Mit dem 
Aufbau des bayerischen Gesundheitsindikatorensatzes, 
der über die Internetseite des LGL auch für die Öffent-
lichkeit verfügbar ist, werden Informationen zur Ge-
sundheit, zum Gesundheitsverhalten und zu Gesund-
heitsdeterminanten auch im zeitlichen Verlauf vorgehal-
ten. Gesundheitspolitische Weichenstellungen erfolgen 
somit auf solider statistischer Basis und werden z. B. 
auch durch Einbeziehung des Landesgesundheitsrates 
und durch Bürgerbefragungen (z. B. Bürgergutachten) 
gestützt und den jeweiligen Erfordernissen angepasst. 
So werden wichtige Ursachen für Volkskrankheiten wie 
z. B. Bewegungsmangel durch beispielhafte Präventions-
projekte der Gesundheitsinitiative „Gesund.Leben.Bayern.“ 
in geeigneten Settings und Zielgruppen so früh wie 
möglich angegangen.

1  www.lgl.bayern.de/publikationen
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KREBSERKRANKUNGEN

Um speziell die Datenlage bei Krebserkrankungen zu 
verbessern, hat der Bayerische Landtag am 25.07.2000 
das Gesetz über das bevölkerungsbezogene Krebsregi-
ster Bayern (BayKRG) beschlossen. Bereits seit 1998 
registriert das bevölkerungsbezogene Krebsregister 
Bayern neu auftretende Krebserkrankungen. Nach einer 
vierjährigen Startphase mit nur der Hälfte der Landkreise 
und kreisfreien Städte werden seit 01.01.2002 alle 
bösartigen Neubildungen und ihre Frühformen flächen-
deckend in ganz Bayern erfasst. 

Das Krebsregister bietet somit eine wertvolle Grundla-
ge, um noch mehr über Ursachen und Entwicklung von 
Krebskrankheiten herauszufinden. Zu den Aufgaben des 
Krebsregisters gehören die Untersuchung der regio-
nalen Verteilung und der Trendentwicklung von Krebser-
krankungen sowie die Bereitstellung von Grundlagen-
daten für die Gesundheitsplanung und die epidemiolo-
gische Forschung. Als Basis für weiterführende epide-
miologische Studien leistet das Krebsregister Bayern 
einen Beitrag zur Ursachenforschung und trägt zu einer 
Bewertung präventiver und kurativer Maßnahmen bei. 
Zur Bedarfsplanung im Gesundheitswesen liefert das 
Krebsregister Zahlen zur aktuellen Situation sowie 
Schätzungen für künftige Entwicklungen. 

Die Analyse der Krebsregisterdaten erfolgt bevölkerungs-
bezogen, das heißt, sie richtet sich nach den Wohnorten 
oder Landkreisen, in denen die Patientinnen und Patien-
ten wohnen. Nur so kann festgestellt werden, ob in be-
stimmten Gebieten Häufungen von Tumorerkrankungen 
auftreten. Der Bevölkerungsbezug hilft dabei, dass Er-
gebnisse von Krebsregisterstudien nicht nur für eine 
kleine Untersuchungsgruppe, sondern für die Gesamt-
bevölkerung gelten. 

Das Beobachten von zeitlichen Veränderungen bei der Er-
krankungshäufigkeit und der Stadienverteilung ermög-
licht es, den Nutzen von Vorsorge- und Früherkennungs-
maßnahmen zu bewerten, beispielsweise die Erfolge des 
flächendeckenden Mammographie-Screenings, oder auch 
die zukünftige Entwicklung bei anderen Krebsarten, wie 
z. B. Lungenkrebs, im Bezug auf die erwarteten Aus-
wirkungen des Nichtraucherschutzes abzuschätzen.

GESUNDHEITSFOREN

Wichtige gesundheitspolitische Entscheidungen sollten 
möglichst auf einem breiten Konsens beruhen. Dazu 
sind in Bayern zahlreiche Arbeitskreise unter Beteili-
gung der zuständigen Staatsministerien tätig. Auf zwei 
besondere Formen soll hier hingewiesen werden. Der 
Landesgesundheitsrat Bayern (LGR) erfüllt Aufgaben 
nach dem Gesetz über den Landesgesundheitsrat vom 
24.07.2007. Er berät den Bayerischen Landtag und die 
Bayerische Staatsregierung in allen Fragen des Gesund-
heitswesens. Damit trägt er zur Entscheidungsfindung 
über gesundheitliche Themen in Bayern bei, z. B. zu 
Fragen der Gesundheitsförderung, Prävention, Quali-
tätssicherung und der Patientenversorgung. Der Lan-
desgesundheitsrat setzt sich aus auf dem Gebiet des 
Gesundheitswesens erfahrenen Personen zusammen. 
Zehn Mitglieder und zehn stellvertretende Mitglieder 
werden von den Fraktionen der im Landtag vertretenen 
Parteien entsprechend ihrem Stärkeverhältnis für die 
Dauer der Legislaturperiode des Landtags nominiert. 
Weitere 20 Mitglieder und 20 stellvertretende Mitglieder 
werden für den gleichen Zeitraum von auf dem Gebiet 
des Gesundheitswesens tätigen Körperschaften und 
Verbänden vorgeschlagen und vom Landtag bestätigt.

Neben Fachleuten soll aber auch der einzelne Bürger in 
die gesundheitspolitischen Zielsetzungen einbezogen 
werden. Daher hat der Freistaat mit einem speziellen 
Verfahren, dem so genannten „Bürgergutachten“, die 
Bürger selbst gefragt, wie das Gesundheitswesen re-
formiert werden soll – vornehmlich unter dem Aspekt 
„Prävention“. Die Organisation und Auswertung wurde 
einer neutralen Stelle, der Gesellschaft für Bürgergut-
achten, übertragen, die das „Bürgergutachten Gesund-
heit“ erstellt hat. Rund 400 Bürgerinnen und Bürger 
Bayerns, die in einem Zufallsverfahren ausgewählt 
worden waren, haben in jeweils viertägiger Arbeit ihre 
Empfehlungen abgegeben. Sie ließen sich von Experten 
vielseitig informieren, besprachen die Probleme gründ-
lich und entwickelten gemeinsam Lösungen. Die Empfeh-
lungen der Bürgergutachter sind zusammengefasst im 
Bürgergutachten für Gesundheit. Es steht ebenfalls im 
Internet zur Verfügung.2

„GESUND.LEBEN.BAyERN.“

Aufgrund der zunehmend wichtigeren Rolle der Lebens-
weise und des Lebensstils für das Krankheitsgeschehen 
hat die Bayerische Staatsregierung 2001 die Initiative 

2  http://www.stmug.bayern.de/gesundheit/buergergutachten/index.htm
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„Gesund.Leben.Bayern.“ ins Leben gerufen, mit einer 
Schwerpunktsetzung bei den für die großen Volkskrank-
heiten relevanten Risikofaktoren. Die Gesundheitsinitia-
tive steht unter dem Motto: „Gesund.Leben.Bayern.“ 
und stellt Vorsorge (Prävention) und Gesundheitsförde-
rung in den Mittelpunkt.

Wie notwendig eine Konzentration auf vorbeugende Maß-
nahmen ist, verdeutlichen folgende Zahlen: Im Jahr 2006 
wurden in Deutschland 245 Mrd. Euro für die Gesund-
heit aufgewendet (Quelle: Statistisches Bundesamt). 
Davon entfielen auf Prävention und Gesundheitsschutz 
insgesamt lediglich 9,3 Mrd. Euro – knapp 4 Prozent. 
Nach Schätzungen des Sachverständigenrats für die 
konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 2000/2001 
ließen sich rund 25 bis 30 Prozent der heutigen Gesund-
heitsausgaben durch langfristige Prävention vermeiden. 

Durch Projekte zu gesunder Ernährung und vermehrter 
Bewegung, Verzicht auf Nikotin und maßvollem Um-
gang mit Alkohol möglichst schon in jungen Jahren so-
wie mit Gesundheitsprojekten im Rahmen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung wurden Maßnahmen ein-
geleitet, die zu einer gesünderen Lebensumwelt bei-
tragen und das Gesundheitsbewusstsein und das Ge-
sundheitsverhalten in der Bevölkerung langfristig ver-
bessern. Dabei soll die Prävention in „Settings“, also 
Schulen, Betrieben und Gemeinden, besonders geför-
dert werden, um alle sozialen Gruppen zu erreichen. Die-
ser Ansatz wird auch durch die zwischenzeitlich vorge-
nommene Neustrukturierung des LGL unterstützt, das 
als moderne „Public Health“-Institution ausgerichtet 
wurde. Teil dieser Ausrichtung ist die effiziente Überwa-
chung gesundheitlicher Risiken und eine aussagekräfti-
ge Gesundheitsberichterstattung. 

Bayerns Gesundheitsinitiative „Gesund.Leben.Bayern.“ 
engagiert sich vor allem auf vier Aktionsfeldern:

Rauchfrei leben

Nach Schätzungen von Fachleuten sterben in Deutschland 
jährlich mehr als 100.000 Menschen vorzeitig infolge 
des Rauchens. Auch die gesundheitlichen Gefahren des 
Passivrauchens für Erwachsene und Kinder sind erheb-
lich. Aktuelle Schätzungen des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums in Heidelberg gehen jährlich von 
mehr als 3.300 tabakrauchassoziierten Todesfällen in 
Deutschland durch Passivrauchen aus. Für Kinder er-
höht sich das Risiko, an Infektionen der unteren Atem-

wege, an Asthma, Bronchitis oder Lungenentzündung 
zu erkranken, um 50 bis 100 Prozent.

Um die Menschen in Bayern umfassend vor den Gesund-
heitsgefahren durch Passivrauchen zu schützen, wurde 
das Gesundheitsschutzgesetz zum 01.01.2008 in Kraft 
gesetzt. In öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen für 
Kinder und Jugendliche, Bildungseinrichtungen für 
Erwachsene, Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
Heimen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten, 
Verkehrsflughäfen und Gaststätten gilt seither grund-
sätzlich ein Rauchverbot. Im Bereich der Gastronomie 
wird es im Lauf der 16. Legislaturperiode infolge der 
Koalitionsvereinbarung zwischen CSU und FDP vom 
27.10.2008 zu einer gewissen Änderung kommen, durch 
die der Nichtraucherschutz in Abwägung mit den wirt-
schaftlichen Interessen der Gastwirte und unter beson-
derer Beachtung der Jugendschutzbestimmungen neu 
ausgestaltet wird.

Verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol

In Bayern leben rund 260.000 alkoholabhängige Men-
schen (deutschlandweit sind ca. 1,7 Mio. Menschen von 
einer Alkoholabhängigkeit betroffen). Etwa 1,6 Mio. zei-
gen einen riskanten und davon 0,3 Mio. einen schäd-
lichen Alkoholkonsum. Die Grenzen zur Alkoholabhän-
gigkeit mit allen gesundheitlichen, sozialen und wirt-
schaftlichen Konsequenzen für die Betroffenen und ihre 
Familien sind fließend. Es sind hier etwa 6.000 alkohol-
bedingte Todesfälle pro Jahr zu verzeichnen (deutsch-
landweit sind es ca. 42.000). Der dadurch entstehende 
volkswirtschaftliche Schaden für Deutschland wird auf 
rund 20 Mrd. Euro jährlich geschätzt.

Alkohol ist sowohl Genuss- als auch Suchtmittel. Bei 
übermäßigem Konsum birgt der Alkohol suchtfördernde 
und gesundheitliche Risiken in sich. Bei gesunden Men-
schen ohne genetisches oder erworbenes Risiko liegt 
die risikoarme Schwellendosis im Umgang mit Alkohol 
beim Mann bei 20 bis 24 Gramm und bei der Frau bei 10 
bis 12 Gramm Alkohol pro Tag. Das entspricht für Män-
ner ungefähr 0,5 bis 0,6 Liter Bier oder 0,25 bis 0,3 Liter 
Wein, für Frauen jeweils die Hälfte.3

Jenseits dieser Werte steigt das Risiko vor allem für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lebererkrankungen, einige 
Krebsarten sowie die Entwicklung einer Sucht. Wenn 
bereits alkoholbedingte gesundheitliche Beeinträchti-
gungen auftreten und trotzdem weiter zu viel getrunken 

3  Nach Empfehlungen des Kuratoriums der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS).
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wird, spricht man von Alkoholmissbrauch; wenn man 
nicht mehr ohne weiteres aufhören kann, von Sucht 
oder Abhängigkeit (zum Alkoholkonsum bei Jugend-
lichen vgl. Kapitel 7).

Gesunde Ernährung und Bewegung

Aufgrund der in den 1990er Jahren raschen Zunahme 
und der Besorgnis erregenden Folgeerscheinungen ist 
die Fettsucht (Adipositas) zu einer der bedeutendsten 
gesundheitspolitischen Herausforderungen geworden. 
So wird geschätzt, dass im deutschen Gesundheitssystem 
die Ausgaben für durch die Ernährung mitbedingten 
Krankheiten bereits rund 30 Prozent ausmachen: 80 Mrd. 
Euro jährlich werden für prinzipiell vermeidbare Krank-
heiten ausgegeben. 

Schuleingangsuntersuchungen in Bayern haben gezeigt, 
dass 9,3 Prozent der Vorschulkinder übergewichtig und 
3,9 Prozent adipös (fettsüchtig) sind. Folgen dieser Ent-
wicklung könnten eine weitere Zunahme von Typ-2-Dia-
betes, Herz-Kreislauf- und orthopädischen Erkrankungen 
bereits im Kindesalter und hohe Kosten für das Gesund-
heitssystem sein.

Auf EU- und Bundesebene sollen derzeit im Verbraucher-
schutzministerium vorhandene Aktivitäten gebündelt 
und in einer „Plattform Ernährung und Bewegung“ ein 
Instrument entwickelt werden, das effiziente Best-Practice-
Beispiele herausfiltern und zur Initiierung von neuen 
Projekten animieren soll. Der Freistaat ist an dieser Platt-
form beteiligt. Er entwickelt eine Gesamtstrategie mit 
allen Beteiligten, die Kinder in ihrem Alltag prägen und 
mit den Fachleuten, die die neuen Erkenntnisse aus der 
Grundlagenforschung zur Entstehung von Adipositas 
in praxisrelevante Anleitungen umsetzen. Ziel ist eine 
Trendumkehr mit mittelfristiger Verminderung von Über-
gewicht und Fettsucht im Kindesalter in Bayern. Hierzu 
werden breitenwirksame Programme zur Gesundheits-
förderung und Prävention von Adipositas durch ziel-
gruppenspezifische Settingansätze im Vorschul- und 
Schulalter entwickelt und umgesetzt. Kinder und Jugend-
liche sollen in verschiedenen Altersstufen und Lebens-
bereichen zu einem die Gesundheit erhaltenden und 
fördernden Ernährungs- und Bewegungsverhalten hinge-
führt werden. Es erfolgt die Entwicklung von Qualitäts-
standards für das Verpflegungsangebot in Kindertages-
stätten und Schulen. Für Ganztagsschulen, insbeson-
dere im G8, werden Modellprojekte zur verbesserten 
Pausen- und Mittagsverpflegung erarbeitet.

Gesunde Arbeitswelt

Steigende Anforderungen in der Arbeitswelt sowie 
der demografische Wandel, der es erforderlich macht, 
dass Beschäftigte länger im Arbeitsleben stehen, stei-
gern die Bedeutung präventiver Maßnahmen am Arbeits-
platz. Es muss daher darauf hingewirkt werden, dass 
der Arbeitsschutz einen hohen Stellenwert bei den dafür 
Verantwortlichen erhält. Hier setzen Arbeitsschutzma-
nagementsysteme an. Hierzu wird in Bayern im Rahmen 
der Gesundheitsinitiative „Gesund.Leben.Bayern.“ die 
Einführung des von der bayerischen Gewerbeaufsicht 
zusammen mit der Industrie entwickelten Arbeitsschutz-
managementsystems OHRIS finanziell gefördert. In den 
Betrieben, die OHRIS eingeführt haben, liegt die Unfall-
rate deutlich unter dem Durchschnitt der in anderen Be-
trieben dieser Branche üblichen Werte. Des Weiteren 
werden über die Gesundheitsinitiative auch Projekte der 
betrieblichen Gesundheitsförderung unterstützt, mit de-
nen ergänzend zum Arbeitsschutz ein höheres Niveau 
an Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Motivation in 
den Betrieben erreicht werden soll. Dies schließt Pro-
jekte zur Verminderung psychischer Fehlbelastungen 
am Arbeitsplatz ein – ein Themenbereich, der ange-
sichts der zunehmenden Krankschreibungen infolge 
psychischer Störungen an Bedeutung gewinnt. Neben 
präventiven Maßnahmen spielen hier jedoch auch As-
pekte der Versorgung und Rehabilitation eine wichtige 
Rolle. Dazu hat die Bayerische Staatsregierung im März 
2007 „Grundsätze zur Versorgung von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen in Bayern“ verabschiedet, in 
denen auch Fragen der Teilhabe psychisch Kranker am 
Arbeitsleben thematisiert werden.4

KRANKENHAUSVERSORGUNG

Ziel der Krankenhausplanung ist die bedarfsgerechte Ver-
sorgung der Bevölkerung durch ein funktional abgestuf-
tes und effizient strukturiertes Netz einander ergänzen-
der Krankenhäuser freigemeinnütziger, privater und öf-
fentlicher Träger. Zum 01.01.2008 waren 172 Kranken-
häuser der Grund- und Regelversorgung (Versorgungs-
stufe I) im bayerischen Krankenhausplan aufgenom-
men. Hinzu kommen 36 Krankenhäuser der Versor-
gungsstufe II mit überörtlichen Schwerpunktaufgaben in 
Diagnose und Therapie und zehn Krankenhäuser mit ei-
nem hoch differenzierten medizinischen Leistungsange-
bot (Versorgungsstufe III). Aufgaben der höchsten Ver-
sorgungsstufe erfüllen auch die fünf bayerischen 
Universitätsklinika. 123 Fachkliniken für spezielle Krank-

4  siehe dazu http://www.stmas.bayern.de/behinderte/psychisch/psygrubay.pdf
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heitsarten oder Patienten bestimmter Altersstufen ergän-
zen die umfassende Versorgung. 

Zugleich verfolgt die Planung das Ziel, Überkapazitäten 
abzubauen, um die Finanzierbarkeit der akutstationären 
Versorgung zu gewährleisten. Im Zeitraum 2000 bis 2007 
wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, die 
Krankenhauslandschaft den veränderten Rahmenbedin-
gungen anzupassen. Ohne die Leistungsfähigkeit der 
Krankenhausversorgung zu beeinträchtigen, wurden im 
Konsens mit den Krankenhaus- und Kostenträgern 27 
Krankenhäuser geschlossen. Zusammen mit Kapazitäts-
anpassungen bei anderen Plankrankenhäusern wurde 
die Bettenkapazität per Saldo um rund 9 Prozent ver-
ringert. Entsprechend dem wachsenden Bedarf und 
zur Verbesserung der wohnortnahen Versorgung 
wurden aber z. B. auch zwölf neue Einrichtungen für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie geschaffen. Gleich-
zeitig wurden Kooperationen und Fusionen bei ver-
schiedenen Krankenhäusern initiiert, um die Wirt-
schaftlichkeit und die Qualität der Versorgung zu 
erhöhen. 

Das Bayerische Krankenhausgesetz wurde mit dem Ziel 
novelliert (Gesetz vom 23.05.2006; in Kraft seit 01.07.2006, 
Bekanntmachung der Neufassung am 28.03.2007), die 
Eigenverantwortung der Träger zu stärken, wirtschaft-
lichere Strukturen im stationären Bereich zu ermögli-
chen und förderrechtliche Hemmnisse für unternehme-
rische Aktivitäten abzubauen.

Auch auf Bundesebene hat sich die Bayerische Staatsre-
gierung dafür eingesetzt, die angespannte finanzielle 
Situation der Krankenhäuser zu verbessern. Durch das 
Krankenhausfinanzierungsreformgesetz (KHRG) werden 
die Krankenhäuser um ca. 3 Mrd. Euro entlastet. Der „Sa-
nierungsbeitrag“ zu Gunsten der gesetzlichen Kranken-
versicherung entfällt, die Tarifsteigerungen werden zur 
Hälfte refinanziert. Darüber hinaus wird ein Programm 
aufgelegt, um bis zu 21.000 neue Pflegekräfte in den 
kommenden drei Jahren einzustellen.

Der Freistaat Bayern ist seiner Finanzierungsverantwor-
tung immer gerecht geworden und hat damit sicherge-
stellt, dass die Krankenhäuser ihren Versorgungsauftrag 
wahrnehmen können und eine flächendeckende akut-
stationäre Versorgung in Bayern aufrechterhalten wer-
den kann. Durch eine kontinuierlich hohe Investitions-
förderung in Höhe von insgesamt über 18 Mrd. Euro seit 
1972 nimmt Bayern eine Spitzenposition im nationalen 
Vergleich ein. Hierdurch wurde die Grundlage für Bayerns 
hervorragende, national und international anerkannte 
Versorgungsstruktur im akutstationären Bereich geschaf-

fen. Auch in Zukunft werden erhebliche Investitionen 
notwendig sein, um weiterhin eine hochwertige Kranken-
hausmedizin in allen Landesteilen auch außerhalb der 
Ballungsräume gewährleisten zu können. Es gilt, neue 
Erkenntnisse in Medizin und Medizintechnik aufzugrei-
fen, die Untersuchungs- und Behandlungseinrichtungen 
stetig zu modernisieren, für eine zeitgemäße Gestaltung 
der Pflegebereiche zu sorgen und angesichts des hohen 
Kostendrucks die Betriebsstrukturen der Krankenhäuser 
zu optimieren.

Damit die Krankenhäuser für diese Aufgaben zusätzliche 
finanzielle Spielräume erhalten, hat der Bayerische Land-
tag erst 2008 den Etat für die Krankenhausförderung um 
25 Mio. Euro auf rund 478 Mio. Euro erhöht (vgl. Darstel-
lung 5.01) und damit gezeigt, dass die Gewährleistung 
einer hochwertigen akutstationären Versorgung der 
bayerischen Bevölkerung höchste Priorität genießt.

Für die Bayerische Staatsregierung ist Krankenhauspla-
nung ein wesentliches Element moderner Gesundheits- 
und Sozialpolitik. Krankenhausplanung als ein dynami-
scher Prozess orientiert sich nicht nur an ausreichenden 
Krankenhauskapazitäten, sondern achtet besonders da-
rauf, dass neue Diagnose- und Therapieformen rasch in 
das Leistungsangebot der Kliniken Eingang finden und 
allen Patientinnen und Patienten gleichermaßen zugute 
kommen. Große Bedeutung hat dabei die Planung 
spezifischer Versorgungsschwerpunkte:

Im Freistaat Bayern gibt es bereits seit Beginn der 1990er 
Jahre eine gut funktionierende Planung für die statio-
näre Versorgung von Risikoneugeborenen. Die bedarfs-
notwendigen Kliniken sind in drei Kategorien eingeteilt. 
16 ausgewiesene „Perinatalzentren“ bilden in der Kate-
gorie I die höchste Versorgungsstufe. In Kategorie II 
sind sieben „Kinderkliniken mit neonatologischen Inten-
sivbehandlungsplätzen und Durchführung des Neuge-
borenen-Notarztdienstes (NNAD)“ erfasst. Kategorie III 
bilden neun „Kinderkliniken mit neonatologischen Inten-
sivbehandlungsplätzen ohne NNAD“. Alle 16 Perinatal-
zentren in Bayern sowie insgesamt sieben Kinderklini-
ken mit Intensivbehandlungsplätzen erfüllen die Anfor-
derungen des Gemeinsamen Bundesausschusses an ein 
Perinatalzentrum Level 1, und somit die höchsten deut-
schen Qualitätsanforderungen. Die Anerkennung als Peri-
natalzentrum setzt voraus, dass pro Jahr mindestens 50 
Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht von unter 
1.500 Gramm betreut werden, um das Versorgungsniveau 
für diese Kinder durch Zentralisierung auf bestmöglichem 
Niveau zu halten. Ausnahmen von dieser Mindestmenge 
werden nur akzeptiert, wenn diese wegen der räumlichen 
Struktur des Flächenstaats Bayern und der Bedarfslage 
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notwendig sind. Im Freistaat Bayern ist damit eine flächen-
deckende und hochqualitative Versorgung von Risiko-
neugeborenen sichergestellt.

Das Rückgrat der Schlaganfallversorgung in Bayern bil-
den 19 überregionale Schlaganfallspezialstationen – 
„Stroke Units“. Zur Verbesserung der flächendeckenden 
Versorgung wurden in Bayern zwei telemedizinische 
Netzwerke eingerichtet. Im TEMPIS-Netzwerk („Tele-
medizinisches Pilotprojekt zur integrierten Schlaganfall-
versorgung in der Region Süd-Ost-Bayern“) haben sich 
im Jahr 2002 zwei Stroke Units in München und 
Regensburg mit 15 Kliniken in Süd-Ost-Bayern zusam-
mengeschlossen. In den teilnehmenden Krankenhäu-
sern wurde jeweils eine Schlaganfalleinheit mit gemein-
samen Qualitätsstandards gebildet und eine teleme-
dizinische Anbindung zu den Stroke-Units geschaffen. 
So kann ein telemedizinisches Konsil mit einem Spe-
zialisten in der Stroke Unit rund um die Uhr stattfinden 
und die erfolgversprechende Lysetherapie ohne zeit-
raubende Verlegung durchgeführt werden. Damit konnte 
in der TEMPIS-Region die Zahl der Patientinnen und 
Patienten, die innerhalb von drei Monaten nach dem 
Schlaganfall versterben, in einem Pflegeheim unterge-
bracht sind oder eine schwere Behinderung aufweisen, 
um 10,4 Prozent verringert werden. Ende des Jahres 

2007 hat das STENO-Netz („Netzwerk zur Schlaganfall-
versorgung mit Telemedizin in Nordbayern“) seinen 
Regelbetrieb aufgenommen. Hier sind die Stroke Units 
in Nürnberg, Erlangen und Bayreuth mit elf Kliniken in 
Nordbayern zusammengeschlossen.

Die Netzwerke TEMPIS und STENO sind nur zwei Bei-
spiele für den erfolgreichen Einsatz der Telemedizin. Der 
Freistaat Bayern fördert die Telemedizin seit 1995. Mit 
bisher rund 9 Mio. Euro wurden insgesamt 33 telemedi-
zinische Projekte unterstützt. Telemedizinische Koopera-
tion und Vernetzung unterschiedlicher Krankenhäuser, 
Arztpraxen und medizinischen Einrichtungen mit medi-
zinischen Kompetenzzentren erhöht nicht nur die Versor-
gungsqualität für kranke Menschen, sondern auch den 
gesundheitsökonomischen Nutzen. Den existierenden 
erfolgreichen telemedizinischen Anwendungen wer-
den weitere folgen.

GERIATRISCHE VERSORGUNG

Bayern kann eine positive Zwischenbilanz bei der immer 
wichtiger werdenden geriatrischen Versorgung ziehen. 
Die Staatsregierung hat auf der Grundlage ihres Geriatrie-
konzepts aus dem Jahr 1990 ein flächendeckendes Netz 

Darstellung 5.01: Förderleistungen für Krankenhäuser in BY 1980-2008 (Mio. Euro)

Quelle: StMAS
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geriatrischer Rehabilitationseinrichtungen aufgebaut. 
Damit stehen der älteren Generation Einrichtungen zur 
Verfügung, die ein Leben in größtmöglicher Gesundheit 
und Selbstbestimmung ermöglichen und das Schicksal 
der Pflegebedürftigkeit soweit als möglich vermeiden 
helfen. Vom Jahr 2000 bis September 2008 hat sich die 
Anzahl geriatrischer Rehabilitationseinrichtungen von 
45 auf 67, die Anzahl der vorgehaltenen Betten von 2.102 
auf 2.841 erhöht (vgl. Darstellung 5.02). Ambulante geria-
trische Rehabilitationsleistungen bieten derzeit neun 
Einrichtungen mit rund 150 Plätzen an. Daneben gibt es 
vier akutgeriatrische Schwerpunkte an Krankenhäusern 
mit insgesamt 265 Betten und 95 tagesklinischen Plät-
zen. Die Einrichtungen sind trotz steigender Kapazitäten 
sehr gut ausgelastet.

Einen Überblick über den Erfolg geriatrischer Rehabilitati-
on ermöglicht die Geriatrie-in-Bayern-Datenbank 
(GiB-DAT). Den Aufbau dieser Datenbank der „Ärztlichen 
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Geriatrie in 
Bayern e. V.“ hat die Bayerische Staatsregierung in den 
Jahren 2000 bis 2003 gefördert. Ziel ist die zentrale Do-
kumentation aller Behandlungsfälle geriatrischer Einrich-
tungen, um Erkenntnisse für weitere Qualitätssteige-
rungen zu gewinnen und deren Umsetzung wissen-
schaftlich zu begleiten. Die GiB-DAT ist heute die größte 
Datenbank für geriatrische Rehabilitation in Europa. Die-
ser Datenbank ist zu entnehmen, dass über 80 Prozent 

der aus geriatrischen Rehabilitationseinrichtungen ent-
lassenen Patienten in eine Privatwohnung zurückkehren 
können. Wie eine Studie aus dem Jahr 2007 gezeigt hat, 
halten die Behandlungsergebnisse nach Entlassung wei-
ter an. So wohnten z. B. 95 Prozent der nach Hause ent-
lassenen Patientinnen und Patienten auch ein halbes Jahr 
später noch in einer Privatwohnung. Es wurde aber eben-
so deutlich, dass dazu die Angehörigen einen wichtigen 
Beitrag leisten. Rund 80 Prozent der Patienten erhalten 
Hilfe von den Angehörigen. Angesichts der demogra-
fischen Entwicklung – immer mehr ältere und pflegebe-
dürftige stehen immer weniger jüngeren Menschen ge-
genüber – kommt künftig der Pflegebereitschaft eine un-
mittelbare sozialpolitische Bedeutung zu. Die Bayerische 
Staatsregierung hat daher eine Studie im Rahmen der 
GiB-DAT in Auftrag gegeben, in der vor allem die Pro-
bleme und Bedürfnisse der pflegenden Angehörigen 
genauer analysiert werden sollen. Mit diesen Ergebnis-
sen soll das Bayerische Geriatriekonzept aus dem Jahr 
1990 fortgeschrieben, weiterentwickelt und den geänder-
ten Rahmenbedingungen angepasst werden.

HOSPIZ- UND PALLIATIVVERSORGUNG

Sterbende menschlich zu begleiten, sie soweit wie mög-
lich von Schmerzen zu befreien und ihnen einen Abschied 
in Würde zu ermöglichen, ist die Grundidee der Hospizbe-
wegung. Gerade die ambulante Hospizarbeit trägt dem 
Wunsch der Menschen Rechnung, das Lebensende im ver-
trauten „zu Hause“ verbringen zu können. Bestandteil der 
ambulanten Hospizarbeit ist regelmäßig die ambulante 
Palliativversorgung, also die palliativ-pflegerische sowie 
die palliativ-ärztliche Versorgung. Gemeinsames Ziel von 
„Palliative Care“ und Hospizarbeit ist, für Sterbende und 
deren Angehörige durch mitfühlende und kompetente 
Sterbebegleitung eine möglichst hohe Lebensqualität bis 
zum Tod zu gewährleisten. 

Durch 130 Hospizvereine mit rund 4.000 ehrenamtlichen 
Hospizhelferinnen und Hospizhelfern ist eine flächen-
deckende ambulante Hospizversorgung in Bayern sicher-
gestellt. Insgesamt verfügen die bayerischen Hospizver-
eine über rund 18.500 Mitglieder und sind weitgehend 
unter dem Dach des Bayerischen Hospizverbandes or-
ganisiert. Ehrenamtliche Hospizhelferinnen und -helfer 
leisten psychosozialen Beistand und unterstützen die 
Sozialstationen, wo den Pflegekräften die Zeit fehlt. Sie 
wollen und können keine pflegerischen Tätigkeiten über-
nehmen. Die Helfer leisten Beistand, indem sie ein paar 
Stunden am Bett sitzen, zuhören, Aufmerksamkeit, Nähe 
und Zuwendung geben, die Angehörigen entlasten, vor-
lesen, einkaufen, Familienmitglieder und Freunde mobi-

Darstellung 5.02: Entwicklung der geriatrischen Rehabilitations-
betten in BY 2000 bis September 2008 (Anzahl)

Quelle: StMAS
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lisieren oder Nachtwache halten. Neben dem Erwachse-
nenbereich entwickelt sich zunehmend auch der Bereich 
der ambulanten Kinderhospizarbeit, bei dem vor allem 
der psychosozialen Betreuung der betroffenen Familie 
in ihrer Gesamtheit große Bedeutung zukommt. Neben 
– vor allem im Großraum München aktiven – speziellen 
ambulanten Kinderhospizdiensten, verfügen auch die 
vorhandenen Erwachsenenhospizvereine zunehmend 
über speziell für die Belange der Kinderhospizarbeit ge-
schulte Helferinnen und Helfer. 

Im Jahr 1999 hat der Freistaat 3,6 Mio. Euro für die Grün-
dung der Bayerischen Stiftung Hospiz bereitgestellt und 
verfügt damit als einziges Bundesland über eine eigene 
Hospizstiftung. Aufgabe der Stiftung ist die Verbesse-
rung der Sterbebegleitung, vor allem im ambulanten 
Bereich. Seit ihrer Gründung bis Ende 2007 wurden 
rund 1,7 Mio. Euro zur Erfüllung des Stiftungszwecks 
ausgereicht. Zu den Aktivitäten der Bayerischen Stiftung 
Hospiz gehören die Förderung der ambulanten Hospiz-
arbeit, die Förderung des Bayerischen Hospizverbandes, 
die Durchführung verschiedener Modellprojekte zur Ver-
besserung der Palliativversorgung, die Öffentlichkeitsar-
beit, die Herausgabe einer Schriftenreihe sowie die Or-
ganisation regelmäßiger Fachtagungen. Ambulante Hos-
pizdienste haben daneben die Möglichkeit, die Förde-
rung einer Fachkraft bei der Krankenkasse nach § 39a 
Absatz 2 SGB V zu beantragen. Aufgabe dieser geför-
derten ambulanten Hospizdienste ist es, palliativ-pflege-
rische Beratung durch entsprechend ausgebildete Fach-
kräfte zu erbringen und die Gewinnung, Schulung, Koor-
dination und Unterstützung der ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer sicherzustellen.

Die Weltgesundheitsorganisation hat 1990 eine Definiti-
on für ein ganzheitliches Betreuungskonzept zur Beglei-
tung von Menschen in der letzten Lebensphase erstellt. 
Danach versteht man unter „Palliative Care“ die aktive, 
ganzheitliche Behandlung, Pflege und Begleitung von 
Patienten von dem Zeitpunkt an, da ihre Krankheit nicht 
mehr auf kurative, d. h. heilungsorientierte Behandlung 
anspricht. Denn ab diesem Zeitpunkt kommt der Schmerz-
behandlung und der Beherrschung weiterer Begleitsymp-
tome sowie der Linderung psychischer, sozialer und spi-
ritueller Probleme eine überragende Bedeutung zu. 
Bayernweit verfügen zahlreiche ambulante Pflegekräfte 
und Fachkräfte aus anderen psychosozialen Arbeits-
feldern über Zusatzqualifikationen im Bereich „Palliative 
Care“. Für die Aus-, Fort- und Weiterbildung in Palliativ-
medizin, Palliativpflege und Hospizarbeit stehen in 
Bayern vier Akademien zur Verfügung. Im niedergelas-
senen Bereich verfügen daneben 30 Ärztinnen und Ärzte 
über die nach den Anforderungen der Bayerischen Lan-

desärztekammer erworbene Zusatzweiterbildung „Pallia-
tivmedizin“.

Bayern hat auf der 79. Gesundheitsministerkonferenz 
der Länder im Juni 2006 einen Beschlussvorschlag zur 
Verbesserung der sektorenübergreifenden, insbesonde-
re ambulanten, palliativmedizinischen und palliativpfle-
gerischen Versorgung vorgelegt, der langfristig darauf 
abzielt, die palliativmedizinische und palliativpflege-
rische Versorgung in der Regelversorgung abzubilden. 
Er wurde einstimmig angenommen. Allen darin ent-
haltenen Forderungen wurde zwischenzeitlich durch das 
am 01.04.2007 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung 
des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV-WSG) in vollem Umfang Rechnung getragen. 
Durch die mit maßgeblicher Unterstützung des Frei-
staats Bayern erreichte Einfügung der §§ 37b und 132d 
in das SGB V wurden zum ersten Mal die Vorausset-
zungen für eine angemessene Vergütung der speziali-
sierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) geschaf-
fen. Ein vom Sozialministerium einberufener Arbeits-
kreis, in dem Experten und maßgeblich Beteiligte ver-
treten sind, unterstützt die Umsetzung der SAPV in 
Bayern. Für die Weiterbildung zur „Palliative Care Fach-
kraft“ hat der Arbeitskreis des Expertenkreises Palliativ- 
und Hospizversorgung in Bayern daneben ein eigenes 
Konzept entwickelt. Der Freistaat fördert nur Weiterbil-
dungen zur „Palliative Care Fachkraft“, die auf der 
Grundlage dieses Konzeptes erfolgen. Dadurch wird 
sichergestellt, dass die Weiterbildungsmaßnahmen 
bayernweit einheitlich und auf hohem Niveau erfolgen. 
Über die Bayerische Stiftung Hospiz wurden zudem zahl-
reiche Modellprojekte im Bereich der ambulanten Pal-
liativversorgung gefördert, wie z. B. Palliativ-Netzwerke, 
in denen niedergelassene Palliativmediziner und Pal-
liativpflegekräfte in Zusammenarbeit mit ambulanten 
Hospizdiensten die ambulante Versorgung der Patienten 
im vertrauten zu Hause sicherstellen.

Die Förderung der Hospizbewegung wird auch weiter-
hin einen besonderen Stellenwert in der bayerischen 
Sozialpolitik einnehmen. Gegenwärtig wird unter an-
derem in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Hospiz-
verband, den Kassen und verschiedenen Experten ein 
Konzept für eine flächendeckende ambulante Kinder-
hospizversorgung in Bayern erarbeitet, das auch die 
pädiatrische Palliativversorgung mit einbeziehen wird. 
Daneben tritt Bayern auf Bundesebene für eine klare ge-
setzliche Regelung zur Patientenverfügung ein. Be-
strebungen, das Verbot der aktiven Sterbehilfe aufzu-
weichen oder die Beihilfe zum Suizid gewerbsmäßig zu 
organisieren, erteilt der Freistaat eine klare Absage. Die 
Stärkung der Hospiz- und Palliativversorgung bleibt 
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auch in Zukunft die richtige Antwort für eine mensch-
liche Sterbebegleitung. 

Neben der weiteren Förderung der Umsetzung der spe-
zialisierten ambulanten Palliativversorgung wird zu-
künftig verstärkt auch der allgemeinen Palliativversor-
gung (sog. Basisversorgung) Bedeutung zukommen. Die 
Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich 
der Palliativversorgung bleibt fester Bestandteil bayeri-
scher Politik. Medizinische und pflegerische Leistungen 
selbst sind von den Kassen zu finanzieren. Bayern hat 
und wird sich aber auf Bundesebene weiterhin für eine 
Verbesserung der Vergütung für Palliativleistungen im Be-
reich der Basisversorgung einsetzen, um für die Leistungs-
erbringer, vor allem im patientennahen niedergelassenen 
ärztlichen Bereich, positive Leistungsanreize zu setzen. 
Auch im Bereich der stationären Palliativ- und Hospiz-
versorgung wurde vom Jahr 2000 bis September 2008 
die Versorgung schwer kranker und sterbender Patien-
tinnen und Patienten erheblich verbessert. Die Anzahl 
der Palliativstationen an Krankenhäusern wuchs von 
fünf Stationen mit insgesamt 61 Betten im Jahr 2000 auf 
34 Stationen mit insgesamt 308 Betten im September 
2008. Die Zahl der stationären Hospize erhöhte sich im 
gleichen Zeitraum von fünf auf elf, die darin vorgehal-
tenen Plätze von 42 auf 107 (vgl. Darstellung 5.03). Im 
März 2007 ging das stationäre Kinderhospiz in Bad 
Grönenbach in Betrieb, das Hilfe für schwerkranke und 

sterbende Kinder und ihre Familien anbietet und derzeit 
den Bedarf für ganz Bayern abdeckt.

Die Bayerische Staatsregierung hat von 2000 bis 2007 
die Errichtung von Palliativstationen, stationären Hospi-
zen sowie Palliativakademien zur Qualifizierung von Mit-
arbeitern mit mehr als 4 Mio. Euro gefördert. Die Bayeri-
sche Landesstiftung hat in diesem Zeitraum den Ausbau 
von Palliativstationen und stationären Hospizen mit zu-
sätzlich rund 2 Mio. Euro gefördert.

Die sprunghafte Zunahme von Palliativbetten ab dem Jahr 
2006 (vgl. Darstellung 5.03) beruht auf dem Fach-
programm für Palliativstationen, das der Bayerische Kran-
kenhausplanungsausschuss im Mai 2006 beschlossen 
hat. Ziel des Fachprogramms ist eine bedarfsgerechte 
palliativmedizinische Versorgung sowohl in Ballungsge-
bieten als auch im ländlichen Raum. Palliativstationen, 
die im Rahmen dieses Fachprogramms anerkannt und 
im Krankenhausplan des Freistaats Bayern ausgewiesen 
werden, erfüllen höchste Qualitätskriterien. Das Fach-
programm folgt mit der Bedarfszahl von 35 Palliativ-
betten pro eine Mio. Einwohner der Empfehlung der 
Enquete-Kommission „Ethik und Recht der modernen 
Medizin“ in ihrem Zwischenbericht „Verbesserung der 
Versorgung Schwerstkranker und Sterbender in 
Deutschland durch Palliativmedizin und Hospizarbeit“ 
(BT-Drs. 15/5858 vom 22.06.2005).

Darstellung 5.03: Entwicklung der Palliativbetten und Hospizplätze in BY 2000 bis September 2008

Quelle: StMAS
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Die Bedarfszahl für stationäre Hospize (etwa 16 Hospiz-
plätze pro eine Mio. Einwohner) hat im Jahr 2001 der 
„Fachbeirat Hospiz in Bayern“ erarbeitet (bestehend aus 
der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände 
in Bayern, der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbän-
de der freien Wohlfahrtspflege, dem Bayerischen Hospiz-
verband e. V. und dem Verband der bayerischen Bezirke). 

Der Ausbau von Palliativstationen und Hospizen wird 
weiter fortgesetzt. Die Errichtung von weiteren 110 Pal-
liativbetten über die bestehenden 308 Betten hinaus ist 
bereits mit allen Beteiligten abgestimmt (Stand: Septem -
ber 2008). Neben den vorhandenen 107 Hospizplätzen 
gibt es konkrete Planungen für 16 weitere Hospizplätze. 

ORGANSPENDE

Die Zahl der postmortal gespendeten Organe wurde in 
Zusammenarbeit aller Beteiligten in den letzten acht 

Jahren von 571 im Jahr 2000 auf 740 im Jahr 2007 und 
damit um rund 30 Prozent gesteigert. Niemals zuvor 
konnten damit mehr Leben von schwerkranken Patien-
tinnen und Patienten durch die Transplantation eines 
dringend benötigten Spenderorgans gerettet werden. 
Mit 17,9 postmortalen Organspendern pro einer Million 
Einwohner liegt Bayern im Bundesvergleich an dritter 
Stelle aller Organspenderegionen und zudem deutlich 
über dem Bundesdurchschnitt von 16,0. Auch der kurz-
fristige Rückgang in der ersten Jahreshälfte 2008 stellt 
diese positive Entwicklung nicht in Frage, zumal die Or-
ganspendezahlen seit jeher jährlichen Schwankungen 
unterliegen. Im europaweiten Vergleich ist die Situation 
jedoch insgesamt noch nicht befriedigend. In Bayern 
stehen etwa 1.700 Patientinnen und Patienten auf der 
Warteliste für eine überlebenswichtige Organtransplan-
tation. Die Anstrengungen zur Aufklärung der Bevölkerung 
über die Organspende und die Werbung für mehr Spende-
bereitschaft müssen deshalb fortgesetzt werden.
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5 Gesundheit

Situationsanalyse von: Dieter Korczak, Carmen Kuczera, 
GP Forschungsgruppe, Institut für Grundlagen- und 
Programmforschung
Ralph Conrads, Internationales Institut für Empirische 
Sozialökonomie (Abschnitt „Arbeiten und Gesundheit“)

5.1 einleitunG

Zwischen Gesundheit und Lebenslage besteht ein 
enger Zusammenhang. Einerseits führen problema-
tische Le benslagen, wie z. B. arbeitslos oder alleiner-
ziehendes Elternteil zu sein, häufiger zu gesundheit-
lichen Problemen und andererseits haben Personen 
mit gesundheitlichen Problemen ein höheres Risiko, 
sozial abzusteigen. Aus der Gesundheitsberichter-
stattung des Bundes ist bekannt, dass gesundheit-
liche Probleme bei Frauen und Männern in unter-
schiedlicher Häufigkeit auftreten und sich die Gesund-
heitssituation von Kindern, Jugendlichen, Menschen 
im mittleren Lebensalter und Seniorinnen und 
Senioren unterscheidet.

Das vorliegende Kapitel konzentriert sich auf die Be- 
trachtung der Gesundheit im mittleren Lebensalter.1

Unter mittlerem Lebensalter wird die Zeitspanne von 
30 bis 64 Jahren verstanden. Diese Lebensspanne ist 
das sozial wie ökonomisch produktivste Alter, da im 
Durchschnitt ab 30 Jahren Familien gegründet und 
aufgebaut werden und die Etablierung im Berufsleben 
erfolgt. In Deutschland betrug 2006 das durchschnitt-
liche Heiratsalter Lediger 32,6 Jahre bei Männern und 
29,6 Jahre bei Frauen (vgl. Statistisches Bundesamt, 
Destatis 2007). Das durchschnittliche Gebäralter lag 
2003 bei 29,6 Jahren (vgl. Pötzsch 2005). Spätestens 
mit 65 Jahren ist die berufliche Laufbahn für die über-
wiegende Mehrheit der Erwerbstätigen mit Eintritt ins 
Rentenalter beendet.

5.2 entwicklunG der lebenserwartunG

Die Lebenserwartung der Menschen ist in den 
letzten 100 Jahren kontinuierlich gestiegen und hat 
sich in diesem Zeitraum verdoppelt. Wie aus Darstel-
lung 5.37 im Anhang hervorgeht, liegt die Lebenser-
wartung in Bayern seit den 1960er Jahren sogar 
noch über dem deutschlandweiten Durchschnitt. In 

Bayern wurden Frauen im Zeitraum 2004/2006 
durchschnittlich 82,4 Jahre alt und Männer erreich-
ten im Schnitt ein Lebensalter von 77,2 Jahren. In 
Baden-Württemberg werden die Männer und Frauen 
durchschnittlich etwas älter als in Bayern, während 
die Lebenserwartung in Nordrhein-Westfalen unter 
der bayerischen liegt. 

Dieser Anstieg der Lebenserwartung geht im Wesent-
lichen auf den Rückgang der Säuglings- und Kinder-
sterblichkeit sowie eine verminderte Alterssterblichkeit 
zurück (vgl. Robert Koch-Institut (RKI) 2006a: 15). Ge- 
sundheitsprotektiv und lebensverlängernd wirkende 
Einflussfaktoren lassen sich den nachfolgenden Dar- 
stellungen und Daten entnehmen.

Männer weisen eine im Vergleich zu Frauen um 5,2 
Jahre verminderte Lebenserwartung auf. Dieser 
geschlechtsspezifische Unterschied wird primär auf 
unterschiedliche Lebensstile und Lebenslagen zurück-
geführt (vgl. Luy 2002). Die Sterblichkeit der Männer 
ist bei bestimmten Erkrankungen (Kreislaufkrankheiten 
und Krankheiten der Verdauungsorgane) sowie bei 
äußeren Ursachen (wie Alkoholkonsum, Unfall, Suizid) 
doppelt so hoch wie bei Frauen. „Hierin spiegeln sich 
die höhere Risikobereitschaft der Männer im Umgang 
mit ihrem Körper und die riskanteren Arbeitsbedin-
gungen wider.“ (RKI 2005: 16). 

Nach einer Auswertung des SOEP haben Männer in 
Deutschland insgesamt eine Lebenserwartung von 82 
Jahren, wenn sie zu den oberen 25 Prozent der Einkom-
mensverteilung zählen. Die Lebenserwartung verkürzt 
sich um zehn Jahre auf 72 Jahre, wenn sie zu den un- 
teren 25 Prozent zählen. Bei Frauen beträgt dieser 
Unterschied nur fünf Jahre; hier stehen 86 Jahre ge-
genüber 81 Jahre (vgl. Lampert u. a. 2007).

Auffällig ist, dass eine Differenzierung der Lebenser-
wartung nicht nur nach Bundesländern, sondern auch 
innerhalb Bayerns besteht (vgl. Darstellung 5.1 und 
Darstellung 5.2). Frauen und Männer werden im Süd-
westen Bayerns älter als im Nordosten. 

In Darstellung 5.3 werden die Abweichungen von der 
durchschnittlichen Lebenserwartung in Bayern nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten dargestellt (po- 
sitive Abweichung ab einem Jahr, negative Abweichung 
ab zwei Jahren). Bei näherer Betrachtung sind insbeson-
dere zwei Punkte auffällig:

1  Auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wird deshalb vor allem in Kapitel 7 eingegangen, die Gesundheit von älteren Menschen bzw. Personen mit 
Migrationshintergrund wird in Kapitel 8 bzw. Kapitel 11 kurz dargestellt.
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•		Die	Lebenserwartung	der	Männer	weicht	häufiger	vom	
Landesdurchschnitt ab (insgesamt 24mal) als die der 
Frauen (insgesamt 7mal). 

•		Die	regionale	Verteilung	der	positiven	und	negativen	
Ausreißer bestätigt das erwähnte Südwest-Nordost-
Gefälle in der Lebenserwartung. So liegen neun der zwölf 
Landkreise/kreisfreien Städte mit einer deutlich über -

 durch schnittlichen Lebenserwartung in Oberbayern,
 während mit neun von insgesamt 14 Landkreisen/  
 kreisfreien Städten mit einer eindeutig unterdurchschnitt- 
 lichen Lebenserwartung eine Häufung in Oberfranken  
  und der Oberpfalz auftritt. Diese Verteilung ist auf 

sozioökonomische Disparitäten innerhalb Bayerns 
zurückgeführt worden. Wirtschaftliche Stärke schlägt 
sich in einer höheren Lebenserwartung der Bevölke-
rung nieder und umgekehrt wirkt sich wirtschaftliche 
Schwäche negativ auf die Lebenserwartung aus. In 
Nordostbayern geht dieser Zusammenhang vermut-
lich auf die langandauernde Randlage durch die Teilung 
Europas zurück, die die wirtschaftliche Entwicklung 
dieser Region stark behinderte (vgl. Kuhn u. a. 2006: 551).

Die wissenschaftliche Diskussion des Einflusses der 
Region auf den Gesundheitsstand der jeweiligen Be  -
völkerung muss gegenwärtig noch als „work in 
progress“ bezeichnet werden. Einige Autorinnen und 
Autoren zeigen, dass offensichtlich der Verhältnis-
prävention ein wesentlich größerer Einfluss beizumes-
sen ist als der Verhaltensprävention (vgl. Richter/
Mielck 2000; Mielck 2007). Sowohl Verhältnis- als auch 
Verhaltensprävention ist sinnvoll, denn gesellschaft-
liche Gruppen mit ungünstigen Lebensbedingungen 
reagieren weniger und schlechter auf Verhaltensprä-
vention als Gruppen mit günstigen Lebensbedin-
gungen (vgl. Richter/Mielck 2000: 382). Zur weiteren 
und vertieften Erklärung des Zusammenhangs von 
gesundheitlicher Ungleichheit und regionaler Gesund-
heitsunterschiede werden so genannte „Mehr-Ebenen-
Analysen“ empfohlen, bei der die regionalen Effekte 
von den individuellen Effekten der einzelnen Personen 
getrennt werden (vgl. Mielck 2007: 30). 

Darstellung 5.1: Mittlere Lebenserwartung von Frauen in BY 2005 

Mittlere Lebenserwartung von Frauen 2005 (Häufigkeit)

■ 78,6  =<  79,2 (2) ■   81,1 =<  81,7  (31)
■ 79,2  =<  79,8 (5) ■   81,7 =<  82,3  (20) 
■ 79,8  =<  80,5 (11)  ■   82,3 =<  83,0    (9)
■ 80,5  =<  81,1  (14) ■   83,0 =<  83,7    (4) 

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (INKAR) 2008

Mittlere Lebenserwartung von Männern 2005 (Häufigkeit)

■ 73,1  =<  73,9  (4) ■ 76,3   =< 77,2    (15)
■ 73,9  =<  74,7    (12) ■ 77,2   =<   78,0    (20) 
■ 74,7  =<  75,5 (14)  ■ 78,0 =< 78,8 (6)
■ 75,5  =<  76,3 (22) ■ 78,8 =< 79,7 (3) 

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (INKAR) 2008

Darstellung 5.2: Mittlere Lebenserwartung von Männern in BY 2005
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5.3  subjektive einschätzunG der Ge-
sundheit

Die subjektive Einschätzung der Gesundheit dient wie 
die Lebenserwartung und die Mortalität der Erfassung 
und Beschreibung des allgemeinen Gesundheitszu-
standes einer Bevölkerung mit hohem prognostischem 
Wert für die objektive Gesundheit. 

Es ist bekannt, dass die Selbsteinschätzung der Gesund-
heit alters-, bildungs-, einkommens- und schichtabhän-
gig ist. Diese Zusammenhänge zeigen sich sowohl im 
deutschlandweiten Gesundheitssurvey des Robert 
Koch-Instituts (RKI) als auch in den kontinuierlichen 
Umfragen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK 
(WIdO) von 2002 bis 2007 (vgl. WIdO 2007c: 2).

•		Alter:	mit	zunehmendem	Alter	wird	die	eigene	Ge-
sundheit schlechter eingeschätzt.

•		Geschlecht:	Frauen	schätzen	ihre	Gesundheit	in	der	
Regel schlechter ein als Männer. Nach Auffassung des 
Statistischen Bundesamtes (2006: 465) liegen dieser 
kritischeren Sicht jedoch keine realen Morbiditätsun-
terschiede zugrunde. 

•		Soziale	Schicht2: Angehörige der unteren sozialen 
Schichten schätzen ihre Gesundheit tendenziell schlech-
ter ein als Angehörige der oberen sozialen Schichten. 

Für Bayern werden an dieser Stelle Daten aus dem Mi - 
krozensus 2005 herangezogen, in dessen Rahmen die 

Befragten Auskunft darüber gaben, ob sie in den letzten 
vier Wochen krank oder unfallverletzt waren. Weitere Da -
ten zur subjektiven Gesundheit aus dem SOEP 2006 
werden in Abschnitt 5.8.1 referiert. 

Dabei zeigt sich auch für Bayern der typische Alters-
gang: Mit zunehmendem Alter nimmt die Krankheits-
häufigkeit zu, dabei sind keine gravierenden Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen feststellbar (vgl. 
Darstellung 5.4).

Die Auswertung der Krankheits- und Unfallhäufigkeit 
nach Familienstand zeigt, dass zwischen 9,4 und 12,9 

2  Zur Bildung des Schichtindex zieht das RKI die Merkmale Bildung, Berufsposition und Haushaltseinkommen heran (vgl. RKI 2006b: 10).

Darstellung 5.3: Positive und negative Abweichungen von der durchschnittlichen Lebenserwartung in By (Mittelwert der Lebenserwartung in 
den Jahren 2002-2004) in Jahren – eine Auswahl

Quelle:  Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (Indikator 3.10) auf Basis von Daten des BBR (Mittelwert der BBR-
Daten für die Jahre 2002, 2003 und 2004)

negative abweichungen frauen Männer positive abweichungen frauen Männer

Straubing (Krsfr. St.) 3,7 2,9 Berchtesgadener Land (Lkr.)  - 1,3

Regen (Lkr.)  - 2,6 Bad Tölz-Wolfratshausen (Lkr.)  - 1,5

Amberg (Krsfr. St.)  - 2,2 Ebersberg (Lkr.)  - 1,4

Weiden i.d. Oberpfalz (Krsfr. St.) 3,1 3,0 Eichstätt (Lkr.)  - 1,1

Tirschenreuth (Lkr.) 2,1 3,0 Freising (Lkr.)  - 1,7

Bamberg (Krsfr. St.)  - 2,3 Fürstenfeldbruck (Lkr.) 1,5 2,4

Hof (Krsfr. St.) 2,9 2,6 Landsberg a.L. (Lkr.)  - 1,5

Hof (Lkr.)  - 2,7 München (Lkr.)  - 2,6

Kronach (Lkr.)  - 2,6 Starnberg (Lkr.)  - 2,9

Wunsiedel i. Fichtelgebirge (Lkr.)  - 2,8 Erlangen (Lkr.)  - 1,3

Schwabach (Krsfr. St.) 2,2  - Aschaffenburg (Lkr.) 1,1  - 

Memmingen (Lkr.)  - 2,1 Würzburg (Lkr.)  - 1,6

Darstellung 5.4: Kranke in den letzten vier Wochen nach Alter und 
Geschlecht in BY 2005 (Prozent)

Frauen   Männer

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2005 
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Prozent der ledigen wie verheirateten Frauen und Män - 
ner in den letzten vier Wochen krank waren. Höher ist 
der Anteil bei den geschiedenen (16,1 %) und vor allem 
verwitweten (24,3 bzw. 25,7 %) Männern und Frauen 
(vgl. Darstellung 5.5), der insbesondere bei den Verwit-
weten jedoch stark altersbeeinflusst ist.

Das Thema Unfälle wird in Abschnitt 5.6 gesondert 
behandelt.

5.4  Morbidität: chronische, nicht-infek-
tiöse erkrankunGen

Zur Bewertung der Gesundheit einer Bevölkerung wird 
die Morbidität (Krankheitshäufigkeit in einer Population) 
herangezogen. Die Problematik in der Bewertung von 
Morbiditätsdaten besteht darin, dass es zum einen kaum 
monokausale Beziehungen gibt, zum anderen mit zu - 
nehmendem Alter auch Multi-Morbiditäten zunehmen.

Daten zur Morbidität der Bevölkerung liegen aus Be -
fragungen wie dem Gesundheitssurvey, aus Daten der 
Krankenkassen über die Häufigkeit der Behandlung von 
Erkrankungen im ambulanten Bereich, aus Kranken-

hausstatistiken und Statistiken der Unfallversicherungen 
vor. Diese Quellen werden im Folgenden berücksichtigt. 

5.4.1 KRANKENSTAND

Betrachtet man die Differenzierung des Krankenstands 
(Arbeitsunfähigkeitstage pro 100 AOK-Mitglieder) der 
AOK-Versicherten in Deutschland nach Alter und 
Geschlecht (vgl. WIdO 2007a), erkennt man von 2001 
bis 2006 einen Rückgang des Krankenstandes in 
Bayern auf 3,8 Prozent (-1,1 Prozentpunkte seit 2001). 
Das Niveau ist niedriger als im Bundesvergleich (D 2006: 
4,2 %; -1,1 Prozentpunkte seit 2001). Besonders stark ist 
diese Tendenz bei Männern in Bayern über 55 Jahren 
ausgeprägt (55 bis unter 60 Jahre: -3,2 %; 60 bis unter 
65 Jahre: -3,5 %). Der Krankenstand bei Männern unter 
40 Jahren ist um 0,5 bis 0,7 Prozent höher als bei Frauen 
(bei Männern über 60 Jahren 1,1 %) (vgl. Darstellung 5.53 
im Anhang). Ein Erklärungsansatz liegt neben der Aus-
führung von „männlichen“ Berufstätigkeiten mit ent-
sprechend hohen Belastungen und Unfallrisiken (z. B. in 
Bauberufen) in einem riskanteren Umgang von Män -
nern mit ihrer Gesundheit bzw. Gefahren im Alltag gen-
erell (Risikosportarten, Ernährung, zu wenig Arztbe-
suche etc.) (vgl. DAK Forschung 2008). Am längsten 
dauert eine Arbeitsunfähigkeit bei Muskel- und Skelett-
erkrankungen (vgl. Darstellung 5.6).

Zu berücksichtigen ist bei der Interpretation dieser Da -
ten3, dass Nichterwerbspersonen durch diese Statistik 
nicht erfasst werden, da für diese Gruppe das Kri -
terium der Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit nicht 
relevant ist.

3  Die AOK betreute am Jahresanfang 2007 rund 25 Mio. Versicherte (einschließlich Kinder). 

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2005 

ledig verheiratet verwitwet geschieden

Frauen 10,2 11,4 25,7 16,1

Männer 9,4 12,9 24,3 16,9

Darstellung 5.5: Kranke in den letzten vier Wochen nach Familien-
stand in By 2005 (Prozent)

Darstellung 5.6: Arbeitsunfähigkeitstage von AOK-Versicherten nach Krankheitsarten in BY und D 2001-2006 (Prozent)

■ BY 2001       ■ BY 2006       ■ D 2001       ■ D 2006

Quelle: WIdO 2007a
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5.4.2 PSyCHISCHE ERKRANKUNGEN

Psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen ge-
hören in die Kategorie der am sechsthäufigsten gestellten 
Krankenhausdiagnosen. In Bayern, Baden-Württemberg 
und Nordrhein-Westfalen wie auch in Deutschland haben 
sie in den Jahren 2000 bis 2006 um rund 160 Fälle je 
100.000 Einwohnerinnen und Einwohner zugenommen. 
Bezüglich der ambulanten Fälle waren Depressionen im 
Jahr 2006 die neunthäufigste Diagnose in Bayern (vgl. 
Kassenärztliche Vereinigung Bayern 1/2006). 

Psychische Erkrankungen sind in westlichen Industrie-
staaten inzwischen weit verbreitet. Im Lauf eines Jahres 
leiden rund 27 Prozent der 18- bis 65-jährigen EU-Bürge-
rinnen und -Bürger an wenigstens einer psychischen 
Störung. Das Lebenszeitrisiko, d. h. das Risiko, einmal 
im Leben überhaupt an einer psychischen Erkrankung 
zu erkranken, liegt mit 50 Prozent noch einmal deutlich 
darüber (vgl. Wittchen/Jacobi 2005). 

Als Auslöser werden neben individueller Disposition 
gesellschaftliche Faktoren wie die Angst vor Arbeits-
platzverlust, Stress oder Überbelastung diskutiert, häu-
fig kann jedoch kein eindeutiger ursächlicher Zusam-
menhang hergestellt werden. Nach wie vor werden psy-
chische Leiden tabuisiert, was zu einer Ausgrenzung und 
Stigmatisierung der betroffenen Personen führt (vgl. 
BKK 2006: 6f.). 

Unter den psychischen Erkrankungen nehmen Depressi-
onen und Angststörungen den größten Teil ein (vgl. 
Wittchen/Jacobi 2005). Weitere psychische Erkran-
kungen sind somatoforme Störungen, Alkoholabhängig-
keit, soziale Phobien, Panikstörungen, generalisierte 
Ängste, Agoraphobien, bipolare Störungen, Psychosen, 
Zwangsstörungen, illegale Drogen und Ess-Störungen.

Aus dem grundlegenden Zusatzsurvey „Psychische Stö-
rungen“ des Bundes-Gesundheitssurveys 19984  geht 
hervor, dass Frauen von allen psychischen Krankheiten 
häufiger betroffen sind als Männer (vgl. Wittchen u. a. 
1999: 216). Während die Angststörungen der Frauen mit 
zunehmendem Alter etwas rückläufig sind, nehmen De-
pressionen mit dem Alter stark zu. Bei den Männern ist 
die Gruppe der 36- bis 45-Jährigen etwas weniger von 
Angststörungen und Depressionen betroffen als die 
jüngere und ältere Altersklasse. 

Im Lebenslauf ist ein typischer Altersgang der psychisch-
en Erkrankungen und Verhaltensstörungen zu beobach-
ten: Der größte Anstieg tritt zwischen 15 und 20 Jahren 
auf, danach bleiben die Häufigkeiten durch das ganze 
Erwerbsleben hindurch auf hohem Niveau mit Ausnahme 
einer kleinen Delle zwischen 25 und 40 Jahren. Erst zum 
Renteneintritt nehmen die Häufigkeiten wieder ab, um im 
Alter wiederum deutlich anzusteigen (vgl. Darstellung 
5.38 im Anhang).

Die Entwicklung von Depressionen ist in Darstellung 5.39 
im Anhang für die Bundesländer Bayern, Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen sowie für 
Deutschland dargestellt. 

Aus Darstellung 5.7 geht die Bedeutung der psychischen 
Erkrankungen und Verhaltensstörungen für das 
Arbeitsleben hervor. Die Arbeitsunfähigkeitstage der 
Pflichtmitglieder der Betriebskrankenkassen wegen 
psychischer Erkrankungen sind im Zeitraum von 2002 
bis 2006 um insgesamt 129 Tage pro 1.000 Mitglieder 
gestiegen, das entspricht einem Anstieg um 12,9 Prozent.

Doch nicht nur die Arbeitsunfähigkeitstage durch psy-
chische Erkrankungen fallen immer mehr ins Gewicht, 
sondern auch krankheitsbedingte Erwerbsminderungsren-
ten, wie aus Darstellung 5.8 hervorgeht (im Übrigen vgl. 
auch Darstellung 5.40 und Darstellung 5.41 im Anhang).
Bereits im Jahr 2000 gingen rund ein Viertel dieser 
Rentenzahlungen auf psychische Krankheiten zurück und 
sind bis 2006 auf rund 34 Prozent gestiegen. Krankheiten 
des Skelett-, Muskel- und Bindegewebeapparates sind 
vom gleichen Ausgangsniveau dagegen auf rund 16 
Prozent gefallen.

4  Neuere Surveydaten sind nicht verfügbar.

Darstellung 5.7: Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischer Er-
krankungen in D 2002-2006* (Anzahl)

* Je 1.000 Mitglieder, ohne Rentnerinnen und Rentner. 

Quelle: BKK Reporte 2003-2007
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5.5  Morbidität: MeldepflichtiGe infekti-
onskrankheiten

Die meldepflichtigen Infektionskrankheiten sind im 
Krankheitsspektrum von der Bedeutung her von den 
chronischen „Volkskrankheiten“ abgelöst worden. Bei 
der Entwicklung der Infektionskrankheiten in Bayern 
ist vor allem ab dem Jahr 2005 ein deutlicher Anstieg 
zu verzeichnen. Dieser Anstieg ist vor allem auf 
Infektionen mit Noroviren zurückzuführen. Seit Einfüh-
rung des Infektionsschutzgesetzes 2001 werden die 
Norovirus-Infektionen erfasst. Von den noroviralen 
Infektionen sind vor allem Kinder bis zu fünf Jahren und 
alte Menschen über 70 Jahre betroffen (vgl. Bayerisches 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicher heit 
2007: 9f.).

Ende 2007 lebten in Bayern 9.050 Menschen mit einer 
HIV/AIDS-Infektion, wovon neben 1.300 Frauen und 
etwa 50 Kindern überwiegend Männer (7.700) betroffen 
waren. In Bayern haben sich 2007 420 Personen neu 
infiziert. Rund drei Viertel der Neuinfektionen erfolgten 
durch homosexuelle Kontakte unter Männern, etwa ein 
Viertel über heterosexuelle Kontakte, während Drogen-
missbrauch (5 %) und Mutter-Kind-Transmissionen (<1 %) 
nur eine untergeordnete Rolle spielten (vgl. RKI 2007). 
Über die Hälfte aller an AIDS Erkrankten lebt in groß-
städtischen Ballungsräumen (zum Vergleich der HIV/
AIDS-Infektionen Bayerns mit Deutschland, Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen siehe Darstel-
lung 5.42 im Anhang).

In Darstellung 5.43 im Anhang sind Infektionen mit 
Salmonellen, Campylobacter, Rotavirus, Norovirus, 

Influenza und Tuberkulose in ihrer Entwicklung seit 2000 
dargestellt. Daran ist einerseits zu erkennen, dass der 
Infektionsdruck durch Migration (z. B. bei Tuberkulose) 
steigt, andererseits Hygienemaßnahmen (bei Salmo-
nellen) greifen.

In Impfkampagnen werden vor allem ältere Menschen 
immer wieder angesprochen, sich gegen Influenza 
impfen zu lassen. Daten aus dem Mikrozensus 2003 
lassen für Deutschland den Schluss zu, dass diese 
Kampagnen erste Erfolge zeigen. So waren im Frühjahr 
2003 41,5 Prozent der Männer und 41,8 Prozent der Frau-
en über 65 Jahre gegen Grippe geimpft, wohingegen in 
den jüngeren Altersgruppen die Impfbeteiligung deut-
lich geringer ausfällt (vgl. Statistisches Bundesamt 2004). 
Für Bayern ergeben die Daten aus dem Mikrozensus 
2003, dass 34,6 Prozent der über 60-Jährigen geimpft 
waren, mit nur geringen Unterschieden zwischen den 
Geschlechtern (vgl. Bayerisches Landesamt für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit 2006).

5.6 unfälle und selbsttötunGen

Aus dem Mikrozensus 2005 geht die Anzahl der Unfall-
verletzten in den Bundesländern hervor. In Bayern liegt 
die Rate der Unfallverletzten (458 je 100.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner) unter dem bundesdeutschen 
Durchschnitt (525 je 100.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner) und ist auch niedriger als in Nordrhein-
Westfalen (476 je 100.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner) und Baden-Württemberg (550 je 100.000 Einwohner- 
innen und Einwohner). 

Die Aufschlüsselung der Unfälle in Deutschland nach 
dem jeweiligen Unfallort zeigt Darstellung 5.9. Es zeigt 
sich, dass sich über die Hälfte aller Unfälle mit Verletz-
ten zuhause oder in der Freizeit ereignet, gefolgt von 
Schul- und Arbeitsunfällen. 5 Prozent aller Verletzungen 
werden durch Verkehrsunfälle verursacht. Gleichwohl 
ist der Anteil der Verkehrsunfälle an den tödlich Verletz-
ten besonders hoch (27 % aller Unfalltoten). 

In Bayern gab es 2006 im Straßenverkehr 73.473 ver-
letzte und 911 getötete Menschen (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2007b). Seit dem Jahr 2002 sind damit die 
im Straßenverkehr Verletzten um rund 10 Prozent zu-
rückgegangen, die tödlichen Unfälle sogar um 29 Prozent. 
Daten des Bayerischen Landesamts für Statistik und 
Datenverarbeitung (2006) zeigen, dass Verkehrsunfälle 
mehrheitlich von Männern verursacht werden, am 
häufigsten sind Fahranfänger und Männer im Alter von 
35 bis 45 Jahren in einen Unfall verwickelt.

Darstellung 5.8: Krankheitsbedingte Erwerbsminderungsrenten in 
D 2000-2006 (Prozentanteile an allen Fällen)

■ 2000 ■ 2006

Quelle: Deutsche Rentenversicherung 2007
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Das Thema Arbeitsunfälle wird in Abschnitt 5.8.1 
dargestellt. 

Laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(2007) haben sich an bayerischen Schulen im Jahr 2006 
155.981 Unfälle zugetragen, auf dem Schulweg waren 
es 19.2885 Unfälle. 

Häusliche Unfälle mit tödlichem Ausgang sind entgegen 
dem Trend der übrigen Unfallarten angestiegen, wie 
Daten der Gesundheitsberichterstattung des Bundes 
zeigen. Insgesamt sind im Zeitraum von 1998 bis 2006 
mehr Frauen als Männer bei häuslichen Unfällen töd -
lich verunglückt.

Darstellung 5.10 zeigt eindrucksvoll, dass von häuslichen 
Unfällen mit tödlichem Ausgang vor allem ältere Men-
schen betroffen sind. Ab etwa 75 Jahren steigt für Frauen 
und Männer das Risiko, sich im Haus tödlich zu verletzen, 
sprunghaft an. Bezogen auf die entsprechenden Bevölke-
rungsanteile der Altersklassen verunglücken durchweg 
mehr Männer als Frauen. Für beide Ge schlechter sind 
Sturzverletzungen die häufigste Unfallursache.

Darstellung 5.10 beinhaltet lediglich die häuslichen 
Unfälle mit tödlichem Ausgang. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass die Zahl der ambulant oder statio-
när behandelten häuslichen Unfälle deutlich höher liegt. 

Einen Hinweis darauf liefert die Kassenärztliche Vereini-
gung Bayerns für ambulant behandelte Verletzungen 
wie auch die Krankenhausstatistik des Statistischen 
Bundesamtes für stationär behandelte Verletzungen, die 
allerdings neben Verletzungen durch häusliche Unfälle 
auch andere Unfallarten berücksichtigt. Sowohl ambu-
lant als auch im Krankenhaus behandelte Verletzungen 
nehmen nach dem Kindesalter ab, bleiben anschließend 
zunächst auf niedrigem Niveau, um bei stationär behan -
delten Verletzungen mit Eintritt ins Rentenalter (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2005, Krankenhausstatistik) 
bzw. bei ambulant versorgten Verletzungen ab etwa 40 
Jahren (vgl. Kassenärztliche Vereinigung Bayerns 2006, 
in Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit 2008) wieder anzusteigen. Menschen, 
die älter als 85 Jahre sind, werden sehr häufig wegen 
Unfallverletzungen behandelt. Dabei zeigt sich im Le -
bensverlauf, dass unter den jüngeren Unfallopfern Män-
ner häufiger sind, während ältere Verletzte häufiger 
Frauen sind. Der Wendepunkt liegt für ambulant behan-
delte Verletzungen etwa bei 40 Jahren, für stationär ver-
sorgte Verletzungen bei 65 Jahren. Ältere Männer ster-
ben somit häufiger aufgrund von häuslichen Unfällen, 
während ältere Frauen insgesamt häufiger von Unfäl-
len betroffen sind. Vor dem Hintergrund der prognosti-
zierten Bevölkerungsentwicklung hin zu immer mehr 
älteren Menschen gewinnen diese Daten zunehmend 
an Bedeutung. 

Selbsttötungen (Suizide)

Selbsttötungen gehören zu den vorsätzlichen Selbstbe-
schädigungen. Die Selbsttötung ist immer zugleich eine 
aktive Handlung und Ausdruck einer psychischen Krise 

5  In der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung beinhaltet der Begriff „Schüler“ Kinder in Tageseinrichtungen, Schüler und Schülerinnen von allgemein- und 
berufsbildenden Schulen sowie Studierende. Ebenso werden unter „Schulen“ auch Tageseinrichtungen und Hochschulen erfasst. Daher umfasst die angegebene 
Zahl sämtliche ärztlich behandelte Unfallfolgen in der Altersspanne vom Kinderkrippenkind bis zum Studierenden. Die vom Bayerischen Staatsministerium des 
Innern veröffentlichte Anzahl von 689 Schulwegunfällen (2006) beinhaltet demgegenüber nur polizeilich gemeldete Schulwegunfälle 6- bis 14-jähriger Schüle-
rinnen und Schüler. 

Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Darstellung 5.9: Unfälle nach Unfallort in D 2006 (Anzahl)

verkehr arbeit schule haus freizeit sonstige insgesamt

Verletzte 0,42 Mio. 1,24 Mio. 1,35 Mio. 2,73 Mio. 2,63 Mio. - 8,37 Mio.

Tote 5.316 694 11 6.455 6.203 800 19.479

Darstellung 5.10: Altersspezifische Mortalität aufgrund von häuslichen 
Unfällen nach Geschlecht in BY 2006 (Sterbefälle je 100.000 Einwohner)

Frauen   Männer

Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes
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bzw. krankhaften psychischen Einengung. Die überwie-
gende Mehrheit der Selbsttötungen geschieht aus einer 
situativen Ausweglosigkeit heraus. Es wird geschätzt, 
dass bei Männern drei und bei Frauen zwölf Suizidver-
suche auf einen vollzogenen Suizid kommen (vgl. 
Statistisches Bundesamt: Gesundheitsbericht 1998: 224). 
Suizidversuche sollten daher als Appell um Hilfe 
verstanden werden. In der Todesursachenstatistik 
stellen Suizide mit einem Anteil von 1,2 Prozent eine 
relativ seltene Todesursache6 dar, treten aber häufiger 
als der Tod durch Verkehrsunfall auf. Seit 1981 ist die 
Anzahl der Selbsttötungen (standardisierte Sterbeziffer) 
in Bayern wie im Bundesgebiet rückläufig.

Im Vergleich mit den anderen Bundesländern ist die 
Suizidrate in Bayern seit Jahren höher. 2006 betrug die 

altersstandardisierte Sterbeziffer auf 100.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner in Bayern 13,3, in Baden-Württem-
berg 11,8, in Nordrhein-Westfalen 8,4 und im Bundes-
gebiet 10,9. Eine gesicherte empirische Begründung für 
diese Unterschiede gibt es nicht.

Drei von vier Suiziden werden von Männern begangen 
(vgl. Darstellung 5.11) und zwar in Bayern zu 39 Prozent 
in der Altersgruppe zwischen 40 und 59 Jahren. Bei den 
Frauen sind 52 Prozent über 65 Jahre alt. Bei der ge- 
wählten Todesart überwiegt bei Männern (53 %) wie 
Frauen (34 %) das Erhängen/Ersticken. Bei Männern 
folgen in der Häufigkeit das Erschießen (11 %) und das 
sich Hinabstürzen (9 %), bei Frauen Arzneimittel (26 %) 
und das sich Hinabstürzen (14 %).

6  Zur Schwierigkeit der Erfassung von Suiziden im Rahmen der Amtlichen Statistik/Todesursachenstatistik vgl. Rübenach 2007.

7  Bei diesen Zahlen handelt es sich um in Ärztekammern registrierte Ärztinnen und Ärzte.

Zu den Risikogruppen zählen vor allem Menschen, die 
in instabilen sozialen Verhältnissen leben, wie Arbeitslo-
se, sozial Isolierte, Personen in Haft (insbesondere 
Untersuchungshaft), Suchtkranke, psychisch Kranke 
(insbesondere (Manisch-)Depressive, Schizophrene, 
Angstpatienten). Ebenfalls als Risikogruppen gelten 
Menschen mit vorausgegangenem Suizidversuch, 
vereinsamte alte Menschen, Jugendliche, chronisch 
Kranke mit geringer oder fehlender Heilungsaussicht.

Häufigste Suizidmotive sind bei Männern wirtschaftliche 
und soziale (insbesondere berufliche) Schwierigkeiten, 
Frauen nennen vor allem Liebeskummer, Ehe- und Fa-
milienkonflikte. Strukturelle Variablen wie z. B. Wirt-
schaftskrisen oder die Wohnsituation etc. oder familien-
dynamische Variablen wie eine mehrgenerative Selbst-
tötungstradition (vgl. Korczak 1983) gehören ebenfalls 
zu den Ursachen von Selbsttötungen. 

5.7 aMbulante GesundheitsversorGunG

Die Dichte und Qualität der ambulanten Versorgung wird 
als einer der Faktoren gesehen, die einen Einfluss auf 
den Lebensverlängerungsprozess haben (vgl. RKI 2001).

Im Zeitraum von 2000 bis 2006 gab es in Bayern wie 
auch Nordrhein-Westfalen und Deutschland einen Trend 
zu weniger Einwohnerinnen und Einwohnern je Ärztin 
und Arzt.7 Im Jahr 2006 kommen in Bayern 187 Einwoh-
nerinnen und Einwohner auf eine Ärztin bzw. einen Arzt, 
im Bundesdurchschnitt sind es 202 Einwohnerinnen und 
Einwohner pro Ärztin bzw. Arzt (vgl. RKI 2006a) (vgl. Dar-
stellung 5.12). 

Darstellung 5.11: Sterbefälle in Folge vorsätzlicher Selbstbeschädigungen in By und D 2000-2006 (Anzahl)

Quelle: Rübenach 2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

bY insgesamt 1.959 1.904 1.870 1.822 1.841 1.724 1.772

Frauen 548 478 474 477 477 457 468

Männer 1.411 1.426 1.396 1.345 1.364 1.267 1.304

d insgesamt 11.065 11.156 11.163 11.150 10.733 10.260 9.765
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Die ärztliche Versorgung in Bayern ist weiterhin über-
durchschnittlich. Nach einem Soll-Ist-Vergleich der 
Kassenärztlichen Vereinigung 2006 liegt der Versor-
gungsgrad der bayerischen Vertragsärzte sämtlicher 
Fachrichtungen über dem bundesdeutschen Durch-
schnitt. Die einzige Ausnahme sind Kinderärztinnen 
und Kinderärzte, deren Versorgungsgrad dem bundes-
deutschen Durchschnitt entspricht. Die überdurchschnitt-
liche Versorgung ist besonders ausgeprägt in den 
Fachrichtungen der Anästhesie, der Inneren Medizin 
sowie der Psychotherapie. Allerdings kann die regionale 
Versorgung durchaus von der bayernweiten Situation 
abweichen und es kann zu längeren Wartezeiten bei 
einzelnen Facharztgruppen kommen. 

Hinsichtlich der Zu- (Ärzte mit einem Zulassungsbeginn) 
und Abgänge (Ärzte mit einem Zulassungsende) der 
Jahre 2004 und 2005 gab es in Bayern in den Fachrich-
tungen Allgemeinmedizin, Anästhesie, Chirurgie, Kinder-
heilkunde, Neurologie, Psychotherapie, Radiologie und 
Urologie positive Salden, also mehr Zu- als Abgänge 
(vgl. WIdO 2007b). 

Ein Blick auf die regionale Verteilung der Ärztinnen und 
Ärzte in ambulanten Einrichtungen offenbart ein sehr 
gutes Einwohner/Arztverhältnis von 439 Einwohne-
rinnen und Einwohnern auf eine ambulante Ärztin bzw. 
einen ambulanten Arzt in Oberbayern. Mittelfranken 
(561) und Schwaben (594) liegen im mittleren Bereich, 
während in den Regierungsbezirken Niederbayern (657), 
der Oberpfalz (646), Oberfranken (656) und Unterfran-
ken (618) deutlich mehr Einwohnerinnen und Einwohner 
von einer Ärztin bzw. einem Arzt versorgt werden (vgl. 
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmit-

telsicherheit, Indikator 8.8). Es gibt ein generelles 
Stadt-Land-Gefälle in der Arztdichte sowie ein spezi-
fisches Stadt-Umland-Gefälle. Besonders augenschein-
lich ist es bei folgenden Regionen (vgl. Darstellung 5.13):

Bei einem Vergleich der Arztdichte mit dem Brutto-
inlandsprodukt nach Landkreisen und kreisfreien 
Städten fällt auf, dass kreisfreie Städte insgesamt eine 
etwa doppelt so hohe Arztdichte wie Landkreise haben. 
Dies hängt auch mit raumordnerischen Funktionszuwei-
sungen zusammen. Ein signifikanter Zusammenhang 
mit einer höheren Wirtschaftskraft ist nicht zu erkennen. 
Die Korrelation zwischen Bruttoinlandsprodukt je Ein-
wohnerin und Einwohner und Ärzten bzw. Allgemein-
ärzten ist sowohl in den Landkreisen (Ärzte: 0,28; All-
gemeinärzte: -0,15) wie in den kreisfreien Städten (Ärzte: 
0,35; Allgemeinärzte: -0,22) niedrig und bzgl. der All-
gemeinärzte sogar leicht negativ (vgl. Darstellung 5.14 
und Darstellung 5.15).

Darstellung 5.12: Ärztedichte* im Vergleich: BY, D und NW 2006

 BY   D  NW 

* Einwohnerinnen und Einwohner je Ärztin und Arzt.

Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes
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Darstellung 5.13: Einwohner/Arzt-Relation in bayerischen Städten 
und ihrem Umland 2005 (Auswahl; Absolutwerte)

Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit (Indikator 8.8)

einwohner (land)/arzt

Coburg-Land 1.107

Bayreuth-Land 1.093

Schweinfurt-Land 1.079

Bamberg-Land 1.071

Landshut-Land 1.030

Aschaffenburg-Land 1.002

Straubing-Land 997 

Amberg-Land 980

München-Land 538

einwohner (stadt)/arzt

Coburg-Stadt 380

Bayreuth-Stadt 352

Schweinfurt-Stadt 337

Bamberg-Stadt 308

Landshut-Stadt 315

Aschaffenburg-Stadt 327

Straubing-Stadt 310

Amberg-Stadt 378

München-Stadt 288
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Der Landkreis München ist sowohl bei Ärzten insgesamt 
wie Allgemeinärzten ein „statistischer Ausreißer“ mit 
einer anderen Landkreisen entsprechenden Arztdichte, 
aber einem wesentlich höheren Bruttoinlandsprodukt. In 
letzterem wirkt sich die unmittelbare Nähe und Wechsel-
beziehung zur Landeshauptstadt München aus.

5.8 Gesundheit und soziale laGe

5.8.1 SOZIOÖKONOMISCHE FAKTOREN

Zahlreiche Studien belegen inzwischen Zusammenhänge 
zwischen der Einkommenssituation, der Bildungsqualifika-
tion und der Arbeitssituation einerseits und der Gesund-
heit andererseits (vgl. Münster u. a. 2007; Albers/Meiden-
bauer 2005; Mielck 2005; RKI 2005). Diese Zusammen-
hänge wirken sich am unteren Ende der Einkommensskala 
deutlicher aus als am oberen. So sind insbesondere von 
Armut betroffene Menschen häufiger durch Krankheiten 
beeinträchtigt, schätzen ihre Gesundheit schlechter ein und 
haben ein größeres Risiko, früher zu sterben. Darüber hin-
aus neigen sie eher zu ungesunden Verhaltensweisen wie 
etwa Rauchen, aber auch zu ungesunder Ernährung und 
geringer aktiver Sportausübung (vgl. RKI 2005: 21). 

Einkommen und Gesundheit

In Bezug auf die subjektive Gesundheitseinschätzung 
wurde oben bereits kurz der Zusammenhang von Ein-
kommen und Gesundheitseinschätzung erwähnt. Hier 
zeigen die Daten des SOEP (2003) mit steigendem Ein-
kommen sinkende Anteile an Frauen und Männern, die 
ihre Gesundheit als „weniger gut“ oder „schlecht“ be-
urteilen. Diese Diskrepanz zwischen den Einkommens-
gruppen verringert sich jedoch mit zunehmendem Alter 
der Befragten (vgl. Darstellung 5.16).

Darstellung 5.14: Vergleich der Ärztedichte und der Wirtschaftskraft 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten in BY 2005

              Ärztinnen und Ärzte je 100.000 Einwohner

 • Landkreise  • Kreisfreie Städte

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (INKAR) 2008
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Darstellung 5.15: Vergleich der Allgemeinärztedichte und der Wirt-
schaftskraft nach Landkreisen und kreisfreien Städten in BY 2005
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                 Allgemeinärztinnen und -ärtze je 100.000 Einwohner

• Landkreise   • Kreisfreie Städte

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (INKAR) 2008

Darstellung 5.16: Anteile der Frauen und Männer, die ihren subjekti-
ven Gesundheitszustand als „weniger gut“ oder „schlecht“ beurtei-
len, nach Altersgruppen und Einkommen8 in D (Prozent)

Quelle: RKI 2005: 30

18-29 
jahre

30-44 
jahre

45-64 
jahre

ab 65 
jahre insgesamt

frauen

< 60% 13,7 15,0 40,6 41,5 27,2

60 -< 80% 6,2 10,5 28,6 46,2 26,0

80 -< 100% 6,4 10,4 25,0 34,7 21,9

100 -< 150% 3,4 7,6 21,1 35,5 18,2

150% und darüber 7,0 11,6 16,1 39,7 18,4

Männer

< 60% 4,2 16,1 35,3 35,5 21,2

60 -< 80% 6,3 20,3 34,5 30,6 24,1

80 -< 100% 5,9 8,6 26,4 35,3 19,7

100 -< 150% 2,4 5,8 20,0 24,0 14,0

150% und darüber 7,5 4,9 10,6 28,1 11,3

8  Dabei wird das verfügbare Haushaltsnettoeinkommen nach Größe und Zusammensetzung des Haushaltes bedarfsgewichtet (Nettoäquivalenzeinkommen). Um 
die Einkommensungleichheit differenziert betrachten zu können, werden ausgehend vom gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt (Median) fünf Einkommensklassen 
gebildet (vgl. RKI 2005: 21).
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Aus den SOEP-Daten von 2000 bis 2004 geht eine ver-
gleichsweise stabile Bewertung der Gesundheit nach 
Einkommensklassen hervor, allerdings mit einem leichten 
Anstieg der „schlechten“ Bewertung des Gesundheitszu-
standes. Gravierende Unterschiede in der Bewertung 
zeigen sich in den beiden Extremen „guter Gesundheits-

zustand“ und „schlechter Gesundheitszustand“: Hier fällt 
der Zusammenhang zwischen verfügbarem Einkommen 
und Gesundheitseinschätzung jeweils sehr markant aus. 
Ab einem Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 2.000 
Euro verbessert sich die Einschätzung der eigenen 
Gesundheitssituation drastisch (vgl. Darstellung 5.17).

Darstellung 5.17 : Bewertung des Gesundheitszustandes nach Haushaltsnettoeinkommen (klassifiziert) in D 2000-2004 (Prozent)
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2006; Datenbasis SOEP 2000, 2002, 2004

Ein ebenfalls positiver Zusammenhang ergibt sich aus 
der Zufriedenheit mit der Gesundheit und dem Haus-
haltsnettoeinkommen (vgl. Darstellung 5.44 im Anhang). 
Gleichwohl zeigt sich von 2000 bis 2004 über alle Ein-
kommensklassen hinweg eine Tendenz zu weniger 
Zufriedenheit mit der Gesundheit. 

Für Bayern ergibt die Auswertung des SOEP-Datensatzes 
von 2006 kein einheitliches Bild. Hinsichtlich des gegen-
wärtigen Gesundheitszustandes (vgl. Darstellung 5.18) 
offenbart sich für die Einkommensklassen ab 500 bis 
unter 3.000 Euro (monatliches Haushaltsnettoeinkommen) 
zwar ein Zusammenhang zwischen steigendem Einkom-
men und besserer Einschätzung der Gesundheit. Aller-
dings schätzt auch die unterste Einkommensgruppe 
(unter 500 €) ihre Gesundheit sehr positiv ein, während 
die oberste Einkommensgruppe (ab 3.000 €) ihre Ge-
sundheit vergleichsweise schlecht einschätzt.

Darstellung 5.18: Gegenwärtiger Gesundheitszustand und Haus-
haltsnettoeinkommen in BY 2006 (Prozent)

■ sehr gut + gut            ■ zufriedenstellend       
■ weniger gut + schlecht

Quelle: DIW, Auswertungen des SOEP-Datensatzes 2006
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2.500 - unter 3.000 €

2.000 - unter 2.500 €

1.500 - unter 2.000 €

1.000 - unter 1.500 €
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Dasselbe Muster ergibt sich für den Zusammenhang 
von körperlichen Schmerzen innerhalb der letzten vier 
Wochen und dem Haushaltsnettoeinkommen. Auch 
hier treten körperliche Schmerzen vermehrt in den 
unteren Einkommensklassen auf, mit Ausnahme der 
untersten Einkommensklasse als positivem und der 
obersten Einkommensklasse als negativem Ausreißer 
(vgl. Darstellung 5.45 im Anhang).

Bildung und Gesundheit

Der Bundesgesundheitsbericht beschreibt 1998 neben 
Arbeitslosigkeit, Einkommens- und Wohnverhältnissen 
auch mangelnde Bildungsqualifikation als Risikofaktor 
für eine schlechte Gesundheit. Frauen und Männer mit 
Hochschulabschluss sehen sich weniger oft gesund-
heitlich beeinträchtigt als Personen ohne abgeschlos-
sene Lehre (vgl. Statistisches Bundesamt 1998: 109). 
Diese Ergebnisse bestätigen sich auch im Zeitraum 
von 2000 bis 2004 sowohl in den Daten des SOEP als 
auch der AOK. Einschränkend ist jedoch anzumerken, 
dass die Differenz zwischen hohem und niedrigem 
Bildungsabschluss hinsichtlich der Einstufung „guter 
Gesundheitszustand“ nur rund 10 Prozent beträgt, wie 
aus den SOEP-Daten für 2004 hervorgeht. Nicht 
wesentlich weniger Personen mit einem niedrigen 
Bildungsabschluss schätzen ihren Gesundheitszustand 
ebenfalls als gut ein.

Weiterhin ist bei der Interpretation dieser Einstufungen 
zu berücksichtigen, dass ein objektiv schlechter Gesund-
heitszustand subjektiv als gut erlebt werden kann (chro-
nische Grunderkrankung/Verdrängung/Verleugnung), 
ebenso wie ein objektiv guter Gesundheitszustand als 
zufriedenstellend oder schlecht bezeichnet werden kann 
(Hypochonder-Phänomen). 

In Darstellung 5.19 zeigt sich zunächst die vornehmlich als 
„gut“ eingeschätzte Gesundheit der Befragten. Zusam-
menhänge mit dem Bildungsabschluss zeigen sich vor 
allem in der Gruppe mit „schlechtem“ sowie tendenziell in 
der Gruppe mit „gutem“ subjektivem Gesundheitszu-
stand: je höher die Qualifikation, desto seltener kommt 
eine „schlechte“ Einschätzung des Gesundheitszustandes 
vor. Für die mittleren und (Fach-)Hochschulabschlüsse 
zeigt sich jedoch im Zeitverlauf ein leichter Anstieg der 
„schlechten“ Einschätzung, im Gegenzug nehmen in 
diesem Zeitraum die „guten“ Bewertungen des Gesund-
heitszustandes der (Fach-)Hochschulabsolventen ab.

Darstellung 5.19: Subjektive Gesundheitseinschätzung und Berufsausbildung in D 2000-2004 (Prozent)

■ Ohne Abschluss  ■ Mittlerer Abschluss  ■ Fachhoch-/Hochschule

Quelle: Statistisches Bundesamt 2006, Datenbasis SOEP 2000, 2002, 2004
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Neben der subjektiven Gesundheitseinschätzung ergibt 
die Auswertung der Zufriedenheit mit der Gesundheit ein 
ähnliches Bild. Die SOEP-Daten des Statistischen Bundes-
amtes (2006) zeigen ebenfalls einen Zusammenhang von 
steigender beruflicher Bildung und größerer Zufrieden-
heit mit der Gesundheit. Darüber hinaus kommt jedoch 
auch eine im Zeitraum von 2000 bis 2004 generell abneh-
mende Zufriedenheit mit der Gesundheit zum Vorschein 
(vgl. Darstellung 5.46 im Anhang). 

Hinsichtlich der Schulbildung weisen Daten des WIdO 
(vgl. WIdO 2007c) für Deutschland eindeutige Zusam-
menhänge zur subjektiven Gesundheitseinschätzung 
aus: Je besser die Schulbildung, desto positiver wird 
die eigene Gesundheit bewertet. Für Bayern bestätigt 
die Auswertung der SOEP-Daten 2006 die Ergebnisse 
der AOK (vgl. Darstellung 5.20).

Gefragt nach körperlichen Schmerzen innerhalb der letzten 
vier Wochen ergibt sich derselbe Zusammenhang wie beim 
gegenwärtigen Gesundheitszustand: Je besser die 
Schulqualifizierung, desto weniger treten körperliche 
Schmerzen auf (vgl. Darstellung 5.47 im Anhang). 

Neben diesen allgemeinen Einschätzungen des subjek-
tiven Gesundheitszustandes ergeben sich beispiels-
weise für Bluthochdruck sowie Übergewicht und Adi-
positas Zusammenhänge mit dem Bildungsstand. Die 
Ergebnisse aus Angaben zum Bluthochdruck (vgl. WIdO 
2007c; vgl. Darstellung 5.48 im Anhang) und aus der 
Nationalen Verzehrsstudie II (vgl. Darstellung 5.49 im 
Anhang) belegen, dass es offensichtlich einen Bildungs-
gradienten gibt, denn bei einfacher Bildungsqualifikati-

on ist sowohl die Krankheitshäufigkeit von Bluthoch-
druck wie von Übergewicht und Adipositas höher.

Arbeiten und Gesundheit

Auch in Bayern ist eine Tendenz zu neuen Formen der Ar-
beitsorganisation (z. B. flachere Hierarchien, Flexibilisie-
rung, mehr Verantwortung bei den Beschäftigten) und Be-
schäftigung (z. B. mehr atypische Beschäftigung) zu beob-
achten. Diese Änderung geht mit einem Anstieg des Alters 
der Belegschaften einher. Die Kombination beider Faktoren 
führt zu neuen bzw. zusätzlichen Belastungen, Beanspru-
chungen und Problemen (vgl. Conrads/Fuchs 2003). 

Insbesondere durch die Einteilung der Arbeit in flexible-
re Prozesse entwachsen aus vielen einfachen Arbeits-
plätzen komplexe Arbeitsumgebungen. Durch diesen 
Verlagerungsprozess  nehmen die belastenden Arbeits-
umgebungsfaktoren (z. B. Lärm) und körperliche Bean-
spruchungen (Stehen, Tragen von Lasten) geringfügig 
ab, während gleichzeitig die psychischen Belastungen 
deutlich zunehmen (vgl. BMAS 2007; Badura u.a. 2008). 
Dabei stellen eine prekäre Beschäftigungslage, Arbeits-
platzunsicherheit, Alterungsprozesse, schwierige Ver-
einbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit, Arbeitsver-
dichtung, emotionale Beanspruchungen und z. T. sogar 
Gewalt die Ursachen für diese steigenden psychosozi-
alen respektive gesundheitlichen Risiken bei der Arbeit 
dar (vgl. Fuchs 2006, European Agency for Safety and 
Health at Work 2007). Es ist somit eine zentrale Heraus-
forderung, unter dem beschriebenen Wandel der Arbeit 
sowie den demografischen Veränderungen eine gute 
und altersgerechte Arbeitswelt sicherzustellen.

In Darstellung 5.21 sind Auswertungen der BIBB/BAuA-
Erwerbstätigenerhebung 2005/20069 für Bayern und an-
dere Gebiete zum Auftreten von drei beispielhaft aus-
gewählten Arbeitsbelastungen „Termin- oder Leistungs-
druck“, „Tragen von Lasten“ und „Arbeiten bei Lärm“ 
wiedergegeben. Zwischen Bayern, Westdeutschland 
und Deutschland zeigen sich bei diesen drei Belastungen 
keine wesentlichen Unterschiede. Dagegen gibt es 
Differenzierungen nach soziodemografischen Merkma-
len. So zeigt das bekannte geschlechtsspezifische Sche-
ma auch hier, dass bei den Umgebungsfaktoren (z. B. 
Lärm) oder den körperlichen Beanspruchungen (Heben) 
Männer in Bayern häufiger von diesen Belastungssituati-
onen berichten: Zum Beispiel geben 28,6 Prozent der

Darstellung 5.20: Gegenwärtiger Gesundheitszustand und Schul-
bildung in BY 2006 (Prozent)

■ Hauptschulabschluss       ■ Mittlere Reife        ■ (Fach-)Abitur

Quelle: DIW, Auswertungen des SOEP-Datensatzes 2006

0 10 20 30 40 50 60

weniger gut + 
schlecht

zufrieden-
stellend

sehr gut + gut

9  Die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenerhebung 2005/2006 ist eine deutschlandweite repräsentative Erhebung über Arbeitsbedingungen, -belastungen und daraus 
resultierenden Beschwerden. Grundgesamtheit der Untersuchung sind 20.000 Erwerbstätige (in Bayern 3.200 Erwerbstätige) ab 15 Jahren mit einer Arbeitszeit 
von mind. zehn Stunden/Woche, die telefonisch befragt worden sind. 
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Männer an, bei Lärm arbeiten zu müssen, bei den Frauen 
sind dies 13,1 Prozent10. Außerdem sind besonders oft 
Arbeiterinnen und Arbeiter bzw. Jüngere unter 25 
Jahren Lärm und dem Tragen von schweren Lasten bei 
der Arbeit ausgesetzt. Am häufigsten geben unter allen 

dargestellten Gruppen Erwerbstätige mit einem Fach-
schul- oder vergleichbaren Abschluss (65,4 %) an, 
häufig unter starkem Termin- oder Leistungsdruck ar-
beiten zu müssen.

Darstellung 5.21: Häufig auftretende ausgewählte Arbeitsbelastungen bei Erwerbstätigen nach soziodemografischen Merkmalen in By, WD 
und D 2005/2006 (Prozent)

Quelle: BIBB/BAuA-Erhebung 2005/2006

arbeiten unter starkem termin- 
oder leistungsdruck 

heben und tragen von lasten von mehr 
als 20 kg (Männer) bzw. 10 kg (frauen) arbeiten bei lärm

region

By 54,5 22,8 22,2

WD 53,2 22,0 23,6

D 53,5 22,8 23,9

Geschlecht

Frauen 47,0 19,9 13,1

Männer 59,7 24,8 28,6

alter

15 bis unter 25 Jahre 52,1 34,7 34,2

25 bis unter 35 Jahre 54,4 24,0 21,6

35 bis unter 45 Jahre 55,3 20,0 23,8

45 bis unter 55 Jahre 56,5 23,7 21,0

55 bis unter 65 Jahre 52,5 16,9 15,4

65 Jahre und älter (34,5) (29,8) (8,8)

Migrationshintergrund

Deutsche 55,5 23,4 22,3

Ausländer/innen 44,3 16,6 21,9

höchster beruflicher ausbildungsabschluss 

Ohne qualifizierten Abschluss 34,5 27,2 25,9

Lehre, Berufsfachschule 54,0 27,5 26,1

Fachschule (Meister/innen, Techniker/
innen, Fachwirt/innen, u.ä.)

65,4 23,2 23,7

Fachhochschule, Universität 60,2 5,8 7,8

familienstand

Verheiratet 54,2 21,1 20,1

Ledig 53,9 25,1 25,4

Geschieden 58,8 27,0 27,4

Verwitwet (50,9) (24,5) (20,8)

soziale stellung 

Selbstständige 58,3 26,1 11,4

Beamte/innen 54,5 7,1 17,8

Angestellte 58,4 15,3 11,8

Arbeiter/innen 49,0 37,5 44,6

10 Diese fühlen sich dann aber durch den Lärm deutlich häufiger belastet als die Männer (vgl. Beermann u. a. 2008).
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Insgesamt ist festzustellen, dass Jüngere, Arbeiterinnen 
und Arbeiter, Niedrigqualifizierte und Männer bei der 
Arbeit vor allem körperlichen bzw. Umgebungsbelastung-
en ausgesetzt sind. Höherqualifizierte, Selbstständige und 
Angestellte leiden andererseits stärker unter Termin- und 
Leistungsdruck. Manche Gruppen zeigen dabei gefährliche 
Belastungskumulationen, die das Risikoempfinden, nicht 
bis zur Rente arbeitsfähig zu bleiben, dramatisch erhöhen 
können (vgl. Conrads u. a. 2007): Arbeiterinnen und Arbeit-
er und Erwerbstätige mit Lehre bzw. Berufsfachschulab-
schluss geben bei allen drei Fragestellungen sehr oft an, 
diesen Belastungsfaktoren „häufig“ ausgesetzt zu sein 
(vgl. Darstellung 5.54 im Anhang).

Eine Folge der psychischen Arbeitsbelastungen ist oftmals 
das Auftreten von körperlichen oder psychischen Be-
schwerden bei Erwerbstätigen während oder unmittelbar 
nach der Arbeit (vgl. Darstellung 5.22). Bei den Erwerbs-
tätigen leiden nach eigenen Angaben 4,0 Prozent wäh-
rend oder unmittelbar nach der Arbeit an Depressionen. 
Besonders betroffen sind Gruppen mit einer prekären 
Lage am Arbeitsmarkt (vgl. Abschnitt 2.2): beispielsweise 
Ausländerinnen und Ausländer (7,5 %), Personen ohne 
qualifizierten Abschluss (7,3 %).

Darstellung 5.22: Ausgewählte psychische Beschwerden bei Erwerbstätigen nach soziodemografischen Merkmalen in By, WD und D 
2005/2006 (Prozent) 

Quelle: BIBB/BAuA-Erhebung 2005/2006

während/unmittelbar nach der arbeit:

nächtliche 
schlafstörungen

allgemeine Müdigkeit/ 
Mattigkeit depressionen burnout

region

By 17,6 39,9 4,0 7,0

WD 19,4 43,1 4,2 7,6

D 19,8 42,8 4,1 7,1

Geschlecht

Frauen 19,0 40,9 5,2 7,9

Männer 16,6 39,2 3,2 6,5

alter

15 bis unter 25 Jahre 7,0 38,4 2,9 4,5

25 bis unter 35 Jahre 15,1 44,1 4,4 6,6

35 bis unter 45 Jahre 15,3 39,2 3,6 7,6

45 bis unter 55 Jahre 23,8 40,9 4,5 8,5

55 bis unter 65 Jahre 22,2 35,5 4,8 5,9

65 Jahre und älter (12,3) (17,5) (1,7) (0,0)

Migrationshintergrund

Deutsche 17,6 39,5 3,6 7,6

Ausländer/innen 17,9 43,3 7,5 2,0

höchster beruflicher ausbildungsabschluss 

Ohne qualifizierten 
Abschluss

19,9 43,4 7,3 7,0

Lehre, Berufsfachschule 16,9 40,2 3,6 6,2

Fachschule (Meister/
innen, Techniker/innen, 
Fachwirt/innen, u.ä.)

16,6 36,4 2,8 5,5

Fachhochschule, Uni-
versität

19,1 38,8 4,2 10,6

soziale stellung 

Selbstständige 16,9 32,2 2,9 6,6

Beamte/innen 20,6 45,8 3,2 14,2

Angestellte 17,7 39,0 4,2 7,6

Arbeiter/innen 17,2 43,0 4,2 4,7
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Ursachenkomplexe für diese Symptome sind zum einen 
– vor allem bei abhängig Beschäftigten – unsichere Ar-
beitsverhältnisse mit großem Risiko, keine Entwicklungs-
möglichkeiten zu erfahren bzw. in die Arbeitslosigkeit zu 
geraten (vgl. European Agency for Safety and Health at 
Work: 92ff.). Zum anderen sind zunehmend komplexe Ar-
beitsanforderungen, Arbeitsverdichtungen und die Bewäl-
tigung großer Informationsmengen Grund für das Auf-
treten von Stress und Folgekrankheiten (z. B. Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Depressionen oder Übermüdung). Eine 
stärkere Beobachtung dieser Tendenzen in der Arbeitswelt 
ist vonnöten (vgl. Kuhn 2008), auch um Unternehmen bei 
der Kontrolle dieser komplexen Gefahren am Arbeitsplatz 
zu unterstützen.

Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ist dagegen 
seit etlichen Jahren in Bayern und Deutschland rückläu-
fig. 2006 wurden in Bayern 191.155 Arbeits- sowie 33.928 
Wegeunfälle gemeldet. Davon waren 174 tödliche Arbeits-
unfälle11 und 99 tödliche Wegeunfälle. Dabei ist bis 2005 
die Rate der Arbeitsunfälle pro 1.000 Beschäftigten auf 
35,7 (D: 28,4) gesunken (By 1999: 51,0) (vgl. Darstellung 
5.23). Der bayerische Wert liegt im Vergleich zu Deutsch-
land und vielen anderen Bundesländern höher, was auch 
auf den relativ höheren Anteil der Land- und Forstwirt-
schaft an der Wirtschaftsstruktur Bayerns zurückzuführen 
ist. Im Alters- und Geschlechtervergleich zeigt sich ein 
höheres relatives Unfallrisiko bei den jungen (unter 25 
Jahren) und älteren (über 60 Jahre) Altersgruppen. 
Zugleich treten die meisten Arbeitsunfälle in Bayern (ca. 
drei Viertel) bei Männern auf (bei ca. 90 % der tödlichen 
Unfälle). Dies liegt an den bereits beschriebenen verschie-
denen Gefährdungsexpositionen am Arbeitsplatz bei 
Frauen und Männern. 

Bei den Berufskrankheiten zeigt Darstellung 5.55 im 
Anhang, dass insbesondere „Hautkrankheiten“ zu den 
häufigsten Verdachtsanzeigen von Berufskrankheiten 
führen. Bei den anerkannten Berufskrankheiten hinge-
gen ist „Lärmschwerhörigkeit“ von besonderer Rele-
vanz. Mit rund 62 Prozent weist sie in Bayern eine be-
sonders hohe Anerkennungsrate auf (vgl. Bayerisches 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
2005). Mit mehr als 66 Prozent entfällt der Großteil der 
den gesetzlichen Unfallversicherungen gemeldeten 
Berufskrankheiten mit Todesfolge bayernweit auf 
asbestbedingte Krankheiten, die deutschlandweiten 
Ergebnisse liegen mit fast 61 Prozent knapp darunter. 

Der Anteil der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psy-
chischer Erkrankungen an den Arbeitsunfähigkeitstagen 
insgesamt nahm zwischen 2001 und 2006 in Bayern von 
6,8 Prozent auf 8,0 Prozent zu. Gleichzeitig nehmen 
Arbeitsunfähigkeitstage, die z. B. auf durch hauptsäch-
lich körperliche Beanspruchungen verursachte Muskel-
Skelett-Erkrankungen zurückzuführen sind, um fast vier 
Prozentpunkte ab. Trotzdem verbleibt diese Krankheits-
art auf hohem Niveau (2006: 24,1 %) die Hauptursache 
für Arbeitsunfähigkeit.

Als weiteres Indiz für die soziale Differenzierung des 
Zusammenhangs von Arbeit und Gesundheit kann die 
Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage nach Berufsgruppen 
herangezogen werden. Deutlich zeigen hier akade-
mische und erzieherische Berufe (Wissenschaftler, 
Gymnasial- und Hochschullehrer, etc.) mit geringeren 
körperlichen Belastungen wesentlich geringere Werte an 
Arbeitsunfähigkeitstagen (sechs und weniger) als z. B. 
Reinigungs-, Wach- und Sicherheits-, Krankenpflege- 
oder Bauberufe (ca. 20 und mehr), die zum Großteil auf 
einer einfachen oder mittleren Berufsausbildung fun-
dieren (vgl. Darstellung 5.24). 

*  Auf Basis von Vollzeitäquivalenten.
** Für das Jahr 2006 liegt der bayerische Wert noch nicht vor.

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2007; Landesamt 
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 2008

Darstellung 5.23: Arbeitsunfälle pro 1.000 Beschäftigte* in By und D 
2003-2006 (Prozent)

2003 2004 2005 2006**

By 38,2 35,4 35,7 -

D 31,4 29,5 28,4 28,3

11   Ein Arbeitsunfall ist ein Unfall, den eine versicherte Person infolge der Ausübung einer versicherten Tätigkeit innerhalb und außerhalb der Arbeitsstätte erleidet. Ein 
Unfall mit Todesfolge wird im Berichtsjahr registriert, wenn der Tod sofort oder innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfall eingetreten ist“ (BMAS/BAuA 2007: 12). Die 
engere Definition von Arbeitsunfällen des Arbeitsschutzgesetzes, bei der keine Arbeitsunfälle enthalten sind, in denen Personen außerhalb eines Beschäftigungsver-
hältnisses zu Tode gekommen sind, wie Unternehmer, Selbstständige, Landwirte oder Grundstückseigentümer, wies für das Jahr 2006 nur 45 tödliche Arbeitsunfälle 
auf (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 2008: 19).
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Auch Darstellung 5.25 belegt den engen berufsgrup-
penspezifischen und tätigkeitsbezogenen Zusammen-
hang zwischen subjektiv empfundenen Arbeitsbedin-
gungen und dem jeweiligen Anteil der Erwerbsminder-
ungsrenten. Dies zeigt sich beispielsweise bei Bau- 
und Baunebenberufen, bei denen eine vergleichswei-
se niedrige Zufriedenheit mit der Arbeitsqualität mit 
einem sehr hohen Anteil der Erwerbsminderungsren-
ten an den Rentenneuzugängen einhergeht.

Die in diesem Abschnitt aufgezeigten Zusammenhänge 
zwischen Arbeitsbelastung, Gesundheitszustand und 
sozialem Status sind zweifelsohne eindeutig: Arbeit ist 
ein wichtiger Einflussfaktor auf den Gesundheitszu-
stand der Bevölkerung und zeigt starke soziodemogra-
fische Differenzierungen. Jedoch zeigen darüber hinaus 
Berechnungen für die Bevölkerung Bayerns im Alter 
zwischen 15 und 65 Jahren (vgl. Mikrozensus 2005) 
auch einen Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und 
Krankheit auf: 10,7 Prozent der Nichterwerbstätigen in 
Bayern waren in den letzten vier Wochen vor der 
Befragung krank. Die Erwerbstätigen liegen dagegen 
bei 7,3 Prozent.

In die gleiche Richtung weisen Auswertungen des 
SOEP-Datensatzes 2006 für Bayern. Voll- oder Teilzeitbe-
schäftigte schätzen ihren gegenwärtigen Gesundheitszu-
stand überwiegend positiv ein, während Arbeitslose zu 
einer sehr viel schlechteren Bewertung ihres Gesund-
heitszustandes kommen (vgl. Darstellung 5.26). Dabei ist 
Arbeitslosigkeit einerseits ein gesundheitlicher Belas-
tungsfaktor, andererseits erhöht eine eingeschränkte 
Gesundheit die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden.

Naturwissenschaftler/innen, a.n.g.

Hochschullehrer/innen, Dozenten/innen an höheren Fachschulen

Gymnasiallehrer/innen

Ingenieure des Maschinen- und Fahrzeugbaus

Lehrer/innen für musische Fächer, a.n.g.

Elektroingenieure

Ärzte/innen

Wirtschaftsprüfer/innen, Steuerberater/innen

Darstellende Künstler/innen

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler/innen, a.n.g., Statistiker/innen

Sonstige Papierverarbeiter/innen

Waldarbeiter/innen, Waldnutzer/innen

Stauer/innen, Möbelpacker/innen

Formgießer/innen

Gerüstbauer/innen

Blechpresser/innen, -zieher/innen, -stanzer/innen

Helfer/innen in der Krankenpflege

Werkschutzleute, Detektive

Straßenreiniger/innen, Abfallbeseitiger/innen

Halbzeugputzer/innen und sonstige Formgießerberufe

Darstellung 5.24: Durchschnittliche Arbeitsunfähigkeitstage von AOK-Versicherten nach Berufsgruppen in BY 2006 (Tage)

Quelle: WIdO 2007a
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Auch bei körperlichen Schmerzen innerhalb der letzten 
vier Wochen und dem Erwerbsstatus ergibt sich ein 
ähnliches Bild. Bayerns Vollzeitbeschäftigte werden 
seltener von Schmerzen geplagt als Teilzeitbeschäftigte. 
Am häufigsten geben Arbeitslose körperliche Schmer-
zen an (vgl. Darstellung 5.50 im Anhang). 

Dieser Zusammenhang trifft auch auf das Auftreten seeli-
scher Probleme und den Erwerbsstatus zu: Arbeitslose 
leiden deutlich häufiger unter seelischen Problemen als 
Teil- und Vollzeitbeschäftigte (vgl. Darstellung 5.27).

Darstellung 5.25: Durchschnittliche berufsspezifische Arbeitsqualität und Anteil der Erwerbsminderungsrenten an allen neuen Versicherten-
renten nach Berufsgruppen in D 2006/2007

Durchschnittliche berufsgruppenspezifische Arbeitsqualität 2007 (0 = sehr schlecht; 100 = sehr gut; Indexpunkte)

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit 2007; Deutsche Rentenversicherung Bund 2006
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Ernährungsberufe
Gesundheitsdienstberufe

Bau- und Baunebenberufe

Ingenieure, 
Naturwissenschaftler

Sozial- und Erzieh. Berufe

Techniker

Dienstleistungskaufleute

Reinigungs- und 
Betreuungsberufe

Verkehrs- und
Lagerberufe

Metallerzeuger,
-bearbeiter

Darstellung 5.26: Gegenwärtiger Gesundheitszustand (Wie würden 
Sie Ihren gegenwärtigen Gesundheitszustand beschreiben?) und 
Erwerbsstatus in BY 2006 (Prozent)

■ Vollzeit ■ Teilzeit ■ Arbeitslos

Quelle: DIW, Auswertungen des SOEP-Datensatzes 2006

0 10 20 30 40 50 6

weniger gut +
schlecht

zufriedenstellend

sehr gut + gut

0
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Wohnungslose und Gesundheit 

Der Gesundheitsbericht für Deutschland bezeichnet zwar 
auch die Wohnverhältnisse als Risikomerkmal mit 
Einfluss auf die Gesundheit. Die empirisch belegten 
Ergebnisse dazu sind jedoch eher dürftig (vgl. Statis-
tisches Bundesamt 1998: 112-115). Die Datensituation hat 
sich seitdem nicht wesentlich verbessert.

Auch zur Gesundheit von Wohnungslosen liegen keine 
statistischen Daten vor, weder für Deutschland noch 
für Bayern. Es kann lediglich auf einzelne regional be-
grenzte Studien zurückgegriffen werden (vgl. Arbeits-
gemeinschaft Wohnungslosenhilfe 2007, Fichter u. a. 
1999, Fichter u. a. 2000). Diese Studien mit kleinen Fall-
zahlen zwischen 132 und 285 befragten Wohnungs- 
bzw. Obdachlosen kommen zu klaren Ergebnissen:

•	 Die	subjektive	Gesundheit	wird	eher	schlecht	eingestuft.
•	 Die	Rate	der	Alkoholabhängigkeit	ist	hoch	
 (zwischen 30 und 58 %).
•	 Rund	70	Prozent	hatten	mindestens	einmal	in	ihrem		
 Leben eine psychische Erkrankung.

5.8.2  UMWELTBEZOGENE EINFLÜSSE UND 
ERKRANKUNGEN

Unter den Stichworten „Umweltgerechtigkeit“, 
„Ökologische Gerechtigkeit“ und „Environmental 

justice“ wird seit einigen Jahren die soziale (Un-
gleich-)Verteilung von Belastungsrisiken und Nut-
zungschancen diskutiert (vgl. Schlüns 2007). 

Neuere Studien belegen auch in Deutschland eine stär-
kere Belastung von Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen mit niedrigem Sozialstatus durch Umwelteinflüsse 
(vgl. Richter/Hurrelmann 2007). Wegen dauerhaft un-
günstiger Wechselwirkungen zwischen Umweltqualität 
und Lebenslagen (z. B. Einkommens-, Wohnsituation) 
sowie Lebensformen (z. B. Familienverhältnisse) und 
Lebensstilen (z. B. Konsummuster) kann es zu einer 
„Akkumulation von benachteiligenden Lebensbedin-
gungen über den Lebenslauf“ (ebenda: 8) kommen. 

Die Datenlage zum Zusammenhang von Lebensqualität 
und Umweltzustand hinsichtlich verschiedener sozialer 
Schichten und Milieus ist jedoch noch unbefriedigend12  
(vgl. Bolte 2006; Bolte/Kohlhuber 2008). Der überwie-
gende Teil der Studien, die bislang in diesem Forschungs-
feld vorliegen, sind Sekundäranalysen kleinräumiger 
umweltepidemiologischer Studien. Die Datenquellen der 
amtlichen Statistik geben nur begrenzt Auskunft über 
den Zusammenhang zwischen Umweltbelastung, Ge-
sundheit und sozialen Faktoren. In kaum einer Daten-
quelle werden alle drei Dimensionen – Umweltaspekte, 
Gesundheitsaspekte und soziale Faktoren – erfasst. 

In letzter Zeit ist insbesondere die Feinstaubbelastung – 
in und außerhalb der Arbeitswelt – Gegenstand der 
öffentlichen Diskussion. Neuere Studien kommen zu dem 
Ergebnis, dass Menschen, die einer hohen Feinstaub- 
und Stickstoffdioxidbelastung ausgesetzt sind, vermehrt 
an Erkrankungen des Atmungssystems und verminderter 
Lungenfunktion leiden (vgl. Gehring u. a. 2006). Zudem 
ist die Sterblichkeit durch Erkrankungen des Herz-Kreis-
laufsystems und der Atemwege der betroffenen Menschen 
erhöht (vgl. Schikowski u. a. 2005). Auch das Baye rische 
Landesamt für Umwelt (2007: 105) stellt einen direk ten 
Zusammenhang zwischen der Belastung mit Feinstaub13 

und einer verkürzten Lebenserwartung her. Generell ist 
die Belastung mit verkehrsbedingten Luftschadstoffen 
bei sozial benachteiligten Personen höher, bei kleinräu-
miger Betrachtung ist aber auch eine höhere Belastung 
bei besserer sozialer Lage beobachtet worden (vgl. 
Bolte/Kohlhuber 2008).

Neben den Luftschadstoffen ist Lärm eine der am häufig-
sten wahrgenommenen Umweltbelastungen. Etwa zwei 

Darstellung 5.27: Seelische Probleme (Wie oft kam es in den letzten 
vier Wochen vor, dass Sie wegen seelischer und emotionaler Pro-
bleme in Ihrer Arbeit oder Ihren alltäglichen Beschäftigungen weni-
ger geschafft haben als Sie eigentlich wollten?) und Erwerbsstatus 
in BY 2006 (Prozent)

■ Vollzeit ■ Teilzeit ■ Arbeitslos

Quelle: DIW, Auswertungen des SOEP-Datensatzes 2006

0 20 40 60 80 100

fast nie + nie

manchmal

immer + oft

12  Als Einführung in die deutsche Diskussion ist das von Prof. W. Maschewsky betriebene Internetangebot www.umweltgerechtigkeit.de sehr hilfreich.

13  Feinstäube werden je nach Partikelgröße eingeteilt in inhalierbaren Schwebstaub (< 10 µm: PM10), lungengängigen Feinstaub (< 2,5 µm: PM 2,5) und ultrafeine  
 Partikel (< 0,1 µm, UP). Letztere treten nicht nur tief in die Atemwege ein, sondern gelangen auch ins Blut (vgl. GSF 2005).
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Drittel der Bevölkerung fühlen sich durch Lärm belästigt. 
Neben Schlaf- und Einschlafproblemen bringt vor allem 
lang einwirkender und übermäßiger Lärm gesundheitliche 
Folgen wie etwa Bluthochdruck und ein erhöhtes Herzin-
farktrisiko mit sich. Dabei ist der Straßenverkehr die Haupt-
lärmquelle, die von der Bevölkerung als störend empfun-
den wird (ebenda: 111 f.). Auch hier ergibt sich aber wie 
bei den Luftschadstoffen ein kontroverses Bild hinsicht-
lich der Sozialgradienten (vgl. Bolte/Kohlhuber 2008).

Im Gesundheitsbericht des Bundes (vgl. RKI 2006a: 92f.) 
wird die Schadstoffbelastung der deutschen Bevölkerung 
durch Nahrung, Atemluft oder direkten Kontakt als niedrig 
eingestuft. Allerdings sind nach Einschätzung des RKI die 
gesundheitlichen Auswirkungen der heute verwendeten 
chemischen Substanzen nur unzulänglich erforscht. 

5.8.3 LEBENSSTILSPEZIFISCHE FAKTOREN

Risikoverhaltensweisen betreffen zentrale Lebensaktivitä-
ten wie Essen, Trinken, Bewegung, die in ihrer Gesamtheit 
einen spezifischen Lebensstil verkörpern. Neben der Be-
friedigung von Grundbedürfnissen (Hunger, Durst) dienen 
diese Aktivitäten auch dem Genuss. Sie können sich auf 
einem Kontinuum von moderatem über riskanten bis hin 
zu missbräuchlichem Konsum und Abhängigkeit bewegen.

Ernährung

Bei der Betrachtung des Themas Ernährung ist zwischen 
primären und sekundären Bedürfnissen sowie zwischen 
sozialer und materieller Ernährungsarmut zu unterschei-
den. Primäre Bedürfnisse dienen dem Geschmackserleb-
nis, der Vermeidung von Hunger und der ausreichenden 
Zufuhr von Nahrungsmitteln. Sekundäre Motive werden 
dagegen durch die psychische und soziale Situation be-
stimmt. Soziale Ernährungsarmut korrespondiert mit se-
kundären Motiven und bedeutet, nicht in einer gesell-
schaftlich akzeptierten Weise den mit Ernährung verbun-
denen normativen Erwartungen und sozialen Rollen zu 
entsprechen. Materielle Ernährungsarmut bezieht sich auf 
die primären Bedürfnisse und bedeutet, dass die Ernähr-
ung weder quantitativ noch in ihrer physiologischen und 
hygienischen Qualität den benötigten Bedarf deckt. 

Über- bzw. Fehlernährung und Mangel- bzw. Unterer-
nährung stehen in einem direkten Zusammenhang mit 
zahlreichen Zivilisationskrankheiten wie Adipositas, 

Diabetes, Bluthochdruck, Osteoporose oder Darmerkran-
kungen. In Darstellung 5.28 werden die in der Baye-
rischen Verzehrsstudie II (vgl. Himmerich 2006) ermit-
telten Nährstoffdurchschnittswerte relativ zu den DACH-
Referenzwerten14 in Prozentwerten angegeben. Dabei 
bedeutet eine relative Zufuhr von 100 Prozent, dass eine 
Person soviel Nährstoffe zu sich nimmt, wie die Refe-
renzwerte empfehlen. Werte unter 100 Prozent indizieren 
eine Nährstoffzufuhr unter den Referenzwerten, höhere 
Werte zeigen dagegen eine Überversorgung mit Nähr-
stoffen an. Für Kohlenhydrate werden sowohl die Em-
pfehlungen als auch die ermittelten Werte in einem 
Bandbreiten-Bereich angegeben.

Nach den Daten der Bayerischen Verzehrsstudie II ist 
bei Erwachsenen keine materielle Ernährungsarmut 
festzustellen.

14  Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE), die Österreichische Gesellschaft für Ernährung (ÖGE), die Schweizerische Gesellschaft für Ernährungsfor-
schung (SGE) sowie die Schweizerische Vereinigung für Ernährung (SVE) haben sich mit den DACH-Referenzwerten auf gemeinsame Referenzwerte für die 
Nährstoffzufuhr geeinigt. DACH steht dabei für die Länderkürzel von Deutschland (D), Österreich (A) und der Schweiz (CH).
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Frauen und Männer aller Altersklassen nehmen im Durch-
schnitt zu viel Eiweiß und Fett zu sich, ebenso liegt die Cho-
lesterinzufuhr der männlichen Teilnehmer weit über den 
Referenzwerten (Ausnahme ist die Cholesterinzufuhr der 
15- bis 18-jährigen männlichen Jugendlichen). Bei den Frau-
en steigt die Cholesterinzufuhr mit zunehmendem Alter 
an, bleibt aber immer unter den Referenzwerten. Alle Stu-
dienteilnehmerinnen und -teilnehmer nehmen durch-
schnittlich zu wenig Kohlenhydrate und Ballaststoffe zu 
sich, wobei die Ballaststoffzufuhr von Frauen und Män-
nern deutlich unter den empfohlenen Mengen liegt (vgl. 
Himmerich 2006: 81). 

Der Verzehr von Obst und Gemüse stellt eine wichtige 
Ballaststoffquelle dar. Ergebnisse der Bayerischen 
Verzehrsstudie II und des RKI (2006b: 14, vgl. Darstellung 
5.52 im Anhang) zeigen, dass
•	 Frauen	häufiger	Obst	und	Gemüse	als	Männer	essen		
 (70 % vs. 50 %),
•	 Frauen	und	Männer	der	sozialen	Unterschicht	seltener		
 täglich Obst und Gemüse essen als die Vergleichs-  
 gruppen der Oberschicht,
•	 mit	steigendem	Alter	mehr	Frauen	und	Männer	täglich		
 Obst und Gemüse verzehren.

In engem Zusammenhang mit der Ernährung steht das Ge-
wicht. Zur Bewertung des Körpergewichts einer Person 
wird üblicherweise der Body-Mass-Index (BMI)15 herange-
zogen. Der Anteil von übergewichtigen und adipösen Per-

sonen – gemessen mit dem BMI – gibt Aufschluss über 
die mit Übergewicht und Adipositas zusammenhängende 
Risikoverteilung innerhalb der Bevölkerung (vgl. Darstel-
lung 5.29).

* Die Datengrundlage stammt aus den Jahren 2002/2003, veröffentlicht wurden die Daten im Jahr 2006. 

Quelle: Himmerich 2006: Bayerische Verzehrsstudie II 

Darstellung 5.28: Mittlere Zufuhr von Nährstoffen in Relation zu den DACH-Referenzwerten nach Geschlecht und Alter in By 2002/2003* (Prozent)

13-14 15-18 19-24 25-50 51-64 > 64

frauen

Eiweiß 117,6 139,4 126,0 131,8 133,0 133,8

Fett 196,7 247,8 211,6 235,3 231,1 231,7

Cholesterin 62,8 71,7 78,8 85,4 84,0 93,3

Kohlenhydrate 66,6-73,4 83,5-91,9 83,4-91,8 75,7-83,3 79,1-86,7 87,1-98,2

Ballaststoffe 67,0 72,7 53,2 52,6 61,2 65,6

Männer

Eiweiß 216,3 129,9 159,7 148,0 143,9 140,5

Fett 362,0-310,0 300,5 340,6 331,9 301,7 286,0

Cholesterin 124,1 93,8 116,5 111,6 112,6 107,9

Kohlenhydrate 71,8-79,0 70,9-77,9 81,7-89,8 75,1-82,6 75,2-82,7 81,4-89,7

Ballaststoffe 56,5 66,8 64,3 60,8 65,0 65,6

Darstellung 5.29: BMI-Gruppen nach Geschlecht und sozialer Schicht, 
18- bis 80-jährige Erwachsene in By, D und NW 2005/2006 (Prozent)

unter-
gewicht

normal-
gewicht

Über-
gewicht adipositas

By 1,8 41,6 37,1 19,6

D 1,4 40,9 36,9 20,8

NW 1,1 39,0 37,2 22,5

Geschlecht

Frauen 2,4 49,8 29,7 18,1

Männer 1,1 33,4 44,5 21,0

soziale schicht*

Unterschicht 2,3 33,2 34,9 29,7

Untere 
Mittelschicht

1,4 33,8 38,2 26,7

Mittelschicht 1,1 37,7 39,6 21,8

Obere 
Mittelschicht

1,5 45,4 36,0 17,3

Oberschicht 1,4 52,3 34,8 11,6

*   Die soziale Schicht wird aus den Merkmalen Einkommen, Bildungs-
  niveau und berufliche Stellung berechnet.

n = 13.207

Quelle: Max-Rubner-Institut (2008): Nationale Verzehrsstudie II

15  Er wird berechnet aus dem Verhältnis des Körpergewichts zur (quadrierten) Körpergröße: BMI = kg/m². Erwachsene mit einem BMI von unter 18,5 werden als unter-
 gewichtig eingestuft, zwischen 18,5 bis unter 25 gelten sie als normalgewichtig. Ab einem BMI von 25 bis unter 30 ist ein Erwachsener übergewichtig und ab einem  
 BMI von 30 adipös.
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Die Einschätzung eines aus Übergewicht resultieren-
den Gesundheitsrisikos ist aufgrund fehlender diffe-
renzierter Untersuchungen für die BMI-Klasse 25 bis 
unter 30 nicht konsistent (vgl. Kuhn 2007). Zu berück-
sichtigen ist weiterhin, dass sich der BMI-Normalwert 
mit steigendem Alter nach oben verschiebt (BMI-Nor-
malwert: 35 bis 44 Jahre: 21-26; 45 bis 54 Jahre: 22-27; 
55 bis 64 Jahre: 23-28; >64 Jahre: 24-29). Außerdem 
steigt der BMI bei einem höheren Anteil von Muskel-
masse an der Gesamtkörpermasse. Ein Review des RKI 
weist lediglich ein doppelt so hohes relatives Risiko für 
koronare Herzerkrankungen bei einem BMI zwischen 
25,0 und 28,9 gegenüber Normal-BMI aus (vgl. Benecke/
Vogel 2003). Eindeutig ist bislang, dass mit Adipositas 
eine erhöhte Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen korreliert (vgl. Flegal u. a. 2007). Die Wahr-
scheinlichkeit, an Diabetes Typ 2 zu erkranken, steigt 
mit einem BMI über 30 (vgl. Benecke/Vogel 2003). Das 
Mortalitätsrisiko steigt erst ab einem BMI über 40 in 
erheblichem Ausmaß (vgl. Bender u. a. 1999), d. h. 
beispielsweise bei einem Gewicht von rund 130 kg bei 
einer Größe von 180 cm. 

Im Einzelnen zeigen die Ergebnisse für Bayern:
•		Männer	sind	häufiger	übergewichtig	und	adipös.
•		Angehörige	der	Mittelschicht	sind	überdurchschnitt-	
 lich häufig übergewichtig und adipös.

Körperliche Aktivitäten

Im Sinne einer Public Health-Sichtweise ist es sinnvoll, 
nicht nur Sport im engeren Sinne, sondern körperliche 
Aktivitäten im weiteren Sinne zu betrachten. Ähnlich wie 
eine gesunde Ernährungsweise ist auch ausreichende kör-
perliche Aktivität eine wichtige Voraussetzung, um bestim-
mten Krankheiten vorbeugend entgegenzuwirken. Dazu 
zählen beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipo-
sitas oder Rückenbeschwerden. 

Körperliche Aktivität beinhaltet dem RKI (2006b: 17f.) 
zufolge etwa regelmäßige Fußwege, Einkaufen gehen, 
Kinder abholen sowie Aktivitäten, die von den Befrag-
ten nicht als Sport eingestuft werden (Radfahren, 
Wandern, Schwimmen). Die Analyse der Daten ergibt 
keine nennenswerten geschlechts- und schichtspezi-
fischen Unterschiede, die Befragten geben mehrheitlich 
an, sich körperlich viel zu betätigen. 

Aus Darstellung 5.30 geht demgegenüber die sportliche 
Betätigung der Befragten hervor, insgesamt sind in 
Deutschland 56 Prozent der Frauen und 59 Prozent der 
Männer sportlich aktiv.

Der Anteil der sporttreibenden Frauen hält sich bis zum 
Alter von 60 Jahren recht konstant bei ca. 62 Prozent und 
geht dann auf 31,9 Prozent für die Altersklasse der 70-Jäh-
rigen und Älteren zurück. Dagegen ist der Anteil der sport-
lich aktiven jungen Männer (18 bis 29 Jahre) mit 73,3 Pro-
zent deutlich höher, geht dafür aber mit zunehmendem 
Alter kontinuierlich zurück auf 35,0 Prozent der 70-Jährigen 
und Älteren. 

Für Frauen wie Männer gibt es einen Zusammen-
hang zwischen der sozialen Schichtzugehörigkeit und 
der sportlichen Aktivität: Frauen und Männer der 
Unterschicht treiben seltener Sport als Frauen und 
Männer der Oberschicht. Ein vollständiges Bild über 
den Grad der körperlichen Aktivität erfordert jedoch 
die Berücksichtigung der oben erwähnten anderen mög-

Darstellung 5.30: Sportliche Aktivität nach Geschlecht, Alter und sozi-
aler Schicht in D 2004 (Prozent*)

* Werte über oder unter 100 Prozent ergeben sich durch Auf- und  
 Abrunden.

Quelle: RKI 2006b (Datenbasis: 2. Telefonischer Gesundheitssurvey, 
2004)

         sportlich aktiv wochenstunden sport

ja keine bis 1 bis 2 bis 4 über 4

frauen 56,2 44,2 9,0 14,7 16,9 15,2

altersgruppen

18 bis 29 Jahre 64,3 35,9 6,3 15,3 22,9 19,5

30 bis 39 Jahre 61,6 38,8 8,3 20,5 18,7 13,8

40 bis 49 Jahre 62,9 37,5 8,5 16,5 20,5 17,0

50 bis 59 Jahre 63,4 36,9 10,2 16,5 18,1 18,3

60 bis 69 Jahre 55,5 45,1 9,4 12,3 15,7 17,6

70 u. m. Jahre 31,9 69,0 11,3 6,8 6,2 6,6

soziale schicht

Unterschicht 42,4 58,0 8,8 8,5 11,6 13,1

Mittelschicht 55,1 45,4 8,7 14,5 16,3 15,1

Oberschicht 70,3 30,0 9,5 19,9 22,5 18,1

Männer 58,9 41,4 5,4 10,5 16,9 25,9

altersgruppen

18 bis 29 Jahre 73,3 27,0 4,0 7,1 19,6 42,3

30 bis 39 Jahre 68,9 31,4 7,6 11,9 19,0 30,1

40 bis 49 Jahre 59,5 40,9 5,2 13,4 20,5 20,1

50 bis 59 Jahre 55,9 44,2 7,7 9,5 15,9 22,7

60 bis 69 Jahre 46,8 53,4 3,7 12,3 13,2 17,4

70 u. m. Jahre 35,0 65,8 2,4 6,7 7,9 17,2

soziale schicht

Unterschicht 50,2 50,0 4,3 6,4 14,5 24,8

Mittelschicht 56,3 44,1 5,2 9,5 15,6 25,6

Oberschicht 66,5 33,8 6,0 13,3 19,8 27,1
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lichen Bewegungsformen, die keine geschlechts- und 
schichtspezifischen Unterschiede ergab. 

Konsum von Alkohol, Nikotin und illegalen Substanzen

Alkoholische Getränke und Tabakwaren sind für das 
Erwachsenenalter gesellschaftlich akzeptierte Genussmit-
tel. Auch illegale Substanzen mit einem hohen Abhän-
gigkeitspotenzial wie z. B. Cannabis/Marihuana, Kokain 
oder Heroin werden von ihren Konsumentinnen und Kon-
sumenten aus stimulierenden oder sedierenden Grün-
den genommen.

Alkohol

Moderatem Alkoholkonsum wird eine gesundheitspro-
tektive Wirkung zugesprochen, völlige Alkoholabstinenz 
und übermäßiger Alkoholgenuss führen gleichermaßen 
zu erhöhten Mortalitätsraten (vgl. Ruitenberg u.a. 2002, 
Singer/Teyssen 2002). Nach Daten des epidemiologi-
schen Suchtsurveys (vgl. Augustin/Kraus 2005) bleiben 
bundesweit lediglich 2,7 Prozent der 18- bis 59-Jährigen 
lebenslang abstinent.

Grenzwerte für einen tolerablen, nicht gesundheitsgefähr-
denden Alkoholgenuss unterliegen aufgrund von Alter, 
Geschlecht, Gewicht und Bioverfügbarkeit individuell 
starken Schwankungen. Im Jahr 1998 wurden noch 40 g 
reinen Alkohols bei Männern (etwa ein Liter Bier) und 20 g 
bei Frauen (etwa 0,2 Liter Wein) als gesundheitlich un-
bedenklich erachtet. Seit 2000 werden als Grenzwerte 
für erwachsene Männer 20 bis 24 g Alkohol pro Tag und 
für Frauen 10 bis 12 g Alkohol pro Tag empfohlen. Diese 
Reduktion der Empfehlungen ist im internationalen Ver-
gleich nicht konsistent und als gesundheitspolitisch 
normiert zu betrachten.
 
Im Rahmen des Telefonischen Gesundheitssurveys des 
RKI (2006b) wurde der Alkoholkonsum abgefragt. Die 
Analyse zeigt, dass der Anteil der Frauen mit „gar kein“ 
oder „sehr wenig“ Alkoholkonsum deutlich über den 
jeweiligen Anteilen der Männer liegt, wohingegen der 
Anteil der Männer mit „mäßig bis sehr viel Alkoholkon-
sum“ die größte Gruppe darstellt. Demzufolge scheint 
der Alkoholkonsum von Männern deutlich über dem der 
Frauen zu liegen. Diese Einschätzung wird von den Er-
gebnissen der Bayerischen Verzehrsstudie II bestätigt, in 
der der tägliche Konsum alkoholischer Getränke abge-
fragt wurde (vgl. Darstellung 5.51 im Anhang). 

Im Bundes-Gesundheitssurvey von 1998 (vgl. RKI 2003: 
8) konnte darüber hinaus ein typischer Altersgang des 
Alkoholkonsums oberhalb definierter Grenzwerte16 er-
mittelt werden. Dieser als gesundheitsgefährdend ein-
zuschätzende Alkoholkonsum steigt bei Frauen und 
Männern mit dem Alter an, erreicht bei beiden Geschlech-
tern in der Altersklasse der 45- bis 54-Jährigen seinen 
Höhepunkt und nimmt danach wieder ab. Insgesamt 
kommt die Studie zu dem Schluss, dass 31 Prozent der 
Männer und 16 Prozent der Frauen Alkoholmengen zu sich 
nehmen, die über den Grenzwerten liegen (ebenda: 6).

Sowohl für die Kategorie „gar kein“ (Abstinenz) wie für 
die Kategorie „mäßig bis sehr viel“ Alkoholkonsum 
zeichnet sich für beide Geschlechter ein Zusammenhang 
mit der Zugehörigkeit zur sozialen Schicht ab (vgl. 
Darstellung 5.31). Frauen und Männer der Unterschicht 
geben deutlich häufiger an, „gar kein“ Alkohol zu trinken, 
als die Vergleichsgruppen der Mittel- und Oberschicht. 
Analog dazu verhält es sich in der Kategorie „mäßig bis 
sehr viel“ Alkoholkonsum: Frauen und Männer der Unter-
schicht trinken seltener „mäßig bis sehr viel“ Alkohol als 
Angehörige der Mittel- und Oberschicht. Diese Korrelati-
on von sozialer Schichtzugehörigkeit und Alkoholkon-
sum wird auch vom Statistischen Bundesamt im Bundes-
Gesundheitssurvey von 1998 festgestellt. Aus der Baye- 
rischen Verzehrsstudie II, in der die tägliche Verzehrs-
menge alkoholischer Getränke erfasst wurde, gehen 
diese Zusammenhänge jedoch nicht hervor. 

16  0,33 l Bier (entsprechen etwa 13 g Alkohol); 0,125 l Wein (etwa 11 g Alkohol); 0,1 l Sekt (etwa 9 g Alkohol); 4 cl Schnaps (etwa 11 g Alkohol).
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Nikotin

Die Auswirkungen des Rauchens von Tabakwaren können 
vielfältig sein, die gravierendsten Folgewirkungen sind 
chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, kardiovas-
kuläre Erkrankungen, Emphyseme und Lungenkrebs.

Im Jahr 2005 haben dem Mikrozensus 2005 zufolge 18,1 
Prozent der Raucherinnen und 26,2 Prozent der Raucher 
in Bayern täglich zur Zigarette gegriffen. Als Gelegen-
heitsraucher bezeichneten sich 3,9 Prozent der Frauen und 
4,3 Prozent der Männer und als Nichtraucher 78,1 Pro-
zent der Frauen und 69,4 Prozent der Männer. Insgesamt 
betrachtet hat sich das Rauchverhalten der bayerischen 
Bürgerinnen und Bürger seit 1998 nur wenig verändert. 
Es ist lediglich ein geringer Rückgang (1,5 %) der täglich 
rauchenden Frauen zu verzeichnen, während der Anteil 
der Nichtraucherinnen um 3,7 Prozent gestiegen ist. Der 

Anteil der männlichen Nichtraucher ist um knapp 2 
Prozent angestiegen, bei den täglichen Rauchern gibt es 
hingegen keine nennenswerten Veränderungen. Bei 
Frauen und Männern ist im Beobachtungszeitraum der 
Anteil der Gelegenheitsraucherinnen und -raucher ge-
sunken (Frauen 1,8 %; Männer 2,7 %).

Im Vergleich zu Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfa-
len und Deutschland ist der Anteil der Raucherinnen und 
Raucher in Bayern niedriger, wie Darstellung 5.32 zeigt:

Bayernweit gibt es zwar auch regionale Unterschiede im 
Rauchverhalten, die aber insgesamt recht gering aus-
fallen. So gibt es in Niederbayern mit 22,2 Prozent die 
meisten regelmäßigen Raucherinnen und Raucher, wo-
hingegen in der Oberpfalz mit 19,6 Prozent die wenigsten 
regelmäßigen Raucherinnen und Raucher erfasst wurden 
(vgl. Mikrozensus 2005). 

Den Daten des Mikrozensus 2005 zufolge zeigt das Rauch-
verhalten einen Zusammenhang mit den Schulabschlüs-
sen. Je besser die Schulbildung, desto weniger wird ge-
raucht (vgl. Darstellung 5.33).

Quelle: RKI 2006b

Darstellung 5.31: Alkoholkonsum nach Geschlecht, Alter und sozialer 
Schicht in D 2004 (Prozent)

gar kein
sehr 

wenig wenig
mäßig bis 

sehr viel

frauen

altersgruppen

18  bis  29 Jahre 19,1 37,2 28,5 15,3

30  bis  39 Jahre 18,5 39,3 27,5 14,7

40  bis  49 Jahre 16,9 37,6 25,7 19,7

50  bis  59 Jahre 23,1 33,5 25,9 17,6

60  bis  69 Jahre 26,9 30,1 26,2 16,8

70 u. m. Jahre 40,3 31,6 18,6 9,6

soziale schicht

Unterschicht 36,3 31,0 21,8 11,0

Mittelschicht 24,5 36,4 24,6 14,4

Oberschicht 14,1 35,4 30,3 20,1

Männer

altersgruppen

18  bis  29 Jahre 11,8 18,9 29,8 39,5

30  bis  39 Jahre 9,8 27,1 31,1 32,0

40  bis  49 Jahre 9,6 21,7 31,9 36,8

50  bis  59 Jahre 12,7 19,3 28,2 39,9

60  bis  69 Jahre 13,6 26,0 26,2 34,2

70 u. m. Jahre 19,8 25,1 24,1 31,0

soziale schicht

Unterschicht 18,3 22,9 27,2 31,7

Mittelschicht 14,0 22,2 29,4 34,5

Oberschicht 6,9 24,6 29,4 39,1

20 22 24 26 28 30

NW

BW

D

BY

Darstellung 5.32: Anteil der Raucherinnen und Raucher* in BY, D, 
BW und NW 2005 (Prozent)

* Darunter werden hier Raucherinnen und Raucher insgesamt  
 gefasst, also regelmäßige und Gelegenheitsraucherinnen und  
 -raucher.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2005
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Dieser Zusammenhang ist bei Männern deutlicher erkenn-
bar als bei Frauen. Für Frauen ist lediglich festzuhalten, 
dass sie mit Hochschul- oder Fachhochschulreife seltener 
rauchen als Frauen mit anderen Schulabschlüssen. 

Untersuchungen zum Zusammenhang von Rauchen und 
Schichtzugehörigkeit belegen, dass

•	 der	Anteil	der	täglich	rauchenden	Männer	in	der	Unter-
 schicht am größten ist und mit steigender Schichtzuge- 
 hörigkeit sinkt (vgl. Bayerisches Staatsministerium für  
 Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesund- 
 heit: Bayerischer Gesundheitssurvey 1998; RKI 2006b: 13).
•	 Frauen	der	Oberschicht	merklich	weniger	rauchen	als		
 Frauen der Mittel- und Unterschicht (vgl. RKI 2006: 13).

Illegale Drogen

Beim Drogenkonsum begünstigen verschiedene Fakto-
ren wie Umwelteinflüsse, Persönlichkeitsstrukturen, 
Verfügbarkeit und Wirkung von Drogen die Entwicklung 
vom ersten Probieren bis hin zur Abhängigkeit. Drogen-
abhängigkeit ist ein persönliches und ein soziales Pro-
blem. Neben dem kriminellen Aspekt (Verstoß gegen das 
Betäubungsmittelgesetz, Beschaffungskriminalität etc.) 
sind vielfältige soziale Folgewirkungen zu beobachten (z. B. 
körperlicher Verfall, Krankheit, seelische Verelendung, 
Psychopathien, sozialer Abstieg, finanzieller Ruin etc.).

Aufgrund der Illegalität des Konsums ist bei allen Erhe-
bungsverfahren zur Abschätzung der Größenordnung des 
Konsums von einer erheblichen Dunkelziffer und einer 
systematischen Unterschätzung auszugehen. Dies bedeu-
tet für die Beurteilung von Trendaussagen zur Entwicklung 

des Drogenkonsums, dass man immer den gleichen 
Messfehler unterstellen muss, wenn man die Zahlen ver-
gleichen will. Verglichen mit der Situation im Jahr 2003 
hat sich der Drogenkonsum geringfügig verringert, mit 
Ausnahme vom Cannabiskonsum, der praktisch unver-
ändert geblieben ist (vgl. Darstellung 5.34). 

Der Studie ist weiter zu entnehmen, dass der Konsum 
illegaler Drogen vor allem in den Altersgruppen bis ca. 
40 Jahre auftritt (ebenda: 23). Das Einstiegsalter beginnt 
für Haschisch und Marihuana etwa ab 14 Jahren (3,8 % 
Jungen und 3,2 % Mädchen), danach steigen die Anteile 
der drogenkonsumierenden Jugendlichen deutlich an 
(vgl. Lampert/ Thamm 2007: 605). 

Hinsichtlich der aktuellen Drogenkonsumentinnen und 
Drogenkonsumenten (Drogenkonsum innerhalb der 
letzten 12 Monate) gibt Darstellung 5.35 Aufschluss.

Darstellung 5.33: Rauchverhalten und Schulabschluss nach Ge-
schlecht in BY 2005 (Prozent)

                          Anteile der Raucherinnen und Raucher in Prozent

■ Frauen   ■ Männer

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2005

Fachhochschul-/
Hochschulreife

Realschule

Hauptschule

Ohne 
Schulabschluss

0 10 20 30 40 50

Quelle: Institut für Therapieforschung u. a. 2007

Darstellung 5.34: Lebenszeitprävalenz für illegale Drogen 18- bis 
59-Jähriger in D 2003-2006 (Prozent)

2003 2006

Amphetamine 3,4 2,7

Cannabis 24,5 24,7

Ecstasy 2,5 2,2

LSD 2,5 1,9

Kokain 3,1 2,7

Pilze 2,7 2,6

Schnüffelstoffe 1,5 1,2

Drogen außer 
Cannabis

7,1 6,3

Darstellung 5.35: Aktuelle Drogenkonsumentinnen und -konsumenten 
in D 1990-2006 (Prozent)

• • Kokain/Crack  Opiate             LSD         Ecstasy
Amphitamine  Cannabis         Illegale Drogen insges.

      
Quelle: Institut für Therapieforschung 2007
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Hier zeigt sich, dass die Cannabiskonsumierenden den 
überwiegenden Anteil der Drogenkonsumierenden 
ausmachen. Seit 1990 sind die aktuellen Drogenkonsumie-
renden angestiegen, wobei dieser Anstieg durch einen 
Anstieg der Cannabiskonsumierenden verursacht wird. 
Seit 2003 ist ein Rückgang der aktuellen Drogenkonsumie-
renden zu verzeichnen, der ebenfalls überwiegend auf 
einen Rückgang der Cannabiskonsumierenden zurückgeht.

5.8.4 ZUSAMMENFASSUNG

Die Analyse der Gesundheitssituation in Bayern hat ge-
zeigt, dass die gesundheitliche Situation der Menschen in 
Bayern insgesamt besser ist als im Bundesdurchschnitt. 
Enge Beziehungen zwischen sozialer Lage und Gesundheit 
existieren jedoch sowohl im Bund (vgl. Lampert u. a. 2007; 
Mielck 2005) wie in Bayern. 

Obwohl dies ein komplexes Geschehen ist und man 
sich vor Fehlschlüssen hüten muss, haben einige Zu-
sammenhänge eine hohe Evidenz. So führen niedrige 
Bildungsqualifikationen meist zu geringer bezahlten 
Berufstätigkeiten und damit zu einem niedrigeren Ein-
kommen. Geringer bezahlte Berufstätigkeiten haben 
ein höheres Belastungsrisiko. Niedriges Einkommen 
ermöglicht in vielen Fällen nur das Wohnen in schlech-

teren Wohnlagen, die überdurchschnittlich oft eine hö-
here Schadstoffbelastung aufweisen. Niedrige Bil-
dungsqualifikation führt auch zu einem riskanteren 
Lebensstil. In strukturschwachen bayerischen Regio-
nen treten niedrige Bildungsqualifikationen und Ein-
kommen sowie (dadurch bedingt) riskantere Lebens-
stile häufiger auf. In der Summe steigt durch diese 
Faktoren das Erkrankungsrisiko und die Lebenserwar-
tung wird reduziert (vgl. Darstellung 5.36). Geschlech-
terstereotype Verhaltensweisen der Männer (mehr 
Alkohol, mehr Nikotin, weniger Bewegung, fettes und 
kohlehydratreiches Essen, weniger Vorsorge17) reduzieren 
die Lebenserwartung der Männer in Kombination mit 
den oben erwähnten Faktoren um 5,2 Jahre. Auch 
wenn in Bayern im bundesweiten Vergleich die Lebens-
erwartung höher als in anderen Bundesländern ist, 
gibt es innerhalb Bayerns starke regionale Unterschie-
de. Es existiert weiterhin ein Südwest-Nordost-Gefäl-
le, die Lebenserwartung ist im Süden Bayerns höher 
(vgl. Darstellung 5.1 und Darstellung 5.2). 

Darstellung 5.36: Gesundheit und soziale Ungleichheit

Quelle: Korczak, modifziert aus Korczak 2001

Strukturschwache
Region

Kürzere 
Lebenserwartung

Höheres
Erkrankungsrisiko

Höhere 
berufsbedingte

Risiken

Schlechte
Wohnlage/
-situation

Niedrige
Bildungsqualifikation

Riskanter
Lebensstil

Niedriges 
Einkommen

Höhere
Schadstoff-
belastung

17   In der kassenärztlichen Versorgung beträgt beispielsweise die Teilnahmerate an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen bei Männern im Jahr 2004 18,3 Prozent 
(Frauen: 46,8 %) (vgl. Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 2006: 5).
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1986/1988 1993/1995 2002/2004 2003/2005 2004/2006

By, Frauen 78,73 80,00 81,92 82,12 82,38

By, Männer 72,39 73,87 76,47 76,78 77,20

D, Frauen 78,03 79,49 81,55 81,78 82,08

D, Männer 71,70 72,99 75,89 76,21 76,64

BW, Frauen 79,72 80,86 82,56 82,69 83,02

BW, Männer 73,37 74,51 77,40 77,64 78,02

NW, Frauen 78,41 79,46 81,16 81,26 81,53

NW, Männer 71,76 73,20 75,64 75,80 76,17

*   Bei den angegebenen Daten handelt es sich um die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt, die anhand von Periodensterbetafeln  
berechnet wird. Die angegebenen Werte sind jeweils über einen Zeitraum von drei Jahren berechnet worden, um eventuelle extreme  
Häufigkeitsschwankungen in Einzeljahrgängen auszugleichen.

Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Darstellung 5.37: Entwicklung der Lebenserwartung* nach Geschlecht in By, D, BW und NW 1986-2006 (Jahre)

Darstellung 5.38: Krankenhausfälle der psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen in BY 2006 (Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner)

 Männer   Frauen

Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes
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Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Diagnosedaten der Krankenhäuser

Darstellung 5.39: Entwicklung von Depressionen in By, D, BW und NW 2000-2006 (Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

bY

Frauen 106 119 129 123 123 128 130

Männer 55 64 68 67 76 79 84

d 

Frauen 109 123 133 133 137 139 144

Männer 59 68 73 77 84 86 90

bw

Frauen 98 111 114 119 120 124 130

Männer 50 56 60 60 70 73 75

nw

Frauen 117 131 146 164 160 169 183

Männer 67 76 84 97 105 112 120

Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit

Darstellung 5.40: Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge psychischer 
Erkrankungen nach Geschlecht in By 2001-2006 (Anzahl)

frauen Männer

2001 15.635 12.047

2002 17.705 11.875

2003 19.686 13.401

2004 23.501 15.428

2005 21.560 14.680

2006 22.463 15.155

* Je 100.000 aktiv Versicherte.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit

Darstellung 5.41: Rentenzugänge* wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit in By 2001-2006 (Anzahl)

2001 2006

Skelett/Muskeln/Bindegewebe 129,8 65,9

Herz-/Kreislauferkrankungen 65,6 41,3

Stoffwechsel 12,1 7,8

Neubildungen 63,1 59,1

Psychische und 
Verhaltensstörungen

133,8 122,9

Atmung 12,4 9,3

Nerven 25,4 23,7

Haut 1,9 1,2
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bY d bw nw

Menschen mit HIV/AIDS

Insgesamt 9.000 59.000 5.900 12.900

Frauen 1.300 10.000 1.700 2.300

Männer 7.700 49.000 4.200 10.600

Kinder 50 350 60 80

neuinfektionen 2007

Insgesamt 420 3.000 320 720

Frauen 80 600 80 150

Männer 340 2.400 240 570

Kinder <5 25 <5 5

todesfälle der hiv-
infizierten 2007

80 650 65 130

Quelle: RKI 2007

Darstellung 5.42: HIV/AIDS-Infizierte, Neuinfektionen und Todesfälle der HIV-Infizierten in By, D, BW und NW 2007 (Anzahl)

Darstellung 5.43: Verlauf ausgewählter Infektionen in BY 2001-2007 
(Anzahl)

■ Salmonellose  ■ Campylobacter  ■ Rotavirus
■ Norovirus ■ Influenza ■ Tuberkulose

Quelle: RKI SurvStat
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Darstellung 5.44: Zufriedenheit mit der Gesundheit* und Haushalts-
nettoeinkommen in D 2000-2004 (Mittelwerte)

■ 2000  ■ 2002 ■ 2004

* Mittelwert auf der Zufriedenheitsskala von 0-10; (0 = „Ganz und 
 gar unzufrieden“, 10 = „Ganz und gar zufrieden“).

Quelle: Statistisches Bundesamt 2006; Datenbasis SOEP 2000, 2002, 
2004
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Darstellung 5.45: Körperliche Schmerzen in den letzten vier Wochen 
nach Haushaltsnettoeinkommen (klassifiziert) in BY 2006 (Prozent)

■ immer + oft ■ manchmal ■ fast nie + nie

Quelle: DIW, Auswertungen des SOEP-Datensatzes 2006
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2.000 - unter 2.500 €

2.500 - unter 3.000 €

3.000 € und mehr

Darstellung 5.46: Zufriedenheit mit der Gesundheit* und Bildungs-
abschluss in D 2000-2004 (Mittelwerte)

■ Ohne Abschluss ■ Mittlerer Abschluss   
■ Fachhoch-/ Hochschulabschluss

* Mittelwert auf einer Zufriedenheitsskala von 0 bis 10 (0 = „Ganz  
 und gar unzufrieden“; 10 = „Ganz und gar zufrieden“).

Quelle: Statistisches Bundesamt 2006; Datenbasis SOEP 2000, 
2002, 2004
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2000
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Darstellung 5.47: Körperliche Schmerzen in den letzten vier Wochen 
nach Bildungsabschluss in BY 2006 (Prozent)

   ■ Hauptschulabschluss ■ Mittlere Reife  
   ■ (Fach-)Abitur

Quelle: DIW, Auswertungen des SOEP-Datensatzes 2006
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Darstellung 5.48: Bluthochdruck und Schulbildung in D 2007 (Prozent)

Quelle: WIdO 2007c
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Darstellung 5.49: Gewichtsklassen und Schulbildung in D 2005/2006 (Prozent)

■ Untergewicht ■ Normalgewicht ■ Übergewicht ■ Adipositas 

Quelle: Max-Rubner-Institut: Nationale Verzehrsstudie II, Deutschland
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Darstellung 5.50: Körperliche Schmerzen nach Erwerbstätigkeit in 
BY 2006 (Prozent)
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Quelle: DIW, Auswertungen des SOEP-Datensatzes 2006

0 20 40 60 80

fast nie + nie

manchmal

immer + oft

070_SOZ_EV_Kapitel_5_RZ.indd   454 13.02.2009   12:04:28 Uhr



455455

Quelle: Himmerich 2006, Bayerische Verzehrsstudie II

Darstellung 5.51: Mittlere Verzehrsmengen von Lebensmittelgruppen nach Geschlecht, Schulabschluss und sozialer Schicht in By 
2002/2003 (g/Tag)

fleisch/ 
wurst/ 

fisch eier

Milch/ 
Milch-

produkte
fett/ 

öl

brot/ 
back-

waren

nudeln/ 
reis/ 

kartoffeln Gemüse

obst/ 
obst-

pro-
dukte

Marme-
lade/ 

zucker/ 
süß-

waren

fertig-
suppen/ 
-soßen

alkohol-
freie 

Getränke

alkohol-
haltige 

Getränke

differenzierung nach schulabschluss 

frauen

Haupt-/ 
Volksschule

111,3 7,1 140,1 11,2 100,9 124,0 112,8 107,4 35,4 79,7 1.121,3 58,0

Mittlere 
Reife

113,4 8,0 196,7 18,8 162,5 116,0 133,2 142,3 69,3 70,6 1.228,1 117,0

Abitur/ 
Fachhoch-
schule

98,7 8,3 349,7 17,3 153,8 209,7 141,1 148,3 26,9 50,2 1.305,7 151,2

Männer

Haupt-/ 
Volksschule

182,6 8,0 166,3 16,9 182,8 184,9 121,1 89,6 47,8 88,3 1.489,9 504,0

Mittlere 
Reife

219,0 11,1 305,1 30,3 241,5 165,3 107,2 90,6 40,9 84,0 1.379,1 383,2

Abitur/ 
Fachhoch-
schule

189,6 9,1 286,9 26,7 211,9 166,4 152,9 112,3 40,7 79,0 1.099,9 509,9

differenzierung nach sozialer schicht

frauen

Unter-
schicht

99,6 5,5 153,7 15,5 144,2 142,0 120,9 109,9 27,1 101,0 983,8 126,8

untere Mit-
telschicht

106,8 7,6 181,3 17,8 144,1 146,3 121,5 129,6 43,3 78,2 1.192,3 69,6

Mittel-
schicht

104,5 6,6 181,3 17,8 155,1 121,7 131,9 131,3 40,3 66,3 1.324,1 81,2

obere Mit-
telschicht

91,1 11,5 180,4 21,5 182,3 136,1 141,3 142,9 38,9 51,6 1.172,5 133,9

Oberschicht 92,2 6,9 219,6 20,8 173,6 121,5 183,7 170,4 30,8 105,7 1.576,4 164,2

Männer

Unter-
schicht

196,1 5,6 188,1 19,8 196,1 147,9 118,4 98,2 27,7 74,1 1.197,7 278,4

untere Mit-
telschicht

171,8 6,2 168,5 23,4 194,5 158,5 109,4 98,5 43,9 78,8 1.213,5 382,6

Mittel-
schicht

175,0 10,3 232,8 23,4 205,1 181,5 120,7 99,1 39,3 85,0 1.376,4 437,3

obere Mit-
telschicht

217,3 9,1 186,7 28,1 200,1 156,3 143,8 71,3 39,3 78,4 1.142,1 616,0

Oberschicht 161,1 13,8 197,1 31,0 205,3 162,7 180,0 149,3 42,9 84,7 1.151,6 461,6
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Quelle: RKI 2006b (Datenbasis: 2. Telefonischer Gesundheitssurvey, 2004)

Darstellung 5.52: Täglicher Verzehr von frischem Obst und Gemüse nach Alter und sozialer Schicht in By 2004 (Prozent)

18-29 jahre 30-39 jahre 40-49 jahre 50-59 jahre 60-69 jahre 70 u.m. jahre insgesamt

Frauen 49,0 59,0 69,4 78,0 83,2 86,1 70,4

Männer 29,5 38,3 43,4 59,8 71,5 77,0 50,1

unterschicht Mittelschicht oberschicht

Frauen 68,1 70,6 70,5

Männer 44,9 49,9 52,1

■ 15-19 ■ 20-24 ■ 25-29 ■ 30-34 ■ 35-39 ■ 40-44 ■ 45-49 ■ 50-54 ■ 55-59 ■ 60-64

Quelle: WIdO 2007a und 2008
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Darstellung 5.53: Durchschnittlicher Krankenstand von AOK-Versicherten nach Alter und Geschlecht in BY und D 2001 und 2006 (Prozent)
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heben, tragen 
schwerer lasten

kälte, hitze, 
nässe,  feuchtig-

keit, zugluft
öl, fett, schmutz, 

dreck

umgang mit 
gefährlichen 

stoffen, strahlung arbeit unter lärm

region

By 22,8 20,2 17,0 6,5 22,2

WD 22,0 20,2 17,3 6,9 23,6

D 22,8 21,2 17,6 6,8 23,9

Geschlecht

Frauen 19,9 12,2 10,3 4,4 13,1

Männer 24,8 25,8 21,7 8,0 28,6

alter

15 bis unter 25 Jahre 34,7 25,2 21,1 6,6 34,2

25 bis unter 35 Jahre 24,0 18,8 20,6 6,9 21,6

35 bis unter 45 Jahre 20,0 21,8 16,8 7,2 23,8

45 bis unter 55 Jahre 23,7 20,3 17,0 6,1 21,0

55 bis unter 65 Jahre 16,9 14,3 7,9 5,1 15,4

65 Jahre und älter 29,8 28,1 17,2 3,5 8,8

Migrationshintergrund

Deutsche 23,4 19,8 17,1 6,1 22,3

Ausländer/innen 16,6 24,1 16,3 9,8 21,9

höchster beruflicher ausbildungsabschluss 

Ohne qualifizierten Abschluss 27,2 19,5 18,2 5,6 25,9

Lehre, Berufsfachschule 27,5 24,4 20,7 7,0 26,1

Fachschule (Meister/innen, 
Techniker/innen, Fachwirt/
innen, u. ä.)

23,2 24,8 21,3 10,7 23,7

Fachhochschule, Universität 5,8 5,7 3,5 3,7 7,8

soziale stellung 

Selbstständige 26,1 20,9 17,2 3,4 11,4

Beamte/innen 7,1 12,3 2,0 2,0 17,8

Angestellte 15,3 11,5 8,4 5,3 11,8

Arbeiter/innen 37,5 36,6 33,9 10,6 44,6

Quelle: BIBB/BAuA-Erhebung 2005/06

Darstellung 5.54: Häufig auftretende ausgewählte Arbeitsbelastungen und Umgebungsfaktoren in By, WD und D 2006 (Prozent)
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bY* d

verdachts-
anzeigen anerkannte fälle tödliche fälle

verdachts-
 anzeigen anerkannte fälle tödliche fälle

Hauterkrankungen 
(5101)

2.474 150 0 16.823 895 0

Lärmschwerhörigkeit 
(2301)

1.484 914 0 9.771 6.047 1

Lendenwirbelsäule, 
Heben/Tragen (2108)

647 23 0 5.809 183 0

Obstruktive Atem-
wegserkrankungen 
(4301, 4302)

756 108 4 3.878 654 53

Asbestbedingte 
Erkrankungen (4103, 
4104, 4105)

575 323 148 7.800 3.872 1.604

Meniskusschäden 
(2102)

181 20 0 1.646 283 0

Quarzstaubbedingte 
Erkrankungen 
(4101, 4102)

150 86 37 1.559 1.027 394

Infektionskrankheiten 
(3101)

239 48 2 3.190 663 13

Sonstige 1.806 448 32 13.771 3.552 570

Insgesamt 8.315 2.122 223 64.247 17.176 2.635

* Schätzung der bayerischen Fälle der Gartenbauberufsgenossenschaft auf Basis der Mitgliederstruktur.

Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und Bundesministerium für Gesundheit und 
Soziales, Gartenbau Berufsgenossenschaft, eigene Berechnungen

Darstellung 5.55: Ausgewählte Berufskrankheiten in By und D 2005 (Anzahl)
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Bayern ist ein attraktiver Standort für Familien. Die ge-
ringste Arbeitslosenquote, die höchste Erwerbstätigen-
quote von Frauen, die mit großem Abstand niedrigste 
Quote von Kindern, die auf Leistungen der Grundsiche-
rung angewiesen sind, und die in Schulleistungsver-
gleichen ausgewiesene Spitzenposition weisen den 
Freistaat als Land aus, in dem Familien mit die besten 
Rahmenbedingungen vorfinden. 

Den eingeschlagenen Weg einer nachhaltigen, lebensla-
genbezogenen Familienpolitik, die Familien nicht bevor-
mundet, sondern in der Wahrnehmung ihrer Verantwor-
tung für die Erziehung und Bildung ihrer Kinder bestmög-
lich stärkt, werden wir auch künftig konsequent fortsetzen. 
Denn eine eigene Familie zu haben, hat in der Lebenspla-
nung Jugendlicher nach wie vor sehr hohe Priorität. Für 
die Bayerische Staatsregierung zählt deshalb – neben den 
unmittelbar familienpolitischen Leistungen, die unten 
beispielhaft angesprochen werden – die Schaffung best-
möglicher familien- und kindgerechter Rahmenbedingun-
gen zu den herausragenden politischen Aufgabenstel-
lungen. Die Bedeutung der Familie für Staat und Gesell-
schaft kann nicht hoch genug eingeschätzt werden: In 
der Familie bilden sich alle grundlegenden Fähigkeiten 
und Fertigkeiten aus. Familien sind der Ort, an dem Mitge-
fühl, Solidarität und Hilfsbereitschaft gelebt und im wahrs-
ten Sinne des Wortes „gepflegt“ werden. Familie ist 
„wertschöpfend“, sie schafft Bindungen, Fähigkeiten und 
Leistungen aller Art, die weder der Einzelne noch die Ge-
sellschaft so anregen oder erbringen können. Es gibt 
deshalb keine Gemeinschaft, kein Wirtschaftssystem, kein 
Bildungssystem und kein soziales Sicherungssystem, 
keine materielle und immaterielle Wohlfahrt, die nicht 
entscheidend auf die Leistungen der Familien angewiesen 
wären. Diese überragende Stellung der Familie spiegelt 
sich in der hohen gesellschaftlichen Wertschätzung der 
Familie wider, auf die die nachstehende wissenschaftliche 
Analyse verweist (vgl. Abschnitt 6.1).

Die Bayerische Staatsregierung sieht in dieser wissen-
schaftlichen Expertise eine wertvolle Grundlage für die 
Weiterentwicklung und Umsetzung ihrer familienpoli-
tischen Positionen und Maßnahmen. Auch die Familie 
befindet sich im Wandel. Angesichts veränderter Familien-
formen, gestiegener Erwartungen von und an Eltern und 
Kinder, veränderter Rahmenbedingungen und Orien-
tierungen in Wirtschaft und sozialem Umfeld sowie z. B. 
der Zunahme von Müttern und Vätern, die sich von ihrer 
Erziehungsaufgabe überfordert fühlen bzw. sind, haben 
situationsgerechte familienpolitische Hilfen und Angebote 
höchste Priorität. Auf einen Blick abzulesen ist dieser Wan-
del z. B. an der steigenden Zahl Alleinerziehender und der 
zunehmenden Zahl nichtehelicher Lebensgemeinschaften. 

Bei beiden Entwicklungen handelt es sich um Trends, die 
bereits seit Jahrzehnten anhalten. Bei aller Veränderung ist 
hinsichtlich der Familienstruktur hervorzuheben: Mehr als 
drei von vier minderjährigen Kindern in Bayern (77,8 %) 
wachsen immer noch bei ihren verheirateten Eltern auf. 
Sowohl der Kontinuität als auch dem Wandel ist in der 
Familienpolitik daher Rechnung zu tragen.

GRUnDLAGEn EInER nAcHHALTIGEn, VER-
LäSSLIcHEn FAMILIEnPOLITIK

Im Mittelpunkt unserer Familienpolitik stehen die Ziele, 
verlässliche Rahmenbedingungen für ein Leben mit Kin-
dern zu schaffen, den Eltern Wahlfreiheit insbesondere bei 
der Aufteilung ihrer Familien- und Erwerbstätigkeit zu er-
möglichen und ein möglichst günstiges Entwicklungsklima 
für Kinder und Jugendliche insbesondere im Hinblick 
auf Bildung, Integration und Gewaltfreiheit zu schaffen.

Der hohe Stellenwert, den wir der Familienpolitik einräu-
men, spiegelt sich auch in der zeitnahen, systematischen 
und unabhängigen Familienberichterstattung in Bayern 
wider: Das Staatsinstitut für Familienforschung an der 
Universität Bamberg (ifb) erarbeitet deshalb in regelmä-
ßigem Abstand (alle drei bis vier Jahre) den Bayerischen 
Familienreport. neben grundsätzlichen Daten und Ent-
wicklungstendenzen zur Lage der Familien widmet sich 
der Familienreport jeweils einem Schwerpunktthema. So 
hatte der Familienreport 2003 die sozioökonomische 
Situation von Familien, insbesondere die Themenbereiche 
Familie und Erwerbstätigkeit, Einkommens- und Ver-
brauchsstrukturen, Vermögensbildung und Verschuldung, 
Haushaltsausstattung und wirtschaftliche notlagen/So-
zialhilfe, als Schwerpunkt. Die wirtschaftliche Situation der 
Familien in Bayern stellte sich nach den Aussagen des 
Familienreports 2003 durchwegs besser dar als in den 
anderen westlichen Bundesländern. Insofern entspricht 
die Tendenz der Ergebnisse der nachstehenden wissen-
schaftlichen Analyse. Der Familienreport 2006 hatte das 
Thema „Väter in der Familie“ zum Schwerpunkt. Er enthält 
wertvolle Ergebnisse und Erkenntnisse u. a. zur Erwerbstä-
tigkeit von Vätern, zur Erwerbskonstellation in den Fami-
lienhaushalten, zur Zeitverwendung und zu den Aufgaben 
der Väter bei der Kinderbetreuung sowie zu besonderen 
Problemstellungen im Zusammenhang mit der Vaterrolle.

Die nun vorgelegte wissenschaftliche Analyse widmet sich 
in besonderer Weise den Themen „Erwerbstätigkeit und 
-wunsch“ (vgl. Abschnitt 6.2.1) sowie der Einkommenssi-
tuation (vgl. Abschnitt 6.2.3). Kernaussagen in den Ana-
lysen hinsichtlich der Familien sind u. a., dass die Entwick-
lung der familialen Lebensformen in Bayern sich nicht von 
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der in anderen (alten) Bundesländern unterscheidet: 
Während die Zahl der verheirateten Paare mit Kindern 
zurückgeht, wächst der Anteil der Alleinerziehenden und 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern stark 
an. Knapp zwei Drittel der alleinerziehenden Mütter und 
über drei Viertel der alleinerziehenden Väter in Bayern 
sind geschieden oder leben verheiratet getrennt. Eine 
höhere Kinderzahl wird vor allem von verheirateten Paa-
ren realisiert. Ein Grund hierfür dürfte in der besseren 
Absicherung durch die Ehe liegen. 

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Kinderzahl ist das Alter 
der Mütter bei der ersten Geburt. Ein früher Start ins Fami-
lienleben erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine dritte oder 
vierte Geburt. Förderlich für die Kinderzahl ist auch eine 
positive Entwicklung des Lebensstandards. Gut situierte 
Familien können sich „auch ein Kind mehr leisten“: Wäh-
rend 17,9 Prozent der kinderreichen Familien in Bayern 
über mehr als 4.000 Euro monatlich verfügen können, liegt 
der Anteil bei allen Familien bei 16,1 Prozent.

Die große Mehrheit der bayerischen Familienhaushalte 
mit im Haushalt lebenden minderjährigen Kindern waren 
im Jahr 2006 verheiratete Paare (77,8 %), 16,7 Prozent wa-
ren Alleinerziehende und weitere 5,4 Prozent waren nicht-
eheliche Lebensgemeinschaften. Der Anteil kinderreicher 
Familien (drei oder mehr Kinder) an allen Familienhaus-
halten mit minderjährigen Kindern lag im gleichen Zeit-
punkt bei 11,2 Prozent, ihre Zahl hat sich seit 1970 halbiert.

Erwerbstätigkeit ist in Deutschland der wichtigste Schlüs-
sel zu Einkommen und sozialer Sicherung. Mütter mit min-
derjährigen Kindern in Bayern wiesen mit einer Erwerbstä-
tigenquote von 66,8 Prozent im Vergleich zum früheren 
Bundesgebiet (63,0 %) im Jahr 2006 eine weit über dem 
Durchschnitt liegende Erwerbsbeteiligung auf. Hochquali-
fizierte Frauen bleiben überwiegend auch nach dem 
Übergang zur Mutterschaft erwerbstätig bzw. kehren 
frühzeitig wieder in den Beruf zurück. 

Die Erwerbsbeteiligung alleinerziehender Frauen liegt 
durchwegs über den Erwerbsquoten der Mütter in Paar-
familien. Zugleich sind Alleinerziehende in besonderer 
Weise mit dem Problem der Vereinbarkeit von Erwerbs-
tätigkeit und Kinderbetreuung konfrontiert, was sich u. a. 
in ihrer überdurchschnittlich hohen Betroffenheit von 
Arbeitslosigkeit bemerkbar macht.

30,9 Prozent der (Ehe-)Paare mit minderjährigen Kindern 
in Bayern praktizieren – zumindest phasenweise – eine 
100-prozentige Form der so genannten „Versorgerehe“, 
d. h. der Mann ist allein berufstätig ohne jeglichen Hinzu-
verdienst der Frau (Stand: 2006). Dies ist insbesondere 

bei kinderreichen Ehepaaren der Fall. Mehrheitlich sind heu-
te jedoch in den Familien beide Elternteile – wenn auch mit 
erheblich unterschiedlichem Anteil – erwerbstätig (62,3 %). 
Gerade in der intensiven Familienphase, wenn das jüngste 
Kind unter drei Jahre alt ist, ist der Mann aber oft der 
alleinige Ernährer (47,0 %) ohne Hinzuverdienst der Frau.

Die Tatsache, dass 87 Prozent der Väter von minderjäh-
rigen Kindern in Deutschland Vollzeit erwerbstätig sind, 
schränkt die Zeit, die sie zu Hause und mit ihren Kindern 
verbringen (können), stark ein. Einen besonderen Stel-
lenwert hinsichtlich des Zeitaufwands für Kinder nimmt 
die elterliche Hausaufgabenbetreuung ein. Bezieht man in 
die Berechnungen nur diejenigen Eltern ein, die an den 
Werktagen Hausaufgabenbetreuung leisten (34 % der 
Frauen und 8 % der Männer), so setzen die betreffenden 
Mütter pro Tag durchschnittlich 43 Minuten und die Väter 
38 Minuten dafür ein. Je geringer die Erwerbsbeteiligung 
der Eltern ausfällt, umso mehr Zeit investieren sie in die 
Unterstützung ihrer Kinder bei den Hausaufgaben.

Hinsichtlich der monatlichen nettoeinkommen konnten 
Familien mit minderjährigen Kindern 2005 in Bayern 
und Baden-Württemberg insgesamt über höhere Einkünf-
te verfügen als im westdeutschen Durchschnitt. Zwei 
Haushaltsformen, nämlich Paarhaushalte ohne sowie mit 
einem Kind, haben eine überdurchschnittliche Wohl-
standsposition. So hatten kinderlose Paare in Bayern im 
Jahr 2005 mit 117 Prozent das höchste durchschnittliche 
äquivalenzeinkommen (Durchschnitt aller bayerischen 
Haushalte: 100 %).

Anhand der Daten des SOEP kann die Entwicklung der 
Armutsrisikoquoten für verschiedene Familienformen in 
Bayern für die Jahre 2000 bis 2005 nachgezeichnet wer-
den. Während die Armutsrisikoquote für die Haushalte 
insgesamt in 2005 weitgehend der Quote von 2000 
entsprach (2005: 12 %), zeigt sich ein kontinuierlicher 
Anstieg bei den Alleinerziehenden (von 25 % auf 35 %). 
Eine ähnliche Tendenz zeigt sich auch für die kinderreichen 
Paare (Anstieg von 14 % auf 20 %), allerdings mit starken 
Schwankungen zwischen den Jahren. Paare ohne Kinder 
im Haushalt hatten 2005 den Daten des SOEP zufolge eine 
Armutsrisikoquote von nur 8 Prozent. 16,7 Prozent der 
Alleinerziehenden hatten 2006 in Bayern ein monatli-
ches nettoeinkommen von weniger als 900 Euro pro 
Monat und galten damit als armutsgefährdet.

Der Anteil der unter 15-Jährigen in Bedarfsgemeinschaf-
ten, die Leistungen gemäß SGB II beziehen, an allen unter 
15-Jährigen lag in Bayern im März 2008 bei 7,9 Prozent 
und war damit knapp halb so hoch wie der Durchschnitt 
im früheren Bundesgebiet (früheres Bundesgebiet: 14,7 %; 
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Baden-Württemberg: 8,7 %; nordrhein-Westfalen: 17,6 %). 
Absolut gesehen waren es 146.924 unter 15-Jährige, die 
im März 2008 Leistungen nach dem SGB II bezogen haben.

Bayerischen Haushalten stand im Jahr 2006 im Mittel 
eine Wohnfläche von 45 m² pro Kopf zur Verfügung, bei 
Familien waren es 33 m². Im Ländervergleich müssen 
bayerische Familien jedoch mit 19 Prozent seltener in 
beengten Wohnverhältnissen leben als Familien in 
Baden-Württemberg (23 %) oder nordrhein-Westfalen 
(28 %; gesamtdeutscher Durchschnitt: 25 %).

Grundsätzlich sind Gewalterfahrungen schwer zu quantifi-
zieren. Repräsentative Studien über Gewalterfahrungen 
liegen nur für Deutschland insgesamt vor. Danach berich-
tete fast jede vierte Frau über persönliche Gewalterfah-
rung, die sie nach ihrem 16. Geburtstag erlebte. Bei den 
Männern berichtete jeder Fünfte über psychische und/oder 
physische Gewalt bzw. Beeinträchtigungen. Gewalt gegen 
Kinder ist ein besonders problematisches Phänomen, das 
wegen der vielen Formen psychischer, physischer Gewalt 
und Vernachlässigung sowie dem Geschehen in der Fami-
lie zudem statistisch am schwersten zu erfassen ist (vgl. 
Kapitel 7). In den Statistiken abgebildet wird vor allem die 
„bearbeitete“ Gewalt, d. h. die Fälle, in denen Opfer Hilfe 
suchen und sich nach außen wenden, beispielsweise an 
die Polizei oder die Gerichte. In Bayern wurden im Jahr 
2006 rund 15.000 Fälle häuslicher Gewalt polizeilich er-
fasst. Aus den vorliegenden wissenschaftlichen und statis-
tischen Befunden kann nicht auf eine generelle Zunahme 
der Fälle häuslicher Gewalt in Bayern geschlossen  werden.

einzelne HerausForderungen

WAHLFREIHEIT: MATERIELLE UnTERSTÜTZUnG 
VOn FAMILIEn UnD EIn BEDARFSGEREcHTES 
AnGEBOT An KInDERTAGESEInRIcHTUnGEn

Je nach Kinderzahl, Partnerschafts- und Erwerbskonstella-
tion der Familie ergeben sich unterschiedliche Bedürfnisse 
und Aufgabenstellungen. Um dieser Vielfalt moderner 
Familienstrukturen und Lebensbedingungen gerecht zu 
werden, bedarf es eines Bündels verschiedener Maß-
nahmen. Eltern sollen sich z. B. möglichst frei entschei-
den können, in welcher Mischung sie Familie und Er-
werbstätigkeit miteinander vereinbaren und eigene Er-
ziehung und Betreuung gestalten.

Bedarfsgerechtes Angebot an Kindertageseinrichtungen

Für die Bayerische Staatsregierung ist die Schaffung eines 
qualitativ hochwertigen und bedarfsgerechten Angebots 

zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern ein 
Schlüssel für mehr Wahlfreiheit und bestmögliche Ver-
einbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit. Kinderta-
geseinrichtungen in Bayern verstehen sich als familiener-
gänzende Einrichtungen, die Eltern partnerschaftlich in 
ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Im Zentrum der 
Bemühungen der Bayerischen Staatsregierung steht 
neben dem forcierten Ausbau vor allem die Sicherung 
und Verbesserung der Qualität der Kinderbetreuung.
Wir haben diesem Ziel in den vergangenen Jahren 
Priorität eingeräumt und es konsequent umgesetzt. So 
haben wir am 06.11.2001 das „Gesamtkonzept zur kind- 
und familiengerechten Betreuung, Bildung und Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen“ beschlossen. Im Mittel-
punkt stand und steht der Ausbau der Betreuungsplätze 
für Kinder unter drei Jahren sowie für Schülerinnen und 
Schüler. Die staatliche Förderung wurde auf alle Formen 
der Kinderbetreuung ausgeweitet. Bereits bestehende 
Alteinrichtungen (Kinderkrippen, kommunale Horte) 
wurden stufenweise in die Förderung einbezogen. Hier-
für stellten wir zusätzliche Mittel in Höhe von 313 Mio. 
Euro zur Verfügung. Die zur Verfügung gestellten 
Platzkontingente (30.000 neue Plätze) wurden voll-
ständig ausgeschöpft.

Im Anschluss an das zeitlich befristete und hinsichtlich der 
Plätze kontingentierte Gesamtkonzept hat der Bayerische 
Landtag das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungs-
gesetz, welches am 01.08.2005 in Kraft getreten ist, ver-
abschiedet. Eckpunkte dieses Gesetzes sind die Schaf-
fung eines einheitlichen gesetzlichen Rahmens für alle 
Formen der Kinderbetreuung, die erstmalige Förderung 
aller Betreuungsformen ohne jegliche Begrenzung auf 
Platzkontingente sowie die einheitliche kindbezogene 
Förderung für alle Einrichtungsformen. Aber auch die 
Verpflichtung der Gemeinden zur Sicherstellung eines 
rechtzeitigen und ausreichenden Betreuungsangebots, die 
erstmals landesweite staatliche Förderung von Tagespfle-
geangeboten und Tagespflegestrukturen sowie Planungs-
sicherheit und transparente Finanzierungsbasis für 
Kommunen, die einen gesetzlichen Förderanspruch 
gegen den Freistaat erhalten, sind wesentliche Eckpfei-
ler dieses Gesetzes.

Mit dem zum 01.01.2008 in Kraft getretenen Sonderpro-
gramm zur Investitionskostenförderung wird bis zum Jahr 
2012 ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kinder 
unter drei Jahren geschaffen. Der Bedarf in Bayern liegt 
nach Schätzungen des Deutschen Jugendinstituts bei 31 
Prozent, d. h. bei ca. 100.000 Plätzen für Kinder unter drei 
Jahren. Im August 2008 gab es in Bayern ca. 50.000 Be-
treuungsplätze für Kinder dieser Altersgruppe. Rund 
50.000 weitere Plätze sind somit noch zu schaffen. Im 
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Rahmen des bedarfsgerechten Ausbaus sollen 30 Prozent 
der Betreuungsplätze im Bereich der Tagespflege ent-
stehen. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, muss 
die Akzeptanz der Tagespflege bei den Eltern und auch in 
der Fachwelt gesteigert werden. 

Die qualitative und quantitative Verbesserung des Betreu-
ungsangebots für Kinder zählt zu den Prioritäten der Koa-
litionsvereinbarung zwischen cSU und FDP vom 
27.10.2008.

Landeserziehungsgeld

Seit 1989 hat der Freistaat seine jungen Familien und El-
tern über das Landeserziehungsgeld mit über 2 Mrd. 
Euro unterstützt. 

Mit dem Landeserziehungsgeld wird die Erziehungsleis-
tung bayerischer Mütter und Väter anerkannt und die 
finanzielle Planung in den ersten Lebensjahren erleich-
tert. Mit dem seit dem 01.01.2007 geltenden Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz wurde das bis dahin geltende 
Bundeserziehungsgeld abgelöst, was auch ein Überden-
ken und Anpassen des Bayerischen Landeserziehungs-
geldgesetzes notwendig machte.

Der Bayerische Landtag hat die grundsätzliche Zielset-
zung aufrechterhalten und im Gesetz zur neuordnung 
des Bayerischen Landeserziehungsgeldgesetzes vom 
09.07.2007 das Landeserziehungsgeld umgestaltet und 
eine Reihe neuer Akzente gesetzt. So wird das Landes-
erziehungsgeld im Anschluss an das Bundeselterngeld, 
also in der Regel zwölf bzw. 14 Monate nach der Geburt, 
bezahlt. Mit dem Vorziehen des Landeserziehungs-
geldes vom dritten Lebensjahr auf das zweite Lebens-
jahr trägt der Freistaat erhebliche zusätzliche Kosten. 

Mit dieser neuordnung hat der Bayerische Landtag das 
Konzept der Wahlfreiheit ausdrücklich untermauert: Das 
bayerische Landeserziehungsgeld schafft für diejenigen 
Familien, die sich für eine Betreuung und Erziehung der 
Kinder in der Familie über den Zeitraum des Elterngel-
des hinaus entscheiden, eine Perspektive. Familienpoli-
tisch ist das Landeserziehungsgeld das sozialpolitische Ge-
genstück zum Ausbau der Kinderbetreuung. Das Landes-
erziehungsgeld setzt die Vorlage einer Bestätigung über 
die Durchführung der Früherkennungsuntersuchung 
(U6, U7) voraus. Es erinnert Eltern damit an die rechtzei-
tige Durchführung der Früherkennungsuntersuchung 
und bietet zugleich einen Anreiz zu ihrer Durchführung.
Das Landeserziehungsgeld wird in Dauer und Höhe nach 
der Kinderzahl gestaffelt: Die Leistung beträgt beim ersten 

Kind 150 Euro (sechs Monate), beim zweiten Kind 200 Eu-
ro (zwölf Monate) und beim dritten und weiteren Kindern 
300 Euro (zwölf Monate). Damit wird der besonderen 
Situation von Mehrkindfamilien Rechnung getragen, wie 
sie die nachstehende wissenschaftliche Analyse zum 
Ausdruck bringt (vgl. Abschnitt 6.4).

Für Geburten ab 01.04.2008 hat der Bayerische Landtag 
die Einkommensgrenzen des Landeserziehungsgeldes 
deutlich angehoben, damit sichergestellt bleibt, dass die 
überwiegende Zahl der bayerischen Familien auch in 
Zukunft von dieser Leistung profitieren kann. Die Ko-
alitionspartner der Staatsregierung haben verein-
bart, das bayerische Landeserziehungsgeld zu er-
halten und mögliche Verbesserungen zu prüfen. nach 
Auffassung der Koalitionspartner hat sich das Landeser-
ziehungsgeld als wesentlicher Baustein für die Wahlfrei-
heit der Eltern und Alleinerziehenden bewährt.

Elterngeld

Darüber hinaus hat die Bayerische Staatsregierung die 
Beratungen zum bundesweiten Elterngeldkonzept aktiv 
im Sinne der Wahlfreiheit mitgestaltet. Das Umstellen 
auf eine einjährige Lohnersatzleistung anstelle des 
Bundeserziehungsgeldes stellt einen Paradigmenwech-
sel dar. Für Mütter und Väter, die vor der Geburt erwerbs-
tätig waren, hilft das Elterngeld Einkommenseinbrüche 
zu vermeiden und damit die Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbstätigkeit gerade in der frühen Familienphase 
zu erhöhen.

Der Bayerischen Staatsregierung war es daneben wichtig, 
dass das Elterngeldkonzept auch ein Leistungselement 
beinhaltet, das die Erziehungsleistung honoriert und 
unabhängig von der Erwerbstätigkeit gezahlt wird. Die 
Freiheit der Eltern, innerhalb der Elternzeit der Kinder-
erziehung Vorrang einzuräumen, soll auch in Zukunft 
Berücksichtigung finden. Gerade für Mütter mit mehreren 
Kindern, die wegen der Kindererziehung auf die Erwerbs-
tätigkeit verzichtet haben, ist deshalb dieses Leistungsele-
ment des Elterngeldes von großer Bedeutung. Die Grund-
leistungskomponente des Elterngeldes (300 € pro 
Monat) trägt diesem Gedanken Rechnung.

Die im Elterngeldgesetz verankerte Partnerkomponente 
wird von uns ausdrücklich begrüßt. Wir haben uns er-
folgreich dafür eingesetzt, dass die Partnerkomponente 
als zusätzliches Element (13./14. Monat) die Gesamtleis-
tungsdauer des Elterngeldes verlängert.
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Weitere Maßnahmen zur Stabilisierung und Verbesse-
rung der Einkommenssituation von Familien

Zur Stabilisierung und Verbesserung der Einkommenssitu-
ation von Familien sind neben verbesserten Möglichkeiten 
einer Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit aus 
Sicht der Bayerischen Staatsregierung weitere Maßnah-
men notwendig. Daher haben wir uns frühzeitig auch über 
den Bundesrat (vgl. BR-Drs. 444/08) für eine vorgezogene 
Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages 
eingesetzt. Mittlerweile hat der Bundestag das Gesetz zur 
Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleis-
tungen (Familienleistungsgesetz) beschlossen. Danach 
wurde der Kinderfreibetrag zum 01.01.2009 für jedes Kind 
um 216 Euro auf 3.864 Euro angehoben. Zusammen mit 
dem Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- und 
Ausbildungsbedarf (2.160 €) ergibt sich damit ein 
Steuerfreibetrag für jedes Kind in Höhe von 6.024 Euro. 
Zeitgleich wurde das Kindergeld für erste und zweite 
Kinder um 10 Euro auf 164 Euro, für das dritte Kind um 
16 Euro auf 170 Euro und ab dem vierten Kind auf 195 
Euro erhöht. Die stärkere Differenzierung zu Gunsten 
von Mehrkinderfamilien ist nach unserer Auffassung 
gerade im Hinblick auf die besondere Situation kin-
derreicher Familien als eine hilfreiche Akzentuierung 
im Sinne einer lebenslagenbezogenen Familienpolitik zu 
begrüßen.

Zudem setzen wir uns dafür ein, die Regelleistung für 
Kinder nach dem SGB II sowie die Regelsätze nach dem 
SGB XII unverzüglich neu zu bemessen und als Grundlage 
hierfür eine spezielle Erfassung des Kinderbedarfs vor-
zunehmen. Dabei ist insbesondere sicherzustellen, dass 
die besonderen Bedarfe der Kinder im Hinblick auf die 
Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen oder Schulen mit 
einem Bildungs- und Betreuungsangebot am nachmittag 
und in Kindertageseinrichtungen durch die Leistungen 
nach dem SGB II und SGB XII abgedeckt werden. Es sollte 
des Weiteren geprüft werden, inwieweit über Sach-
leistungen die chancengerechte Teilhabe der Kinder 
besser gewährleistet werden kann als durch Geldleis-
tungen. Über eine entsprechende neuregelung der 
Leistungen für Kinder im SGB II und SGB XII sollte der 
Gefahr einer sozialen Ausgrenzung oder Minderung der 
Bildungschancen möglichst entgegengewirkt werden.

Um Wahlfreiheit zu gewährleisten, setzt sich die Baye-
rische Staatsregierung auf Bundesebene auch vehement 
für eine finanzielle Leistung für Eltern ein, die ihre Kinder 
von ein bis drei Jahren selbst betreuen (Betreuungsgeld). 
Die Einführung einer solchen Leistung bedeutet für alle 
Eltern, die ihre Kinder unter drei Jahren selbst betreuen 
und erziehen wollen, eine deutliche Entlastung und ein 

Signal zugunsten der häuslichen Kindererziehung.
Die Staatsregierung sieht darüber hinaus auch für die 
Zukunft weiteren Reformbedarf beim Kinderzuschlag. In 
der gegenwärtigen Fassung bietet das Kinderzuschlags-
recht kein wirkliches Wahlrecht der Betroffenen zwischen 
Leistungen der Grundsicherung und den vorgelagerten 
Leistungen (Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld).

Die Staatsregierung wird die Entwicklung der Familienein-
kommen in Bayern auch in Zukunft aufmerksam beobach-
ten. Das bereits mit dem ifb-Familienreport 2003 entwi-
ckelte Instrument des Einkommensmonitoring von Fami-
lienhaushalten soll in Zukunft weiterentwickelt und jährlich 
fortgeschrieben werden. Damit wird die Möglichkeit einer 
regelmäßigen Erfassung der Einkommenssituation von 
Familien eröffnet, die über Jahre hinweg rechtzeitige 
Aufschlüsse zu Tendenzen und Entwicklungen liefert 
und damit auch wertvolle Hilfestellungen für familien-
politischen Handlungsbedarf bietet.

FAMILIEn UnD IHR WOHnRAUM 

Im Ländervergleich ist die Wohnraumversorgung baye-
rischer Familien gut: Bei den Kennwerten zur Wohnfläche 
und der Eigentumsquote für Familien liegt Bayern über 
und bei den Kennwerten zur Wohnkostenbelastung unter 
den Vergleichswerten in den alten Ländern. Erwartungs-
gemäß stellt sich die Lage Alleinerziehender mit Kin-
dern wegen deren geringeren äquivalenzeinkommen 
weniger günstig dar.

nachstehende wissenschaftliche Analyse bestätigt die 
Erfolge der Schwerpunktsetzung bei der Wohnraumförde-
rung zugunsten der Familien. So wurde mit dem Baye-
rischen Wohnraumförderungsgesetz bei der Bestimmung 
der Einkommensgrenze die Kinderkomponente gegenüber 
dem früher geltenden Bundesrecht angehoben und bei 
der Einkommensermittlung zur Erleichterung der Familien-
gründung ein höherer Freibetrag eingeführt. Die Bay-
erischen Wohnungsbauförderungsbestimmungen 2008 
sehen vor, dass in den geförderten Wohnungen die 
Individualräume für eine Person – also zum Beispiel 
Kinderzimmer – mindestens 10 m² groß sein müssen. 
Für Kinder unterschiedlichen Geschlechts sind eigene 
Zimmer vorzusehen. Bei zwei Kindern in einem Raum 
soll dieser mindestens 14 m² groß sein. 

Ein hoher Stellenwert kommt im ländlichen Raum der 
Schaffung und Förderung von Eigenwohnraum zu, um 
eine (weitere) Abwanderung aus strukturschwachen Ge-
bieten zu vermeiden und qualifizierte Fachkräfte und 
junge Familien in der Region zu halten oder Anreize für 
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eine Rückwanderung zu geben. Die Förderung von 
Familien mit Kindern wurde mit oben genannten Wohn-
raumförderungsbestimmungen 2008 verbessert und 
eine besondere Familienkomponente eingeführt. Die 
Förderung von Eigenwohnraum erfolgt zwar wie bisher 
mit Darlehen. neu kommt aber dazu, dass Haushalte mit 
Kindern neben dem Darlehen einen Zuschuss in Höhe 
von 1.500 Euro je Kind erhalten. Das Gleiche gilt, wenn 
die Geburt eines Kindes oder mehrerer Kinder aufgrund 
einer Schwangerschaft zum Zeitpunkt der Förderent-
scheidung zu erwarten ist.

Es ist ein erklärtes Ziel der Bayerischen Staatsregierung, 
zusätzliche familiengerechte, d. h. ausreichend große und 
für Familien bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Vor al-
lem in den Ballungsräumen besteht weiterhin hoher Be-
darf an bezahlbaren Mietwohnungen besonders für Fami-
lien mit Kindern. Durch die Förderung im Mietwohnungs-
bau ermuntern die staatlichen Stellen die Investoren, ge-
rade auch für Familien geeignete Wohnungen zu bauen. 

ERZIEHUnGS- UnD BILDUnGSORT FAMILIE

Die frühzeitige Förderung von Kindern setzt vom ersten 
Tag an möglichst kompetente Eltern voraus. Durch die 
begleitende Förderung der Erziehungskompetenz der 
Eltern werden von Anfang an bestmögliche Umstände 
für die Entwicklung der Kinder geschaffen. 

Der Bayerische Landtag fasste deshalb am 18.05.2000 
grundlegende Beschlüsse zur Weiterentwicklung der 
Familienbildung in Bayern. So wurden für das Haus-
haltsjahr 2001 Sondermittel in Höhe von einer Mio. Euro 
zur Förderung zukunftsweisender Familienbildungspro-
jekte zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln wurden 
nach einer bayernweiten Ausschreibung 19 thematisch 
weit gespannte Projekte freier und kommunaler Träger 
nach den Kriterien „Trägervielfalt“, „Akzeptanz und 
niedrigschwelligkeit“ sowie „Zukunftsorientiertheit“ 
ausgewählt. Alle Projekte wurden durch das ifb aus-
gewertet und in einer Broschüre dokumentiert, die von 
allen Familienbildungsstätten und Erwachsenenbil-
dungseinrichtungen kostenlos angefordert werden kann. 

Am 27.02.2007 hat der Bayerische Landtag über die bereits 
im Jahr 2000 gefassten Beschlüsse hinaus ein umfas-
sendes Antragspaket „Frühkindliche Bildung und Erzie-
hung“ beschlossen (LT-Drs. 15/7571). Dieses Gesamtkon-
zept soll differenzierte und aufeinander aufbauende Be-
ratungs- und Hilfsangebote enthalten und so ausgestattet 
sein, dass es auf die lokalen Gegebenheiten und auf die 
unterschiedlichen Bedarfslagen Rücksicht nimmt. Grund-

sätzlich soll das Angebot der Eltern- und Familienbildungs-
stätten alle Eltern erreichen. Das ifb ist beauftragt, spä-
testens zum Frühjahr 2009 die theoretische Basis für das 
Gesamtkonzept zu entwickeln. Zur Begleitung dieses 
Vorhabens ist ein Fachbeirat einberufen, der die ange-
strebte Entwicklung des Gesamtkonzepts beratend und 
unterstützend begleitet. Gleichzeitig sind im Projekt 
„Gesamtkonzept“ die Träger von Eltern- und Familienbil-
dung von Anfang an über eine Trägerkonferenz beteiligt.

Ein weiterer Auftrag in diesem Zusammenhang ist die 
Gestaltung und laufende Pflege einer Internetplattform für 
die Eltern- und Familienbildung. Hierzu führt das ifb ei-
ne Bestandsaufnahme mit dem Ziel durch, neben den 
theoretischen Bausteinen für ein Gesamtkonzept eine 
Beispiel-Liste von evaluierten Angeboten der Eltern- und 
Familienbildung bereitzustellen. Eine wesentliche Auf-
gabe des Gesamtkonzeptes wird es sein, Wege einer 
wirksamen Vernetzung von Trägern der Eltern- und Fa-
milienbildung und ihres Angebots aufzuzeigen. 

Entsprechend der Vorgabe des Landtagsbeschlusses vom 
27.02.2007 (LT-Drs. 15/7576) hat die Bayerische Staatsre-
gierung ein Konzept entwickelt, wie Schreibabyambu-
lanzen in Bayern ihre bewährte Arbeit auch künftig mit 
angemessenen Rahmenbedingungen fortführen können. 
Zum 01.11.2008 ist die Richtlinie zur Förderung von Bera-
tungsangeboten für Eltern mit Schreibabys in Kraft getre-
ten. Mit der Richtlinie ist die Grundlage für ein fachlich 
qualifiziertes, niedrigschwelliges und wohnortnahes 
Angebot zur Beratung von Familien mit Schreibabys 
gelegt.

In Bayern bestehen rund 180 Erziehungsberatungsstel-
len. Damit steht in jedem Landkreis und in jeder kreis-
freien Stadt mindestens eine Einrichtung zur Verfügung. 
Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten, Kindern, 
Jugendlichen und jungen Volljährigen wird dort Beratung 
angeboten mit dem Ziel, aktiv zur Lösung persönlicher 
und intrafamiliärer sowie umfeldbezogener Problemlagen 
beizutragen. Die staatliche Förderung der Beratungsstellen 
bleibt unverzichtbarer Bestandteil offensiver Familienpoli-
tik seitens des Freistaats. Die Bayerische Staatsregierung 
unterstützt die Kommunen bei der Finanzierung der Er-
ziehungsberatungsstellen durch die Vergabe freiwilliger 
Zuschüsse zu den Personalkosten. Hierfür stand im Jahr 
2008 ein Haushaltsansatz von ca. 8,3 Mio. Euro zur Ver-
fügung. Landesweit ist die Zahl der Beratungen von 2000 
bis 2006 um rund 14 Prozent auf 41.699 Fälle gestiegen.

Darüber hinaus unterstützt der Freistaat mit dem Projekt 
„Virtuelle Beratungsstelle“ der Bundeskonferenz für Er-
ziehungsberatung auch die nutzung der neuen Medien 
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– insbesondere des Internets – in der Erziehungsbera-
tung. Seit dem 01.01.2005 wird das gemeinsame Län-
derprojekt „Virtuelle Beratungsstelle – Erziehungsbera-
tung im Internet“ im Regelbetrieb durchgeführt. Wäh-
rend für die Organisation und technische Abwicklung 
die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung verant-
wortlich ist, werden die erforderlichen Beratungskapa-
zitäten durch die Träger der beteiligten Erziehungsbera-
tungsstellen eingebracht.

GEWALT In DER FAMILIE

Gewalt in der Familie kann nur bedingt quantifiziert wer-
den, da sich die Betroffenen trotz der zunehmenden Ent-
tabuisierung nicht in jedem Fall nach einer Gewalterfah-
rung an staatliche Stellen wenden. In Bayern wurden im 
Jahr 2006 beispielsweise bei der Bayerischen Polizei 
rund 15.000 Fälle häuslicher Gewalt in Form von phy-
sischer und/oder psychischer Gewalt innerhalb von 
ehelichen oder nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
(„Partnergewalt“) aktenkundig.

Die Bayerische Staatsregierung stellt sich mit einem Bün-
del von Maßnahmen der schwierigen und sensiblen Auf-
gabe, in diesem Bereich im Vorfeld wie im nachgang 
Schutz und Hilfe anzubieten. Im Rahmen unserer polizei-
lichen Maßnahmen wurde bereits vor vielen Jahren der 
Opferschutzgedanke bei der Bayerischen Polizei institutio-
nalisiert. Es geht in erster Linie um den Schutz des Opfers 
und eine konsequente Strafverfolgung. Das Maßnahmen-
repertoire beinhaltet unter anderem die polizeiliche Ge-
wahrsamnahme des Täters zur Verhinderung einer Straftat 
oder zur Durchsetzung eines Platzverweises, den Erlass 
eines polizeilichen Kontaktverbots gegen den Täter und 
die vorläufige Festnahme des Täters bei Vorliegen eines 
dringenden Tatverdachts und entsprechender Haftgründe.

Seit 1987 gibt es bei den Präsidien der Bayerischen 
Polizei die so genannten „Beauftragten der Polizei für 
Frauen und Kinder (BPFK)“. Derzeit üben 17 Polizeibe-
amtinnen diese Funktion aus. Deren Aufgaben sind 
Information und Unterstützung der Geschädigten bei 
Gewalttaten im sozialen nahraum (Gewalt in Familie 
und Partnerschaft, in familienähnlichen Beziehungen 
und in Trennungssituationen) sowie bei Straftaten ge-
gen die sexuelle Selbstbestimmung. 

Daneben wird bei der Bayerischen Polizei größter Wert 
auf die Umsetzung der seit 01.01.2002 mit dem Gewalt-
schutzgesetz in Kraft getretenen und Mitte 2008 aktu-
alisierten „Rahmenvorgabe zur polizeilichen Bekämp-
fung der häuslichen Gewalt und damit in Zusammen-
hang stehender Stalkingfälle“ gelegt. Ziel ist, den Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowohl rechtliche 
als auch praktische Handlungssicherheit für Maßnah-
men gegen den Täter und für die Aufklärung des Opfers 
bezüglich des weiteren Verfahrensablaufs zu geben. Der-
zeit übernehmen in Bayern 273 spezialisierte Schwer-
punktsachbearbeiter „Häusliche Gewalt“ bei der Schutz-
polizei die polizeiliche Sachbearbeitung.

Darüber hinaus werden mit dem Gewaltschutzgesetz, das 
seit 01.01.2002 in Kraft ist, die zivilrechtlichen Rechts-
schutzmöglichkeiten der Opfer häuslicher Gewalt deutlich 
verbessert und Täter stärker zur Verantwortung gezo-
gen. Bei vorsätzlichen widerrechtlichen Körperverlet-
zungen, entsprechenden Drohungen oder in Fällen des 
widerrechtlichen Eindringens in die Wohnung bzw. von 
unzumutbaren Belästigungen durch wiederholte nachstel-
lungen ordnet das Gericht auf Antrag Schutzmaßnahmen 
an. Das Gericht kann dem Täter zum Beispiel verbieten, 
die Wohnung zu betreten, sich in einem bestimmten 
Umkreis in der nähe der Wohnung aufzuhalten, be-
stimmte andere Orte aufzusuchen, an denen sich das 
Opfer regelmäßig aufhält (z. B. Arbeitsplatz, Kindergarten, 
Schule etc.) oder Verbindung zum Opfer aufzunehmen, 
um ein Zusammentreffen mit dem Opfer herbeizuführen. 

In Fällen häuslicher Gewalt sind die Staatsanwaltschaf-
ten angehalten, das nach dem Gesetz für eine Verfol-
gung der Taten vielfach erforderliche besondere öffent-
liche Interesse regelmäßig zu bejahen. 

Die Opfer sind wegen der oftmals gravierenden physi-
schen und psychischen Folgen der Taten besonders auf 
Hilfe angewiesen, um das Strafverfahren als Zeugen und 
Geschädigte durchzustehen. Für häusliche Gewalt gibt es 
daher bei den bayerischen Staatsanwaltschaften Spe-
zialdezernate mit erfahrenen Ansprechpartnern, die 
den Opfern Hilfestellungen geben können. 
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6 Familien

Situationsanalyse von: Tanja Mühling, Harald Rost, 
Marina Rupp, ifb Staatsinstitut für Familienforschung 
an der Universität Bamberg

6.1.   enTwicklung der lebens- und 
 FamilienFormen

Die Entwicklung der familialen Lebensformen in Bayern 
unterscheidet sich nicht von der in anderen (alten) 
Bundesländern und kann mit den Schlagworten „Kontinui-
tät und Wandel“ beschrieben werden. Die hohe Wertschät-
zung, die der Familie heute nach wie vor zukommt, zeigt 
sich zum einen in der Wertorientierung von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen: Eine eigene Familie zu haben, 
hat in ihrer Lebensplanung, wie die Shell-Jugendstudien 
eindrucksvoll belegen, nach wie vor sehr hohe Priorität 
(Shell 2006: 50f.) (vgl. dazu auch Abschnitt 7.2.3). 

Zum anderen zeigt sich die Kontinuität von Familie auch 
darin, dass mit 1,95 Mio. Familienhaushalten1  im Jahr 

2006 in Bayern etwas mehr Familien lebten als vor 30 
Jahren (1970 gab es 1,89 Mio. Familienhaushalte, der 
Zuwachs beträgt 3,2 %, vgl. Darstellung 6.17 im 
Anhang). Darunter waren im Jahr 2006 1,38 Mio. 
Haushalte mit minderjährigen Kindern. Die Differenz 
(577.000) bilden Haushalte mit ausschließlich volljäh-
rigen Kindern. Deren Zunahme spiegelt die Tendenz 
wider, dass immer häufiger Kinder nach Erreichen der 
Volljährigkeit zuhause wohnen bleiben. Während die 
Zahl der Familien in Bayern nur leicht angestiegen ist, 
wuchs die Bevölkerung Bayerns im gleichen Zeitraum 
von 10,9 Mio. auf 12,5 Mio. Einwohner (+14,7 %). Die 
Zahl der Haushalte in Bayern nahm von 3,68 Mio. im 
Jahr 1970 auf 5,93 Mio. im Jahr 2006, d. h. um 61,1 
Prozent zu. Dabei hat sich die Zahl der Einpersonen-
haushalte weit mehr als verdoppelt, während sich die 
Zahl der Haushalte mit fünf oder mehr Personen 
halbiert hat. Dass die Zahl der Familien nicht im 
gleichen Maße angestiegen ist, liegt großteils an der 
demografischen Entwicklung. Von den 2,28 Mio. 
Einpersonenhaushalten im Jahr 2006 in Bayern hatten 
über 39 Prozent der Alleinlebenden das 60. Lebens-
jahr bereits vollendet, knapp 19 Prozent waren jünger 

1  Der Begriff „Familienhaushalte“ wurde gewählt, da es sich bei den Daten des Mikrozensus um haushaltsbezogene Daten handelt, d. h. um Haushalte, in 
denen Kinder leben.

Darstellung 6.1: Lebensformen von Familienhaushalten nach Anzahl und Alter der Kinder in BY 2006 (Tausend und Prozent)

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2006

ehepaare
nichteheliche lebens-

gemeinschaften alleinerziehende insgesamt

            in Tsd.

ohne altersbegrenzung der kinder 1.482 86 386 1.954

1 Kind 629 54 260 943

2 Kinder 637 25 101 762

3 oder mehr Kinder 216 7 25 249

mit minderjährigen kindern 1.071 75 230 1.377

1 Kind 477 49 152 678

2 Kinder 460 21 63 544

3 oder mehr Kinder 134 5 15 154

alter der kinder                    Prozent

Ohne Altersbegrenzung der Kinder 75,8 4,4 19,8 100,0

Mit minderjährigen Kindern 77,8 5,4 16,7 100,0

Familien mit jüngstem kind im alter von ...                     Prozent

 unter 3 Jahre 22,4 36,6 11,7 21,4

 3 bis unter 6 Jahre 16,7 18,9 14,7 16,5

 6 bis unter 10 Jahre 21,5 15,2 22,2 21,3

10 bis unter 15 Jahre 24,0 17,9 31,2 24,9

15 bis unter 18 Jahre 15,4 11,4 20,1 15,9

Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0
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als 30 Jahre. Im Zuge der Alterung der Gesellschaft 
nimmt auch die Zahl der älteren Alleinstehenden zu. 
Dementsprechend reduzierte sich auch der Anteil der 
Bevölkerung, der in Familienhaushalten lebt, von zwei 
Drittel im Jahr 1970 auf derzeit gut die Hälfte. 

Wie Darstellung 6.1 zeigt, handelt es sich bei der 
großen Mehrheit der Familienhaushalte (1,48 Mio. 
bzw. 75,8 %) um verheiratete Paare mit Kindern, 19,8 
Prozent sind Alleinerziehende und weitere 4,4 
Prozent sind nichteheliche Lebensgemeinschaften 
mit Kindern. Der Anteil kinderreicher Familien (drei 
oder mehr Kinder) an allen Familienhaushalten liegt 
bei 12,7 Prozent. In 39,0 Prozent der bayerischen 
Familienhaushalte lebten 2006 zwei Kinder und bei 
48,3 Prozent handelt es sich um einen Haushalt mit 
einem Kind. 

Betrachtet man die Entwicklung der familialen 
Lebensformen im Zeitverlauf, zeigt sich für Bayern, 
wie auch für die übrigen alten Bundesländer, ein 
deutlicher Wandel: Während die Zahl der verheira-
teten Paare mit Kindern zurückgeht, wächst der 
Anteil der Alleinerziehenden und nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften mit Kindern stark an. Wie 
aus Darstellung 6.18 im Anhang ersichtlich wird, hat 
sich deren Anteil an allen Familien seit den 1970er 
Jahren verdoppelt. Die Zahl der Alleinerziehenden 
mit minderjährigen Kindern in Bayern hat von 
155.000 im Jahr 1995 auf 230.000 im Jahr 2006 
zugenommen. Darunter sind großteils alleinerzie-
hende Mütter, der Anteil alleinerziehender Väter 
beträgt 10,9 Prozent. Die Zahl der nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren 
ist von 37.000 auf 75.000 gestiegen, ihr Anteil an den 
familialen Lebensformen hat sich im gleichen 
Zeitraum somit verdoppelt (vgl. Darstellung 6.19 im 
Anhang). Etwa 53 Prozent der nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften mit minderjährigen Kindern 
wurden 2006 von ledigen Partnern gebildet, bei etwa 

19 Prozent waren beide Elternteile bereits einmal 
verheiratet und bei 28 Prozent wird sie durch ei-
nen ledigen und einen ehemals verheirateten Part-
ner gebildet.

Weiterhin ist zu vermuten, dass auch die Zahl der 
Stieffamilien zunimmt. nicht nur die Eheschei-
dungen nehmen zu (ihre Zahl stieg von 23.434 im 
Jahr 1995 auf 27.259 im Jahr 2006), sondern auch die 
Zahl der davon betroffenen Kinder: Im Jahr 2006 
waren 21.832 Kinder von der Ehescheidung ihrer 
Eltern betroffen, 1995 lag diese Zahl bei 19.257. Da 
jedoch gleichzeitig auch die Zahl der Wiederverhei-
ratungen zunimmt (vgl. Mühling/Rost 2006: 17f.), 
kann davon ausgegangen werden, dass auch die 
Zahl der Stieffamilien anwächst. Genaue Zahlen 
lassen sich jedoch aus der amtlichen Statistik nicht 
ableiten, da der Mikrozensus keine genaue Zuord-
nung der Kinder eines Haushaltes zu ihren Eltern 
zulässt. Schätzungen aus Berechnungen des DJI-
Familiensurveys ergaben für 1999 eine Zahl von 
deutschlandweit etwa 850.000 Stiefkindern im 
engeren Sinne, d. h. sie leben mit einem leiblichen 
und einem Stiefelternteil zusammen (vgl. Bien u. a. 
2002: 12f.). 

Anhand der Mikrozensusangaben lässt sich nur 
ablesen, dass in fast allen Ehepaar-Familien (98,9 %) 
gemeinsame Kinder der Ehepartner leben (vgl. 
Darstellung 6.2), während dies in nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften mit 62,9 Prozent deutlich 
seltener der Fall ist. 

Seit den letzten 25 Jahren zeichnet sich auch ein 
Rückgang in der Größe der Familien ab. Die Zahl der 
Ehepaare mit drei oder mehr minderjährigen Kindern 
ist von 315.000 im Jahr 1970 auf 134.000 im Jahr 
2006 zurückgegangen, d. h. die Zahl der kinder-
reichen Familien hat sich in diesem Zeitraum mehr 
als halbiert (vgl. Darstellung 6.20 im Anhang).

Darstellung 6.2: Herkunft der Kinder in Paarfamilien mit Kindern unter 18 Jahren in BY 2006 (Prozent)

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2006

ehepaare
nichteheliche lebens-

gemeinschaften insgesamt

nur mit Kindern der Frau 0,8 31,5 2,8

nur mit Kindern des Mannes 0,2 3,7 0,4

Mit gemeinsamen Kindern 98,9 62,9 96,6

Mit Kindern beider Partner, aber keine gemeinsamen Kinder 0,0 1,9 0,2

Insgesamt 100,0 100,0 100,0
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6.2 siTuaTion von Familien

6.2.1 ERWERBSTäTIGKEIT UnD -WUnScH

Erwerbstätigkeit ist in Deutschland der wichtigste 
Schlüssel zu Einkommen und sozialer Sicherung. Für 
die ökonomische Situation von Familien ist es daher 
von entscheidender Bedeutung, welche Erwerbskons-
tellationen in der Familie realisiert werden und in -
wieweit es Eltern gelingt, ihre familiären Aufgaben 
mit der Ausübung der Berufstätigkeit zu vereinbaren. 
Dabei zeigt sich, dass Männer unabhängig vom Alter 
ihrer Kinder überwiegend Vollzeit erwerbstätig sind 
(vgl. Mühling/Rost 2006: 64ff.), während Frauen aus 
familiären Gründen ihre Erwerbstätigkeit oft unter-
brechen oder zumindest reduzieren. Weil das Verein-
barkeitsthema also nach wie vor stärker bei Müttern 
als bei Vätern zum Tragen kommt, wird im Folgenden 
v. a. auf die Erwerbssituation von Frauen eingegan-
gen. Mütter mit minderjährigen Kindern in Bayern 
wiesen mit einer Erwerbstätigenquote von 66,8 
Prozent im Jahr 2006 im Vergleich zum früheren 
Bundesgebiet (63,0 %) eine überdurchschnittlich 
hohe aktive Erwerbsbeteiligung auf (vgl. Darstellung 
6.21 im Anhang).

Betrachtet man die Gruppe der 25- bis 45-jährigen 
Frauen, so liegen die Erwerbstätigenquoten der kin - 
derlosen Frauen in Bayern deutlich über den entspre-
chenden Werten der Mütter (vgl. Darstellung 6.3). 

Die Erwerbstätigenquote von Müttern dieser Alters-
gruppe, die aufgrund der Altersstruktur ihrer Kinder 
vermutlich am meisten von der Problematik der 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit 
betroffen sind, stieg von 1998 bis 2001 leicht an und ist 
seitdem wieder etwas zurückgegangen. Aktuell ist 
wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Ob und in welchem Ausmaß Mütter erwerbstätig sind, 
hängt stark vom Alter und der Anzahl ihrer Kinder ab. 
Darstellung 6.4 verdeutlicht, dass die Erwerbsbeteili-
gung von Frauen umso niedriger ist, je jünger ihre 
Kinder sind und je mehr Kinder sie haben. Dieser 
Zusammenhang gilt sowohl für Frauen, die mit ihrem 
(Ehe-)Partner zusammenleben, als auch für alleinerzie-
hende Mütter. Allerdings liegt die Erwerbsbeteiligung 
der alleinerziehenden Frauen durchwegs über den 
Erwerbsquoten der Mütter in Paarfamilien. 

Zugleich sind Alleinerziehende in besonderer Weise 
mit dem Problem der Vereinbarkeit von Erwerbstätig-
keit und Kinderbetreuung konfrontiert, was sich u. a. in 
ihrer überdurchschnittlich hohen Betroffenheit von 
Arbeitslosigkeit bemerkbar macht. Mütter ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit sind wesentlich seltener 
erwerbstätig als deutsche Frauen mit minderjährigen 
Kindern. Hoch qualifizierte Frauen bleiben überwie-
gend auch nach dem Übergang zur Mutterschaft 
erwerbstätig bzw. kehren frühzeitig wieder in den 
Beruf zurück, wie die überdurchschnittlich hohe 
Erwerbstätigenquote der Mütter mit höherem beruf-
lichem Abschluss bzw. der Akademikerinnen zeigt. 

Je jünger die Kinder sind und je mehr Kinder im 
Haushalt leben, umso höher ist die Teilzeitquote unter 
den erwerbstätigen Müttern. Während in Bayern 69,8 
Prozent der erwerbstätigen Frauen mit einem minder-
jährigen Kind Teilzeit arbeiten, liegt der entsprechende 
Anteil bei den Müttern mit zwei Kindern bei 81,5 
Prozent. „Persönliche oder familiäre Verpflichtungen“ 
bzw. die „Betreuung von Kindern oder pflegebedürf-
tigen/behinderten Personen“ sind mit insgesamt über 
86 Prozent die am häufigsten genannten Gründe für 
die Ausübung einer Teilzeittätigkeit bei Müttern mit 
Kindern unter 18 Jahren. Berufstätige Alleinerziehende 
und Mütter, die ihre Kinder in einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft großziehen, gehen häufiger einer 
Vollzeittätigkeit nach als verheiratete Frauen. 

30,9 Prozent der (Ehe-)Paare mit minderjährigen 
Kindern praktizieren – zumindest phasenweise – die 
sog. „Versorgerehe“, d. h. der Ehemann ist allein 
berufstätig (vgl. Darstellung 6.5). Dies ist insbesondere 

Darstellung 6.3: Entwicklung der Erwerbstätigenquote von Frauen 
im Alter zwischen 25 und 45 Jahren mit und ohne Kinder in BY 
1998-2006 (Prozent)

 Frauen mit Kindern unter 18 Jahren  Frauen ohne Kinder

Hinweis: In der Abbildung sind vorübergehend Beurlaubte, also z. B. 
Frauen im Mutterschutz oder in Elternzeit, als erwerbstätig erfasst.

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 1998-2006
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bei kinderreichen Ehepaaren der Fall. So liegt der 
Anteil der Familien, in denen der Ehemann als einziger 
berufstätig ist, bei den Paaren mit drei oder mehr 
Kindern bei 44,8 Prozent. Mehrheitlich sind heute 
jedoch in den Familien beide Elternteile erwerbstätig 
(62,3 %). Aber auch in der intensiven Familienphase, 
wenn das jüngste Kind unter drei Jahre alt ist, ist der 
Mann meistens der alleinige Ernährer (47,0 %).

Darüber hinaus nimmt das Bildungsniveau Einfluss 
darauf, welche Erwerbskombination Elternpaare 
realisieren: Gering Qualifizierte und Ungelernte haben 
geringere Arbeitsmarktchancen, so dass häufiger 
keiner der beiden Partner erwerbstätig ist (10,2 % bzw. 
5,5 %). Auffällig ist außerdem, dass bei Familien, bei 
denen die Familienbezugsperson nicht-EU-Ausländer 

ist, überdurchschnittlich oft beide Partner nicht 
erwerbstätig sind. Dies ist auf die im Durchschnitt 
niedrigere formale Qualifikation und die damit verbun-
dene schwierige Situation des betreffenden Personen-
kreises auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen.

Darstellung 6.4: Erwerbsstatus von Müttern mit minderjährigen Kindern nach Familienform, Anzahl der Kinder, Alter des jüngsten Kindes, 
Staatsangehörigkeit und Bildungsniveau in BY 2006 (Prozent)

Hinweise: nichterwerbspersonen sind Personen, die keine – auch keine geringfügige – auf Erwerb ausgerichtete Tätigkeit ausüben oder 
suchen. Sie sind nach dem ILO-Konzept weder als erwerbstätig noch als erwerbslos einzustufen. 

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2006

erwerbsstatus der mütter

erwerbstätig erwerbslos nichterwerbsperson

alle Frauen mit mind. 1 kind unter 18 Jahren 66,8 5,6 27,6

Familienform

Ehepaar 65,4 4,5 30,1

nichteheliche Lebensgemeinschaft 70,0 6,2 23,8

Alleinerziehende 72,6 10,9 16,5

anzahl der kinder unter 18 Jahren

1 Kind 71,5 5,7 22,8

2 Kinder 65,4 5,5 29,2

3 oder mehr Kinder 51,6 5,1 43,2

alter des jüngsten kindes

unter 3 Jahre 47,2 2,2 50,6

3 bis unter 6 Jahre 63,3 9,1 27,6

6 bis unter 10 Jahre 70,6 6,7 22,7

10 bis unter 15 Jahre 76,5 5,7 17,8

15 bis unter 18 Jahre 77,2 4,6 18,2

staatsangehörigkeit

Deutsche 69,5 4,9 25,6

Ausländische 50,1 9,6 40,2

Höchster beruflicher ausbildungsabschluss

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 50,1 8,4 41,5

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 64,5 10,6 24,9

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 71,7 5,4 22,9

Meister-/Techniker- oder gleichwertiger FS-Abschluss 77,4 2,7 19,9

(Fach-)Hochschulabschluss 73,2 3,9 22,8
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5,6 Prozent der Mütter mit mindestens einem Kind unter 
18 Jahren sind erwerbslos und 27,6 Prozent sind nichter-
werbspersonen (vgl. Darstellung 6.22 im Anhang). Ins -
gesamt ist also ein Drittel (33,2 %) der Frauen in Bayern, 
die minderjährige Kinder haben, nicht erwerbstätig.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass ein nicht 
unerheblicher Anteil der Hausfrauen diesen Status 
gerne überwinden würde: Von den nichterwerbstätigen 
Müttern mit Kindern unter 18 Jahren ist über ein Fünftel 
(21 %) arbeitslos gemeldet oder nach eigener Angabe 
arbeitsuchend. Weitere 13 Prozent suchen derzeit zwar 
nicht aktiv nach einer Arbeitsstelle, äußern jedoch, dass 
sie gerne erwerbstätig wären. Insgesamt kann man also 
davon ausgehen, dass rund 34 Prozent der weiblichen 
nichterwerbstätigen mit minderjährigen Kindern in 
Bayern eigentlich einen Erwerbswunsch haben, diesen 
jedoch in ihrer jetzigen Lebenssituation und angesichts 

der strukturellen Rahmenbedingungen nicht realisieren 
können. Der Erwerbswunsch der nichterwerbstätigen 
Mütter in Westdeutschland liegt mit 38 Prozent etwas 
höher, bedingt durch die höhere Arbeitslosenquote. 
Zählt man in Bayern sowie in Westdeutschland die 
Mütter zusammen, die erwerbstätig sind oder es gerne 
wären, so kommt man jeweils auf rund 77 Prozent, d. h. 
dass insgesamt mehr als drei Viertel der Frauen mit 
minderjährigen Kindern eine Erwerbstätigkeit ausüben 
oder ausüben möchten. 

6.2.2 ZEITAUFWAnD FÜR KInDER

Aktive Elternschaft äußert sich maßgeblich in der Zeit, 
die Mütter und Väter mit ihren Kindern verbringen. 
Sozialwissenschaftliche Studien belegen immer wieder, 
dass Frauen und Männer Elternschaft überwiegend als 

erwerbskonstellation des Paares

beide 
erwerbstätig

nur mann 
erwerbstätig

nur Frau 
erwerbstätig

beide nicht 
erwerbstätig

alle (ehe-)Paare mit kindern unter 18 Jahren 62,3 30,9 3,5 3,3

Familienform

Ehepaar 62,1 31,4 3,4 3,2

nichteheliche Lebensgemeinschaft 65,1 24,5 4,7 5,6

anzahl der kinder unter 18 Jahre

1 Kind 65,8 25,9 4,5 3,9

2 Kinder 62,5 32,4 2,6 2,5

3 oder mehr Kinder 48,1 44,8 2,8 4,4

alter des jüngsten kindes

 unter 3 Jahre 45,5 47,0 2,5 5,1

 3 bis unter 6 Jahre 60,2 34,7 2,5 2,6

 6 bis unter 10 Jahre 67,1 27,8 2,9 2,2

10 bis unter 15 Jahre 70,8 21,1 4,6 3,6

15 bis unter 18 Jahre 70,4 21,7 5,2 2,7

staatsangehörigkeit der Familienbezugsperson

Deutsch 65,6 29,1 2,9 2,3

EU-Ausländer 52,7 37,6 6,7 3,0

nicht-EU-Ausländer 37,2 43,6 6,6 12,5

Höchster beruflicher ausbildungsabschluss der Familienbezugsperson

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 46,9 35,9 7,0 10,2

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 60,4 30,5 3,7 5,5

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 64,5 29,3 3,4 2,9

Meister-/Techniker- oder gleichwertiger FS-Abschluss 68,0 29,1 2,0 1,0

(Fach-)Hochschulabschluss 62,8 33,2 2,3 1,7

Darstellung 6.5: Erwerbskonstellation von (Ehe-)Paaren mit minderjährigen Kindern nach Familienform, Anzahl der Kinder, Alter des jüngsten 
Kindes, nationalität und Bildungsniveau in BY 2006 (Prozent)

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2006
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2  nebenaktivitäten werden parallel zu einer Hauptaktivität vollzogen. Wenn man beispielsweise beim Kochen Radio hört, so wird der entsprechende Zeitraum der 
Hauptaktivität Kochen bzw. Hausarbeit zugerechnet, gleichzeitig findet die nebenaktivität der Mediennutzung statt. Die Einstufung ihrer Tätigkeiten in Haupt- und 
nebenaktivitäten wird von den an der Zeitbudgetstudie teilnehmenden Personen selbst vorgenommen.

sinnstiftend und bereichernd erleben, auf der anderen 
Seite werden Kinder jedoch auch als Armutsrisiko und 
„als Auslöser von Zeitproblemen ihrer Eltern“ (Zeiher 
2004: 5) wahrgenommen. Die Suche nach Balancen 
zwischen Erwerbstätigkeit und Familienarbeit gewinnt 
im Leben von Müttern und Vätern an Bedeutung. Ein 
signifikanter Einfluss des Wohnorts auf den Zeitaufwand 
für Kinder lässt sich nicht feststellen (vgl. Mühling 2007: 
144), insofern dürften sich die Ergebnisse der bundes-
weiten Zeitbudgeterhebung 2001/2002 des Statistischen 
Bundesamtes auch auf Bayern übertragen lassen. 
Deutliche Differenzen ergeben sich hingegen in der Zeit, 
die Mütter und Väter in die Kinderbetreuung investie-
ren. Es hat sich trotz der gestiegenen Erwerbsbeteili-
gung von Frauen nur wenig daran verändert, dass 
Männern in der Familie die Rolle des Hauptverdieners 
zukommt. Die Tatsache, dass 87 Prozent der Väter von 
minderjährigen Kindern in Deutschland Vollzeit 
erwerbstätig sind, schränkt die Zeit, die sie zu Hause 
und mit ihren Kindern verbringen (können), stark ein. 
Es überrascht daher nicht, dass Männer insgesamt 
weniger Zeit für Kinderbetreuung aufwenden als ihre 
überwiegend teilzeitbeschäftigten oder nichterwerbs-
tätigen Partnerinnen (vgl. Darstellung 6.23 im An-
hang). Darüber hinaus variiert der Zeitaufwand für 
Kinder deutlich nach Wochentagen sowie der Art der 
gemeinsam verbrachten Zeit. Väter, die Kinder unter 10 
Jahren im Haushalt haben, verbringen beispielsweise 
an den Werktagen rund drei Stunden und am Wochen-
ende etwa sechs Stunden täglich mit ihren Kindern. 
Kinderbetreuung als Haupt- oder nebenaktivität2  
macht von der insgesamt mit den Kindern verbrachten 
Zeit am Montag bis Freitag lediglich etwas mehr als 
eine Stunde und an den Sams- und Sonntagen 1½ bis 
1¾ Stunden aus (vgl. Darstellung 6.24 im Anhang). Das 
heißt, dass nur ein Bruchteil der Zeit, die Eltern und 
Kinder gemeinsam verbringen, als Kinderbetreuung im 
engeren Sinne zu interpretieren ist, und Kinder oftmals 
bei dem, was die Eltern gerade tun (z. B. Einkaufen, 
Fernsehen, Mahlzeiten einnehmen), einfach dabei sind 
bzw. einbezogen werden.

Einen besonderen Stellenwert hinsichtlich des Zeitauf-
wands für Kinder nimmt die elterliche Hausaufgabenbe-
treuung ein (vgl. Sellach u. a. 2004). Durchschnittlich 
betreuen alle Mütter, die Schulkinder zwischen sieben 
und zwölf Jahren haben, werktags 15 Minuten und 
Väter drei Minuten deren Hausaufgaben. Bezieht man in 
die Berechnungen der Mittelwerte nur diejenigen Eltern 

ein, die an den Werktagen Hausaufgabenbetreuung 
leisten (34 % der Frauen und 8 % der Männer), so setzen 
die betreffenden Mütter pro Tag durchschnittlich 43 
Minuten und die Väter 38 Minuten dafür ein. Je geringer 
die Erwerbsbeteiligung der Eltern ausfällt, umso mehr 
Zeit investieren sie selbst in die Unterstützung ihrer 
Kinder bei den Hausaufgaben.

Bei Müttern in Familien, die von Armut bedroht oder 
einkommensarm sind, fallen die täglichen Betreuungs-
zeiten für Kinder höher aus als in den anderen Familien 
und zwar unabhängig davon, ob die Mütter alleinerzie-
hend sind oder mit einem Partner zusammenleben (vgl. 
Darstellung 6.6). Dies dürfte im Wesentlichen darauf 
zurückzuführen sein, dass Haushalte, die von Armut 
betroffen sind, überdurchschnittlich oft Haushalte von 
nichterwerbstätigen sind (vgl. Abschnitt 1.3.3). Die 
betreffenden Eltern haben daher einerseits mehr frei 
verfügbare Zeit als berufstätige Väter und Mütter und 
können diese für ihre Kinder aufwenden. Andererseits 
fehlen in einkommensschwachen Haushalten vielfach 
die finanziellen Mittel, um Kinderbetreuung teilweise zu 
externalisieren, also z. B. von nachhilfeeinrichtungen 
oder Horten leisten zu lassen.

6.2.3 EInKOMMEnSSITUATIOn

Bevor auf die Einkommenshöhe von Familien in Bayern 
näher eingegangen wird, steht zunächst die Einkom-
mensquelle, aus der die Familien ihren Lebensunterhalt 
überwiegend bestreiten, im Zentrum der Betrachtung. 
Dabei zeigt sich, dass fast 90 Prozent der bayerischen 
Familien ohne Migrationshintergrund sich in erster Linie 
durch ihre Erwerbseinkommen finanzieren, wohingegen 
dies bei Familien, deren Bezugsperson keine deutsche 
Staatsangehörigkeit hat, wesentlich seltener gelingt. Bei 
den ausländischen Familien spielen entsprechend 
Arbeitslosengeld I und II sowie andere staatliche 
Transferzahlungen eine bedeutendere Rolle als bei den 

einkommenssituation der Familie

mit armutsrisiko ohne armutsrisiko

Alleinerziehende Mütter 2:18 1:12

Mütter in Paarfamilien 2:08 1:34

Darstellung 6.6: Durchschnittliche Zeiten für Kinderbetreuung nach 
der Einkommenssituation der Familie in D (Stunden:Minuten/Tag)

Quelle: Holz 2004: 48
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deutschen Familien. Bei Alleinerziehenden kommt den 
Leistungen der Arbeitsagentur, aber auch privaten 
Unterhaltszahlungen ein wesentlich höherer Stellenwert 
zu als bei Paarfamilien. Dies ist auf die geringere Erwerbs-
beteiligung von Alleinerziehenden gegenüber den 
Bezugspersonen von Zwei-Eltern-Familien zurückzuführen 
(vgl. Darstellung 6.25 im Anhang). Durchschnittlich leben 
87,9 Prozent aller Familien in Bayern überwiegend von 
ihren Erwerbseinkünften. Arbeitslosengeld I oder II ist für 
6,2 Prozent der bayerischen Familien die wichtigste 
Einnahmequelle (vgl. Darstellung 6.26 im Anhang).

Betrachtet man die Verteilung der monatlichen 
nettoeinkommen von Familien mit minderjährigen 
Kindern, so wird deutlich, dass diese in Bayern und 
Baden-Württemberg insgesamt höhere Einkünfte 
haben als in nordrhein-Westfalen oder im westdeut-
schen Durchschnitt (vgl. Darstellung 6.27 im An-
hang). Es zeigt sich des Weiteren, dass die Einkünfte 
der Familien mit der sozialen Stellung des Hauptein-
kommensbeziehers steigen (vgl. Abschnitt 1.2.2). 
Aber auch die familiale Lebensform spielt eine 
wichtige Rolle: So müssen 16,7 Prozent der Alleiner-
ziehenden in Bayern mit monatlichen Einnahmen von 
weniger als 900 Euro wirtschaften (vgl. Darstellung 
6.28 im Anhang).

Um eine anschauliche und gut interpretierbare Darstel-
lungsweise der Einkommenssituation von Familien zu 
erreichen, werden im Folgenden die relativen Wohl-
standspositionen der Haushalte in Bayern bestimmt 
(vgl. Darstellung 6.7). Hierzu wird das durchschnittliche 
äquivalenzeinkommen über alle Haushalte3  gleich 100 
Prozent gesetzt. Dann wird das Durchschnittseinkom-
men dazu in Relation gesetzt. Fällt dieses höher als der 
Gesamtdurchschnitt aus – beträgt also die Wohlstands-
position mehr als 100 Prozent – nehmen diese Haus-
halte eine überdurchschnittliche finanzielle Position ein.

Es zeigt sich, dass nur zwei Haushaltsformen – nämlich 
Paarhaushalte ohne sowie mit einem Kind – eine 
überdurchschnittliche Wohlstandsposition innehaben. 
Im Jahr 2005 ist dieser Abstand für die kinderlosen 
Paare in Bayern mit 117 Prozent am höchsten, d. h. 
deren durchschnittliches äquivalenzeinkommen lag um 
fast ein Fünftel höher als das aller bayerischen Haus-
halte. Bei den Ein-Kind-Paaren beträgt dieses Mehr an 
Wohlstand 10 Prozent. Alle anderen Haushalte liegen 
dagegen unter der durchschnittlichen Wohlstandspositi-
on. Die Abweichungen nach ‚unten‘ fallen aber unter-
schiedlich stark aus. So erreichen Ein-Personen-Haus-
halte fast den Durchschnitt (in Bayern aber etwas 
weniger als in Westdeutschland insgesamt), wohinge-

3  Verwendet wird das personelle äquivalenzeinkommen (neue OEcD-Skala) sowie das durchschnittliche äquivalenzeinkommen der jeweiligen Region.

Darstellung 6.7: Relative Wohlstandsposition verschiedener Haushaltstypen in BY und WD 2005 (Prozent)

■ WD ■ BY 

Quelle: SOEP 2005
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gen Paarhaushalte mit drei und mehr Kindern deutlich 
weniger Wohlstand aufweisen als die bayerischen 
Haushalte insgesamt, denn sie verfügen im Schnitt über 
ein äquivalenzeinkommen, das nur etwa 75 Prozent des 
Durchschnitts beträgt. Bei den Zwei-Eltern-Familien 
lässt sich demnach eine Hierarchie feststellen, die mit 
der Kinderzahl zusammenhängt, d. h. Kinder verschlech-
tern die Wohlstandsposition. Die niedrigste Wohlstands-
position haben Alleinerziehende. Im Vergleich zum 
früheren Bundesgebiet zeigt sich, dass die relativen 
Wohlstandspositionen der bayerischen Familientypen 
etwas höher liegen als die Vergleichswerte für West-
deutschland, allerdings mit Ausnahme der kinder-
reichen Paare.

Eine weitere relative Sichtweise stellt die Betrachtung 
von niedrigeinkommens- oder Armutsrisikoquoten dar. 
Der Anteil der niedrigeinkommensbezieher in Bayern 
liegt mit 10,9 Prozent knapp einen Prozentpunkt unter 
dem entsprechenden Wert im früheren Bundesgebiet. 
Findet der Haushaltskontext Berücksichtigung, zeigt sich 
jedoch eine breite Streuung von Armutsrisikoquoten4. 
neben den Alleinlebenden sind die Alleinerziehenden 
mit 23,2 Prozent (WD: 28,0 %) die am stärksten betrof-
fene Gruppe. Dies gilt insbesondere, wenn sie mehr als 
ein Kind haben: Alleinerziehende mit zwei oder mehr 
Kindern haben mit 27,1 Prozent die höchste Armutsrisi-
koquote von allen Haushaltstypen (vgl. Abschnitt 1.3.3). 

Anhand des SOEP kann die Entwicklung der Armutsrisi-
koquoten für verschiedene bayerische Familienformen 
für die Jahre 2000 bis 2005 nachgezeichnet werden. 
Während die Armutsrisikoquote für die Haushalte 
insgesamt weitgehend konstant geblieben ist, zeigt sich 
ein kontinuierlicher Anstieg bei den Alleinerziehenden, d. 
h. ihr Armutsrisiko ist überdurchschnittlich hoch und seit 
dem Jahr 2000 noch deutlich angewachsen (vgl. Darstel-
lung 6.8). Eine ähnliche Tendenz zeigt sich auch für die 
kinderreichen Paare, allerdings mit starken Schwan-
kungen zwischen den Jahren, so dass hier aufgrund der 
geringen Fallzahlen (sie liegen zwischen 82 und 104) die 
Ergebnisse durch Extremfälle verzerrt sein könnten. 

Bei der Beurteilung der individuellen Wohlfahrt spielen 
neben den objektiven Lebensbedingungen auch 
subjektive Faktoren eine gewichtige Rolle. Diese werden 
im SOEP mittels sog. Bereichszufriedenheiten erhoben. 
Auf einer elfstufigen Skala kann die befragte Person 
angeben, wie zufrieden sie mit einer spezifischen 
Situation ist („Wie zufrieden sind Sie mit ...“), wobei der 
Wert 10 die vollständige Zufriedenheit („ganz und gar 
zufrieden“) und der Wert 0 die vollständige Unzufrie-
denheit („ganz und gar unzufrieden“) angibt. Die 
bayerischen Paare mit Kindern scheinen mit ihrer 
finanziellen Situation, verglichen mit dem westdeut-
schen Durchschnitt, etwas zufriedener zu sein. Dagegen 
äußern sich die bayerischen Alleinerziehenden etwas 
unzufriedener: Ihr Mittelwert liegt mit 4,7 unter dem 
westdeutschen (5,0). Insgesamt sind auch hier die 
Alleinerziehenden mit ihrem Haushaltseinkommen 
wesentlich weniger zufrieden als Menschen in anderen 
Haushaltstypen (vgl. Darstellung 6.29 im Anhang).

Ein weiterer Zufriedenheitsbereich, zu dem sich die im 
SOEP Befragten äußern, ist der des Lebensstandards 
insgesamt (vgl. Darstellung 6.30 im Anhang). Dies ist 
demnach eine etwas weiter gefasste Dimension, denn 
für die Beurteilung des Lebensstandards können neben 
einkommensspezifischen auch andere Faktoren eine 
Rolle spielen. Im regionalen Vergleich liegen die 
bayerischen Werte wiederum überwiegend etwas über 
dem Mittelwert für Westdeutschland, die bayerische 
Bevölkerung ist hier offensichtlich zufriedener als die 
der anderen alten Bundesländer. Zudem scheinen die 
Alleinerziehenden regionsunabhängig unzufriedener zu 
sein: Sie weisen den niedrigsten Zufriedenheitswert auf. 
Dagegen hat die Kinderzahl auf die Zufriedenheit mit 
dem Lebensstandard offensichtlich keinen Einfluss, 
denn es ist keine eindeutige und konsistente Hierarchie 
entlang der Kinderzahl zu erkennen.

4  Für die Definition der Armutsrisikoquote vgl. Abschnitt 1.3.2.

Darstellung 6.8: Entwicklung der Armutsrisikoquoten verschiedener 
Haushaltstypen in BY 2000-2005 (Prozent)
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6.2.4  ARMUT VOn KInDERn UnD                   
JUGEnDLIcHEn

In den meisten Wohlfahrtsstaaten wächst der Anteil der 
Kinder und Jugendlichen, die in Armut leben. Eine 
neuere UnIcEF-Studie zeigt, dass sich die Situation von 
Kindern in 17 von 24 OEcD-Staaten in den letzten zehn 
Jahren verschlechtert hat (vgl. UnIcEF 2005). Mit 2,7 
Prozentpunkten ist Kinderarmut in Deutschland seit 
1990 stärker gestiegen als in den meisten anderen 
Industrienationen (vgl. corak u. a. 2005). Etwa jedes 
zehnte Kind lebt hierzulande in relativer Einkommensar-
mut, das sind mehr als 1,5 Mio. Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren. 

Kinder und Jugendliche gelten als armutsgefährdet, 
wenn sie in einem Haushalt leben, bei dem das Haus-
haltseinkommen unter der Armutsrisikoschwelle liegt. 
Die Armutsrisikoquote von Personen unter 15 Jahren 
lag in Bayern 2003 mit 8,8 Prozent etwas niedriger als 
die Quote für das frühere Bundesgebiet (10,4 %) (vgl. 
Abschnitt 1.3.3). Damit waren in Bayern im Jahr 2003 
insgesamt 185.614 Kinder bzw. Jugendliche im Alter bis 
15 Jahren armutsgefährdet. 

Der Anteil der unter 15-Jährigen in Bedarfsgemein-
schaften, die Leistungen gemäß SGB II beziehen, an 

allen unter 15-Jährigen lag in Bayern im März 2008 bei 
7,9 Prozent. Dieser Anteil stieg seit Juni 2005 mit 0,6 
Prozentpunkten in Bayern etwas geringer an als in 
anderen Bundesländern (BW: 0,8 Prozentpunkte, nW: 
2,5 Prozentpunkte) und im früheren Bundesgebiet 
insgesamt (1,8 Prozentpunkte). Er liegt auch nach wie 
vor unter den Anteilswerten von Baden-Württemberg 
(8,7 %), nordrhein-Westfalen (17,6 %) und dem früheren 
Bundesgebiet (14,7 %) (vgl. Abschnitt 1.3.4). Absolut 
gesehen waren es 146.924 unter 15-Jährige, die im März 
2008 Leistungen gem. SGB II bezogen haben.

6.2.5 WOHnSITUATIOn

nachdem die Wohnsituation von Familien bereits 
ausführlich dargestellt wurde (vgl. Abschnitt 4.4.1), wird 
im Folgenden nur kurz auf die Wohnverhältnisse von 
Familien sowie auf die subjektive Bewertung der 
Wohnsituation eingegangen. 

Im Mittel steht einem bayerischen Haushalt eine 
Wohnfläche von 99 m2 bzw. 45 m2 pro Kopf zur Verfü-
gung (vgl. Darstellung 6.9). Die Wohnungen von 
Familien sind mit durchschnittlich 123 m2 deutlich 
größer – ausgenommen die Wohnungen von Alleinerzie-
henden (90 m2). Da jedoch mehr Personen untergebracht 

Darstellung 6.9: Wohnverhältnisse von Familien in BY und Regionalvergleich 2006 (m² und Prozent)

*  Haushalte mit maximal einem Raum (>6 m2) pro Kopf und einer Wohnfläche unterhalb der ALG II-Grenzen wohnen in „beengten“ 
Wohnverhältnissen. 

Alleinerziehende und Paare mit Kind(ern) = mit mindestens einem Kind unter 17 Jahren.

Quelle: EVS 2003; SOEP 2006; eigene Berechnung

     mittlere wohnfläche
Haushalte in "beengten" 

wohnverhältnissen*
eigentums-

quote
      einkommensbelastung 

     (warm)

insgesamt pro kopf mieter eigentümer

m2 m2 Prozent Prozent Prozent Prozent

Haushalte in bayern

Familien

Alleinerziehende (90) (36) (14) (30) (28) (18)

Paare mit 1 Kind 113 38 20 48 19 23

Paare mit 2 Kindern 132 33 20 61 19 21

Paare mit 3 oder mehr Kindern (149) (28) (18) (66) (21) (21)

bayern insgesamt 99 45 13 49 23 16

regionalvergleich: Familien in…

BY 123 33 19 54 22 21

WD 115 32 24 47 24 23

D 112 31 25 46 24 22

BW 118 32 23 51 23 22

nW 107 30 28 43 26 23
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werden müssen, steht Familien pro Kopf mit 33 m2 eine 
geringere Fläche zur Verfügung als im Durchschnitt. 
Deswegen leben Familien, vor allem Paare mit einem 
oder zwei Kindern, öfter in beengten Verhältnissen als 
andere Haushalte. Im Ländervergleich müssen baye-
rische Familien jedoch seltener (19 %) in beengten 
Wohnverhältnissen leben als Familien in Baden-Würt-
temberg (23 %) oder nordrhein-Westfalen (28 %). 

Wohnungsgröße und Wohnstatus stehen in einem 
engen Zusammenhang. Entsprechend wohnen 54 
Prozent der bayerischen Familien in den eigenen vier 
Wänden. Diese Quote liegt über dem Landesdurch-
schnitt von 49 Prozent. Alleinerziehende und Paare mit 
einem Kind wohnen jedoch mehrheitlich zur Miete. Bei 
Alleinerziehenden dürften vornehmlich Einkommensef-
fekte dafür verantwortlich sein, bei Paaren dagegen 
Alterseffekte: Der Erwerb von Wohneigentum wird 
mangels Eigenkapital meist erst dann realisiert, wenn 
schon das zweite Kind da ist. 

Die Einkommensbelastung durch die Ausgaben für das 
Wohnen liegt bei bayerischen Familien, die zur Miete 
wohnen, in etwa im Landesdurchschnitt, bei Eigentü-
merfamilien aber deutlich darüber. Die höhere Belas-
tung der Eigentümer reflektiert die hohen Zins- und 
Tilgungslasten in den ersten Jahren nach dem Eigen-
tumserwerb. Kinderlose Eigentümer sind meist älter 
und haben infolge sinkender Finanzierungsbelastung 
weitaus geringere Ausgaben für das Wohnen zu tragen. 
Abweichend von anderen Familien liegt die Mietbelas-
tung von Alleinerziehenden deutlich über dem Durch-
schnitt. Dies reflektiert deren unterdurchschnittliches 
äquivalenzeinkommen. 

Wie die Darstellung 6.31 im Anhang zeigt, wird die 
Größe der Wohnung im Durchschnitt aller Haushalte als 
angemessen bewertet. Die Einschätzung der baye-
rischen Haushalte unterscheidet sich dabei nicht von 
denen in den anderen alten Bundesländern. Auch 
zwischen den verschiedenen Haushaltstypen gibt es nur 
wenig Unterschiede. Die geringste Zufriedenheit mit der 
Wohnungsgröße weisen Alleinerziehende und kinder-
reiche Familien auf. 

Auch in der Einschätzung des Zustandes des Hauses 
weichen die Angaben der bayerischen Haushaltsvor-
stände nicht vom Gesamtdurchschnitt des früheren 
Bundesgebiets (1,3 = eher guter Zustand) ab. Signifi-
kante Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Haushaltstypen zeigen sich hierbei kaum (vgl. Darstel-
lung 6.32 im Anhang). Wiederum sind es Alleinerzie-
hende und kinderreiche Familien, die den Zustand des 

Hauses, in dem sie wohnen, tendenziell etwas schlech-
ter einschätzen als die übrigen Haushaltsformen.

6.2.6 ELTERnGELD

Die Ausgestaltung des neuen Elterngeldes orientiert 
sich – ebenso wie der geplante Ausbau der Kinderbe-
treuung bis zum Jahr 2013 – stark an den Transfer- 
und Dienstleistungen, die in den skandinavischen 
Ländern nach dem Übergang zur Elternschaft ge-
währt werden. Die Erfahrungen zeigen, dass in den 
betreffenden Ländern insbesondere Akademikerinnen 
höhere Geburtenraten aufweisen, Mütter nach der 
Geburt ihrer Kinder früher in den Beruf zurückkehren 
und die Inanspruchnahme der Elternzeit durch die 
Väter ausgeprägter ist, als dies bisher in Deutschland 
der Fall war. Eine finanzielle Verbesserung ist das 
Elterngeld für normal- und insbesondere Gutverdie-
nende, die bisher aufgrund der Höhe des Einkom-
mens kein bzw. maximal sechs Monate Bundeserzie-
hungsgeld bekommen hatten, sowie für diejenigen, 
die ein Jahr nach der Geburt eine Berufstätigkeit 
wiederaufnehmen. Für nicht Berufstätige, Geringver-
diener sowie Studentinnen und Studenten bedeutet 
das neue Bundeselterngeld hingegen eine teils 
erhebliche Verschlechterung gegenüber dem 
früheren Bundeserziehungsgeld.

In Bayern wurden bis Anfang April 2008 insgesamt rund 
118.000 Anträge auf Elterngeld bewilligt. Der Anteil der 
Männer lag bei durchschnittlich 13,5 Prozent, in der 
Oberpfalz und Unterfranken sogar bei über 14 Prozent, 
und war damit deutlich höher als die entsprechenden 
Raten der Väter beim früheren Bundeserziehungsgeld 
(der Väter-Anteil lag lediglich bei knapp 5 %). Der 
Ausländeranteil an allen Elterngeld-Bezieherinnen und 
-Beziehern betrug 11,1 Prozent mit erheblichen Schwan-
kungen zwischen den Regierungsbezirken, die auf 
unterschiedliche Ausländeranteile in der Bevölkerung 
zurückzuführen sein dürften. Während in Oberbayern 
14,5 Prozent eine nicht deutsche Staatsangehörigkeit 
hatten, traf dies in der Oberpfalz und in Oberfranken nur 
auf 5,3 bzw. 5,4 Prozent der Leistungsbezieherinnen und 
Leistungsbezieher zu (vgl. Darstellung 6.10). 

Die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und 
Män nern (vgl. Abschnitt 14.2.1) schlagen sich aufgrund 
der Konstruktion des Elterngeldes als Entgeltersatzlei-
stung in der Höhe des bewilligten Elterngeldes nieder. 
Mütter erhalten fast nie den Höchstbetrag von 1.800 
Euro, wohingegen ihn 11,2 Prozent der Väter beziehen 
(vgl. Darstellung 6.11).
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Die männlichen Elterngeld-Bezieher in Bayern erhalten 
durchschnittlich 987,10 Euro monatlich. Das Lohn- und 
Gehaltsgefälle innerhalb Bayerns macht sich diesbezüg-
lich deutlich bemerkbar, denn während ein Oberbayer im 
Mittel 1.045,60 Euro Elterngeld bekommt, müssen sich die 
oberfränkischen Väter mit durchschnittlich 870,20 Euro 
begnügen (vgl. Darstellung 6.33 im Anhang).

Der Elterngeld-Bezug von Frauen und Männern unterschei-
det sich nicht nur hinsichtlich der Höhe, sondern v. a. auch 
hinsichtlich der Dauer. Mütter unterbrechen üblicherweise 
ihre Erwerbstätigkeit nach der Geburt eines Kindes und 
nutzen die maximale Bezugsdauer von zwölf Monaten, um 
sich in dieser Zeit ganz auf die Betreuung ihres Kindes 
konzentrieren zu können. Dagegen beziehen 71,6 Prozent 
der Väter, die Elternzeit in Anspruch nehmen, i. d. R. zwei 
Monate lang Elterngeld und nutzen damit genau die 
beiden Partnermonate, welche die Familie andernfalls 
verlieren würde (vgl. Darstellung 6.34 im Anhang).

Aufgrund des kurzen Beobachtungszeitraums seit 
Einführung des neuen Elterngeldes kann noch keine 
umfassende Bewertung dieser Transferleistung vorgenom-
men werden. Die bisher für Bayern vorliegenden Daten 
belegen jedoch, dass sich 31,6 Prozent der Bezieherinnen 
und Bezieher gegenüber dem früheren Bundeserziehungs-
geld finanziell verschlechtert haben, da die betreffende 
Gruppe nun den Mindestbetrag von 300 Euro lediglich für 
zwölf bzw. 14 Monate erhält, während dies nach der alten 
Regelung bis zu 24 Monate lang möglich gewesen wäre. 

Dadurch, dass das Elterngeld im Kern eine Entgeltersatz-
leistung ist, stellen sich v. a. Besserverdienende gut. 
Diese Tatsache schlägt sich sowohl in dem deutlichen 
Anstieg der Inanspruchnahme der Elternzeit durch Männer 
als auch in den unterschiedlich hohen ausgezahlten 
Beträgen nach Regierungsbezirken nieder. 

6.3 siTuaTion von alleinerzieHenden

Wie bereits aufgezeigt, hat sich der Anteil der Alleinerzie- 
henden an den Familienhaushalten in den letzten 30 
Jahren verdoppelt. Ihre steigende Zahl und die Tatsache, 
dass Alleinerziehende überproportional häufig in einer 
schwierigen sozioökonomischen Lage zu finden sind, 
begründet die zunehmende familienpolitische Bedeu-
tung dieser Lebensform. Hinter dem Begriff „alleinerzie-
hend“ verbirgt sich dabei eine Vielfalt verschiedener 
Lebenssituationen, die hinsichtlich Entstehung, Dauer-
haftigkeit, ökonomischer Situation, Vorhandensein einer 
Partnerschaft, Alter und Zahl der Kinder sehr heterogen 
ist. Dass Alleinerziehende nicht immer allein erziehen, 
wird anhand einer repräsentativen Studie sichtbar, in der 
35 Prozent der 500 befragten Alleinerziehenden angaben, 
in einer festen Partnerschaft (ohne Haushaltsgemein-
schaft) zu leben (Schneider u. a. 2001: 26f.). Bei knapp 
einem Viertel der Alleinerziehenden spielte dabei der 
Partner eine wichtige Rolle als Erziehungsperson für ihre 
Kinder. Alleinerziehend ist demnach nicht immer 
zwangsläufig mit alleinstehend gleichzusetzen. 

Insbesondere der Entstehungszusammenhang dieser 
Lebensform hat sich in den letzten Jahrzehnten grundle-
gend verändert. Waren es in der Vergangenheit haupt-
sächlich Verwitwung und ledige Elternschaft, aus der 
Alleinerziehende hervorgegangen sind, sind heute vor 
allem Trennung und Scheidung dafür verantwortlich 
(vgl. Limmer 2004: 12f.). Darstellung 6.12 verdeutlicht, 
dass knapp zwei Drittel der alleinerziehenden Mütter 
und über drei Viertel der alleinerziehenden Väter in 

Darstellung 6.10: Elterngeld-Bezieherinnen und -Bezieher nach Geschlecht und nationalität in BY (Stand: 31.03.2008; Prozent)

Quelle: Daten des Zentrums Bayern Familie und Soziales

regierungsbezirk bY insgesamt

oberbayern niederbayern oberpfalz oberfranken mittelfranken unterfranken schwaben

geschlecht

Frauen 86,6 86,0 85,6 87,4 87,4 85,7 86,3 86,5

Männer 13,4 14,0 14,4 12,6 12,6 14,3 13,7 13,5

nationalität

Deutsche 85,5 93,1 94,7 94,6 87,3 91,3 87,9 88,9

Ausländer 14,5 6,9 5,3 5,4 12,7 8,7 12,1 11,1

Darstellung 6.11: Höhe des Elterngeldes nach Geschlecht in BY 
(Stand: 31.03.2008; Prozent)

Quelle: Daten des Zentrums Bayern Familie und Soziales

Frauen männer bY insgesamt

Mindestbetrag von 300 E 33,8 17,8 31,6

über 300 bis unter 1.800 E 65,9 71,0 66,6

Höchstbetrag von 1.800 E 0,3 11,2 1,8
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Bayern geschieden oder verheiratet getrennt lebend 
sind.

In der Diskussion um die Alleinerziehenden standen 
bisher fast ausschließlich die Mütter im Mittelpunkt. 
Erst seit einigen Jahren erfahren auch alleinerziehende 
Väter ein gewisses Interesse, was durch ihre steigende 
Zahl gerechtfertigt ist (vgl. Matzner 2007: 228f.). 
Allerdings ist nach wie vor die überwiegende Mehrheit 
der Alleinerziehenden weiblich: Unter den 230.000 
Alleinerziehenden im Jahr 2006 finden sich in Bayern 
lediglich 25.000 Väter; das entspricht einem Anteil von 
10,9 Prozent. Kinderreiche finden sich unter den 
Alleinerziehenden deutlich seltener als bei zusammen-
lebenden Eltern: Im Jahr 2006 hatten nur 6,4 Prozent 
der alleinerziehenden Mütter in Bayern drei oder mehr 
Kinder, bei den Vätern kommt dies noch seltener vor.

Der Anteil der Alleinerziehenden ohne Schulabschluss 
und mit mittlerem Schulabschluss ist höher als in den 
Vergleichsgruppen. Der Anteil an Personen mit (Fach-)
Hochschulreife ist mit 20,9 Prozent deutlich niedriger 
(vgl. Darstellung 6.13). Das gleiche gilt für den beruf-
lichen Ausbildungsabschluss: 24,1 Prozent der Allein-
erziehenden in Bayern hatten 2006 keinen beruflichen 
Ausbildungsabschluss. Ihr Anteil an Akademikerinnen 
und Akademikern war mit 11,1 Prozent nur etwa halb 
so hoch wie bei den Ehepaaren.

                       bY wd bw nw

Tsd.  %  %  %  %

insgesamt 230 100,0 100,0 100,0 100,0

anzahl der minderjährigen kinder

mütter 205 100,0 100,0 100,0 100,0

1 Kind 133 65,2 66,0 65,2 65,5

2 Kinder 58 28,4 27,1 28,3 27,7

3 oder mehr Kinder 13 6,4 6,9 6,5 6,8

väter 25 100,0 100,0 100,0 100,0

1 Kind 19 73,3 76,4 76,2 75,6

2 Kinder 5 21,5 19,5 17,5 20,2

3 oder mehr Kinder 1 5,2 4,1 6,3 4,2

Familienstand

mütter 205 100,0 100,0 100,0 100,0

ledig 60 29,5 31,0 27,7 26,7

verheiratet getr. lebend 36 17,8 17,2 16,8 17,2

geschieden 94 46,2 45,7 49,1 49,6

verwitwet 13 6,5 6,1 6,4 6,6

väter 25 100,0 100,0 100,0 100,0

ledig 2 8,7 12,5 9,3 10,3

verheiratet getr. lebend 6 25,1 22,2 26,9 20,0

geschieden 13 50,8 51,4 51,8 54,8

verwitwet 4 15,4 13,8 12,0 14,9

erwerbsstatus

Erwerbstätige 170 73,8 67,7 76,4 65,5

Erwerbslose 25 10,9 14,2 9,7 15,8

nichterwerbspersonen 35 15,3 18,1 13,9 18,7

Darstellung 6.12: Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren nach Geschlecht, Zahl der Kinder, Familienstand und Erwerbsstatus in BY, WD, 
BW und nW 2006 (Tausend und Prozent)

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2006
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Der Anteil der Erwerbslosen ist bei den alleinerziehen-
den Müttern mehr als doppelt so hoch wie bei den 
Ehepaaren bzw. nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
mit Kindern (vgl. Darstellung 6.4).

Bereits in Abschnitt 6.2.3 wurde aufgezeigt, dass sich 
Alleinerziehende häufiger in prekären finanziellen 
Situationen befinden. 16,7 Prozent von ihnen hatten 
2006 in Bayern ein monatliches nettoeinkommen von 
weniger als 900 Euro pro Monat (vgl. Darstellung 6.28 
im Anhang). Differenziert man die Bedarfsgemein-
schaften, die Leistungen gemäß SGB II beziehen, nach 
Familientypen, wird deutlich, dass Alleinerziehende 
deutlich häufiger diese finanzielle Leistung in An-
spruch nehmen: Während der Anteil an Leistungsbe-
ziehern bei Ehepaaren und Lebensgemeinschaften mit 
Kindern im Dezember 2007 bei 15,5 Prozent lag, betrug 
er bei den Alleinerziehenden 21,8 Prozent (vgl. Darstel-
lung 1.44 im Anhang zu Kapitel 1). Das durchschnitt-
liche monatliche äquivalenzeinkommen von Alleiner-
ziehenden betrug 2003 in Bayern 1.281 Euro und lag 
damit im Mittel um 353 Euro unter dem vergleichbaren 
Einkommen von Paaren mit Kindern (1.634 E) (vgl. 
Abschnitt 1.2.2). Dementsprechend ist das Armutsrisi-
ko von Alleinerziehenden (Armutsrisikoquote 2003: 
23,2 %) in Bayern zwar niedriger als die Vergleichszahl 
für das frühere Bundesgebiet (2003: 28,0 %), aber mehr 
als dreimal so hoch wie bei Paaren mit Kindern in Bayern 
(Armutsrisikoquote 2003: 6,9 %) (vgl. Abschnitt 1.3.3).

6.4 siTuaTion von kinderreicHen Familien

nachdem sich die Zahl der Kinder pro Familie in den 
letzten 30 Jahren auf einem niedrigen niveau stabili-
siert hat, zählt man heute bereits Familien mit drei 
oder mehr Kindern zu den kinderreichen. Ihr Anteil an 
allen Familien mit minderjährigen Kindern hat sich 
bundesweit auf rund 11 Prozent eingependelt. In 
Bayern sind kinderreiche Familien mit einem Anteil 
von 11,2 Prozent etwas seltener als in den Vergleichs-
ländern Baden-Württemberg (12,3 %) und nordrhein-
Westfalen (11,8 %). Die bayerische Quote entspricht 
recht genau dem Durchschnittswert für die alten 
Bundesländer insgesamt (vgl. Darstellung 6.14). Dabei 
ist darauf hinzuweisen, dass die Anteile von Elternpaa-
ren, die drei oder mehr Kinder großziehen, unter-
schätzt werden. Bezieht man nämlich alle Kinder der 
Familien ein – also neben den Minderjährigen auch die 
bereits über 18-Jährigen –, dann liegt der Anteil 
kinderreicher Familien bei fast 17 Prozent.

Große Familien sind unter den Angehörigen unter-
schiedlicher Kulturkreise verschieden stark vertreten. 
In Bayern lebende Ausländer aus EU-Staaten haben 
etwas seltener als die Deutschen drei oder mehr 
Kinder. In Familien, die Staaten außerhalb der EU 
angehören, ist dagegen der Anteil mit 17,4 Prozent 
deutlich höher (vgl. Darstellung 6.14).

Darstellung 6.13: Familienhaushalte mit Kindern unter 18 Jahren nach höchstem Schulabschluss und höchstem beruflichen Ausbildungsab-
schluss der Familienbezugsperson und Familientyp in BY 2006 (Prozent)

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2006

                                      ehepaare
nichteheliche 

lebensgemeinschaften alleinerziehende insgesamt

Höchster schulabschluss der Familienbezugsperson

Ohne Schulabschluss 2,5 3,3 3,6 2,7

Volks- und Hauptschulabschluss 48,4 48,7 43,5 47,6

Abschluss der allgemein bildenden POS der DDR 0,8 2,3 1,5 1,0

Mittlere Reife/Mittlerer Schulabschluss 19,6 21,2 30,4 21,5

(Fach-)Hochschulreife 28,7 24,4 20,9 27,2

Höchster beruflicher ausbildungsabschluss der Familienbezugsperson

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 12,5 16,6 24,1 14,7

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 1,1 1,3 1,9 1,2

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 53,5 56,0 56,4 54,1

Meister-/Techniker- oder gleichwertiger 
Fachschulabschluss

12,8 10,3 6,6 11,6

(Fach-)Hochschulabschluss 20,2 15,8 11,1 18,4
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Eine höhere Kinderzahl wird vor allem von verheira-
teten Paaren realisiert. nichteheliche Lebensgemein-
schaften sowie Alleinerziehende haben seltener mehr 
als zwei Kinder. Ein Grund hierfür dürfte in der 
höheren Absicherung durch die Ehe liegen. Auch ist 
zu bedenken, dass Kinder die Partner verbinden und 
das Scheidungsrisiko – zumindest phasenbezogen – 
mindern. Bei einem Teil der Paare korrespondiert die 
hohe Kinderzahl mit einer überdurchschnittlich 
positiven Entwicklung der Ehezufriedenheit. Weiter-
hin spielt eine Rolle, dass traditionelle normative oder 
religiöse Orientierungen, wie sie in bestimmten 
Kulturkreisen oder sozialen Milieus zu finden sind, 
sowohl Kinderreichtum als auch eine Eheschließung 
begünstigen (vgl. Eggen/Rupp 2006). Große Familien 
sind unter Personen mit fehlenden oder einfachen 
beruflichen Abschlüssen häufiger zu finden als im 
mittleren Bereich. Hier ist die Begrenzung auf kleine 
Familien am stärksten ausgeprägt, während in den 
Gruppen mit höheren beruflichen Abschlüssen 
durchschnittlich oder sogar leicht überdurchschnitt-
lich hohe Quoten von großen Familien anzutreffen 
sind (vgl. Darstellung 6.14).

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Kinderzahl ist das 
Alter bei der ersten Geburt. Ein früher Start ins Familien-
leben erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine dritte oder 
vierte Geburt. Kinderreiche Eltern haben ihr erstes Kind 
deutlich früher bekommen als Eltern von nur einem 
oder zwei Kindern. Kinderreiche deutsche Mütter sind 
beim Übergang zur Elternschaft rund 27 Jahre alt und 
somit zwei Jahre jünger als der Durchschnitt aller 
Frauen bei der ersten Geburt.

Förderlich für die Kinderzahl ist auch eine positive 
Entwicklung des Lebensstandards. Gut situierte 
Familien können sich demnach „auch ein Kind mehr 
leisten“. Während 17,9 Prozent der kinderreichen 
Familien in Bayern über mehr als 4.000 Euro monatlich 
verfügen können, liegt der Anteil bei allen Familien bei 
16,1 Prozent (vgl. Darstellung 6.15). Allerdings sind 
Kinderreiche nicht nur am oberen, sondern auch am 
unteren Ende der Einkommensskala überproportional 
vertreten. Dies liegt v. a. daran, dass mit jedem zusätz-
lichen Familienmitglied das äquivalenzeinkommen 
geringer wird (vgl. Abschnitt 6.2.3). Jedes weitere Kind 
bedeutet zusätzliche Aufwendungen, wenngleich die

Darstellung 6.14: Familienhaushalte mit Kindern unter 18 Jahren nach Kinderzahl, nationalität, Familienform und Bildungsniveau in BY und 
im Regionalvergleich 2006 (Prozent)

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2006

                    anzahl der kinder unter 18 Jahren

1 kind 2 kinder 3 oder mehr kinder

gebiet

BY 49,3 39,5 11,2

BW 47,4 40,3 12,3

nW 50,5 37,8 11,8

WD 50,6 37,8 11,6

D insgesamt 52,9 36,3 10,8

staatsangehörigkeit der Familienbezugsperson

Deutscher 49,5 39,8 10,6

Ausländer aus EU-Staaten 56,9 34,1 9,0

Ausländer aus nicht-EU-Staaten 43,4 39,2 17,4

Familienform

Ehepaare 44,5 42,9 12,5

nichteheliche Lebensgemeinschaften 65,1 27,7 7,2

Alleinerziehende 66,0 27,6 6,4

Höchster beruflicher ausbildungsabschluss der Familienbezugsperson

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 52,6 34,3 13,1

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 57,7 35,9 6,4

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 51,0 38,9 10,1

Meister-/Techniker- oder gleichwertiger FS-Abschluss 44,1 43,8 12,1

(Fach-)Hochschulabschluss 44,0 43,5 12,5
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damit verbundenen Belastungen von den Eltern 
subjektiv recht unterschiedlich eingeschätzt werden 
(vgl. Eggen/Rupp 2006). In der Folge stehen große 
Familien in der Wohlstandsposition deutlich hinter 
kleineren zurück und erreichen nur drei Viertel der 
durchschnittlich verfügbaren Mittel (vgl. Darstellung 6.7). 

Auch der Anteil, der von Armut bedroht ist bzw. 
unterhalb der Armutsgrenze lebt, ist bei Kinder-
reichen erhöht (vgl. Eggen/Rupp 2006). Besonders 
schwierige materielle Verhältnisse ergeben sich 
dabei, wenn eine große Kinderzahl bei nur einem 
Elternteil aufwächst.

Von Bedeutung für die familiale Einkommenssituation 
ist auch, dass Mütter von drei oder mehr Kindern zu 
einem relativ großen Anteil (48,3 %) nicht erwerbstä-
tig sind (vgl. Darstellung 6.4), so dass ihr Beitrag zum 
Haushaltseinkommen ausfällt. Kinderreiche Mütter 
sind zudem häufiger nur in geringem Umfang be-
schäftigt und erzielen daher geringere Einkünfte. 
Etwas erhöht ist auch die Zahl der Familien, in denen 
beide Eltern keiner Erwerbstätigkeit nachgehen (4,4 %). 
Mit der Tatsache, dass in 44,8 Prozent der großen 
Familien der Vater der Alleinernährer ist (vgl. Darstel-
lung 6.5), geht einher, dass häufiger eine traditionelle 
Aufgabenteilung zwischen den Eltern vorherrscht. 
Dies steht vor dem Hintergrund, dass ein Teil der 
Frauen sich frühzeitig auf die längerfristige Übernah-
me der Mutter- und Hausfrauenrolle eingestellt hat.
 
Die teils begrenzten materiellen Rahmenbedingungen 
schlagen sich auch im verfügbaren Wohnraum nieder, 
so dass im Durchschnitt die verfügbare Wohnfläche 
mit jedem zusätzlichen Familienmitglied abnimmt. 
Besonders groß wird die Differenz zu den kleineren 
Familien ab dem vierten Kind und wiederum für 
kinderreiche Alleinerziehende (vgl. Eggen/Rupp 2006).

6.5  gewalT in Familien/im sozialen 
naHraum 

Gewalt in der Familie ist ein Thema, das erst in 
jüngerer Zeit einen Platz in der familienpolitischen und 
in der öffentlichen Debatte gefunden hat und zuneh-
mend von der Tabuisierung befreit wurde. Dennoch ist 
es für Betroffene keineswegs leicht oder gar selbstver-
ständlich, sich nach außen zu wenden und für ihr Recht 
auf körperliche und seelische Unversehrtheit einzutre-
ten. Hohe Hürden stehen dem im Wege, wie z. B. 
Scham, Schuldgefühle, Angst, Abhängigkeiten, das 
Bestreben, die Familie zusammen zu halten, oder auch 
die emotionale Bindung an den Partner bzw. die 
Partnerin. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, 
dass wir wenig über das tatsächliche Ausmaß von 
Gewaltbetroffenheit im sozialen nahraum wissen und 
diesbezüglich ein großes Dunkelfeld besteht. 

In der Bundesrepublik gibt es eine repräsentative 
Studie über Gewalterfahrungen von erwachsenen 
Frauen. Hierbei wurden mehr als 10.000 Frauen zufällig 
ausgewählt und befragt. Fast jede Vierte berichtete 
über Gewalterfahrung, die sie nach ihrem 16. Geburts-
tag erlebte. Darunter findet sich eine breite Palette von 
Übergriffen – die physischen reichen von wütendem 

Darstellung 6.15: Einkommensverteilung von Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach der Kinderzahl in BY 2006 (Prozent)

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2006

1 kind 2 kinder 3 oder mehr kinder insgesamt

monatliches nettoeinkommen der Familie

unter 500 € 1,4 0,7 1,4 1,1

500 bis unter 900 € 4,4 1,7 1,6 3,0

900 bis unter 1.500 € 14,6 9,6 6,9 11,7

1.500 bis unter 2.900 € 44,0 49,2 48,7 46,6

2.900 bis unter 4.000 € 20,2 22,5 23,5 21,5

4.000 bis unter 5.000 € 8,1 8,3 8,3 8,2

5.000 bis unter 7.500 € 5,6 6,0 6,7 5,9

7.500 bis unter 10.000 € 0,8 1,3 1,5 1,1

10.000 € und mehr 0,9 0,8 1,4 0,9
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Wegschubsen über Ohrfeigen bis zum Schlagen mit 
Fäusten. Der ganz überwiegende Teil dieser Hand-
lungen ging von den (ehemaligen) Partnern der 
Betroffenen aus (BMFSFJ 2004a). 

Auch für Männer wurde im Rahmen einer Pilotstudie 
ermittelt, in welchem Umfang sie in Beziehungen 
Gewalt erfahren haben. Dabei berichtet ein Fünftel 
über psychische und/oder 15 Prozent über physische 
Beeinträchtigungen. Insgesamt erlitten fünf Prozent 
der Männer Verletzungen infolge von Gewalthand-
lungen im sozialen nahraum (BMFSFJ 2004b). 

Gewalt gegen Kinder ist ein besonders problema-
tisches Phänomen, zumal bis zum Jahr 2000 körper-
liche Strafen in der Familie nicht gesetzlich verboten 
waren. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Kinder 
durch emotionale und physische Vernachlässigung, 
durch psychische Beeinträchtigungen etc. in ihrem 
Wohlbefinden stark beeinträchtigt werden können. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt ist dabei auch das Miterle-
ben von Gewalt in der Familie, auch wenn Kinder 
selbst nicht direkt betroffen sind. Kinder fühlen sich 
normalerweise beiden Elternteilen verbunden und 
stehen daher zwischen den Eltern. Oftmals fühlen sie 
sich schuldig oder sie versuchen zu helfen bzw. 
einzugreifen, was ihre Möglichkeiten übersteigt und 
sie selbst in Gefahr bringt. Auch ist bekannt, dass 
Gewalt als Modell der Konfliktbewältigung erlebt und 
nachgeahmt werden kann. Aufgrund der hohen 
Belastung in solchen Familiensituationen hat nicht nur 
selbst erfahrene Gewalt in der Kindheit Auswirkungen 
auf die künftige Gewaltbereitschaft der Betroffenen, 
sondern auch die beobachtete. 

In der Gesellschaft und in den Statistiken wahrgenom-
men wird vor allem die „bearbeitete“ Gewalt, d. h. die 
Fälle, in denen Opfer Hilfe suchen und sich nach außen 
wenden – beispielsweise an die Polizei oder die 
Gerichte. In Bayern wurden im Jahr 2006 rund 15.000 
Fälle häuslicher Gewalt polizeilich erfasst (vgl. Darstel-
lung 6.16), wobei in rund jedem dritten Fall Kinder im 
Haushalt lebten. Zusätzlich gab es 745 Verstöße gegen 
bereits erlassene Schutzmaßnahmen nach dem 
Gewaltschutzgesetz. Gemessen an den Meldungen bei 
der Polizei folgt nur in 16 Prozent der Fälle ein gericht-
licher Antrag auf Schutzmaßnahmen oder die Zuwei-
sung der gemeinsam mit dem Täter/der Täterin 
genutzten Wohnung zur alleinigen nutzung. Dies 
verdeutlicht einmal mehr, welche Filterprozesse bei 
der Erfassung von Gewalt im sozialen nahraum 
wirken. Die berichteten Zahlen aus der polizeilichen 
bzw. gerichtlichen Statistik geben daher nur einen 

selektiven Ausschnitt des tatsächlichen Gewaltvor-
kommens wieder. Vermutlich sind vor allem psy-
chische Beeinträchtigungen sowie Männer und 
Personen in anderen Verwandtschaftsverhältnissen 
stark unterrepräsentiert (vgl. Rupp 2005).

Gewalt in der Familie wird vor allem in Form von Gewalt 
gegen Frauen sichtbar, bearbeitet und dokumentiert. So 
handelt es sich in 80 Prozent der von der bayerischen 
Polizei bearbeiteten Fälle um Gewalthandlungen gegen 
Frauen. Männer wenden sich mit ihrer Gewalterfahrung 
selten (initiativ) an staatliche Einrichtungen, aber auch 
weniger oft an Beratungsstellen (vgl. Rupp 2005). 
Unterstützung für Betroffene bieten in Bayern 38 
Frauenhäuser und 33 notrufe sowie eine Vielzahl von 
Initiativen, Modellprojekten und Runden Tischen, die 
sich teilweise mit pro-aktiven Ansätzen um die Gewalt-
opfer bemühen (z. B. das Münchner Modellprojekt 
gegen häusliche Gewalt; vgl. Rupp/Smolka 2005).

2005 2006

meldung bei der Polizei wegen

häuslicher Gewalt 12.760 14.813

Verstoß gegen Gewaltschutzgesetz 585 745

anträge bei gericht

Familiengericht (1. Instanz) 1.571 1.669

Zivilgericht (1. Instanz) 1.443 1.615

Darstellung 6.16: Gewalt im sozialen nahraum: Polizeiliche Mel-
dungen und gerichtliche Anträge in BY 2005-2006

Quelle: Polizeiliche Sonderauswertung für die Jahre 2005, 2006
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Darstellung 6.17: Familien mit im Haushalt lebenden Kindern in BY 
1970-2006 (Mio.)

 Familien mit Kindern 
 Familien mit Kindern unter 18 Jahren

Quelle: BayLfStaD; Daten des Mikrozensus
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Darstellung 6.18:  Entwicklung der Lebensformen von Haushalten 
mit Kindern in BY 1970-2006 (Prozent; 1970=100)

 Ehepaar-Familien
 Familien insgesamt

 Alleinerziehende und nichteheliche Lebensgemeinschaften mit
 Kindern

Hinweis: Die Zahl der Haushalte im Jahr 1970 wurde 100 Prozent 
gesetzt, so dass die späteren Zahlen die prozentualen Verände-
rungen seit 1970 anzeigen. Eine Trennung von Alleinerziehenden 
und nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern ist im 
Mikrozensus erst seit 1995 möglich.

Quelle: BayLfStaD; Daten des Mikrozensus
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Darstellung 6.20: Ehepaar-Familien nach Zahl der minderjährigen 
Kinder im Haushalt in BY 1970-2006 (Tausend)

 mit 1 Kind
 mit 2 Kindern
 mit 3 oder mehr Kindern

Quelle: BayLfStaD; Daten des Mikrozensus
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Darstellung 6.19: Entwicklung der Familienhaushalte mit Kindern 
unter 18 Jahren nach Lebensform in BY 1995-2006 (Prozent)

ehepaare alleinerziehende
nichteheliche 

lebensgemeinschaften 

1995 83,4 13,9 2,7

1996 81,9 15,0 3,1

1997 80,7 15,8 3,5

1998 84,1 12,3 3,6

1999 83,1 12,8 4,1

2000 82,2 13,4 4,5

2001 81,8 13,9 4,3

2002 81,4 14,1 4,6

2003 79,8 14,8 5,3

2004 79,6 15,1 5,4

2005 79,4 15,1 5,5

2006 77,8 16,7 5,4

Quelle: BayLfStaD; Daten des Mikrozensus
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Darstellung 6.21: Erwerbsstatus von Müttern mit minderjährigen 
Kindern in BY, WD, BW und nW 2006 (Prozent)

Hinweis: In der Tabelle sind nur aktiv erwerbstätige und Frauen im 
Mutterschutz als Erwerbstätige erfasst; Frauen in Elternzeit werden 
als nichterwerbspersonen eingestuft.

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2006

Frauen mit mindestens 1 kind unter 18 Jahren

bY wd bw nw

Erwerbstätig 66,8 63,0 66,9 59,7

Erwerbslos 5,6 6,6 4,7 6,7

nichterwerbs-
person

27,6 30,3 28,4 33,6

Darstellung 6.22: Erwerbsstatus von Müttern mit minderjährigen Kindern in BY nach Regierungsbezirken 2006 (Prozent)

Hinweis: In der Tabelle sind nur aktiv erwerbstätige Frauen und Frauen im Mutterschutz als Erwerbstätige erfasst; Frauen in Elternzeit werden 
als nichterwerbspersonen eingestuft.

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2006

regierungsbezirk bY

oberbayern niederbayern oberpfalz oberfranken mittelfranken unterfranken schwaben

Erwerbstätig 67,5 67,5 64,6 67,5 67,6 66,9 64,7 66,8

Erwerbslos 4,2 6,2 6,9 8,7 6,6 4,6 5,2 5,6

nichterwerbsperson 28,3 26,3 28,5 23,8 25,8 28,5 30,1 27,6

Darstellung 6.23: Zeitverwendung für Kinderbetreuung bei Paaren mit Kindern in D 2001/2002 (Minuten/Tag)

Quelle: Statistisches Bundesamt 2003: 25

betreuung von kindern
Fahrdienste und wegzeiten für die 

kinderbetreuung

Erwerbstätige Frauen mit Kindern zwischen 6 und 18 Jahren 29 9

Erwerbstätige Frauen mit Kindern unter 6 Jahren 110 20

nichterwerbstätige Frauen mit Kindern zwischen 6 und 18 Jahren 52 13

nichterwerbstätige Frauen mit Kindern unter 6 Jahren 177 20

Erwerbstätige Männer mit Kindern zwischen 6 und 18 Jahren 15 4

Erwerbstätige Männer mit Kindern unter 6 Jahren 60 6
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Darstellung 6.24: Väter und ihre Zeit mit Kindern unter 10 Jahren 
nach Wochentag in D 2006 (Stunden:Minuten/Tag)

■ Insgesamt mit Kindern verbrachte Zeit
■ Kinderbetreuung als Hauptaktivität
 (inkl. Wegezeiten)
■ Kinderbetreuung als Nebenaktivität

Quelle: Mühling 2007
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Darstellung 6.25: Überwiegender Lebensunterhalt von Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Staatsangehörigkeit und Familienform in 
BY 2006 (Prozent)

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2006

  Familienform         staatsangehörigkeit insgesamt

ehepaare

nichteheliche 
lebensgemein-

schaften alleinerziehende deutscher ausländer

Erwerbstätigkeit, 
Berufstätigkeit

92,4 88,4 66,9 89,6 77,3 87,9

Arbeitslosengeld I, II 4,0 6,9 16,6 5,0 14,0 6,2

Rente, Pension 1,7 1,2 2,9 1,9 1,9 1,9

Unterhalt durch Eltern, Ehe-
partner/in, Lebenspartner/in

1,3 1,9 8,1 2,4 3,2 2,5

Andere Einnahmequelle 0,7 1,5 5,5 1,2 3,6 1,5

Darstellung 6.26: Überwiegender Lebensunterhalt von Familien mit Kindern unter 18 Jahren in BY, WD, BW und nW 2006 (Prozent)

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2006

bY wd bw nw

Erwerbstätigkeit, Berufstätigkeit 87,9 83,4 88,8 81,8

Arbeitslosengeld I, II 6,2 10,2 6,3 11,8

Rente, Pension 1,9 2,1 1,5 2,1

Unterhalt durch Eltern, Ehepartner/in, 
Lebenspartner/in

2,5 2,3 2,1 2,2

Andere Einnahmequelle 1,5 2,1 1,3 2,1
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bY wd bw nw

unter 900 € 4,1 3,9 2,9 3,8

900 bis unter 1.500 € 11,7 14,8 10,5 15,8

1.500 bis unter 2.900 € 46,6 47,2 46,0 49,0

2.900 bis unter 4.000 € 21,5 20,1 23,7 18,5

4.000 bis unter 5.000 € 8,2 7,2 8,9 6,3

5.000 bis unter 7.500 € 5,8 5,0 5,9 4,6

7.500 € und mehr 2,0 1,8 2,0 1,9

Darstellung 6.27: Monatliches nettoeinkommen von Familien mit Kindern unter 18 Jahren in BY, WD, BW und nW 2006 (Prozent)

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2006

Darstellung 6.28: Einkommensverteilung von Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren in BY, WD, BW und nW 2006 (Prozent)

Quelle: BayLfStaD; Mikrozensus 2006

bY wd bw nw

unter 500 € 4,1 2,7 2,6 2,4

500 bis unter 900 € 12,6 12,9 11,7 14,0

900 bis unter 1.500 € 41,0 44,9 39,5 46,4

1.500 bis unter 2.900 € 35,9 34,1 39,4 32,7

2.900 bis unter 4.000 € 4,3 3,9 5,2 3,2

4.000 € und mehr 2,1 1,4 1,6 1,3

Darstellung 6.29: Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen nach 
Haushaltstypen in BY und WD 2005 

Hinweis: Mittelwerte einer Skala von 0 (vollständige Unzufrieden-
heit) bis 10 (vollständige Zufriedenheit).

Quelle: SOEP 2005

bY wd

Ein-Personen-Haushalte 5,9 5,8

Paare ohne Kinder 6,4 6,5

Alleinerziehende 4,7 5,0

Alleinerziehende mit 1 Kind 4,4 5,1

Alleinerziehende mit 2 oder mehr Kindern (5,4) (4,8)

Paare mit Kind(ern) 6,4 6,3

Paare mit 1 Kind 6,6 6,4

Paare mit 2 Kindern 6,3 6,3

Paare mit 3 oder mehr Kindern 6,0 6,0

Sonstige Haushalte 6,4 5,8

Haushalte insgesamt 6,2 6,2

Darstellung 6.30: Zufriedenheit mit dem Lebensstandard nach 
Haushaltstypen in BY und WD 2005

Hinweis: Mittelwerte einer Skala von 0 (vollständige Unzufrieden-
heit) bis 10 (vollständige Zufriedenheit).

Quelle: SOEP 2005

bY wd

Ein-Personen-Haushalte 6,8 6,7

Paare ohne Kinder 7,0 7,2

Alleinerziehende 6,0 6,2

Alleinerziehende mit 1 Kind 5,8 6,3

Alleinerziehende mit 2 oder mehr Kindern (6,5) (6,1)

Paare mit Kind(ern) 7,2 7,1

Paare mit 1 Kind 7,2 7,1

Paare mit 2 Kindern 7,4 7,2

Paare mit 3 oder mehr Kindern 6,9 6,8

Sonstige Haushalte 7,4 6,6

Haushalte insgesamt 7,0 7,0
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Darstellung 6.31: Durchschnittliche Bewertung der Wohnungsgröße 
nach Haushaltstypen in BY und WD 2005

Hinweis: Auswertungen auf der Haushaltsebene, Auskunft durch den 
Haushaltsvorstand. Mittelwerte einer Skala von 1 (viel zu klein) bis 5 
(viel zu groß).

Quelle: SOEP 2005

Haushaltstypen bY wd

Ein-Personen-Haushalte 3,0 3,0

Paare ohne Kinder 3,0 3,0

Alleinerziehende 2,8 2,8

Alleinerziehende mit 1 Kind 2,8 2,8

Alleinerziehende mit 2 oder mehr Kindern (2,8) (2,8)

Paare mit Kind(ern) 2,9 2,8

Paare mit 1 Kind 2,9 2,8

Paare mit 2 Kindern 2,9 2,9

Paare mit 3 oder mehr Kindern 2,8 2,7

Haushalte insgesamt 2,9 3,0

Darstellung 6.32: Durchschnittliche Bewertung des Zustands des 
Hauses nach Haushaltstypen in BY und WD 2005

Hinweis: Auswertungen auf der Haushaltsebene, Auskunft durch den 
Haushaltsvorstand. Mittelwerte einer Skala von 1 (in gutem Zustand) 
über 2 und 3 (teilweise renovierungsbedürftig bzw. ganz renovie-
rungsbedürftig) bis 4 (abbruchreif).

Quelle: SOEP 2005

bY wd

Ein-Personen-Haushalte 1,3 1,4

Paare ohne Kinder 1,3 1,3

Alleinerziehende 1,5 1,4

Alleinerziehende mit 1 Kind 1,4 1,4

Alleinerziehende mit 2 oder mehr Kindern (1,7) (1,4)

Paare mit Kind(ern) 1,3 1,3

Paare mit 1 Kind 1,3 1,3

Paare mit 2 Kindern 1,3 1,3

Paare mit 3 oder mehr Kindern 1,4 1,4

Haushalte insgesamt 1,3 1,3

Darstellung 6.33: Durchschnittliche Höhe des Elterngeldes von Vätern in BY nach Regierungsbezirken (Stand: 31.03.2008; Euro/Monat)

Quelle: Daten des Zentrums Bayern Familie und Soziales

regierungsbezirk bY insgesamt

oberbayern niederbayern oberpfalz oberfranken mittelfranken unterfranken schwaben

Euro 1.045,6 956,6 984,0 870,2 965,2 932,7 980,9 987,1

Darstellung 6.34: Dauer des Elterngeld-Bezugs von Vätern in BY nach Regierungsbezirken (Stand: 31.03.2008; Prozent)

Quelle: Daten des Zentrums Bayern Familie und Soziales

regierungsbezirk bY insgesamt

oberbayern niederbayern oberpfalz oberfranken mittelfranken unterfranken schwaben

2 Monate 69,5 74,2 74,4 69,5 70,4 72,9 74,6 71,6

> 2 und < 12 
Monate

21,2 15,4 16,5 18,5 18,2 18,3 16,6 18,7

12 bis 14 Monate 9,3 10,4 9,1 12,0 11,4 8,8 8,7 9,7

070_EV_SOZ_Kapitel_6_RZ.indd   490 13.02.2009   12:05:32 Uhr



KaPiTel 7

 Kinder und Jugendliche   

  

070_EV_SOZ_Kapitel_6_RZ.indd   491 13.02.2009   12:05:32 Uhr



492492

7. Kinder und Jugendliche

492

Die Auseinandersetzung mit den Lebenslagen junger 
Menschen ist uns allen ein wichtiges Anliegen. Deshalb 
hat der Bayerische Landtag im Mai 2005 die Einrichtung 
einer Enquete-Kommission „Jungsein in Bayern – Zu-
kunftsperspektiven für die kommenden Generationen“ 
beschlossen. Die dort zusammengetragenen statis-
tischen Daten zu den gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen und den Lebenslagen junger Menschen (Werte, 
Orientierungen und Selbstwahrnehmung; Freizeit, bür-
gerschaftliches Engagement und Partizipation; junge 
Menschen in Ausbildung und Beruf; Jugendinformation, 
Kultur und Medien; Gesundheit und Jugendschutz; 
Jugend und Gewalt – Extremismus; geschlechtsspezi-
fische Situation der Jugendlichen; Geschlechterbezie-
hungen, Rollenverständnis und Sexualität; Jugend mit 
Behinderung; Jugendliche mit Migrationshintergrund; 
Jugend und Ökologie) ergänzen die in nachstehender 
wissenschaftlicher Analyse erhobenen Daten und Fak-
ten in wesentlichem Umfang. Der Bericht der Enquete-
Kommission wurde am 17.07.2008 im Plenum des 
Landtags beraten. Er bestätigt die zielführende Aus-
richtung der bayerischen Kinder- und Jugendpolitik 
und gibt Impulse für deren zukünftige Weiterent-
wicklung. 

Im Folgenden liegt der Fokus der Ausführungen auf Kin-
dern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Fa-
milien. Diese sind von Armut besonders betroffen. Fa-

milien mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status 
bedürfen zielgerichteter Unterstützung, die sich nicht in 
finanzieller Hilfe erschöpft. Es fehlt häufig an grundsätz-
lichen Lebensbewältigungskompetenzen (z. B. Haus-
haltsführung, Umgang mit Geld, Ernährungs- und Ge-
sundheitsbewusstsein, Strukturierung des Tagesablaufs, 
Unterstützung der Kinder in schulischen Angelegen-
heiten). So ist auch die wichtigste Erkenntnis in diesem 
Kapitel, dass bei jungen Menschen aus sozial benachtei-
ligten Familien generell eine Häufung von Risikofakto-
ren und Phänomenen wie Unfällen, Krankheiten, Über-
gewicht, Umweltbelastungen, eine schlechtere gesund-
heitliche Versorgung und häufigere psychische Auffäl-
ligkeiten festzustellen sind. Auch korrelieren die schu-
lischen und beruflichen Chancen mit dem sozialen Sta-
tus (vgl. dazu auch Kapitel 3).

Die Bayerische Staatsregierung richtet im Bereich der 
Jugendpolitik seit langem den Blick auf die nachhal-
tige Unterstützung sozial benachteiligter junger Men-
schen und hält ein Bündel ineinandergreifender un-
terstützender Maßnahmen bereit. Dieses geht über die 
Stärkung von Elternkompetenzen bis hin zu speziellen 
Hilfen für die jungen Menschen selbst. Ein zentrales 
jugendpolitisches Ziel ist dabei die Schaffung von 
Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche mit 
sozial schwächerer Herkunft. Wichtige Ansätze sind 
insbesondere:
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einzelne herausforderungen

SICHERSTELLUnG EInES GEDEIHLICHEn 
UnD GESUnDEn AUFWACHSEnS

Art. 125 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Bayerischen Verfas-
sung (BV) lautet: „Kinder sind das köstlichste Gut 
eines Volkes. Sie haben Anspruch auf Entwicklung zu 
selbstbestimmungsfähigen und verantwortungsfä-
higen Persönlichkeiten.“ Hierzu gehört insbesondere 
auch das Recht auf ein gedeihliches und gesundes 
Aufwachsen. Die Erziehung ihrer Kinder ist das grund-
gesetzlich geschützte Recht der Eltern, aber auch 
deren zuvörderst obliegende Pflicht (Art. 6 Grundge-
setz – GG). Familien sind heute insbesondere durch 
den Eintritt in das Informationszeitalter, der eine 
Beschleunigung gesellschaftlicher Prozesse mit sich 
gebracht hat, mit steigenden Anforderungen an die 
Erziehungskompetenz konfrontiert. Mangelnde per-
sonale, soziale, familiäre und finanzielle Ressourcen 
können schnell zu Überforderungssituationen füh-
ren. Oberste Leitlinie der Bayerischen Staatsregie-
rung ist deshalb die Stärkung von Eigenverantwor-
tung und Elternkompetenzen. Es gilt deshalb, so früh 
wie möglich Problemlagen und Risiken zu erkennen 
und Eltern bei ihrer Erziehungsaufgabe kompetent 
und bedarfsgerecht zu unterstützen. 

Familie als wesentlicher Lebens- und Bildungsort

Familie und Elternhaus sind der Lebens- und Bildungs-
ort mit dem größten und prägendsten Einfluss auf die 
Entwicklung der Kinder. Einer breitenwirksamen, nach-
haltigen Eltern- und Familienbildung, insbesondere 
auch für Familien mit sozial schwächerem Hintergrund, 
kommt zentrale Bedeutung zu. In Bayern bestehen be-
reits vielfältige Angebote und Maßnahmen zur Stärkung 
von Elternkompetenzen (vgl. dazu insbesondere Kapitel 6).

Verbesserung der gesundheitlichen Vorsorge

Bayern schöpft seine landesgesetzlichen Regelungs-
möglichkeiten konsequent aus, um die gesundheitliche 
Vorsorge von Kindern und Jugendlichen zu verbes-
sern. Angesichts der Zunahme von gesundheitlichen 

Problemen (z. B. Adipositas, Übergewicht, Depressi-
onsanfälligkeit)1 hat der Bayerische Landtag am 
24.04.2008 das Gesetz zur Änderung des Gesundheits-
dienst- und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) und des 
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen (BayEUG) verabschiedet (LT-Drs. 15/9366). 
Die Gesetzesänderungen sind am 16.05.2008 in Kraft 
getreten.2 Es wurde insbesondere ein neuer Artikel 14 
GDVG geschaffen, der den Schutz der Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen zum Gegenstand hat. Durch 
die Schaffung eines eigenen Artikels soll der besondere 
Stellenwert der Gesundheit von Kindern und Jugendli-
chen betont werden. neben einer verbindlichen Zusam-
menarbeit von öffentlichem Gesundheitsdienst (ÖGD) 
und der Kinder- und Jugendhilfe (die hohe Bedeutung 
der Zusammenarbeit bei der Gesundheitsvorsorge be-
tont auch die nachstehende wissenschaftliche Analyse 
am Beispiel der Zusammenarbeit von ÖGD und Kinder-
tageseinrichtungen in „Problemvierteln“) wird insbe-
sondere geregelt, dass alle Eltern in Bayern aus Grün-
den der Gesundheitsvorsorge verpflichtet sind, die Teil-
nahme ihrer Kinder an den Früherkennungsuntersuchun-
gen (U1 bis U9 und J1) zu gewährleisten. Die Früherken-
nungsuntersuchungen sind ein bewährtes und wirksames 
Instrument der gesundheitlichen Prävention. Sie eröff-
nen im frühen Kindesalter die Möglichkeit, Defizite in 
der altersgemäßen gesundheitlichen Entwicklung zu 
erkennen, „[…] um so bereits in frühen Stadien fördern 
bzw. therapieren zu können“ (vgl. Abschnitt 7.1.1). Sie bie-
ten zusätzlich die Möglichkeit, bei der Wahrnehmung des 
Entwicklungsstandes auch Gefährdungen zu identifizieren.

Durch die Teilnahmepflicht soll die Teilnahmequote3 an 
diesen wichtigen Untersuchungen weiter gesteigert wer-
den. Dies ist gerade mit Blick auf die Teilnahmeproble-
me sozial benachteiligter Gruppen, insbesondere in Ge-
bieten mit einem hohen Anteil von Migranten erforder-
lich. Mit der Verankerung einer gesetzlichen Pflicht und 
entsprechender Öffentlichkeitsarbeit ist eine weitere 
Steigerung der Teilnahmequote zu erwarten, da damit 
auch ein Bewusstseinswandel bewirkt wird. Auch kön-
nen Einrichtungen und Dienste (z. B. Kindertageseinrich-
tungen, Kinder- und Jugendärzte, Hausärzte, Hebammen, 
Geburtskliniken) sowie Behörden besser auf die Einhal-
tung einer gesetzlichen Pflicht hinweisen, als nur an die 
Fürsorge der Eltern zu appellieren. Es geht dabei nicht 
um staatlichen Zwang. Auf die Teilnahme an den Früh-

1  Zu Übergewicht und Adipositas siehe Abschnitt 7.1.1: Bayerische Vorschulkinder sind demnach zwar weniger von Übergewicht (5,5 %) und Adipositas (3,6 %) 
betroffen wie Kinder anderer Bundesländer. Darstellung 7.18 im Anhang zeigt jedoch, dass in einzelnen Regierungsbezirken (Oberpfalz, Oberfranken) über 10 
Prozent der Kinder von Übergewicht oder Adipositas betroffen sind.

2   Weitere Informationen unter www.kinderschutz.bayern.de (Abruf am 30.11.2008).

3 Zur Teilnahmequote und insbesondere den Abweichungen zwischen den einzelnen Alterstufen und zwischen den Regionen vgl. Abschnitt 7.1.1.
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erkennungsuntersuchungen soll jedoch in besonders 
wichtigen Phasen der Kindesentwicklung gezielt hin-
gewirkt werden. So können Hilfebedarfe aufgedeckt und 
geeignete, insbesondere auch aufsuchende Hilfen ange-
boten werden. Über die Teilnahmeverpflichtung und die 
Bedeutung der Untersuchungen werden die Eltern fort-
während informiert. Gerade bei Kindern mit Migrations-
hintergrund, deren Eltern die hiesigen Früherkennungs-
untersuchungen oftmals gar nicht kennen, und sozial 
schwächeren Familien lassen die umfassende Informati-
on und Vorlagepflicht eine signifikante Verbesserung der 
Gesundheitsvorsorge erwarten.

Dabei gilt im Einzelnen Folgendes: Auf den nachweis 
der Durchführung der Früherkennungsuntersuchungen 
U6 bzw. U7 als Voraussetzung für den Bezug von Lan-
deserziehungsgeld werden die Eltern intensiv hingewie-
sen, insbesondere im Antragsformular, das im Regelfall 
bei der Anmeldung des Kindes im Standesamt an die El-
tern ausgegeben wird. Die neue Anspruchsvorausset-
zung hat sich in Gänze bewährt: Mehr als 99 Prozent der 
Antragsteller erbringen den geforderten nachweis. 
Stellt das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) 
als für den Vollzug des Bayerischen Landeserziehungs-
geldgesetzes zuständige Behörde fest, dass Eltern trotz 
wiederholter Information und Erinnerung keine Untersu-
chungsbescheinigung beibringen, prüft es in jedem Ein-
zelfall, ob eine Meldung an das zuständige Jugendamt 
veranlasst ist. Bis Ende Oktober 2008 wurde in zwei Fäl-
len das Jugendamt informiert.

Ferner ist ein nachweis der Teilnahme an den Früher-
kennungsuntersuchungen auch bei der Anmeldung 
eines Kindes bei einer Kindertageseinrichtung oder 
einer Tagespflegeperson erforderlich. Die pädago-
gischen Fachkräfte informieren die Eltern im Rahmen 
der Anmeldung des Kindes in der Kindertageseinrich-
tung hierüber und wirken auf die Vorlage des nach-
weises hin. Es zählt zum Auftrag des Trägers der Kin-
dertageseinrichtung bzw. des betreuenden Fachper-
sonals, sich bereits zu Beginn des Besuchs der Ein-
richtung Kenntnis über den Entwicklungsstand des 
Kindes zu verschaffen und darauf hinzuwirken, dass die 
Eltern bei ihrem Kind die notwendige Früherkennungs-
untersuchung durchführen lassen. Die Kenntnis hie-
rüber ist Voraussetzung für eine umfassende individuel-
le Förderung des Kindes und findet seine Grundlage in 
dem Bildungs- und Erziehungsziel der Gesundheitserzie-
hung. Aus diesem Grund muss sich der Träger bei Auf-
nahme des Kindes die letzte fällige altersentsprechende 
Früherkennungsuntersuchung von den Personensorge-
berechtigten nachweisen lassen (§ 3 Abs. 4 der Ausfüh-
rungsverordnung zum Bayerischen Kinderbildungs- 

und -betreuungsgesetz – AVBayKiBiG). Soweit die Per-
sonensorgeberechtigten den nachweis nicht vorlegen 
oder die Untersuchung nicht wahrgenommen wurde, 
hat dies für den Besuch der Betreuungseinrichtung 
keine Konsequenzen. Das Kind kann selbstverständlich 
bei der Kindertageseinrichtung angemeldet und betreut 
werden. Die Einrichtung muss aber die Personensorge-
berechtigten auf ihre gesetzliche Verpflichtung hinwei-
sen und darauf hinwirken, den nachweis vorzulegen 
bzw. die Früherkennungsuntersuchung durchführen zu 
lassen (Art. 14 Abs. 1 GDVG). Im Rahmen dieses Ge-
sprächs soll das Bewusstsein der Eltern für die Be-
deutung der Früherkennungsuntersuchungen geschärft 
werden. Dabei soll die Einrichtung über den Einzelfall 
hinaus eng mit dem örtlichen Gesundheitsamt zusam-
menarbeiten. Insbesondere empfehlen sich gemeinsa-
me Elternabende, in denen das örtliche Gesundheitsamt 
über die Bedeutung und notwendigkeit der Früherken-
nungsuntersuchung, die körperliche Entwicklung, die 
Gesundheitsvorsorge u. Ä. informiert. Treten über den 
fehlenden nachweis der Früherkennungsuntersuchung 
hinaus Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung des 
Wohls des Kindes auf, so ist (grundsätzlich nach Infor-
mation der Personensorgeberechtigten) der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe hinzuzuziehen. Diese Rege-
lungen gelten auch für Tagespflegepersonen bei der 
Anmeldung eines Kindes im Rahmen der Tagespflege.

Die Gesundheitsämter führen bei den Vorschulkindern 
in Bayern die Schuleingangsuntersuchung durch. neben 
der Feststellung der gesundheitlichen Schulreife können 
dabei auch wichtige Hinweise auf gesundheitliche Risi-
kofaktoren wie z. B. Übergewicht  gewonnen werden, 
die als wertvolle Grundlage für die inhaltliche Gestal-
tung von Präventionsmaßnahmen dienen. Gerade bei 
sozial benachteiligten Gruppen zeigt sich, dass Schul-
eingangsuntersuchungen eine „[…] häufigere notwen-
digkeit der Frühförderung offenbaren“ (vgl. Abschnitt 
7.1.1). Im Rahmen der verpflichtenden Schuleingangs-
untersuchung haben die Eltern dem Gesundheitsamt 
die Durchführung der U9 nachzuweisen. Wird die Unter-
suchung versäumt, wirkt es auf eine nachholung hin. 
Erfolgt diese nicht oder ist sie wegen des „Zeitfensters“ 
für die U9 nicht mehr möglich, haben die betroffenen 
Kinder an einer schulärztlichen Untersuchung teilzuneh-
men, welche dann die U9 ersetzt. Wird auch die schul-
ärztliche Untersuchung verweigert, informiert das Ge-
sundheitsamt das Jugendamt. Dieses hat im Rahmen 
seiner Aufgaben und Befugnisse tätig zu werden. In 
Erfüllung seines Schutzauftrags hat es (unter Einbezie-
hung der Eltern) festzustellen, ob eine Kindeswohlge-
fährdung vorliegt.
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Auch auf Bundesebene wächst das Bewusstsein für die 
Bedeutung der Früherkennungsuntersuchungen. Es 
kommt Bewegung in die von der Bayerischen Staatsre-
gierung seit langem geforderte Überarbeitung der Kin-
derrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses. 
Am 16.04.2008 wurde die Feststellung aufgenommen, 
dass der untersuchende Arzt bei erkennbaren Zeichen 
einer Kindesvernachlässigung oder -misshandlung die 
notwendigen Schritte einzuleiten hat. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss hat überdies die Einführung einer zu-
sätzlichen Untersuchung für Kinder im Alter von drei Jah-
ren (U7a) sowie die Verlängerung der Toleranzgrenze 
der U6 um einen Monat beschlossen. Der Beschluss ist 
am 01.07.2008 in Kraft getreten.

Schutz vor Vernachlässigung, Verwahrlosung und 
Misshandlung

Die Gewährleistung eines effektiven Kinderschutzes ist 
eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und zu-
gleich Daueraufgabe höchster Priorität. Vielfältige An-
gebote und Maßnahmen fügen sich bereits jetzt zu 
einem beachtlichen Gesamtkonzept zusammen. Auf 
den in Bayern etablierten Kinder- und Jugendhilfe-
strukturen aufbauend wird der Kinderschutz fortlaufend 
weiter optimiert.4

In Art. 126 Abs. 3 Satz 1 BV heißt es: „Kinder und Jugend-
liche sind durch staatliche und gemeindliche Maßnahmen 
und Einrichtungen gegen Ausbeutung sowie gegen sitt-
liche, geistige und körperliche Verwahrlosung und gegen 
Misshandlung zu schützen“. Ein Kind hat zudem einen 
verfassungsrechtlichen Anspruch darauf, dass seine El-
tern für es sorgen und der mit ihrem Elternrecht untrenn-
bar verbundenen Pflicht zur Pflege und Erziehung nach-
kommen. Das Elternrecht dient maßgeblich dem Wohl des 
Kindes – es ist wesentlich ein Recht im Interesse des Kin-
des. Über die Wahrnehmung der Elternverantwortung 
wacht gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG die staatliche Ge-
meinschaft (Grundlage des staatlichen Wächteramtes). 
Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Vorrang der 
Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder und einem starken 
Staat, der Kinder in not schützt, ist unter diesen verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben elementare Richtschnur des 
bayerischen Gesamtkonzepts zum Kinderschutz. 

Oberstes Ziel muss es sein, Eltern bei Anzeichen von Über-
forderungssituationen früh zu unterstützen. Wirksamer 

Kinderschutz ist dabei neben einer „Kultur des Hinsehens“ 
auf eine „Kultur des Miteinanders“ angewiesen: In der 
Vernetzung der unterschiedlichen mit Kindern befassten 
Professionen liegt häufig der Schlüssel zum Erfolg. Gerade 
Kinder als die Schwächsten in unserer Gesellschaft 
brauchen aber auch den Schutz des Staates. Wenn Eltern 
trotz Unterstützung ihrer Erziehungsverantwortung nicht 
gerecht werden können oder wollen und das Kindeswohl 
gefährdet ist, ist konsequentes Handeln – wenn es sein 
muss auch gegen den Willen der Eltern – erforderlich.

Insoweit sind durch das Gesetz zur Änderung des GDVG 
und des BayEUG vom 16.05.2008 landesgesetzliche Ver-
besserungen eingetreten. Denn mit diesem Gesetz wur-
de – wie oben bereits ausgeführt – die Kooperation des 
Gesundheitsbereichs mit der Kinder- und Jugendhilfe 
intensiviert und insbesondere eine Mitteilungspflicht für 
Ärzte und Hebammen gegenüber dem Jugendamt ein-
geführt, wenn im Rahmen der Berufsausübung gewich-
tige Anhaltspunkte für Misshandlung, Vernachlässigung 
oder sexuellen Missbrauch bekannt werden. Bei krisen-
haften Zuspitzungen besteht hoher Handlungsdruck. 
Zur Sicherstellung des Kindeswohls muss dann – not-
falls auch ohne Einverständnis der Eltern – konsequent 
gehandelt werden. Eine Strafbarkeit wegen Verstoß ge-
gen die Schweigepflicht ist durch die neuregelung aus-
geschlossen. So wird Rechtssicherheit zugunsten der 
betroffenen Berufsgruppen geschaffen. 

Unter Beteiligung der Praxis wurde 2007 überdies die 
fachliche Handreichung „Kinderschutz braucht starke 
netze“ erarbeitet, die weitere Impulse zur Vernetzung 
vor Ort geben soll. Das Interesse an der Handreichung 
ist nach wie vor sehr groß.5

Auf den in Bayern bereits etablierten Kinder- und Jugend-
hilfestrukturen aufbauend wird der Kinderschutz fort-
laufend weiter optimiert. Besonders bedeutsam für die 
Weiterentwicklung des Kinderschutzes sind insbeson-
dere die verstärkte interdisziplinäre Vernetzung und 
ein Vorgehen im engen Schulterschluss aller Akteure. 
Ein echtes bayerisches Erfolgsmodell sind dabei die 
Kinderschutzkonferenzen. Als Auftakt für die regio-
nalen Kinderschutzkonferenzen wurde im november 
2007 die Landeskinderschutzkonferenz durchgeführt.
Im Laufe des Jahres 2008 fanden daraufhin bayernweit 
auf Regierungsbezirksebene insgesamt zehn regionale 
Kinderschutzkonferenzen statt. Diese Veranstaltungen 
boten eine besonders gute Gelegenheit, gemeinsam 

4 Weitere Informationen unter www.kinderschutz.bayern.de

5  Die Handreichung ist online unter www.kinderschutz.bayern.de verfügbar.
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mit der Praxis vor Ort positive Erfahrungen auszutauschen 
und weitere Verbesserungsmöglichkeiten auszuloten. 
So konnte Bewährtes Schule machen und Weiterent-
wicklungen angestoßen werden. An den Konferenzen 
wirkten neben Fachkräften der Jugendhilfe vor allem 
auch Vertreter des Gesundheitsbereichs, der Schule 
sowie von Justiz und Polizei mit. Bei den Konferenzen 
ist es gelungen, den fachlich fundierten Meinungsaus-
tausch prozesshaft anzulegen und netzwerke vor Ort 
dichter zu knüpfen. 

Gerade mit Blick auf die entscheidende Phase der frühen 
Kindheit ist eine noch stärkere Vernetzung aller beteilig-
ten Akteure vor Ort erforderlich (insbesondere der 
Kinder- und Jugendhilfe und des Gesundheitsbereichs). 
So können akut oder potentiell belastete Familien (Be-
lastungsfaktoren sind z. B. Minderjährigkeit der Eltern, 
Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch, psychische Erkran-
kung der Eltern, mangelhafte Wohnverhältnisse) schnel-
ler und wirkungsvoller unterstützt werden (Stichwort: 
Frühe Hilfen, Soziale Frühwarn- und Fördersysteme). In 
Bayern werden bereits positive Erfahrungen mit der Um-
setzung des länderübergreifenden (Baden-Württemberg, 
Bayern, Rheinland-Pfalz, Thüringen) Modellprojekts 
„Guter Start ins Kinderleben“ in Form von Koordinie-
renden Kinderschutzstellen (KoKi) an den Standorten 
Erlangen und Traunstein gemacht. Im Rahmen dieses 
Projekts werden unter wissenschaftlicher Leitung von 
Prof. Dr. Jörg M. Fegert und PD Dr. Ute Ziegenhain der 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie 
des Universitätsklinikums Ulm optimale Unterstützungs- 
und Fördermöglichkeiten junger Familien durch be-
stehende interdisziplinäre Kooperationsformen und Ver-
netzungsstrukturen untersucht und weiterentwickelt. 
Bereits jetzt (Start der Koordinierenden Kinderschutz-
stellen: Mai 2007; Ende der Hauptphase: Dezember 2008) 
kann eindeutig festgehalten werden, dass auf diesem 
Wege eine systematische und zielgerichtete Erfassung 
von Risikofamilien sowie frühzeitig adäquate Hilfestel-
lungen für Eltern möglich sind. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen des Modellprojekts 
„Guter Start ins Kinderleben“ hat die  Staatsregierung 
am 12.02.2008 beschlossen, die Kommunen ab 2009 bei 
der Etablierung sozialer Frühwarn- und Fördersysteme 
finanziell zu unterstützen. Hierzu sollen im Verantwor-
tungsbereich der Jugendämter Koordinierende Kinder-
schutzstellen geschaffen werden. Die Koordinierenden 
Kinderschutzstellen sollen vor Ort ein interdisziplinäres 
netzwerk (z. B. Kliniken, Ärzte, Hebammen, Beratungs-
stellen für Schwangerschaftsfragen, Erziehungsbera-
tungsstellen) aufbauen und pflegen. Es sollen ge-
meinsame, unter den netzwerkpartnern verbindliche 

Standards vereinbart werden. Besonders bedeutsam ist 
es in diesem Zusammenhang, eine gemeinsame Spra-
che, ein einheitliches Qualitätsmanagement und einen 
verbindlichen Kommunikations- und Kooperationsrah-
men zu entwickeln. Die Bayerische Staatsregierung 
stimmte am 12.02.2008 den vom Sozialministerium vor-
gelegten Eckpunkten zu und beauftragte es, das Konzept 
mit den Kommunalen Spitzenverbänden abzustimmen. 
Die Abstimmung wurde 2008 erfolgreich abgeschlossen. 
Dabei konnten auch wertvolle Anregungen aus den Kin-
derschutzkonferenzen berücksichtigt werden. Mit dem 
neuen Förderprogramm werden im Bereich früher Hil-
fen neue Wege beschritten, die auch auf Bundesebene 
Beachtung und großen Zuspruch finden. Mit Beschluss 
vom 12.06.2008 kamen zuletzt die Bundeskanzlerin und 
die Regierungschefs der Länder überein, dass regelhafte 
soziale Frühwarn- und Fördersysteme zentrale Bausteine 
eines effektiven Kinderschutzes darstellen. Ausdrück-
liche Bestätigung findet die dargestellte Konzeption 
auch in der Koalitionsvereinbarung von CSU und FDP 
vom 27.10.2008.

Die Verbesserung des Schutzes von Kindern und Ju-
gendlichen ist und bleibt eine Daueraufgabe von höchs-
ter Priorität. Auf Landesebene wie auf Bundesebene müs-
sen – in enger Zusammenarbeit mit der Praxis vor Ort– 
fortwährend Verbesserungsmöglichkeiten ausgelotet 
und genutzt werden. In Bayern werden derzeit z. B. Hilfe-
stellungen für die Gesundheitsberufe zum Umgang mit 
Kindeswohlgefährdungen erarbeitet. Eine Fortschrei-
bung der Handreichung „Kinderschutz braucht starke 
netze“ ist für dieses Jahr geplant. Auch die intensive 
fachliche Begleitung der bayerischen Kommunen bei 
der Implementierung von Koordinierenden Kinderschutz-
stellen wird gewiss eine große Herausforderung und 
vordringliche Aufgabe im Bereich der Fortentwicklung 
des Kinderschutzes darstellen.

Jugendschutz

Der Jugendschutz hat die zentrale Aufgabe, eine posi-
tive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen zu sichern und ihre Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit zu fördern. Ziel aller Bemühungen 
des Jugendschutzes ist es daher, Kinder und Jugendli-
che vor vielfältigen, oft subtilen Gefährdungen zu schützen 
und sie insbesondere im Umgang damit stark zu mach-
en. Die nachstehende wissenschaftliche Analyse ver-
weist hier auf häufige Elternsorgen und benennt dabei 
explizit die Spektren Suchtmittel, Werte und Medien. Zu 
den Gefährdungen, denen junge Menschen ausgesetzt 
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sind, zählen heute insbesondere übermäßiger Alkohol-
konsum, Konsum von Tabakwaren sowie Drogenmiss-
brauch (vgl. Abschnitt 7.2.1) und unkontrollierter 
Medienkonsum (vgl. Abschnitt 7.1.2 und 7.2.2). Deshalb 
ist die stetige Weiterentwicklung und Verbesserung des 
Jugendschutzes gleichfalls eine gesamtgesellschaftliche 
Daueraufgabe oberster Priorität. Erfolgversprechend 
sind auf diesem Feld nur ganzheitliche Ansätze, die 
sowohl die Kinder und Jugendlichen, die Eltern, aber 
auch ihre Umgebung wie Kindertageseinrichtungen und 
Schule sowie die Peer-Group (Gruppe von Gleichgestell-
ten/gleichaltrigen Jugendlichen; auch: Clique) in den 
Blick nehmen. 

Die Bayerische Staatsregierung setzt sich dabei neben 
Verbesserungen im Bereich des gesetzlichen Jugend-
schutzes vor allem für eine weitere Stärkung des er-
zieherischen Jugendschutzes ein. Deshalb wird die Ak-
tion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e. V. 
institutionell gefördert. Darüber hinaus wird das Projekt 
ELTERnTALK, das sich an Eltern in Form von moderier-
ten Gesprächsrunden zur Eltern- und Erziehungskompe-
tenz rund um die Themen Erziehung und Fernsehen, 
Computer- und Konsolenspiele, Handy, Internet sowie 
Konsum und Sucht wendet, finanziell unterstützt. Eltern 
können mit diesem Projekt niedrigschwellig und inno-
vativ Erziehungskompetenzen vermittelt werden.6

Die zahlreichen Alkoholexzesse junger Menschen zeigen 
deutlich, dass dringend weitere Maßnahmen zum Schutz 
vor den Gefahren des Alkoholmissbrauchs notwendig 
sind. Der übermäßige Alkoholkonsum von jungen Men-
schen und die damit einhergehenden Auswirkungen, die 
von psychischer Abhängigkeit über körperliche Schädi-
gungen bis hin zur erhöhten Straffälligkeit reichen können, 
sind Phänomene, die nur gemeinsam mit allen relevanten 
Akteuren erfolgreich bekämpft werden können. Gerade im 
präventiven Bereich gibt es in Bayern bereits eine Vielzahl 
von wirksamen und notwendigen Angeboten und Instru-
mentarien, um junge Menschen vor den Risiken übermä-
ßigen Alkoholkonsums und Suchtgefahren zu schützen. 

Die Bayerische Staatsregierung hat am 14.01.2008 ein 
umfassendes Maßnahmenkonzept zur Optimierung des 
Jugendschutzes in der Öffentlichkeit beschlossen. In 
diesem Zusammenhang wurde im Frühjahr 2008 unter 
Einbindung der Kommunalen Spitzenverbände eine 
bayernweite öffentlichkeitswirksame Aktionswoche 
gegen den Alkoholmissbrauch von Kindern und Ju-

gendlichen durchgeführt. Ziele der Kampagne waren 
insbesondere die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und 
die Stärkung der „Kultur des Hinsehens“. Während der 
Aktionswoche wurden anschaulich bereits vorhandene 
Präventionsprojekte und Initiativen der Institutionen des 
erzieherischen Jugendschutzes, der Kindertageseinrich-
tungen und Schulen, der Suchthilfe, der Verbände der 
Jugendarbeit sowie aller weiteren in der Verantwortung 
stehenden Organisationen in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit gerückt und das Problem- und Verantwor-
tungsbewusstsein geschärft. 

Zudem wurde ein neues Hilfsangebot für im Zusam-
menhang mit Alkohol auffällige Jugendliche eingeführt. 
Das Projekt „HaLT – Hart am LimiT“ berät gezielt Ju-
gendliche, die wegen Alkoholmissbrauch oder Alkohol-
vergiftung auffällig und in Krankenhäuser eingeliefert 
wurden. Als erstes Bundesland etabliert Bayern das 
vom Bundesministerium für Gesundheit initiierte Mo-
dellprojekt flächendeckend. Sozialpädagogen gehen auf 
die Jugendlichen und ihre Eltern zu und bieten weitere 
Hilfe an. Dies ist ein wichtiger Baustein gegen das zu-
nehmend exzessive und riskante Trinkverhalten Jugend-
licher. Mit „HaLT“ soll durch Information und Prävention 
eine erhöhte Sensibilität beim Thema Alkoholkonsum 
unter Jugendlichen erreicht und zugleich die Einhaltung 
des Jugendschutzes bei Festveranstaltungen, in Gast-
stätten und im Handel gewährleistet werden.7

Zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs bei Jugendli-
chen streben wir des Weiteren gesetzliche Verbesserungen 
an. Bayerische Forderungen (z. B. Modifizierung der Re-
gelung bei der erziehungsbeauftragten Person, Klarstel-
lung bei den Aufenthaltsbestimmungen für Minderjäh-
rige in Gaststätten in Bezug auf Vereins- und Scheunen-
feste und Rockfestivals, Erhöhung des Bußgeldrahmens) 
wurden im Rahmen der Behandlung des Entwurfs eines 
Ersten Gesetzes zur Änderung des Jugendschutzgesetzes 
vom Bundesrat behandelt und teilweise begrüßt, von der 
Bundesregierung jedoch nicht berücksichtigt. In den wei-
teren Beratungen zur novellierung des Jugendschutzge-
setzes werden wir weiter offensiv für die Bekämpfung 
von Alkoholmissbrauch eintreten. Auch auf Landesebene 
soll durch das neue bayerische Gaststättenrecht durch 
klare Regelungen, z. B. ein ausdrückliches Verbot von 
Flatrate-Parties und der Verdopplung des bisherigen 
Bußgeldrahmens, der Alkoholmissbrauch bei Jugend-
lichen eingedämmt werden.

6 Weitere Informationen sind im Internet unter www.jugendschutz.bayern.de, www.bayern.jugendschutz.de und www.elterntalk.net verfügbar.

7  Weitere Informationen erhältlich unter www.bas-muenchen.de.
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Wir sehen in der Suchtprävention mit den Hauptziel-
gruppen Kinder und Jugendliche eine der vordring-
lichsten Fürsorgepflichten des Staates. Aus diesem 
Grund sind die Maßnahmen der Gesundheitsinitiative 
„Gesund.Leben.Bayern.“ mit den Schwerpunkten 
Tabak und Alkohol sowie auch die Präventionsmaß-
nahmen im Bereich der illegalen Drogen auf Jugendli-
che fokussiert. Um die Menschen in Bayern umfassend 
vor den Gesundheitsgefahren durch Passivrauchen zu 
schützen, wurde das Gesundheitsschutzgesetz zum 
01.01.2008 in Kraft gesetzt. In öffentlichen Gebäuden, 
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Bildungsein-
richtungen für Erwachsene, Einrichtungen des Gesund-
heitswesens, Heimen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, 
Sportstätten, Verkehrsflughäfen und Gaststätten gilt 
seither grundsätzlich ein Rauchverbot. Im Bereich der 
Gastronomie wird es im Lauf der 16. Legislaturperiode 
infolge der Koalitionsvereinbarung zwischen CSU und 
FDP vom 27.10.2008 zu einer gewissen Änderung kom-
men, durch die der nichtraucherschutz in Abwägung 
mit den wirtschaftlichen Interessen der Gastwirte und 
unter besonderer Beachtung der Jugendschutzbestim-
mungen neu ausgestaltet wird.

Die Bayerische Staatsregierung setzt seit Jahren auf ei-
ne nachhaltige und werteorientierte Suchtpolitik. We-
sentliche Säulen dieser Suchtpolitik sind eine glaubwür-
dige und leistungsstarke Prävention, eine konsequente 
Repression im Bereich der illegalen Suchtmittel, die 
Einschränkung der Verfügbarkeit von legalen Suchtmit-
teln sowie eine effiziente Hilfe, Beratung und Therapie 
Betroffener. Diese Haltung findet ihren niederschlag 
auch in den Grundsätzen der Bayerischen Staatsregie-
rung zu Drogen und Sucht.

Im Bereich des Jugendmedienschutzes ist neben erfor-
derlichen gesetzlichen Verbesserungen die Stärkung der 
Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen, Lehre-
rinnen und Lehrern und insbesondere der Eltern vor-
rangig (Best-Practice-Beispiel: Projekt ELTERnTALK der 
Aktion Jugendschutz, siehe oben).

neben den Eltern müssen vor allem auch die Kinder 
und Jugendlichen für den Umgang mit den neuen Me-
dien fit gemacht werden. Ziel ist, neben dem nutzen 
und den Chancen der neuen Medien auch die Gefahren 
und Risiken im Bewusstsein von Kindern und Jugend-
lichen zu verankern. Sie müssen daher die erforder-
lichen Kompetenzen im Umgang mit den neuen Medien 
und das Wissen über deren Wirkungs- und Funktions-
weisen erwerben. 

Informationstechnische Bildung sowie Medienbildung 
und -erziehung sind Pflichtaufgaben für Kindertagesein-
richtungen. So ist im Bayerischen Bildungs- und Er-
ziehungsplan der Medienerziehung ein eigenes Kapitel 
gewidmet (§ 9 AVBayKiBiG: „Kinder sollen die Bedeu-
tung und Verwendungsmöglichkeiten von alltäglichen 
informationstechnischen Geräten und von Medien in 
ihrer Lebenswelt kennen lernen“).

Die Vermittlung von Medienkompetenz gehört ins-
besondere auch zu den Grundlagen im Bereich der 
schulischen Medienerziehung. Die diesbezüglich er-
griffenen Maßnahmen umfassen die Einführung des 
bundesweit einzigartigen netzwerks der Medienpäda-
gogisch-informationstechnischen Beratung (MiB) im 
Jahr 2002 (mit Tätigkeitsschwerpunkt auf dem Ju-
gendmedienschutz seit 2006), die Veröffentlichung 
von zum Teil mehrsprachigem Informationsmaterial 
zum Jugendmedienschutz (u. a. des Handbuchs „Me-
dienwelten. Kritische Betrachtungen zur Medienwir-
kung auf Kinder und Jugendliche“), die Durchführung 
der „Medieninitiative für die bayerischen Schulen 
2008“ (Fortsetzung in Vorbereitung) sowie die ver-
stärkte geschlechterspezifische Differenzierung in 
Lehrplänen, Handreichungen und bei der Erarbeitung 
von Fortbildungskonzepten, insbesondere im Bereich 
der Leseerziehung.

neben dem erzieherischen Jugendschutz gilt es, auch 
den gesetzlichen Jugendschutz weiter voranzubringen. 
Sowohl die in der nachstehenden wissenschaftlichen 
Analyse zitierte Studie des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu den Auswir-
kungen medialer Gewalt als auch die vom Sozialminis-
terium in Auftrag gegebene Studie „Weltbild des 
Fernsehens“ von Prof. Dr. Lukesch aus dem Jahr 2004 
machen deutlich, dass die Darstellung von Gewalt in 
den Medien negative Einflüsse auf die Persönlichkeits-
entwicklung von jungen Menschen haben kann (z. B. 
schulisches Versagen, soziale Isolation, Auslöser für 
Gewalthandlungen). Mittlerweile haben neue wissen-
schaftliche Studien, u. a. von Prof. Dr. Gentile (Iowa), 
Dr. Hopf (München), Prof. Dr. Huber (Tübingen), Dr. Weiß 
(Stuttgart), Dr. Ingrid Möller (Potsdam), Dr. Mößle 
(Hannover), Prof. Dr. Pfeiffer (Hannover), den nachweis 
erbracht, dass insbesondere bei Computerspielen, die 
realistische, grausame und reißerische Darstellungen 
selbstzweckhafter Gewalt beinhalten (so genannte 
„Killerspiele“), ein Zusammenhang mit steigender 
Gewaltbereitschaft und sinkenden Schülerleistungen 
bestehen kann. Der geltende Jugendmedienschutz 
wirkt der weiten Verbreitung derartiger Spiele bei 
Kindern und Jugendlichen nicht ausreichend entge-

070_SOZ_EV_Kapitel_7_RZ.indd   498 13.02.2009   12:06:14 Uhr



499499

gen. Das als Ergebnis der Evaluation des Jugendmedi-
enschutzes auf Bundesebene am 01.07.2008 in Kraft 
getretene Erste Gesetz zur Änderung des Jugendschutz-
gesetzes hat bislang kaum zu substantiellen Verbesse-
rungen geführt. Bayerische Forderungen (Bundesratsini-
tiative für ein generelles Herstellungs- und Verbreitungs-
verbot „virtueller Killerspiele“, ein Verbot realer Killer-
spiele wie Gotcha, Paintball oder Laserdrome und die 
Erhöhung des Bußgeldrahmens bei Verstößen gegen 
das Jugendmedienschutzgesetz von 50.000 € auf 
500.000 €) wurden im Gesetzgebungsverfahren nicht 
aufgegriffen. Vor dem Hintergrund der steigenden Ju-
gendgewalt bedarf die weitere Entwicklung im Jugend-
medienschutz hoher Aufmerksamkeit. Die Ergebnisse 
einiger der neuen wissenschaftlichen Studien verleihen 
den bayerischen Forderungen nachdruck.

Weitere Verbesserungen beim Jugendschutz zu erzie-
len, wird von uns ebenfalls als eine wichtige gesamt-
gesellschaftliche Daueraufgabe angesehen und konse-
quent verfolgt. Die weitere Optimierung des Jugend-
schutzes und insbesondere die Stärkung der Medien-
kompetenz von Kindern und Eltern, Erzieherinnen und 
Erziehern sowie Lehrkräften findet ausdrückliche Be-
stätigung in der Koalitionsvereinbarung von CSU und FDP.

Geburten und Schwangerschaftsabbrüche minderjäh-
riger Mädchen

Auch wenn sich in Bayern die Zahl der Schwanger-
schaftsabbrüche Minderjähriger im Jahr 2007 im Ver-
gleich zum Vorjahr von 669 auf 674 geringfügig er-
höhte, gehört Bayern zu den Bundesländern mit den 
niedrigsten Abbruchquoten je 10.000 Teenager. Mit 
30 Abbrüchen minderjähriger Mädchen je 10.000 
Frauen im Alter von 15 bis 45 Jahren liegt Bayern deut-
lich unter dem Bundesdurchschnitt von 41 Abbrüchen 
(vorläufige Berechnung). Zur Vermeidung von Teenager-
schwangerschaften legt die Bayerische Staatsregie-
rung den Schwerpunkt auf Prävention und früh-
zeitige Aufklärung. Mit altersgerechtem Sexualkun-
deunterricht in der Schule und zahlreichen Präventi-
onsprojekten der 123 staatlich anerkannten Schwan-
gerenberatungsstellen soll den Jugendlichen mög-
lichst frühzeitig ein verantwortungsvoller Umgang 
mit Sexualität und Partnerschaft vermittelt werden; 
zugleich sollen sie aber auch für den Schutz des un-
geborenen Lebens sensibilisiert werden. Zur Unter-
stützung der Präventionsarbeit wurden die DVDs 
„Faszination Liebe“ und „Schwanger mit 16“ entwi-
ckelt sowie die Internetseite www.herzensdinge.de, 
die Wanderausstellung „Vom Leben berührt – Schwan-

 gerenberatung in Bayern“ und das Rahmenkonzept 
„Sexualpädagogik in Bayern“ erstellt. Dieses Ange-
bot wird durch die Etablierung des sexualpädagogi-
schen Ansatzes in Kindertagesstätten durch die in 
Bayern von der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung durchgeführten Kinderliedertour „Das 
Märchen von nase, Bauch und Po“ komplettiert.

Die künftige Entwicklung der Zahl der Teenagerschwan-
gerschaften (Geburten und Schwangerschaftsabbrü-
che) ist nicht vorhersehbar. Die Gründe für Teenager-
schwangerschaften sind sehr vielschichtig. Sie rei-
chen von mangelnder Kenntnis über Verhütungsmaß-
nahmen bis zu dem Wunsch, sich die Sehnsucht nach 
Geborgenheit und etwas „Eigenem“ mit einem Baby 
zu erfüllen. Den möglichen Ursachen ist durch geeig-
nete Präventionsarbeit Rechnung zu tragen. Bayern 
wird daher die Präventionsmaßnahmen altersbezo-
gen, bedürfnisorientiert und geschlechtsbezogen auf 
hohem niveau fortführen.

FÖRDERUnG VOn CHAnCEnGERECHTIGKEIT 
FÜR KInDER UnD JUGEnDLICHE MIT SOZIAL 
SCHWÄCHERER HERKUnFT

Erwerbstätigkeit ist in Deutschland der wichtigste 
Schlüssel zu Einkommen und sozialer Sicherung. Die 
PISA-Studien der vergangenen Jahre stellten in allen 
Bundesländern einen engen Zusammenhang zwischen 
sozialer Herkunft und Kompetenzerwerb fest, aller-
dings in unterschiedlicher Ausprägung. Auch wenn in 
Bayern der Zusammenhang schwächer ausgeprägt ist 
(vgl. Kapitel 3), hat die Förderung der Chancenge-
rechtigkeit für junge Menschen mit sozial schwäche-
rer Herkunft für die Bayerische Staatsregierung den-
noch herausragende Bedeutung. „Transferleistungs-
karrieren“ gilt es zu verhindern bzw. zu durchbrechen 
und jungen Menschen, egal welcher Herkunft, eine 
Chance auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu geben. 

Kinder- und Jugendpolitik in ihrer Gesamtheit hat 
dabei bedeutsame Schnittmengen mit anderen Po-
litikfeldern, insbesondere der Sozial-, Arbeitsmarkt- 
und Integrationspolitik. Gerade zur Schaffung von 
Chancengerechtigkeit leistet die Kinder- und Jugend-
hilfe mit ihren differenzierten Angeboten für sozial 
benachteiligte junge Menschen maßgebliche Beiträge. 
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Qualitatives und quantitatives Angebot an Kinderta-
gesbetreuung

Aufgabe der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe ist 
es, durch ein breites förderndes, bildendes, erziehe-
risches Angebot in einem ganzheitlichen Sinne die 
Funktionsfähigkeit der familiären Erziehung aufrecht 
zu erhalten bzw. zu stärken. Kindertageseinrichtungen 
und Tagespflegepersonen ergänzen und unterstützen 
die Eltern bei der Bildung, Betreuung und Erziehung 
ihrer Kinder. Unterstützung und Zusammenarbeit um-
fasst ebenso das Aufzeigen von weiteren Unterstüt-
zungsmöglichkeiten sowie das Überzeugen der Eltern, 
diese Hilfen anzunehmen. Hier ist eine enge Zusam-
menarbeit insbesondere mit den Einrichtungen und 
Diensten der Gesundheits- und Jugendhilfe wichtig. 

Chancengerechtigkeit und soziale Sicherheit durch 
Jugendsozialarbeit

Es ist der Bayerischen Staatsregierung seit langem 
ein zentrales Anliegen, allen jungen Menschen mög-
lichst große Teilhabechancen zu eröffnen. Gemäß 
§ 13 SGB VIII soll jungen Menschen, die zum Ausgleich 
sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung 
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße 
auf Unterstützung angewiesen sind, im Rahmen der 
Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfe angeboten 
werden, die ihre schulische und berufliche Ausbil-
dung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre 
soziale Integration fördert. Die bestmögliche Unter-
stützung ist nicht nur eine notwendigkeit zum Wohle 
der jungen Menschen, sondern auch ein Gebot öko-
nomischer Vernunft. Gut gestaltete Übergänge sowie 
nachhaltige und passgenaue Eingliederungsmaß-
nahmen eröffnen Chancen, auch im Erwachsenenal-
ter ohne stetigen Unterstützungsbedarf durch das 
Sozialsystem in der Gesellschaft zu bestehen. Arbeit 
ist und bleibt einer der hauptsächlichen Sozialisie-
rungsfaktoren und führt dazu, dass auch besonders 
benachteiligte Menschen ihren gesellschaftlichen 
Verpflichtungen nachkommen können. Entsprechende 
Projekte ermöglichen mithin die Umwandlung von 
einer „Last“ zu einem unterstützenden Faktor der 
Solidargemeinschaft. Bayern ist im Bereich der Ju-
gendsozialarbeit im Bundesvergleich führend und 
arbeitet nach dem Motto „Gemeinsam geht´s besser“. 
Zur Unterstützung sozial benachteiligter junger 
Menschen bei der schulischen Ausbildung, ihrer 

Eingliederung in den ersten Ausbildungs- und Arbeits-
markt sowie ihrer sozialen Integration setzt Bayern auf 
ein gutes Zusammenwirken der Jugendhilfe mit den Ko-
operationspartnern, insbesondere der Schule und den 
Akteuren auf dem Arbeitsmarkt, und greift auf bewährte 
Strukturen und Angebote zurück. Die berufliche Ein-
gliederung dieser Zielgruppe ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe ersten Ranges und ein Schwer-
punkt bayerischer Jugendhilfepolitik. Wir können hier-
bei auf zwei spezielle staatliche Förderprogramme ver-
weisen. Das Regelförderprogramm „Jugendsozialarbeit 
an Schulen“ (JaS) zeichnet sich als intensivste Form der 
Vernetzung von Jugendhilfe und Schule durch die 
frühzeitige sozialpädagogische Unterstützung sozial 
benachteiligter Schülerinnen und Schüler aus. Die 
Maßnahmen der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozial-
arbeit (AJS) sind ein wichtiger Baustein, um die Chancen 
dieser jungen Menschen auf dem Ausbildungsstellen- 
und Arbeitsmarkt zu erhöhen, wenn die ersten Versuche 
fehlgeschlagen sind. Der Freistaat Bayern hat zur Förde-
rung der Jugendsozialarbeit (JaS und AJS) allein für das 
Jahr 2008 rund 9,1 Mio. Euro Landesmittel in den Haus-
halt eingestellt. Hinzu kommen jährlich rund 6,5 Mio. 
Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.8

Mit dem Regelförderprogramm JaS unterstützen wir die 
Landkreise und kreisfreien Städte bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach § 13 SGB VIII.

JaS unterstützt im Rahmen der Jugendhilfe mit sozial-
pädagogischen Fachkräften an Haupt-, Berufs- und För-
derschulen mit besonderen sozialen Herausforderungen 
jene Kinder und Jugendliche, deren Förder- und Un-
terstützungsbedarf nachweislich am größten ist. Dabei 
wird größter Wert auf die Zusammenarbeit mit Eltern 
gelegt. JaS trägt erfolgreich zur Vermeidung von Gewalt 
bei und fördert den sozialen Frieden an Schulen. Für 
Kinder, Jugendliche und ihre Eltern eröffnet JaS zudem 
Zugänge zum weiteren Leistungsspektrum der Jugend-
hilfe. Es erweitert die präventiven und integrativen 
Handlungsmöglichkeiten und unterstützt und fördert 
junge Menschen in ihrer Entwicklung zu eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. 
Vor allem bei schwierigen sozialen und familiären Ver-
hältnissen werden durch die JaS die Chancen junger 
Menschen auf einen erfolgreichen Schulabschluss und 
gelingenden Übergang in den ersten Arbeitsmarkt 
verbessert. JaS kooperiert auch mit den Einrichtungen 
der AJS, wenn die Integration in den ersten Arbeits-
markt nicht auf Anhieb gelingt. Die bisherigen Er-

8  Weitere Informationen erhältlich unter www.stmas.bayern.de/familie/jugendhilfe/sozialarbeit.htm.
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fahrungen mit der JaS sind durchweg positiv und es 
werden allseits die Steigerung der Leistungsmotivation 
der Schülerinnen und Schüler durch die sozialpädago-
gische Unterstützung, die Reduzierung des Gewaltpo-
tentials und die erfolgreichere Gestaltung des Über-
gangs in den Arbeitsmarkt bestätigt. Durch einschlägige 
Beschlüsse der Bayerischen Staatsregierung in den 
Jahren 2002, 2007 und 2008 konnte ein bayernweiter 
Ausbau von 290 Stellen an 403 Schulen erreicht werden. 
Im Schnitt ist damit an jeder 3. Schule, die vom Förder-
programm umfasst ist, eine sozialpädagogische Fach-
kraft der Jugendhilfe tätig.
 
Darüber hinaus hat die Bayerische Staatsregierung am 
14.01.2008 die Weiterentwicklung der Jugendsozialar-
beit, aufbauend auf den vorhandenen Strukturen, be-
schlossen. Diese Beschlüsse haben zudem zum Ziel, 
dass der im März 2002 beschlossene Ausbau von 350 
Stellen an bis zu 500 Schulen bis 2012 bereits zum 
01.09.2009, und damit drei Jahre früher als ursprünglich 
geplant, erreicht werden soll. So werden zum 01.09.2009 
nochmals 60 Stellen in das staatliche Förderprogramm 
aufgenommen. Das Programm ist auf Hauptschulen, 
die Hauptschulstufen der Förderschulen und die Berufs-
schulen konzentriert, da an diesen Schultypen der 
höchste Förderbedarf besteht. Mit Beschluss vom 
16.07.2008 hat auch der Bayerische Landtag beschlos-
sen, eine Weiterentwicklung zu prüfen. Ausdrückliche 
Bestätigung findet der Ausbau der JaS auch in der 
Koalitionsvereinbarung von CSU und FDP.

Die nachhaltige Eingliederung sozial benachteiligter 
und/oder individuell beeinträchtigter junger Menschen 
in das Erwerbsleben ist auch das Ziel der AJS. Der 
Zielgruppe der AJS mangelt es oftmals an den Grund-
voraussetzungen der Arbeitsfähigkeit. Oftmals müssen 
die jungen Menschen zunächst an einen festen Tagesab-
lauf gewöhnt werden. Sie benötigen die Chance, Schlüs-
selqualifikationen und soziale Umgangsformen zu er-
lernen sowie schulische Rückstände aufzuholen, um 
überhaupt eine Chance auf dem Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt zu erhalten. Die bayerische Struktur in der 
AJS ist im Bundesvergleich einzigartig. Es besteht ein 
hochwertiges Angebot von Maßnahmen in einem re-
alistischen betrieblichen Rahmen. Die Projekte werden 
in der Regel von Jugendwerkstätten durchgeführt, wei-
sen einen hohen Praxisbezug sowie eine hohe Betreu-
ungsdichte auf und orientieren sich am besonderen 
Bedarf der Zielgruppe. Diese sehr erfolgreichen Ange-

bote sind für die Zielgruppe oft die letzte Chance, auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Sie haben in Bayern 
Tradition und werden durch ein staatliches Regelförder-
programm finanziell unterstützt, wobei die Finanzie-
rungsanteile der Agenturen für Arbeit und der Träger 
der Grundsicherung wesentliche Finanzierungs-
säulen darstellen.

Entscheidend für die bestmögliche Unterstützung sozial 
benachteiligter junger Menschen ist die intensive Zusam-
menarbeit der Agenturen für Arbeit bzw. der Träger der 
Grundsicherung und der Kinder- und Jugendhilfe. Um 
dieses Ziel nachdrücklich zu betonen, wurde am 
26.08.2008 eine Kooperationsvereinbarung zwischen der 
Bayerischen Staatsregierung, der Bundesagentur für 
Arbeit (vertreten durch die Regionaldirektion Bayern), 
den Kommunalen Spitzenverbänden, der Landesarbeits-
gemeinschaft Jugendsozialarbeit Bayern und der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in 
Bayern speziell zur Förderung der beruflichen Eingliede-
rung sozial benachteiligter junger Menschen geschlos-
sen. Abgestimmte Förderstrukturen sollen Erleichte-
rungen für die Praxis vor Ort schaffen und eine bessere 
nutzung gesetzlicher Spielräume ermöglichen.9

Die neue „Richtlinie zur Förderung von Projekten der 
Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit“ (Inkrafttre-
ten: 01.01.2009) löst die Richtlinie „Förderung von so-
zialpädagogischen Maßnahmen gegen die Folgen der 
Jugendarbeitslosigkeit und von Modellen der offenen 
Hilfe zur Erziehung“ ab. Leitgedanke der neufassung ist 
die Harmonisierung von Förderung nach dem Europä-
ischen Sozialfonds und Landesmittelförderung. Die neu-
fassung schafft einheitliche, transparente und kompati-
ble Fördergrundlagen und Verfahrensabläufe. Künftig 
soll es insbesondere nur noch eine Bewilligungsbehör-
de (Zentrum Bayern Familie und Soziales – ZBFS) und 
ein Antragsverfahren geben. Die Zusammenlegung zweier 
Förderbereiche bei einer Verwaltungsbehörde ist ein bei-
spielhafter Akt der Verwaltungsvereinfachung und Ent-
bürokratisierung. Eine Änderung der Richtlinie wurde 
aufgrund der Ergebnisse der Projektgruppe Verwaltungs-
reform (Sofortprogramm Deregulierung) und des Berichts 
des Bayerischen Obersten Rechnungshofs vom 04.05.2005 
dringend gefordert. Die geforderte Verwaltungsvereinfa-
chung wird mit der neuen Richtlinie umgesetzt.10

Darüber hinaus muss fortwährend sichergestellt wer-
den, dass den Bedarfen sozial benachteiligter junger 

9 Die Vereinbarung ist online abrufbar unter www.stmas.bayern.de/familie/jugendhilfe/kooperationsvereinb08.pdf.

10 Die Richtlinie ist online abrufbar unter www.stmas.bayern.de/familie/jugendhilfe/ajs-richtlinie.pdf.
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Menschen auch auf Bundesebene hinreichend Rech-
nung getragen wird. Die Länder haben mit den von 
Bayern initiierten Beschlüssen der Jugend- und Famili-
enministerkonferenz vom 29./30.05.2008 und 08.10.2008 
an die Bundesregierung appelliert, die Zielgruppe der 
sozial benachteiligten jungen Menschen im Rahmen der 
Instrumentenreform (Gesetzentwurf zur neuausrichtung 
der arbeitsmarktpolitischen Instrumente; BR-Drs. 755/08; 
betrifft insbesondere den „Instrumentenkasten“ des 
SGB III und des SGB II) sowie im Rahmen der Qualifizie-
rungsinitiative für Deutschland „Aufstieg durch Bildung“ 
(so genannter „Bildungsgipfel“) besonders in den Blick 
zu nehmen und flexible Instrumente für ihre passge-
naue Förderung zu erhalten bzw. zu schaffen. In der 
Vereinbarung der Regierungschefs von Bund und 
Ländern zur Qualifizierungsinitiative vom 22.10.2008 
wurde auf Initiative Bayerns die Forderung aufgenom-
men, dass sozial benachteiligte junge Menschen von 
der Bundesagentur für Arbeit verstärkt gefördert wer-
den sollen. Im Rahmen des Bundesratsverfahrens zum 
Gesetzentwurf zur neuausrichtung der arbeitsmarktpoli-
tischen Instrumente hat Bayern wichtige Änderungsan-
träge eingebracht mit dem Ziel, weiterhin eine ausrei-
chende Gesamtfinanzierung der Projekte in diesem Be-
reich sicherzustellen. Hierbei sind die (vorrangigen) 
Unterstützungsmöglichkeiten des SGB III und SGB II 
und die Jugendhilfeleistungen des SGB VIII so zu kom-
binieren, dass individuelle und passgenaue Hilfen aus 
einer Hand (z. B. in Jugendwerkstätten) gestaltet wer-
den. Bedauerlicherweise wurde den jugendpolitischen 
Bedenken letztlich nicht Rechnung getragen, ein ent-
sprechender Antrag Bayerns zur Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses wurde im Bundesrat abgelehnt.

VERHInDERUnG UnD BEKÄMPFUnG VOn 
JUGEnDKRIMInALITÄT

Die Jugendkriminalität und insbesondere durch Ju-
gendliche verübte Gewalttaten beeinträchtigen das 
Sicherheitsempfinden der Bevölkerung nicht uner-
heblich. Umso wichtiger ist deshalb, mit ausgewo-
genen Maßnahmen der Prävention und Repression 
nachhaltig der Entstehung von Jugendkriminalität 
entgegenzuwirken. Angesichts der vielfältigen Ur-
sachen ist dabei ein konsequentes ganzheitliches Vor-
gehen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene unabding-
bar. Bereits seit 1998 besteht in Bayern mit dem von 
der Bayerischen Staatsregierung beschlossenen Pro-
gramm „Initiative Bayern Sicherheit“ ein umfassen-
des Maßnahmenpaket zur Verhinderung und Bekämp-
fung der Jugendkriminalität, das stetig ausgebaut 
und weiterentwickelt wird. Das Bayerische Gesamt-

konzept besteht aus drei Säulen, wobei der Präventi-
on Vorrang eingeräumt wird. Es sollen frühzeitige 
Hilfen und Interventionen für gefährdete Zielgruppen 
bzw. bereits auffällig/gewalttätig gewordene junge 
Menschen ermöglicht und Mehrfach- und Intensivtä-
ter deutlich in ihre Schranken verwiesen werden.

Die differenzierte Angebots- und Maßnahmenpalette 
der Kinder- und Jugendhilfe ist ein wichtiger Bestand-
teil dieses Konzepts. Das beste und effektivste Mittel 
Jugendkriminalität zu bekämpfen bzw. zu verhindern 
ist, junge Menschen zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen. 
Wesentliche Bausteine hierfür sind vor allem die För-
derung von Sozial- und Konfliktlösungskompetenzen, 
das Ermöglichen einer erfolgreichen Schulbildung 
und eine erfolgreiche berufliche sowie gesellschaft-
liche Integration. Die Förderung von Chancengerech-
tigkeit junger Menschen ist dabei auch ein wesent-
liches Element einer nachhaltigen Bekämpfung der 
Jugendgewalt (vgl. obige Ausführungen, insbesonde-
re zur Jugendsozialarbeit).

Im Rahmen der Prävention ist die Schaffung eines 
ausreichenden Angebots von niedrigschwelligen Hil-
fen für gewaltgeneigte, von Straffälligkeit bedrohte 
oder bereits straffällig gewordene Kinder und Jugend-
liche von enormer Bedeutung. Mit dem Förderpro-
gramm von Maßnahmen der Erziehungshilfe gegen 
Straffälligkeit (Jugendgerichtshilfe) und Gewalt unter-
stützt die Bayerische Staatsregierung die Landkreise 
und kreisfreien Städte bei diesem Ziel. Bei den Ange-
boten handelt es sich um ambulante Maßnahmen der 
Jugendgerichtshilfe, Hilfen für strafrechtlich auffäl-
lige, aber strafunmündige Kinder sowie Maßnahmen 
des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, die 
die Verhinderung von Jugenddelinquenz und Gewalt 
zum Ziel haben. Generell werden nur Projekte in die 
Förderung aufgenommen, die im Ergebnis effektiv, 
effizient sowie nachhaltig sind. 

Bayern verfügt gerade auch im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung (§§ 27ff. SGB VIII) flächendeckend über dif-
ferenzierte Kinder- und Jugendhilfeangebote, insbe-
sondere über Plätze in qualifizierten Heimen und Ta-
gesstätten. Diese bieten eine auf die jeweilige Pro-
blematik abgestimmte zielgerichtete Unterstützung 
für Kinder und Jugendliche und ihre Familien, schaf-
fen damit nachhaltige Entwicklungs- und Stabilisie-
rungsmöglichkeiten und tragen so zur Vermeidung 
von Jugendkriminalität bei. 
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Fehlende gesellschaftliche Integration ist oftmals ein 
Faktor bei der Entstehung von Jugendkriminalität. 
Deshalb ist ein wichtiger Bestandteil der Maßnahmen 
die erfolgreiche und schon bei den Kleinsten anset-
zende Integration, wozu bereits die Angebote in Kin-
dertagesstätten einen wichtigen Beitrag leisten. Der 
mit der AVBayKiBiG eingeführte Bildungs- und Er-
ziehungsplan setzt auf Wertevermittlung, interkultu-
relle Kompetenz und Sprachförderung – bei deut-
schen Kindern ebenso wie bei Kindern mit Migrati-
onshintergrund. Art. 12 BayKiBiG enthält den Auftrag 
an die Kindertageseinrichtungen, die Integrationsbe-
reitschaft zu fördern und insbesondere für Kinder 
ohne bzw. ohne ausreichende Deutschkenntnisse eine 
besondere Sprachförderung sicherzustellen. Zusätz-
liches Personal für die Sprachförderung wird durch 
die erhöhte staatliche kindbezogene Förderung finan-
ziert (vgl. hierzu Kapitel 3 und 11).

Zur Vermeidung von Fehlentwicklungen gehört ferner 
auch, dass junge Menschen vor negativen Einflüssen 
aus ihrer Umgebung geschützt werden. Da in der Me-
dienwirkungsforschung mittlerweile anerkannt ist, 
dass auch die Darstellung von Gewalt in den Medien 
Auslöser für Gewalthandlungen von jungen Men-
schen sein kann (vgl. die bereits erwähnte Studie 
„Weltbild des Fernsehens“ von Prof. Dr. Lukesch, 
2004), setzen wir uns vehement dafür ein, Kinder und 
Jugendliche vor Gewaltdarstellungen zu schützen. 
Des Weiteren gehen wir massiv gegen den Alkohol-
missbrauch bei Jugendlichen vor, da ein Zusammen-
hang zwischen Alkoholeinfluss und Straffälligkeit 
deutlich erkennbar ist. So zeigt die Polizeiliche Krimi-
nalstatistik Bayerns deutliche Anstiege bei jugend-
lichen Tatverdächtigen im Bereich der Gewaltkrimi-
nalität vor allem unter Alkoholeinfluss. Um die Ent-
stehung von Jugendgewalt effektiv zu bekämpfen, 
setzen wir uns deshalb – wie bereits zuvor erwähnt – 
stetig für eine Verbesserung des Jugendschutzes ein.

Weiter ist die Kooperation der unterschiedlichen Ak-
teure im Hinblick auf die Vermeidung von Jugendge-
walt von besonderer Bedeutung. Impulse hierzu geben 
u. a. die gemeinsame Bekanntmachung des Innen-, 
Justiz-, Kultus- und Sozialministeriums zur Verbesse-
rung der Zusammenarbeit bei der Verhütung der Ju-
gendkriminalität, die Grundlage für die Kooperation 
in ganz Bayern war, aber auch Broschüren wie „Jugend-
kriminalität – Ein Thema für die Schule?“. Im Jahr 2006 
folgte der Ministerratsbeschluss „Erziehung und Dis-
ziplin – Verbesserung der Zusammenarbeit von Ju-
gendhilfe und Schule“. In der Folge wurde eine ge-
meinsame Bekanntmachung von Kultus- und Sozial-

ministerium zur Zusammenarbeit von Schule und 
Jugendhilfe bei so genannten „Schulstörern“ entwi-
ckelt. Auch bei dem besonders erfolgreichen Modell-
projekt „Kooperation Polizei – Jugendhilfe – Sozial-
dienst (PJS)“ stand die Kooperation von Polizei, Ju-
gendhilfe, Sozialarbeit und Schule im Mittelpunkt. 
nicht zuletzt dient auch die Broschüre „Gemeinsam 
geht’s besser“ einer besseren Vernetzung von Jugend-
hilfe und Schule insbesondere bei Erscheinungsfor-
men von Gewalt.

nach wie vor gibt es aber auch Mehrfach- und Inten-
sivtäter mit dissozialen und delinquenten Verhaltens-
weisen, bei denen ein massiver erzieherischer Hand-
lungsbedarf besteht. Für diesen Personenkreis wur-
den in Bayern wirksame Strategien entwickelt, um 
eine Verfestigung des delinquenten Verhaltens zu 
verhindern (vgl. Rahmenkonzept „Wege aus der De-
linquenz – Schritte in eine positive Zukunft“). Die 
Bayerische Staatsregierung bekennt sich neben den 
zahlreichen präventiven Hilfestellungen im Rahmen 
der Kinder- und Jugendhilfe als ultima ratio seit über 
30 Jahren auch zu freiheitsentziehenden Maßnahmen 
in der Kinder- und Jugendhilfe. Kennzeichnend für die-
se Unterbringungsformen sind ein eng strukturierter 
Tagesablauf sowie die Vorgabe fester Regeln mit 
stringenter Anwendung für eine klare Orientierung. 
Das Institut für Kinder- und Jugendhilfe in Mainz hat 
bei der Bewertung der Erfolge unterschiedlicher Hil-
fearten die Wirkungen von freiheitsentziehenden Maß-
nahmen für Kinder als äußerst erfolgreich eingestuft. 
Ebenso hat eine aktuelle Umfrage bei den Regierun-
gen vom Frühjahr 2008 u. a. ergeben, dass die Erfolgs-
quote der Clearingstellen für strafunmündige Inten-
sivtäter angesichts der belasteten Vorgeschichte der 
Kinder insgesamt als überaus hoch eingeschätzt wird. 
Auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse des 
Deutschen Jugendinstituts aus dem Projekt „Wirkungs-
weisen und Verfahren von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe, Psychia-
trie und Justiz“ kommen zu dem gleichen Ergebnis: Ju-
gendliche können in freiheitsentziehenden Maßnah-
men lernen, etwas lernen zu wollen. Die drastische Er-
fahrung des Freiheitsentzugs kann als Chance aufge-
nommen werden. Für die, die etwas erreichen wollen, 
ist die schrittweise Zurückeroberung von Freiheit eine 
Bewährungsprobe. Die intensiven Beziehungen zum 
Betreuungspersonal werden häufig als „persönlicher 
Gewinn“ verbucht.

neben präventiven Maßnahmen sind zur Eindämmung 
der Jugendkriminalität auch eine zügige Verfolgung 
und wirksame Ahndung der Straftaten Jugendlicher 
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und Heranwachsender (18- bis unter 21-Jährige) un-
abdingbar. Das Jugendgerichtsgesetz bietet hierfür 
ein differenziertes System an Sanktionsmöglich-
keiten, das sich grundsätzlich bewährt hat. Vor allem 
zur Bekämpfung der steigenden Gewaltkriminalität 
und der Straftaten von Mehrfach- und Intensivtätern 
setzt sich die Bayerische Staatsregierung jedoch 
bereits seit Jahren für einzelne Verbesserungen des 
Instrumentariums der Jugendstaatsanwälte und 
Jugendrichter ein. Hierzu zählen die Einführung des 
so genannten Warnschussarrestes neben einer zur 
Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe, die Erhö-
hung des Höchstmaßes der Jugendstrafe bei Heran-
wachsenden von zehn auf 15 Jahre, die regelmäßige 
Anwendung des allgemeinen Strafrechts auf Heran-
wachsende und das Fahrverbot als eigenständige 
Hauptstrafe für alle Straftaten, nicht nur für solche 
im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahr-
zeuges. Die Gesetzesvorschläge, die vom Bundesrat 
bereits mehrfach in den Bundestag eingebracht, dort 
jedoch bisher nicht aufgegriffen worden sind, wer-
den weiterhin verfolgt. Zur schnelleren und effek-
tiveren Strafverfolgung sind bei den größeren baye-
rischen Staatsanwaltschaften zudem Spezialdezer-
nate für jugendliche Intensivtäter eingerichtet wor-
den, die mit den bei der Polizei für diese Täter zustän-
digen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern be-
sonders eng zusammenarbeiten.

Aus polizeilicher Sicht haben sich in Bezug auf einen 
ganzheitlichen Ansatz spezielle behördenübergreifen-
de Intensivtäterkonzepte und täterorientierte Ermitt-
lungsansätze als sehr wirkungsvoll erwiesen. Dazu 
gehört insbesondere eine enge Vernetzung der Polizei 

mit anderen Behörden und Institutionen (Staatsan-
waltschaft, Jugendamt, Sozialdienste, Jugendgerichts-
hilfe, Ausländerbehörde, Schulen, Erlaubnisbehörden).

Die Bayerische Polizei setzt bei der Bekämpfung der 
Jugendgewalt einen besonderen Schwerpunkt. Aus 
den umfangreichen, konsequent durchgeführten, 
präventiven und repressiven Maßnahmen sei Fol-
gendes herausgegriffen: Die Sicherstellung der be-
weissicheren Strafverfolgung unter konsequenter 
Ausschöpfung des gesamten strafrechtlichen Ermitt-
lungsinstrumentariums, der Einsatz von Jugendbe-
amtinnen und Jugendbeamten an Jugendtreffs sowie 
an örtlichen Brennpunkten sowie der Einsatz von 
Schulverbindungsbeamtinnen und -beamten an jeder 
bayerischen Schule, die konsequente Umsetzung der 
Schulschwänzerinitiative, konzertierte Jugendschutz-
kontrollen, die nachhaltige Bekämpfung der Gewalt im 
sozialen nahraum, vielfältige Präventionsprojekte in 
enger Zusammenarbeit mit anderen Behörden und 
Institutionen – beispielsweise das Projekt „Prävention 
im Team (PiT)“ – sowie die Forcierung des personen-
orientierten Ermittlungsansatzes unter Einbindung der 
tangierten Behörden und Stellen, um minderjährige 
Intensivtäter frühzeitig erkennen und kriminelle 
Karrieren rasch stoppen zu können.

Das Zusammenwirken dieser Maßnahmen führte in 
den vergangenen Jahren erfreulicherweise zu einer 
Stabilisierung der Verurteiltenzahlen. Das bestehende 
ganzheitliche Gesamtkonzept der Bayerischen Staats-
regierung zur Vermeidung und Bekämpfung von Ju-
gendkriminalität gilt es gleichwohl und gerade des-
halb fortwährend weiterzuentwickeln.
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7 Kinder und Jugendliche 

Situationsanalyse von: Dr. Dieter Korczak,  
Dr. Carmen Kuczera, GP Forschungsgruppe,  
Institut für Grundlagen- und Programmforschung

Die materiellen, funktionalen und positionellen Ressour-
cen von Eltern bestimmen entscheidend die Lebensqua-
lität ihrer Kinder (vgl. Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 2005). Empirische Befun- 
de existieren vor allem zum Einfluss der sozialen Her- 
kunft auf den Bildungserfolg von Kindern und Jugend-
lichen (vgl. Abschnitt 3.2). Die Chancen, eine qualifizierte 

berufliche Ausbildung zu erhalten und eine Arbeitsstelle 
antreten zu können, korrelieren ebenfalls in hohem 
Maße mit dem sozialen Status und der Lebenslage der 
Eltern (vgl. Abschnitt 2.2.2). 

Bei der gesundheitlichen Situation von Kindern und Ju- 
gendlichen gibt es Hinweise auf einen Kausationseffekt, 
d. h. Armut in der Kindheit führt zu einem schlechteren 
Gesundheitszustand im Erwachsenenalter (vgl. natio-
nale Armutskonferenz 2001). 

Die Wohnverhältnisse und das Wohnumfeld spielen für 
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen eine 

Dass es schwer erkranken könnte

Darstellung 7.1: Elternsorgen in D 2005 (Prozent)

Quelle: Strohmaier u. a. 2005: 59f.

Dass es Opfer von Gewalt, von Verbrechen werden könnte

Dass es einen schweren Unfall hat

Dass mein Kind die falschen Freunde hat, in schlechte Kreise gerät

Dass es keine Lehrstelle, keinen Studienplatz bekommt

Dass es in der Schule nicht mitkommt

Dass es anfängt, Drogen zu nehmen

Dass es später arbeitslos wird

Dass es mir nicht gelingt, mein Kind richtig zu erziehen, ihm die richtigen 
Werte und Verhaltensweisen mitzugeben

Dass es schädlichen Einflüssen ausgesetzt ist, z. B. durch Fernsehen, 
Computerspiele, Internet usw.

Dass mein Kind zu dick wird, Übergewicht hat

Dass es zu Gewalttätigkeiten neigen könnte

0 10 20 30 40 50 60 70
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wichtige Rolle. Das Aufwachsen in sozialen Brennpunk-
ten bedeutet nicht nur räumliche, sondern auch soziale 
Ausgrenzung (Segregation) sowie psychische und um- 
weltbedingte Belastungsakkumulationen. Selbst auf die 
Freizeitgestaltung wirkt sich materielle Armut aus (vgl. 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 1998).

Mit der Dauer, Tiefe und Kumulation von Armutslagen 
nehmen die Möglichkeiten und Fähigkeiten von Eltern, 
ihre Kinder angemessen zu versorgen, ab (vgl. Abschnitt 
6.2.4). Kinderarmut ist damit zum einen materielle Ar- 
mut der Familie, verstanden als die Unterschreitung 
einer relativen Einkommensgrenze. Zum anderen wer- 
den durch diesen Begriff Versorgungsmängel im kul - 
turellen und sozialen Bereich sowie Defizite in der 
psychischen und physischen Lage beschrieben (vgl. 
AWO/ISS 2000).

Da in den vorangegangenen Kapiteln bereits die Aspek- 
te Einkommen, Bildung, Arbeitslosigkeit, Familie und 
Wohnen behandelt wurden, konzentriert sich dieses Ka- 
pitel auf die für Kinder und Jugendliche wesentlichen 
gesundheitlichen, kulturellen und sozialen Aspekte. Es 
wird dabei versucht, Antworten auf häufige Elternsor-
gen (betreffend Krankheit, Gewalt, Unfall, Suchtmittel, 
Werte, Medien, Übergewicht) zu geben, wie sie in einer 
repräsentativen Familienanalyse deutlich werden (vgl. 
Strohmaier u. a. 2005 sowie Darstellung 7.1).

7.1 Kinder

Die Altersabgrenzungen zwischen Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen werden in der Fachöffentlichkeit und 
auch in empirischen Studien unterschiedlich vorgenom-
men. Kind im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(SGB VIII) ist, wer noch nicht 14 Jahre alt ist. 14- bis unter 
18-Jährige sind Jugendliche, 18- bis unter 27-Jährige 
gelten als junge Volljährige. Als junge Menschen gelten 
alle unter 27-Jährigen. Auf Abweichungen von der 
genannten gesetzlichen Definition wird an den jewei-
ligen Stellen hingewiesen. 

Wo es möglich ist, wird die Situation für Bayern darge- 
stellt, optimalerweise im Vergleich zu Deutschland und 
den Bundesländern Baden-Württemberg und nordrhein-
Westfalen. Vielfach sind jedoch keine Daten auf Ländere-

bene verfügbar, so dass dann auf deutschlandweite Da- 
ten zurückgegriffen wird. Zur Gesundheit wird deshalb 
vor allem der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey 
(KIGGS)1 2007 des Robert Koch-Instituts (RKI) herange-
zogen. In Ermangelung spezifischer Daten zur Medien-
nutzung für Bayern werden die bundesweiten Repräsen-
tativerhebungen KIM (Kinder und Medien) der Jahre 
2002, 2003, 2005 und 2006 und JIM (Jugendliche und 
Medien) der Jahre 2002 bis 2007 des Medienpädago-
gischen Forschungsverbundes Südwest als Grundlage 
der Berichterstattung genommen. 

7.1.1 GESUnDHEIT VOn KInDERn

Der folgende Überblick über die Gesundheit von Kindern 
beinhaltet die Teilnahme an Früherkennungsuntersu-
chungen für Kinder und Jugendliche, die Entwicklung der 
Geburten, die Säuglingssterblichkeit, Unfälle, das Zahn- 
pflegeverhalten sowie die Schuleingangsuntersuchung.

Verschiedene Studien zeigen, dass bei sozial benachteilig-
ten Gruppen2 eine höhere Anzahl von Frühgeburten 
auftritt (vgl. Straßburg 2002), die postnatale Mortalitäts-
rate höher, die Teilnahme an den Vorsorgeuntersu-
chungen U8 und U9 seltener (vgl. Abel 1998) und der 
Zahnzustand schlechter ist, sich Unfälle häufen und 
Schuleingangsuntersuchungen die häufigere notwendig-
keit der Frühförderung offenbaren (vgl. Böhm/Kuhn 2000). 

Die Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen für 
Kinder und Jugendliche liegt im Verantwortungsbereich 
der Eltern, es handelt sich (noch) nicht um Pflichtunter-
suchungen. Durch diese Untersuchungen sollen wesent- 
liche Entwicklungsstörungen und Erkrankungen mög- 
lichst frühzeitig erkannt werden, um so bereits in frühen 
Stadien fördern bzw. therapieren zu können. Es sind ins-
gesamt zehn Untersuchungen, davon neun im Kindesalter 
(U1 bis U9) und eine für Jugendliche (J1) vorgesehen. 

Die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen 
U3 bis U9 wurde für Bayern bei der Schuleingangsun-
tersuchung 2004/2005 abgefragt. Dabei zeigte sich, dass 
das sehr hohe niveau der Teilnahme bei der U3 von 
durchschnittlich 98,3 Prozent von Untersuchung zu Un- 
tersuchung kontinuierlich sinkt: An der U9 nahmen in 
Bayern durchschnittlich nur noch 91,8 Prozent aller Kin- 
der des erfassten Jahrgangs teil. Allerdings gibt es 

1  Der Erhebungszeitraum der KIGGS-Studie lief von Mai 2003-2006.

2  Das Bundesinstitut für Berufsbildung erfasst unter sozial benachteiligten Gruppen junge Menschen aus sozial benachteiligten Milieus mit eingeschränkter Sozialisation 
bzw. fehlender familiärer Unterstützung, mit schlechten/mangelhaften Kenntnissen der deutschen Sprache und mit fehlenden/unvollständigen schulischen oder 
beruflichen Qualifikationen (vgl. BIBB 2001).
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regional beträchtliche Abweichungen von diesen Durch- 
schnittswerten (vgl. Darstellung 7.13 im Anhang). Die 
Landkreise Freyung-Grafenau und Main-Spessart wei- 
sen überwiegend die höchsten Teilnahmequoten auf, die 
Städte Augsburg, Memmingen und nürnberg durchge-
hend die niedrigsten. nach Aussagen der örtlichen Ge- 
sundheitsämter ist dies insbesondere auf eine hohe An- 
zahl von Migranten zurückzuführen. So wurden beispiels- 
weise in Augsburg 2005 sehr viele Kinder mit Migrati-
onshintergrund eingeschult, der Anteil der Kinder mit 
Muttersprache nicht Deutsch lag bei 39 Prozent. Die El- 
tern dieser Kinder kennen in der Regel die deutschen 
Vorsorgeuntersuchungen nicht. Dadurch werden die 
Angebote weniger angenommen. neben ausländischen 
Kindern werden auch Kinder von sozial schwächer ge- 
stellten Müttern tendenziell schlechter erreicht. nach 
Aussage der Gesundheitsämter Augsburg, Memmingen 
und nürnberg führt eine Zusammenarbeit der Gesund-
heitsämter mit den Kindergärten in Problemvierteln zu 
Erfolgen hinsichtlich der Teilnahme an den Untersu-
chungen. Durch die Schaffung eines neuen Art. 14 Ge-
sundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG) 
sollen alle Eltern in Bayern verpflichtet werden, die 
Teilnahme ihrer Kinder an den Früherkennungsuntersu-
chungen zu gewährleisten. Inwieweit die oben erwähn-
ten Teilnahmeprobleme bei Migranten- und sozial 
schwächeren Familien dadurch gelöst werden können, 
muss ab gewartet werden.

Aus Darstellung 7.14 im Anhang geht ein Rückgang der 
Lebendgeborenen für Bayern, Deutschland, Baden-
Württemberg und nordrhein-Westfalen zwischen den 
Jahren 2000 und 2006 hervor, sowohl hinsichtlich der 
absoluten Zahl der Lebendgeborenen als auch bezogen 
auf 1.000 Frauen im Alter zwischen 15 und 50 Jahren. 
Bemerkenswert ist, dass dieser Geburtenrückgang über- 
wiegend auf das Geburtsverhalten deutscher Frauen 
zurückgeht, da ausländische Frauen (insbesondere aus 
nicht-EU-Staaten) deutlich mehr Kinder bekommen.

Mit der Säuglingssterblichkeit wird die Rate der im ers- 
ten Lebensjahr verstorbenen Kinder ausgedrückt, meist 
angegeben als Zahl der Todesfälle pro 1.000 Lebendge-
borene. Dem RKI zufolge ist diese Rate ein wichtiges Maß 
für „den allgemeinen Lebensstandard und die Qualität 
der medizinischen Versorgung“ (RKI 2006: 75). 

Darstellung 7.2 zeigt einen Rückgang der Säuglingssterb- 
lichkeit im Zeitraum von 2000 bis 2006. In Bayern und 
Baden-Württemberg liegt die Säuglingssterblichkeit 
unter derjenigen Deutschlands, dabei liegt Bayern mit 
Ausnahme des Jahres 2004 über den Werten von 
Baden-Württemberg.

Zur regionalen Verteilung der Säuglingssterblichkeit 
innerhalb Bayerns lassen sich keine validen Aussagen 
treffen, da aufgrund der geringen Anzahl der Todesfälle 
von Jahr zu Jahr große Schwankungen auftreten. 

Große Unterschiede bei der Säuglingssterblichkeit sind 
zwischen Kindern von deutschen und ausländischen 
Eltern in Bayern zu verzeichnen. Während für deutsche 
Kinder die Säuglingssterblichkeit im Zeitraum von 2000 
bis 2006 zwischen 3,1 und 3,8 schwankt, liegt die Sterb- 
lichkeit der Ausländerkinder zwischen 7,5 und 9,4 (vgl. 
Darstellung 7.15 im Anhang). Die größere Spannbreite 
bei den ausländischen Kindern erklärt sich durch die 
geringere Fallzahl, so dass hier einzelne Todesfälle ein 
größeres Gewicht bekommen als in der deutschen Ver- 
gleichsgruppe. Dennoch ist die höhere Säuglingssterb-
lichkeit von ausländischen Kindern erkennbar. Gründe 
hierfür können insgesamt schlechtere Lebensbedin-
gungen, eine schlechtere medizinische und geburtshilf-
liche Versorgung wie auch kulturelle Unterschiede sein, 
die Ausländer möglicherweise von der Inanspruchnah-
me von Vorsorgeuntersuchungen abhalten. Auf diesen 
Unterschied in der Säuglingssterblichkeit weist auch  
das RKI im letzten Gesundheitsbericht des Bundes hin 
(2006: 73) und führt weiter aus, dass auch Säuglinge  
aus nichtehelichen Lebensgemeinschaften häufiger im 
ersten Lebensjahr sterben als Säuglinge von verheira-
teten Paaren. Der dokumentierte Rückgang der 
Säuglingssterblichkeit insgesamt führt allerdings zu 
einer Verringerung der Unterschiede zwischen 
deutschen und ausländischen sowie nichtehelichen 
und ehelichen Kindern. 

Darstellung 7.2: Entwicklung der Säuglingssterblichkeit* in BY, D 
und BW 2000-2006

– BY – – D – – BW

* Sterbefälle je 1.000 Lebendgeborene, unter einem Jahr, beide  
 Geschlechter.

Quelle: Statistisches Bundesamt
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neben der Säuglingssterblichkeit stellen Unfälle im Kin- 
desalter ein großes Risiko dar. Für Bayern ergibt sich aus 
der amtlichen Todesursachenstatistik 2006 eine Quote 
von 32 Prozent tödlicher Unfälle der gestorbenen Kinder 
(1 bis unter 15 Jahre). In ihrer epidemiologischen Unter- 
suchung zu Kinderunfällen in Deutschland stellt Ellsäßer 
(2006: 423) seit 1990 einen Rückgang der Unfallmortalität 
von Kindern unter 15 Jahren um rund 60 Prozent fest, der 
sich für drei Altersklassen zeigt: im Säuglingsalter, für Kin-
der von einem bis unter fünf Jahren sowie für Kinder von 
fünf bis unter 15 Jahren. Dabei haben Säuglinge und klei-
ne Kinder das höchste Risiko, durch einen Unfall zu-
hause oder im häuslichen Umfeld zu sterben (vgl. Dar-
stellung 7.16 im Anhang). Für Säuglinge stellen Ersticken 
und Stürze (oft vom Wickeltisch) die größte Gefahr dar. 
Stürze verursachen zumeist Kopfverletzungen. In Bayern 
traten in dieser Altersgruppe im Jahr 2005 2.125 Kopf-
verletzungen (77 %) bei insgesamt 2.771 stationär be-
handelten Verletzungen auf (vgl. Bayerisches Landesamt 
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 2008: 5). 

Für Kleinkinder sind Ertrinken und Ersticken die häufigs-
ten Todesursachen. Mit dem Schulalter vergrößert sich 
der Bewegungsradius der Kinder, infolge dessen sind 
Unfälle im Straßenverkehr, zunächst als Fußgänger oder 
PKW-Insasse, und ab etwa zehn Jahren Fahrradunfälle  
die häufigsten tödlichen Unfallursachen (vgl. Ellsäßer 
2006: 423). 

Dem kontinuierlichen Rückgang der tödlichen Unfälle 
steht allerdings ein Anstieg der schweren Verletzungen 
durch Unfälle im Säuglings- und Kleinkindalter gegenü-
ber (vgl. Ellsäßer 2006: 424). Die Bundesarbeitsgemein-
schaft „Mehr Sicherheit für Kinder“ weist für 2005 in ihren 
Basisdaten für Deutschland aus, dass 47 Prozent der 
häuslichen Unfälle Kinder unter sechs Jahren betreffen. 

Verkehrsunfälle mit und ohne Todesfolge nehmen je- 
doch in den Altersgruppen der unter 5- und 5- bis 15- 
Jährigen seit zehn Jahren kontinuierlich ab (vgl. Ellsäßer 
2006: 424). In diesen Altersgruppen zeigt sich eine erste 
Häufung der Unfälle morgens zwischen 7 und 8 Uhr, 
wenn sich die Kinder und Jugendlichen auf dem Schul- 
weg befinden. Auch auf dem Weg nach Hause zwischen 
11 und 14 Uhr ereignen sich häufiger Unfälle. Am nach- 
mittag und frühen Abend zwischen 16 und 19 Uhr erreich- 
en die Unfälle einen dritten Tageshöhepunkt. Zu dieser 

Zeit finden bei den meisten Kindern und Jugendlichen 
die nachmittagsaktivitäten statt, die ebenfalls mit einem 
erhöhten Unfallrisiko einhergehen (vgl. Darstellung 7.17 
im Anhang).

Darstellung 7.3 stellt die häufigsten Unfallorte der bay- 
erischen Vorschulkinder dar: Rund die Hälfte aller Un- 
fälle ereignen sich zu Hause bzw. im privaten Umfeld, 
jeder fünfte Unfall ereignet sich im Kindergarten, jeder 
zehnte auf Spielplätzen bzw. beim Spielen im Freien sowie 
auf öffentlichen Verkehrswegen. Zwischen Mädchen und 
Jungen zeigen sich nur geringe Unterschiede, mit Aus-
nah me der häuslichen Unfälle, von welchen Jungen 
zu rund sieben Prozent häufiger betroffen sind (vgl. 
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit 2008: 5).

Der Studie von Ellsäßer (2006: 426) zufolge gibt es Zu- 
sammenhänge zwischen niedrigem Sozialstatus bzw. 
Migrationshintergrund und höherem Verletzungsrisiko 
einerseits sowie dem Präventionsverhalten andererseits 
(vgl. Ellsäßer 2006: 426). Im Straßenverkehr macht sich 
insbesondere das Tragen eines Helmes beim Radfahren 
und Inlineskaten bemerkbar: Ein Helm wird eher von 
deutschen Kindern mit höherem Sozialstatus3 getragen 
als von Migrantenkindern und Kindern mit niedrigem 
Sozialstatus. Daher ergibt sich für Kinder mit Migrations-
hintergrund4 bzw. niedrigem Sozialstatus ein höheres 
Verletzungsrisiko (vgl. Kahl u. a. 2007: 721). 

Darstellung 7.3: Kinderunfälle* nach Geschlecht und Unfallort in BY, 
Schuljahre 2004/2005 und 2005/2006 (Prozent)

■ Jungen  ■ Mädchen

* Vorschulalter, Unfall in den letzten 12 Monaten.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit 2008

Zuhause/privates Umfeld

Kindergarten

Öffentl. Spielplatz, im Freien

Öffentl. Verkehrsweg

Sportstätte

Sonstiger Ort

0 10 20 30 40 50 60

3  Im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys, innerhalb dessen die zitierte Studie entstanden ist, wird der soziale Status der Kinder und Jugendlichen 
mittels Angaben der Eltern zu ihrer Schulbildung, ihrer beruflichen Stellung und zum Haushaltsnettoeinkommen erfasst. Diese Informationen werden zur Kon-
struktion eines mehrdimensionalen Status-Index genutzt (vgl. Lange u. a. 2007: 583).

4  Im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys, innerhalb dessen diese Studie entstanden ist, wird der Migrationshintergrund folgendermaßen definiert: 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind entweder selbst aus einem anderen Land zugewandert oder haben mindestens ein Elternteil, das nicht in 
Deutschland geboren ist oder beide Eltern sind zugewandert bzw. nicht deutscher Staatsangehörigkeit (vgl. Lange u. a. 2007: 585).
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Ein weiterer Aspekt der Gesundheit von Kindern ist die 
Zahngesundheit. Hierzu hat der KIGGS des RKI einen 
beeindruckenden Rückgang des Auftretens von Karies in 
den letzten zwölf Jahren festgestellt (vgl. Schenk/Knopf 
2007: 653). Während Kinder und Jugendliche 1994/1995 
noch durchschnittlich 2,44 kariöse, wegen Karies gefüllte 
oder extrahierte Zähne hatten, sind heute nur noch 0,7 
Zähne davon betroffen. Dieser Rückgang ist neben einer 
guten zahnärztlichen Versorgung sowie einer ausrei-
chenden Fluoridierung vor allem auf eine veränderte in- 
dividuelle Zahnhygiene zurückzuführen, die von Kindern 
und Jugendlichen mit niedrigem Sozialstatus oder Mi- 
grationshintergrund seltener befolgt wird und so zu 
einer Polarisierung geführt hat: „Eine immer kleinere 
Gruppe vereinigt den größten Teil der erkrankten Zähne 
auf sich“ (ebenda: 653).

In Darstellung 7.4 ist das Zahnpflegeverhalten von Kin- 
dern und Jugendlichen in Deutschland dargestellt. Da- 
bei fällt zunächst auf, dass ernstzunehmende Zahnpflege 
mit zweimal täglichem Zähneputzen bei den meisten 
Kindern (rund 77 %) im Alter von etwa 3 Jahren beginnt. 
Kinder in dieser Altersklasse (drei bis sechs Jahre) putzen 

am häufigsten die Zähne, danach steigt der Anteil der 
Kinder mit unzureichender Mundhygiene wieder etwas an.

In allen Altersklassen putzen sich Mädchen häufiger die 
Zähne als Jungen. 

Ein deutliches Gefälle der Zahnputzfrequenz ergibt sich 
hinsichtlich des Sozialstatus: Unter Kindern und Jugend- 
lichen mit niedrigem Sozialstatus halten sich nur etwa 
60 Prozent an das empfohlene zweimalige tägliche Zähne- 
putzen, dagegen halten sich rund 72 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen mit mittlerem Sozialstatus und fast 
80 Prozent der Kinder mit hohem Sozialstatus an diese 
Empfehlung. 

noch deutlicher fällt der Unterschied zwischen Kindern 
mit und ohne Migrationshintergrund aus. nur 55 Pro- 
zent der Migrantenkinder putzen sich zweimal täglich 
die Zähne im Gegensatz zu etwa drei Viertel der Kinder 
ohne Migrationshintergrund.

Im Rahmen einer jugendärztlichen Zahnuntersuchung 
wird in regelmäßigen Abständen der sog. DMF-T-Index5 

Darstellung 7.4: Zahnpflegeverhalten von Kindern und Jugendlichen nach Geschlecht, Alter, Sozialstatus und Migrationshintergrund in D 
2003-2006 (Prozent) 

* Zähneputzen weniger als 2-mal am Tag.
** Zahnarztkontrolle seltener als einmal im Jahr.
*** Altersentsprechende Fluoridierungsmaßnahmen.

Quelle: KIGGS, Schenk/Knopf 2007

zahnpflege* zahnarztkontrolle** Kariesmittel***

geschlecht

Mädchen 25,0 7,4 7,9

Jungen 33,2 8,1 7,9

alter

0-2 Jahre 55,9 / 43,3

3-6 Jahre 22,8 16,2 6,8

7-10 Jahre 24,6 3,8 2,2

11-13 Jahre 28,0 4,1 0,5

14-17 Jahre 27,6 6,4 0,1

sozialstatus 

niedrig 39,0 12,5 7,5

mittel 27,7 5,8 8,3

hoch 21,5 6,0 7,9

Migrationshintergrund

Migrant 45,0 16,4 5,3

nicht-Migrant 26,1 6,1 8,4

5 D = kariös zerstört (decayed); M = fehlend (missing); F = gefüllt (filled); T = bleibende Zähne (teeth).
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an einer repräsentativen Stichprobe von zehn Prozent der 
zwölfjährigen Schulkinder ermittelt. Die Daten beruhen auf 
den bundesweit durchgeführten „Epidemiologischen 
Begleituntersuchungen zur Gruppenprophylaxe“. Für 
2004 zeigt sich, dass die zwölfjährigen Schulkinder 
Bayerns häufiger mit Karies zu kämpfen haben als in 
Baden-Württemberg oder nordrhein-Westfalen. Für 
Mädchen lag der DMF-T-Index in Bayern bei 1,18 (BW: 
0,77; nW: 1,02), für Jungen bei 1,23 (BW: 0,65; nW: 
0,93) (vgl. GBE-Bund, Indikator 3.102). 

Die flächendeckend durchgeführten Schuleingangs-
untersuchungen erlauben einen Überblick über den 
Gesundheitszustand der Kinder zum Zeitpunkt der 
Einschulung. Für Bayern zeigt sich 2004/2005, dass 

insgesamt mehr Mädchen als Jungen den Anforde-
rungen entsprechen (vgl. Darstellung 7.5). Sprachliche 
Schwierigkeiten (Lautbildungsstörung; Wort-/ Satzbil-
dungsstörung) treten häufiger bei Jungen als bei Mäd- 
chen auf. Von Lautbildungsstörungen sind eher deutsche 
Kinder betroffen, Wort-/Satzbildungsstörungen wurden 
dagegen häufiger bei Kindern nichtdeutschsprachiger 
Herkunft beobachtet. Auch bei der motorischen Entwick-
lung haben eher Jungen als Mädchen Schwierigkeiten. 
Darüber hinaus zeigt sich ein Zusammenhang mit dem 
Migrationshintergrund: Kinder, bei denen die Mutter-
sprache beider Elternteile nicht Deutsch ist, haben häu- 
figer motorische Schwierigkeiten (Jungen: 20,3 %; Mäd- 
chen: 12,1 %), als wenn nur ein Elternteil nicht Deutsch 
spricht (Jungen: 18,9 %; Mädchen: 10,8 %). 

In Bezug auf die Gewichtsklassifizierung mittels Body- 
Mass-Index (BMI)6  zeigt ein Vergleich mit anderen Bun- 
desländern, dass die bayerischen Vorschulkinder nicht 
so häufig Übergewicht (5,5 %) und Adipositas (3,6 %) 
haben wie Kinder anderer Bundesländer, z. B. in nord- 
rhein-Westfalen (Übergewicht: 6,6 %, Adipositas: 4,4 %). 
Allerdings offenbart die regionale Verteilung innerhalb 
Bayerns eine Differenzierung. So sind Kinder in Oberbay-
ern weniger häufig übergewichtig und adipös wie Kin- 

der in der Oberpfalz (vgl. Darstellung 7.18 im Anhang). 
Hinsichtlich der Geschlechter treten nur sehr geringe Un- 
terschiede auf (vgl. Bayerisches Landesamt für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit 2006: 21f.).

Eine Übersichtstabelle zu allergischen Erkrankungen 
wie Heuschnupfen, Asthma und neurodermitis (vgl. 
Darstellung 7.19 im Anhang) gibt Aufschluss über das 
Auftreten dieser Allergien hinsichtlich des Geschlechts, 

6   Er wird berechnet aus dem Verhältnis des Körpergewichts zur quadrierten Körpergröße: BMI = kg/m². Während für Erwachsene feste Grenzwerte zur Definition 
von Unter-, normal- und Übergewicht sowie Adipositas gelten (vgl. dazu auch Abschnitt 5.8.3), müssen bei Kindern und Jugendlichen alters- und geschlechtsspe-
zifische Veränderungen einbezogen werden. Dies geschieht im Falle der bayerischen Schuleingangsuntersuchungen nach dem Referenzsystem von Kromeyer-
Hauschild u. a. Die Angaben beziehen sich üblicherweise auf Übergewicht (BMI ≥ 90. Perzentile, d. h. einschließlich Adipositas) bzw. auf Adipositas (BMI ≥ 97. 
Perzentile) des jeweiligen Bezugssystems (vgl. Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 2006: 19f.). Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wurden hier die adipösen Kinder aus der Gruppe der Übergewichtigen herausgerechnet. 

Darstellung 7.5: Befunde bei Einschulungsuntersuchungen nach Geschlecht in BY 2004/2005 (Prozent)

*  Einbeinstand nicht für 15 Sek. durchgehalten.
**  Wort-/Satzbildungsstörung.
***  Anzahl der akut kariösen, gefüllten und wegen Karies extrahierten Zähne einer untersuchten Person, Datengrundlage 
 Epidemiologische Begleituntersuchungen zur Gruppenprophylaxe.
****  Nachzeichnen eines Kreises.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Indikatoren 3.57 und 4.09

Befunde bei einschulungsuntersuchungen Mädchen Jungen

Motorische Entwicklungsverzögerungen* 10,1 18,0

Sprachliche Entwicklungsverzögerungen** 5,4 8,5

Rauchen im Haushalt 30,6 33,0

Zahnstatus (Kariesbefall) 33,9 37,0

Durchschnittlicher DMF-T-Index*** 2,1 2,6

normgerechte Wiedergabe von Formen**** 95,9 90,6

BMI

Untergewichtig 3,3 3,5

normalgewichtig 87,8 87,6

Übergewichtig 5,5 5,2

Adipös 3,5 3,7
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des Alters, des Migrationshintergrundes sowie des sozi-
alen Status. Auffällig ist, dass bei neurodermitis und 
Heuschnupfen ein Zusammenhang zum Migrationshin-
tergrund (nicht-Migranten haben häufiger neurodermi-
tis und Heuschnupfen) und zum Sozialstatus besteht (je 
höher der Sozialstatus, desto häufiger tritt neurodermi-
tis auf). Als Erklärung wird in diesem Zusammenhang 
die so genannte Hygienehypothese diskutiert, mit der 
ein Zusammenhang von einem frühen Kontakt zu vira- 
len, bakteriellen oder parasitären Allergenen mit einem 
verringerten Risiko für spätere allergische Erkrankungen 
postuliert wird (vgl. Schlaud u. a. 2007: 708). Für Asthma 
zeichnet sich kein eindeutiges Bild ab: Jungen, Kinder 
mit Migrationshintergrund und Kinder mit niedrigem 
Sozialstatus leiden häufiger als ihre Vergleichsgruppen 
an Asthma. 

Zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS) gibt Darstellung 7.20 im Anhang einen Über-
blick. Daraus geht hervor, dass vor allem bei Jungen ab 
dem Grundschulalter häufig ADHS diagnostiziert wird, 
weniger Migrantenkinder als Kinder ohne Migrationshin-
tergrund diagnostiziertes ADHS haben und der Sozialsta-
tus mit dem Auftreten von ADHS korreliert (je niedriger 
der Sozialstatus, desto häufiger diagnostizierte ADHS). 
Im KIGGS wurden neben den diagnostizierten ADHS-
Fällen auch Kinder mit Verdacht auf ADHS aufgenom-
men. Die Betrachtung der Verdachtsfälle zeigt, dass hier 
häufiger Kinder mit Migrationshintergrund mit ADHS in 
Verbindung gebracht werden als solche aus der deut- 
schen Vergleichsgruppe; bei den diagnostizierten 
Fällen könnte es sich demnach um eine Unterdiagnosti-
zierung handeln.

Einflussfaktoren

Ernährungsgewohnheiten und Übergewicht

Aus dem KIGGS sind die Verzehrshäufigkeiten ausgewähl- 
ter Lebensmittel zu entnehmen, die hinsichtlich einer 
Geschlechterdifferenz sowie differenziertem Migrations-
hintergrund analysiert wurden (vgl. Mensink u. a. 2007). 
Sie geben einen ersten Eindruck über die Verzehrgewohn- 
heiten von Kindern und Jugendlichen. Angaben zur Ver- 
zehrsmenge ausgewählter Lebensmittel sind in Darstel-
lung 7.21 im Anhang zu finden.

Als Tendenz kann aus diesen Verzehrgewohnheiten fest- 
gehalten werden, dass sich Jungen und Migrantenkin-
der mit ihren Vorlieben für Erfrischungsgetränke, Pom- 
mes und Fast Food ernährungsphysiologisch eher un- 
günstig ernähren. Ein anderer Teil des KIGGS zur Ver- 
breitung von Übergewicht und Adipositas bei Kindern 

und Jugendlichen in Deutschland (vgl. Kurth/Schaffrath 
Rosario 2007) kommt zu dem Ergebnis, dass für Kinder 
und Jugendliche aus Familien mit niedrigem Sozialsta-
tus und Migrationshintergrund ein höheres Risiko für 
Übergewicht und Adipositas besteht. 

Dass diese Ergebnisse auch für bayerische Kinder zu- 
treffen, zeigen die Ergebnisse der Schuleingangsuntersu-
chung 2004/2005, die für Kinder mit Eltern nicht deutsch-
sprachiger Herkunft doppelt so häufig Übergewicht und 
Adipositas ausweisen wie für Kinder deutschsprachiger 
Eltern (vgl. Bayerisches Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit 2006: 24).

Sport

Den Ergebnissen des KIGGS folgend machen rund drei 
Viertel der befragten Kinder in Deutschland im Alter von 
drei bis zehn Jahren Sport in einem Verein und rund die 
Hälfte der befragten Kinder treibt Sport ohne Verein (Dop-
pelnennungen möglich). Die meisten Kinder, die im Ver-
ein Sport treiben, sind auch ansonsten sportlich aktiv, es 
gibt aber auch Kinder, die sich auf den Vereinssport be- 
schränken (9 %) oder ausschließlich privat Sport treiben 
(22,4 %). Allerdings zeigt die Untersuchung auch, dass 
etwa jedes vierte Kind keinen regelmäßigen und jedes 
achte Kind nie Sport treibt (vgl. Lampert u. a. 2007: 636). 
Den Ergebnissen des Ersten Deutschen Kinder- und Ju- 
gendsportberichts zufolge sind insbesondere Mädchen, 
die eine Hauptschule besuchen und einer niedrigen so- 
zialen Schicht angehören, besonders selten in einem 
Sportverein aktiv (vgl. Schmidt u. a. 2003: 285).
 
Aus Darstellung 7.6 geht hervor, dass Kinder mit nied-
rigem Sozialstatus weitaus häufiger keinen Sport treiben 
als Kinder mit mittlerem oder hohem Sozialstatus. Von 
dieser sportlichen Inaktivität sind auch Kinder mit Migrati-
onshintergrund signifikant häufiger betroffen als Kinder 
von nicht-Migranten. Insbesondere Mädchen mit Migrati- 
onshintergrund finden augenscheinlich keinen Zugang 
zum Sport. Die geringere sportliche Betätigung dieser 
beiden Gruppen schlägt sich auch in der motorischen 
Leistungsfähigkeit nieder, wie im Rahmen des Motorik-
Moduls des KIGGS nachgewiesen werden konnte (vgl. 
Starker u. a. 2007: 782). Darüber hinaus wirkt sich der 
Bewegungsmangel auch auf den aktiven und passiven 
Bewegungsapparat und das Herz-Kreislauf-System aus 
und kann mit der einfachen Formel „was nicht belastet 
wird, kann sich nicht entwickeln“ erläutert werden (vgl. 
Schmidt u. a. 2003: 42). In Analogie zu den Ergebnissen 
für Übergewicht zeigt die bayerische Schuleingangsunter-
suchung 2004/2005, dass diese deutschlandweit erho-
benen Daten auch auf die motorischen Fähigkeiten 
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bayerischer Kinder schließen lassen (vgl. Bayerisches 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
2006: 44). 

Vor dem Hintergrund der Ausführungen zur Ernährung 
der Kinder bekommt die sportliche Inaktivität von Kin- 
dern mit niedrigem Sozialstatus bzw. Migrationshinter-
grund doppelte Bedeutung. Ungesündere Verzehrge-
wohnheiten, ein höheres Risiko für Übergewicht und 
Adipositas und weniger Sport fließen zu einem ungüns-
tigeren Lebensstil zusammen, der wiederum ein 
höheres Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen 
mit sich bringt. 

7.1.2  FREIZEITVERHALTEn UnD  
MEDIEnnUTZUnG

Freizeit hat in der Lebenswelt von Kindern und Jugend-
lichen einen anderen und höheren Stellenwert als für Er- 
wachsene. Die Identität von Kindern und Jugendlichen 
(„Kinderkultur“, „Jugendkultur“) wird wesentlich stärker 
von Freizeitaktivitäten, Habitus in der Kleidung und Me- 
diennutzung bestimmt. Das Freizeitverhalten und die 
Mediennutzung von 6- bis 13-jährigen Kindern wird mit 
der KIM-Studie vom Medienpädagogischen Forschungs-
verbund Südwest regelmäßig bundesweit erhoben. 

Der 12. Jugendbericht (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 2005) spricht unter dem 
Stichwort „Mediatisierung“ davon, dass elektronische 
Medien die Lebensführung von Kindern und Jugend-
lichen weitgehend durchdringen. Dies bestätigt sich auch 
in der KIM-Studie 2006. Fernsehen ist bei den 6- bis 

13-Jährigen die häufigste Freizeitbeschäftigung, 78 Pro- 
zent tun dies (fast) täglich, weitere 19 Prozent ein- oder 
mehrmals pro Woche. Die durchschnittliche Verweildau-
er vor dem Fernseher ist für Kinder im Alter von drei bis 13 
Jahren von 71 Minuten (1988) auf 116 Minuten (2007) pro 
Tag gestiegen (vgl. www.agf.de, Abruf am 07.04.2008). 

Die vielfältigen Optionen, die Kinder und Jugendliche 
heute für die Ausgestaltung ihrer Freizeit haben, offen- 
baren sich an den neben dem Fernsehen häufig betrie-
benen Freizeitaktivitäten (Freundinnen und Freunde tref- 
fen, draußen und drinnen spielen, mit der Familie zu- 
sammensein), denen mindestens 80 Prozent der Kinder 
einmal pro Woche und über 50 Prozent (fast) jeden Tag 
nachgehen. Insgesamt 50 Prozent und mehr der Kinder 
treiben mindestens einmal pro Woche Sport, telefonie-
ren, malen oder basteln, lesen Bücher, hören Musik-CDs, 
Radio und Hörspielkassetten und sehen Videos oder 
DVDs an. 

Ein Indiz für die zunehmende Virtualisierung der Freizeit- 
beschäftigung von Kindern ist die Computernutzung. 
2002 haben sich 53 Prozent der Kinder mindestens ein- 
mal pro Woche mit dem Computer beschäftigt, 2006 
waren es bereits 68 Prozent. 

Auf alters-, geschlechts-, bildungs- und schichtspezifische 
Unterschiede in der nutzung und im Zugang zu den Me- 
dien hat der 12. Jugendbericht hingewiesen (2005: 59). 
Auch in der KIM-Studie gibt es bei einigen Freizeitbe-
schäftigungen deutliche Differenzen zwischen den Ge- 
schlechtern: Jungen nutzen häufiger den Computer und 
machen Videospiele, treiben mehr Sport und lesen häu- 
figer Comics. Dagegen gehen Mädchen lieber anderen 
Beschäftigungen nach, musizieren, beschäftigen sich mit 
Tieren und lesen häufiger Bücher (vgl. Medienpädago-
gischer Forschungsverbund Südwest 2002 und 2006). 

Betrachtet man die Entwicklung der Medienbindung 
zwischen 2002 und 2006, so zeigt sich für Jungen eine 
abnehmende Bedeutung des Fernsehers, die einher-
geht mit einer zunehmenden Bedeutung des Compu-
ters. Diese beiden Medien stellen die beiden medialen 
Hauptnutzungen für Jungen dar. Bücher lesen hat in 
diesem Zeitraum leicht an Bedeutung verloren. Auch  
für Mädchen hat das Fernsehen leicht an Bedeutung 
verloren, während die Wichtigkeit von Büchern und 
Computern in diesem Zeitraum etwa gleich geblieben 
ist. Hier hat sich im Beobachtungszeitraum keine nen- 
nenswerte Verschiebung ergeben (vgl. Medienpäda-
gogischer Forschungsverbund Südwest 2002, 2003, 
2005, 2006). 

Darstellung 7.6: Kinder, die weniger als einmal pro Woche Sport 
machen, nach Sozialstatus und Migrationshintergrund in D 
2003-2006 (Prozent)

■ Jungen  ■ Mädchen
 
Quelle: Lampert u. a. 2007: 638
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Bei Berücksichtigung des elterlichen Bildungshinter-
grundes ergibt sich, dass Kinder mit zunehmendem 
Bildungsstand der Eltern weniger Fernsehen, dafür aber 
mehr Zeit mit Büchern und dem Computer verbringen 
(vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 
2006). In diesem Zusammenhang offenbart die Studie 
von Mößle u. a. (2006: 3) einen bedeutsamen Unterschied 
von Mädchen und Jungen der 4. Klasse. Mädchen in 
diesem Alter verfügen weitaus seltener über eine eigene 
Spielkonsole als Jungen (Mädchen: 15,6 %, Jungen: 38,1 
%). neben dem Geschlecht wirkt sich des Weiteren der 
elterliche Bildungshintergrund entscheidend aus. Kinder, 
deren Eltern ein hohes Bildungsniveau (Abitur/abge-
schlossenes Studium mind. eines Elternteils) aufweisen, 
sind seltener im Besitz einer Spielkonsole als Kinder aus 
bildungsfernen Elternhäusern (Hauptschulabschluss 
mind. eines Elternteils) (11,3 vs. 42,7 %). Dieser Befund 
korrespondiert mit den Ergebnissen einer regionalen 
Analyse, bei der Viertklässler aus Dortmund und Mün-
chen verglichen wurden. In Dortmund verfügten die be- 
fragten Kinder weitaus häufiger über eigene Geräte 
(Fernseher, Spielkonsole, Computer) als in München. 
Das Bildungsniveau der Dortmunder Eltern fällt aller-
dings auch schlechter als das der Münchner Eltern aus. 
Der Besitz einer solchen Spielkonsole führt zum einen 
dazu, dass sehr viel Zeit mit Computerspielen verbracht 
wird und verleitet zu Spielen, die aufgrund ihrer gewalt-
tätigen Inhalte erst ab 16 bzw. 18 Jahren freigegeben 
sind: Viertklässler mit eigener Spielkonsole spielen viermal 
so häufig solche für sie verbotenen Spiele als Kinder 
ohne eigene Konsole (vgl. ebenda: 4). Die Auswirkungen 
eines frühen Gerätebesitzes und der damit einhergehen-
den ausdauernden Beschäftigung zeigen sich sowohl in 
schlechteren schulischen Leistungen als auch in vermin-
derter körperlicher Fitness (vgl. ebenda: 9).

7.2 Jugendliche

7.2.1 GESUnDHEIT VOn JUGEnDLICHEn

Allgemeiner Gesundheitszustand

Laut dem WHO-Jugendgesundheitssurvey 2003 (vgl. 
Hurrelmann u. a. 2003) schätzt die überwiegende Mehr- 
heit der 11- bis 15-jährigen Jugendlichen ihren allgemei-
nen Gesundheitszustand als gut ein (abweichend von der 
eingangs erwähnten Definition gelten in dieser Studie 
bereits 11-Jährige als jugendlich). 

Es zeigt sich, dass etwa zwölf Prozent der befragten Ju-
gendlichen (23.111 Jugendliche in nordrhein-Westfalen, 
Hessen, Sachsen und Berlin) an einer chronischen Erkran-

kung oder Behinderung leiden. Behandlungsbedürftige 
Verletzungen innerhalb der letzten zwölf Monate gab mehr 
als die Hälfte der Jugendlichen an. Ein recht großer An- 
teil der Jungen (35 %) und Mädchen (41 %) leidet unter 
einer oder mehreren Allergien (Heuschnupfen, Haus-
staub, Allergie gegen Tierhaare). Das RKI kommt im 
KIGGS ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Allergien unter 
den als chronisch einzustufenden Erkrankungen am 
häufigsten vertreten sind. Kamtsiuris u. a. (2007: 694) 
ermitteln Heuschnupfen bei 17,1 Prozent der 14- bis 17- 
jährigen Mädchen und bei 20,1 Prozent der gleichaltrigen 
Jungen. neurodermitis tritt bei 14,6 Prozent der jugend-
lichen Mädchen sowie bei 11,3 Prozent der jugendlichen 
Jungen auf. Verglichen mit allergischen Erkrankungen im 
Kindesalter treten Asthma und insbesondere Heuschnup-
fen vermehrt im jugendlichen Alter auf, während neuro- 
dermitis tendenziell bei Kindern häufiger vorkommt. 

Etwa ein Fünftel der Jugendlichen der WHO-Gesund-
heitsstudie gibt psychische Beeinträchtigungen an. Es 
zeigt sich, dass viele dieser Jugendlichen regelmäßig 
unter psychosomatischen Störungen leiden. Dazu zählen 
etwa Kopf-, Rücken- und Bauchschmerzen, Schlafstö-
rungen, Appetitlosigkeit, Schwindel, Müdigkeit, Gereizt-
heit, nervosität und allgemeines Unwohlsein. Mädchen, 
ältere Jugendliche und Schülerinnen und Schüler mit 
niedrigem Sozialstatus leiden häufiger als ihre Vergleichs- 
gruppen an diesen Symptomen. 

Ernährungsverhalten

Im Hinblick auf das Ernährungsverhalten stellt die oben 
erwähnte WHO-Jugendgesundheitsstudie den Verzehr 
von Softdrinks – als Ausdruck eines ernährungsphysiolo-
gisch ungesunden Essverhaltens – dem Verzehr von Obst 
und Gemüse unter Berücksichtigung der sozialen Lage 
der befragten Jugendlichen entgegen. Demnach werden 
Softdrinks von Jugendlichen auf Haupt- und Realschulen, 
deren Eltern einen niedrigen beruflichen Status einneh-
men, bevorzugt. Dahingegen verzehren Mädchen, die 
das Gymnasium besuchen bzw. deren Eltern einen hohen 
Berufsstand einnehmen, eher Obst und Gemüse als 
Mädchen an Haupt- und Realschulen bzw. mit Eltern mit 
weniger hohem beruflichen Status (vgl. RKI 2004: 108). 

Analog zu der Situation von Kindern schlägt sich das 
Essverhalten der Jugendlichen im Gewicht nieder. Der 
nationalen Verzehrsstudie II (Max-Rubner-Institut 2008) 
ist zu entnehmen, dass die Anteile adipöser Jungen und 
Mädchen an Haupt- und Realschulen etwa doppelt so 
hoch sind wie von Jugendlichen an Gymnasien (vgl. 
Darstellung 7.22 im Anhang). 
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Bewegungsverhalten

Bezüglich des Bewegungsverhaltens Jugendlicher zeigen 
die Ergebnisse aus dem KIGGS eine Altersabhängigkeit 
sowie Geschlechterdifferenz. Mit zunehmendem Alter ist 
die Häufigkeit körperlich-sportlicher Aktivität bei Mädchen 
und Jungen rückläufig. Dabei ist bei Jungen der Anteil, 
der sich drei- bis fünfmal pro Woche sportlich betätigt, 
etwa gleichbleibend für die Altersspanne zwischen 14 
und 17 Jahren, während der Anteil der Jungen mit fast 
täglich ausgeübten sportlichen Aktivitäten von 32,5 Pro- 
zent im Alter von 14 Jahren auf 18,4 Prozent im Alter von 
17 Jahren zurückgeht. Bei den Mädchen ist die rückläu-
fige Tendenz sowohl für drei- bis fünfmal pro Woche wie 
auch für die fast täglich ausgeübten sportlichen Aktivi-
täten zu beobachten. So treiben insgesamt im Alter von 
14 Jahren noch rund 40 Prozent der Mädchen mindestens 
drei mal pro Woche Sport, mit 17 Jahren hat sich dieser 
Anteil auf 30 Prozent reduziert (vgl. Lampert u. a. 2007: 
639). Diese Ergebnisse finden sich auch im Ersten Deut- 
schen Kinder- und Jugendsportbericht, in dem Schmidt 
u. a. (2003: 286) für die Sportausübung im Sportverein 
einen deutlichen Rückgang für jugendliche Mädchen und 
Jungen postuliert und vor allem bei Mädchen von erhöh- 
ten „Drop-Out-Quoten“ spricht. 

Bewegungsverhalten in Abhängigkeit vom familiären 
Sozialstatus und Bildungsqualifikation wird in der WHO- 
Jugendgesundheitsstudie deutlich. Insbesondere Mäd- 
chen mit niedrigem familiären Sozialstatus, die eine 
Haupt- oder Realschule besuchen, sind in ihrer Freizeit 
deutlich seltener sportlich aktiv als Mädchen mit hohem 
familiären Sozialstatus, die auf ein Gymnasium gehen 
(vgl. RKI 2004: 112). Jugendliche mit Migrationshinter-
grund bewegen sich ebenfalls weniger. 

Suchtmittelkonsum

Zum Gebrauch von Suchtmitteln der Jugendlichen gibt 
die Studie über das Gesundheitsverhalten der baye-
rischen Jugendlichen von 2005 Aufschluss (vgl. Baye-
risches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz 2005; in dieser Studie werden unter 
Jugendlichen 12- bis 24-Jährige verstanden). Einen 
Überblick über die Entwicklung seit 1995 gibt Darstellung 
7.7. Dabei spiegelt der abgebildete Alkoholkonsum den 
regelmäßigen, d. h. mehrmals wöchentlichen Konsum 
wider, Raucher werden definiert als regelmäßige Raucher, 
die fast täglich zur Zigarette greifen, als aktuelle Drogen-
konsumenten gelten diejenigen Jugendlichen, die in den 

letzten fünf Monaten mindestens einmal Drogen zu sich 
genommen haben.

Während regelmäßiger7 Alkoholkonsum in den ver-
gangenen Jahrzehnten (seit 1973) rückläufig war (vgl. 
Darstellung 7.23 im Anhang), stagniert die Häufigkeit 
des Alkoholkonsums seit 2000 unter den bayerischen 
Jugendlichen (12 bis 24 Jahre). Dem Drogen- und Sucht- 
bericht der Bundesregierung (Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung, Bundesministerium für Gesundheit 
2007) zufolge ist ein leichter Rückgang der Häufigkeit 
und des mengenmäßigen Alkoholkonsums 12- bis 17- 
jähriger Jugendlicher zu verzeichnen, allerdings trinkt 
ein verbleibender Anteil der Jugendlichen exzessiver 
Alkohol. Diese Entwicklung zeigen auch die bayerischen 
Daten, wo sich die Konsummuster seit 2000 verschoben 
haben. Unter Jugendlichen im Alter von 12 bis 24 Jahr- 
en, die mindestens einmal pro Woche Alkohol trinken, 
ist der Anteil derjenigen, die mindestens einmal wöchent- 
lich hochprozentigen Alkohol (40 %+) konsumieren, von 
7,8 Prozent im Jahr 2000 auf 10,2 Prozent im Jahr 2005 
gestiegen. Von Jugendlichen, die mindestens einmal pro 
Woche Spirituosen trinken, werden pro Woche fünf Glä- 
ser konsumiert. Das so genannte Rausch-Trinken (Binge 
Drinking) hat ebenfalls zugenommen. 46 Prozent aller 
Jugendlichen in Bayern haben innerhalb der letzten 30 
Tage fünf oder mehr alkoholische Getränke hintereinander 
getrunken. 28 Prozent der Jugendlichen praktizieren dies 
an ein bis zwei Tagen monatlich, zehn Prozent an drei bis 
vier Tagen und neun Prozent an fünf oder mehr Tagen (vgl. 

Darstellung 7.7: Suchtmittelgebrauch der Jugendlichen in BY 
1995-2005 (Prozent)

■ 1995 ■ 2000 ■ 2005

* Dazu zählen Cannabis, Aufputschmittel (versch. Amphetamin- 
 zubereitungen), Ecstasy, Kokain, Schnüffelstoffe, LSD, Heroin, Crack.

n = 2.000

Quelle: Gesundheitsberichterstattung für Bayern II, TNS Healthcare 
im Auftrag des StMUGV
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Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz 2006: 8). Aktuell exzessive jugend-
liche Alkoholtrinker (an sechs oder mehr Tagen im Monat) 
hatten ihren ersten Rausch bereits mit 13,3 Jahren, wäh-
rend dieser bei den Jugendlichen insgesamt, die Alkohol 
trinken, erst im Alter von 14,9 Jahren auftritt. Laut der 
Europäischen Schülerstudie zu Alkohol und anderen Dro-
gen (vgl. Kraus u. a. 2003; hier wurden Schülerinnen 
und Schüler der 9. und 10. Klasse befragt) gibt es beim 
Rauschtrinken eine Geschlechterdifferenz. Mädchen 
berichten seltener als Jungen (55 vs. 62,8 %) vom Kon- 
sum von mindestens fünf alkoholischen Getränken hin- 
tereinander. Dieser geschlechtsspezifische Unterschied 
betrifft den Alkoholkonsum insgesamt (Deutschland und 
Bayern), wie aus den Ergebnissen des KIGGS hervor-
geht (vgl. Lampert/Thamm 2007: 605). Daneben gibt es 
einen Sozialgradienten beim Alkoholkonsum zu beob-
achten. Hauptschülerinnen und Hauptschüler trinken 
häufiger innerhalb von 30 Tagen bis zum Rausch als 
Schülerinnen und Schüler an Realschulen und Gymna-
sien (vgl. ebenda: 54). 

Beim Tabakwarenkonsum sind zwei Entwicklungen 
feststellbar: Es wird weniger, aber dafür früher geraucht. 
Im Durchschnitt begannen 2005 in Bayern Mädchen 
etwas früher (14,3 Jahre) als Jungen (14,7 Jahre) mit 
dem regelmäßigen, d. h. fast täglichen Rauchen. Dies 
deckt sich mit den deutschlandweiten Ergebnissen aus 
dem KIGGS, in dem für das Gros der Jugendlichen das 
Einstiegsalter zwischen 14 und 15 Jahren liegt (vgl. 
Lampert/Thamm 2007: 604). Ob Jugendliche rauchen, 
hängt stark vom Vorbild der Freunde und Eltern ab. 
Rauchen beispielsweise die Freundinnen und Freunde, 
dann rauchen auch 43 Prozent der Jugendlichen. 
Rauchen die Freundinnen und Freunde dagegen nicht, 
geben auch nur 7,8 Prozent der Jungen und 11,5 Pro  -
zent der Mädchen an, selbst zu rauchen. Hauptschüle-
rinnen und Hauptschüler rauchen rund viermal so 
häufig wie Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (vgl. 
ebenda: 605). Den Zusammenhang von Rauchen und 
besuchter Schulform bestätigen auch die Ergebnisse 
der Europäischen Schülerstudie zu Alkohol und anderen 
Drogen, wobei die Schülerinnen und Schüler bayerischer 
Schulen im Vergleich zu anderen Bundesländern (Berlin, 
Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und 
Thüringen) insgesamt am seltensten zur Zigarette 
greifen (vgl. Kraus u. a. 2003: 40). 

Der steigende Trend beim Drogenkonsum in Bayern 
wurde im Jahr 2005 nicht fortgesetzt. Erstmals seit 
1986 war ein Rückgang der aktuellen Drogenkon-
sumentinnen und Drogenkonsumenten zu verzeichnen 
(vgl. Darstellung 7.8).

Während der Drogenkonsum der 12- bis 20-jährigen Ju- 
gendlichen im Zeitraum von 1995 bis 2005 abgenom-
men hat, zeigt sich bei den 21- bis 24-Jährigen ein wei- 
terer Anstieg von 13 Prozent (1995) über 14 Prozent 
(2000) auf 17 Prozent (2005). Analog zu den bundeswei-
ten Ergebnissen des KIGGS sowie der Europäischen 
Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen steht 
auch für die bayerischen Jugendlichen unter den Drogen- 
substanzen der Konsum von Cannabisprodukten im 
Vordergrund, während andere Drogen nur von wenigen 
der befragten Jugendlichen eingenommen werden. 
Beim überwiegenden Teil des Drogenkonsums handelt 
es sich um typischen „Probierkonsum“; neugier und der 
Wunsch, etwas neues und Aufregendes erleben zu wol- 
len, sind dabei die Hauptmotive. 

Kinder aus suchtbelasteten Familien entwickeln ab der 
Pubertät erhöhte Risiken für eigene Suchtstörungen 
(vgl. Klein 2001). Aufgrund der Häufigkeit von suchtkran-
ken Eltern (Alkohol- und Drogenabhängigkeit) leben in 
Deutschland geschätzte 2,6 Millionen Kinder und Jugend-
liche mit einem (zeitweise) alkohol- und/oder drogenab- 
hängigen Elternteil. Bayerische Zahlen sind nicht bekannt. 
Bei diesen Kindern und Jugendlichen besteht zusätzlich 
das Risiko der Kindesvernachlässigung und Kindesmiss-
handlung (vgl. Dube u. a. 2001).

Darstellung 7.8: Entwicklung des Drogenkonsums, aktuelle Drogen- 
konsumentinnen und Drogenkonsumenten in BY 1986-2005 (Prozent)

n = 2.000

Quelle: Gesundheitsberichterstattung für Bayern II, TNS Healthcare 
im Auftrag des StMUGV
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Geburten- und Schwangerschaftsabbrüche minder-
jähriger Mädchen

Bei Geburten und Schwangerschaftsabbrüchen minder-
jähriger Mädchen ist in Bayern 2006 erstmals ein Rück- 
gang zu verzeichnen, nachdem der Trend in den Jahren 
zuvor ansteigend war. Auch deutschlandweit ist ein leich- 
ter Rückgang der Abbrüche minderjähriger Mädchen 
bezogen auf 10.000 Frauen im gebärfähigen Alter zu 
verzeichnen (vgl. Darstellung 7.9). 

Das Einhergehen der Teenagerschwangerschaften mit 
den Abbrüchen Minderjähriger ist allerdings kein re -
gionales, sondern ein deutschlandweites Phänomen. 
nach der UnICEF-Studie „Zur Lage der Kinder in 
Deutschland“ von 2006 hat Bayern im deutschlandwei-
ten Vergleich hinter Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz die drittniedrigste Quote an Teenagerschwanger-
schaften (vgl. Bertram 2006: 25).

7.2.2  FREIZEITVERHALTEn UnD  
MEDIEnnUTZUnG

Zur Freizeit- und Medienbeschäftigung der Jugendlichen 
liegen keine spezifischen bayerischen Daten vor. Bundes-
weit treffen sich rund 86 Prozent der Jugendlichen mehr- 
mals die Woche mit Freundinnen und Freunden, gefolgt 
von regelmäßigem Sport, den fast drei Viertel der Ju -
gendlichen mehrmals die Woche betreiben, und Faulen-
zen (rund 65 %) (vgl. Medienpädagogischer Forschungs-
verbund Südwest: JIM 2007: 6; als Jugendliche gelten in 
den JIM-Studien 12- bis 19-Jährige).

Bei der Beschäftigung mit Medien ist für Mädchen wie 
Jungen der Fernseher gleichbleibend das wichtigste und 
am häufigsten genutzte Medium (vgl. Darstellung 7.10). 

Radio, Musik-CDs und Kassetten haben seit 2002 für bei- 
de Geschlechter deutlich an Bedeutung verloren, die 
Beschäftigung mit Zeitungen und Zeitschriften hat eben- 
falls abgenommen, allerdings in geringerem Ausmaß. 
Dagegen hat die Beschäftigung mit dem Computer ge- 
genüber 2002 zugenommen, und zwar um fast 20 Pro- 
zent bei den Mädchen und rund zehn Prozent bei den Jun- 
gen, so dass sich im Jahr 2007 81 Prozent der Mädchen 
und 87 Prozent der Jungen täglich oder mehrmals pro 
Woche mit dem Computer beschäftigen. 

Im Jahr 2007 stehen auch neuere Medien wie MP3, 
Handy und Internet in der Rangliste der häufigsten me- 
dialen Beschäftigungen der Jugendlichen weit oben, 
während die Beschäftigung mit digitalen Fotos, Filmen 
oder DVDs weiter unten rangiert. 

Insgesamt wird das Freizeitzeitbudget der Jugend-
lichen sehr stark von der Beschäftigung mit elektro-
nischen Medien in Anspruch genommen (vgl. Blödorn 
u. a. 2006). Das Bayerische Institut für Medienpädago-
gik hat in diesem Zusammenhang die These von der 
konvergenzbezogenen Medienaneignung entwickelt, 
womit die Bündelung und nutzung verschiedener 
Medienangebote gemeint ist. So wird beispielsweise 
der Inhalt eines Filmstoffes vervielfacht, indem er nicht 
nur im Kino, sondern auch auf DVD angeboten wird. 
Zusätzlich wird ein Computerspiel zum Film vertrieben 
und außerdem kann man sich über das Leben der 
Hauptdarsteller ausführlich im Internet und in Printme-
dien informieren. Interessant ist hierbei, inwieweit die 
nutzung dieser ineinander verschränkten Medienan-
gebote passiv-konsumptiv oder aktiv-gestaltend 
erfolgt und inwieweit die Inhalte dieser (Film)Stoffe 
in das eigene Denken und Handeln integriert wer-
den. Theunert/Wagner (2007) weisen darauf hin, 
dass der konvergenzbezogene Medienumgang dort 
risikoreich werden kann, wo Vorbilder idealisiert 
werden, die virtuelle Welt zur Ersatzwelt wird und 
eine Flucht und Verstrickung aus der realen Welt in 
die Scheinwelt erfolgt.

Darstellung 7.9: Entwicklung der Teenagerschwangerschaften und 
Schwangerschaftsabbrüche in BY 2003-2006 (Anzahl)

Quelle: BayLfStaD; Schwangerenberatung Bayern

2003 2004 2005 2006

geburten Minderjähriger in BY

15-18 Jahre - 746 663 663

Unter 15 Jahre - 16 20 17

abbrüche Minderjähriger in BY 780 918 808 669

Davon unter 15 Jahre 51 75 66 52

abbrüche von Minderjährigen auf 10.000 frauen  
im alter von 15-45 Jahren

BY 39 41 36 30

D 50 50 46 43
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Darstellung 7.10: Medienbeschäftigung* von Jugendlichen in der Freizeit nach Geschlecht in D 2002-2007 (Prozent)

Medienbeschäftigung von Mädchen

Medienbeschäftigung von Jungen

 Fernseher  Musik-CDs/Kassetten       Radio
 Computer  Zeitung        Zeitschriften/Magazine
 Bücher    Video    Hörspielkassetten
 Comics   Kino

 Fernseher  Musik-CDs/Kassetten        Radio
 Computer  Zeitung         Zeitschriften/Magazine
 Bücher    Video    Hörspielkassetten
 Comics   Kino

*  Täglich bis mehrmals/Woche.

Quelle: JIM-Studien 2002-2007
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Hinsichtlich des Fernsehkonsums (zeitliche Dauer) ist die 
Wissensklufthypothese von besonderem Interesse, die 
besagt, dass die Wissenslücke zwischen den Schichten 
zunimmt. Die unteren sozialen Schichten sehen mehr 
fern als die oberen, lernen weniger aus nachrichten- 
und Informationssendungen und entwickeln eher ein 
negatives, personenzentriertes Bild von Politik und Ge- 
sellschaft (vgl. Winterhoff-Spurk 2008). Die Verschärfung 
der Bildungskluft ergibt sich auch aus der komplexen 
konvergenten Medienaneignung. Ein hohes Bildungs-
milieu kann sich eher den technischen Zugang und den 
kreativen Umgang mit dem Medienangebot erschlie-
ßen, während Jugendliche aus niedrigem Bildungsmili-
eu deutlich stärker auf die Vorgaben des Marktes fixiert 
sind (vgl. Theunert/Wagner 2006). 

Da gerade die Computerbeschäftigung in den letzten 
Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat, lohnt sich ein 
genauer Blick hinsichtlich der Aufteilung „Surfen im Inter- 
net“, „Spiele“ sowie „Lernen und Arbeit“ (vgl. Darstel-
lung 7.24 im Anhang). Dabei nimmt das „Surfen im In- 
ternet“ für alle befragten Jugendlichen (12 bis 19 Jahre) 
den größten Raum ein, Mädchen surfen häufiger als 
Jungen, die Gruppe der 14- bis 17-Jährigen surft häufiger 
als die jüngeren und älteren Jugendlichen, Schülerin-
nen und Schüler an Gymnasien mehr als Schülerinnen 
und Schüler an Haupt- und Realschulen.

Zeit für Computerspiele nehmen sich deutlich mehr Jun- 
gen als Mädchen, mehr Hauptschülerinnen und Haupt-
schüler im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern an 
Realschulen und Gymnasien. Die mit Spielen verbrachte 
Zeit nimmt mit zunehmendem Alter ab.
 
Lernen und Arbeiten am Computer ist bei Mädchen aus- 
geprägter als bei Jungen, ist mit zunehmendem Alter 
ansteigend und bei Realschülerinnen und Realschülern 
am ausgeprägtesten, gefolgt von Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten. 

Der Aussage „Wenn ich das Internet nutze, weiß ich ge- 
nau, was erlaubt ist und was nicht“ stimmen 47 Prozent 
der befragten Jugendlichen voll und ganz zu, 30 Prozent 
stimmen weitgehend zu. Dabei fällt ein Geschlechterun-
terschied kaum ins Gewicht, aber hinsichtlich des Alters 
ergibt sich, dass mit zunehmendem Alter die volle Zu- 
stimmung zu dieser Frage sinkt (12-13 Jahre: 56 %; 14-15 
Jahre: 50 %; 16-17 Jahre: 48 %; 18-19 Jahre: 37 %). Rund 
die Hälfte der Schülerinnen und Schüler an Haupt- und 
Realschulen stimmen der Frage ebenfalls mit „voll und 

ganz“ deutlich häufiger zu als Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten mit 41 Prozent (vgl. Medienpädagogischer 
Forschungsverbund Südwest 2007: 47). In diesem Zu- 
sammenhang hat das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend eine Bestandsaufnahme 
zu den Auswirkungen medialer Gewalt vorgelegt (2004). 
Darin kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die 
Auswirkungen medialer Gewalt sehr differenziert be- 
trachtet werden müssen, da gewalttätiges Verhalten 
oftmals auf ein ganzes Ursachenbündel zurückgeht und 
kein monokausaler Zusammenhang zwischen Medien-
gewalt und gewalttätigem Verhalten hergestellt werden 
kann. Der bisherige Forschungsstand wird wie folgt 
zusammengefasst (ebenda: 289): „Auswirkungen von 
Mediengewalt auf Aggressionsverhalten sind am ehes- 
ten bei jüngeren, männlichen Vielsehern zu erwarten, 
die in Familien mit hohem Fernseh(gewalt)konsum 
aufwachsen und in ihrem unmittelbaren sozialen Um- 
feld (d. h. in Familie, Schule und Peergroups) viel Gewalt 
erleben (so dass sie hierin einen „normalen“ Problem-
lösemechanismus sehen), bereits eine violente Persön-
lichkeit besitzen und Medieninhalte konsumieren, in 
denen Gewalt auf realistische Weise und/oder in humor- 
vollem Kontext gezeigt wird, gerechtfertigt erscheint 
und von attraktiven, dem Rezipienten möglicherweise 
ähnlichen Protagonisten mit hohem Identifikations-
potential ausgeht, die erfolgreich sind und für ihr Han- 
deln belohnt bzw. zumindest nicht bestraft werden und 
dem Opfer keinen sichtbaren Schaden zufügen.“

7.2.3 WERTE UnD IDEALE JUGEnDLICHER

Die Wertorientierungen Jugendlicher8 in Deutschland 
haben sich im Zeitraum von 2002 bis 2006 nur unwe-
sentlich verändert (vgl. Darstellung 7.11). Persönliche 
Beziehungen wie Freundschaft, Partnerschaft und 
Familienleben sind für die meisten Jugendlichen nach 
wie vor die wichtigsten Werte, die im Vergleich zu 2002 
noch etwas an Bedeutung gewonnen haben. Daneben 
stehen Eigenverantwortung und Unabhängigkeit als 
Werte der Individualität weit oben in der Rangliste und 
haben ebenfalls seit 2002 etwas an Bedeutung gewon-
nen. Im Gegensatz dazu haben Toleranz, Sozialengage-
ment und Politikengagement, also Werte der Solidarität, 
nicht nur eine weitaus geringere Bedeutung für die 
Jugendlichen, sondern verzeichnen zwischen 2002 und 
2006 zusätzlich einen Bedeutungsverlust.

8   In der diesen Ausführungen zugrunde liegenden Shell-Jugendstudie 2006 werden abweichend von der eingangs erläuterten Altersabgrenzung bereits 12-Jährige 
sowie über 18- bis 25-Jährige als Jugendliche bezeichnet. 
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Darstellung 7.11: Wertorientierungen Jugendlicher* in D 2002-2006 (Mittelwerte)

■ 2002 ■ 2006

* Jugendliche im Alter von 12-25 Jahren, Mittelwerte 1 bis 7.
n = 2.532

Quelle: Shell Deutschland Holding: Shell-Jugendstudie 2006

Freundschaft

Partnerschaft

Familienleben

Eigenverantwortung

Viele Kontakte

Unabhängigkeit

Kreativität

Gesetz und Ordnung

Fleiß und Ehrgeiz

Sicherheit

Gesundheitsbewusstsein

Lebensgenuss

Gefühle berücksichtigen

Lebensstandard

Umweltbewusstsein

Selbstdurchsetzung

Sozialengagement

Macht und Einfluss

Gottesglauben

Geschichtsstolz

Politikengagement

Konformität

Althergebrachtes

Toleranz

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
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7.2.4  POLITISCHES UnD GESELLSCHAFT-
LICHES InTERESSE

Aus Darstellung 7.11 geht bereits hervor, dass poli-
tisches Engagement für deutsche Jugendliche von 
nachrangigem Interesse ist. Den Ergebnissen einer 
Zeitreihe in der Shell-Jugendstudie von 2006 folgend 
(vgl. Shell Deutschland Holding 2006: 105) ist der Anteil 
der politisch interessierten Jugendlichen von 57 Pro -
zent (1991) auf 39 Prozent (2006) gesunken, allerdings 
ist seit dem Jahr 2002 wieder ein Anstieg zu verzeich-
nen, da hier mit 34 Prozent politisch interessierter 
Jugendlicher ein Tiefpunkt verzeichnet wurde (vgl. 
ebenda: 105). Eine Zusammenhanganalyse des 
politischen Interesses mit signifikanten persönlichen 
und sozialen Merkmalen (vgl. Darstellung 7.25 im 
Anhang) offenbart positive Zusammenhänge des 
politischen Interesses der befragten Jugendlichen 
einerseits mit dem elterlichen politischen Interesse 
und andererseits der besuchten Schulform (Schüle-
rinnen und Schüler an Haupt- und Realschulen sind 
überwiegend (86 %) politisch desinteressiert, 39 % der 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie  68 % der 
Studierenden sind interessiert). Dabei dürfte insbesondere 
bei Studierenden auch das Alter einen Effekt haben, da mit 
zunehmendem Alter das politische Interesse steigt. In 
Bezug auf die Einstellung zu politischem Engagement 
offenbart die Studie, dass Mitarbeit in politischen Gruppen 
voraussetzt, sich persönlich zugehörig zu fühlen. Damit 
entspricht die Haltung der Jugendlichen „dem pragma-
tisch abgeklärten Gesamtgestus dieser Generation. ... bei 
der Mehrheit der Jugendlichen [sind es] nicht mehr ideolo-
gische Konzepte oder auch gesellschaftspolitische Uto-
pien, die das Fühlen und Handeln zumindest des aktiven 
Teils der Generation mitprägen. Weitaus wichtiger ist die 
persönlich befriedigende Aktivität im eigenen Umfeld, 
jenseits von großen Entwürfen...“ (ebenda: 129f.). 

Das gesellschaftliche Interesse Ju gendlicher wird in Ab-
schnitt 12.2.3 näher beschrieben. 

7.2.5 JUGEnDKRIMInALITÄT

Seit den Amokläufen von Schülern, beispielsweise in 
Erfurt 2002, Freising 2002, Emsdetten 2006 sowie dem 
U-Bahn-Überfall in München 2007, wird in der Öffent-
lichkeit und in den Medien ausführlich über das 
Thema „Jugendgewalt“ diskutiert. Die Kombination 

von nied riger Qualifikation, Arbeitslosigkeit, inkonsis-
tentem Erziehungsstil der Eltern, bildungsfernem 
Elternhaus und Autoritätsverlust der Eltern wird als 
Ursache für „Jugendgewalt“ gesehen. Desintegrieren-
de Folgen von sozialen und kulturellen Entwicklungen, 
gepaart mit einer radikalen Variante des Selbstbe-
wusstseinskults (vgl. Huisgen 2007) sowie zusätzliche 
situative Anlässe lassen – speziell bei männlichen 
Jugendlichen – eine latente Gewaltbereitschaft und 
-faszination in reales Gewalthandeln umschlagen. 

Bei der Betrachtung der rechtskräftig verurteilten Jugend- 
lichen in Bayern ist im langjährigen Durchschnitt (seit 
1986) kein Anstieg zu erkennen: Unter den insgesamt 
140.853 rechtskräftig verurteilten Personen waren 10.640 
Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren (vgl. 
BayLfStaD 2006: XI).

Darstellung 7.12 zeigt einige ausgewählte Delikte, für 
die Jugendliche im Jahr 2006 verurteilt wurden. 

Die häufigsten von Jugendlichen ausgeübten Straftaten 
waren Diebstähle, gefährliche Körperverletzungen und 
Körperverletzungen sowie unerlaubter Handel mit Be- 
täubungsmitteln, gefolgt von Fahren ohne Fahrerlaub-
nis/trotz Fahrverbot. Sexuelle Delikte rangierten am Ende 
dieser Rangfolge. 

Die zahlreichen Verurteilungen im Bereich der Körper-
verletzungen und gefährlichen Körperverletzungen 
werden auch in den Polizeilichen Kriminalstatistiken9 
der letzten Jahre bestätigt, in denen im Zeitraum von 
2000 bis 2003 zunächst ein starker Anstieg dieser 
Körperverletzungen durch jugendliche Straftäterinnen 
und Straftäter festgestellt wird. Der Anstieg flacht sich 
jedoch ab dem Jahr 2004 ab (vgl. Bayerisches Landes-
kriminalamt 2007). Im Jahr 2007 belief sich die Anzahl 
von Jugendlichen im Alter von 14 bis unter 18 Jahren 
als Tatverdächtige bei schweren Körperverletzungen 
auf 4.131 Fälle, im Jahr 2006 waren es 3.940 Fälle (vgl. 
ebenda: 43).

Es wurden für alle aufgeführten Straftaten weitaus mehr 
Jungen als Mädchen verurteilt. Meist machen die von 
Mädchen verübten Delikte nur einen verschwindend ge- 
ringen Anteil aus, mit Ausnahme von Diebstählen, die 
zu etwa 30 Prozent von Mädchen verübt wurden, sowie 
Betrugs- und Untreuedelikten, die zu rund einem Drittel 
von Mädchen begangen wurden. 

9  Im Unterschied zur Strafverfolgungsstatistik, in der alle vor Gericht verurteilten und verhandelten Straftaten auftauchen, beinhaltet die Polizeiliche Kriminal-
statistik (PKS) alle der Polizei bekannt gewordenen und bearbeiteten Straftaten, einschließlich der mit Strafe bedrohten Versuche und der vom Zoll bearbeiteten 
Rauschgiftdelikte. Die PKS weist daher Tatverdächtige aus.
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Der Ausländeranteil an den verurteilten Straftätern lag 
2006 bei 19,5 Prozent und ist in den letzten Jahren 
leicht angestiegen (zum Vergleich 2003: 17 %; 2004: 
17,6 %; 2005: 18,3 %). Das Statistische Landesamt 
weist in diesem Zusammenhang allerdings explizit 
darauf hin, dass Vergleiche zwischen deutschen und 
ausländischen Straftäterinnen und Straftätern nur sehr 
eingeschränkt möglich sind, u. a. wegen der unter-

schiedlichen soziodemografischen Zusammensetzung 
der beiden Bevölkerungsgruppen. So sind Ausländer 
vermehrt Personen jüngeren und mittleren Alters, jene 
Altersgruppen, die auch unter deutschen Straftätern 
häufiger vertreten sind (vgl. BayLfStaD 2006: XII). Dies 
führt zu einem deutlich überproportionalen Anteil der 
Ausländer an der Gesamtkriminalität.

Darstellung 7.12: Verurteilte Jugendliche nach ausgewählten Verbrechensarten und Geschlecht in BY 2006 (Anzahl)

Quelle: BayLfStaD 2006, Abgeurteilte und Verurteilte in Bayern

Mädchen Jungen insgesamt

straftaten insgesamt 1.668 8.972 10.640

Von ausländischen Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahre) 
begangene straftaten

315 1.761 2.076

straftaten (auswahl)

Diebstahl StGB 242 653 1.618 2.271

Gefährliche Körperverletzung StGB 224 185 1.089 1.274

Körperverletzung StGB 223 150 1.071 1.221

Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln BtMG 29 42 628 670

Fahren ohne Fahrerlaubnis StVG 21 24 641 665

Sachbeschädigung StGB 303-305a 39 591 630

Einbruchsdiebstahl StGB 243 32 578 610

Betrug und Untreue StGB 263-266 154 310 464

Raub und Erpressung StGB 249-256 25 293 318

Trunkenheit im Verkehr ohne Fremdschaden ohne Unfall StGB 316 8 187 195

Beleidigung StGB 185-200 32 134 166

Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln BtMG 29 11 116 127

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung StGB 174-184 2 111 113

Widerstand gegen die Staatsgewalt StGB 111-121 10 35 45

Sexueller Mißbrauch von Kindern StGB 176 1 46 41

Sexuelle nötigung StGB 177 0 22 22

Vergewaltigung StGB 177 0 21 21
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Ø  Teilnahme Positive ausreißer negative ausreißer

U3 98,3
Freyung-Grafenau (100)

Weilheim-Schongau (99,9)
Aichach-Friedberg (99,9)

Augsburg-Stadt (96,0)
Memmingen (96,3)
Schweinfurt (96,5)

nürnberg (96,6)

U4 97,8

Freyung-Grafenau (99,9)
Weilheim-Schongau (99,4)

Erding (99,4)
Main-Spessart (99,3)

Augsburg-Stadt (95,5)
nürnberg (95,5)

Memmingen (95,8)

U5 97,2
Freyung-Grafenau (99,9)

Erding (99,4)
Main-Spessart (99,3)

Augsburg-Stadt (93,2)
Memmingen (93,7)

nürnberg (94,0)
München-Stadt (95,3)

U6 96,9
Freyung-Grafenau (99,6)

Main-Spessart (99,1)

Memmingen (91,9)
Augsburg-Stadt (93,1)

nürnberg (94,0)

U7 95,6
Freyung-Grafenau (99,5)

Main-Spessart (98,7)

Augsburg-Stadt (89,4)
Memmingen (90,2)

nürnberg (91,4)

U8 91,9
Freyung-Grafenau (99,0)

Main-Spessart (97,7)

Augsburg-Stadt (84,2)
Memmingen (85,2)

nürnberg (85,8)

U9 91,8
Garmisch-Partenkirchen (98,4)

Bamberg (97,6)
Deggendorf (97,4)

Augsburg-Stadt (80,2)
Passau (83,1)

Memmingen (84,5)

Darstellung 7.13: Früherkennungsuntersuchungen: positive und negative Ausreißer vom Landesdurchschnitt in BY 2004/2005 (Prozent)

Darstellung 7.14: Entwicklung der Lebendgeborenen nach Geschlecht und je 1.000 Frauen im Alter von 15 bis 50 Jahren in BY, D, BW und nW 
2000-2006 (2000 = 100; Prozent und Absolutwerte)

Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Indikator 7.6

Quelle: GBE-Bund; BayLfStaD

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

lebendgeborene, Jahr 2000 = 100 %

BY 100,00 96,02 94,25 92,36 92,05 88,86 86,80

Mädchen 100,00 95,02 94,01 92,17 92,20 88,27 86,19

Jungen 100,00 96,98 94,47 92,54 91,90 89,42 87,39

d 100,00 95,76 93,77 92,14 92,00 89,41 87,71

Mädchen 100,00 95,51 93,66 92,06 91,95 89,39 87,48

Jungen 100,00 96,00 93,89 92,22 92,04 89,43 87,92

BW 100,00 95,46 93,81 91,91 91,03 88,79 86,60

Mädchen 100,00 95,06 93,08 90,86 90,65 88,83 86,64

Jungen 100,00 95,85 94,49 92,92 91,39 88,75 86,57

nW 100,00 95,78 93,31 91,29 90,24 87,57 85,60

Mädchen 100,00 95,76 93,31 91,22 90,33 87,28 85,84

Jungen 100,00 95,80 93,32 91,35 90,16 87,84 85,38

lebendgeborene je 1.000 frauen im alter von 15- u. 50 

BY 41,30 39,40 38,40 37,50 37,30 36,00 35,10

D 39,00 37,40 36,60 36,00 36,00 35,10 34,10

BW 41,90 39,80 38,90 37,89 37,50 36,50 35,70

nW 41,00 39,30 38,20 37,40 37,00 36,00 35,30
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Darstellung 7.15: Säuglingssterblichkeit: Vergleich Deutsche – Ausländer, gestorbene deutsche und ausländische Säuglinge je 1.000 Lebend-
geborene in BY 2000-2006

Darstellung 7.16: Tödliche Unfälle bei Kindern in D 2004 (je 100.000 Kinder in der jeweiligen Altersgruppe) 

Quelle: Statistisches Bundesamt; BayLfStaD

Quelle: Statistisches Bundesamt: Todesursachenstatistik, aus: Ellsäßer 2006: 424

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Deutsche 3,6 3,8 3,7 3,6 3,2 3,3 3,1

Ausländer 9,1 9,4 7,9 8,1 7,5 9,0 8,9

< 1 Jahr 1- bis unter 5-Jährige 5- bis unter 15-Jährige

heim- und freizeitunfälle, davon

Vergiftung 0,0 0,1 0,0

Rauch, Feuer, Flamme 0,3 0,4 0,1

Verbrennungen, Verbrühungen 0,0 0,0 0,0

Ertrinken 0,4 1,1 0,2

Stürze 0,6 0,5 0,2

Ersticken 2,4 0,7 0,2

Verkehrsunfälle, davon

als Fußgänger 0,0 0,6 0,5

als Fahrradfahrer 0,0 0,0 0,2

als PKW-Insasse 0,6 0,5 0,3

Darstellung 7.17: Verkehrsunfälle von Fußgängern und Radfahrern 
nach Tageszeiten in BY 2006 (Altersgruppe 6-14 Jahre; Anzahl)

– Fussgänger – – Radfahrer

Quelle: BayLfStaD
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Übergewicht n Übergewicht in % adipositas n adipositas in %

Bayern 6.600 5,4 4.417 3,6

Oberbayern 2.084 5,0 1.239 3,0

niederbayern 613 5,6 441 4,0

Oberpfalz 694 6,0 484 4,2

Oberfranken 603 5,6 499 4,6

Mittelfranken 947 5,5 668 3,9

Unterfranken 609 5,4 432 3,9

Schwaben 1.050 5,4 654 3,3

Darstellung 7.18: Prävalenzen von Übergewicht und Adipositas in den Schuleingangsuntersuchungen 2004/2005 in BY nach Regierungs-
bezirken (Anzahl und Prozent)

Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 2006: 21

asthma heuschnupfen neurodermitis

insgesamt 3,0 8,7 7,2

Mädchen 2,5 7,4 7,6

Jungen 3,4 10,0 6,8

Migrationshintergrund

Ja 2,4 7,7 4,6

nein 3,1 9,0 7,8

sozialstatus

niedrig 3,3 7,2 6,0

Mittel 2,8 9,8 7,7

Hoch 2,8 9,6 9,4

Darstellung 7.19: Übersicht über wichtige Allergien* von 3- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen nach Geschlecht, Migrationshintergrund 
und Sozialstatus in D 2003-2006 (Prozent)

* Asthma, Heuschnupfen, Neurodermitis.

n = 17.641

Quelle: KIGGS: Schlaud u. a. 2007: 7
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Darstellung 7.20: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) (Elternangabe) bei 3- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen nach 
Geschlecht, Migrationshintergrund und Sozialstatus in D 2003-2006 (Prozent)

n = 17.641

Quelle: KIGGS: Schlack u. a. 2007: 7

3-6 Jahre 7-10 Jahre 11-13 Jahre 14-17 Jahre insgesamt

diagnostizierte aufmerksamkeitsdefizit-/ hyperaktivitätsstörung

geschlecht

Mädchen 0,6 1,9 3,0 1,8 1,8

Jungen 2,4 8,7 11,3 9,4 7,9

Migrationshintergrund

Ja 1,6 2,9 6,0 2,4 3,1

nein 1,5 5,7 7,2 6,1 5,1

sozialer status

niedrig 2,8 7,3 9,4 6,4 6,4

Mittel 1,3 5,5 7,4 5,8 5,0

Hoch 0,9 3,4 4,2 4,7 3,2

Verdachtsfälle einer aufmerksamkeitsdefizit-/ hyperaktivitätsstörung

geschlecht

Mädchen 4,7 4,8 3,0 1,9 3,6

Jungen 7,2 8,0 7,2 3,7 6,4

Migrationshintergrund

Ja 6,0 8,1 6,2 3,8 5,9

nein 6,0 6,2 4,8 2,6 4,8

sozialer status

niedrig 10,4 10,7 8,1 3,5 8,0

Mittel 5,7 5,6 4,6 3,0 4,6

Hoch 2,9 4,1 2,7 1,8 2,9

Darstellung 7.21: Anteile mit wöchentlichem Konsum von Lebensmitteln (Auswahl) nach Geschlecht und Migrationshintergrund in D 
2003-2006 (Prozent)

n = 17.641

Quelle: KIGGS: Mensink 2007: 7

Mädchen Jungen

 nicht-
Migrantin

deutsch-
stämmige Türkisch

sonstige 
Migrantin

nicht-
Migrant

deutsch-
stämmiger Türkisch

sonstiger 
Migrant

Fisch

weniger 76,5 70,2 76,8 64,5 72,4 67,3 72,5 67,1

1 bis 2-mal 22,6 27,7 20,5 29,0 26,2 29,6 20,2 26,8

häufiger 0,9 2,1 2,7 6,5 1,4 3,0 7,3 6,1

Kartoffeln

weniger 15,3 12,5 37,6 36,8 15,0 15,5 50,0 37,0

1 bis 2-mal 43,0 49,1 44,8 39,4 41,7 41,2 35,0 38,3

häufiger 41,7 38,4 17,6 23,8 43,3 43,3 15,0 24,7

Pommes 

weniger 78,0 73,4 42,2 54,3 72,6 71,2 40,3 48,3

1 bis 2-mal 20,2 24,6 39,5 33,7 24,5 25,2 38,5 34,8

häufiger 1,8 2,0 18,2 12,0 2,9 3,6 21,2 16,9

Fast Food

weniger 91,8 86,1 76,3 84,4 83,7 75,7 59,9 69,7

1 bis 2-mal 7,4 11,2 15,9 11,9 13,8 19,3 30,3 23,2

häufiger 0,8 2,7 7,8 3,7 2,5 5,0 9,8 7,1
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Darstellung 7.22: Zusammenhang von Gewicht*, Alter, Geschlecht und besuchter Schulform bei 14- bis 17-jährigen Jugendlichen in D 
2007 (Prozent)

* Prävalenz von Unter-, normal-, Übergewicht und Adipositas.

Quelle: Max-Rubner-Institut: Nationale Verzehrsstudie II 

ausgeprägtes 
untergewicht untergewicht normalgewicht Übergewicht adipositas

Mädchen

insgesamt 1,8 4,6 77,2 7,9 8,5

14 Jahre k.A. 4,4 78,0 11,0 6,6

15 Jahre 2,3 3,5 80,5 6,9 6,9

16 Jahre 2,1 3,6 76,6 8,5 9,2

17 Jahre 2,2 7,3 73,2 6,5 10,9

Jungen

insgesamt 2,1 4,1 75,7 10,0 8,1

14 Jahre 1,8 5,4 71,4 11,6 9,8

15 Jahre 1,6 4,4 78,7 8,7 6,6

16 Jahre 3,6 3,6 72,1 10,7 10,0

17 Jahre 1,4 3,5 78,6 9,7 6,9

Besuchte schulform

Mädchen

Hauptschule 1,6 1,6 75,8 9,7 11,3

Realschule 0,7 3,3 79,1 7,8 9,2

Gymnasium 3,0 4,7 78,9 9,1 4,3

Jungen

Hauptschule 3,2 1,1 78,5 8,6 8,6

Realschule 1,4 7,4 72,3 9,5 9,5

Gymnasium 2,4 5,2 77,5 10,3 4,7

1973 1976 1980 1984 1986 1990 1995 2000 2005

alkohol junge Männer

12-14 Jahre 31,9 18,3 5,0 2,7 1,6 4,7 4,7 4,4 3,4

15-17 Jahre 62,9 60,8 36,1 38,5 29,9 25,0 21,2 25,3 22,9

18-20 Jahre 78,8 71,8 62,2 50,0 50,9 48,7 39,6 39,7 44,3

21-24 Jahre 83,4 75,4 65,7 61,3 64,2 60,1 55,6 46,2 44,5

alkohol junge frauen

12-14 Jahre 27,6 17,3 3,0 4,0 3,0 1,3 2,3 1,3 1,0

15-17 Jahre 39,0 30,0 12,8 10,7 9,6 5,8 8,9 4,9 8,9

18-20 Jahre 47,1 40,0 21,1 17,8 13,4 9,9 12,3 8,1 9,2

21-24 Jahre 47,2 53,9 26,5 26,6 20,3 15,0 18,7 10,7 7,9

Darstellung 7.23: Entwicklung des regelmäßigen Alkoholkonsums und der Raucheranteile bei jungen Männern und Frauen nach Altersklassen 
in BY 1973-2005 (Prozent)*

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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1973 1976 1980 1984 1986 1990 1995 2000 2005

rauchen junge Männer

12-14 Jahre 18,7 12,5 11,3 6,5 2,5 4,7 4,2 13,0 4,4

15-17 Jahre 47,2 47,2 36,1 36,8 25,1 23,7 25,8 38,2 23,3

18-20 Jahre 53,4 53,0 55,8 46,5 41,3 37,6 36,6 48,7 34,9

21-24 Jahre 65,2 58,6 61,5 53,6 50,7 43,8 41,4 43,1 37,7

rauchen junge frauen

12-14 Jahre 17,1 15,2 9,6 11,0 5,8 7,1 4,3 11,9 5,2

15-17 Jahre 49,8 37,4 34,0 34,8 24,2 21,1 27,0 38,2 28,3

18-20 Jahre 48,7 52,7 46,2 45,5 38,2 33,4 31,9 50,5 42,0

21-24 Jahre 45,6 42,2 47,8 44,8 36,5 36,9 34,9 37,3 41,0

Fortsetzung Darstellung 7.23: Entwicklung des regelmäßigen Alkoholkonsums und der Raucheranteile bei jungen Männern und Frauen nach 
Altersklassen in BY 1973-2005 (Prozent)*

* n = 2.000; der unverhältnismäßig starke Rückgang des Alkoholkonsums zwischen 1973 und1980 geht vermutlich auf einen Methodenwechsel  
 bei der Abfrage der Frequenzen und Quantitäten zurück. 

Quelle: Gesundheitsberichterstattung für Bayern II, TNS Healthcare im Auftrag des StMUGV

Darstellung 7.24: Verteilung der Computernutzung auf Surfen im Internet, Spielen sowie Lernen und Arbeit nach Geschlecht, Alter und 
Schulart in D 2006 (Prozent)

■ Anteil Surfen im Internet ■ Anteil Spiele ■ Anteil Lernen und Arbeit  Basis: PC-Nutzer, n = 1.168

Quelle: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 2006
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Darstellung 7.25: Interesse Jugendlicher (12 bis 25 Jahre) an Politik nach persönlichen und sozialen Merkmalen in D 2006 (Prozent)

n = 2.532

Quelle: Shell Deutschland Holding-Jugendstudie 2006: 107

stark interessiert/interessiert Weniger/gar nicht interessiert

geschlecht

Weiblich 30 70

Männlich 40 60

alter

12-14 Jahre 16 84

15-17 Jahre 26 74

18-21 Jahre 41 59

21-25 Jahre 48 52

Besuchte schulform

Hauptschule 14 86

Realschule 14 86

Gymnasium 39 61

Studium 68 32

genannte haupt-freizeitbeschäftigungen

Bücher gelesen 48 52

Im Internet gesurft 41 58

In Projekt/Initiative/Verein engagiert 53 47

Sich künstlerisch betätigt 48 52

Politisches interesse der eltern

Stark interessiert 66 34

Interessiert 44 57

Weniger interessiert 21 79

Gar nicht interessiert 15 85
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Ältere sind die am stärksten wachsende Bevölkerungs-
gruppe. Mitte des 21. Jahrhunderts wird gut jeder dritte 
Einwohner Bayerns bereits 60 Jahre oder älter sein – ge-
genüber gut einem Fünftel derzeit. Die Anzahl der über 
80-Jährigen in Bayern steigt bis zum Jahr 2050 auf rund 
1,2 Mio. Menschen und wird dann fast dreimal so hoch 
sein wie heute. Folgerichtig ist der Politik für ältere Men-
schen ein hoher Stellenwert einzuräumen. Die meisten 
Menschen haben nach dem aktiven Berufsleben mit 60 
oder 65 Jahren noch ein drittes Lebensalter in gesund-
heitlicher und körperlicher Vitalität vor sich, welches mit 
neuen Aufgaben und Möglichkeiten aufwartet. 

Alter bedeutet Erfahrungswissen und Kompetenz mit be-
sonders hoher Wertigkeit. Den älteren Menschen kommt 
dabei keineswegs nur die Rolle der zu Betreuenden und 
zu Versorgenden zu. Sie wollen vielmehr so lange wie 
möglich ein selbstständiges und selbstbestimmtes Le-
ben führen. Wir brauchen ein realistisches Bild vom Al-
ter und den Lebensbedingungen, welches Rahmenbe-
dingungen, Potentiale und Ressourcen aufzeigt, ohne die 
zu vergessen, die auf Hilfe und Pflege angewiesen sind. 
Ältere Menschen bilden eine heterogene Gruppe mit ei-
ner Lebensspanne von über 40 Jahren. Sie unterscheiden 
sich deutlich in ihrer körperlichen und geistigen Leistungs-
fähigkeit, ihrer Lebenszufriedenheit, ihren Lebensbedin-
gungen und Lebensstilen sowie ihrem Engagement.

einzelne Herausforderungen

MAtERiELLE SituAtion

Die materielle Situation der älteren Menschen, auf wel-
che die nachstehende wissenschaftliche Analyse vor-
rangig abstellt, ist vielschichtig. Differenziert man z. B. 
nach Rentner- und Pensionärshaushalten, sind deutliche 
unterschiede in der Einkommensentwicklung sowie im 
Einkommensniveau festzustellen. Die materielle Situati-
on der Älteren differiert beispielsweise aber auch inner-
halb der Gruppe der Rentnerhaushalte, genauer gesagt 
zwischen Bestands- und neurentenempfängerinnen und 
-empfängern. Dies ergibt sich vor allem aus dem um-
stand, dass die Anzahl der Haushalte zunimmt, denen 
zwei oder mehr Renten und damit höhere Rentengesamt-
einkommen zur Verfügung stehen, und neurentnerinnen 
und neurentner von Reformen, wie z. B. die Einführung 
von Rentenabschlägen bei vorzeitiger inanspruchnahme, 
stärker betroffen sind als Bestandsrentnerinnen und Be-
standsrentner.

Ebenfalls nicht vernachlässigt werden darf die Differen-
zierung zwischen gemeinsam wirtschaftenden Ehe-
paaren und Witwen bzw. Witwern, da insbesondere 
Witwen durch den tod des zumeist haupteinkommens-
beziehenden Ehemannes in der Regel einem höheren Ar-
mutsrisiko ausgesetzt sind. Schlussendlich dürfen aber 
auch die materiellen Auswirkungen von Zeiten der Kin-
dererziehung und -betreuung nicht vernachlässigt werden.

ohne diese Differenzierungen sind sinnvolle Schlussfol-
gerungen nicht möglich. Die Verhältnisse sind auch im 
Alter so unterschiedlich wie die Erwerbs- und Familien-
biografien. oft sind die unterschiede im Alter sogar noch 
ausgeprägter als in der Erwerbsphase, z. B. je nachdem, 
ob zwischenzeitlich Vermögen gebildet wurde oder nicht. 
Es gibt nicht „die“ Situation der Älteren. Aussagen, Be-
wertungen und Schlussfolgerungen ohne vorgenannte 
Differenzierungen ist deshalb mit der angemessenen 
Vorsicht zu begegnen. Angesichts dessen wird im Fol-
genden nicht nur auf die Ergebnisse der nachstehenden 
wissenschaftlichen Analyse zurückgegriffen, sondern u. a. 
auch auf die wissenschaftliche Analyse zu den Ein-
kommens- und Vermögensverhältnissen in Kapitel 1.

Danach hat sich der Wohlstand der Älteren (65 Jahre 
und älter) sowohl in Bayern als auch im früheren Bun-
desgebiet in den Jahren von 1993 bis 2003 günstiger 
entwickelt als der Wohlstand der unter 65-Jährigen. So 
haben sich die früher hohen Armutsrisikoquoten der Äl-
teren vermindert, insbesondere bei Personen der Alters-
gruppe 80 Jahre und älter. Der vergleichsweise Anstieg 
der Äquivalenzeinkommen der „nachrückenden“ Ge-
burtsjahrgänge älterer Menschen ist dabei insbesondere 
auf höhere öffentliche transfers (gesetzliche Rente und 
Pensionen) und nicht-öffentliche transfers (Betriebsren-
ten und Lebensversicherungen) zurückzuführen. 

Gleichwohl ist bei allen verschiedenen Berechnungsver-
fahren die Armutsrisikoquote1 der 65-Jährigen und Äl-
teren in Bayern immer noch überdurchschnittlich hoch 
und höher als im westdeutschen Durchschnitt (vgl. Dar-
stellung 1.11). So betrug bei Verwendung der so ge-
nannten neuen oECD-Skala und ohne Berücksichtigung 
der Eigentümermiete als Einkommen die Armutsrisiko-
quote der Älteren in Bayern 2003 16,2 Prozent (West-
deutschland: 13,7 %), während die auf alle Altersgrup-
pen bezogene Armutsrisikoquote 10,9 Prozent betrug 
(Westdeutschland: 11,8 %). nimmt man das bei Älteren 
oftmals abbezahlte Wohneigentum hinzu, d. h. die Eigen-
tümermiete wird als Einkommen berücksichtigt, so ver-
mindert sich die Armutsrisikoquote der Älteren in Bayern 

1  Anteil der Personen mit einem Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen von weniger als 60 Prozent des medianen Äquivalenzeinkommens.
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auf 15,0 Prozent (Westdeutschland: 13,0 %; Gesamt-
durchschnitt Bayern: 11,9 %). Bei Verwendung der so 
genannten alten oECD-Skala ergibt sich eine Armutsrisi-
koquote für Ältere von 11,7 Prozent in Bayern (West-
deutschland: 10,0 %; Gesamtdurchschnitt Bayern: 10,8 %). 

ist die relative Einkommensposition der Gruppe älterer 
Haushalte in Bayern relativ wie absolut etwas schlechter 
(vgl. Darstellung 1.8), so ergeben sich auch im innerbay-
erischen Vergleich wesentliche unterschiede. Konnten 
z. B. bayerische Rentnerhaushalte im Jahr 2003 über ein 
monatliches nettoäquivalenzeinkommen von 1.450 Euro 
verfügen, lag das nettoäquivalenzeinkommen der Pensio-
näre mit 2.219 Euro deutlich über dem Gesamtdurch-
schnitt in Höhe von 1.732 Euro. Für Rentnerinnen und 
Rentner errechnet sich damit eine Armutsrisikoquote 
von 16,8 Prozent, für Pensionärinnen und Pensionäre 
lässt sich für Bayern mangels ausreichender Fallzah-
len keine Armutsrisikoquote berechnen. Beim Vergleich 
der Äquivalenzeinkommen von Rentnern und Pensionären 
ist zu berücksichtigen, dass der Anteil der Beamtinnen 
und Beamten mit einem Hoch- und Fachhochschulab-
schluss überproportional hoch ist und sie zudem homo-
genere Erwerbsbiografien aufweisen; beides spiegelt 
sich in deren Altersversorgung wider.

Das durchschnittliche nettoäquivalenzeinkommen der Ge-
samtheit der Älteren in Bayern lag mit 1.585 Euro pro 
Monat unter allen anderen Altersgruppen mit Ausnahme 
der unter 25-Jährigen2, welche lediglich über ein netto-
äquivalenzeinkommen in Höhe von 1.331 Euro verfügen 
konnten. 

Bei den 65-Jährigen und Älteren liegt die Armutsrisiko-
quote der Frauen mit 17,4 Prozent über jener der Männer 
mit 14,8 Prozent (Westdeutschland: Frauen: 14,6 %; Män-
ner: 12,7 %). Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, 
dass mit dem meist früheren tod der Ehemänner deren 
erwerbsbedingt zumeist höhere Rente entfällt und durch 
die abgeleitete Witwenrente in der Regel nur zum teil 
ersetzt wird. Dadurch wird das ursprüngliche Haushalts-
einkommen vermindert. Zwar sinkt zugleich die Äquiva-
lenzziffer, durch die das Haushaltseinkommen geteilt 
wird, von 1,5 auf 1 (vgl. Kapitel 1), d. h. der Bedarf geht 
beim Übergang vom Zwei- zum Einpersonenhaushalt 
annahmegemäß um 50 Prozent zurück. Das Haushalts-
einkommen jedoch vermindert sich im Gesamtdurch-
schnitt stärker, mit dem tod des Haupteinkommensbe-
ziehers rückt oftmals ein Armutsrisiko näher oder tritt ein. 

Während die Armutsrisikoquote in Bayern je nach Aus-
bildungsabschluss um ca. 7 Prozentpunkte variiert3, liegt 
die Spannbreite der Armutsrisikoquote bei den Älteren 
hinsichtlich ihres höchsten beruflichen Bildungsab-
schlusses bei 16 Prozentpunkten, d. h. das Armutsrisiko 
aufgrund eines relativ geringen beruflichen Bildungsab-
schlusses ist im Alter tendenziell noch höher als in der 
Zeit der Erwerbsfähigkeit bzw. -tätigkeit. Das geringste 
Armutsrisiko im Alter haben danach Personen mit Hoch-
schulabschluss (10,7 %), ein weitaus höheres Armutsrisi-
ko besteht hingegen bei fehlendem beruflichem Bil-
dungsabschluss (16,2 %).

Zudem haben einkommensarme und einkommensreiche 
Haushalte älterer Menschen in Bayern eine unterschied-
liche Bruttoeinkommensstruktur. Haushalte Älterer, die 
von einem Armutsrisiko betroffen sind, konnten im Jahr 
2003 im Durchschnitt über eine monatliche gesetzliche 
Rente in Höhe von 504 Euro (öffentliche transferzah-
lungen insgesamt: 651 €) verfügen. Dabei machte die 
gesetzliche Rente am Gesamtbruttoeinkommen dieser 
Haushalte, das 975 Euro betrug, 51,7 Prozent aus. 
Haushalte mit einem Äquivalenzeinkommen, das über 
der Armutsrisikoschwelle lag und bis zu 200 Prozent des 
durchschnittlichen Einkommens betrug, konnten hinge-
gen über monatliche öffentliche transferzahlungen 
von insgesamt 1.301 Euro verfügen, darunter monatli-
che Renteneinkünfte in Höhe von durchschnittlich 910 
Euro. D. h. der Anteil der Renteneinkünfte am Gesamt-
bruttoeinkommen dieser Haushalte, das 2.001 Euro betrug, 
lag bei 45,5 Prozent. Einkommensreiche Ältere, also 
Ältere mit einem Äquivalenzeinkommen von mehr als 
200 Prozent des Durchschnittswertes, hatten im Monat 
2.032 Euro Vermögenseinkünfte. Daneben erhielten sie 
öffentliche transferzahlungen in Höhe von 2.153 Euro. 
Mit 839 Euro hatten die gesetzlichen Renten bei diesen 
öffentlichen transferzahlungen einen verhältnismäßig 
geringen Anteil (vgl. Darstellung 8.8). Stellt man auf das 
Gesamtbruttoeinkommen ab, betrug der Anteil der ge-
setzlichen Rente lediglich 14,2 Prozent.

Hinsichtlich der in nachstehender wissenschaftlicher 
Analyse enthaltenen Ausführungen zur Entwicklung der 
Einkommenssituation Älterer muss – wie eingangs be-
reits erwähnt – stärker zwischen Rentnern und Pensio-
nären, neu- und Bestandsrentnern, Eltern und Kinder-
losen differenziert werden. Während nachstehende Ana-
lyse für die Gruppe der Älteren auf Basis einer EVS-teil-
stichprobe für den Zeitraum von 1993 bis 2003 einen 
Realeinkommensanstieg von 7,8 Prozent ausweist, ist 

2 Diese Gruppe umfasst einen hohen Anteil von Auszubildenden und Studierenden.

3 noch in beruflicher Ausbildung befindliche Personen ausgenommen.
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z. B. der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für 
Deutschland für diesen Zeitraum keinerlei Realeinkom-
menssteigerung für Rentnerinnen und Rentner zu ent-
nehmen. Andere Studien zeigen, dass westdeutsche 
Rentnerinnen und Rentner im Zeitraum von 1983 bis 
2003 (teils auch noch im Zeitraum von 1993 bis 2003) 
ihre relative Einkommensposition von 80 auf 84 Prozent 
des durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens steigern 
konnten (aber 2006 gegenüber 2005: rund 3 Prozentpunkte 
Verlust4), während sich die Einkommensposition der Pen-
sionärinnen und Pensionäre von 114 auf 145 Prozent stark 
verbesserte. So hatten Rentnerhaushalte von 1993 bis 2003 
einen durchschnittlichen Anstieg der Haushaltsnettoein-
kommen von real etwa 76 Euro (Bestands- und neurent-
nerhaushalte dabei nicht unterschieden), wobei erhöhte 
Zuzahlungen, Eigenbeteiligungen usw. aber nicht berück-
sichtigt sind. Die divergierende Entwicklung des Äquiva-
lenzeinkommens von Rentnerinnen und Rentnern sowie 
von Pensionärinnen und Pensionären seit 1983 ist auch 
auf strukturelle Veränderungen im öffentlichen Dienst 
zurückzuführen, die sich insbesondere in der Ausweitung 
des Bereichs Bildung mit höherwertigen Stellen vollzog.

im Zeitraum von 2000 bis 2007 sanken die Rentenzahlbe-
träge bei neurentnerinnen und neurentnern (Versicherten- 
und Hinterbliebenenrenten) in den alten Bundesländern 
netto und nominal um 5,1 Prozent, was real (unter Be-
rücksichtigung einer inflation in Höhe von 12,1 %) ei-
nen Rückgang um 15,3 Prozent bedeutet. Gründe hierfür 
sind insbesondere Abschläge für vorzeitigen Rentenbe-
zug5, die unterbliebenen Rentenanpassungen in den Jah-
ren 2004 bis 2006, gestiegene Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung, die inflation sowie Brüche in der Er-
werbsbiografie. Gegenläufig dazu sind zwischen 2003 und 
2006 die mittleren Renteneinkommen je Haushalt preisbe-
reinigt um 2,9 Prozent gestiegen. Dies ist auf eine Zu-
nahme der Zahl der „Doppelrentenhaushalte“ infolge der 
in den vergangenen Jahrzehnten gestiegenen Frauener-
werbsquote zurückzuführen. So ist nach den in der nach-
stehenden wissenschaftlichen Analyse durchgeführten 
Berechnungen auf Basis des SoEP die Anzahl der Renten-
ansprüche aus eigener Erwerbstätigkeit bezogen auf alle 
Personen ab 65 Jahren in Privathaushalten in Westdeutsch-
land zwischen 1997 und 2006 von 1,26 auf 1,40 pro Haus-
halt gestiegen. nach Aussage der Deutschen Rentenversi-
cherung ist die Eckrente (die Rente eines Durchschnittsver-
dieners mit 45 Beitragsjahren) im Zeitraum von 2000 bis 
2006 in Westdeutschland nominal um 5,5 Prozent ge-
stiegen, was real einem Rückgang von 7 Prozent ent-

spricht. Es ist zu erwarten, dass der Einfluss zunehmen-
der Doppelrentnerhaushalte angesichts der insbesondere 
in den 1970er und 1980er Jahren deutlich gestiegenen 
Frauenerwerbsquote zunächst weiter anhalten wird. 
Allerdings ist auch damit zu rechnen, dass in mittlerer Frist 
wegen der Auswirkungen der „Rente mit 67“ sowie der 
nachholung unterbliebener Rentenkürzungen das 
Armutsrisiko für Ältere voraussichtlich tendenziell eher 
wieder ansteigen wird. Allerdings könnten steigende Be-
schäftigungsquoten Älterer – worauf auch die „Rente mit 
67“ hinwirken soll – auch positive Auswirkungen auf die 
Alterseinkünfte haben. So ist die Erwerbstätigenquote der 
60- bis unter 65-Jährigen in Bayern im Zeitraum von 2000 
bis 2007 von 23,7 Prozent auf 35,7 Prozent angestiegen.
Leistungen der Grundsicherung im Alter nahmen Ende 
des Jahres 2006 nur rund 2,3 Prozent der 65-Jährigen 
und Älteren in Bayern in Anspruch. Ein Grund hierfür ist 
die tatsache, dass die bayerische Armutsrisikoschwelle 
mit 877 Euro pro Monat höher ist als die Bedürftigkeits-
schwelle der Grundsicherung im Alter (347 € monatlich 
zzgl. Wohnkosten von im Mittel ca. 300 €). Zudem muss 
vor einer inanspruchnahme von Leistungen der Grundsi-
cherung einzusetzendes Vermögen aufgelöst werden. 
Darüber hinaus wirken oftmals unkenntnis, unbehagen 
vor Bürokratie, Überforderung und Angst vor einem 
Regress gegenüber Angehörigen, der tatsächlich aber 
nur noch in Extremfällen möglich ist, einer inanspruch-
nahme der Grundsicherung im Alter entgegen. 

Die Bayerische Staatsregierung verfolgt im Hinblick auf 
die materiellen Rahmenbedingungen die Entwicklung 
der Einkommen der Älteren mit größter Aufmerksam-
keit, auch wenn die Einkommens- und Vermögensent-
wicklung der Seniorinnen und Senioren mit landespoli-
tischen Maßnahmen relativ wenig unmittelbar beein-
flusst werden kann. Die – erfreulicherweise – kontinuier-
lich steigende Lebenserwartung zieht entsprechend 
längere Rentenbezugszeiten nach sich. Gleichzeitig ver-
harrt die Geburtenrate seit mittlerweile fast vier Jahr-
zehnten auf nicht mehr Bestand erhaltendem niveau. 
Diese demografische Entwicklung führt dazu, dass im-
mer weniger Beitragszahler für immer mehr Rentner auf-
kommen müssen. Bis in das Jahr 2005 hinein belastete 
zudem u. a. die schwierige konjunkturelle Situation mit 
hoher Arbeitslosigkeit die Finanzierung der gesetzlichen 
Renten, hinzu kam die besonders in den 1990er Jahren 
weit verbreitete Frühverrentung sowie stagnierende (teil-
weise sogar rückläufige) Erwerbseinkommen als Bei-
tragsbasis der gesetzlichen Rentenversicherung.

4  noll, Heinz, Weick, Stefan: Beachtliche Disparitäten bei gegenwärtig noch hohem Lebensstandard, in: informationsdienst Soziale indikatoren, Ausgabe 39, Januar 
2008, S. 6ff.

5  Einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung dürften die Rentenabschläge haben. So beträgt der Anteil der vorgezogenen Altersrenten mit Abschlag an allen 
vorgezogenen Altersrenten im Zugangsjahr 2007 82,0 Prozent. Der durchschnittliche Abschlagsbetrag lag bei 115 Euro brutto. 
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um der gesetzlichen Rentenversicherung auch für die 
Zukunft eine tragfähige finanzielle Grundlage zu erhalten 
und die Beitragslast für die Erwerbstätigen und ihre Ar-
beitgeber in einem vertretbaren Rahmen zu halten, müs-
sen deshalb auch die Rentnerinnen und Rentner an den 
sich aus diesen Entwicklungen ergebenden Lasten be-
teiligt werden. Bereits die heutigen Rentnerinnen und 
Rentner hatten deshalb – wie auch die Erwerbstätigen – 
in den letzten Jahren teils sinkende verfügbare Einkom-
men zu verzeichnen. Von den Reformen der letzten Jahre 
werden jedoch künftige Rentnerjahrgänge besonders 
betroffen sein. Sie werden im Laufe ihres Erwerbslebens 
deutlich höhere Beiträge zahlen und zusätzlich weitaus 
mehr ergänzend privat für ihr Alter vorsorgen müssen 
als die heutigen Rentnerinnen und Rentner. Denn nach 
dem Rentenversicherungsbericht 2007 der Bundesregie-
rung wird das Rentenniveau (Sicherungsniveau vor 
Steuern) von heute rund 51 Prozent bis 2021 auf 46,1 Pro-
zent sinken (5 Prozentpunkte weniger bedeuten ein 
ca. 10 % niedrigeres Rentenniveau). Vor diesem Hinter-
grund wird in der öffentlichen Diskussion – u. a. von So-
zialverbänden, aber auch von der oECD – zunehmend 
vor Altersarmut gewarnt. Diese Sorge nimmt die Bayeri-
sche Staatsregierung sehr ernst. 

Die im november 2007 vorgelegte Studie „Altersvorsor-
ge in Deutschland 2005“ (AViD 2005) zeichnet zwar kein 
dramatisches Bild künftiger Altersarmut. Dennoch ist 
damit zu rechnen, dass es bei zunehmender Spreizung 
der Erwerbseinkommen und der wachsenden Bedeu-
tung der privaten Altersvorsorge zu einer Spreizung der 
Einkommenshöhen auch im Alter kommt. Geringverdie-
ner mit ohnehin zu erwartenden niedrigen gesetzlichen 
Renten und heute schon ältere Personen werden wohl in 
geringerem Maße Mittel für eine private Altersvorsorge 
aufwenden (können). Diese Personenkreise, aber z. B. 
auch Mütter mit längeren unterbrechungen der Erwerbs-
biografie, könnten daher in stärkerem Maße von Alters-
armut bedroht sein. Bei der umsetzung leistungsein-
schränkender Reformen in der Rentenversicherung muss 
daher mit Augenmaß vorgegangen werden, um eine ge-
rechte Verteilung der unausweichlichen Belastungen 
zwischen den Generationen sicherzustellen. Ein beson-
deres Augenmerk wird dabei auf Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im niedriglohnsektor, Familien und 
bereits ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
zu richten sein, für die sich der Abschluss eines privaten 
Vorsorgevertrages oft nicht mehr lohnt oder letztlich nur 
in geringfügigem umfang möglich ist. Das grundlegende 
Prinzip der Leistungsgerechtigkeit in der Alterssicherung 
darf dabei allerdings nicht aufgehoben werden.
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WoHnSituAtion

Älteren steht mit einer Wohnfläche von 62 m² pro Kopf 
eine größere Wohnfläche als dem Durchschnitt der Be-
völkerung (45 m² pro Kopf) zur Verfügung. Ältere leben 
weniger häufig in beengten Verhältnissen als Jüngere. Die 
älteren Menschen zur Verfügung stehende Wohnfläche hat 
sich innerhalb der letzten Jahrzehnte erheblich vergrößert. 
Allerdings leben ältere Menschen in Bayern häufiger in 
„beengten“ Verhältnissen (10 %) als in Baden-Württem-
berg oder nordrhein-Westfalen (jeweils 5 %). Befragungen 
von älteren Menschen zu ihren Wohnwünschen machen 
deutlich, dass für den ganz überwiegenden teil der Senio -
rinnen und Senioren eine möglichst unabhängige Wohnsi -
tuation und eine selbstständige Lebensführung in ihrem 
vertrauten Zuhause äußerst wichtig sind. Dennoch gibt es 
verschiedene ursachen, die einen Wechsel in eine andere 
Wohn- oder Versorgungsform bedingen können. So 
sind neben den Möglichkeiten, im Alter zu Hause zu 
bleiben oder in ein Heim oder in eine Seniorenwoh-
nung zu ziehen, weitere Wohnalternativen hinzugekom-
men, wie Seniorenwohngemeinschaften, gemein-
schaftliche Wohnformen, Betreutes Wohnen oder ambu-
lant betreute Wohngemeinschaften. 

Für ältere Menschen werden geeignete Wohn-, Pflege- 
und Betreuungskonzepte benötigt, die auch bei gravie-
renden gesundheitlichen Einschränkungen den Verbleib 
in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen. Aus diesem 
Grund wird der weitere Ausbau und die weitere Ausdif-
ferenzierung innovativer Wohn-, Pflege- und Betreuungs-
konzepte von Seiten der Bayerischen Staatsregierung 
angestrebt. Zu den zahlreichen Maßnahmen der Baye-
rischen Staatsregierung zählen dabei z. B. die Einrichtung 
der „Bayerischen Koordinationsstelle Wohnen zu Hause“, 
die unterstützung der „Fachstelle für ambulant betreute 
Wohngemeinschaften in Bayern“, die initiierung von 
Förderprogrammen zum weiteren Ausbau alternativer 
Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen oder die Förde-
rung von Ausstellungen zum gemeinschaftsorientierten 
Wohnen. Zentral ist auch die Vorbereitung der bayerischen 
Kommunen auf die Herausforderungen des demogra-
fischen Wandels. Bereits im Jahr 2007 hat der Freistaat 
deshalb landesgesetzlich die Erstellung von integrativen, 
regionalen seniorenpolitischen Gesamtkonzepten in das 
Bayerische Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch 
aufgenommen (vgl. Art. 69 Abs. 2 BayAGSG). Flankiert 
wird diese Maßnahme durch einen in Zusammenarbeit 
mit den Kommunalen Spitzenverbänden entwickelten 
aktuellen Leitfaden, den Empfehlungen „Kommunale 
Seniorenpolitik“ und den mit rund 300.000 Euro 
dotierten Förderpreis „Kommunale Seniorenpolitik“.

Hinsichtlich der Wohnsituation der Seniorinnen und 
Senioren wurde mit dem Bayerischen Wohnraumförde-
rungsgesetz der gesetzliche Rahmen für neue Wohn-
formen älterer Menschen sowie für ambulante Pflege 
und Betreuung deutlich erweitert. Damit verfügt die 
Wohnraumförderung über ein instrumentarium, das auf 
die Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
demografischen Entwicklung geeignet und flexibel 
reagieren kann. 

im Rahmen des Bayerischen Wohnungsbauprogramms 
wird der Bau neuer Wohnungen, die den Anforderungen 
alter Menschen und Menschen mit Behinderung ge-
nügen, gezielt gefördert. Die geförderten Mietwoh-
nungen in Mehrfamilienhäusern werden barrierefrei 
ausgeführt und erfüllen damit die baulichen Grundvo-
raussetzungen für eine generationenübergreifende 
nutzung. Auf diese Weise ist für das „Älterwerden“ oder 
für eine im Lauf des Lebens eintretende schwere Er-
krankung oder Behinderung baulich Vorsorge getroffen. 
Aber auch Wohnungen, die ein betreutes oder integrier-
tes Wohnen (z. B. das Mehrgenerationenwohnen unter 
einem Dach oder Altenwohngemeinschaften) ermögli-
chen, werden verstärkt gefördert.

Zudem werden im Rahmen des experimentellen Woh-
nungsbaus innovative Ansätze für das Wohnen im Alter 
aufgezeigt. im laufenden Modellvorhaben „Wohnen in 
allen Lebensphasen“ befinden sich derzeit zwölf Pilot-
projekte in ganz Bayern in der Planungs- bzw. umset-
zungsphase. Ziel ist die Entwicklung von anpassungsfä-
higen Wohnformen im Wohnungsneubau und -bestand, 
die sich sowohl für die Zeit des aktiven Alters und auch 
für eine eventuelle Phase der Betreuung eignen. Wichtig 
ist bei allen Maßnahmen, dass einseitige Altersstruk-
turen vermieden werden. Deshalb ist das Miteinander 
der Generationen ein zentraler Aspekt bei der Konzep-
tion der Gebäude. 
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im Hinblick auf stationäre Altenpflegeeinrichtungen wurde 
zwar im Jahre 2006 die staatliche investitionskostenförde-
rung eingestellt, weil der Grundbedarf an Pflegeplätzen 
gedeckt ist. Stattdessen werden aber seit 2007 für die 
Modernisierung und den Ersatzneubau Darlehenspro-
gramme zu Kreditmarktbedingungen – ohne staatliche 
Mittel – angeboten. Die Modernisierung von statio-
nären Altenpflegeeinrichtungen wurde in das bestehende 
Bayerische Modernisierungsprogramm für Mietwoh-
nungen einbezogen. Hier erfolgt die Förderung mit einem 
Kapitalmarktdarlehen der Bayerischen Landesbodenkredit-
anstalt, das mit unterstützung der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau für die Dauer von zehn Jahren zinsverbilligt 
wird. Für Ersatzneubauten wurde ein eigenes Programm 
aufgelegt. Die Förderung geschieht ebenfalls mit einem 
Kapitalmarktdarlehen der Bayerischen Landesbodenkredit-
anstalt, das mit unterstützung der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau für die Dauer von zehn Jahren zinsverbilligt wird. 
Dieses Förderangebot bietet den trägern ausreichende 
Möglichkeiten, das vorhandene Angebot an zeitge-
mäßen Wohnplätzen aufrecht zu erhalten.

GESunDHEitSZuStAnD

ihren Gesundheitszustand bewerten Ältere in Bayern et-
was besser als dies bei Älteren bundesweit der Fall ist. Die 
Lebenserwartung ist in Bayern ebenfalls etwas höher als 
im Bundesdurchschnitt. Ein Ziel der Bayerischen Staatsre-
gierung ist es, altersspezifische Krankheiten zu vermeiden 
und deren Auftreten möglichst lange hinauszuzögern. Zu 
den präventiven Angeboten zählen daher vor allem sport-
liche Aktivitäten aber auch Ernährungsberatung, Früher-
kennung und Vorsorgeuntersuchungen bzw. geriatrisches 
Assessment sowie Angebote der Sturzprophylaxe (vgl. 
z. B. „Prävention im Alter“ im Rahmen der Gesundheits-
initiative „Gesund.Leben.Bayern.“).
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GESELLSCHAFtLiCHE tEiLHABE unD
EHREnAMtLiCHES EnGAGEMEnt

im Hinblick auf die gesellschaftliche teilhabe und Frei-
zeitgestaltung älterer Menschen sind mit zunehmendem 
Alter kontinuierlich weniger Außenkontakte zu verzeich-
nen, was in der nachstehenden wissenschaftlichen 
Analyse als rückläufige soziale integration interpretiert 
wird. Die Wahrscheinlichkeit des Alleinlebens steigt mit 
zunehmendem Lebensalter insbesondere durch Ver -
witwung, in jüngeren Jahren durch trennung oder 
Scheidung. Diese Entwicklung geht häufig mit einer 
Reduktion von Verwandtschafts- und Kontaktnetzen 
einher, da ältere bzw. gleichaltrige Familienmitglieder 
und Freunde sterben und soziale Kontakte bei Krank-
heiten und Behinderungen schwerer aufrecht zu er-
halten sind. Die Singularisierung mit zunehmendem 
Lebensalter ist ein wichtiges sozialpolitisches thema. 
Deshalb wird der unterstützung und Förderung außer-
familiärer netzwerke künftig ein größerer Stellenwert 
einzuräumen sein. themen wie Dialog der Generationen, 

z. B. durch die implementierung und Förderung von 
Mehrgenerationenhäusern, Förderung von bürger-
schaftlichem Engagement, Pflegemix und Ausdifferen-
zierung von alternativen Betreuungsformen sind nur 
einige Maßnahmen, um den Wandel der Familien-
strukturen adäquat zu begleiten.

Die Ergebnisse des zweiten Freiwilligensurveys zeigen, 
dass freiwilliges Engagement auch bei älteren Men-
schen zunehmende Bedeutung hat. Dabei ist die 
deutlichste Steigerung bei den älteren Menschen ab 60 
Jahren festzustellen. Vielfach bleiben die Potentiale aber 
noch unbeachtet und ungenutzt. Daher unterstützen wir 
alle Bemühungen zur Förderung der teilhabe älterer 
Menschen und haben deshalb beispielsweise die 
Bayerische Ehrenamtsversicherung eingeführt und 
das „Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-
ment Bayern“ ins Leben gerufen. Darüber hinaus 
werden entsprechende Projekte sowie die Bayerische 
Seniorenvertretung gefördert.
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8 Ältere

Situationsanalyse von: Harald Simons, empirica ag

8.1 HausHaltsstrukturen

Den Haushaltsstrukturen der älteren Haushalte kommt 
bei der untersuchung der Lebenssituation von älteren 
Menschen im Hinblick auf das Lebenslagenkonzept eine 
zentrale Bedeutung zu. Wichtige sozioökonomische 

indikatoren, wie z. B. das Haushaltseinkommen oder das 
Freizeit- und Konsumverhalten von Älteren werden 
maßgeblich dadurch bestimmt, ob sie alleine, mit ihrer 
Partnerin bzw. ihrem Partner oder mit ihrer Familie 
zusammenleben. Die folgende Darstellung 8.1 veran-
schaulicht, wie sich die Haushaltsstruktur mit dem Alter 
ändert und zeigt die Verteilung der Personen (Haushalts-
mitglieder) auf die unterschiedlichen Haushaltstypen 
verschiedener Altersklassen.

Während in der Altersklasse von 55 bis unter 60 Jahren 
noch 37,1 Prozent aller Personen mit Sohn oder tochter 
zusammenwohnen, sinkt dieser Anteil mit zunehmen-
dem Alter und dem Auszug der Söhne und töchter auf 
nur noch 6,5 Prozent ab. Parallel steigt der Anteil der 
Paarhaushalte ohne Kinder von 46,8 Prozent auf 57,1 Pro- 
zent in der Altersklasse 70 bis unter 75 Jahre. Bei den 
65- bis unter 80-Jährigen ist der Paarhaushalt die weit- 
aus dominierende Lebensform. 

Der Anteil der Paarhaushalte hat sich in den letzten zehn 
bis 20 Jahren weiter erhöht. ursache ist die Generatio-
nenabfolge. Während noch vor zehn Jahren die Alters-
klasse der ab 65-Jährigen durch die Geburtsjahrgänge 
vor 1925 besetzt war – Geburtsjahrgänge die durch Krieg 

und Vertreibung ungewöhnlich viele Frauen relativ zu 
Männern aufwiesen – ist der weit überwiegende teil der 
heutigen ab 65-Jährigen später geboren und erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg volljährig geworden.
 
Aber auch in Zukunft werden durch den Anstieg des Wit- 
weranteils und insbesondere des Witwenanteils in den 
sehr hohen Altersklassen die Einpersonenhaushalte über- 
wiegen. Parallel dazu steigt der Anteil der „sonstigen 
Haushaltstypen“, zu welchen auch Personen in Senioren- 
einrichtungen gezählt werden. in der Regel handelt es 
sich dabei ebenfalls um (verwitwete) Einpersonenhaus-
halte. Die typischen „Hochbetagten“ (80 Jahre und älter) 
sind alleinstehend.

BY WD BY WD BY WD BY WD BY WD BY WD BY WD
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Darstellung 8.1: Haushaltsstrukturen der Älteren in BY und WD 2005 (in Prozent der Personen in Privathaushalten)

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen
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Der Anteil älterer Menschen in Haushalten, die drei oder 
mehr Generationen umfassen, ist gering. Dieser liegt in 
Bayern in keiner Altersklasse über fünf Prozent, aber 
deutlich über den Quoten von Westdeutschland, 
Baden-Württemberg und nordrhein-Westfalen, die 
zwischen einem Prozent und drei Prozent liegen. ins-
gesamt konzentrieren sich 80,8 Prozent der Älteren auf 
nur drei Haushaltstypen: alleinlebende Frauen, allein-
lebende Männer und Paare ohne Kinder. 

8.2 einkommen der Älteren

8.2.1  EntWiCKLunG DER EinKoMMEn  
DER ÄLtEREn1

Das durchschnittliche Äquivalenzeinkommen (neue 
oECD-Skala) der Haushalte2 mit einer Haupteinkom-
mensbezieherin oder einem Haupteinkommensbezieher 
von 65 Jahren und älter hat sich im früheren Bundesge-
biet und in Bayern von 1993 bis 2003 sowohl in absolu-
ten Zahlen als auch in Relation zur Gesamtbevölkerung 
positiv entwickelt. Betrug das mittlere nettoäquivalenz-
einkommen der Haushalte mit einer haupteinkommens-
beziehenden Person von 65 Jahren und älter in Bayern 
im Jahre 1993 noch 1.471 Euro (pro Monat, in Preisen 
von 2003), so stieg es real bis 2003 um 7,8 Prozent (+114 €)
auf 1.585 Euro. im Gegensatz dazu sank das nettoäqui-
valenzeinkommen der Haushalte mit einer haupteinkom-
mensbeziehenden Person unter 65 Jahren von 1.813 
Euro um zwei Prozent auf 1.777 Euro. Besonders gestiegen 
ist das nettoäquivalenzeinkommen der Hochbetagten: 
Deren Einkommen lag 2003 real um 20 Prozent höher 
als das der Hochbetagten des Jahres 1993 (+263 €, vgl. 
Darstellung 8.18 und Darstellung 8.19 im Anhang). Dank 
dieser Entwicklung lag 2003 das durchschnittliche netto- 
äquivalenzeinkommen der Älteren insgesamt nahe am 
durchschnittlichen nettoäquivalenzeinkommen der 
Jüngeren (die Relation betrug 2003 89,2 %, 1993 waren 
es noch 81,1 %)3. Ein Anstieg findet sich in Bayern bis 
2003 in allen drei relevanten Haushaltstypen der Älteren 
(alleinlebende Frau, alleinlebender Mann und Paare ohne 

Kinder), wie auch im früheren Bundesgebiet insgesamt 
wieder (vgl. Darstellung 8.4). 

Bei allen Einkommensvergleichen zwischen jüngeren und 
älteren Haushalten ist zu beachten, dass systematische 
unterschiede in den Ausgabenstrukturen bestehen. 
Jüngere Haushalte haben systematisch höhere Ausgaben 
für Wohneigentumsbildung soweit sie immobilienvermö-
gen bilden können (Ansparen und tilgung zzgl. Zinsen), 
Altersvorsorgesparen (Riestersparen u. Ä.) sowie Aufwen- 
dungen für Erwerbstätigkeit (insbesondere Berufspendle-
rinnen und Berufspendler). Aufwendungen für Kinder 
werden durch die Verwendung von Äquivalenzgewichten 
berücksichtigt. Dem stehen bei den älteren Haushalten 
höhere Aufwendungen für Gesundheit, z. B. durch Zuzahl- 
ungen und andere Dienstleistungen, gegenüber. unbe-
rücksichtigt bleibt bei diesen Rechnungen, dass sich die 
inflationsrate – und damit der Anstieg der realen Einkom-
men zwischen 1993 und 2003 – auf einen durchschnittlich-
en Warenkorb beziehen. in dem Maße, wie die individuel-
len Warenkörbe vom durchschnittlichen Warenkorb ab- 
weichen, können individuell höhere oder niedrigere 
inflationsraten und damit niedrigere oder höhere reale 
Steigerungsraten des Einkommens die Folge sein. Für 
Haushalte mit niedrigerem Einkommen scheint eine 
höhere inflationsrate plausibel. So hat Brachinger (unver- 
öffentlicht) berechnet, dass Rentnerhaushalte derzeit einer 
höheren inflationsrate gegenüberstehen, allerdings be- 
zieht sich diese Berechnung nur auf Rentnerhaushalte mit 
niedrigem Einkommen (vgl. Abschnitt 8.5).

Für die höheren Einkommen der „nachrückenden“ 
Geburtsjahrgänge älterer Menschen sind insbesondere 
höhere gesetzliche Renten und Pensionen (+219 €) und 
privatversicherungsrechtliche Leistungen (im Wesent-
lichen Betriebsrenten und Lebensversicherungen, +93 €) 
verantwortlich (vgl. Darstellung 8.2 und Darstellung 8.20 
im Anhang). Demgegenüber sind die Einkommen der 
Älteren aus Erwerbstätigkeit um 47 Euro p. a. zurückge-
gangen. Die Vermögenseinkommen sind moderat um 
knapp 23 Euro gestiegen (vgl. Darstellung 8.2 und Dar- 
stellung 8.20 im Anhang).

1  Die Analyse der Haushaltseinkommen nach soziodemografischen Merkmalen erfolgte auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, genauer anhand der 
Scientific-use-Files der EVS 1993 und 2003. Es handelt sich dabei jeweils um eine 80-Prozent-Stichprobe aus dem Haushaltsdatensatz der EVS, die auch den Ana-
lysen der Einkommensverwendung und der Vermögen zugrunde liegt. 

2  im Folgenden wird aus Gründen der Vergleichbarkeit mit anderen Kapiteln dieses Berichtes für die Berichterstattung auf die Haushalts- und nicht auf die 
Personenebene abgestellt. Da Haushalte, mit Ausnahme der Einpersonenhaushalte, keine eindeutigen sozioökonomischen Merkmale wie Geschlecht oder Beruf 
besitzen, erfolgt die Zuordnung des Haushaltes anhand der Merkmale der Haupteinkommensbezieherin bzw. des Haupteinkommensbeziehers. Dies führt u. a. 
dazu, dass der untersuchte Personenkreis nicht alle Personen von 65 Jahren und älter enthält. So wohnen 4,7 Prozent der 65-Jährigen und Älteren in Haushalten 
mit einer haupteinkommensbeziehenden Person von unter 65 Jahren und umgekehrt 4,3 Prozent der unter 65-Jährigen in einem Haushalt mit einer haupteinkom-
mensbeziehenden Person von 65 Jahren oder älter. Auch kann die Haushaltsbetrachtung zu Fehlinterpretationen führen. So ist z. B. in Paarhaushalten häufiger der 
Mann der Haupteinkommensbezieher, Paarhaushalte werden daher in der Regel in der Kategorie „männlich“ ausgewiesen. insgesamt werden dadurch 57,3 Pro-
zent aller 25-jährigen und älteren Frauen durch die Kategorie „männlicher Haupteinkommensbezieher“ beschrieben und 11,1 Prozent aller Männer von 25 Jahren 
und älter durch die Kategorie „weiblicher Haupteinkommensbezieher“ (Datenquelle für alle Werte: EVS 2003). 

3 Das Verhältnis der Medianeinkommen liegt bei 91 Prozent.
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Real angestiegen sind zwischen 1993 und 2003 die netto- 
äquivalenzeinkommen sowohl der Rentnerinnen- und 
Rentnerhaushalte4 (+5,5 %, +76 €) als auch der Pensionär-
innen- und Pensionärshaushalte, letztere mit +16,4 Pro- 
zent (+333 €) allerdings deutlich stärker. Der reale Brutto- 
einkommenszuwachs der Rentnerhaushalte setzt sich u. 
a. aus einem Anstieg der gesetzlichen Rente (+81 €) und 
der privatversicherungsrechtlichen Leistungen (+69 €) 
zusammen (vgl. Darstellung 8.20 im Anhang). Rückläu-
fig waren die Erwerbseinkommen (–54 €). Bei den Pen- 
sionärshaushalten ergab sich der reale Bruttoeinkom-
menszuwachs u. a. aus um 397 Euro höheren öffentlich- 
en transferzahlungen (im Wesentlichen Pensionen) bei 
gleichzeitig um 112 Euro gesunkenen Erwerbseinkom-
men (vgl. dazu weiter Darstellung 8.20 im Anhang; für 
einen Vergleich der Ergebnisse mit den Ergebnissen der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung vgl. Anhang).

Die Äquivalenzeinkommen der Älteren sind der Höhe 
nach in Bayern und im früheren Bundesgebiet nahezu 
identisch, unterscheiden sich aber sehr wohl in ihrer 

Zusammensetzung (vgl. Darstellung 8.21 bis Darstel-
lung 8.23 im Anhang). Die in Bayern im Vergleich zum 
früheren Bundesgebiet niedrigeren öffentlichen transfer-
zahlungen (u. a. gesetzliche Rente und Pensionen) wer-
den durch im Mittel höhere Einkommen aus Erwerbstä-
tigkeit, Vermögen und durch privatversicherungsrecht-
liche Leistungen ausgeglichen. trotzdem sind auch in 
Bayern für die Haushalte mit einer haupteinkommens-
beziehenden Person von 65 Jahren und älter die Renten 
und Pensionen mit weitem Abstand die wichtigste Ein- 
kommensquelle. 72,4 Prozent der Haushaltsbruttoäqui-
valenzeinkommen stammen aus dieser Quelle, allein 
die gesetzliche Rente5 entspricht 47,9 Prozent des Brut- 
toäquivalenzeinkommens der Haushalte mit einer 
haupteinkommensbeziehenden Person von 65 Jahren 
und älter. im früheren Bundesgebiet ist die Bedeutung 
der Rente mit 50,0 Prozent etwas höher als in Bayern. 
Die höchste Bedeutung mit einem Anteil von 62,1 Pro- 
zent hat die gesetzliche Rente für ledige Personen, die 
niedrigste (27,2 %) für Haushalte mit einer haupteinkom-
mensbeziehenden Person mit Hochschul-/Fachhochschul- 

Darstellung 8.2: Veränderung der Bruttoeinkommenskomponenten der Haushalte mit einer haupteinkommensbeziehenden Person von  
65 Jahren und älter in BY 1993-2003 (Euro/Monat)

Quelle: EVS 1993-2003; eigene Berechnungen 
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4 Haushalte mit einer haupteinkommensbeziehenden Person von 65 Jahren und älter. 

5 Renten aufgrund eigener Ansprüche sowie Hinterbliebenenrenten.
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abschluss.6 Die Bedeutung der Vermögenseinkommen 
ist – zumindest relativ – erstaunlich gleich verteilt. in fast 
allen Gruppen mit einer haupteinkommensbeziehenden 
Person von 65 Jahren und älter beträgt der Einkommens- 
anteil zwischen 10 Prozent und 15 Prozent, dahinter ver- 
bergen sich natürlich unterschiede in der absoluten Höhe. 
Diese variieren von 95 Euro (Haupteinkommensbezieher 
mit Anlernausbildung) bis 451 Euro pro Monat (haupt-
einkommensbeziehende Person mit Fach-/Hochschulab-
schluss). (Für einen Vergleich der Einkommensstruktur, 
die nach der Einkommenshöhe differenziert, siehe 
Abschnitt 8.3).

8.2.2  DEM DuRCHSCHnittSREntnERHAuS-
HALt GEHt ES 2006 BESSER ALS 2003, 
oBWoHL SiCH DER EinZELnE VER-
SCHLECHtERt HAt

Der Datenrand der vorherigen Berechnungen stammt 
aus der EVS des Jahres 2003. Zwischen 2003 und 2006 
wurden drei Jahre in Folge die Rentenwerte (Wert eines 
Rentenpunktes) nominal nicht erhöht, preisbereinigt ent- 
spricht dies einem Rückgang von 5,1 Prozent. Zudem 
sind die Zahlbeträge der Renten („nettorenten“) nomi- 
nal um 2,5 Prozent gesunken, so dass insgesamt die Ren- 
tenzahlbeträge für individuelle Rentenansprüche zwischen 
2003 und 2006 um real sieben Prozent gesunken sind (Da-
tenbasis: DRV). trotz dessen sind aber auch zwischen 2003 
und 2006 die mittleren nettorenteneinkommen je Haus- 
halt (Äquivalenzzahlbeträge) um preisbereinigt 2,9 Pro- 
zent gestiegen (Berechnung auf Basis des SoEP). Bei der 
Analyse der Einkommen älterer Haushalte wirken also 
verschiedene Effekte in unterschiedliche Richtungen: 
Zunächst ist zu unterscheiden zwischen den Bestands-
rentnerinnen und Bestandsrentnern und den neurentne-
rinnen und neurentnern, die zwischen 2003 und 2006 
erstmals Rente bezogen haben (alle Angaben für das 
frühere Bundesgebiet).

•	 	Die	individuelle	Bruttorente	jeder	einzelnen	Be- 
standsrentnerin und jedes einzelnen Bestandsrent-
ners ist nominal konstant geblieben, da die individu-
elle Zahl der Entgeltpunkte stets unverändert und 

der Rentenwert zwischen 2003 und 2006 konstant 
geblieben ist (individuelle Rentenhöhe = Anzahl 
Entgeltpunkte x Rentenwert x Rentenartfaktor). Die 
nettorente (der so genannte Zahlbetrag der Rente) 
ist aufgrund gestiegener Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträge der Rentnerin bzw. des Rentners 
zwischen 2003 und 2006 nominal um 1,2 Prozent 
zurückgegangen7. Aufgrund von Preissteigerungen 
ist die Kaufkraft des Rentenzahlbetrags um weitere 
5,1 Prozent gesunken. in der Summe musste die 
Bestandsrentnerin bzw. der Bestandsrentner einen 
realen Rückgang der individuellen Rente von 6,3 
Prozent hinnehmen. 

•	 	Die	Zahlbeträge8 der neurenten sind zwischen 2003 
und 2006 nominal um 28 Euro pro Monat oder 4,6 
Prozent gesunken (Frauen: –2 € oder –0,5 %; Männer: 
–54 € oder –6,5 %). Der Rückgang ist sowohl auf 
Rentenabschläge aufgrund vorzeitigen Rentenbe-
zugs sowie sinkende durchschnittliche Entgeltpunk-
te (Frauen: < –0,026; Männer: –0,03) zurückzufüh- 
ren9, die verschiedene ursachen haben (u. a. die in 
der Vergangenheit gesunkenen von der Bundesa-
gentur für Arbeit geleisteten Beiträge an die Renten-
versicherung während des Bezugs von Arbeitslo-
senhilfe, die gestiegene Häufigkeit des Arbeitslosen- 
hilfe- und Arbeitslosengeldbezugs, die Streichung 
der Anrechnung von Schul- und Hochschulzeiten).  

•	 	Trotz	dieser	im	Vergleich	zu	den	Vorgängergenerati-
onen sinkenden individuellen Rentenansprüche sind 
die Rentenzahlbeträge auf der Haushaltsebene um 
real 2,9 Prozent gestiegen (Berechnungen mithilfe 
des SoEP). Die sinkenden individuellen Renten der 
neurentnerinnen bzw. neurentner werden kompen-
siert durch einen Anstieg der „Doppelrentenhaus-
halte“ infolge der in den vergangenen Jahrzehnten 
gestiegenen Frauenerwerbsquote. Berechnungen 
mit dem SoEP zeigen, dass zwischen 1997 und 
2006 die Anzahl der Rentenansprüche aus eigener 
Erwerbstätigkeit von 1,26 auf 1,40 pro Haushalt10 
gestiegen ist (vgl. Darstellung 8.3). Diese „zusätz-
liche“ Rente kompensiert auf der Haushaltsebene 
die individuellen Rückgänge.

6  Ausnahme: noch geringere Bedeutung hat die gesetzliche Rente bei Haushalten mit einer Pensionärin bzw. einem Pensionär als haupteinkommensbeziehender 
Person, deren Haupteinkommensquelle öffentliche Pensionen sind (8,1 %).

7 Anstieg des Bruttorentenfaktors von 1,080 auf 1,094.

8 D. h. die steigenden Beiträge zur Sozialversicherung wurden bereits abgezogen. 

9  Die DRV weist auch die durchschnittlichen Zahlbeträge der Bestandsrenten aus. Diese sind zwischen 2003 und 2006 um 2,5 Prozent gesunken. Rund die Hälfte (1,2 
Prozentpunkte) dieses Rückgangs ist auf die gestiegenen Beiträge zur Sozialversicherung zurückzuführen. Die durchschnittlichen Bestandsrenten sinken zudem 
durch den Eintritt von neurentnerinnen und neurentnern, da die Zahlbeträge der neurenten 2006 17 Prozent niedriger waren als die Bestandsrenten. Dieser zwei-
te Grund für sinkende Bestandsrenten gilt nicht auf der individuellen Ebene.

10 Bezogen auf alle Personen ab 65 Jahren in Privathaushalten.
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insgesamt ist im Generationenvergleich heutiger und 
früherer Haushalte mit einer haupteinkommensbezie-
henden Person von 65 Jahren oder älter eine politisch 
kontroverse Entwicklung eingetreten. Einerseits sinkt 
die Kaufkraft der Bestandsrenten, so dass die einzelnen 
Bestandsrentnerinnen bzw. Bestandsrentner zu Recht auf 
einen Kaufkraftrückgang verweisen. Da aber zwischen- 
zeitlich Geburtsjahrgänge in Rente gehen, die um 1968 
ins Berufsleben eingetreten sind und die bereits eine 
hohe Frauenerwerbsquote aufweisen, ist das Rentenein-
kommen der neurentnerinnen bzw. neurentner auf 
Haushaltsebene höher als das der (früher geborenen) 
Bestandsrentnerinnen bzw. Bestandsrentner. Zudem 
verfügen die neurentnerinnen bzw. neurentner über 
höhere Vermögen als die Bestandsrentnerinnen bzw. 
Bestandsrentner (vgl. Abschnitt 8.4). 

Diese neurentnerinnen bzw. neurentner erhöhen – über 
Rentenzugänge und Rentenabgänge – die durchschnitt-
lichen Renteneinkommen aller Rentner. Ein solcher „Gene- 
rationen- oder Kohorteneffekt“ existiert auch in anderen 
Bereichen: so steigt die Selbstnutzerquote der älteren 
Haushalte an, ohne dass aber ältere Haushalte vermehrt 

Wohneigentum erwerben. Der Anstieg findet auch hier 
über den Generationenaustausch statt (vgl. Abschnitt 4.2). 

8.2.3  WEitERE StRuKtuRMERKMALE DER 
ÄQuiVALEnZEinKoMMEn ÄLtERER

Die Höhe der mittleren Äquivalenzeinkommen steigt 
erwartungsgemäß mit dem Ausbildungsgrad. Verheira- 
tete verfügen zudem über ein höheres Äquivalenzein-
kommen als Ledige, Verwitwete oder Geschiedene. 

Geschlechterspezifische Auswertungen auf der Haus-
haltsebene sind dagegen mit Vorsicht zu interpretieren, 
weil dabei jeweils nur das Geschlecht der haupteinkom-
mensbeziehenden Person berücksichtigt wird: So verfü- 
gen Haushalte mit einem 65-jährigen oder älteren männ- 
lichen Haupteinkommensbezieher im Durchschnitt über 
ein höheres Äquivalenzeinkommen als Haushalte mit ei- 
ner weiblichen Haupteinkommensbezieherin in diesem 
Alter. Dabei ist aber zu beachten, dass Haushalte mit ei- 
nem männlichen Haupteinkommensbezieher meist 
Mehrpersonenhaushalte sind, während Haushalte mit 

Darstellung 8.3: Preisbereinigte Bruttorente und Rentenzahlbetrag einer Bestandsrentnerin bzw. eines Bestandsrentners (index 1997=100) und 
Zahl der gesetzlichen Renten pro Haushalt in WD 1997-2006 (Prozent und Anzahl)

Quelle: DRV; eigene Berechnungen aus SOEP, versch. Jahrgänge
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einer weiblichen Haupteinkommensbezieherin eher Ein- 
personenhaushalte sind. Geschlechterspezifische Aus- 
wertungen werden also verzerrt durch spezifische Effek- 
te infolge unterschiedlicher Haushaltsgrößen und -typen. 
Werden daher nur Einpersonenhaushalte verglichen 

zeigt sich ein deutlicher unterschied im durchschnittlich-
en monatlichen nettoeinkommen von 479 Euro oder 
26,1 Prozent (männlicher Einpersonenhaushalt: 1.832 €; 
weiblicher Einpersonenhaushalt: 1.353 €).

Darstellung 8.4: nettoäquivalenzeinkommen der Haushalte mit einer haupteinkommensbeziehenden Person von unter 65 Jahren sowie 65 
Jahren und älter in BY 2003 (Euro/Monat) 

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen

unter 65 Jahre

65 Jahre und älter

insgesamtinsgesamt

65 bis unter 

80 Jahre

80 Jahre 

und älter

insgesamt

BY 1.777 1.585 1.588 1.573 1.732

WD 1.688 1.604 1.607 1.588 1.665

geschlecht

Frauen 1.637 1.363 1.364 1.359 1.563

Männer 1.845 1.734 1.724 1.782 1.821

familienstand

Ledig 1.663 (1.294) (1.314) / 1.635

Verheiratet 1.884 1.708 1.720 (1.630) 1.845

Verwitwet 1.908 1.552 1.497 (1.678) 1.622

Geschieden 1.601 (1.227) (1.252) / 1.524

Dauernd getrennt lebend 1.631 / / / 1.689

Haushaltstyp

Alleinlebende Frau 1.541 1.353 1.352 (1.357) 1.468

Alleinlebender Mann 1.715 1.832 (1.715) (2.127) 1.736

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind 1.416 / / / 1.419

Paare ohne Kinder 2.166 1.710 1.723 (1.624) 1.983

Paare mit mind. 1 Kind 1.752 / / / 1.753

Sonstige Haushaltstypen 1.693 / / / 1.679

Berufliche stellung

Erwerbstätige 1.898 / / / 1.902

Sonstige nicht-Erwerbstätige 1.065 / / / 1.070

Rentner/in 1.400 1.464 1.468 1.447 1.450

Pensionär/in 1.960 2.363 2.345 (2.436) 2.219

Höchster beruflicher Bildungsabschluss

Hochschulabschluss 2.315 2.250 2.224 (2.399) 2.303

Fach-, Meister-, technikerschule, Berufs-, Fachakademie 1.804 1.604 1.656 (1.388) 1.759

Lehre oder gleichwertiger Berufsfachschulabschluss 1.617 1.484 1.467 (1.554) 1.588

Sonst. beruflicher Abschluss 1.301 (1.332) (1.292) / 1.316

noch in beruflicher Ausbildung, Student/in 1.022 - - - 1.022

Kein beruflicher Abschluss, Schüler/in 1.324 (1.088) (1.115) / 1.189

gemeindegröße

unter  5.000 1.755 1.471 1.477 (1.446) 1.701

5.000 bis unter 20.000 1.788 1.632 1.617 (1.710) 1.753

20.000 bis unter 100.000 1.811 1.488 1.509 (1.400) 1.723

100.000 bis unter 500.000 1.618 1.605 1.632 (1.508) 1.615

 500.000 und mehr 1.974 1.828 1.821 / 1.932
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Wiederum erwartungsgemäß sind die nettoäquivalenz-
einkommen der Pensionärinnen und Pensionäre fast 
zwei Drittel höher als die Einkommen der Rentnerinnen 
und Rentner. Deutliche unterschiede zeigen sich auch 
anhand der Gemeindegrößen. in Großstädten lebende 
Personen haben ein höheres Äquivalenzeinkommen als 
Personen, die in kleinen Gemeinden unter 5.000 Einwoh- 
ner leben (vgl. Darstellung 8.4). Zu berücksichtigen ist 
die Kausalität: nicht der umzug in eine große Stadt er- 
höht das Einkommen, sondern ältere Personen in klei- 
nen Gemeinden haben eine andere Erwerbsbiographie. 
in den Suburbanisierungsgebieten der großen Städte 
finden zudem die Eigenheimerwerberinnen bzw. Eigen- 
heimerwerber (meist mit mittlerem Einkommen) güns- 
tiges Bauland vor.

8.3  einkommensverteilung sowie ein-
kommensarmut und -reicHtum Bei 
Älteren11 

Die im Mittel positive Einkommensentwicklung der älter- 
en Personen in Bayern wie im früheren Bundesgebiet 

hat zwischen 1993 und 2003 zu einem beträchtlichen Rück- 
gang des Risikos von Altersarmut geführt. Die Armutsri-
sikoquote (unter 60 % des Medianäquivalenzeinkommens 
nach neuer oECD-Skala) der 65- bis 79-Jährigen reduzier-
te sich in den zehn Jahren vor 2003 von 20,9 Prozent auf 
16,2 Prozent. Besonders deutlich sank die Armutsrisiko-
quote bei den Hochbetagten von 80 Jahren und älter (vgl. 
Darstellung 8.5). Die Hauptursache für den deutlichen 
Rückgang der Armutsrisikoquote ist die o. g. überdurch-
schnittlich positive Einkommensentwicklung der Älteren 
hinsichtlich nachrückender Geburtsjahrgänge. 

trotz des stark rückläufigen Altersarmutsrisikos ist die 
Armutsrisikoquote bei Älteren rund sechs Prozentpunkte 
höher als bei den unter 65-Jährigen (vgl. zur Diskussion 
der verwendeten Definitionen Abschnitt 1.2.2).

innerhalb der Gruppe der Älteren ist die Armutsrisiko-
quote besonders hoch bei Frauen, geschiedenen Per- 
sonen und Personen ohne beruflichen Abschluss. Mit- 
hilfe statistischer Verfahren (Regressionsrechnung; vgl. 
Darstellung 8.24 im Anhang) können einzelne Faktoren 
aufgezeigt werden, die zu einer Erhöhung des Armuts-

Darstellung 8.5: Armutsrisikoquoten nach Altersklassen in BY und WD 1993-2003 (Prozent)

Quelle: EVS 1993-2003; eigene Berechnungen
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11  Die gesamten Ausführungen zu Einkommensverteilung, Einkommensarmut und Einkommensreichtum erfolgen unter nutzung der 98%-Stichprobe des Personen-
datensatzes der EVS auf der Personenebene.
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risikos führen. Den größten Einfluss auf die Armutsrisiko-
quote hat demnach erwartungsgemäß der Haushaltstyp. 
Einpersonenhaushalte sind signifikant häufiger armuts-
gefährdet als Paarhaushalte, die auf einer breiteren Ein- 

kommensbasis stehen. Auch zeigt sich – wiederum er- 
wartungsgemäß –, dass nicht Frauen per se ein höheres 
Armutsrisiko als Männer tragen, sondern nur Frauen in 
Einpersonenhaushalten. in Haushalten mit mehreren 

Darstellung 8.6: Armutsrisiko- und Reichtumsquoten von Älteren in BY 2003 (Prozent)

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen

anteil der Personen von 65 Jahren und älter mit einem  
nettoäquivalenzeinkommen von … des gebietsbezogenen medians

60% - 200%
(normalquote)

< 60%
(armutsrisikoquote)

> 200%
(reichtumsquote)

insgesamt

BY 77,9 16,2 5,9

WD 80,9 13,7 5,4

geschlecht

Frauen 78,6 17,4 4,1

Männer 77,2 14,8 8,0

familienstand

Ledig 71,3 25,7 2,9

Verheiratet 78,9 14,2 6,9

Verwitwet 83,4 12,6 4,0

Geschieden 66,1 30,5 3,4

Dauernd getrennt lebend 42,8 38,5 18,7

Haushaltstyp

Alleinlebende Frau 77,2 20,7 2,1

Alleinlebender Mann 70,7 19,1 10,1

2-Generationen-Haushalt; ein Elternteil mit mind. 1 Kind / / /

Paare ohne Kinder 79,1 14,1 6,8

2-Generationen-Haushalt; zwei Elternteile mit mind. 1 Kind 88,3 0,0 11,7

Sonstige Haushaltstypen 76,1 17,1 6,8

Berufliche stellung

Rentner/in 79,0 16,8 4,2

Pensionär/in 83,4 / 16,0

Erwerbstätige 48,7 12,5 38,8

Sonstige nicht-Erwerbstätige 62,2 31,2 6,6

Höchster beruflicher Bildungsabschluss

Hochschulabschluss 72,0 10,7 17,3

Fachhochschulabschluss (auch ingenieurschulabschluss) 76,9 15,4 7,7

Fach-, Meister-, technikerschule, Berufs-, Fachakademie 81,9 14,2 4,0

Lehre oder gleichwertiger Berufsfachschulabschluss 78,6 18,0 3,4

Sonst. beruflicher Abschluss 71,2 26,6 2,1

Kein beruflicher Abschluss 77,9 16,2 5,9

gemeindegröße

unter 5.000 77,4 18,0 4,6

5.000 bis unter 20.000 78,9 15,4 5,7

20.000 bis unter 100.000 75,5 18,9 5,6

100.000 bis unter 500.000 78,0 15,6 6,4

500.000 und mehr 80,4 10,1 9,5
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Personen verfügen alle Haushaltsmitglieder unabhängig 
vom Geschlecht über das gleiche Einkommen. Da aber 
der Anteil der alleinlebenden Frauen mit dem Alter stark 
steigt (Haushaltstypeneffekt) haben nur scheinbar alle 
Frauen ein höheres Armutsrisiko (Geschlechtereffekt). Ein 
entsprechendes Argument gilt auch für den reinen Alters- 
effekt, der nicht signifikant ist. Ein im Alter zunehmendes 
Armutsrisiko spiegelt demnach vor allem Haushaltstypen- 
effekte wider. Speziell bei älteren Einpersonenhaushalten 
beinhaltet dieser Haushaltstypeneffekt auch den Übergang 
von einer vollen Erwerbstätigenrente auf eine Witwen- 
oder Witwerrente beim tod eines Partners.

Leider ist es mithilfe der EVS nicht möglich, die frühere 
Biographie der Älteren zu analysieren. Einzig der höchste 
erreichte Ausbildungsabschluss steht als information über 
die frühere Erwerbsphase der Älteren zur Verfügung – mit 
dem erwartbaren Ergebnis, dass die Armutsrisikoquote 
umso höher ist, je niedriger der höchste Ausbildungsab-
schluss ist. Zudem kann zwischen Rentnerinnen bzw. 
Rentnern und Pensionärinnen bzw. Pensionären unter- 
schieden werden. Pensionärinnen und Pensionäre haben 
demnach ein verschwindend geringes Armutsrisiko (vgl. 
Darstellung 8.6). 

Deutlich unterscheidet sich die Armutsrisikoquote zwi- 
schen den Gemeindegrößen (vgl. Darstellung 8.6). Währ- 
end in sehr kleinen Gemeinden sowie in Mittelstädten die 
Armutsrisikoquote höher ist als im bayerischen Mittel, ist 
sie in den Großstädten deutlich geringer. Dies ist aller- 
dings auch auf die Konstruktion der Armutsrisikoquote 
zurückzuführen, die ausschließlich Bezug auf die Haus- 
haltseinkommen, nicht aber auf die Ausgabenstrukturen 
nimmt. unterschiedliche regionale Preisniveaus werden 
dadurch ebenso ausgeblendet wie unterschiedliche Kon- 
sumstrukturen zwischen Stadt und Land (vgl. auch Ab- 
schnitt 8.5).

Ein Einkommen unterhalb der Armutsrisikoschwelle darf 
nicht mit der inanspruchnahme von Leistungen der Sozi-
alhilfe oder sozialrechtlicher Bedürftigkeit gleichgesetzt 
werden. Dies zeigt bereits der erhebliche unterschied 
zwischen der hier ausgewiesenen Armutsrisikoquote 
von 16,2 Prozent und dem Anteil der über 65-jährigen 
Sozialleistungsempfänger von 1,9 Prozent12, der bis zum 
aktuellen Rand sinkt13. Zum Ersten ist die Armutsrisiko-

schwelle mit 877 Euro monatlichem nettoäquivalenzein-
kommen höher als die Bedürftigkeitsschwelle der Grund- 
sicherung im Alter (derzeit 351 € zzgl. unterkunftskosten 
von im Mittel 280 €14), zum Zweiten bleibt bei der Armuts- 
risikoschwelle ein möglicherweise vorhandenes und vor 
inanspruchnahme von Sozialleistungen aufzulösendes 
Vermögen unberücksichtigt. 32,4 Prozent der bayerischen 
einkommensarmen Haushalte wohnen im selbstgenutz-
ten und in fast allen Fällen schuldenfreien Eigenheim 
bzw. schuldenfreier Eigentumswohnung. Etwa ein Vier- 
tel (23,2 %) der einkommensarmen Haushalte verfügt 
über ein nettogeldvermögen von über 25.000 Euro. Auf 
der anderen Seite muss etwa jeder fünfte (18,7 %, An- 
gabe für das frühere Bundesgebiet, siehe auch Hinweis 
unter Darstellung 8.7) einkommensarme ältere Haushalt 
aus seinem geringen Einkommen eine Wohnungsmiete 
zahlen und ist zugleich verschuldet.

Darüber hinaus kann – obwohl zum 01.01.2003 sehr weit- 
gehend auf Regressansprüche gegenüber Kindern ver- 
zichtet wurde – weiterhin u. a. eine „verstecke Altersar-
mut“ durch die nicht-inanspruchnahme von Leistungen 
der Grundsicherung im Alter z. B. aus unkenntnis 
existieren. 

Der Anteil der einkommensreichen älteren Personen ist in 
Bayern leicht höher als im früheren Bundesgebiet. Dies 
ist kein Ausdruck höherer Einkommen in Bayern, sondern 
Ausdruck einer etwas stärkeren ungleichverteilung der 
Einkommen unter den 65-Jährigen und Älteren in Bayern 
gegenüber dem früheren Bundesgebiet (vgl. Darstellung 
8.6). Besonders hohe Anteile einkommensreicher Haus- 
halte finden sich unter alleinlebenden Männern sowie 
Personen mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss. 
Deutlich höher ist die Reichtumsquote auch in den 
Großstädten.
 
Die Bruttoeinkommenselemente unterscheiden sich in 
ihrer Struktur kaum zwischen Personen mit geringem 
(16,2 % aller älteren Personen) und mittlerem nettoäqui-
valenzeinkommen (77,9 % aller älteren Personen mit ei- 
nem nettoäquivalenzeinkommen von 60 % bis 200 %). 
Die gesetzliche Rente trägt 51,7 Prozent bzw. 45,5 Prozent 
(504 bzw. 910 €) zum Haushaltsbruttoäquivalenzeinkom-
men bei; Einkommen aus Vermögen15 weitere 19,6 Prozent 
(191 €) im Vergleich zu 18,8 Prozent (377 €), während Er- 

12  Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt, Empfänger von Grundsicherung im Alter und von Leistungen nach dem 5. und 9. Kapitel SGB Xii. Zum direkten 
Vergleich mit der EVS wurden nur Personen in Privathaushalten betrachtet. Werden auch Personen in Einrichtungen – meist Pflegeeinrichtungen – addiert, erhöht 
sich der Anteil auf 3,5 Prozent.

13  2003 betrug der Anteil der über 65-jährigen Sozialleistungsempfänger 2,2 Prozent.

14  Durchschnittlicher Zahlbetrag der angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für unterkunft und Heizung bezogen auf alle Grundsicherungsempfänger außer-
halb von Einrichtungen im Alter von 65 Jahren und älter zum 31.12.2006 in Bayern. 

15 inkl. Vermietung und Verpachtung ohne Mietwert des selbstgenutzten Wohneigentums.
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werbseinkommen nur eine untergeordnete Rolle spielen 
(58 bzw. 143 €). Deutlich größer sind die unterschiede in 
der Einkommensstruktur zu den Einkommensreichen 
(5,9 % aller älteren Personen mit einem nettoäquiva-
lenzeinkommen über 200 %). Die gesetzliche Rente ent- 

spricht hier nur 14,2 Prozent des Bruttoäquivalenzein-
kommens (839 €). Die Vermögenseinkommen belaufen 
sich hingegen auf 2.032 Euro pro Monat (34,3 %), hinzu 
kommen 1.067 Euro aus Erwerbstätigkeit (18 %) (vgl. 
Darstellung 8.8).

     BY      wd

mieter selbstnutzer insgesamt mieter selbstnutzer insgesamt

negativ / / / 18,7 (4,4) 23,1

1 bis unter 10.000 € (29,3) / (41,4) 23,8 (9,8) 33,6

Über 10.000 € (20,6) (17,7) (38,3) 17,4 25,9 43,3

Darunter

Über 25.000 € / / (23,2) (8,2) 17,0 25,2

Über 100.000 € / / / / (5,0) (6,1)

insgesamt (67,6) (32,4) 100,0 59,9 40,1 100,0

Darstellung 8.7: Einkommensarmut, Geldvermögen und selbstgenutzte immobilie16 von 65-Jährigen und Älteren in BY und WD 2003 (Prozent)

Darstellung 8.8: Bruttoeinkommenskomponenten und Einkommensarmut und -reichtum der 65-Jährigen und Älteren in BY 2003  
(Euro/Monat und Prozent)

Aufgrund geringerer Fallzahlen bei den hier benötigten Beschränkungen (einkommensarme Personen über 65 Jahre in Bayern) sind viele der 
Angaben nicht valide und durch das Zeichen (/) gekennzeichnet. Die Angaben zum früheren Bundesgebiet wurden daher hilfsweise aufgeführt. 
Lesebeispiel: Von 100 einkommensarmen Haushalten mit Haupteinkommensbeziehenden von 65 Jahren und älter verfügen im früheren 
Bundesgebiet 17 über selbstgenutztes Wohneigentum und zugleich über ein nettogeldvermögen von über 25.000 Euro. 

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen 

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen 

Personen von 65 Jahren und älter mit einem 
nettoäquivalenzeinkommen von … des gebietsbezogenen medians

60% - 200%
(normalquote)

< 60%
(armutsrisikoquote)

> 200%
(reichtumsquote)

einkommensbestandteile, brutto, in € pro monat

unselbstständige Arbeit 109 26 385

Selbstständige Arbeit 34 32 682

Vermögen 377 191 2.032

nicht - öffentliche transferzahlung 180 75 672

Öffentliche transferzahlung 1.301 651 2.153

Darunter gesetzliche Rente 910 504 839

insgesamt 2.001 975 5.924

einkommensbestandteile, brutto, in %

unselbstständige Arbeit 5,5 2,7 6,5

Selbstständige Arbeit 1,7 3,3 11,5

Vermögen 18,8 19,6 34,3

nicht - öffentliche transferzahlung 9,0 7,7 11,3

Öffentliche transferzahlung 65,0 66,8 36,3

Darunter gesetzliche Rente 45,5 51,7 14,2

insgesamt 100,0 100,0 100,0

Personen mit gesetzlichen renteneinkommen von unter 500 euro im monat, in %

77,8 16,5 5,7

16  Da der Personendatensatz der EVS 2003 keine Angaben zum Vermögen enthält, wurden die folgenden Ausführungen mithilfe des Haushaltsdatensatzes berechnet. 
Die Zuordnung der Haushalte zur Gruppe der Einkommensarmen erfolgte mithilfe des Medianäquivalenzeinkommens auf Personenebene.
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Eine niedrige Rente ist nicht per se ein Armutsrisiko, viel- 
mehr gilt: Rentenschwache Ältere sind überwiegend nicht 
arm. Von allen Personen mit einer Rente von unter 500 
Euro im Monat sind nur 16,5 Prozent tatsächlich einkom- 
mensarm. Eine Mehrheit von 77,8 Prozent der Personen 
mit niedriger Rente verfügt über ein mittleres Haushalts-
äquivalenzeinkommen, 5,7 Prozent sind sogar einkom-
mensreich (vgl. Darstellung 8.8). Die nicht-einkommens-
armen Personen mit niedriger Rente leben entweder in 
einem Haushalt, der auf weitere Einkommen zurückgrei-
fen kann, oder sind Personen, die nur kurz in die Renten-
versicherung eingezahlt haben und entweder verbeam-
tet oder selbstständig wurden. 

8.4 vermögen

Haushalte mit Haupteinkommensbeziehenden von 65 
Jahren und älter verfügten 2003 im Durchschnitt über 
alle älteren Haushalte über 208.000 Euro – preisbereinigt 
17,5 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. im Gegensatz 

dazu sanken die Haushaltsvermögen der unter 65-Jäh-
rigen um 17,4 Prozent (vgl. Darstellung 8.9). im Ergebnis 
stieg die Vermögensrelation von 77,8 Prozent auf 110,7 
Prozent (vgl. Darstellung 8.25 im Anhang). 

Dieser Anstieg des Durchschnittsvermögens ist analog 
zum Durchschnittseinkommen aus der Generationenfol-
ge erklärbar (Kohorteneffekt). Die im Jahr 2003 65-Jäh-
rigen und Älteren (Geburtsjahrgänge vor 1938) sind weit 
überwiegend der „Wirtschaftswundergeneration“ zuzu- 
rechnen, die im Gegensatz zu ihren Vorgängern keine Ver- 
mögensverluste durch Krieg und Vertreibung hinnehmen 
mussten. Diese positive Entwicklung über den Generati-
onenaustausch dürfte seither angehalten haben. Das mitt -
lere nettovermögen der Haushalte mit einem Hauptein- 
kommensbeziehenden von 75 Jahren und älter (Geburts- 
jahrgänge vor 1928) war im Jahre 2003 nur gut halb so 
hoch (55,6 %) wie das der 55- bis unter 60-Jährigen (Ge- 
burtsjahrgänge 1943 bis 1948; vgl. Darstellung 8.26 im 
Anhang).

Darstellung 8.9: nettovermögen der Haushalte mit Haupteinkommensbeziehenden von unter 65 Jahren und 65 Jahren und älter in BY 
1993-2003 (Euro)

Quelle: EVS 1993-2003; eigene Berechnungen 
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Der Anteil des Geldvermögens am Gesamtvermögen 
ist bei den Jüngeren mit 27,8 Prozent vergleichbar mit 
dem Anteil bei den Älteren (30,1 %). Der größere teil des 
Vermögens (72,2 % bzw. 69,9 %) ist in immobilien gebun-
den17. Knapp die Hälfte (48 %) der Haushalte mit einem 
Haupteinkommensbeziehenden von 65 Jahren und älter 
wohnen mietfrei im Eigentum.18 

Das Gesamtvermögen (Geld- und immobilienvermögen) 
ist auch innerhalb der Gruppe der Älteren ungleich ver-  
teilt (vgl. Darstellung 8.10). Zwar existieren in Bayern nur 
sehr wenige im Saldo aus Geld- und immobilienvermö-

gen verschuldete Haushalte mit Haupteinkommensbe-
ziehenden von 65 und mehr Jahren, aber 19,6 Prozent 
haben ein Gesamtvermögen von unter 10.000 Euro. 
Gleichzeitig besitzen 27,6 Prozent aller Haushalte mit 
Haupteinkommensbeziehenden von 65 Jahren und älter 
ein Gesamtvermögen von über 250.000 Euro, 9,8 Pro- 
zent über 500.000 Euro. Bleiben die älteren Haushalte 
ohne Vermögen unberücksichtigt, so beläuft sich das 
Durchschnittsvermögen der Haushalte mit Vermögen auf 
221.000 Euro (siehe auch Darstellung 8.29 im Anhang).

Die Vermögensbestände in Bayern sind im Durchschnitt 
höher als im früheren Bundesgebiet. Die Höhe der Ge- 
samtvermögen (vgl. Darstellung 8.11), wie der getrennt 
betrachteten Geld- und immobilienvermögen (vgl. Dar- 
stellung 8.27 und Darstellung 8.28 im Anhang), folgt im 
Vergleich der verschiedenen sozialen Gruppen in etwa 

den Strukturen der Einkommensverteilung (vgl. Darstel- 
lung 8.4). Wesentliche unterschiede ergeben sich bei den 
Geschiedenen, deren Vermögen deutlich geringer ist.  
Die niedrige Selbstnutzerquote in den Großstädten geht 
einher mit einem geringen immobilienvermögen und 
führt damit zu geringen Gesamtvermögensbeständen.

Darstellung 8.10: Vermögensverteilung der Haushalte mit Haupteinkommensbeziehenden von unter 65 Jahren und 65 Jahren und älter in BY 
2003 (Prozent)

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen 

Klassen 1 bis unter 50.000 € bei immobilienvermögen; Klassen 250.000 bis über 1.000.000 € bei Geldvermögen zusammengefasst.

17  Die EVS erhält keine Angaben zu weiteren Vermögensarten, z. B. Betriebsvermögen, vgl. Abschnitt 1.4.1.

18 Der Anteil der 65-Jährigen und Älteren, die mietfrei wohnen, beträgt 55 Prozent.

unter 65 Jahre 65 Jahre und älter

geldvermögen
immobilien-

vermögen
gesamt- 

vermögen geldvermögen
immobilien-

vermögen
gesamt- 

vermögen

negativ (9,4) 1,5 4,6 (7,9) / /

Genau 0 € - 42,3 3,7 - 48,2 (5,1)

1 bis unter 10.000 € 21,0 15,0 19,6 11,8

10.000 bis  
unter 25.000 €

17,6 6,2 9,0 18,1 (3,6) (10,2)

25.000 bis  
unter 50.000 €

18,7 7,9 17,9 10,6

50.000 bis  
unter 100.000 €

19,1 7,7 9,7 17,4 (5,9) 10,5

100.000 bis  
unter 250.000 €

11,4 24,1 22,0 15,7 25,7 23,1

250.000 bis  
unter 500.000 €

14,1 19,9 11,9 17,8

500.000 bis  
unter 1.000.000 €

2,8 3,6 6,8 (3,3) (4,3) 7,6

Über 1.000.000 € (0,6) (1,4) / (2,2)

insgesamt 100 100 100 100 100 100
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Darstellung 8.11: Vermögen der Haushalte mit Haupteinkommensbeziehenden von unter 65 Jahren und 65 Jahren und älter in BY 2003 (Euro)

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen 

vermögen

unter 65 Jahre 65 Jahre und älter

insgesamt 65 bis unter 80 Jahre 80 Jahre und älter

insgesamt

BY 187.821 207.962 213.883 182.264

WD 135.176 176.316 178.915 162.467

geschlecht

Frauen 124.164 118.841 118.694 119.333

Männer 218.841 266.860 271.468 242.477

familienstand

Ledig 81.887 (132.151) (127.365) /

Verheiratet 269.463 278.908 284.932 (239.733) 

Verwitwet 235.738 149.512 143.063 (164.399) 

Geschieden 96.827 (81.142) (81.814) /

Dauernd getrennt lebend 112.644 / / /

Haushaltstyp

Alleinlebende Frau 75.550 113.042 113.700 (110.875) 

Alleinlebender Mann 76.261 207.084 (187.593) (258.262) 

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind 115.183 / / /

Paare ohne Kinder 215.983 274.909 281.092 (235.749) 

Paare mit mind. 1 Kind 267.442 / / /

Sonstige Haushaltstypen 306.732 / / /

Berufliche stellung

Erwerbstätige 200.477 / / -

Sonstige nicht-Erwerbstätige 79.712 / / /

Rentner/in 178.407 185.621 191.380 160.996

Pensionär/in 265.730 347.609 351.968 (329.952) 

Höchster beruflicher Bildungsabschluss

Hochschulabschluss 256.787 384.472 406.096 (256.291) 

Fach-, Meister-, technikerschule,  
Berufs-, Fachakademie

230.383 229.323 250.881 (138.513) 

Lehre oder gleichwertiger  
Berufsfachschulabschluss

159.711 173.199 168.989 (190.479) 

Sonst. beruflicher Abschluss 121.431 (119.371) (104.121) /

noch in beruflicher Ausbildung, Student/in (13.329) - - -

Kein beruflicher Abschluss, Schüler/in (91.691) (90.358) (82.929) /

gemeindegröße

unter 5.000 235.828 212.416 213.935 (206.117) 

5.000 bis unter 20.000 203.475 241.949 245.423 (223.938) 

20.000 bis unter 100.000 142.674 222.256 247.561 (115.657) 

100.000 bis unter 500.000 114.291 148.835 144.267 (165.787) 

500.000 und mehr 135.091 140.886 135.737 /
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8.5 konsumstrukturen

Die Höhe der privaten Konsumausgaben unterscheidet 
sich nicht zwischen Haushalten mit einem Haupteinkom - 
mensbeziehenden von unter 65 Jahren und einem von 
65 Jahren und älter (vgl. Darstellung 8.12). Das leicht 
niedrigere Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen der 
älteren Haushalte wird durch eine niedrigere Sparquote 
sowie einen höheren Anteil von Selbstnutzern von Wohn-
  eigentum ohne Restschulden ausgeglichen. Auch die 
mittleren Ausgabenstrukturen sind in ihren Grobstruk-

turen fast deckungsgleich. Kaum nennenswert sind die 
unterschiede bei den allermeisten Ausgabenkategorien 
wie nahrungsmittel, Hotels und Gaststätten, Freizeit, in-
nenausstattung etc. Die bei den Älteren um 4,1 Prozent-
punkte höheren Ausgaben für die Gesundheitspflege 
werden durch entsprechend niedrigere Ausgabenanteile 
für Mobilität (–3,5 %) und telekommunikationsleistungen 
(–1,1 %) ausgeglichen. Die insgesamt geringen unter-
schiede sprechen gegen die these unterschiedlicher in- 
flationsraten für ältere und jüngere Haushalte, die sich 
auf unterschiedliche Konsumstrukturen stützt.

Darstellung 8.12: Einkommensarmut und -reichtum und Struktur der privaten Konsumausgaben in BY 2003 (Prozent)

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen 

konsumausgaben von Haushalten mit einem nettoäquivalenzeinkommen von … des gebietsbezogenen medians

unter 65 Jahre 65 Jahre und älter

60%-200%
(normal-

quote)

<60%
(armuts- 

risikoquote)

>200%
(reichtums-

quote) insgesamt

60%-200%
(normal-

quote)

<60%
(armuts- 

risikoquote)

>200%
(reichtums-

quote) insgesamt

ausgabenanteile

nahrungsmittel, 
alkfrei. Getränke

11,8 14,5 7,9 11,4 11,3 13,6 7,6 11,1

Alk. Getränke, 
tabak

1,8 2,5 1,5 1,8 1,5 1,6 1,6 1,5

Bekleidung, 
Schuhe

5,4 4,6 5,4 5,4 4,1 3,3 5,0 4,1

Wohnungsmiete 
inkl. nK

7,0 15,1 5,5 7,2 7,4 14,9 2,6 7,5

Wohnungs- 
instandsetzung

2,3 0,7 2,5 2,2 2,6 0,9 4,1 2,6

Energie 4,8 6,8 3,7 4,8 5,5 6,9 5,1 5,6

innenausstattung 6,2 4,2 6,9 6,2 5,3 6,3 7,6 5,6

Gesundheitspflege 3,5 2,6 5,2 3,7 7,9 3,5 10,7 7,8

Verkehr 15,7 10,7 19,1 15,9 12,4 14,5 10,7 12,4

nachrichten- 
übermittlung

3,2 4,4 2,5 3,2 2,2 2,6 1,8 2,2

Freizeit 11,9 9,8 13,3 12,0 11,1 8,0 13,4 11,1

Bildung 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 0,0 0,2 0,2

Beherbergung, 
Gaststätten

5,3 4,2 6,5 5,4 5,6 3,2 6,2 5,4

Andere Waren 4,3 4,4 5,3 4,4 4,7 4,8 5,4 4,8

insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

nachrichtlich

Konsumausgaben 
(standardisiert) in €

1.500 917 2.505 1.531 1.513 985 2.837 1.515

Die Ausgabenstrukturen unterscheiden sich zwischen ein- 
kommensarmen älteren Haushalten und älteren Haus- 
halten mit mittleren Einkommen in einigen Kategorien 
erheblich. insbesondere die Ausgabenanteile für Woh-
nungsmieten (+7,5 Prozentpunkte) und nahrungsmittel 

(+2,2 Prozentpunkte) sind bei Einkommensarmen höher. 
Anteilig niedriger sind vor allem die Ausgaben für die 
Gesundheitspflege (–4,3 Prozentpunkte) sowie Freizeit 
(–3,1 Prozentpunkte). Für die einkommensarmen Haus-
halte lassen die hohen Anteile für nahrungsmittel 
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befürchten, dass deren Einkommen stärker durch Preis- 
steigerungen entwertet wurde als es durch die Verwen-
dung des Konsumentenpreisindex berücksichtigt wurde.

Die Ausgabenanteile der Einkommensreichen weichen 
im Vergleich zu den mittleren Einkommen bei Gesund-
heit, Freizeit und innenausstattung etwas nach oben ab. 
im Gegensatz dazu stehen die Ausgaben für nahrungs-
mittel, deren Anteil sich zwischen Einkommensarmen 
und normaleinkommensbeziehern mäßig unterscheidet. 
Erst bei Einkommensreichtum sinkt der Anteil deutlich. 

Der Ausstattungsgrad mit Kraftfahrzeugen ist bei Haus- 
halten mit einem Haupteinkommensbeziehenden von  
65 Jahren und älter niedriger als bei den jüngeren Haus- 
halten. Während die jüngeren Haushalte auf 1,7 PKWs 
pro Haushalt zurückgreifen können, sind es bei den Haus- 
halten mit einem Haupteinkommensbeziehenden von  
65 Jahren und älter nur 0,9 PKWs. Dies ist nicht nur eine 
Folge der kleineren älteren Haushalte – kleinere Haus-
halte haben in der tendenz weniger Fahrzeuge –, auch der 
Anteil der Haushalte ohne PKW ist mit 26,3 Prozent bei 
den älteren Haushalten größer als bei den jüngeren mit 
7,1 Prozent. Jeder zweite (49,2 %) einkommensarme 
ältere Haushalt verfügt über einen PKW, einkommens-
reiche hingegen zu 91,9 Prozent. 

Die mittlere Anzahl der Geräte der unterhaltungselektro-
nik (Fernseher, Computer, Hifi-Anlage, Digitalkamera etc.) 
ist in Haushalten mit Haupteinkommensbeziehenden 
von 65 Jahren und älter mit zehn Geräten niedriger als bei 
jüngeren Haushalten (16,7 Geräte). Kaum ein unterschied 
besteht hingegen bei der Zahl der großen Haushaltsge-
räte (sog. weiße Ware wie Geschirrspülmaschine, Wasch- 
maschine etc.). Die Strukturen zwischen Haushalten un- 
terhalb der Armutsrisikoschwelle bzw. oberhalb der Reich- 
tumsschwelle folgt den erwartbaren Strukturen (vgl. Dar- 
stellung 8.30 im Anhang).

8.6 woHnverHÄltnisse von Älteren

im Durchschnitt steht einem bayerischen Haushalt eine 
Wohnfläche von 99 m2 je Haushalt bzw. 45 m2 pro Kopf 
zur Verfügung (vgl. Darstellung 8.13). Die Wohnungen 
von Haushalten mit 65-jähriger oder älterer hauptein-
kommensbeziehenden Person sind mit durchschnittlich 
94 m2 zwar etwas kleiner – vor allem bei den 75-Jäh-
rigen und Älteren (89 m2). Da Ältere jedoch öfter alleine 
oder zu zweit wohnen, steht pro Kopf mit 62 m2 eine 
größere Fläche zur Verfügung als im Durchschnitt. Der 
Pro-Kopf-Wohnflächenkonsum der Älteren übersteigt 
den der unter 65-Jährigen um fast 20 m2. Der Wohnkon-

Darstellung 8.13: Wohnverhältnisse von Haushalten mit Haupteinkommensbeziehenden von 65 Jahren und älter in BY 2003 (m² und Prozent)

Quelle: EVS 2003; SOEP 2006; eigene Berechnungen 

Haushaltstyp

mittlere wohnfläche Haushalte in 
beengten* wohn-

verhältnissen in 
Prozent

eigentumsquote 
in Prozent

einkommensbelastung (warm)

insgesamt
m2

Pro kopf
m2

mieter
in Prozent

eigentümer
in Prozent

Haushalte in BY

altersklasse HeB

<65 Jahre 101 42 14 50 23 17

65 bis unter 
75 Jahre

97 62 6 52 26 12

75 Jahre 
und älter

89 63 15 43 25 11

insgesamt 99 45 13 49 23 16

regionalvergleich: HeB 65 Jahre und älter in…

BY 94 62 10 48 25 11

WD 94 59 7 49 27 13

D 89 56 8 44 26 13

BW 100 64 5 58 28 12

nW 92 57 5 47 29 14

*  Haushalte mit maximal einem Raum (>6 m2) pro Kopf und einer Wohnfläche unterhalb der ALG ii-Grenze wohnen in „beengten“ Wohnver-
hältnissen. 

Hinweis: Das SoEP weist zwar ausreichend Fallzahlen für bayerische Haushalte auf, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Ergebnisse für 
den Freistaat teils dennoch nicht ausreichend repräsentativ sein könnten. insofern sind SoEP-Auswertungen für bayerische Haushalte mit 
Vorsicht zu interpretieren.
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sum der Älteren hat sich in den letzten Jahrzehnten er- 
heblich erhöht – vor zehn Jahren waren es erst 57 m2.19 
Deswegen leben Ältere, vor allem 65- bis unter 80-Jäh-
rige, seltener in beengten Verhältnissen als andere Haus-
halte. im Ländervergleich müssen Ältere in Bayern 
jedoch öfter (10 %) in beengten Wohnverhältnissen 
leben als Ältere in Baden-Württemberg (5 %) oder 
nordrhein-Westfalen (5 %). 

Die Wohneigentumsquote der Älteren liegt mit 48 Prozent 
fast genau beim Landesdurchschnitt von 49 Prozent. Auf- 
grund günstigerer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen 
wohnen jedoch die nachrückenden jüngeren Alten mit 
65- bis unter 75-jähriger haupteinkommensbeziehender 
Person häufiger in den eigenen vier Wänden als die 
75-Jährigen und Älteren (Kohorteneffekt). 

Die Einkommensbelastung durch die Ausgaben für das 
Wohnen liegt bei Älteren leicht über dem Landesdurch-
schnitt, wenn sie zur Miete wohnen, bei älteren Eigentü-
mern aber deutlich darunter (vgl. Darstellung 8.13). Die 
niedrigere Belastung der Eigentümer reflektiert das Al- 
tersvorsorgepotenzial von Wohneigentum, weil im Ren- 
tenalter nur noch nebenkosten, jedoch kaum noch Zins- 
oder tilgungsleistungen anfallen. Die höhere Belastung 

der Mieter wird z. t. durch steigende Mieten, aber vor 
allem durch sinkende Einkommen zum Renteneintritt 
verursacht. 

8.7 gesundHeitszustand

Die Lebenserwartung bzw. die fernere Lebenserwartung 
gilt allgemein als Metaindikator der sozioökonomischen 
Wohlfahrtsmaße. Die Lebenserwartung bei Geburt betrug 
2004/2006 in Bayern für Frauen 82,4 und für Männer 77,2 
Jahre. Gut zehn Jahre zuvor (1993/1995) waren es noch 
80,0 bzw. 73,9 Jahre. Die fernere Lebenserwartung 60- 
jähriger Männer beträgt 20,5 Jahre, für 60-jährige Frauen 
24,6 Jahre. Die Lebenserwartung ist für beide Geschlech- 
ter in Bayern höher als im früheren Bundesgebiet, einzig 
in Baden-Württemberg ist sie nochmals höher (vgl. Ab- 
schnitt 5.2). 

Auch der subjektiv wahrgenommene Gesundheitszustand 
deutet in die gleiche Richtung. in Bayern schätzen mehr 
Seniorinnen und Senioren und mehr Hochaltrige ihren 
Gesundheitszustand gut oder sehr gut ein als in Deutsch-
land insgesamt (vgl. Darstellung 8.14).

Darstellung 8.14: Subjektiver Gesundheitszustand in BY und D 2006 (Prozent)
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BY D BY D BY D

65 bis unter 80 Jahre 80 Jahre und älter Gesamtbevölkerung

SchlechtSehr gut Weniger gutGut Zufriedenstellend■ ■ ■ ■■

Quelle: SOEP 2006; eigene Berechnungen 

19   Der höhere Pro-Kopf-Konsum ist dabei die Folge eines Remanenzeffektes. Die Haushalte bleiben in aller Regel auch nach dem Auszug der Kinder in ihren angestammten 
Familienwohnungen wohnen, entsprechend erhöht sich passiv der Pro-Kopf-Konsum und nicht aktiv durch den umzug in größere Wohnungen (vgl. Simons/Maschke 2003). 
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8.8 gesellscHaftlicHe teilHaBe/freizeit

Die gesellschaftliche teilhabe, hier ausgedrückt durch 
die Zahl und Häufigkeit sozialer Kontakte, sinkt mit dem 
Alter. Der Anteil der Personen, die mindestens einmal 
pro Woche nachbarn oder Freunde besuchen oder von 
diesen besucht werden, sinkt von 50,3 Prozent bei den 

unter 65-Jährigen auf 39,2 Prozent bei den 65-jährigen 
und älteren Personen20. Auch bei anderen Freizeitaktivi-
täten, z. B. Ausflüge, Kurzreisen, aktiver Sport, Besuch 
von Gaststätten etc., sinkt die Häufigkeit mit dem Alter 
oder ist ohnehin nur schwach verbreitet (ehrenamtliches 
Engagement, Beteiligung in Parteien, Bürgerinitiativen).

Angesichts der Vielzahl von Möglichkeiten der gesellschaft-
lichen teilhabe soll im Folgenden versucht werden, die 
vielen informationen zu einem index zusammenzufassen: 
ein „index der sozialen integration“ soll gebildet werden 
(zur Methodik siehe Anhang). Aus diversen Fragen zum 
Freizeitverhalten im SoEP werden die Aktivitäten ausge- 
wählt, die i.d.R. mit anderen Personen gemeinsam unter- 
nommen werden, z. B. Besuch von und bei Freunden, akti- 
ver Sport, ehrenamtliches Engagement in Vereinen. Aus 
der Regelmäßigkeit der Aktivitäten wird ein index gebil- 
det. Je höher der index der sozialen integration, desto 
mehr gesellschaftliche Kontakte hat die Person.

Der „index der sozialen integration“ wurde in der fol- 
genden Darstellung (vgl. Darstellung 8.16) genutzt, um 
den Anteil der Personen in jeder Altersklasse, die nur 
wenige21 soziale Kontakte pflegen, zu berechnen. Dem- 
nach lassen sich drei Phasen erkennen. Bis zum Alter 
von 34 Jahren ist der Anteil der sozial schwach integrier-
ten stabil gering bei rund vier Prozent, zwischen Mitte 30 
und Mitte (Ende) 40 steigt der Anteil auf rund 13 Prozent 
und verbleibt dort bis zum Alter von ca. 70 Jahren. Da- 
nach steigt der Anteil der sozial schwach integrierten 
stetig an. 
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Darstellung 8.15: Anzahl der Besuche von Freunden/nachbarn in BY und WD 2003 (Prozent)

Quelle: SOEP 2003; eigene Berechnungen 

20  Zwar steigt der Anteil der Personen, die mindestens einmal pro Woche Familienangehörige besuchen leicht an, allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass es 
sich um Besuche von Personen außerhalb des eigenen Haushalts handelt und Personen unter 65 Jahren häufig noch mit eigenen Kindern in einem Haushalt 
wohnen. Der Anstieg ist daher auch darin begründet, dass die Kinder das Haus verlassen haben.

21  Wenig wurde als „weniger als 50 Prozent des gesamtgesellschaftlichen Medians“ definiert. Ein anderer Schwellenwert, z. B. 60 Prozent, ändert nur das niveau, 
nicht aber die Struktur.
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Mithilfe von multiplen Regressionen wurde der abhän-
gige „index der sozialen integration“ durch verschie- 
dene unabhängige Variablen erklärt. Es zeigte sich, dass 
innerhalb Westdeutschlands keine signifikanten unter-  
schiede existieren, die westdeutschen Ergebnisse können 
daher auf Bayern übertragen werden. Das Einkommen 
spielt eine mäßige bis geringe, das Geschlecht keine 
Rolle (vgl. Anhang für die ausführlichen Ergebnisse). 

Die Schwäche dieses „index der sozialen integration“ 
ist, dass ausschließlich tätigkeiten, die außerhalb des 
Haushaltszusammenhanges unternommen werden, 
berücksichtigt werden können. Ein nach innen gerich-
tetes (aktives) Leben im gemeinsamen Haushalt erhöht 
den „index der sozialen integration“ nicht. Für den hier 
interessierenden Personenkreis der älteren Personen ist 
diese Schwäche allerdings weniger relevant, da der An-
teil der Älteren, die mit Kindern oder sonstigen Personen 
zusammenleben, sehr gering ist (vgl. Darstellung 8.1). 
Da zudem mit dem Alter die mittlere Haushaltsgröße 
sinkt, unterstreicht der hier gewählte „index der sozialen 

integration“ eher die mit dem Alter zunehmende „Ein-
samkeit“. im Ergebnis bleibt festzuhalten: Mit dem Alter 
sinkt die Zahl der sozialen Kontakte.22

Darstellung 8.16: Anteil der sozial schwach integrierten Personen nach Alter in D 2003 (Prozent)

Die Werte für die Altersklassen 85-89, 90-94 und über 95 Jahren werden aufgrund zu geringer Fallzahlen nur nachrichtlich angegeben. Die 
Fallzahlen sind zu gering für eine Auswertung auf der Bundeslandebene Bayern. Eine Regression zeigt keine signifikanten unterschiede 
zwischen Bayern und dem früheren Bundesgebiet.

Quelle: SOEP 2006; eigene Berechnungen 

22  Andere indikatoren der gesellschaftlichen teilhabe – insbesondere die Selbsteinschätzung zur Einsamkeit – sind im Rahmen des SoEP letztmalig im Jahre 1997 
erhoben worden. Auf eine Auswertung wurde daher verzichtet. 
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Zu DEn untERSCHiEDLiCHEn ZAHLEn  
DER VGR unD DER EVS

Das Statistische Bundesamt berechnet in einem sehr auf- 
wändigen Verfahren auf Basis der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung (VGR) und unter nutzung diverser 
anderer Datensätze (darunter auch die hier verwendete 
EVS 1993 und 2003) nettoeinkommen nach Haushalts-
gruppen, die sich in die Methodik und die Makrogrößen 
der VGR einpassen (vgl. Klose/Schwarz 2006). Die Ergeb- 
nisse werden nur für Deutschland insgesamt berechnet. 
Ein Vergleich der Ergebnisse zwischen EVS und VGR für 
die Jahre 1993 und 2003 zeigt zunächst deutliche niveau- 
unterschiede im nettoäquivalenzeinkommen aller Haus- 
halte, die sich möglicherweise durch unterschiedliche 
Einkommensdefinitionen, Berechnungsverfahren oder 
den betrachteten Personenkreis erklären lassen könnten. 
So enthält die EVS die obersten ca. zwei Prozent der Ein- 
kommensbezieher nicht. in der Einkommensentwicklung 
aller privaten Haushalte ergeben sich zwischen 1993 und 
2003 keine unterschiede. 

Auch nach Rücksprache mit dem Statistischen Bundes-
amt blieben aber nicht aufklärbare unterschiede bei den 
hier betrachteten Gruppen – den Rentnerinnen- bzw. 
Rentnerhaushalten und den Pensionärinnen- bzw. Pen- 
sionärshaushalten. Während in der EVS die Einkommen 
aller Haushalte niedriger ausgewiesen werden als in der 

VGR, ist es bei den Rentner- und Pensionärshaushalten 
umgekehrt. Relevanter noch zeigt die VGR eine unter-
durchschnittliche Einkommensentwicklung der Rentner- 
wie der Pensionärshaushalte zwischen 1993 und 2003 
an, während die EVS für beide Haushaltstypen einen 
überdurchschnittlichen Anstieg anzeigt. 

nach Aussage des Statistischen Bundesamtes steigen 
– analog zur EVS – auch in der VGR die (unveröffentlich-
ten) Renteneinkommen der Rentnerhaushalte bis zum 
aktuellen Rand, sodass erstens die these der in den letz- 
ten Jahren weiter gestiegenen Renteneinkommen der 
Rentnerhaushalte auch von der VGR gestützt wird. Zwei- 
tens folgt daraus, dass die unterschiede wahrscheinlich 
eher in den Vermögens-, Erwerbs- und sonstigen Einkom- 
men sowie in der Berechnung der Steuer und Abgaben 
zu finden sind. 

Leider sind aber die genauen Berechnungsverfahren der 
VGR nicht veröffentlicht, sodass die ursachen der unter- 
schiede derzeit nur durch das Statistische Bundesamt be- 
urteilt werden können. Da die Ergebnisse der VGR nicht 
für Bayern verfügbar sind und keinerlei tiefergehende 
Analysen möglich sind, wird im Berichtsteil – wie in der 
Sozialberichterstattung üblich – auf die EVS rekurriert, 
auch da die damit gewonnenen Ergebnisse zusätzlich 
durch das SoEP gestützt werden. 

vgr evs

d d wd BY

2003

Alle HH 1.817 1.610 1.665 1.732

Rentner/in 1.342 1.424 1.458 1.450

Pensionär/in 1.775 2.199 2.199 2.219

1993

Alle HH 1.500 1.328 1.404 1.469

Rentner/in 1.192 1.124 1.179 1.179

Pensionär/in 1.542 1.526 1.579 1.576

veränderung (1993=100)

Alle HH    121    121    119    118

Rentner/in    113    127    124    123

Pensionär/in    115    144    139    141

Darstellung 8.17: Vergleich VGR und EVS, nettoäquivalenzeinkommen in D 1993–2003 (Euro/Monat)

Quelle: VGR 1993, VGR 2003, EVS 1993, EVS 2003; eigene Berechnungen 
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unter 65 Jahre 65 Jahre und älter

darunter

insgesamt65 bis unter 80 Jahre 80 Jahre und älter

insgesamt

BY 1.813 1.471 1.505 1.310 1.722

WD 1.713 1.453 1.487 1.287 1.646

Haushaltstyp

Alleinlebende Frau 1.594 1.253 1.293 (1.109) 1.398

Alleinlebender Mann 2.158 1.794 (1.742) (1.928) 2.064

Alleinerziehende  
mit mind. 1 Kind

1.528 / / / 1.603

Paare ohne Kinder 2.083 1.596 1.620 (1.405) 1.917

Paare mit  
mind. 1 Kind

1.697 (1.665) (1.715) / 1.696

Sonstige  
Haushaltstypen

1.535 / / / 1.567

soziale stellung des HeB

Erwerbstätige 1.946 (3.163) (3.163) / 1.960

Sonstige nicht-
Erwerbstätige

1.057 / / / 1.032

Rentner/in 1.365 1.388 1.411 (1.283) 1.383

Pensionär/in 1.595 2.030 1.986 2.435 1.848

Darstellung 8.18: nettoäquivalenzeinkommen der Haushalte mit Haupteinkommensbeziehenden von unter 65 Jahren und 65 Jahren und älter 
nach Haushaltstyp und sozialer Stellung des Haupteinkommensbeziehenden in BY 1993 (in Preisen von 2003; Euro/Monat)

Quelle: EVS 1993; eigene Berechnungen
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unter 65 Jahre 65 Jahre und älter

darunter

insgesamt65 bis unter 80 Jahre 80 Jahre und älter

insgesamt

BY -2,0 7,8 5,5 20,1 0,6

WD -1,5 10,4 8,0 23,4 1,2

Haushaltstyp

Alleinlebende Frau -3,3 8,0 4,6 22,4 5,0

Alleinlebender Mann -20,6* 2,1 -1,5 10,3 -15,9

Alleinerziehende  
mit mind. 1 Kind

-7,3 / / / -11,5

Paare ohne Kinder 4,0 7,1 6,3 15,7 3,4

Paare mit  
mind. 1 Kind

3,3 / / / 3,4

Sonstige Haus-
haltstypen

10,3 / / / 7,1

soziale stellung des HeB

Erwerbstätige -2,5 / / / -2,9

Sonstige nicht-
Erwerbstätige

0,8 / / / 3,7

Rentner/in 2,6 5,5 4,0 12,8 4,8

Pensionär/in 22,9 16,4 18,1 0,1 20,0

Darstellung 8.19: Reale Veränderung des nettoäquivalenzeinkommens der Haushalte mit Haupteinkommensbeziehenden von unter 65 Jahren 
und 65 Jahren und älter nach Haushaltstyp und sozialer Stellung des Haupteinkommensbeziehenden in BY 1993-2003 (Prozent)

Quelle: EVS 1993, 2003; eigene Berechnungen

*  ursache der hohen Veränderungsrate sind ungewöhnlich hohe Einkommen der Männer zwischen 55 und 64 Jahren im Jahre 1993. Dieser 
Effekt findet sich ausschließlich in Bayern und ist nicht durch einzelne Ausreißer bedingt. Dies sollte weiter untersucht werden.
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                       1993                          2003
veränderung 

1993 - 2003 in % anteile 2003 in %

BY wd BY wd BY BY

alle Haushalte mit einer haupteinkommensbeziehenden Person von 65 Jahren und älter

unselbstständige 
Arbeit

88 74 41 44 -53,3 2,2

Selbstständige 
Arbeit

76 60 36 36 -53,2 1,9

Vermögen 220 195 243 223 10,6 12,8

nicht-öffentliche 
transfer- 
zahlungen

111 94 204 177 84,1 10,7

Öffentliche trans-
ferzahlungen

1.153 1.199 1.372 1.430 19,0 72,4

Darunter gesetz-
liche Rente

859 908 908 956 5,7 47,9

insgesamt* 1.647 1.622 1.896 1.910 15,1 100,0

rentnerhaushalte mit einer haupteinkommensbeziehenden Person von 65 Jahren und älter

unselbstständige 
Arbeit

76 63 33 37 -56,2 2,0

Selbstständige 
Arbeit

31 24 20 16 -36,2 1,2

Vermögen 193 181 222 204 14,7 13,3

nicht-öffentliche 
transfer- 
zahlungen

122 105 191 175 56,5 11,4

Öffentliche trans-
ferzahlungen

1.086 1.131 1.208 1.262 11,2 72,2

Darunter gesetz-
liche Rente

935 992 1.016 1.081 8,7 60,7

insgesamt* 1.508 1.504 1.674 1.694 11,0 100,0

Pensionärshaushalte mit einer haupteinkommensbeziehenden Person von 65 Jahren und älter

unselbstständige 
Arbeit

130 112 36 46 -72,0 1,2

Selbstständige 
Arbeit

31 34 13 18 -58,0 0,4

Vermögen 298 219 259 296 -13,1 8,6

nicht-öffentliche 
transfer- 
zahlungen

26 13 181 189 603,6 6,0

Öffentliche trans-
ferzahlungen

2.117 2.081 2.514 2.581 18,8 83,7

Darunter gesetz-
liche Rente

252 278 283 292 12,3 9,4

insgesamt* 2.602 2.459 3.003 3.130 15,4 100,0

Darstellung 8.20: Reale Veränderung der Bruttoeinkommensbestandteile von Haushalten mit Haupteinkommensbeziehenden von 65 Jahren 
und älter nach sozialer Stellung des Haupteinkommensbeziehenden in BY und WD 1993-2003 (Euro/Monat und Prozent)

Quelle: EVS 1993, 2003; eigene Berechnungen

* Die ausgewiesene Summe ist nicht vergleichbar mit den a.a.o. ausgewiesenen Haushaltsnettoeinkommen. Die Differenz enthält Steuern und 
Abgaben sowie diverse kleinere Einnahmen, z.B. Verkaufserlöse, Einkommensübertragungen.
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unselbststän-
dige arbeit

selbstständige 
arbeit vermögen

nicht-öffent-
liche transfer-

zahlungen

öffentliche 
transferzah-

lungen

darunter 
gesetzliche 

rente

insgesamt

BY 2,2 1,9 12,8 10,7 72,4 47,9

WD 2,3 1,9 11,7 9,3 74,9 50,0

geschlecht

Frauen 1,2 0,9 10,8 10,8 76,4 59,0

Männer 2,7 2,4 13,8 10,7 70,4 42,3

familienstand

Ledig (0,1) (1,3) (7,7) (7,8) (83,1) (62,1)

Verheiratet 3,1 2,1 14,4 10,9 69,5 43,2

Verwitwet 1,2 0,6 11,5 9,2 77,5 53,5

Geschieden (1,3) (3,2) (8,3) (16,8) (70,4) (54,2)

Dauernd getrennt lebend / / / / / /

Haushaltstyp

Alleinlebende Frau 0,9 0,4 10,5 11,0 77,3 59,7

Alleinlebender Mann 0,3 3,7 12,7 9,2 74,0 38,7

2-Generationen Haushalt; ein 
Elternteil mit mind. 1 Kind

/ / / / / /

Paare ohne Kinder 2,0 2,3 14,4 11,0 70,3 43,9

2-Generationen Haushalt; zwei 
Elternteile mit mind. 1 Kind

/ / / / / /

Sonstige Haushaltstypen / / / / / /

Berufliche stellung

Erwerbstätige / / / / / /

Sonstige nicht-Erwerbstätige / / / / / /

Rentner/in 2,0 1,2 13,3 11,4 72,2 60,7

Pensionär/in 0,7 0,5 10,6 8,6 79,5 8,1

Höchster beruflicher Bildungsabschluss

Hoch-/Fachhochschulabschluss 1,6 3,6 15,3 12,1 67,4 27,2

Fach-, Meister-,  
technikerschule etc.

2,4 2,1 14,1 10,8 70,6 50,2

Lehre, BFS-Abschluss 2,4 1,0 11,8 10,1 74,7 56,7

Anlernausbildung (2,0) (1,5) (6,5) (9,5) (80,4) (57,6)

noch in Ausbildung, Student/in - - - - - -

Kein Abschluss, Schüler/in (2,0) (0,5) (12,1) (10,5) (74,9) (58,7)

gemeindegröße

unter 5.000 3,4 2,0 13,1 11,1 70,4 46,0

5.000 bis unter 20.000 1,4 1,7 15,6 10,7 70,6 46,4

20.000 bis unter 100.000 2,3 0,6 10,7 11,1 75,3 47,1

100.000 bis unter 500.000 2,4 0,9 11,6 11,3 73,7 53,2

500.000 und mehr 1,5 5,2 9,1 9,0 75,2 50,6

Darstellung 8.21: Einkommensbestandteile der Haushalte mit Haupteinkommensbeziehenden von 65 Jahren und älter in BY 2003 (Prozent)

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen
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unselbststän-
dige arbeit

selbststän-
dige arbeit vermögen

nicht-öffent-
liche transfer-

zahlungen

öffentliche 
transferzah-

lungen

darunter 
gesetzliche 

rente

insgesamt

BY 2,5 2,3 12,8 11,3 71,2 47,6

WD 2,6 2,2 11,8 9,2 74,2 49,6

geschlecht

Frauen 1,2 1,0 10,5 11,2 76,2 59,4

Männer 3,1 2,9 13,9 11,3 68,9 42,1

familienstand

Ledig (0,1) (1,4) (8,0) (7,6) (82,8) (60,0)

Verheiratet 3,4 2,4 14,6 11,3 68,3 42,7

Verwitwet 1,3 0,7 10,0 9,5 78,5 57,3 

Geschieden (1,5) (3,7) (8,5) (18,3) (68,0) (51,3)

Dauernd getrennt lebend / / / / / /

Haushaltstyp

Alleinlebende Frau 0,9 0,4 10,0 11,4 77,2 60,2

Alleinlebender Mann (0,4) (5,5) (11,5) (10,2) (72,4) (39,5)

2-Generationen Haushalt; ein
Elternteil mit mind. 1 Kind

/ / / / / /

Paare ohne Kinder 2,2 2,6 14,6 11,5 69,1 43,4

2-Generationen Haushalt; zwei 
Elternteile mit mind. 1 Kind

/ / / / / /

Sonstige Haushaltstypen / / / / / /

Berufliche stellung

Erwerbstätige / / / / / /

Sonstige nicht-Erwerbstätige / / / / / /

Rentner/in 2,2 1,4 13,2 11,7 71,5 60,5

Pensionär/in 0,8 0,7 10,4 9,9 78,2 7,9

Höchster beruflicher Bildungsabschluss

Hoch-/Fachhochschulabschluss 1,8 4,2 15,5 12,9 65,6 27,7

Fach-, Meister-, 
technikerschule etc.

2,7 2,5 14,8 11,1 68,9 48,2

Lehre, BFS-Abschluss 2,8 1,2 10,8 10,4 74,8 57,1

Anlernausbildung (2,7) (2,1) (7,1) (10,4) (77,7) (59,4)

noch in Ausbildung, Student/in - - - - - -

Kein Abschluss, Schüler/in (2,4) (0,4) (13,2) (11,0) (73,0) (58,9)

gemeindegröße

unter 5.000 4,0 2,5 13,1 11,2 69,2 46,0

5.000 bis unter 20.000 1,7 2,0 15,2 10,8 70,3 46,2

20.000 bis unter 100.000 2,7 0,8 12,1 12,0 72,4 46,0

100.000 bis unter 500.000 2,7 1,1 11,7 12,2 72,2 52,6

500.000 und mehr 1,5 6,2 7,4 10,1 74,7 51,6

Darstellung 8.22: Einkommensbestandteile der Haushalte mit Haupteinkommensbeziehenden von 65 bis unter 80 Jahren in BY 2003 (Prozent)

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen

070_SOZ_EV_Kapitel_8_RZ.indd   567 13.02.2009   12:07:25 Uhr



568568

anHang: 8. Ältere

568

unselbststän-
dige arbeit

selbstständige 
arbeit vermögen

nicht-öffent-
liche transfer-

zahlungen

öffentliche 
transferzah-

lungen

darunter 
gesetzliche 

rente

insgesamt

BY 0,8 0,2 13,0 8,5 77,5 49,1

WD 0,7 0,4 10,9 9,7 78,3 52,5

geschlecht

Frauen 1,1 0,5 12,0 9,5 76,9 57,4

Männer 0,5 0,0 13,7 7,7 78,0 43,2

familienstand

Ledig / / / / / /

Verheiratet (0,7) (0,0) (12,9) (8,2) (78,2) (46,5)

Verwitwet (1,0) (0,4) (14,5) (8,5) (75,7) (45,8)

Geschieden / / / / / /

Dauernd getrennt lebend / / / / / /

Haushaltstyp

Alleinlebende Frau (0,7) (0,4) (12,0) (9,5) (77,3) (58,2)

Alleinlebender Mann (0,1) (0,0) (15,3) (7,2) (77,4) (37,1)

2-Generationen Haushalt; ein 
Elternteil mit mind. 1 Kind

/ / / / / /

Paare ohne Kinder (0,4) (0,0) (12,6) (8,2) (78,8) (47,2)

2-Generationen Haushalt; zwei 
Elternteile mit mind. 1 Kind

/ / / / / /

Sonstige Haushaltstypen / / / / / /

Berufliche stellung

Erwerbstätige - - - - - -

Sonstige nicht-Erwerbstätige / / / / / /

Rentner/in 0,9 0,3 13,5 10,0 75,3 61,5

Pensionär/in / / / / / /

Höchster beruflicher Bildungsabschluss

Hoch-/Fachhochschul-abschluss (0,6) (0,7) (13,8) (7,7) (77,2) (24,3)

Fach-, Meister-, 
technikerschule etc.

(1,1) (0,0) (10,6) (9,3) (79,0) (60,0)

Lehre, BFS-Abschluss (1,0) (0,0) (15,8) (8,9) (74,3) (55,3)

Anlernausbildung / / / / / /

noch in Ausbildung, Student/in - - - - - -

Kein Abschluss, Schüler/in / / / / / /

gemeindegröße

unter 5.000 (0,8) (0,2) (13,1) (10,6) (75,3) (46,1)

5.000 bis unter 20.000 (0,4) (0,0) (17,6) (10,1) (71,9) (47,4)

20.000 bis unter 100.000 (0,5) (0,0) (3,8) (6,3) (89,4) (52,3)

100.000 bis unter 500.000 (1,3) (0,1) (11,5) (7,8) (79,4) (55,9)

500.000 und mehr / / / / / /

Darstellung 8.23: Einkommensbestandteile der Haushalte mit Haupteinkommensbeziehenden von 80 Jahren und älter in BY 2003 (Prozent)

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen
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Darstellung 8.24: Armutsquote in BY 2003 – logistische Regression

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen

Regression ungewichtet 
* signifikant auf dem 1%-niveau

koeffizienten signifikanz

merkmal verändert die  
armutswahrschweinlichkeit 

gegenüber dem referenz- 
haushalt um … %-Punkte

geschlecht

Frauen 0,028 nicht sign. -

Männer r

Höchster beruflicher Bildungsabschluss

Hochschulabschluss -0,719 * -3,3

Fachhochschulabschluss  
(auch ingenieurschulabschluss)

-0,790 * -3,5

Fach-, Meister-, technikerschule, 
Berufs-, Fachakademie

-0,119 * -0,9

Lehre oder gleichwertiger  
Berufsfachschulabschluss

r

Sonst. beruflicher Abschluss 0,515 * 3,6

noch in beruflicher Ausbildung 0,857 * 7,1

Kein beruflicher Abschluss 0,781 * 6,2

noch in schulischer Ausbildung 0,083 nicht sign. -

Haushaltstyp

Alleinlebende Frau 1,269 * 12,7

Alleinlebender Mann 1,414 * 15,0

Alleinerziehende  
mit mind. 1 Kind

1,131 * 10,7

Paare ohne Kinder r

Paare mit mind. 1 Kind -0,129 * -0,9

Sonstige Haushaltstypen 0,574 * 4,1

alter

unter 10 -0,693 * -3,2

10 bis unter 20 -0,680 * -3,2

20 bis unter 30 -0,064 nicht sign. -

30 bis unter 40 -0,084 nicht sign. -

40 bis unter 50 r

50 bis unter 60 0,092 nicht sign. -

60 bis unter 70 -0,002 nicht sign. -

70 bis unter 80 -0,126 nicht sign. -

80 und älter -0,273 * -1,6

gemeindegröße

unter 5.000 0,096 * 0,4

5.000 bis unter 20.000 -0,138 * -1,0

20.000 bis unter 100.000 r

100.000 bis unter 500.000 -0,130 * -0,9

500.000 und mehr -0,143 * -1,0

konstante -2,711 * 6,4
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Darstellung 8.25: Reale Veränderung des nettogesamtvermögens je Haushalt nach Alter in BY 2003 (Euro bzw. in Euro des Jahres 2003 und Prozent) 

Darstellung 8.26: nettogesamtvermögen je Haushalt nach Geburtsjahrgängen / Altersklassen des Haupteinkommensbeziehenden in BY 2003 (Euro) 

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen

Jahr geldvermögen immobilienvermögen gesamtvermögen

nettovermögen in €

unter 65 Jahre
1993 51.367 176.101 227.468

2003 52.150 134.693 187.821

65 Jahre und älter
1993 39.515 137.507 177.022

2003 62.699 148.725 207.962

veränderung in %

unter 65 Jahre 1993 - 2003 1,5 -23,5 -17,4

65 Jahre und älter 1993 - 2003 58,7 8,2 17,5

geburtsjahrgang alter in 2003 BY wd

nach 1948 unter 55 Jahre 156.523 107.474

1948 bis 1943 55 bis unter 60 Jahre 277.173 206.556

1943 bis 1938 60 bis unter 65 Jahre 246.411 187.576

1938 bis 1928 65 bis unter 75 Jahre 241.469 177.040

Vor 1928 75 Jahre und älter 154.227 153.336

total total 184.477 137.025
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Darstellung 8.27: nettogeldvermögen je Haushalt von Haushalten mit Haupteinkommensbeziehenden von 65 Jahren und älter in BY 2003 (Euro) 

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen

unter 65 Jahre

65 Jahre und älter

insgesamt 65 bis unter 80 Jahre 80 Jahre und älter

insgesamt

BY 52.150 62.699 62.521 63.484

WD 39.875 55.414 53.996 62.944

geschlecht

Frauen 35.280 42.692 42.851 42.145

Männer 60.327 75.925 74.479 83.591

familienstand

Ledig 29.594 (48.313) (46.005) /

Verheiratet 71.505 78.651 78.713 (78.244) 

Verwitwet 47.226 51.227 48.306 (58.055) 

Geschieden 29.572 (29.038) (27.089) /

Dauernd getrennt lebend 26.488 / / /

Haushaltstyp

Alleinlebende Frau 22.582 40.965 41.566 (38.939) 

Alleinlebender Mann 28.200 62.875 (48.489) (99.432) 

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind 28.532 / / /

Paare ohne Kinder 67.575 78.352 78.486 (77.486) 

Paare mit mind. 1 Kind 66.426 / / /

Sonstige Haushaltstypen 87.423 / / /

Berufliche stellung

Erwerbstätige 55.815 / / -

Sonstige nicht-Erwerbstätige 25.194 / / /

Rentner/in 46.360 56.737 56.503 57.751

Pensionär/in 63.294 97.403 95.751 (104.146) 

Höchster beruflicher Bildungsabschluss

Hochschulabschluss 77.261 114.677 117.597 (97.161) 

Fach-, Meister-, technikerschule,  
Berufs-, Fachakademie

64.118 61.422 62.225 (58.134) 

Lehre oder gleichwertiger  
Berufsfachschulabschluss

41.694 54.091 52.512 (60.696) 

Sonst. beruflicher Abschluss 31.942 (45.109) (37.445) /

noch in beruflicher Ausbildung, Student/in (6.588) - - -

Kein beruflicher Abschluss, Schüler/in (22.734) (27.882) (27.363) /

gemeindegröße

 unter 5.000 58.674 63.849 61.745 (61.745) 

5.000 bis unter 20.000 54.374 66.509 67.025 (67.025) 

20.000 bis unter 100.000 44.980 61.674 65.943 (65.943) 

100.000 bis unter 500.000 41.736 53.706 52.061 (52.061) 

500.000 und mehr 46.973 61.517 56.313 /
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Darstellung 8.28: nettoimmobilienvermögen je Haushalt von Haushalten mit Haupteinkommensbeziehenden von 65 Jahren und älter in BY 
2003 (Euro)

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen

unter 65 Jahre

65 Jahre und älter

insgesamt 65 bis unter 80 Jahre 80 Jahre und älter

insgesamt

BY 134.693 148.725 155.924 117.903

WD 94.407 120.145 124.411 97.583

geschlecht

Frauen 87.926 74.714 74.584 75.136

Männer 157.524 198.289 205.410 160.469

familienstand

Ledig 51.899 (81.941) (79.262) /

Verheiratet 196.883 209.442 216.539 (162.843) 

Verwitwet 186.229 97.131 93.114 (106.215) 

Geschieden 66.415 (50.952) (54.326) /

Dauernd getrennt lebend 84.123 / / /

Haushaltstyp

Alleinlebende Frau 52.797 70.688 70.882 (70.068) 

Alleinlebender Mann 46.885 142.625 (135.882) (160.193) 

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind 85.045 / / /

Paare ohne Kinder 147.215 205.942 213.184 (159.618) 

Paare mit mind. 1 Kind 200.089 / / /

Sonstige Haushaltstypen 219.469 / / /

Berufliche stellung

Erwerbstätige 143.827 / / -

Sonstige nicht-Erwerbstätige 54.256 / / /

Rentner/in 129.804 133.135 140.625 101.445

Pensionär/in 199.678 251.065 256.159 (231.068) 

Höchster beruflicher Bildungsabschluss

Hochschulabschluss 177.950 269.352 287.288 (166.190) 

Fach-, Meister-, technikerschule,  
Berufs-, Fachakademie

166.024 194.502 221.079 (81.050) 

Lehre oder gleichwertiger  
Berufsfachschulabschluss

117.036 118.942 116.869 (127.442) 

Sonst. beruflicher Abschluss 87.266 (73.599) (65.181) /

noch in beruflicher Ausbildung, Student/in (6.665) - - -

Kein beruflicher Abschluss, Schüler/in (68.712) (59.500) (53.293) /

gemeindegröße

unter 5.000 177.073 166.836 175.849 (130.417) 

5.000 bis unter 20.000 147.215 174.735 177.260 (162.034) 

20.000 bis unter 100.000 96.695 161.144 182.515 (69.810) 

100.000 bis unter 500.000 72.258 93.183 91.080 (100.864) 

500.000 und mehr 87.301 77.993 77.769 /

070_SOZ_EV_Kapitel_8_RZ.indd   572 13.02.2009   12:07:27 Uhr



573573

MEtHoDiK:  inDEX DER SoZiALEn  
intEGRAtion

Zur Behandlung der Fragestellung können die im Jahre 
2003 im Rahmen des SoEP, Welle t, erhobenen Daten zur 
Freizeitaktivität herangezogen werden. Die Befragten ge- 
ben für eine Reihe von typischen Freizeitaktivitäten an, wie 
häufig sie diese ausführen. Aus diesen wurden insgesamt 
elf Aktivitäten ausgewählt, die typischerweise zusammen 
mit anderen Personen getätigt werden, d.h. Fernsehen 
wird z. B. nicht betrachtet, wohl aber Besuche bei Freun- 
den, ehrenamtliche tätigkeiten in Vereinen etc. Die Häu- 
figkeitsangaben wurden wie folgt mit Punktwerten bewer- 
tet: Angabe „nie“ Gewicht von 0, „selten“ 0,25, „monat- 
lich“ 0,5, „mind. einmal pro Woche“ 1, „täglich“ 2. Diese 
Punktwerte wurden über die verschiedenen Aktivitäten 
addiert und die Aktivitäten dabei anhand ihrer Häufig-
keit gewichtet. Eine tätigkeit, die von der Mehrzahl der 
Befragten häufig (z. B. Besuch bei Verwandten) durchge-
führt wird, wird höher gewichtet als tätigkeiten, die nur 

von wenigen durchgeführt werden. Da der teilhabeindex 
defizitorientiert verwendet werden soll, soll diese Gewicht- 
ung gewährleisten, dass Personen, die von gesellschaft-
lich üblichen tätigkeiten ausgeschlossen sind, niedrige 
Werte zugewiesen bekommen. Ein Beispiel: Wer nur ein- 
mal die Woche Sportveranstaltungen besucht, gilt damit 
einsamer als eine Person, die einmal wöchentlich Freun- 
de besucht. Bei Verwendung diverser anderer Gewichte 
variieren die Ergebnisse kaum. 

Berücksichtigt wurden die folgenden Freizeitaktivitäten: 
Essen, trinken gehen; Besuche bei/von nachbarn und 
Freunden; Besuche bei/von Familie und Verwandten; Aus- 
flüge, Kurzreisen; Beteiligung in Parteien, Bürgerinitiati-
ven; Ehrenamtliche tätigkeit in Vereinen, Verbänden; Kirch- 
gang, Besuch religiöser Veranstaltungen; Aktiver Sport; 
Besuch von Sportveranstaltungen; Besuch von Kino, Pop- 
und Jazzkonzerten; Besuch von oper, klassischen Kon- 
zerten, theater, Ausstellungen.

Darstellung 8.29: nettovermögen der Haushalte mit Vermögen von Haushalten mit Haupteinkommensbeziehenden von unter 65 Jahren und 
65 Jahren und älter in BY 2003 (Euro)

Darstellung 8.30: Ausstattung mit langlebigen Gebrauchsgütern in BY 2003 (Prozent)

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen 

Quelle: EVS 2003; eigene Berechnungen 

unter 65 Jahre

65 Jahre und älter

insgesamt 65 bis unter 80 Jahre 80 Jahre und älter

nettogeldvermögen 55.203 67.751 67.255 69.982

nettoimmobilienvermögen 231.585 280.249 293.845 222.073

nettogesamtvermögen 197.096 220.848 226.376 196.421

Haushalte mit einem nettoäquivalenzeinkommen von … des gebietsbezogenen medians

            unter 65 Jahre           65 Jahre und älter

60%-200%
(normal-

quote)

<60%
(armuts- 

risikoquote)

>200%
(reichtums-

quote) insgesamt

60%-200%
(normal-

quote)

<60%
(armuts- 

risikoquote)

>200%
(reichtums-

quote) insgesamt

PKW - Anzahl je 
Haushalt

1,7 1,1 1,9 1,7 0,9 0,6 1,3 0,9

PKW - Anteil der Haus-
halte mit PKW in %

95,0 71,0 96,6 92,9 77,0 49,2 91,9 73,7

unterhaltungselek-
tronik*, Anzahl je HH

16,8 13,2 20,0 16,7 9,7 7,1 13,9 9,6

Große Haushaltsge-
räte*, Anzahl je HH

5,4 4,6 5,6 5,4 4,5 3,8 5,7 4,7

Anmerkung: Die Summe aus nettogeld- und nettoimmobilienvermögen entspricht nicht dem nettogesamtvermögen, da die Zahl der vermö-
genden Haushalte sich in den einzelnen Vermögenskategorien unterscheidet.

* Der Anteil der Haushalte mit unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten beträgt jeweils 100 %.
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Darstellung 8.31: index der sozialen integration in D 2003 – oLS-Regression 

Quelle: SOEP 2003; eigene Berechnungen 

Regression gewichtet mit Hochrechnungsfaktor
* = signifikant auf dem 1%-niveau
** Referenzhaushalt

koeffizienten signifikanz

konstante 3,791523979 *

Alter -0,101782111 *

Alter² 0,001710796 *

Alter³ -0,000010081 *

Bruttoeinkommen, monat, in 1.000 € 0,024196439

Einpersonenhaushalte 0,136507722 *

Alleinerziehende -0,096048855 *

Paare ohne Kinder r**

Paare mit Kindern -0,044382588 *

Haushalte mit drei und mehr Generationen -0,107025607 *

Sonstige Haushalte -0,130092224 *

Bayern -0,019339109 nicht sign.

Westdeutschland ohne Bayern r**

ostdeutschland -0,138330327 *

Männer 0,011741228 nicht sign.

Frauen r**
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9. Pflegebedürftige

576

Die pflegerische Versorgung der Bevölkerung ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Länder, Kommunen, 
Pflegeeinrichtungen und Pflegekassen sind gefordert, 
die strukturellen Rahmenbedingungen für eine lücken-
lose, qualitativ hochwertige pflegerische Versorgung zu 
schaffen und die Bereitschaft zur Pflege zu unterstützen.

Wenn es um die Frage geht, wie und mit welchen konkre-
ten Maßnahmen die zukünftigen Herausforderungen in 
der Altenpflege zu meistern sind, ist es essentiell den Blick 
auf diejenigen zu richten, denen unser ganzes Handeln 
dient: den alten, pflege- und hilfebedürftigen Menschen 
mit ihren individuellen Bedürfnissen und Problemen sowie 
ihrem Wunsch nach einem selbstbestimmten und selbst-
gestalteten Leben. Ein solcher Blick ist notwendige Richt-
schnur und Orientierungshilfe hinsichtlich der Ausgestal-
tung bedarfsgerechter Pflege-, Wohn- und Betreuungsfor-
men sowie von Beratungs- und Versorgungskonzepten. 
Dies gilt sowohl für die staatlichen Rahmensetzungen, als 
auch in besonderer Weise für die Dienstleistungsunterneh-
men, die die Pflege vor Ort anbieten. Beratungskonzepte 
beispielsweise in Pflegestützpunkten oder Betreuungs-
konzepte, die nicht die Wirtschaftlichkeit der Unterneh-
mung, sondern die Interessen der Kunden in den Vor-
dergrund stellen, werden die Gewinner im sich ent-
wickelnden Pflegemarkt sein.

Was die Schaffung von individuellen Wohn- und Lebens-
bedingungen anbelangt, äußert die überwiegende Zahl 
der älteren Menschen den Wunsch, selbstbestimmt und 
möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen zu 
können. Diesem Wunsch muss Rechnung getragen wer-
den, indem der ambulante Sektor konsequent ausgebaut 
und zukünftig auf eine verstärkte Kooperation und Ver-
netzung präventiver, medizinischer, pflegerischer, reha-
bilitativer und sozialer Angebote hingewirkt wird. 

Um das familiäre Unterstützungspotential zu erhalten und 
zu fördern, kommt dabei den Beratungs- und Entlastungs-
angeboten für pflegende Angehörige sowie dem Ausbau 
niedrigschwelliger Betreuungsangebote wie Betreuungs-
gruppen, Angehörigengruppen oder ehrenamtlichen 
Helferkreisen, eine besondere Bedeutung zu. Neben dem 
reinen Pflegebedarf bestehen in den Haushalten mit 
Pflegebedürftigen oftmals die Notwendigkeit der hauswirt-
schaftlichen Versorgung und der sozialen Betreuung sowie 
der Wunsch nach schneller Verfügbarkeit von Hilfeleis-
tungen im Alltag. Die wachsende Nachfrage nach niedrig-
schwelligen Dienstleistungen kann dabei langfristig weder 
über die Pflege noch über ehrenamtliches Engagement 
vollständig gedeckt werden. Sie muss durch gewerbli-
che Angebote ergänzt werden. Die Entstehung entspre-
chender Marktsegmente wird deshalb begrüßt.

In diesem Zusammenhang gilt es deutlich zu machen, 
dass der notwendige Ausbau des ambulanten Bereichs 
den stationären Sektor nicht überflüssig macht. Was wir 
zukünftig verstärkt brauchen ist eine gelungene Mixtur 
unterschiedlicher, abgestufter, aufeinander abgestimmter 
und durchlässiger ambulanter, teilstationärer und vollsta-
tionärer Versorgungsformen. Dies gilt vor allem mit Blick 
auf die zunehmende Zahl demenzerkrankter Menschen, 
die unter anderem den Ausbau von alternativen Wohn-, 
Pflege- und Betreuungsformen unumgänglich macht. 

Ein breit gefächertes Angebot bedarfsgerechter Wohn- 
und Betreuungsformen allein reicht allerdings nicht aus. 
Bestimmend ist die Qualität der Angebote und Leistungen, 
für deren Sicherstellung in erster Linie die Träger der Ein-
richtungen verantwortlich sind. Transparenz bei Leistungs-
angeboten, Qualität und Preisen herzustellen ist ebenso 
entscheidend. So erhalten die Betroffenen, vor allem aber 
auch deren Angehörige, verbesserte Entscheidungsmög-
lichkeiten, die sie befähigen, die für ihren Bedarf ad-
äquate Pflege zu finden.

Hinsichtlich des Wunsches der zu Pflegenden nach einer 
fachlich guten Pflege und vor allem nach mehr Aufmerk-
samkeit, Zuwendung und sozialer Betreuung sind ein pra-
xisorientierter Personaleinsatz und umfassende Maßnah-
men zur Personalentwicklung wesentliche Qualitätsmerk-
male. Sie sind zudem Kennzeichen eines lebendigen 
einrichtungsinternen Qualitätsmanagements. Zu einer 
bedarfsgerechten Personalausstattung in den Einrich-
tungen gehören eine differenzierte Personaleinsatzpla-
nung ebenso wie eine konsequente Umsetzung des in 
Bayern zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern 
vereinbarten durchschnittlichen Pflegepersonalschlüssels 
und darüber hinaus aktive Personalverhandlungen der 
Einrichtungsträger mit den Kostenträgern im Rahmen der 
Landespflegesatzkommission. 

Angesichts der starken Zunahme von multimorbiden, ins-
besondere an Demenz erkrankten Menschen sowie der ra-
santen medizinisch-pflegerischen Entwicklung sind die re-
gelmäßige Fort- und Weiterbildung der Pflegenden, aber 
auch die Investition in Ausbildung unverzichtbare Bau-
steine einer umfassenden Personalentwicklung. Neben 
pflegefachlichen Qualifizierungsmaßnahmen werden 
zukünftig die Bereiche Beratung und Gesundheitsvorsorge 
an Bedeutung gewinnen. Vor allem die Vermittlung von 
sozialen und persönlichen Kompetenzen für einen ein-
fühlsamen, wertschätzenden, von Vertrauen und Sicher-
heit geprägten mitmenschlichen Umgang werden ei-
ne zunehmende Rolle spielen. Angesichts der vom Me-
dizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) und 
den Heimaufsichtsbehörden in Bayern immer wieder 
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festgestellten Mängel und Defizite bei den Führungs- und 
Leitungskräften sind die Einrichtungsträger aufgefordert, 
zukünftig ein besonderes Augenmerk auf entsprechende 
Qualifizierungsmaßnahmen für die Leitungsebene zu le-
gen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Vermittlung 
von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Aufbau 
effektiver einrichtungsinterner Kommunikationsstruk-
turen, die Durchführung differenzierter Maßnahmen zur 
Teambildung und ganzheitlich ausgerichtete gesund-
heitsfördernde Angebote.

Mit Blick auf die demografische Entwicklung stellt auch die 
Schaffung von Ausbildungsplätzen eine der wichtigsten 
Zukunftsaufgaben dar. Ausbildung ist und bleibt Kernauf-
gabe der Unternehmen. Sie ist zugleich eine Investition 
in die Zukunft der Einrichtung, die insbesondere die 
Chancen der Unternehmen in einem zunehmenden Wett-
bewerb ganz entscheidend verbessert. 

Ebenso wichtig muss künftig für die Unternehmen und die 
Berufsfachschulen für Altenpflege die Frage sein, wer aus-
gebildet wird. Die Auszubildenden von heute sind die Pfle-
gepersonen von morgen und übermorgen. Nicht jeder 
Auszubildende eignet sich für die Tätigkeit mit pflegebe-
dürftigen Menschen. Bewerberinnen und Bewerber für die 
Altenpflegeausbildung sollten deshalb in den Berufs-
fachschulen für Altenpflege einen Eingangstest ablegen.

Wenn es darum geht, ein positiveres Bild von der Pflege in 
der Öffentlichkeit zu etablieren, führt kein Weg an einer in-
tensiveren gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit den 
nach wie vor verdrängten Themen „Alter“ und „Pflegebe-
dürftigkeit“ vorbei. Wir brauchen ein neues Miteinander 
und eine Gemeinschaft der Generationen. Ein solches 
Miteinander kann nur gelingen, wenn wir einen offenen 
Blick auf das Alter mit allen seinen positiven Aspekten wie 
auch den unvermeidlichen Schattenseiten wagen. Ziel 
muss es sein, der Gesellschaft die Augen und Ohren zu 
öffnen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass die 
Pflege alter Menschen uns alle angeht. Schließlich sind die 
Alten von heute das, was wir morgen sein werden.

einzelne Herausforderungen

ENTWICKLUNG DER ZAHL DER PFLEGEBE-
DüRFTIGEN

Ende des Jahres 2005 lebten in Bayern 302.706 Pflegebe-
dürftige, die Leistungen nach dem SGB XI erhielten. Damit 
waren 2,4 Prozent der bayerischen Bevölkerung pflegebe-
dürftig. Auf 1.000 Einwohner kamen damit 24 pflegebe-
dürftige Personen. Bei Annahme einer konstanten al-

tersspezifischen Pflegewahrscheinlichkeit wird die Zahl 
der Pflegebedürftigen in Bayern bis 2020 um 37,8 Prozent 
bzw. rund 115.000 Pflegebedürftige steigen. Modellrech-
nungen zeigen allerdings, dass bereits moderate Verände-
rungen der altersspezifischen Pflegehäufigkeiten die pro-
gnostizierten Steigerungen erheblich reduzieren können. 
Soweit es in Zukunft gelingt, durch gesündere Lebensfüh-
rung sowie gezielte Prävention und Rehabilitation den Ein-
tritt der altersspezifischen Pflegebedürftigkeit in ein höhe-
res Lebensalter hinauszuschieben, kann der Anstieg der 
Zahl der Pflegebedürftigen deutlich schwächer ausfallen.

Das zum 01.07.2008 in Kraft getretene Pflege-Weiterent-
wicklungsgesetz weist deshalb der Prävention und Re-
habilitation vor und in der Pflege eine verstärkte Be-
deutung zu. Die Pflegekassen sind verpflichtet, vom 
MDK gutachtlich als geboten festgestellte medizinische 
Rehabilitationsmaßnahmen rechtzeitig durch den zu-
ständigen Träger zu veranlassen. Für stationäre Pflege-
einrichtungen wurden finanzielle Anreize für verstärkte 
aktivierende und rehabilitative Bemühungen, die zu 
einer niedrigeren Pflegestufe führen, gesetzt.

MENSCHEN MIT DEMENZERKRANKUNG

Die Lebenserwartung hat in den letzten 100 Jahren ganz 
erheblich zugenommen. Den wissenschaftlichen Erkennt-
nissen zufolge steigt die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu 
erkranken, mit zunehmendem Lebensalter. Unabhängig 
von dieser Prävalenz sind in jüngster Vergangenheit auch 
immer mehr jüngere Menschen über 40 Jahren von de-
mentiellen Erkrankungen betroffen, auch wenn die Mehr- 
heit der Demenzkranken älter als 75 Jahre ist. Bayernweit 
sind nach Expertenschätzungen bereits jetzt mehr als 
160.000 Menschen an Demenz erkrankt, wobei innerhalb 
der nächsten 15 Jahre noch mit einer weiteren Zunahme 
um ca. 40 Prozent zu rechnen ist. Der demografische Wan- 
del und die deutliche Zunahme der Anzahl der Menschen 
mit altersbedingter Demenzerkrankung stellen den Einzel-
nen, die Familien und die Gesellschaft vor große Heraus-
forderungen. Erforderlich ist deshalb eine bessere Berück- 
sichtigung von Menschen mit Demenzerkrankung im Rah- 
men der Pflegeversicherung durch einen neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff, wie ihn Bayern in Zusammenarbeit mit 
dem MDK Bayern bereits entwickelt und auf Bundesebene 
gefordert hat. Mittlerweile hat nun auch das Bundesmini-
sterium für Gesundheit angekündigt, den Pflegebedürftig-
keitsbegriff reformieren zu wollen, und zur Neudefinition 
des Pflegebedürftigkeitsbegriffs einen Beirat eingesetzt.

Zur Unterstützung der insbesondere durch die Pflege 
Demenzkranker stark belasteten Angehörigen fördert 
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die Bayerische Staatsregierung bereits seit dem Jahr 
1998 so genannte Fachstellen für pflegende Angehörige, 
die den Angehörigen Beratung und Entlastung bieten so-
wie niedrigschwellige Hilfsangebote vermitteln. Zur Wei-
terentwicklung der Versorgungsstrukturen und -konzepte 
für Menschen mit Demenzerkrankung fördert Bayern zu-
dem 15 Modellprojekte mit einem Gesamtvolumen von 
rund 2,55 Mio. Euro (einschließlich Kommunen und Pfle-
geversicherung). So hat beispielsweise das Modellprojekt 
„Kompetenz Netz Demenz“ in Augsburg die Vernetzung 
von Dienstleistungsstrukturen und Bürgerschaftlichem 
Engagement zur Entwicklung einer neuen städtischen Le-
bens- und Verhaltenskultur im Umgang mit Demenz zum 
Ziel. Insbesondere sollen die vorhandenen Ressourcen 
zusammengeführt und miteinander vernetzt werden. 
Geplant ist, damit zugleich Grundlagen für die Weiterent-
wicklung der Versorgungsstrukturen für Demenzkranke zu 
schaffen. Schwerpunkte des Modellprojekts sind die 
Sicherung der Integration und der Akzeptanz der Erkrank-
ten im Wohnviertel, die Entwicklung von Konzepten mit 
der Wohnungswirtschaft, die Erleichterung des Zugangs 
zu professioneller Hilfe und Case Management sowie die 
Vernetzung und Weiterentwicklung bestehender Angebote. 
Das Modellprojekt „Betreutes Wohnen in Familien für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen im Alter“ in Kauf-
beuren soll die niedrigschwellige, ambulante Versorgung 
und Pflege psychisch kranker alter Menschen um einen 
weiteren Baustein ergänzen. Zielgruppen sind sowohl Pa-
tientinnen und Patienten, die an einer psychiatrischen Al-
terserkrankung (Demenz, Altersdepression) leiden, als 
auch chronisch psychiatrisch Erkrankte, die alt werden/ge-
worden sind. Im Einzelnen verfolgt dieses Projekt die Inte-
gration des Erkrankten in die neue Familie und Umgebung, 
die Verbesserung der Lebensqualität, die Stabilisation der 
Lebenssituation, die Vermeidung einer eventuellen Heim-
aufnahme, die Verhinderung drohender Pflegebedürftigkeit 
durch individuelle Betreuung und Förderung sowie die 
weitestgehende Aufrechterhaltung individueller Fähigkeiten.

Dem weiteren Ausbau solcher niedrigschwelligen Betreu-
ungsangebote wie Betreuungsgruppen, Angehörigengrup-
pen oder ehrenamtlichen Helferkreisen kommt große Be-
deutung zu. Besonders für den Ausbau von alternativen 
Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen für Demenzkranke 
(z. B. ambulant betreute Wohngemeinschaften) stellte Bay-
ern im Jahr 2008 sowie in den folgenden Jahren zusätzliche 
Fördermittel bereit, die das bisherige Beratungsangebot 
der staatlich geförderten „Fachstelle für ambulant be-
treute Wohngemeinschaften“ mit finanziellen Anreizen 
hervorragend ergänzen.

Nach einer Studie von Weyerer aus dem Jahr 2005 leiden 
bereits 60 Prozent der Heimbewohnerinnen und Heimbe-

wohner an Demenz. Demenz stellt den häufigsten Grund 
für einen Umzug ins Heim dar. Heimbewohnerinnen und 
Heimbewohner, die nicht an Demenz leiden, sind die 
Ausnahme geworden. Trotz dieser Ausgangslage steht bei 
vielen Einrichtungen nach wie vor die somatische Pflege 
im Vordergrund. Es gilt jedoch, die besonderen Bedürf-
nisse der an Demenz erkrankten Menschen zu berücksich-
tigen. Eine feste Größe muss zukünftig die soziale Be-
treuung sein, denn die Pflege an sich macht für die Pfle-
gebedürftigen nur einen kleinen Teil des ganzen Tages 
aus. Wenn dann zusätzlich keine Angehörigen da sind 
oder keine Zeit haben, weil sie beispielsweise berufstä-
tig sind, können für die Betroffenen die Minuten zu Stun-
den und die Stunden zu Tagen werden. Es gilt daher, die 
Umsetzung des Gedankens der sozialen Betreuung zu-
künftig stärker zu entwickeln. Hausgemeinschaften in 
stationären Altenpflegeeinrichtungen sind prädestiniert, 
dem Anspruch einer umfassenden Betreuung und Ver-
sorgung gerecht zu werden. In einer klassischen Haus-
gemeinschaft sind so genannte Präsenzkräfte für eine 
überschaubare Anzahl von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern verantwortlich. Pflegekräfte, die wie ein ambulanter 
Dienst organisiert sind, werden bei Bedarf hinzugezogen. 
Auch Angehörige und ehrenamtlich Engagierte sollen zur 
Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner bei-
tragen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen ihren 
Wünschen entsprechend so weit wie möglich in den 
Alltag integriert werden. Dadurch wird eine normali-
tätsorientierte Tagesstruktur ermöglicht und deren 
Alltagskompetenz erhalten, gestärkt oder wenn nötig 
reaktiviert. Eine Umfrage bei den Heimaufsichtsbehör-
den hat ergeben, dass dieses Betreuungskonzept von 
den Einrichtungsträgern leider nur in sehr geringem 
Umfang angeboten wird. Es gilt daher, die Gründe für 
die sehr zögerliche Einrichtung von Hausgemeinschaf-
ten zu eruieren und auf dieser Basis entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen.

KüNFTIGE FINANZIERUNG DER SOZIALEN
PFLEGEVERSICHERUNG

Durch die voraussichtlich zunehmende Zahl der Pflege-
bedürftigen wird sich trotz der zum 01.07.2008 in Kraft 
getretenen Reform der Pflegeversicherung künftig die 
Frage der Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung 
neu stellen. Hierzu hat Bayern bereits im Jahr 2006 ein 
Finanzierungskonzept vorgestellt, das als Kernpunkt die 
Schaffung eines ergänzenden Kapitelstocks enthält. Die-
ses Konzept ist nach wie vor geeignet, die Finanzgrund-
lagen der Pflegeversicherung auf eine solidere Basis zu 
stellen und bleibt Ziel bayerischer Pflegepolitik. 
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PFLEGEINFRASTRUKTUR

Die künftige Entwicklung der Pflegebedürftigenzahlen 
stellt auch die bestehende ambulante und stationäre 
Pflegeinfrastruktur vor eine große Herausforderung 
und erfordert die Entwicklung alternativer Wohn- und 
Pflegeangebote. 

Pflegeheime

Der in Bayern zwischen den Jahren 1999 und 2005 über-
durchschnittliche Anstieg der Zahl der Pflegeheime (+22,3 
%; Deutschland: +17,7 %) und der Pflegeplätze (+24,6 %; 
Deutschland: +17,3 %) hat dazu geführt, dass der aktuelle 
Bedarf an stationären Pflegeeinrichtungen in Bayern im 
Durchschnitt gedeckt ist.1 Zahlen des Bayerischen Landes-
amtes für Statistik und Datenverarbeitung zeigen sogar, 
dass am 15.12.2006 von rund 125.000 Heimplätzen rund 
8.900 Plätze leer standen. Ein Abflauen der Investitionsbe-
reitschaft privat gewerblicher Einrichtungsträger ist nicht 
ersichtlich. Im Pflegebereich hat sich in den letzten Jahren 
ein Markt gebildet. Es ist daher davon auszugehen, dass 
der im Rahmen der demografischen Entwicklung ent-
stehende weitere Bedarf an Pflegeplätzen durch private 
Investoren gedeckt werden wird. Sowohl durch diesen 
Wettbewerb als auch durch die Mechanismen des Marktes 
werden auch in Zukunft innovative, konzeptionell zukunfts-
weisende Einrichtungen entstehen. Zudem werden den 
stationären Altenpflegeeinrichtungen für die Modernisie-
rung und den Ersatzneubau Darlehensprogramme zu 
Kreditmarktbedingungen angeboten. Die Modernisierung 
von stationären Altenpflegeeinrichtungen wurde in das 
bestehende Bayerische Modernisierungsprogramm für 
Mietwohnungen einbezogen. Hier erfolgt die Förderung 
mit einem Kapitalmarktdarlehen der Bayerischen Lan-
desbodenkreditanstalt, das mit Unterstützung der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau für die Dauer von zehn Jah-
ren zinsverbilligt wird. Für Ersatzneubauten wurde ein 
eigenes Programm aufgelegt. Die Förderung geschieht 
ebenfalls mit einem Kapitalmarktdarlehen der Bayerischen 
Landesbodenkreditanstalt, das mit Unterstützung der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Dauer von zehn 
Jahren zinsverbilligt wird. Auf diese Weise werden im 
Pflegebereich effiziente und preiswerte Strukturen ohne 
Qualitätsverlust erhalten bzw. weiterentwickelt. 
Dem sich abzeichnenden Trend zur stationären Einrich-
tung (zwischen 1999 und 2005 ist die Zahl der in baye-
rischen Pflegeheimen versorgten Pflegebedürftigen um 
18.467 bzw. 22,4 % angestiegen) steht der Wunsch vieler 
Pflegebedürftiger, möglichst lange in der gewohnten 

Umgebung bleiben zu können, entgegen. Diesem Willen, 
der letztendlich Ausdruck der Selbstbestimmung ist, muss 
durch klare, Rechtssicherheit verschaffende gesetzliche 
Strukturen, die das Entstehen von z. B. ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften nicht verhindern, sondern beför-
dern, Rechnung getragen werden. Ein wichtiger Schritt in 
diese Richtung ist das seit 01.08.2008 geltende Bayerische 
Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, das erstmals eine klare 
Definition und einen rechtlichen Rahmen für ambulant 
betreute Wohngemeinschaften setzt. Weitere Verbesse-
rungen bringt das Pflege- und Wohnqualitätsgesetz auch 
im Hinblick auf Qualitätsfragen, Transparenz und unange-
meldete Heimkontrollen. Ergänzend zu diesem Gesetz soll 
den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner in 
stationären Einrichtungen künftig dadurch entsprochen 
werden, dass in einem weit größeren Ausmaß als bis-
her Einzelzimmer in den stationären Einrichtungen zur 
Verfügung gestellt werden.

Zudem wurde Ende des Jahres 2008 der bayernweit ein-
heitliche Prüfleitfaden für die Heimaufsicht fertig gestellt. 
In den Jahren 2009 und 2010 werden nun die multiprofes-
sionellen Teams bestehend aus einer Ärztin bzw. einem 
Arzt, einer Pflegefachkraft, einer Sozialpädagogin bzw. 
einem Sozialpädagogen und einer Verwaltungsfachkraft 
zu Qualitätsbeauftragten fortgebildet. Diese Fortbildung 
soll dazu beitragen, sowohl die Beratungsfunktion als 
auch die Begutachtungskompetenz der Heimaufsichten 
weiter zu stärken. Damit verbunden ist das Ziel, die Qua-
lität in den stationären Einrichtungen zu erhöhen.

In stationäre Einrichtungen ziehen tendenziell immer 
ältere und zumeist auch multimorbide Menschen. So 
liegt das durchschnittliche Eintrittsalter der Personen, 
die in ein Pflegeheim ziehen, in Bayern bei 86 Jahren. 
Von den in bayerischen Pflegeheimen versorgten Pfle-
gebedürftigen waren Ende des Jahres 2005 88,3 Prozent 
70 Jahre und älter und 69,3 Prozent 80 Jahre und älter. 
Mit dieser Tendenz darf jedoch keine Defizitorientierung 
einhergehen. Die Einrichtungen müssen vielmehr die 
vorhandenen Potentiale ihrer Bewohnerinnen und Be-
wohner in den Vordergrund stellen. 

Unabhängig davon ist den Pflegebedürftigen zumeist be-
wusst, dass das Pflegeheim ihr letztes Zuhause ist. Zu die-
sem Abschnitt des Lebens gehört unweigerlich der Ster-
beprozess. Die Einrichtungen müssen daher in Zukunft 
verstärkt dazu befähigt werden, den Sterbenden zu be-
gleiten. Der Sterbeprozess kann sowohl für den Bewoh-
ner und seine Angehörigen als auch für die Pflegekräfte 
belastend sein. Pflegekräfte sind diesem mentalen 

1  Entwicklung im ambulanten Bereich in Bayern: Pflegedienste: +7,5 Prozent; betreute Pflegebedürftige: +12,8 Prozent.
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Stress permanent ausgesetzt mit bekannten Folgen wie 
chronische Erschöpfung, Depression, Verstimmungen und 
Enttäuschung. Um für alle Beteiligten eine Erleichterung 
zu verschaffen, sollten sich die Einrichtungen für die Phase 
des Verabschiedens Handlungsleitlinien vorgeben, die 
Orientierung und Halt geben. Entscheidend sind nicht 
nur Informationen über den Sterbenden, sondern auch 
gute Kenntnisse im Hinblick auf Sterbephasen und dem-
entsprechende Handlungsmöglichkeiten. Ferner können 
diese Handlungsleitlinien Raum für einen Austausch der 
Pflegenden untereinander oder für Supervision geben. 
Damit könnte die Sterbekultur in den Einrichtungen er-
heblich verbessert und den Pflegebedürftigen ein wür-
devolleres Sterben ermöglicht werden.

Ambulante Versorgungsstrukturen

Die Pflege in stationären Einrichtungen soll zukünftig le-
diglich eine von vielen Betreuungsformen darstellen. Nach 
einer Umfrage des „Deutschen Altenpflegemonitors 2004“ 
konnten sich nur 34 Prozent der befragten über 50-Jäh-
rigen einen Umzug in ein Alten- und Pflegeheim vorstel-
len, davon hatte nur ein Viertel die stationäre Altenpflege 
wirklich präferiert. Dennoch war in Bayern zwischen 1999 
und 2005 ein Trend zur professionellen Pflege zu beobach-
ten, denn in diesem Zeitraum stieg die Zahl der in sta-
tionären Einrichtungen Versorgten um 22,4 Prozent (bei 
gleichzeitigem Anstieg der Zahl der durch ambulante 
Einrichtungen Betreuten um 12,8 % und gleichzeitiger 
Abnahme der Zahl der reinen Pflegegeldempfänger um 
11,9 %). Diese Tendenz steht damit im Widerspruch zum 
Wunsch vieler Pflegebedürftiger, in ihrer häuslichen Um-
gebung verbleiben zu können. Sie widerspricht zudem 
der Tatsache, dass häusliche Pflege regelmäßig auch 
wirtschaftlicher ist als stationäre Pflege.

Hier scheint die Suche nach Sicherheit bei eingeschränkter 
Selbstversorgungsfähigkeit und bei zurückgehendem 
familiärem Betreuungspotential entgegen den eigenen 
Wünschen zur Lebensgestaltung zu einem Rückgriff auf 
traditionelle Versorgungsangebote in der Pflege zu führen. 
Individuelle Pflegearrangements, die dem eigenen Bedarf 
an Pflegeleistungen, hauswirtschaftlicher Versorgung und 
persönlicher Betreuung entsprechen und weiterhin eine 
selbstständige Lebensführung ermöglichen, werden 
noch nicht als Alternative wahrgenommen.

Insoweit gilt es, die Ansätze des am 01.07.2008 in Kraft 
getretenen Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes zu 
nutzen und durch eine qualifizierte, neutrale und 
wohnortbezogene Pflegeberatung und Pflegebeglei-
tung die einzelnen Pflegebedürftigen umfassend und 

zielgerichtet zu unterstützen. Wesentlich sind dabei 
insbesondere die Ermittlung des gesundheitlichen, 
pflegerischen und betreuerischen Hilfebedarfs sowie die 
Zusammenstellung von individuellen Hilfs- und Unterstüt-
zungsangeboten einschließlich der Unterstützung bei der 
Umsetzung und Inanspruchnahme der erforderlichen 
Leistungen. Ein zentrales Vorhaben ist die stufenweise 
Errichtung von Pflegestützpunkten in Bayern. Hierfür 
entwickeln wir in Zusammenarbeit mit den Verbänden 
der Pflege- und Krankenkassen in Bayern sowie den 
Kommunalen Spitzenverbänden ein Strukturkonzept für 
ein plurales Angebot, das eine effiziente Beratung sicher-
stellt und bürokratische Doppelstrukturen vermeidet. 
Zudem werden ambulante Versorgungsstrukturen be-
nötigt, die eine Alternative zu stationären Einrichtungen 
bieten. Einen wichtigen Schritt zur Umsetzung des 
Grundsatzes „ambulant vor stationär“ leistet auch inso-
weit das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz, mit dem die 
Sachleistungen für die Inanspruchnahme ambulanter 
Einrichtungen schrittweise an die der Pflegeheime an-
geglichen werden.

Die Wohnung oder das Haus sowie das nahe Wohnumfeld 
haben eine grundlegende Bedeutung, insbesondere für 
Personengruppen mit einer wohnungszentrierten Lebens-
gestaltung, wie z. B. ältere Menschen, Kleinkinder oder 
Hausfrauen. Für diese stellt die Wohnung den eigentlichen 
Lebensmittelpunkt dar. Studien legen dar, dass ältere 
Menschen rund 4/5 des Tages in der eigenen Wohnung 
verbringen und die verbleibende Zeit vor allem für Ak-
tivitäten in der unmittelbaren Umgebung nutzen. Tra-
ditionelle innerfamiliäre Versorgung wird angesichts 
veränderter Familienstrukturen nicht mehr im bisherigen 
Maße möglich sein. Zudem kann die Betreuung und 
Versorgung älterer Menschen nicht allein im Bereich der 
stationären Altenhilfe aufgefangen werden. In Verbindung 
mit einer zunehmenden Vielfalt der Lebensstrukturen und 
dem Wunsch der Seniorinnen und Senioren, ein Leben in 
weitgehender Selbstständigkeit und Eigenverantwortung 
zu führen, kommt der Weiterentwicklung und Etablierung 
alternativer Wohnformen besondere Bedeutung zu. 

Wohnen im Alter ist ein wichtiges Zukunftsthema im 
Bereich der Seniorenpolitik. Mit der Förderung der 
„Bayerischen Koordinationsstelle Wohnen zu Hause“ und 
der „Fachstelle für ambulant betreute Wohngemeinschaf-
ten in Bayern“ wird Fachwissen, Beratung und Informati-
on zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden viel-
fältige Maßnahmen unterstützt, die eine Ausdifferenzie-
rung von verschiedenen Wohnformen und einen Verbleib 
im eigenen Zuhause vorsehen, wie z. B. die Förderung von 
alternativen Wohnformen im Rahmen des Modellpro-
gramms „Innovative Altenhilfekonzepte“, die Herausgabe 
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eines Wohnprojekte-Atlas, die Förderung einer Ausstel-
lung zum gemeinschaftlichen Wohnen sowie die Unter-
stützung von Fortbildungsangeboten für Wohnberatung 
bzw. Wohnungsanpassung für Fachkräfte, Ehrenamtliche, 
Handwerksbetriebe und Architekten. 

Die Zahl der ambulanten Pflegedienste sowie der ambu-
lant versorgten Pflegebedürftigen ist im Zeitraum von 
1999 bis 2005 sowohl in Bayern als auch bundesweit 
gestiegen (Pflegedienste: Bayern: +7,5 %; Deutschland: 
+1,5 %; von diesen versorgte Pflegebedürftige: Bayern: 
+12,8  %; Deutschland: +13,5 %). Zur Qualitätssicherung 
ambulanter Pflegedienste hat Bayern zahlreiche Projekte 
initiiert, wie beispielsweise die Projekte „Qualitätsma-
nagement in kleinen Pflegediensten“ oder „FAADS - 
Fortbildungen in der Ambulanten Altenpflege: De-
pressions- und Suizidprävention“. Durch FAADS konnten 
landesweit 3.500 Altenpflegekräfte in rund 450 Pflegeein-
richtungen für das Krankheitsbild Depression sensibili-
siert und ihnen wertvolles Wissen zur Früherkennung 
und Pflege an die Hand geben werden. Inzwischen 
stehen in jedem vierten ambulanten Pflegedienst in 
Bayern durch FAADS geschulte Pflegekräfte zur Ver-
fügung. Der Bereich der ambulanten Pflege wird auch in 
Zukunft immer wichtiger werden. Der Bedarf soll vor 
allem durch einen Pflegemix aus Pflegefachkräften, pfle-
genden Angehörigen und Ehrenamtlichen gedeckt wer-
den. Daneben wird die Bayerische Staatsregierung wei-
terhin auch Projekte zur Unterstützung der häuslichen 
Pflege fördern, wie z. B. „Präventionsorientierte und haus-
haltsunterstützende Dienste für ältere Menschen“.

PROFESSIONELL PFLEGENDE

Nach einer Studie von Prof. Dr. Reinhold Schnabel zum 
Thema „Zukunft der Pflege in Deutschland“ muss sich 
der gesamtwirtschaftliche Aufwand für professionelle 
Pflegeleistungen schon in naher Zukunft dramatisch er-
höhen, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen. 
Selbst wenn in Zukunft Angehörige in wachsendem Um-
fang für die Pflege bereit stünden, müsste sich dem Gut-
achten zufolge die Zahl der professionellen Pflegekräfte 
in den nächsten Jahrzehnten mehr als verdoppeln. Ende 
des Jahres 2005 waren bayernweit 109.731 Personen in 
ambulanten und stationären Einrichtungen tätig. Der 
Anteil an Pflegefachkräften lag dabei mit 42,6 Prozent 
über dem bundesweiten Durchschnitt von 39,6 Prozent.

Personalgewinnung liegt in erster Linie in der Verantwor-
tung der ambulanten und stationären Einrichtungen. Die 
Bayerische Staatsregierung unterstützt die Einrichtungen 
aber bei der internen Personalgewinnung mit 3.000 Euro 

pro zusätzlich geschaffenem Ausbildungsplatz. Dafür 
stehen im Förderzeitraum 2007 bis 2013 insgesamt 3,5 
Mio. Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds zur 
Verfügung. Darüber hinaus engagieren wir uns mit einer 
Vielzahl von Maßnahmen für Qualitätsverbesserungen 
und für einen attraktiveren Altenpflegeberuf. Beispiele 
hierfür sind Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und 
Entbürokratisierung im Rahmen des Pflege- und Wohn-
qualitätsgesetzes sowie die Kampagne „ganz jung. ganz 
alt. ganz Ohr“, mit der die Themen „Alter“ und „Pflege-
bedürftigkeit“ über das Medium Musik in die Öffentlich-
keit getragen und ein intensiver Dialog von „Jung und 
alt“ angestoßen werden soll. Zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen und damit Schaffung eines attrak-
tiveren Berufsbildes leisten Maßnahmen wie die finanzi-
elle Förderung der Fort- und Weiterbildung in der Alten-
pflege, die Verbreitung von Best-Practice-Beispielen in 
der Altenpflege, die Erstellung von Leitfäden mit fach-
lichen, rechtlichen und ethischen Inputs für Pflegende 
sowie die Durchführung von Fachtagen zu aktuellen 
pflegerelevanten Themen wichtige Beiträge. Neben der 
Herausforderung, in Zukunft genügend professionelles 
Pflegepersonal zu gewinnen, werden auch die Anforde-
rungen an die Pflegekräfte selbst steigen. Die zu erwar-
tende Zunahme an schwerstpflegebedürftigen, multimor-
biden und insbesondere demenzerkrankten Menschen 
erfordert qualifiziertes Pflegepersonal. 

Ausgeprägte Pflege- und Betreuungskompetenzen sind 
vor allem auch mit Blick auf die steigende Zahl älterer und 
pflegebedürftiger Migrantinnen und Migranten notwen-
dig. Dazu gehört das Wissen um migrationsspezifische 
Lebensbedingungen und -realitäten genauso wie die 
Neugier und das Interesse an Menschen aus anderen 
Kulturen sowie die Bereitschaft, das jeweils eigene 
Weltbild zu reflektieren. Die Bayerische Staatsregierung 
engagiert sich daher für eine kulturspezifische Pflege und 
Beratung. Unter anderem haben wir die Multimedia-DVD 
„Wenn ich einmal alt bin …“ erstellen lassen, die ins-
besondere für die Aus-, Fort- und Weiterbildung der 
Pflegenden im Bereich kultursensible Altenpflege geeignet 
ist. Darüber hinaus fördern wir im Rahmen des Modellpro-
gramms „Innovative Altenhilfekonzepte“ in den Jahren 
2008 bis 2010 das Modellprojekt „Seminar für mehr-
sprachige Helferinnen und Helfer“. Ziel des Projekts ist die 
Gewinnung, Schulung und Begleitung von mehrspra-
chigen Ehrenamtlichen zur Unterstützung älterer Men-
schen mit Migrationshintergrund als Besuchsdienst und 
als Lotsen in den sozialen Hilfesystemen. Zudem haben 
wir im Rahmen unseres Fachtags „Kultursensible Alten-
pflege konkret“ am 09.10.2008 über kultursensible Projekte 
und Beratungsangebote informiert und damit einen Bei-
trag zur Verbesserung transkultureller Kompetenzen in der 
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Pflege, Beratung und Betreuung geleistet. Maßnahmen 
zur Personalentwicklung liegen in der Verantwortung und 
im Aufgabenbereich der Einrichtungsleitungen. Die 
Bayerische Staatsregierung unterstützt aber auch hier die 
ambulanten und stationären Einrichtungen der Altenpfle-
ge. So wurden allein in den letzten zehn Jahren über 14 
Mio. Euro an Fördergeldern für Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen für professionell Pflegende ausgereicht. 
Gefördert werden insbesondere Qualifizierungsmaß-
nahmen zur Verbesserung der fachlichen, persönlichen 
und sozialen Kompetenzen. Mit Blick auf die Qualität von 
Qualifizierungsmaßnahmen planen wir zudem, im Rah-
men der Verordnung zum Bayerischen Pflege- und Wohn-
qualitätsgesetz Weiterbildungscurricula für die Weiter-
bildung zur Praxisanleitung, Einrichtungsleitung, Pflege-
dienstleitung sowie für den Bereich „Gerontopsychiatri-
sche Pflege“ aufzunehmen.

Darüber hinaus gewinnen auch Maßnahmen zur Gesund-
erhaltung der Pflegekräfte zunehmend an Bedeutung. An-
gesichts der hohen psychischen und physischen Anforde-
rungen sind differenzierte und effektive Entlastungsange-
bote für die Pflegenden unabdingbar. Neben den körper-
lichen Belastungen in der Altenpflege sind es vor allem die 
psychischen Stressfaktoren, die nicht nur zu psychosoma-
tischen Beschwerden, sondern nicht selten auch zum 
vorzeitigen Ausstieg aus dem Pflegeberuf führen. Studien 
haben gezeigt, dass zu den psychischen Risikofaktoren 
insbesondere Zeitdruck, Zerrissenheit der Arbeitstätig-
keiten, unklare Kompetenzen und mangelnder Informa-
tionsaustausch gehören. 

Die Führungs- und Leitungskräfte in den Einrichtungen 
sind daher aufgefordert, gesundheitsfördernde Rahmen-
bedingungen zu schaffen und geeignete Personalentwick-
lungsmaßnahmen wie z. B. regelmäßige Mitarbeiter- und 
Teamgespräche, Zielvereinbarungen, differenzierte Ein-
arbeitungs- und Qualifikationsprogramme, Maßnah-
men zur Supervision sowie eine familienfreundliche 
Arbeitszeit- und eine individuelle Arbeitsplatzgestaltung 
anzubieten. Hierbei werden die Einrichtungen von uns 
unterstützt. Neben der finanziellen Förderung von Maß-
nahmen zur Supervision haben wir mit dem Projekt „Pfle-
ge der Profis“ eindrucksvoll gezeigt, wie individuelle Ent-
spannungs- und Trainingsangebote in den Einrichtungen 
zur psychischen und physischen Gesunderhaltung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen. Unter ande-
rem konnte mit dem Projekt, das seitens der Bayerischen 
Staatsregierung mit insgesamt 200.000 Euro gefördert 
wurde, eine nachhaltige und messbare Verbesserung der 
Qualität der pflegerischen Arbeit, der betriebsinternen 
Kommunikation, der Arbeitszufriedenheit und der Ar-
beitsmotivation sowie der Rückgang von Krankheitsraten, 

insbesondere der Erkrankungen des Bewegungs- und 
Muskelapparates, sowie eine Verringerung der Fluktuati-
onsrate der Beschäftigten in den beteiligten Einrichtungen 
von über 40 Prozent auf unter 5 Prozent erreicht werden. 

PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Pflegende Angehörige sind die Stützen der häuslichen 
Versorgung. Sie – und unter ihnen insbesondere Frauen 
– tragen die Hauptlast der häuslichen Versorgung Pfle-
gebedürftiger. Dem trägt der Freistaat Bayern durch die 
Förderung von Angehörigenfachstellen sowie von nied-
rigschwelligen Betreuungsangeboten, durch welche 
sich ein vielfältiges Beratungs- und Entlastungsangebot 
etabliert hat, besonders Rechnung. So trägt beispiels-
weise die finanzielle Förderung des Freistaats im Rah-
men des „Bayerischen Netzwerks Pflege“ wesentlich zur 
Entstehung von Fachstellen für pflegende Angehörige 
bei. Die Förderung wurde zum 01.01.2007 nochmals auf 
jährlich 17.000 Euro pro Fachkraft erhöht. Derzeit be-
stehen 100 Fachstellen für pflegende Angehörige, deren 
Aufgabe es ist, die Pflegebereitschaft und die Pflegefä-
higkeit der pflegenden Angehörigen zu erhalten bzw. zu 
sichern. Zusätzlich haben sich 160 Angehörigengrup-
pen, 107 Betreuungsgruppen für altersverwirrte Men-
schen und 61 ehrenamtliche Helferkreise etabliert. Da-
rüber hinaus wurde zur Qualitätssicherung ein Wegwei-
ser zur Angehörigenarbeit entwickelt und auch die 
Verbesserung der Sterbebegleitung, insbesondere im 
ambulanten Bereich, war für Bayern stets ein zentrales 
Anliegen. In diesem Bereich hat beispielsweise die 
Bayerische Stiftung Hospiz bereits rund 1,6 Mio. Euro 
ausgereicht.

Das Beratungs- und Entlastungsangebot für pflegende 
Angehörige wird in Bayern auch in Zukunft weiter aus-
gebaut werden. Dort, wo Pflegestützpunkte errichtet 
werden, sind die vorhandenen Hilfsangebote zu integrie-
ren, insbesondere die Angehörigenfachstellen. Außerdem 
wird weiterhin jährlich eine zweitägige Fachtagung speziell 
zur Angehörigenarbeit stattfinden. Daneben wird auch 
die Hospizbewegung mit ihren rund 130 Hospizvereinen 
und rund 4.000 ehrenamtlichen Hospizhelferinnen und 
-helfern, die pflegende Angehörige und ambulante 
Pflegedienste gleichermaßen entlasten, weiter gefördert 
werden. Derzeit wird in diesem Bereich ein spezielles 
Konzept für die kinderhospizliche und palliativ-pädia-
trische Versorgung in Bayern erstellt. In Kürze wird 
darüber hinaus das vollständig überarbeitete und 
auf den neuesten wissenschaftlichen Stand gebrachte 
Handbuch für Pflegekurse für Angehörige und ehren-
amtliche Pflegepersonen erscheinen.
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9 Pflegebedürftige

Situationsanalyse von: Dr. Marie-Therese Krings-
Heckemeier, Markus Schmidt, empirica ag

9.1  situation und entwicklung der 
zaHl der Pflegebedürftigen

9.1.1 PFLEGEBEDüRFTIGE: STATUS QUO

In Bayern lebten zum 31.12.2005, wie Darstellung 9.1 
zeigt, insgesamt 302.706 Pflegebedürftige im Sinne des 
Pflegeversicherungsgesetzes (vgl. § 14 Abs. 1 SGB XI1). 
Das waren 24 Pflegebedürftige pro Tausend Einwohner. 
Im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt (26 Pflege-
bedürftige pro 1.000 Einwohner) ist in Bayern diese 
Quote unterdurchschnittlich (vgl. Darstellung 9.18 im 
Anhang), jedoch deutlich höher als in Baden-Württem-
berg (21 Pflegebedürftige pro 1.000 Einwohner) und 
niedriger als in Nordrhein-Westfalen (25 Pflegebedürf-

tige pro 1.000 Einwohner). Dabei hängt die Pflegequote2 
naturgemäß stark vom Alter ab. So ist in Bayern bei den 
unter 60-Jährigen noch nicht einmal ein Prozent der Ein- 
wohner pflegebedürftig (je nach Altersgruppe zwischen 
0,3 und 0,9 Prozent). Erst in der Altersgruppe der 60- bis 
unter 65-Jährigen steigt die Pflegequote auf 1,4 Prozent 
an, während sie bei den 65- bis unter 70-Jährigen be- 
reits 2,3 Prozent beträgt. In den nächsten Altersgruppen 
erhöht sich die Pflegewahrscheinlichkeit um das 1,6- bis 
2,1-fache, so dass die Pflegequote bei den 90-Jährigen 
und Älteren bei 61,4 Prozent liegt (vgl. Darstellung 9.7 
im Anhang).

81,9 Prozent der Pflegebedürftigen in Bayern sind 65 
Jahre und älter (vgl. Darstellung 9.6 im Anhang), damit 
sind 10,8 Prozent aller 65-Jährigen und Älteren in Bayern 
pflegebedürftig. In Nordrhein-Westfalen beträgt dieser 
Anteil wie im bundesweiten Durchschnitt 11,0 Prozent, in 
Baden-Württemberg liegt er mit 9,5 Prozent niedriger 
(Statistisches Bundesamt 2007). 

Darstellung 9.1: Pflegebedürftige nach Pflegestufen und Alter in BY 2005 (Anzahl und Prozent)

*  PS = Pflegestufe.
**  n.n. = noch nicht eingeordnet.

Quelle: BayLfStaD 2006

altersklasse in  
Jahren von ... bis
unter ...

insgesamt anteil an Pflegestufe (Prozent) anteil an einwohnern (Prozent)

anzahl Ps* i Ps* ii Ps* iii n.n.** insgesamt Ps* i Ps* ii Ps* iii n.n.**

Unter 5 1.775 57,2 34,3 8,6 0,0 0,3     0,2     0,1     0,0     0,0     

5-10 3.864 49,4 33,6 17,0 0,0 0,6     0,3     0,2     0,1     0,0     

10-15 4.046 43,4 31,7 24,8 0,0 0,6     0,3     0,2     0,1     0,0     

15-20 3.629 40,6 32,7 26,6 0,0 0,5     0,2     0,2     0,1     0,0     

20-25 2.849 36,2 34,5 29,0 0,0 0,4     0,1     0,1     0,1     0,0     

25-30 2.455 35,9 37,1 26,8 0,0 0,3     0,1     0,1     0,1     0,0     

30-35 2.563 34,8 39,9 24,9 0,0 0,3     0,1     0,1     0,1     0,0     

35-40 3.503 36,9 39,0 23,5 0,0 0,3     0,1     0,1     0,1     0,0     

40-45 4.270 38,9 39,1 21,1 0,0 0,4     0,2     0,2     0,1     0,0     

45-50 4.381 43,6 35,5 20,2 0,0 0,5     0,2     0,2     0,1     0,0     

50-55 4.976 47,2 32,4 19,4 0,0 0,6     0,3     0,2     0,1     0,0     

55-60 6.849 50,4 32,6 16,0 0,0 0,9     0,5     0,3     0,1     0,0     

60-65 9.770 50,5 33,8 14,3 0,0 1,4     0,7     0,5     0,2     0,0     

65-70 17.842 50,7 33,7 14,3 0,0 2,3     1,2     0,8     0,3     0,0     

70-75 24.413 50,9 34,2 13,8 0,0 4,6     2,3     1,6     0,6     0,1     

75-80 40.805 51,3 33,7 13,9 0,1 9,2     4,7     3,1     1,3     0,1     

80-85 64.820 50,7 33,8 14,2 0,2 19,8     10,0     6,7     2,8     0,2     

85-90 49.641 49,3 34,6 14,9 0,4 35,1     17,3     12,1     5,2     0,4     

90 und älter 50.255 40,1 39,3 19,6 0,6 61,4     24,6     24,1     12,1     0,6     

insgesamt 302.706 47,7 35,0 16,2 0,0 2,4     1,2     0,8     0,4     0,0     

1  „Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen  
und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem 
Maße (§ 15) der Hilfe bedürfen.“

2 Pflegequote = Anteil der Pflegebedürftigen an allen Personen einer Altersklasse.
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33,0 Prozent der Pflegebedürftigen in Bayern sind 85 
Jahre und älter (Hochbetagte). Im Flächenland Baden-
Württemberg gibt es unter den Pflegebedürftigen relativ 
gesehen etwas mehr Hochbetagte (34,4 %), in Nord rhein-
Westfalen geringfügig weniger (32,3 %). Im Bundes-
durchschnitt sind es 32,8 Prozent (vgl. Darstellung 9.18 
im Anhang). 

Zum Jahresende 2005 lebten in Bayern 81.833 Personen, 
die 90 Jahre oder älter waren, 61,4 Prozent bzw. 50.255 
von ihnen waren pflegebedürftig (vgl. Darstellung 9.1). 
Bei den 85- bis unter 90-Jährigen betrug die Pflegequote 
35,1 Prozent. Mit 13,7 Prozent war sie bei den 75- bis 
unter 85-Jährigen deutlich niedriger (vgl. Darstellung 
9.18 im Anhang).

Beim Vergleich einzelner Bundesländer zeigt sich, dass 
die Pflegequote erheblich variiert (vgl. Darstellung 9.18 
im Anhang). Bei den 90-Jährigen und Älteren ist sie in 
Baden-Württemberg mit 52,7 Prozent am niedrigsten. In 
Nordrhein-Westfalen beträgt die Pflegequote dieser 

Altersgruppe 60,6 Prozent. Das entspricht in etwa dem 
Bundesdurchschnitt von 60,2 Prozent.

Die Lebenserwartung von Frauen ist in Bayern etwa fünf 
Jahre höher als die der Männer (vgl. Abschnitt 5.2).  
Dies wirkt sich auch in den pflegerelevanten Altersgrup-
pen deutlich aus: So sind 66,9 Prozent aller Pflegebe-
dürftigen in Bayern Frauen (vgl. Darstellung 9.18 im An- 
hang). Die Pflegehäufigkeit der Männer ist bis zur Alters- 
gruppe der 75-Jährigen gleich bzw. höher als die der 
Frauen (vgl. Darstellung 9.2). Ab dem 75. Lebensjahr 
dreht sich das Verhältnis um und die Pflegehäufigkeit 
der Frauen nimmt mit dem Alter systematisch zu. Ein 
Grund für diesen geschlechterspezifischen Unterschied 
könnte sein, dass Frauen nach dem Tod des älteren Part- 
ners häufig alleine leben und eher auf professionelle 
Hilfe angewiesen sind und somit eine Pflegestufe und 
Leistungen der Pflegeversicherung beantragen, wohin-
gegen Männer im Falle der Hilfs- bzw. Pflegebedürftig-
keit i. d. R. von der jüngeren Partnerin gepflegt werden.3

Darstellung 9.2: Pflegebedürftige Frauen und Männer nach Pflegestufen und Alter in BY 2005 (Anzahl und Prozent)

3  „Während Frauen mit ansteigendem Alter in Witwenschaft leben, ist selbst für hochbetagte Männer die Lebensgemeinschaft mit ihrer Ehefrau die häufigste 
Lebensform. […] So liegt es beispielsweise auf der Hand, dass pflegebedürftige Männer im höheren Lebensalter eher auf die Hilfe ihrer Frau zurückgreifen können 
als dass ältere Frauen Pflege durch einen Ehemann erhalten können.“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2005: 272). 

altersklasse in 
Jahren von ... bis 
unter ...

frauen anteil an Pflegestufe (Prozent) anteil an frauen (Prozent)

anzahl Ps* i Ps* ii Ps* iii n.n.** insgesamt Ps* i Ps* ii Ps* iii n.n.**

Unter 5 785 57,8 33,2 8,9 0,0 0,3     0,2     0,1     0,0     0,0     

5-10 1.597 46,0 35,0 19,0 0,0 0,5     0,2     0,2     0,1     0,0     

10-15 1.654 42,3 30,8 27,0 0,0 0,5     0,2     0,2     0,1     0,0     

15-20 1.557 42,1 31,7 26,1 0,1 0,4     0,2     0,1     0,1     0,0     

20-25 1.274 34,1 34,9 30,9 0,1 0,4     0,1     0,1     0,1     0,0     

25-30 1.060 35,3 37,6 26,7 0,4 0,3     0,1     0,1     0,1     0,0     

30-35 1.085 35,0 39,4 25,3 0,2 0,3     0,1     0,1     0,1     0,0     

35-40 1.612 37,7 38,3 23,7 0,2 0,3     0,1     0,1     0,1     0,0     

40-45 1.963 38,8 39,9 20,3 1,0 0,4     0,1     0,1     0,1     0,0     

45-50 2.061 44,2 34,6 20,7 0,5 0,4     0,2     0,2     0,1     0,0     

50-55 2.404 47,7 31,3 20,2 0,8 0,6     0,3     0,2     0,1     0,0     

55-60 3.213 50,0 31,8 17,3 0,8 0,9     0,4     0,3     0,1     0,0     

60-65 4.421 49,4 34,7 14,8 1,1 1,3     0,6     0,4     0,2     0,0     

65-70 8.425 51,8 32,4 14,5 1,3 2,1     1,1     0,7     0,3     0,0     

70-75 13.097 53,0 32,5 13,2 1,3 4,5     2,4     1,5     0,6     0,1     

75-80 25.728 53,0 32,2 13,7 1,1 9,8     5,2     3,2     1,3     0,1     

80-85 48.782 51,3 33,0 14,4 1,3 21,6     11,1     7,1     3,1     0,3     

85-90 39.638 49,2 34,1 15,4 1,3 38,6     19,0     13,1     6,0     0,5     

90 und älter 42.037 38,9 39,3 20,8 1,0 68,5     26,6     26,9     14,3     0,7     

insgesamt 202.393 47,8 34,5 16,5 1,1 3,2     1,5     1,1     0,5     0,0     

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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altersklasse in  
Jahren von ... bis 
unter ...

Männer anteil an Pflegestufe (Prozent) anteil an Männern (Prozent)

anzahl Ps* i Ps* ii Ps* iii n.n.** insgesamt Ps* i Ps* ii Ps* iii n.n.**

Unter 5 990 56,7 35,1 8,3 0,0 0,3     0,2     0,1     0,0     0,0     

5-10 2.267 51,9 32,6 15,6 0,0 0,7     0,4     0,2     0,1     0,0     

10-15 2.392 44,2 32,4 23,3 0,1 0,7     0,3     0,2     0,2     0,0     

15-20 2.072 39,5 33,4 26,9 0,1 0,6     0,2     0,2     0,2     0,0     

20-25 1.575 37,8 34,3 27,5 0,4 0,4     0,2     0,1     0,1     0,0     

25-30 1.395 36,3 36,6 26,8 0,2 0,4     0,1     0,1     0,1     0,0     

30-35 1.478 34,6 40,3 24,5 0,6 0,4     0,1     0,1     0,1     0,0     

35-40 1.891 36,1 39,5 23,4 1,0 0,4     0,1     0,1     0,1     0,0     

40-45 2.307 39,0 38,3 21,8 0,9 0,4     0,2     0,2     0,1     0,0     

45-50 2.320 43,2 36,2 19,8 0,8 0,5     0,2     0,2     0,1     0,0     

50-55 2.572 46,8 33,4 18,6 1,2 0,6     0,3     0,2     0,1     0,0     

55-60 3.636 50,7 33,4 14,7 1,2 1,0     0,5     0,3     0,1     0,0     

60-65 5.349 51,4 33,1 13,9 1,6 1,6     0,8     0,5     0,2     0,0     

65-70 9.417 49,8 34,8 14,1 1,3 2,6     1,3     0,9     0,4     0,0     

70-75 11.316 48,5 36,1 14,5 0,9 4,7     2,3     1,7     0,7     0,0     

75-80 15.077 48,5 36,4 14,3 0,8 8,3     4,0     3,0     1,2     0,1     

80-85 16.038 49,1 36,3 13,5 1,1 15,7     7,7     5,7     2,1     0,2     

85-90 10.003 49,5 36,5 12,9 1,1 25,8     12,8     9,4     3,3     0,3     

90 und älter 8.218 46,2 39,3 13,5 1,0 40,2     18,6     15,8     5,4     0,4     

insgesamt 100.313 47,6 36,0 15,5 1,0 1,6     0,8     0,6     0,3     0,0    

Fortsetzung Darstellung 9.2: Pflegebedürftige Frauen und Männer nach Pflegestufen und Alter in BY 2005 (Anzahl und Prozent)

*  PS = Pflegestufe.
**  n.n. = noch nicht eingeordnet.

Quelle: BayLfStaD 2006

In Bayern werden 33,3 Prozent der Pflegebedürftigen in 
Pflegeheimen betreut (vgl. Darstellung 9.3). 66,7 Prozent 
werden zu Hause versorgt, wobei 68,3 Prozent von die- 
sen ausschließlich Pflegegeld erhalten, so dass die Pfle- 
geleistungen durch das private Umfeld erbracht werden. 
Die übrigen 31,7 Prozent der Pflegebedürftigen, die zu 
Hause leben, werden von professionellen Dienstleistern 
und häufig ergänzend von Privatpersonen (i. d. R. durch 
Angehörige) betreut. Die Hauptpflegepersonen sind bei 
verheirateten Pflegebedürftigen die Ehepartner, bei ver- 
witweten und oft hochbetagten Pflegebedürftigen die 
Kinder (i. d. R. die Tochter, vereinzelt auch Sohn oder 
Schwiegertochter (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 2005: 77)). Dabei gelten 
folgende Einzelheiten:
•	 	Die	Unterbringung	in	Pflegeheimen	ist	in	Bayern	wie	

auch in Baden-Württemberg (34,7 %) und in Nord-
rhein-Westfalen (32,2 %) im Vergleich zum Bundes-
durchschnitt (31,8 %) überdurchschnittlich (vgl. Dar- 
stellung 9.12 im Anhang). 

•	 	Das	durchschnittliche	Eintrittsalter	in	ein	Pflegeheim	
liegt in Bayern bei 86 Jahren (Landescaritasverband 

Bayern 2008). über eine geschlechterspezifische 
Differenzierung des Eintrittsalters sind keine Informati-
onen verfügbar. 

•	 	Nach	den	Ergebnissen	der	TNS	Infratest	Heimerhe-
bung (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 2007: 132) lebt knapp ein Drittel 
der Bewohnerinnen und Bewohner fünf Jahre oder 
länger im Pflegeheim. Im Durchschnitt verbringen die 
Heimbewohnerinnen und Heimbewohner 3,4 Jahre in 
vollstationären Alteneinrichtungen. Frauen verweilen 
im Mittel deutlich länger in Pflegeeinrichtungen als 
Männer (3,9 Jahre vs. 2,2 Jahre). Das durchschnittliche 
Sterbealter in stationären Einrichtungen liegt bei 
Frauen bei 87,6 Jahren und bei Männern bei 79,3 
Jahren. Grund für die längeren Pflegeheimaufent-
halte von Frauen ist ihre höhere Lebenserwartung 
und die Tatsache, dass sie im Vergleich zu den Män-
nern ab dem 75. Lebensjahr häufiger pflegebedürftig 
sind (vgl. Darstellung 9.2). Zudem ist zu berücksichti-
gen, dass Männer auch bei Pflegebedürftigkeit meist 
längere Zeit zu Hause von ihren Partnerinnen ver- 
sorgt werden und Frauen nach dem Tod des Partners 
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*   Bei den durch ambulante Einrichtungen versorgten Pflegebedürftigen sind auch jene enthalten, die nur zum Teil Leistungen für 
die ambulante Pflege erhalten, d. h. sie werden zum Teil auch durch Personen des privaten Umfeldes versorgt.

**   n.n. = noch nicht eingeordnet.

Quelle: BayLfStaD 2006

vermutlich auch aus „Sicherheitsaspekten“ in ein 
Pflegeheim umziehen.4

•	 	Die	Versorgung	der	Pflegebedürftigen	durch	ambulante	
Pflegedienste ist in Bayern mit 21,1 Prozent unter-
durchschnittlich (D: 22,2 %), genau wie in den anderen 

beiden Vergleichsländern (BW: 20,6 %; NW: 21,4 %). 
•	 	In	Bayern	werden	45,6	Prozent	aller	Pflegebedürftigen	

in der Regel durch Angehörige betreut. In Nordrhein-
Westfalen sind es 46,4 Prozent und in Baden-Württem-
berg 44,7 Prozent (D: 46,1 %).

In den ländlichen Regionen Bayerns wird mit 67,9 Prozent 
ein höherer Anteil der Pflegebedürftigen zu Hause ge- 
pflegt als in den Städten: 29,1 Prozent dieser zu Hause 
versorgten Pflegebedürftigen werden von ambulanten 
Diensten versorgt und 70,9 Prozent werden in der Regel 
allein durch Angehörige, also ohne professionelle Hilfe 
betreut (Statistisches Bundesamt 2008).  

In den kreisfreien Städten leben 36,5 Prozent der Pflege- 
bedürftigen in Pflegeheimen und damit nur 63,5 Prozent 
zu Hause, was im Vergleich zu den Landkreisen einen 
Unterschied von 4,4 Prozentpunkten ausmacht. Von den 
Pflegebedürftigen, die zu Hause leben, werden 61,5 
Prozent in der Regel durch Angehörige und 38,5 Prozent 
durch ambulante Dienste betreut.  

4  So gelten u. a. die „Suche nach Sicherheit bei eingeschränkten Selbstversorgungsfähigkeiten“ und der „Wunsch nach besserer sozialer Einbindung“ als Haupt-
gründe für den Umzug in ein Pflegeheim (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2001: 126).

Darstellung 9.3: Pflegebedürftige nach Art der Versorgung und Pflegestufen in BY 2005 (Anzahl und Prozent)

302.706 Pflegebedürftige in Bayern

Zu Hause versorgt: 

201.805 Pflegebedürftige (66,7%) durch...

In Heimen: 

100.901 Pflegebedürftige (33,3%)

stationäre Einrichtungen

– nach Pflegestufen –

ambulante Einrichtungen*

63.907 Pflegebedürftige 

31,7% der zu Hause 

versorgten Personen

– nach Pflegestufen –

selbst beschaffte Pflegehilfen

– ausschließlich –

137.898 Pflegebedürftige 

68,3% der zu Hause 

versorgten Personen

– nach Pflegestufen –

57,8%

31,9%

10,3%

I II III I II III I

PflegestufePflegestufePflegestufe

II III n.n.**

49,8%

34,3%

15,8%

32,7%

39,7%

24,5%

3,2%

070_SOZ_EV_Kapitel_9_RZ.indd   587 13.02.2009   12:08:19 Uhr



588

situationsanalYse: 9. Pflegebedürftige

588

Die räumliche Verteilung der Pflegebedürftigen 
in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien 
Städten ist in den Darstellungen 9.9 und 9.10 im 
Anhang dargestellt.

In den ländlichen Regionen wirken sich vermutlich die 
eher noch traditionellen Familienstrukturen und der 
daraus resultierende größere Familienzusammenhalt 
aus. So leben in den ländlichen Regionen mehr Pflegebe-
dürftige bei den Kindern bzw. in Mehrpersonenhaushal-
ten. In den städtischen Räumen leben Pflegebedürftige 
häufiger in Einpersonenhaushalten (Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2007: 150f.).

In Bayern sind 47,7 Prozent der Pflegebedürftigen in der 
Pflegestufe I eingestuft, 35,0 Prozent in Pflegestufe II 
und 16,2 Prozent in Pflegestufe III; die restlichen 1,1 
Prozent sind noch keiner Pflegestufe zugeordnet (vgl. 
Darstellung 9.1). Differenziert nach Geschlecht sind die 
Unterschiede nur marginal (vgl. Darstellung 9.2). 

Zwischen 1999 und 2005 ist die Zahl der Pflegebedürftigen 
in Bayern mit insgesamt 2,9 Prozent bzw. 8.412 Personen 
weniger gestiegen als im Bundesdurchschnitt (+5,6 %; vgl. 
Darstellung 9.13 im Anhang). Dabei ist die Entwicklung im 
Ländervergleich sehr unterschiedlich: Während in Nord - 
rhein-Westfalen die Zahl der Pflegebedürftigen um 1,6 Pro-
zent gesunken ist, ist sie in Baden-Württemberg um 6,9 
Prozent gestiegen. Die zum Teil erheblichen Unterschiede 
überraschen, zumal sich die Altersstruktur in den drei 
Ländern nahezu parallel entwickelt hat. So ist in Bayern 
die Zahl der 65-Jährigen und Älteren zwischen 1999 und 
2005 um 18,4 Prozent gestiegen (BW: 20,2 %; NW: 16,6 %). 
Auch bei den 85-Jährigen und Älteren sind die Unter-
schiede in den Wachstumsraten zwischen 1999 und 2005 
nur marginal (BY: 27,3 %; BW: 27,1 %; NW: 25,8 %). 

In Bayern ist die Zunahme der Pflegebedürftigen der 
Pflegestufe I im genannten Zeitraum mit 10,6 Prozent 
überdurchschnittlich hoch, bei der Pflegestufe III (1,1 %) 
ist der Anstieg gering, während die Zahl der Pflegebe-
dürftigen der Pflegestufe II (–5,5 %) gesunken ist (vgl. 
Darstellung 9.13 im Anhang). 

Insgesamt ist ein Trend hin zur professionellen Pflege zu 
beobachten. Zwischen 1999 und 2005 ist in Bayern die 
Zahl der in stationären Einrichtungen Versorgten um 
22,4 Prozent (D: 18,0 %; BW: 19,5 %; NW: 10,8 %) und die 
Zahl der durch ambulante Einrichtungen Betreuten um 
12,8 Prozent (D: 13,5 %; BW: 9,4 %; NW: 4,5 %) gestiegen 
(vgl. Darstellung 9.14 und Darstellung 9.15 im Anhang). 
Im Gegensatz dazu ist die Zahl der reinen Pflegegeld-
empfänger um 11,1 Prozent gesunken (D: –4,6 %; BW: 

–2,1 %; NW: –10,9 %; vgl. Darstellung 9.16 im Anhang). 
Insgesamt ist die Zahl der zu Hause Versorgten in 
Bayern um 4,7 Prozent gesunken. Auch in Nordrhein-
Westfalen (–6,6 %) war deren Zahl rückläufig. In Baden-
Württemberg (+1,2 %) und in Deutschland insgesamt 
(+0,6 %) ist die Zahl der zu Hause Versorgten hingegen 
gestiegen (vgl. Darstellung 9.17 im Anhang). 

Der zunehmende Trend zur professionellen Pflege in 
Bayern lässt sich v. a. mit der vermehrten Inanspruch-
nahme der professionellen Pflege durch Pflegebedürf-
tige der Stufe III begründen: Während 1999 36,5 Prozent 
der Pflegebedürftigen dieser Pflegestufe in der Regel 
durch Angehörige gepflegt wurden, waren es 2005 nur 
noch 29,0 Prozent. Auffallend ist zudem die Verschie-
bung hin zur stationären Pflege: 50,3 Prozent der Pflege- 
bedürftigen der Pflegestufe III wurden 2005 stationär 
versorgt, 1999 waren es nur 43,0 Prozent (vgl. Darstel-
lung 9.11 im Anhang). In den Pflegestufen I und II waren 
es mit 22,8 Prozent und 37,8 Prozent deutlich weniger 
Pflegebedürftige, die in Pflegeheimen versorgt wurden. 
Aber auch hier zeigt sich gegenüber 1999 eine Verschie-
bung hin zur stationären Pflege um 4,0 Prozentpunkte in 
Pflegestufe I und 7,5 Prozentpunkte in Pflegestufe II. So 
kommt es, dass trotz rückläufiger Fallzahlen in Pflege-
stufe II 2005 mehr stationäre Fälle zu verzeichnen waren 
als 1999. In Pflegestufe I gab es 2005 mehr Fälle, die 
auch öfter stationär gepflegt wurden. 

9.1.2  PFLEGEBEDüRFTIGE:  
KüNFTIGE ENTWICKLUNG

Wird unterstellt, dass die derzeitigen Pflegewahrschein-
lichkeiten in den kommenden Jahren unverändert blei- 
ben, wird in Bayern die Zahl der Pflegebedürftigen bis 
zum Jahr 2010 auf 347.000 bzw. auf 417.000 bis zum Jahr 
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2008

Darstellung 9.4: Pflegebedürftige in BY 2005–2020 (Anzahl)
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2020 ansteigen (vgl. Darstellung 9.4). Im Vergleich zum 
Bundesgebiet (36,8 %) steigt laut Prognose des Statis-
tischen Bundesamtes die Zahl der Pflegebedürftigen 
zwischen 2005 und 2020 in Baden-Württemberg (42,2 %) 
und in Bayern (37,8 %) überdurchschnittlich an, während 
in Nordrhein-Westfalen die Zahl der Pflegebedürftigen 
unterdurchschnittlich (34,0 %) wächst.

Exkurs: Prognose der Pflegebedürftigen

Die Prognose der Pflegebedürftigenzahl (vgl. 11. koor- 
dinierte Bevölkerungsvorausberechnung) beruht auf 
einem relativ einfachen Prognosemodell. Dabei werden 
die Pflegequoten der Jahre 2003 und 2005 (getrennt 
nach Geschlecht, geschichtet nach 5-Jahres-Altersklas-
sen und für jedes Bundesland gesondert) auf die künf- 
tige Bevölkerungsstruktur übertragen. Grundlagen der 
künftigen Bevölkerungsstrukturen bilden die Länderva-
rianten der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung der Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder (Variante „Untergrenze der mittleren Bevölke-
rung“). Aufgrund der Annahme konstanter Pflegequo-
ten blendet dieses Modell medizinischen und rehabili-
tativen Fortschritt genauso aus wie Fortschritt bei Hilfs- 
mitteln. Ebenso ist der Verlauf der maßgeblichen Ein- 
flussgrößen (Bevölkerung bzw. Wanderungen) mit 
zunehmendem Abstand zum Basisjahr der Prognose 
immer schwerer voraussehbar. Schließlich basiert die 
Vorausberechnung auf der bestehenden Definition von 
Pflegebedürftigkeit, eine überarbeitung des Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffes läuft bereits, so dass Änderungen 
in der Zukunft nicht auszuschließen sind.

Unsichere Pflegewahrscheinlichkeiten

Es ist unklar, wie eine Erhöhung der Lebenserwartung 
künftig die Morbidität im Alter verändert (vgl. Schulz u. 
a. 2001): Einige Studien lassen bei steigender Lebenser-
wartung eine Verkürzung der Krankheitsphasen vor dem 
Tod erwarten, dann würde Pflegebedürftigkeit erst zu 
einem späteren Zeitpunkt einsetzen. Hauptursachen für 
Pflegebedürftigkeit sind aber nicht Krankheiten an sich, 
sondern altersbedingte Funktionseinschränkungen, wes- 
halb es zweifelhaft ist, ob eine Verkürzung der Morbidi-
tätsphase in gleichem Maße zu einer Verkürzung der 
Pflegebedürftigkeitsphase führt.

Unsichere Einwohnerprognose

Die Statistischen Ämter haben in der aktuellen 11. 
koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (Eisen-
menger u. a. 2006) zwölf relevante Prognosevarianten 

durchgerechnet. Die bundesweite Bevölkerungszahl im 
Jahr 2020 variiert je nach Modell zwischen 78,3 Mio. und 
84,5 Mio. Einwohnern. Entsprechende Unterschiede er- 
geben sich auch für die Hochbetagten und damit für die 
zentrale Altersgruppe der potenziell Pflegebedürftigen. 
Beispielsweise schwankt die Zahl der 90-Jährigen und 
Älteren im Jahr 2020 je nach Variante zwischen 908.000 
und 991.000 Einwohnern. Bei heutigen Pflegequoten 
läge die Zahl der 90-jährigen und älteren Pflegebedürf-
tigen des Jahres 2020 damit zwischen 548.000 und 
598.000 Einwohnern, ein beachtlicher Unterschied von 
50.000 Menschen.

Unsichere Basiszahlen 

Eine aktuelle Untersuchung des Max-Planck-Instituts für 
demografische Forschung (2008) zeigt, dass die heutige 
Zahl der Hochbetagten in Deutschland überschätzt wird. 
Demnach überschätzt die Fortschreibung in der amtlich-
en Statistik insbesondere die Zahl der 90-Jährigen und 
Älteren: Danach läge in den alten Bundesländern das 
Ausmaß der überschätzung bei Frauen Ende 2004 bei 
rund 15 Prozent, bei Männern bei etwa 40 Prozent. In  
der Folge würde die Pflegequote der Hochbetagten weit 
unterschätzt. Sie läge bei den 90-Jährigen und Älteren  
in Bayern dann nicht bei 61,4 Prozent (Frauen: 68,5 %; 
Männer: 40,2 %), sondern bei 73,9 Prozent (Frauen: 78,8 %; 
Männer: 56,3 %).

9.1.3  SONDERSITUATION: MENSCHEN  
MIT DEMENZERKRANKUNG

Die genaue Zahl der Menschen mit Demenzerkrankung 
in Deutschland ist unbekannt. Man schätzt, dass weit 
über eine Million ältere Menschen (über 65 Jahre) an einer 
Demenz leiden (Bayerisches Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit 2006: 1). Berechungen nach 
den Prävalenzdaten gehen von mindestens 150.000 bis 
160.000 Personen in Bayern aus (vgl. Bickel 2002 und 
Ferrie u. a. 2005). Das entspräche 6,3 bis 6,7 Prozent der 
65-Jährigen und Älteren im Land. 

Andere Experten (vgl. Bickel 2005) schätzen, dass in 
Bayern mindestens die Hälfte der Pflegebedürftigen 
(2005: 302.706 Personen) demenzkrank sind. Insoweit ist 
aber zu berücksichtigen, dass nicht alle Demenzerkrank-
ten Leistungen der Pflegeversicherung erhalten. Eine 
„bloße“ Demenz führt zumeist nicht zu Funktionsein-
schränkungen bei den Verrichtungen des täglichen Lebens, 
die nach dem SGB XI als Voraussetzung für die Beja-
hung einer Pflegebedürftigkeit anerkannt werden. Dem- 
entsprechend ist davon auszugehen, dass in Bayern 
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deutlich mehr als die maximal geschätzten 160.000 
Personen demenzkrank sind. 

Die meisten Demenzerkrankten sind älter als 75 Jahre. 
Die Entwicklung der Zahl der Demenzerkrankungen 
hängt somit im Wesentlichen von der Zahl der älteren 
Menschen ab (derzeit begrenzte präventive und thera-
peutische Möglichkeiten). Die Mehrzahl der Demenz-
erkrankten sind Frauen, was v. a. mit der höheren 
Lebenserwartung zusammenhängt. Für das Jahr 2023 
wird mit ca. 225.000 Demenzerkrankten in Bayern ge- 
rechnet. Dies entspricht (bei einem unterstellten Aus- 
gangswert von 160.000 demenzerkrankten Personen) 
einer Zunahme von mehr als 40 Prozent.5 Wird die 
Schätzung von Bickel unterstellt (vgl. Bickel 2005), so 
dürfte die Zahl deutlich höher sein.

 9.2  situation und entwicklung der 
angebote für Pflegebedürftige

9.2.1  WOHNEN ZU HAUSE 

Der überwiegende Teil der Pflegebedürftigen wohnt zu 
Hause. In Bayern trifft dies auf 66,7 Prozent der Pflege-
bedürftigen zu (vgl. Darstellung 9.3). Entsprechend dem 
Grundsatz „ambulant vor stationär“6 gibt es zunehmend 
mehr Anpassungen im Bestand und entsprechende 
Neuerrichtungen von Wohnungen mit dem Ziel, das 
„Wohnen zu Hause“ auch für Pflegebedürftige zu 
ermöglichen.7

Auch neue Konzepte, wie „Betreutes Wohnen zu Hause“ 
tragen dazu bei, möglichst lange in der vertrauten 
Umgebung wohnen zu können. Im Rahmen des 
„Betreuten Wohnens zu Hause“ wird mit Hilfe eines 
Case Managers die ehrenamtliche und professionelle 
Hilfe individuell und bedarfsgerecht koordiniert. Ein 

staatliches Förderprogramm unterstützt den flächen-
deckenden Aufbau dieses Unterstützungsmodells.

9.2.2 ALTERNATIVE WOHNFORMEN

Neben den Bestandsveränderungen8 und dem barriere-
freien Neubau gibt es alternative Wohnformen für ältere 
Menschen in vielen Konzeptvarianten. Bei den so genann-
ten alternativen Wohnformen wird das Wohnangebot 
mit zusätzlichen Dienstleistungen kombiniert, die ent- 
sprechend der jeweiligen Versorgungskonzeption entwe- 
der durch Nachbarn, bürgerschaftlich Engagierte oder 
professionelle Dienste erbracht werden. Dabei werden 
grundsätzlich folgende Wohnalternativen unterschieden:

•  Betreutes Wohnen/Service-Wohnen

  Betreute Wohnanlagen haben in den letzten Jahren 
quantitativ an Bedeutung gewonnen.9 Bundesweit 
gibt es rd. 5.000 solcher Einrichtungen.10 Die Ange- 
bote reichen von Mietwohnungen (z. T. mit Sozial-
bindung) bis hin zu Eigentumswohnanlagen. Bei 
der Konzeption Betreutes Wohnen/Service-Wohnen 
werden die Wohnanlagen baulich und konzeptionell 
so organisiert, dass die Bewohnerinnen und Bewoh- 
ner in ihren „eigenen vier Wänden“ leben können. 
In solchen Wohnanlagen werden Grundleistungen 
(z. B. allgemeine Betreuungsleistungen, Notruf-
dienste), die pauschal vergütet werden (Betreuungs-
pauschale) und Zusatzleistungen/Wahlleistungen  
(z. B. ambulante Pflege) angeboten, die bei Bedarf 
abgerufen und bezahlt werden.11

• Ambulant betreute Wohngemeinschaften

  Ambulant betreute Wohngemeinschaften sind dazu 
geeignet, dem Wunsch vieler Menschen nach einem 

5  Berechnung auf der Basis der Variante 4b1 der Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung. Annahmen: Konstante 
Geburtenziffer von 1,4 Kindern je Frau. Weitere Erhöhung des Lebensalters (bis 2050) bei neugeborenen Jungen auf 81,1 Jahre und bei neugeborenen Mädchen 
auf 86,6 Jahre. In Bayern zukünftig eine jährliche Nettozuwanderung von rund 50.000 Personen, die im Jahr 2011 auf 63.000 steigt (und so die erwartete Zunah-
me der Zuwanderung nach Beginn der Freizügigkeit nach der EU-Osterweiterung widerspiegelt). Danach stetiger Rückgang bis 2024 auf rund 43.000 Zuwanderer 
im Saldo (vgl. Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 2006). 

6   Für Details siehe Broschüre „Kommunale Seniorenpolitik“ (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 2008).

7   Seit dem 01.01.2008 gibt es in Bayern neue rechtliche Voraussetzungen (Art. 48 Bayerische Bauordnung). Demnach müssen in Gebäuden mit mehr als 
zwei Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein. Auch mit den neuen Wohnraumförderungsbestimmungen 2008 wird das Ziel 
verfolgt, Wohnraum barrierefrei zu gestalten. Die DIN 18025 Teil 2 ist für alle im bayerischen Wohnungsbauprogramm zu fördernden Miet-/Genossenschafts-
wohnungen verbindlich vorgeschrieben. 

8   In Bayern gibt es elf Wohnberatungsstellen, die zu alten- und behindertengerechter Gestaltung des Wohnumfeldes informieren (Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 2008).

9  Die Bezeichnungen Service-Wohnen und Betreutes Wohnen sind keine geschützten Begriffe und werden i. d. R. beide ohne Erläuterung bzw. nähere Definition in 
der Praxis verwandt („Betreutes Wohnen“ wird z. B. in unterschiedlich ausgestalteten Förderrichtlinien für den sozialen Wohnungsbau als Begriff gewählt).

10  empirica-Datenbank zu Senioreneinrichtungen.

11 Seit 2006 gilt die Dienstleistungsnorm DIN 77800 mit Angaben zu den in betreuten Wohnanlagen notwendigen Dienstleistungsangeboten. 
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selbstbestimmten Wohnen auch dann noch Rech-
nung zu tragen, wenn aufgrund von zunehmender 
Hilfs- und Pflegebedürftigkeit eine Betreuung zu 
Hause nicht mehr möglich ist. Ca. acht bis zehn 
Bewohner leben in einem gemeinsamen Haushalt 
und werden von einem frei wählbaren Pflege- und 
Betreuungsdienst unterstützt. Ambulant betreute 
Wohngemeinschaften sind dabei, sich in Bayern als 
Alternative zu Pflegeheimen zu etablieren.12 Diese 
Wohnform hat sich insbesondere für Menschen mit 
Demenz bewährt.

• Gemeinschaftliche Wohnformen

  Hierbei handelt es sich um gemeinschaftsorientierte 
Wohnformen für Ältere bzw. für „Jung und Alt“.13 

Diese Wohnform ist weder in Bayern noch im übri- 
gen Bundesgebiet häufig vertreten; sie findet aller- 
dings immer mehr Interessenten. Es ist zu unter-
scheiden zwischen Gemeinschaften, in denen jede 
Bewohnerin bzw. jeder Bewohner über eine eigen- 
ständige Wohnung verfügt und trotzdem mit ande- 
ren in räumlicher Nähe lebt (z. B. in Hausgemein-
schaften – Gemeinschaftsräume erleichtern die 
gegenseitige Unterstützung) oder Nachbarschafts-
gemeinschaften. Die Entwicklung von Hausgemein-
schaften oder quartiersbezogenen Konzepten für 
„Jung und Alt“ gewinnt an Bedeutung. So hat z. B. 
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- 
entwicklung aktuell ein Modellprogramm „Innovati-
onen für familien- und altengerechte Stadtquar-
tiere“ aufgelegt. 

9.2.3 STATIONÄRE WOHNFORMEN

Wohnstifte/Seniorenresidenzen

Wohnstifte sind frei finanzierte und überdurchschnittlich 
gut ausgestattete Wohnanlagen, in denen vornehmlich 
Appartements14, aber auch kleinere Wohnungen, ange- 
boten werden. Ambulante Pflege in der Wohnung, teils 
auch vollstationäre Pflegeleistungen in räumlich abge- 
trennten Bereichen der Anlage, komplettieren das ver- 
gleichsweise exklusive Angebotsspektrum. Die Bewoh-
ner müssen sich pauschal betreuen lassen (z. B. Mittag- 
essen, Wohnungsreinigung, allgemeiner Betreuungs- 

dienst). Ein pflegebedingter Umzug ist in den meisten 
Fällen nicht notwendig. In der Regel werden Heimverträ-
ge, in denen so genannte Gesamtpensionspreise verein- 
bart werden, abgeschlossen.

9.2.4  RECHTLICHE EINORDNUNG UND FÖRDE-
RUNG VON ALTERNATIVEN WOHN-
FORMEN

In der Vergangenheit war die rechtliche Einordnung von 
Anlagen des Betreuten Wohnens, ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften und die Abgrenzung zu statio-
nären Pflegeeinrichtungen oft schwierig.15 Durch die 
Föderalismusreform ist die Gesetzgebungskompetenz 
für das Heimrecht auf die Länder übergegangen. Mit 
dem Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetz 
wurden hier klare Regelungen zur Abgrenzung und zur 
qualitätsgesicherten Weiterentwicklung geschaffen. Ein 
staatliches Förderprogramm unterstützt den Auf- und 
Ausbau neuer ambulanter Wohn-, Pflege- und Betreu-
ungsformen. Dazu gehören insbesondere ambulant 
betreute Wohngemeinschaften, ambulante Hausgemein-
schaften und generationenübergreifende Wohnformen.

9.2.5 PFLEGEHEIME

In Bayern gab es am 31.12.2005 1.544 Pflegeheime. 57,8 
Prozent (892) davon waren in freigemeinnütziger Träger- 
schaft (vgl. Darstellung 9.21 im Anhang). Auf 30,2 Pro- 
zent (467) belief sich der Anteil privater Träger. Er war 
damit deutlich niedriger als im ambulanten Bereich 
(50,3 %). Den geringsten Anteil hatten die öffentlichen 
Träger (12,0 % bzw. 185). Dieselbe Rangfolge der Trä- 
gerschaft ergibt sich ebenfalls bei der Bewertung nach 
den verfügbaren Pflegeplätzen (114.660): 60,9 Prozent 
(69.821) fallen auf freigemeinnützige Träger, 25,6 Pro- 
zent (29.377) auf private und 13,5 Prozent (15.462) auf 
öffentliche Träger. Besonders stark sind die freigemein-
nützigen Pflegeheime in Nordrhein-Westfalen (66,9 %) 
vertreten. In Baden-Württemberg (55,5 %) entspricht ihr 
Anteil in etwa dem Bundesdurchschnitt (55,1 %). Pflege- 
heime in öffentlicher Trägerschaft sind in Bayern und 
Baden-Württemberg (9,8 %) überdurchschnittlich häufig 
vertreten (D: 6,7 %). In Nordrhein-Westfalen liegt ihr 
Anteil bei 5,2 Prozent. 

 

12 Seit 2007 gibt es in Bayern eine Fachstelle für ambulant betreute Wohngemeinschaften. 

13 In Bayern ist ein Wohnprojekt-Atlas mit solchen Wohnformen erstellt worden (http://www.wohnprojektatlas-bayern.de [Abruf am 09.07.2008]).

14 Ohne vollständig eingerichtete Küche (mit Kochnische). 

15  Ob das Heimgesetz galt, konnte angesichts der unterschiedlichen Leistungsangebote bei den professionell gemanagten Wohneinrichtungen in Kombination mit 
Pflegeleistungen nur auf den Einzelfall bezogen bestimmt werden.
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Die Vergütung für stationäre Pflege wird zwischen den 
Pflegeheimen, Pflegekassen und den Sozialhilfeträgern 
verhandelt. Während im Durchschnitt in Nordrhein-
Westfalen für die höchste Pflegestufe 2.310 Euro für die 
reine Pflege bezahlt werden, sind es in Baden-Württemberg 
2.371 Euro. In Bayern liegen die Entgelte mit durch-
schnittlich 2.158 Euro deutlich niedriger (vgl. Dar stellung 
9.28 im Anhang).

Rückblickend sind die Kosten in stationären Pflegeheimen 
deutlich gestiegen. Zwischen 1999 und 2005 ergibt sich für 
Bayern eine Steigerung der Vergütung in der vollstatio-
nären Dauerpflege je nach Pflegestufe zwischen 15,5 und 
16,6 Prozent (vgl. Darstellung 9.28 im Anhang). Im Län- 
dervergleich fällt die Steigerung in Bayern und Baden-

Württemberg relativ hoch aus. Hierbei ist zu beachten, 
dass die hohe Preissteigerung in Pflegestufe III in Bayern 
mit niedrigeren Anfangspreisen im Vergleich zu Baden-
Württemberg, Nordrhein-Westfalen bzw. dem bundeswei-
ten Durchschnitt zusammenhängt (vgl. Darstellung 9.28 
im Anhang). Trotz der höheren Preissteigerung sind die 
Preise in Bayern bei Pflegestufe III sowie für Unterkunft 
und Verpflegung durchschnittlich immer noch niedriger 
als in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. 

Die Konsequenz aus den steigenden Kosten ist die 
wachsende Differenz zwischen den von der Pflegekasse 
gezahlten gesetzlich vorgesehenen Leistungspauschalen 
und den tatsächlichen Kosten, mit der Folge, dass der 
Eigenanteil bzw. der Teil, der über die Sozialhilfe finan-

Von den in Pflegeheimen versorgten Pflegebedürftigen 
sind 32,7 Prozent bzw. 33.003 Personen der Pflegestufe I, 
39,7 Prozent bzw. 40.030 Personen der Pflegestufe II und 
24,5 Prozent bzw. 24.673 Personen der Pflegestufe III zu- 
geordnet. 3,2 Prozent sind noch keiner Pflegestufe zuge- 
ordnet (vgl. Darstellung 9.14 im Anhang). Der Anteil der 
Schwerstpflegebedürftigen (Pflegestufe III) in Pflegehei- 
men ist in Bayern überdurchschnittlich (D: 20,9 %). In 
Nordrhein-Westfalen ist der Anteil leicht unterdurch-
schnittlich (19,5 %) und in Baden-Württemberg deutlich 
unterdurchschnittlich (17,0 %). Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass in Bayern die Pflegeheimkosten bei Pflegestu-
fe III niedriger sind als in Baden-Württemberg und Nord- 
rhein-Westfalen (vgl. Darstellung 9.28 im Anhang). Dies 
ist eventuell ein Grund dafür, warum in Bayern die Bele-
gung in Pflegeheimen in dieser Pflegestufe höher ist. 

88,3 Prozent der in stationären Pflegeeinrichtungen be- 
findlichen Pflegebedürftigen in Bayern sind 70 Jahre und 
älter, 69,3 Prozent sind älter als 80 Jahre.16 76,9 Prozent 

der in Pflegeheimen Versorgten sind Frauen. 93,1 Pro- 
zent unter ihnen sind 70 Jahre und älter und 76,5 Prozent 
sind 80 Jahre und älter (vgl. Darstellung 9.8 im Anhang). 
Die Tatsache, dass nur 23,1 Prozent der Pflegeheimbe- 
wohner Männer sind, legt nahe, dass Männer meist von 
Frauen zu Hause gepflegt werden. Männer in Pflegehei-
men sind jünger als die Frauen: Nur rd. 72,3 Prozent der 
Männer sind 70 Jahre und älter und 45,3 Prozent sind 80 
Jahre und älter. Dabei spielt die geringere Lebenserwar-
tung eine Rolle und möglicherweise eine geringere Fähig-
keit zu einer selbstständigen Haushaltsführung. 

Der Pflegesatz für vollstationäre Dauerpflege beträgt in 
Bayern für Pflegestufe III im Durchschnitt rd. 70,99 Euro 
und für Unterkunft und Verpflegung rd. 17,30 Euro am 
Tag. Monatlich sind somit für Pflege und Unterbringung 
in der Pflegestufe III rd. 2.675 Euro zu entrichten. Hinzu 
kommen noch Kosten für gesondert berechnete Investi-
tionskosten (vgl. Darstellung 9.5) und gegebenenfalls in 
Anspruch genommene Zusatzleistungen.

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 2006; Statistisches Bundesamt 2007

16 Basis: alle Pflegebedürftigen (auch Pflegebedürftige, die nicht von professionellen Dienstleistern versorgt werden).

Darstellung 9.5: Bandbreiten der Pflegevergütungen, Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten in BY 2005 (Euro/Tag)

Pflegestufe

entgelt pro tag und Person

Mittelwert Median Minimum Maximum

Keine Einstufung 15,48 15,81 12,55 17,06

Pflegestufe 0 28,30 27,83 18,06 39,96

Pflegestufe I 49,01 48,25 43,91 61,21

Pflegestufe II 62,01 60,93 55,05 73,35

Pflegestufe III 70,99 70,11 63,26 79,18

Unterkunft u. Verpflegung 17,01 16,79 15,99 21,27

Investitionskosten 9,96 10,10 3,91 15,34
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ziert werden muss, gestiegen ist. Im Zuge des „Gesetzes 
zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversiche-
rung (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz)“, welches zum 
01.07.2008 in Kraft getreten ist, wurden die von der Pfle- 
gekasse zu zahlenden Leistungsbeträge bei häuslicher 
Versorgung in allen Pflegestufen und bei stationärem 
Aufenthalt für die Pflegestufe III angehoben. Darüber 
hinaus wird es in den Jahren 2010 und 2012 zu weiteren 
Anhebungen kommen, von welchen alle Leistungspau-
schalen für ambulante Pflege, nicht jedoch die für die 
stationäre Pflege der Pflegestufen I und II betroffen sein 
werden. Vor diesem Hintergrund sind weitere Umstruk-
turierungen im Pflegebereich zu erwarten. Die Rahmen-
bedingungen für eine „Ambulantisierung“ der Pflege-
landschaft sind zukünftig günstiger. 

Zwischen 1999 und 2005 ist die Zahl der in Pflegeheimen 
versorgten Pflegebedürftigen in Bayern um 22,4 Prozent 
(18.467) angestiegen. Im selben Verhältnis ist auch die 
Zahl der Pflegeheime angestiegen (22,3 %). Die Zahl der 
verfügbaren Plätze ist mit 24,6 Prozent überdurchschnitt-
lich gewachsen (vgl. Darstellung 9.21 und Darstellung 
9.14 im Anhang).

Die Zahl der Pflegeheime ist in diesem Zeitraum sowohl 
in privater (+37,8 %), freigemeinnütziger (+19,3 %) als auch 
öffentlicher Trägerschaft (+5,7 %) gewachsen (vgl. Darstel-
lung 9.21 im Anhang). In derselben Rangfolge ist auch die 
Zahl der verfügbaren Plätze gestiegen. Aufgrund des über- 
durchschnittlichen Wachstums der privaten Träger hat sich 
die Trägerstruktur verschoben: So waren im Jahr 2005 
30,2 Prozent (467) der Pflegeheime in privater Trägerschaft 
und verfügten über 25,6 Prozent (29.337) der Plätze. Die 
freigemeinnützigen Träger verfügen über 57,8 Prozent 
(892) der Pflegeheime und 60,9 Prozent (69.821) der Pfle- 
geplätze. Bei den öffentlichen Trägern schrumpfte der An- 
teil der Pflegeheime auf 12,0 Prozent (185) bzw. der Anteil 
der Pflegeplätze auf 13,5 Prozent (15.462). 

Die Auslastung der Pflegeheime lag 2005 bayernweit bei 
85,5 Prozent (vgl. Darstellung 9.23 im Anhang). Am ge- 
ringsten war die Auslastung im Landkreis Rhön-Grab-
feld (68,9 %) und am höchsten in der Stadt Memmingen 
(101,4 %). In den kreisfreien Städten war die Auslastung 
(87,5 %) im Vergleich mit den Landkreisen (85,1 %) über- 
durchschnittlich.

Die Zahl der Pflegeheime und der Pflegeplätze ist zwi- 
schen 1999 und 2005 im gesamten Bundesgebiet ge- 
wachsen (Pflegeheime: +17,7 %; Pflegeplätze: +17,3 %). 
Damit ist das Wachstum der Zahl der Pflegeheime und 

-plätze in Bayern überdurchschnittlich (vgl. Darstellung 
9.21 im Anhang). Auch in Baden-Württemberg ist das 
Wachstum überdurchschnittlich (Pflegeheime: +28,5 %; 
Pflegeplätze: +20,4 %), während in Nordrhein-Westfalen 
das Wachstum unterdurchschnittlich verläuft (Pflege-
heime: +7,2 %; Pflegeplätze: +9,1 %).

9.2.6 AMBULANTE PFLEGEDIENSTE 

Von den am 31.12.2005 zugelassenen 1.710 ambulanten 
Pflegediensten war jeder zweite in privater Trägerschaft 
(860) (vgl. Darstellung 9.22 im Anhang). Der Anteil frei- 
gemeinnütziger Träger belief sich auf 48,5 Prozent (830) 
und der Anteil öffentlicher Träger auf 1,2 Prozent (20). 
Die Rangfolge ändert sich bei der Bewertung nach den 
ambulant betreuten Pflegebedürftigen. Von den in Bay- 
ern ambulant betreuten 63.907 Pflegebedürftigen werden 
von den freigemeinnützigen Trägern 43.217 Pflegebe-
dürftige (67,6 %), von den privaten Trägern 19.909 Pflege-
bedürftige (31,2 %) und von den öffentlichen Trägern 781 
(1,2 %) betreut. Wie in Bayern haben die freigemeinnüt-
zigen Träger in Baden-Württemberg eine hohe Bedeu-
tung, 72,5 Prozent der ambulant betreuten Pflegebedürf-
tigen werden von ihnen versorgt. In Nordrhein-West- 
falen (52,5 %) ist der Versorgungsgrad durch freigemein- 
nützige Träger unterdurchschnittlich (im Bundesdurch- 
schnitt sind es 55,1 %). 

Im Mittel werden in Bayern von einem ambulanten Pfle- 
gedienst 37 Pflegebedürftige betreut. In privaten Einrich- 
tungen im Durchschnitt weniger (23 Pflegebedürftige) 
und in öffentlichen (39) und freigemeinnützigen Einrich-
tungen (52) überdurchschnittlich viel.

Von den in Bayern im Jahr 2005 voll oder zumindest teil- 
weise durch ambulante Dienste betreuten Pflegebedürf-
tigen waren 49,8 Prozent der Pflegestufe I zugeordnet 
(vgl. Darstellung 9.15 im Anhang). 34,3 Prozent der am- 
bulant versorgten Pflegebedürftigen waren in Pflege- 
stufe II eingestuft und 15,8 Prozent waren schwerstpfle-
gebedürftig (Pflegestufe III). Wie in den stationären Pfle- 
geheimen war der Anteil Schwerstpflegebedürftiger bei 
den durch ambulante Dienste Betreuten überdurchschnit- 
tlich hoch. In Baden-Württemberg (12,6 %) lag ihr Anteil 
über und in Nordrhein-Westfalen (10,7 %) deutlich unter 
dem bundesweiten Durchschnitt (12,4 %).

84,5 Prozent der von ambulanten Diensten Betreuten 
sind 70 Jahre und älter, 60,9 Prozent sind älter als 80 
Jahre (vgl. Darstellung 9.8 im Anhang).17 88,4 Prozent  

17 Basis: alle Pflegebedürftigen (auch Pflegebedürftige, die nicht von professionellen Dienstleistern versorgt werden). 
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der Frauen sind 70 Jahre und älter und 67,3 Prozent sind 
80 Jahre und älter. Im Vergleich mit den Pflegeheimen 
sind die von ambulanten Diensten betreuten Männer 
etwas älter, aber immer noch jünger als die Frauen: 76,0 
Prozent der Männer sind 70 Jahre und älter. 47,1 Prozent 
der Männer sind über 80 Jahre.

Zwischen 1999 und 2005 ist die Zahl der ambulanten 
Einrichtungen um 119 (7,5 %) und die Zahl der durch sie 
Betreuten um 7.249 (12,8 %) angestiegen (vgl. Darstel-
lung 9.22 im Anhang). Differenziert nach der Träger-
schaft der Einrichtungen ergibt sich ein recht uneinheit-
liches Bild: So ist die Zahl der ambulanten Einrichtungen 
in privater (+213 bzw. +32,9 %) und öffentlicher (+5 bzw. 
+33,3 %) Trägerschaft bei sehr niedrigem Ausgangsni-
veau angestiegen, während sie bei den freigemeinnüt-
zigen Trägern (–99 bzw. –10,7 %) gesunken ist. Hinsicht-
lich der Zahl der ambulant Versorgten ist das Wachstum 
– ebenfalls ausgehend von einem geringen Niveau – bei 
den öffentlichen Trägern (+68,0 % bzw. +316) am höchs- 
ten. Die Zahl der durch private Träger ambulant Betreu-
ten stieg um 51,4 Prozent (6.758) und die Zahl der durch 
freigemeinnützige Träger Versorgten blieb nahezu kon- 
stant (+175 bzw. +0,4 %).

Die Zahl der ambulanten Einrichtungen ist bundesweit 
um 1,5 Prozent gewachsen. Die Zahl der durch ambulante 
Dienste Betreuten wuchs dabei überdurchschnittlich  
(13,5 %), was auch auf Bayern zutrifft (+7,5 % ambulante 
Dienste bzw. +12,8 % Betreute). In Baden-Württemberg 
ist das Wachstum der ambulanten Dienste besonders 
hoch (+15,3 % ambulante Dienste bzw. +9,4 % Betreute), 
während in Nordrhein-Westfalen die Zahl der ambu-
lanten Dienste schrumpft (–7,5 %) und die Zahl der durch 
sie Betreuten ansteigt (+4,5 %). 

9.3 Professionell und Privat Pflegende 

9.3.1  AMBULANTE UND STATIONÄRE 
   EINRICHTUNGEN

Ausbildungsstand und Arbeitsbelastung in ambulanten 
und stationären Einrichtungen

Für die Versorgung der 164.808 ambulant und stationär 
betreuten Pflegebedürftigen standen in Bayern Ende 

2005 109.731 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfü- 
gung (vgl. Darstellung 9.19 im Anhang). Der Anteil der 
Frauen betrug 86,0 Prozent. Der Anteil an Pflegefachkräf-
ten18 in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen 
lag in Bayern mit 42,6 Prozent über dem Bundesdurch-
schnitt (39,6 %). In Baden-Württemberg (39,1 %) und in 
Nordrhein-Westfalen (38,2 %) war der Anteil an Pflege-
fachkräften unterdurchschnittlich (vgl. Darstellung 9.20 
im Anhang). 

59,4 Prozent der Beschäftigten in ambulanten und statio- 
nären Einrichtungen in Bayern hatten einen Abschluss in 
einem Pflege- bzw. Heilberuf.19 24,2 Prozent der Beschäf- 
tigten verfügten über eine Ausbildung als staatlich aner- 
kannte Altenpflegerin bzw. staatlich anerkannter Alten- 
pfleger (D: 20,9 %; BW: 21,5 %; NW: 22,0 %), 3,7 Prozent 
als staatlich anerkannte Altenpflegehelferin bzw. staatlich 
anerkannter Altenpflegehelfer (D: 2,8 %; BW: 2,9 %; NW: 
2,6 %). 17,0 Prozent der Beschäftigten waren ausgebildete 
Krankenschwestern bzw. Krankenpfleger (D: 17,4 %; BW: 
16,5 %; NW: 15,0 %), 3,2 Prozent waren Krankenpflegehel-
ferin bzw. Krankenpflegehelfer (D: 3,6 %; BW: 2,5 %; NW: 
4,0 %) und 1,4 Prozent waren Kinderkrankenschwestern 
bzw. Kinderkrankenpfleger (D: 1,3 %; BW und NW: 1,2 %). 

Die Arbeitsbelastung im Pflegebereich zeichnet sich durch 
besonders hohe körperliche Belastungen und psychische 
Anforderungen aus. So wird die Arbeit oft im Stehen 
verrichtet und auch das Heben schwerer Lasten gehört 
für fast zwei Drittel der Beschäftigten zum Arbeitsalltag 
(BIBB/BAuA 2006). Hinzu kommt die vor allem psychisch 
belastende Schichtarbeit. Etwa die Hälfte der Pflegenden 
arbeitet auch nachts. Hier zeigen sich allerdings deutliche 
Geschlechterunterschiede (BAuA 2007). So arbeiten 68,4 
Prozent der Männer gelegentlich nachts, bei den Frauen 
sind es 48,1 Prozent. 

Entsprechend der starken Arbeitsbelastung sind die 
Krankenstände der Pflegenden relativ hoch. Nach 
Branche differenziert ist in Bayern der Krankenstand im 
Gesundheitswesen am höchsten (DAK 2008). Dabei 
sind vor allem in den Altenpflegeeinrichtungen die 
Fehlzeiten besonders hoch: Während im bundesweiten 
Branchendurchschnitt die AOK-Mitglieder 17,7 Tage 
krank sind, sind es bei den Beschäftigten in Kranken-
häusern 19,2 Tage und bei Altenpflegekräften 21,3 Tage 
(Stadler u. a. 2006; Dulon u. a. 2007). 

18  Pflegefachkräfte sind Altenpfleger und Altenpflegerinnen, Krankenschwestern und Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- 
und Krankenpfleger, Kinderkrankenschwestern und Kinderkrankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger.

19  Staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in, staatlich anerkannte/r Altenpflegehelfer/in, Krankenschwester, Krankenpfleger, Krankenpflegehelfer/in, Kinderkranken-
schwester, Kinderkrankenpfleger, Heilerziehungspfleger/in, Heilerziehungspflegehelfer/in, Heilpädagoge/in, sonstiger Abschluss im Bereich der nichtärztlichen 
Heilberufe, Familienpfleger/in mit staatlichem Abschluss, Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung an einer Fachhochschule oder Universität, 
sonstiger pflegerischer Beruf.
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Beschäftigte in stationären Einrichtungen

In Pflegeheimen waren im Jahr 2005 in Bayern 81.306 
Personen beschäftigt (vgl. Darstellung 9.19 im Anhang). 
Dies entspricht 74,1 Prozent aller Beschäftigten im Pfle- 
gebereich. 85,6 Prozent der Beschäftigten in stationären 
Einrichtungen sind Frauen. 42,5 Prozent der Beschäf-
tigten arbeiten in Vollzeit, das sind 22,9 Prozentpunkte 
mehr als im ambulanten Bereich. Mit 62,3 Prozent sind 
Männer häufiger vollzeitbeschäftigt als Frauen (39,1 %). 
Im Vergleich mit Deutschland insgesamt (34,4 %) ist die 
Pflegefachkraftquote in stationären Einrichtungen in 
Bayern mit 37,0 Prozent überdurchschnittlich (BW: 32,6 %; 
NW: 33,0 %). 

53,8 Prozent der Beschäftigten in stationären Einrich-
tungen haben einen Abschluss in einem Pflege- bzw. 
Heilberuf (vgl. Darstellung 9.20 im Anhang). 25,6 Pro- 
zent verfügen über eine Ausbildung als staatlich aner- 
kannte Altenpflegerin bzw. staatlich anerkannter Alten- 
pfleger, 3,9 Prozent als staatlich anerkannte Altenpfle- 
gehelferin bzw. staatlich anerkannter Altenpflegehelfer, 
10,8 Prozent als Krankenschwester bzw. Krankenpfle-
ger, 2,8 Prozent als Krankenpflegehelferin bzw. Kranken-
pflegehelfer und 0,6 Prozent als Kinderkrankenschwe-
ster bzw. Kinderkrankenpfleger. 17,1 Prozent der Be- 
schäftigten sind ohne Berufsabschluss bzw. noch in  
der Ausbildung.

Gegenüber 1999 ist bis 2005 die Zahl der Beschäftigten 
in Bayern in stationären Einrichtungen um 18.288 (29,0 %) 
gestiegen. Damit ist das Beschäftigtenwachstum in 
Bayern wie in Baden-Württemberg (24,5 %) im stationär-
en Bereich im Vergleich mit dem bundesweiten Durch-
schnitt (23,9 %) überdurchschnittlich. In Nordrhein-West-
falen ist das Beschäftigtenwachstum mit 19,3 Prozent 
unterdurchschnittlich. 

Mit Blick auf den Gesundheitszustand schneiden Alten- 
pflegekräfte, die im stationären Bereich tätig sind, deut- 
lich schlechter ab als andere Berufsgruppen. Das betrifft 
die psychische Befindlichkeit, die Burnout-Raten, psycho- 
somatische Beschwerden wie psychische Störungen und 
insgesamt eine erhöhte Krankenstandsquote (Glaser/
Höge 2005: 15). Die hohen Arbeitsbelastungen schlagen 
sich auch in einer hohen Fluktuation und in vergleichs-
weise hohen Berufsaussteigerquoten nieder (Glaser/
Höge 2005: 15). 

Beschäftigte in ambulanten Einrichtungen

Am Ende des Jahres 2005 arbeiteten in Bayern insge-
samt 28.425 Personen bei ambulanten Pflegediensten, 
87,1 Prozent von ihnen waren Frauen. Die Mehrheit des 
Personals war teilzeitbeschäftigt (77,1 %) und 19,6 Pro- 
zent der Beschäftigten arbeiteten in Vollzeit.20 Frauen  
(17,0 %) waren seltener vollzeitbeschäftigt als Männer 
(37,0 %; vgl. Darstellung 9.19 im Anhang). 

Im Vergleich mit Deutschland insgesamt (53,3 %) ist die 
Pflegefachkraftquote bei ambulanten Diensten in Bayern 
(58,5 %) und Baden-Württemberg (58,7 %) überdurch-
schnittlich (NW: 53,9 %). 75,6 Prozent der Beschäftigten 
in ambulanten Einrichtungen in Bayern haben einen 
Abschluss in einem Pflege- bzw. Heilberuf. 20,4 Prozent 
verfügen über eine Ausbildung als staatlich anerkannte 
Altenpflegerin bzw. staatlich anerkannter Altenpfleger, 
3,2 Prozent als staatlich anerkannte Altenpflegehelferin 
bzw. staatlich anerkannter Altenpflegehelfer, 34,6 Prozent 
als Krankenschwester bzw. Krankenpfleger, 4,2 Prozent 
als Krankenpflegehelferin bzw. Krankenpflegehelfer und 
3,5 Prozent als Kinderkrankenschwester bzw. Kinderkran-
kenpfleger. 0,8 Prozent der Beschäftigten sind ohne Be- 
rufsabschluss bzw. noch in der Ausbildung.

Gegenüber 1999 stieg die Zahl der Beschäftigten in am- 
bulanten Einrichtungen bis 2005 in Bayern um 15,7 
Prozent. Im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt 
(16,6 %) ist dieser Anstieg unterdurchschnittlich. Noch 
unterdurchschnittlicher war das Beschäftigungswachs-
tum bei den ambulanten Einrichtungen in Nordrhein-
Westfalen (9,1 %).

Ambulante Pflege findet räumlich verteilt in den priva- 
ten Wohnungen der Pflegebedürftigen statt. Die Arbeit ist 
meist in Touren organisiert, d. h. eine Person betreut nach 
einem festgelegten „Tourenplan“ eine bestimmte Anzahl 
von Pflegebedürftigen. In der Regel werden be- 
treute Personen von einer Pflegekraft gepflegt und es 
findet, anders als in Pflegeheimen, kaum eine Arbeitstei-
lung statt. Unmittelbare Hilfe durch Kolleginnen oder 
Kollegen ist oft nicht möglich, da die Pflege in der Regel 
allein verrichtet wird. Die physische Belastung der Pfle- 
genden ist hoch, was auf die meist ungeeignete räum- 
liche und materielle Ausstattung der privaten Wohnungen 
zurückzuführen ist.21 Mit Blick auf die bestehenden 
Tätigkeitsspielräume wird die Arbeitsorganisation aller- 

20 Die restlichen Arbeitskräfte sind Praktikantinnen, Praktikanten, Auszubildende, Helferinnen und Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr und Zivildienstleistende. 

21  Die Arbeit in der ambulanten Pflege unterscheidet sich von der stationären Betreuung. „So sind die privaten Räume von Pflegebedürftigen überwiegend weder 
alters- noch pflegegerecht eingerichtet. […] In den beengten Räumen fehlen meist Trage- und Hebehilfen für die Grundpflege. […] Zudem arbeiten die Pflegenden 
an Einzelarbeitsplätzen.“ (BAuA 2006: 2f).
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dings positiv bewertet. In verschiedenen Studien wird 
festgestellt, dass die Zufriedenheit bei ambulanten 
Pflegekräften im Vergleich mit anderen Pflegebereichen 
in Bayern recht hoch ausfällt (vgl. Glaser/Höge 2005: 17). 
Das betrifft sowohl die psychischen Befindlichkeiten als 
auch die verhaltensbezogenen Absichten (Kündigungs-
verhalten). Die physischen Beschwerden und Verschleiß-
erscheinung, insbesondere im Rücken-, Nacken- und 
Schulterbereich, sind besonders ausgeprägt (vgl. Glaser/
Höge 2005: 18).

9.3.2 PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Die pflegenden Angehörigen, Nachbarn und Freunde 
tragen i. d. R. den Hauptteil der häuslichen Versorgung. 
Mit Einführung der Pflegeversicherung wurde die Leis- 
tung der pflegenden Angehörigen erstmals gesetzlich 
anerkannt (z. B. Pflegegeld). 

Am häufigsten sind pflegende Angehörige in den Alters- 
klassen 50 bis unter 70 Jahre anzutreffen (vgl. Darstel-
lung 9.25 im Anhang). Die Mehrheit der pflegenden An- 
gehörigen in Bayern sind Frauen (66,2 %), was auch auf 
die Vergleichsgebiete zutrifft (vgl. Darstellung 9.26 im 
Anhang). Mit 54,9 Prozent ist über die Hälfte der pflegen- 

den Angehörigen älter als 55 Jahre und weniger als jede 
Vierte jünger als 45 Jahre (24,1 %). 46,0 Prozent der pfle- 
genden Angehörigen in Bayern sind erwerbstätig, bei 
den unter 65-Jährigen sind dies mit 64,6 Prozent fast 
zwei Drittel (vgl. Darstellung 9.27 im Anhang). Bei den 
unter 65-jährigen Frauen geht die Mehrheit einer Teilzeit- 
beschäftigung nach, bei den unter 65-jährigen Männern 
üben die meisten eine Vollzeitbeschäftigung aus. 

Die Pflegenden verfügen im Vergleich zu nicht Pflegen-
den (alle Altersklassen) über ein relativ hohes monat-
liches Nettoäquivalenzeinkommen: In Bayern im Mittel 
rd. 1.704 Euro22  (nicht pflegende Personen 1.514 E 23).24  

Seit 1988 fördert der Freistaat Bayern im Rahmen des 
„Bayerischen Netzwerks Pflege“ Fachstellen für pfle-
gende Angehörige. Bislang haben sich in Bayern 90 
Fachstellen für pflegende Angehörige, 160 Angehörig-
engruppen, 107 Betreuungsgruppen für altersverwirrte 
Menschen und 61 ehrenamtliche Helferkreise etabliert. 
Darüber hinaus bieten die Pflegekassen für Angehörige 
und ehrenamtliche Pflegepersonen Pflegekurse an, um 
soziales Engagement im Bereich der Pflege zu fördern 
und zu stärken, Pflege und Betreuung zu erleichtern und 
zu verbessern sowie pflegebedingte körperliche und 
seelische Belastungen zu mindern.

22 Haushaltsnettoeinkommen im Mittel bei 2.803 Euro (ermittelt aus den Klassenmitten).

23 Haushaltsnettoeinkommen im Mittel bei 2.675 Euro (ermittelt aus den Klassenmitten).

24  Ergebnisse des Ad-hoc-Moduls im Mikrozensus 2005. Gegenstand waren Fragen zum Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“. Die Ad-hoc-Module werden 
nur mit einem Auswahlsatz von 0,1 Prozent erhoben (Unterstichprobe) und es besteht keine Auskunftspflicht. Zur Berechnung des Nettoäquivalenzeinkommens 
der Pflegenden und Nichtpflegenden wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit die Grundgesamtheit auf das Ad-hoc-Modul eingeschränkt.
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altersklasse 
in Jahren von ... bis
unter ...

anzahl 
anteil an allen Pflegebedürf-

tigen in Prozent an …
frauenanteil 

(Prozent)alle frauen Männer allen frauen Männer

Unter 5 1.775 785 990 0,6     0,4     1,0     44,2     

5-10 3.864 1.597 2.267 1,3     0,8     2,3     41,3     

10-15 4.046 1.654 2.392 1,3     0,8     2,4     40,9     

15-20 3.629 1.557 2.072  1,2     0,8     2,1     42,9     

20-25 2.849 1.274 1.575 0,9     0,6     1,6     44,7     

25-30 2.455 1.060 1.395 0,8     0,5     1,4     43,2     

30-35 2.563 1.085 1.478 0,8     0,5     1,5     42,3     

35-40 3.503 1.612 1.891 1,2     0,8     1,9     46,0     

40-45 4.270 1.963 2.307 1,4     1,0     2,3     46,0     

45-50 4.381 2.061 2.320 1,4     1,0     2,3     47,0     

50-55 4.976 2.404 2.572 1,6     1,2     2,6      48,3     

55-60 6.849 3.213 3.636 2,3     1,6     3,6     46,9     

60-65 9.770 4.421 5.349 3,2     2,2     5,3     45,3     

65-70 17.842 8.425 9.417 5,9     4,2     9,4     47,2     

70-75 24.413 13.097 11.316 8,1     6,5     11,3     53,6     

75-80 40.805 25.728 15.077 13,5     12,7     15,0     63,1     

80-85 64.820 48.782 16.038 21,4     24,1     16,0     75,3     

85-90 49.641 39.638 10.003 16,4     19,6     10,0     79,8     

90 und älter 50.255 42.037 8.218 16,6     20,8     8,2     83,6     

insgesamt 302.706 202.393 100.313 100,0     100,0     100,0     66,9     

65 und älter 247.776 177.707 70.069 81,9     87,8     69,9     71,7     

85 und älter 99.896 81.675 18.221 33,0     40,4     18,2     81,8    

Quelle: BayLfStaD 2006

Quelle: BayLfStaD 2006

Darstellung 9.6: Pflegebedürftige nach Geschlecht, Alter und Anteil an den Pflegebedürftigen in BY 2005 (Anzahl und Prozent)

Darstellung 9.7: Pflegequoten nach Altersgruppen in BY 2005 (Prozent)
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altersklasse  

in Jahren  

von ... bis 

unter ...

Pflegebedürftige (anzahl)

stationär versorgte 

Pflegebedürftige 

(Prozentangaben)

ambulant versorgte 

Pflegebedürftige 

(Prozentangaben)

Pflegegeld* 

(Prozentangaben)

anteil an… anteil an… anteil an…

ins-

gesamt

statio-

näre 

Pflege

ambu-

lante 

Pflege

Pflege-

geld*

alters-

klasse

stationäre 

Pflege 

alters-

klasse

ambu-

lante 

Pflege 

alters-

klasse

Pflege-

geld*

Unter 15 9.685 42 768 8.875 0,4    0,0    7,9    1,2    91,6    6,4    

15-60 35.475 4.442 4.201 26.832 12,5    4,4    11,8    6,6    75,6    19,5    

60-65 9.770 2.497 1.662 5.611 25,6    2,5    17,0    2,6    57,4    4,1    

65-70 17.842 4.832 3.291 9.719 27,1    4,8    18,4    5,1    54,5    7,0    

70-75 24.413 6.604 5.261 12.548 27,1    6,5    21,5    8,2    51,4    9,1    

75-80 40.805 12.542 9.804 18.459 30,7    12,4    24,0    15,3    45,2    13,4    

80-85 64.820 24.087 15.999 24.734 37,2    23,9    24,7    25,0    38,2    17,9    

85-90 49.641 20.858 12.072 16.711 42,0    20,7    24,3    18,9    33,7    12,1    

90 und älter 50.255 24.997 10.849 14.409 49,7    24,8    21,6    17,0    28,7    10,4    

insgesamt 302.706 100.901 63.907 137.898 33,3    100,0    21,1    100,0    45,6    100,0    

60 und älter 257.546 96.417 58.938 102.191 37,4    95,6    22,9    92,2    39,7    74,1    

70 und älter 229.934 89.088 53.985 86.861 38,7    88,3    23,5    84,5    37,8    63,0    

80 und älter 164.716 69.942 38.920 55.854 42,5    69,3    23,6    60,9    33,9    40,5   

Darstellung 9.8: Pflegebedürftige nach Art der Versorgung, Geschlecht und Alter in BY 2005 (Anzahl und Prozent)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

* Pflegegeld = In der Regel durch Angehörige Gepflegte.
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anHang: 9. Pflegebedürftige

602

altersklasse  

in Jahren  

von ... bis 

unter ...

Pflegebedürftige frauen (anzahl)

stationär versorgte 

Pflegebedürftige 

(Prozentangaben)

ambulant versorgte 

Pflegebedürftige 

(Prozentangaben)

Pflegegeld* 

(Prozentangaben)

anteil an… anteil an… anteil an…

ins-

gesamt

statio-

näre 

Pflege

ambu-

lante 

Pflege

Pflege-

geld*

alters-

klasse

stationäre 

Pflege 

alters-

klasse

ambu-

lante 

Pflege 

alters-

klasse

Pflege-

geld*

Unter 15 4.036 21 329 3.686 0,5    0,0    8,2    0,8    91,3    4,5    

15-60 16.229 1.886 2.168 12.175 11,6    2,4    13,4    5,0    75,0    15,0    

60-65 4.421 1.102 855 2.464 24,9    1,4    19,3    2,0    55,7    3,0    

65-70 8.425 2.338 1.720 4.367 27,8    3,0    20,4    3,9    51,8    5,4    

70-75 13.097 3.944 3.037 6.116 30,1    5,1    23,2    6,9    46,7    7,5    

75-80 25.728 8.909 6.195 10.624 34,6    11,5    24,1    14,2    41,3    13,1    

80-85 48.782 19.713 11.653 17.416 40,4    25,4    23,9    26,7    35,7    21,5    

85-90 39.638 17.757 9.200 12.681 44,8    22,9    23,2    21,0    32,0    15,6    

90 und älter 42.037 21.913 8.567 11.557 52,1    28,2    20,4    19,6    27,5    14,3    

insgesamt 202.393 77.583 43.724 81.086 38,3    100,0    21,6    100,0    40,1    100,0    

60 und älter 182.128 75.676 41.227 65.225 41,6    97,5    22,6    94,3    35,8    80,4    

70 und älter 169.282 72.236 38.652 58.394 42,7    93,1    22,8    88,4    34,5    72,0    

80 und älter 130.457 59.383 29.420 41.654 45,5    76,5    22,6    67,3    31,9    51,4    

Fortsetzung Darstellung 9.8: Pflegebedürftige nach Art der Versorgung, Geschlecht und Alter in BY 2005 (Anzahl und Prozent)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

* Pflegegeld = In der Regel durch Angehörige Gepflegte.
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altersklasse  

in Jahren  

von ... bis 

unter ...

Pflegebedürftige Männer (anzahl)

stationär versorgte 

Pflegebedürftige 

(Prozentangaben)

ambulant versorgte 

Pflegebedürftige 

(Prozentangaben)

Pflegegeld* 

(Prozentangaben)

anteil an… anteil an… anteil an…

ins-

gesamt

statio-

näre 

Pflege

ambu-

lante 

Pflege

Pflege-

geld*

alters-

klasse

stationäre 

Pflege 

alters-

klasse

ambu-

lante 

Pflege 

alters-

klasse

Pflege-

geld*

Unter 15 5.649 21 439 5.189 0,4    0,1    7,8    2,2    91,9    9,1    

15-60 19.246 2.556 2.033 14.657 13,3    11,0    10,6    10,1    76,2    25,8    

60-65 5.349 1.395 807 3.147 26,1    6,0    15,1    4,0    58,8    5,5    

65-70 9.417 2.494 1.571 5.352 26,5    10,7    16,7    7,8    56,8    9,4    

70-75 11.316 2.660 2.224 6.432 23,5    11,4    19,7    11,0    56,8    11,3    

75-80 15.077 3.633 3.609 7.835 24,1    15,6    23,9    17,9    52,0    13,8    

80-85 16.038 4.374 4.346 7.318 27,3    18,8    27,1    21,5    45,6    12,9    

85-90 10.003 3.101 2.872 4.030 31,0    13,3    28,7    14,2    40,3    7,1    

90 und älter 8.218 3.084 2.282 2.852 37,5    13,2    27,8    11,3    34,7    5,0    

insgesamt 100.313 23.318 20.183 56.812 23,2    100,0    20,1    100,0    56,6    100,0    

60 und älter 75.418 20.741 17.711 36.966 27,5    88,9    23,5    87,8    49,0    65,1    

70 und älter 60.652 16.852 15.333 28.467 27,8    72,3    25,3    76,0    46,9    50,1    

80 und älter 34.259 10.559 9.500 14.200 30,8    45,3    27,7    47,1    41,4    25,0    

* Pflegegeld = In der Regel durch Angehörige Gepflegte.

Quelle: BayLfStaD 2006

Fortsetzung Darstellung 9.8: Pflegebedürftige nach Art der Versorgung, Geschlecht und Alter in BY 2005 (Anzahl und Prozent)
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anHang: 9. Pflegebedürftige

604

Pflegebedürftige je 1.000 EW
(Stationäre Pflege)

■   4-7
■   8 
■   9-10 = Median
■   11-12 
■   13-18 

Pflegebedürftige je 1.000 EW
(Ambulante Pflege)

■   2-4
■   5 
■   6 = Median
■   7 
■   8-17 

Pflegebedürftige je 1.000 EW
(Stationäre Pflege)

■   4-7
■   8 
■   9-10 = Median
■   11-12 
■   13-18 

Pflegebedürftige je 1.000 EW
(Ambulante Pflege)

■   2-4
■   5 
■   6 = Median
■   7 
■   8-17 

Darstellung 9.9: Stationär betreute Pflegebedürftige in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 2005  
(Pflegebedürftige je 1.000 EW)

Darstellung 9.10: Ambulant betreute Pflegebedürftige in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 2005  
(Pflegebedürftige je 1.000 EW)

Quelle: BayLfStaD 2006

Quelle: BayLfStaD 2006
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Darstellung 9.11: Verteilung der Pflegebedürftigen über die Pflegestufen und Pflegeart in BY 1999-2005 (Anzahl und Prozent)

Darstellung 9.12: Pflegebedürftige nach Art der Versorgung in BY, D, BW und NW 2005 (Prozent)

Quelle: Statistisches Bundesamt 2007

Quelle: BayLfStaD 2001, 2006

Jahr 2005 1999

alle ambulante
stationäre 

Pflege Pflegegeld alle ambulante
stationäre 

Pflege Pflegegeld

anzahl Pflegebedürftige

Pflegestufe I 144.505 31.846 33.003 79.656 130.703 26.024 24.615 80.064

Pflegestufe II 105.969 21.941 40.030 43.998 112.097 20.669 33.990 57.438

Pflegestufe III 49.037 10.120 24.673 14.244 48.500 9.965 20.835 17.700

n.n.* 3.195 0 3.195 0 2.994 0 2.994 0

insgesamt 302.706 63.907 100.901 137.898 294.294 56.658 82.434 155.202

verteilung über die Pflegestufen in Prozent

Pflegestufe I 47,7 49,8 32,7 57,8 44,4 45,9 29,9 51,6

Pflegestufe II 35,0 34,3 39,7 31,9 38,1 36,5 41,2 37,0

Pflegestufe III 16,2 15,8 24,5 10,3 16,5 17,6 25,3 11,4

n.n.* 1,1 0,0 3,2 0,0 1,0 0,0 3,6 0,0

insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

verteilung über die Pflegeart in Prozent

Pflegestufe I 100,0 22,0 22,8 55,1 100,0 19,9 18,8 61,3

Pflegestufe II 100,0 20,7 37,8 41,5 100,0 18,4 30,3 51,2

Pflegestufe III 100,0 20,6 50,3 29,0 100,0 20,5 43,0 36,5

n.n.* 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

insgesamt 100,0 21,1 33,3 45,6 100,0 19,0 28,0 53,0

33,3 21,1 45,6

31,8 22,2 46,1

34,7 20,6 44,7

32,2 21,4 46,4

BY

D

BW

NW

20,00,0 40,0 60,0 80,0 100,0

■ Stationäre Einrichtungen
■ Ambulante Einrichtungen
■ Selbstbeschaffte Pflegehilfen*

* Selbst beschaffte Pflegehilfen entspre- 
 chen den Empfängerinnen und Em-  
 pfängern von ausschließlich Pflegegeld.  
 Empfängerinnen und Empfänger von  
 Kombinationsleistungen sind dagegen  
 bei ambulanten Dienstleistungen  
 enthalten. 

*n.n. = noch nicht eingeordnet.
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anHang: 9. Pflegebedürftige

606

Darstellung 9.13: Ambulante Pflegedienste und stationäre Einrichtungen sowie Pflegebedürftige in BY, D, BW und NW 1999-2005 (Anzahl 
und Prozent)

*n.n. = noch nicht eingeordnet.

Quelle: Statistisches Bundesamt 2002 und 2007

ambulante Pflege-
dienste und stationäre 

einrichtungen

Pflegebe-
fürtige

davon

Pflegestufe i Pflegestufe ii Pflegestufe iii n.n*

anzahl 2005

BY 3.254    164.808    64.849    61.971    34.793    3.195    

D 21.401    1.148.125    471.192    466.488    199.624    10.821    

BW 2.202    124.695    51.281    52.306    19.126    1.982    

NW 4.047    245.945    102.780    102.563    39.297    1.305    

verteilung 2005 in Prozent

BY - 100,0     39,3     37,6     21,1     1,9     

D - 100,0     41,0     40,6     17,4     0,9     

BW - 100,0     41,1     41,9     15,3     1,6     

NW - 100,0     41,8     41,7     16,0     0,5     

veränderung 1999-2005

BY 401    25.716    14.210    7.312    3.993    201    

D 1.722    159.625    104.319    52.181    11.831    -8.706    

BW 401    16.739    12.018    5.377    1.287    -1.943    

NW -32    18.677    22.123    5.404    -5.710    -3.140    

veränderung 1999-2005 in Prozent

BY 14,1     18,5     28,1     13,4     13,0     6,7     

D 8,8     16,1     28,4     12,6     6,3     -44,6     

BW 22,3     15,5     30,6     11,5     7,2     -49,5     

NW -0,8     8,2     27,4     5,6     -12,7     -70,6     
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Pflegeheime

Pflegebe- 

 dürftige

davon

Pflegestufe i Pflegestufe ii Pflegestufe iii n.n.*

anzahl 2005

BY 1.544    100.901    33.003    40.030    24.673    3.195    

D 10.424    676.582    231.106    293.551    141.104    10.821    

BW 1.228    78.305    28.218    34.809    13.296    1.982    

NW 2.008    147.779    51.725    65.913    28.836    1.305    

verteilung 2005 in Prozent

BY - 100,0     32,7     39,7     24,5     3,2     

D - 100,0     34,2     43,4     20,9     1,6     

BW - 100,0     36,0     44,5     17,0     2,5     

NW - 100,0     35,0     44,6     19,5     0,9     

veränderung 1999-2005

BY 282    18.467    8.388    6.040    3.838    201    

D 1.565    103.371    54.533    44.612    12.932    -8.706    

BW 272    12.757    7.847    4.801    2.052    -1.943    

NW 134    14.427    13.583    6.965    -2.981    -3.140    

veränderung 1999-2005 in Prozent

BY 22,3     22,4     34,1     17,8     18,4     6,7     

D 17,7     18,0     30,9     17,9     10,1     -44,6     

BW 28,5     19,5     38,5     16,0     18,2     -49,5     

NW 7,2     10,8     35,6     11,8     -9,4     -70,6     

Darstellung 9.14: Stationäre Einrichtungen und in stationären Einrichtungen betreute Pflegebedürftige in BY, D, BW und NW 1999-2005 
(Anzahl und Prozent)

*n.n. = noch nicht eingeordnet.

Quelle: Statistisches Bundesamt 2002 und 2007
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anHang: 9. Pflegebedürftige

608

ambulante Pflegedienste

Pflegebe- 

 dürftige

davon

Pflegestufe i Pflegestufe ii Pflegestufe iii n.n.

anzahl 2005

BY 1.710    63.907    31.846    21.941    10.120    -

D 10.977    471.543    240.086    172.937    58.520    -

BW 974    46.390    23.063    17.497    5.830    -

NW 2.039    98.166    51.055    36.650    10.461    -

verteilung 2005 in Prozent

BY - 100,0     49,8     34,3     15,8     -

D - 100,0     50,9     36,7     12,4     -

BW - 100,0     49,7     37,7     12,6     -

NW - 100,0     52,0     37,3     10,7     -

veränderung 1999-2005

BY 119    7.249    5.822    1.272    155    -

D 157    56.254    49.786    7.569    -1.101    -

BW 129    3.982    4.171    576    -765    -

NW -166    4.250    8.540    -1.561    -2.729    -

veränderung 1999-2005 in Prozent

BY 7,5     12,8     22,4     6,2     1,6     -

D 1,5     13,5     26,2     4,6     -1,8     -

BW 15,3     9,4     22,1     3,4     -11,6     -

NW -7,5     4,5     20,1     -4,1     -20,7     -

Darstellung 9.15: Ambulante Pflegedienste und von ambulanten Pflegediensten betreute Pflegebedürftige in BY, D, BW und NW 1999-
2005 (Anzahl und Prozent)

*n.n. = noch nicht eingeordnet.

Quelle: Statistisches Bundesamt 2002 und 2007
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Pflegebe- 

 dürftige

davon

Pflegestufe i Pflegestufe ii Pflegestufe iii n.n*.

anzahl 2005

BY 137.898    79.656    43.998    14.244    -

D 980.425    597.751    301.605    81.069    -

BW     100.672    59.042    32.533    9.097    -

NW 212.488    136.124    61.906    14.458    -

verteilung 2005 in Prozent

BY 100,0     57,8     31,9     10,3     -

D 100,0     61,0     30,8     8,3     -

BW 100,0     58,6     32,3     9,0     -

NW 100,0     64,1     29,1     6,8     -

veränderung 1999-2005

BY     -17.304    -408    -13.440    -3.456    -

D     -47.166    38.148    -68.912    -16.402    -

BW     -2.209    4.216    -5.491    -934    -

NW -26.064    2.582    -22.790    -5.856    -

veränderung 1999-2005 in Prozent

BY -11,1     -0,5     -23,4     -19,5     -

D -4,6     6,8     -18,6     -16,8     -

BW -2,1     7,7     -14,4     -9,3     -

NW -10,9     1,9     -26,9     -28,8     -

Darstellung 9.16: Pflegegeldempfänger in BY, D, BW und NW 1999-2005 (Anzahl und Prozent)

*n.n. = noch nicht eingeordnet.

Quelle: Statistisches Bundesamt 2002 und 2007
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anHang: 9. Pflegebedürftige

610

ambulante Pflegedienste

Pflegebe- 

 dürftige

davon

Pflegestufe i Pflegestufe ii Pflegestufe iii n.n.*

anzahl 2005

BY 1.710    201.805    111.502    65.939    24.364    -

D 10.977    1.451.968    837.837    474.542    139.589    -

BW 974    147.062    82.105    50.030    14.927    -

NW 2.039    310.654    187.179    98.556    24.919    -

verteilung 2005 in Prozent

BY - 100,0     55,3     32,7     12,1     -

D - 100,0     57,7     32,7     9,6     -

BW - 100,0     55,8     34,0     10,2     -

NW - 100,0     60,3     31,7     8,0     -

veränderung 1999-2005

BY 119    -10.055    5.414    -12.168    -3.301    -

D 157    9.088    87.934    -61.343    -17.503    -

BW 129    1.773    8.387    -4.915    -1.699    -

NW -166    -21.814    11.122    -24.351    -8.585    -

veränderung 1999-2005 in Prozent

BY 7,5     -4,7     5,1     -15,6     -11,9     -

D 1,5     0,6     11,7     -11,4     -11,1     -

BW 15,3     1,2     11,4     -8,9     -10,2     -

NW -7,5     -6,6     6,3     -19,8     -25,6     -

Darstellung 9.17: Ambulante Pflegedienste und von Pflegediensten sowie von Privaten (i. d. R. durch Angehörige) betreute Pflegebedürf-
tige in BY, D, BW und NW 1999-2005 (Anzahl und Prozent)

*n.n. = noch nicht eingeordnet.

Quelle: Statistisches Bundesamt 2002 und 200
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Darstellung 9.18:  Pflegebedürftige nach Geschlecht, Altersgruppen, Anzahl an der Bevölkerung und je 1.000 Einwohner in BY, D, BW und 
NW 2005 (Anzahl und Prozent)

davon 

Pflegebedürftige         75 bis unter 85 Jahre         85 bis unter 90 Jahre

insg. frauen Männer insg. frauen Männer insg. frauen Männer

anzahl 2005

BY 302.706 202.393 100.313 105.625 74.510 31.115 49.641 39.638 10.003

D 2.128.550 1.438.278 690.272 730.667 520.308 210.359 333.741 269.199 64.542

BW 225.367 150.114 75.253 74.324 51.757 22.567 35.859 28.523 7.336

NW 458.433 311.502 146.931 161.472 113.965 47.507 70.879 57.545 13.334

verteilung 2005 nach geschlecht in Prozent 

BY 100,0 66,9 33,1 100,0 70,5 29,5 100,0 79,8 20,2

D 100,0 67,6 32,4 100,0 71,2 28,8 100,0 80,7 19,3

BW 100,0 66,6 33,4 100,0 69,6 30,4 100,0 79,5 20,5

NW 100,0 67,9 32,1 100,0 70,6 29,4 100,0 81,2 18,8

verteilung 2005 nach alter in Prozent

BY - - - 34,9 24,6 10,3 16,4 13,1 3,3

D - - - 34,3 24,4 9,9 15,7 12,6 3,0

BW - - - 33,0 23,0 10,0 15,9 12,7 3,3

NW - - - 35,2 24,9 10,4 15,5 12,6 2,9

anteil an der bevölkerung 2005 in Prozent

BY 2,4 3,2 1,6 13,7 15,3 10,9 35,1 38,6 25,8

D 2,6 3,4 1,7 14,0 15,7 11,1 36,3 39,7 26,9

BW 2,1 2,7 1,4 11,6 12,9 9,4 30,6 33,3 23,3

NW 2,5 3,4 1,7 13,8 15,5 11,0 36,3 39,8 26,4

je 1.000 ew

BY 24 32 16 137 153 109 351 386 258

D 26 34 17 140 157 111 363 397 269

BW 21 27 14 116 129 94 306 333 233

NW 25 34 17 138 155 110 363 398 264

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung Darstellung 9.18:  Pflegebedürftige nach Geschlecht, Altersgruppen, Anzahl an der Bevölkerung und je 1.000 Einwohner in 
BY, D, BW und NW 2005 (Anzahl und Prozent)

Quelle: Statistisches Bundesamt 2001 und 2007

davon 

Pflegebedürftige          90 Jahre und älter         85 Jahre und älter

insg. frauen Männer insg. frauen Männer insg. frauen Männer

anzahl 2005

BY 302.706 202.393 100.313 50.255 42.037 8.218 99.896 81.675 18.221

D 2.128.550 1.438.278 690.272 364.063 309.264 54.799 697.804 578.463 119.341

BW 225.367 150.114 75.253 41.746 35.094 6.652 77.605 63.617 13.988

NW 458.433 311.502 146.931 77.353 66.569 10.784 148.232 124.114 24.118

verteilung 2005 nach geschlecht in Prozent 

BY 100,0 66,9 33,1 100,0 79,8 20,2 100,0 81,8 18,2

D 100,0 67,6 32,4 100,0 80,7 19,3 100,0 82,9 17,1

BW 100,0 66,6 33,4 100,0 79,5 20,5 100,0 82,0 18,0

NW 100,0 67,9 32,1 100,0 81,2 18,8 100,0 83,7 16,3

verteilung 2005 nach alter in Prozent

BY - - - 16,6 13,9 2,7 33,0 27,0 6,0

D - - - 17,1 14,5 2,6 32,8 27,2 5,6

BW - - - 18,5 15,6 3,0 34,4 28,2 6,2

NW - - - 16,9 14,5 2,4 32,3 27,1 5,3

anteil an der bevölkerung 2005 in Prozent

BY 2,4 3,2 1,6 61,4 68,5 40,2 44,7 49,8 30,8

D 2,6 3,4 1,7 60,2 66,5 39,2 45,8 50,6 31,5

BW 2,1 2,7 1,4 52,7 58,5 34,5 39,5 43,7 27,5

NW 2,5 3,4 1,7 60,6 67,2 37,7 45,9 50,9 30,5

je 1.000 ew

BY 24 32 16 614 685 402 447 498 308

D 26 34 17 602 665 392 458 506 315

BW 21 27 14 527 585 345 395 437 275

NW 25 34 17 606 672 377 459 509 305
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Darstellung 9.19: Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen nach Berufsabschluss und nach Geschlecht in BY 2005 (Anzahl und Prozent)

Personal (anzahl) Personal (Prozent)

insgesamt
stationäre 

Pflege
ambulante 

Pflege insgesamt
stationäre 

Pflege
ambulante 

Pflege

insgesamt 109.731 81.306 28.425 100,0 100,0 100,0

berufsabschluss

Staatlich anerkannte/r  
Altenpfleger/in

26.607 20.819 5.788 24,2 25,6 20,4

Staatlich anerkannte/r  
Altenpflegehelfer/in

4.055 3.144 911 3,7 3,9 3,2

Krankenschwester,  
Krankenpfleger

18.614 8.772 9.842 17,0 10,8 34,6

Krankenpflegehelfer/in 3.459 2.254 1.205 3,2 2,8 4,2

Kinderkrankenschwester,  
Kinderkrankenpfleger

1.489 489 1.000 1,4 0,6 3,5

Heilerziehungspfleger/in 590 461 129 0,5 0,6 0,5

Heilerziehungspflegehelfer/in 174 150 24 0,2 0,2 0,1

Heilpädagoge/in 43 32 11 0,0 0,0 0,0

Ergotherapeut/in 651 628 23 0,6 0,8 0,1

Sonst. Abschluss im  
B. der nichtärztlichen Heilberufe

836 523 313 0,8 0,6 1,1

Sozialpäd./-arbeiterischer  
Berufsabschluss

1.038 824 214 0,9 1,0 0,8

Familienpfleger/in  
mit staatlichem Abschluss

175 85 90 0,2 0,1 0,3

Dorfhelfer/in mit  
staatlichem Abschluss

44 21 23 0,0 0,0 0,1

Abschl. einer pflegewiss.  
Ausbild. (FH/Uni)

283 204 79 0,3 0,3 0,3

Sonstiger pflegerischer Beruf 8.901 6.804 2.097 8,1 8,4 7,4

Fachhauswirtschafter/in  
für ältere Menschen

345 232 113 0,3 0,3 0,4

Sonstiger hauswirtschaftlicher  
Abschluss

4.731 4.166 565 4,3 5,1 2,0

Sonstiger Berufsabschluss 22.055 17.766 4.289 20,1 21,9 15,1

Ohne Berufsabschluss/noch  
in Ausbildung

15.641 13.932 1.709 14,3 17,1 6,0

vollzeitbeschäftigte 40.117 34.540 5.577 36,6 42,5 19,6

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

070_SOZ_EV_Kapitel_9_RZ.indd   613 13.02.2009   12:08:32 Uhr



614614

anHang: 9. Pflegebedürftige

614

Fortsetzung Darstellung 9.19: Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen nach Berufsabschluss und nach Geschlecht in BY 2005 (Anzahl und Prozent)

Personal (anzahl) Personal (Prozent)

insgesamt
stationäre 

Pflege
ambulante 

Pflege insgesamt
stationäre 

Pflege
ambulante 

Pflege

frauen 94.368 69.615 24.753 100,0 100,0 100,0

berufsabschluss

Staatlich anerkannte 
Altenpflegerin

23.287 18.128 5.159 24,7 26,0 20,8

Staatlich anerkannte 
Altenpflegehelferin

3.692 2.841 851 3,9 4,1 3,4

Krankenschwester 16.496 7.723 8.773 17,5 11,1 35,4

Krankenpflegerhelferin 3.096 1.995 1.101 3,3 2,9 4,4

Kinderkrankenschwester 1.449 470 979 1,5 0,7 4,0

Heilerziehungspflegerin 460 361 99 0,5 0,5 0,4

Heilerziehungspflegehelferin 131 115 16 0,1 0,2 0,1

Heilpädagogin 33 25 8 0,0 0,0 0,0

Ergotherapeutin 577 556 21 0,6 0,8 0,1

Sonst. Abschluss im  
B. der nichtärztlichen Heilberufe

719 443 276 0,8 0,6 1,1

Sozialpäd./-arbeiterischer  
Berufsabschluss

804 644 160 0,9 0,9 0,6

Familienpflegerin  
mit staatlichem Abschluss

171 82 89 0,2 0,1 0,4

Dorfhelferin mit  
staatlichem Abschluss

44 21 23 0,0 0,0 0,1

Abschl. einer pflegewiss.  
Ausbild. (FH/Uni)

171 110 61 0,2 0,2 0,2

Sonstiger pflegerischer Beruf 8.186 6.314 1.872 8,7 9,1 7,6

Fachhauswirtschafterin  
für ältere Menschen

335 222 113 0,4 0,3 0,5

Sonstiger hauswirtschaftlicher  
Abschluss

4.183 3.634 549 4,4 5,2 2,2

Sonstiger Berufsabschluss 17.565 14.119 3.446 18,6 20,3 13,9

Ohne Berufsabschluss/noch  
in Ausbildung

12.969 11.812 1.157 13,7 17,0 4,7

vollzeitbeschäftigte 31.469 27.251 4.218 33,3 39,1 17,0

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung Darstellung 9.19: Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen nach Berufsabschluss und nach Geschlecht in BY 2005 (Anzahl und Prozent)

Quelle:  BayLfStaD 2006

Personal (anzahl) Personal (Prozent)

insgesamt
stationäre 

Pflege
ambulante 

Pflege insgesamt
stationäre 

Pflege
ambulante 

Pflege

Männer 15.363 11.691 3.672 100,0 100,0 100,0

berufsabschluss

Staatlich anerkannter  
Altenpfleger

3.320 2.691 629 21,6 23,0 17,1

staatlich anerkannter  
Altenpflegehelfer

363 303 60 2,4 2,6 1,6

Krankenpfleger 2.118 1.049 1.069 13,8 9,0 29,1

Krankenpflegehelfer 363 259 104 2,4 2,2 2,8

Kinderkrankenpfleger 40 19 21 0,3 0,2 0,6

Heilerziehungspfleger 130 100 30 0,8 0,9 0,8

Heilerziehungspflegehelfer 43 35 8 0,3 0,3 0,2

Heilpädagoge 10 7 3 0,1 0,1 0,1

Ergotherapeut 74 72 2 0,5 0,6 0,1

Sonst. Abschluss im  
B. der nichtärztlichen Heilberufe

117 80 37 0,8 0,7 1,0

Sozialpäd./-arbeiterischer  
Berufsabschluss

234 180 54 1,5 1,5 1,5

Familienpfleger 
mit staatlichem Abschluss

4 3 1 0,0 0,0 0,0

Dorfhelfer mit  
staatlichem Abschluss

0 0,0 0,0 0,0

Abschl. einer pflegewiss.  
Ausbild. (FH/Uni)

112 94 18 0,7 0,8 0,5

Sonstiger pflegerischer Beruf 715 490 225 4,7 4,2 6,1

Fachhauswirtschafter
für ältere Menschen

10 10 0,1 0,1 0,0

Sonstiger hauswirtschaftlicher  
Abschluss

548 532 16 3,6 4,6 0,4

Sonstiger Berufsabschluss 4.490 3.647 843 29,2 31,2 23,0

Ohne Berufsabschluss/noch  
in Ausbildung

2.672 2.120 552 17,4 18,1 15,0

vollzeitbeschäftigter 8.648 7.289 1.359 56,3 62,3 37,0
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Darstellung 9.20: Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen nach Berufsabschluss in BY, D, BW und NW 2005 (Prozent)

* siehe Fußnote 18.
** siehe Fußnote 19.

Personal (Prozent)

              bY              d

alle
stationäre 

Pflege
ambulante 

Pflege alle
stationäre 

Pflege
ambulante 

Pflege

insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

berufsabschluss

Staatlich anerkannte/r 
Altenpfleger/in

24,2 25,6 20,4 20,9 22,4 17,0

Staatlich anerkannte/r 
Altenpflegehelfer/in

3,7 3,9 3,2 2,8 3,0 2,3

Krankenschwester, 
Krankenpfleger

17,0 10,8 34,6 17,4 11,2 33,3

Krankenpflegehelfer/in 3,2 2,8 4,2 3,6 3,4 4,1

Kinderkrankenschwester, 
Kinderkrankenpfleger

1,4 0,6 3,5 1,3 0,7 2,9

Heilerziehungspfleger/in 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3

Heilerziehungs-
pflegehelfer/in

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Heilpädagoge/in 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Ergotherapeut/in 0,6 0,8 0,1 0,7 0,9 0,1

Sonst. Abschluss im B. 
der nichtärztl. Heilberufe

0,8 0,6 1,1 0,9 0,7 1,4

Sozialpäd./-arbeiterischer 
Berufsabschluss

0,9 1,0 0,8 1,1 1,2 0,7

Familienpfleger/in mit 
staatlichem Abschluss

0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,8

Dorfhelfer/in mit 
staatlichem Abschluss

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

Abschl. einer pflegewiss. Ausbild. 
(FH/Uni)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Sonstiger 
pflegerischer Beruf

8,1 8,4 7,4 7,0 6,3 8,8

Fachhauswirtschafter/in 
für ältere Menschen

0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4

Sonstiger hauswirtschaftlicher 
Abschluss

4,3 5,1 2,0 3,7 4,3 2,1

Sonstiger Berufsabschluss 20,1 21,9 15,1 21,9 23,8 17,0

Ohne Berufsabschluss/noch 
in Ausbildung

14,3 17,1 6,0 17,2 20,7 8,1

fachkraft Pflege* 42,6 37,0 58,5 39,6 34,3 53,3

Pflege- bzw. Heiberufe** 59,4 53,8 75,6 55,2 48,8 71,6

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung Darstellung 9.20: Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen nach Berufsabschluss in BY, D, BW und NW 2005 (Prozent)

Quelle: BayLfStaD 2007; Statistisches Bundesamt 2007; Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen 2007; 
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2008

* siehe Fußnote 18.
** siehe Fußnote 19.

Personal (Prozent)

              bw              nw

alle
stationäre 

Pflege
ambulante 

Pflege alle
stationäre 

Pflege
ambulante 

Pflege

insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

berufsabschluss

Staatlich anerkannte/r 
Altenpfleger/in

21,5 22,6 18,3 22,0 23,5 17,3

Staatlich anerkannte/r 
Altenpflegehelfer/in

2,9 3,3 1,9 2,6 2,8 2,1

Krankenschwester, 
Krankenpfleger

16,5 9,5 37,3 15,0 9,0 33,6

Krankenpflegehelfer/in 2,5 2,5 2,5 4,0 3,5 5,5

Kinderkrankenschwester, 
Kinderkrankenpfleger

1,2 0,5 3,1 1,2 0,6 3,1

Heilerziehungspfleger/in 0,6 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2

Heilerziehungs-
pflegehelfer/in

0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

Heilpädagoge/in 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

Ergotherapeut/in 0,4 0,6 0,1 0,5 0,7 0,1

Sonst. Abschluss im B. 
der nichtärztl. Heilberufe

0,6 0,7 0,4 1,0 0,6 2,5

Sozialpäd./-arbeiterischer 
Berufsabschluss

0,8 0,9 0,4 1,7 2,0 0,7

Familienpfleger/in mit 
staatlichem Abschluss

0,4 0,2 0,8 0,4 0,3 0,7

Dorfhelfer/in mit 
staatlichem Abschluss

0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Abschl. einer pflegewiss. Ausbild. 
(FH/Uni)

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

Sonstiger 
pflegerischer Beruf

3,0 3,6 1,3 6,8 6,4 8,1

Fachhauswirtschafter/in 
für ältere Menschen

0,5 0,3 1,2 0,3 0,3 0,1

Sonstiger hauswirtschaftlicher 
Abschluss

3,5 3,9 2,5 3,8 4,7 1,2

Sonstiger Berufsabschluss 20,3 20,5 19,7 20,8 22,4 15,9

Ohne Berufsabschluss/noch 
in Ausbildung

24,9 29,9 9,9 19,2 22,7 8,4

fachkraft Pflege* 39,1 32,6 58,7 38,2 33,0 53,9

Pflege- bzw. Heiberufe** 49,4 43,9 66,0 53,6 47,1 73,5
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Darstellung 9.21: Pflegeheime und verfügbare Plätze in Pflegeheimen nach Trägerschaft in BY, D, BW und NW 1999-2005 (Anzahl und 
Prozent)

Quelle: Statistisches Bundesamt 2002 und 2007

Pflege-
heime

davon nach träger

Plätze in 
Pflege-

heimen

davon nach träger

Pflege-
plätze je 

PflegeheimPrivate 

freige-
mein-

nützige
Öffent-

liche Private 

freige-
mein-

nützige
Öffent-

liche

anzahl 2005

BY 1.544 467 892 185 114.660 29.377 69.821 15.462 74

D 10.424 3.974 5.748 702 757.186 245.972 448.888 62.326 73

BW 1.228 427 681 120 86.587 24.091 51.654 10.842 71

NW 2.008 560 1.344 104 161.083 34.794 115.585 10.704 80

verteilung 2005 in Prozent

BY 100,0 30,2 57,8 12,0 100,0 25,6 60,9 13,5 -

D 100,0 38,1 55,1 6,7 100,0 32,5 59,3 8,2 -

BW 100,0 34,8 55,5 9,8 100,0 27,8 59,7 12,5 -

NW 100,0 27,9 66,9 5,2 100,0 21,6 71,8 6,6 -

veränderung 1999-2005

BY 282 128 144 10 22.660 11.393 9.722 1.545 1          

D 1.565 882 731 -48 111.730 79.335 42.183 -9.788 0          

BW 272 119 156 -3 14.680 8.129 7.692 -1.141 -5          

NW 134 58 94 -18 13.456 6.062 8.531 -1.137 1          

veränderung 1999-2005 in Prozent

BY 22,3 37,8 19,3 5,7 24,6 63,4 16,2 11,1 1,9       

D 17,7 28,5 14,6 -6,4 17,3 47,6 10,4 -13,6 -0,3       

BW 28,5 38,6 29,7 -2,4 20,4 50,9 17,5 -9,5 -6,3       

NW 7,2 11,6 7,5 -14,8 9,1 21,1 8,0 -9,6 1,8      
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Darstellung 9.22: Ambulante Pflegedienste nach Träger und von ambulanten Pflegediensten betreute Pflegebedürftige nach Träger in 
BY, D, BW und NW 1999-2005 (Anzahl und Prozent)

Quelle: Statistisches Bundesamt 2002 und 2007

ambulante  
Pflegedienste

davon nach träger
ambulant 

betreute 
Pflegebe-

dürftige

davon nach träger
Pflegebe-

dürftige  
je  Pflege-

dienstPrivate 

freige-
mein-

nützige
Öffent-

liche Private 

freige-
mein-

nützige
Öffent-

liche

anzahl 2005

BY 1.710 860 830 20 63.907 19.909 43.217 781 37

D 10.977 6.327 4.457 193 471.543 203.068 259.703 8.772 43

BW 974 405 525 44 46.390 10.597 33.646 2.147 48

NW 2.039 1.186 836 17 98.166 46.053 51.527 586 48

verteilung 2005 in Prozent

BY 100,0 50,3 48,5 1,2 100,0 31,2 67,6 1,2 -

D 100,0 57,6 40,6 1,8 100,0 43,1 55,1 1,9 -

BW 100,0 41,6 53,9 4,5 100,0 22,8 72,5 4,6 -

NW 100,0 58,2 41,0 0,8 100,0 46,9 52,5 0,6 -

veränderung 1999-2005

BY 119 213 -99 5 7.249 6.758 175 316 2          

D 157 823 -646 -20 56.254 55.264 55 935 5          

BW 129 230 -104 3 3.982 5.571 -2.116 527 -3          

NW -166 27 -187 -6 4.250 7.243 -2.794 -199 6          

veränderung 1999-2005 in Prozent

BY 7,5 32,9 -10,7 33,3 12,8 51,4 0,4 68,0 4,9       

D 1,5 15,0 -12,7 -9,4 13,5 37,4 0,0 11,9 11,9       

BW 15,3 131,4 -16,5 7,3 9,4 110,8 -5,9 32,5 -5,1       

NW -7,5 2,3 -18,3 -26,1 4,5 18,7 -5,1 -25,4 13,0       
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Prozentuale Auslastung der
stationären Pflegeeinrichtungen*

■   69-81
■   82-85 
■   86-88 = Median
■   89-91 
■   92-101 

Prozentuale Auslastung der
stationären Pflegeeinrichtungen*

■   69-81
■   82-85 
■   86-88 = Median
■   89-91 
■   92-101 

Darstellung 9.23: Auslastung der stationären Pflegeeinrichtungen in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 
2005 (Prozent)

Darstellung 9.24: Entwicklung der Beitragssätze zu den Sozialversicherungen 1957-2007 (Prozent)

Quelle: BayLfStaD 2006

Quelle: div. Quellen; empirica-Berechnungen 

PV = Pflegeversicherung (Ende 2007: 2,0 %), KV = Krankenversicherung (Durchschnittssatz Ende 2007: 14,8 %),  
AV = Arbeitslosenversicherung (Ende 2007: 4,2 %), RV: Rentenversicherung (Ende 2007: 19,9 %).

*  Auslastung = Vollstationäre Pflegebedürftige/vollstationär 
verfügbare Pflegeplätze. 
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Darstellung 9.25: Anteil Personen, die Angehörige pflegen, nach Altersklassen in BY, D, BW und NW 2006 (Prozent)

Darstellung 9.26: Charakteristika der pflegenden Angehörigen in BY, WD, D, BW und NW 2006 (Prozent)

Quelle: Eigene Berechnungen aus SOEP 2006 

Quelle: Eigene Berechnungen aus SOEP 2006

Hinweis: Das SOEP weist zwar ausreichend Fallzahlen für bayerische Haushalte auf, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Ergeb-
nisse für den Freistaat dennoch nicht ausreichend repräsentativ sein könnten. Insofern sind SOEP-Auswertungen für bayerische 
Haushalte vorsichtig zu interpretieren.
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gebiet

frauen altersklasse erwerbstätige

über 55-Jährige unter 45-Jährige insgesamt unter 65-Jährige

anteile in Prozent

BY 66,2 54,9 24,1 46,0 64,6

WD 66,4 53,7 24,3 48,7 66,1

D 64,3 54,1 23,8 46,8 64,5

BW 70,3 54,0 27,2 41,1 61,2

NW 59,9 52,1 20,1 49,8 66,1
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Darstellung 9.27: Erwerbsstatus der unter 65-jährigen Personen, die Angehörige pflegen, in BY, D, BW und NW 2006 (Prozent)

Quelle: Eigene Berechnungen aus SOEP 2006

Hinweis: Das SOEP weist zwar ausreichend Fallzahlen für Haushalte aus Bayern auf, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Ergebnisse 
für den Freistaat dennoch nicht ausreichend repräsentativ sein könnten. Insofern sind SOEP-Auswertungen für bayerische Haushalte 
vorsichtig zu interpretieren.

geschlecht/ 
gebiet vollerwerbstätig

teilzeit- 
beschäftigung

geringfügig 
beschäftigt

sonst.  
erwerbstätig

nicht  
erwerbstätig summe

frauen

BY 12,9 30,3 10,2 1,8 44,8 100,0

D 19,0 29,3 12,9 1,5 37,3 100,0

BW 8,7 41,6 10,5 0,7 38,4 100,0

NW 26,5 34,7 6,7 1,2 31,0 100,0

Männer

BY 73,2 5,2 0,0 5,5 16,2 100,0

D 57,2 3,2 3,2 5,1 31,3 100,0

BW 43,7 0,2 0,0 15,8 40,3 100,0

NW 50,1 0,8 4,4 3,8 40,9 100,0

insgesamt

BY 32,8 22,0 6,8 3,0 35,4 100,0

D 30,4 21,5 10,1 2,6 35,5 100,0

BW 15,9 33,1 8,4 3,8 38,8 100,0

NW 33,5 24,6 6,0 2,0 33,9 100,0
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Darstellung 9.28: Vergütung in stationären Pflegeheimen in BY, D, BW und NW 1999-2005 (Euro/Monat und Prozent) 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2002, 2003, 2005 und 2007

Hinweis: Durchschnittliche Vergütung insgesamt, berechnet anhand von 30,4 Tagessätzen.

art der vergütung für  
vollstationäre dauerpflege

euro pro Monat und Person entwicklung der vergütung in Prozent

1999 2001 2003 2005 1999-2001 2001-2003 2003-2005 1999-2005

bY

Pflegestufe I 1.290  1.368  1.459  1.490  6,0 6,7 2,1 15,5

Pflegestufe II 1.632  1.702  1.824  1.885  4,3 7,2 3,3 15,5

Pflegestufe III 1.850  1.946  2.098  2.158  5,2 7,8 2,9 16,6

Unterkunft und Verpflegung (U&V) 482  486  517  517  0,8 6,4 0,0 7,3

Pflegestufe I inkl. U&V 1.772  1.854  1.976  2.007  4,6 6,6 1,6 13,3

Pflegestufe II inkl. U&V 2.114  2.188  2.341  2.402  3,5 7,0 2,6 13,6

Pflegestufe III inkl. U&V 2.332  2.432  2.615  2.675  4,3 7,5 2,3 14,7

d

Pflegestufe I 1.155  1.186  1.246  1.277  2,7 5,1 2,5 10,6

Pflegestufe II 1.520  1.581  1.672  1.702  4,0 5,8 1,8 12,0

Pflegestufe III 1.976  2.006  2.098  2.128  1,5 4,6 1,4 7,7

Unterkunft und Verpflegung (U&V) 547  578  578  578  5,7 0,0 0,0 5,7

Pflegestufe I inkl. U&V 1.702  1.764  1.824  1.855  3,6 3,4 1,7 9,0

Pflegestufe II inkl. U&V 2.067  2.159  2.250  2.280  4,5 4,2 1,3 10,3

Pflegestufe III inkl. U&V 2.523  2.584  2.676  2.706  2,4 3,6 1,1 7,3

bw

Pflegestufe I 1.307  1.368  1.398  1.459  4,7 2,2 4,4 11,6

Pflegestufe II 1.611  1.672  1.763  1.854  3,8 5,4 5,2 15,1

Pflegestufe III 2.037  2.128  2.219  2.371  4,5 4,3 6,8 16,4

Unterkunft und Verpflegung (U&V) 547  547  578  608  0,0 5,7 5,2 11,2

Pflegestufe I inkl. U&V 1.854  1.915  1.976  2.067  3,3 3,2 4,6 11,5

Pflegestufe II inkl. U&V 2.158  2.219  2.341  2.462  2,8 5,5 5,2 14,1

Pflegestufe III inkl. U&V 2.584  2.675  2.797  2.979  3,5 4,6 6,5 15,3

nw

Pflegestufe I 1.155  1.155  1.216  1.277  0,0 5,3 5,0 10,6

Pflegestufe II 1.581  1.642  1.702  1.763  3,9 3,7 3,6 11,5

Pflegestufe III 2.280  2.158  2.250  2.310  -5,4 4,3 2,7 1,3

Unterkunft und Verpflegung (U&V) 730  760  760  790  4,1 0,0 3,9 8,2

Pflegestufe I inkl. U&V 1.885  1.915  1.976  2.067  1,6 3,2 4,6 9,7

Pflegestufe II inkl. U&V 2.311  2.402  2.462  2.553  3,9 2,5 3,7 10,5

Pflegestufe III inkl. U&V 3.010  2.918  3.010  3.100  -3,1 3,2 3,0 3,0
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Darstellung 9.29: Bisherige Leistungen der Pflegeversicherung und Veränderung im Zuge des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes 
2008-2012 (Euro/Monat)

Quelle: Elftes Buch Sozialgesetzbuch - Soziale Pflegeversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 u. 2 des Gesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874), Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegever-
sicherung (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz) in der Fassung vom 28.05.2008

leistungen der sozialen Pflegeversicherung nach Pflegestufen (in euro)...

bis 30.06.2008 ab 01.07.2008 ab 01.01.2010 ab 01.01.2012

Pflegegeld

Pflegestufe I 205 215 225 235

Pflegestufe II 410 420 430 440

Pflegestufe III 665 675 685 700

ambulante Pflegesachleistung

Pflegestufe I 384 420 440 450

Pflegestufe II 921 980 1.040 1.100

Pflegestufe III 1.432 1.470 1.510 1.550

leistung bei stationärer un-
terbringung

Pflegestufe I 1.023 1.023 1.023 1.023

Pflegestufe II 1.279 1.279 1.279 1.279

Pflegestufe III 1.432 1.470 1.510 1.550
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Die Behindertenpolitik ist seit langem ein Schwerpunkt 
bayerischer Sozialpolitik. Richtungsweisend sind dabei 
zwei Grundsätze: Erstens der Schutz des Lebens und der 
Würde von Menschen mit Behinderung. Und zweitens 
die Stärkung der Fähigkeit und der Möglichkeit von 
Menschen mit Behinderung, über ihr Leben selbst zu 
bestimmen bzw. es selbst zu gestalten.

Im Zentrum bayerischer Behindertenpolitik steht daher 
der Paradigmenwechsel von der Fürsorge und Versor-
gung hin zur gleichberechtigten Teilhabe für Menschen 
mit Behinderung, der jetzt mit der UN-Konvention zum 
Schutz von Menschen mit Behinderung erstmals welt-
weit verbindlich festgelegt wurde.

Vorrangiges Ziel der bayerischen Behindertenpolitik ist 
es deshalb, die volle und gleichberechtigte Integration 
der Menschen mit Behinderung in Gesellschaft und Be-
ruf zu erreichen. Eine effektive und nachhaltige gesell-
schaftliche Integration setzt zu allererst voraus, dass 
Menschen nicht wegen einer Behinderung benachteiligt 
werden. Mit Aufnahme des Benachteiligungsverbots für 
behinderte Menschen in die Bayerische Verfassung im 
Jahr 1998 wurde daher ein wichtiges Ziel bayerischer 
Behindertenpolitik erreicht. Gleichzeitig wurde durch die 
Aufnahme eines staatlichen Schutz- und Förderauftrags 
eine wichtige Weichenstellung für die zukünftige Behin-
dertenpolitik vorgenommen. Das am 01.05.2002 in Kraft 
getretene Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes 
und das zum 01.08.2003 in Kraft getretene Bayerische 
Behindertengleichstellungsgesetz konkretisieren den 
Verfassungsauftrag der Gleichstellung für den Bereich 
des öffentlichen Rechts. 

Zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben 
in der Gemeinschaft gehört auch die Möglichkeit Freizeit 
sinnvoll gestalten, Kontakte knüpfen und Neues kennen 
lernen zu können. Hierzu bedarf es gegebenenfalls spe-
zieller Angebote und besonderer Unterstützung, damit 
Menschen mit Behinderung, möglichst zusammen mit 
Nichtbehinderten, Gemeinschaft erleben. 200 Dienste 
der Offenen Behindertenarbeit bieten insbesondere Be-
ratung, Begleitung und betreute Freizeitmaßnahmen an. 
Auch der Behindertensport leistet wesentliche Integrati-
onsarbeit. Allein an den vom Freistaat geförderten 
Sportmaßnahmen für Menschen mit Behinderung 
nehmen jährlich rund 860.000 Betroffene teil. Hervorzu-
heben ist dabei auch der oftmals unentbehrliche Einsatz 
ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer.

Zur Erreichung gleichwertiger Lebensbedingungen von 
Menschen mit und ohne Behinderung sind auch in Zu-
kunft weitere Anstrengungen erforderlich. Dies gilt 

insbesondere hinsichtlich der Mobilität, beruflichen 
Integration und gesellschaftlichen Teilhabe behinderter 
Menschen. Denn in Bayern hat die Zahl der Menschen 
mit amtlich anerkannter Behinderung seit 1995 kon-
tinuierlich zugenommen. Dies ist insbesondere auf die 
Zunahme der Menschen mit anerkannter Schwerbehin-
derung zurückzuführen. Deren Zahl hat sich zwischen 
1995 und 2005 von knapp 950.000 auf ca. 1,06 Mio. er-
höht. Am 30.06.2008 waren in Bayern fast 1,1 Mio. Men-
schen schwerbehindert. Besonders stark zugenommen 
hat die Zahl der schwerbehinderten Menschen über 65 
Jahre und die Zahl der schwerbehinderten Frauen. Die 
Zunahme der Menschen mit Schwerbehinderung 
schlägt sich auch in dem gestiegenen prozentualen 
Anteil an der Gesamtbevölkerung nieder. Denn im glei-
chen Zeitraum (1995-2005) ist dieser in Bayern von 7,9 
Prozent auf 8,5 Prozent gestiegen; 2007 lag er bei 8,8 Pro-
zent und am 30.06.2008 bei 8,9 Prozent. Im Vergleich 
hierzu ist die Schwerbehindertenquote im früheren 
Bundesgebiet zwischen 1995 und 2005 gleichgeblie-
ben (8,3 %) und in Baden-Württemberg von 6,7 auf 6,8 
Prozent nur unwesentlich gestiegen, obwohl auch in 
diesen Referenzgebieten die absoluten Fälle zuge-
nommen haben.

einzelne herausforderungen

BAyERIScHES BEHINDERTENGLEIcHSTEL-
LUNGSGESETZ

Ein grundlegender Beitrag zur gleichberechtigten 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung wurde mit 
dem zum 01.08.2003 in Kraft getretenen Bayerischen 
Behindertengleichstellungsgesetz und den dazugehö-
rigen Verordnungen erbracht. Mit seinen Schwerpunk-
ten – wie insbesondere der Verbesserung der Barriere-
freiheit und Mobilität behinderter Menschen, der 
Erleichterung der Kommunikation unter anderem durch 
die Anerkennung der deutschen Gebärdensprache und 
die Einrichtung von Beauftragten für die Belange von 
Menschen mit Behinderung auf kommunaler Ebene – 
stellt es mit den entsprechenden Verordnungen einen 
Meilenstein bayerischer Behindertenpolitik dar. Die 
Bayerische Kommunikationshilfenverordnung regelt 
beispielsweise die Voraussetzungen und den Umfang 
der Erstattung von Kosten einer Kommunikationshilfe. 
In der Verordnung über die Zugänglichmachung von 
Dokumenten für blinde, erblindete und sehbehinderte 
Menschen im Verwaltungsverfahren ist die Art und 
Weise geregelt, in der blinden und sehbehinderten 
Menschen Dokumente in einer für sie wahrnehmbaren 
Form zugänglich zu machen sind. 
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Nachdem sich dieses Gesetz, das zunächst bis zum 
31.07.2008 befristet war, bewährt hat, gilt es mit den 
dazugehörigen Verordnungen nun mit einigen wenigen 
Änderungen unbefristet weiter. Die in Kraft getretenen 
Neuerungen werden die Situation von Menschen mit 
Behinderung in Bayern weiter verbessern. So finden 
beispielsweise die speziellen Belange von Menschen 
mit seelischen Behinderungen in dem Gesetz nun mehr 
Beachtung. Die öffentliche Hand wird verpflichtet, deren 
besonderen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Auch 
sieht das Gesetz vor, den Anteil barrierefreier Woh-
nungen zu erhöhen, indem weitergehende bauord-
nungsrechtliche Anforderungen gestellt werden, die 
auch den privaten Wohnungsbau betreffen (s. u. „Wohn-
situation“). Im Rahmen der Wohnraumförderung ist die 
Barrierefreiheit schon seit jeher ein wichtiges Thema. 
Nicht nur bei Neubaumaßnahmen, sondern auch im 
Wohnungsbestand muss den Bedürfnissen älterer Men-
schen und Menschen mit Behinderung Rechnung ge-
tragen werden. Im Bayerischen Wohnungsbauprogramm 
wird deshalb sowohl der Neubau als auch die Gebäude-
änderung und die Erweiterung von bestehendem Wohn-
raum mit besonders zinsgünstigen Darlehen gefördert. 
Für Anpassungsmaßnahmen an die Bedürfnisse einer 
Behinderung kommen sogar leistungsfreie Darlehen 
(faktisch Zuschüsse) in Betracht.

Damit stellt das Bayerische Behindertengleichstellungs-
gesetz die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung auf ein noch breiteres rechtliches Funda-
ment und bestärkt zugleich den Paradigmenwechsel 
weg von der Fremdbestimmung, hin zu mehr Integrati-
on und gleichberechtigter Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft. Barrierefreiheit spielt – dabei auch vor 
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung – 
eine ganz besondere Rolle. Ein ganz wesentlicher As-
pekt für die uneingeschränkte Teilhabe behinderter Men-
schen am täglichen Leben ist zum Beispiel die Verbesse-
rung der Mobilität. Die Bayerische Staatsregierung wird 
darauf hinwirken, dass der barrierefreie Ausbau des öffent-
lichen Personennahverkehrs, insbesondere an Bahnhö-
fen, verstärkt fortgeführt wird. Außerdem soll die barriere-
freie Erreichbarkeit und Nutzbarkeit von öffentlichen 
Gebäuden verbessert und auch im privaten Wohnungs-
bau verstärkt auf barrierefreies Bauen geachtet wer-
den. Eine barrierefreie Umwelt ermöglicht nicht nur 
Menschen mit Behinderung ein Leben in Teilhabe, 
sondern allen Bürgerinnen und Bürgern. Insbesondere 
bringt Barrierefreiheit z. B. älteren Menschen, aber 
auch Eltern mit kleinen Kindern ebenso wie den zeit-
weise durch Unfall oder Krankheit in ihrer Bewegungs-
freiheit eingeschränkten Menschen eine deutliche Er-
leichterung im Alltag.

TEILHABE AM ARBEITSLEBEN

Die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderung 
ist geringer als die Gesamterwerbsbeteiligung, die 
Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderung im 
Regelfall deutlich höher als die der Gesamtheit der 
erwerbsfähigen Personen. So wies Bayern im Jahr 2005 
mit 15,9 Prozent nach Baden-Württemberg die nied-
rigste Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinde-
rung auf, bei einem gesamtdeutschen Durchschnitt von 
19,0 Prozent und einer allgemeinen Arbeitslosenquote 
in Bayern von damals 7,8 Prozent.

Die Zahl arbeitsloser schwerbehinderter Menschen in 
Bayern hat sich in den letzten zwei Jahren im Durch-
schnitt von 23.005 (2006) auf ca. 20.700 (2007), d. h. um 
8,8 Prozent verringert (Oktober 2008: 17.986). Trotz 
dieses erheblichen Rückgangs der Arbeitslosigkeit 
schwerbehinderter Menschen in Bayern haben diese 
nicht in gleicher Weise von der günstigen konjunktu-
rellen Entwicklung der letzten Jahre profitiert wie nicht 
behinderte Menschen. Dies liegt zum Teil auch daran, 
dass schwerbehinderte Menschen überwiegend in der 
Gruppe der älteren Arbeitnehmer anzutreffen sind und 
behinderte Menschen – insgesamt gesehen – über 
niedrigere schulische Abschlüsse verfügen. Erfreulich 
ist jedoch, dass die Beschäftigungsquote von schwerbe-
hinderten Menschen in den vergangenen Jahren in 
Bayern deutlich gestiegen ist, und zwar sowohl bei 
privaten als auch bei öffentlichen Arbeitgebern. So 
waren im Jahr 2006 3,9 Prozent der Beschäftigten 
schwerbehinderte Menschen (2005: 3,8 %; 2004: 3,7 %). 
Bei privaten Arbeitgebern belief sich deren Beschäfti-
gungsquote auf 3,4 Prozent (2005: 3,3 %; 2004: 3,2 %), 
bei öffentlichen Arbeitgebern auf 5,7 Prozent (2005: 5,5 %; 
2004: 5,3 %). Der Freistaat selbst konnte im Jahr 2007 
eine Quote von 5,21 Prozent (2006: 5,04 %; 2005: 4,77 %; 
2004: 4,58 %) aufweisen, womit die gesetzlich gefor-
derte Beschäftigungsquote erfüllt ist.

Die Situation schwerbehinderter Menschen im Arbeits-
leben hängt wesentlich von der weiteren wirtschaft-
lichen Entwicklung ab. Da die gleichwertige Teilhabe am 
Arbeitsleben ein unverzichtbarer Aspekt der Integration 
von Menschen mit Behinderung in unsere Gesellschaft 
ist, wird die Bayerische Staatsregierung ihre Bemühungen 
fortsetzen, durch gezielte Maßnahmen und Angebote 
Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Arbeitsle-
ben zu ermöglichen. Denn Arbeit bedeutet Persönlich-
keitsentfaltung; sie gibt Selbstvertrauen, Zufrieden-
heit und fördert die Integration behinderter Menschen 
in hohem Maße.
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Daher werden wir beispielsweise auch weiterhin für den 
bedarfsgerechten Ausbau und die zeitgemäße Erhaltung 
von Werkstätten für behinderte Menschen Sorge tragen. 
Diese Einrichtungen sind im Hinblick auf die Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben ein un-
verzichtbarer Bestandteil unserer Politik für Menschen 
mit Behinderung. Mit den im Jahr 2008 aus Haushaltsmit-
teln zusätzlich bereitgestellten 14 Mio. Euro für den Abbau 
des Abfinanzierungsstaus im Werkstattbereich haben 
wir erneut einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Si-
cherung der Finanzierung dieser Einrichtungen geleistet. 

Zur Förderung des Übergangs von der Förderschule 
(mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt führen wir zudem zu-
sammen mit der Bundesagentur für Arbeit ein dreijäh-
riges Modellprojekt durch. Dieses hat zum Ziel, durch 
vernetztes Zusammenwirken und mit Hilfe der Integra-
tionsfachdienste geeigneten Abgängerinnen und Ab-
gängern von Förderschulen eine berufliche Perspekti-
ve in Form von adäquaten Praktikums- und Arbeits-
plätzen außerhalb der Werkstatt für behinderte Men-
schen zu eröffnen. Dieses Angebot wollen wir nach 
Abschluss des Modellprojekts unter anteiliger finanzi-
eller Einbeziehung der Bundesagentur für Arbeit ver-
stetigt zur Verfügung stellen. 

Darüber hinaus dient das Modellprojekt „Vernetzung Ar-
beitsmarkt für schwerbehinderte Menschen“ der Ver-
netzung aller für die Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen Verantwortlichen auf kommunaler und Land-
kreisebene und der dauerhaften träger- und zuständig-
keitsübergreifenden Zusammenarbeit.

Auch durch das unter maßgeblicher Beteiligung Bayerns 
zustande gekommene Gesetz zur Einführung Unterstütz-
ter Beschäftigung wird das Ziel der Integration von be-
hinderten Menschen mit besonderem Unterstützungsbe-
darf auf dem ersten Arbeitsmarkt verfolgt. Unterstützte 
Beschäftigung folgt der Maxime „erst platzieren dann 
qualifizieren“. Im Rahmen der Unterstützten Beschäfti-
gung wird zunächst ein Platz in einem Unternehmen 
gesucht. Dann wird erprobt, welche Tätigkeit für den be-
hinderten Menschen am Besten geeignet ist. Anschließend 
wird der behinderte Mensch individuell für den Arbeits-
platz qualifiziert. Nach der in der Regel zweijährigen Quali-
fizierungsphase schließt sich, soweit notwendig, eine 
Berufsbegleitung an, um den Arbeitsplatz zu sichern. Wir 
werden nach in Kraft treten des Gesetzes die Umsetzung 
desselben eng begleiten, um die berufliche Integration 
von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt noch weiter voranzutreiben und langfristigen 
Nutzen durch das neue Instrumentarium zu erzielen.

ÄLTERE MENScHEN MIT BEHINDERUNG

Immer mehr Menschen mit Behinderung werden auf-
grund qualifizierter Förderung und verbesserter me-
dizinischer Möglichkeiten das Seniorenalter erreichen. 
Bundesweit ist beispielsweise die Zahl der in Behin-
derteneinrichtungen lebenden über 50-jährigen Men-
schen von 25.755 im Jahr 1990 auf 86.987 im Jahr 2004 
gestiegen. Tendenz weiterhin steigend.

Vor diesem Hintergrund ist auch in Zukunft eine qua-
litativ und quantitativ ausreichende Versorgung älterer 
Menschen mit Behinderung in Bayern anzustreben. 
Menschen mit Behinderung benötigen aufgrund des 
Wegbrechens der häuslichen Versorgungsstruktur, 
wegen der alters- und gesundheitsbedingten generel-
len Zunahme des Hilfebedarfs (wie bei Älteren gene-
rell) und wegen ihrer besonderen Bedarfslage gerade 
im Alter eine ihren speziellen Bedürfnissen angepasste 
Betreuung, häufig sogar einen stationären Wohnplatz 
und tagesstrukturierende Maßnahmen.

Diese Notwendigkeit ergibt sich auch daraus, dass al-
tersbedingte Verluste der physischen, alltagsprakti-
schen und kognitiven Kompetenzen bei diesen Per-
sonen, insbesondere bei geistig und geistig-mehrfach 
behinderten Menschen, schneller eintreten als bei 
nicht behinderten Menschen, wenn die speziellen För-
dermaßnahmen nicht fortgesetzt werden. Die im Le-
benslauf erworbenen Fertigkeiten und Fähigkeiten 
gehen rascher verloren, der Betreuungs- und Pflegebe-
darf und damit auch die Kosten steigen überproportio-
nal, wenn eine zielgerichtete, planvolle Anregung nicht 
mehr erfolgt.

Der zu dieser Problemstellung von uns initiierte „Run-
de Tisch – Zukunft der Behindertenhilfe in Bayern“, an 
dem Vertreter von Pflegekassen, Sozialhilfe- und Ein-
richtungsträgern, Behindertenverbänden und der/die 
Behindertenbeauftragte der Bayerischen Staatsregie-
rung teilnehmen, hat nach rund zweijährigen Verhand-
lungen im August 2007 Leitlinien für eine bedarfsge-
rechte Versorgung von älteren Menschen mit Behin-
derung beschlossen. Diese Leitlinien sollen die Grund-
lage für eine individuell auf den einzelnen Menschen 
bezogene Hilfeplanung bilden. Dabei ist – gemäß den 
vereinbarten Leitlinien – zu berücksichtigen, dass es 
wie für jeden von uns auch für Menschen mit Behinde-
rung wichtig ist, im Alter in ihrem bisherigen Wohnum-
feld bleiben zu können und dort in vertrauter Um-
gebung unter Beibehaltung gewachsener sozialer 
Beziehungen zu leben. Neben den ihnen zustehen-
den Leistungen der Kranken- und Pflegeversiche-
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rung sollen ältere Menschen mit Behinderung bei 
Bedarf aber auch Hilfen bei der Tagesstrukturierung 
und der Freizeitgestaltung erhalten.

Jede Region in Bayern braucht daher ein Rahmenkon-
zept für ältere Menschen mit Behinderung, das auf die 
örtliche Versorgungsstruktur zugeschnitten ist und die 
Bedarfsentwicklung berücksichtigt. Die betroffenen Men-
schen brauchen Sicherheit, dass für sie auch im Alter 
eine verlässliche Betreuung gewährleistet ist. Ebenso 
brauchen die Träger der Behindertenhilfe für ihre Pla-
nungen einen verlässlichen Rahmen. Deshalb wird in 
regionalen Arbeitsgruppen, denen alle in der Behin-
dertenhilfe verantwortlichen Stellen angehören, unter 
der Federführung der bayerischen Bezirke derzeit der 
Ist-Zustand der bestehenden Versorgungsstruktur fest-
gestellt und im Anschluss daran unter Berücksichti-
gung der vorgenannten Leitlinien der entsprechende 
Bedarf an gegebenenfalls zu verstärkender und zu er-
gänzender regionaler Versorgungsstruktur erhoben. Mit 
ersten belastbaren Ergebnissen dieser Erhebungen ist 
gegebenenfalls Mitte 2009 zu rechnen.1

WOHNSITUATION

Wie eingangs dargestellt, ist die Zahl älter werdender 
Menschen mit Behinderung signifikant im Steigen be-
griffen. Gerade Menschen mit Behinderung benötigen 
im Alter ganzheitliche Förderung und eine verstärkte 
soziale Rehabilitation. Alte Menschen mit Behinderung 
finden sich in unterschiedlichen Lebenslagen wieder. So 
leben vor allem Menschen mit einer Körper-, Sinnes- 
oder psychischen Behinderung häufig in ihrer eigenen 
Wohnung. Ältere Menschen mit schwerer, meist geis-
tiger Behinderung und häufig mit zusätzlichen altersbe-
dingten Erkrankungen leben im Regelfall in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe (Wohnheimen, denen Werkstätten 
für behinderte Menschen bzw. Förderstätten ange-
schlossen sind). 

Für Menschen mit Behinderung, die im eigenen Haus-
halt leben, ergeben sich nach der nachstehenden wissen-
schaftlichen Analyse folgende Rahmendaten: Haushal-
ten, deren haupteinkommensbeziehende Person ein 
Mensch mit Schwerbehinderung ist, steht in Bayern in 
der Regel weniger Wohnfläche zur Verfügung als Haus-
halten ohne schwerbehinderten Haupteinkommensbe-
zieher. Da die weit überwiegende Mehrheit der Men-

schen mit Schwerbehinderung 50 Jahre und älter ist, 
stellt die wissenschaftliche Analyse bezüglich der Woh-
nungsversorgung von schwerbehinderten Menschen 
vor allem auf die Wohnraumversorgung der älteren Men-
schen ab. Dabei ergibt sich, dass Haushalte mit älteren 
schwerbehinderten Haupteinkommensbeziehern gerin-
gere Wohnflächen haben als die nichtbehinderte Ver-
gleichsgruppe. So stehen einem Haushalt mit schwerbe-
hindertem Haupteinkommensbezieher im Durchschnitt 
94 m² zur Verfügung, wohingegen die Vergleichsgruppe 
über 106 m² verfügt (bei einem bayernweiten Durch-
schnitt von 99 m²). Ein Vergleich der Eigentumsquoten 
Älterer zeigt, dass die schwerbehinderten Älteren auch 
eine geringere Eigentumsquote haben (54 % gegenüber 
61 %). Außerdem steht schwerbehinderten Menschen 
häufiger maximal ein Raum pro Person sowie eine 
Wohnfläche unterhalb der ALG II-Grenzen zur Verfü-
gung (12 % gegenüber 8 %, bezogen jeweils auf 50-Jäh-
rige und ältere). Menschen mit Schwerbehinderung le-
ben dreimal häufiger in Sozialwohnungen als Men-
schen ohne Schwerbehinderung. Die Lage von Men-
schen mit Schwerbehinderung unterscheidet sich im 
Ländervergleich jedoch nicht signifikant vom Schnitt 
der alten Länder. 

Im Hinblick auf das gerade für Menschen mit Behinde-
rung in Frage kommende Wohnen in Heimen und in be-
treuten Wohnformen hat sich die Zahl der zur Verfügung 
gestellten Wohnräume in Bayern in den vergangenen 
Jahren deutlich erhöht. So nahmen diese von 21.734 
Räumen im Jahr 2004 auf 23.656 Räume zum 01.07.2006 
um über 1.900 Räume zu. Dabei hat sich insbesondere 
die Zahl der Einbettzimmer gegenüber 2004 innerhalb 
von zwei Jahren um 1.700 erhöht.

Unter dem Aspekt „ambulant vor stationär“ sollen Men-
schen mit Behinderung möglichst lange selbstständig 
und selbstbestimmt in ihrer Wohnung (im eigenen Zim-
mer) leben können. Nach dem SGB XII besteht deshalb 
ein grundsätzlicher Vorrang der ambulanten Hilfen (Ein-
zelwohnung, Wohngemeinschaft) vor den stationären 
Hilfen (Wohnen im Heim). Zukunftsorientierte Politik für 
Menschen mit Behinderung hat in der Wohnraumförde-
rung daher eine hohe Priorität. Deshalb werden im 
Bayerischen Wohnungsbauprogramm über die För-
derung von Plätzen für Menschen mit Behinderung in 
Wohnheimen, Wohnpflegeheimen und Pflegeheimen 
hinaus im ambulanten Bereich über die allgemeine 
Miet- und Eigenwohnraumförderung Fördermittel ge-

1  Der Verband der bayerischen Bezirke hat anlässlich der Sitzung des Runden Tisches am 29.09.2008 einen Zwischenbericht zur Erhebung des Ist-Zustandes zum 
01.01.2008 vorgestellt. Dieser Bericht enthält die Daten der Bezirke für die einzelnen Regionen. Diese Daten werden derzeit von den Sozialverwaltungen der 
Bezirke noch um die Daten der Einrichtungsträger vervollständigt.
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zielt zur Schaffung von bedarfsgerechten Miet- und 
Eigenwohnungen (betreutes Wohnen, integriertes 
Wohnen, barrierefreie Wohnungen) eingesetzt. Ebenso 
wird die Anpassung von Wohnraum an die Bedürfnisse 
einer Behinderung gefördert. 

Wie bereits erwähnt, sieht das nun unbefristet geltende 
Bayerische Behindertengleichstellungsgesetz vor, den 
Anteil barrierefreier Wohnungen zu erhöhen. Beim Neu-
bau von höheren Gebäuden mit bauordnungsrechtlich 
erforderlichen Aufzügen muss ein Drittel der Wohnungen 
barrierefrei nutzbar sein. In allen anderen neu zu er-
richtenden Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei 
erreichbar und nutzbar sein; die übrigen Wohnungen 
müssen über Treppen mit beidseitigen Handläufen 
erreichbar sein. Mit den neuen auf der Grundlage des 
Bayerischen Wohnraumförderungsgesetzes (BayWoFG) 
überarbeiteten Wohnraumförderungsbestimmungen 2008 
(WFB 2008) wurde auch das Ziel, Wohnraum barrierefrei 
zu gestalten, verstärkt umgesetzt. Unter anderem ist die 
DIN 18025 Teil 2, Barrierefreie Wohnungen Planungs-
grundlagen, Ausgabe 1992, nun für alle im Bayerischen 
Wohnungsbauprogramm zu fördernden neuen Miet-
wohnungen in Mehrfamilienhäusern verbindlich vor-
geschrieben. Die Wohnungen einer Wohnebene müssen 
nun stufenlos erreichbar sein. Alle weiteren zur Wohn-
anlage gehörenden Wohnebenen müssen so geplant 
sein, dass sie zumindest durch die nachträgliche Schaf-
fung eines Aufzugs oder einer Rampe stufenlos erreich-
bar sind. Sind die Wohnungen für Rollstuhlbenutzer be-
stimmt, ist die DIN 18025 Teil 1, Wohnungen für Roll-
stuhlbenutzer, Planungsgrundlagen, Ausgabe 1992, an-
zuwenden. Diese Wohnungen erfüllen somit die bau-
lichen Grundvoraussetzungen für eine generationen-
übergreifende Nutzung. Auf diese Weise ist von vorne 
herein für das „Älterwerden“ oder für eine im Lauf des 
Lebens eintretende schwere Erkrankung oder Behinde-
rung baulich Vorsorge getroffen.

Unbeschadet des erforderlichen Ausbaus ambulanter 
Wohnformen steigt aufgrund der Zunahme von Men-
schen mit schweren Behinderungen (bessere medizi-
nische Versorgung) und der Zunahme älterer Menschen 
insbesondere mit geistiger und geistig-mehrfacher Be-
hinderung auch die Zahl derer an, die stationärer Be-
treuung bedürfen. Eine staatliche Investitionsförde-
rung von stationären Wohnplätzen ist daher trotz 
Ausbaus des ambulanten Bereichs weiterhin zwingend 
erforderlich. So gab es im Jahr 2006 nach der Erhebung 
des Statistischen Landesamtes in Bayern 30.492 Plätze 
für erwachsene Menschen mit Behinderung (2004: 
28.629 Plätze), die zu 97,3 Prozent belegt waren. Exakte 

quantitative Aussagen zum künftigen Bedarf an statio-
närer Betreuung sind allerdings nicht möglich, weil 
beispielsweise die Akzeptanz von Heimplätzen auch von 
der Qualität des Angebots abhängt. Wie sich die Zahl 
der aufgrund der Schwere der Behinderung möglicher-
weise einen Heimplatz benötigenden Menschen, z. B. 
Unfallopfer, Schädel-Hirn-Verletzte, in Zukunft ent-
wickeln wird, ist nicht abschätzbar. Ebenso haben 
das regional unterschiedliche Angebot und die je-
weilige Ausgestaltung der offenen Hilfen vor Ort einen 
direkten Einfluss auf den konkreten Bedarf an stationä-
ren Wohnplätzen. 

Durch die staatliche Investitionsförderung aus dem Lan-
desbehindertenplan und mit Mitteln der Obersten Bau-
behörde (Wohnraumförderung) wird die Schaffung drin-
gend erforderlicher Wohnplätze für Menschen mit Be-
hinderung in Bayern entscheidend angeregt. Gefördert 
wird die Schaffung von bedarfsgerechten Heimplätzen 
für Menschen mit Behinderung in Wohn-, Wohnpflege-, 
Eingliederungs- und Pflegeheimen. Die staatliche För-
derung beträgt je nach Heimtyp bis zu 70 Prozent der 
jeweils zuwendungsfähigen Kosten. Die Fördermittel 
sind vor Baubeginn oder Kauf bei den Regierungen, der 
Landeshauptstadt München sowie den Städten Augsburg 
und Nürnberg zu beantragen. Diese Stellen informieren 
auch über den weiteren Verfahrensablauf. 

Durch diese staatliche Förderung erfolgt eine indirekte 
Subventionierung der Pflegesätze, da der Einrichtungs-
träger die Mittel der staatlichen Investitionsförderung 
ansonsten über den Pflegesatz refinanzieren müsste, 
was wiederum zu Lasten der Bezirke bzw. der wenigen 
Selbstzahler ginge. Insbesondere wird durch die För-
derung gewährleistet, dass die fachlichen landesplane-
rischen Ziele in den jeweiligen Konzepten der Einrich-
tungsträger zum Tragen kommen. Durch die staatliche 
Investitionsförderung in der Behindertenhilfe hat der 
Freistaat unmittelbaren Einfluss auf das jeweilige Raum-
programm und damit auf die weitere Steigerung der An-
zahl von Einbettzimmern im Heimbereich. 

Die geschilderte Tendenz bei den zur Verfügung ge-
stellten Räumen in Heimen und betreuten Wohnformen 
für Menschen mit Behinderung steht in Übereinstim-
mung mit den Zielen der bayerischen Behindertenpoli-
tik. Denn die Erfahrung zeigt: Menschen mit Behinde-
rung haben grundsätzlich keine wesentlich anderen 
Wohnbedürfnisse als Nichtbehinderte. Jeder Mensch mit 
Behinderung muss daher entsprechend seinen Möglich-
keiten das Recht haben, sich von seiner Ursprungsfami-
lie zu lösen, so wie dies nicht behinderte Menschen in 
den meisten Fällen früher oder später auch tun. Eige-
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nen, abgrenzbaren und die chance zur individuellen 
Ausgestaltung gebenden Wohnraum zu haben, be-
friedigt das fundamentale Bedürfnis des Menschen 
nach Rückzug, Geborgenheit, Intimität und Partner-
schaft und nach Möglichkeit zur eigenständigen per-
sönlichen Entfaltung. Einen eigenen und abgrenzbaren 
Wohnraum zu haben stärkt und stabilisiert die Persön-
lichkeit. Hierin unterscheiden sich Menschen mit Be-
hinderung nicht von Nichtbehinderten. Einbettzimmer 
entsprechen daher in der Regel den Wohnbedürfnissen 
von erwachsenen Menschen mit Behinderung am Bes-
ten. Damit einher geht die Wahl einer entsprechenden 
Wohnform, so zum Beispiel eine eigene Wohnung, ein 
eigenes Zimmer in einer Wohngemeinschaft oder ein 
eigenes Zimmer in einem Wohnheim. Dies ist für die 
Lebensqualität und für das seelische und körperliche 
Wohlbefinden von Menschen mit Behinderung von 
entscheidender Bedeutung und ein wesentlicher Beitrag 
zur Förderung der Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderung, einem der wichtigsten Ziele bayerischer 
Behindertenpolitik.

Nur im Ausnahmefall, etwa um den Wunsch von Be-
wohnern nach einem Zusammenleben mit einer Mitbe-
wohnerin oder einem Mitbewohner erfüllen zu können, 
sollten Zimmer für zwei Personen geplant werden. Der 
Anteil solcher Wohnplätze sollte nach den Technischen 
Empfehlungen der Obersten Baubehörde für die Pla-
nung von Heimplätzen für Menschen mit Behinderung 
vom Februar 2004 daher höchstens 20 Prozent betragen. 
Ohne Einhaltung der genannten Empfehlungen gibt es 
keine staatliche Investitionsförderung.

Um darüber hinaus auch die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung am öffentlichen Leben zu ermöglichen, 
setzt sich die Bayerische Staatsregierung auch künftig 
nachdrücklich für eine „Stadt für Alle“ ein. Folglich ist 
die barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums in 
der städtebaulichen Erneuerung eine Querschnittsauf-
gabe in allen Städtebauförderungsprogrammen. Zur 
Information der Kommunen, der Fachleute und der 
Bürgerinnen und Bürger hat die Oberste Baubehörde im 
Bayerischen Staatsministerium des Innern 2004 eine 
Fachinformation in der Reihe Städtebauförderung in 
Bayern herausgegeben.

AMBULANTISIERUNG UND DIENSTE DER 
OFFENEN BEHINDERTENARBEIT

Eine möglichst selbstbestimmte Lebensführung ist in 
der Familie, in einer eigenen Wohnung oder in einer 
Wohngemeinschaft insbesondere dann möglich, wenn 

geeignete ambulante Dienste zur Verfügung stehen, die 
die erforderlichen Hilfeangebote zur Verfügung stellen.

Dem tragen die regionalen und überregionalen Dienste 
der Offenen Behindertenarbeit Rechnung, die der Frei-
staat seit 1988 finanziell fördert. Aufgabe dieser Dienste 
ist die Sicherstellung der ambulanten Betreuung und 
hauswirtschaftlichen Versorgung von Menschen mit 
Behinderung oder chronischer Krankheit, Hilfe bei der 
Führung eines selbstständigen und selbstbestimmten 
Lebens und Unterstützung sowie Entlastung von Fami-
lien mit behinderten Angehörigen. Dabei ist es gelungen, 
mit 200 Diensten der Offenen Behindertenarbeit ein 
nahezu bayernweit flächendeckendes Netz aufzubauen.

Mit der Einführung des Persönlichen Budgets, auf welches 
seit dem 01.01.2008 ein Rechtsanspruch besteht, wird 
die Zahl der Menschen mit Behinderung, die ambulante 
Hilfe in betreuten Wohnformen in Anspruch nehmen, 
steigen. Diesen Trend haben auch die Bezirke und die 
Wohlfahrtsverbände erkannt. Alle Verantwortlichen sind 
daher dabei, gemeinsam die Richtlinie zur Förderung 
von Diensten der Offenen Behindertenarbeit zu novellie-
ren. Ein wichtiger Eckpunkt dieser Reform ist die Ver-
einfachung, die Entbürokratisierung und die Flexibilisie-
rung der bisherigen Förderung.

Die individuellen Leistungen der ambulanten Dienste 
unterstützen den Paradigmenwechsel von der Betreu-
ung und Fürsorge hin zu Integration und Inklusion.

BÜNDELUNG DER ZUSTÄNDIGKEITEN FÜR 
DIE EINGLIEDERUNGSHILFE

Zum 01.01.2008 wurden die bisher zwischen Bezirken 
einerseits und Landkreisen und kreisfreien Städten 
andererseits aufgeteilten Kompetenzen für Leistungen 
der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen auf 
der Ebene der Bezirke zusammengefasst. Die behin-
derten Menschen erhalten nun alle sozialhilferecht-
lichen Leistungen zur Beseitigung, Milderung und Ver-
hinderung einer (drohenden) Behinderung und zur 
Integration in die Gesellschaft von den Bezirken als 
überörtlichen Sozialhilfeträgern. Damit ist – als ers-
ter Schritt der Neuordnung der Zuständigkeiten in 
der Sozialhilfe – das Prinzip der „Leistungen aus 
einer Hand“ für den Bereich der wichtigen Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderung umgesetzt 
worden.

Die bisherige Zuständigkeitsaufteilung, stationäre und 
teilstationäre Leistungen erbrachten die Bezirke, für 
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ambulante Leistungen zeichneten die Landkreise und 
kreisfreien Städte verantwortlich, hatte sich vor allem 
bei der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege in 
verschiedener Hinsicht als problematisch erwiesen: Sie 
begünstigte Zuständigkeitskonflikte, führte zu Verschie-
bebahnhöfen und setzte keine ausreichenden Anreize 
zum Ausbau des ambulanten Sektors. Daher wurde – 
basierend auf dem in der fachlichen Diskussion favori-
sierten Lösungsansatz – die Vereinigung der Zuständig-
keiten auf einer Trägerebene angestrebt. Mit diesem 
Schritt sollen die beschriebenen Probleme gelöst und 
erreicht werden, dass die Leistungen der Eingliede-

rungshilfe im Interesse der behinderten Menschen 
effektiver, effizienter, bedarfsgerechter und zeitgemäßer 
erbracht werden und die behinderten Menschen selbst-
bestimmter leben können. Auch wird eine Stärkung des 
Wunsches vieler behinderter Menschen erwartet, ver-
mehrt ambulante Leistungen in Anspruch nehmen zu 
können.

In einem zweiten Schritt sollen die ambulanten und 
(teil-)stationären Leistungen der Hilfe zur Pflege zu-
sammengeführt und etwaige weitere Zuständigkeits-
abrundungen vorgenommen werden.
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10    Teilhabe von Menschen MiT   
behinderung

Situationsanalyse von: Michael Behling, Peter Guggemos, 
AIP Augsburg Integration Plus GmbH

10.1 einführung

Das vorliegende Kapitel befasst sich mit den Teilhabe-
möglichkeiten von Menschen mit Behinderung1. Grund-
lage dieses Kapitels ist die Definition des § 2 Abs. 1 Satz 
1 SGB IX.2 

Die folgenden Darstellungen beziehen sich hauptsäch-
lich auf Menschen mit amtlich festgestellter Schwer-
behinderung, also einem Grad der Behinderung (GdB) 
von 50 oder mehr. Hier geht der Gesetzgeber davon 
aus, dass insbesondere die Menschen mit einer Sch                wer             -
be hin    derung in ihren Möglichkeiten einer gleichberech-
tig ten Teilhabe am sozialen Leben beeinträchtigt sind. 
Ausdruck hierfür ist u. a. Teil 2 (§§ 68-160) des SGB IX, 
der die besondere Unterstützung im Falle einer Schwer  -
behinderung regelt. 

Nachstehend werden einleitend zwei Bereiche diskutiert: 
Zunächst sollen einige grundsätzliche Überlegungen ins 
Thema „Menschen mit Behinderung“ einführen. An-
schließend wird die Problematik der Datenlage zum 
Thema erläutert.

10.1.1  HINFÜHRUNG ZUR LEBENSLAGE BEHIN-
DERTER MENScHEN

Ein erster Diskurs kreist um die Frage, ob Menschen mit 
Behinderung behindert sind oder behindert werden. 
Werden Menschen ohne ihre gesellschaftlichen Bezüge 
betrachtet, so erscheint Behinderung als ein personen-
bezogenes Merkmal, das entsprechend internationaler 
Klassifikationen3 diagnostiziert und statistisch erhoben 
werden kann. Diese Betrachtung ist defizitorientiert, sagt 
folglich nur etwas darüber aus, was jemand nicht kann, 

aber nichts über die Ressourcen dieser Person, und auch 
nichts darüber, was eine bestimmte Behinderung für das 
konkrete Leben einer bestimmten Person bedeutet.

Aus jeder Behinderung ergeben sich bestimmte Er          for      der-
nisse, die erfüllt werden müssen, damit die jeweilige 
Person im Wortsinn ungehindert ihren Verrichtungen 
nachgehen kann. Hieraus resultiert, dass jemand nicht 
durch gesundheitliche Gebrechen eingeschränkt wird, 
sondern z. B. durch bauliche Hürden4 oder schlicht durch 
Schranken im Kopf der Nichtbehinderten, die sich u. U. 
zuwenig um die Folgen ihrer Handlungen für Menschen 
mit Behinderung kümmern. Der an Ressourcen orien-
tierte Blick nimmt folglich wahr, dass es hier einen Pool 
von Menschen gibt, die gerne ihre Fähigkeiten und Po   -
tentiale gesellschaftlich einbringen möchten, was 
auch der nicht behinderten Gesellschaft gut tut: Sie 
erhält Leistungsbeiträge und zusätzliche Lerngelegen-
heiten. Diese Normalität im Umgang mit Menschen mit 
Behinderung, deren selbstverständliches Dazugehören, 
Arbeiten, Partner und Familie haben5 löst im Idealfall 
neue Lernchancen und das Mitdenken deren Belange 
aus, und verhindert dadurch gedankenlose Ausgren-
zung. Der angloamerikanische Begriff „vulnerable 
groups“, in etwa zu übersetzen als „verletzbare Gruppen“, 
drückt aus, dass alle Arten von Veränderungen für 
Menschen mit Behinderung oftmals gravierendere Aus-
wirkungen haben als für andere Gruppen. Beispiele 
hierfür sind leicht zu finden: Der Aufzug, der im Brand-
fall nicht benutzbar ist, kann für den Gehbehinderten 
zur tödlichen Falle werden. Die kleine Baustelle kann 
den üblichen Arbeitsweg einer Person mit Behinderung 
stark beeinträchtigen. Im Idealfall müsste folglich bei 
allen Handlungen zugleich eine Folgenabschätzung für 
Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen vorge-
nommen werden, mit entsprechenden Überlegungen zu 
erforderlichen Kompensationen. 

Eine zweite Perspektive stellt gesellschaftliche Rollen-
muster und Normalitätsstandards auf den Prüfstand. 
Hierbei geraten kulturelle Normalitätsvorstellungen in 
den Blick, die definieren, was als normal und was als 
abweichend gilt. Menschen mit Behinderung müssen 

1 Als Menschen mit Behinderung werden im Folgenden alle Menschen mit amtlich festgestellter Behinderung verstanden. Auf Schwerbehinderungen wird in jedem  
 Fall explizit hingewiesen.

2 „Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate  
 von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“

3 Zu internationalen Klassifikationen, etwa der WHO, vgl. den Brok 2007: 140ff.

4 Baunormen definieren bauliche Gegebenheiten wie Türbreiten und Türschwellen, die wiederum unüberwindliche Hindernisse für Rollstuhlfahrer bzw. gehbehinderte  
 Menschen darstellen können.

5 Den Brok (2007: 145) spricht von „institutionellem Validismus“ als Ausgrenzungsmechanismus, der dazu führen kann, dass Menschen mit Handicap die genannten  
 Lebensbereiche vorenthalten werden.
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häufig andere Wege gehen, um dieselben Ziele zu errei-
chen. In dem Moment, in dem Handlungsnormen weniger 
rigide festgelegt sind, gibt es chancen, bestimmte Dinge 
auch auf andere Weise zu erledigen. Wenn das Schreiben 
mit der linken Hand akzeptiert wird, wieso nicht auch das 
Schreiben mit dem Fuß, mit dem Mund oder mit Hilfe 
elektronischer Geräte wie einem Kopfsensor? Wenn das 
Fahren mit einem Auto normal ist, wieso dann nicht auch 
mit einem Elektrorollstuhl? Das Normalitätsmodell im 
Kopf entscheidet folglich auch darüber, was der jewei-
ligen Personengruppe an Lebensqualität zugebilligt und 
was von diesem Personenkreis erwartet wird. Gilt eine 
Politik für Menschen mit Behinderung oder eine beteili-
gungsorientierte Querschnittspolitik mit Menschen mit 
Behinderung als normal? Gilt die Norm des autonomen 
Erwachsenen, oder werden auch diejenigen einbe  zogen, 
die der Fremdhilfe bedürfen (vgl. z. B. Schrupp 2007)?

Ein dritter Diskurs dreht sich um die Frage der Selbstbe-
stimmung. Ausgangspunkt ist dabei, dass Menschen mit 
Behinderung weder Mitleid wollen noch, dass ihnen abge-
nommen wird, was sie selbst können. Ihr Ziel ist es, einen 
möglichst großen Handlungsraum zu erschließen, um 
hierdurch Freiheitsgrade zu bekommen, zu behaupten 
und zu bewahren. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
manche Einschränkungen im Zeitverlauf besser werden 
(das Gipsbein ist nur temporär, Lähmungen nach einem 
Schlaganfall bilden sich teilweise zurück), andere im Zeit-
verlauf variieren (etwa psychische Krankheiten, die in 
Schüben auftreten), manche konstant bleiben (z. B. eine 
Querschnittslähmung) und wieder andere mit graduellen 
Verschlechterungen einher gehen (z. B. Muskelschwund). 
Letztere Situation erfordert, mit tendenziell immer grö-
ßeren Einschränkungen zurecht zu kommen und sich 
damit an immer neue Konstellationen zu gewöhnen 
(vgl. Keller 2003). Unterstützung à la carte ist also gefragt, 
d. h. soviel Normalität wie möglich, und soviel Hilfe und 
spezifische Förderung wie nötig.

Zum Selbstbestimmungsdiskurs gehört auch das so ge -
nannte „persönliche Budget“, mit welchem Menschen 
mit Behinderung die benötigten Leistungen selbst 
einkaufen können. Das gilt z. B. auch für Leistungen zur 
Förderung der Arbeitsmarktintegration. Vorbilder hierfür 
sind europäische Länder wie die Niederlande. Dieses 
Konzept basiert auf dem Marktmodell mit selbstständigen 
Kunden, die aus einem vorhandenen Dienstleistungs-
angebot auswählen. Insbesondere Personen mit körper-
lichen Einschränkungen versprechen sich hiervon einen 
erheblichen Zugewinn an Autonomie, Selbstbestimmung 
und Passgenauigkeit der Ausgaben. Das Verfahren 
mittels persönlicher Budgets hat aber auch Hürden zu 
bewältigen, z. B. Ängste mancher Personenkreise, das 

Budget nicht sinnvoll handhaben zu können und am 
Ende schlechter dazustehen als vorher, oder aber, dass 
das Leistungsangebot (noch) nicht vorhanden oder 
zumindest nicht bekannt ist, welches mit den persön-
lichen Budgets eingekauft werden soll. Die Koordina-
tion zwi schen den einzelnen Leistungen auf der Lebens-
weltebene wäre damit durch die Menschen mit Behin-
derung selbst zu erbringen. Abzuwarten bleibt, ob und 
gegebenenfalls in welchem Ausmaß Betroffene behin-
derungsbedingt die erforderlichen Markterkundungs- und 
Kaufentscheidungsfunktionen nicht wahrnehmen können.

Ein vierter Diskurs dreht sich um die Frage, wie viel Nor-
malität und wie viel Sonderförderung ein Mensch mit 
Behinderung erfahren sollte. Ziel der Sonderförderung 
ist es nicht, wie von Kritikern gemutmaßt, die „Nichtbe-
hinderten“ vor den Menschen mit Behinderungen zu 
schützen, sondern letzteren Strategien beizubringen, die 
es ihnen ermöglichen, für ihren speziellen Bedarf hilf-
reiche Techniken zur Lebensbewältigung zu erlernen. 
Idealerweise ergibt sich eine Mischung aus gemeinsamer 
und getrennter Betreuung bzw. Beschulung bereits 
beginnend mit den vorschulischen Einrichtungen. Sie 
erleichtert die sozialen Interaktionen und vermeidet die 
Unsicherheit, wie mit einer bestimmten Behinderung 
umgegangen werden soll (Goffman 1973). Die Kommu-
nikation ermöglicht erst die Individualisierung: Solange 
ein Mensch alleine über seine Behinderung definiert 
wird, ist er „der Rollstuhlfahrer“ bzw. „die Rollstuhlfah-
rerin“. Erst wenn die Rollstuhlfahrerin besser bekannt 
ist, wird sie zu „Melanie Mustermann“. Dadurch tritt der 
Rollstuhl als vorher vermeintlich zentrales Lebenslagen-
merkmal zurück, und der Blick wird frei auf den Men-
schen mit seinen Wünschen und Gefühlen, Kompeten-
zen und Ressourcen, mit eigener Gestaltungs- und 
Entscheidungsfreiheit. 

Eine fünfte Erkenntnis führt zurück zur Politik, zum Aus-
handeln des Möglichen. Lernbereitschaft und guter Wille 
vorausgesetzt, lässt sich diese Querschnittsaufgabe, bei 
der es auch um Normen und die Übernahme von Finanz-
verantwortung geht, fair und gleichberechtigt angehen. 
Elemente einer dementsprechenden Diversity-Philoso-
phie sind gegenseitige Wertschätzung und Kommunika-
tion auf Augenhöhe, Lernbereitschaft und Kooperation 
zum beidseitigen Nutzen. Menschen mit Behinderung 
werden dadurch zu Kooperationspartnerinnen und Ko-
operationspartnern, potentiellen Kundinnen und Kunden, 
Kolleginnen und Kollegen (Guggemos 2007b: 9f.).

070_SOZ_EV_Kapitel_10_RZ.indd   635 13.02.2009   12:09:20 Uhr



636

siTuaTionsanalyse: 10. Teilhabe von Menschen MiT behinderung

636

Vorstehende Überlegungen sollten deutlich machen, wie 
sehr es bei der Gruppe der Menschen mit Behinderung auf 
Situationsverständnis, Details und das Zusammenspiel 
sehr vieler Akteure ankommt, um Menschen mit Behinde-
rung eine gleichberechtigte und gleichwertige Teilhabe in 
allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Die nachstehend 
aufgelisteten Zahlenreihen sind somit nur der quantitative 
Niederschlag mal besser und mal schlechter funktionie-
render oben angesprochener Wirkungsprozesse.

10.1.2 ZUR DATENLAGE

Etliche der verfügbaren Datengrundlagen basieren auf 
Fallzahlengrößen, die für die Teilgruppe der Menschen 
mit Behinderung zwar noch insgesamt aussagefähig 
sind, aber nur mehr sehr bedingt geeignet sind, um aus-
sagefähige Befunde für Untergruppen von Menschen mit 
Behinderung zu treffen. Umso schwieriger gestaltet sich 
das Herunterbrechen auf die Bundeslandebene oder gar 
eine tiefer gegliederte regionale Ebene. Dies gilt beispiels-
weise für

•  die Arbeitszeiten und die Einkommen von Menschen mit 
Behinderung,

• die Wohnverhältnisse von Menschen mit Behinderung,
•  die Situation von Familien mit behinderten Angehörigen.

Es wurde in diesem Kapitel versucht, die Situation aller 
Menschen mit Behinderung darzustellen, wobei oft nur 
die Situation schwerbehinderter Menschen dargestellt 
werden konnte, weil die Datenlage selten eine breitere 
Differenzierung ermöglicht. Gerade Datenquellen, die 
über die Standarderfassung des Zentrums Bayern Familie 
und Soziales (ZBFS) hinausgehen, verzichten weitge-
hend auf eine Differenzierung nach Graden der Behinde-
rung, so dass ein detaillierter Überblick an dieser 
Stelle nicht geleistet werden kann. In allen Darstel-
lungen dieses Kapitels werden die Fälle ausgewiesen, 
die durch eine amtliche Feststellung dokumentiert 
sind. Es ist davon auszugehen, dass hierdurch nicht alle 
Personen mit Behinderung erfasst werden, da nicht alle 
Menschen mit einem Anspruch auf eine amtliche Be     -
scheinigung auch einen entsprechenden Antrag stellen. 
Besonders nicht erwerbstätige Frauen, ältere und psy-
chisch kranke Menschen verzichten häufiger auf einen 
Antrag (vgl. Michel/Häußler-Sczepan 2005: 528).

In diesem Kapitel muss noch grundsätzlich darauf 
hingewiesen werden, dass die Datenlage zur Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung nicht allen Ansprüchen 
genügt. Beispielsweise werden Daten zu Menschen mit 
Behinderung und gleichzeitigem Migrationshintergrund 

derzeit so gut wie gar nicht erhoben. Die hier verwen-
deten Daten beziehen sich allein auf die erfassten 
Personen nicht deutscher Staatsangehörigkeit. Aus 
diesem Grund wurde auf eine Darstellung in einem 
eigenen Abschnitt verzichtet.

In anderen Fällen fehlt es zudem an der Aktualität der 
Daten. Im Mikrozensus wird Behinderung nur alle vier 
Jahre erfasst, so dass hier lediglich auf die Daten aus 
dem Jahr 2005 zurückgegriffen werden kann. Die allge-
meinen Strukturdaten werden durch das ZBFS monat-
lich erhoben. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde für 
dieses Kapitel auf die Daten zum jeweiligen Jahres-
ende zurückgegriffen.

10.2 siTuaTionsanalyse 

10.2.1 ALLGEMEINE ENTWIcKLUNGEN

Die Zahl der Menschen mit amtlich anerkannter Behin-
derung in Bayern hat in den letzten Jahren kontinuier-
lich zugenommen. Diese Tendenz ist in erster Linie auf 
die steigende Zahl an Fällen von Schwerbehinderung 
zurückzuführen. Die Zahl der Menschen mit einem GdB 
von unter 50 hat zwischen 1995 und 2007 um ca. 6.000 
zugenommen. Hingegen wurden 2007 gegenüber 1995 
über 150.000 mehr registrierte Schwerbehinderungen 
dokumentiert. Diese haben im Jahr 2007 mit über 1,1 
Millionen Personen einen neuen Höchststand erreicht 
(vgl. Darstellung 10.12 im Anhang). Dieser Anstieg schlägt 
sich auch in der Schwerbehindertenquote nieder. Für 
2007 lag sie in Bayern bei 8,8 Prozent. Zwischen 1995 
und 2005 ist die Quote von 7,9 auf 8,5 Prozent gestiegen 
(vgl. Darstellung 10.1), wobei der Anstieg zwischen 1995 
und 2001 noch moderat von 7,9 auf 8,0 Prozent verlaufen 
ist. Auffällig ist, dass im Vergleich zu Bayern die Quote 
im früheren Bundesgebiet und in Baden-Württemberg 
unverändert geblieben bzw. unwesentlich gestiegen ist, 
während in Nordrhein-Westfalen sowohl die Quote als 
auch die Fallzahlen gesunken sind. Die Entwicklung der 
Fälle von Schwerbehinderung in Bayern geht also gegen 
den Trend. Die Ursachen für diesen Trend müssten gege-
benenfalls gesondert untersucht werden. 

070_SOZ_EV_Kapitel_10_RZ.indd   636 13.02.2009   12:09:20 Uhr



637

Eine Betrachtung der Schwerbehindertenquote in Bayern 
auf Regierungsbezirksebene zeigt, dass diese in Mittel-
franken und der Oberpfalz besonders hoch ist (vgl. Dar-
stellung 10.13 im Anhang). Ein Vergleich der Schwerbe-
hindertenquoten zwischen 2003 und 2007 zeigt, dass in 
beiden Regierungsbezirken die Schwerbehindertenquoten 
jeweils am höchsten waren (vgl. Darstellung 10.14 im 
Anhang). Auch der allgemeine Anstieg der Quote hat die 
Quoten in Mittelfranken und der Oberpfalz nicht nivelliert, 
wenngleich der Anstieg der Schwerbehindertenquote in 
der Oberpfalz im Vergleich zu den anderen sechs Bezirken 
am niedrigsten ausfiel.

Von besonderer Bedeutung ist insoweit die gestiegene Zahl 
älterer Menschen in Bayern (vgl. Kapitel Rahmenbedingun-
gen). Wie Darstellung 10.2 zu entnehmen ist, sind ge-
rade ältere Menschen häufiger von Schwerbehinderung 
betroffen. Die Fälle von Schwerbehinderung treten über-
wiegend mit steigendem Alter auf. Im Jahr 2005 waren 
54,5 Prozent aller schwerbehinderten Personen 65 Jahre 
oder älter, 2007 lag diese Quote bereits bei 55,3 Prozent. 
Auch die absoluten Fälle von Schwerbehinderung 
haben bei den über 65-Jährigen deutlich zugenommen. 
Alleine zwischen 2003 und 2007 war ein Zuwachs von 
über 72.000 festzustellen. Bei einem gleichzeitigen 
Anstieg der amtlich anerkannten Schwerbehinderungen 
um gut 87.000 in der gesamten bayerischen Bevölke-
rung wird deutlich, dass vier Fünftel aller neu registrier-
ten Fälle Menschen über 65 Jahre betrafen. Da im 
gleichen Zeitraum der Anteil der über 65-Jährigen an 
der Gesamtbevölkerung insgesamt zugenommen hat 
und wohl auch weiter steigen wird, ist davon auszuge-
hen, dass sowohl die Zahl der schwerbehinderten 
Menschen insgesamt, als auch der Anteil der über 

65-Jährigen an ihnen weiter steigen wird. Dies wird auch 
dadurch verdeutlicht, dass in den letzten Jahren ca. ein 
Viertel aller Menschen über 65 Jahre in Bayern von 
einer Schwerbehinderung betroffen waren. Im Jahr 
2006 hatten aus dieser Altersgruppe 25,3 Prozent eine 
amtlich anerkannte Schwerbehinderung. Dass Schwer-
behinderung vor allem mit einem höheren Lebensalter 
auftritt, ist u. a. darauf zurückzuführen, dass Schwer-
behinderung in der überwiegenden Zahl der Fälle 
durch Krankheit verursacht wird. Während Unfälle zu 
insgesamt nur 3 Prozent für eine Schwerbehinderung 
ursächlich sind, können 88 Prozent aller Fälle von 
Schwerbehinderung auf Krankheiten zurückgeführt 
werden (vgl. Darstellung 10.15 im Anhang).

Darstellung 10.1: Entwicklung der Fälle und der Quote von Schwerbehinderung in By, WD, BW und NW 1995-2005

Quelle: Statistische Landesämter Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Statistisches Bundesamt; eigene Darstellung

by Wd bW nW

1995
absolut 944.192 5.611.482 696.032 1.835.305

v. H. 7,9 8,3 6,7 10,3

1997
absolut 971.853 5.687.674 714.540 1.810.962

v. H. 8,1 8,4 6,9 10,1

1999
absolut 980.924 5.718.078 725.300 1.736.513

v. H. 8,1 8,4 6,9 9,6

2001
absolut 992.202 5.745.292 682.400 1.709.186

v. H. 8,0 8,4 6,4 9,5

2003
absolut 1.014.888 5.651.735 691.210 1.617.939

v. H. 8,2 8,2 6,5 8,9

2005
absolut 1.059.123 5.746.078 728.540 1.637.650

v. H. 8,5 8,3 6,8 9,1
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Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Schwerbehin-
derung ist in den letzten Jahren fast unverändert ge-
blieben. Hier schlägt sich u. a. nieder, dass lediglich 5 Pro-
zent der amtlich anerkannten Schwerbehinderungen 
angeboren sind (vgl. Darstellung 10.15 im Anhang). 
Dass die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung 
gleichwohl verstärkt in den Fokus getreten sind, zeigt 
u. a. der Bundesbildungsbericht 2008, demzufolge die 
Zahl der sonderpädagogischen und integrativen Ein-
richtungen bundesweit deutlich gestiegen ist (vgl. 
Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008: 244).

Aus Darstellung 10.2 geht auch hervor, dass über 50 
Prozent aller schwerbehinderten Personen Männer sind. 
Seit 2003 hat der Anteil der Frauen allerdings von 46,5 
Prozent auf 47,6 Prozent zugenommen. Die Ursachen hier-
für sind nicht zu belegen. Mögliche Gründe für die Zunah-
me können die höhere Lebenserwartung der Frauen 
oder ein geändertes Antragsverhalten sein. Genauso 
kann aber auch die verstärkte Teilhabe von Frauen am 
Arbeitsleben eine Rolle spielen. Belastbare Begründungen 
für diese Entwicklung müssten in einer gesonderten 
Erhebung ermittelt werden. Eine ähnliche Verteilung 
zwischen Männern und Frauen ist zum Beispiel auch in 
Baden-Württemberg feststellbar. Darstellung 10.3 zeigt 
die Entwicklung der verschiedenen Personengruppen 
von 1993 bis 2007 im Vergleich zur Bevölkerungsentwick-
lung in Bayern. Dabei wurde das Referenzjahr 1993 auf 
100 Prozent gesetzt. Alle Kurven der Grafik haben einen 
ähnlichen Verlauf mit verschieden starken Ausprägungen. 
Es zeigt sich, dass sowohl die Zahl der Menschen mit 
Schwerbehinderung über 65 Jahre als auch die Zahl der 
schwerbehinderten Frauen im Vergleich zu den anderen 
Gruppen besonders stark zugenommen haben. Insge-
samt ist festzuhalten, dass die Fälle von Schwerbehinde-
rung deutlich gestiegen sind. Gerade ab dem Jahr 2003 

ist festzustellen, dass die Schere zwischen der Gesamt-
bevölkerung und den verschiedenen hier differenzierten 
Gruppen von Menschen mit Schwerbehinderung deut-
lich auseinander geht. Dies zeigt nochmals sehr ein-
drücklich den erheblichen Anstieg der Schwerbehinder-
tenquote in Bayern.

Darstellung 10.2: Entwicklung der Fälle von Schwerbehinderung nach Alter und Geschlecht in By 2003-2007

Quelle: Strukturdaten ZBFS (2007); eigene Darstellung

2003 2004 2005 2006 2007

schwerbehinderte insgesamt 1.014.888 1.040.500 1.059.123 1.080.995 1.101.902

altersgruppen

0 bis unter 6 Jahre 4.598 4.480 4.475 4.349 4.297

6 bis unter 18 Jahre 20.426 20.569 20.668 20.571 20.589

18 bis unter 45 Jahre 116.236 117.357 117.214 116.801 116.334

45 bis unter 65 Jahre 336.314 338.803 339.623 342.637 351.121

65 Jahre und älter 537.314 559.291 577.143 596.637 609.561

geschlecht

Frauen 471.584 487.168 498.925 511.791 524.093

Männer 543.304 553.332 560.198 569.204 577.809
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Bei den Arten von Behinderung und Schwerbehinde-
rung6  unterscheidet man in der Statistik zwischen 
Behinderungen des Bewegungsapparates, durch Organ-
schäden, Gehirnschäden, Beeinträchtigungen der 
Sinnesorgane und sonstige Arten. In Bayern war 2007 
in 28 Prozent der Fälle eine Schädigung des Bewegungs-
apparates Ursache der Schwerbehinderung (vgl. Dar-
stellung 10.16 im An         hang). Von den meist nicht offen 
sichtbaren Beeinträchtigungen der inneren Organe 
sind 25 Prozent der schwerbehinderten Menschen be-
troffen. Im Vergleich zu 1995 sind dies 5 Prozent we-
niger. Im gleichen Zeitraum haben vor allem die Arten 
von Schwerbehinderung, die unter Sonstige geführt 
werden, um 5 Prozentpunkte zugenommen. Mögliche 
Ursache für den Rückgang an absoluten Fällen von Schä-
digungen der inneren Organe kann das in den letzten 
Jahren erheblich gestiegene Gesundheitsbewusstsein 
und die damit verbundene Verbesserung der allgemei-
nen Gesundheit sein. Die prozentuale Abnahme an 
Organschäden ist aber auch auf die Zunahme anderer 
Ursachen von Schwerbehinderung zurückzuführen. Vor 
allem Schädigungen des Gehirns haben zwischen 1995 
und 2007 von 143.161 auf 223.032 zugenommen. 

Zudem sind im gleichen Zeitraum die sonstigen Schwer-
behinderungen um über 70.000 Fälle gestiegen. Die 
erhöhte Zahl an sonstigen Fällen kann auch mit der 
Häufung von stressbedingten psychischen Erkrankungen 
bzw. Behinderungen7 zusammenhängen. Die Häufung 
der Fälle von psychischer Behinderung ist bereits in 
Kapitel 5 dargestellt worden (vgl. Abschnitt 5.4.2). Für 
eine Bestätigung dieses Trends wäre es erforderlich, die 
Fälle von psychisch bedingter Behinderung gesondert zu 
erfassen. Psychische Behinderungen können weniger 
klar definiert werden als physische Behinderungen, da 
sie sich durch Anpassungsschwierigkeiten der Betrof-
fenen an das soziale Umfeld äußern. Die Grenze 
zwischen psychischer Erkrankung und psychischer Behin-
derung ist meist fließend. Bei einer akuten Psychose 
beispielsweise, welche nur eine von vielen möglichen 
psychischen Erkrankungen darstellt, sind die Betrof-
fenen sehr stark in ihren psychischen Funktionen einge-
schränkt. Da Erkrankungen aus dem schizophrenen 
Formenkreis häufig phasenhaft verlaufen, folgt auf 
Phasen einer akuten Erkrankung häufig eine Phase, in 
der die Betroffenen weniger, zum Teil kaum mehr wahr-
nehmbare Krankheitssymptome aufweisen.

6 Multiple Behinderungen werden in der Strukturstatistik nicht erfasst, so dass hier jeweils die Hauptbehinderung genannt wird.

7  Psychische Behinderungen sind von geistigen Behinderungen zu unterscheiden. Unter letzteren versteht man intellektuelle Einschränkungen infolge einer  
 organischen Schädigung des Gehirns.

Darstellung 10.3: Vergleich der Entwicklung der Bevölkerungszahl sowie bestimmter Gruppen von Schwerbehinderten in BY 1993-2007 
(Prozent; 1993=100)

  Gesamtbevölkerung  Schwerbehinderte  Schwerbehinderte über 65  Schwerbehinderte männlich 
 Schwerbehinderte weiblich

Quelle: BayLfStaD; Strukturdaten ZBFS
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10.2.2 TEILHABE AM ARBEITSLEBEN

Die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderung 
ist geringer als die Gesamterwerbsbeteiligung, die Ar-
beitslosenquote behinderter Menschen im Regelfall deut-
lich höher als die der Gesamtheit der erwerbsfähigen 
Personen. Hier zeigt sich, dass Menschen mit Behinde-
rung noch stärker als ältere Personen von Langzeitar-
beitslosigkeit betroffen sind. Maßzahl ist hier die Punkt-
wertdifferenz zwischen der allgemeinen Arbeitslosen-
quote und der Arbeitslosenquote8 behinderter Menschen. 
In Bayern war die Arbeitslosenquote9 behinderter Men-
schen im Jahr 2005 mit 15,9 Prozent, wie auch die allge-
meine Arbeitslosenquote, hinter der baden-württember-
gischen (14,5 %) die niedrigste in Deutschland. Aus Dar-
stellung 10.4 geht hervor, dass im Gegensatz zu den 
Vergleichsgebieten die allgemeine Arbeitslosenquote in 
Bayern im Jahr 2005 mit 7,8 Prozent nur gut halb so hoch 
war wie die Quote für die Menschen mit Behinderung. 
Bezogen auf Deutschland lag deren Quote mit 19,0 Pro-
zent deutlich über der bayerischen, wies jedoch bedingt 
durch die höhere allgemeine Arbeitslosenquote im 
Bundesgebiet (2005: 12,3 %) eine bessere Relation zu 
dieser allgemeinen Quote aus. 

Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit befanden sich 
allerdings 2005 in Bayern im Jahresdurchschnitt über 
140.000 Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen 
Gleichgestellte in einem Beschäftigungsverhältnis (vgl. 

Darstellung 10.5). Damit waren knapp 15 Prozent aller in 
Deutschland beschäftigten Menschen mit Schwerbehin-
derung in Bayern beschäftigt. Die Arbeitslosenquote der 
Menschen mit Behinderung erfährt dadurch eine sehr 
starke Relativierung. Die in Darstellung 10.5 ausgewie-
sene Arbeitslosenquote weicht dabei von der in Darstel-
lung 10.4 festgestellten Quote ab. Neben den unterschied-
lichen Datenquellen sind die divergierenden Zahlen da-
durch zu erklären, dass in Darstellung 10.5 auch die Gleich-
gestellten im Sinne des § 19 Abs. 2 SGB III erfasst sind. 

Aufgeschlüsselt nach dem GdB ist festzuhalten, dass 
unter den Personen mit einem GdB zwischen 50 und 80 
die Zahl der Arbeitslosen besonders hoch ist (vgl. 
Darstellung 10.17 im Anhang), während die Quote ab 
einem GdB von 80 und höher wieder sinkt. 

Einen besonderen Beitrag zur Teilhabe am Arbeitsleben 
von Menschen mit Behinderung erfüllen die verschie-
denen speziellen Beschäftigungseinrichtungen und Inte-
grationsprojekte. Werkstätten für behinderte Menschen 
sollen Menschen mit Behinderung im Rahmen ihrer 
Fähigkeiten beschäftigen und zugleich deren Fähigkeiten 
entwickeln. Zielgruppe der Werkstätten sind behinderte 
Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung 
nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können und ei-
ner besonderen beruflichen und persönlichen10 Förderung 
und Betreuung bedürfen. In Bayern waren zum 01.01.2007 
in 104 Werkstätten mit 209 Zweigstellen mehr als 32.000 
Menschen mit Behinderung beschäftigt (vgl. Darstellung 
10.18 im Anhang). Integrationsprojekte bieten schwer-
behinderten Menschen eine Beschäftigung am allgemei-
nen Arbeitsmarkt, deren berufliche Teilhabe aufgrund 
von Art und Schwere ihrer Behinderung anderweitig auf 
Schwierigkeiten stößt. Die Integrationsprojekte richten 
sich dabei auch an leistungsfähige schwerbehinderte 
Werkstattbeschäftigte, die aus einer Werkstatt auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln wollen. Die Anzahl 
der im Jahr 2007 in Bayern vorhandenen Integrations-
projekte ergibt sich aus Darstellung 10.19 im Anhang.

8 Bezogen auf alle Erwerbspersonen mit Behinderung.

9   Die hier angeführten Arbeitslosenquoten wurden aus den Daten des Mikrozensus 2005 ermittelt. Die Bundesagentur für Arbeit führt eine Ermittlung der Arbeitslosen-
 quote von Menschen mit Behinderung nicht durch, sondern bildet lediglich die absoluten Zahlen ab. Demzufolge können die hier dargestellten Zahlen lediglich  
 das Bild aus dem Jahr 2005 wiedergeben.

10  Zur sozialen Funktion von Werkstätten für Menschen mit Behinderung vgl. u. a. Bayerische Behindertenbeauftragte 2007: 55

Darstellung 10.4: Vergleich der Arbeitslosenquote insgesamt sowie 
der Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderung in BY, WD, 
D, BW und NW 2005 (Prozent)

■ Mit Behinderung ■ Insgesamt

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2005
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Darstellung 10.6 weist die durchschnittliche Arbeitszeit 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Behin-
derung aus. Verglichen mit den mittleren Arbeitszeiten 
von Menschen mit Behinderung im früheren Bundes-
gebiet sind die bayerischen Zahlen nahezu identisch, 
für die Personen mit einem GdB von über 50 sogar um 
0,6 Stunden höher. Dass sich die Arbeitszeiten in Bayern 
nach den Graden der Behinderung nur unwesentlich 
unterscheiden, ist ein wesentliches Indiz dafür, dass 
Menschen mit Behinderung genau wie Personen ohne 
Behinderung einer geregelten Vollzeitbeschäftigung 
nachgehen können. 

Hinsichtlich der monatlichen Bruttoverdienste11 ist all-
gemein festzuhalten, dass Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mit einer Schwerbehinderung im Schnitt 
erheblich weniger verdienen als ihre Kolleginnen und 
Kollegen, die einen GdB von unter 50 haben (vgl. 

Darstellung 10.7). Angesichts der oben dargestellten 
Wochenarbeitszeiten kann die Ursache hierfür nicht in 
der geleisteten Arbeitszeit liegen. Möglich wäre, dass 
schwerbehinderte Menschen eher einer Tätigkeit nach-
gehen, die ein geringeres Qualifikationsniveau erfordert 
und dementsprechend geringer entlohnt wird. Diese 
Vermutung wird u. a. auch dadurch gestützt, dass das 
Ausbildungsniveau von Menschen mit Schwerbehinde-
rung zum Teil wesentlich niedriger ist als das derer 
ohne Behinderung (vgl. Darstellung 10.8). In den un-
tersuchten Gebieten verdienen schwerbehinderte Men-
schen im Schnitt bis fast ein Drittel weniger als Men-
schen mit einem GdB von weniger als 50. Dies ist zum 
Teil damit zu begründen, dass die Personen mit einem 
GdB zwischen 30 und unter 50 zum Teil deutlich mehr 
verdienen als gleichfalls Betroffene in anderen Bundes-
ländern. Am deutlichsten wird dieser Unterschied bei 
einem Vergleich der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer zwischen Baden-Württemberg und Bayern. An die-
ser Stelle ist zudem darauf hinzuweisen, dass in Bayern 
die durchschnittlichen Bruttoverdienste im Vergleich zu 
den Referenzgebieten am niedrigsten sind.

In nahezu zwei Drittel der Fälle sind die Menschen mit 
Behinderung zugleich auch die haupteinkommensbe-
ziehende Person im Haushalt (vgl. Darstellung 10.20 
im Anhang).

11  Die hier ausgewiesenen Einkommen wurden mittels SOEP ermittelt. Eine Vergleichbarkeit zu den Zahlen aus Kapitel 1 konnte aufgrund der unterschiedlichen 
Datenquellen nicht hergestellt werden. Auf eine weitere Einkommensdarstellung aus dem SOEP wurde im Sinne der Übersichtlichkeit verzichtet.

Darstellung 10.6: Durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche nach 
GdB in By, WD, BW und NW 2005 (Stunden) 

* Unter „Keine Angabe“ sind all diejenigen Fälle subsumiert, in  
 denen die Befragten sich nicht zu ihrem GdB äußern wollten. Dies  
 können also Fälle sein, in denen keine Behinderung vorliegt, aber  
 auch Fälle mit einem GdB von 100.

Quelle: SOEP 2005; eigene Berechnung

gdb by Wd bW nW

K.A.* (41,2) (29,8) (38,5) (22,0)

0 bis unter 30 37,8 37,7 38,3 37,3

30 bis unter 50 (37,9) 37,9 (36,6) (39,9)

50 und mehr (37,4) 36,8 (37,0) (35,9)

gesamtwert 37,8 36,6 38,2 37,3

Darstellung 10.5: Beschäftigung und Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter (inkl. Gleichgestellter) in By, WD, D, BW und NW 2005 (Anzahl 
und Prozent)

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2005

beschäftigte 
schwerbehinderte bei 

arbeitgebern mit 20 
und mehr beschäftigten 

beschäftigte schwerbe-
hinderte bei arbeitge-
bern mit weniger als 20 

beschäftigten
arbeitslose 

schwerbehinderte 

schwerbehinderte 
abhängige 

erwerbspersonen 
arbeitslosenquote 

schwerbehinderter 

By 121.764 20.300 23.270 165.334 13,9

WD 679.087 118.000 134.515 931.602 14,4

D 800.429 142.700 179.990 1.123.119 16,2

BW 112.523 18.300 18.583 149.406 12,2

NW 215.366 32.700 46.616 294.682 15,9
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10.2.3 BILDUNG

Menschen mit Behinderung haben im Vergleich zu 
Menschen ohne Behinderung deutlich häufiger einen nie-
drigeren Schulabschluss. Darstellung 10.8 zeigt, dass in 
Bayern über 70 Prozent der Menschen mit Behinderung 
als höchsten Abschluss einen Haupt- bzw. Volksschulab-
schluss haben, während dies in der Gesamtbevölkerung 
54,1 Prozent sind. Umgekehrt stellt sich die Situation bei 
Fachhochschul- und Hochschulreife dar. Während gerade 
10,8 Prozent der Menschen mit Behinderung über einen 
solchen Abschluss verfügen, liegt die Quote für die Ge-
samtbevölkerung bei 21,6 Prozent. Über die Ursachen für 
die niedrigeren Schulabschlüsse können nur Vermutungen 
angestellt werden. Es kann lediglich festgehalten werden, 
dass sich die Lern- und Bildungsmöglichkeiten für Schüler-

innen und Schüler mit Behinderung erst in den letzten 
Jahren durch integrative Schulen und andere Einrich-
tungen mit neuen Lernkonzepten verbessert haben. 

Im Schuljahr 2006/2007 gab es in Bayern 417 Förder-
schulen (vgl. Darstellung 10.912). Alleine in den landes-
weit 366 Volksschulen für Kinder mit Behinderung wur-
den in diesem Jahr fast 60.00013 Kinder unterrichtet. 
Besonders auffällig ist die hohe Quote an Lehrerinnen 
und Lehrern bzw. Betreuerinnen und Betreuern pro Kind 
in allen Einrichtungen, die auch Ausdruck des besonde-
ren Betreuungsauftrages ist. Demgegenüber gibt es im 
Realschulbereich eine geringere Anzahl an Schulen mit 
spezifischen Fördermöglichkeiten. Bislang besuchen die 
meisten Realschülerinnen und Realschüler mit Behinde-
rung die staatliche Regel-Realschule.

12 In Darstellung 10.9 wurden die Wirtschaftsschulen sowie das Gymnasium mit förderpädagogischen Angeboten nicht erfasst, da hierzu keine genauen Angaben vorlagen. 

13  Die Differenz zwischen der Zahl der Beschulten in Fördereinrichtungen und den dort unterrichteten Personen mit Behinderung erklärt sich durch den Auftrag des  
 Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) an die Einrichtungen. Demnach sollen in entsprechenden Schulen nicht nur Kinder  
 mit Behinderung unterrichtet werden, sondern es soll auch drohenden Behinderungen entgegengewirkt werden.

K.a. gdb 0 bis unter 30 gdb 30 bis unter 50 gdb 50 und mehr insgesamt

by

2004 1.123 (1.869) (1.970) 1.361 1.814

2005 1.219 (1.865) (2.129) 1.442 1.827

Wd

2004 1.318 1.795 1.896 1.455 1.757

2005 1.325 1.772 1.923 1.469 1.743

bW

2004 1.700 (1.859) (1.682) 1.475 1.812

2005 1.782 (1.811) (1.698) 1.459 1.773

nW

2004 1.172 (1.787) 2.002 1.495 1.746

2005 941 (1.765) 2.097 1.524 1.746

Darstellung 10.7: Durchschnittliche monatliche Bruttoverdienste nach GdB in By, WD, BW und NW 2004-2005 (Euro)

Quelle: SOEP 2004 und 2005; eigene Berechnung

Darstellung 10.8: Höchster Schulabschluss von Personen mit und ohne Behinderung in By, BW und NW 2005 (Prozent)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2005

by bW nW

Mit behinderung ohne behinderung Mit behinderung ohne behinderung Mit behinderung ohne behinderung

Haupt- u. Volks-
schulabschluss

71,4 54,1 69,3 50,1 71,1 49,8

Realschulabschluss 
oder gleichwertig

16,9 22,7 17,2 24,6 15,1 21,8

Fachhochschulreife 3,1 4,5 3,4 5,1 4,4 8,0

Allgemeine oder 
fachgebundene 
Hochschulreife

7,7 17,1 9,2 19,1 8,3 19,5
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Für die berufliche Bildung stehen jungen Menschen mit 
Behinderung neben den Berufsschulen zudem noch die 
überregionalen elf Berufsbildungswerke zur Verfügung. 
Mit dem Ziel der nachhaltigen Eingliederung in den 
ersten Arbeitsmarkt stellen die Berufsbildungswerke 
neben Ausbildungswerkstätten auch medizinische und 
pädagogische Fachdienste zur Verfügung.

10.2.4 WOHNSITUATION

Im Mittel steht einem bayerischen Haushalt eine 
Wohnfläche von insgesamt 99 m2 bzw. 45 m2 pro 
Kopf zur Verfügung (vgl. Darstellung 10.10). Die 
Wohnungen von Haushalten, in denen Menschen mit 
Schwerbehinderungen wohnen, sind jedoch meist 
kleiner. Da Wohnfläche und Alter des Haupteinkom-
mensbeziehers in einem engen Zusammenhang ste-
hen (vgl. Abschnitt 4.1.2) und Menschen mit Schwer-
behinderung meist über 50 Jahre alt sind, werden im 
Folgenden jüngere (unter 50-jährige) und ältere 
(50-jährige und ältere) Menschen mit Schwerbehinde-
rung unterschieden. Vor allem jüngeren (70 m2), aber 
auch älteren (94 m2) Menschen mit Schwerbehin-
derung stehen kleinere Wohnflächen zur Verfügung als 
Haushalten mit gleichaltrigen Haupteinkommensbe-
ziehern ohne Schwerbehinderung. 

Da Menschen mit Schwerbehinderung in kleineren 
Haushalten wohnen als andere, steht vor allem älteren 
Menschen mit Schwerbehinderung pro Kopf mit 54 m2 
eine größere Fläche zur Verfügung als im Durch-
schnitt. Dennoch leben Menschen mit Schwerbehin-

derung öfter in beengten Verhältnissen als gleich-
altrige Haushalte ohne Menschen mit Schwerbe-
hinderung. Im Ländervergleich müssen ältere Men-
schen mit Schwerbehinderung in Bayern seltener in 
beengten Wohnverhältnissen leben (12 %) als Men-
schen mit Schwerbehinderung in Baden-Württemberg 
(15 %), aber öfter als Menschen mit Schwerbehin-
derung in Nordrhein-Westfalen (6 %). 

Die Wohneigentumsquote der Haushalte, in denen 
Menschen mit Schwerbehinderung leben, liegt mit 54 
Prozent bei den Älteren zwar (altersbedingt!) über 
dem Landesdurchschnitt von 49 Prozent, aber unter 
dem Vergleichswert gleichaltriger Haushalte ohne 
Menschen mit Schwerbehinderung von 61 Prozent. 

Darstellung 10.9: Schulen und Schulvorbereitende Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in By 2006

* Anzahl der Volksschulen mit Möglichkeit zur sonderpädagogischen Förderung.
** Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer umfasst voll- und teilzeitbeschäftigte Lehrerinnen und Lehrer, solche, die mit weniger als der Hälfte  
 der vollen Unterrichtspflichtzeit tätig sind, Mehrarbeit leistende Lehrerinnen und Lehrer und Personal, welches im Vorbereitungsdienst  
 eigenverantwortlich Unterricht erteilt. Bei den Betreuerinnen und Betreuern in den Schulvorbereitenden Einrichtungen handelt es sich um  
 pädagogisches Fachpersonal.

Quelle: Schule und Bildung in Bayern 2007

einrichtungen

volksschulen realschulen berufsschulen
schulvorvorbereitende 

einrichtungen

Anzahl der Einrichtungen 366 3 48 366*

Schüler/innen bzw.
betreute Kinder

59.496 673 15.428 8.338

Lehrer/innen bzw. 
Betreuer/innen**

7.675 101 1.085 2.051

Schüler/innen je Lehrer/innen 
bzw. Betreuer/innen

7,8 6,7 14,2 4,1
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Wohnen in Heimen und betreuten Wohnformen für 
Menschen mit Behinderung

Die hier erfassten Einrichtungen unterscheiden sich in 
eingliedrige und mehrgliedrige Einrichtungen.14  

Die Statistiken zu Heimen und betreuten Wohnformen 
in Bayern werden im Zweijahresrhythmus veröffentlicht 
und weisen Einrichtungen für Menschen aus, die die 
Volljährigkeit erreicht haben.

Am 01.07.2006 standen mehr als 23.000 Räume für 
volljährige Menschen mit Behinderung zur Verfügung 
(vgl. Darstellung 10.11). Dies bedeutet einen Zuwachs 
von über 1.900 Räumen gegenüber dem Jahr 2004. 

Altersgruppenübergreifend waren am 01.07.2006 über 
30.000 Plätze vorhanden, von denen 2,5 Prozent auch 
für Kinder und Jugendliche geeignet sind. Die Tendenz 
bei den zur Verfügung gestellten Räumen geht in 
Richtung Einzelzimmer. Hier ist gegenüber 2004 ein 
Plus von 1.700 Zimmern zu verzeichnen. Während in 
Heimen die Zahl der Mehrbettzimmer leicht gesunken 
ist, wurden die Angebote in Doppelzimmern und 
Appartements leicht erhöht. 79,5 Prozent der Räume 
sind mit einem Waschbecken bzw. einer Nasszelle 
ausgestattet. Die Zahl der für Rollstuhlfahrer geeig-
neten Räume ist von 2004 (40,4 %) bis 2006 (36,3 %) 
um 4,1 Prozentpunkte gesunken. Die Auslastung der 
zur Verfügung stehenden Räume lag in den Jahren 
2004 und 2006 bei jeweils über 97 Prozent.

14 Unter eingliedrigen Einrichtungen sind solche zu verstehen, die entweder ausschließlich ambulante oder ausschließlich stationäre Betreuung bzw. Pflege leisten,  
 während mehrgliedrige Einrichtungen als ambulante und stationäre Einrichtungen erfasst werden. Für beide Arten gelten folgende Unterscheidungen:
 Ein Pflegeheim ist eine Einrichtung für intensiv pflegebedürftige behinderte Erwachsene, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung(en) keiner Beschäftigung  
 außerhalb ihrer Gruppe nachgehen können. In einem Wohnpflegeheim leben schwerbehinderte Erwachsene, die einige Stunden täglich einer Beschäftigung in  
 einer Förderstätte nachgehen. Ein Wohnheim dient behinderten Erwachsenen, die in einer Werkstatt für Behinderte oder auf dem freien Arbeitsmarkt beschäftigt  
 sind, während in einem Kurzzeitpflegeheim der Aufenthalt auf wenige Tage bis mehrere Wochen befristet ist. 
 Übergangseinrichtungen dienen dem Ziel der Rehabilitation. In Wohngemeinschaften und selbstständigen Wohneinheiten werden die Bewohner meist von einem  
 Träger ambulant betreut.

Darstellung 10.10: Wohnverhältnisse von Menschen mit Schwerbehinderung in By, WD, D, BW und NW 2006 (m2 und Prozent)

 
* Haushalte mit maximal einem Raum (>6 m2) pro Kopf und einer Wohnfläche unterhalb der ALG II-Grenzen wohnen in „beengten“  
 Wohnverhältnissen. 
**  Kalibriert an EVS-Ergebnissen (Aufgrund unterschiedlicher Stichprobendesigns liefern SOEP und EVS abweichende Ergebnisse.  
  Deswegen wurden die SOEP-Wohnflächen an die Mittelwerte der EVS-Ergebnisse für Bayern angepasst.) 

Hinweis: Das SOEP weist zwar ausreichende Fallzahlen für bayerische Haushalte auf, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Ergebnisse 
für den Freistaat dennoch nicht ausreichend repräsentativ sein könnten. Insofern sind SOEP-Auswertungen für bayerische Haushalte vor-
sichtig zu interpretieren.

Quelle: SOEP 2006; eigene Berechnungen

                           Mittlere Wohnfläche**
haushalte in „beengten“

Wohnverhältnissen* eigentumsquoteinsgesamt pro Kopf

m2 m2 Prozent Prozent

haushalte in bayern

Behinderte im Haushalt

ja, unter 50 Jahre alt (70) (47) (24) (39)

nein, unter 50 Jahre alt 100 45 13 48

ja, 50 Jahre oder älter 94 54 12 54

nein, 50 Jahre oder älter 106 46 8 61

bayern insgesamt 99 45 13 49

regionalvergleich: 50-jährige oder ältere behinderte im haushalt

By 94 54 12 54

WD 90 55 10 44

D 88 53 12 43

BW 93 47 15 53

NW 88 57 6 41
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Quelle: Heime und betreute Wohnformen in Bayern (2004, 2006); eigene Darstellung

Darstellung 10.11: Plätze und Räume in Heimen und betreuten Wohnformen und deren Auslastung nach Geschlecht in By 2004-2006 (Anzahl 
und Prozent)

Plätze und räume in heimen und betreuten Wohnformen für behinderte Menschen in bayern

räume gesamt
für rollstuhlfahrer 

geeignet
für rollstuhlfahrer 

geeignet in %
vorhandene Plätze 

gesamt für Jugendlliche

2004 21.734 8.780 40,4 28.629 743

2006 23.656 8.598 36,3 30.492 751

belegung

auslastung in %frauen Männer gesamt darunter Jugendliche

2004 11.647 16.195 27.842 603 97,8

2006 12.375 17.294 29.669 596 97,3
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Darstellung 10.13: Schwerbehindertenquote in BY nach Regierungs-
bezirken 2007 (Prozent)

Anteil in % (Häufigkeit)

■  7,4 =< 8,4     (3)    ■   .9,4 =<    10,4   (1)
■  8,4  =< 9,4     (1)  ■  10,4 =<    11,4   (2) 

Quelle: Strukturdaten ZBFS

Darstellung 10.12: Entwicklung der Fälle von Behinderung nach GdB in By 1995-2007 (Anzahl)

*  Gemäß § 69 Abs. 1 S. 6 SGB IX wird der GdB bereits ab einem GdB von 20 festgestellt. Die Strukturdaten des ZBFS weisen den GdB  
 erst ab GdB 30 aus. 

Quelle: Strukturdaten ZBFS; eigene Darstellung

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

GdB 30* 126.581 132.470 129.026 127.221 125.975 126.172 126.024

GdB 40 81.379 84.634 83.226 82.483 82.232 83.622 87.283

GdB < 50 207.960 217.104 212.252 209.704 208.207 209.794 213.307

GdB > 50 944.192 971.853 980.924 992.202 1.014.888 1.059.123 1.101.902

insgesamt 1.152.152 1.188.957 1.193.176 1.201.906 1.223.095 1.268.917 1.315.209

−
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Darstellung 10.14: Entwicklung der Schwerbehindertenquote in By nach Regierungsbezirken 2003-2007 (Prozent)

Quelle: Strukturdaten ZBFS 

bayern oberbayern niederbayern oberpfalz oberfranken Mittelfranken unterfranken schwaben

2003 8,1 7,4 8,2 10,9 8,6 9,9 7,1 6,8

2004 8,3 7,6 8,5 11,1 8,9 10,2 7,3 7,0

2005 8,5 7,7 8,7 11,2 9,1 10,3 7,5 7,1

2006 8,6 7,9 8,9 11,3 9,3 10,5 7,7 7,2

2007 8,8 8,0 9,0 11,4 9,5 10,7 7,9 7,4

Darstellung 10.15: Ursachen für Schwerbehinderung in By nach Regierungsbezirken 2007 (Prozent)

Quelle: Strukturdaten ZBFS 

bayern oberbayern niederbayern oberpfalz oberfranken Mittelfranken unterfranken schwaben

Angeboren 5 5 6 5 6 7 8 9

Arbeitsunfall 1 1 1 1 2 3 4 5

Verkehrsunfall 1 1 1 1 2 3 4 5

Häuslicher Unfall 0 0 0 0 1 2 3 4

Sonstiger Unfall 1 1 1 0 1 2 3 4

Kriegs-, Wehr- oder 
Zivildienstbeschädigung 

1 1 1 1 2 3 4 5

Sonstige Krankheit 88 89 86 90 91 92 93 94

Sonstige Ursache 2 2 4 1 2 3 4 5

Darstellung 10.16: Art der Schwerbehinderung – Entwicklung in By 1995-2007 (Anzahl und Prozent)

Quelle: Strukturdaten ZBFS 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Bewegungsapparat (Gliedm., WS, Rumpf) 301.706 306.284 303.231 300.396 299.286 301.254 305.388

Prozent 32 31 31 30 29 28 28

Sinnesorgane (Augen, Ohren, Sprache) 83.055 86.155 87.888 89.814 91.358 93.705 95.899

Prozent 9 9 9 9 9 9 9

Innere Organe 284.814 282.813 275.232 268.047 264.169 268.752 272.893

Prozent 30 29 28 27 26 25 25

Gehirn 143.161 153.043 162.824 173.494 188.045 207.064 223.032

Prozent 15 16 17 17 18 20 20

Sonstige 131.403 143.501 151.665 160.352 171.925 188.250 204.581

Prozent 14 15 15 16 17 18 19
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Darstellung 10.17: Registrierte Arbeitslose nach GdB in By, WD, D, BW und NW im Jahresdurchschnitt 2006 (Daten aus den IT-Verfahren der 
BA, d.h. ohne zugelassene kommunale Träger)

Quelle: Statistik der BA

arbeitslose insgesamt

grad der schwerbehinderung

insgesamt gdb 80 bis 100 gdb 50 bis unter 80 gdb 30 bis unter 50; gleichgestellt

By 440.355 23.005 1.444 19.572 1.988

WD 2.754.870 134.145 9.324 111.993 12.828

D 4.106.704 181.784 11.601 149.291 20.892

BW 332.477 18.203 1.299 15.483 1.421

NW 932.186 46.840 3.441 39.240 4.158

Darstellung 10.20: Haupteinkommensbezieherinnen und Haupteinkommensbezieher in Haushalten, in denen mindestens eine Person mit Be-
hinderung lebt, in By 2005 (Anzahl und Prozent)

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnung nach Mikrozensus 2005

durch bescheid des 
versorgungsamtes

durch sonstigen amtlichen 
bescheid (z. b. rentenbescheid)

sowohl durch bescheid /
ausweis des versorgungsamtes usw. 

anzahl Prozent anzahl Prozent anzahl Prozent

Haupteinkommensbezieher/in 5.843 64,7 138 57,5 255 66,4

Nicht-Haupteinkommensbezieher/in 3.187 35,3 102 42,5 129 33,6

insgesamt 9.030 100,0 240 100,0 384 100,0

Darstellung 10.19: Integrationsprojekte nach Anzahl und Anzahl der Beschäftigten in Bayern nach Regierungsbezirken 2007

Quelle: ZBFS

Projekte beschäftigte mit gdb über 50 beschäftigte insgesamt

Oberbayern 35 734 1.599

Niederbayern 4 62 119

Oberpfalz 8 147 311

Oberfranken 6 173 222

Mittelfranken 17 341 602

Unterfranken 9 208 353

Schwaben 6 124 225

by 85 1.789 3.431

        anzahl der Werkstätten anzahl der belegten Plätze

haupt- 
werkstätten

insgesamt (inkl. 
betriebsstätten)

Menschen mit 
geistiger behinderung

Menschen mit 
kör per     licher behinderung

Menschen mit 
psychischer behinderung insgesamt

By 104 313 26.800 1.888 4.026 32.714

BW 90 261 23.393 1.147 6.444 30.984

NW 101 420 49.235 2.020 12.324 63.579

Darstellung 10.18: Anzahl der Werkstätten für Menschen mit Behinderung und belegte Plätze in By, BW und NW 2007*

*  Angaben beziehen sich auf die in der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. organisierten Werkstätten.

Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. 2007
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Erfolgreiche Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund – Ausländerinnen und Ausländer, eingebür-
gerte Deutsche und als Deutsche geborene Kinder aus 
Familien mit Migrationshintergrund, Spätaussiedlerin-
nen und Spätaussiedler – ist für den Zusammenhalt der 
Gesellschaft von herausragender Bedeutung. Sie ist 
eine Schlüsselfrage für die Zukunft Bayerns. 

Integration ist eine ständige Herausforderung der Be-
troffenen. Sie ist ein wechselseitiger Prozess, den alle 
Beteiligten aktiv gestalten müssen. Wir alle tragen Ver-
antwortung dafür, dass Integration gelingt: Gefordert 
ist jede einzelne Person mit Migrationshintergrund, die 
durch das Erlernen der deutschen Sprache – eine unab-
dingbare Voraussetzung zur Integration – und die An-
passung an die bei uns geltenden Werte und Normen 
ihre Bereitschaft zur Integration zum Ausdruck bringt. Ge-
fordert ist die einheimische Bevölkerung, die die Integra-
tionsbemühungen anerkennt und selbst offen ist für In-
tegration, denn Integrationspolitik darf die Integrationsfä-
higkeit einer Gesellschaft nicht überfordern. Und gefor-
dert sind alle Ebenen der öffentlichen Verwaltung, um 
gute Rahmenbedingungen für Integration zu schaffen.

StRUKtURDAtEN1

Im Jahr 2005 lebten in Bayern 2,3 Mio. Personen mit 
Migrationshintergrund. Dies entsprach einem Anteil an 
der Gesamtbevölkerung Bayerns von 18,7 Prozent. Von 
diesen haben 1,6 Mio. eigene Migrationserfahrung, wo-
hingegen mit ca. 715.000 Personen gut 30 Prozent auf-
grund ihrer Geburt in Deutschland keine eigene Migra-
tionserfahrung haben und damit zur so genannten zwei-
ten Generation gehören.

Das Medianalter der Personen mit Migrationshintergrund 
liegt in Bayern bei 32 Jahren und ist damit deutlich nie-
driger als das Medianalter der Bevölkerung ohne Mi-
grationshintergrund (43 Jahre). Der Anteil der Kinder 
unter 15 Jahren ist in der Gruppe der Personen mit 
Migrationshintergrund mit 22 Prozent deutlich höher als 
in der vergleichbaren Bevölkerung ohne Migrationshin-
tergrund (13 %). 

Die durchschnittliche Haushaltsgröße beträgt bei bay-
erischen Haushalten mit Migrationshintergrund 2,5 Per-
sonen gegenüber 2,1 Personen in Haushalten ohne Mi-
grationshintergrund. 

Personen mit Migrationshintergrund wohnen deutlich 
häufiger in Großstädten: In Städten über 100.000 Per-
sonen wohnen fast 40 Prozent der Migrantinnen und Mi-
granten, aber nur knapp 20 Prozent der Personen ohne 
Migrationshintergrund. 

Die Erwerbstätigenquote der Personen mit Migrations-
hintergrund war 2005 mit 72 Prozent deutlich niedriger 
als bei Personen ohne Migrationshintergrund (85 %). Im 
Gegensatz dazu war die Arbeitslosenquote mit 13,1 Pro-
zent bei den 25- bis unter 55-jährigen Personen mit Mi-
grationshintergrund gegenüber 5,1 Prozent bei Perso-
nen ohne Migrationshintergrund mehr als zweieinhalb 
Mal so hoch. 

Der Anteil der Un- und Angelernten ist – im Sinne eines 
partiellen Integrationserfolges – unter den Personen mit 
Migrationshintergrund der zweiten Generation deutlich 
geringer als unter der ersten Generation (28,6 % zu 43,3 %).

Bei so genannten Bildungsinländern (Personen ohne 
Migrationshintergrund und Personen mit Migrationshin-
tergrund der zweiten Generation) zeigt sich einerseits, 
dass bei der (teil)Gruppe der 24- bis 26-jährigen Per-
sonen aus der zweiten Zuwanderergeneration 20,2 Pro-
zent2 ohne Ausbildung, Schulbesuch, Studium oder Er-
werbstätigkeit sind (gegenüber 8,7 % der (teil)Gruppe 
der Personen ohne Migrationshintergrund). Anderer-
seits zeigen die Anteile der 17- bis 19-jährigen Bildungs-
inländer, die die gymnasiale Oberstufe besuchen, nur 
geringe Abweichungen. Dieses erfreuliche Ergebnis des 
Mikrozensus für 17- bis 19-jährige Migrantinnen und 
Migranten der zweiten Generation steht allerdings im 
Widerspruch zu Ergebnissen der PISA-Studie und der 
bayerischen Schulstatistik3 (vgl. Abschnitt 3.2.3). Im 
Mikrozensus sind Schüler der gymnasialen Oberstufe 
erheblich überrepräsentiert. Aufgrund dieser Verzerrung 
sind Analysen zur Bildungsbeteiligung von Jugendlichen 
mit den Daten des Mikrozensus generell problematisch. 

1  Die amtlichen Statistiken unterscheiden in aller Regel nur zwischen Deutschen und Ausländern. Aufgrund der Vielfalt der Zuwanderungswirklichkeit in 
Deutschland und der zwischenzeitlich geltenden Regelungen des Staatsangehörigkeitsrechts ist diese Unterscheidung zu wenig aussagekräftig. trotz aller Unzu-

 länglichkeiten der Datenlage wird daher nachfolgend die mit dem Mikrozensus 2005 erstmals verfügbare Datenquelle genutzt, um Strukturmerkmale der Be-
 völkerungsgruppe mit Migrationshintergrund abzubilden. Darin werden als Personen mit Migrationshintergrund erfasst: Ausländerinnen und Ausländer, nach  
 1949 zugewanderte Deutsche (z. B. Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler), Eingebürgerte, als Deutsche geborene Kinder aus Familien mit Migrationshinter- 
 grund (im Einzelnen vgl. Abschnitt 11.1 der nachstehenden wissenschaftlichen Analyse).
  
2  Dieser sich aus dem Mikrozensus 2005 ergebende Wert für Bayern beruht auf wenigen Fallzahlen (zwischen 25 und 100 Fälle). Im früheren Bundesgebiet beträgt 

diese Quote 19,0 Prozent.

3  Die Definitionen von Personen mit Migrationshintergrund sind nicht deckungsgleich. PISA definiert nur Personen, deren Elternteile beide im Ausland geboren 
wurden, als „Zweite Generation“. In der Mikrozensusdefinition gelten hingegen auch Personen mit nur einem im Ausland geborenen Elternteil als „Zweite 
Generation“. In der bayerischen Schulstatistik wird der Migrationshintergrund über das Kriterium der Staatsangehörigkeit definiert.

070_SOZ_EV_Kapitel_11_RZ.indd   652 13.02.2009   12:10:31 Uhr



653

Bei den Ergebnissen kann es sich um Artefakte handeln. 
Zur schulischen Situation von Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund siehe auch Kapitel 3.

Die Gruppe der ersten Generation (selbst zugewanderte 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die einen 
teil ihrer Schulausbildung im Herkunftsland durchlau-
fen haben) hat deutlich schlechtere Quoten: Ohne Aus-
bildung, Schulbesuch, Studium oder Erwerbstätigkeit 
sind 28,9 Prozent der 24- bis 26-Jährigen und immerhin 
noch 13,1 Prozent4 der 17- bis 19-Jährigen.

Die monatlichen Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen 
der Personen mit Migrationshintergrund betragen in 
Bayern durchschnittlich 1.275 Euro und liegen damit 
20,2 Prozent niedriger als die der Mehrheitsbevölkerung 
(früheres Bundesgebiet: -23,2 %, bei etwas niedrigeren 
absoluten Ausgangsniveaus), wobei sich hier – wie auch 
bei anderen bereits dargestellten Merkmalen – erhebli-
che Unterschiede anhand der Herkunftsregion der Mi-
grantinnen und Migranten feststellen lassen. Entspre-
chend der niedrigeren Einkommen sind die Armutsrisi-
koquoten der Personen mit Migrationshintergrund in 
Bayern mit 25,4 Prozent rund zweieinhalb mal so hoch 
wie die der Personen ohne Migrationshintergrund 
(früheres Bundesgebiet: 30,3 %). 

Die Wohnverhältnisse der in Bayern lebenden Personen 
mit Migrationshintergrund entsprechen abgesehen von 
einem etwas höheren Anteil jener Gruppe von Haushal-
ten, die maximal einen Raum pro Kopf und eine Wohn-
fläche unterhalb der ALG II-Grenzen zur Verfügung ha-
ben, weitgehend denen von Migrantenhaushalten im 
früheren Bundesgebiet. Dabei stehen einem Haushalt 
mit einem nicht deutschen Haupteinkommensbezieher 
im Durchschnitt 79 m² Wohnfläche zur Verfügung, im 
Vergleich zu 100 m² bei Haushalten mit deutschem Haupt-
einkommensbezieher. Auch pro Kopf steht den Mitglie-
dern von Haushalten mit nicht deutschem Haupteinkom-
mensbezieher mit 34 m² gegenüber 46 m² bei der Ver-
gleichsgruppe deutlich weniger Wohnraum zur Verfügung. 

Da die Messung eines objektiven Integrationsgrades ein 
komplexes Unterfangen ist, werden in der nachfolgen-
den wissenschaftlichen Analyse die Ergebnisse ver-
schiedener Studien herangezogen. Danach ist in Bayern 
der Anteil der Personen, die angeben, aufgrund ihrer 
Herkunft häufig benachteiligt zu werden, mit 6 Prozent 
auf niedrigem Niveau (früheres Bundesgebiet: 8 %). 
Auswertungen des SOEP ergeben zudem, dass bei der 
subjektiven Integration 28 Prozent der ersten Generation 

und 61 Prozent der zweiten Generation angeben, sich 
„voll und ganz“ als Deutsche bzw. Deutscher zu fühlen; 
diese Werte liegen höher als im Bundesgebiet, beson-
ders bei den Migranten der zweiten Generation. 

eInzelne herausforderungen

Von der Gesamtzahl der im Jahr 2005 in Bayern leben-
den 2,3 Mio. Personen mit Migrationshintergrund kann 
wegen der weiten Begriffsdefinition nicht auf Integrati-
onsbedarfe geschlossen werden. Zweifellos ergeben 
sich aus dem jüngeren Durchschnittsalter der Personen 
mit Migrationshintergrund, dem höheren Anteil der 
unter 15-jährigen Kinder, der höheren Personenzahl in 
den Haushalten und der Konzentration der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund auf die größeren Städte 
Bayerns besondere Herausforderungen. 

Die geringere Erwerbstätigenquote korrespondiert mit 
der höheren Arbeitslosenquote. Aus Fachstatistiken ist 
ersichtlich, dass ausländische Frauen, gerade aus mus-
limisch geprägten Kulturkreisen, besonders niedrige 
Erwerbstätigenquoten aufweisen. So lag die Erwerbstä-
tigenquote ausländischer Frauen im Jahr 2007 bei rund 
54 Prozent gegenüber knapp 68 Prozent bei deutschen 
Frauen. Eine generelle Ursache für die unterdurchschnitt-
liche Erwerbstätigenquote und die deutlich höhere Ar-
beitslosenquote ist die oftmals unzureichende sprach-
liche und/oder berufliche Qualifikation, die allenfalls 
Beschäftigungen in un- oder angelernten tätigkeiten 
zulässt. Auch ein traditionelles Rollenverständnis 
steht nicht selten der Erwerbstätigkeit von Frauen 
entgegen. Insoweit ist es positiv zu bewerten, dass 
der Anteil der Un- und Angelernten in der zweiten Ge-
neration geringer ist als in der ersten Generation.

Dennoch schlägt sich im Ergebnis die unzureichende 
Bildungssituation der jungen Erwachsenen aus der 
zweiten Generation nieder, wenn ein beträchtlicher An-
teil ohne Ausbildung, Schule, Studium oder Erwerbstä-
tigkeit bleibt. Auch hier deutet sich bei den Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen der zweiten Generation 
eine positive Entwicklung an.

Die Folgen mangelnder Qualifikation und geringerer Be-
schäftigungsmöglichkeiten sind niedrigere Einkommen 
und ein höheres Armutsrisiko. Allein soziale transferleis-
tungen, die den legal in Deutschland lebenden Per-
sonen mit Migrationshintergrund im Bedarfsfall ebenso 
wie den Personen ohne Migrationshintergrund zustehen, 

4  Auch dieser Wert für Bayern beruht auf wenigen Fallzahlen. Der Vergleichswert für das frühere Bundesgebiet beträgt 11,4 Prozent.
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können die dieser Entwicklung zugrunde liegenden struk-
turellen Ursachen nicht beseitigen. transferleistungen 
bleiben ein wichtiges Element, um auf soziale Notlagen 
angemessen reagieren zu können. Notwendig ist aber vor 
allem, die sprachlichen und beruflichen Voraussetzungen 
für höhere Qualifikationen zu ermöglichen und dadurch 
die Grundlage dafür zu schaffen, den Lebensunterhalt aus 
eigener Erwerbstätigkeit zu sichern. 

Der Stand der sozialen Integration der Personen mit 
Migrationshintergrund kann mit den zur Verfügung 
stehenden Datenquellen nur unzureichend wiedergege-
ben werden. Immerhin ergibt sich ein im Bundesver-
gleich unterdurchschnittlicher Anteil von Personen mit 
Diskriminierungserfahrungen. Auch die Aussage, dass 
fast zwei Drittel der Angehörigen der zweiten Generati-
on in Bayern sich „voll oder ganz“ als Deutsche fühlen, 
ist erfreulich.

Zudem hat das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge im Working Paper 11 vom 06.03.20085 erste Er-
gebnisse der Repräsentativbefragung „Ausgewählte 
Migrantengruppen in Deutschland 2006/2007“ unter 
dem titel „türkische, griechische, italienische und 
polnische Personen sowie Personen aus den Nachfolge-
staaten des ehemaligen Jugoslawien“ veröffentlicht. 
Unter Eingrenzung auf die zum Stichtag 30.06.2006 in 
Deutschland lebenden ausländischen Staatsangehöri-
gen enthält der Bericht Aussagen zur sozialen Lage, 
nach denen die türkische Bevölkerung schlechter als die 
anderen untersuchten Ausländergruppen abschneidet. 
Dies gilt z. B. für die aus dem Herkunftsland mitge-
brachten oder in Deutschland erreichten Schulabschlüs-
se und die Dauer des Schulbesuchs, den Umfang der 
Vollzeiterwerbstätigkeit einerseits und die Abhängigkeit 
von sozialen transferleistungen andererseits, aber auch 
für die Beherrschung der deutschen Sprache und die 
Kontakte zu Deutschen. Die Verbundenheit mit Deutsch-
land ist dennoch mit einem Anteil von zwei Dritteln der 
befragten türken stark ausgeprägt, auch wenn dies hin-
ter den Werten der anderen Ausländergruppen (ausge-
nommen die Polen) zurückbleibt. 

INtEGRAtIONSPOLItIK DER BAyERIScHEN 
StAAtSREGIERUNG

Die Beherrschung der deutschen Sprache, die Eingliede-
rung in die Arbeitswelt und Hilfestellungen bei der so-
zialen Integration sind im Bezug auf die Integration von 
Personen mit Migrationshintergrund die bedeutendsten 

Handlungsfelder. Die Bayerische Staatsregierung legt 
den Schwerpunkt ihrer Integrationspolitik daher auf die 
Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen und 
Schulen, auf die Verbesserung der beruflichen Bildung 
sowie auf die Verbesserung der gesellschaftlichen teil-
habe. Das Gelingen von Integration hängt entscheidend 
davon ab, dass Menschen mit Migrationshintergrund 
die Integrationsangebote annehmen und sich selbst in 
die Gesellschaft einbringen. Dabei sind „Fördern und 
Fordern“ die maßgeblichen Ansatzpunkte bayerischer 
Integrationspolitik. Wer bei uns leben will, muss sich für 
unsere Gesellschaft öffnen und unsere Werte akzeptie-
ren. Der Zuwanderer ist gefordert und auch verpflichtet, 
sich zur Integration zu bekennen und eigene Anstren-
gungen, insbesondere hinsichtlich des Spracherwerbs, 
zu unternehmen. Dabei helfen staatlich geförderte An-
gebote bei der Integration.

Dementsprechend hat die Staatsregierung am 10.06.2008 
die „Aktion Integration“ mit einem Zehn-Punkte-Pro-
gramm, den Integrationsleitlinien und dem Integrations-
konzept beschlossen. Das Zehn-Punkte-Programm um-
fasst folgende Elemente:

(1.)  Verstärkung der frühkindlichen Sprachförderung 
mit einer Ausweitung der Vorkurse Deutsch von 
bisher 160 auf künftig 240 Stunden;

(2.)  Handlungsplan „Integration durch Bildung“ für die 
bayerischen Schulen mit dem Schulversuch 
„KommMIt“ (ab dem Schuljahr 2008/2009), einer 
Fortbildungsoffensive für die Lehrkräfte und flan-

  kierenden Maßnahmen wie dem stetigen Ausbau 
der Ganztagsangebote und der Senkung der Klassen-

 stärken (ab dem Schuljahr 2009/2010); 
(3.)  Ausweitung der Jugendsozialarbeit an Schulen, 

wobei das Ziel, 350 Stellen für die Jugendsozialar-
beit aus staatlichen Mitteln zu fördern, zügig 
umgesetzt und vorgezogen bereits im Herbst 2009 
erreicht sein wird;

(4.)  Verbesserung der beruflichen Bildungschancen für 
Jugendliche ohne Ausbildungsplatz durch Ausbau 
des Berufsvorbereitungsjahres und insbesondere 
durch die Schaffung eines Berufsintegrations-
jahres, die Einführung eines Berufseinstiegsjahres 
und Erweiterung des Programms „Fit for Work“ 
durch eine Integrationskomponente, um beispiels-
weise deutsch-türkische Ausbildungsverbünde 
sowie spezielle Ausbildungsplatzakquisiteure für 
die Belange der Zielgruppe junger Menschen mit 
Migrationshintergrund und deren Eltern unterstüt-
zen zu können;

5  www.bamf.de/cln_092/nn_441806/sid_4FEAA9D4A35F7A9E16DFB80c0BB32870/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Publikationen/Forschung/
WorkingPapers/wp11-ram-erste-ergebnisse.html?_nnn=true (Abruf am 05.11.2008)
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(5.)  Bessere Nutzung der teilhabemöglichkeiten durch 
die bei uns lebenden Menschen mit Migrationshinter-
grund, indem die deutschen Organisationen ermun-

  tert werden, in ihrer Mitgliederwerbung den Perso-
  nenkreis der Menschen mit Migrationshintergrund 

verstärkt einzubeziehen, und in besonderer Weise 
Sportvereine, die zugelassenen träger der Jugend-
freiwilligendienste sowie die Freiwilligen Feuerweh-
ren und Hilfsorganisationen angesprochen werden;

(6.)  Verdeutlichung der Ausbildungs- und Beschäfti-
gungschancen im Öffentlichen Dienst, in dem Men-

  schen mit Migrationshintergrund als Ausdruck ihrer 
Zugehörigkeit zu Deutschland und seinen Strukturen 
willkommen sind;

(7.)  Auslobung von Integrationspreisen im Rahmen des 
Bayerischen Integrationsforums „Integration im 
Dialog – Migranten in Bayern“ in allen sieben Re-

  gierungsbezirken und die Absicht, Stiftungen 
verstärkt für Integrationsaufgaben zu gewinnen;

(8.)  Einbürgerung als Abschluss erfolgreicher Integrati-
on, mit dem die Hinwendung zu und die Identifika-
tion mit Deutschland zum Ausdruck kommen;

(9.)  Koordinierung der Gesamtausrichtung bayerischer 
Integrationspolitik durch das Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen un-

  ter Einbeziehung der interministeriellen Arbeits-
gruppe „Integration von Zuwanderern“;

(10.)  Den Hinweis darauf, dass Integration vor Ort statt-
 findet und die Kommunen im Rahmen ihrer Ver-
  antwortung die jeweils notwendigen und geeig-

neten Strukturen schaffen.

Insbesondere folgende Maßnahmen verbessern den 
Bildungserfolg und damit die soziale und gesell-
schaftliche Eingliederung der hier aufwachsenden 
Generation der Kinder und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund:

Die frühzeitige Sprachförderung im Kindergarten wird 
über den im Bayerischen Kinderbildungs- und -betreu-
ungsgesetz geregelten Gewichtungsfaktor 1,3 finanziell 
gesichert, der bedeutet, dass für den erhöhten Bil-
dungs-, Erziehungs- und Betreuungsaufwand eine um 
30 Prozent erhöhte staatliche und kommunale Förde-
rung gewährt wird. 

Die Vorkurse Deutsch an der Schwelle vom Kindergar-
ten in die Grundschule unterstützen den frühzeitigen 
Spracherwerb und stellen sicher, dass kein Kind ohne 
ausreichende Deutschkenntnisse eingeschult wird. 
Die Vorkurse Deutsch wurden ab dem Schuljahr 
2008/2009 von vormals 160 Stunden auf 240 Stun-
den ausgeweitet.

Die Sprachförderung über Deutschlerngruppen und 
Deutschförderkurse an den Schulen wird fortgesetzt. In 
Abstimmung mit der Schule können Schüler mit zu-
sätzlichem Sprachförderbedarf ergänzende Hausaufga-
benhilfe mit Schwerpunkt Deutsch erhalten. 

Der Ausbau der Ganztagsangebote, die Senkung der 
Klassenstärken gerade an Schulen mit erhöhtem Anteil 
von Schülern mit Migrationshintergrund (ab dem Schul-
jahr 2009/2010), der Ausbau der Jugendsozialarbeit an 
Schulen sowie Hilfestellungen für lern- und leistungs-
schwache Jugendliche über die Arbeitsweltbezogene 
Jugendsozialarbeit und der Anspruch auf Förderung der 
teilnahme an Lehrgängen zur Nachholung des Haupt-
schulabschlusses tragen als strukturelle Maßnahmen 
entscheidend zur Förderung der Integration bei (zur 
Jugendsozialarbeit an Schulen und zur Arbeitsweltbezo-
genen Jugendsozialarbeit vgl. Kapitel 7). Es ist das Ziel, 
allen Jugendlichen, insbesondere Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund, die einen Abschluss erreichen 
wollen und können, hierfür eine Möglichkeit zu bieten.

Die Einführung des kooperativen Berufsvorbereitungs-
jahres und speziell die Schaffung des kooperativen Be-
rufsintegrationsjahres bringen insbesondere für Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund, deren beruflicher 
Einstieg sich schwierig gestaltet, eine nachhaltige Hilfe-
stellung beim Übergang Schule – Beruf.

Auf der Bundesebene tritt die Bayerische Staatsregie-
rung dafür ein, mit den im SGB II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende) und den im SGB III (Arbeitsförde-
rung) vorhandenen Förderinstrumenten die berufliche 
Qualifizierung von Menschen mit Migrationshinter-
grund zu verbessern. 

Der Sprachförderung von erwachsenen Ausländerinnen 
und Ausländern durch die im Aufenthaltsgesetz gere-
gelten Integrationskurse des Bundes kommt ebenfalls 
entscheidende Bedeutung für die Integration zu. Die 
Staatsregierung unterstützt die Nachhaltigkeit der In-
tegrationskurse durch die aus Landesmitteln geförderte 
Migrationsberatung, die die teilnehmerinnen und 
teilnehmer an den Integrationskursen bei ihrem Weg 
in die Gesellschaft begleitet.

Darüber hinaus werden Mittel des Europäischen So-
zialfonds eingesetzt, um im Anschluss oder in Ver-
bindung mit Integrationskursen im Zusammenwirken 
mit Bildungsträgern und den trägern der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende kombinierte sprachliche und 
berufliche Qualifizierungsmaßnahmen durchzuführen. 
Ziel ist, durch die Eingliederung von Leistungsemp-
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fängern in den Arbeitsmarkt deren Abhängigkeit von 
sozialen transferleistungen zu verringern.

Außerdem stehen die vom Freistaat Bayern aufgelegten 
landesspezifischen Arbeitsmarktprogramme einschließ-
lich des Arbeitsmarktfonds bei Erfüllung der arbeits-
marktrechtlichen Voraussetzungen den rechtmäßig und 
dauerhaft in Bayern lebenden Personen mit Migrati-
onshintergrund offen. Im Programm „Fit for Work“ 
wurde ab Herbst 2008 zusätzlich eine Integrationskom-
ponente aufgenommen, die zum einen die Förderung 
von Ausbildungsverbünden zulässt und zum anderen 
die Förderung besonderer Stellen für Ausbildungsplatz-
akquisiteure ermöglicht, die junge Menschen mit Mi-
grationshintergrund, ihre Eltern und auch Betriebsinha-
ber ausländischer Herkunft ansprechen und für die 
Ausbildung gewinnen sollen. 

Gelingende Integration ist für die Bayerische Staatsre-
gierung ein Schlüsselthema unserer Zeit. Deshalb wird 
z. B. auch ein Projekt mit der Arbeitsgemeinschaft der 
Ausländerbeiräte Bayerns (AGABy) in Kooperation mit 
dem Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 
gefördert. „Gemeinsam engagiert für eine gemeinsame 
Zukunft – bürgerschaftliches Engagement im Bereich 
Integration“ heißt das Projekt. Es hat am 01.07.2007 mit 
dem Ziel begonnen, bürgerschaftliches Engagement 
von Migrantinnen und Migranten und ihren Organisati-
onen besser sichtbar zu machen und zu unterstützen. 
Bei diesem Projekt geht es darum, das bürgerschaftliche 
Engagement, das von Zuwanderern in den Beiräten 
oder in Vereinen geleistet wird, mit dem Engagement in 
deutschen Einrichtungen zu verknüpfen. Denn es ist 
gerade auch im Interesse der Integration wichtig, viele 
Berührungspunkte und Schnittstellen zu schaffen, sich 
gegenseitig zu öffnen und Erfahrungen auszutauschen. 
Zudem werden wir, wie in der Koalitionsvereinbarung 
vom 27.10.2008 vereinbart, einen Integrationsbeauf-
tragten berufen.

Abschließend sei im Hinblick auf die Wohnverhältnisse 
der Personen mit Migrationshintergrund erwähnt, dass 
die Bayerische Staatsregierung grundsätzlich keinen 
Unterschied bei der Wohnraumversorgung von Per-
sonen mit oder ohne Migrationshintergrund macht. Da 
sich die Zuwanderung vornehmlich auf die Metropolre-
gionen und Großstädte konzentriert, lassen sich denn 
auch die im statistischen Durchschnitt geringeren Wohn-
flächen dieser Bevölkerungsgruppe mit dem dort für 
alle Haushalte tendenziell festzustellenden geringeren 
Wohnflächenverbrauch erklären. Darüber hinaus un-
terscheiden sich die Beweggründe, die Migrantinnen 
und Migranten bei ihrer Wohnungswahl leiten, mög-

licherweise in zentralen Punkten von denen anderer 
Bevölkerungsgruppen. Nicht unwahrscheinlich er-
scheint, dass sich viele Migrantinnen und Migranten vor 
dem Hintergrund der Wohnverhältnisse ihrer Herkunfts-
region und sowohl im Hinblick auf einen vorüberge-
henden Aufenthalt in Bayern als auch angesichts ihrer 
noch geringen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit un-
mittelbar nach ihrem Zuzug nach Bayern mit einem für 
nach üblichen Vorstellung niedrigeren Wohnstandard 
zufrieden geben. 

Der Wohn- und Lebenssituation in benachteiligten Quar-
tieren oder Stadtteilen, in denen der Anteil zugewan-
derter Bevölkerungsgruppen häufig besonders hoch ist, 
widmet die Staatsregierung schon seit geraumer Zeit 
erhöhte Aufmerksamkeit, da sich soziale und wirtschaft-
liche Fehlentwicklungen dieser Wohnanlagen und Quar-
tiere zu einem Konfliktpotential verdichten können. Das 
haben die wiederholten Unruhen in den französischen 
Banlieues eindrücklich vor Augen geführt. 

In diesem Zusammenhang kommt es besonders auf ein 
wirksames Instrumentarium zur Schaffung und Er-
haltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen an. Dieses 
Instrumentarium wurde mit dem Bayerischen Wohn-
raumförderungsgesetz gegenüber dem Bundesrecht 
nochmals verbessert.

Auch in Zukunft wird die Bayerische Staatsregierung in 
den Metropolregionen und Großstädten alles daran 
setzen, dass dort sozial stabile Bewohnerstrukturen er-
halten bleiben und sich keine Ghettos bilden. Insbeson-
dere mit dem Bund-Länder-Städtebauförderungspro-
gramm „Soziale Stadt“ reagieren Freistaat und Kommu-
nen auf zunehmende tendenzen sozialräumlicher 
Spaltung und Abgrenzung. Im Rahmen der Gemein-
schaftsinitiative „Soziale Stadt“ sind zurzeit 61 Kommu-
nen in 77 Programmgebieten in Bayern engagiert. Das 
Programm hat zum Ziel, die Lebenssituation und 
-chancen aller Menschen in den Programmgebieten zu 
verbessern und so weitere soziale Verdrängungs- oder 
Konzentrationseffekte dauerhaft zu vermeiden. Die 
Wohnraumförderung leistet ebenfalls einen erheblichen 
Beitrag zur sozialen Balance und zum Erhalt des so-
zialen Friedens. Andernfalls wären Verwahrlosung und 
Kriminalität zu befürchten. Solche sozialen Verwer-
fungen bringen durch Destabilisierung von Bewohner-
strukturen und Entwertung ganzer Wohnviertel hohe 
Folgekosten mit sich. Die Kosten einer reaktiven Scha-
densbegrenzung würden die Kosten der vorbeugenden 
Politik der Wohnraum- und Städtebauförderung bei 
weitem übersteigen. 
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11  IntegratIon von Menschen  
MIt MIgratIonshIntergrund

Situationsanalyse von:
Harald Simons, empirica ag

11.1  DEFINItION DER PERSONEN MIt  
MIGRAtIONSHINtERGRUND

Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 
hat in den letzten Jahren einen hohen Stellenwert in der 
öffentlichen Debatte eingenommen. Vorbedingung für ei- 
ne Bewertung der Integration ist eine statistische Identi- 
fizierung des interessierenden Personenkreises, hier der 
Personen mit Migrationshintergrund. Dies ist allerdings 
mit erheblichen Problemen verbunden. Bis vor einigen 
Jahren war es üblich, entsprechende Analysen auf das 
Merkmal „ausländische Staatsbürgerschaft“ zu stützen. 
In nahezu allen Fachstatistiken z. B. zur Bevölkerung, zum 
Sozialhilfebezug, zum Schulbesuch, zur Beschäftigung 
etc. wird auch weiterhin das Merkmal Staatsangehörig-
keit erhoben. 

In den letzten Jahren wurde deutlich, dass ausländische 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger nur eine teilmenge 

der Personen mit Migrationshintergrund darstellen. Ins- 
besondere eingebürgerte Ausländerinnen und Ausländer 
und (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler bleiben un- 
berücksichtigt. Seit der Reform des Staatsbürgerschafts-
rechts im Jahr 2000 vergrößert sich die Differenz zwi- 
schen der Zahl der Ausländerinnen und Ausländer und 
der Zahl der Personen mit Migrationshintergrund durch 
vereinfachte Einbürgerung, mehrfache Staatsbürgerschaf- 
ten oder den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft 
bei Geburt („Ius-Soli-Kinder“)1. Die Veränderungen in der 
Struktur der Staatsbürgerschaften sind zum teil erheblich 
und – für die weiteren Analysen noch relevanter – selek-
tiv. So sank zwischen 1999 und 2005 die Zahl der Kinder 
unter fünf Jahren mit ausländischer Staatsbürgerschaft in 
Bayern von 55.000 auf 16.000, deren Anteil von 12,2 Pro- 
zent auf 3,8 Prozent, eine rein statistische Veränderung 
(vgl. Darstellung 11.1), die aber nicht mit einer tatsäch-
lichen Integration zu verwechseln ist. Auch ist die Einbür- 
gerungsbereitschaft in den verschiedenen Altersklassen 
unterschiedlich. Während sich im Jahr 2005 nur vier von 
1.000 60-jährigen und älteren Ausländerinnen und Auslän- 
dern haben einbürgern lassen, waren es bei den 18- bis 
unter 45-Jährigen 16 von 1.000. Von den – trotz Ius-Soli-
Regelung – ausländischen Kindern unter sechs Jahren 
wurden nur sieben von 1.000 eingebürgert.

Darstellung 11.1: Ausländeranteil nach Einzelaltersklassen in BY 1999-2005 (Prozent) 

 1999  2005

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung 1999, 2005; eigene Berechnung
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1  Kinder von zwei Ausländern, die die Mindestaufenthaltszeiten für das Optionsmodell erfüllen (Rechtsfolge: Doppelstaatsangehörigkeit und Entscheidung für eine 
endgültige Staatsangehörigkeit innerhalb von fünf Jahren nach Volljährigkeit).
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Auch ist die Einbürgerung selektiv in Bezug auf die vor- 
herige Staatsbürgerschaft, wie die folgende Darstellung 
11.2 zeigt. Während westeuropäische und nordamerika-
nische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sich nur aus- 

nahmsweise einbürgern lassen – EU-Bürgerinnen und 
-Bürger besitzen ein sicheres Aufenthaltsrecht auch ohne 
Einbürgerung – ist die Einbürgerungsbereitschaft von 
Personen aus Entwicklungsländern tendenziell höher.

Auch, und vielleicht am relevantesten, existiert eine Selek- 
tivität in Bezug auf den Grad der wirtschaftlichen Integra- 
tion. Wirtschaftlich gut integrierte Ausländerinnen und Aus- 
länder werden eher eingebürgert bzw. lassen sich eher 
einbürgern als schlecht integrierte (vgl. Salentin/Wilkening 
2003). Auch in Bayern zeigt sich diese (Selbst-)Selektion 
deutlich. Das durchschnittliche Nettoäquivalenzeinkom-
men von Ausländerinnen und Ausländern erreicht nur 
73 Prozent des entsprechenden Wertes der Personen ohne 
Migrationshintergrund, eingebürgerte Ausländerinnen 
und Ausländer erreichen hingegen 78 Prozent und Deut- 
sche mit Migrationshintergrund aber ohne Einbürgerung 
(Spätaussiedlerinnen bzw. Spätaussiedler) 82 Prozent 
(Quelle: Mikrozensus 2005, eigene Berechnungen). Auch 
eine Analyse der Armutsrisikoquote führt zu diesem Er- 
gebnis: Während 13,5 Prozent der Personen ohne Migra- 
tionshintergrund ein Nettoäquivalenzeinkommen unter- 
halb der Armutsrisikoschwelle erzielen, sind es 25 Pro- 
zent bei den Deutschen mit Migrationshintergrund aber 

ohne Einbürgerung, 27 Prozent bei eingebürgerten Per- 
sonen mit Migrationshintergrund und 37 Prozent bei Aus- 
länderinnen bzw. Ausländern (Werte für Deutschland 
insgesamt).

Im Ergebnis ist das Merkmal der Staatsbürgerschaft 
nicht (mehr) geeignet, die Subpopulation der Personen 
mit Migrationshintergrund hinreichend abzugrenzen. 
Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass Per- 
sonen mit Migrationshintergrund durch die Personen 
mit ausländischer Staatsbürgerschaft repräsentativ be- 
schrieben werden. Die Verwendung der Staatsbürger-
schaft als Näherung kann daher zu Fehlschlüssen führen. 
Auch im Hinblick auf eine zukünftige Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse sollten daher materielle Kriterien zur Ab- 
grenzung der Personen mit Migrationshintergrund ge- 
wählt werden, die nicht durch Veränderungen der Rechts- 
lage verändert werden können. 

Darstellung 11.2: Einbürgerungsintensität* in BY 2006 (Einbürgerung je 1.000 Einwohner)
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 Von 1.000 in Bayern lebenden Iranerinnen und Iranern wurden im Jahr 2006 rund 50 Personen eingebürgert).

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung; Einbürgerungsstatistik; eigene Berechnung
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Das Statistische Bundesamt hat in Absprache mit den 
Statistischen Landesämtern einen ersten deutschland-
weiten systematischen Ansatz zur Erfassung der Wohn- 
bevölkerung mit Migrationshintergrund entwickelt (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2008). Personen mit Migrations-
hintergrund sind demnach: 
•  Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft 

(„Ausländerinnen bzw. Ausländer“)
•  Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit und 

eigener Migrationserfahrung:
  -  Zugewanderte Deutsche, nach 1949 (z. B. Spätaus-

siedlerinnen bzw. Spätaussiedler mit deutscher 
Staatsangehörigkeit ohne Einbürgerung)

  - Zugewanderte, die eingebürgert wurden
•  Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit mit 

Migrationshintergrund, aber ohne eigene Migra- 
tionserfahrung:

  -  Eingebürgerte Kinder von Zugewanderten
  -  In Deutschland geborene Kinder mit deutscher 

Staatsangehörigkeit von Zugewanderten ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit („Ius-Soli-Kinder“) 

  -  In Deutschland geborene Kinder mit deutscher Staats- 
angehörigkeit von Zugewanderten mit deutscher 
Staatsangehörigkeit (Kinder von Eingebürgerten und 
Spätaussiedlerinnen bzw. Spätaussiedlern mit 
deutscher Staatsangehörigkeit ohne Einbürgerung).2

Abgesehen von kleineren Unzulänglichkeiten in dieser 
Definition3, die zu einer leichten Überhöhung der Zahl der 
Personen mit Migrationshintergrund führen, liegt damit 
erstmals eine Information über die Größenordnung der 
Zahl der Personen mit Migrationshintergrund vor. 

Die zentrale Schwäche dieser Definition ist, dass sie bis- 
lang nur innerhalb des Mikrozensus ab dem Jahr 2005 
angewendet werden kann und auf sämtliche anderen 
amtlichen (Fach-)Statistiken nicht übertragbar ist, da 
eine Vielzahl biographischer Daten zur Person und zu 
den Eltern benötigt wird. Damit kann diese Definition zu- 
nächst nur innerhalb des Mikrozensus verwendet werden. 
Hilfsweise steht zwar auch das SOEP zur Verfügung, aller- 
dings mit gewissen Einschränkungen (vgl. Anhang). Der 
Mikrozensus ist zwar grundsätzlich als Datengrundlage 
für einen Armuts- und Reichtumsbericht nutzbar, aller- 
dings ergeben sich gewisse Unterschiede zu den Ergeb- 
nissen der sonst verwendeten Einkommens- und Ver- 

brauchsstichprobe. So wird z. B. das Haushaltseinkom- 
men nicht mittels Haushaltsbuch ermittelt, sondern nur 
als Selbsteinschätzung. Dies führt unter anderem zu ei- 
ner Untererfassung der Einkommen. Angaben zum Ver- 
mögen sind nicht verfügbar.

Eine zweite Schwierigkeit bei der Verwendung des Mikro- 
zensus ist das Fehlen der beiden relevanten Migrations-
vektoren (Art des Migrationshintergrundes sowie Her- 
kunftsregion) im Scientific Use File (SUF), der diesem 
Bericht zugrunde liegt. trotz intensiver Diskussion mit 
dem Statistischen Bundesamt und den Statistischen Lan- 
desämtern war es aus verschiedenen Gründen nicht mög- 
lich, die durch das Statistische Bundesamt angefertigte 
Programmierroutine auf den SUF -Datensatz im For- 
schungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes 
anzuwenden. Im Ergebnis mussten beide Migrations-
vektoren selbst erzeugt werden. Da aber im SUF -Daten-
satz nicht alle Informationen des Urdatensatzes zur Ver- 
fügung stehen, sind die Möglichkeiten, fehlende oder 
unplausible Angaben zu korrigieren, eingeschränkt (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2007: 321ff.). Dadurch ergeben 
sich bei der Art des Migrationshintergrundes leichte Dif- 
ferenzen zu den Veröffentlichungen des Statistischen 
Bundesamtes (für eine Beschreibung der Vorgehensweise 
bei der Bestimmung der Herkunftsregion siehe Anhang).

Nicht berücksichtigt werden in allen Datensätzen Perso- 
nen ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland, insbesondere 
da über diese Personengruppe naturgemäß keine Daten 
vorliegen. Schätzungen zur Zahl der illegal aufhältigen 
Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland wei- 
sen eine erhebliche Bandbreite zwischen 100.000 (vgl. 
Lederer 2004) bis zu 1 Mio. (vgl. cyrus 2004) als Unter- 
grenze auf. Für Bayern liegen keine Schätzungen vor. 
Für die Stadt München werden 30.000 bis 40.000 Perso- 
nen geschätzt (vgl. Alt 2003). Auf Basis diverser Schätz-
methoden wird allgemein abgeleitet, dass bis in die zwei- 
te Hälfte der 1990er Jahre die Zahl der „Illegalen“ anstieg, 
seither aber stagnierte oder zurückging (vgl. Worbs 2005).

2  Eine Deutsche bzw. ein Deutscher ohne Migrationshintergrund bleibt als Elternteil bei der Zuordnung des Migrationsstatus unberücksichtigt. Die Zuordnung des 
Migrationsstatus erfolgt auf Basis des Elternteils mit Migrationshintergrund. Entsprechend erfolgt die Zuordnung der Generation (wenn beide Eltern unterschiedlichen 
Einwanderergenerationen angehören) nach dem Elternteil mit der niedrigsten Generation (das Kind eines zugewanderten Vaters der zweiten Generation und einer 
zugewanderten Mutter der ersten Generation zählt demnach zur zweiten und nicht zur dritten Generation).

3  Insbesondere zwei Gruppen werden dabei als Personen mit Migrationshintergrund definiert, bei denen nach allgemeiner Auffassung kein Integrationsbedarf 
besteht. Dies sind zum einen die „Späten Vertriebenen“ bzw. „Frühen Aussiedler“. Laut Mikrozensus lebten im Jahr 2005 67.000 dieser Personen (vor 1985 
zugewanderte Deutsche ohne Einbürgerung) in Bayern. Hinzu kommt eine unbekannte Anzahl Kinder dieser Personengruppe. Die Definition schließt außerdem 
auch Kinder von temporär im Ausland lebenden Deutschen (z. B. „Botschaftskinder“) ein. Nach Rücksprache mit dem für Geburtsurkunden für im Ausland von 
Deutschen geborene Kinder zuständigen Standesamt I in Berlin dürfte diese Personengruppe in Deutschland weniger als 100.000 Personen umfassen.
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11.2  ANZAHL DER PERSONEN MIt  
MIGRAtIONSHINtERGRUND

In Bayern lebten im Jahr 2005 rund 2,3 Mio. Personen 
mit Migrationshintergrund; dies entspricht 18,7 Prozent 
der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der Personen mit 
Migrationshintergrund liegt damit im gesamtdeutschen 
Mittel (vgl. für Ergebnisse zu Deutschland Darstellung 
11.40 im Anhang) und niedriger als in Baden-Württem-
berg (25%) oder Nordrhein-Westfalen (24%). 

Mit 35,3 Prozent stellen Zuwanderer aus anderen EU-Staa- 
ten in Bayern die größte Gruppe – darunter 15,2 Prozent- 
punkte aus den osteuropäischen Staaten Polen, Bulgari-
en, Rumänien, Slowakei, tschechien und Ungarn (vgl. 
Darstellung 11.3). Die zweitgrößte Gruppe ist türkischer 
Herkunft, gefolgt von den (Spät-)Aussiedlerinnen und 
Aussiedlern. Im Vergleich zu Deutschland insgesamt ist 

der Anteil der EU-Bürgerinnen und -Bürger sowie der 
(Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler in Bayern etwas 
größer und der Anteil der Zuwanderer aus der türkei, 
dem Nahen und Mittleren Osten, Afrika und Asien etwas 
kleiner. Kaum Unterschiede ergeben sich in Bezug auf 
die Migrationserfahrung. Jeweils ein Drittel der Personen 
mit Migrationshintergrund haben keine eigene Migrati-
onserfahrung, d. h. sie sind in Deutschland geboren und 
gehören damit mindestens zur sog. „zweiten Generation“; 
rund die Hälfte besitzt keine deutsche Staatsbürgerschaft. 
Beim Rechtsstatus ergeben sich kaum Unterschiede zwi- 
schen Bayern und Deutschland. Der Anteil der eingebür-
gerten Personen mit Migrationshintergrund beträgt knapp 
ein Viertel (24,2%), der Anteil der Ausländer 50,1 Prozent. 
Nicht eingebürgerte Deutsche mit Migrationshintergrund 
(Aussiedlerinnen und Aussiedler und sog. „Ius-Soli-Kin-
der“) stellen das restliche Viertel (25,7%).

Darstellung 11.3: Bevölkerungsstruktur in By 2005 (tausend)

* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, cZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

art des Migrations-
hintergrundes

herkunftsregion

deutschland eu 21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler Insgesamt

Ohne Migrations-
hintergrund

10.135,2 10.135,2

Mit Migrations- 
hintergrund

468,4 353,0 355,8 39,8 75,3 85,6 691,0 256,3 2.325,2

darunter

Mit eigener  
Migrationserfahrung

290,0 281,4 192,9 28,7 61,5 63,2 510,5 182,4 1.610,6

Ausländer 266,8 89,0 170,2 23,1 34,9 49,8 286,8 920,6

Dt. durch 
Einbürgerung

23,2 192,4 22,7 5,6 26,6 13,4 223,7 507,6

Dt. ohne 
Einbürgerung

182,4 182,4

Ohne eigene  
Migrationserfahrung

178,4 71,6 162,9 11,1 13,8 22,4 180,5 73,9 714,6

Ausländer 79,8 (7,8) 91,6 (2,9) / (5,1) 55,1 244,3

Dt. durch 
Einbürgerung

7,3 (6,5) 26,2 / / / 13,4 55,8

Dt. ohne 
Einbürgerung

91,3 57,3 45,1 (7,2) 11,1 16,6 112,0 73,9 414,5

Insgesamt 10.135,2 468,4 353,0 355,8 39,8 75,3 85,6 691,0 256,3 12.460,4

Aufgrund der Datenlage ist es nicht möglich, die Verände-
rung der Zahl der Personen mit Migrationshintergrund 
zu berechnen. Die Zahl der Personen mit ausländischer 
Staatsbürgerschaft als teilgruppe der Personen mit Migra- 
tionshintergrund ist in den letzten zehn Jahren in etwa 

konstant geblieben. Da aber zeitgleich ca. 200.000 Per- 
sonen eingebürgert und ca. 50.000 „Ius-Soli-Kinder“ 
geboren wurden, dürfte die Zahl der Personen mit Migra- 
tionshintergrund in den letzten Jahren leicht gestie-
gen sein. 
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Darstellung 11.4: Status und Herkunft der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in By 2005 (Prozent) 

*   EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, cZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

art des Migrations-
hintergrundes

herkunftsregion

eu 21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien

son-
stige** aussiedler Insgesamt

Insgesamt mit Migra-
tionshintergrund

20,1 15,2 15,3 1,7 3,2 3,7 29,7 11,0 100,0

darunter

Mit eigener Migra-
tionserfahrung

12,5 12,1 8,3 1,2 2,6 2,7 22,0 7,8 69,3

Ausländer 11,5 3,8 7,3 1,0 1,5 2,1 12,3 39,6

Dt. durch 
Einbürgerung

1,0 8,3 1,0 (0,2) 1,1 0,6 9,6 21,8

Dt. ohne 
Einbürgerung

7,8 7,8

ohne eigene Migra-
tionserfahrung

7,7 3,1 7,0 0,5 0,6 1,0 7,8 3,2 30,7

Ausländer 3,4 (0,3) 3,9 (0,1) / (0,2) 2,4 10,5

Dt. durch 
Einbürgerung

0,3 (0,3) 1,1 / / / 0,6 2,4

Dt. ohne 
Einbürgerung

3,9 2,5 1,9 (0,3) 0,5 0,7 4,8 3,2 17,8

Gut 30 Prozent der Personen mit Migrationshintergrund 
gehören zur zweiten Generation (vgl. Darstellung 11.4). 
Ein weiteres Drittel der heute in Bayern wohnenden Per- 
sonen mit Migrationshintergrund ist seit 1990 nach 
Deutschland zugewandert. Nur ein Drittel der heute in 
Bayern ansässigen Personen mit Migrationshintergrund 
ist vor 1990 nach Deutschland zugewandert. Die in den 
„Anwerbejahren“ 1950 bis Mitte der 1970er Jahre zuge- 
wanderten Personen stellen 13,4 Prozent der heute ansäs- 
sigen Personen mit Migrationshintergrund (vgl. Darstel-

lung 11.5). Der hohe Anteil der zwischen 1990 und 2005 
zugewanderten Personen bedeutet nicht, dass Bayern in 
diesem Zeitraum mehr Personen mit Migrationshinter-
grund als in der Vergangenheit aufgenommen hat. In 
dieser Gruppe sind sowohl Personen, die dauerhaft in 
Bayern ansässig sind, als auch solche, die sich nur vor- 
übergehend – wenn auch mit festem Wohnsitz – in 
Bayern aufhalten. Aus den früheren Zuwanderungs-
jahren leben per Definition nur die Personen in Bayern, 
die dauerhaft ansässig geworden sind.

Darstellung 11.5: Zuwanderungsjahr* der im Jahr 2005 ansässigen Personen mit Migrationshintergrund in BY (Prozent)

An 100 % fehlende: keine Angaben zum Zuzugsjahr.

* Zuwanderung nach Deutschland.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen
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Die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts zum  
01.01.2000 hat die Zahl der jährlichen Einbürgerungen 
nicht erhöht, auch wenn Vergleiche nur bedingt möglich 
sind.4 Seit Einführung des neuen Staatsbürgerschafts-
rechts ist die Zahl der Einbürgerungen von 20.622 im Jahr 
2000 auf zuletzt 13.430 gesunken. Die Einbürgerungsin-
tensität (Einbürgerungen im Verhältnis zur Zahl der Per- 
sonen mit ausländischer Staatsangehörigkeit) ist in Bayern 
leicht unterdurchschnittlich. Die Unterschiede in der Ein- 
bürgerungsintensität zwischen den Bundesländern folgen 
keinem interpretierbaren Muster. Die leicht niedrigere Ein- 
bürgerungsintensität dürfte wahrscheinlich auf den in Bay- 
ern höheren Anteil von Ausländerinnen und Ausländern 
zurückzuführen sein, die sich seltener einbürgern lassen 
(z. B. Bürgerinnen und Bürger anderer EU-Staaten).

11.3  SOZIODEMOGRAFIScHE MERKMALE  
DER PERSONEN MIt MIGRAtIONS- 
HINtERGRUND

Im Vergleich der beiden teilgruppen der Gesellschaft – 
Personen ohne Migrationshintergrund und Personen mit 
Migrationshintergrund – zeigt sich zunächst ein entschei-
dender Unterschied, der auf sämtliche andere Merkmale 
ausstrahlt. Das Medianalter der Personen mit Migrations-
hintergrund liegt in Bayern bei nur 32 Jahren (Personen 

ohne Migrationshintergrund: 43 Jahre; vgl. Darstellung 
11.6). Der Anteil der unter 18-Jährigen ist mit 25,9 Prozent 
deutlich höher (16,6%), der Anteil der über 65-Jährigen mit 
8,8 Prozent deutlich geringer (20,9%). Der Abhängigkeits-
quotient (Anteil der unter 18-Jährigen und der über 
65-Jährigen an der Bevölkerung) ist bei den Personen mit 
Migrationshintergrund mit 34,7 Prozent etwas niedriger 
als bei den Personen ohne Migrationshintergrund (37,5%). 

Werden die Personen mit Migrationshintergrund noch- 
mals unterschieden in Personen der ersten5 Generation 
(eigene Migrationserfahrung) und solche der zweiten6 
Generation, so zeigt sich, dass Bayern wie auch Deutsch- 
land eine vergleichsweise kurze Einwanderungserfahrung 
hat. Das Medianalter der zweiten Generation liegt derzeit 
bei nur 11 Jahren. 

Das niedrigere Medianalter trägt auch zur Erklärung vie- 
ler anderer sozioökonomischer Unterschiede zwischen 
den Personen mit und ohne Migrationshintergrund bei, 
z. B. die niedrigere Witwen- und Witwerquote, der deut- 
lich niedrigere Anteil der Paarhaushalte ohne Kinder zu- 
gunsten der Paarhaushalte mit Kindern oder die höhere 
Haushaltsgröße (vgl. Darstellung 11.6). Aus diesem Grun- 
de wurden die Analysen auch für verschiedene Alters- 
gruppen durchgeführt (vgl. Darstellung 11.17 bis Darstel- 
lung 11.20 im Anhang).

4  Der deutliche Rückgang der Zahl der Einbürgerungen zwischen 1999 und dem Jahr 2000 ist dabei nicht auf das neue Staatsbürgerschaftsrecht zurückzuführen, 
sondern auf eine Änderung der staatsbürgerlichen Behandlung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern. Hatten diese früher einen Anspruch auf Einbürgerung 
– und wurden entsprechend zu den Einbürgerungen addiert –, so werden sie seit Mitte 1999 nicht mehr formal eingebürgert. Der Rückgang der Zahl der Einbürgerungen 
von 1998 auf 2000 entspricht ungefähr der Zahl der in diesem Zeitraum zugezogenen Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern. 

5  In Abschnitt 3.2 (Schulbildung) wird der Begriff „erste Generation“ für in Deutschland geborene Kinder von selbst zugewanderten Personen verwendet, während 
sich in diesem Kapitel der Begriff „erste Generation“ auf die selbst zugewanderten Personen bezieht. 

6  Dies schließt auch Personen der dritten Generation ein, sofern die zweite Generation keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.

ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation
2. und höhere 

generation

geschlecht

Frauen 51,4 49,8 50,4 48,5

Männer 48,6 50,2 49,6 51,5

alter

Bis unter 3 Jahre 2,8 5,8 (0,5) 18,0

3 bis unter 6 Jahre 2,6 4,6 0,9 13,2

6 bis unter 10 Jahre 3,6 6,0 1,7 15,7

10 bis unter 15 Jahre 5,2 6,3 2,6 14,8

15 bis unter 18 Jahre 3,3 4,5 3,2 7,3

18 bis unter 21 Jahre 3,3 4,0 3,5 5,2

21 bis unter 25 Jahre 3,5 4,3 4,2 4,5

Darstellung 11.6: Soziodemografische Merkmale nach Generationen in By 2005 (Prozent) 

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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ohne 
Migrations- 
hintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation
2. und höhere 

generation

alter

25 bis unter 35 Jahre 11,3 18,2 20,6 12,5

35 bis unter 45 Jahre 17,0 15,5 20,6 4,1

45 bis unter 55 Jahre 14,4 12,3 17,1 1,4

55 bis unter 65 Jahre 12,1 9,7 13,1 1,9

65 Jahre und älter 20,9 8,8 12,1 (1,3)

Medianalter 43,0 32,0 41,0 11,0

familienstand

Ledig 38,9 44,2 25,2 87,0

Verheiratet 47,7 47,5 63,6 11,2

Verwitwet 8,1 3,7 5,1 (0,6)

Geschieden 5,3 4,6 6,1 (1,3)

haushaltstyp

Alleinlebende Frau 9,7 5,8 7,3 2,6

Alleinlebender Mann 7,4 6,3 7,9 2,7

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind 3,8 4,4 3,5 6,6

Paare mit mind. 1 Kind 32,6 46,0 36,1 68,1

Paare ohne Kinder 25,9 18,7 24,5 5,4

Sonstige Haushaltstypen 20,7 18,8 20,7 14,6

haushaltsgröße

1 Person 17,3 12,3 15,4 5,3

2 Personen 31,0 23,2 29,0 10,1

3 Personen 19,0 22,3 21,8 23,5

4 Personen 22,1 25,5 21,5 34,2

5 und mehr Personen 10,6 16,8 12,2 26,9

Durchschnittliche Haushaltsgröße 2,1 2,5 2,2 3,1

soziale stellung

Selbstständige, mithelfende Familienangehörige 7,1 4,9 6,0 2,6

Beamte/innen, Richter/innen, Wehrdienstleistende 3,4 0,7 0,8 (0,6)

Angestellte, kauf./techn. Auszubildende 26,3 18,4 21,1 12,1

Arbeiter/innen, gewerbl. Auszubildende 12,3 19,8 25,0 8,1

Nichterwerbstätige 51,0 56,1 47,0 76,6

gemeindegröße

Unter 5.000 31,4 11,5 10,4 13,9

5.000 bis unter 20.000 36,5 30,6 29,7 32,6

20.000 bis unter 100.000 14,7 20,5 21,1 19,3

100.000 bis unter 500.000 9,2 19,3 19,7 18,3

500.000 und mehr 8,2 18,1 19,0 15,9

Fortsetzung Darstellung 11.6: Soziodemografische Merkmale nach Generationen in By 2005 (Prozent) 

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen
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Die jüngere Altersschichtung der Personen mit Migrati-
onshintergrund führt dazu, dass der Anteil der ledigen 
Personen über alle Altersklassen hinweg mit 44,2 Pro- 
zent höher ist als bei Personen ohne Migrationshinter-
grund (38,2%). tatsächlich ist er aber in allen einzelnen 
Altersklassen niedriger, so dass der höhere Wert nur 
durch die jüngere Altersschichtung zustande kommt. Ähn- 
liches gilt für den Anteil der Verheirateten. Über alle Alters- 
klassen unterscheidet sich der Anteil Verheirateter nicht, 
gleichzeitig ist er aber in allen einzelnen Altersklassen 
höher und der Anteil der geschiedenen sowie ledigen 
Personen ist niedriger. Der höhere Anteil Verheirateter 
äußert sich auch in der Haushaltsstruktur. Der Anteil der 
Paare mit Kindern ist in allen Altersklassen zwar etwas 
höher, aufgrund der jüngeren Altersschichtung der Perso- 
nen mit Migrationshintergrund über alle Altersklassen 
betrachtet mit 46 Prozent jedoch deutlich höher als bei 
den Personen ohne Migrationshintergrund (32,6%). Viel- 
leicht überraschend ist, dass der Anteil der Alleinerziehen- 
den über alle Altersklassen bei den Personen mit und oh- 
ne Migrationshintergrund in etwa gleich hoch ist. 

Der Anteil der Kinder unter 15 Jahren ist in der Gruppe 
der Personen mit Migrationshintergrund mit 21,6 Pro- 
zent deutlich höher als in der Vergleichsgruppe 
(13,3%). Die Ursache dafür ist wieder die jüngere 
Altersschichtung. Aber auch in allen einzelnen Alters-
gruppen ist der Anteil der Haushalte mit Kindern höher. 
Insgesamt scheint die Fertilität unter den Personen mit 
Migrationshintergrund größer zu sein. Der Mikrozensus 
kann darüber hinaus für eine vorsichtige Schätzung 

genutzt werden, welcher Anteil der Neugeborenen 
einen Migrationshintergrund hat: Dieser beträgt in 
Deutschland ca. ein Drittel, in Bayern ebenso viel.7 

Personen mit Migrationshintergrund wohnen deutlich 
häufiger in Großstädten (vgl. Darstellung 11.6). In Städ- 
ten mit 100.000 und mehr Einwohnern leben 37,4 Prozent 
der Personen mit Migrationshintergrund, aber nur 17,4 
Prozent der Personen ohne Migrationshintergrund. In der 
Umkehrung ist der Migrantenanteil in Gemeinden unter 
100.000 Einwohnern – besonders ausgeprägt in den sehr 
kleinen Gemeinden unter 5.000 Einwohnern – weit unter- 
durchschnittlich. Der Anteil der Personen mit Migrations- 
hintergrund beträgt in den kleinen Gemeinden (unter 
5.000 Einwohnern) nur 11,5 Prozent, in den Großstädten 
hingegen knapp ein Drittel. 

Werden die Personen mit Migrationshintergrund anhand 
ihrer Herkunftsregion unterschieden, so zeigen sich erheb- 
liche soziodemografische Unterschiede (vgl. Darstellung 
11.7 sowie Darstellung 11.21 bis Darstellung 11.24 für 
verschiedene Altersgruppen im Anhang). Das Median-
alter ist zwar in allen Herkunftsgruppen niedriger als in 
der Gruppe der Personen ohne Migrationshintergrund 
(43 Jahre), streut aber zwischen 38 (PL, BG, RO, SK, 
cZ, H) und 28 Jahren (türkei). Entsprechend ist auch 
der Anteil der Kinder in allen teilgruppen höher, am 
höchsten mit einem Drittel bei den türkischstäm-
migen Personen mit Migrationshintergrund. Auch bei 
der Haushaltsgröße und dem Haushaltstyp zeigen sich 
entsprechende Unterschiede.

7  Der Mikrozensus kann ebenfalls genutzt werden, um den Anteil der Geburten am Bruttozuwachs (nur Geburten und Zuzüge, keine Sterbefälle und Fortzüge) der 
Zahl der Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland zu schätzen. Für Bayern ist eine entsprechende Berechnung nicht möglich. Das Wachstum entstand 
2005 zu knapp 40 Prozent aus Geburten und zu ca. 60 Prozent aus (Neu-)Zuwanderung. Diese Schätzung ist allerdings mit Unsicherheiten behaftet. Während 
die Zahl der im Mikrozensus erfassten „unter 1-Jährigen“ rund 90 Prozent der Zahl der Neugeborenen laut Geburtenstatistik entspricht, entspricht die Zahl der 
Personen, die im letzten Jahr ihren Erstwohnsitz nach Deutschland verlagert haben, nur ca. 69 Prozent (inkl. der Fälle „ohne Angabe“) der Zuwanderungen laut 
Zuwanderungsstatistik. Eine gewisse Differenz aufgrund nur kurzfristiger Aufenthalte in Deutschland war zu erwarten, nicht aber in dieser Höhe. Die Mikrozensus-
angaben wurden daher entsprechend hochgerechnet. 

Darstellung 11.7: Soziodemografische Merkmale nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

ohne 
Migrations-
hintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*
Pl, Bg, ro, 

sK, cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

geschlecht

Frauen 51,4 46,4 55,2 49,0 38,0 42,3 56,5 51,0 48,4

Männer 48,6 53,6 44,8 51,0 62,0 57,7 43,5 49,0 51,6

alter

Unter 3 Jahre 2,1 3,9 2,6 5,2 / (3,5) (6,3) 5,3 4,2

3 bis unter 6 Jahre 2,5 4,6 3,3 4,4 (8,3) (6,5) (5,7) 5,1 (3,5)

6 bis unter 10 Jahre 3,7 6,1 5,4 8,5 / (8,2) (6,2) 5,5 6,0

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung Darstellung 11.7: Soziodemografische Merkmale nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

ohne 
Migrations-
hintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*
Pl, Bg, ro, 

sK, cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

alter

10 bis unter 15 Jahre 5,0 6,5 4,4 9,1 / (5,3) (7,9) 5,7 6,1

15 bis unter 18 Jahre 3,3 3,8 2,8 6,5 / (4,5) (2,9) 4,3 4,9

18 bis unter 21 Jahre 3,2 2,9 3,7 4,2 / (4,2) (3,3) 4,3 4,6

21 bis unter 25 Jahre 4,6 4,7 5,4 5,4 / (8,2) (6,3) 6,5 6,5

25 bis unter 35 Jahre 11,3 16,9 17,7 20,3 (22,6) 24,0 23,2 17,9 14,6

35 bis unter 45 Jahre 17,0 15,6 15,6 16,2 (24,6) 15,5 21,0 14,5 14,0

45 bis unter 55 Jahre 14,4 12,8 14,6 8,3 (11,3) (11,6) (9,7) 12,7 13,6

55 bis unter 65 Jahre 12,1 13,7 10,5 8,1 / (3,1) (4,3) 9,4 8,7

65 Jahre und älter 20,9 8,4 14,1 3,6 / (5,3) (3,3) 8,9 13,4

Medianalter 43,0 35,0 38,0 28,0 32,0 29,0 30,0 32,0 34,0

familienstand

Ledig 38,9 49,6 36,2 45,3 45,1 48,1 50,2 42,2 46,0

Verheiratet 47,7 41,5 52,2 50,5 46,1 44,4 45,0 49,3 45,0

Verwitwet 8,1 3,4 6,0 (1,4) / / / 4,1 4,5

Geschieden 5,3 5,5 5,6 2,8 (7,0) (4,8) (3,2) 4,4 4,5

haushaltstyp

Alleinlebende Frau 9,7 6,9 9,0 (1,6) / / (5,6) 6,0 6,9

Alleinlebender Mann 7,4 9,9 5,6 2,8 (12,0) (10,6) (8,4) 4,8 6,3

Alleinerziehende  
mit mind. 1 Kind

3,8 4,0 4,1 3,7 (7,3) (4,0) (4,0) 4,9 5,3

Paare mit mind. 1 Kind 32,6 40,7 35,1 63,1 49,4 51,1 53,4 46,5 40,5

Paare ohne Kinder 25,9 21,6 24,2 10,4 (19,3) (9,8) 13,8 18,4 21,8

Sonstige Haushaltstypen 20,7 17,0 21,9 18,3 (8,3) 23,9 14,8 19,3 19,1

haushaltsgröße

1 Person 17,3 16,9 14,8 4,4 (16,0) (11,9) 14,4 11,0 13,4

2 Personen 31,0 25,5 30,2 12,6 (22,4) 16,2 19,2 23,2 27,4

3 Personen 19,0 18,8 26,5 20,6 (22,1) 24,0 24,2 23,2 22,0

4 Personen 22,1 23,9 20,2 28,5 (21,6) 25,2 31,1 26,9 26,5

5 und mehr Personen 10,6 14,9 8,2 33,9 (17,8) 22,7 (11,1) 15,8 10,6

Durchschnittliche  
Haushaltsgröße

2,1 2,2 2,2 3,2 2,3 2,6 2,4 2,5 2,3

gemeindegröße

Unter 5.000 31,4 15,7 12,6 7,6 7,5 5,8 8,5 10,2 14,5

5.000 bis unter 20.000 36,5 30,8 31,1 29,3 31,8 26,3 23,0 31,6 32,1

20.000 bis unter 100.000 14,7 17,5 19,7 25,9 18,5 20,3 15,5 20,1 23,0

100.000 bis unter 500.000 9,2 11,6 24,4 20,8 14,8 29,5 23,1 19,5 19,8

500.000 und mehr 8,2 24,3 12,1 16,4 27,5 18,1 29,9 18,5 10,6

* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen 

070_SOZ_EV_Kapitel_11_RZ.indd   666 13.02.2009   12:10:36 Uhr



667

11.4 ERWERBStÄtIGKEIt UND BILDUNG

Der Anteil der Erwerbspersonen unterscheidet sich mit 
51,8 bzw. 52,2 Prozent nicht wesentlich bei Personen mit 
und ohne Migrationshintergrund (vgl. Darstellung 11.8). 
Dies ist allerdings eine Folge zweier gegenläufiger Effek- 
te. Während die Erwerbspersonenquote (auch Arbeitsan-
gebot genannt, d. h. Anzahl der Erwerbstätigen zzgl. der 
Arbeitslosen bezogen auf die Gesamtbevölkerung) der 
Männer mit und ohne Migrationshintergrund vergleich-

bar ist, ist die Erwerbspersonenquote der Frauen mit 
Migrationshintergrund deutlich geringer als die der Frau- 
en ohne Migrationshintergrund. Dies wird allerdings auf- 
gewogen durch die insgesamt jüngere Altersschichtung 
beider Geschlechter. Bezogen auf die 18- bis unter 65- 
Jährigen ist die Erwerbspersonenquote der Personen 
mit Migrationshintergrund 3,1 Prozentpunkte geringer 
als die der Personen ohne Migrationshintergrund (vgl. 
Darstellung 11.8).

Darstellung 11.8: Erwerbspersonen- und Erwerbstätigenquote nach Geschlecht in By 2005 (Prozent)

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen 

Personen mit Migrationshintergrund Personen ohne Migrationshintergrund

erwerbspersonenquote erwerbstätigenquote erwerbspersonenquote erwerbstätigenquote

frauen

18 bis unter 21 Jahre 59,3 49,7 61,9 56,1

21 bis unter 25 Jahre 66,1 55,0 72,9 66,4

25 bis unter 35 Jahre 67,5 57,7 85,1 79,7

35 bis unter 45 Jahre 74,6 64,0 83,2 78,7

45 bis unter 55 Jahre 79,1 67,8 79,9 75,9

55 bis unter 65 Jahre 51,8 39,3 45,5 41,0

18 bis unter 65 Jahre 68,5 57,7 73,6 68,9

Männer

18 bis unter 21 Jahre 65,2 52,2 71,0 64,1

21 bis unter 25 Jahre 74,1 56,3 72,2 65,9

25 bis unter 35 Jahre 90,9 79,0 92,5 87,4

35 bis unter 45 Jahre 94,8 85,3 97,7 93,4

45 bis unter 55 Jahre 94,2 81,6 95,3 90,9

55 bis unter 65 Jahre 65,5 49,4 64,9 60,0

18 bis unter 65 Jahre 85,6 72,9 86,6 81,7

Insgesamt

18 bis unter 65 Jahre 77,1 65,4 80,2 75,3

Alle Altersgruppen 51,8 43,9 52,2 49,0

Die Erwerbstätigenquote (entspricht der realisierten Ar- 
beitsnachfrage, d. h. Anzahl der Erwerbstätigen in Bezug 
auf die Gesamtbevölkerung) ist unter den 25- bis unter 
55-jährigen Personen mit Migrationshintergrund mit nur 
72 Prozent hingegen aufgrund des mehr als zweimal so 
hohen Arbeitslosenanteils im Jahr 2005 (4,6% zu 10,9%) 
deutlich niedriger. Innerhalb der Struktur der Erwerbs-
tätigen zeigt sich ein Hinweis auf die Ursachen der Ar- 
beitslosigkeit. Während der Beamtinnen- und Beamten- 
anteil minimal und der Angestelltenanteil niedriger ist, 
ist der Anteil der Arbeiterinnen und Arbeiter, die in der 
Regel häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen sind, deut- 
lich höher (vgl. Darstellung 11.26 im Anhang). Wie auch 
bei den Personen ohne Migrationshintergrund sinkt die 

Erwerbstätigenquote bei den 55- bis unter 65-Jährigen 
gegenüber den 25- bis unter 55-Jährigen im Zuge von 
Vorruhestand und Frühverrentung deutlich ab, auch wenn 
bei den Personen mit Migrationshintergrund der Rück- 
gang nicht ganz so ausgeprägt ist (-28 vs. -34 Prozent-
punkte).

Die niedrigsten Erwerbstätigenquoten haben Perso-
nen, deren Herkunftsregion in Afrika, dem Nahen und 
Mittleren Osten oder Asien liegt, gefolgt von der türkei 
(vgl. Darstellung 11.31 im Anhang), wobei unklar bleibt, in 
welchem Umfang für diese Personengruppen überhaupt 
Arbeitsgenehmigungen vorliegen. 
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Die hohe Arbeitslosigkeit und die niedrigeren Job-Pre- 
stige-Werte sind auch eine direkte Folge des mit über 40 
Prozent fast doppelt so hohen Anteils un- und angelern- 
ter Personen, wobei auch dieser Anteil zwischen den Her- 

kunftsregionen stark streut (türkei: 66,8%; Aussiedler/
innen: 31,7%, vgl. Darstellung 11.29 im Anhang). Der An- 
teil der Un- und Angelernten ist unter den Personen mit 
Migrationshintergrund der zweiten Generation mit 28,6 

Darstellung 11.9: Berufliche Stellung, Schulbildung und berufliche Bildung nach Generationen in By 2005 (Prozent)

* Nur Personen mit abgeschlossener Schulausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation 2. und höhere generation

Berufliche stellung

Selbstständige, mithelfende Familienangehörige 7,1 4,9 6,0 2,5

Beamte/innen, Wehrdienstleistende 3,4 0,7 0,8 (0,6)

Angestellte, Zivildienstleistende, 
kaufm./techn. Auszubildende

26,3 18,4 21,1 12,1

Arbeiter/innen, gewerbliche Auszubildende 12,3 19,8 25,0 8,1

Arbeitslose (gemeldet) 3,2 7,9 9,8 3,6

Sonstige Nichterwerbstätige 47,8 48,2 37,2 73,0

Arbeitslosenquote (gemeldet) 6,1 15,3 15,7 13,4

Mittlerer beruflicher Status (ISEI) 44,8 39,8 40,0 38,7

höchster schulabschluss*

Noch Schüler/innen 18,1 25,5 12,9 64,6

Mit abgeschlossener Schulzeit 81,9 74,5 87,1 35,4

darunter

Kein Schulabschluss 1,6 10,8 11,5 (5,4)

Volks- und Hauptschule 56,4 49,3 49,1 51,1

Abschluss POS/DDR 0,9 (0,3) (0,4) /

Mittlere Reife/Mittlerer Schulabschluss 22,9 15,1 14,4 20,8

(Fach-)Hochschulreife 18,2 24,4 24,7 22,4

höchster beruflicher Bildungsabschluss

Noch in beruflicher Ausbildung 18,1 25,4 12,9 64,7

Mit abgeschlossener Ausbildungszeit 81,9 74,6 87,1 35,3

darunter

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 21,6 39,5 41,2 26,6

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 1,9 2,3 2,3 (2,0)

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 55,9 38,8 36,8 53,6

Abschluss einer Fachschule der DDR 0,2 / / /

Meister-/techniker-/gleichw. Fachschulabschluss 8,5 5,8 5,7 6,3

(Fach-)Hochschulabschluss 11,8 13,6 13,9 11,3

In der tendenz sind Personen mit Migrationshintergrund 
in Berufen mit niedrigerem sozialem Prestige tätig (vgl. 
Darstellung 11.9). Der ISEI-Index (vgl. Ganzeboom/treiman 
2003) bewertet den beruflichen Status von Erwerbstäti-
gen auf einer Skala zwischen 10 bis 90 und wird auch als 
„Job-Prestige-Skala“ bezeichnet (z. B. Landwirtschaftliche 
Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeiter: 16 Indexpunkte; 
Richterinnen und Richter: 90 Indexpunkte). Erwerbstäti-
ge Personen mit Migrationshintergrund erreichen im Mit- 

tel hier nur einen Wert von 40 Indexpunkten. Die Differenz 
zu den erwerbstätigen Personen ohne Migrationshinter-
grund entspricht im Mittel dem Unterschied zwischen 
einer Elektromonteurin bzw. einem Elektromonteur (40 
Indexpunkte) und einer bzw. einem Büroangestellten ohne 
Kundenkontakt (45 Indexpunkte). türkischstämmige 
Personen sowie Personen aus dem Mittleren und 
Nahen Osten sowie Afrika erreichen die niedrigsten 
Werte auf dem ISEI-Index.
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Prozent deutlich geringer als in der ersten Generation 
mit 43,3 Prozent. 

Parallel zu den höheren Anteilen un- und angelernter Per- 
sonen (aller Herkunftsregionen und beider Generationen) 
ist auch der Akademikerinnen- bzw. Akademikeranteil der 
Personen mit Migrationshintergrund höher als unter der 
Mehrheitsbevölkerung. Die höchsten Anteile erreichen hier 
die Zuwanderinnen bzw. Zuwanderer aus der EU sowie 
aus Ostasien (vgl. Darstellung 11.29 im Anhang).8  

Dies allerdings ist auch ein Ausdruck der jüngeren Alters- 
struktur. Wie in Deutschland ist der Akademikerinnen- 
bzw. Akademikeranteil in den letzten Jahrzehnten auch 
international gestiegen, so dass jüngere Personen häu- 
figer über einen (Fach-)Hochschulabschluss verfügen als 
ältere (vgl. Darstellung 11.10). Wird der Vergleich auf die 
25- bis unter 55-Jährigen beschränkt 9, so gleichen sich die 
Akademikerinnen- bzw. Akademikerquoten an (siehe auch 
Darstellung 11.25 bis Darstellung 11.28 im Anhang).

Eine entsprechend zweiseitige Verteilung findet sich auch 
beim höchsten erreichten Schulabschluss. Zum einen ist 
der Anteil der Personen ohne Schulabschluss mit über 
zehn Prozent bei Personen mit Migrationshintergrund 
deutlich höher als bei Personen ohne Migrationshinter-
grund (1,6%). Dieser Befund gilt unabhängig von der Her- 
kunftsregion (vgl. Darstellung 11.30 bis Darstellung 11.33 
im Anhang). Personen mit einem türkischen und afrika- 
nischen Hintergrund verfügen weniger häufig über einen 
Schulabschluss als Zuwanderinnen bzw. Zuwanderer aus 
der EU 21, den weiteren osteuropäischen Staaten der EU 
(PL, BG, RO, SK, cZ, H) und Aussiedlerinnen bzw. Aussied-
ler. Dies deckt sich – soweit die unterschiedlichen Migran-
tengruppen vergleichbar sind – mit den Ergebnissen der 
Repräsentativbefragung „Ausgewählte Migrantengruppen 
in Deutschland“ (vgl. Gostomski 2008). Diese Studie 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Gesamtgruppen der 
Personen mit türkischem und italienischem Hintergrund 
bildungsfern sind, während für die Personen mit pol- 
nischem oder griechischem Hintergrund das Gegenteil gilt. 

Gleichzeitig ist auch wieder der Anteil der Personen mit 
Hochschul- und Fachhochschulreife um ein Drittel höher 
(24,4 zu 18,1%) als in der deutschen Mehrheitsbevölke-
rung. Wiederum erklärt sich ein teil dieses Unterschiedes 
aus der jüngeren Altersschichtung. Werden nur die 25-  
bis unter 55-Jährigen verglichen, so näheren sich die „Abi- 
turientenquoten“ an, bleiben aber bei den Personen mit 
Migrationshintergrund höher. 

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der ersten und 
der zweiten Zuwanderergeneration. Die erste Zuwan-
derergeneration hat zumindest teile ihrer Schul- und 
Ausbildungszeit im Ausland verbracht, entsprechend 
könnten die hohen „Abiturientenquoten“ auch eine 
Folge international unterschiedlicher Definitionen von 
„Hochschulzugangsberechtigung“ sein. Die Mitglieder 
der zweiten Generation sind hingegen Bildungsinlän-
derinnen bzw. Bildungsinländer. 

8 Inkl. Süd- und Süd-Ost-Asien. 

9 Jeweils ohne Schülerinnen bzw. Schüler, Studierende und Auszubildende.

Darstellung 11.10: Berufsausbildung nach Zuwanderungsjahr und Generationenfolge in BY 2005 (Prozent) 
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Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen 
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Die Bildungsbeteiligung der (jungen) ersten Generation 
– d. h. Personen, die als Kinder oder Jugendliche selbst 
zugewandert sind und folglich einen teil ihrer Schulzeit 
oder zumindest Vorschulzeit im Ausland verbracht haben – 
ist ausgesprochen niedrig. Der Anteil der Personen, die 
weder in Ausbildung noch im Erwerbsleben stehen (d. h. 
weder Schulbesuch, noch Ausbildung, noch Studium, noch 
Erwerbstätigkeit, noch Zivil- noch Grundwehrdienst), 
beträgt bereits bei den 17- bis 19-Jährigen mit über zehn 
Prozent mehr als das Doppelte als bei den Personen ohne 
Migrationshintergrund.10 Bei den jungen Erwachsenen 
(hier: 24- bis 26-Jährige) sind es gar 30 Prozent. Auch ist 
der Anteil der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (bei 
den 17- bis 19-Jährigen) bzw. der Studentinnen und Stu- 
denten mit Migrationshintergrund (bei den 24- bis 26- 
Jährigen) erheblich geringer.11 Während der Anteil der 
außerhalb des Schul- und Erwerbssystems Stehenden 
sich bei den 17- bis 19-Jährigen zwischen Frauen und 
Männern nur wenig unterscheidet, ist der Anteil bei den 
weiblichen jungen Erwachsenen bereits doppelt so hoch 
wie bei den Männern (40 zu 17%). 

Im Vergleich der Bildungsinländerinnen bzw. Bildungsin-
länder – d. h. (jungen) Personen ohne Migrationshinter-
grund sowie (jungen) Personen mit Migrationshintergrund 
der zweiten Generation – zeigt sich im Mikrozensus, dass 
sich die Schulbeteiligungsquoten für die 11. bis 13. Klas- 
se der 17- bis 19-Jährigen der zweiten Migrantengenera-
tion nur leicht von denen der Personen ohne Migrations-
hintergrund unterscheiden (Anteil gymnasiale Oberstufe: 
25,8% zu 28,3%) und in jedem Fall wesentlich höher sind 
als in der ersten Migrantengeneration. Auch der Berufs- 
schüleranteil ist mit 46,6 Prozent zu 46,0 Prozent nahezu 
identisch (vgl. Darstellung 11.11).

Der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund der 
zweiten Generation, die im Alter von 17 bis 19 Jahren we- 
der in Ausbildung noch im Erwerbsleben stehen, ist leicht 
höher als in der Mehrheitsbevölkerung. Erst im Alter von 
24 bis 26 Jahren ist dieser Anteil unter den Migranten der 
zweiten Generation deutlich höher (Angaben aufgrund 
geringer Fallzahlen für Bayern hilfsweise vom früheren 
Bundesgebiet entlehnt; vgl. Darstellung 11.11).

10  Eine Auswertung nach dem Geschlecht ist aufgrund der geringen Fallzahlen im Mikrozensus für 17- bis 19-jährige Personen mit Migrationshintergrund in Bayern 
nicht möglich. 

11  Zudem sind ein teil der 24- bis 26-jährigen Personen mit Migrationshintergrund der ersten Generation, die über eine Hochschulzugangsberechtigung verfügen, 
ausländische Gaststudenten (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2005).

Darstellung 11.11: Soziale Stellung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach Generationen in By und WD 2005 (Prozent)

BY Wd

ohne 
Migrations-
hintergrund

Mit Migrationshintergrund
ohne 

Migrations-
hintergrund

Mit Migrationshintergrund

1. generation
2. und höhere 

generation 1. generation
2. und höhere 

generation

frauen

17- bis 19-Jährige

Allg. Schule - Klassen 5-10 (7,3) / / 7,6 17,4 14,8

Allg. Schule - Klassen 11-13 32,9 (17,7) (24,2) 42,1 28,3 39,0

Berufsschule 41,2 (42,7) (39,7) 35,4 33,7 31,3

(Fach-)Hochschule, Fachschule, Berufsakademie (5,5) / / 4,9 2,8 (4,0)

Erwerbstätig (8,5) / / 4,5 (0,5) (0,1)

Zivildienst, Wehrdienst - - - - - -

Keine Schule, Ausbildung, Erwerbstätigkeit (4,6) / / 5,4 (12,6) (7,3)

24- bis 26-Jährige

Allg. Schule - Klassen 11-13 / / / (0,7) / /

Berufsschule (5,5) / / 6,0 (5,7) (7,3)

(Fach-)Hochschule, Fachschule, Berufsakademie 19,0 (15,0) / 23,7 18,8 21,7

Erwerbstätig 64,3 (37,0) (47,4) 55,5 34,1 48,5

Zivildienst, Wehrdienst - - - - - -

Keine Schule, Ausbildung, Erwerbstätigkeit 10,5 (40,7) / 13,9 40,4 21,5

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Die PISA-Studie (vgl. OEcD 2006: 177) gibt für Deutsch-
land Auskunft über die mittleren Schulleistungen 15-jähri- 
ger Schülerinnen und Schüler der zweiten Einwanderer- 
generation im Vergleich zur ersten sowie zur einheimi- 
schen Bevölkerung. Demnach erreichen Mitglieder der 
zweiten Generation im Durchschnitt nur 83 Prozent der 
mit Punktwerten bewerteten Schulleistungen der Perso- 
nen ohne Migrationshintergrund. Die PISA-Studie weist 

darüber hinaus auch nach, dass die Bildungserfolge der 
zweiten Generation hinter den Bildungserfolgen der ers- 
ten Generation zurückfallen (vgl. Abschnitt 3.2.3). 

Dies scheint im Widerspruch zu den Ergebnissen des Mi- 
krozensus zur Bildungsbeteiligung zu stehen. Während 
die mit dem Mikrozensus aufgezeigten Schulbeteiligungs- 
quoten (Anteil der 17- bis 19-Jährigen, die die 11. bis 13. 

Fortsetzung Darstellung 11.11: Soziale Stellung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach Generationen in By und WD 2005 (Prozent)

BY Wd

ohne 
Migrations-
hintergrund

Mit Migrationshintergrund
ohne 

Migrations-
hintergrund

Mit Migrationshintergrund

1. generation
2. und höhere 

generation 1. generation
2. und höhere 

generation

Männer

17- bis 19-Jährige

Allg. Schule - Klassen 5-10 (9,3) / / 8,8 18,4 14,1

Allg. Schule - Klassen 11-13 23,7 / (27,5) 34,9 22,1 31,0

Berufsschule 50,9 (50,0) (53,6) 42,8 41,3 39,3

(Fach-)Hochschule, Fachschule, Berufsakademie (2,8) / / 2,5 / (2,8)

Erwerbstätig (6,7) / / 3,7 (0,4) (0,3)

Zivildienst, Wehrdienst / / / (1,7) / /

Keine Schule, Ausbildung, Erwerbstätigkeit (4,7) / / 5,5 (10,2) (6,9)

24- bis 26-Jährige

Allg. Schule - Klassen 11-13 / / / (0,8) / /

Berufsschule (8,4) / / 9,3 (7,7) (11,4)

(Fach-)Hochschule, Fachschule, Berufsakademie 22,9 (18,1) / 26,6 19,5 19,9

Erwerbstätig 56,3 56,2 (46,0) 50,1 52,6 49,3

Zivildienst, Wehrdienst / / / (3,5) / /

Keine Schule, Ausbildung, Erwerbstätigkeit (7,0) (16,6) / 9,8 18,1 17,0

Insgesamt

17- bis 19-Jährige

Allg. Schule - Klassen 5-10 8,3 (16,8) (11,6) 8,2 17,9 14,4

Allg. Schule - Klassen 11-13 28,3 (18,0) (25,8) 38,4 25,1 34,9

Berufsschule 46,0 46,4 46,6 39,3 37,6 35,4

(Fach-)Hochschule, Fachschule, Berufsakademie (4,2) / / 3,7 (2,4) (3,4)

Erwerbstätig 7,6 0,4 (0,4) 4,1 (0,4) (0,2)

Zivildienst, Wehrdienst / / / (0,9) / /

Keine Schule, Ausbildung, Erwerbstätigkeit (4,6) (13,1) / 5,5 11,4 7,1

24- bis 26-Jährige

Allg. Schule - Klassen 11-13 (1,3) / / 0,8 / /

Berufsschule 7,0 (6,3) / 7,6 6,7 9,6

(Fach-)Hochschule, Fachschule, Berufsakademie 21,1 (16,5) (21,4) 25,2 19,1 20,7

Erwerbstätig 60,1 46,4 (46,6) 52,7 42,7 48,9

Zivildienst, Wehrdienst (1,9) / / 1,9 / /

Keine Schule, Ausbildung, Erwerbstätigkeit 8,7 28,9 (20,2) 11,8 30,1 19,0

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen 
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Klasse besuchen) in der zweiten Migrantengeneration 
höher sind als in der ersten und nur leicht niedriger als 
die der Mehrheitsbevölkerung, zeigt die PISA-Studie, dass 
die zweite Generation in Bezug auf die Schulerfolge noch 
schlechter als die erste Generation abschneidet.

Dieser Widerspruch kann drei Ursachen haben. Zum einen 
definitorische Unterschiede12 und Mängel in der Daten- 
grundlage13, so dass der Widerspruch nur ein statistisches 
Artefakt wäre. Zum anderen werden Durchschnittswerte 
(Punktwert der Kompetenzniveaus) mit Anteilswerten (An- 
teil an den 17- bis 19-Jährigen) verglichen, beide Werte 
können bei unterschiedlichen Verteilungen durchaus im 
Einklang zueinander stehen. Auch möglich wäre es, dass 
die Ergebnisse nicht im Widerspruch zueinander stehen, 
sondern dass vielmehr die niedrigeren Bildungserfolge 
durch einen unterschiedlichen Lernerfolg innerhalb der 
gleichen Schulformen entstehen und nicht durch Unter- 
schiede in der Bildungsbeteiligung. Diese Hypothese wird 
durch die Ergebnisse in Darstellung 11.11 gestützt, die zei- 
gen, dass erst bei den jungen Erwachsenen (hier: 24- bis 
26-Jährige) der zweiten Migrantengeneration der Anteil 
der Personen außerhalb des Bildungs- und Erwerbsys- 
tems deutlich höher ist als bei den Personen ohne Migra- 
tionshintergrund. Dies gilt – wenn auch in unterschiedlich- 
er Intensität – unabhängig vom Geschlecht. Die geringen 
Bildungserfolge – trotz vergleichbarer Bildungsbeteiligung 
– führen dann zu hohen Anteilen von Personen außer- 
halb des Ausbildungs- und Erwerbssystems. Die dritte 
Hypothese lautet daher, dass die im Schulsystem erwor- 
bene Bildung bei Migranten der zweiten Generation häu- 
figer nicht ausreicht, die Anforderungen im Ausbildungs- 
system zu erfüllen. In diese Richtung weisen auch die An- 
gaben in Abschnitt 3.3.3. Dort wird gezeigt, dass Auslän- 
derinnen und Ausländer14 nicht nur seltener einen beruf- 
lichen Ausbildungsplatz finden, sondern die Ausbildung 
fast doppelt so häufig ohne Erfolg abbrechen bzw. nicht 
erfolgreich beenden. Nach derzeitigem Kenntnisstand 
kann nicht beurteilt werden, welcher der drei Ansätze die 
beiden widersprüchlichen Ergebnisse besser erklärt. An- 

gesichts der hohen Bedeutung der Schulerfolge der zwei- 
ten Generation der Personen mit Migrationshintergrund 
besteht hier weiterer Forschungsbedarf. 

Der enge Zusammenhang zwischen den sprachlichen 
Fähigkeiten in der jeweiligen Landessprache und den 
schulischen bzw. beruflichen Leistungen ist unbestritten 
(vgl. Esser 2006). Die im Vergleich der ersten zur zweiten 
Zuwanderergeneration geringere Gymnasialquote unter 
den 17- bis 19-Jährigen und der höhere Anteil von jungen 
Erwachsenen, die keiner Ausbildung oder Erwerbstätig-
keit nachgehen, sind vermutlich auf diesen Zusammen-
hang zurückzuführen. 

Leider existiert kein repräsentativer Datensatz, der die 
deutschen Sprachkenntnisse von Schülerinnen und Schü- 
lern abfragt. In der PISA-Studie oder der Schulstatistik 
wird zwar die zuhause gesprochene Sprache erfasst, aber 
nur als Zuordnungskriterium zur Gruppe der Personen 
mit Migrationshintergrund, wohingegen die Qualität der 
Sprachkenntnisse nicht erfasst wird (vgl. Abschnitt 3.2.3). 
Im SOEP werden nur Personen mit ausländischer Staats- 
bürgerschaft um eine Selbsteinschätzung ihrer deutschen 
Sprach- und Schreibfähigkeiten gebeten. Das Ergebnis 
deutet erwartungsgemäß darauf hin, dass selbst zuge- 
wanderte Personen deutlich seltener „sehr gut“ oder zu- 
mindest „gut“ Deutsch sprechen oder schreiben als die 
zweite Generation. Je älter selbst zugewanderte Auslän- 
derinnen und Ausländer sind, desto schlechter stufen sie 
ihre Deutschkenntnisse ein. Bei den in Deutschland Ge- 
borenen ist es umgekehrt: Je jünger diese sind, desto 
schlechter die Selbsteinstufung ihrer deutschen Sprach-
fähigkeiten. Die Frage, ob die Deutschkenntnisse der zwei- 
ten Generation sich aktuell verschlechtern, sollte auch 
angesichts der Bedeutung dieser Frage eigens detailliert 
untersucht werden. 

Die Repräsentativbefragung „Ausgewählte Migranten- 
gruppen in Deutschland“ (vgl. Gostomski 2008) zeigt, 
dass die deutschen Sprachkenntnisse der Personen mit 

12  Bei PISA werden die Bildungskompetenzen der 15-Jährigen untersucht, im Mikrozensus wird auf die 17- bis 19-Jährigen abgestellt. Die Definitionen von 
Personen mit Migrationshintergrund sind nicht deckungsgleich. PISA definiert nur Personen, deren Elternteile beide im Ausland geboren wurden, als „Zweite 

  Generation“ (siehe hierzu auch Fußnote 5). In der Mikrozensusdefinition gelten hingegen auch Personen mit nur einem im Ausland geborenen Elternteil als 
„Zweite Generation“. Abschnitt 3.2.3 zeigt, dass Personen, von denen nur ein Elterteil im Ausland geboren wurde, deutlich besser abschneiden, als Perso-
nen, von denen beide Elternteile im Ausland geboren wurden.

13  Der Mikrozensus 2005 weist 162.000 Schülerinnen und Schüler in den Klassen 11 bis 13 aus, die Amtliche Schulstatistik – eine Vollerhebung aller Schüler 
– hingegen nur 93.000. Unklar ist allerdings, ob sich aus dieser allgemeinen Überschätzung eine Verzerrung ergibt. Mit der Schulstatistik könnte nochmals 
verifiziert werden, ob die Bildungsbeteiligung der zweiten Generation niedriger oder höher ist als die der ersten. Allerdings steht die Schulstatistik nur für 
Auswertungen durch die Bildungsbehörden selbst und nicht für externe Forscher zur Verfügung. Auch dem Bayerischen Bildungsbericht ist nicht zu entnehmen, 
ob die Bildungsbeteiligung der zweiten Zuwanderergeneration höher oder niedriger ist als die der ersten. Dies soll im Zweiten Bayerischen Bildungsbericht, 
der im Sommer 2009 erscheint, nachgeholt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich der Anteil der Schülerinnen und Schüler in der 
gymnasialen Oberstufe zwischen erster und zweiter Generation nicht unterscheidet. Da die Migrationsdefinition in der Schulstatistik zu einer Negativselektion in 
der zweiten Generation führt, ist davon auszugehen, dass die Bildungsbeteiligung der zweiten Generation in der Mikrozensusdefinition tatsächlich höher 
sein dürfte als die der ersten.

14  Leider können in dem dort verwendeten Datensatz weder Personen mit Migrationshintergrund abgebildet noch zwischen erster und zweiter Migrantengeneration 
unterschieden werden.
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türkischem Migrationshintergrund im Mittel niedriger sind 
als die der Personen mit italienischem, griechischem, 
polnischem und (ehem.) jugoslawischem Migrations-
hintergrund. 

11.5 EINKOMMEN UND ARMUt

Die Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen der Personen 
mit Migrationshintergrund sind 20,2 Prozent niedriger 
als die der Mehrheitsbevölkerung (vgl. Darstellung 11.12). 
Dieser Unterschied kann nur zum teil durch die geringere 
Frauenerwerbsquote begründet werden, da sich der Ein- 
kommensunterschied von 20 Prozent als stabile Größe 
in Bezug auf alle hier untersuchten sozioökonomischen 
Merkmale herausstellt, insbesondere auch in Bezug auf 
die Haushaltsgrößen und -typen. Das Äquivalenzeinkom- 
men von Personen ohne berufliche Ausbildung ist um 
16,8 Prozent niedriger, das von Akademikerinnen bzw. 
Akademikern um 20,3 Prozent (vgl. Darstellung 11.34 im 
Anhang). Auch über alle Altersklassen hinweg beträgt 
die Differenz stets zwischen 15 Prozent und 25 Prozent. 
Ebenso verfügen arbeitslose oder selbstständige Perso- 

nen mit Migrationshintergrund nur über 83,6 bzw. 80,7 
Prozent des Einkommens der Vergleichsgruppe. Einzig 
verbeamtete sowie angestellte Personen mit Migrations- 
hintergrund erreichen Quoten von über 90 Prozent. Ab- 
weichungen von über 30 Prozent ergeben sich bei Perso- 
nen mit Migrationshintergrund in Großstädten zwischen 
100.000 und 500.000 Einwohnern (vgl. Darstellung 11.12).

Diese ebenso erhebliche wie „konstante“ Einkommens- 
differenz ist allerdings vorsichtig zu interpretieren. In der 
hier verwendeten Datengrundlage – dem Mikrozensus –  
wird das Haushaltseinkommen nicht mittels Aufschrei-
bung in einem Haushaltsbuch ermittelt, sondern über ei- 
ne Selbsteinschätzung erhoben. Dies führt nicht nur zu 
einer Untererfassung der Einkommen, sondern zusätzlich 
zu einer erheblichen Vergröberung des Merkmals, da nur 
eine Zuordnung zu 24 Einkommensklassen vorgenom-
men wird. Das hier ausgewiesene monatliche Nettoäqui- 
valenzeinkommen sowie die daraus abgeleiteten Indi- 
katoren (z. B. Armutsrisikoquote) sind daher nicht mit  
den a. a. O. dieses Sozialberichts ausgewiesenen Wer-
ten vergleichbar.

Darstellung 11.12: Monatliches Nettoäquivalenzeinkommen nach soziodemografischen Merkmalen und Generationen in By 2005 (Euro/Monat) 

ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation 2. und höhere generation

gebiet

By 1.599 1.275 1.271 1.285

WD 1.485 1.140 1.142 1.137

geschlecht

Frauen 1.544 1.247 1.248 1.246

Männer 1.656 1.303 1.295 1.321

alter

Unter 3 Jahre 1.366 1.132 (1.214) 1.128

3 bis unter 6 Jahre 1.453 1.188 1.234 1.182

6 bis unter 10 Jahre 1.441 1.223 1.175 1.234

10 bis unter 15 Jahre 1.505 1.164 969 1.232

15 bis unter 18 Jahre 1.431 1.107 953 1.229

18 bis unter 21 Jahre 1.494 1.122 993 1.285

21 bis unter 25 Jahre 1.496 1.215 1.140 1.360

25 bis unter 35 Jahre 1.654 1.307 1.249 1.518

35 bis unter 45 Jahre 1.695 1.348 1.333 1.524

45 bis unter 55 Jahre 1.818 1.432 1.422 1.689

55 bis unter 65 Jahre 1.787 1.410 1.394 1.656

65 Jahre und älter 1.377 1.137 1.133 (1.207)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung Darstellung 11.12: Monatliches Nettoäquivalenzeinkommen nach soziodemografischen Merkmalen und Generationen in By 2005 
(Euro/Monat) 

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation 2. und höhere generation

familienstand

Ledig 1.560 1.259 1.242 1.269

Verheiratet 1.685 1.306 1.299 1.404

Verwitwet 1.331 1.145 1.130 (1.435)

Geschieden 1.481 1.210 1.209 (1.223)

haushaltstyp

Alleinlebende Frau 1.253 1.072 1.058 1.168

Alleinlebender Mann 1.643 1.372 1.387 1.277

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind 1.018 849 819 884

Paare mit mind. 1 Kind 1.549 1.191 1.159 1.230

Paare ohne Kinder 1.773 1.470 1.457 1.607

Sonstige Haushaltstypen 1.733 1.430 1.361 1.634

haushaltsgröße

1 Person 1.421 1.227 1.228 1.224

2 Personen 1.723 1.419 1.416 1.439

3 Personen 1.655 1.319 1.292 1.374

4 Personen 1.572 1.255 1.218 1.307

5 und mehr Personen 1.472 1.115 1.059 1.176

gemeindegröße

Unter 5.000 1.496 1.376 1.382 1.366

5.000 bis unter 20.000 1.587 1.329 1.321 1.346

20.000 bis unter 100.000 1.628 1.179 1.180 1.176

100.000 bis unter 500.000 1.601 1.092 1.082 1.115

500.000 und mehr 1.969 1.426 1.429 1.418

Erhebliche Unterschiede ergeben sich allerdings anhand 
der Herkunftsregionen der Personen mit Migrationshinter- 
grund. Wieder bestätigt sich das bereits aus der beruflich- 
en teilhabe bekannte Muster. Personen mit türkischem 
Hintergrund verfügen im Mittel über Nettoäquivalenzein- 
kommen von nur 61,8 Prozent des Vergleichswertes der 
Personen ohne Migrationshintergrund, Aussiedler/innen 
und Personen mit einem osteuropäischen Hintergrund von 
nur 13 bis 16 Prozent weniger. Zuwanderer aus anderen 
EU-Staaten verfügen hingegen über ein im Durchschnitt 
um 0,6 Prozent höheres Nettoäquivalenzeinkommen als 
Personen ohne Migrationshintergrund (vgl. Darstellung 
11.35 und Darstellung 11.36 im Anhang). 

Entsprechend der niedrigeren Nettoäquivalenzeinkom-
men sind die Armutsrisikoquoten15 der Personen mit 
Migrationhintergrund in Bayern mit 25,4 Prozent rund  

zweieinhalb Mal so hoch wie die der Personen ohne Mi- 
grationshintergrund (vgl. Darstellung 11.13 und Darstel- 
lung 11.37 im Anhang für eine Differenzierung nach sozio- 
ökonomischen Merkmalen). Die Armutsrisikostruktur der 
Personen mit Migrationshintergrund ähnelt der der Perso- 
nen ohne Migrationshintergrund: Kinder und Seniorinnen 
bzw. Senioren sind häufiger armutsgefährdet, Alleiner-
ziehende und Arbeitslose haben das höchste Armutsrisi-
ko. Innerhalb der Gruppe der Personen mit Migrations-
hintergrund streut das Armutsrisiko beträchtlich. Wieder- 
um sind Personen mit türkischem und afrikanischem Hin- 
tergrund oder aus dem Nahen und Mittleren Osten mit 
Armutsrisikoquoten von über 40 Prozent am häufigsten 
betroffen (vgl. Darstellung 11.38 und Darstellung 11.39 
im Anhang). Bestimmte Personengruppen (z. B. Alleiner-
ziehende mit türkischem Hintergrund) erreichen Armuts- 
risikoquoten von 50 Prozent und mehr.

15  Die Armutsrisikoschwelle wurde auch hier – wie im restlichen Sozialbericht – bei 60 Prozent des regionsspezifischen Mediannettoäquivalenzeinkommens Bayerns 
bzw. Westdeutschlands festgesetzt. Zur Methodik der Berechnung von Armutsquoten mit dem Mikrozensus vgl. Stauder/Hüning 2004.
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Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation 2. und höhere generation

gebiet

By 10,6 25,4 26,3 23,4

WD 11,5 30,3 30,6 29,6

geschlecht

Frauen 11,9 26,2 27,0 24,2

Männer 9,3 24,6 25,6 22,6

alter

Unter 3 Jahre 13,2 29,9 (35,8) 29,6

3 bis unter 6 Jahre 13,3 31,1 43,4 29,5

6 bis unter 10 Jahre 12,2 30,0 44,3 26,9

10 bis unter 15 Jahre 10,3 28,3 43,7 23,0

15 bis unter 18 Jahre 10,7 30,1 38,7 23,3

18 bis unter 21 Jahre 11,7 27,5 35,7 16,7

21 bis unter 25 Jahre 14,3 28,0 32,7 18,7

25 bis unter 35 Jahre 9,0 24,2 26,8 14,5

35 bis unter 45 Jahre 8,2 22,3 23,0 13,7

45 bis unter 55 Jahre 6,1 18,0 17,8 25,0

55 bis unter 65 Jahre 8,9 23,8 24,2 17,6

65 Jahre und älter 15,8 29,9 30,0 (26,6)

familienstand

Ledig 11,7 27,1 31,4 24,2

Verheiratet 8,1 23,1 23,6 16,5

Verwitwet 16,3 27,1 27,5 (17,4)

Geschieden 17,5 31,9 32,2 (28,1)

haushaltstyp

Alleinlebende Frau 23,9 37,0 37,9 30,7

Alleinlebender Mann 17,1 32,3 32,1 33,7

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind 37,3 53,3 57,2 48,8

Paare mit mind. 1 Kind 6,8 27,0 29,9 23,6

Paare ohne Kinder 9,4 19,9 20,4 14,7

Sonstige Haushaltstypen 4,7 14,4 15,6 10,8

haushaltsgröße

1 Person 20,9 34,6 34,9 32,2

2 Personen 10,7 22,5 22,5 22,1

3 Personen 8,3 21,6 22,8 19,2

4 Personen 6,1 22,6 24,5 19,8

5 und mehr Personen 7,9 31,4 34,5 28,1

gemeindegröße

Unter 5.000 11,2 18,7 20,7 15,4

5.000 bis unter 20.000 10,1 24,0 24,2 23,6

20.000 bis unter 100.000 10,4 28,7 29,1 27,8

100.000 bis unter 500.000 12,7 31,6 33,0 28,2

500.000 und mehr 8,9 21,6 22,6 18,9

Darstellung 11.13: Armutsrisikoquoten nach soziodemografischen Merkmalen nach Generationen in By 2005 (Prozent) 
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11.6  WOHNVERHÄLtNISSE

Im Mittel steht einem bayerischen Haushalt eine Wohn- 
fläche von 99 m2 bzw. 45 m2 pro Kopf zur Verfügung 
(vgl. Darstellung 11.14).16 Die Wohnungen von Haushal-
ten mit nichtdeutschem Haupteinkommensbezieher sind 
mit durchschnittlich 79 m2 deutlich kleiner. Da zu Haushal- 
ten von Haupteinkommensbeziehern mit nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit zudem meist mehr Mitglieder als im 
bayernweiten Durchschnitt gehören, steht auch pro Kopf 
mit 34 m2 eine deutlich kleinere Fläche zur Verfügung. 
Wird statt auf die Staatsbürgerschaft auf den Migrations- 

hintergrund in der Definition des SOEP abgestellt, zeigt 
sich ein ähnliches Bild. Personen ohne Migrationshinter-
grund haben in Bayern wie im früheren Bundesgebiet 
rund 15 m2 mehr Wohnfläche pro Kopf zur Verfügung als 
Personen mit Migrationshintergrund. Fast ein Viertel aller 
Personen mit Migrationshintergrund muss mit weniger 
als 20 m2 pro Kopf auskommen. Dies ist allerdings auch 
eine Folge der regionalen Verteilung der Personen mit 
Migrationshintergrund mit einer hohen Konzentration auf 
Großstädte, in denen auch Personen ohne Migrations-
hintergrund beengter wohnen.

Im Ergebnis lebt fast jeder zweite nichtdeutsche Haus- 
halt in Bayern in beengten Verhältnissen (48%), aber nur 
jeder zehnte Haushalt mit deutscher Staatsangehörigkeit. 
Auch im Ländervergleich sind beengte Wohnverhältnisse 
bei Haushalten mit nichtdeutschem Haupteinkommens-
bezieher in Bayern öfter anzutreffen als in Baden-Würt-
temberg (35%) oder Nordrhein-Westfalen (39%). 

Die Wohneigentumsquote der ausländischen Haushalte 
in Bayern liegt mit 28 Prozent nur etwa halb so hoch wie 
der Landesdurchschnitt von 49 Prozent. Damit wohnen 
Haushalte mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit in Bay- 
ern etwas öfter in den eigenen vier Wänden als in Nord- 
rhein-Westfalen (23%) und im westdeutschen Durch- 
schnitt (26%).17

Darstellung 11.14: Wohnverhältnisse nach Staatsangehörigkeit in By und Regionalvergleich 2006 (m² und Prozent)

*  Haushalte mit maximal einem Raum (>6 m2) pro Kopf und einer Wohnfläche unterhalb der ALG II-Grenzen wohnen in „beengten“ Wohnver-
hältnissen. 

Hinweis: Das SOEP und die EVS weisen zwar ausreichend Fallzahlen für bayerische Haushalte auf, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass 
Ergebnisse für nichtdeutsche Haushalte dennoch nicht ausreichend repräsentativ sein könnten. Insofern sind SOEP- und EVS-Auswertungen 
für Ausländer in Bayern mit Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: EVS 2003; SOEP 2006; eigene Berechnungen

haushaltstyp

Mittlere Wohnfläche

haushalte in 
„beengten“ 

Wohnverhältnissen* eigentumsquote einkommensbelastung (warm)

Insgesamt Pro Kopf

Prozent Prozent

Mieter eigentümer

m2 m2 Prozent Prozent

haushalte in BY

Staatsangehörigkeit HEB

Deutsch 100 46 10 50 23 16

Nichtdeutsch 79 34 48 28 28 21

BY insgesamt 99 45 13 49 23 16

regionalvergleich: heB mit nichtdeutscher staatsangehörigkeit

By 79 34 48 28 28 21

WD (mit Berlin) 80 33 39 26 29 22

D 80 33 39 25 29 22

BW 94 34 35 41 26 24

NW 78 31 39 23 29 21

16 Soweit nicht anders vermerkt beziehen sich die Angaben aus Vergleichbarkeitsgründen mit dem Kapitel 4 auf Personen mit und ohne deutsche Staatsbürgerschaft.

17  Mithilfe des SOEP kann der Besitz von selbstgenutztem Wohneigentum untersucht werden. Demnach ist die Selbstnutzerquote (auf Personenebene) der Personen 
mit Migrationshintergrund in Bayern mit 27 Prozent deutlich geringer als diejenige der Personen ohne Migrationshintergrund (58%). Leider sind darüber hinaus 
keine Auswertungen zum Vermögen möglich. Im Mikrozensus 2006 wird zwar der Wohnstatus erfragt, gleichzeitig sind aber nicht alle notwendigen Variablen zur 
Bestimmung des Migrationshintergrundes vorhanden. 
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Die Einkommensbelastung durch die Ausgaben für das 
Wohnen liegt bei nichtdeutschen Haushalten fünf Pro- 
zentpunkte über dem Landesdurchschnitt – egal ob sie zur 
Miete wohnen oder Eigentümer sind. Diese höhere Belas- 
tung reflektiert die niedrigeren Äquivalenzeinkommen der 
Haushalte mit nichtdeutschem Haupteinkommensbezie-
her. Dennoch liegen die Wohnkosten in Relation zum 
Einkommen für die ausländischen Haushalte in Bayern 
etwas niedriger als im Bundesdurchschnitt.18 

11.7 GESUNDHEIt

Die Lebenserwartung – als ein Metamaß für Gesundheit –  
kann für die teilgruppe der Personen mit Migrationshin- 
tergrund nicht berechnet werden. Hilfsweise wird daher 
der subjektiv wahrgenommene Gesundheitszustand her- 
angezogen. Demnach ist der Anteil der Personen mit Mi- 
grationshintergrund, die ihren Gesundheitszustand als 

„weniger gut“ oder „schlecht“ beurteilen, in Bayern ge- 
ringfügig höher als in Deutschland19 (vgl. Darstellung 
11.15). Darüber hinaus zeigt sich nur in Bayern, nicht aber 
in Deutschland, ein Unterschied zwischen Personen mit 
und ohne Migrationshintergrund. Hier sei nochmals auf 
die leicht unterschiedliche Zusammensetzung der Perso- 
nen mit Migrationshintergrund in Bayern im Vergleich zu 
Deutschland verwiesen (vgl. Abschnitt 11.2). Demnach ist 
der Anteil der EU-Bürgerinnen und -Bürger sowie der 
(Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler in Bayern etwas 
größer und der Anteil aus der türkei, dem Nahen und 
Mittleren Osten, Afrika und Asien etwas kleiner.

18  Die Einkommensbelastung der Mieterhaushalte durch die Ausgaben für das Wohnen liegt – auf Basis des SOEP – bei Haushalten mit Migrationshintergrund in 
Bayern um 6,5 Prozent höher als bei den Haushalten ohne Migrationshintergrund. Hinter dieser vergleichbaren Wohnkostenbelastung verbergen sich allerdings 
deutlich beengtere Wohnverhältnisse.

19 Hier verstanden als früheres Bundesgebiet ohne Berlin.

Darstellung 11.15: Subjektiver Gesundheitszustand in BY und WD (ohne Berlin) 2006 (Prozent)

 ■ Sehr gut ■ Gut ■ Zufriedenstellend ■ Weniger gut ■ Schlecht

Quelle: SOEP 2006; eigene Berechnungen 
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11.8  SUBJEKtIVE INtEGRAtION / GESELL-
ScHAFtLIcHE tEILHABE

Die Messung eines objektiven Integrationsgrades ist ein 
höchst komplexes Unterfangen, das bislang kaum befrie- 
digend analysiert, geschweige denn gelöst wurde. In der 
Regel wird dabei auf sozioökonomische Faktoren zurück- 
gegriffen und aus der Differenz zur Mehrheitsbevölkerung 
auf einen nicht integrierten Anteil von Personen mit Mi- 
grationshintergrund zurückgeschlossen. Manchmal wer- 
den auch weitere Indikatoren wie die Selbsteinschätzung 
der Sprachbeherrschung oder ehrenamtliches Engage-
ment herangezogen (vgl. Fritschi/Jann o. J.). Stets erge- 
ben sich drei Schwierigkeiten: Erstens die einzelnen teil- 
indikatoren angemessen zu gewichten und zweitens das 
zwingende Ergebnis, dass auch Personen ohne Migrati-
onshintergrund nicht die Integrationsmaßstäbe erreichen. 
Drittens fehlt in aller Regel ein Vergleichsmaßstab, der 
eine Bewertung der Ergebnisse erlaubt. Aus diesen Grün- 
den wird hier nicht versucht, ein umfassendes Integrati-
onsmaß zu entwickeln. Vielmehr sollen verschiedene ein- 
zelne Untersuchungen auf Basis des SOEP nebeneinan- 
der gestellt werden, die einen gewissen Bezug zum the- 
ma haben, ohne diese gegeneinander aufzurechnen. 

In der Regel ergeben sich bei allen Auswertungen keine 
Unterschiede zwischen Bayern und dem früheren Bun- 
desgebiet. So ist der Anteil der Personen, die einen Deut- 

schen als „persönlich wichtige Person“20 außerhalb des 
eigenen Haushalts angeben, identisch. In der ersten Zu- 
wanderergeneration sind dies gut 50 Prozent, in der 
zweiten gut 70 Prozent. Ebenfalls ergeben sich keine sys- 
tematischen Unterschiede in der Selbsteinschätzung zur 
Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift. 
Rund 25 Prozent der ersten und 70 Prozent der zweiten 
Generation geben an, Deutsch sehr gut zu sprechen. Auch 
kein Unterschied zeigt sich beim Anteil der Personen mit 
Migrationshintergrund, die ausschließlich oder überwie-
gend tageszeitungen aus ihrem Herkunftsland lesen. 
Dieser beträgt knapp 20 Prozent in der ersten und unter 
drei Prozent in der zweiten Generation. Der Anteil der 
Personen, die angeben, aufgrund ihrer Herkunft häufig 
benachteiligt zu werden, ist auf niedrigem Niveau und 
in Bayern etwas niedriger als im früheren Bundesgebiet 
(6 zu 8%).

trotz dieser hohen Vergleichbarkeit der Ergebnisse für 
Bayern und das frühere Bundesgebiet unterscheidet 
sich die subjektive Integration deutlich. Der Anteil der 
Personen mit Migrationshintergrund, die sich „voll und 
ganz“ als Deutsche fühlen, ist in der ersten Generation 
in Bayern etwas höher, in der zweiten Generation aller- 
dings weit höher (vgl. Darstellung 11.16). In der Umkeh-
rung ist die Verbundenheit der Personen mit Migrations-
hintergrund mit ihrem Heimatland in Bayern geringer als 
im früheren Bundesgebiet insgesamt.

Wie sich diese höhere subjektive Integration insbeson-
dere der zweiten Generation in Bayern im Vergleich zum 
früheren Bundesgebiet entwickelt hat, bleibt unklar. Die 
in den vorhergehenden Kapiteln dargestellten sozioöko-
nomischen Analysen zeigen einerseits in die Richtung 

einer höheren wirtschaftlichen Integration, andererseits 
sind die Unterschiede nicht sehr groß. So sind die Ein- 
kommen der Personen mit Migrationshintergrund etwas 
höher (vgl. Darstellung 11.12), die Armutsrisikoquote et- 
was niedriger (vgl. Darstellung 11.13) und der Anteil der 

Darstellung 11.16: Subjektive Integration* von Personen mit Migrationshintergrund in By und WD 2003 (Prozent)

* Frage: „Wie sehr fühlen Sie sich als Deutsche/r?“

Quelle: SOEP 2003; eigene Berechnungen

BY Wd

Insgesamt 1. generation 2. generation Insgesamt 1. generation 2. generation

Voll und ganz 33,0 27,7 60,7 24,8 22,1 39,4

Überwiegend 19,8 19,1 23,6 23,6 23,5 24,5

In mancher Beziehung 26,8 29,4 12,8 24,1 25,1 18,9

Kaum 14,1 16,2 2,7 17,3 18,7 9,7

Gar nicht 6,3 7,5 0,2 10,2 10,6 7,5

Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

20  Die Frage lautet: „Nun eine Frage zu Ihrem Bekannten- und Freundeskreis: Denken Sie bitte an drei Personen außerhalb Ihres Haushalts, die für Sie persönlich 
wichtig sind. Es kann sich dabei sowohl um Verwandte als auch um Nicht-Verwandte handeln. Welche Nationalität oder Herkunft hat er oder sie?“
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jungen Erwachsenen, die weder Schülerinnen bzw. Schü- 
ler, noch Auszubildende, noch Studierende, noch er- 
werbstätig sind, ist ebenfalls etwas niedriger (vgl. Dar- 
stellung 11.11). Diese Ergebnisse sind keine Folge einer 
etwas anderen Zusammensetzung der Personen mit Mi- 
grationshintergrund (höherer Anteil EU-Ausländerinnen 
bzw. -Ausländer und Aussiedlerinnen bzw. Aussiedler), da 
sich die Ergebnisse auch im direkten Vergleich der einzel- 
nen Herkunftsregionen zeigen, sondern wahrscheinlich 
der stärkeren Wirtschaftsleistung Bayerns geschuldet. 

Weder die gesellschaftlichen noch die sozioökonomisch- 
en Indikatoren erlauben allerdings eine abschließende 
Bewertung, da weder internationale Vergleiche noch Zeit- 
vergleiche möglich sind. So muss unklar bleiben, ob 
Bayern hier nur im innerdeutschen Vergleich bessere 
Werte vorweisen kann.
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Darstellung 11.17: Soziodemografische Merkmale unter 25-Jähriger nach Generationen in By 2005 (Prozent) 

Anmerkung: In der Regel dürfte es sich bei den Personen unter 25 Jahren im Haushaltstyp „Paare mit mind. 1 Kind“ um das Kind handeln. 

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation 2. und höhere generation

geschlecht

Frauen 48,5 49,5 49,1 49,7

Männer 51,5 50,5 50,9 50,3

familienstand

Ledig 98,8 95,4 87,8 99,0

Verheiratet 1,2 4,4 11,9 0,9

Verwitwet / / - -

Geschieden / / / /

haushaltstyp

Alleinlebende Frau 2,4 1,6 (3,6) (0,6)

Alleinlebender Mann 2,4 1,9 4,8 (0,6)

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind 9,6 8,0 8,2 7,9

Paare mit mind. 1 Kind 63,7 70,4 53,2 78,5

Paare ohne Kinder 2,9 2,6 6,8 (0,7)

Sonstige Haushaltstypen 19,0 15,5 23,4 11,8

haushaltsgröße

1 Person 4,9 3,5 8,6 (1,2)

2 Personen 8,5 7,4 11,8 5,3

3 Personen 22,0 23,1 23,9 22,7

4 Personen 41,0 37,5 33,9 39,2

5 und mehr Personen 23,7 28,5 21,9 31,6

Durchschnittliche Haushaltsgröße 3,2 3,4 2,9 3,7

gemeindegröße

Unter 5.000 35,6 12,9 10,6 14,0

5.000 bis unter 20.000 37,3 31,8 29,3 33,0

20.000 bis unter 100.000 13,6 20,9 23,5 19,7

100.000 bis unter 500.000 7,6 19,0 21,2 18,0

500.000 und mehr 5,9 15,3 15,5 15,2
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Darstellung 11.18: Soziodemografische Merkmale 25- bis unter 55-Jähriger nach Generationen in By 2005 (Prozent)

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation 2. und höhere generation

geschlecht

Frauen 49,8 49,9 51,0 41,9

Männer 50,2 50,1 49,0 58,1

familienstand

Ledig 29,6 20,2 16,4 47,9

Verheiratet 61,5 71,6 75,0 47,3

Verwitwet 1,1 1,4 1,6 /

Geschieden 7,8 6,7 7,0 (4,7)

haushaltstyp

Alleinlebende Frau 6,7 5,3 4,9 7,8

Alleinlebender Mann 10,5 8,9 8,6 10,8

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind 3,3 3,4 3,5 (2,4)

Paare mit mind. 1 Kind 38,9 44,2 45,6 34,3

Paare ohne Kinder 19,8 18,7 18,7 18,7

Sonstige Haushaltstypen 20,8 19,5 18,7 26,0

haushaltsgröße

1 Person 17,3 14,3 13,7 18,6

2 Personen 25,1 23,6 23,5 23,9

3 Personen 23,2 25,1 24,6 28,4

4 Personen 24,9 24,0 24,8 18,1

5 und mehr Personen 9,6 13,0 13,3 11,1

Durchschnittliche Haushaltsgröße 2,2 2,3 2,4 2,1

gemeindegröße

Unter 5.000 31,7 10,6 10,2 13,7

5.000 bis unter 20.000 35,9 29,8 29,7 30,8

20.000 bis unter 100.000 14,3 19,7 20,1 17,0

100.000 bis unter 500.000 9,2 19,9 19,9 19,9

500.000 und mehr 8,8 19,9 20,1 18,6
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ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation 2. und höhere generation

geschlecht

Frauen 49,8 49,0 48,7 (54,3)

Männer 50,2 51,0 51,3 (45,7)

familienstand

Ledig 6,9 5,6 5,0 /

Verheiratet 77,5 78,0 78,5 (68,8)

Verwitwet 6,9 6,5 6,9 /

Geschieden 8,7 9,9 9,6 /

haushaltstyp

Alleinlebende Frau 9,4 10,1 10,1 /

Alleinlebender Mann 6,7 7,5 7,3 /

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind (0,2) / / -

Paare mit mind. 1 Kind 3,9 5,5 5,4 /

Paare ohne Kinder 53,1 49,3 49,4 (47,1)

Sonstige Haushaltstypen 26,7 27,2 27,3 (25,4)

haushaltsgröße

1 Person 16,1 17,7 17,5 20,4

2 Personen 56,6 52,3 52,3 52,6

3 Personen 17,5 18,3 18,2 20,4

4 Personen 7,3 7,9 8,0 5,1

5 und mehr Personen 2,5 (3,8) (4,0) /

Durchschnittliche Haushaltsgröße 1,9 1,9 1,9 1,8

gemeindegröße

Unter 5.000 29,6 11,2 11,0 /

5.000 bis unter 20.000 36,4 29,8 29,8 (29,9)

20.000 bis unter 100.000 15,4 20,5 20,5 (20,4)

100.000 bis unter 500.000 9,3 16,2 16,4 /

500.000 und mehr 9,4 22,3 22,3 (21,9)

Darstellung 11.19: Soziodemografische Merkmale 55- bis unter 65-Jähriger nach Generationen in By 2005 (Prozent)

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen
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Darstellung 11.20: Soziodemografische Merkmale 65-Jähriger und Älterer nach Generationen in By 2005 (Prozent)

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation 2. und höhere generation

geschlecht

Frauen 59,0 51,5 51,0 (61,7)

Männer 41,0 48,5 49,0 (38,3)

familienstand

Ledig 6,7 4,9 (5,0) /

Verheiratet 56,4 61,7 62,4 (46,2)

Verwitwet 32,6 27,7 27,1 (39,8)

Geschieden 4,3 5,7 5,5 /

haushaltstyp

Alleinlebende Frau 24,4 21,3 20,6 (35,1)

Alleinlebender Mann 7,1 9,0 9,0 /

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind 0,0 0,0 0,1 -

Paare mit mind. 1 Kind 0,3 0,6 0,6 -

Paare ohne Kinder 49,4 49,5 49,8 (43,6)

Sonstige Haushaltstypen 18,8 19,5 19,9 /

haushaltsgröße

1 Person 33,3 31,1 30,5 44,7

2 Personen 56,0 53,4 53,6 48,9

3 Personen 7,4 9,3 9,4 6,4

4 Personen 1,7 3,4 3,5 0,0

5 und mehr Personen 1,6 (2,9) (3,0) -

Durchschnittliche Haushaltsgröße 1,6 1,6 1,6 1,4

gemeindegröße

Unter 5.000 26,8 10,1 10,3 /

5.000 bis unter 20.000 36,9 33,9 32,0 (27,3)

20.000 bis unter 100.000 16,2 23,0 23,7 /

100.000 bis unter 500.000 11,1 10,6 25,4 /

500.000 und mehr 9,0 22,3 8,7 /
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Darstellung 11.21: Soziodemografische Merkmale unter 25-Jähriger nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.

Anmerkung: In der Regel dürfte es sich bei den Personen unter 25 Jahren im Haushaltstyp „Paare mit mind. 1 Kind“ um das Kind handeln. 

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

geschlecht

Frauen 51,4 46,4 55,2 49,0 38,0 42,3 56,5 51,0 48,4

Männer 48,6 53,6 44,8 51,0 62,0 57,7 43,5 49,0 51,6

familienstand

Ledig 98,8 98,0 95,6 94,1 95,0 95,1 94,6 94,4 96,6

Verheiratet 1,2 (2,0) (4,4) (5,5) 5,0 4,9 4,8 5,5 (3,3)

Verwitwet / - - - - - - - -

Geschieden / - - / - - / / /

haushaltstyp

Alleinlebende Frau 2,4 / (2,8) / - - / (1,8) /

Alleinlebender Mann 2,4 3,0 1,2 0,7 2,1 4,6 5,4 1,5 /

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind 9,6 8,3 (8,6) (5,3) / / / 8,6 (10,3)

Paare mit mind. 1 Kind 63,7 70,8 64,3 79,7 72,1 69,1 74,6 68,3 65,4

Paare ohne Kinder 2,9 (2,2) (3,5) (1,6) / / / (3,0) (3,4)

Sonstige Haushaltstypen 19,0 14,2 19,6 12,1 7,1 19,1 10,0 16,9 17,3

haushaltsgröße

1 Person 4,9 (4,5) (4,0) / / / (8,3) (3,3) (3,6)

2 Personen 8,5 (6,3) 11,1 (3,5) / / / 8,1 (10,5)

3 Personen 22,0 18,8 32,4 16,9 (28,5) (25,1) (23,3) 24,7 25,2

4 Personen 41,0 40,3 36,0 32,4 (31,4) (30,8) 43,9 38,5 40,9

5 und mehr Personen 23,7 30,1 16,5 45,9 (30,7) (32,9) (18,7) 25,4 19,7

Durchschnittliche Haushaltsgröße 3,2 3,4 3,1 4,0 3,4 3,3 3,0 3,3 3,2

gemeindegröße

Unter 5.000 35,6 18,4 14,2 7,6 / / (10,0) 13,0 15,4

5.000 bis unter 20.000 37,3 32,4 32,3 29,6 (42,1) (29,2) (22,4) 33,2 33,1

20.000 bis unter 100.000 13,6 16,8 20,0 26,8 / (20,7) (17,8) 20,3 22,5

100.000 bis unter 500.000 7,6 12,3 23,6 20,5 / (29,5) (24,5) 18,4 19,9

500.000 und mehr 5,9 20,2 9,9 15,6 (20,0) (14,1) (25,4) 15,1 (9,0)
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Darstellung 11.22: Soziodemografische Merkmale 25- bis unter 55-Jähriger nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

geschlecht

Frauen 49,8 44,0 56,7 47,6 (34,9) 41,6 58,8 53,1 47,5

Männer 50,2 56,0 43,3 52,4 65,1 58,4 41,2 46,9 52,5

familienstand

Ledig 29,6 34,8 18,3 10,0 19,7 18,9 24,7 14,6 24,7

Verheiratet 61,5 57,1 72,8 83,5 67,4 70,5 69,4 76,9 68,1

Verwitwet 1,1 / / / / / / (1,9) /

Geschieden 7,8 7,0 7,7 (5,4) / (7,0) (5,4) 6,7 (6,3)

haushaltstyp

Alleinlebende Frau 6,7 7,8 7,2 (1,9) / / (5,4) 4,9 (4,9)

Alleinlebender Mann 10,5 14,1 8,3 (4,4) (17,6) (14,8) (11,7) 5,7 9,8

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind 3,3 (2,8) (3,5) (3,1) / / / 3,9 (3,6)

Paare mit mind. 1 Kind 38,9 37,3 35,6 61,8 (37,8) 44,9 44,9 46,5 39,9

Paare ohne Kinder 19,8 21,6 22,5 10,8 (27,0) (11,7) (18,9) 18,3 20,4

Sonstige Haushaltstypen 20,8 16,4 22,9 18,1 / (24,2) (15,8) 20,7 21,5

haushaltsgröße

1 Person 17,3 22,0 15,6 6,4 (22,9) (17,3) (17,9) 10,7 15,0

2 Personen 25,1 26,1 28,5 13,2 (30,3) (18,1) 26,1 23,6 25,6

3 Personen 23,2 20,8 30,7 23,3 (19,0) (23,4) 24,0 26,1 26,5

4 Personen 24,9 21,1 18,8 28,9 (16,9) (23,4) 24,9 26,4 25,3

5 und mehr Personen 9,6 10,0 6,3 28,4 (10,8) (17,8) (7,0) 13,1 (7,6)

Durchschnittliche Haushaltsgröße 2,2 2,0 2,2 3,0 2,0 2,3 2,1 2,5 2,3

gemeindegröße

Unter 5.000 31,7 14,3 11,6 7,7 / / (6,7) 9,6 13,5

5.000 bis unter 20.000 35,9 29,6 30,3 29,1 (25,3) (23,6) 23,9 31,7 30,8

20.000 bis unter 100.000 14,3 15,9 19,4 25,4 (19,7) (19,0) (13,2) 19,5 22,9

100.000 bis unter 500.000 9,2 13,0 25,2 21,7 (15,9) 32,7 23,9 19,1 19,7

500.000 und mehr 8,8 27,2 13,5 16,1 (31,3) (19,5) 32,3 20,1 13,1

070_SOZ_EV_Kapitel_11_RZ.indd   687 13.02.2009   12:10:45 Uhr



688688

anhang: 11. IntegratIon von Menschen 
  MIt MIgratIonshIntergrund

688

Darstellung 11.23: Soziodemografische Merkmale 55- bis unter 65-Jähriger nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

geschlecht

Frauen 49,8 45,6 58,8 46,4 / / / 46,9 53,4

Männer 50,2 54,4 41,2 53,6 / / / 53,1 46,6

familienstand

Ledig 6,9 (8,9) / - - - / (5,6) /

Verheiratet 77,5 74,5 75,7 90,3 / / (75,0) 78,5 74,7

Verwitwet 6,9 (5,0) (7,8) / - - / (5,9) /

Geschieden 8,7 (11,7) (11,1) / / / - (10,0) (12,2)

haushaltstyp

Alleinlebende Frau 9,4 (8,1) (11,6) / / - / (13,1) (13,1)

Alleinlebender Mann 6,7 (10,6) / / / - - (8,8) /

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind (0,2) / / / - - - - /

Paare mit mind. 1 Kind 3,9 (5,3) / (9,0) / / / (4,9) /

Paare ohne Kinder 53,1 52,2 55,5 41,2 / / / 48,3 52,3

Sonstige Haushaltstypen 26,7 23,5 (25,6) 42,6 / / / 24,8 (22,1)

haushaltsgröße

1 Person 16,1 18,8 (14,9) / / - / 22,0 (21,4)

2 Personen 56,6 53,8 60,3 43,9 / / / 51,3 56,4

3 Personen 17,5 17,3 (14,9) (26,3) / / / 17,8 (12,3)

4 Personen 7,3 7,4 / (13,0) / / / (5,9) /

5 und mehr Personen (2,5) / / (16,8) / / - / /

Durchschnittliche Haushaltsgröße 1,9 1,9 1,9 2,4 / / (1,9) 1,8 1,8

gemeindegröße

Unter 5.000 29,6 17,8 (15,9) / / / / (4,8) (14,0)

5.000 bis unter 20.000 36,4 29,3 30,9 (29,2) / / / 28,1 (37,4)

20.000 bis unter 100.000 15,4 21,2 (15,1) (25,3) / / / 21,2 (18,9)

100.000 bis unter 500.000 9,3 5,8 (22,0) (21,5) / / / 19,8 (18,9)

500.000 und mehr 9,4 26,0 (16,1) (20,1) / / / 26,1 /
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Darstellung 11.24: Soziodemografische Merkmale 65-Jähriger und Älterer nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

geschlecht

Frauen 59,0 46,2 56,7 34,1 - / / 53,5 54,9

Männer 41,0 53,8 43,3 65,9 - (67,5) / 46,5 45,1

familienstand

Ledig 6,7 (8,4) / - / - - (4,9) /

Verheiratet 56,4 56,5 57,9 90,7 / (69,2) / 59,4 64,5

Verwitwet 32,6 26,6 33,1 / - / / 30,5 (25,3)

Geschieden 4,3 (8,6) (5,0) / - / - (5,2) /

haushaltstyp

Alleinlebende Frau 24,4 (20,4) 25,6 / / - / 22,0 (22,7)

Alleinlebender Mann 7,1 (12,6) (7,1) / - / - (9,5) /

Alleinerziehende mit mind. 1 Kind / - - - - - - / -

Paare mit mind. 1 Kind (0,3) / / / - - - / -

Paare ohne Kinder 49,4 46,6 47,2 (43,0) / / / 51,1 55,8

Sonstige Haushaltstypen 18,8 (19,9) (20,0) (40,6) - / / 16,5 (14,8)

haushaltsgröße

1 Person 33,3 34,6 33,9 / / / / 32,6 (29,4)

2 Personen 56,0 51,7 51,9 (44,2) / (59,0) / 54,0 59,3

3 Personen 7,4 10,3 (8,8) (20,2) - 15,4 17,9 7,9 (6,1)

4 Personen 1,7 / / / - / / / /

5 und mehr Personen 1,6 / / / - - - / /

Durchschnittliche Haushaltsgröße 1,6 1,5 1,6 2,1 1,5 1,7 1,8 1,6 1,6

gemeindegröße

Unter 5.000 26,8 (10,1) (10,3) / - / / (7,8) (16,0)

5.000 bis unter 20.000 36,9 33,9 32,0 (27,3) / / / 28,6 29,7

20.000 bis unter 100.000 16,2 (23,0) 23,7 (23,4) - / / 21,7 (27,3)

100.000 bis unter 500.000 11,1 (10,6) 25,4 / - / - 25,3 (20,1)

500.000 und mehr 9,0 (22,3) (8,7) (22,7) / / / 16,5 /

070_SOZ_EV_Kapitel_11_RZ.indd   689 13.02.2009   12:10:46 Uhr



690690

anhang: 11. IntegratIon von Menschen 
  MIt MIgratIonshIntergrund

690

Darstellung 11.25: Berufliche Stellung, Schulbildung und berufliche Bildung unter 25-Jähriger nach Generationen in By 2005 (Prozent)

* Nur Personen mit abgeschlossener Schulausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation 2. und höhere generation

Berufliche stellung

Selbstständige, mithelfende Familienangehörige 0,7 (0,7) (1,3) /

Beamte/innen, Wehrdienstleistende 1,1 (0,5) (0,9) /

Angestellte, Zivildienstleistende, 
kaufm./techn. Auszubildende

13,1 8,4 14,7 5,4

Arbeiter/innen, gewerbliche Auszubildende 9,1 7,3 12,8 4,7

Arbeitslose (gemeldet) 2,6 4,2 9,0 2,0

Sonstige Nichterwerbstätige 73,5 78,9 61,2 87,3

Arbeitslosenquote (gemeldet) 9,8 20,1 23,2 15,8

Mittlerer beruflicher Status (ISEI) 39,2 37,6 37,6 37,8

höchster schulabschluss*

Noch Schüler/innen 80,2 80,6 68,7 88,7

Mit abgeschlossener Schulzeit 19,8 19,4 31,3 11,3

darunter

Kein Schulabschluss 2,8 9,0 (9,7) (7,5)

Volks- und Hauptschule 47,6 63,0 64,3 60,6

Abschluss POS/DDR - - - -

Mittlere Reife/Mittlerer Schulabschluss 38,4 19,7 18,0 (22,9)

(Fach-)Hochschulreife 11,2 (8,4) (8,0) (9,0)

höchster beruflicher Bildungsabschluss

Noch in beruflicher Ausbildung 80,2 80,6 68,8 88,7

Mit abgeschlossener Ausbildungszeit 19,8 19,4 31,2 11,3

darunter

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 20,4 48,1 52,4 39,8

Anlernausbildung, berufliches Praktikum (1,4) / / /

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 73,7 46,9 42,9 54,7

Abschluss einer Fachschule der DDR - - - -

Meister-/techniker-/gleichw. Fachschulabschluss 3,4 / / /

(Fach-)Hochschulabschluss (1,1) / / /
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Darstellung 11.26: Berufliche Stellung, Schulbildung und berufliche Bildung 25- bis unter 55-Jähriger nach Generationen in By 2005 (Prozent)

* Nur Personen mit abgeschlossener Schulausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation 2. und höhere generation

Berufliche stellung

Selbstständige, mithelfende Familienangehörige 11,7 8,1 7,7 10,9

Beamte/innen, Wehrdienstleistende 5,9 1,1 (1,0) (1,9)

Angestellte, Zivildienstleistende,
kaufm./techn. Auszubildende

47,2 30,1 28,7 40,5

Arbeiter/innen, gewerbliche Auszubildende 19,8 32,9 34,1 23,8

Arbeitslose (gemeldet) 4,6 10,9 11,0 9,9

Sonstige Nichterwerbstätige 10,9 16,9 17,4 12,9

Arbeitslosenquote (gemeldet) 5,1 13,1 13,3 11,4

Mittlerer beruflicher Status (ISEI) 45,7 40,1 40,4 38,4

höchster schulabschluss*

Noch Schüler/innen 3,7 4,5 3,8 9,7

Mit abgeschlossener Schulzeit 96,3 95,5 96,2 90,3

darunter

Kein Schulabschluss 1,4 8,9 9,4 4,7

Volks- und Hauptschule 45,2 46,2 46,2 46,3

Abschluss POS/DDR 1,5 (0,4) (0,4) /

Mittlere Reife/Mittlerer Schulabschluss 27,6 16,5 15,9 21,3

(Fach-)Hochschulreife 24,4 28,0 28,1 27,3

höchster beruflicher Bildungsabschluss

Noch in beruflicher Ausbildung 3,7 4,5 3,8 9,8

Mit abgeschlossener Ausbildungszeit 96,3 95,5 96,2 90,2

darunter

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 11,4 35,2 37,0 21,6

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 1,3 2,0 2,0 /

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 61,2 41,1 39,4 54,7

Abschluss einer Fachschule der DDR 0,3 / / /

Meister-/techniker-/gleichw. Fachschulabschluss 10,2 6,2 6,2 (6,6)

(Fach-)Hochschulabschluss 15,6 15,4 15,4 14,8
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ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation 2. und höhere generation

Berufliche stellung

Selbstständige, mithelfende Familienangehörige 10,9 8,0 7,6 /

Beamte/innen, Wehrdienstleistende 5,0 / / /

Angestellte, Zivildienstleistende, 
kaufm./techn. Auszubildende

22,5 15,4 14,5 (28,7)

Arbeiter/innen, gewerbliche Auszubildende 12,1 20,3 21,2 /

Arbeitslose (gemeldet) 4,7 14,3 14,4 /

Sonstige Nichterwerbstätige 44,8 41,3 41,7 (35,3)

Arbeitslosenquote (gemeldet) 8,5 24,4 24,7 /

Mittlerer beruflicher Status (ISEI) 45,5 40,5 38,5 (42,5)

höchster schulabschluss*

Noch Schüler/innen / / / -

Mit abgeschlossener Schulzeit 99,8 99,9 99,9 100,0

darunter

Kein Schulabschluss 0,9 14,6 15,3 /

Volks- und Hauptschule 63,7 50,0 49,8 (52,2)

Abschluss POS/DDR (0,4) / / -

Mittlere Reife/Mittlerer Schulabschluss 19,9 10,8 10,5 /

(Fach-)Hochschulreife 15,1 24,2 23,9 (28,7)

höchster beruflicher Bildungsabschluss

Noch in beruflicher Ausbildung / / / -

Mit abgeschlossener Ausbildungszeit 99,8 99,9 99,9 100,0

darunter

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 21,1 41,5 42,7 (23,5)

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 2,5 (3,3) (3,2) -

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 56,3 33,2 32,3 (46,3)

Abschluss einer Fachschule der DDR / / / -

Meister-/techniker-/gleichw. Fachschulabschluss 8,0 6,4 6,1 /

(Fach-)Hochschulabschluss 12,1 15,5 15,5 /

Darstellung 11.27: Berufliche Stellung, Schulbildung und berufliche Bildung 55- bis unter 65-Jähriger nach Generationen in By 2005 (Prozent)

* Nur Personen mit abgeschlossener Schulausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen
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Darstellung 11.28: Berufliche Stellung, Schulbildung und berufliche Bildung 65-Jähriger und Älterer nach Generationen in By 2005 (Prozent)

* Nur Personen mit abgeschlossener Schulausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation 2. und höhere generation

Berufliche stellung

Selbstständige, mithelfende Familienangehörige 2,9 (2,0) (2,0) -

Beamte/innen, Wehrdienstleistende / - - -

Angestellte, Zivildienstleistende,
kaufm./techn. Auszubildende

1,0 / / /

Arbeiter/innen, gewerbliche Auszubildende 1,0 (1,8) (1,8) /

Arbeitslose (gemeldet) - / / -

Sonstige Nichterwerbstätige 95,1 95,0 95,0 (94,7)

Arbeitslosenquote (gemeldet) - / / -

Mittlerer beruflicher Status (ISEI) 40,8 (39,3) (46,2) /

höchster schulabschluss*

Noch Schüler/innen / / / -

Mit abgeschlossener Schulzeit 99,9 100,0 100,0 (100,0)

darunter

Kein Schulabschluss 2,3 17,1 17,6 /

Volks- und Hauptschule 76,5 56,2 55,6 (69,6)

Abschluss POS/DDR (0,2) / / -

Mittlere Reife/Mittlerer Schulabschluss 12,3 10,2 10,1 /

(Fach-)Hochschulreife 8,7 16,0 16,3 /

höchster beruflicher Bildungsabschluss

Noch in beruflicher Ausbildung 0,1 0,0 0,0 0,0

Mit abgeschlossener Ausbildungszeit 99,9 100,0 100,0 (100,0)

darunter

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 42,6 50,8 (50,6) (76,0)

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 3,1 (1,6) (2,8) /

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 41,8 27,5 34,9 /

Abschluss einer Fachschule der DDR / / / -

Meister-/techniker-/gleichw. Fachschulabschluss 6,3 6,5 (5,6) /

(Fach-)Hochschulabschluss 6,1 13,7 (6,0) /
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Darstellung 11.29: Berufliche Stellung, Schulbildung und berufliche Bildung nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*
Pl, Bg, ro, 

sK, cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

Berufliche stellung

Selbstständige, mithelfende 
Familienangehörige

7,1 9,7 5,0 4,3 / / (6,5) 2,7 (3,1)

Beamte/innen, 
Wehrdienstleistende

3,4 1,0 (1,1) / - / - (0,5) (1,6)

Angestellte, Zivildienst-
leistende, kaufm./techn. 
Auszubildende

26,3 25,5 22,6 9,5 (9,5) (11,4) 18,7 16,6 19,9

Arbeiter/innen,  
gewerbliche Auszubildende

12,3 12,5 19,7 24,3 (23,6) (24,0) (15,8) 22,6 19,1

Arbeitslose (gemeldet) 3,2 5,8 6,7 8,4 (7,3) (11,4) 4,7 9,9 7,4

Sonstige Nichterwerbstätige 47,8 45,4 44,9 53,3 54,0 49,9 54,4 47,6 48,8

Arbeitslosenquote 
(gemeldet)

6,1 10,7 12,2 18,0 15,8 22,8 10,2 19,0 14,5

Mittlerer beruflicher Status 
(ISEI)

44,8 46,0 40,9 34,7 37,1 34,7 40,7 36,6 41,4

höchster schulabschluss***

Noch Schüler/innen 18,1 23,8 21,0 30,6 (23,9) 25,4 34,5 24,7 27,2

Mit abgeschlossener 
Schulzeit

81,9 76,2 79,0 69,4 76,1 74,6 65,5 75,3 72,8

darunter

Kein Schulabschluss 1,6 7,5 5,0 23,7 (23,0) (11,0) (17,5) 11,3 (4,2)

Volks- und Hauptschule 56,4 44,8 49,7 59,2 (28,6) 50,5 33,5 50,1 49,4

Abschluss POS/DDR 0,9 / / - / - / (0,6) /

Mittlere Reife/Mittlerer 
Schulabschluss

22,9 15,8 13,6 9,6 (13,5) (12,6) (11,5) 16,9 20,8

(Fach-)Hochschulreife 18,2 31,8 31,5 7,6 (34,1) 26,0 37,0 21,2 25,0

höchster beruflicher Bildungsabschluss

Noch in beruflicher 
Ausbildung

18,1 23,9 20,9 30,5 (23,7) 25,6 33,8 24,5 27,2

Mit abgeschlossener 
Ausbildungszeit

81,9 76,1 79,1 69,5 76,3 74,4 66,2 75,5 72,8

darunter

Kein beruflicher 
Ausbildungsabschluss

21,6 35,6 27,3 64,3 51,4 52,7 52,0 37,9 28,7

Anlernausbildung, 
berufliches Praktikum

1,9 (2,1) (2,2) (2,5) / / / (2,0) (3,0)

Lehrausbildung, gleichwer-
tiger BFS-Abschluss

55,9 35,7 48,5 27,7 (27,1) 26,2 (18,1) 41,7 47,2

Abschluss einer 
Fachschule der DDR

0,2 - / - - - - / /

Meister-/techniker-/gleichw. 
Fachschulabschluss

8,5 7,4 7,2 (2,2) / / / 5,5 7,6

(Fach-)Hochschulabschluss 11,8 19,2 14,8 (3,3) (14,9) (15,2) 24,1 12,7 13,0

*  EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.
*** Nur Personen mit abgeschlossener Schulausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen
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Darstellung 11.30: Berufliche Stellung, Schulbildung und berufliche Bildung unter 25-Jähriger nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*
Pl, Bg, ro, 

sK, cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

Berufliche stellung

Selbstständige, mithelfende 
Familienangehörige

0,7 / / (1,7) - / / / /

Beamte/innen, 
Wehrdienstleistende

1,1 / / / - / - / /

Angestellte, Zivildienst-
leistende, kaufm./techn. 
Auszubildende

13,1 7,9 (8,7) (5,2) - / / 10,0 11,5

Arbeiter/innen,  
gewerbliche Auszubildende

9,1 (6,3) (8,6) 6,5 / (9,2) / 8,1 8,0

Arbeitslose (gemeldet) 2,6 (2,6) (3,3) (4,7) / / / 4,8 (6,0)

Sonstige Nichterwerbstätige 73,5 82,0 78,2 81,6 91,4 75,1 87,7 76,2 73,6

Arbeitslosenquote 
(gemeldet)

9,8 (14,5) (15,2) (25,4) / / / 20,2 (22,7)

Mittlerer beruflicher Status 
(ISEI)

39,2 39,8 36,7 35,9 / (35,9) (42,4) 37,3 (37,7)

höchster schulabschluss***

Noch Schüler/innen 80,2 83,8 77,2 80,4 (83,3) 70,5 90,9 78,6 83,8

Mit abgeschlossener 
Schulzeit

19,8 16,2 22,8 19,6 / (29,5) / 21,4 16,2

darunter

Kein Schulabschluss 2,8 / / (14,1) / / / / /

Volks- und Hauptschule 47,6 (44,9) 62,5 (63,0) / (64,6) / 72,3 (61,9)

Abschluss POS/DDR - - - - - - - - -

Mittlere Reife/Mittlerer 
Schulabschluss

38,4 (27,3) (17,3) (18,5) - / / (16,5) (29,2)

(Fach-)Hochschulreife 11,2 (17,0) / / / / / / /

höchster beruflicher Bildungsabschluss

Noch in beruflicher 
Ausbildung

80,2 83,7 77,3 80,5 (83,3) 71,4 90,9 78,4 84,0

Mit abgeschlossener 
Ausbildungszeit

19,8 16,3 22,7 19,5 / (28,6) / 21,6 16,0

darunter

Kein beruflicher 
Ausbildungsabschluss

20,4 41,0 (32,3) 51,3 / (52,7) / 37,9 (28,7)

Anlernausbildung, 
berufliches Praktikum

1,4 / - / - - -

Lehrausbildung, gleichwer-
tiger BFS-Abschluss

73,7 50,0 48,5 (42,9) - / / 41,7 (47,2)

Abschluss einer 
Fachschule der DDR

- - - - - - - - -

Meister-/techniker-/gleichw. 
Fachschulabschluss

3,4 / / / - - - / /

(Fach-)Hochschulabschluss 1,1 / - / - / / / /

* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.
*** Nur Personen mit abgeschlossener Schulausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen
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Darstellung 11.31: Berufliche Stellung, Schulbildung und berufliche Bildung 25- bis unter 55-Jähriger nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*
Pl, Bg, ro, 

sK, cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

Berufliche stellung

Selbstständige, mithelfende 
Familienangehörige

11,7 15,4 8,2 7,2 / / (10,0) 4,8 (5,7)

Beamte/innen, 
Wehrdienstleistende

5,9 1,4 (1,8) / - - - / (3,1)

Angestellte, Zivildienst-
leistende, kaufm./techn. 
Auszubildende

47,2 44,9 37,2 15,1 (15,5) (15,6) 26,2 25,7 34,7

Arbeiter/innen,  
gewerbliche Auszubildende

19,8 18,2 31,1 43,8 (34,5) 36,6 24,7 38,5 34,1

Arbeitslose (gemeldet) 4,6 8,4 9,2 10,7 / (16,1) (7,2) 13,6 10,7

Sonstige Nichterwerbstätige 10,9 11,7 12,6 (23,0) 31,5 28,3 31,9 16,7 11,6

Arbeitslosenquote 
(gemeldet)

5,1 9,6 10,5 13,9 / (22,5) (10,5) 16,3 12,1

Mittlerer beruflicher Status 
(ISEI)

45,7 47,0 41,0 34,6 36,2 33,7 41,7 37,0 41,7

höchster schulabschluss***

Noch Schüler/innen 3,7 (4,3) 6,7 (2,3) / / (10,7) 3,8 (4,5)

Mit abgeschlossener 
Schulzeit

96,3 95,7 93,3 97,7 93,8 96,6 89,3 96,2 95,5

darunter

Kein Schulabschluss 1,4 6,2 (3,4) 19,7 (22,5) (10,4) (18,2) 7,8 /

Volks- und Hauptschule 45,2 40,2 43,8 62,2 (28,6) 49,5 33,9 46,6 43,5

Abschluss POS/DDR 1,5 / / - - - / / /

Mittlere Reife/Mittlerer 
Schulabschluss

27,6 16,4 15,1 9,7 (15,5) (12,4) (12,8) 19,9 22,9

(Fach-)Hochschulreife 24,4 37,0 37,2 8,4 (33,3) 27,7 34,6 25,2 30,3

höchster beruflicher Bildungsabschluss

Noch in beruflicher 
Ausbildung

3,7 (4,4) 6,7 (2,3) / / (10,4) 3,8 (4,5)

Mit abgeschlossener 
Ausbildungszeit

96,3 95,6 93,3 97,7 93,9 96,5 89,6 96,2 95,5

darunter

Kein beruflicher 
Ausbildungsabschluss

11,4 30,9 18,9 62,8 50,0 51,9 54,2 31,6 21,0

Anlernausbildung, 
berufliches Praktikum

1,3 (1,8) (2,2) (2,5) / / / (1,7) /

Lehrausbildung, gleichwer-
tiger BFS-Abschluss

61,2 36,8 53,4 28,9 (29,6) (27,3) (17,9) 45,5 53,4

Abschluss einer 
Fachschule der DDR

0,3 - / - - - - / /

Meister-/techniker-/gleichw. 
Fachschulabschluss

10,2 7,6 8,4 (2,4) / / / 6,3 (8,4)

(Fach-)Hochschulabschluss 15,6 23,0 17,0 (3,5) (12,5) (14,9) (21,9) 14,9 15,7

* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.
*** Nur Personen mit abgeschlossener Schulausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen
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Darstellung 11.32: Berufliche Stellung, Schulbildung und berufliche Bildung 55- bis unter 65-Jähriger nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*
Pl, Bg, ro, 

sK, cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

Berufliche stellung

Selbstständige, mithelfende 
Familienangehörige

10,9 (13,4) (7,0) / / / / (4,2) /

Beamte/innen, 
Wehrdienstleistende

5,0 / / - - - - - /

Angestellte, Zivildienst-
leistende, kaufm./techn. 
Auszubildende

22,5 18,2 (22,6) / / / / (14,2) (11,7)

Arbeiter/innen,  
gewerbliche Auszubildende

12,1 15,7 (19,4) (20,8) / / / 23,5 (21,6)

Arbeitslose (gemeldet) 4,7 (8,6) (13,5) (18,3) - / / 21,6 /

Sonstige Nichterwerbstätige 44,8 42,4 36,7 51,6 / / / 36,5 50,9

Arbeitslosenquote 
(gemeldet)

8,5 (14,9) (21,3) (37,9) - / / 34,1 /

Mittlerer beruflicher Status 
(ISEI)

45,5 44,8 43,8 33,4 / / (40,6) 34,2 (45,1)

höchster schulabschluss***

Noch Schüler/innen / - / - - - - / -

Mit abgeschlossener 
Schulzeit

99,8 100,0 99,5 100,0 / / / 99,8 100,0

darunter

Kein Schulabschluss 0,9 (8,8) / 44,4 / / / (14,6) /

Volks- und Hauptschule 63,7 52,4 44,5 46,5 / / / 55,6 50,7

Abschluss POS/DDR (0,4) - - - / - - / /

Mittlere Reife/Mittlerer 
Schulabschluss

19,9 (12,2) (12,4) / / / / (11,9) (12,9)

(Fach-)Hochschulreife 15,1 26,6 37,1 / / / / 16,9 (30,9)

höchster beruflicher Bildungsabschluss

Noch in beruflicher 
Ausbildung

0,2 - / - - - - / -

Mit abgeschlossener 
Ausbildungszeit

99,8 100,0 99,5 100,0 / / (100,0) 99,8 100,0

darunter

Kein beruflicher 
Ausbildungsabschluss

21,1 39,6 29,8 77,2 / / / 39,7 (25,5)

Anlernausbildung, 
berufliches Praktikum

2,5 / / / - - / / /

Lehrausbildung, gleichwer-
tiger BFS-Abschluss

56,3 33,4 37,5 (14,2) / / / 38,8 (40,9)

Abschluss einer 
Fachschule der DDR

0,1 - - - - - - / -

Meister-/techniker-/gleichw. 
Fachschulabschluss

8,0 (8,6) / / - / / (5,6) /

(Fach-)Hochschulabschluss 12,1 (15,2) (23,7) / / / / (12,1) (19,1)

* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.
*** Nur Personen mit abgeschlossener Schulausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen
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Darstellung 11.33: Berufliche Stellung, Schulbildung und berufliche Bildung 65-Jähriger und Älterer nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*
Pl, Bg, ro, 

sK, cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

Berufliche stellung

Selbstständige, mithelfende 
Familienangehörige

2,9 (7,3) / - - / / - -

Beamte/innen, 
Wehrdienstleistende

/ - - - - - - - -

Angestellte, Zivildienst-
leistende, kaufm./techn. 
Auszubildende

1,0 / - / - - / / /

Arbeiter/innen,  
gewerbliche Auszubildende

1,0 / / / - / - / /

Arbeitslose (gemeldet) - - - / - - - / /

Sonstige Nichterwerbstätige 95,1 90,1 96,0 93,1 / (84,6) / 97,7 98,0

Arbeitslosenquote 
(gemeldet)

- - - / - - - / /

Mittlerer beruflicher Status 
(ISEI)

40,8 (46,6) / / / / / / /

höchster schulabschluss***

Noch Schüler/innen / - - - - - - - /

Mit abgeschlossener 
Schulzeit

99,9 100,0 100,0 100,0 / (100,0) (100,0) 100,0 99,4

darunter

Kein Schulabschluss 2,3 (10,6) (7,7) (41,9) - / / 28,7 (10,0)

Volks- und Hauptschule 76,5 56,0 68,3 (45,0) / / / 47,6 62,1

Abschluss POS/DDR (0,2) - - - - - - / /

Mittlere Reife/Mittlerer 
Schulabschluss

12,3 (13,5) (8,1) / - / / (7,2) (16,5)

(Fach-)Hochschulreife 8,7 (19,9) (15,9) / / / / (15,4) (11,2)

höchster beruflicher Bildungsabschluss

Noch in beruflicher 
Ausbildung

0,1 - - - - - - - /

Mit abgeschlossener 
Ausbildungszeit

99,9 100,0 100,0 100,0 / (100,0) (100,0) 100,0 99,4

darunter

Kein beruflicher 
Ausbildungsabschluss

42,6 50,8 50,6 (76,0) - / / 57,8 48,0

Anlernausbildung, 
berufliches Praktikum

3,1 / / / - / - / /

Lehrausbildung, gleichwer-
tiger BFS-Abschluss

41,8 27,5 34,9 / / / / 24,6 33,9

Abschluss einer 
Fachschule der DDR

0,1 - - - - - - / /

Meister-/techniker-/gleichw. 
Fachschulabschluss

6,3 (6,5) (5,6) / - / - (4,6) /

(Fach-)Hochschulabschluss 6,1 (13,7) (6,0) / / / / (9,6) /

* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.
*** Nur Personen mit abgeschlossener Schulausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen
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ohne Migrationshintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation 2. und höhere generation

Berufliche stellung

Selbstständige, mithelfende 
Familienangehörige

2.334 1.884 1.896 1.821

Beamte/innen, Wehrdienstleistende 2.148 2.043 2.095 (1.892)

Angestellte, Zivildienstleistende, 
kaufm./techn. Auszubildende

1.853 1.702 1.722 1.624

Arbeiter/innen, gewerbliche Auszubildende 1.392 1.175 1.158 1.292

Arbeitslose (gemeldet) 1.013 847 838 897

Sonstige Nichterwerbstätige 1.413 1.149 1.084 1.223

höchster schulabschluss*

Noch Schüler/in 1.491 1.178 1.039 1.264

Kein Schulabschluss 1.179 951 938 (1.153)

Volks- und Hauptschule 1.354 1.133 1.117 1.249

Abschluss POS/DDR 1.487 (1.317) (1.311) /

Mittlere Reife/Mittlerer Schulabschluss 1.776 1.371 1.346 1.508

(Fach-)Hochschulreife 2.348 1.830 1.821 1.909

höchster beruflicher Bildungsabschluss

Noch in beruflicher Ausbildung 1.491 1.178 1.039 1.264

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 1.269 1.055 1.046 1.157

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 1.408 1.181 1.210 (926)

Lehrausbildung, gleichwertiger 
BFS-Abschluss

1.553 1.317 1.291 1.450

Abschluss einer Fachschule der DDR 1.711 / / /

Meister-/techniker-/gleichw. 
Fachschulabschluss

1.822 1.547 1.546 1.553

(Fach-)Hochschulabschluss 2.552 2.032 2.024 2.109

Darstellung 11.34: Monatliches Nettoäquivalenzeinkommen nach sozioökonomischen Merkmalen nach Generationen in By 2005 (Euro/Monat)

* Nur Personen mit abgeschlossener Schulausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen
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ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

gebiet

By 1.599 1.610 1.343 989 1.117 954 1.197 1.171 1.386

WD 1.485 1.429 1.254 917 915 879 1.063 1.075 1.259

geschlecht

Frauen 1.544 1.540 1.323 977 1.114 961 1.199 1.156 1.358

Männer 1.656 1.671 1.369 1.000 1.119 948 1.194 1.187 1.412

alter

Unter 3 Jahre 1.366 1.538 1.145 922 / (727) (1.044) 1.103 1.078

3 bis unter 6 Jahre 1.453 1.661 1.233 916 (871) (784) (1.135) 1.073 (1.241)

6 bis unter 10 Jahre 1.441 1.510 1.352 968 / (960) (939) 1.118 1.359

10 bis unter 15 Jahre 1.505 1.440 1.193 947 / (850) (1.119) 1.151 1.244

15 bis unter 18 Jahre 1.431 1.351 1.455 882 / (933) (1.008) 1.014 1.217

18 bis unter 21 Jahre 1.494 1.316 1.167 987 / (884) (1.258) 1.037 1.322

21 bis unter 25 Jahre 1.496 1.275 1.305 1.028 / (981) (882) 1.254 1.304

25 bis unter 35 Jahre 1.654 1.752 1.271 1.056 (1.014) 883 1.429 1.214 1.401

35 bis unter 45 Jahre 1.695 1.746 1.434 985 (1.227) 1.047 1.120 1.226 1.564

45 bis unter 55 Jahre 1.818 1.679 1.524 1.099 (969) (1.019) (1.254) 1.318 1.653

55 bis unter 65 Jahre 1.787 1.729 1.538 976 / / (1.675) 1.178 1.465

65 Jahre und älter 1.377 1.363 1.143 869 / (1.172) (1.130) 1.003 1.203

familienstand

Ledig 1.560 1.570 1.299 965 1.056 924 1.186 1.177 1.357

Verheiratet 1.685 1.697 1.396 1.011 1.194 1.007 1.227 1.191 1.423

Verwitwet 1.331 1.449 1.186 (1.031) / / / 1.024 1.191

Geschieden 1.481 1.387 1.286 954 (1.113) (905) (1.190) 1.025 1.505

haushaltstyp

Alleinlebende Frau 1.253 1.185 1.148 (892) / / (1.039) 953 1.116

Alleinlebender Mann 1.643 1.709 1.221 1.009 (1.031) (699) (1.354) 1.273 1.483

Alleinerziehende 
mit mind. 1 Kind

1.018 798 875 835 (329) (748) (785) 898 936

Paare mit mind. 1 Kind 1.549 1.602 1.367 953 1.141 876 1.067 1.080 1.276

Paare ohne Kinder 1.773 1.781 1.425 1.064 (1.396) (1.266) 1.746 1.303 1.606

Sonstige Haushaltstypen 1.733 1.722 1.420 1.112 (1.329) 1.204 1.260 1.404 1.563

haushaltsgröße

1 Person 1.421 1.494 1.176 967 (978) (696) 1.229 1.093 1.291

2 Personen 1.723 1.733 1.365 1.052 (1.297) 1.154 1.508 1.271 1.569

3 Personen 1.655 1.678 1.443 1.013 (1.126) 986 1.176 1.239 1.348

4 Personen 1.572 1.589 1.353 1.050 (1.254) 1.055 1.110 1.116 1.385

5 und mehr Personen 1.472 1.635 1.191 948 (844) 798 (877) 1.042 1.162

Darstellung 11.35: Monatliches Nettoäquivalenzeinkommen nach soziodemografischen Merkmalen nach Herkunftsregionen in By 2005 
(Euro/Monat)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

gemeindegröße

Unter 5.000 1.496 1.652 1.452 1.147 1.607 916 1.217 1.148 1.429

5.000 bis unter 20.000 1.587 1.706 1.405 970 1.428 961 1.446 1.235 1.305

20.000 bis unter 100.000 1.628 1.511 1.292 942 834 915 970 1.079 1.351

100.000 bis unter 500.000 1.601 1.290 1.197 971 1.044 814 936 1.039 1.207

500.000 und mehr 1.969 1.682 1.450 1.047 889 1.230 1.341 1.316 1.988

Fortsetzung Darstellung 11.35: Monatliches Nettoäquivalenzeinkommen nach soziodemografischen Merkmalen nach Herkunftsregionen in 
By 2005 (Euro/Monat)

Darstellung 11.36: Monatliches Nettoäquivalenzeinkommen nach sozioökonomischen Merkmalen nach Herkunftsregionen in By 2005 (Euro/Monat)

* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migra-
tionshintergrund

mit Migrationshintergrund

eu 21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

Berufliche stellung

Selbstständige, mithelfen-
de Familienangehörige

2.334 2.004 2.174 1.298 / / (1.397) 1.856 (2.289)

Beamte/innen,  
Wehrdienstleistende

2.148 2.670 (1.731) / - / - (1.694) (2.176)

Angestellte, Zivildienst-
leistende, kaufm./techn. 
Auszubildende

1.853 2.050 1.580 1.167 (1.453) (1.381) 1.823 1.557 1.775

Arbeiter/innen, gewerb-
liche Auszubildende

1.392 1.218 1.276 1.090 (995) (1.006) (1.054) 1.177 1.252

Arbeitslose  
(gemeldet)

1.013 934 908 771 (880) (661) 891 818 936

Sonstige  
Nichterwerbstätige

1.413 1.448 1.215 921 1.081 869 1.029 1.064 1.265

höchster schulabschluss***

Noch Schüler/in 1.491 1.404 1.316 949 (1.093) 909 1.031 1.107 1.330

Kein Schul- 
abschluss

1.179 991 1.135 930 (716) (757) (985) 952 (944)

Volks- und  
Hauptschule

1.354 1.281 1.186 985 (960) 875 1.064 1.104 1.210

Abschluss  
POS/DDR

1.487 / / - / - / (915) /

Mittlere Reife/Mittlerer 
Schulabschluss

1.776 1.689 1.407 1.140 (1.583) (1.139) (1.084) 1.218 1.413

(Fach-)Hochschulreife 2.348 2.347 1.646 1.399 (1.437) 1.239 1.781 1.584 1.935

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung Darstellung 11.36: Monatliches Nettoäquivalenzeinkommen nach sozioökonomischen Merkmalen nach Herkunftsregionen in By 
2005 (Euro/Monat)

* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.
*** Nur Personen mit abgeschlossener Schulausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 
21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

höchster beruflicher Bildungsabschluss

Noch in beruflicher Ausbildung 1.353 1.282 1.155 875 (844) 862 930 1.017 1.182

Kein beruflicher  
Ausbildungsabschluss

1.193 1.163 1.096 881 819 754 967 958 1.045

Anlernausbildung,  
berufliches Praktikum

1.304 (1.295) (1.214) (975) / / / (1.034) (1.148)

Lehrausbildung,  
gleichwertiger BFS-Abschluss

1.438 1.471 1.266 1.064 (1.031) 956 (1.088) 1.138 1.290

Abschluss einer  
Fachschule der DDR

1.434 - / - - - - / /

Meister-/techniker-/  
gleichw. Fachschulabschluss

1.693 1.860 1.406 (1.190) / / / 1.157 1.492

(Fach-)Hochschulabschluss 2.333 2.408 1.745 (1.436) (1.493) (1.233) 1.772 1.474 2.072
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Darstellung 11.37: Armutsrisikoquoten nach sozioökonomischen Merkmalen nach Generationen in By 2005 (Prozent)

* Nur Personen mit abgeschlossener Schulausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

ohne Migrations- 
hintergrund

Mit Migrationshintergrund

Insgesamt 1. generation
2. und höhere  

generation

Berufliche stellung

Selbstständige,  
mithelfende Familienangehörige

6,8   14,0   13,0   19,3   

Beamte/innen, Wehrdienstleistende 0,7   5,8   7,7   -

Angestellte, Zivildienstleistende, 
kaufm./techn. Auszubildende

3,9   9,2   9,7   7,4   

Arbeiter/innen, gewerbliche Auszubildende 7,4   17,2   17,7   13,8   

Arbeitslose (gemeldet) 39,3   56,9   58,0   50,0   

Sonstige Nichterwerbstätige 14,5   31,2   35,7   26,1   

höchster schulabschluss*

Noch Schüler/in 13,1   30,7   41,3   24,1   

Kein Schulabschluss 22,3   40,5   40,8   (36,3)

Volks- und Hauptschule 13,6   25,8   26,6   20,2   

Abschluss POS/DDR 7,8   (22,1) (23,8) -

Mittlere Reife/Mittlerer Schulabschluss 5,0   19,3   21,0   10,3   

(Fach-)Hochschulreife 3,6   12,7   13,3   8,4   

höchster beruflicher Bildungsabschluss

Noch in beruflicher Ausbildung 13,1 30,7 41,3 24,1

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 21,0 33,8 34,0 30,7

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 15,7 25,3 23,1 46,0

Lehrausbildung,  
gleichwertiger BFS-Abschluss

7,8 17,6 18,8 11,0

Abschluss einer Fachschule der DDR 6,2 / / /

Meister-/techniker-/gleichw. Fachschul-
abschluss

5,2 12,0 12,1 10,7

(Fach-)Hochschulabschluss 2,3 12,2 12,7 8,1
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ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

gebiet

By 10,6 17,7 16,8 32,5 34,9 42,4 30,8 30,5 19,6

WD 11,5 18,9 19,9 40,0 46,0 52,3 38,9 33,1 21,9

geschlecht

Frauen 11,9 20,1 18,2 32,5 39,1 42,2 29,1 30,6 20,9

Männer 9,3 15,7 15,1 32,4 32,3 42,6 33,0 30,3 18,3

alter

Unter 3 Jahre 13,2 17,4 20,9 35,7 / (61,8) (42,3) 30,4 24,4

3 bis unter 6 Jahre 13,3 16,1 21,9 36,7 (38,7) (65,9) (33,4) 35,6 (28,1)

6 bis unter 10 Jahre 12,2 24,2 16,6 32,2 / (42,3) (36,0) 35,8 32,8

10 bis unter 15 Jahre 10,3 18,7 18,9 35,1 / (53,8) (22,7) 34,2 22,2

15 bis unter 18 Jahre 10,7 32,2 15,0 30,1 / (44,7) (45,8) 34,3 21,7

18 bis unter 21 Jahre 11,7 13,2 19,1 35,4 / (35,1) (16,4) 34,3 22,8

21 bis unter 25 Jahre 14,3 25,0 16,4 33,0 / (41,3) (50,0) 27,5 29,8

25 bis unter 35 Jahre 9,0 15,1 22,5 28,0 (40,5) 46,8 24,7 25,8 18,2

35 bis unter 45 Jahre 8,2 15,5 12,6 28,1 (28,2) 41,2 30,9 27,6 14,7

45 bis unter 55 Jahre 6,1 15,6 10,1 28,4 (27,8) (27,2) (24,7) 21,7 11,0

55 bis unter 65 Jahre 8,9 16,0 13,0 41,2 / / (13,6) 34,0 14,4

65 Jahre und älter 15,8 19,9 21,2 51,5 / (24,6) (61,0) 43,2 20,4

familienstand

Ledig 11,7 19,1 18,9 33,1 38,4 46,8 32,7 30,9 23,8

Verheiratet 8,1 14,9 14,3 31,5 32,3 37,9 26,3 28,6 15,0

Verwitwet 16,3 17,3 15,8 (27,0) / / / 39,4 18,6

Geschieden 17,5 26,5 27,6 42,2 (21,8) (35,8) (40,8) 39,0 22,3

haushaltstyp

Alleinlebende Frau 23,9 30,6 29,6 (47,2) / / (54,0) 47,3 29,2

Alleinlebender Mann 17,1 24,2 27,3 36,5 (34,7) (69,8) (45,0) 35,7 27,4

Alleinerziehende  
mit mind. 1 Kind

37,3 61,8 48,4 48,8 (100,0) (66,3) (63,8) 48,9 47,1

Paare mit mind. 1 Kind 6,8 16,9 12,9 31,5 36,4 52,4 32,4 33,3 20,0

Paare ohne Kinder 9,4 12,2 14,2 39,9 (15,6) (25,0) 14,9 27,1 14,0

Sonstige Haushaltstypen 4,7 7,4 11,9 26,4 (16,8) 11,3 14,1 15,7 11,4

haushaltsgröße

1 Person 20,9 26,8 28,7 40,3 (34,3) (69,6) 48,5 42,2 28,3

2 Personen 10,7 14,8 17,3 40,0 (22,9) 32,7 24,5 28,5 16,3

3 Personen 8,3 14,5 12,1 29,6 (59,9) 44,1 26,0 22,8 20,5

4 Personen 6,1 17,7 11,0 24,8 (13,5) 34,5 28,2 29,9 15,2

5 und mehr Personen 7,9 12,2 26,4 30,5 (45,1) 52,3 (52,3) 41,8 21,1

Darstellung 11.38: Armutsrisikoquoten nach soziodemografischen Merkmalen nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

gemeindegröße

Unter 5.000 11,2 11,8 11,0 23,9 0,0 36,6 11,0 29,4 18,7

5.000 bis unter 20.000 10,1 15,9 17,1 34,0 32,8 33,5 13,5 29,1 20,1

20.000 bis unter 100.000 10,4 21,5 16,0 39,9 45,0 47,1 40,7 32,7 17,6

100.000 bis unter 500.000 12,7 27,9 19,1 31,4 27,7 58,6 54,9 35,9 25,3

500.000 und mehr 8,9 16,3 18,5 23,5 43,7 25,6 26,0 25,3 12,8

Fortsetzung Darstellung 11.38: Armutsrisikoquoten nach soziodemografischen Merkmalen nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

Darstellung 11.39: Armutsrisikoquoten nach sozioökonomischen Merkmalen nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 
21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

Berufliche stellung

Selbstständige, mithelfende 
Familienangehörige

6,8 12,2 8,7 19,0 / / (19,5) 19,7 (12,8)

Beamte/innen,  
Wehrdienstleistende

0,7 - - / - / - (9,9) (5,8)

Angestellte, Zivildienstleistende,  
kaufm./techn. Auszubildende

3,9 5,3 8,4 19,7 (20,7) (20,3) 8,4 10,9 6,6

Arbeiter/innen,  
gewerbliche Auszubildende

7,4 16,1 11,5 19,3 (29,2) (28,2) (28,3) 18,1 10,8

Arbeitslose (gemeldet) 39,3 56,7 41,5 62,2 (40,7) (74,6) 51,7 58,6 57,3

Sonstige Nichterwerbstätige 14,5 21,7 21,0 37,2 42,0 49,2 38,7 38,2 23,4

höchster schulabschluss***

Noch Schüler/in 13,1 23,5 21,2 34,0 (41,7) 44,9 36,3 36,3 26,8

Kein Schulabschluss 22,3 37,3 29,3 36,3 (60,1) (54,8) (42,3) 44,8 (41,8)

Volks- und Hauptschule 13,6 21,8 18,7 32,9 (30,5) 43,0 34,2 28,1 19,4

Abschluss POS/DDR 7,8 / / - / - / (32,7) /

Mittlere Reife/ 
Mittlerer Schulabschluss

5,0 12,6 12,2 19,8 (28,6) (18,9) (30,0) 28,2 13,6

(Fach-)Hochschulreife 3,6 5,2 10,2 20,1 (10,9) 34,8 12,9 21,1 7,3
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* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.
*** Nur Personen mit abgeschlossener Schulausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen

Fortsetzung Darstellung 11.39: Armutsrisikoquoten nach sozioökonomischen Merkmalen nach Herkunftsregionen in By 2005 (Prozent)

ohne Migra-
tionshintergrund

Mit Migrationshintergrund

eu 
21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler

höchster beruflicher Bildungsabschluss

Noch in beruflicher Ausbildung 19,1 22,5 26,5 43,1 (54,0) 54,4 47,4 39,7 28,3

Kein beruflicher  
Ausbildungsabschluss

21,6 27,4 26,8 43,8 49,5 59,5 44,4 40,8 30,1

Anlernausbildung,  
berufliches Praktikum

17,4 (23,9) (14,0) (34,5) / / / (34,4) (23,1)

Lehrausbildung,  
gleichwertiger BFS-Abschluss

11,4 12,8 17,0 26,5 (32,4) 44,6 (32,0) 26,8 16,5

Abschluss einer  
Fachschule der DDR

9,3 - / - - - - / /

Meister-/techniker-/  
gleichw. Fachschulabschluss

6,6 5,6 13,7 (24,4) / / / 31,5 9,8

(Fach-)Hochschulabschluss 3,1 5,8 11,8 (17,4) (21,2) (37,5) 17,8 30,3 8,3

Vorgehensweise bei der Bestimmung  
der Herkunftsregion im Mikrozensus

Die Zuordnung der Personen mit Migrationshintergrund 
zu ihren jeweiligen Herkunftsländern ist aufgrund der 
Zusammenfassung von Ländern zu Ländergruppen so- 
wohl im Urdatensatz als auch im SUF-Datensatz nur be- 
schränkt möglich. So sind z. B. die Nachfolgestaaten der 
ehemaligen Sowjetunion sowie Jugoslawiens zu ver- 
schiedenen (z. B. Usbekistan zum sonstigen Nahen und 
Mittleren Osten, Ukraine zum sonstigen Osteuropa) Län- 
dergruppen zugeordnet worden, so dass eine über die 
Zuwanderungsjahre (vor bzw. nach Auflösung der Staa- 
tengemeinschaften) einheitliche Zuordnung nicht möglich 
ist. Darüber hinaus wird im SUF nur die Existenz einer 
zweiten ausländischen Staatsbürgerschaft angegeben, 
nicht aber welche. Zuletzt sind die verfügbaren und be- 
nötigten sechs Variablen (eigene erste Staatsbürgerschaft 
sowie frühere Staatsbürgerschaft und entsprechend für 
beide Elternteile) im SUF unterschiedlich zugeordnet 
worden. Am Beispiel von Kroatien sollen die Schwierig- 
keiten deutlich gemacht werden. Bei der ehemaligen 
Staatsbürgerschaft kann sowohl ehemaliges Jugoslawien 
angegeben sein als auch Kroatien. Kroatien selbst ist ent- 
weder eigens ausgewiesen (u. a. Staatsangehörigkeit 
der Mutter) oder wird mit allen europäischen Nicht-
EU-Staaten (Staatsangehörigkeit des Vaters) zusammen 
ausgewiesen.

Der kleinste gemeinsame Nenner aller verwendeten sechs 
Variablen, für die die Herkunft der Personen mit Migra- 
tionshintergrund bestimmt werden kann, sind die Län- 
der/Ländergruppen
• Türkei
•  EU 27 ohne die folgenden Länder: Polen, Bulgarien, 

Rumänien, Slowakei, tschechische Republik, Ungarn 
(PL, BG, RO, SK, cZ, H)

• Afrika
• Naher und Mittlerer Osten
• Süd-, Südost- und Ostasien
• Rest der Welt, staatenlos.
West- oder Osteuropa kann nicht getrennt ausgewertet 
werden, Europa insgesamt aufgrund der beschriebenen 
Zuordnungsprobleme der ehemaligen Sowjetunion eben- 
falls nicht. 
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Für bestimmte Fallkonstellationen wurden die folgenden 
Zuordnungen gemacht: 
Bei Personen ohne Migrationshintergrund mit einer zu- 
sätzlichen ausländischen Staatsbürgerschaft wurde als 
Herkunftsland „Deutschland“ zugeordnet. 

Falls Mutter und Vater beide einen Migrationshintergrund 
aus unterschiedlichen Herkunftsländern haben, wurde 
dem gemeinsamen Kind die Herkunftsregion der Mutter 
zugeschrieben. Unabhängig von der Herkunftsregion 
wurden Personen mit eigener Migrationserfahrung und 
deutscher Staatsbürgerschaft immer als (Spät-)Aussiedler-
innen bzw. (Spät-)Aussiedler gewertet, wenn sie die deut- 
sche Staatsangehörigkeit ohne Einbürgerung erhalten 
haben. Damit werden auch Kinder von vorübergehend im 
Ausland wohnenden Personen ohne Migrationshinter-
grund als Aussiedlerinnen bzw. Aussiedler gewertet. 

Personen, die eingebürgert wurden, aber keine Angaben 
zu ihrer ehemaligen Staatsangehörigkeit gemacht haben, 
wurden dann einer Herkunftsregion zugeordnet, falls zu- 
mindest bei der Frage nach der Staatsangehörigkeit der 
Eltern entsprechende Angaben gemacht wurden. Ansons- 
ten wurden sie in die Restgruppe „Übrige Welt, Staaten-
los, Sonstige“ sortiert. Personen ohne eigene Migrations- 
erfahrung, die die deutsche Staatsbürgerschaft ohne Ein- 
bürgerung besitzen und von denen mindestens ein El- 
ternteil im Ausland geboren wurde und nach 1960 nach 
Deutschland gezogen ist, aber keine Angaben zur Her- 
kunftsregion des Elternteils vorliegen, wurden ebenfalls 
in die Restgruppe sortiert.

Darstellung 11.40: Bevölkerungsstruktur nach Herkunftsregionen in D 2005 (tausend)

art des Migrations-
hintergrundes

herkunftsregion

deutschland eu 21*

Pl, Bg, 
ro, sK, 

cz, h türkei afrika

naher und 
Mittlerer 

osten

süd-, 
südost-, 
ostasien sonstige** aussiedler Insgesamt

Ohne Migrations-
hintergrund

67.290,7 67.290,7

Mit Migrations- 
hintergrund

2.654,6 1.656,5 2.789,6 486,9 610,2 719,6 4.090,2 2.181,7 15.189,3

darunter

Mit eigener  
Migrationserfahrung

1.539,8 1.288,6 1.480,5 311,1 450,4 509,4 3.033,1 1.572,6 10.185,5

Ausländer 1.409,9 445,9 1.200,9 235,9 285,4 385,4 1.590,6 5.554,0

Dt. durch 
Einbürgerung

129,9 842,7 279,6 75,2 165,0 124,0 1.442,5 3.058,9

Dt. ohne 
Einbürgerung

1.572,6 1.572,6

ohne eigene  
Migrationserfahrung

1.114,8 367,9 1.309,1 175,8 159,8 210,2 1.057,1 609,1 5.003,8

Ausländer 543,0 38,9 709,8 56,4 37,8 56,1 302,1 1.744,1

Dt. durch 
Einbürgerung

49,0 36,6 227,5 16,1 20,3 21,1 89,3 459,9

Dt. ohne 
Einbürgerung

522,8 292,4 371,8 103,3 101,7 133,0 665,7 609,1 2.799,8

Insgesamt 67.290,7 2.654,6 1.656,5 2.789,6 486,9 610,2 719,6 4.090,2 2.181,7 82.480,0

* EU 27 ohne die nebenstehenden osteuropäischen Länder PL, BG, RO, SK, CZ, H.
** U. a. Amerika, nicht EU-Europa, GUS, Ozeanien.

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen
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Eignung des SOEP zur Analyse der Personen mit 
Migrationshintergrund

Das SOEP ist für die Analyse migrationsspezifischer the- 
men grundsätzlich geeignet, allerdings bei Beachtung 
einer Reihe von Einschränkungen.

Zunächst werden nur Personen ab 16 Jahren erfasst. Auf- 
grund der beschriebenen jüngeren Altersschichtung der 
Personen mit Migrationshintergrund ist der Anteil der Per- 
sonen mit Migrationshintergrund daher im SOEP gering- 
er als im Mikrozensus.

Bei der Abgrenzung der Gruppe der nicht zugewanderten 
Deutschen mit mindestens einem zugewanderten oder 
als Ausländerin bzw. Ausländer in Deutschland geborenen 
Elternteil ergibt sich folgende Problematik: Das SOEP 
gibt lediglich Auskunft über die Nationalität der Eltern ei- 
ner Befragten bzw. eines Befragten, nicht jedoch über 
deren Herkunftsland. Daher werden Personen, deren El- 
tern im Ausland geboren und eingebürgert worden sind 
bzw. seit der Geburt einen deutschen Pass besitzen, nicht 

als Personen mit Migrationshintergrund erfasst (vgl. 
Fritschi/Jann o. J.).

Ein weiteres Problem stellt der niedrige Anteil von Befrag- 
ten dar, der Auskunft über die Nationalität seiner Eltern 
gibt. Rund 60 Prozent geben hierzu keine Auskunft. So- 
mit wird der Anteil der Personen mit ein- oder beidsei-
tigem Migrationshintergrund, aber deutscher Staatsan-
gehörigkeit, vermutlich unterschätzt.

In der folgenden Darstellung wird der Anteil der Personen 
mit bzw. ohne Migrationshintergrund im SOEP und im 
Mikrozensus dargestellt. Aus den Antwortausfällen bei 
Fragen zur Nationalität der Eltern resultiert ein relativ 
großer Anteil an nicht hinreichend definierten Personen 
(13%). Betrachtet man die um diesen Personenkreis 
bereinigten Anteile der Individuen mit Migrationshinter-
grund zeigt sich, dass das SOEP deren Quote mit 15 
Prozent niedriger schätzt als der Mikrozensus mit 19 Pro- 
zent. Dies ist in weiten teilen auf die Altersuntergrenze 
sowie auf die Unterschätzung der zweiten Generation 
mit deutscher Staatsangehörigkeit zurückzuführen.

                   soeP     Mikrozensus

fallzahlen hochrechnung hochrechnung

(Prozent) (Prozent)

Ohne Migrationshintergrund 16.841 85 82

Mit Migrationshintergrund 2.945 15 18

darunter

Mit eigener Migrationserfahrung 2.281 12 12

Ausländer 1.183 7 7

Dt. durch Einbürgerung 670 3 4

Dt. ohne Einbürgerung 428 2 2

ohne eigene Migrationserfahrung 664 3 6

Ausländer 297 1 2

Dt. durch Einbürgerung 269 1 1

Dt. ohne Einbürgerung 98 1 3

Insgesamt 22.358 100 100

Quelle: Mikrozensus 2005; SOEP 2005; eigene Berechnungen

Darstellung 11.41: Vergleich SOEP und Mikrozensus in D 2005 (Anzahl und Prozent)
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Freiwilliges und uneigennütziges Engagement für das 
Gemeinwohl ist für den Zusammenhalt unserer Gesell-
schaft von zentraler Bedeutung. Ohne die Mitwirkung 
seiner Bürgerinnen und Bürger wäre der Staat nicht in 
der Lage, die anstehenden gesellschaftlichen Herausfor-
derungen zu lösen. Dazu muss die Bedeutung des 
Ehrenamts in der Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommen 
werden. Die Bayerische Staatsregierung hat deshalb im 
Juni 2008 ein bei der Katholischen Stiftungsfachhoch-
schule München in Auftrag gegebenes Gutachten zum 
Wert des Bürgerschaftlichen Engagements vorgestellt. 
Darin wurde unter Berücksichtigung der Vielfalt des Bür-
gerschaftlichen Engagements der Versuch unternommen, 
sowohl den ökonomischen Nutzen als auch die sozialen 
Wirkungen des Bürgerschaftlichen Engagements zu 
beleuchten.

Der ökonomische Nutzen des Bürgerschaftlichen Enga-
gements ist danach enorm. Jeder einzelne in Bürger-
schaftliches Engagement investierte Euro stiftet durch-
schnittlich einen siebenfachen Nutzen. Investitionen in 
die Förderung des Ehrenamts und des Bürgerschaft-
lichen Engagements rechnen sich. Die Wertschöpfung 
des Bürgerschaftlichen Engagements kann und darf 
gleichwohl kein Argument dafür sein, professionelle 
Dienste zu ersetzen. Auf der Grundlage dieses Gutach-
tens mit der Erkenntnis „Bürgerschaftliches Engage-
ment rechnet sich“ ist vorgesehen, bei den Landkreisen 
und Gemeinden verstärkt für eine Vor-Ort-Förderung 
und Unterstützung bürgerschaftlichen und ehrenamt-
lichen Engagements zu werben.

Eine weitere Erkenntnis betrifft den subjektiven Nutzen 
der ehrenamtlich Tätigen: Die stärksten Effekte hat aus 
deren Sicht die Sinnhaftigkeit ihres Engagements. Die 
Engagierten fühlen sich gebraucht und haben ein wert-
schätzendes Verhältnis zu ihren Mitmenschen. Ehren-
amtliches und freiwilliges Engagement ist ein wichtiges 
Element gefühlter Lebensqualität. Für mehr als die Hälf-
te der bayerischen Engagierten ist der gesellschaftliche 
Mitgestaltungsanspruch und der Kontakt zu anderen 
Menschen das wichtigste Motiv. Fast ebenso wichtig ist 
den engagierten Personen der mit ihrer Tätigkeit ver-
bundene Kontakt zu anderen Menschen. Aber auch die 
Notwendigkeit, eine ansonsten eventuell brachliegen-
de wichtige gesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen, ist für 
eine Mehrzahl der bayerischen Engagierten ab 65 Jahren 
ein Motiv für ihr Engagement.

Bürgerschaftliches Engagement ist gesellschaftlich unab-
dingbar: In Bayern waren im Jahr 2004 3,8 Mio. Men-
schen bürgerschaftlich engagiert. Bei 36 Prozent der 
ehrenamtlich Tätigen umfasste der zeitliche Umfang des 

Engagements zwei Stunden pro Woche, weitere 29 Pro-
zent konnten zwischen drei und fünf Stunden aufbrin-
gen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass jeder vierte 
Engagierte mehr als fünf Stunden pro Woche im Dienst 
der Allgemeinheit stand. 

Zwar lehnt die Hälfte aller bürgerschaftlich Engagierten 
in Bayern politische Motive für ihr Ehrenamt eher ab, 
aber immerhin jeder sechste Engagierte stimmte dieser 
Aussage voll und ganz zu. Das Bürgerschaftliche Enga-
gement bezieht sich aber nicht nur auf politische The-
men, sondern auf alle Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens, auf Soziales, Kultur, Sport und vieles mehr. 
Bürgerschaftliches Engagement ist eine Querschnitts-
aufgabe. In Bayern besteht ein breites Fundament von 
ehrenamtlicher Tätigkeit und Bürgerschaftlichem Enga-
gement in den Vereinen, Kirchen und kirchlichen Orga-
nisationen, in den Sozialverbänden und zunehmend 
auch in neuen Organisationsformen.

Bemerkenswert ist insbesondere der erfreuliche Um-
stand, dass die Bereitschaft zum Engagement bei bis-
lang noch nicht freiwillig oder ehrenamtlich Tätigen 
deutlich zugenommen hat. Der Anteil der engagement-
bereiten Personen ist von 23 Prozent (1999) auf 30 Pro-
zent (2004) der bayerischen Bevölkerung gestiegen. Hier 
müssen die Rahmenbedingungen durch alle Beteiligten 
geschaffen werden, dass Bürgerschaftliches Engage-
ment und Ehrenamt auch geleistet werden können. 
Hierzu gehören Maßnahmen der Absicherung, der An-
erkennung und der Förderung von Ehrenamtsstrukturen 
(Hilfe zur Selbsthilfe).

Neben der SOEP-Untersuchung, die sich sprachlich eher 
auf Ehrenämter fokussiert hat, hat insbesondere die Lan-
desauswertung Bayern des 2. Freiwilligensurveys aus 
dem Jahr 2004 wichtige Erkenntnisse zu Art und Um-
fang des Bürgerschaftlichen Engagements in Bayern 
gebracht. Die Auswertung des 2. Freiwilligensurveys 
zeigt, wie sich freiwilliges Engagement in Bayern seit 
dem 1. Freiwilligensurvey im Jahr 1999 entwickelt hat. 
Beide Untersuchungen belegen, dass sich in Bayern wie 
im Bund in den Jahren 2004 bzw. 2005 mehr Menschen 
freiwillig engagiert haben als 1999. Das freiwillige Enga-
gement in Bayern bewegt sich auf einem insgesamt 
sehr hohen Niveau. 

Bayerische Männer übernehmen häufiger als bayerische 
Frauen freiwillige Tätigkeiten, mit steigender Tendenz 
bei den Frauen (1999: 31 %; 2004: 35 %). Die Halbierung 
der Engagement-Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen entspricht dem Bundestrend. 
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Die Altergruppe der 35- bis 44-Jährigen war im Jahr 
2004 mit 44 Prozent die engagierteste Gruppe in Bayern. 
Mit 42 Prozent zählten aber auch die bayerischen Ju- 
gendlichen zwischen 14 und 24 Jahren (Deutschland 2004:  
36 %) zu den engagiertesten Bevölkerungsgruppen. Dass 
sich junge Leute in dieser Altersgruppe in Bayern über- 
durchschnittlich einbringen, ist auch eine Folge der im 
Freistaat vorhandenen überdurchschnittlich guten Ehren- 
amtsstruktur in Vereinen und Verbänden. Dass Jugendli-
che mit höherer Bildungsaspiration (Abitur oder Fach- 
hochschulreife) häufiger freiwillig engagiert sind als 
Jugendliche mit einfacheren Bildungsabschlüssen, ist 
eine bundesweit zu beobachtende Erscheinung.

Die größte Wachstumsgruppe für Bürgerschaftliches En-
gagement stellen in Bayern wie auf der Bundesebene 
die 55- bis 64-Jährigen („junge Seniorinnen und Se-
nioren“) dar (42 %). Die Angehörigen dieser Gruppe 
wollen gezielter als in der Vergangenheit ihre freie Zeit 
nach der Familien- oder Erwerbsphase sinnvoll und in-
teressant verbringen. Hier sind insbesondere die Frauen 
bürgerschaftlich aktiv geworden.

Ähnlich wie auf Bundesebene gestaltet sich der Einfluss 
des Haushaltsnettoeinkommens auf das freiwillige Enga-
gement. So ist z. B. ein Zusammenhang zwischen höhe-
rem Einkommen und höherem Engagement erkennbar. 
Zusätzlich beeinflussen Merkmale wie z. B. Schulbil-
dung, Größe des Bekanntenkreises und Kirchenbindung 
die Engagementwerte.

Nach wie vor spielt sich in Bayern – ähnlich stark wie in 
Baden-Württemberg – der Schwerpunkt des Bürger-
schaftlichen Engagements in den Vereinen, Kirchen und 
religiösen Einrichtungen ab (2004: Bayern: 63 %; Baden-
Württemberg: 66 %). Dies ist häufig als Ausdruck der 
Verbundenheit der bürgerschaftlich Engagierten mit 
ihrem Umfeld, insbesondere mit ihrer Heimatgemeinde 
oder dem sonstigen unmittelbaren gesellschaftlichen 
Umfeld wie örtlichem Verein, Nachbarschaft und Heimat-
region zu deuten. 

einzelne herausforderungen

Sport und Bewegung, Kirche und Religion, Freizeit und 
Geselligkeit sowie Kultur und Musik führen die Liste der 
Engagementbereiche in Bayern an. Damit ist Bürger-
schaftliches Engagement eine Querschnittsaufgabe. 
Staatliche Engagementförderung findet daher in zahl-
reichen Ressorts statt (z. B. Sport durch das Kultusmi-
nisterium, Agenda 21 durch das Umweltministerium, 
Rettungsdienste und Soziale Stadt im Innenministeri-

um, Grundsatzfragen, Freiwilligendienste, Freiwilli-
genagenturen, Mütterzentren, Ausländerbeiräte so-
wie Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 
im Sozialministerium).

LANDESNETZWERK BüRGERScHAFTLIcHES 
ENGAGEMENT

Um die neuen Formen des Bürgerschaftlichen Engage-
ments durch eine Selbstverwaltungsstruktur zu fördern, 
hat Bayern im Jahr 2003 das Landesnetzwerk Bürger-
schaftliches Engagement mit einer Geschäftsstelle in 
Nürnberg und weiteren Netzwerkknoten eingerichtet. 
Für die Förderung der Zusammenarbeit der verschie-
denen Formen des Bürgerschaftlichen Engagements 
wurde dem Netzwerkgedanken entsprechend keine 
neue Behörde geschaffen. Das entsprach dem Vorschlag 
einer Expertenkommission, sich gemäß dem Subsidiari-
tätsprinzip für eine nichtstaatliche Organisation der 
Ehrenamtsförderung zu entscheiden. Das Landesnetz-
werk Bürgerschaftliches Engagement hat die Aufgabe, 
Anlaufstellen des Bürgerschaftlichen Engagements und 
kommunalpolitisch Verantwortliche ressortübergreifend 
über Themen des Bürgerschaftlichen Engagements wie 
z. B. Good-Practice-Beispiele zu informieren, zu beraten, 
fortzubilden und zu vernetzen. Es unterhält dazu ein In-
ternetportal (www.wir-für-uns.de) und gibt für alle kom-
munalpolitischen Entscheidungsträger in Bayern vier-
teljährlich einen gedruckten Newsletter heraus. Das 
Projekt Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 
war zunächst auf fünf Jahre befristet und wird jetzt, 
nach einer Evaluation durch die TU München, unbefri-
stet fortgesetzt. In ihm sind als weitere landesweite Ver-
netzungsmöglichkeiten folgende Knoten verbunden: 
Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen, 
Selbsthilfekoordination Bayern, Netzwerk der Mütter- 
und Familienzentren. Als Gastknoten wird seit 2007 die 
Landesvereinigung der Ausländerbeiräte AGABY im 
Landesnetzwerk betreut. Eine Seniorenvertretung soll 
als weiterer vollwertiger Knoten hinzukommen. Bislang 
war der Seniorenbereich nur zeitweise über die Landes-
stelle der Seniorenbüros eingebunden. 

BAYERIScHE EHRENAMTSVERSIcHERUNG

Um die Motivation für Bürgerschaftliches Engagement 
durch verminderte Haftungsrisiken zu fördern, hat der 
Freistaat zum 01.04.2007 die Bayerische Ehrenamtsver-
sicherung eingerichtet. Damit soll vor allem der Tendenz 
Rechnung getragen werden, nach der sich immer mehr 
Bürgerinnen und Bürger in kleinen, rechtlich unselbst-
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ständigen Initiativen, Gruppen und Projekten engagie-
ren, mit der Folge, dass sie keinen Versicherungsschutz 
genießen. Die Bayerische Ehrenamtsversicherung be-
steht aus einer Haftpflicht- und einer Unfallversiche-
rung. Der gebotene Versicherungsschutz ist nachrangig: 
Jede anderweitig bestehende Haftpflicht- oder Unfall-
versicherung (gesetzlich oder privat) geht im Schadens-
fall der Landesversicherung vor. 

In der Haftpflichtversicherung versichert sind ehrenamt-
lich/freiwillig Tätige, die in Bayern aktiv sind oder deren 
Engagement von Bayern ausgeht. Die ehrenamtliche/
freiwillige Tätigkeit muss in rechtlich unselbstständigen 
Vereinigungen stattfinden. Vereine, Verbände, GmbHs, 
Stiftungen etc. sind also weiter in der Pflicht, für den 
Versicherungsschutz der Ehrenamtlichen zu sorgen. In 
der Haftpflichtversicherung besteht Versicherungsschutz 
bis 2 Mio. Euro pauschal für Personen- und Sachschä-
den und bis 100.000 Euro für Vermögensschäden.

In der Unfallversicherung versichert ist der gleiche Per-
sonenkreis wie in der Haftpflichtversicherung. Jedoch 
besteht bei der Unfallversicherung zusätzlich ein Ver-
sicherungsschutz für ehrenamtlich/freiwillig Tätige in 
rechtlich selbstständigen Strukturen. Das Wegerisiko ist 
mitversichert. Die Leistungen betragen 175.000 Euro 
maximal bei 100 Prozent Invalidität, 10.000 Euro im 
Todesfall, 2.000 Euro für Zusatz-Heilkosten und 1.000 
Euro für Bergungskosten.

GESELLScHAFTLIcHE ANERKENNUNG

Eine wesentliche Motivationsquelle für ehrenamtliche 
Betätigung ist, sich aus Nächstenliebe für hilfebedürf-
tige Menschen einzusetzen. Verbunden damit ist zu 
Recht die Erwartung, dieses Bürgerschaftliche Engage-
ment gesellschaftlich anerkannt zu wissen. Die Bayerische 
Staatsregierung veranstaltet deshalb regelmäßige 
Ehrenamtsempfänge durch den Ministerpräsidenten. 
Darüber hinaus werden besonders engagierte Mitbürge-
rinnen und Mitbürger durch Auszeichnungen der ein-
zelnen Ressortminister, im Sozialressort z. B. durch die 
Sozialmedaille, einmal jährlich geehrt.

Um im Rahmen der Anerkennungskultur die zahllosen 
ehrenamtlich Tätigen u. a. im Sozialbereich zu errei-
chen, wird die Initiative der Sozialverbände, in Bayern 
einen „Ehrenamtsnachweis. Engagiert im sozialen Be-
reich“ einzuführen, unterstützt. Der Nachweis soll auf 
andere Bereiche (Kultur, Sport, Umwelt etc.) übertragbar 
gestaltet werden. Im Unterschied zu anderen Ländern 
soll die Bezeichnung nicht Kompetenznachweis lauten, 

um Verwechslungen mit Berufsabschlüssen zu vermei-
den. Wegen des bayerischen Nichtstaatlichkeitsprinzips 
der Ehrenamtsförderung soll er als nichtstaatliches 
Dokument in Verantwortung der Sozialverbände ge-
staltet werden.

Schließlich soll die Einführung von Ehrenamtscards, die 
besonders engagierten Ehrenamtlichen verliehen werden 
und zu Vergünstigungen berechtigen sollen (z.B. im 
kommunalen Bereich), unterstützt werden.

FLÄcHENDEcKENDER AUSBAU DER FREI-
WILLIGENAGENTUREN

Die nachstehende wissenschaftliche Analyse zeigt, dass 
es verschiedene Zugangswege zum freiwilligen Engage-
ment gibt. Ursächlich sind häufig ein Anstoß durch 
Freunde und Bekannte (44 %) sowie die direkte Anspra-
che durch leitende Personen in Organisationen und 
Gruppen (43 %). Zunehmend sind aber auch Informa-
tions- und Kontaktstellen wie beispielsweise Freiwilli-
genzentren wichtig.

Um dem wachsenden Bedürfnis nach gezieltem Bürger-
schaftlichem Engagement zu entsprechen, beabsichtigt 
Bayern, Anreize zu einem flächendeckenden Ausbau der 
Freiwilligenagenturen zu setzen und hierdurch zu einer 
weiteren Erschließung des Engagementpotentials bei-
zutragen. Derzeit existieren in Bayern 48 Freiwilligen- 
agenturen, deren Wirkungskreis sich in den meisten Fäl-
len auf die gemeindliche Ebene beschränkt. Es bestehen 
noch zahlreiche weiße Flecken, wo weder Freiwilligen-
agenturen noch andere Anlaufstellen für engagementbe-
reite Bürgerinnen und Bürger bestehen. Um eine 
möglichst flächendeckende Versorgung mit Freiwilli-
genagenturen zu erreichen, ist angedacht, die Schaf-
fung landkreisweit operierender Freiwilligenagenturen 
zu fördern. 
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12  Politisches interesse und Bürger-
schaftliches engagement

Situationsanalyse von:  Thomas Gensicke, Sabine Geiss, 
TNS Infratest Sozialforschung

12.1 Politisches interesse

Politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger gelten als 
Voraussetzung für die Lebendigkeit einer Demokratie. Wie 

steht es damit in Bayern? Auf Basis der Daten des SOEP 
kann für die Jahre 2000, 2002, 2004 und 2005 der Umfang 
des politischen Interesses in Bayern und auf Bundesebene 
repräsentativ dargestellt werden. 38 Prozent der Baye-
rinnen und Bayern interessierten sich im Jahr 2000 „stark“ 
oder „sehr stark“ für politische Themen. Darüber hinaus 
hatte immerhin jeder zweite Bewohner Bayerns ein 
gewisses Interesse an Politik, auch wenn dies „nicht so 
stark“ ausfiel (vgl. Darstellung 12.1). Nur 12 Prozent der 
bayerischen Bevölkerung interessierten sich im Jahr 2000 
„überhaupt nicht“ für politische Themen.

1  Deutschland gehört zur europäischen Spitzengruppe von Ländern mit besonders vielen politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern (vgl. van Deth 2004). Nur 
in den Niederlanden und den skandinavischen Ländern gaben mehr Menschen an, sich für politische Themen zu interessieren, während das Interesse in süd- bzw. 
osteuropäischen Ländern deutlich niedriger ist.  

 
2  Der FWS ist eine große repräsentative telefonische Befragung der ab 14-jährigen deutschsprachigen Bevölkerung (pro Welle bisher N=15.000 Befragte). Bisher 

wurden 1999 und 2004 zwei Wellen durchgeführt, die dritte Welle wird 2009 realisiert. Auftraggeber ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. Neben der Bundesberichterstattung (vgl. Gensicke u. a. 2006) gibt es auch eine umfangreiche Länderberichterstattung (für Bayern vgl. Gensicke u. a. 2006).

3  Die Erfassung des komplexen Phänomens „Bürgerschaftliches Engagement“ spielt im SOEP nur eine Nebenrolle und wird als eine Freizeitbeschäftigung unter 
anderen pauschal erfasst. Die aussagekräftigere Quelle ist der FWS, der mit einem anspruchsvollen methodischen Apparat, der eigens für die Erfassung des 
Engagements entwickelt wurde, an die Messung herangeht (vgl. Gensicke/Geiss 2006). Dennoch sollte eine zweite prominente Quelle herangezogen werden, um 
z. B. den Einfluss unterschiedlicher Frageformulierungen auf das Antwortverhalten der Befragten darzustellen.

Seit 2000 ist der Anteil von „stark“ oder „sehr stark“ 
politisch Interessierten in Bayern im Großen und Ganzen 
stabil geblieben. Allerdings gibt es seit 2002 eine gewisse 
Verschiebung von den „nicht so stark“ an Politik Interes-
sierten zu den „überhaupt nicht“ Interessierten (von 12 % 
2000 auf 16 % 2005). Auch auf Bundesebene ist diese 
Entwicklung zu erkennen.1  In Vergleichsländern wie 
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind die 
Verhältnisse ähnlich.

Das politische Interesse hängt stark vom Bildungsstatus 
ab. Sowohl auf der Ebene Bayerns als auch des Bundes 
sind Menschen mit höherem Bildungsstatus politisch viel 
interessierter als solche mit niedrigerem Bildungsstatus. 
Männer interessieren sich stärker für Politik als Frauen, 
inzwischen vor allem aber ältere Menschen viel stärker als 
jüngere. Es besteht heute die Herausforderung, politische 
Inhalte in verständlicher Form einerseits den einfachen 
Bevölkerungsschichten, andererseits auch den jüngeren 
Menschen vermehrt nahezubringen. In beiden Gruppen 
finden sich vermehrt Personen mit Migrationshintergrund.

12.2 Bürgerschaftliches engagement

12.2.1  MESSUNG VON BüRGERScHAFTLIcHEM 
ENGAGEMENT IM SOEP UND IM FREI-
WILLIGENSURVEY

Neben dem politischen Interesse ist die freiwillige 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an gesell-
schaftlichen Aufgaben eine wichtige Voraussetzung für 
die Stabilität und Lebendigkeit unserer Demokratie. 
Das bürgerschaftliche Engagement besteht allerdings 
nicht nur aus politischem Engagement und sozialen 
Hilfen, sondern beinhaltet ein wesentlich breiteres 
Spektrum zu bearbeitender gesellschaftlicher Aufga-
ben und Arbeiten. Für die Darstellung des vergleichs-
weise komplexen Phänomens „Bürgerschaftliches 
Engagement“ in Bayern und Deutschland werden in 
der Folge zwei große Bevölkerungsbefragungen 
herangezogen, zum einen der Freiwilligensurvey 
(FWS: 1999 und 2004)2, zum anderen die bereits 
verwendeten Daten des SOEP.3

Darstellung 12.1: Politisches Interesse in BY und D 2000-2005 (Prozent)

Quelle: SOEP; eigene Berechnungen (Befragte ab 16 Jahren); querschnittsgewichtet

2000 2002 2004 2005

BY d BY d BY d BY d

Sehr starkes Interesse 7 8 9 8 10 8 8 8

Starkes Interesse 31 29 31 31 27 28 30 28

Nicht so starkes Interesse 50 50 49 48 47 48 46 47

überhaupt kein Interesse 12 13 11 13 16 16 16 17
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12.2.2  ENTWIcKLUNG DES BüRGERScHAFTLI-
cHEN ENGAGEMENTS 1999 UND 2004

In einem ersten Schritt soll es um die Entwicklung des 
bürgerschaftlichen Engagements gehen. In Darstellung 
12.2 sind zunächst Beteiligungsquoten auf Basis des 
FWS in ausgewählten Bundesländern (BY, BW, NW) bzw. 
Regionen (WD: früheres Bundesgebiet inkl. Berlin) auf-
gelistet. Die Befragten des FWS werden dabei in drei 
Gruppen eingeteilt, in „Freiwillig Engagierte“, „Gemein-
schaftlich Aktive“ sowie in Personen, die weder gemein-
schaftlich aktiv noch freiwillig engagiert sind („nichts 
davon“). Den Ergebnissen des FWS sind die SOEP-Er-
gebnisse für vergleichbare Fragestellungen gegenüber-
gestellt (Umfang sog. „ehrenamtlicher“ Tätigkeit und 
der politischen Beteiligung). Ein Vergleich der beiden 
SOEP-Indikatoren macht zunächst deutlich, dass „ehren-
amtliche“ Tätigkeiten in Vereinen, Verbänden oder so-
zialen Diensten deutlich häufiger ausgeübt werden als 
Beteiligungen im (kommunal-)politischen Bereich. Für 
einen besseren Vergleich der Engagementquoten von 

SOEP und FWS wurden die beiden SOEP-Indikatoren zu 
einer vereinfachten zweiteiligen Variablen zusammenge-
führt („engagiert“, „nicht engagiert“). Die drei Antwort-
kategorien „jede Woche“, „jeden Monat“ und „seltener“ 
wurden zur Kategorie „engagiert“ zusam mengefasst, die 
nie „ehrenamtlich“ und nie politisch Engagierten erschei-
nen in der Kategorie „nicht engagiert“.

Man erkennt, dass die Engagementniveaus im SOEP 
und in den FWS unterschiedlich hoch sind. Dennoch 
weisen beide Erhebungen zumeist eine ähnliche 
Entwicklungsrichtung des bürgerschaftlichen Engage-
ments aus. So waren laut SOEP und FWS im Bundesge-
biet, im früheren Bundesgebiet und in Baden-Württem-
berg zum Erhebungszeitpunkt 2004/2005 mehr Men-
schen freiwillig engagiert als 1999. Der FWS weist für 
die Bundesebene eine steigende Engagementbeteili-
gung von 34 Prozent (1999) bzw. 36 Prozent (2004) aus, 
während das SOEP mit seiner Methodik für 1999 30 Pro-
zent Engagierte und für 2004 32 Prozent Engagierte zähl-
te.4  Der FWS weist das bürgerschaftliche Engagement 

4  Auch beim bürgerschaftlichen Engagement nimmt Deutschland einen vorderen Platz in Europa ein (vgl. van Deth 2004).

Darstellung 12.2: Bürgerschaftliches/ehrenamtliches Engagement in BY, WD, D, BW und NW 1999-2005 (Prozent)

Quelle: FWS 1999 und 2004 (Befragte ab 14 Jahren) und SOEP 1999/2005; eigene Berechnungen (Befragte ab 16 Jahren); querschnittsgewichtet 

freiwilligensurveys BY Wd d BW nW

1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004

Bürgerschaftliches engagement

Engagiert 31 30 32 29 35 31 29 27 33 29

Aktiv 32 33 32 34 31 33 31 31 32 36

Nichts davon 37 37 36 37 34 36 40 42 35 35

soeP BY Wd d BW nW

1999 2005 1999 2005 1999 2005 1999 2005 1999 2005

ehrenamtliche tätigkeiten

Jede Woche 7 8 8 9 7 8 10 11 7 9

Jeden Monat 7 9 7 7 7 8 9 8 6 7

Seltener 17 16 14 16 14 15 14 18 13 14

Nie 69 67 71 68 72 69 67 63 74 70

Beteiligung in Bürgerinitiativen, Parteien, Kommunalpolitik

Jede Woche 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Jeden Monat 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1

Seltener 9 8 7 7 7 7 8 7 7 7

Nie 89 89 90 90 90 90 90 91 91 91

ehrenamtliche tätigkeiten/politisches engagement

Engagiert 32 35 31 34 30 32 35 38 28 31

Nicht engagiert 68 65 69 66 70 68 65 62 72 69
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für Bayern zu beiden Erhebungszeitpunkten konstant 
mit 37 Prozent aus, während das SOEP für das Jahr 
2005 zu einem höheren Wert als 1999 kommt (1999: 
32 %, 2005: 35 %). Insbesondere das „ehrenamtliche“ 
Engagement hat zu dieser positiven Entwicklung in 
Bayern beigetragen, während das Engagement im 
politischen Bereich konstant blieb.

Ob nun nach dem SOEP ansteigend oder nach dem 
FWS stabil, bewegt sich das freiwillige Engagement in 
Bayern insgesamt auf einem hohen Niveau. Bayern 
nimmt damit im Ländervergleich eine vordere Position 
ein. 37 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Bayern 
hatten nach den FWS 1999 und 2004 eine freiwillige 
Tätigkeit übernommen, ein weiteres Drittel der Be-
völkerung ab 14 Jahren war in Organisationen, Grup-
pen und Einrichtungen zwar teilnehmend aktiv, ohne 
aber längerfristig bestimmte Aufgaben freiwillig über-
nommen zu haben.5  Das bedeutet, dass im Jahr 2004 
70 Prozent der bayerischen Bevölkerung ab 14 Jahren 
jenseits von Familie und Beruf in einem gemeinschaft-
lichen Kontext (als teilnehmend Aktive oder Engagier-
te) eingebunden waren.

12.2.3  BüRGERScHAFTLIcHES ENGAGEMENT 
IN VERScHIEDENEN GRUPPEN

Nach Geschlecht betrachtet ergibt sich in Bayern ein 
ähnliches Bild wie auch auf Bundesebene und in den 
meisten Bundesländern (vgl. Darstellung 12.3). 
Männer üben häufiger als Frauen freiwillige Tätig-
keiten aus, auch wenn die Engagementbeteiligung der 
bayerischen Männer zwischen 1999 und 2004 in fast 
allen Altersgruppen rückläufig war. Bemerkenswert ist, 
dass in diesem Zeitraum deutlich mehr Frauen in 
Bayern eine freiwillige Tätigkeit aufgenommen haben 
(1999: 31 %, 2004: 35 %), so dass sich inzwischen eine 
ausgeglichenere Situation auf Geschlechterebene 
herausgebildet hat. 

Unterschiedliche Entwicklungen sind auch in den 
Altersgruppen zu erkennen. Bayerische Jugendliche 
zwischen 14 und 24 Jahren zählen zu den enga-
giertesten Bevölkerungsgruppen überhaupt. Ihre 
Engagementbeteiligung war 1999 und 2004 konstant 
hoch (42 %) und lag sogar noch deutlich über der aller 
Jugendlicher auf Bundesebene (2004: 36 %). Aller-
dings hängt die Wahrscheinlichkeit, ob sich junge 
Menschen freiwillig engagieren, in stärkerem Umfang 

als in anderen Altersgruppen von ihrer Zugehörigkeit 
zu einer Gesellschaftsschicht mit hohem formalen 
Bildungsstatus ab (vgl. Picot/Geiss 2007). Die formale 
Schulbildung als Einflussfaktor für die Engagementbe-
teiligung Jugendlicher hat bundesweit und auch in 
Bayern seit 1999 an Aussagekraft gewonnen. 

Etwas seltener als 1999 waren 2004 in Bayern die 25- 
bis 34-Jährigen freiwillig engagiert (1999: 36 %, 2004: 
32 %). Diese Lebensjahre sind bei jungen Menschen 
von biographischen Umbrüchen gekennzeichnet (Wohn-
ortwechsel, Familiengründung). Insbesondere der 
„Ausbildungs- und Mobilitätsstress“ scheint das 
Engagement inzwischen vermehrt zu erschweren. 
Ehemals ausgeübte freiwillige Tätigkeiten im Sportver-
ein oder der Jugendgruppe können nicht mehr wei - 
tergeführt und am neuen Wohnsitz muss zunächst ein 
neues privates Umfeld aufgebaut werden. In der Fa-
milienphase (Altersgruppe 35 bis 44 Jahre) ergeben 
sich besonders über die Kinder neue Kontakte und 
Verpflichtungen. Auch in Bayern waren Frauen und 
Männer zwischen 35 und 44 Jahren die engagierteste 
Gruppe überhaupt.

Seltener als 1999 hatten die 45- bis 54-Jährigen eine 
freiwillige Tätigkeit übernommen, wobei dieser Rück-
gang maßgeblich auf die Männer zurückzuführen ist. 
Wie auf Bundesebene stellt die Altersgruppe der 55- 
bis 64-Jährigen („junge Seniorinnen und Senioren“) 
die größte Wachstumsgruppe des freiwilligen Engage-
ments dar. In Bayern waren 2004 42 Prozent der 55- bis 
64-Jährigen freiwillig engagiert (1999: 34 %). Mit die-
ser Altersgruppe bringt sich eine Generation zuneh-
mend in das Gemeinwesen ein, die ihre freie Zeit (nach 
der Familien- bzw. nach der Erwerbsphase) sinnvoll 
verbringen will. Insbesondere bayerische Frauen in 
dieser Altersgruppe haben das bürgerschaftliche En-
gagement als neues Betätigungsfeld entdeckt.

5  Die führende Rolle unter den deutschen Bundesländern nahm 1999 wie 2004 Baden-Württemberg ein. 
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Obwohl freiwilliges Engagement ein gewisses Maß an 
Zeit erfordert, engagierten sich 2004 dennoch Erwerbs-
tätige häufiger als nicht Erwerbstätige, insbesondere 
als (ältere) Ruheständler und Arbeitslose. Eine beson-
ders aktive Gruppe sind die Schülerinnen und Schüler, 
Auszubildenden und Studierenden. Aber auch Haus-
frauen (bzw. Hausmänner) sind gesellschaftlich aktiv. 
Wichtige Veränderungen bei den Arbeitslosen können 
wegen zu geringer Fallzahlen nur auf bundesweiter 
Basis dargestellt werden. Danach sind Arbeitslose 
zwischen 1999 und 2004 deutlich aktiver geworden und 
sind als nicht Engagierte besonders häufig bereit, sich 
bürgerschaftlich zu engagieren. Ihre Motivation ist zum 
einen auf gesellschaftliche Einflussnahme hin ausge-
richtet, zum anderen auf die Verbesserung ihrer ei - 
genen Lebenssituation und Beschäftigungsfähigkeit.

Abschließend soll die Bedeutung materieller Faktoren 
für das Engagement mit Hilfe des Haushaltseinkom-
mens untersucht werden. Sowohl in Bayern als auch auf 
Bundesebene gibt es einen positiven Zusammenhang 

zwischen Einkommen und bürgerschaftlichem Engage-
ment. Häufig hängt das Einkommen allerdings auch mit 
anderen sozio-kulturellen Statusmerkmalen zusammen, 
so dass letztlich nicht das Materielle selbst, sondern 
dieser sozial-kulturelle Faktor das Entscheidende ist. Ein 
Vorhersagemodell des FWS auf Bundesebene (vgl. 
Gensicke/Picot/Geiss 2006: 74f.) zeigt, dass die 
Erklärungskraft von Variablen wie „formale Schulbil-
dung“, „Größe des Freundes- und Bekanntenkreises“, 
„Kirchenbindung“, „Kreativitäts- und Engagementwer-
te“ und „Haushaltsgröße“ (vorhandene Kinder und 
Jugendliche) viel höher ist als die des Einkommens. 
Freiwilliges Engagement ist also von seinen Hintergrün-
den her in erster Linie ein Sozial- und Kulturphänomen.

Darstellung 12.3: Bürgerschaftliches Engagement nach Geschlecht, Altersgruppen, Erwerbstätigkeit und Bildung in BY 1999-2004 (Prozent)

Bürgerschaftliches engagement

                    engagiert                   aktiv                     nichts davon

1999 2004 1999 2004 1999 2004

insgesamt 37 37 32 33 31 30

geschlecht

Frauen 31 35 35 34 34 31

Männer 43 40 30 32 27 28

altersgruppen

14 bis unter 25 Jahre 42 42 36 44 22 14

25 bis unter 35 Jahre 36 32 37 38 27 30

35 bis unter 45 Jahre 42 44 29 31 29 25

45 bis unter 55 Jahre 43 38 28 33 29 29

55 bis unter 65 Jahre 34 42 33 27 33 31

65 Jahre und älter 28 27 30 29 42 44

soziale stellung

Erwerbstätig 40 39 32 35 28 26

Schüler/in; Ausbildung 41 43 37 40 22 17

Rentner/in; Pensionär/in 27 31 32 26 41 43

Sonstige Nichterwerbstätige 41 34 29 35 30 31

Qualifikation

Einfache Bildung 27 27 35 35 38 38

Mittlere Bildung 43 41 32 32 25 27

Höhere Bildung 43 43 29 32 28 25

Quelle: FWS 1999 und 2004 (Befragte ab 14 Jahre)
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12.2.5  EINSATZFELDER FüR BüRGERScHAFT-
LIcHES ENGAGEMENT

Die Befragten konnten ihre freiwilligen Tätigkeiten 
insgesamt 14 Engagementbereichen bzw. Einsatz-
feldern zuordnen, von denen die Bedeutenderen in 
Darstellung 12.5 aufgelistet sind. In allen Bundeslän-
dern bzw. Regionen waren die meisten Freiwilligen im 
Bereich „Sport und Bewegung“ engagiert. Eine 
besonders hohe Bedeutung hat dieser Bereich in 
Bayern, wo 23 Prozent der freiwilligen Tätigkeiten im 
sportlichen Bereich angesiedelt waren. Am zweithäu-
figsten übten bayerische Engagierte 2004 freiwillige 
Tätigkeiten in den Bereichen „Freizeit und Gesellig-
keit“ sowie „Kirche und Religion“ aus. Im Gegensatz 
zum Bundestrend waren 2004 in Bayern etwa gleich 
viele Menschen im sozialen Bereich sowie im Bereich 
„Kindergarten und Schule“ engagiert wie 1999, 

während diese auf Bundesebene und in vielen Bundes-
ländern an Bedeutung gewannen. Eine weitere Be- 
sonderheit stellt der Engagementbereich „Freizeit und 
Geselligkeit“ dar, in dem in Bayern mehr Menschen 
bürgerschaftlich aktiv sind als in anderen Bundesländern. 

12.2.4 ORGANISATIONSFORMEN

Freiwillige Tätigkeiten können in verschiedenen or-
ganisatorischen und institutionellen Kontexten aus-
geübt werden. Am häufigsten sind die freiwilligen 
Tätigkeiten in Bayern in Vereinen organisiert (vgl. 
Darstellung 12.4), mit deutlichem Abstand folgen 
Tätigkeiten in den Kirchen und Religionsgemeinschaften 
bzw. deren Umfeld sowie in Verbänden, Parteien oder 
Gewerkschaften. In Bayern wurden 2004 neun Prozent 
der freiwilligen Tätigkeiten in staatlichen bzw. kommu-
nalen Einrichtungen ausgeübt; weiterhin waren 2004 
zehn Prozent der Tätigkeiten in selbstorganisierten 
Gruppen oder Initiativen angesiedelt. Eine geringere 
Rolle spielten private Einrichtungen oder Stiftungen, in 
deren Umfeld im Jahr 2004 sechs Prozent der Tätig-

keiten ausgeübt wurden. Die Organisationsstruktur der 
freiwilligen Tätigkeiten in Bayern hat sich zwischen 
1999 und 2004 nur geringfügig geändert. So wurden 
mehr Tätigkeiten in Vereinen ausgeübt, während 
ansonsten nur sehr leichte Veränderungen auftraten.

Die organisatorische Struktur der freiwilligen Tätig-
keiten in Bayern unterscheidet sich nur geringfügig 
von der in anderen Bundesländern. Auffällig ist 
lediglich, dass in Baden-Württemberg und Bayern 
vergleichsweise viele freiwillige Tätigkeiten in Verei-
nen ausgeübt werden. In Baden-Württemberg haben 
zudem staatliche bzw. kommunale Einrichtungen eine 
größere Bedeutung als Organisationsform für freiwilli-
ges Engagement als in anderen Bundesländern. 

Darstellung 12.4: Organisationsformen in BY, WD, D, BW und NW 1999-2004 (Prozent)

Quelle: FWS 1999 und 2004 (alle freiwilligen Tätigkeiten)

     BY        Wd       d     BW      nW

1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004

Verein 44 47 43 43 43 43 48 48 39 40

Kirche, religiöse Einrichtung 17 16 15 16 14 15 16 18 16 18

Verband, Partei, Gewerkschaft 13 12 14 12 14 12 12 5 12 14

Gruppen, Initiativen 10 10 13 11 13 11 10 9 15 11

Staatliche, kommunale Einrichtung 9 9 10 12 11 12 8 15 11 10

Private Einrichtung, Stiftung, Sonstiges 7 6 5 6 5 7 6 5 7 7
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12.2.6  MOTIVE FüR DAS BüRGERScHAFTLIcHE 
ENGAGEMENT UND ZUGANGSWEGE

Es gibt viele Gründe, weshalb sich Menschen bürger-
schaftlich engagieren. Neben verschiedenen Einzel-
motiven (Spaß, Erfahrungsgewinn, mitmenschliche 
Hilfe usw.), die mit bestimmten Tätigkeiten verbun-
den auftreten, wurden im FWS vier Grundmotive 
abgefragt, warum man sich überhaupt engagiert. Für 
mehr als die Hälfte aller bayerischen Engagierten 
steht dabei der gesellschaftliche Mitgestaltungsan-
spruch an erster Stelle und ist das wichtigste Grund-
motiv für bürgerschaftliches Engagement (vgl. 
Darstellung 12.6). In Bayern verbinden insbesondere 
männliche Freiwillige sowie die 45- bis 65-jährigen 
Engagierten mit ihrer Tätigkeit einen gesellschaft-
lichen Mitgestaltungsanspruch. Auch für Engagierte 
mit einem hohen formalen Bildungsstatus traf dieses 
Motiv in stärkerem Maße zu als für Engagierte mit for-
mal mittlerem oder niedrigem Bildungsstatus. 

Fast ebenso wichtig wie die gesellschaftliche Mitgestal-
tung ist den Engagierten der mit der bürgerschaft
lichen Tätigkeit verbundene Kontakt zu anderen 
Menschen. Vor allem Frauen, jüngere Engagierte bis 
35 Jahre sowie Engagierte ab 65 Jahren in Bayern 
wollten bei ihrem Engagement mit anderen Menschen 
zusammenkommen und neue Kontakte knüpfen oder 
vorhandene festigen. Neben dieser geselligen Dimen-
sion stellt sich immer wieder die Notwendigkeit, 
wichtige Tätigkeiten auszuüben, für die sich nur 
schwer jemand findet. Auch das ist ein Grundmotiv für 
bürgerschaftliches Engagement. Immerhin für die 

Hälfte der engagierten bayerischen Männer traf dieser 
Grund 2004 „voll und ganz“ zu. Deutlich mehr als die 
Mehrheit der älteren bayerischen Engagierten ab 65 
Jahren fühlte sich ebenfalls verpflichtet, eine anson-
sten vielleicht brachliegende gesellschaftliche Aufgabe 
zu übernehmen. 

Bürgerschaftliches Engagement kann aber auch aus-
drücklich politisch verstanden werden. Zwar ist bür-
gerschaftliches Engagement immer mehr oder 
weniger „politisch“, weil es die Demokratie mit Kraft 
und Leben erfüllt, aber das wird in der Regel von den 
Engagierten nicht ausdrücklich so gesehen. Daher ist 
erstaunlich, dass immerhin 45 Prozent der engagier-
ten Bayerinnen und Bayern ihr freiwilliges Engagement 
wenigstens teilweise politisch definieren. 17 Prozent 
sehen ihr Engagement sogar „voll und ganz“ als 
„politisches Engagement“ an. Männer und Engagierte 
ab 45 Jahren stufen ihr bürgerschaftliches Engage-
ment besonders häufig auch als politisches Engage-
ment ein, Frauen und Befragte unter 45 Jahren 
dagegen seltener.

Eine zeitgemäße Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements durch die Politik, die Organisationen und 
Institutionen muss von einer genauen Kenntnis der 
Zugangswege der Bevölkerung zum freiwilligen 
Engagement ausgehen. Freunde und Bekannte geben 
häufig den Anstoß zur übernahme einer freiwilligen 
Tätigkeit (44 %). Fast ebenso häufig führt die direkte 
Ansprache durch leitende Personen in den Organisati-
onen oder Gruppen zum Engagement (43 %). Neben 
der Werbung durch Engagierte in den Organisationen 

Darstellung 12.5: Engagementbereiche in BY, WD, D, BW und NW 1999-2004 (Prozent)

Quelle: FWS 1999 und 2004 (alle freiwilligen Tätigkeiten)

      BY       Wd       d      BW       nW

1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004

Sport und Bewegung 22 23 22 20 22 20 26 21 19 20

Freizeit und Geselligkeit 14 10 10 10 10 10 10 13 8 10

Kultur und Musik 13 12 12 11 11 10 12 12 14 13

Schule und Kindergarten 10 9 8 10 8 10 7 11 9 11

Soziales 9 9 11 13 11 13 9 14 14 15

Kirche und Religion 8 12 10 9 11 9 10 7 13 6

Berufliche Interessenvertretung 6 3 5 4 5 4 6 2 4 4

Umwelt- und Tierschutz 4 6 4 5 5 5 4 3 3 4

Politik und Interessenvertretung 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4

Jugend- und Erwachsenenbildung 3 4 3 5 3 5 3 5 2 4

Unfall-, Rettungswesen 3 4 3 4 3 4 2 5 3 4
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geben zunehmend auch eigene Erlebnisse den Aus-
schlag für die Aufnahme einer freiwilligen Tätigkeit. 

Zunehmend von Bedeutung für die Gewinnung von 
Freiwilligen sind öffentliche Informations- und Bera-
tungstellen (z. B. Freiwilligenagenturen und -zentren) 
und deren Koordination, z. B. durch Landesnetzwerke 
für Bürgerschaftliches Engagement (vgl. Magel/Franke 
2006). Die zunehmende Mobilität der jüngeren Bevölke-
rung aufgrund des Wandels der Ausbildungs- und 
Arbeitswelt sowie das Abschmelzen der klassischen 
Sozialmilieus, die Kirchen, Großorganisationen und 
Vereine bisher mit Nachwuchs an Freiwilligen versorgt 
haben, machen neue und offenere Formen der Rekrutie-
rung nötig. Öffentliche Anlaufstellen verschiedener Art 
füllen mit vielfältigen und niederschwelligen Angeboten 
diese Lücke, insbesondere für Interessierte, die sich aus 
eigener Initiative um eine freiwillige Tätigkeit bemühen, 

aber keine Kontakte zu Organisationen oder Einrich-
tungen haben.

12.2.7  BüRGERScHAFTLIcHES ENGAGEMENT 
IM GESELLScHAFTLIcHEN KONTExT

Bürgerschaftliches Engagement ist für das Funktionie-
ren und die Lebendigkeit einer Gesellschaft unabding-
bar. Viele öffentliche und soziale Angebote könnten 
ohne die Freiwilligen nicht aufrechterhalten werden. 
Welche Leistungen die Engagierten dabei erbringen, 
wird umso anschaulicher, wenn man sich die absolute 
Anzahl von Engagierten und ihren zeitlichen Einsatz 
vor Augen hält. In Bayern haben sich im Jahr 2004 
ca. 3,8 Mio. Menschen bürgerschaftlich engagiert; auf 
Bundesebene waren es mehr als 23 Mio. Menschen. 
Dabei variiert der zeitliche Umfang, den die Engagier-

Darstellung 12.6: Motive* für das bürgerschaftliche Engagement nach Geschlecht, Altersgruppen, Erwerbstätigkeit und Bildung in BY 
2004 (Prozent)

*  Die vier Merkmale waren jeweils auf einer Skala zu bewerten von: 1 - stimme voll und ganz zu, 2 - stimme teilweise zu, 3 - stimme über- 
 haupt nicht zu.

Quelle: FWS 1999 und 2004 (Befragte ab 14 Jahren)

gesellschaft zumindest 
im Kleinen mitgestalten

Vor allem mit anderen 
zusammenkommen

aufgabe, die  
gemacht werden muss

auch eine form von 
politischem engagement

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

insgesamt 61 34 5 59 36 5 44 38 18 17 28 55

geschlecht

Frauen 59 37 4 65 31 4 38 38 24 12 23 65

Männer 63 32 5 53 41 6 50 37 13 21 33 46

altersgruppen

14 bis unter 25 Jahre 58 37 5 63 37 0 26 39 35 13 28 59

25 bis unter 35 Jahre 59 38 3 62 36 2 38 37 25 11 35 54

35 bis unter 45 Jahre 55 40 5 57 40 3 38 44 18 11 23 66

45 bis unter 55 Jahre 71 26 3 55 36 9 55 35 10 25 30 45

55 bis unter 65 Jahre 68 27 5 51 39 10 51 42 7 19 30 51

65 Jahre und älter 60 35 5 68 26 6 60 25 15 21 29 50

soziale stellung

Erwerbstätig 60 35 5 56 39 5 44 40 16 18 31 51

Schüler/in; Ausbildung 57 37 6 63 37 0 23 45 32 7 26 67

Rentner/in; Pensionär/in 66 28 6 66 25 9 64 23 13 19 29 52

Nicht erwerbstätig 59 39 2 57 40 3 35 44 21 16 20 64

Qualifikation

Einfache Bildung 60 38 2 60 32 8 54 35 11 14 25 61

Mittlere Bildung 58 36 6 63 34 3 41 38 21 14 28 58

Höhere Bildung 65 29 6 54 41 5 42 39 19 21 31 48
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ten für ihre Tätigkeiten neben ihren sonstigen schu-
lischen, beruflichen und familiären Verpflichtungen 
regelmäßig aufbringen können. 36 Prozent der En- 
gagierten in Bayern waren bis zu zwei Stunden pro 
Woche freiwillig engagiert, weitere 29 Prozent brach-
ten zwischen drei und fünf Stunden pro Woche für ihre 
Tätigkeit(en) auf. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass 
jeder vierte Engagierte mehr als fünf Stunden pro 
Woche im Dienst des Gemeinwesens stand. Nur ein 
Bruchteil der Freiwilligen wurde durch seine Tätigkeit 
unregelmäßig zeitlich beansprucht (9 %).

070_SOZ_EV_Kapitel_12_RZ.indd   721 13.02.2009   12:11:40 Uhr



722

situationsanalYse: 12.   Politisches interesse und 
  Bürgerschaftliches engagement 

literaturVerzeichnis

Gensicke, T.; Picot, S.; Geiss, S.: Freiwilliges Engage-
ment in Deutschland 1999-2004, Ergebnisse der 
repräsentativen Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwilli-
genarbeit und bürgerschaftlichem Engagement. 
Wiesbaden 2006.
Gensicke, T.; Geiss, S.; Riedel S.: Freiwilliges Engage-
ment in Bayern 1999-2004 im Trend (Freiwilligenarbeit, 
Ehrenamt, Bürgerengagement), Studie im Auftrag des 
Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen. In: Wir für uns - Bürger-
schaftliches Engagement in Bayern, Bayerisches 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen. München 2006.
Gensicke, T.; Geiss, S.: Bürgerschaftliches Engage-
ment: Das politisch-soziale Beteiligungsmodell der 
Zukunft? Analysen auf Basis der Freiwilligensurveys 
1999 und 2004. In: Hoecker, B. (Hrsg.): Politische 
Partizipation zwischen Konvention und Protest. 
Leverkusen Opladen 2006.
Magel, H.; Franke, S.: Landesnetzwerk Bürgerschaft-
liches Engagement Bayern (LNBE). Evaluierung des 
LNBE 2002-2006. München 2006.
Picot, S.; Geiss, S.: Freiwilliges Engagement von Jugend-
lichen - Daten und Fakten. In: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): 
Vorbilder bieten - Engagement als Bildungsziel, carl 
Bertelsmann Preis 2007. Gütersloh 2007.
Van Deth, J. W. (Hrsg.): Deutschland in Europa. Ergebnisse 
des European Social Survey 2002-2003. Wiesbaden 2004.

070_SOZ_EV_Kapitel_12_RZ.indd   722 13.02.2009   12:11:41 Uhr



KaPitel 13

Kriminalität  

070_SOZ_EV_Kapitel_12_RZ.indd   723 13.02.2009   12:11:41 Uhr



724

13. KRIMINALITÄT

724

Innere Sicherheit hat für die Bayerische Staatsregierung 
den hohen Stellenwert eines sozialen Grundrechts. Ein 
Höchstmaß an Innerer Sicherheit ist unzweifelhaft not-
wendige Voraussetzung für Freiheit, Gerechtigkeit sowie 
für wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand. Der best-
mögliche Schutz vor Kriminalität wird dabei jedem ga-
rantiert – unabhängig von dessen Herkunft und sozialer, 
beruflicher oder finanzieller Stellung.

Der Freistaat Bayern ist seit Jahren Marktführer der In-
neren Sicherheit. Um diese Spitzenposition dauerhaft zu 
untermauern, setzt die Bayerische Staatsregierung seit 
vielen Jahren auf eine bewährte Sicherheitsstrategie. 
Ein Kernpunkt des bayerischen Erfolgsmodells „Innere 
Sicherheit“ ist, dass unter der Prämisse größtmöglicher 
Bürgernähe gegen Kriminalität aller Art konsequent vor-
gegangen wird. Dabei gelten vor allem die Grundsätze 
„Deeskalation durch Stärke“ sowie „Opferschutz vor 
Täterschutz“. Es gibt in Bayern kein Zurückweichen vor 
Gewalt, zudem werden keine rechtsfreien Räume gedul-
det. Durch wirkungsvolle Kriminalprävention soll er-
reicht werden, dass Straftaten erst gar nicht begangen 
werden. Dabei setzt Bayern auf umfassende gesamt-
gesellschaftliche Sicherheitspartnerschaften. 

Das konsequente Vorgehen gegen Kriminalität aller Art 
hat auch im Jahr 2007 dafür gesorgt, dass die Zahl der 

in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfassten 
Straftaten erneut zurückgegangen ist. Mit 666.807 Straf-
taten wurden im Vergleich zum Vorjahr 1,0 Prozent we-
niger Fälle zur PKS gemeldet, im 10-Jahresvergleich 
beträgt der Rückgang 3,1 Prozent. Gleichzeitig nahm 
auch die Kriminalitätsbelastung ab: Mit 5.338 Straftaten 
je 100.000 Einwohner lag diese im Jahr 2007 1,2 Prozent 
unter dem Vorjahreswert. Im 10-Jahresvergleich beträgt 
der Rückgang 6,4 Prozent. Damit hat Bayern nicht nur 
– wie in den vergangenen Jahren – die niedrigste Kri-
minalitätsbelastung aller Länder, sondern auch den bes-
ten Wert seit 16 Jahren erzielt. Die Qualität und der Er-
folg der polizeilichen Arbeit in Bayern zeigen sich auch 
bei der Aufklärungsquote. 2007 gelang es, knapp zwei 
Drittel aller registrierten Straftaten aufzuklären (64,3 %). 
Damit nimmt Bayern im bundesweiten Vergleich tra-
ditionell den Spitzenplatz ein.

Wie bei der PKS konnte auch in der Strafverfolgungssta-
tistik zwischen 2006 und 2007 ein Rückgang um 1,0 Pro-
zent verzeichnet werden. 2007 wurden von bayerischen 
Gerichten 139.421 Personen rechtskräftig verurteilt. Im 
10-Jahresvergleich ist ein Rückgang von 12,6 Prozent 
festzustellen. Demnach sank auch die Verurteiltenziffer 
auf 1.293 Personen bezogen auf 100.000 Personen der 
strafmündigen Bevölkerung (2006: 1.313; 1998: 1.565). 
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EINzELNE HERAusfoRdERuNgEN

KInDER- UnD JUGEnDKRIMInALITäT

Einen besonderen Schwerpunkt bei der Inneren Sicher-
heit stellt in Bayern beispielsweise die Bekämpfung der 
Kinder- und Jugendkriminalität insbesondere bei jungen 
Intensivtäterinnen und -tätern dar. Der Ministerrat hat 
dazu Anfang 2008 ein umfassendes Maßnahmenpaket 
gegen Jugendgewalt geschnürt. Dabei wurde unter 
anderem für die Bayerische Polizei eine spezielle 
Rahmenvorgabe zur Bekämpfung von Straftaten ju-
gendlicher Mehrfach- und Intensivtäter in Kraft gesetzt. 
Sie ist Grundlage für die bewährten regionalen Inten-
sivtäterprogramme der Polizeipräsidien und beruht auf 
dem erfolgreichen personenorientierten Ermittlungs-
ansatz. Diesem wurde seitens der bayerischen Justiz 
durch die Einrichtung von Sonderzuständigkeiten bei 
den größeren Staatsanwaltschaften für diesen Täter-
kreis Rechnung getragen. 

Im Übrigen wird im Zusammenhang mit dem konzer-
tierten Vorgehen gegen Jugendkriminalität auf die 
Ausführungen zu Kapitel 7 verwiesen, in dem das 
Gesamtkonzept der Bayerischen Staatsregierung zur 
Vermeidung und Bekämpfung von Jugendkriminalität, 
bestehend aus ausgewogenen Maßnahmen der 
Prävention (z. B. Förderung von Chancengerechtig-
keit) und Repression, ausführlich beschrieben wird.

EFFEKTIVE KRIMInALITäTSBEKäMPFUnG

Überhaupt hat Bayern in den letzten Jahren die Grund-
lagen für die gute Sicherheitslage optimiert. Für Polizei 
und Sicherheitsbehörden wurde beispielsweise das 
notwendige gesetzliche Instrumentarium geschaffen, 
um neuen Erscheinungsformen der Kriminalität effektiv 
entgegenzutreten. Auch wurde umfassend in die Aus-
rüstung der Polizei investiert, etwa bei der Modernisie-
rung des Fuhrparks oder der Ausstattung mit mo-
dernster Kriminal- und Einsatztechnik. Darüber hinaus 
trägt die Polizeiorganisationsreform durch leistungs-
fähige Einsatzzentralen, Kriminaldauerdienste und Kri-
minalpolizeiinspektionen mit zentralen Aufgaben dazu 
bei, dass die Polizeiinspektionen vor Ort mehr Zeit für 
den Dienst am Bürger erhalten und die Polizei sich auch 
künftig allen Herausforderungen bei der Verbrechens-
bekämpfung erfolgreich stellen kann. 

Durch die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten im 
Rahmen des Sicherheitspakets 2001 konnte die Perso-
nalausstattung der Polizei verbessert werden. Die Kapa-
zitäts- und Effizienzgewinne aus der Erhöhung der Wo-
chenarbeitszeit bzw. der Polizeireform sind nur teilweise 
abzubauen. Um insbesondere die Polizeipräsenz auf der 
Straße und damit die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger weiter zu erhöhen, ist vorgesehen, 2009 und 
2010 je 500 neue Stellen zur Einstellung neuer Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamter zu schaffen. Darüber 
hinaus werden wir die Leistungsfähigkeit und Motiva-
tion der Bayerischen Polizei auch weiterhin durch eine 
tragfähige und angemessene Personal- und Sachaus-
stattung sicherstellen, beispielsweise im Hinblick auf 
die rasante Fortentwicklung der Kommunikationsmedien.

SICHER WOHnEn

Die PKS belegt auch eindrucksvoll, dass man in Bayern 
gut und sicher wohnen kann. Das gilt gerade für die Groß-
städte. In Bayern gibt es insbesondere keine mit den 
französischen Banlieues vergleichbaren Eskalationen 
der Gewalt. Daran hat auch die konsequente Wohnungs- 
und Städtebaupolitik einen gewichtigen Anteil, denn 
zwischen dem Wohnumfeld und der dort herrschenden 
Kriminalität besteht ein enger Zusammenhang (so ge-
nannte Broken-Windows-Theorie). 

Der Freistaat Bayern wirkt mit Maßnahmen der Wohn-
raumförderung (vgl. Kapitel 4) positiv auf die Innere 
Sicherheit und die Integration von Zuwanderern ein. 
Sozial schwache Haushalte werden angemessen mit Wohn-
raum versorgt. Das ermöglicht ein menschenwürdiges 
Wohnen und trägt zum Erhalt des sozialen Friedens bei.

070_SOZ_EV_Kapitel_13_RZ.indd   725 13.02.2009   12:12:33 Uhr



726

13. KRIMINALITÄT

726

Bei der Belegung öffentlich geförderter Wohnungen 
wird darauf geachtet, einseitige Bewohnerstrukturen zu 
vermeiden. Das Instrumentarium zur Schaffung und Er-
haltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen ist in Bayern, 
zuletzt mit der Umsetzung der Föderalismusreform im 
Wohnungswesen, weiter verbessert worden. Mit Modell-
vorhaben wie „Lebendige Wohnquartiere für Jung und 
Alt“ werden durch bauliche und belegungsrechtliche 
Maßnahmen Quartiere stabilisiert und zukunftsfähig 
gemacht. Die Förderung der Wohneigentumsbildung 
trägt mittelbar zur Inneren Sicherheit bei, da Eigentümer 
in aller Regel auch auf die soziale Stabilität und Sicher-
heit ihres unmittelbaren Wohnumfeldes achten.

Bei der städtebaulichen Erneuerung und damit bei allen 
Programmen der Städtebauförderung in Bayern neh-
men Sicherheitsaspekte einen wichtigen Stellenwert 
ein. Vor allem im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative 
„Soziale Stadt“ und des gleichnamigen Bund-Länder-
Städtebauförderungsprogramms versucht die Staatsre-
gierung, „Abwärtstendenzen“ entgegen zu wirken und 
Voraussetzungen für eine sich selbst tragende Entwick-
lung in den betroffenen Gebieten zu schaffen. Mit einem 
Maßnahmenbündel aus städtebaulichen, sozialen und 
integrativen Projekten und fachübergreifenden Hand-
lungsansätzen wird Verwahrlosungserscheinungen ent-
gegengewirkt. Als städtebauliche Präventionsmaßnah-
me kommt dabei der Gestaltung des stadträumlichen 
Umfelds eine besondere Bedeutung zu. Die neu- und 
Umgestaltungen von Plätzen, Straßen und Parkanla-
gen sollen so erfolgen, dass sie dem Sicherheitsbe-
dürfnis aller Bevölkerungsgruppen entsprechen. Auch 
entsprechende Infrastruktureinrichtungen, Angebote 
der Jugendpflege oder nachbarschaftstreffs prägen das 
soziale Klima und können Kriminalitätsbelastungen für 
ein Gebiet vermeiden helfen. Gute Voraussetzungen bie-
ten hierfür das Quartiersmanagement und eine aktive 
Mitwirkung der Betroffenen. Kinder und Jugendliche 
zählen dabei zu den wichtigsten Zielgruppen.

Positive Erfahrungen zur Verbesserung der öffentli-  
chen Sicherheit und Ordnung in Innenstädten und 
Ortszentren wurden auch im Rahmen des Modellvor-
habens „Leben findet Innenstadt – öffentlich-private 
Kooperationen zur Standortentwicklung“, das 2005 bis 
2008 von der Obersten Baubehörde gemeinsam mit 
zehn bayerischen Städten und Gemeinden durchgeführt 
wurde, gewonnen. Durch koordiniertes Handeln der 
öffentlichen Hand und der privaten Akteure konnten 
beispielsweise wirkungsvolle Schritte zur Vermeidung 
von Ordnungsstörungen und Verwahrlosungstendenzen 
im öffentlichen Raum umgesetzt werden. 

Die Bayerische Staatsregierung wird dafür Sorge tra-
gen, dass kriminalpräventive Aspekte noch stärker in die 
Städteplanung einfließen werden. In der Wohnungs- 
und Städtebaupolitik wird das Gewicht von Maßnah-
men zur Kriminalitätsprävention und Integrationsförde-
rung in Zukunft auch deshalb weiter zunehmen, da 
infolge der Attraktivität Bayerns für Zuwanderer der Anteil 
der Bewohnerinnen und Bewohner mit Migrationshinter-
grund voraussichtlich ansteigen wird.

RESOZIALISIERUnG

Auch im Rahmen der Strafvollstreckung gegen rechts-
kräftig verurteilte Personen wird durch die Justiz großer 
Wert auf die Resozialisierung der Täter und damit die 
Prävention weiterer Straftaten gelegt. So ist beispiels-
weise die Möglichkeit, die Vollstreckung von Ersatzfrei-
heitsstrafen, die bei Uneinbringlichkeit einer Geldstrafe 
grundsätzlich gemäß § 459e StPO durch die Voll-
streckungsbehörde angeordnet werden kann, durch die 
Leistung gemeinnütziger Arbeit zu vermeiden, seit 
langem ein wichtiges Anliegen. Die Verurteilten, die 
aufgrund finanzieller Schwierigkeiten die Geldstrafe 
nicht bezahlen können und zu gemeinnütziger Arbeit 
bereit sind, leisten durch diese gemeinnützige Arbeit 
einen Beitrag für die Allgemeinheit. Im Einzelfall werden 
sie dadurch wieder an das Arbeitsleben herangeführt. Die 
Vermittlung der Einsatzstellen wird vielfach von ge-
meinnützigen Vereinen unterstützt. Eine derartige Unter-
stützung ist insbesondere bei stark problembelasteten 
Verurteilten aufgrund der damit einhergehenden, teils 
intensiven sozialpädagogischen Betreuung sinnvoll und 
wünschenswert. Durch die Intensivierung der Zusam-
menarbeit der Justiz mit solchen Organisationen konnte 
die Zahl der Verurteilten, die ihre Geldstrafe vollständig 
durch gemeinnützige Arbeit getilgt haben, in den letzten 
Jahren gesteigert werden. Insgesamt wurden 2006 über 
154.400 Tagessätze „abgearbeitet“ und damit dieselbe 
Anzahl an Hafttagen vermieden.

Ein wichtiger Baustein bayerischer Sicherheitsarchitek-
tur ist schließlich der bayerische Justizvollzug. Das zum 
01.01.2008 in Kraft getretene Bayerische Strafvollzugs-
gesetz trifft ausführliche Regelungen zu Maßnahmen, 
die der Resozialisierung der Strafgefangenen, Jugend-
strafgefangenen und Sicherungsverwahrten dienen. 
Dadurch wird die Chance signifikant erhöht, dass Ge-
fangene in einem späteren Leben in Freiheit wieder Fuß 
fassen können, ohne erneut Straftaten zu begehen. 

An Maßnahmen zu nennen sind insbesondere ein breit 
gefächertes Angebot beruflicher und schulischer Bil-
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dungsmaßnahmen sowie der Ausbau der Sozialtherapie 
als eine besonders behandlungsorientierte Form des 
Vollzugs. Besonderheiten gelten im Bereich des Jugend-
strafvollzugs. Dieser wird gemäß den Vorschriften des 
Bayerischen Strafvollzugsgesetzes vom Erziehungsge-
danken geleitet. Insoweit besteht ein ausdifferenziertes 
Konzept für die Erziehung der jungen Gefangenen, wel-
ches im Wesentlichen die Elemente Unterricht und Aus-
bildung, Therapie, Arbeit sowie das Erlernen von Ord-
nung beinhaltet. Ferner werden Maßnahmen zur Behe-
bung sozialer Defizite angeboten (Psychotherapie, Anti-
Gewalt-Training, Krisenintervention u. a.). Die inten-
sivste Form der Erziehung stellt hierbei die Behandlung 
in der Sozialtherapie für Sexualstraftäter und Gewalttä-
ter dar, welche derzeit einen massiven Ausbau erfährt. 
Besonderen Wert legt der bayerische Jugendstrafvoll-
zug auch auf das Erlernen einer sinnvollen Freizeitge-
staltung unter starker Einbeziehung sportlicher Ele-
mente. nützliche Sozialkontakte (Eltern, Ehrenamtliche 
etc.) werden durch Besuchskontakte und Lockerungen, 
soweit diese verantwortet werden können, gefördert.

Im Übrigen werden zum Schutz der Öffentlichkeit vor 
Wiederholungstaten aus der Strafhaft entlassener Sexu -
alstraftäter, die unter Führungsaufsicht oder Be-
währung stehen, im Auftrag der Justiz durch freie 
Träger psychotherapeutische Fachambulanzen er-
richtet und betrieben. Dadurch wird die therapeutische 
Versorgung dieser Straftäter verbessert. Am 01.09.2008 
hat in München die erste psychotherapeutische Facham-
bulanz für Sexualstraftäter ihren Betrieb aufgenommen. 
Diese ambulante nachsorge für entlassene Sexualstraf-
täter wird durch die Errichtung weiterer psychothera-
peutischer Fachambulanzen in nürnberg und voraus-
sichtlich auch in nordbayern verstärkt werden.

SICHERHEITSSTAnDARD WEITER AUSBAUEn

Bayern wird auch in Zukunft alle Anstrengungen unter-
nehmen, seinen hohen Sicherheitsstandard weiter 
auszubauen. Dabei gilt es insbesondere die im stän-
digen Wandel befindliche Kriminalitätsentwicklung 
und deren vielfältige sowie komplex miteinander ver-
wobene Faktoren genau zu analysieren und auf Kri-
minalitätsphänomene mit ausgewogenen Maßnahmen 
umgehend zu reagieren. 

Beispielsweise wird die mit der demografischen Ent-
wicklung einhergehende zunehmende Alterung der 
Gesellschaft auch Einfluss auf die Kriminalitätsentwick-
lung haben. Aus einer prognostizierten Bevölkerungs-
entwicklung und einer geänderten Bevölkerungszu-

sammensetzung lassen sich jedoch in der Regel keine 
verlässlichen Angaben zum Ausmaß der zukünftigen po-
lizeilichen Aufgaben und Handlungsschwerpunkte ab-
leiten. Maßgebliche Einflüsse sind gerade in Bezug auf 
neue Kriminalitätsphänomene sehr vielschichtig und 
über lange Zeiträume nicht vorherzusagen. Mit aller Vor-
sicht können aber folgende Prognosen für die zukünftige 
Struktur der Kriminalität angenommen werden:

Wegen der in den kommenden Jahrzehnten erwarteten 
deutlich geringeren Anteile von Kindern und Jugend-
lichen an der Gesamtbevölkerung ist ein (geringer) 
Rückgang polizeilich registrierter Tatverdächtiger die-
ser Altersgruppen möglich; eine änderung der Tatver-
dächtigenbelastungszahlen von Kindern und Jugend-
lichen kann daraus aber nicht abgeleitet werden. Zu-
dem kann als Folge der demografischen Entwicklung 
ein Rückgang der absoluten Fallzahlen bei Sachbe-
schädigungen und anderen für Jugendliche und Heran-
wachsende typischen Delikten wie z. B. Verstößen ge-
gen das Betäubungsmittelgesetz oder gewalttätige Aus-
einandersetzungen von jugendlichen Gruppierungen 
nicht ausgeschlossen werden. Ladendiebstähle als 
weitere jugendtypische Delikte dürften in dieser Al-
tersgruppe absolut gesehen wohl abnehmen. Da die 
wenigen Straftaten, die von alten Menschen begangen 
werden, aber gleichfalls sehr häufig Ladendiebstähle 
sind, lässt sich dafür insgesamt kaum ein Saldo vo-
raussagen. Darüber hinaus nimmt mit der zahlenmäßig 
nachhaltig anwachsenden älteren Generation das Po-
tential möglicher Opfer von Diebstahls- und Betrugs-
delikten zu. Hier ist von einer Zunahme der Trickbetrü-
gereien an der Wohnungstür und auch von zahlreichen 
anderen Formen des Betrugs mit alten Menschen als 
Opfer auszugehen.

Die demografische Entwicklung ist ein Faktor, der für die 
Kriminalitätsentwicklung der kommenden Jahre/Jahr-
zehnte zu berücksichtigen ist. Es gibt aber noch weitere 
Variablen, die einen nicht unerheblichen Einfluss auf Art 
und Umfang der Kriminalität ausüben können. Das 
können unter anderem die wirtschaftliche Entwicklung 
(z. B. größere Kluft zwischen Arm und Reich), mögliche 
weltweite Kriegs-/Krisenregionen, die beispielsweise 
Flüchtlingsströme auslösen, sowie ein zunehmender 
religiöser Fundamentalismus (z. B. Gefahren des isla-
mistischen Terrorismus) sein. Aber auch die weitere 
Verbreitung moderner weltumspannender Kommunika-
tionsmedien (z. B. Kriminalität im Bereich des E-Com-
merce, Internet) sowie die zunehmende Globalisierung 
(z. B. Erschließung neuer Wirtschaftsmärkte für Im- und 
Export, Markenpiraterie) können sich auf Art und Um-
fang der Kriminalität auswirken.
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Wir werden in jedem Fall weiterhin auf Landes- und 
Bundesebene alle notwendigen Initiativen ergreifen, da-
mit die Bürgerinnen und Bürger im Freistaat in Sicher-
heit leben können. Unser Fokus wird dabei insbesonde-
re auch auf der Organisierten Kriminalität liegen. Denn 
diese ist neben dem religiös motivierten Terrorismus 
eine weitere große Gefahr für die Innere Sicherheit. 
Daher ist es ein besonderes Anliegen, die hochprofessio-
nell organisierten Tätergruppierungen mit allen rechts-
staatlichen Mitteln wirkungsvoll zu bekämpfen. Dabei 
setzt Bayern auf die seit vielen Jahren bewährte ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Verfas-

sungsschutz, der Polizei und der Justiz. Auch die 
außerordentlich erfolgreichen Maßnahmen der Vermö-
gensabschöpfung werden weiter forciert.

Darüber hinaus verlangt der Kampf gegen Terrorismus 
und internationale Kriminalität eine ständige Anpassung 
der rechtlichen Instrumentarien. neben den nationalen 
Maßnahmen forcieren wir deshalb die enge internatio-
nale Zusammenarbeit aller tangierten Sicherheitsbe-
hörden (analog Österreich und Tschechien), um unter 
anderem die grenzüberschreitende Bandenkriminalität 
effektiv bekämpfen zu können.
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13 KRIMINALITÄT

Situationsanalyse von: Bayerisches Staatsministerium 
des Innern
Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz

13.1  VoRbEMERKuNg zu dEN dATEN-
 gRuNdLAgEN

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) und die amtliche 
Strafverfolgungsstatistik liefern Angaben zur Entwick-
lung der Kriminalität in Bayern. Bei beiden Statistiken 
handelt es sich um koordinierte Länderstatistiken mit 
bundeseinheitlicher Handhabung. 

Die PKS ist eine Zusammenstellung aller der Polizei be -
kannt gewordenen strafrechtlichen Sachverhalte unter 
Beschränkung auf ihre erfassbaren wesentlichen In-
halte. Sie soll im Interesse einer wirksamen Kriminali-
tätsbekämpfung zu einem überschaubaren und mög-
lichst ver zerrungsfreien Bild der angezeigten Krimi-
nalität führen. 

In der bayerischen PKS werden die von den bayerischen 
Polizeidienststellen bearbeiteten rechtswidrigen (Straf-)
Taten einschließlich der mit Strafe bedrohten Versuche 
erfasst, sofern die Taten im Freistaat Bayern begangen 
wurden. Einbezogen sind auch die von der Bundespoli-
zei bearbeiteten Strafverfahren sowie die von den Zoll -
behörden gemeldeten Rauschgiftdelikte. nicht enthalten 
sind Staatsschutz- und Verkehrsdelikte.

Die Strafverfolgungsstatistik liefert Angaben über die 
von bayerischen Gerichten abgeurteilten und verurteil-
ten Personen bezogen auf den jeweils schwersten ver -
wirklichten Straftatbestand.

Dieser Situationsanalyse liegen die Daten der PKS des 
Jahres 2007 sowie die Daten der Strafverfolgungsstatistik 
des Jahres 2007 zugrunde.

13.2  ENTwIcKLuNg dER bEKANNT gEwoR-
dENEN sTRAfTATEN Auf gRuNdLAgE 
dER PKs

13.2.1  EnTWICKLUnG nACH FALLZAHLEn UnD 
HäUFIGKEITSZAHLEn (ALLGEMEIn)

Im Jahr 2007 wurden in Bayern von der Polizei 666.807 
Straftaten nach dem Strafgesetzbuch und dem neben-
strafrecht – ohne Verkehrs- und Staatsschutzdelikte – 
bzw. 649.911 Straftaten ohne Aufenthaltsgesetz und 
Asylverfahrensgesetz (AufenthG und AsylVfG) statis -
tisch in der PKS erfasst.

Gegenüber 2006 hat die polizeilich registrierte Kriminali-
tät im Jahr 2007 um 6.875 Fälle (−1,0 %) abgenommen. 
Im 10-Jahresvergleich, also gegenüber 1998, beträgt die 
Abnahme 21.118 Fälle bzw. 3,1 Prozent.

Die Häufigkeitszahl, welche die Straftaten je 100.000 Ein -
wohner und damit die Kriminalitätsbelastung eines 
Landes zum Ausdruck bringt, nahm in Bayern im Jahres-
vergleich 2007 zu 2006 um 1,2 Prozent und im 10-Jah-
resvergleich 2007 zu 1998 um 6,4 Prozent ab (vgl. Dar -
stellung 13.1).

Die Häufigkeitszahlen der einzelnen Bundesländer 
sowie deren Entwicklung sind der Darstellung 13.2 
zu entnehmen.

Veränderung absolut             Veränderung in %

Jahr 2007 2006 2003 1998
2007:
2006

2007:
2003

2007:
1998

Häufig-
keitszahl 5.338 5.403 5.709 5.701 - 1,2 - 6,5 - 6,4

Darstellung 13.1: Häufigkeitszahl und deren Entwicklung in BY 
1998-2007 (Anzahl und Prozent)

Quelle: PKS 2007
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Darstellung 13.2: Häufigkeitszahlen im Ländervergleich 2007 (Anzahl) und deren Entwicklung im Ländervergleich 2006-2007 (Prozent)

Quelle: PKS 2007
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Von den in Bayern im Jahr 2007 erfassten 666.807 
Straftaten konnten 428.766 aufgeklärt werden. Das 
entspricht einer Aufklärungsquote von 64,3 Prozent 
(−0,6 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr).

Besonders hohe Aufklärungsquoten konnten dabei bei 
Rauschgiftdelikten (97,6 %), Straftaten gegen das Leben 
(96,1 %), Freiheitsberaubung, nötigung und Bedrohung 
(92,1 %), Körperverletzung (90,5 %), Urkundenfälschung 

(89,9 %) und Betrug (85,3 %) erzielt werden.

niedrigere Aufklärungsquoten sind dagegen bei schwe-
rem Diebstahl (20,2 %), Sachbeschädigung an Kfz (18,3 %) 
und Taschendiebstahl (5,8 %) zu verzeichnen.

Die Verteilung der Straftaten auf die jeweiligen Polizei-
präsidien ist Darstellung 13.3 zu entnehmen.
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Die Entwicklung der Straftaten in den bayerischen 
Großstädten ergibt sich aus Darstellung 13.4.

13.2.2  EnTWICKLUnG nACH STRAFTATBE-
STänDEn UnD TATÖRTLICHKEITEn

Darstellung 13.5 zeigt die Entwicklung nach einzelnen 
Straftatbeständen in Bayern gemäß der PKS. Dabei sind 
neben den zum Teil deutlichen Rückgängen im Bereich 
des Diebstahls (−17,6 %) im 10-Jahresvergleich insbe-
sondere die signifikanten Zunahmen bei der Gewalt-
kriminalität (+22,3 %) auffällig.

Erfasste fälle Veränd. in % Häufigkeitszahl * Veränd. in %

2007 1998 2007 1998

Oberbayern 122.848 124.333 - 1,2 4.614 4.988 - 7,5

München 124.311 124.619 - 0,2 7.689 8.312 - 7,5

niederbayern/ 
Oberpfalz

106.235 115.953 - 8,4 4.584 5.216 - 12,1

Oberfranken 51.109 51.455 - 0,7 4.827 4.620 +  4,5

Mittelfranken 99.227 98.558 + 0,7 5.794 5.875 - 1,4

Unterfranken 58.618 65.068 - 9,9 4.381 4.902 - 10,6

Schwaben 90.108 88.143 + 2,2 5.043 5.086 - 0,9

Darstellung 13.3: Verteilung der Straftaten auf die Polizeipräsidien in BY 1998-2007 (Anzahl und Prozent)

* Zur Berechnung der Häufigkeitszahl wurde der Bevölkerungsstand zum 31.12. des Vorjahres verwendet.

Quelle: PKS 2007

Erfasste fälle Veränd. in % Häufigkeitszahlen
Aufklärung
 1998 in %

Veränderung *
in %-Punkten

städte 2007 1998 1998 Veränd. in %

München 110.677 111.133 - 0,4 9.216 - 7,2 59,1 - 1,5

nürnberg 42.870 43.531 - 1,5 8.888 - 3,7 65,6 - 0,2

Augsburg 24.680 23.756 + 3,9 9.257 + 1,6 71,8 - 2,7

Regensburg 13.641 13.390 + 1,9 10.705 - 3,0 58,4 0,0

Würzburg 11.350 13.060 - 13,1 10.333 - 18,6 71,6 - 6,0

Ingolstadt 9.991 9.983 + 0,1 8.796 - 7,0 65,8 - 4,9

Fürth 8.517 8.377 + 1,7 7.649 - 2,0 70,6 - 0,4

Erlangen 8.035 9.531 - 15,7 9.500 - 18,5 67,4 - 4,9

* Die Prozentwerte der Veränderungen wurden aus den nicht gerundeten Häufigkeitszahlen berechnet.

Quelle: PKS 2007

Darstellung 13.4: Entwicklung der Straftaten in den bayerischen Großstädten 1998-2007 (Anzahl und Prozent)
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Im Hinblick auf die Tatörtlichkeiten ergeben sich aus der 
PKS die in Darstellung 13.6 enthaltenen Informationen.

1 J. 5 J. 10 J.

                                                                                                    Veränderungen in %

2007 2006 2003 1998 2007:2006 2007:2003 2007:1998

straftaten insgesamt 666.807 673.682 707.218 687.925 - 1,0 - 5,7 - 3,1

gewaltkriminalität 21.741 21.957 20.542 17.779 - 1,0 + 5,8 + 22,3

Darunter:

Mord und Totschlag 358 354 353 383 + 1,1 + 1,4 - 6,5

Vergewaltigung 950 1.009 1.188 978 - 5,8 - 20,0 - 2,9

Raub 2.842 3.082 3.412 3.957 - 7,8 - 16,7 - 28,2

Gefährl. u. schwere Körperverletzung 17.547 17.479 15.530 12.401 + 0,4 + 13,0 + 41,5

diebstahl insgesamt 217.987 223.958 255.976 264.646 - 2,7 - 14,8 - 17,6

 Diebstahl ohne erschw. Umstände 146.447 151.359 171.532 169.527 - 3,2 - 14,6 - 13,6

 Diebstahl unter erschw. Umständen 71.540 72.599 84.444 95.119 - 1,5 - 15,3 -  24,8

Ladendiebstahl 46.558 49.482 59.551 67.855 - 5,9 - 21,8 - 31,4

Diebstahl aus Kfz 14.829 16.627 23.279 26.692 - 10,8 - 36,3 - 44,4

Diebstahl von
Kraftwagen

2.530 2.651 3.320 4.772 - 4,6 - 23,8 - 47,0

Diebstahl in/aus
Wohnräumen

11.197 11.909 13.359 15.787 - 6,0 -16,2 - 29,1

betrug 84.330 88.997 90.478 76.868 - 5,2 - 6,8 + 9,7

beleidigung 31.706 30.690 28.513 25.555 + 3,3 + 11,2 + 24,1

sachbeschädigung 90.311 87.011 79.836 76.861 + 3,8 + 13,1 + 17,5

straftaten gegen 
die umwelt

1.269 1.029 1.246 1.706 + 23,3 + 1,8 - 25,6

straftaten gg.d.
Aufenthg u. das AsylVfg

16.896 21.020 33.502 43.175 - 19,6 - 49,6 - 60,9

Darunter AsylVfG 575 876 4.709 7.228 - 34,4 - 87,8 - 92,0

Rauschgiftdelikte 33.253 34.447 37.521 32.833 - 3,5 - 11,4 + 1,3

Darunter  illegaler Handel 
und Schmuggel

7.613 7.740 9.123 7.583 - 1,6 - 16,6 + 0,4

Darstellung 13.5: Entwicklung einzelner Straftatbestände in BY 1998-2007 (Anzahl und Prozent)

Quelle: PKS 2007
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13.2.3  EnTWICKLUnG nACH TäTER-
MERKMALEn

Im Zusammenhang mit der Aufklärung von 428.766 
Straftaten hat die Polizei 305.711 Tatverdächtige (TV) 
ermittelt, das sind 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr 
(vgl. Darstellung 13.7).

Von 305.711 Tatverdächtigen haben innerhalb des 
Jahres 2007 232.242 bzw. 76,0 Prozent eine Straftat, 
40.706 bzw. 13,3 Prozent zwei Straftaten und 32.763 
Tatverdächtige (10,7 %) drei und mehr Straftaten verübt.

Geschlecht

Von den ermittelten Tatverdächtigen waren 231.186 
(75,6 %) Männer und 74.525 (24,4 %) Frauen. Gegen-
über dem Vorjahr hat die Zahl der männlichen Tat-
verdächtigen damit um 0,2 Prozent und die der weib-
lichen um 2,2 Prozent abgenommen. Dabei sind weib-
liche Tatverdächtige an den in Darstellung 13.8 erfassten 
Delikten relativ hoch beteiligt.

Tatörtlichkeit

Insgesamt darunter Veränd. in %

München
u. Nürnbg.

München
u. Nürnbg. Insges.

München
u. Nürnbg.

2007 2006 2007 2006

gewaltkriminalität

Insgesamt 21.741 21.957 6.245 6.336 - 1,0 - 1,4

Örtlichkeiten i. Freien 10.184 10.088 2.880 2.855 + 1,0 + 0,9

Wohnhäuser ... 5.242 5.409 1.419 1.499 - 3,1 - 5,3

Gaststätten, Hotels 2.614 2.765 812 791 - 5,5 + 2,7

Raub, räub. Erpressung

Insgesamt 2.842 3.082 920 1.087 - 7,8 - 15,4

Örtlichkeiten i. Freien 1.306 1.416 458 530 - 7,8 - 13,6

Wohnhäuser ... 375 397 121 148 - 5,5 - 18,2

Warenh., Geschäfte 475 485 127 128 - 2,1 - 0,8

schwere und gef. Körperverletzung

Insgesamt 17.566 17.494 4.996 4.910 + 0,4 + 1,8

Örtlichkeiten i. Freien 8.612 8.420 2.344 2.259 + 2,3 + 3,8

Wohnhäuser ... 4.023 4.160 1.102 1.147 - 3,3 - 3,9

Gaststätten, Hotels 2.463 2.597 755 721 - 5,2 + 4,7

Darstellung 13.6: Tatörtlichkeiten und deren Veränderungen in BY 2006-2007 (Anzahl und Prozent)

Quelle: PKS 2007

Darstellung 13.7: Tatverdächtige und deren Entwicklung in BY 1998-2007 (Anzahl und Prozent)

Quelle: PKS 2007

                                                       Veränderung absolut                                                                        Veränderung in %

Jahr 2007 2006 2003 1998 2007:2006 2007:2003 2007:1998

Häufigkeitszahl 305.711 307.833 324.890 314.738 - 0,7 - 5,9 - 2,9

070_SOZ_EV_Kapitel_13_RZ.indd   734 13.02.2009   12:12:37 Uhr



735

Alter

Die Verteilung der ermittelten Tatverdächtigen auf die 
verschiedenen Altersgruppen (Kinder bis unter 14 Jah-
ren, Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren, Heran-
wachsende von 18 bis unter 21 Jahren und Erwachsene 
ab 21 Jahren) ergibt sich aus Darstellung 13.9.

In den Darstellungen 13.10 bis 13.13 werden die 
Deliktsschwerpunkte der jeweiligen Altersgruppen 
aufgezeigt.

deliktsschwerpunkte
Anzahl

der weibl. TV
 %-Anteil

an allen TV
Veränderung

z. Vorjahr in %

Einf. Ladendiebstahl 17.902 45,2 - 1,8

Einf. diebstahl aus wohnräumen 811 30,4 - 15,5

betrug 16.204 31,8 - 5,7

Darunter:

Sonst. Warenkreditbetrug 5.018 35,6 + 0,6

Leistungskreditbetrug 1.696 33,1 - 2,2

Sonstiger Sozialleistungsbetrug 1.367 49,9 - 18,5

beleidigung 7.531 27,9 + 1,9

Vorsätzl. leichte Körperverletzung 6.971 16,7 - 0,6

Quelle: PKS 2007

Darstellung 13.8: Delikte mit hoher Beteiligung weiblicher Tatverdächtiger in BY 2006-2007 (Anzahl und Prozent)

Tatverdächtige Anzahl

%-Anteil
in der

Altersgruppe

%-Anteil 
der gruppe a.d. 
gesamtheit der 
Tatverdächtigen

%-Anteil der gruppe 
a.d. gesamtheit 

der  wohnbevölkerung

Kinder bis unter 14 J. 13.346 100,0 4,4 13,7

Jungen 9.723 72,9 4,2 14,3

Mädchen 3.623 27,1 4,9 13,1

Jugendliche 14 bis unter 18 J. 35.156 100,0 11,5 4,6

Männer 25.445 72,4 11,0 4,8

Frauen 9.711 27,6 13,0 4,4

Heranwachsende 18 bis unter 21 J. 31.055 100,0 10,2 3,5

Männer 24.562 79,1 10,6 3,6

Frauen 6.493 20,9 8,7 3,3

Erwachsene ab 21 J. 226.154 100,0 74,0 78,3

Männer 171.456 75,8 74,2 77,3

Frauen 54.698 24,2 73,4 79,2

Darstellung 13.9: Altersgruppen der ermittelten Tatverdächtigen in BY 1998-2007 (Anzahl und Prozent)

Quelle: PKS 2007
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Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite

deliktsschwerpunkte

2007

Veränderung
z. Vorjahr in %Anzahl

%-Anteil 
an allen TV

straftaten insg. 13.346 4,4 + 4,1

Einfacher und schwerer diebstahl 7.323 10,7 +1,9

Von/aus Automaten 122 11,3 +3,4

Von Fahrrädern 536 11,8 + 14,0

In/aus Wohnräumen 227 5,6 + 14,1

In/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-,
Werkstatt- u. Lagerräumen

315 8,2 + 14,5

Einfacher diebstahl insg. 6.800 11,1 + 1,1

Ladendiebstahl 5.494 13,9 - 0,1

sachbeschädigung insg. 2.510 12,6 + 13,3

Durch Brandlegung 269 37,7 + 14,5

Auf Straßen, Wegen, Plätzen 836 14,1 + 31,7

An Kraftfahrzeugen 409 8,4 + 4,3

Körperverletzungsdelikte 2.281 3,7 + 8,6

Hausfriedensbruch 358 4,6 + 36,1

brandstiftung 231 17,2 + 13,2

sonstige Hehlerei 153 6,4 - 6,1

Quelle: PKS 2007

Darstellung 13.10: Deliktsschwerpunkte von tatverdächtigen Kindern (bis unter 14 Jahre) in BY 2007 und Veränderung 2006-2007 (Anzahl 
und Prozent)

deliktsschwerpunkte

2007

Veränderung
z. Vorjahr in %Anzahl 

%-Anteil 
an allen TV

straftaten insg. 35.156 11,5 + 2,4

Einfacher und schwerer diebstahl 13.745 20,1 + 1,3

Von Mopeds, Krafträdern 585 58,9 + 27,5

Von/aus Automaten 402 37,4 - 4,7

Von Fahrrädern 1.534 33,7 + 19,3

Von Kraftfahrzeugen 410 24,7 - 11,1

Aus Kraftfahrzeugen 362 21,6 + 11,4

Einfacher diebstahl insg. 11.905 19,5 - 0,4

Ladendiebstahl 7.443 18,8 - 0,6

schwerer diebstahl insg. 2.820 27,3 + 9,3

In/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-,
Werkstatt- u. Lagerräumen

605 29,8 + 10,0

In/aus Wohnräumen 409 28,9 + 15,5

Körperverletzungsdelikte 8.364 13,5 + 2,7

Gefährl. u. schw. Körperverletzung
auf Straßen, Wegen, Plätzen

2.353 28,5 + 7,1

Rauschgiftdelikte 2.938 10,1 - 15,7

Darstellung 13.11: Deliktsschwerpunkte von tatverdächtigen Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahre) in BY 2007 und Veränderung 2006-2007 
(Anzahl und Prozent)
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deliktsschwerpunkte

2007

Veränderung
z. Vorjahr in %Anzahl 

%-Anteil 
an allen TV

straftaten insg. 35.156 11,5 + 2,4

sachbeschädigung 5.483 27,5 + 10,2

Auf Straßen, Wegen, Plätzen 2.515 42,3 + 18,9

An Kraftfahrzeugen 1.015 20,8 - 1,6

Hausfriedensbruch 1.442 18,7 + 15,1

Raub, räub. Erpressung 628 23,7 + 1,3

sonstige Hehlerei 549 23,1 - 7,1

Quelle: PKS 2007

Fortsetzung Darstellung 13.11: Deliktsschwerpunkte von tatverdächtigen Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahre) in BY 2007 und Verände-
rung 2006-2007 (Anzahl und Prozent)

Quelle: PKS 2007

deliktsschwerpunkte

2007
Veränderung

z. Vorjahr in %Anzahl   %-Anteil an allen TV

straftaten insg. 31.055 10,2 - 1,8

Einfacher und schwerer diebstahl 6.175 9,0 - 3,7

Aus Kraftfahrzeugen 348 20,7 + 18,4

In/aus Gaststätten, Kantinen,
Hotels und Pensionen

368 20,7 + 1,9

Von Kraftwagen 333 20,1 - 1,8

In/aus Wohnräumen 534 13,3 - 16,8

Von Fahrrädern 798 17,5 + 3,2

schwerer diebstahl insg. 1.591 15,4 + 2,6

In/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, Werkstatt- u. Lagerräumen 324 15,9 - 18,0

Rauschgiftdelikte 5.771 19,9 - 12,0

Körperverletzungsdelikte 8.146 13,2 + 4,4

Gefährl. u. schw. Körperverletzung
auf Straßen, Wegen, Plätzen

1.944 23,5 + 7,5

betrug 5.065 9,9 - 9,5

sachbeschädigung 3.107 15,6 + 7,4

Auf Straßen, Wegen, Plätzen 1.199 20,2 + 22,8

An Kraftfahrzeugen 852 17,5 - 2,0

straftaten geg. d. waffengesetz 988 14,4 - 7,4

unterschlagung 683 9,2 + 2,7

Raub, räub. Erpressung 476 18,0 + 1,9

Darstellung 13.12: Deliktsschwerpunkte von tatverdächtigen Heranwachsenden (18 bis unter 21 Jahre) in BY 2007 und Veränderung 
2006-2007 (Anzahl und Prozent)
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Altersgruppen
deliktsschwerpunkte

2007

Veränderung
 z. Vorjahr in %Anzahl

%-Anteil 
an allen TV

21 Jahre und älter 226.154 74,0 - 1,3

Körperverletzungsdelikte 43.109 69,6 - 0,7

21 bis unter 25 Jahre 35.985 11,8 - 2,5

Rauschgiftdelikte 7.268 25,1 - 3,3

Urkundenfälschung 1.086 10,8 + 3,0

Erschleichen v. Leistungen 1.620 19,4 - 2,5

Gefährl. u. schw. Körperverletzung auf 
Straßen, Wegen, Plätzen

1.318 16,0 + 10,6

Dbst. aus Kraftfahrzeug 284 16,9 + 21,9

25 bis unter 30 Jahre 35.281 11,5 - 1,3

Rauschgiftdelikte 5.807 20,1 + 7,8

Sonst. Warenkreditbetrug 2.359 16,7 - 0,8

Urkundenfälschung 1.463 14,5 - 1,9

Gefährl. u. schw. Körperverletzung auf Straßen, 
Wegen, Plätzen

754 9,1 + 5,6

Betrug z.n. v. Sozialversicher. 228 12,4 + 17,5

30 bis unter 40 Jahre 57.357 18,8 - 3,6

Sonst. Warenkreditbetrug 3.747 26,6 - 0,9

Urkundenfälschung 2.429 24,1 - 4,4

Leistungskreditbetrug 1.463 28,6 - 8,3

Widerstand gg. die Staatsg. 641 18,8 - 2,0

Verletzung d. Unterhaltspfl. 1.014 37,3 - 8,6

Vorenthalten u. Veruntreuen v. Arbeitsentgelt 404 29,0 - 8,8

Betrug z.n. v. Sozialversicher. 515 28,1 + 10,0

40 bis unter 50 Jahre 48.957 16,0 - 0,6

Freiheitsberaub., Bedrohung, nötigung 4.394 22,7 + 2,8

Leistungskreditbetrug 1.240 24,2 - 3,4

Verletzung d. Unterhaltspfl. 1.094 40,2 - 0,9

Betrug z.n. v. Sozialversicher. 449 24,5 - 0,9

Vorenthalten u. Veruntreuen v. Arbeitsentgelt 444 31,9 - 14,1

50 bis unter 60 Jahre 27.375 9,0 + 1,8

Vorenthalten u. Veruntreuen v. Arbeitsentgelt 268 19,2 - 6,3

Betrug z.n. v. Sozialversicher. 302 16,4 + 6,0

Untreue 302 22,0 - 6,2

60 Jahre und älter 21.199 6,9 + 2,2

Einf. Ladendiebstahl 6.456 16,3 - 3,5

Beleidigung 3.092 11,4 + 8,6

Fahrlässige Körperverletzung 440 12,3 - 1,1

Darstellung 13.13: Deliktsschwerpunkte von tatverdächtigen Erwachsenen (ab 21 Jahren) in BY 2007 und Veränderung 2006-2007 
(Anzahl und Prozent)

Quelle: PKS 2007
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nichtdeutsche Tatverdächtige

Unter den 2007 in Bayern ermittelten 305.711 Tatver-
dächtige waren 79.335 nichtdeutsche, das sind 3.716 
Tatverdächtige (−4,5%) weniger als im Vorjahr. nach-
dem ihr Anteil bis 1993 (42,8 %) ständig gestiegen war, 
geht er seither zurück: 1998 betrug er 33,0 Prozent, 2003 
29,1 Prozent, 2006 27,0 Prozent und im Jahr 2007 26,0 
Prozent, wobei der Anteil der nichtdeutschen Einwoh-
ner an der Bevölkerung Bayerns am 31.12.2006 bei 9,4 
Prozent lag.

Ein Vergleich der Belastung der deutschen und nicht-
deutschen Wohnbevölkerung mit Tatverdächtigen
ist jedoch schon wegen des Dunkelfeldes der nicht 
ermittelten Täter nur sehr eingeschränkt möglich.

Ferner enthält die Bevölkerungsstatistik bestimmte Aus-
ländergruppen, wie vor allem Illegale, Touristen und 
Stationierungsstreitkräfte nicht, die jedoch in der 

Kriminalstatistik als Tatverdächtige gezählt werden. 
Außerdem muss bei einem Vergleich der Kriminalitäts-
belastung der Deutschen und nichtdeutschen auch die 
unterschiedliche strukturelle Zusammensetzung
(Al ters-, Geschlechts- und Sozialstruktur) beachtet wer -
den. Zu berücksichtigen ist ferner der beachtliche Anteil 
ausländerspezifischer Delikte.

Um die Vergleichbarkeit zu verbessern, wurden bei der 
Berechnung der Tatverdächtigenbelastungszahlen1 in 
der folgenden Tabelle diese Einschränkungen so weit 
wie möglich berücksichtigt. Dadurch wird zugleich deut -
lich, wie sich die Belastung der nichtdeutschen Bevölke-
rung verringert, wenn sich die Berechnung nur auf die 
in Deutschland gemeldeten nichtdeutschen Tatver-
dächtigen ohne ausländerspezifische Delikte bezieht. 
Dennoch ist die Kriminalitätsbelastung der nicht-
deutschen Bevölkerung deutlich höher als die der 
deutschen Bevölkerung.

1   Tatverdächtigenbelastungszahl = Tatverdächtige ab 8 Jahren x 100.000
 Einwohner ab 8 Jahren (der jeweiligen Bevölkerungsgruppe)

deutsche u. 
Nichtd. insg

Tatverdächtige 
gemeldete* 

deutsche
insg.

Nichtdeutsche 

Insg. gemeldete*

straftaten insgesamt 2.636 2.463 2.164 6.967 5.210

straftaten ohne Auf-
enthg u. AsylVfg

2.512 2.428 2.159 5.749 4.890

Davon:

Kinder 1.602 1.594 1.432 3.312 3.216

Jugendliche 6.062 5.986 5.544 11.265 10.419

Heranwachsende 6.942 6.690 6.233 13.259 10.761

Erwachsene 2.182 2.099 1.839 5.297 4.454

Darstellung 13.14: Tatverdächtigenbelastungzahl der deutschen und nichtdeutschen Einwohner in BY 2007 (Anzahl)

*  Gemeldete Tatverdächtige: ohne nichtdeutsche Tatverdächtige mit illegalem Aufenthalt, Stationierungsstreitkräfte und deren Ange-
hörige sowie  Touristen/Durchreisende.

Quelle: PKS 2007
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Bei folgenden Delikten wurde ein überdurchschnittlich 
hoher Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger oder 

zunehmende Tatverdächtigenzahlen festgestellt:

Relativ niedrig sind die Anteile aller nichtdeutschen Tat -
verdächtigen bei allgemeinen Verstößen nach § 29 Be-
täubungsmittelgesetz (18,3 %) und Sachbeschädigung 
(14,4 %).

Die nationalitätenverteilung ist der folgenden Darstel-
lung zu entnehmen (vgl. Darstellung 13.16).

delikte

2007 

Nichtd. 
Tatverdächtige

%-Anteil 
v. TV insg.

Veränderung 
z. Vorjahr in %

Nichtdeutsche deutsche

Hoher Anteil bei rückläufigen TV-zahlen

Urkundenfälschung 4.545 45,1 - 7,6 + 3,8

Gefährl. u. schwere Körperverletzung 2.074 25,1 - 3,6 + 9,4

Ladendiebstahl 9.877 24,7 - 4,4 - 5,0

Hoher Anteil und steigende TV-zahlen

Illeg. Handel u. Schmuggel v. Btm. 2.784 38,4 + 4,5 - 5,2

Straftaten geg. das Waffengesetz 2.229 32,5 + 9,6 - 3,8

Schwerer Diebstahl insg. 2.883 27,9 + 6,7 + 4,9

unterdurchschnittlicher Anteil aber steigende TV-zahlen

nötigung 1.556 16,8 + 1,2 + 1,3

Sachbeschädigung 2.869 14,4 + 3,7 + 8,0

Quelle: PKS 2007

Darstellung 13.15: Delikte mit überdurchschnittlich und unterdurchschnittlich hohem Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger und deren Ent-
wicklung in BY 2006-2007 (Anzahl und Prozent)

staat Tatverdächtige
%-Anteil 

2007
%-Anteil 

2006 

Nichtd. TV ohne
Verst. gg. Aufenthg

 u. AsylVfg %-Anteil

Nichtdeutsche insg. 79.335 100,0 100,0 65.488 100,0

Türkei 14.792 18,6 17,9 13.376 20,4

Serbien 5.746 7,2 7,7 4.566 7,0

Italien 4.741 6,0 6,0 4.709 7,2

Rumänien 4.336 5,5 8,0 3.287 5,0

Irak 3.933 5,0 4,0 2.287 3,5

Österreich 3.761 4,7 2,5 3.696 5,6

Polen 2.966 3,7 3,9 2.946 4,5

Tschechische Rep. 2.458 3,1 2,9 2.406 3,7

Kroatien 2.325 2,9 2,7 1.906 2,9

Griechenland 2.057 2,6 2,5 2.052 3,1

Bosnien-Herzegowina 1.994 2,5 2,4 1.732 2,6

Russische Föderation 1.870 2,4 2,3 1.344 2,1

USA 1.487 1,9 2,0 1.408 2,2

Ukraine 1.439 1,8 2,0 982 1,5

Ungarn 1.111 1,4 1,2 1.106 1,7

Darstellung 13.16: Verteilung der ausländischen Tatverdächtigen auf die nationalitäten in BY 2007 (Anzahl und Prozent)

Quelle: PKS 2007
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Tatverdächtige Aussiedlerinnen und Aussiedler

In Bayern wird die Kriminalität von Aussiedlerinnen und 
Aussiedlern seit 1997 anhand des Geburtslandes auf 
Grundlage der PKS dargestellt. In diesem Zusammen-
hang werden alle Tatverdächtigen als Aussiedler be-
zeichnet, die in einem der GUS-Staaten, Polen, Rumänien, 
Ungarn, der ehemaligen CSSR oder dem ehemaligen 
Jugoslawien geboren sind und zugleich die deutsche 
Staatsangehörigkeit aufweisen. Bei den bayerischen 
Auswertungen ist jedoch auch die Gruppe der in den so 
genannten Aussiedler-Staaten geborenen Nichtdeutschen 
beinhaltet, die die deutsche Staatsangehörigkeit ange -
nommen haben, oder die der Deutschen, die während 
eines Auslandsaufenthaltes der Eltern im Ausland ge -
boren wurden (statistischer Fehler). Demgegenüber 
finden die in Deutschland geborenen Kinder von Aus-

siedlern keinen Eingang in die Statistik. neben Fall- und 
Tatverdächtigenzahlen können für Bayern keine weiteren 
Kennzahlen zur Einschätzung der Kriminalitätsbelastung 
durch Aussiedler – z. B. Häufigkeitszahlen oder Tatver-
dächtigenbelastungszahlen – ausgewiesen werden.

Von 1997 bis 2004 haben die polizeilich registrierten tat-
verdächtigen Aussiedler durchgehend zugenommen 
(ohne AufenthG/AsylVfG). nachdem im Jahr 2004 de 
facto bereits eine Stagnation vorlag (Zunahme gegen-
über 2003: 0,1 %), ging die Anzahl tatverdächtiger Aus-
siedler 2005 erstmals zurück (- 4,1 %). nach 2006 (- 4,2 %) 
ist auch 2007 die Tendenz der Registrierungen rückläu-
fig (- 1,5 %). Dies hängt unter anderem damit zusam-
men, dass die Auffälligkeit von in Deutschland gebore-
nen Kindern und Jugendlichen mit „Aussiedlerhinter-
grund“  statistisch nicht ausgewiesen werden kann.

Darstellung 13.17: Straftaten von Aussiedlerinnen und Aussiedlern in BY 2004-2007 (Anzahl)

Quelle: PKS 2007
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13.2.4  EnTWICKLUnG nACH OPFER-
 MERKMALEn

Eine Opfererfassung erfolgt nur bei ausgewählten Straf-
taten bzw. Straftatengruppen (vgl. Darstellung 13.18).

Von den 70.444 Opfern zwischen 21 und 60 Jahren wur-
den im Jahr 2007 28.233 Opfer von Verwandten bzw. 
Bekannten. In rund 37 Prozent der Fälle ist der Täter 
dann die Ehepartnerin bzw. der Ehepartner oder die 
Lebensgefährtin bzw. der Lebensgefährte.

Die Opferbelastungszahl oder das Opferrisiko ist die 
Zahl der erfassten Opfer, errechnet auf 100.000 Einwoh-
ner der entsprechenden Bevölkerung. nach Alter, aber 
auch nach Geschlecht ist das Opferrisiko bei den De-
likten mit Opfererfassung sehr unterschiedlich. So ist 

das Risiko Opfer einer Straftat zu werden bei Frauen 
wesentlich geringer als bei Männern (vgl. Darstellung 
13.19). Das höchste Opferrisiko besteht für alle Alters-
gruppen bei den leichten vorsätzlichen Körperverlet-
zungsdelikten, gefolgt von den sonstigen Delikten 
(Kinder) und Fällen der Gewaltkriminalität (Jugendliche 
und Heranwachsende). Das Risiko älterer Menschen 
(60 Jahre und älter), Opfer zu werden, ist insgesamt 
am geringsten. nur bei der Freiheitsberaubung liegt 
es über dem Opferrisiko von Kindern (vgl. Darstellung 
13.19).

2007
opfer bei Insgesamt

Kinder
<14 J.

Jugendl.
14<18 J.

Heranwachs.
18<21 J.

Erwachsene

21<60 J. 60 J. u. ä.

Taten mit
opfererfassung

115.383 9.291 14.430 14.466 70.444 6.752

davon

Gewaltkriminalität 25.537 1.410 3.810 4.187 15.011 1.119

Freiheitsberaubung* 24.951 1.076 1.905 1.876 17.856 2.238

Leichte vors. KV 55.108 3.537 7.643 7.819 33.594 2.515

Sonstige Delikte** 9.787 3.268 1.072 584 3.983 880

opfer mit TV verwandt oder bekannt

Taten mit 
opfererfassung

45.580 4.871 5.548 4.126 28.233 2.802

davon

Gewaltkriminalität 7.875 720 1.145 826 4.729 455

Freiheitsberaubung* 9.851 476 896 757 6.955 767

Leichte vors. KV 24.261 1.903 3.108 2.374 15.570 1.306

Sonstige Delikte** 3.593 1.772 399 169 979 274

darunter TV ist Ehepartner oder Lebensgefährte

Taten mit 
opfererfassung

11.784 144 547 10.551 542

davon

Gewaltkriminalität 1.922 28 116 1.665 113

Freiheitsberaubung* 2.021 14 71 1.842 94

Leichte vors. KV 7.604 88 350 6.861 305

Sonstige Delikte** 237 14 10 183 30

Darstellung 13.18: Opfer nach ausgewählten Straftaten/Straftatengruppen und Altersgruppen in BY 2007 (Anzahl)

* Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung.
**   Sonstige Delikte sind alle Taten mit Opfererfassung ohne Gewaltkriminalität, Freiheitsberaubung und leichte vorsätzliche Körperverletzung. 

Unter anderem zählen der sexuelle Missbrauch von Kindern und der sexuelle Missbrauch von Jugendlichen zu den sonstigen Delikten.

Quelle: PKS 2007
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Das Risiko Opfer zu werden, ist bei den Kindern zwi -
schen den Geschlechtern nicht sehr unterschiedlich. 
Unterschiede werden erst sichtbar, wenn nach Delikten 
differenziert wird. Während Jungen in erster Linie Opfer 

von leichter, vorsätzlicher Körperverletzung werden (vgl. 
Darstellung 13.19), ist das Risiko für Mädchen größer, 
Opfer eines sexuellen Missbrauchs zu werden (vgl. Dar -
stellung 13.20).

opferrisiko insgesamt

bei Insgesamt
Kinder
<14 J.

Jugendl
14<18 J.

Heranwachs.
18<21 J.

Erwachsene

21<60 J. 60 J. u. ä.

Taten mit
opfererfassung

924 543 2.521 3.353 1.039 225

davon

Gewaltkriminalität 204 82 666 970 221 37

Freiheitsberaubung 200 63 333 435 263 75

Leichte vors. KV 441 207 1.335 1.812 496 84

Sonstige Delikte 78 191 187 135 59 29

opferrisiko für Männer

Taten mit
opfererfassung

1.177 608 3.187 4.686 1.261 298

davon

Gewaltkriminalität 305 118 955 1.525 316 47

Freiheitsberaubung 236 72 355 466 299 117

Leichte vors. KV 577 282 1.779 2.612 597 109

Sonstige Delikte 60 136 98 84 49 26

opferrisiko für frauen

Taten mit
opfererfassung

680 475 1.822 1.967 812 169

davon

Gewaltkriminalität 108 45 361 394 125 29

Freiheitsberaubung 165 53 310 403 227 42

Leichte vors. KV 311 128 869 981 392 65

Sonstige Delikte 96 249 282 189 69 32

Darstellung 13.19: Opferrisiko nach Altersgruppen, Geschlecht und Delikten in BY 2007 (erfasste Opfer je 100.000 Einwohner der ent-
sprechenden Bevölkerung)

Quelle: PKS 2007

2007 unter 6 J. 6 bis 14 J.
Kinder

insg.

Jugendliche

delikt M w M w M w Insg.

sex. Missbrauch  

Von Kindern (8940*) 25 58 76 251 114

Von Jugendlichen 4 12 8

Darstellung 13.20: Risiko von Kindern und Jugendlichen, Opfer eines sexuellen Missbrauchs zu werden, in BY 2007 (erfasste Opfer je 100.000 
Einwohner der entsprechenden Bevölkerung)

* Deliktschlüssel.

Quelle: PKS 2007
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13.3  ENTwIcKLuNg dER bEKANNT gEwoR-
dENEN sTRAfTATEN Auf gRuNdLAgE 
dER sTRAfVERfoLguNgssTATIsTIK

13.3.1  EnTWICKLUnG nACH FALLZAHLEn 
UnD HäUFIGKEITSZAHLEn

Im Jahr 2007 wurden insgesamt 170.988 Personen von 
bayerischen Gerichten wegen Verbrechen und Vergehen 
abgeurteilt. Davon wurden 139.421 Personen rechtskräf-
tig verurteilt. Dies sind 1.432 (−1,02 %) weniger als im 
Jahr 2006. Im 10-Jahresvergleich, also gegenüber 1998, 
wurden 20.160 Personen weniger verurteilt (−12,63 %).

Die Verurteiltenziffer (Zahl der rechtskräftig verurteilten 
Personen eines Jahres bezogen auf 100.000 Personen 
der strafmündigen Bevölkerung am 01.01. des Berichts-
jahres) sank im Jahr 2007 auf 1.292,9 (2006: 1.313,4; 
2003: 1.386,1; 1998: 1.564,9).

13.3.2  EnTWICKLUnG nACH STRAFTAT-       
BESTänDEn

Die Entwicklung der einzelnen Straftatbestände nach 
der Strafverfolgungsstatistik in Bayern ist der folgenden 
Darstellung zu entnehmen (vgl. Darstellung 13.21).

Im 10-Jahresvergleich zeigt auch die Strafverfolgungs-
statistik einen deutlichen Rückgang im Bereich der 
Diebstahls- und Unterschlagungsdelikte (−23,75 %), 
dagegen einen signifikanten Anstieg der Betrugs- und 
Untreuedelikte (+35,64 %). Auffällig ist ferner die 
deutliche Zunahme der vorsätzlichen Körperverlet-
zungsdelikte (+57,28 %).

13.3.3   EnTWICKLUnG nACH TäTERMERK-
 MALEn

Insgesamt wurden im Jahr 2007 139.421 Personen ver-
urteilt. Hiervon waren 46,28 Prozent (64.526) bereits vor-
bestraft. 81,33 Prozent der Verurteilten (113.395) waren 
Männer und 18,67 Prozent (26.026) Frauen.

Darstellung 13.21: Entwicklung der einzelnen Straftatbestände nach der Strafverfolgungsstatistik in BY 1998-2007 (Anzahl und Prozent)

Anzahl der verurteilten Personen

1 Jahr 5 Jahre 10 Jahre

Veränderungen in %

2007 2006 2003 1998 2006 2003 1998

Straftaten insgesamt 139.421 140.853 146.236 159.581 -1,02 -4,66 -12,63

Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung

1.487 1.351 1.522 1.339 +10,07 -2,30 +11,05

Diebstahl und Unterschlagung 21.524 21.757 24.981 28.230 -1,07 -13,84 -23,75

Betrug und Untreue 22.318 21.913 17.867 16.454 +1,85 +24,91 +35,64

Raub und räub. Erpressung 
§§ 249-255 sowie räub. Angriff 
auf Kraftfahrer

953 1.066 1.155 1.324 -10,60 -17,49 -28,02

Straftaten im Straßenverkehr 36.513 36.812 40.360 50.135 -0,81 -9,53 -27,17

Verstöße gegen das  
Betäubungsmittelgesetz

10.801 11.315 10.732 9.668 -4,54 +0,64 +11,72

Mord § 211 36 22 22 40 +63,64 +63,64 -10,00

Versuchter Mord §§ 211, 23 26 20 21 11 +30,00 +23,81 +136,36

Totschlag §§ 212, 213 60 63 79 74 -4,76 -24,05 -18,92

Körperverletzung 
§ 223

8.301 8.076 7.018 4.925 +2,79 +18,28 +68,55

Körperverletzung 
§§ 224 Abs. 1 nr. 2-5, 226, 227 

4.865 4.722 4.168 3.446 +3,03 +16,72 +41,18

Quelle: Strafverfolgungsstatistik in Bayern 2007, BayLfStaD
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Alter

Bezogen auf das Alter waren zum Zeitpunkt der Tat 
7,57 Prozent (10.552) der Verurteilten Jugendliche (14 
bis unter 18 Jahre) und 10,27 Prozent (14.324) Heran-
wachsende (18 bis unter 21 Jahre). Während bei den 
Heranwachsenden das fünfte Jahr in Folge der Anteil an 
der Gesamtzahl der Verurteilten gesunken ist (2006: 
10,48 %), ist der Anteil der Jugendlichen im Vergleich zu 
den Vorjahren das zweite Jahr in Folge wieder gestie-
gen (2006: 7,55 %; 2005: 7,30 %).

Auf 10.070 der 14.324 im Jahr 2007 verurteilten Heran-
wachsenden (70,3 %) fand materielles Jugendstrafrecht 
Anwendung. Hauptdeliktsgruppen bei nach Jugend-
strafrecht Verurteilten waren Diebstahl und Unterschla-
gung (24,66 %), Körperverletzungsdelikte (23,67 %), 
Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz (10,43 %) 
und Straftaten im Straßenverkehr (12,42 %).

Staatsangehörigkeit

Bezogen auf die Staatsangehörigkeit sank die Zahl der 
verurteilten Personen mit nichtdeutscher Staatsangehö-
rigkeit von 35.558 Personen im Jahr 2006 auf 33.924 
Personen im Jahr 2007. Prozentual ist der Anteil der Ver-
urteilten nichtdeutscher Staatangehörigkeit auf 24,33 Pro-
zent gesunken. Der Anteil der nichtdeutschen Staatsan-
gehörigen bei Verurteilungen nach dem nebenstrafrecht 
ist signifikant hoch, wobei darauf hinzuweisen ist, dass 
hier überwiegend Verurteilungen wegen Verstößen ge-
gen das Aufenthaltsgesetz und das Asylverfahrensge-
setz erfasst sind, die größtenteils zumindest täterschaft-
lich nur von Ausländerinnen und Ausländern begangen 
werden können; überdurchschnittlich hoch ist der Anteil 
verurteilter nichtdeutscher Staatsangehöriger auch bei 
gewerbs- bzw. bandenmäßig begangenen Eigentums- 
und Vermögensdelikten sowie bei Glücksspiel und im 
Bereich der Urkundsdelikte. Die Anteile ausländischer 
Staatsangehöriger liegen bei diesen Verurteilungen zwi-
schen 38 und 100 Prozent.

Insgesamt ist anzumerken, dass die Kriminalität von 
Ausländerinnen und Ausländern einer differenzierten 
Betrachtungsweise bedarf, wobei etwa zwischen der 
dauerhaft hier lebenden Bevölkerung, den Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerbern, den Touristinnen und 
Touristen sowie den illegal in Bayern lebenden Auslän-
derinnen und Ausländern differenziert werden muss. 
Das leistet die Strafverfolgungsstatistik nicht. Auch weitere 
für die Beurteilung der Kriminalität von Ausländerinnen 
und Ausländern im Vergleich zu der deutschen Bevölke-

rung relevante Aspekte wie soziale Stellung und Alters-
struktur der Verurteilten lassen sich der Strafverfolgungs-
statistik nicht entnehmen. Ebenfalls nicht in der Straf-
verfolgungsstatistik erfasst wird, ob deutsche Staatsan-
gehörige einen Migrationshintergrund haben. 

13.4  zusAMMENHANg zwIscHEN KRIMINA-
LITÄT uNd sozIALEN bzw. wIRT-
scHAfTLIcHEN fAKToREN

13.4.1 ALLGEMEInES

Insgesamt ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die 
Ursachen für Kriminalität vielfältig sind. Ein monokau-
saler Zusammenhang zwischen Straffälligkeit und so-
zialer Stellung ist bislang nicht nachgewiesen worden. 
Zu den meistgenannten Ursachen von Straffälligkeit 
zählen die familiäre Situation, die fehlende Vermittlung 
sozialer Werte, fehlender Bezug zu Geld und ggf. auch 
zu Arbeit, eigene Gewalterfahrungen, geringe Frustrati-
onstoleranz, Drogen- und Alkoholprobleme, massen-
mediale Gewaltdarstellungen und bei ausländischen 
Staatsangehörigen unter Umständen der bestehende 
Kulturkonflikt.

Der sozioökonomische Hintergrund einzelner Kriminali-
tätsphänomene lässt sich anhand der Strafverfolgungs-
statistik nicht und anhand der PKS nur ansatzweise dar-
stellen. Faktoren wie Armut, Perspektivlosigkeit oder so-
ziale Isolation sind im Datenumfang der PKS nicht ent-
halten. Entsprechende Verknüpfungen sind deshalb mit 
den der Polizei vorliegenden statistischen Daten nicht 
möglich. ähnliches gilt für den Bereich der Justiz ein-
schließich des Bayerischen Justizvollzugs. 

13.4.2 PKS

Folgende PKS-Auswertung des Jahres 2007 für Bayern 
in Bezug auf arbeitslose Tatverdächtige im Alter von 15 
bis 60 Jahren liegt vor (vgl. Darstellung 13.22).
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Die Zahl der arbeitslosen Tatverdächtigen hat sich gegen-
über dem Vorjahr um 5.459 Tatverdächtige verringert 
– entsprechend auch der Anteil der arbeitslosen Tatver-
dächtigen an den Tatverdächtigen insgesamt. Arbeitslo-
se Tatverdächtige fallen häufiger als die „nicht-Arbeits-
losen“ mit zwei oder mehr Taten auf. Das gilt insbeson-
dere für Diebstahlsdelikte.

13.4.3 BAYERISCHER JUSTIZVOLLZUG

Insgesamt befanden sich zum Stichtag 31.03.2008 12.569 
Gefangene in den bayerischen Justizvollzugsanstalten. 
Hiervon waren 8.886 Strafgefangene und Sicherungs-
verwahrte, 710 junge Strafgefangene, 2.304 erwachsene 
Untersuchungsgefangene, 269 junge Untersuchungsge-
fangene (bis zu 21 Jahren) und 400 sonstige Gefangene 
(v. a. Abschiebungsgefangene).

Die vom Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
jährlich herausgegebe Strafvollzugsstatistik gewährt wert-
volle Einblicke in die Zusammensetzung der Gefange-
nenpopulation. Im Rahmen dieser Auswertung werden 
unter anderem zum Stichtag 31.03. Strukturdaten über 
die Strafgefangenen und die Sicherungsverwahrten in 
den Justizvollzugsanstalten erfasst. Es handelt sich 
hierbei um demografische und kriminologische Merk-
male der wegen Verbüßung einer Freiheitsstrafe (ein-
schließlich Ersatzfreiheitsstrafe) oder Jugendstrafe ein-
sitzenden Strafgefangenen sowie der Sicherungsverwahr-
ten. So werden beispielsweise das Geschlecht, das Alter 
und die Staatsangehörigkeit erfasst, aber auch die Art der 
Straftat und die Zahl der Vorstrafen. nicht einbezogen sind 
alle anderen Insassen der Justizvollzugsanstalten wie Per-
sonen in Untersuchungs- oder Abschiebehaft. Im Folgen-
den werden einige besonders aussagekräftige Merkmale 
der am 31.03.2008 inhaftierten Gefangenen dargestellt.

Taten arbeitsloser
Tatverd. % von gekl. Taten Insg.

Arbeitslose Tatverdächtige

% von TV insg. Nichtd. TV % von arbl. TV

2003 70.006 15,3 44.978 13,8 13.446 29,9

2004 73.468 15,7 46.257 14,1 13.277 28,7

2005 73.221 16,3 46.261 14,7 12.356 26,7

2006 67.187 15,4 42.273 13,7 11.093 26,2

2007 57.657 13,4 36.814  12,0 9.203 25,0

darunter

straftaten insg. 
ohne Aufenthg u. AsylVfg

55.669 13,5 35.134 12,1  7.570 21,5

AufenthG u. AsylVfG 1.988 11,8 2.007 12,0 1.949 97,1

diebstahl insges. 13.555 16,0 9.439 13,8 2.185 23,1

Einfacher Diebstahl 10.439 14,8 7.902  13,0  1.745  22,1

Schwerer Diebstahl 3.116 21,6 2.173 21,0 548 25,2

Diebstahl aus Wohnraum 1.052 24,3 830 20,6 126 15,2

Diebstahl aus Kfz 586 19,4 386 23,0  92 23,8

betrug 10.237 14,2 6.748 13,2 1.193 17,7

Erschleichen von Leistungen 828 8,8 783 9,4 213 27,2

Sonst. Betrug 4.109 14,2 3.362 13,7 589 17,5

Rauschgiftkriminalität 6.617 20,1 5.801 19,9 1.035 17,8

Allg. Verstöße 4.282 19,4 3.929 19,3 586 14,9

Mit Heroin 1.237 42,2 1.090 44,7 147 13,5

Illeg. Handel u. Schmuggel 1.474 20,0 1.432 19,8 331 23,1

Von Heroin 448 45,0 425 46,0 79 18,6

gewaltkriminalität 2.425 13,3 2.930 12,3 740 25,3

Raub, räub. Erpressung 436 22,8 606 22,9 153 25,2

Verletzung der Unterhaltspflicht 658  23,3 633 23,3 106 16,7

Darstellung 13.22: Kriminalität von arbeitslosen Tatverdächtigen nach Delikten in BY 2007 (Anzahl und Prozent)

Quelle: PKS 2007
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Familienstand, Alter, Staatsangehörigkeit

Von Interesse ist zunächst eine Aufschlüsselung der 
Gefangenenpopulation nach Familienstand und Staats-

angehörigkeit, unterteilt nach verschiedenen Altersgrup-
pen (zum Erhebungszeitpunkt, nicht zum Tatzeitpunkt) 
und Vollzugsarten (vgl. Darstellung 13.23).

Darstellung 13.23: Strafgefangene und Sicherungsverwahrte nach Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit in BY 2008 
(Stand: 31.03.2008; Anzahl)

Art des Vollzugs 
Altersgruppe

strafgefangene 
und sicherungsver-
wahrte insgesamt

strafgefangene und sicherungsverwahrte nach

familienstand staatsangehörigkeit

Ledig Verheiratet Verwitwet geschieden

deutsche 
oder ohne 

Angabe

Andere 
oder 

staatenlos

Vollzug von freiheitsstrafe

18 bis unter 
21 Jahre 

M 44 43 1 - - 30 14

F 2 2 - - - - 2

I 46 45 1 - - 30 16

21 bis unter 
25 Jahre 

M 953 900 44 1 8 733 220

F 53 49 3 - 1 43 10

I 1.006 949 47 1 9 776 230

25 bis unter 
30 Jahre 

M 1.785 1.470 238 2 75 1.309 476

F 127 92 22 - 13 99 28

I 1.912 1.562 260 2 88 1.408 504

30 bis unter 
40 Jahre 

M 2.483 1.431 611 17 424 1.627 856

F 184 63 68 1 52 141 43

I 2.667 1.494 679 18 476 1.768 899

40 bis unter 
50 Jahre 

M 1.782 601 543 27 611 1.411 371

F 143 32 41 9 61 126 17

I 1.925 633 584 36 672 1.537 388

50 bis unter 
60 Jahre 

M 828 168 272 42 346 684 144

F 84 6 33 12 33 72 12

I 912 174 305 54 379 756 156

60 bis unter 
70 Jahre 

M 322 60 114 26 122 288 34

F 12 - 1 5 6 12 -

I 334 60 115 31 128 300 34

70 Jahre 
oder älter 

M 41 6 14 11 10 37 4

F 2 - 2 - - 2 -

I 43 6 16 11 10 39 4

zusammen

M 8.238 4.679 1.837 126 1.596 6.119 2.119

F 607 244 170 27 166 495 112

I 8.845 4.923 2.007 153 1.762 6.614 2.231

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Art des Vollzugs 
Altersgruppe

strafgefangene und 
sicherungsverwahrte 

insgesamt

strafgefangene und sicherungsverwahrte nach

familienstand staatsangehörigkeit

Ledig Verheiratet Verwitwet geschieden

deutsche 
oder ohne 

Angabe

Andere 
oder 

staatenlos

Vollzug von Jugendstrafe

14 bis unter 
16 Jahre 

M 7 7 - - - 4 3

F - - - - - - -

I 7 7 - - - 4 3

16 bis unter 
18 Jahre 

M 75 75 - - - 48 27

F 5 5 - - - 4 1

I 80 80 - - - 52 28

18 bis unter 
21 Jahre 

M 382 380 2 - - 309 73

F 25 25 - - - 22 3

I 407 405 2 - - 331 76

21 bis unter 
25 Jahre 

M 219 218 1 - - 178 41

F 13 10 2 - 1 11 2

I 232 228 3 - 1 189 43

25 bis unter 
30 Jahre 

M 3 3 - - - 3 -

F - - - - - - -

I 3 3 - - - 3 -

30 Jahre 
oder älter 

M - - - - - - -

F - - - - - - -

I - - - - - - -

zusammen

M 686 683 3 - - 542 144

F 43 40 2 - 1 37 6

I 729 723 5 - 1 579 150

Fortsetzung Darstellung 13.23: Strafgefangene und Sicherungsverwahrte nach Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörig-
keit in BY 2008 (Stand: 31.03.2008; Anzahl)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Ein Vergleich mit den Zahlen des Jahres 2001 (vgl. Dar-
stellung 13.24) macht deutlich, dass insbesondere immer 
mehr Ledige inhaftiert werden. Familiäre Strukturen tra-
gen nicht nur zu besserer Gesundheit, größerer allge-

meiner Zufriedenheit und höherer Lebenserwartung 
bei. Sie leisten auch einen wertvollen Beitrag zur so-
zialen Stabilität und zur Verhinderung eines Abgleitens 
in die Kriminalität.

Fortsetzung Darstellung 13.23: Strafgefangene und Sicherungsverwahrte nach Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit in BY 2008 
(Stand: 31.03.2008; Anzahl)

Art des Vollzugs 
Altersgruppe

strafgefangene und 
sicherungsverwahrte 

insgesamt

strafgefangene und sicherungsverwahrte nach

      familienstand staatsangehörigkeit

Ledig Verheiratet Verwitwet geschieden

deutsche 
oder ohne 

Angabe

Andere 
oder 

staatenlos

sicherungsverwahrung

21 bis unter 
30 Jahre

M - - - - - - -

F - - - - - - -

I - - - - - - -

30 bis unter 
40 Jahre 

M 2 1 - - 1 2 -

F - - - - - - -

I 2 1 - - 1 2 -

40 bis unter 
50 Jahre 

M 14 4 5 - 5 12 2

F - - - - - - -

I 14 4 5 - 5 12 2

50 bis unter 
60 Jahre 

M 19 15 1 - 3 17 2

F - - - - - - -

I 19 15 1 - 3 17 2

60 bis unter 
70 Jahre 

M 12 6 3 - 3 12 -

F - - - - - - -

I 12 6 3 - 3 12 -

70 Jahre 
oder älter 

M 7 1 1 - 5 7 -

F - - - - - - -

I 7 1 1 - 5 7 -

zusammen

M 54 27 10 - 17 50 4

F - - - - - - -

I 54 27 10 - 17 50 4

strafgefangene und sicherungsverwahrte

Insgesamt

M 8.978 5.389 1.850 126 1.613 6.711 2.267

F 650 284 172 27 167 532 118

I 9.628 5.673 2.022 153 1.780 7.243 2.385

Quelle: Strafvollzugsstatistik in Bayern 2008, BayLfStaD

familienstand (stand 31. März 2001)

 Ledig Verheiratet Verwitwet  geschieden

Männer frauen Männer frauen Männer frauen Männer frauen

4.531  167 1.830  132  111  19 1.434  109 

Darstellung 13.24: Strafgefangene und Sicherungsverwahrte nach Familienstand in BY 2001 (Stand: 31.03.2001; Anzahl)

Quelle: Strafvollzugsstatistik in Bayern 2001, BayLfStaD
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Strafrechtliche Vorbelastung

Ein nicht unerheblicher Anteil der Strafgefangenen und 
Sicherungsverwahrten war bereits vor der aktuellen 

Inhaftierung strafrechtlich in Erscheinung getreten. Den 
Anteil der Vorbestraften und die Zahl der Vorstrafen 
macht Darstellung 13.25 deutlich.

Darstellung 13.25: Vorstrafen von Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten nach Art und Häufigkeit der Vorstrafen und Wiedereinlieferungs-
abstand in BY 2008 (Stand: 31.03.2008; Anzahl)

Art der Häufigkeit 
der Vorstrafen
wiedereinlieferungsabstand

strafgefangene und 
sicherungsverwahrte

insgesamt
Vollzug von 

freiheitsstrafe Jugendstrafvollzug sicherungsverwahrung

nicht vorbestrafte Gefangene

M 2.188 1.922 265 1

F 266 241 25 -

I 2.454 2.163 290 1

Art der Vorstrafen

Vorbestrafte insgesamt

M 6.790 6.316 421 53

F 384 366 18 -

I 7.174 6.682 439 53

davon:

Geldstrafe

M 832 823 9 -

F 40 39 1 -

I 872 862 10 -

Jugendstrafe

M 794 420 374 -

F 26 13 13 -

I 820 433 387 -

Freiheitsstrafe

M 778 766 3 9

F 94 93 1 -

I 872 859 4 9

Jugendstrafe und Geldstrafe

M 179 167 12 -

F 4 2 2 -

I 183 169 14 -

Freiheitsstrafe und Geldstrafe

M 2.228 2.213 - 15

F 167 167 - -

I 2.395 2.380 - 15

Freiheitsstrafe und 
Jugendstrafe 
(ggf. auch Geldstrafe)

M 1.183 1.161 5 17

F 21 21 - -

I 1.204 1.182 5 17

Freiheitsstrafe und 
Sicherungsverwahrung 
(ggf. auch Geldstrafe)

M 1 1 - -

F - - - -

I 1 1 - -

Freiheitsstrafe, Jugendstrafe 
und Sicherungsverwahrung 
(ggf. Geldstrafe)

M 4 3 - 1

F - - - -

I 4 3 - 1

Sonstige Strafenverbin-
dungen und freiheitsentzie-
hende Maßregeln

M 791 762 18 11

F 32 31 1 -

I 823 793 19 11

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Art und Häufigkeit 
der Vorstrafen 
wiedereinlieferungsabstand

strafgefangene und sicherungs-
verwahrte insgesamt

Vollzug von 
freiheitsstrafe

Jugendstraf-
vollzug

sicherungs-
verwahrung

Häufigkeit der Vorstrafen
Vorbestraft

1mal

M 1.338 1.107 230 1

F 98 86 12 -

I 1.436 1.193 242 1

2mal

M 1.012 883 122 7

F 59 54 5 -

I 1.071 937 127 7

3mal

M 789 746 38 5

F 39 38 1 -

I 828 784 39 5

4mal

M 656 631 24 1

F 43 43 - -

I 699 674 24 1

5 bis 10mal 

M 2.028 1.999 7 22

F 111 111 - -

I 2.139 2.110 7 22

11 bis 20mal 

M 828 816 - 12

F 29 29 - -

I 857 845 - 12

21 bis 30mal 

M 124 119 - 5

F 5 5 - -

I 129 124 - 5

31 bis 40mal 

M 9 9 - -

F - - - -

I 9 9 - -

41 bis 50mal 

M 4 4 - -

F - - - -

I 4 4 - -

51 mal oder öfter 

M 2 2 - -

F - - - -

I 2 2 - -

Vorbestrafte insgesamt

M 6.790 6.316 421 53

F 384 366 18 -

I 7.174 6.682 439 53

dar. mit Freiheitsstrafe,  
Jugendstrafe 

M 5.894 5.433 408 53

F 335 319 16 -

I 6.229 5.752 424 53

Fortsetzung Darstellung 13.25: Vorstrafen von Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten nach Art und Häufigkeit der Vorstrafen und Wieder-
einlieferungsabstand in BY 2008 (Stand: 31.03.2008; Anzahl)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Der Haft zugrundeliegende Straftaten

Aus der folgenden Darstellung 13.26 werden die Straf-
taten ersichtlich, wegen derer Strafgefangene und 
Sicherungsverwahrte am 31.03.2008 inhaftiert waren 
(ausgewählte Straftatengruppen).

Art und Häufigkeit
der Vorstrafen 
wiedereinlieferungsabstand

strafgefangene und sicherungs-
verwahrte insgesamt

Vollzug von 
freiheitsstrafe

Jugendstraf-
vollzug

sicherungs-
verwahrung

wiedereinlieferungsabstand
wieder aufgenommen nach der Entlassung

Im 1. Halbjahr 

M 608 555 45 8

F 25 25 - -

I 633 580 45 8

Im 2. Halbjahr 

M 587 540 40 7

F 28 27 1 -

I 615 567 41 7

Im 2. Jahr 

M 881 822 47 12

F 50 50 - -

I 931 872 47 12

Im 3. bis 5. Jahr

M 1.158 1.125 18 15

F 67 65 2 -

I 1.225 1.190 20 15

Im 6. bis 10. Jahr

M 506 502 - 4

F 30 30 - -

I 536 532 - 4

Im 11. bis 15. Jahr

M 169 168 - 1

F 7 7 - -

I 176 175 - 1

Im 16. bis 20. Jahr

M 72 71 - 1

F 3 3 - -

I 75 74 - 1

Im 21. Jahr oder später

M 64 64 - -

F 1 1 - -

I 65 65 - -

wieder aufgenommene 
Personen insgesamt

M 4.045 3.847 150 48

F 211 208 3 -

I 4.256 4.055 153 48

Fortsetzung Darstellung 13.25: Vorstrafen von Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten nach Art und Häufigkeit der Vorstrafen und Wieder-
einlieferungsabstand in BY 2008 (Stand: 31.03.2008; Anzahl)

Quelle: Strafvollzugsstatistik in Bayern 2008, BayLfStaD
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Vorbildung der Inhaftierten

Eine im Jahr 2006 in den bayerischen Justizvollzugsan-
stalten durchgeführte Erhebung hat ergeben, dass nur 
etwa die Hälfte der erwachsenen Strafgefangenen und 
weniger als ein Drittel der Jugendstrafgefangenen über 
eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Über 
die Hälfte der jungen Gefangenen hat zum Zeitpunkt der 
Inhaftierung noch nicht einmal einen Schulabschluss. 
Darstellung 13.27 macht deutlich, dass sich die Situation 
insoweit in den letzten Jahren kontinuierlich verschlech-

tert hat. Besonders auffallend ist der stark steigende 
Anteil von Gefangenen, die vor ihrer Inhaftierung ohne 
Arbeit waren. 

strafgefangene und 
sicherungsverwahrte 

insgesamt
Vollzug von 

freiheitsstrafe
Vollzug von 

Jugendstrafe
sicherungs-
verwahrung

straftatengruppe des stgb und anderer gesetze

StGB 13. Abschnitt, §§ 174 bis 184 f 
Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung

M 743 674 40 29

F 4 4 - -

I 747 678 40 29

StGB 16. Abschnitt, §§ 211 bis 222 
Straftaten gegen das Leben

M 635 604 28 3

F 32 30 2 -

I 667 634 30 3

StGB 17. Abschnitt, §§ 223 bis 231
Straftaten gegen die körperliche 
Unversehrtheit

M 1.259 1.065 191 3

F 37 30 7 -

I 1.296 1.095 198 3

StGB 18. Abschnitt, §§ 232 bis 241 a
Straftaten gegen die persönliche Freiheit

M 112 105 7 -

F 6 6 - -

I 118 111 7 -

StGB 19. Abschnitt, §§ 242 bis 248 c
Diebstahl und Unterschlagung

M 1.585 1.407 174 4

F 145 132 13 -

I 1.730 1.539 187 4

StGB 20. Abschnitt, §§ 249 bis 256
Raub und Erpressung

M 765 612 143 10

F 25 22 3 -

I 790 634 146 10

StGB 22. Abschnitt, §§ 263 bis 266 b
Betrug und Untreue

M 984 961 20 3

F 161 155 6 -

I 1.145 1.116 26 3

StGB 23. Abschnitt, §§ 267 bis 282
Urkundenfälschung

M 241 233 8 -

F 19 19 - -

I 260 252 8 -

Betäubungsmittelgesetz insgesamt 

M 1.583 1.541 42 -

F 160 152 8 -

I 1.743 1.693 50 -

Aufenthaltsgesetz insgesamt
M 69 69 - -

F 14 14 - -

I 83 83 - -

Darstellung 13.26: Straftaten von Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten in BY 2008 (Stand: 31.03.2008; Anzahl)

Quelle:  Strafvollzugsstatistik in Bayern 2008, BayLfStaD
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Ausländeranteil im bayerischen Justizvollzug

Derzeit sind ca. 45 Prozent der in Bayern inhaftierten Un-
tersuchungsgefangenen ausländische Staatsbürger; auf 
den Gesamtbestand der Gefangenen bezogen beträgt 
der Ausländeranteil gegenwärtig ca. 30 Prozent. Am 
31.03.2008 waren in Bayern 3.788 nichtdeutsche Ge-
fangene aus 111 verschiedenen Staaten inhaftiert (vgl. 
Darstellung 13.28). Dass Ausländer im Vollzug überre-
präsentiert sind, liegt zum einen daran, dass – im Rah-
men der Prüfung, ob Untersuchungshaft anzuordnen ist 
– bei existierenden Kontakten ins Ausland häufiger der 
Haftgrund der Fluchtgefahr angenommen wird. Zum an-
deren wird der Ausländeranteil durch „Reisekriminali-
tät“ erhöht, also durch Straftäter, die eigens zur Bege-
hung von Straftaten (meist Vermögensdelikte) nach 
Deutschland einreisen. 

Darstellung 13.27: Schul- und Berufsausbildung von Strafgefangenen nach Geschlecht in BY 2000-2006 (Prozent)

Quelle: Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, eigene Erhebung

 
 

2000 2003 2006

ohne
abgeschl.

schul-
ausbildung

ohne
abgeschl.

berufs-
ausbildung

ohne
Arbeit

(oder nur
gelegentl.)

ohne
abgeschl.

schul-
ausbildung

ohne
abgeschl.

berufs-
ausbildung

ohne
Arbeit

(oder nur
gelegentl.)

ohne
abgeschl.

schul-
ausbildung

ohne
abgeschl.

berufs-
ausbildung

ohne
Arbeit

(oder nur
gelegentl.)

Strafgefangene
erwachsen, 
Männer

 
18

 
42

 
47

 
19

 
44

 
53

 
22

 
48

 
63

Strafgefangene 
erwachsen, 
Frauen

28 58 57 24 54 62 27 56 66

Strafgefange-
ne jugendlich, 
Männer

58 66 65 54 63 71 54 71 68

Strafgefangene 
jugendlich, 
Frauen

40 65 60 51 91 62 59 80 68

Strafgefange-
ne, Erstvollzug 
erwachsen, 
Männer

17 42 43 16 42 51 20 47 62

Strafgefangene, 
Regelvollzug 
erwachsen, 
Männer

19 42 52 22 46 55 24 49 64

ohne
schule

ohne
beruf

ohne 
Arbeit

ohne
schule

ohne
beruf

ohne 
Arbeit

ohne
schule

ohne
beruf

ohne 
Arbeit

Insgesamt: 23 46 50 24 48 56 26 52 64
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Darstellung 13.28: Entwicklung der Anzahl ausländischer und staatenloser Gefangener und der Anzahl der nationalitäten in BY 1993-2000 
(jeweils 31.03.; Anzahl)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ausländer und staatenlose insgesamt 3.509 4.459 3.979 4.113 4.554 4.772 4.406 4.226

davon

Strafgefangene 1.468 1.743 1.832 1.931 2.125 2.396 2.348 2.207

U-Gefangene 1.826 2.057 1.742 1.785 1.927 1.769 1.625 1.633

Abschiebungsgefangene 204 640 386 380 491 545 414 379

Auslieferungsgefangene 11 19 19 17 11 12 19 7

zahl der Nationalitäten 92 105 102 99 109 113 115 108

Fortsetzung Darstellung 13.28: Entwicklung der Anzahl ausländischer und staatenloser Gefangener und der Anzahl der nationalitäten in BY 
2001-2008 (jeweils 31.03.; Anzahl)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ausländer und staatenlose insgesamt 3.994 3.953 4.061 4.085 4.122 3.768 3.849 3.788

davon

Strafgefangene 2.032 2.059 2.131 2.262 2.323 2.290 2.397 2.450

U-Gefangene 1.585 1.524 1.564 1.460 1.470 1.282 1.301 1.156

Abschiebungsgefangene 361 356 351 340 314 181 135 157

Auslieferungsgefangene 16 14 15 23 15 15 16 19

zahl der Nationalitäten 110 108 106 104 106 103 105 111

Quelle: Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, eigene Auswertung

070_SOZ_EV_Kapitel_13_RZ.indd   755 13.02.2009   12:12:44 Uhr



sITuATIoNsANALYsE: 13. KRIMINALITÄT

756

Das nationalitätengefüge der ausländischen Gefange-
nen in Bayern am 31.03.2008 kann Darstellung 13.29 
entnommen werden.

Darstellung 13.29: Nationalitäten der ausländischen Gefangenen in BY 2008 (Stand: 31.03.2008; Prozent)

Quelle: Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Broschüre „Justizvollzug in Bayern"

Sonstige
44,7%

Tschechien
2,8%

Kroatien
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Polen
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Italien
6,6%
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8,6%
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19,1%
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Frauen und Männer sind rechtlich gleichgestellt. Trotz-
dem sind Frauen noch immer im Alltag in vielen Bereichen 
benachteiligt und Männer gerade in sozialen Bereichen 
oder der Familienarbeit wenig präsent. Für eine partner-
schaftliche Lebensgestaltung ist es wichtig, dass Be-
nachteiligungen beseitigt werden und Frauen und Män-
ner sich verstärkt in Bereiche einbringen (können), die 
bisher vorwiegend dem anderen Geschlecht vorbehal-
ten waren bzw. von diesem gewählt wurden. Dabei be-
deutet Gleichstellung von Frauen und Männern nicht, 
die Lebensentwürfe von Frauen denen von Männern 
anzugleichen – oder umgekehrt. Vielmehr gilt es, mit 
Hilfe einer geschlechtersensiblen Sichtweise mehr Chan-
cengerechtigkeit für Männer und Frauen in allen Regio-
nen Bayerns herzustellen. Es gilt die Rahmenbedingungen 
dafür zu schaffen, dass Frauen und Männer bei ihrer per-
sönlichen Lebensgestaltung in allen Lebensbereichen 
zwischen mehreren Möglichkeiten wählen können. 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern in Bayern 
ist geprägt vom einsetzenden Bewusstseinswandel in 
Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Diesen 
gilt es, weiter voranzutreiben. In der nachstehenden 
wissenschaftlichen Analyse werden die wichtigsten 
Handlungsfelder benannt: Erwerbsarbeit, Einkommen, 
Gesundheit, Pflege, Migration und Integration, Bürger-
schaftliches Engagement und Kriminalität. Dabei stellen 
die Erwerbstätigkeit von Frauen, die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbsarbeit für Frauen und Männer so-
wie die Einkommensdifferenz zwischen Frauen und Män-
nern besonders wichtige Merkmale für eine chancenge-
rechte gesellschaftliche Teilhabe dar.

In Deutschland erhalten Frauen einen um 22 Prozent nied- 
rigeren durchschnittlichen Bruttostundenlohn. In Bayern 
liegt der Anteil der Frauen mit einem Bruttomonatsein- 
kommen unterhalb der Niedriglohnschwelle deutlich über 
dem der Männer (Beamtinnen: 18,6 %, Beamte: 6,4 %; 
weibliche Angestellte: 25,6 %, männliche Angestellte: 
9,3 %; Arbeiterinnen: 41,4 %, Arbeiter: 9,9 %). 

Zugleich wirkt sich der Vorsprung der Frauen in Bayern 
bei den Bildungsabschlüssen derzeit nur wenig auf die 
berufliche Stellung aus (ohne Schulabschluss: Frauen: 3 %, 
Männern: 6 %; Abitur: Frauen: 23 %, Männer: 18 %). Die 
Berufswahl erfolgt geschlechtsspezifisch: 55,2 Prozent 
der Mädchen und 35,2 Prozent der Jungen wählen einen 
der jeweils zehn beliebtesten Ausbildungsberufe, das 
heißt die Konzentration auf wenige Berufe ist bei Mäd-
chen erheblich und bei Jungen deutlich ausgeprägt.

Hinzu kommt, dass die Erwerbsbeteiligung von Frauen 
umso niedriger ist, je jünger ihre Kinder sind und je 

mehr Kinder sie haben (Bayern: Vollzeitquote: Frauen 
34,2 %, Männer 73,1 %; Teilzeitquote: Mütter mit einem 
Kind 58,3 %, mit zwei Kindern 75,8 %). Die Hauptzustän-
digkeit für die Kinderbetreuung liegt nach wie vor bei 
den Müttern. Drei Viertel der abhängig beschäftigten 
Väter in Deutschland wünschen sich jedoch eine Ver-
kürzung der tatsächlichen Arbeitszeit.

Auch die Arbeitslosenquote von Frauen ist im Vergleich 
zur Arbeitslosenquote der Männer höher, im Vergleich 
zu Frauen-Arbeitslosenquoten in anderen Ländern 
jedoch nach Baden-Württemberg am zweitniedrigsten 
(jeweils 2007: Bayern: Frauen: 6,6 %, Männer: 5,6 %; 
Deutschland: Frauen: 10,4 %, Männer: 9,8 %). Während 
Arbeitslosigkeit von Männern vor allem konjunkturellen 
Schwankungen unterliegt, sind Frauen insbesondere 
nach familienbedingten Erwerbsunterbrechungen 
stärker von Arbeitslosigkeit betroffen.

Schließlich sind Frauen in Führungspositionen (Frauen-
anteil in erster Führungsebene: Bayern: 24 %; Nordbay-
ern: 27 %; Südbayern: 22 %; Deutschland: 25 %) und in 
Wissenschaft und Forschung an bayerischen Hochschu-
len unterrepräsentiert (Frauenanteil Promotionen: 40,6 %; 
hauptberufliche wissenschaftliche Mitarbeit: 30,1 %; 
Habilitationen: 25,2 %; Professuren: 11,1 %). Gründe für 
die niedrigen Frauenanteile in diesen Bereichen sind ins-
besondere familienbedingte Erwerbsunterbrechungen, 
Teilzeitbeschäftigung und (räumliche und zeitliche) 
Flexibilitätserwartungen an Erwerbstätige. 

Die Unterschiede zwischen Frauen und Männern gelten 
– teilweise sogar in stärkerem Maße – auch für Perso-
nen mit Migrationshintergrund. Frauen mit Migrations-
hintergrund geben eher eine Erwerbstätigkeit zugunsten 
der Gründung einer Familie auf als Frauen ohne Migra-
tionshintergrund.

Bedingt durch geringere Arbeitseinkommen als Männer 
und andere Erwerbsbiografien unterliegen Frauen im 
Alter einem höheren Armutsrisiko (durchschnittliche 
Zahlbeträge der gesetzlichen Rentenversicherung für 
Renten aus eigener Versicherung in Bayern: Frauen: 498 €, 
Männer: 955 €; Armutsrisikoquote in Deutschland 2006: 
Frauen: 14,5 %, Männer: 11,4 %). Traditionelle Versorger-
ehen, in denen die Frauen keiner oder nur sehr einge- 
schränkt einer Erwerbstätigkeit nachgehen, erhöhen das 
Armutsrisiko, wenn eine Trennung erfolgt oder der männ- 
liche Haupternährer vor der Partnerin stirbt.

Vor dem Hintergrund ihrer höheren Lebenserwar-
tung sind Frauen mit zunehmendem Alter auch 
häufiger pflegebedürftig und häufiger vollstationär 
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untergebracht als Männer. Bei pflegebedürftigen Män-
nern erfolgt häufiger eine Versorgung durch die oftmals 
etwas jüngere Partnerin, während Frauen öfter – auf 
Grund der höheren Lebenserwartung – ohne Partner im 
Haushalt leben, wenn sie hochbetagt und daher eher 
pflegebedürftig sind. Ein weiterer wesentlicher Aspekt 
darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt blei-
ben: Zwei Drittel der nicht professionell Pflegenden in 
Deutschland (Frauenanteil: 73 %) sind im erwerbsfähi-
gen Alter. Nur 27 Prozent dieser Pflegenden setzen nach 
der Pflegeübernahme ihre Erwerbstätigkeit unverändert 
fort, 11 Prozent schränken sie ein und 10 Prozent geben 
sie auf, die Übrigen waren vorher nicht erwerbstätig.

Hinsichtlich des Engagements im ehrenamtlichen und 
politischen Bereich gilt für die Geschlechter Folgendes: 
Männer engagieren sich mit 40 Prozent etwas häufiger 
als Frauen (35 %) außerhalb der Familie im ehrenamt-
lichen Bereich, wobei der Unterschied zunehmend ge-
ringer wird. Von den rund 9,3 Mio. Wahlberechtigten bei 
der Landtagswahl 2008 in Bayern waren rund 51,7 Pro-
zent Frauen. In politischen Ämtern sind Frauen aber 
deutlich unterrepräsentiert: Der Frauenanteil in der 
Bayerischen Staatsregierung betrug zuletzt 27,8 Prozent 
(Dezember 2008), unter den Landräten 4,2 Prozent, den 
Stadträten 32,2 Prozent und den Kreisräten 22,3 Prozent 
(September 2008). Die Oberbürgermeister kreisfreier 
Städte waren zu 12,0 Prozent Frauen, wohingegen sich 
der Frauenanteil unter den 1. Bürgermeistern auf
5,8 Prozent belief.

einzelne herausForderunGen

Werden Frauen rechtswidrig ungleich behandelt, kön-
nen sie hiergegen gerichtlich vorgehen. Diese Fälle sind 
jedoch eher die Ausnahme. Geschlechtsspezifische 
Unterschiede und abweichende Teilhabechancen haben 
viele Ursachen. So sind beispielsweise die Hauptgründe 
dafür, dass Frauen in Deutschland einen um durch-
schnittlich 22 Prozent niedrigeren Bruttostundenlohn 
erhalten, die geschlechtsspezifische Berufswahl, der 
geringe Anteil von Frauen in Führungspositionen sowie 
ein traditionelles Rollenverständnis, verbunden mit 
einer eingeschränkten Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit.

CHANCENGERECHTIGKEIT IM ERWERBSLEBEN

Um Chancengerechtigkeit im Erwerbsleben zu er-
reichen, muss der Anteil von Frauen in Führungspo-
sitionen, in technischen und naturwissenschaftlichen 

Berufen sowie bei den Existenzgründungen erhöht 
werden. Nötig ist weiterhin eine Steigerung des Män-
neranteils in den sozialen Berufen. Die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit und die eigenständige 
Existenzsicherung von Frauen müssen verbessert und 
die Einkommensdifferenz zwischen Frauen und Män-
nern verringert werden. Die Bayerische Staatsregierung 
setzt bei der Verwirklichung dieser Ziele nicht auf Quo-
ten und Zwang, sondern auf die Sensibilisierung aller 
Beteiligten. Von den hierzu durchgeführten Maßnahmen 
seien beispielhaft die Folgenden genannt:

Kampagne „Schluss mit dem Unsinn“

Die von der Staatsregierung im Jahr 2008 durchgeführte 
Kampagne „Schluss mit dem Unsinn“ zum Thema Ein-
kommensdifferenz erreichte bislang 4,8 Mio. Zuschauer-
innen und Zuschauer in Kinos, per Fernsehen und 
über das Internet. Die Resonanz und insbesondere die 
Diskussionen auf rund 85 Internet-Plattformen zeigen 
das große Interesse an diesem Thema. 

Kongress „Chancengerecht erfolgreich – Wie Ihr Unter-
nehmen von Frauen und Männern profitiert“

Der am 21.11.2007 veranstaltete Kongress „Chancenge-
recht erfolgreich – Wie Ihr Unternehmen von Frauen 
und Männern profitiert“, an dem 500 Führungspersön-
lichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Ver-
waltung teilnahmen, war Beleg für die Bedeutung des 
Themas Chancengerechtigkeit für die bayerische Wirt-
schaft. Bei dem Kongress wurden obersten Leitungs- 
und Multiplikationsebenen Strategien und Vorteile einer 
chancengerechten Unternehmensführung vorgestellt. 
Die Resonanz auf den Kongress war durchweg positiv: 
Eine Vielzahl neuer Ansätze, Vorgehensweisen und 
Ziele wurden vermittelt und werden jetzt in den Un-
ternehmen angegangen.

Bayerischer Frauenförderpreis

Unternehmen stellen Frauen mitunter nicht auf ent-
wicklungsfähigen Positionen ein und berücksichtigen 
sie seltener bei Beförderungen in Führungspositionen. 
Sie übersehen dabei, dass ihnen dadurch ein großes 
Potential gut qualifizierter und motivierter Führungs-
kräfte entgeht. Um die Erfolge einer chancengerechten 
Arbeitswelt aufzuzeigen und gelungene Beispiele aus 
den Unternehmen stärker bekannt zu machen, lobt 
die Bayerische Staatsregierung alle zwei Jahre den 

070_SOZ_EV_Kapitel_14_RZ.indd   759 13.02.2009   12:13:42 Uhr



14. GleichstellunG von Frauen und Männern

760

Bayerischen Frauenförderpreis aus. Im Jahr 2008 
wurden bereits zum achten Mal Unternehmen aus-
gezeichnet, die Erfolgsmodelle für eine frauen- und 
familienfreundliche Arbeitswelt entwickelt und verwirk-
licht haben. Diese Unternehmen sind Multiplikatoren 
für das Thema Chancengerechtigkeit von Frauen und 
Männern; sie verfolgen die Frauenförderung konse-
quent und nachhaltig. Beabsichtigt ist, den Bayerischen 
Frauenförderpreis neu zu konzipieren, um noch mehr 
Unternehmen unmittelbar anzusprechen.

Bayerisches Gleichstellungsgesetz

Vorreiter auf dem Gebiet der Chancengerechtigkeit von 
Frauen und Männern ist der öffentliche Dienst in Bayern. 
Die Arbeitsbedingungen für Frauen sowie für Menschen 
mit familiären Aufgaben sind beispielgebend. Die Chan-
cengleichheit für beide Geschlechter ist institutionalisiert 
und ihre Durchsetzung Pflichtaufgabe von Führungskräf-
ten. 2006 wurde das Bayerische Gleichstellungsgesetz 
unbefristet verlängert und weiter ausgebaut. Die positive 
Entwicklung im öffentlichen Dienst (2004: Frauenanteil in 
Führungspositionen: 22,9 %; Männeranteil bei den Teil-
zeitbeschäftigten: 21,8 %) schreitet voran. 

Frauen in der Wissenschaft

Hierzu wird auf die Ausführungen in Kapitel 3 verwiesen.

Weitere Maßnahmen/Projekte

Korrespondierend zu den Schwerpunkten der Baye-
rischen Frauen- und Gleichstellungspolitik wurden die 
Schwerpunkte der Förderung aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds im aktuellen Förderzeitraum 2007 bis 
2013 gesetzt: Neben der beruflichen Qualifizierung von 
langzeitarbeitslosen Frauen sind dies insbesondere 
Projekte zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspo-
sitionen, zur Förderung von Frauen in Wissenschaft und 
Technik sowie zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbsarbeit. 

Mädchen entscheiden sich überwiegend für typische 
Frauenberufe, die oft durch geringeres Einkommen und 
schlechtere Aufstiegsmöglichkeiten gekennzeichnet 
sind. Um Mädchen, Eltern, Lehrkräfte und Unternehmen 
dafür zu gewinnen, die naturwissenschaftlichen und 
technischen Fähigkeiten der Mädchen stärker zu ent-
wickeln, unterstützen wir gezielt Maßnahmen wie Schnup-
perpraktika, Ferien-Technik-Camps der Hochschulen, 

Mädchen-Computer-Clubs an Schulen, Mentoring-Pro-
gramme der Hochschulen, Berufsbildungskongresse 
etc. Wie die Entwicklung der Veranstaltungs- und Teil-
nehmerinnenzahlen beim Girls’Day – Mädchen Zu-
kunftstag zeigt (2002: 111 Veranstaltungen – 4.595 
Schülerinnen; 2008: 1.649 Veranstaltungen – 21.811 
Schülerinnen), schärft sich das Problembewusst-
sein. Zusätzlich unterstützt die Bayerische Staatsregie-
rung den Nationalen Pakt für Frauen in MINT-Berufen 
(MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, 
Technik) mit Tagungen, wie „MINT – Jungen sind bes-
ser. Mädchen auch!“ (22.01.2009) oder mit Mentoring-
Projekten für Studentinnen in technischen und naturwis-
senschaftlichen Studiengängen.

Unsere Gesellschaft bietet Jungen bisher zu selten den 
Ansporn soziale Fähigkeiten und veränderte Rollenmus-
ter zu entwickeln. Die Bayerische Staatsregierung wird 
daher weiterhin Aktionen wie „Neue Wege für Jungs“ 
unterstützen, um Jungen die Möglichkeit zu geben, 
soziale Fähigkeiten und neue Rollenmuster zu erproben 
und zu stärken. Ziel ist es, eine größere Anerkennung 
sozialer Arbeit durch Männer zu erreichen. 

Im Erwerbsleben erreichen Frauen – besonders nach 
familienbedingten Erwerbsunterbrechungen oder auf 
Grund von Teilzeitarbeit – nur selten Führungspositio-
nen. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt daher 
gut ausgebildete Frauen, die an einer weiteren Karriere 
interessiert sind, zum Beispiel durch Mentoring-Pro-
jekte, u. a. „ZAK Zentrum für angewandte Kompetenz 
von Frauen für Frauen“ oder Projekte zur Karriereförde-
rung an den Hochschulen und Universitäten, z. B. 
Bayern-Mentoring.

Die Förderung des unternehmerischen Potentials von 
Frauen ist das Ziel des Projekts „GUIDE – Beratung und 
Unterstützungsangebote für Existenzgründerinnen“. 
Erwerbssuchende und gründungsinteressierte Frauen, 
Berufsrückkehrerinnen und Frauen der Generation 
50plus erhalten umfassend Motivation, Information, 
Qualifizierung und Begleitung.

VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND ERWERBS-
TÄTIGKEIT

Ein Haupthindernis für die chancengerechte Teilhabe 
von Frauen an der Arbeitswelt ist die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit. Der Fokus der Bayerischen 
Staatsregierung liegt daher auf dem konsequenten 
Ausbau des Kinderbetreuungsangebots insbesondere 
für Kleinkinder. Dadurch bietet sich für Eltern die Mög-
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lichkeit, frühzeitig Familie und Erwerbstätigkeit zu ver-
einbaren. Dies verbessert insbesondere die Chancen 
von Frauen eine eigenständige Existenzsicherung auf-
zubauen (zu näheren Einzelheiten zum Ausbau der Kin-
derbetreuungsangebote vgl. Kapitel 3).

Projekt „Familienbewusste Arbeitswelt – Betriebliche 
Beratung“

Um die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen und 
Männern eine stärkere Beteiligung an Familienaufgaben 
zu ermöglichen, ist es zudem dringend notwendig, die 
Arbeitswelt für Frauen und Männer familienfreundlicher 
zu gestalten. Deshalb wurde von der Staatsregierung 
zusammen mit der Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft das bundesweit beispielgebende Projekt „Famili-
enbewusste Arbeitswelt – Betriebliche Beratung“ 
initiiert und von 2002 bis 2006 durchgeführt. Durch eine 
betriebsorientierte Beratung von kleinen und mittleren 
Unternehmen wurden maßgeschneiderte Konzepte für 
eine effiziente und familienbewusste Arbeitswelt erstellt 
und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs-
tätigkeit in die betriebliche Praxis umgesetzt. Der große 
Stellenwert und Erfolg dieser Art der Beratung in der 
bayerischen Wirtschaft lässt sich daran ersehen, dass 
der Bayerische Unternehmensverband Metall und Elektro 
sowie der Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-
Industrie gemeinsam ein vergleichbares Beratungsprojekt 
für große Unternehmen aufgelegt haben. 

Projekt „effizient familienbewusst führen! – Führungsin-
strumente zukunftsfähig gestalten“

Die Führungskräfte spielen bei der Einführung von fa-
milienfreundlichen Maßnahmen in den Unternehmen 
eine entscheidende Rolle. Deshalb startete im Mai 2008 
das Projekt „effizient familienbewusst führen! – Füh-
rungsinstrumente zukunftsfähig gestalten“ als Nachfol-
ger des Projekts „Familienbewusste Arbeitswelt – Be-
triebliche Beratung“. Im neuen Projekt werden zusam-
men mit Führungskräften aus bayerischen Unterneh-
men Instrumente entwickelt, die dazu beitragen, im 
Spannungsfeld zwischen Beschäftigten- und Unterneh-
mensinteressen eine effiziente und familienbewusste 
Führungsarbeit zu leisten. Ab Mai 2009 startet die In-
ternet-Plattform dieses Projekts für Führungskräfte, 
auf der ganz konkrete Situationen aus Unternehmen 
oder auch Problemfälle beschrieben und anschließend 
praxiserprobte Lösungen vorgeschlagen werden.

Berufliche Orientierung, Beratung und Qualifizierung

Um Frauen im Erwerbsleben, besonders bei der Ver-
einbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit, der Exis-
tenzgründung und dem Wiedereinstieg nach einer Fa-
milienphase zu unterstützen, fördert die Bayerische 
Staatsregierung auch die beruflichen Orientierungsse-
minare „Neuer Start“ sowie berufliche Qualifizierungs-
maßnahmen für Berufsrückkehrerinnen und langzeitar-
beitslose Frauen. Zudem werden eine Vielzahl von Be-
ratungs- und Mentoringangeboten unterhalten, wie z. B. 
die acht aus dem Europäischen Sozialfonds finanzier-
ten Beratungsstellen, die Frauen auf ihrem beruflichen 
Weg begleiten.

Partnermonate beim Elterngeld

Eltern sollen sich frei entscheiden können, ob sie sich 
ausschließlich der Erwerbstätigkeit oder der Familie 
widmen oder Familie und Erwerbstätigkeit miteinander 
vereinbaren wollen. Insbesondere sollen auch Väter 
motiviert und in die Lage versetzt werden, die Chancen 
einer partnerschaftlichen Aufteilung der Familienarbeit 
stärker zu nutzen. Positiv zu bewerten ist die erhebliche 
Verhaltensänderung seit Einführung der Partnermonate 
beim Elterngeld. Der gestiegene Anteil der Väter bei den 
Elterngeldanträgen, der in Bayern inzwischen bei 16 Pro-
zent liegt, markiert eine Trendwende. 

GESUNDHEIT

Die deutlichen Unterschiede zwischen Frauen und Män-
nern im Bereich Gesundheit, wie z. B. die höhere Lebens-
erwartung der Frauen, das unterschiedliche Gesundheits-
bewusstsein, die stärkere Nutzung der Angebote zur 
gesundheitlichen Vorsorge durch Frauen, das gesund-
heitsriskantere Verhalten der Männer sowie das höhere 
Belastungs- und Unfallrisiko von Männern im Arbeitsle-
ben, sind inzwischen fester Bestandteil der Forschung 
und werden fortlaufend beobachtet. Um passgenaue 
gesundheitspolitische Strategien entwickeln zu können, 
wurde der geschlechterdifferenzierte Ansatz in der Ge-
sundheitsberichterstattung fest etabliert. Frauen- und 
geschlechtsspezifische Gesundheitsthemen wurden 
auch im Forum Frauengesundheit bearbeitet. Dazu 
wurden bis Mitte 2007 öffentlichkeitswirksame Ein-
zelveranstaltungen, z. B. zu den Themen „Osteopo-
rose“, „Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen“ 
oder „Schönheitschirurgie“ durchgeführt. Auch zu-
künftig werden bei der Entwicklung und Umsetzung 
von Konzepten zur Prävention, wie z. B. die Gesund-
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heitsinitiative „Gesund.Leben.Bayern.“, und Behandlung 
von gesundheitlichen Beeinträchtigungen die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede beachtet.

FRAUEN UND MÄNNER MIT MIGRATIONS-
HINTERGRUND

Ziel der bayerischen Gleichstellungspolitik ist es ferner, 
die geschlechtsspezifischen Benachteiligungen zu 
beseitigen, denen gerade Frauen und Männer mit 
Migrationshintergrund ausgesetzt sind. Hierzu zählt 
auch die Bekämpfung besonderer Formen der Gewalt 
wie Zwangsverheiratungen, Menschenhandel und 
Zwangsprostitution sowie der Schutz der Opfer dieser 
Delikte. Wichtig ist es weiterhin, in der Gesellschaft ein 
stärkeres und vorurteilsfreies Bewusstsein für ge-
schlechtsbedingte Benachteiligungen von Frauen und 
Männern mit Migrationshintergrund durch öffentlich-
keitswirksame Maßnahmen zu erreichen, wie z. B. die 
Auszeichnung der Ideenwerkstatt Bernd Beigl als 
Best-Practice-Unternehmen im Rahmen der Verleihung 
des Bayerischen Frauenförderpreises 2008, u. a. für den 
innovativen Beitrag zur Integration von Frauen mit 
Migrationshintergrund. 

KRIMINALITÄT

Meist sind Frauen die Opfer von Gewalt in der Familie 
und Partnerschaft, von Menschenhandel oder Zwangs-
verheiratung. So richten sich beispielsweise 80 Prozent 
der Übergriffe innerhalb der Familie gegen Frauen. 

Bei sexueller Gewalt sind 95 bis 99 Prozent der Täter 
männlich. Betroffene erhalten Unterstützung und 
Beratung durch spezielle Einrichtungen, wie z. B. 
Frauenhäuser, Notrufgruppen sowie im Bereich des 
Frauenhandels, der Zwangsprostitution und der 
Zwangsverheiratung durch die Beratungsstellen von 
Solwodi Bayern e. V. und Jadwiga Ökomenische 
gGmbH. Die Bekämpfung von Menschenhandel als 
einer der schwerwiegendsten Formen der Organisierten 
Kriminalität hat für die Bayerische Staatsregierung 
weiterhin höchste Priorität. Ende März 2004 trat die 
Zusammenarbeitsvereinbarung der Polizei, Staatsan-
waltschaft, Fachberatungsstellen, Ausländerbehörden, 
Sozialbehörden und Agenturen für Arbeit zum Schutz 
von Opferzeuginnen und Opferzeugen in Menschen-
handelsfällen in Kraft. Die Haushaltsansätze wurden 
seit Förderbeginn im Jahr 1999 inzwischen mehrmals 
erhöht. Konsequentes Vorgehen gegen Menschenhan-
del, Zwangsprostitution und Zwangsverheiratung wird 
ein Schwerpunkt der Maßnahmen der Bayerischen 
Staatsregierung im Bereich Gewalt gegen Frauen 
bleiben. Das vorhandene Beratungs- und Kontakt-
netz gilt es weiterhin zu fördern.
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Situationsanalyse von: Daniela Wörner, Ernst Kistler, 
Thomas Staudinger, INIFES
Mitarbeit: Olivia Mühlberg, INIFES

14.1 einFührunG

In diesem Kapitel werden die wichtigsten einschlä-
gigen Befunde des Sozialberichts zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern im Freistaat zusammenfas-
send dargestellt und um einige spezifische Punkte er-
gänzt. Um dem Rahmen des Sozialberichts gerecht zu 
werden, muss hierbei eine Fokussierung auf beson-
ders zentrale Aspekte vorgenommen werden. Außer-
dem wurde bei der Erstellung aller Kapitel dieses Be-
richts bereits darauf Wert gelegt, soweit es Fragestel-
lungen und Datenlage zuließen, den Aspekt der Gleich-
stellung im Sinne einer geschlechterdifferenzierten 
Auswertung zu berücksichtigen. 

Im ersten Landessozialbericht gab es kein separates Ka-
pitel zur Gleichstellung von Frauen und Männern, der 
Themenbereich wurde in Kapitel 11 (Frauen, Alleinerzie-
hende und kinderreiche Familien) im Zusammenhang 
mit geschlechtsspezifischen Rollenmustern behandelt. 
Das lag daran, dass sich Gleichstellungspolitik früher 
vorrangig auf die Beseitigung von bestehenden Nach-
teilen für Frauen richtete. Mit Inkrafttreten der Richtlinie 
der EU zur Umsetzung von Gender Mainstreaming 1998 
entwickelte sich „eine Fülle und Vielfalt von Aktivitäten, 
Maßnahmen und Institutionen“ (Meuser/Neusüß 2004). 
Gender Mainstreaming bedeutet – ergänzend zur bis-
herigen Gleichstellungspolitik – beide Geschlechter von 
vornherein durch die zuständige Stelle bei jeder fach-
lichen Entscheidung zu berücksichtigen. In Deutschland 
wurde ebenfalls im Jahr 1998 die Gleichstellung von 
Frauen und Männern als Querschnittsaufgabe definiert; 
im Jahr 1994 war bereits in der Neufassung des Art. 3 
Abs. 2 Grundgesetz (GG) die ausdrückliche Pflicht des 
Staates festgelegt worden, die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern zu fördern. Das Gender Mainstrea-
ming als Strategie zur Umsetzung und die Anerkennung 
der „Gleichstellung von Frauen und Männern als durch-
gängiges Leitprinzip“ wurde erst 1999 von der Bundes-
regierung beschlossen (vgl. Döge/Stiegler 2004: 136). 

Die Thematik scheint auch in Bayern virulent: Die im 
Dezember 2006 vorgestellte Studie „Wie sozial sind die 
Länder?“ (Berlinpolis 2006), in der anhand von 27 In-
dikatoren ein Bundesländerranking zu den Politikfeldern 
Wirtschaftsleistung, Armut, Arbeit, Bildung, Geschlech-
tergleichstellung und Generationenverhältnis erstellt 
wurde, zeigte auch für Bayern Defizite im Bereich der 
Gleichstellung auf: So belegte Bayern zwar im Gesamt-
ranking – wie bereits im Jahre 2000 – den zweiten Platz 
für das Jahr 2006 hinter Baden-Württemberg und vor 
Hamburg. Im Ranking zur Dimension Geschlechter-
gleichstellung und Familie ergab sich für den Freistaat 
dagegen Rang 15 (in 2006 vor Nordrhein-Westfalen), 
wobei die Besonderheit der verwendeten Indikatoren 
wichtig ist: Indikatoren, die in dieses Ranking eingegan-
gen sind, waren u. a. – jeweils in Relation zu Männern 
– die Beschäftigungsquote von Frauen1 (Bayern nach 
den Zahlen dieser Studie auf Rang 14), die Einkommens-
höhe (Rang 14) sowie die Beschäftigungsquote von 
Frauen mit Kindern unter 15 Jahren (Rang 11) (vgl. zu 
weiteren Indikatoren Abschnitt 14.3.1). Bei der Bewer-
tung dieses Rankings ist deshalb:

•			einschränkend	zu	berücksichtigen,	dass	Bayern	zusam-
  men mit Baden-Württemberg die höchste Frauener-

werbsquote in Deutschland hat und damit die besten 
Chancen für Frauen, erwerbstätig zu sein;

•		einschränkend	zu	beachten,	dass	Bayern	mit	einer	
Frauenerwerbsquote von 68 Prozent (Statistisches 
Bundesamt, MZ 2005) bereits deutlich über der unter 
Gleichbehandlungsgesichtspunkten im Rahmen der 
Lissabon-Strategie von der EU geforderten Quote von 
60 Prozent liegt;

•		kritisch	zu	hinterfragen,	ob	eine	„männliche“	Erwerbs-
quote von 83 Prozent und eine entsprechende Lebens-
konzeption generell den Präferenzen der Frauen (oder 
auch jener der Männer) entspricht, d. h. ein Leben weit-

  gehend unter Verzicht auf eigene Kindererziehung durch 
die Väter stattfinden sollte und Frauen generell be-

  nachteiligt sind, wenn sie einem solchen Lebenskon-
zept nicht entsprechen usw.2

In Bayern ist die Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern in Art. 118 Abs. 2 der Bayerischen Verfassung 
rechtlich verankert. Zudem gibt es seit dem 01.07.1996 
das Bayerische Gesetz zur Gleichstellung von Frauen 

1   Quote der erwerbstätigen Frauen im Verhältnis zur Quote der erwerbstätigen Männer multipliziert mit 100 im jeweiligen Bundesland. Dabei bleibt aber das hohe 
Beschäftigungsniveau für Frauen in Bayern unberücksichtigt.

2   Differenziert nach Geschlecht und Alter hatten Männer zwischen 35 und 40 Jahren die höchste Erwerbsquote (97 %), bei den Frauen waren es die 40- bis unter 
45-jährigen (83 %).
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und Männern (BayGlG) im Öffentlichen Dienst. Die ge-
schlechtersensible Sichtweise, die durch Ministerratsbe-
schlüsse vom 25.07.2002 und 01.10.2002 rechtlich ver-
ankert wurde, soll allgemein die „tatsächliche Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
und die Beseitigung bestehender Nachteile“ unterstüt-
zen. Einschränkend muss darauf hingewiesen werden, 
dass sich die bisherige explizite Berichterstattung zur 
Gleichstellungspolitik in Bayern (vgl. StMAS 2006) auf 
den öffentlichen Bereich bezieht. Mit anderen Berichten, 
wie den Familienreports des ifb, den Berichten des StMAS 
oder den jährlichen Berichten zum Bayerischen Betriebs-
panel werden weitere gleichstellungsrelevante Befunde 
erarbeitet, diese sind aber nicht gebündelt. Für dieses 
Kapitel wurden deshalb nicht nur wichtige Ergebnisse 
aus den vorangegangen Kapiteln aufgegriffen, sondern 
durch einige statistische Analysen relevanter Datensätze 
(z. B. INQA 2004; DGB-Index 2007) ergänzt, da aus die  -
sen Quellen weitere wichtige Informationen zur Situati-
on der Gleichstellung von Frauen und Männern erlangt 
werden können. Der Aufbau des Kapitels orientiert sich 
im Wesentlichen am Aufbau des Sozialberichts selbst. 
Einkommen und Erwerbstätigkeit sowie Bildung wer-
den im Gliederungspunkt „Teilhabe in der Arbeitswelt“ 
behandelt. Im Gliederungspunkt „Nichtberufliche Teil-
habe“ werden auch die Themen Gesundheit, Wohnen 
und Kriminalität bezüglich wesentlicher Ergebnisse zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern aufgegriffen. 

Die Gleichstellungsproblematik in den verschiedenen 
Lebensbereichen und sozialen Gruppen – das muss vor-
ab betont werden – weist natürlich große Unterschiede 
auf und betrifft grundsätzlich sowohl Frauen als auch 
Männer. So sind etwa kinderlose Frauen relativ gut im 
Erwerbsleben integriert, andererseits sind vollerwerbs-
tätige Männer oftmals wenig in das Familienleben ein-
gebunden. Frauen mit einem oder mehreren Kindern im 
betreuungsintensiven Alter haben dagegen eine deut-
lich geringere Erwerbsbeteiligung; Männer sind dann 
als Haupternährer weitgehend alleinverantwortlich für 
das wirtschaftliche Auskommen der Familie – womit die 
Frage aufgeworfen ist, ob das „männliche Ernährermo-
dell“ noch für alle funktioniert. Da Bildung, Ausbildung, 
Erwerbstätigkeit, Einkommen des Haushalts und Fa-
milientätigkeit wesentliche Merkmale für Teilhabechan-
cen sind, wird auf diese Themenbereiche in diesem Ka-
pitel ein Schwerpunkt gelegt.

14.2 teilhabe in der arbeitswelt

14.2.1 EINKOMMEN

Die Verwendung verschiedenster Datensätze zur Ana-
lyse der geschlechtsspezifischen Erwerbseinkommen 
führt zu einem stabil vergleichbaren Ergebnis: Frauen 
verdienen bei gleicher Arbeitszeit durchschnittlich rund 
ein Fünftel weniger als Männer3 (vgl. z. B. Busch/Holst 
2008; European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 2006; Böckler-Impuls 
2008). Aktuelle Vergleiche auf europäischer Ebene 
weisen für Deutschland mit einer Geschlechterdifferenz 
bei den Bruttostundenlöhnen von 22 Prozent (gleichauf 
mit der Slowakei und nur noch übertroffen von Zypern 
(24 %) und Estland (25 %) ) ein besonders hohes Missver-
hältnis auf (vgl. BMFSFJ 2008a: 11). Differenzierte Ana-
lysen zeigen, dass etwas mehr als ein Drittel des Lohn-
differentials auf geschlechtsspezifische Unterschiede in 
beobachtbaren individuellen und beruflichen Charakteris-
tika der Person zurückzuführen ist. Der Rest des so ge-
nannten „gender pay gap“ beruht auf „nicht beobachte-
ten Faktoren, wie institutionellen und kulturellen Ein-
flüssen, die sich auch in diskriminierend wirkenden 
Mechanismen auf dem Arbeitsmarkt niederschlagen 
können“ (Busch/Holst 2008: 184, 190).

Im einleitenden Kapitel dieses Sozialberichts wurde das 
vergleichsweise höhere Armutsrisiko alleinlebender Frau-
en dargestellt, welches sich insbesondere aus dem ho-
hen Anteil alleinlebender Frauen im Rentenalter ergibt. 
Letztendlich resultiert diese Situation vor allem aber auch 
aus vorheriger Nichterwerbstätigkeit oder eingeschränkter 
Beschäftigung und dem damit erzielten Einkommen.

Trotz steigender Frauenerwerbstätigkeit und steigender 
formaler Bildung ist weiterhin ein deutlicher Unter-
schied in den Verdiensten zwischen Frauen und Män-
nern festzustellen. Außerdem ist bemerkenswert, dass 
der geschlechtsbedingte Gehaltsunterschied mit stei-
gendem Lebensalter wächst (Erwerbstätigkeit nach 
Kindererziehungsphase entspricht oft nicht mehr der 
formalen Ausbildung; es handelt sich um eine Erwerbs-
phase, in der Berufserfahrung zunehmend zum Tragen 
kommt und zudem eine gesteigerte zeitliche Flexibilität 
erwartet wird). Beträgt der Unterschied im Alter bis zu 
24 Jahren noch 7,8 Prozent, sind es in der Altersgruppe 
zwischen 25 und 34 Jahren schon 17,8 Prozent und zwi-
schen 35 und 55 Jahren 22,2 Prozent. In der Alterskohorte 

3   Bei der Analyse des DIW wurden die Verdienstunterschiede zwischen abhängig beschäftigten Frauen und Männern ab 18 Jahren verglichen (Angestellte, Arbeiter/
innen, Beamte/innen). Merkmale wie Alter, Bildung(sjahre), Betriebszugehörigkeitsdauer, Arbeitszeit, Branchen und Berufsfelder sowie Familienstand wurden 
berücksichtigt (vgl. Busch/Holst 2008: 184ff.).
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über 55 Jahre verdienen Frauen im Durchschnitt so-
gar 26,7 Prozent weniger (vgl. Hans-Böckler-Stiftung 
2008a). Der Gehaltsunterschied wird also tendenziell 
größer – wobei mehr am Beginn eines Erwerbslebens 
das inzwischen bessere Ausbildungsniveau junger 
Frauen im Gegensatz zum benachteiligenden Ausbil-
dungsniveau junger Männer wirkt sowie die Tatsache, 
dass Karrierenachteile (z. B. Berufsunterbrechung) zu-
nächst etwas weniger ins Gewicht fallen. Neben dem 
Alter haben außerdem der Beruf und die Region einen 
Einfluss auf die Einkommensunterschiede (vgl. Hans- 
Böckler-Stiftung 2008a). Weitere wichtige Gründe für die 
Einkommensunterschiede sind die geringe Zahl der 
Frauen in Führungspositionen und die deutlichen 
Gehaltsunterschiede von erwerbstätigen Frauen mit 
Kindern im Vergleich zu kinderlosen Frauen.

Zur Verdeutlichung dieser Unterschiede wird im Fol-
genden auf das Konzept der Niedriglohnschwelle zu-
rückgegriffen, wobei, um eine Vergleichbarkeit herzu-
stellen, die Berechnung nur für abhängig Vollzeitbe-
schäftigte durchgeführt wird. Die Niedriglohnschwelle 
liegt nach OECD-Standard bei zwei Dritteln des Median-
lohns (vgl. Kalina/Weinkopf 2008; Rhein/Stamm 2006). 
Der Median des Bruttoeinkommens und dementspre-
chend die Niedriglohnschwelle lagen laut EVS 2003 in 
Bayern deutlich unter denjenigen Westdeutschlands 
und denjenigen der hier gewählten Vergleichsländer 
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen (vgl. 
Darstellung 14.1).

Berechnet man anhand dieser relativen Grenzen die 
Anteile der abhängig Vollzeitbeschäftigten, deren Brutto-
monatseinkommen in der jeweiligen Region unter die-
ser Größe liegen, werden einerseits durchweg die Un-
terschiede zwischen den Geschlechtern, andererseits 
aber auch diejenigen zwischen den beruflichen Stel-
lungen und Qualifikationen besonders deutlich (Dar-
stellung 14.2).4 Frauen sind – trotz sich angleichender 
Qualifikation im Durchschnitt – viel häufiger in Berufen 
und Berufsfeldern mit niedrigerer Bezahlung tätig. Zu-
dem sind sie bei vergleichbarem Ausbildungsniveau 
auch in Vollzeit in geringer entlohnten Tätigkeiten 
stärker vertreten.

4    In Abschnitt 2.2.2 wurden entsprechende Berechnungen mit Verläufen über Zeit auf Basis des BA-Beschäftigtenpanels durchgeführt. Die hier in Kapitel 14 ange-
 führten Ergebnisse aus der EVS kommen zwar zu leicht anderen Zahlen im Detail, bestätigen aber eindrucksvoll die strukturellen Geschlechterdifferenzen aus Kapitel 2.

Median niedriglohnschwelle

BY 2.517 1.677

WD 2.693 1.793

BW 2.850 1.898

NW 2.763 1.840

Darstellung 14.1: Median des Bruttomonatseinkommens aus un-
selbstständiger Vollzeittätigkeit und die sich daraus ergebende Nied-
riglohnschwelle* für BY, WD, BW und NW 2003 (Euro)

*  Die Berechung der Niedriglohnschwelle (zwei Drittel des Median) 
erfolgte ohne die Auszubildenden anhand der Bruttoeinkommen 
aus unselbstständiger Vollzeittätigkeit, ohne Einnahmen aus Ne-
benerwerbstätigkeiten und Sachleistungen.

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnung nach EVS 2003

Frauen Männer insgesamt Frauenanteil an der Gruppe

soziale stellung

beamte/innen, richter/innen 
und soldaten/innen

BY 18,6 6,4 9,7 27,2

WD 16,4 7,7 10,2 28,8

BW 14,5 9,0 10,6 29,0

NW 14,4 6,8 8,8 25,5

angestellte

BY 25,6 9,3 17,1 47,9

WD 21,5 10,2 15,3 45,0

BW 22,9 9,2 15,0 42,3

NW 21,1 10,9 15,1 41,4

Darstellung 14.2: Anteil der Bruttomonatseinkommen aus unselbstständigen Vollzeittätigkeiten (ohne Auszubildende) unterhalb der regional 
ausgewiesenen Niedriglohnschwelle* nach Geschlecht, sozialer Stellung und beruflicher Ausbildung sowie der Frauenanteil in der jeweiligen 
Gruppe in BY, WD, BW und NW 2003 (Prozent)

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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Der markanteste Unterschied in den Niedriglohnanteilen 
zwischen Frauen und Männern ist in Bayern bei den Arbei-
terinnen und Arbeitern festzustellen. Der Anteil derjeni-
gen Frauen, die einen Verdienst unterhalb der Niedriglohn-
schwelle aufweisen, ist in dieser Gruppe mehr als viermal 
so hoch wie bei den Männern. Gerade in diesem Bereich 
sind Analysen nötig, die tätigkeits- und branchenbezogen 
differenziert Lohnvergleiche an          stellen. Auffallend ist auch, 
dass Bayern bei den Arbeiterinnen und Arbeitern im Ver-
gleich zu den anderen Regionen die geringsten Anteile 
Vollzeitbeschäftigter unter der Niedriglohnschwelle aufweist, 
bei den Angestellten hingegen insgesamt die höchsten.

In Bezug auf die Gefahr, nur einen Verdienst unterhalb 
der Niedriglohnschwelle zu erhalten, ist bei den Be-

schäftigten ohne beruflichen Ausbildungsabschluss der 
geringste Unterschied zwischen den Geschlechtern 
festzustellen, allerdings bei einer insgesamt durchgän-
gigen Tendenz, dass über 60 Prozent der Beschäftigten 
dieser Qualifikationsgruppe in den Niedriglohnbereich 
fallen. Die weiteren Aufteilungen der Anteile nach Qua-
lifikationen zeigen hingegen die deutlichen Verdienstun-
terschiede zwischen Frauen und Männern, auch bei 
Personen mit    Fach- oder Hochschulabschluss. Festzu-
halten bleibt außerdem, dass die Anteile der Personen 
unterhalb der Niedriglohnschwelle in den vergangenen 
Jahren deutschlandweit insgesamt weiterhin zugenom-
men haben (vgl. Abschnitt 2.2.2; Kalina/Weinkopf 2008) 
und die Unterschiede zwischen den Verdiensten von 
Frauen und Männern dabei weiterhin bestehen.

Frauen Männer insgesamt Frauenanteil an der Gruppe

arbeiter/innen

BY 41,4 9,9 13,5 11,2

WD 54,7 14,4 18,7 10,6

BW 57,8 12,0 17,0 10,9

NW 62,8 17,2 22,4 11,5

Qualifikation

Kein beruflicher ausbildungsabschluss

BY (60,9) (61,0) 61,0 45,3

WD 72,3 60,8 65,0 36,5

BW (74,8) (59,9) (66,2) (45,2)

NW (73,2) 60,5 64,8 33,7

lehrausbildung, gleichwertiger 
bFs-abschluss

BY 27,0 7,8 14,0 32,5

WD 25,6 11,9 16,4 33,3

BW 27,2 10,9 16,1 31,5

NW 24,5 12,9 16,7 32,6

Meister-/techniker- oder gleichwertiger 
Fachschulabschluss

BY 21,9 6,0 9,9 24,7

WD 19,2 6,9 10,3 27,2

BW 25,2 5,2 10,5 26,5

NW 19,7 6,9 9,8 22,7

(Fach-)hochschulabschluss

BY 20,2 6,6 11,1 32,7

WD 16,1 7,1 10,1 33,4

BW 12,4 8,2 9,4 28,6

NW 16,4 5,9 9,1 30,3

* Die Anteile beziehen sich auf die in Darstellung 14.1 angegebene Niedriglohnschwelle der jeweiligen Region.

Quelle: BayLfStaD; eigene Berechnungen nach EVS 2003

Fortsetzung Darstellung 14.2: Anteil der Bruttomonatseinkommen aus unselbstständigen Vollzeittätigkeiten (ohne Auszubildende) unterhalb 
der regional ausgewiesenen Niedriglohnschwelle* nach Geschlecht, sozialer Stellung und beruflicher Ausbildung sowie der Frauenanteil in 
der jeweiligen Gruppe in BY, WD, BW und NW 2003 (Prozent)
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2006 lag nach Berechnungen auf Basis des SOEP der Ver-
dienst von Frauen in Deutschland nur bei 82 Prozent ge-
genüber dem der Männer (vgl. Busch/Holst 2008: 187). 
Diese Unterschiede lassen sich zum einen über eine 
„horizontale Segregation“ begründen, beispielsweise 
arbeiten Frauen häufiger als Männer in Branchen und 
Berufen sowie in kleineren Betrieben, in denen geringer 
verdient wird. Zum anderen führt eine „vertikale oder 
hierarchische Segregation“ – Frauen arbeiten beispiels-
weise seltener in Führungspositionen – ebenfalls zu diesen 
Unterschieden. Letztendlich ist aber auch das sehr häufig 
immer noch traditionelle Rollenverständnis für diese Un-
terschiede mit verantwortlich, welches auch dazu führt, 
dass Frauen viel häufiger Teilzeitbeschäftigungen oder 
überhaupt Tätigkeiten annehmen, die mit geringerer Ent-
lohnung verbunden sind, um Familie und Erwerbstätigkeit 
besser vereinbaren zu können. Dies führt weiterhin dazu, 
dass die Chancen des beruflichen Aufstiegs und der Er-
zielung eines besseren Verdienstes geringer ausfallen 
(vgl. Busch/Holst 2008: 190). 

Die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Män-
nern schlagen sich im Übrigen aufgrund der Konstrukti-
on des Elterngeldes als Entgeltersatzleistung entspre-
chend auch in der Höhe des bewilligten Elterngeldes 
nieder: Während Mütter fast nie den Höchstbetrag von 
1.800 Euro erhalten, beziehen 11,2 Prozent der Väter 
den Höchstsatz (vgl. Abschnitt 6.2.6).

All dies hat – insbesondere im Zusammenwirken mit 
den Auswirkungen einer Kindererziehung auf die 
Alterssicherung – auch künftig Auswirkungen auf die 
Einkommenssituation von Frauen, Männern und deren 
Familien und wird auch zukünftig zu einem erhöhten 
Armutsrisiko von Frauen im Alter führen, zumindest, 
sobald der Ehepartner verstirbt. „Armut trotz Arbeit ist 
in Deutschland zu einer Realität geworden und betrifft 
insbesondere Frauen“ (Klenner 2007), soweit sie in 
einem Haushalt ohne weitere Einkommen leben. Der 
Anteil von Frauen, die zu Niedriglöhnen arbeiten, lag in 
Deutschland laut IAT Report 2004 bei 29,6 Prozent (Män-
ner: 12,6 %) (vgl. Weinkopf/Kalina 2006) und hat 2006 
– sowohl für Frauen (30,5 %) als auch für Männer (14,2 %) 
– sogar noch weiter zugenommen (vgl. Weinkopf/Kalina 
2008). Des Weiteren sind auch Frauen aufgrund der ge-
wählten Berufe und der durch die Kindererziehung oft-

mals eingeschränkten Flexibilität stärker vom mehrjäh-
rigen Verbleib im Niedriglohnsektor betroffen als Män-
ner; die Aufstiegschancen von Geringverdienern sind 
deshalb bei Männern etwas höher als bei Frauen (vgl. 
Schank u. a. 2008).

Auch die Situation bei den Einkommen aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung (GRV) ist für Frauen und Män-
ner sehr unterschiedlich5 (vgl. Darstellung 14.3), was 
allerdings nicht mit dem Wohlstand von Frauen und 
Männern im Alter gleichzusetzen ist, da viele Haushalte 
(aber nicht unbedingt die einkommensschwächsten) 
über mehrere Alterseinkünfte verfügen. Die nominalen 
Zahlbeträge (und damit ohne Berücksichtigung einer 
realen Entwertung der Rentenzahlbeträge durch die In-
flation) der neuen Versichertenrenten verzeichnen etwa 
seit 2000 für Frauen und Männer in Bayern Rückgänge, 
wobei die Zahlbeträge für Männer im Vergleich zu den 
Frauen aber deutlich höher liegen und zugleich wesent-
lich stärker abfielen: Während 2006 bei Frauen die Zahl-
beträge neuer Versichertenrenten im Durchschnitt bei 
455,04 Euro lagen (2003: 458,76 €) und gegenüber 2003 
nur um drei Euro zurückgingen, lagen sie bei Männern 
2006 bei 822,22 Euro (2003: 871,94 €, also ein Rückgang 
um fast 50 Euro), d. h. Männer wurden von den Verän-
derungen deutlich mehr belastet als Frauen. Bereits 
die nominalen Einkommen aus der GRV für neue Ver-
sichertenrenten entwickeln sich also deutlich negativ. 
Die Darstellungen 14.20 und 14.21 im Anhang zeigen 
sowohl für Frauen als auch für Männer regionale Un-
terschiede, vorrangig zwischen Verdichtungs- und eher 
ländlichen Räumen. 

5   Nach den Zahlen für 2007 sind die Zahlbeträge der neuen Versichertenrenten im Jahr 2007 bei den Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Ost und West 
(weitere Regionalisierungen lagen zum Redaktionszeitpunkt noch nicht vor) bei Frauen und Männern weiter und sogar stärker als in den Vorjahren gesunken. Die 
vorzeitigen Altersrenten stagnierten von 2006 auf 2007, während bei den Regelaltersrenten (Frauen und Männer) bundesweit ein Zuwachs von 408 auf 479 Euro zu 
verzeichnen war (+17,5 %; vgl. Reimann 2008, Grafik 11). In Westdeutschland ist der Zahlbetrag der neuen Versichertenrenten insgesamt (mit Auslandsrenten) von 
2006 auf 2007 von 434 auf 455 Euro (Frauen) bzw. von 790 auf 830 Euro (Männer) gestiegen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Änderungen in den 
Rahmenbedingungen für das Rentenzugangsgeschehen und einen demografischen Effekt zurückzuführen (unterschiedlich stark besetzte Altersjahrgänge in den 
Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsjahrgängen (vgl. Reimann 2008)). Die Deutsche Rentenversicherung Bund schätzt diese zyklischen Sondereffekte als „nicht 
dauerhaft“ ein (ebenda: 23f.). Das dürfte in Bayern nicht anders sein.
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14.2.2 ERWERBSTÄTIGKEIT

Wie die Europäische Kommission in ihrem Bericht zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern 2007 zur Be-
schreibung der letzten Jahre hervorhebt, ist „die Lage 
der Frauen auf dem Arbeitsmarkt eindeutig ungünstiger 
… als die der Männer. Die Ungleichheiten bei den For-
men der Arbeitsorganisation und die Segregation des 
Arbeitsmarktes gehen nicht zurück, was sich in einem 
massiven und anhaltenden Lohngefälle ausdrückt“ (vgl. 
(KOM) 2007 49 vom 07.02.2007: 5). 

Allerdings bezieht die EU-Kommission die faktisch hö-
here Freiheit von Frauen, deren Wahlmöglichkeit zwi-
schen Lebenskonzepten (Erwerbstätigkeit und Familien-
tätigkeit) gesellschaftlich mehr anerkannt ist als bei 
Männern, ausdrücklich nicht ein, sondern bewertet 
Ungleichheit nur unter dem Leitbild einer möglichst 
ausgeprägten (Voll-)Erwerbstätigkeit, d. h. sie unterstellt 
dies als vorrangige Präferenz. Auch spricht die EU-Kom-
mission die politischen und betrieblichen Rahmenbedin-
gungen nicht hinreichend an, die es den Eltern (bzw. den 
Männern) erlauben würden, die Rolle bzw. den Umfang 
der Familientätigkeit frei zu wählen, ohne dass die ein-
zelne Familie dadurch langfristig in erhöhte wirtschaft-

liche Schwierigkeiten geraten kann. So ist es für viele 
Familien nach wie vor eine langfristig ökonomisch op-
timierte Strategie, dass ein Partner vollerwerbstätig 
bleibt und der andere Partner sich mehr auf Kindererzie-
hung und Haushaltstätigkeit konzentriert.

Grundsätzlich gilt, dass über Geschlechtergrenzen hin-
weg bessere Schul- und Berufsabschlüsse, die im All-
gemeinen zunehmend von Mädchen und Frauen er-
reicht werden und potentiell geringere Chancen für Män-
ner bedeuten, zu einer höheren Erwerbsbeteiligung der 
Frauen führen, ohne dass die Erwerbsbeteiligung der 
Männer sinkt. So liegen die Vollzeiterwerbstätigenquo-
ten von Männern über denjenigen der Frauen. Umge-
kehrtes gilt für die Teilzeitquote von Frauen: Diese liegt 
deutlich über der der Männer (vgl. Darstellung 14.4).
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Darstellung 14.3: Entwicklung der Zahlbeträge der neuen Versichertenrenten nach Geschlecht in BY, WD, D, BW und NW 1996-2006 (Euro/Monat)

Quelle: Daten der Deutschen Rentenversicherung (Bund) 2006; eigene Darstellung
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Betrachtet man die altersspezifischen Erwerbsquoten, so 
zeigt sich – unbenommen einer Analyse ihrer Präferenzen 
und des Rollenverständnisses – insbesondere in der Al-

tersgruppe zwischen 30 und 40 Jahren der deutlichste 
Unterschied zwischen Frauen und Männern. Dieser Unter-
schied lässt sich mit der aktiven Familienphase bzw. der 

              erwerbstätigenquote                 erwerbsquote

          Vollzeitquote            Teilzeitquote

Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer

bY 34,2 73,1 31,5 5,4 71,2 84,5

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 24,4 48,9 21,0 7,1 52,3 64,8

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 37,0 72,8 27,0 7,6 73,2 88,3

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 36,3 79,0 36,8 4,6 78,3 89,6

Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschul-
abschluss

45,4 84,7 37,1 4,0 85,8 92,1

(Fach-)Hochschulabschluss 46,9 85,1 34,2 5,6 85,1 93,7

wd 31,6 67,2 30,6 6,8 69,3 82,5

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 19,9 41,5 20,8 9,2 49,9 62,8

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 31,6 65,0 29,8 6,9 72,2 86,2

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 34,2 75,1 36,3 5,6 76,9 89,0

Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschul-
abschluss

45,3 82,9 35,0 4,5 85,1 91,7

(Fach-)Hochschulabschluss 48,5 82,1 32,7 7,2 85,5 93,2

d 33,0 66,3 29,2 6,6 70,6 82,6

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 20,3 40,8 19,6 8,9 49,6 61,9

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 31,2 63,0 28,9 7,2 73,0 86,1

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 35,2 73,2 34,3 5,6 78,1 89,2

Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschul-
abschluss

47,9 80,9 31,7 4,8 85,5 90,9

(Fach-)Hochschulabschluss 50,4 81,5 31,1 7,1 86,2 93,0

bw 33,1 71,8 32,8 6,1 70,9 83,8

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 22,1 44,5 23,1 9,3 51,5 62,1

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 36,0 70,1 32,1 5,6 74,4 86,1

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 36,3 80,3 38,3 4,7 79,4 90,9

Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschul-
abschluss

46,0 87,5 36,5 3,3 85,2 93,5

(Fach-)Hochschulabschluss 46,1 84,7 36,5 6,6 85,8 94,2

nw 29,0 65,3 29,8 6,5 66,4 81,3

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss 17,1 40,3 19,8 8,7 47,0 62,6

Anlernausbildung, berufliches Praktikum 29,2 62,3 30,9 5,9 72,6 84,8

Lehrausbildung, gleichwertiger BFS-Abschluss 32,0 74,3 35,9 5,2 74,4 88,4

Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschul-
abschluss

44,2 82,8 33,0 3,8 83,0 91,6

(Fach-)Hochschulabschluss 49,1 82,1 31,8 6,9 84,9 93,2

Darstellung 14.4: Geschlechtsspezifische Erwerbstätigen- und Erwerbsquoten nach Qualifikation in BY, WD, D, BW und NW 2006*

*  Aufgrund zu geringer Fallzahlen wurde an dieser Stelle die Gruppe der Personen mit „Abschluss einer Fachschule der DDR“ in die Gruppe 
der „Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss“ integriert.

Quelle: Mikrozensus 2006; eigene Berechnungen
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Familiengründungsphase erklären. Die Problematik der 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit – also z. B. 
die nicht ausreichenden Kinderbetreuungsplätze oder we-
nig kinderfreundliche Arbeitszeiten – wird darin einmal 
mehr deutlich. Frauen erreichen die höchste Erwerbsbetei-
ligung erst im Alter zwischen 40 und 49 Jahren (vgl. Ab-
schnitt 2.2.3 und Cornelißen 2005) und scheiden zudem 
wesentlich früher als Männer aus dem Erwerbsleben aus. 

Interessant ist daher unter Gleichstellungsaspekten die 
Frage, inwieweit sich die deutlich gestiegenen Bildungs- 
und Ausbildungsstände von Frauen auch in der Ewerbs-
arbeitswelt niederschlagen. Auswertungen verschie-
dener Datensätze zeigen, dass Frauen insbesondere in 
Führungspositionen unterrepräsentiert sind. Die IAB-
Führungskräftestudien 2000 und 2004 zeigten, dass das 
„familiäre Umfeld und die traditionelle Arbeitsteilung … 
für den beruflichen Aufstieg von Frauen nach wie vor 
ein größeres Risiko darstellen“ als für die Karriere von 
Männern (Kleinert 2006: 1). In den alten Bundesländern 
lag 2004 der Anteil von Frauen bei abhängig beschäftigten 
Führungskräften in der Privatwirtschaft bei 22 Pro-

zent. Flexibilität, Vollzeitverfügbarkeit und ausgeprägte 
Berufserfahrung werden in vielen Berufszweigen nach 
wie vor als wichtige funktionale Merkmale von Führungs-
positionen eingestuft.

Dass Frauen im Vergleich zu Männern in Führungspositi-
onen immer noch unterrepräsentiert sind, insbesondere in 
größeren Betrieben mit 100 bis 499 sowie 500 und mehr 
Beschäftigten, bestätigt auch Darstellung 14.5. Auf der 
ersten Führungsebene sind nach den Ergebnissen des 
IAB-Betriebspanels 20046 insgesamt nur 24 Prozent der 
Führungskräfte in Bayern weiblich, auf der zweiten Füh-
rungsebene (soweit vorhanden) und dort auch nur in 
kleineren Betrieben bis 19 Beschäftigte finden sich mehr 
Frauen als Männer. In Nordbayern ist die Situation für 
Frauen etwas besser als in Südbayern; gleiches gilt bei der 
Differenzierung nach Wirtschaftszweigen für die Bereiche 
Handel und Reparatur sowie Dienstleistungsbranchen im 
engeren Sinne. Auch bei projektförmiger Arbeitsorganisa-
tion zeigen sich vergleichbare Muster – und mit 21 Prozent 
ein geringerer Frauenanteil an Leitungspositionen in 
Bayern insgesamt als in West- und Ostdeutschland.

6   Diese Frage enthält erst wieder die Befragung im Spätsommer 2008.

Frauenanteile in vorgesetztenfunktionen auf …

1. Führungsebene 2. Führungsebene Leitungspositionen in Projekten

bY 24 34 21

Nordbayern 27 32 20

Südbayern 22 35 23

d 25 33 27

Alte Bundesländer 24 32 26

Neue Bundesländer 29 40 30

wirtschaftszweige

Handel und Reparatur 28 48 42

Produzierendes Gewerbe 17 13 7

Dienstleistungen im engeren Sinne 27 44 21

Organisationen ohne Erwerbscharakter/ 
Öffentliche Verwaltung

21 22 17

betriebsgröße nach beschäftigten

1 bis 4 28 73 23

5 bis 19 23 55 17

20 bis 99 22 27 34

100 bis 499 11 20 12

ab 500 5 14 12

Darstellung 14.5: Frauenanteile in Vorgesetztenfunktionen* in Betrieben nach Wirtschaftszweigen und Anzahl der Beschäftigten in BY 2004 
(Prozent)

*  Führungsebene beinhaltet Geschäftsführung, Eigentümer, Vorstand, Filialleitung, Betriebsleitung. Leitungspositionen in Projekten beinhal-
ten fachliche Leitungspositionen in zeitlich befristeten Projekten.

Quelle: IAB-Betriebspanel 2004; eigene Berechnungen
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Weitere Studien bestätigen, dass insbesondere (soweit 
überhaupt in diesem Alter) bis zum Alter von 29 Jahren 
Frauen noch stärker in Führungspositionen vertreten 
sind, danach geht ihr Anteil deutlich zurück. Der Rück-
gang ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass Frau-
en dann verstärkt in die Familienphase eintreten. Er-
werbsunterbrechungen und zeitlich eingeschränkte 
Flexibilität (u. a. hoher Anteil von Frauen in Teilzeitbe-
schäftigung) stehen dem Aufstieg, ja sogar dem Verbleib 
in Führungspositionen entgegen (vgl. Kleinert 2008).

Auch im europäischen Vergleich finden sich Frauen in 
Deutschland hinsichtlich ihres Anteils in Führungs- und 
Vorgesetztenfunktionen auf einem der hintersten Plätze. 
So gaben 2005 in einer Erhebung in 27 europäischen 
Ländern 18 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland 
an, eine Frau als unmittelbare Vorgesetzte zu haben 
– gleichauf mit Italien und nur noch unterboten von der 
Türkei und Zypern (vgl. European Foundation 2008: 5).
 
Wie Darstellung 14.6 zeigt, sind aber auch die Frauenan-
teile in Vorgesetztenfunktionen in den Betrieben, die 
insgesamt einen hohen Frauenanteil an allen Beschäf-
tigten haben, vor allem auf der ersten Führungsebene 
eher gering, da auch in diesen Bereichen die Frauen 
benachteiligenden funktionalen Anforderungen an 
Führungspositionen zum Tragen kommen. Ein entspre-
chend hoher Anteil an Frauen wird auch dort allenfalls 
auf der zweiten Führungsebene annähernd erreicht.

Die Ergebnisse der Erhebung zum DGB-Index 2007 zei-
gen, dass in Nordrhein-Westfalen etwas mehr Frauen 
(20 %) Vorgesetztenverantwortung haben, Bayern liegt 
mit 18 Prozent gleichauf mit dem Durchschnitt der alten 
Bundesländer (vgl. Darstellung 14.7).

Die Arbeitslosenquoten von Frauen verdeutlichen dage-
gen, dass in Bayern, zwar nicht im Vergleich zu Baden-
Württemberg, sehr wohl aber verglichen mit West-
deutschland und Deutschland, die Werte bei Frauen in 
den Jahren 2001 bis 2004 und insbesondere seit 2005 
deutlich gesunken sind (vgl. Darstellung 14.8; vgl. auch 
Abschnitt 2.3.2). Für Männer deuten die Arbeitslosen-
quoten auf eine höhere Konjunkturabhängigkeit hin, d. h. 
sie sind von konjunkturellen Auf- und Abbewegungen 
stärker betroffen als Frauen.

Unter dem Aspekt der Gleichstellung ist zu beachten, dass 
es älteren Frauen insbesondere nach einer Familienphase 
in der Regel schlechter als Männern ohne Erwerbsunter-
brechung gelingt, eine neue Beschäftigung aufzunehmen 
(anders als bei jungen Frauen) und den Status als Arbeits-

Frauenanteile in vorgesetztenfunktionen auf …

1. Führungsebene 2. Führungsebene

Frauenanteil im betrieb

unter 25 % 16 10

25 bis unter 50 % 15 19

50 bis unter 75 % 21 40

75 bis unter 100 % 31 72

100 % 100 100

insgesamt 24 34

Darstellung 14.6: Personen mit Vorgesetztenfunktion nach dem Frauen- 
anteil in den Betrieben in BY 2004 (Prozent)

Quelle: IAB-Betriebspanel 2004; eigene Berechungen

Darstellung 14.7: Frauen bzw. Männer in Vorgesetztenfunktionen in 
BY, WD, OD und NW 2007 (Prozent)

■ Frauen ■ Männer 

Quelle: DGB-Index 2007; eigene Berechungen

BY

WD

OD

NW

29

18

32

18

24

14

32

20

0 10 20 30 40

Darstellung 14.8: Arbeitslosenquoten von Frauen und Männern (abhän-
gig zivile Erwerbspersonen) in BY, WD, D und BW 2000-2007 (Prozent)

Quelle: BA 2008; eigene Berechnung

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Frauen

BY 6,4 6,0 6,5 7,4 7,5 8,9 8,1 6,6

WD 8,3 7,7 7,8 8,3 8,4 10,7 10,2 8,7

D 10,9 10,2 10,3 10,8 10,8 12,7 12,0 10,4

BW 6,3 5,7 5,9 6,5 6,6 8,0 7,4 6,1

Männer

BY 6,2 6,0 7,2 8,3 8,3 8,9 7,6 5,6

WD 8,5 8,3 9,1 10,2 10,3 11,3 10,1 8,1

D 10,5 10,4 11,3 12,4 12,5 13,4 12,0 9,8

BW 5,8 5,3 6,2 7,1 7,2 7,7 6,8 5,1

070_SOZ_EV_Kapitel_14_RZ.indd   772 13.02.2009   12:13:47 Uhr



773

lose zu beenden. Die Hartz IV-Reformen führten dazu, 
dass viele Frauen neu als arbeitslos geführt wurden, 
deren letzte Erwerbstätigkeit aufgrund einer Erwerbs-
unterbrechung schon längere Zeit zurücklag.7 Für diesen 
Personenkreis ist eine Integration in den Arbeitsmarkt viel 
schwieriger als für Personen mit aktueller Berufserfahrung 
und zeitlich höherer Flexibilität. Unter den arbeitslos ge-
meldeten Frauen ist auch ein hoher Anteil an Alleinerzie-
henden, die aufgrund der familiären Situation Schwierig-
keiten haben, die Arbeitslosigkeit zu beenden, da oft die 
Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs-
tätigkeit (Kinderbetreuung, familienbewusstes Arbeitsum-
feld) nach wie vor stark eingeschränkt sind oder fehlen. 
Die fehlenden Betreuungseinrichtungen führen wiederum 
dazu, dass Frauen mit Kindern weniger mobil und weniger 
in der Lage sind, Überstunden zu leisten oder eine Vollzeit-
tätigkeit aufzunehmen. Dies hat dann direkte oder indi-
rekte Auswirkungen auf die beruflichen Entwicklungs-
möglichkeiten und das Einkommen.

Zwar erfolgt also der Einstieg in die Erwerbstätigkeit für 
Frauen meist unter gleichberechtigten Bedingungen, aller-
dings öffnet sich die Gehaltsschere, sobald die Frauen in 
die Familienphase eintreten. Studien zeigen, dass die 
Gehaltsentwicklung von Frauen mit Kindern im Vergleich 
zu denen ohne Kinder deutlich unterschiedlich verläuft 
(vgl. Beblo u. a. 2006). 

Ein Sondereffekt ist, dass der Aufschwung der Jahre 2006 
und 2007 sich besonders auf Branchen konzentrierte, in 
denen der Männeranteil sehr groß ist (Verarbeitendes Ge-
werbe mit einem Männeranteil von 73,7 %, Logistik und 
Telekommunikation mit einem Männeranteil von 71,7 % 
sowie dem Baugewerbe mit einem Männeranteil von 
87,7 %). Frauen konnten dementsprechend also zumin-
dest bisher weniger vom Aufschwung profitieren.

14.2.3 BILDUNG

Allgemeine Schulbildung

Beim Erwerb von Schulabschlüssen bestehen Unterschie-
de zwischen den Geschlechtern, die auf eine Benachteili-
gung von Jungen hinweisen. So beendeten 2006 Jungen 
häufiger als Mädchen ihre Schullaufbahn ohne Schulab-
schluss (6 bzw. 3 % der Schulabgänger), Mädchen erwar-
ben häufiger das Abitur als Jungen (23 bzw. 18 %) (vgl. 
Abschnitt 3.2.4). Sowohl der Bundesbildungsbericht als 
auch der Bayerische Bildungsbericht bestätigen diesen 
Trend zu einer Benachteiligung von Jungen. Es sind bisher 

aber noch keine, die Problematik wirksam korrigierenden, 
Veränderungen erkennbar. Allerdings gilt es zu erwäh-
nen, dass die sozialen Gradienten einen stärkeren Ein-
fluss auf Bildungserfolge haben als das Geschlecht.

Indikatoren wie der Frauenanteil an bayerischen Hochschu-
len an Professuren, Habilitationen und Promotionen zei-
gen (vgl. Abschnitt 3.4.7), dass Frauen im Hochschulbe-
reich in Führungspositionen stark unterrepräsentiert sind, 
obwohl ihr Anteil an Studienanfängerinnen und Studien-
anfängern bzw. Absolvierenden sehr hoch ist. Im Sommer-
semester 2006 waren in Bayern 49,9 Prozent der Studien-
anfänger Frauen, der Anteil der Frauen an den Absolven-
ten 2006 betrug 49,7 Prozent (18.591 Absolventinnen). 
Während Frauen hier noch stark vertreten sind, nimmt der 
Anteil der Frauen mit steigenden Qualifikationsstufen 
deutlich ab, was wiederum stark auf die familiäre und 
gesellschaftlich weit verbreitete Rollenverteilung und wohl 
auch auf eine gewisse Selbstselektion der Frauen im 
Hinblick auf die gewählten Lebenskonzepte zurückzufüh-
ren ist. Dementsprechend stammten nur 40,6 Prozent der 
erfolgreichen Promotionen 2005/2006 von Frauen, der 
Frauenanteil an Habilitationen lag sogar nur bei 25,2 Pro-
zent, obwohl hier in den vergangenen zwölf Jahren eine 
deutliche Steigerung des Frauenanteils verzeichnet wer-
den kann (+15,4 Prozentpunkte). Die bayerischen Universi-
täten als Arbeitgeber für wissenschaftliches Personal sind 
ebenfalls noch eine Männerdomäne. 2006 waren nur 30,1 
Prozent der hauptberuflichen wissenschaftlichen Mitarbei-
ter Frauen, der Anteil der Frauen an Professuren lag sogar 
nur bei 11,1 Prozent (vgl. Abschnitt 3.4.7). Trotz der 
Steigerung des Frauenanteils in den letzten Jahren 
zeigt sich – ähnlich wie in der freien Wirtschaft – auch 
hier, dass Frauen in Führungspositionen stark unterre-
präsentiert sind und nicht entsprechend ihres Anteils 
an den Absolventen in höhere Funktionen aufsteigen.
 

Berufsbildung

Bildung und Ausbildung haben großen Einfluss auf die 
später erreichbaren Einkommen und den Karriereverlauf. 
Bei der Wahl der Ausbildungsplätze zeigt sich immer noch 
ein großer Unterschied zwischen den Geschlechtern mit 
einer starken Selbstselektion sowohl bei Frauen als auch 
bei Männern. Der Anteil von jungen Frauen, die sich für 
einen von Männern dominierten Beruf entscheiden, 
nimmt nur langsam zu (vgl. BA 2007). Darstellung 14.9 
gibt einen Überblick über die am häufigsten gewählten 
Ausbildungsberufe von Frauen und Männern.

7   Dies liegt daran, dass Erwerbsfähige, sofern sie in einer eheähnlichen Bedarfsgemeinschaft mit einer ALG II-Bezieherin bzw. einem ALG II-Bezieher leben, seither 
als arbeitslos erfasst werden.
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Sowohl die horizontale Segregation als auch die ver-
tikale Segregation auf dem Arbeitsmarkt hängen, wie 
oben erwähnt, bereits mit der Wahl des Ausbildungsbe-
rufes (bzw. Studienganges) zusammen. Bis heute domi-
nieren Frauen und Männer in unterschiedlichen Bran-
chen und Berufen (die unterschiedlich bezahlt werden).

Weiterbildung von Frauen und Männern

Als berufliche Weiterbildung zählen in entsprechenden 
Erhebungen (z. B. des BIBB) neben der formalisierten 
Weiterbildung in Lehrgängen, Seminaren oder Kursen 
auch arbeitsnahe Lernformen, selbstorganisiertes Ler-
nen sowie der Besuch von berufsbezogenen Tagungen 
etc. Grundsätzlich gilt, dass die Unterschiede in der Wei-
terbildungsbeteiligung von Frauen und Männern ins-
besondere von den Merkmalen Erwerbsstatus und Quali-

fikation abhängen (vgl. BMFSFJ 2005). Die Ergebnisse 
des BSW-AES 2007 zeigen für Deutschland, dass sich 
Frauen insgesamt gesehen an der allgemeinen Weiter-
bildung etwas öfter beteiligen als Männer (vgl. Darstel-
lung 14.10), was auch teils darauf zurückzuführen ist, 
dass Frauen in und nach einer Familienphase allgemei-
ne Weiterbildungsmaßnahmen eher nutzen (können) als 
Männer. Bei der beruflichen Weiterbildung sind 2007 
Männer (29 %) dagegen etwas stärker beteiligt als Frau-
en (24 %), bei erwerbstätigen Frauen liegt die Teilnah-
mequote bei 34 Prozent (Männer: 35 %), bei nichter-
werbstätigen Frauen bei acht Prozent (Männer: 9 %). 

Alle vorliegenden Erhebungen zeigen, dass die schuli-
sche Qualifikation eine sehr starke Auswirkung auf die 
Weiterbildungsbeteiligung hat. Allerdings spiegelt sich 
die insgesamt bessere schulische Qualifikation der Frau-
en nicht in der Weiterbildung wider: Frauen nehmen 

Darstellung 14.9: Die zehn von Frauen und Männern am stärksten besetzten Ausbildungsberufe in BY (Neuabschlüsse; Stand 30.09.2006; 
absolut und Prozent)

Quelle: IAB Regional 2006; eigene Darstellung

ausbildungsbereich neuabschlüsse

anzahl absolut anteil in Prozent

Frauen

Kauffrau im Einzelhandel Industrie und Handel 2.700 6,8

Medizinische Fachangestellte Freie Berufe 2.642 6,7

Bürokauffrau Industrie und Handel/Handwerk 2.555 6,5

Industriekauffrau Industrie und Handel 2.467 6,2

Hotelfachfrau Industrie und Handel 2.153 5,4

Zahnmedizinische Fachangestellte Freie Berufe 2.075 5,2

Friseurin Handwerk 1.925 4,9

Verkäuferin Industrie und Handel 1.913 4,8

Kauffrau für Bürokommunikation Industrie und Handel 1.911 4,8

Bankkauffrau Industrie und Handel 1.529 3,9

alle berufe 39.546 100,0

Männer

Kraftfahrzeugmechatroniker Industrie und Handel/Handwerk 4.187 7,8

Industriemechaniker Industrie und Handel 2.539 4,7

Kaufmann im Einzelhandel Industrie und Handel 2.141 4,0

Koch Industrie und Handel 2.048 3,8

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Industrie und Handel/Handwerk 1.634 3,1

Tischler Handwerk 1.372 2,6

Elektroniker FR Energie- und Gebäudetechnik Handwerk 1.297 2,4

Metallbauer Handwerk 1.242 2,3

Kaufmann im Groß- und Außenhandel FR Großhandel Industrie und Handel 1.217 2,3

Industriekaufmann Industrie und Handel 1.176 2,2

alle berufe 53.459 100,0
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insgesamt seltener an Weiterbildungsmaßnahmen teil, 
wobei vollzeitbeschäftigte Frauen deutlich öfter an Wei-
terbildungsmaßnahmen teilnehmen als teilzeitbeschäf-
tigte Frauen; dies ist gerade vor dem Hintergrund der 
hohen Teilzeitbeschäftigungsquote von Frauen proble-

matisch. Allerdings hängt dies zum Teil auch von den 
unterschiedlichen Beschäftigungsfeldern ab. Des Wei-
teren unterscheidet sich das Weiterbildungsverhalten 
von Frauen und Männern umso deutlicher, je mehr Kin-
der im Haushalt leben. 

14.3 nichtberuFliche teilhabe

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die 
Gleichstellung von Frauen und Männern in verschiedenen 
Lebenslagen (Familien, Ältere usw.). Auch hier werden 
wieder Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel (insbe-
sondere der Kapitel 4 bis 13) aufgegriffen, die für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern besonders re-
levant sind. Insbesondere dem Thema Familien wird hier 
größere Aufmerksamkeit zuteil, da die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit aktuell wie in der Zukunft ei-
ne der wichtigsten gleichstellungsrelevanten Herausfor-
derungen darstellt.

Darstellung 14.10: Beteiligung an Weiterbildung nach Geschlecht und Erwerbstätigkeit 1979-2007 (Prozent)

Quelle: TNS Infratest 2007, Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland – Eckdaten zum BSW-AES 2007; eigene Darstellung

Jahr

1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2007

allgemeine weiterbildung

erwerbstätige

Frauen 17 26 19 27 24 33 39 32 30 32

Männer 16 18 18 20 21 25 30 28 26 27

nichterwerbstätige

Frauen 15 17 17 22 22 24 30 22 22 25

Männer 21 24 19 21 20 22 23 18 19 22

insgesamt

Frauen 16 21 19 24 23 28 34 28 27 29

Männer 17 22 18 20 21 24 28 25 24 26

berufliche weiterbildung

erwerbstätige

Frauen 12 14 15 21 24 31 41 37 35 34

Männer 17 20 18 27 29 35 43 42 34 35

nichterwerbstätige

Frauen 1 1 2 5 8 8 11 7 6 8

Männer 3 4 3 9 10 8 15 12 12 9

insgesamt

Frauen 6 7 8 13 17 19 26 23 24 24

Männer 14 17 15 23 25 28 35 34 28 29

weiterbildung insgesamt

erwerbstätige

Frauen 25 34 27 40 41 51 59 51 49 49

Männer 27 33 29 39 41 49 55 52 47 49

nichterwerbstätige

Frauen 14 17 17 25 28 30 36 27 26 30

Männer 25 28 22 30 28 28 32 27 26 27

insgesamt

Frauen 19 25 22 32 35 40 47 40 40 42

Männer 27 32 28 37 39 44 49 45 42 44
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situationsanalYse: 14. GleichstellunG von Frauen und Männern

14.3.1 FAMILIE

Bereits in Kapitel 2 wurde dargestellt, dass die Erwerbs-
tätigkeit in Deutschland der wichtigste Schlüssel zu 
Einkommen, sozialer Sicherung und materieller Teil-
habe an der Gesellschaft ist, während eigene Kinderer-
ziehung und Familientätigkeit nach wie vor den meis-
ten Männern weitgehend verschlossen bleibt. Für die 
Freiheit zur Wahl eines persönlichen Lebenskonzeptes 
und die ökonomische Situation von Familien ist es da-
her von entscheidender Bedeutung, welche Rollenmu-
ster gesellschaftlich insbesondere hinreichend abge-
sichert werden und welche Rollenverteilung und Er-
werbskonstellation in der Familie realisiert werden kön-
nen. Dies wird meist dahingehend diskutiert, inwieweit 
es Frauen mit Kindern gelingt, Familie und Erwerbstä-
tigkeit zu vereinbaren (vgl. auch Kapitel 6). Allerdings 
ist kaum die Rede davon, ob es Männern gelingt, beides 
zu vereinbaren: Gleichstellung bedeutet, dass es bei-
den Geschlechtern möglich sein muss, Familie und Er-
werbstätigkeit zu verbinden.

Aus der eingangs zitierten Studie von Berlinpolis zum 
Bundesländerranking im Gleichstellungsbereich seien 
hier folgende weitere Indikatoren erwähnt: Zum Pro-
zentanteil der unter 3-Jährigen in Kindertagesbetreu-
ung wird eine Zunahme in Bayern seit dem Jahr 2000 
um 1,1 Prozent auf 4,6 Prozent genannt. Damit ging für 
Bayern im Ländervergleich von 2006 eine Verbesse-
rung von Rang 13 auf Rang 12 einher. Bayern wies der 
Studie von 2006 zufolge eine Platz-Kind-Relation für 
die Betreuung von Kindern unter drei Jahren von 2,1 
(0,7 mehr als im Jahr 2000) auf. Trotzdem rangierte der 
Freistaat im Indikatorenranking damit nur mehr auf Po-
sition 15 gegenüber Rang 14 im Ländervergleich von 
2000. Die Inanspruchnahme professioneller Betreuung 
für Kinder unter drei Jahren stieg zwischen 1998 und 
2003 in Bayern um 3,7 Prozent auf 46,8 Prozent (1998: 
43,1 %) der Haushalte an8 und verdeutlicht die hohe 
Nachfrage nach professionellen Betreuungsangeboten 
in dieser Altersgruppe, wobei es gerade in diesem Be-
reich schwierig ist, aus derartigen Versorgungsquoten 
auf eine (un-)befriedigte Nachfrage zu schließen.

Die wichtigsten Befunde zur Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbstätigkeit bzw. die Integration von Frauen 
bzw. Müttern in den Arbeitsmarkt aus Kapitel 6 waren:

•		Mütter	mit	minderjährigen	Kindern	wiesen	in	Bayern	
mit einer Erwerbstätigenquote von 63,4 Prozent im 

Jahr 2005 im Vergleich zum früheren Bundesgebiet 
(61,1 %) eine leicht überdurchschnittlich aktive Er-

 werbsbeteiligung auf. Die Erwerbstätigenquoten der  
  Gruppe der 25- bis 45-jährigen Frauen zeigen, dass 

die Erwerbstätigkeit der kinderlosen Frauen in Bayern 
deutlich über den entsprechenden Werten der Mütter 
liegt. Die Erwerbstätigenquoten von Müttern zwi-
schen 25 und 45 Jahren, die am meisten von der 
Aufgabe der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs-
tätigkeit betroffen sind, gingen nach einem Anstieg 
seit 2002 wieder etwas zurück. Die Erwerbsbeteili-
gung von Frauen ist umso niedriger, je jünger ihre 
Kinder sind und je mehr Kinder sie haben. Dieser 
Zusammenhang gilt sowohl für Frauen, die mit ihrem 
(Ehe-)Partner zusammenleben, als auch für alleiner-
ziehende Mütter. Das Vorhandensein von Kindern im 
Haushalt „bestimmt somit die Erwerbstätigkeit von 
Frauen“ (Allmendinger u. a. 2005: 21). Insbesondere 
ab 25 Jahren sinkt die Erwerbstätigkeit der Frauen 
wegen der Familienphase, bei Männern ist dagegen 
aufgrund ihrer Familienernährerrolle eher ein Anstieg 
als ein Rückgang der Erwerbstätigkeit festzustellen 
(ebenda: 21).

•		Insbesondere	die	Gruppe	der	älteren	Alleinerziehen-
den ist mit dem Problem der Vereinbarkeit von Fa-

  milie und Erwerbstätigkeit konfrontiert, was sich u. a. 
in einer überdurchschnittlich hohen Betroffenheit von 
Arbeitslosigkeit ausdrückt.

•		Das	Alter	und	die	Zahl	der	im	Haushalt	lebenden	
Kinder hat ebenfalls Einfluss auf die Frage, ob die 
Frau einer Teilzeitbeschäftigung nachgeht. Je jünger 
die Kinder und je mehr Kinder im Haushalt leben, 
desto höher ist  die Teilzeitquote der erwerbstätigen

    Mütter. Die Teil zeitquote von Müttern mit einem Kind
  beträgt in Bayern 58,3 Prozent, mit einem minderjäh-

rigen Kind 69,8 Prozent, die Quote bei Müttern von 
zwei Kindern liegt schon bei 81,5 Prozent. Entspre-
chend sind „persönliche oder familiäre Verpflich-
tungen“ mit über 86 Prozent der am häufigsten ge-

  nannte Grund für die Ausübung einer Teilzeittätigkeit 
bei Müttern mit Kindern unter 18 Jahren (vgl. Ab-
schnitt 6.2.1). Studien zeigen, dass – nach wie vor – 
neben dem Wunsch nach eigener Kindererziehung 
insbesondere die nicht ausreichende Kinderbetreu-
ungsinfrastruktur, gekoppelt mit der geringen Be-

  treuungsintensität und sehr hohen Erwerbsintensität 
der Väter, dazu führen, dass Frauen stark Teilzeitbe-
schäftigungsverhältnisse nachfragen oder nicht 

8   Operationalisiert wurde dieser Indikator durch die Quote der Haushalte mit Kindern im Alter von drei Jahren und weniger, die Ausgaben für Kinderbetreuung 
getätigt haben und insofern professionelle Angebote in Anspruch genommen haben.
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erwerbstätig sind – und teils zusätzlich von den nach-
  gelagerten Problemen wie z. B. den langfristigen Fol-
  gen von Erwerbsunterbrechungen (Lohnunterschie-
  de, weniger Aufstiegsmöglichkeiten usw.) (vgl.   

Allmendinger u. a. 2008: 22ff.) betroffen sein können, 
insbesondere wenn Partnerschaften zerbrechen.

Darstellung 14.11 zeigt, dass mehr als drei Viertel der teil-
zeitbeschäftigten Frauen – unabhängig von ihrer fami-
liären Situation – in Deutschland nicht in zeitlich grö-
ßerem Umfang erwerbstätig sein wollen. Andererseits 
zeigen Studien für z. B. jüngere Männer, dass diese 
aufgrund verbreiteter Rollenerwartungen und des 
wirtschaftlichen Drucks in jungen Familien eine höhere 
zeitliche Erwerbsintensität haben (insbesondere Über-
stunden) als es ihren Präferenzen und dem Wunsch, 
bei ihrer Familie zu sein, entspricht. Das bedeutet, dass 
sowohl Mütter als auch Väter ein Interesse daran ha-
ben, ihre Wochenarbeitsstunden anzunähern, um Fa-
milie und Erwerbstätigkeit besser verbinden zu kön-
nen. Sogar drei Viertel der abhängig beschäftigten 
Väter würden sich eine Verkürzung der tatsächlichen 
Arbeitszeiten wünschen (vgl. Böckler-Impuls 2008b: 5). 

Bei genauerer Betrachtung der Gruppe der teilzeitbe-
schäftigten Frauen in Deutschland nach Haushaltstyp, 
die gerne mehr arbeiten würden, zeigt sich, dass per-
sönliche oder familiäre Tätigkeiten – insbesondere bei 
Frauen aus Paarhaushalten mit Kind(ern) und bei 
Alleinerziehenden – der Aufnahme von mehr Arbeits-
stunden entgegenstehen (vgl. Darstellung 14.12).

Mehr arbeitsstunden gewünscht

Ja Nein Insgesamt

Mit Vollzeittätigkeit 3,3 96,7 100,0

Mit Teilzeittätigkeit 23,7 76,3 100,0

Darstellung 14.11: Wunsch nach mehr Arbeitsstunden voll- und teil-
zeitbeschäftigter Frauen in D 2005 (Prozent)

Quelle: Mikrozensus 2005; eigene Berechnungen
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situationsanalYse: 14. GleichstellunG von Frauen und Männern

Bei den nichterwerbstätigen Müttern ergibt sich ein ähn-
liches Bild. Insgesamt ist in Bayern ein Drittel (33,2 %) 
der Frauen mit minderjährigen Kindern nicht erwerbstä-
tig (vgl. Abschnitt 6.2.1). Bei näherer Betrachtung zeigt 
sich allerdings, dass ein erheblicher Anteil unter ihnen 
grundsätzlich gerne erwerbstätig sein würde: Von den 
nichterwerbstätigen Müttern mit Kindern unter 18 Jah-
ren ist knapp ein Fünftel (19 %) arbeitslos gemeldet oder 
nach eigener Angabe arbeitsuchend. Weitere 15 Prozent 
suchen zwar derzeit nicht aktiv nach einer Arbeitsstelle, 
äußern allerdings, dass sie gerne erwerbstätig wären. 
Insgesamt kann man also davon ausgehen, dass bis 
zu rund einem Drittel weibliche Nichterwerbstätige mit 
minderjährigen Kindern in Bayern einen konkreten oder 

fernen Erwerbswunsch haben, diesen allerdings in ihrer 
Lebenssituation und angesichts der strukturellen Rah-
menbedingungen nicht realisieren können oder wollen. 

Neben erwerbswirtschaftlichen Verfügbarkeits- und 
Flexibilitätserwartungen (insbesondere an die Männer) 
sind Fragen nach der Arbeitsteilung in den Familien 
entscheidend für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern – auch wenn es den privaten Lebensbereich 
betrifft. Studien zeigen, dass die Überwindung der tradi-
tionellen Arbeitsteilung und der Übergang zur gleichen 
Teilhabe beider Geschlechter an den Familienaufgaben 
noch ausbaufähig ist: Männer konzentrieren sich mehr 
auf Erwerbstätigkeit und die Rolle des Familienernäh-

alleinlebende 
Frauen

allein-
erziehende

Paare mit 
Kind(ern)

Paare ohne 
Kinder

sonstige 
haushaltstypen

bY

Vollzeittätigkeit nicht zu finden 24,2 11,9 4,9 16,2 15,1

Schulausbildung oder sonstige Aus- oder Fortbildung 17,0 2,6 2,4 3,4 4,7

Aufgrund von Krankheit, Unfallfolgen 4,4 0,8 0,3 2,8 2,3

Persönliche oder familiäre Verpflichtungen 12,0 41,8 50,3 38,6 45,2

Vollzeittätigkeit aus anderen Gründen nicht gewünscht 31,5 3,9 4,5 31,1 20,4

Betreuung von Kindern oder 
pflegebedürftigen/behinderten Personen

1,7 35,1 34,6 2,1 7,6

Ohne Angabe des Grundes 9,1 3,9 3,0 5,8 4,8

insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

wd

Vollzeittätigkeit nicht zu finden 27,3 14,9 6,0 18,1 17,4

Schulausbildung oder sonstige Aus- oder Fortbildung 19,8 3,4 2,9 4,6 7,5

Aufgrund von Krankheit, Unfallfolgen 5,1 0,9 0,4 3,0 2,1

Persönliche oder familiäre Verpflichtungen 11,1 35,8 46,7 34,7 42,0

Vollzeittätigkeit aus anderen Gründen nicht gewünscht 27,0 4,1 5,3 31,4 18,9

Betreuung von Kindern oder 
pflegebedürftigen/behinderten Personen

1,1 36,2 35,5 1,9 6,5

Ohne Angabe des Grundes 8,6 4,7 3,3 6,5 5,6

insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

od

Vollzeittätigkeit nicht zu finden 59,9 58,7 45,5 63,2 62,8

Schulausbildung oder sonstige Aus- oder Fortbildung 14,3 1,7 2,1 2,7 5,4

Aufgrund von Krankheit, Unfallfolgen 3,5 1,7 0,7 3,3 3,3

Persönliche oder familiäre Verpflichtungen 2,5 11,3 17,1 7,6 7,5

Vollzeittätigkeit aus anderen Gründen nicht gewünscht 15,7 6,6 7,3 17,4 12,3

Betreuung von Kindern oder 
pflegebedürftigen/behinderten Personen

0,7 16,1 22,7 0,8 3,1

Ohne Angabe des Grundes 3,4 3,9 4,5 5,0 5,6

insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Darstellung 14.12: Gründe für die Teilzeitbeschäftigung bei Frauen mit Wunsch nach mehr Arbeitsstunden nach Haushaltstyp in BY, WD und 
OD 2006 (Prozent)

Quelle: Mikrozensus 2006; eigene Berechnungen
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rers, Frauen verbringen mehr Zeit mit Kindern und 
allgemeinen Aufgaben im Haushalt (auch Betreuung 
anderer Angehöriger). Auch wenn der Familienbericht 
des Bundes 2006 zu dem Schluss kommt, dass die Be-
teiligung der Väter an der Betreuung und Erziehung der 
Kinder zugenommen hat, so wird dennoch bilanziert: 
„… die Hauptzuständigkeiten für die Kinder liegen je-
doch nach wie vor bei den Müttern … Die Väter beteili-
gen sich in erster Linie an Aktivitäten, die einen spiele-
rischen Charakter haben, während Routinetätigkeiten, 
Versorgungsaufgaben und die Organisation des Alltags 
mit Kind vorwiegend in der Zuständigkeit der Mutter 
verbleibt“ (BMFSFJ 2006: 186). Auch die Auswertungen 
aus dem SOEP 2006 (vgl. Darstellung 14.13) bestätigen 

diese Einschätzung, zeigen aber noch einmal den Zu-
sammenhang zwischen dem Alter des jüngsten Kindes 
und den einzelnen Kategorien des Zeitaufwandes auf. 
Frauen in Westdeutschland mit einem Kind unter drei 
Jahren können am wenigsten Zeit für Beruf, Lehre oder 
Nebenerwerb aufbringen, während sie am häufigsten 
mit Kinderbetreuung, gefolgt von Hausarbeit, beschäf-
tigt sind. Männer dagegen sind unabhängig vom Alter 
des Kindes im Tagesverlauf am längsten mit dem Beruf 
beschäftigt. Besorgungen, Hausarbeit, Kinderbetreuung, 
Versorgung und Reparaturen nehmen aber auch bei ih-
nen immerhin bei z. B. Kindern unter drei Jahren mehr 
als vier Stunden pro Werktag in Anspruch – neben 8,8 
Stunden Erwerbstätigkeit.

Darstellung 14.13: Zeitaufwand in Paarhaushalten mit Kind nach Geschlecht in WD, OD und D (Stunden/Werktag)

alter der 
jüngsten Person 
im haushalt

zeitaufwand (in stunden pro werktag)

beruf, lehre, 
nebenerwerb besorgungen hausarbeit

 Kinder-
betreuung

versorgung Pfle-
gebedürftiger

aus- u. 
weiterbildung reparaturen

hobbies, 
Freizeit

wd (ohne berlin)

Frauen

Unter 3 Jahre 1,4 1,4 3,2 11,4 0,1 0,1 0,4 1,2

3 bis 6 Jahre 3,2 1,3 3,3 8,0 0,3 0,2 0,6 1,5

7 bis 12 Jahre 3,7 1,3 3,3 5,2 0,2 0,4 0,7 1,7

13 bis unter 18 
Jahre

4,4 1,2 2,6 1,6 0,2 1,1 0,6 2,0

insgesamt 3,4 1,3 3,1 5,8 0,2 0,5 0,6 1,7

Männer

Unter 3 Jahre 8,8 0,6 0,7 2,4 0,0 0,3 0,8 1,5

3 bis 6 Jahre 8,7 0,6 0,7 2,2 0,0 0,3 0,8 1,7

7 bis 12 Jahre 8,4 0,6 0,6 1,3 0,1 0,4 0,9 1,8

13 bis unter 18 
Jahre

7,7 0,6 0,6 0,4 0,1 0,9 0,9 2,2

insgesamt 8,3 0,6 0,6 1,4 0,0 0,5 0,8 1,8

od (mit berlin)

Frauen

Unter 3 Jahre 2,3 1,4 3,0 10,0 0,0 0,3 0,3 1,2

3 bis 6 Jahre 5,8 1,2 2,2 5,0 0,0 0,4 0,5 1,3

7 bis 12 Jahre 6,0 1,1 2,3 3,4 0,0 0,8 0,6 1,5

13 bis unter 18 
Jahre

6,6 1,2 2,2 1,3 0,4 1,0 0,8 1,8

insgesamt 5,3 1,2 2,4 4,5 0,2 0,7 0,6 1,5

Männer

Unter 3 Jahre 7,4 1,1 0,8 2,5 0,0 0,4 1,0 1,5

3 bis 6 Jahre 7,3 0,9 1,0 2,5 0,0 0,6 1,1 1,5

7 bis 12 Jahre 8,4 0,8 0,7 1,5 0,1 0,6 1,2 1,6

13 bis unter 18 
Jahre

7,4 0,9 1,0 0,6 0,1 0,8 1,3 2,2

insgesamt 7,6 0,9 0,9 1,6 0,1 0,6 1,2 1,8

Fortsetzung der Darstellung auf der nächsten Seite
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situationsanalYse: 14. GleichstellunG von Frauen und Männern

Darstellung 14.14 zeigt, dass von den befragten erwerbs-
tätigen Frauen und Männern in Bayern 51 bzw. 47 Pro-
zent eine Ausgewogenheit zwischen beruflichem und 
privatem Leben nur in geringem Maß und weitere 15 
bzw. neun Prozent gar nicht als gegeben ansehen. Das 
sind etwas höhere Werte als in Nordrhein-Westfalen 
und im westdeutschen Schnitt. Damit unterscheidet sich 
die Problemwahrnehmung zwischen Frauen und Män-
nern nur graduell.

Befragt nach der Rücksichtnahme des Arbeitgebers auf 
familiäre Erfordernisse, ist eine relative Mehrheit der 
befragten abhängig Beschäftigten der Meinung, dies sei 

in ihrem Betrieb oder ihrer Dienststelle nur in geringem 
Maß bzw. gar nicht gegeben (erwerbstätige Frauen in 
Bayern 22 % bzw. 24 %, Männer 22 % bzw. 25 %) (vgl. 
Darstellung 14.15). Hier äußern sich erwerbstätige Frau-
en in Bayern etwas kritischer als in Nordrhein-Westfalen 
bzw. im Durchschnitt der alten Bundesländer. Männer 
sehen dagegen ein noch geringeres Maß an betrieb-
licher Rücksichtnahme auf familiäre Bedürfnisse – in 
Bayern aber nicht so stark ausgeprägt wie in den Ver-
gleichsregionen.

Fortsetzung Darstellung 14.13: Zeitaufwand in Paarhaushalten mit Kind nach Geschlecht in WD, OD und D (Stunden/Werktag)

alter der 
jüngsten Person 
im haushalt

zeitaufwand (in stunden pro werktag)

beruf, lehre, 
nebenerwerb besorgungen hausarbeit

 Kinder-
betreuung

versorgung Pfle-
gebedürftiger

aus- u. 
weiterbildung reparaturen

hobbies, 
Freizeit

d

Frauen

Unter 3 Jahre 1,6 1,4 3,2 11,0 0,1 0,2 0,4 1,2

3 bis 6 Jahre 3,7 1,3 3,1 7,4 0,2 0,3 0,6 1,5

7 bis 12 Jahre 4,0 1,3 3,1 4,9 0,2 0,4 0,6 1,7

13 bis unter 18 
Jahre

4,9 1,2 2,5 1,5 0,2 1,1 0,6 1,9

insgesamt 3,8 1,3 2,9 5,5 0,2 0,5 0,6 1,6

Männer

Unter 3 Jahre 8,4 0,7 0,8 2,4 0,0 0,3 0,9 1,5

3 bis 6 Jahre 8,4 0,7 0,8 2,3 0,0 0,3 0,9 1,6

7 bis 12 Jahre 8,4 0,6 0,6 1,4 0,1 0,4 0,9 1,8

13 bis unter 18 
Jahre

7,6 0,7 0,7 0,5 0,1 0,9 1,0 2,2

insgesamt 8,2 0,7 0,7 1,5 0,0 0,5 0,9 1,8

Quelle: SOEP 2006; eigene Berechnungen

Quelle: DGB-Index 2007; eigene Berechnungen

Darstellung 14.14: Ausgewogenheit von Beruf und Familie nach Geschlecht in BY, WD und NW (Prozent)

 ausgewogenheit von beruf/privatem leben

In sehr hohem Maß In hohem Maß In geringem Maß Gar nicht Gesamt

bY

Frauen 10 24 51 15 100

Männer 11 33 47 9 100

wd

Frauen 13 24 52 12 100

Männer 14 31 46 9 100

nw

Frauen 13 24 51 11 100

Männer 14 31 46 8 100
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Die Rahmenbedingungen für eine gleichberechtigte Er-
werbs- und Familientätigkeit beider Eltern, die „eine Ab-
kehr von allen institutionalisierten Vorgaben, die direkt 
oder indirekt das traditionelle Geschlechterverhältnis 
stabilisieren“ (Beck-Gernsheim 2008: 30) nötig machen 
würde, sind in Bayern wie in Deutschland insgesamt 
noch nicht in ausreichendem Maß geschaffen.

14.3.2 MIGRATIONSHINTERGRUND

Die Unterschiede zwischen Frauen und Männern in den 
Chancen, ihr Leben zu gestalten, fallen je nach Herkunfts-
land, Bildungsgrad, Länge des Aufenthalts, Anlass der 
Zuwanderung usw. sehr unterschiedlich aus. Eine ge-
nerelle Beurteilung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern differenziert nach Herkunftsländern würde den 
Rahmen dieses Kapitels (und des Berichts) sprengen. 
Aus Kapitel 11 wird jedoch bereits deutlich:

•		Junge	ausländische	Männer	erreichen	–	noch	deutlich	
stärker als die deutschen jungen Männer – niedrigere 
schulische Abschlüsse als junge ausländische Frauen.

•		Dennoch	haben	ausländische	Frauen	in	der	Altersgrup-
pe zwischen 25 und 65 (hierunter insbesondere ältere 
Ausländerinnen) seltener eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung (45,3 %) als ausländische Männer (57,2 %). 
Die bei deutschen Frauen und Männern beobachtbare 
geschlechtsspezifische Berufswahl besteht auch bei der 
ausländischen Bevölkerung. Allerdings nutzen Auslän-
derinnen und Ausländer nur ein sehr geringes Spek-
trum an Ausbildungsberufen. 2003 entfielen 44 Prozent 
der ausländischen Auszubildenden auf zehn Berufe, 
darunter bei den Frauen Friseurin und Arzt- bzw. Zahn-

   arzthelferin, bei den Männern Kraftfahrzeugmechaniker, 
Maler und Lackierer sowie Gas- und Wasserinstallateur 
(vgl. Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration 2005: 62). Problematisch für 
die Integration auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
ist, dass nur wenige ausländische Jugendliche Ausbil-
dungsplätze z. B. in neuen Dienstleistungsberufen oder 
IT-Berufen haben.

•		Auch	in	der	ausländischen	Bevölkerung	haben	Frauen	
im Gegensatz zu Männern geringere Erwerbslosenquo-
ten (registrierte wie nicht registrierte Arbeitslose be-

  zogen auf alle Erwerbstätigen und Erwerbslosen). Ein 
Grund könnten die bereits oben erwähnten besseren 
Schulabschlüsse der jungen ausländischen Frauen sein. 
Allerdings könnte auch die weniger starke Erwerbsin-
tegration ausländischer Frauen dafür verantwortlich 
sein. Einige Studien gehen davon aus, dass auslän-
dische Frauen eher bereit (oder gezwungen) sein kön n-

  ten, eine Erwerbsbeteiligung zugunsten der Grün-  
dung einer Familie aufzugeben.

•		Weitere	Berichte	und	Studien	zeigen,	dass	Auslände-
rinnen im Vergleich zu deutschen Frauen sehr ähn-
lichen Benachteiligungen ausgesetzt sind (vgl. z. B. 
Cornelißen 2005).

•		Zu	den	Themen	Bildung,	Wohnen,	Familie	sowie	all-
  gemein zur Integration von Frauen und Männern mit 

Migrationshintergrund in Bayern geben die jeweiligen 
Teilkapitel sowie das Kapitel 11 Auskunft.

Darstellung 14.15: Einschätzung der Rücksichtnahme des Arbeitgebers auf die Bedürfnisse von Familien nach Geschlecht in BY, WD und 
NW (Prozent)

Quelle: DGB-Index 2007; eigene Berechnungen

rücksichtnahme des arbeitgebers auf anforderungen/bedürfnisse von Familien

Ja, in sehr 
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Gesamt

bY

Frauen 10 23 22 24 21 100

Männer 7 23 22 25 23 100

wd

Frauen 10 27 22 21 20 100

Männer 6 21 24 30 19 100

nw

Frauen 11 27 20 21 21 100

Männer 6 21 26 29 18 100
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14.3.3 GESUNDHEIT

In Kapitel 5 dieses Berichts ist der Gesundheitszustand 
von bayerischen Frauen und Männern insbesondere 
auch im Hinblick auf soziale Gradienten dargestellt. 
Besonders wichtig im Blick auf Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern sind folgende Aspekte:

•		Unterschiedliche	Gesundheitsrisiken	von	Frauen	und	
Männern sind nicht nur durch die geschlechterbedingte 
Arbeitsteilung (Erwerbs- und Familienarbeit) zu er-

  klären. Studien zeigen, dass es zudem ein geschlechts-
spezifisches Risikoverhalten gibt, das die unterschied-
lichen Diagnosehäufigkeiten von Krankheitsbildern von 
Frauen und Männern ebenfalls zum Teil erklärt. Ge-

  schlechtsspezifische Unterschiede bestehen im Bereich 
der gesundheitlichen Vorsorge. So nutzen Männer 
deutlich seltener als Frauen das Angebot an entspre-
chenden präventiven Vorsorgeuntersuchungen. Dies 
steht in Zusammenhang mit den gesellschaftlich ver-

  breiteten Geschlechterbildern. Diesen geschlechtsspezi-
fischen Werthaltungen entsprechend beachten Männer 
weniger als Frauen mögliche Krankheitsrisiken und be-

  treiben in Folge dessen seltener Vorsorge (vgl. Gender 
Datenreport 2005: 472). 

•			Frauen	und	Männer	verfügen	sowohl	über	ein	unter-
 schiedliches Gesundheitsbewusstsein als auch über   
  ein unterschiedliches gesundheitsriskantes Verhalten. 

Während beispielsweise Medikamentenmissbrauch 
eher bei Frauen auftritt, sind Männer häufiger von 
Alkohol oder illegalen Drogen abhängig. Bei den 
Rauchgewohnheiten von Frauen und Männern zeigen 
sich die Unterschiede insbesondere bei den Jugend-
lichen (vgl. Abschnitt 7.2.1). Krankheiten wie Ess-Brech-
Sucht (Bulimie) oder Magersucht (Anorexie) werden 
allgemein zumeist lediglich auf Frauen bezogen. 
Dementsprechend stellen Männer nur etwa fünf bis 
zehn Prozent der Magersüchtigen in der Bundesrepu-
blik insgesamt (vgl. Gender Datenreport 2005: 505).

•			Im	Arbeitsleben	haben	Männer	ein	höheres	Belas-
tungs- und Unfallrisiko. Dies hängt auch mit der un-

  terschiedlichen Branchenzugehörigkeit und den von 
Frauen und Männern ausgeübten Tätigkeiten zusam-
men. Entsprechend sind die häufigsten Berufskrank-
heiten in geschlechtsspezifischer Betrachtung eben-
falls unterschiedlich (vgl. Abschnitt 5.8.1).

•		Grundsätzlich	gilt,	dass	bei	Frauen	und	Männern	in	
Bayern die Krankheits- und Unfallhäufigkeit mit zu-

  nehmendem Alter steigt. Bei Männern steigt die Krank-
  heits- und Unfallhäufigkeit von 8,5 Prozent (in der Al-

  tersgruppe 40 bis unter 65) auf 22,1 Prozent bei den 
über 65-Jährigen und bei Frauen von 8,8 Prozent (in 
der Altersgruppe 40 bis unter 65) auf 24,4 Prozent bei 
den über 65-Jährigen.

•		Befragt	man	Frauen	und	Männer	nach	der	persönlichen	
Einschätzung bzw. Wahrnehmung des Gesundheitszu-
standes, so stellt sich heraus, dass Frauen ihren subjek-

   tiven Gesundheitszustand mit zunehmendem Alter 
schlechter bewerten als es Männer tun. Allerdings zeigen 
entsprechende Studien, dass sowohl die Einschätzung 
des Gesundheitszustandes als auch der Gesundheitszu-
stand selbst sehr stark mit dem Einkommen und dem 
Bildungsgrad zusammenhängen (vgl. BMFSFJ 2005).

•		Belastbare	Daten	zu	Migration	und	Gesundheit	gibt	es	
bislang weder auf Bundes- noch auf Länderebene, ab-

    gesehen von qualitativen Studien zu bestimmten Frage-
  stellungen. Zudem muss „berücksichtigt werden, dass 

die Lebenslagen von Migrantinnen und Migranten sehr 
unterschiedlich sind“ und zudem ergibt sich „je nach 
Herkunftsländern, kulturellen und religiösen Hinter-
gründen, Länge des Aufenthalts in Deutschland, sprach-

  lichen Fähigkeiten, Geschlecht, Bildungsstatus und so-
  zialer Schicht“ (vgl. Cornelißen 2005: 518) eine sehr 

große Bandbreite an gesundheitlichen Lagen für die 
Migrantenpopulation. 

•		Eine	geschlechterspezifische	Betrachtung	der	Pflegebe-
dürftigkeit älterer Menschen zeigt, dass Frauen häufiger 
betroffen sind als Männer. Mit zunehmendem Alter 
sind Frauen zu immer höher werdenden Anteilen pflege-

 bedürftig als Männer. Bei pflegebedürftigen Männern  
 ist es vergleichsweise häufiger möglich, dass eine Ver-
 sorgung durch die Partnerin erfolgt. Aus diesem Grund 
 sind Männer seltener vollstationär untergebracht als  
 Frauen (vgl. Gender Datenreport 2005: 466 und 469;   
 vgl. Abschnitte 9.1.1 und 9.2.2).

14.3.4 ÄLTERE MENSCHEN

Die GRV ist immer noch die am weitesten verbreitete 
Form der Alterssicherung in Deutschland. In Bayern gab 
es 2005 insgesamt 2.616.109 Rentnerinnen und Rentner 
(1.542.000 Frauen (58,9 %) und 1.074.109 Männer 
(41,1  %)), die Renten aus der GRV bezogen; hierunter 
sind auch Rentnerinnen und Rentner, die mehr als eine 
Rente bezogen. Im Jahr 2006 lag der Frauenanteil an 
den Rentenneuzugängen (Rente wegen Alters) bei 53,5 
Prozent (Männer: 46,5 %). Allerdings muss beachtet 
werden, dass die Höhe der Durchschnittsrenten, die 
Frauen bei Eintritt in die Rente im Jahr 2006 erzielten, 
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deutlich unter denen der Männer liegen und Frauen in 
weitaus höherem Maße auf das Haushaltseinkommen 
aus der Erwerbstätigkeit oder der Rente des Mannes 
(Stichworte: innerfamiliäre Arbeitsteilung, Witwenrente) 
oder auf Transferleistungen angewiesen sind. Männer 
mit geringeren Alterseinkünften aus Erwerbstätigkeit 
haben in der Regel auch wesentlich geringere Transfers 
von ihren Partnerinnen als umgekehrt. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt ist, dass das Einkommen von Eltern im 
Alter von der Zahl der Kinder und vom Familienstand 
abhängig ist. In bestimmten Altersgruppen zeigt sich, 
dass für Zeiten der traditionellen Versorgerehe, in der 
die Frauen keiner oder nur sehr eingeschränkt einer 
Erwerbstätigkeit nachgingen, diese entweder gar keine 
eigenen Rentenansprüche haben oder die Zahlbeträge 
aus eigener Rente nur sehr gering sind.

Wie die Untersuchung „Alterssicherung in Deutschland“ 
schon in der Vergangenheit zeigte, muss hier beachtet 

werden, dass zu den Einkünften aus Renten oft noch 
Einkünfte aus anderen Einkommensquellen im Haushalt 
hinzukommen und erst dann eine Bewertung der Netto-
gesamteinkommen vorgenommen werden kann. Wird 
das Hauptaugenmerk jedoch auf die Einkünfte aus der 
Versichertenrente gelegt, so zeigt Darstellung 14.16, 
dass die Zahlbeträge der Versichertenrenten (Rentenbe-
stand) ohne Hinterbliebenenversorgung bei den 
bayerischen Frauen (498 €) sehr deutlich unter denjeni-
gen der bayerischen Männer (955 €) liegen. Für beide 
Geschlechter, bei den Männern etwas deutlicher als bei 
den Frauen, sind die Zahlbeträge der Bestandsrenten in 
Bayern von 2003 bis 2006 wieder gesunken.9  Zudem 
sind in Bayern große regionale Unterschiede festzustel-
len (vgl. Darstellungen 14.22 und 14.23 im Anhang mit 
Angaben zu den durchschnittlichen Zahlbeträgen aller 
Bestandsrenten 2006 nach Regierungsbezirken).

9   Auch bei den Bestandsrenten ist für 2007 der schon in Abschnitt 14.2.1 angesprochene zyklische Effekt zu beobachten (aber nur bei Altersrenten und bei den Frau-
  en). Die westdeutschen Versichertenrenten insgesamt sind bei Frauen zwischen 2006 und 2007 um zwei auf 480 Euro gestiegen und bei Männern um drei auf 970 Euro 

gesunken. Auch für die noch nicht verfügbaren bayerischen Zahlen dürfte ähnliches gelten.

Darstellung 14.16: Entwicklung der Zahlbeträge der Versichertenrenten (Rentenbestand) bei Frauen und Männern in BY, WD und D 2000-2006 
(Euro/Monat)
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Quelle: Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund; eigene Darstellung
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Frauen haben – vorrangig wenn mit dem Tod des Part-
ners für sie als meist länger Lebende die Alterseinkünfte 
mehr sinken als die Kosten der Haushaltsführung sowie 
aufgrund der vergleichsweise hohen Rentenausfälle 
wegen Kindererziehung gegenüber Erwerbstätigen und 
schließlich auch wegen der Folgen von im Durchschnitt 
niedrigeren Einkommen – nach wie vor gerade im Alter 
ein höheres Armutsrisiko. Laut Statistischem Bundes-
amt errechnet sich für Deutschland aus der EU-SILC-
Erhebung 2006 für Frauen ab 65 Jahren nach Soziallei-
stungen eine Armutsgefährdungsquote von 14,5 Pro-
zent (Männer: 11,4 %), im früheren Bundesgebiet liegt 
diese Quote mit 15,5 Prozent bei den Frauen sogar noch 
etwas höher als im Bundesdurchschnitt (Männer: 13,2 %) 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2008) (vgl. hierzu auch 
Abschnitt 8.3).

14.3.5 PFLEGE

Es ist seit langem bekannt, dass mit zunehmendem 
Alter auch das Risiko steigt, pflegebedürftig zu werden 
(vgl. Abschnitt 9.1.1). Die Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes zeigen, dass insbesondere ab dem 70. Le-
bensjahr die Pflegebedürftigkeit der Menschen zunimmt. 
Die Unterschiede zwischen Frauen und Männern fallen 
in der Alterskohorte der 70- bis 74-Jährigen noch kaum 
ins Gewicht, steigen aber in den nachfolgenden Alters-
gruppen deutlich an (80 bis 84 Jahre: Frauen: 20,9 %, 
Männer: 15,3 %; 85 bis 89 Jahre: Frauen: 44,8 %, Män-

ner: 29,5 %). Diese deutlichen Unterschiede hängen 
insbesondere mit der höheren Lebenserwartung von 
Frauen zusammen (vgl. Abschnitt 5.1). Da die Lebenser-
wartung der Männer unter der der Frauen liegt, bleiben 
oftmals die Hochbetagten und dann eher pflegebedürf-
tigen Frauen zurück, die dann ihrerseits auf Pflege an-
gewiesen sind, ohne einen Partner im Haushalt zu ha-
ben (was entsprechend zur höheren Pflegehäufigkeit bei 
Frauen insgesamt führt). 

Die gesellschaftlichen Konventionen der Rollenvertei-
lung, die innerfamiliären Opportunitätskosten sowie die 
höhere Lebenserwartung von Frauen führen dazu, dass 
Pflegende in der Regel weiblich sind (vgl. BMFSFJ 2005 
und Abschnitt 9.1.1). Allerdings hat sich der Anteil der 
Männer unter den Hauptpflegepersonen nach der 
Einführung der Pflegeversicherung etwas erhöht (vgl. 
Schneekloth/Wahl 2006). Die meist etwas jüngeren 
Frauen bzw. die (Schwieger-)Töchter versorgen ihre 
Männer bzw. die Eltern oder die Schwiegereltern (vgl. 
Darstellung 14.17), allerdings werden Pflegeaufgaben 
auch sehr häufig von (Ehe-)Partnerinnen bzw. (Ehe-)
Partnern übernommen. Der Frauenanteil bei den 
Hauptpflegepersonen sank zwar in den letzten Jahren 
(1991: 83 %; 2002: 73 %), die Pflege ist aber nach wie vor 
die Domäne des weiblichen Geschlechts. Die an sich 
nicht geschlechtsspezifische Problematik der Vereinbar-
keit von Pflege und Erwerbstätigkeit (und Familie bzw. 
Kinderbetreuung) ist dementsprechend aber als Doppel- 
oder gar Dreifachbelastung nur schwer umzusetzen.

Darstellung 14.17: Hauptpflegepersonen von Pflegebedürftigen in Privathaushalten – Hauptpflegepersonen von Leistungsbezieherinnen und 
-beziehern der sozialen und der privaten Pflegeversicherung in D 2002 (Prozent)

Quelle: BMFSFJ 2005; eigene Darstellung
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2002 waren auf Bundesebene fast zwei Drittel der Pfle-
genden im erwerbsfähigen Alter und mussten sich ent-
sprechend mit der Vereinbarkeitsproblematik beschäfti-
gen. Studien zeigen, dass von den (zumeist weiblichen) 
Hauptpflegepersonen im Durchschnitt nur 51 Prozent vor 
der Übernahme der Pflege erwerbstätig waren. Allerdings 
führt ein Pflegefall im Haushalt – genau wie das Vorhan-
densein eines Kindes im Vorschul- oder Grundschulalter 
– bei Frauen ebenso häufig zu Erwerbsunterbrechungen 
(vgl. DGB 2006: 2). In Deutschland setzen etwa 27 Prozent 
der Pflegenden ihre Erwerbstätigkeit nach der Pflegeüber-
nahme fort, elf Prozent schränken sie ein und zehn Prozent 
geben sie auf, die übrigen Personen waren bei Beginn der 
Übernahme der Pflegetätigkeit eines Angehörigen nicht 
erwerbstätig (vgl. Schneekloth/Wahl 2006: 81).

Darstellung 14.18 zeigt, dass auch in der professionellen 
Pflege hauptsächlich weibliche Beschäftigte zu finden 
sind. In nahezu allen dort aufgeführten Pflegeberufen 
liegen die Frauenanteile – sowohl bei ambulanten Pflege-
diensten als auch in Pflegeheimen – bei mindestens 70 
Prozent, oftmals sogar bei über 90 Prozent. Entsprech-
end werden in der Statistik diese Berufe auch als weib-
lich dominierte Berufe betitelt, da der Frauenanteil auch 
bei den Auszubildenden zwischen 80 und 100 Prozent 
liegt. Die Mehrzahl der Berufe gehört zu den Berufen, in 
denen kaum ein Aufstieg möglich und die Arbeitsbelas-
tung hoch ist (vgl. Holzapfel 2004). 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2005; eigene Darstellung

Darstellung 14.18: Pflegeberufe und jeweiliger Frauenanteil in D 2005 (Prozent)

     ambulante Pflegedienste      Pflegeheime

Anteil am Personal Frauenanteil Anteil am Personal Frauenanteil

Staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in 17,0 87,9 22,4 85,5

Staatlich anerkannte/r Altenpflegehelfer/in 2,3 92,5 3,0 90,8

Krankenschwester, Krankenpfleger 33,3 89,0 11,2 90,0

Krankenpflegehelfer/in 4,1 91,1 3,4 90,3

Kinderkrankenschwester, Kinderkrankenpfleger 2,9 97,6 0,7 97,2

Heilerziehungspfleger/in; Heilerzieher/in 0,3 82,7 0,4 80,8

Heilerziehungspflegehelfer/in 0,1 67,9 0,1 75,6

Heilpädagogin, Heilpädagoge 0,0 87,6 0,1 85,6

Ergotherapeut/in 0,1 89,1 0,9 89,6

Sonstiger Abschluss im Bereich  
der nichtärztlichen Heilberufe

1,4 92,7 0,7 86,8

Sozialpädagogischer/sozialarbeiterischer
Berufsabschluss

0,7 80,7 1,2 78,1

Familienpfleger/in mit staatlichem Abschluss 0,8 98,2 0,3 96,9

Dorfhelfer/in mit staatlichem Abschluss 0,1 99,2 0,0 97,2

Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbil-
dung an einer Fachhochschule oder Universität

0,3 70,4 0,3 66,9

Sonstiger pflegerischer Beruf 8,8 94,1 6,3 92,4

Fachhauswirtschafter/in für ältere Menschen 0,4 99,0 0,3 93,8

Sonstiger hauswirtschaftlicher Berufsabschluss 2,1 97,0 4,3 87,9

Sonstiger Berufsabschluss 17,0 84,8 23,8 80,2

Ohne Berufsabschluss/noch in Ausbildung 8,1 70,5 20,7 82,3

insgesamt 100,0 87,7 100,0 85,0
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14.3.8 KRIMINALITÄT

Um Aussagen über die Gewaltbetroffenheit von Frauen 
und Männern machen zu können, muss zwischen Ge-
waltdelikten im Allgemeinen, Sexualdelikten, häuslicher 
Gewalt sowie Gewalt in Paarbeziehungen unterschieden 
werden.

Für Deutschland gibt es eine repräsentative Studie über 
Gewalterfahrungen von erwachsenen Frauen, in der mehr 
als 10.000 Frauen zufällig ausgewählt und befragt wurden. 
Fast jede vierte Frau berichtete über Gewalterfahrungen, 
die sie nach ihrem 16. Geburtstag erlebte. Darunter findet 
sich eine breite Palette von Übergriffen – die physischen 
reichen von wütendem Wegschubsen über Ohrfeigen bis 
zum Schlagen mit Fäusten. Der ganz überwiegende Teil 
dieser Handlungen ging von den (ehemaligen) Partnern 
der Betroffenen aus (vgl. BMFSFJ 2004a). 

Gewalt in der Familie wird vor allem in Form von Ge-
walt gegen Frauen sichtbar, bearbeitet und dokumen-
tiert. Bei 80 Prozent der von der bayerischen Polizei 
bearbeiteten Fälle von Gewalt handelt es sich um Ge-
walthandlungen gegen Frauen. Hier muss allerdings 
berücksichtigt werden, dass sich Männer mit Gewalter-
fahrungen seltener (initiativ) an staatliche Einrichtungen 
und Beratungsstellen wenden (vgl. Rupp 2005). Dunkel-
feldstudien zeigen, dass Männer gleichermaßen von 
Gewalt in Paarbeziehungen betroffen sind, aber sowohl 
Häufigkeit als auch Härte der Gewalt gegenüber Frauen 
deutlich höher sind.

14.3.6 WOHNEN

Die mittlere Wohnfläche von Frauen und Männern un-
terscheidet sich auch in Bayern. Werden die Hauptein-
kommensbezieherinnen und -bezieher nach Geschlecht 
differenziert, haben Haushalte mit einem Mann als Haupt-
einkommensbezieher eine Wohnfläche von 110 m², sol-
che mit Frauen jedoch nur 79 m² zur Verfügung. Aller-
dings ist hierbei eine weitere Differenzierung nötig, 
denn hinter Haushalten mit einer Frau oder einem Mann 
als Haupteinkommensbezieherin bzw. -bezieher stehen 
nach Haushaltsgröße, Haushaltsstruktur und Alter unter-
schiedliche Haushaltstypen. Eine wesentlich geringere 
Differenz ergibt sich, wenn nach Haushaltstyp differen-
ziert wird: Allein lebende Frauen haben etwas weniger 
Wohnfläche zur Verfügung (68 m²) als allein lebende 
Männer (70 m²) (vgl. Abschnitt 4.1.2).

14.3.7  POLITISCHES INTERESSE UND BÜR-
GERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Kapitel 12 zeigt, dass die geschlechterdifferenzierten 
Auswertungen zum Thema politisches Interesse und 
bürgerschaftliches Engagement sowohl für Deutschland 
als auch für Bayern ein ähnliches Bild ergeben: Insge-
samt übernehmen Männer häufiger als Frauen freiwilli-
ge Tätigkeiten und Verantwortung in Führungspositi-
onen, sie sind auch insgesamt häufiger als Frauen en-
gagiert, aber weniger aktiv dabei. Gleichzeitig haben 
zwischen 1999 und 2004 mehr Frauen in Bayern eine frei-
willige Tätigkeit aufgenommen (1999: 31 %; 2004: 35 %). 
Dagegen haben Frauen bei der aktiven Beteiligung eine 
höhere Quote als Männer. Der im Jahr 1999 noch große 
quantitative Unterschied in der Engagementbeteiligung 
zwischen den Geschlechtern in Bayern hat sich 2004 
mehr als halbiert und differiert nur noch um fünf Pro-
zentpunkte (Männer: 40 %; Frauen: 35 %; vgl. Darstel-
lung 14.19).

bürgerschaftliches engagement

nichts davon aktiv engagiert

insgesamt

1999 31 32 37

2004 30 33 37

Frauen

1999 34 35 31

2004 31 34 35

Männer

1999 27 30 43

2004 28 32 40

Quelle: TNS Infratest Sozialforschung, Freiwilligensurveys 1999 und 
2004 (Befragte ab 14 Jahre)

Darstellung 14.19: Bürgerschaftliches Engagement nach Ge-
schlecht in BY 1999-2004 (Prozent)

070_SOZ_EV_Kapitel_14_RZ.indd   786 13.02.2009   12:13:52 Uhr



787

literaturverzeichnis

Allmendinger, J.; Leuze, K.; Blank, J.: 50 Jahre Ge-
schlechtergerechtigkeit am Arbeitsmarkt. In: APuZ 
24-25/2008. Bonn 2008, S. 18ff.
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen: Dritter Bericht der 
Bayerischen Staatsregierung über die Umsetzung des 
Bayerischen Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern. München 2005.
Beblo, M.; Bender, S.; Wolf, E.: The Wage Effects of 
Entering Motherhood – A Within-firm Matching 
Approach, ZEW-Discussion Paper No. 06-053. Mann-
heim 2006.
Beck-Gernsheim, E.: „Störfall Kind“: Frauen in der 
Planungsfalle. In: APuZ 24-25/2008. Bonn 2008, S. 26ff.
Berlinpolis e.V. (Hrsg.): Wie sozial sind die Länder? 
Studie zur sozialen Lage in den deutschen Bundeslän-
dern. Berlin 2006.
Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.): Situation von Frauen 
und Männern auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt. 
Lage und Entwicklung 2000 – 2007. Nürnberg 2007.
Bundesministerium für Gesundheit und soziale 
Sicherung (BMGS): Sozialbericht 2005. Berlin 2005.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.): Vereinbarkeit von Erwerbs-
tätigkeit und Pflege. Ein Praxisleitfaden. Berlin 2000.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ): Frauen in Deutschland. Von der 
Frauen- zur Gleichstellungspolitik. Berlin 2004.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ): Familie zwischen Flexibilität und 
Verlässlichkeit. Siebter Familienbericht. Berlin 2006.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ): 2. Bilanz Chancengleichheit. Frauen 
in Führungspositionen. Berlin 2008.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ): Entgeltungleichheit zwischen 
Frauen und Männern. Einstellungen, Erfahrungen und 
Forderungen der Bevölkerung zum „gender pay gap“. 
Berlin 2008a.
Busch, A.; Holst, E.: Verdienstdifferenzen zwischen 
Frauen und Männern nur teilweise durch Strukturmerk-
male zu erklären. Wochenbericht des DIW 15/2008. 
Berlin 2008.
Cornelißen, W.; Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.): 
Gender-Datenreport. 1. Datenreport zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern in der Bundesrepublik 
Deutschland. München 2005.
DGB Bundesvorstand (Hrsg.): Vereinbarkeit von Beruf 
und Pflege. Positionen und Hintergründe. Berlin 2006.
Döge, P.; Stiegler, B.: Gender Mainstreaming in 
Deutschland. In: Meuser, M.; Neusüß, C. (Hrsg.): 
Gender Mainstreaming. Konzepte, Handlungsfelder, 
Instrumente. Bonn 2004, S. 135ff.

Große geschlechtsspezifische Unterschiede sind bei den 
Themen Menschenhandel und Zwangsprostitution fest- 
zustellen. Von derartigen kriminellen Handlungen sind 
in erster Linie Frauen betroffen. Dies gilt auch für 
Zwangsverheiratungen. Die Zahl entsprechender Straf-
taten ist in den letzten Jahrzehnten europaweit ange-
stiegen. Nicht nur in Deutschland wird versucht, dieser 
Entwicklung mit einer Verschärfung des Strafrechts und 
anderen Maßnahmen (Sozialberatung etc.) entgegenzu-
wirken. Bei den Fallzahlen solcher strafrechtlicher De-
likte ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen: Nicht 
alle Fälle erscheinen in den Kriminalstatistiken, weil nur 
ein Bruchteil davon zur Anzeige gelangt (vgl. Cornelißen/
BMFSFJ 2005: 621).

Bei der geschlechtsspezifischen Betrachtung der Ge-
walttäter treten deutliche, wenngleich abnehmende Un-

terschiede auf: Die überwiegende Mehrheit der Täter ist 
männlich. Dies gilt in besonderem Maße für Formen 
sexueller Gewalt: Derartige Straftaten werden zwischen 
95 und 99 Prozent von Männern begangen (vgl. Corneli-
ßen/BMFSFJ 2005: 610).

Diverse Studien zeigen, dass im Kindesalter selbst er-
littene Gewalt bei Jungen die eigene Gewaltbereitschaft 
fördert, wohingegen derartige Kindheitserfahrungen bei 
Mädchen eher die Wahrscheinlichkeit erhöhen, auch im 
Erwachsenenalter Opfer von Gewalt zu werden (vgl. 
Cornelißen/BMFSFJ 2005: 659).

Zum Thema Kriminalität und Gewalt in Bayern verglei-
che Kapitel 13 dieses Sozialberichts.

070_SOZ_EV_Kapitel_14_RZ.indd   787 13.02.2009   12:13:52 Uhr



788

situationsanalYse: 14. GleichstellunG von Frauen und Männern

788

European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions: Mind the gap – Women’s and 
men’s quality of work and employment. Dublin 2008.
Eurostat Press Office (Hrsg.): News Release 32/2008 
vom 06.03.2008.
Hans-Böckler-Stiftung (Hrsg.): WSI-Frauen-Datenre-
port 2005. Handbuch zur wirtschaftlichen und sozialen 
Situation von Frauen. Berlin 2005.
Hans-Böckler-Stiftung (Hrsg.): Frauenarbeit weniger 
wert. In: Böckler-Impuls 3/2008. Düsseldorf 2008, S. 1.
Hans-Böckler-Stiftung (Hrsg.): Größter Lohnrückstand 
bei älteren Frauen. In: Böckler-Impuls 4/2008. Düssel-
dorf 2008a, S. 1.
Hans-Böckler-Stiftung (Hrsg.): Wunsch vieler Eltern: 
Arbeitszeiten gleichmäßiger aufteilen. In: Böckler-
Impuls 4/2008. Düsseldorf 2008b, S. 4f.
Holzapfel, N.: Mädchen sollten dahin kommen, sich 
jeden Beruf zuzutrauen. Interview mit Ursula Nissen 
2004. In: Süddeutsche Zeitung Online, Abruf am 
05.06.2008 unter:
sueddeutsche.de/jobkarriere/berufstudium/arti-
kel/40423579/print.html.
Kalina, T.; Weinkopf, C.: Weitere Zunahme der Niedrig-
lohnbeschäftigung: 2006 bereits rund 6,5 Millionen 
Beschäftigte betroffen. IAQ-Report 2008-1. Essen 
2008.
Kleinert, C.: Karriere mit Hindernissen. IAB-Kurzbe-
richt 9/2006. Nürnberg 2006.
Klenner, C.: Gleichstellungspolitik vor alten und neuen 
Herausforderungen – Welchen Beitrag leistet die 
Familienpolitik? In: WSI-Mitteilungen 10/2007, S. 523ff.
Reimann, A.: Trends beim Rentenzugang. Vortrag 
beim Presseseminar am 8./ 9. Juli 2008 in Berlin. 
Berlin 2008.
Rhein, T.; Stamm, M.: Niedriglohnbeschäftigung in 
Deutschland. Deskriptive Befunde zur Entwicklung seit 
1980 und Verteilung auf Berufe und Wirtschafts-
zweige. IAB-Forschungsbericht 12/2006. Nürnberg 
2006.
Schank, T.; Schnabel, C.; Stephani, J.; Bender, S.: 
Niedriglohnbeschäftigung: Sackgasse oder Chance 
zum Aufstieg? IAB-Kurzbericht 8/2008. Nürnberg 2008.
Schneekloth, U.; Wahl, H.W. (Hrsg.): Selbständigkeit 
und Hilfebedarf bei älteren Menschen in Privathaus-
halten. Stuttgart 2006.
Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Leben in Europa 
2006. EU-Indikatoren für Deutschland. Pressemittei-
lung Nr. 028 vom 21.01.2008.
TNS Infratest Sozialforschung (Hrsg.): Weiterbildungs-
beteiligung in Deutschland – Eckdaten zum BSW-AES 
2007. München 2007.
Wanger, S.: Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeits-
volumen nach Geschlecht und Altersgruppen. Ergeb-

nisse der IAB-Arbeitszeitrechnung nach Geschlecht 
und Alter für die Jahre 1991-2004. Nürnberg 2006.
Weinkopf, C.; Kalina, T.: Mindestens sechs Millionen 
Menschen Niedriglohnbeschäftigte in Deutschland: 
Welche Rollen spielen Teilzeitbeschäftigung und 
Minijobs? IAT-Report 03/2006. Düsseldorf 2006.
Weinkopf, C.; Kalina, T.: Weitere Zunahme der Niedrig-
lohnbeschäftigung: 2006 bereits rund 6,5 Millionen 
Beschäftigte betroffen. IAQ-Report 01/2008. Düssel-
dorf 2008.

070_SOZ_EV_Kapitel_14_RZ.indd   788 13.02.2009   12:13:52 Uhr



KaPitel 14

 Gleichstellung von   

Frauen und Männern  

KaPitel 14

 Gleichstellung von  
Frauen und Männern 

anhanG

070_SOZ_EV_Kapitel_14_RZ.indd   789 13.02.2009   12:13:53 Uhr



anhanG: 14. GleichstellunG von Frauen und Männern

790

Darstellung 14.23: Durchschnittlicher Gesamtrentenzahlbetrag für 
alle Bestandsrenten (Frauen) in BY nach Regierungsbezirken 2006 
(Euro/Monat)

Quelle: Daten der Deutschen Rentenversicherung (Bund); eigene 
Darstellung

■ <= 600
■ <= 630
■ <= 660
■ <= 690
■ <= 720

Darstellung 14.20: Rentenzahlbetrag der neuen Versichertenrenten-
zugänge (Renten wegen Alters und verminderter Erwerbsfähigkeit) 
für Frauen in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 
2006 (Euro/Monat)

Quelle: Daten der Deutschen Rentenversicherung (Bund); eigene 
Darstellung

■ <= 390
■ <= 440
■ <= 490
■ <= 540
■ <= 590

Darstellung 14.21: Rentenzahlbetrag der neuen Versichertenrenten-
zugänge (Renten wegen Alters und verminderter Erwerbsfähigkeit) 
für Männer in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 
2006 (Euro/Monat)

Quelle: Daten der Deutschen Rentenversicherung (Bund); eigene 
Darstellung

■ <= 720
■ <= 790
■ <= 850
■ <= 910
■ <= 970

Darstellung 14.22: Durchschnittlicher Gesamtrentenzahlbetrag für 
alle Bestandsrenten (Männer) in BY nach Regierungsbezirken 2006 
(Euro/Monat)

Quelle: Daten der Deutschen Rentenversicherung (Bund); eigene 
Darstellung

■ <=    880
■ <=    910
■ <=    940
■ <=    970
■ <= 1.000
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